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1. Einleitung

Ob der Staat in fortgeschrittenen Industrieländern fähig ist, gesamtgesellschaft
liche Problementwicklungen, die eng verknüpft sind mit der industriekapitali
stischen Produktionsweise und Machtstruktur, in einer Weise zu meistern, die 
politische Systemkrisen ausschließt, ist eines der zentralen Themen der Politik
wissenschaft. Hierauf gibt es, je nach politischer oder wissenschaftstheoreti
scher Position, unterschiedliche Antworten. In der Bundesrepublik Deutsch
land und anderen europäischen Ländern gehörten bis zum Beginn der siebziger 
Jahre die Antworten marxistischer und neo-marxistischer Krisentheoretiker zu 
den einflußreichsten im staatstheoretischen Diskurs.

Die tatsächliche politische und soziale Entwicklung fortgeschrittener, de
mokratisch verfaßter kapitalistischer Industriestaaten verstärkte jedoch Zweifel 
daran, ob im modernen Kapitalismus die von Marx analysierte und beschriebe
ne Krisendynamik noch gelte. Die relativ hohe politische Stabilität westlicher 
Industriegesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg -  und selbst in den siebzi
ger Jahren -  trug dazu bei, daß Theorien einen Konjunkturaufschwung hatten, 
die -  bei aller Unterschiedlichkeit in Detailfragen -  prinzipiell davon ausge
hen, das kapitalistischen Wirtschaftssystemen immanente Krisenpotential kön
ne durch aktive staatliche Planung und Steuerung so bearbeitet werden, daß 
Systemkrisen (etwa in Form von sozialistischen Revolutionen oder autoritär
faschistischen Devolutionen) keine realistische Chance haben. Es schien nur 
noch eine Frage der Ausweitung und Verfeinerung des wirtschafts- und gesell
schaftspolitischen Steuerungsinstrumentariums des Staates zu sein, um stetiges 
Wirtschaftswachstum zu sichern und durch verteilungspolitische Maßnahmen 
soziale und politische Stabilität zu gewährleisten. Mit der Möglichkeit von um
wälzenden Systemkrisen, die aus den Basiswidersprüchen einer kapitalisti
schen Ökonomie resultieren, rechnete in den Industrieländern nur noch eine 
Minderheit.

Die relativ optimistische Sicht der staatlichen Steuerungspotentiale änderte 
sich spätestens mit dem Aufkommen der Umweltdiskussion grundlegend. Die 
Energiepreiskrise, der zunehmend erkennbare Raubbau an endlichen natürli
chen Ressourcen und der spürbare Anstieg von Umweltbelastungen führten be
sonders in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) zu einer Neubelebung der 
theoretischen Diskussion um Handlungsspielraum und Steuerungskapazität des
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politisch-administrativen Systems in kapitalistischen Industriegeseilschaften. 
Die Möglichkeit einer »ökologischen Krise« geriet zum Dreh- und Angelpunkt 
politiktheoretischer Überlegungen.1

In der Bundesrepublik Deutschland waren sich einflußreiche Repräsentan
ten sowohl konservativer, liberaler als auch sozialistischer und marxistischer 
Gesellschaftstheorien weitgehend darin einig, daß die unter der Überschrift 
»Grenzen des Wachstums« thematisierten Ressourcen- und Umweltprobleme 
nicht zu den normalen Systemstörungen gehörten, die allein mit den vorhande
nen Mitteln der politischen Steuerung, also ohne eine tiefgreifende Änderung 
der sozioökonomischen und politischen Strukturen behoben werden können 
(Kade 1971, 1972; Glagow 1972; Ronge 1972; Enzensberger 1973; Hans- 
meyer/Rürup 1973; von Nussbaum 1973; Doran et al. 1974; Gruhl 1975; 
Amery 1976; Jänicke 1978).

Gemeinsam war vielen dieser Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler auch 
die Auffassung, nur ein fundamentaler Wandel im ökonomischen und poli
tisch-administrativen System sowie eine größere Autonomie des Staates gegen
über der Wirtschaft könne die sich abzeichnende ökologische Krise und die da
mit hochwahrscheinlich verbundene ökonomische und politische Krise abwen
den. Während Vertreter konservativer Positionen eher für massive ordnungs
politische Maßnahmen (»starker Staat«) plädierten, hielten Vertreter progressi
ver Gesellschaftstheorien eine Transformation des kapitalistischen Wirtschafts
und Herrschaftssystems hin zu einem ökologisch orientierten, demokratischen 
Sozialismus (»Öko-Sozialismus«) für notwendig.

Auf einer allgemeineren Ebene zeichneten sich jedoch nach Offe »zwi
schen der neu-konservativen Staats- und Gesellschaftstheorie, in deren Mittel
punkt das Problem der 'Unregierbarkeit' steht, und der sozialistischen Kritik 
spätkapitalistischer Gesellschaftsformationen ... eine Reihe von Strukturähn
lichkeiten ab« (Offe 1979a: 294). Die »Linke«, so Offe, gehe davon aus, daß 
die kapitalistischen Grundwidersprüche über Klassenkonflikte zur Ablösung 
der kapitalistischen Grundstruktur samt ihrer politischen Verfassung und des 
kulturideologischen Systems führen müßten. Unter konservativen und liberalen 
Theoretikern seien die »Grenzen des Wachstums und des Sozialstaats, die 
Weltwirtschafts-, Finanz- und Umweltkrise ... einschließlich der Legitima
tionskrise bzw. der ’Krise staatlicher Autorität', zu selbstverständlichen Topoi 1

1 Die Diskussion war nicht auf die BRD beschränkt. In den USA (Helfrich 1971; Gellen 
1972), Großbritannien (Nicholson 1970; The Ecologist 1972; Mishan 1977), Frankreich 
(Touraine et al. 1976; Gorz 1977) und in Japan (Shoji/Miyamoto 1963, 1977; Tsuru 
1970), um nur einige Länder und Autoren zu nennen, fanden ähnliche Diskussionen 
statt.
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geworden«, die zur Kennzeichnung des nationalen und internationalen Gesell
schaftszustandes angeboten würden (ebenda: 294f.).

Während zu Beginn der Diskussion über die Grenzen des Wachstums die 
Umweltkrise in aller Regel als eine von mehreren möglichen krisenhaften Her
ausforderungen von Industriegesellschaften genannt wird, bekommt sie später 
eine prominentere Rolle zugewiesen. Sie gilt, unter dem Eindruck des raschen 
Wachstums von Umweltinitiativen (»Umweltbewegung«) und der Zunahme mi
litanter Umweltproteste, alsbald als der Hauptfaktor der Veränderung gesell
schaftlicher Strukturen und etablierter Politikformen: »Ökologische und soziale 
Katastrophen können leicht einen solchen Steuerungsbedarf anstauen, daß ins 
Arsenal des totgesagten Sozialismus zurückgegriffen wird« (von Beyme 
1990b: 470); andererseits wird es durchaus für möglich gehalten, daß sie zu 
einer »Gefährdung des Ganzen« (Guggenberger 1987: 13), zu einem Angriff 
auf das »Bestandsinteresse der entwickelten Industriegesellschaft« (Bohret 
1990: 13), zur »kollektiven Selbstgefährdung der menschlichen Naturbasis so
zialen Handelns« (Beck 1988: 84), zu »explosiven Risikolagen« (Willke 1992: 
148) oder zum »ökologischen Harakiri« (Gunnarsson 1974) fuhren könne. Zur 
Charakterisierung des selbstzerstörerischen Potentials kapitalistischer Indu
striegesellschaften hatte schon früher Duverger (1973; das französische Origi
nal erschien 1972) die mythologische Figur des Catoblepas gewählt: »Das le
gendäre Tier, das sich, ohne dessen gewahr zu werden, langsam selber auf
frißt, ist symbolischer Ausdruck für die westliche Gesellschaft des Überflus
ses, die unter der Geißel des kapitalistischen Profit-Imperativs in wachsendem 
Maße der Gefahr ausgesetzt ist, sich durch die Zerstörung einer lebenswerten 
Umwelt um die positiven Früchte ihres materiellen Erfolges zu bringen« (Sont- 
heimer 1973: 11).

Nach einer inzwischen über zwanzig Jahre andauernden, teilweise auch 
heute noch stark theoretisch geprägten Diskussion in der Bundesrepublik 
Deutschland über die Beziehung von Umweltkrise und politischer Krise in In
dustriestaaten wurde in den letzten Jahren zunehmend die Forderung erhoben, 
die theoretischen Fragen stärker auf der Grundlage empirischer Ansätze zu un
tersuchen (Jänicke 1986).

Schon ein erster Blick auf die Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur 
Umweltpolitik in Industrieländern zeigt, daß in keinem westlichen und östli
chen Land -  berücksichtigt werden die OECD- und (ehemaligen) RGW-Län- 
der -  grundlegende strukturelle Änderungen im Herrschaftssystem aufgetreten 
sind, die primär und ursächlich auf ökologische Krisenentwicklungen zurück
geführt werden können. Zwar haben ökologische Probleme in einigen Ländern 
zu politischen und ökonomischen Turbulenzen geführt, auf die das politisch
administrative System mit teilweise unkonventionellen Maßnahmen reagieren
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mußte, dock ist es bislang gelungen, die Krisentendenzen so »abzupuffern«, 
daß die etablierten politischen und ökonomischen Herrschafts- und Produk
tionsstrukturen nicht radikal geändert werden mußten. Gleichwohl hat es viel
fältige, teils innovative politisch-institutionelle Änderungen gegeben, die auf 
Entwicklungen im Umwelt(politik)bereich zurückgeführt werden. Umweltkon
flikte und die von ihnen ausgelösten Reaktionen im politisch-administrativen 
und ökonomischen System werden nunmehr von etlichen Sozialwissenschaft
lern als wichtige Triebkräfte und Elemente einer »Modernisierung der Demo
kratie« interpretiert.2

Angesichts der in vielen Ländern aufgetretenen schweren Umweltbelastun
gen ist die große politische Stabilität insbesondere von westlichen kapitalisti
schen Systemen und die entsprechende Reform- und Durchsetzungsfähigkeit 
der jeweiligen politisch-administrativen Systeme in der Tat überraschend. Se
hen wir einmal von den Systemkrisen und -Umwälzungen in den ehemaligen 
RGW-Ländern (»realsozialistische« Länder) ab -  offensichtlich ist dort eine 
von mehreren wichtigen Ursachen die gerade in diesen Ländern dramatisch 
hohe Ressourcenverschwendung und Umweltzerstörung - ,  dann geraten nur 
zwei Länder ins Blickfeld, in denen die Belastung und Zerstörung der natürli
chen Umwelt und die damit verbundenen Gesundheitsschäden zu einem so 
massiven politischen Druck geführt haben, daß die Möglichkeit einer funda
mentalen Änderung der politischen Verhältnisse und der gesellschaftlichen 
Prioritäten plausibel erschien. In beiden Fällen handelt es sich um »Wirt
schaftswunderländer« der Nachkriegszeit, die inzwischen zu den reichsten In
dustrienationen gehören: Japan und die Bundesrepublik Deutschland.

Beide Länder sind neben den USA in international vergleichender Perspek
tive die Länder mit der interessantesten und im internationalen Kontext ein
flußreichsten Umweltpolitik. In den USA und Japan (wie auch in Schweden) 
fand vergleichsweise frühzeitig eine breite gesellschaftliche Umweltdiskussion 
statt, durch die das Umweltthema zu einem politischen Issue wurde, auf das 
die politisch-ökonomische Herrschaftselite mit Maßnahmen reagieren mußte. 
In der BRD dagegen wurde das Umweltthema Ende der sechziger Jahre von 
Akteuren im politisch-administrativen System auf die politische Agenda ge
bracht und kurz darauf institutionalisiert (»inside initiative model«; Reich 
1987; für die BRD vgl. Müller 1986). Die umweltpolitischen Entwicklungen 
in den genannten Ländern -  seien es theoretische Konzepte, Umweltschutz
strategien, rechtliche und organisatorische Instrumente oder Umweltschutz
techniken -  haben, und sie tun das immer noch, die Umweltpolitik in anderen

2 Vgl. hierzu etwa Zilleßen/Dienel/Strubelt (1993); Jänicke (1993a, b); Paehlke/Torger- 
son (1990) sowie die einschlägigen Beiträge in Prittwitz (1993).

24



Industrieländern erheblich beeinflußt. Insofern meine ich, daß eine Analyse 
dieser Länder besonders geeignet ist, um in praxisbezogener Absicht etwas 
über umweltpolitische Möglichkeiten zu erfahren und um generelle wissen
schaftliche Erkenntnisse über die Reform- und Durchsetzungsfähigkeit des po
litisch-administrativen Systems gegenüber ökonomischen Interessen in kapitali
stisch organisierten Industrieländern zu erweitern.

Da zur Umweltpolitik der USA schon viele gut zugängliche Studien veröf
fentlicht worden sind (Enloe 1975; Vig/Kraft 1984, 1990; Kury 1985; Vogel 
1986; Hays 1987; Henning/Mangun 1989; Yandle 1989; Francis 1990; Lester/ 
Lombard 1990) und ihr Einbezug -  wie auch der von Schweden (vgl. OECD 
1977a; Lundqvist 1980), den Niederlanden (vgl. Hanf 1989; Meiners 1988; 
Bressers 1990), Großbritannien (Vogel 1986; Carley et al. 1991; Rose 1991; 
Weale 1992) oder weiterer umweltpolitisch partiell innovativer Länder wie 
Dänemark, Österreich und die Schweiz (vgl. Andersen 1995; Fischer-Kowals
ki 1988; Knoepfel 1995) -  in die hier intendierte instrumentenbezogene Analy
se den Rahmen der Studie sprengen würde, werden Japan und, mit wesentlich 
geringerem Detaillierungsgrad, die Bundesrepublik Deutschland ins Zentrum 
der Untersuchung gestellt.3 Ein attraktives Beispiel für die Lösung von Um
weltproblemen in einem sozialistischen Land gibt es nicht. Das ist schon vor 
vielen Jahren gesehen worden (z.B. Goldman 1970, 1972; Jänicke 1977), auch 
wenn die Informationen schwer zugänglich und lückenhaft waren. Seitdem es 
aufgrund der Umwälzungen in Osteuropa realistischere Informationen über die 
dortigen Lebens- und Umweltbedingungen gibt, ist das oftmals erschreckende 
Ausmaß der Umweltzerstörung in diesen Ländern der westlichen Öffentlich
keit bekannt geworden. Es gibt meines Wissens kein kapitalistisches Land in 
Europa, in dem es zu vergleichbar großen Umwelt- und Gesundheitsschäden 
aufgrund wirtschaftlicher Aktivitäten gekommen ist wie etwa in der ehemali
gen DDR und etlichen mittel- und osteuropäischen Ländern (Släma 1987; 
Schreiber 1989; Stoklasa 1991).

In vielen westlichen Industrieländern ist die Umweltdiskussion im Verlauf 
der siebziger Jahre im politisch-administrativen System aufgegriffen, aber mit 
unterschiedlicher Intensität behandelt worden. Es gibt trotz aller Unterschiede 
in der Umweltbelastung und im Grad des Umweltbewußtseins der Bevölke
rung gegenwärtig kein westliches Industrieland mehr, in dem das Umweltthe
ma in der politischen Praxis keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen

3 Ich verweise hier auf vorliegende erste Ergebnisse eines voraussichtlich Mitte 1996 ab
geschlossenen komparatistischen Projektes zur umweltpolitischen Kapazitätsbildung, das 
von Martin Jänicke und mir durchgeführt wird, und eigene vergleichende Publikationen, 
auf die ich mich bei Generalisierungen unter anderem stütze (Weidner 1975, 1986, 
1987a; Weidner/Knoepfel 1983; Knoepfel/ Weidner 1985).
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würde. Selbst in Ländern mit besonders großen wirtschaftlichen und sozialen 
Problemen -  wie etwa Portugal, Irland, Griechenland und Spanien -  hat das 
Umweltthema nicht nur in der politischen Programmatik einen wichtigen Stel
lenwert erhalten, sondern auch im politischen Entscheidungsprozeß muß dar
auf geachtet werden, was zu einem großen Teil mit dem politischen Druck er
klärt werden kann, den die auch in diesen Ländern entstehende und sich orga
nisierende Umweltbewegung ausübt (vgl. Hey/Brendle 1994).

Aus der Sicht des internationalen Vergleichs von Umweltpolitiken ist die 
Bundesrepublik Deutschland das in Europa wohl interessanteste Land: Sie ist 
die größte Industrienation in Europa, hat die größte Industriedichte (insbeson
dere in den umweltproblematischen Sektoren Eisen und Stahl sowie Chemie), 
die meisten Kraftfahrzeuge und relativ hohe wirtschaftliche Wachstumsraten. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich zudem eine politische Kultur (Almond/ 
Verba 1963, 1980) -  gemeint sind die gesellschaftlichen Orientierungen und 
Werthaltungen gegenüber dem politischen System -  herausgebildet, in der die 
frühere »Untertanenmentalität« zwar abnahm und die aktive politische Beteili
gung sowie die (kritische) Identifikation mit dem politischen System (Zustim
mung zum demokratischen System) Zunahmen, jedoch wirtschaftliches Wachs
tum und ökonomisches Wohlergehen weiterhin zur wichtigen politischen Legi
timationsquelle des politischen Systems gehören.4

Die Umweltproblematik führte auch hier zunächst zu weitgehenden politi
schen Krisenerwartungen (vgl. für viele den Überblick in Ryll/Zimmermann
1989). Nachdem Umweltpolitik nunmehr ein seit rund fünfundzwanzig Jahren 
rechtlich-institutionell ausdifferenziertes Politikfeld ist, liegen günstige Vor
aussetzungen vor, diese Krisenannahmen anhand der realen Entwicklung zu 
prüfen und vor allem danach zu fragen, wie das politisch-administrative Sy
stem auf die umweltpolitische Herausforderung reagiert hat. Hierfür liegen im

4 »Empirische Studien über die demokratischen Einstellungen von Bevölkerung und Eliten 
in der Bundesrepublik, die dem Almondschen Ansatz (auch in seiner später modifizierten 
Form) folgten, beklagten lange Zeit den (historisch bedingten) Fortbestand obrigkeits
staatlichen und autoritären Denkens und die Gefahren einer ihres Erachtens zu starken 
Kopplung der Systemakzeptanz an die ökonomische Leistungsfähigkeit des bundesdeut
schen Systems bei gleichzeitiger Unterentwicklung der 'emotionalen Komponente'. Eine 
Zunahme 'affektiver Systemakzeptanz' als systemstabilisierender Faktor wird im Grunde 
erst seit Beginn der 80er Jahre festgestellt und unter Heranziehung verschiedener politi
scher, gesellschaftlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen unterschiedlich inter
pretiert« (Fälker 1991: 71; dort auch einschlägige Literaturverweise). Die kürzlich ver
öffentlichten Ergebnisse des international vergleichenden Forschungsprojektes »Beliefs in 
Government« konnten in der vorliegenden Untersuchung nicht mehr berücksichtigt wer
den. Vgl. hierzu die Darstellung der zentralen Ergebnisse und die Literaturangaben in 
WZB-Mitteilungen 70, Dezember 1995: 15-28.
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Fall der Bundesrepublik auch deshalb gute Voraussetzungen vor, weil es hefti
ge umweltpolitische Konflikte und einen parteipolitischen Wechsel in der Na
tionalregierung gegeben hat, zu dem Umweltkonflikte beigetragen haben (vgl. 
Weidner 1995a, mit zahlreichen Literaturhinweisen).

In den sechziger und siebziger Jahren galt Japan weithin als das Paradebei
spiel eines Industriestaates, dessen politisches System aufgrund der Umwelt
krise in eine starke Legitimationskrise geraten war (vgl. Enloe 1975; Huddle/ 
Reich/Stiskin 1975). In der Tat hatte kein anderes Industrieland so frühzeitig 
und mit dermaßen verheerenden Folgen für Umwelt und Gesundheit unter 
einer straff zentralistisch organisierten Wachstumspolitik zu leiden gehabt wie 
Japan (Tsuru 1970). Schon in den fünfziger Jahren kam es durch industrielle 
Umweltbelastungen zu neuartigen Krankheiten, die oftmals einen tödlichen 
Ausgang hatten. Im Zeichen der Wachstumspolitik, die die Form eines regel
rechten »ökologischen Raubbaukapitalismus« (Weidner 1977a) annahm, traten 
zunächst in der Umgebung von Industriekomplexen in ländlichen Gebieten, 
dann in nahezu allen städtischen Ballungsgebieten und zunehmend auch in 
überwiegend ländlichen Gebieten erhebliche Umweltbelastungen auf. Die Um
weltzerstörung erreichte ein solches Ausmaß, daß Japan von Staatsbeamten als 
eine »Schaubühne der Umweltzerstörung« charakterisiert und von einem aus
ländischen Beobachter auf dem Weg zu einem »ökologischen Harakiri« (Gun- 
narsson) gesehen wurde. Folge der Umweltbelastungen waren zahlreiche Um
weltkonflikte, die auch in militanter Form ausgetragen wurden.

Seit etwa der Mitte der siebziger Jahre flauten die umweltpolitischen Kon
flikte stark ab. Das wird zum Großteil darauf zurückgeführt, daß es Politik 
und Verwaltung gelungen war, effektive umweltpolitische Maßnahmen durch
zusetzen, die in den Hauptbelastungsgebieten zu spürbaren Umweltentlastun
gen führten. In der Beurteilung der umweltpolitischen Maßnahmen wird allge
mein hervorgehoben, daß sie in einer relativ kurzen Zeitspanne durchgeführt 
wurden, ohne daß dabei volkswirtschaftliche Friktionen entstanden wären 
(OECD 1977b). Als Musterbeispiele der japanischen Umweltpolitik werden 
üblicherweise Maßnahmen gegen einige klassische Luft- und Wasserschad
stoffe angeführt. Hier sei es insbesondere durch flexible, verursacherbezogene 
Instrumente gelungen, im internationalen Vergleich eine Spitzenstellung in der 
Schadstoffsenkung und der Entwicklung von Reinigungstechniken einzuneh
men (vgl. Weidner 1995b mit weiteren Literaturhinweisen). Als weitere posi
tive Besonderheit der japanischen Umweltpolitik wird genannt, daß die Durch
setzung von Umweltschutzmaßnahmen mit einem »Instrumentenbündel« erfol
ge, das aus einer komplizierten Kombination von regulativen Instrumenten, 
ökonomischen Anreizinstrumenten und informellen Verfahren bestehe. Daß 
der hohe Anteil regulativer Instrumente nicht erfolgsabträglich war, kann vor
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dem Hintergrund der Erkenntnisse der umweltbezogenen Implementationsfor
schung (vgl. für viele: Mayntz 1980a, 1983a; Blankenburg 1977) als erstaun
lich gelten, denn mit der Durchsetzung regulativer Politik schienen Implemen
tations- und Motivationsprobleme unausweichlich und in derartig massiver 
Weise verbunden zu sein, daß die Wirksamkeit regulativer Verhaltensnormie
rung schon prinzipiell angezweifelt und alternative Steuerungsformen, »insbe
sondere die Verwendung von positiven und finanziellen Anreizen sowie von 
Informations- und Überzeugungsprogrammen empfohlen« wurden (Mayntz 
1987: 98). In Japan waren dagegen die zahlreichen Gesetze und Verordnungen 
mit primär regulativem Inhalt -  allein auf einer Sonderparlamentssitzung im 
Jahr 1970 wurde ein Gesetzespaket mit insgesamt 14 Umweltschutzgesetzen 
bzw. -Verordnungen verabschiedet -  offensichtlich sehr wirksam.

Die umweltpolitischen Erfolge -  von welcher spezifischen Art sie tatsäch
lich waren, wird im Anschluß an die Instrumentenanalyse detailliert behandelt 
werden -  haben Japan am Ende der siebziger Jahre weltweit den Ruf eingetra
gen, zu den umweltpolitischen Schrittmacherländern zu gehören. Vielen diente 
die industrielle Supermacht nunmehr als Beleg dafür, daß auch in hochentwik- 
kelten Industriestaaten ein vernünftiger Ausgleich zwischen Ökologie und 
Ökonomie möglich sei. Das Bild der japanischen Umweltpolitik ist, wir wissen 
es inzwischen, in Wahrheit schillernder, so gibt es noch massive Problemla
gen, und in einzelnen Bereichen treten neue gravierende Probleme auf. Eine 
präventive Umweltpolitik ist in Japan jedenfalls nicht realisiert worden.

Den empirischen Optimalfall einer präventiven Umweltpolitik gibt es bis
lang jedoch nirgendwo. Ausgereifte theoretische Konzepte, in denen Durchset- 
zungs- und Implementationsfragen systematisch und vor dem Hintergrund bis
heriger Probleme berücksichtigt werden, liegen derzeit allenfalls in Ansätzen 
vor (vgl. etwa Jänicke 1988, 1993b; O'Riordan 1988; Scimemi 1988).5 Um

5 Im Gefolge des Abschlußberichts des World Committee on Environment and Develop
ment (WCED) »Our Common Future« (deutsche Fassung: »Unsere gemeinsame Zu
kunft«) von 1987, in dem die Grundlagen einer Strategie der »nachhaltigen Entwicklung« 
gelegt worden waren, hat es zahlreiche Veröffentlichungen gegeben, in denen stärker als 
zuvor der Fall Konzeptionen eines neuen ökologiepolitischen Paradigmas mit den ent
sprechenden instrumentellen und institutioneilen Voraussetzungen verbunden werden. 
Für die Bundesrepublik stehen hierfür beispielsweise Untersuchungen des Wuppertaler 
Instituts für Klima, Umwelt, Energie und der Forschungsstelle für Umweltpolitik der 
Freien Universität Berlin (vgl. etwa Schmidt-Bleek 1994; von Weizsäcker 1994; Jänicke 
et al. 1995; einen aktuellen Literaturüberblick zum Thema »Ökologisierung von Lebens
stilen« gibt Gillwald 1995). Für die Niederlande exemplarisch -  und hier genannt, weil 
die Diskussion in vielen anderen Ländern anregend -  ist der »Aktionsplan für eine nach
haltige Entwicklung der Niederlande« (deutsch 1994; vgl. auch Dutch Committee for 
Long-Term Environmental Policy 1994).
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weltpolitik findet gegenwärtig in allen Staaten überwiegend in konventioneller 
(reaktiver und kurativer) Weise statt. Selbst hierbei sind rasch wirkende Sanie
rungsmaßnahmen die Ausnahme.

Angesichts dieser real und theoretisch unbefriedigenden Situation sollten 
effektive konventionelle Maßnahmen und Instrumente der Umweltpolitik nicht 
leichtfertig geringgeschätzt werden, auch wenn sie gegenüber emphatischen, 
selten jedoch vollzugsrelevant präzisierten Forderungen nach einer präventi
ven Umweltpolitik eher »hausbacken« wirken. Politisch scheinen solche (pra
gmatisch-technokratischen) Ansätze dagegen von recht großer Brisanz zu sein: 
Zur pauschalen Forderung nach einer präventiven, Gesellschaft und Natur aus
söhnenden Umweltpolitik ist die generelle Zustimmung in Politik und Wirt
schaft oftmals leichter zu finden als zum pragmatischen Vorschlag einer 
Schadstoffabgabe, der kontinuierlichen Veröffentlichung von unternehmens
spezifischen Emissionsdaten oder der Installation von nachweisbar praktika
blen, aber teuren Reinigungstechniken.

Japans Umweltpolitik, seit 1970 wesentlich druckvoller betrieben als in 
vielen anderen Ländern, bietet demgegenüber einige empirisch nachvollzieh
bare Beispiele zum Einsatz umweltpolitischer Strategien und Regelungsinstru
mente, die kurzfristig wirksam wurden und zumindest das Potential zur Stimu
lierung einer präventiven Ausrichtung der Umweltpolitik enthalten. Es ist die 
Hauptzielsetzung der vorliegenden Untersuchung, diese Instrumente im Kon
text der allgemeinen Entwicklung der japanischen Umweltpolitik zu beschrei
ben, zu analysieren und zu bewerten, um dann -  teilweise mit Bezug auf Er
kenntnisse, die bei der Analyse der Entwicklungslinien der Umweltpolitik in 
der Bundesrepublik Deutschland und einigen anderen Ländern gewonnen wur
den -  nach den allgemeinen Voraussetzungen und Ansätzen zu fragen, die 
»Basiselemente« für eine effektive (und in dem Sinne »erfolgreiche«) oder gar 
präventive Umweltpolitik abgeben können. Angestrebt wurde dabei, ein mög
lichst breites Spektrum der japanischen Umweltpolitik zu erfassen, um eine 
Vorstellung von ihrer »inneren Grammatik« zu bekommen und die Instrumente 
und Wirkungsmechanismen zu ermitteln, die bestehende institutionell-rechtli
che Verkrustungen soweit auflösen können, daß Opportunitäten für die Durch
setzung von Umweltinteressen entstehen. Sofern sich hierdurch die politischen 
Kosten-Nutzen-Überlegungen im politisch-administrativen und ökonomischen 
System strukturell zugunsten von Umweltschutzbelangen ändern, so daß in den 
verschiedenen Umweltbereichen überdurchschnittliche und trendwidrige (abso
lute oder relative) Reduzierungen von Umweltbelastungen und -gefährdungen 
erzielt werden, wird geprüft, inwieweit dies einem als Basiselement bezeichne- 
ten generellen Wirkungsmechanismus zuzuordnen ist, der unterschiedliche 
Formen und Funktionen aufweisen kann: Es könnte sich beispielsweise um
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Koordinationsleistungen handeln, die konfiigierende Interessengruppen in eine 
kooperative Netzwerkbeziehung bringen, welche sich für ein spezifisches Pro
blemfeld als besonders vorteilhaft für den Umweltschutz erweist. In Frage 
kommt aber auch eine Steigerung der Veto-Macht von Betroffenen oder gene
rell der Mobilisierungs-, Organisations- und Konfliktfähigkeit von Gruppen, 
die Umweltinteressen vertreten. Möglich sind ebenfalls positive oder negative 
Sanktionen, also sehr konventionelle Steuerungsmedien. Es können aber auch 
noch weitere, hiervon verschiedene Mechanismen sein. Was es schließlich ist, 
das den Umweltschutz für eine gewisse Dauer befördert, soll nicht vorab fest
gelegt, sondern anhand der Instrumentenanalyse und -bewertung empirisch er
schlossen und unter Bezug auf Ergebnisse der staats- und steuerungstheoreti
schen Diskussion »umweltpolitologisch« konturiert werden.

Ihre Fragestellungen und ihr analytisches Instrumentarium verdankt die 
vorliegende Untersuchung weitgehend den Vorarbeiten anderer, auf die in ge
botener Kürze im nächsten Kapitel hingewiesen wird. Im Grunde genommen 
handelt es sich um eine konventionelle Arbeit, die bisher nur noch nicht ge
macht worden ist.

Im folgenden werden zunächst die Zielsetzungen der Untersuchung präzisiert, 
die Vorgehens weise erläutert und der theoretische Rahmen gezogen, innerhalb 
dessen sich die Fragestellungen bewegen. Dabei werden in einem ersten 
Schritt die allgemeine staats- und gesellschaftstheoretische Diskussion, in 
einem zweiten Schritt dann politikwissenschaftliche Erklärungsansätze zur 
Umweltpolitik westlicher Industrieländer auf Anregungen zu den forschungs
leitenden Fragen untersucht, wobei besonders die von Jänicke entwickelten 
Kriterien zur Analyse von Umweltpolitik zugrunde gelegt werden. Im An
schluß daran werden die zur Bewertung des in Japan eingesetzten umweltpoli
tischen Instrumentariums verwendeten Evaluationskriterien beschrieben. Da
nach werden allgemeine Informationen zum besseren Verständnis der Aus
gangslage und Rahmenbedingungen der japanischen Umweltpolitik zusammen
gestellt und die Organisations- und Kompetenzregelungen in der japanischen 
Umweltpolitik beschrieben. Auf der Grundlage der Entwicklungslinien der ja
panischen Umweltpolitik werden Charakteristika der umweltpolitischen Ent
wicklungsphasen, die entwicklungsgeschichtlichen Bezüge der umweltpoliti
schen Instrumente und neuere rechtliche und politische Entwicklungen (ein
schließlich der globalen Umweltpolitik) dargestellt.

Im eigentlichen Hauptteil der Untersuchung werden die wichtigsten der in 
Japan angewandten umweltpolitischen Instrumente einer ausführlichen Analyse 
hinsichtlich ihrer Rahmenbedingungen und Wirkungsweise unterzogen. Be
rücksichtigt werden Auflagenregelungen, Emissionskontingentierungen, Um
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weltschutzvereinbarungen, Kompensationslösungen, Kostenbeteiligungsrege
lungen, Umweltschutzbeauftragte, Umweltschutz-Regionalpläne, umweltbezo
genes Haftungsrecht, Subventionen, Verwaltungsempfehlungen, Umweltver
träglichkeitsprüfung, Schlichtungssysteme und Umweltberichterstattung. Die 
Instrumente und Regelungssysteme werden jeweils auf Grundlage der instru- 
mentenbezogenen Evaluationskriterien bewertet, bevor sie dann in einem wei
teren Hauptabschnitt insgesamt bewertet werden. In einem Exkurs wird auf 
Umweltbezüge der japanischen Energie- und Industriepolitik hingewiesen. 
Dem schließt sich eine vergleichende Betrachtung wesentlicher Merkmale der 
japanischen Umweltpolitik mit denen in anderen westlichen Industriegesell
schaften an.

Im vorletzten Kapitel werden die aus der Analyse und Bewertung der In
strumente der japanischen Umweltpolitik (mit knappem Bezug auf umweltpoli
tische Entwicklungsverläufe und Merkmale in der Bundesrepublik Deutsch
land) ermittelten Basiselemente beschrieben und vor dem Hintergrund der vor
gängig herausgearbeiteten allgemeinen staatstheoretischen und umweltpolitolo- 
gischen Kriterien diskutiert. Das Buch endet mit einem kurzen Resümee, in 
dem einige »im Windschatten« der Bearbeitung des Hauptuntersuchungszieles 
angefallene Nebenerträge für die umweltpolitologische Theoriebildung vorge
stellt und, damit verbunden, auf weiteren sozial wissenschaftlichen Forschungs
bedarf zur umweltpolitischen Theoriebildung hingewiesen wird.

Abschließend soll noch einem möglichen Mißverständnis vorgebeugt wer
den: Es geht hier nicht darum, Japan als ein ökologisches Musterland zu inter
pretieren, das im internationalen Vergleich durch Anzahl und Qualität umwelt
politischer Basiselemente herausragte. Wie noch gezeigt wird, gab und gibt es 
erhebliche Defizite in der japanischen Umweltpolitik. Aber auch sie können 
der Identifikation von Basiselementen dienen, wenn die feststellbaren Schwä
chen auf das Fehlen bestimmter Wirkungsmechanismen und Voraussetzungen 
zurückgeführt werden können.
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2. Zielsetzungen, Theoriebezüge, Ansatz und 
Methode

2.1 Zielsetzungen und Definitionen

Umweltbelastungen durch vor sorgende Maßnahmen zu vermeiden (Präven
tion) ist langfristig gesehen sozial, ökologisch und ökonomisch vorteilhafter, 
als durch eine nachsorgende (reaktive, kurative) Umweltpolitik Belastungen le
diglich zu mindern und Schäden zu beseitigen. Solch eine allgemeine Aussage 
findet inzwischen, quer durch alle Interessengruppen, überwiegend Zustim
mung. Weitgehender Konsens besteht auch darüber, daß auf dem Weg zu 
einer präventiven Umweltpolitik eine Kombination aus präventiv und kurativ 
ansetzenden Maßnahmen unvermeidbar sein wird und sowohl regulative als 
auch ökonomische Steuerungsinstrumente sinnvoll sind. Zugleich nimmt die 
Übereinstimmung darüber zu, daß eine präventive Umweltpolitik am wirksam
sten dann zu realisieren und auf Dauer zu stellen ist, wenn Konsumverhalten, 
Produktionsweisen und Infrastrukturmaßnahmen dem (weitgehend naturgesetz
lich determinierten) ökologischen Kontext angepaßt werden. Ökologische Mo
dernisierung und Strukturpolitik sowie integrierte Umwelttechnik sind Stich
worte, die den Pfad beschreiben, der zu einer präventiven Umweltpolitik füh
ren (vgl. die einschlägigen Beiträge in Simonis 1988) und eine nachhaltige 
Entwicklung1 ermöglichen soll.

Auf einer sehr allgemeinen Ebene besteht heute zumindest in den fortge
schrittenen Industrieländern bei einer Vielzahl von Gesellschaftsgruppen, die 
sich ansonsten im Felde der Umweltpolitik konfiiktorisch gegenüberstehen, ein 
recht weitgehender Konsens über allgemeine Ziele der Umweltpolitik und ihre 
wesentlichen Gestaltungsmerkmale. Soweit die ökologischen Ziele gesell
schaftlich nicht kontrovers sind, sind sie jedoch häufig unbestimmt und lassen 
einen weiten Interpretations Spielraum zu. Dementsprechend sind Fragen 
höchst strittig, welche Steuerungsinstrumente jeweils in welcher Ausprägung 
gewählt, welche Maßnahmen wann ergriffen, wie die Ziele handlungsleitend 
und kontrollfähig zu operationalisieren sind und womit sie rechtlich, organisa
torisch und institutionell abgesichert werden können. 1

1 Grundlegend hierzu World Commission on Environment and Development (WCED 
1987); vgl. auch Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1994: 4 5 ff.).
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Die kontroversen Positionen lassen sich nicht auf das simple (»eigennüt
zige«) Muster von Interessenkonflikten »Betroffene versus (industrielle) Um
weltverschmutzer« reduzieren; sie haben ihren Grund auch in unterschied
lichen Risikowahrnehmungen und -bewertungen sowie in verschiedenen (auch 
professionell geformten) Auffassungen über die Tauglichkeit einzelner Steue
rungsinstrumente zur umweltadäquaten, sozial- und ökonomieverträglichen 
Problemlösung (Dierkes/Fietkau 1988). Der aktuelle und für die Zukunft in
tendierte Umgang mit der natürlichen Umwelt wird durch kulturell etablierte 
Weltbilder und Wertdefinitionen konditioniert sowie durch die aus Moral und 
Recht sich ergebenden und im Wechselspiel mit Erfahrungen und politischen 
Konflikten erfahrenen Handlungsschranken und Handlungsfreiräume. »Zwar 
mobilisieren Umweltprobleme unvermeidlich die Berufung auf moralische Ba
sisnormen und institutionalisierte Werte. Aber diese Normen und Werte sind 
in der Regel ebenso unstreitig, wie für die konkrete Entscheidung inkonklusiv. 
Strittig sind im allgemeinen die Anwendungsvoraussetzungen der Normen, die 
Konsequenzen aus Werten im konkreten Einzelfall, die Abwägung zwischen 
konfligierenden Gütern« (van den Daele 1991: 3f.). Dementsprechend gibt es 
eine recht hohe Variabilität der konkretisierten Präferenzen in den verschiede
nen Gruppen, gleich ob sie nach formalen, funktionalen oder sozialen etc. Kri
terien hinsichtlich ihrer Stellung in der »Umweltpolitikarena« konstruiert wer
den: Unter den Einwendern in einem umweltrelevanten Genehmigungsverfah
ren etwa finden sich häufig sowohl Gegner als auch Befürworter von ökonomi
schen Steuerungsinstrumenten, und in den Umweltorganisationen und -parteien 
sind ebenso wie im Wissenschafts- und Wirtschaftssystem die Auffassungen 
über gesundheitsbezogene Grenzwerte, den Stand der Technik und die Effekti- 
vität/Effizienz einzelner Steuerungsinstrumente bei genauerem Hinsehen, vor 
allem wenn es um konkrete Fälle geht, sehr unterschiedlich.

In einer breiteren, einzelfallübergreifenden Sichtweise sind dagegen grup
penspezifische Präferenzen und Argumentationsmuster sehr wohl identifizier
bar, die sich oftmals auf Interessenlagen zurückführen lassen (Jänicke 1986). 
So sind im allgemeinen im Unternehmensbereich Steuerungsinstrumente be
sonders verpönt, die betriebliche Umwelteinwirkungen offenlegen und über 
ökonomische Sanktionshebel systematisch eine Emissionsminderung erzwin
gen, auch wenn das mit geringerem bürokratischen Aufwand verbunden ist: 
Gerade der ökonomische Vorteil solcher Instrumente wird zu ihrem politi
schen Nachteil, denn »by making the business firms so explicitly bear the costs 
of their expansive pollution, they would.be aroused to exert great effort to pre- 
vent such legislation from being adopted« (Nagel 1987: 225). Inden zuständi
gen Umweltverwaltungen -  besonders dort, wo der »juristische Sachverstand« 
dominiert -  ist eine Vorliebe für regulative Instrumente festzustellen (Holzin-
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ger 1987), doch ist seit einigen Jahren ein Trend zur positiveren Beurteilung 
von ökonomischen und flexiblen Instrumenten unverkennbar. Im Wissen
schaftssystem zeichnet sich trotz aller nach wie vor bestehender Differenzen in 
grundlegenden Umweltfragen ein gewisser Konsens ab: Grenzwerte werden 
immer mehr als Konventionen gesehen; ehedem angestrebte naturwissenschaft
liche Kausalnachweise weichen einer multifaktorellen, stochastischen Orientie
rung; Vorsorgemaßnahmen werden auch ohne Gefahrenabwehr legitimiert, 
und der Streit ^ökonomische versus regulative« Instrumente wurde mit der 
salomonischen Kompromißformel vom »Instrumentenmix« im grundsätzlichen, 
nicht im einzelnen beigelegt. Es ist inzwischen eine allgemeine Präferenz für 
ökonomische Instrumente auch bei nicht-ökonomischen Wissenschaftsdiszipli
nen feststellbar, gleichermaßen in Umweltorganisationen. Letztere hatten frü
her oftmals große Bedenken gegen eine »Monetarisierung der Umwelt« oder 
»Verpreisung von Gesundheit«, wie einige Schlagworte hießen, geäußert.

Trotz der innovativen Bewegung, die von der genuin interdisziplinären 
Umweltproblematik im Wissenschaftssystem in Gang gebracht wurde, sind 
disziplinäre Abschottungen noch ebenso zu beobachten wie das Festhalten an 
althergebrachten Doktrinen, Theoremen und Wissenschaftsstandards, die nur 
einen mehr oder minder begrenzten Ausschnitt der Umweltproblematik erfas
sen können. Umweltorganisationen und -parteien sowie Gruppen, die in größe
rem Ausmaß Gesundheitsbeeinträchtigungen oder Eigentumseinbußen durch 
Umweltbelastungen erleiden oder befürchten müssen, präferieren im allgemei
nen rechtliche Regelungen und Instrumente, die bestehende Machtasymmetrien 
im umweltpolitischen Entscheidungs- und Durchsetzungsprozeß zu ihren Gun
sten verändern können. Neben althergebrachten Wertideen und normativen 
Leitbildern, individuellen und gruppenspezifischen Interessenlagen wirken 
auch systemisch vermittelte Interessen und Zwänge auf Präferenzmuster, be
sonders auf deren Realisierungschancen. Daß in Industrieländern kurative, 
problemverschiebende Politikformen überwiegen, wird auch auf strukturelle 
Affinitäten zwischen Staatsbürokratie und Wirtschaftsbereich und sich ergän
zende Interessenmuster zurückgeführt (Jänicke 1979).

Gleich, welche Gesellschaftsebene betrachtet wird: Sobald es um die hand
lungsleitende Konkretisierung allgemeiner Konsense über eine zukunftsverbür
gende Umweltpolitik (im Sinne von »sustainable development«) geht, gibt es 
eine, wenn auch nicht sich gegenseitig oder den umweltpolitischen Entwick
lungsprozeß blockierende, Meinungs- und Interessenvielfalt, die in aller Regel 
zugunsten des umweltpolitischen Status quo instrumentalisiert wird.

Auf die Frage, wie eine präventive Umweltpolitik konzeptionell zu gestal
ten sei und welche Steuerungsinstrumente dafür geeignet sein könnten, sind 
aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen Antworten mit je anderen
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Akzentuierungen gegeben worden: Ökonomische, juristische, sozialwisseh- 
schaftliche Vorschläge zu einzelnen Elementen, auch voluntaristische, meist 
stark moralgeladene Gesamtentwürfe liegen vor, wobei die ökonomische Fach
disziplin eine gewisse Führungsrolle in der Diskussion eingenommen hat, was 
vielleicht auch erklärt, daß in der Instrumentendiskussion ökonomische Rele
vanzkriterien wie Effizienz, Allokations- und Verteilungseffekte dominieren. 
Während in ökonomischen Studien zur Umweltpolitik bis vor kurzem noch 
modelltheoretische Ansätze überwogen, in denen sozio-politische Variablen 
gern in den Ceteris-paribus-Bereich verbannt wurden, stehen in juristischen 
Untersuchungen oftmals rechtsdogmatische und normative Fragen im Vorder
grund. Sozialwissenschaftliche Fachdisziplinen im engeren Sinne haben, mit 
wenigen Ausnahmen, auf die Umweltproblematik sehr träge reagiert, in den 
USA jedoch schneller als in Europa. Inzwischen haben Sozialwissenschaftler 
aufgeholt; sie decken ein breites Spektrum umweltbezogener Fragen ab. Im 
spürbaren Unterschied zu anderen Fachdisziplinen haben sie sich den Fragen 
der Implementation von Umweltzielen und den sozioökonomischen Vorausset
zungen von Umweltpolitiken zugewandt, womit endlich Macht- und Interes
sengesichtspunkte in systematischerer Weise in die wissenschaftliche Umwelt
diskussion eingeführt wurden (vgl. die Überblicke in Jänicke 1978; Schneider/ 
Sprenger 1984; Dierkes/Hansmeyer 1985; Dierkes et al. 1987; Vogel/Kun 
1987; von Prittwitz 1993; für die Umweltsoziologie vgl. Laska 1993).

Aus allen Disziplinen sind Arbeiten hervorgegangen, die für die Diskus
sion zur präventiven Umweltpolitik hilfreich und weiterführend sind. Beson
ders viele Anregungen kamen aus der vergleichenden Umweltpolitikanalyse 
und der Policy-Forschung zu Umweltpolitiken in einzelnen Ländern (vgl. etwa 
Pehle 1993). Das hat auch zum Fortschritt in der theoretisch-konzeptionellen 
Diskussion einer präventiven Umweltpolitik in westlichen Industriegesellschaf
ten beigetragen. Bei einem so komplexen und relativ jungen wissenschaftli
chen Thema ist es nicht verwunderlich, daß es noch keine empirisch abgesi
cherte und argumentativ konsistente »Theorie einer präventiven Umweltpo
litik« gibt.

Gleichwohl fällt auf, daß in der Diskussion bislang auch von wissenschaft
licher Seite der Frage recht wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie unter 
den spezifischen Bedingungen fortgeschrittener industriegesellschaftlicher Sy
steme und ihrer Entwicklungslogik die als geeignet erkannten Mittel einer prä
ventiven Umweltpolitik als politische Programmziele durchgesetzt und schließ
lich auch implementiert werden können. Hierbei handelt es sich offensichtlich 
um eine umweltpolitisch-strategisch bedeutsame Problematik, zeigt sich in der 
umweltpolitischen Realität doch häufig, daß auch die Mittel einer reaktiven 
(nachsorgenden) Umweltpolitik nur unter großen Schwierigkeiten durchzuset
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zen sind, manchmal sogar gar nicht, sofern sie etwa die Positionen von gutor
ganisierten Umweltverschmutzerinteressen verschlechtern. Die obige Frage ist 
sicherlich schwierig zu beantworten, ist doch Umweltpolitik überwiegend eine 
Querschnittsaufgabe, was eine hohe intersektorale Steuerungsfähigkeit des po
litisch-administrativen Systems erfordert.2 Zudem sind die Umweltpolitiken al
ler Industriestaaten so tiefgehend, wenn auch graduell unterschiedlich, von der 
»Entsorgungsstrategie« geprägt, daß zur Frage nach der Steuerungsfähigkeit 
und ihrer V or aus Setzungen die Frage nach der Möglichkeit der Durchsetzung 
einer präventiven Umweltpolitik gegen gewachsene und eingespielte interes
senvermittelte Handlungsmuster noch hinzukommen muß -  generell also die 
Frage nach der strukturellen Reformfähigkeit oder, anders gewendet, nach der 
ökologischen Modernisierungsfähigkeit (aus politisch-administrativer Sicht: 
der Steuerbarkeit) industriegesellschaftlicher Systeme.

Vor diesem Hintergrund ist es von theoretischer und praktischer Relevanz, 
durch eine empirisch abgesicherte Analyse der japanischen Umweltpolitik 
mögliche Interventionsmittel (Steuerungsinstrumente in einem weiten Sinn) 
einer ökologisch effektiven (oder gar präventiven) Umweltpolitik und deren 
politische sowie institutionell-organisatorische Voraussetzungen zu erfassen. 
Das wird hier als die Frage nach den Basis elementen einer effektiven Umwelt
politik bezeichnet. Bezüglich der Basiselemente wird angenommen, daß es 
sich um notwendige, wenn auch nicht immer hinreichende Konstrukte rechtli
cher, ökonomischer und politischer Art handelt, die eine langfristig ökologisch 
effektive Umweltpolitik überhaupt erst ermöglichen.

Der Terminus »Basiselement« ist in der umweltpolitischen Fachliteratur 
nicht eingebürgert und soll deshalb kurz erläutert werden. Werden die allge
mein bekannten Probleme der Entwicklung und Durchsetzung einer vorsorgli
chen Umweltpolitik in Rechnung gestellt, dann sind von der Wirkungsseite her 
folgende Eigenschaften eines Basiselementes erforderlich: Es muß ökologisch 
effektiv in dem Sinne sein, daß es wesentlich zur Verbesserung aktueller Um
weltsituationen sowie zu ihrer Absicherung in die Zukunft hinein beiträgt, 
weitgehend unter Ausschluß von Problemverschiebungen. Die ökologische Ef
fektivität kann sich je nach konkreter Aufgabenstellung unterschiedlich darstel- 
len: Es kann sich um die Beseitigung oder spürbare Verminderung von Um
weltbelastungen und -Schäden handeln, um die Abwehr von drohenden Gefah
ren, um Gefahrenvorsorge, ressourcenschonende Bewirtschaftung von Um

2 Vgl. Bartlett (1990); Knoepfel (1988); Knoepfel et al. (1991) sowie die Referate und Er
gebnisse des internationalen Kongresses in Crans-Montana vom 24.9. bis 27.9.1991  
(»Implementing environmental policies by means of interpolicy cooperation«), veröffent
licht in der Reihe discussion paper von IDHEAP, Chavannes-Pres-Renens.
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weltgütern oder um die planvolle Gestaltung des menschlichen Umgangs mit 
der Natur in einer Weise, daß Nutzungskonflikte zugunsten von Naturerhal
tung geregelt werden.

In ökonomischer Hinsicht verändern die Basiselemente die Nutzen-Kosten- 
Relationen von Handlungsalternativen zugunsten des Umweltschutzes. Aus 
einer politischen Perspektive betrachtet, verändern Basiselemente das gesell
schaftliche Kräfteparallelogramm dahingehend, daß Vertreter allgemein akzep
tierter oder legitimer eigener ökologischer Interessen bessere Einfluß- und 
Durchsetzungsbedingungen im umweltpolitischen Prozeß bekommen. Das 
kann aber auch durch funktional äquivalente, indirekt wirkende Arrangements 
erreicht werden, etwa durch Regelungen, die Umweltbelastungen generell er
schweren oder unattraktiv machen. Generell geht es bei der politischen Funk
tion von Basiselementen darum, ökonomische, institutioneile und rechtliche 
Vorteilsmuster, die die Position von Verschmutzerinteressen stärken, abzu
bauen. Analog zu seiner ökonomischen Wirkungsweise bestünde hier also die 
Funktion des Basiselementes in einer Veränderung der politischen Nutzen-Ko- 
sten-Relationen von Handlungsalternativen zugunsten des Umweltschutzes. 
Wird von der kognitiven und wissenschaftstheoretischen Grundproblematik 
einer vorsorglichen Umweltpolitik ausgegangen, die -  sehr knapp formuliert -  
darin besteht, daß es immer nicht aufhebbare Unsicherheiten und nicht pro
gnostizierbare Nebenfolgen von Umweltpolitik geben wird (vgl. für viele Boh
ret 1990), dann sollten sie auf Prozesse der Risikokommunikation und -ent- 
scheidung so einwirken, daß Unsicherheiten nicht systematisch zu Lasten von 
Umweltschutzmaßnahmen gehen.

Es geht also um ein »folgenverantwortliches Umsteuern« (Bohret 1990: 
232) von risikopolitischen Entscheidungen oder, wie es Beck (1988: 267, 279) 
formuliert, um die Änderung der »Definitionsregeln der Gefahr« und der eta
blierten Regeln der Zurechnung und Verantwortung durch Strategien der Um
verteilung von Beweislasten und der Herstellung von Zurechenbarkeit. Insge
samt geht es um die Aufhebung der, wie ich es nennen möchte, strukturell in 
der Umwelt- und Risikopolitik verankerten »Schaden-Nutzen-Pathologie«. Sie 
besteht im wesentlichen darin, daß gewerbliche und industrielle Akteure, die 
die Umwelt schädigen, daraus häufig einen doppelten Nutzen ziehen: Zunächst 
einmal profitieren sie durch die Kostenexternalisierung ihrer Aktivitäten; von 
einem gewissen Schwellenwert an profitieren sie dann von den Gegenmaßnah
men, sei es direkt (etwa durch Subventionen für umweltbezogene Maßnahmen) 
oder indirekt (durch die Entstehung einer Entsorgungsindustrie, zu deren 
wichtigen Abnehmern die öffentlichen Hände gehören). Deutlich wird das am 
Beispiel der Asbestindustrie erkennbar, die ihre fragwürdigen Produkte auch 
dann noch für eine längere Zeit auf den Markt bringen durfte, als die etablier-
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ten Risikodefinitionen schon längst keinen Bestand mehr vor dem Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnis hatten; später dann, als Produkt- und Produk
tionsverbote unumgänglich wurden, entwickelten sich Asbesthersteller und 
-Verarbeiter zu »Sanierungsgehilfen« der staatlichen Umweltpolitik mit äußerst 
lukrativen Marktperspektiven. Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich auch an
derswo, unter anderem im Abfallbereich ab, wo insbesondere elektrische und 
elektronische Büro- und Haushaltsgegenstände (sogenannter Computerschrott) 
zu einem großen Entsorgungsproblem geworden sind.

Die Form, in der Basiselemente auftreten, läßt sich vorab nur allgemein 
beschreiben. Unter Bezugnahme auf die normativ-kritische Demokratietheorie 
ist ihr quasi immaterieller Kern darin zu sehen, daß sie in pluralistisch verfaß
ten demokratischen Gesellschaftssystemen anerkannte Werte (soziale Gerech
tigkeit, Teilhabe an der politischen Gestaltung der Gesellschaft, Recht auf kör
perliche Unversehrtheit, Solidarität, Subsidiarität, um nur einige zu nennen) 
im Umweltschutzbereich zum Tragen bringen. Demgemäß sind es normativ 
vermittelte, auf die Ziele einer präventiven Umweltpolitik funktional bezogene 
allgemeine Gestaltungsprinzipien mit Steuerungsqualitäten, die jedoch keine 
eigene Subjektqualität haben, so daß zu ihrer Realisierung handelnde Akteure 
und »Instrumente« vonnöten sind. Ein umweltpolitisches Basiselement ist dem
entsprechend ein Arrangement von organisatorischen, institutionellen und 
rechtlichen Regelungen, durch das systematisch und kontinuierlich auf um
weltrelevante Aktivitäten und ihre strukturellen Voraussetzungen in einer (de
mokratisch legitimierten) Weise eingewirkt wird, die die Durchsetzungsfähig
keit von ökologisch sinnvollen Umweltschutzbelangen strukturell begünstigt. 
Aus handlungstheoretischer Sicht geht es darum, die Mobilisierungs-, Organi
sations-, Strategie- und Konfliktfähigkeit von Umweltschutz-Proponenten zu 
steigern (vgl. Jänicke/Weidner 1995; Jänicke 1993a, b).

Die umweltpolitischen Basiselemente zur Beförderung einer demokrati
schen und präventiven Umweltpolitik können in verschiedenen Formen auftre
ten. Sie können inkorporiert sein in einzelnen umweltpolitischen Steuerungsin
strumenten, in Kombinationen von ihnen, es können aber auch generell-kon
krete Verhaltens- und handlungssteuernde Normen und organisatorische Arran
gements sein. Wesentlich für die Bestimmung eines umweltpolitischen Basis
instruments ist jedoch nicht die Form, sondern die Funktion. Insofern wird die 
Frage danach, was umweltpolitische Basiselemente innerhalb bestimmter ge
sellschaftlicher Rahmenbedingungen sein können und in welcher konkreten 
Form sie auftreten, eine empirische Frage. Hier wird der induktive Weg ge
wählt, indem ausgewählte Instrumente der japanischen Umweltpolitik zunächst 
je für sich analysiert und bewertet werden, um sie dann auf mögliche generelle 
»umweltschutzförderliche« Eigenschaften zu prüfen. Als Prüfkriterien bieten
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sich die üblichen umweltpolitischen »Evaluationskriterien« an, die in Kapitel 3 
dargestellt und erläutert werden.

Durch eine (partielle) Evaluation des umweltpolitischen Instrumentariums 
sollen solche Instrumente ermittelt werden, die für die politische Durchsetzung 
oder Implementation einer ökologisch effektiven Umweltpolitik förderlich ge
wesen sind. Dabei wird nicht nur nach der Effektivität und der ökonomischen 
Effizienz, sondern auch nach der administrativen Praktikabilität und der Ver
teilungsgerechtigkeit bzw. Fairneß gefragt, alles für die praktische Politik -  
insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Durchsetzungschancen -  überaus 
wichtige Kriterien. Die zur Analyse der Instrumente auszuwählenden Kriterien 
sind insofern nicht nur auf Gesichtspunkte der Präventionswirkung zu be
schränken, sondern haben weitere Evaluationskriterien einzubeziehen, um die 
empirische Multifunktionalität umweltpolitischer Instrumente nicht durch ana
lytische und normative Eindimensionalität zu vernachlässigen. Ansonsten be
stünde die Gefahr falscher oder unvollständiger Funktionserklärungen, die zu 
falschen Generalisierungen wie auch zu praxisbezogenen Fehlentscheidungen 
führen können. Aus der Umweltpolitikforschung ist zudem bekannt, daß Rege
lungsinstrumente mit einer Häufung von positiven Charakteristika bessere 
Voraussetzungen für eine Durchsetzung haben als solche, wo das nur für ein 
Kriterium gilt. So wird etwa ein Regelungsinstrument, das zwar umweltpoliti
sche Prävention begünstigt, jedoch mit extrem ungünstigen Kosten-Nutzen-Re- 
lationen verbunden ist, nur mit außerordentlich großem Verwaltungsaufwand 
durchsetzbar und möglicherweise mit sozial unerwünschten VerteilungsWir
kungen verbunden sein.

Bislang war von umweltpolitischen Instrumenten die Rede, ohne daß näher 
ausgeführt wurde, was damit gemeint ist. Das läßt sich zum Teil damit recht- 
fertigen, daß es ein häufig in der umweltpolitischen Diskussion verwendeter 
Begriff ist, der weitgehend ähnlich verstanden wird. Allgemein können sie als 
Hilfsmittel des Transformationsprozesses von umweltpolitischen Zielen und 
Programmen in Verhaltensänderungen mit Umwelteffekten bezeichnet werden. 
Steuerung ist nicht nur direkt auf ein Problem zielendes Handeln, sie umfaßt 
auch die mittelbare Steuerung über eine Beeinflussung der Rahmenbedingun
gen des Problemfeldes. Dazu gehören etwa das staatliche Planungsinstrumen
tarium und allgemeine Kompetenzregelungen; letztere können beispielsweise 
dem Ziel der Verlagerung von Steuerungsaufgaben von der nationalen Ebene 
hin zu den Kommunen, Assoziationen, parastaatlichen Organisationen oder gar 
zu Bürgergruppen dienen. Als umweltpolitische Instrumente im engeren Sinne 
werden üblicherweise folgende Instrumente genannt: Ge- und Verbote, Geneh
migungen, Erlaubnisse, Emissions-, Immissions- und Produktnormen, Abga
ben, Steuern, Gebühren, Lizenzen, Subventionen, Verhandlungslösungen und
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moral suasion (vgl. Siebert 1976; Baumol/Oates 1988; Knüppel 1989; Dente 
1995).

In der Policy-Forschung werden meist drei Begriffe zur Klassifikation poli
tischer Maßnahmen verwendet: Politiken (»policies«), Programme, Instrumen
te. Sie haben zwar -  wie Kaufmann/Rosewitz (1983: 34ff.) gezeigt haben -  je
weils deutlich voneinander zu unterscheidende Kerninhalte, doch sind sie nicht 
völlig trennscharf voneinander zu isolieren. Wird der Begriff »Politikbereich« 
(policy) im materiellen Sinne als ein Zusammenhang politischer Maßnahmen 
gedacht, die auf ein bestimmtes Aufgabengebiet bezogen sind, bezeichnet 
»Programm« in der Modellierung des politischen Prozesses das Ergebnis des 
Programmformulierungsprozesses und damit den Input für den Implementa
tionsprozeß . Zur zielkonformen und effektiven Transformation von Pro
gramminhalten in Inputs des Implementationsprozesses dienen »Instrumente«; 
sie gehören damit zum Durchführungsteil eines Programms. In der Terminolo
gie von Windhoff-Héretier sind es »Steuerungsmechanismen«. Hierunter wird 
»die Methode verstanden, mit deren Hilfe das angestrebte Programmziel oder 
die Programmwirkung erreicht werden soll« (Windhoff-Héretier 1980: 46).

In Politikbereichen eingesetzte Instrumente können nach analytischen Kri
terien (etwa der Art ihrer Wirkungsweise oder ihrem Zwangspotential) weiter 
unterteilt und dann Typen zugeordnet werden. Eine relativ bewährte Ty
pologie von Methoden der politischen Steuerung hat beispielsweise Offe 
(1975: 85) mit seiner Unterscheidung zwischen Verboten und Anreizen, flan
kierenden und kompensierenden staatlichen Maßnahmen und, schließlich, pro- 
zeduraler Steuerung vorgelegt, die von anderen (etwa Scharpf 1976, Mayntz 
1978) weiter differenziert wurde.

Wird zwischen makro-, meso- und mikrotheoretischen Erklärungsebenen 
der Umweltpolitik unterschieden, so liegt die Frage nach umweltpolitisch er
folgreichen Instrumenten auf der mesotheoretischen Ebene (zur Unterschei
dung der Ebenen vgl. Dahme/Grunow 1983). Ein makrotheoretischer Erklä
rungsansatz fragt dagegen viel abstrakter nach allgemeinen sozioökonomischen 
Strukturen und ihrem Einfluß auf umweltpolitische Maßnahmen; der mikro
theoretische Ansatz wiederum fokussiert auf individuelle oder gruppenmäßige 
Handlungszusammenhänge, etwa in der Programmbildungs- oder Implementa
tionsphase. In der Sprache der Implementationsforschung liegt auf der Meso
ebene das umweltpolitische Programm, das zwischen Politikformulierung und 
Implementationsprozeß als dem »Prozeß der unmittelbar adressatenbezogenen 
alltäglichen Programmverwirklichung« (Dahme/Grunow 1983: 128) angesie
delt ist.

Auf Grundlage der sozialwissenschaftlichen Instrumentendiskussion lassen 
sich umweltpolitische Instrumente folgendermaßen beschreiben: Sie sollen da
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zu dienen, das Verhalten umweltrelevanter Akteure entsprechend staatlicher 
Umweltziele zu beeinflussen, und zwar -  im Unterschied zu ad-hoc-Interven- 
tionen -  in einer systematisch-kontinuierlichen Weise. Nach Steuerungsge
sichtspunkten bedeutet das, daß sie die autonome Logik der Steuerungsobjekte 
(Gruppen, Kollektive, Organisationen, Branchen, Wirtschaftssysteme), die zur 
Entstehung von Umweltproblemen führt, gezielt nach konzeptionellen Vorstel
lungen -  was entsprechende Funktionskenntnisse voraussetzt: Mayntz nennt 
als unerläßliche Voraussetzung der Maßnahmenwahl »eine Vorstellung der 
Wirkungsbedingungen zwischen Steuerungsaktivitäten und -ergebnissen« 
(1987: 94) - zugunsten von Umweltschutzbelangen ändern.3 Das angestrebte 
Ziel kann sein, bestehende Umweltbelastungen zu vermindern oder zu beseiti
gen; es kann auch darum gehen, für die Zukunft erwartete Belastungen zu sen
ken oder auszuschließen. Im Prinzip steht der Politik hierfür das übliche, auch 
in anderen Politikbereichen eingesetzte Repertoire an Steuerungsinstrumenten 
zur Verfügung. Gleichwohl gibt es Besonderheiten des Umweltbereichs, die 
bei der Instrumentenwahl und -anpassung (»problemspezifisches tuning«) be
rücksichtigt werden müssen: Der Umweltbereich ist als Querschnittspolitik be
sonders komplex und unübersichtlich; Gewinner und Verlierer von Maßnah
men stehen nicht immer eindeutig fest, auch ändert sich das Verhältnis häufig 
im Zeitablauf; die Ursachenanalyse, notwendig für eine erfolgreiche Therapie, 
ist besonders voraussetzungsvoll, da es teilweise recht große Informations
asymmetrien gibt, die nicht leicht überwunden werden können, weil der Stand 
der Wissenschaft vor allem hinsichtlich hypothetischer Risiken unzureichend 
entwickelt ist und weil sich die gesellschaftliche Wertbildung bezüglich Um
weltthemen in starker Bewegung befindet (vgl. van den Daele 1991), so daß 
gesamtgesellschaftlich konsentierte Ziele und, vor allem, »Zahlungsbereit
schaften« zu ihrer Realisierung sich nur undeutlich abzeichnen -  um einige 
wenige Spezifika zu nennen.

Erfolgreiche Instrumente verändern, wie schon gesagt, die Nutzen-Kosten- 
Relationen von umweltbezogenen Handlungsalternativen der Akteure, auch in
dem unerwünschte tatsächliche oder wahrscheinliche Verhaltensweisen verhin
dert werden. Erzielen die Instrumente eine überdurchschnittliche Erfolgsquote 
in mehr als nur einem Fall, ist das ein wichtiger Hinweis darauf, daß in dem 
Instrument ein genereller Wirkungsmechanismus enthalten sein könnte, der 
strukturelle Veränderungen zugunsten von Umweltschutzbelangen fördert, also

3 So zeigte Mayntz, daß der Erfolg eines staatlichen Programms von einer bestimmten 
Kombination »von Merkmalen (1) des zu lösenden Problems, (2) des Programms, (3) 
des Interventionsfeldes (vor allem: der Adressaten) und (4) der Implementeure abhängt« 
(Mayntz 1983b: 16f.).
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gewissermaßen einen Zentralnerv des umweltpolitischen Systems getroffen 
und in geeigneter Weise beeinflußt hat. Instrumente oder ihre Bestandteile, die 
solche »Zentralnerven« treffen und so beeinflussen, daß etablierte umweltpoli
tische Grundmuster zugunsten des Umweltschutzes verändert werden, können 
sich als »umweltpolitische Basiselemente« erweisen. Indem sie sowohl umwelt
politisch relevante Machtkonstellationen als auch das Emittentenverhalten in 
eine Richtung, die zu einem effektiveren Umweltschutz führt, verändern, stel
len sie aus der Sicht von »Umweltverschmutzerinteressen« eine in aller Regel 
abzuwehrende Herausforderung dar.

2.2 Theoretischer Rahmen

2.2.1 Politische Steuerung: Grenzen und Möglichkeiten staat
lichen Handelns

Die Beschäftigung der Sozialwissenschaften mit der Umweltverschmutzung 
und -Zerstörung hat eine lange Tradition. Schon in den fünfziger Jahren setzte 
-  unter Verwendung anderer Begrifflichkeiten -  eine überwiegend von Ökono
men geführte Diskussion zu den sozialen Kosten wirtschaftlichen Wachstums 
ein, zu denen auch Ressourcenzerstörung und Umweltbelastungen gezählt 
wurden (Kapp 1950; auch Mishan 1977). Anfang der sechziger Jahre machte 
Carson (»Silent Spring«, 1962) auf die Umweltfolgen eines sorglosen Schad
stoffeinsatzes aufmerksam. Ende der sechziger Jahre, besonders Anfang der 
siebziger Jahre hatte das Umweltthema seinen weltweiten Durchbruch; wissen
schaftliche Publikationen wie die des Club of Rome zu den Grenzen des 
Wachstums (Meadows et al. 1972) hatten hierzu erheblich beigetragen. Mit 
Beginn der siebziger Jahre setzte in den Industrieländern der Prozeß der Her
ausbildung einer eigenständigen Umweltpolitik in Reaktion auf die nunmehr 
auch von einer größeren Öffentlichkeit diskutierten Umweltprobleme ein.4 
Internationale Organisationen griffen das Thema gleichfalls auf: Die NATO 
richtete 1969 das »Committee on the Challenges of Modern Society« ein, das 
sich auch mit Umweltfragen beschäftigte und hierzu Studien durchführte; die

4 »Allein in den Jahren 1971 und 1972, also im Vorfeld und im direkten Anschluß an die 
Umweltkonferenz der Vereinten Nationen im Juni 1972 in Stockholm haben insgesamt 
vierzehn Industrieländer mit dem Prozeß der Institutionalisierung begonnen. Der von Ja
pan, Schweden und den USA eingeschlagene Weg ... wurde damit auf breiter Linie be
stätigt und entwickelte sich bis Ende der siebziger Jahre zur industriegesellschaftlichen 
Normalität« (Jörgens/Carius 1995: 82 f.).
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OECD gründete 1970 einen Ausschuß für Umweltfragen; 1972 veranstalteten 
die Vereinten Nationen die erste ihrer Umweltkonferenzen in Stockholm, und 
die suprastaatliche Institution der Europäischen Gemeinschaften (EG) verab
schiedete im Jahr 1973 ihr erstes Umweltprogramm.

Probleme des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung wurden in der 
Folgezeit zu zentralen Themen in fast allen Gesellschaftsbereichen. Sie lösten 
heftigste Konflikte und aufwendige Maßnahmen aus, sie führten zu erhebli
chen institutioneilen Änderungen, verstärkten soziale Wertwandelprozesse und 
begünstigten die Entstehung neuer Paradigmen in den Wissenschaften. Mit der 
gesellschaftlichen und institutioneilen Karriere des Umweltthemas wuchs auch 
seine Beachtung durch die Sozialwissenschaften. Quer durch nahezu alle Wis
senschaftsdisziplinen und alle gesellschaftlichen Bereiche breitete sich das Um
weltthema mit zunehmender Bedeutung aus -  entgegen eher ignoranten oder 
interessengeleiteten Einstellungen, aber auch von Wissenschaftlern anfänglich 
gemachten Voraussagen, es handle sich um ein gesellschaftspolitisches Mode
thema, das nach Durchlaufen eines schon bei anderen politisierten Problemen 
beobachteten »issue-attention cycle« (Downs 1972) seine Dynamik verlieren 
und zu einer politischen Routineaufgabe neben vielen anderen werde.

Seit dem Beginn einer weltweiten »Umweltpolitikbewegung« sind über 20 
Jahre vergangen. Die wissenschaftlich gestützten Befürchtungen, daß men
schengemachte Umweltbelastungen das Leben auf der Erde in nicht allzu fer
ner Zukunft auf massive und zudem vielleicht irreversible Weise beeinträchti
gen könnten, sofern die Problemursachen nicht schnell und umfassend abge
stellt würden, haben im Zeitablauf eher zugenommen (vgl. für viele WCED 
1987; Deutscher Bundestag 1990). Gleichfalls angewachsen ist die Umweltbe
wegung; selbst in wirtschaftlich ärmeren Ländern steigen das Umweltbewußt
sein und, was wichtiger ist, die organisierte umweltorientierte Wachstumskri
tik (DOCTER 1987; Worldwatch Institute 1987; OECD 1989a, 1991a).

Unter den verschiedenen Standpunkten, von denen aus Kritik am Industrie
gesellschaftssystem geübt wird, ist gegenwärtig die Umweltkritik wohl die 
verbreitetste und fundamentalste: »Die ökologische Kritik ist die schärfste 
Bremse, die man gegen die industrielle Eigendynamik ziehen kann« (Beck 
1988: 93). Das Krisenbewüßtsein wurde durch die Einsicht geschärft, daß von 
der Gesellschaft teilweise irreversible Zerstörungsprozesse in der Natur ausge
löst werden, die in ruinöser Weise auf die Gesellschaft zurückwirken. Die 
mögliche ökologische Selbstgefährdung, und nicht bloß risikohafte Entwick
lungen im politischen und ökonomischen System, macht die Besorgnis aus, die 
auf Gegenmaßnahmen drängen läßt.

Für die Zielsetzung dieser Arbeit ist es nicht erforderlich, die inzwischen 
nahezu unüberschaubare Literatur zur faktischen und potentiellen globalen
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Umweltzerstörung herbeizuziehen. Die allgemeine Informationslage und das 
umweltbezogene Wissen sind mittlerweile so entwickelt, daß von einem weit
gehenden Konsens über folgendes ausgegangen werden kann: Die Industriege
sellschaft -  und nur sie ist hier primär am Beispiel Japans Untersuchungsob
jekt -  ist allem Anschein nach auf dem Wege, ihre Lebensgrundlagen schwer
wiegend zu beeinträchtigen, ohne daß derzeit die notwendigen umfassenden 
(und realisierbaren) Gegenmaßnahmen in Aussicht stünden. Solange westliche 
moderne Industriegesellschaften als parlamentarische Demokratien organisiert 
sind, wird der Staat, präziser: der Staatsapparat, die zentrale Rolle bei überle
benswichtigen Fragen für die Gesellschaft spielen. Dementsprechend ist es für 
eine realistische Einschätzung seiner umweltpolitischen Möglichkeiten ange
zeigt, den Stand der diesbezüglichen staatstheoretischen Diskussion zu berück
sichtigen. Das kann hier angesichts der Literaturfülle nur sehr knapp und mit 
Konzentration auf Ergebnisse der Politikwissenschaft erfolgen.

Überblicke zum Stand der staats- und politiktheoretischen Diskussion -  un
ter Einbezug der internationalen Literatur, auf die deshalb hier nicht explizit 
eingegangen wird -  geben von Beyme (1984, 1989, 1991c, 1992), Hartwich 
(1987), Schuppert (1989) und Jürgens (1990). Im folgenden werden zu den 
Themen, die für die Umweltproblem-Diskussion besonders relevant sind -  da
zu gehören vor allem umweltpolitikbezogene Theorieansätze - ,  die Publikatio
nen von herausragenden Vertretern verschiedener wissenschaftstheoretischer 
(oder gesellschaftspolitischer) Positionen referiert. Sogenannte postmoderne 
Theorien werden nicht weiter berücksichtigt; das begründe ich damit, daß die
se Theorien mit häufigen Verweisen auf ökologische Krisen und neue soziale 
Bewegungen zwar suggerieren, sie setzten sich systematisch mit dem Umwelt
thema auseinander, doch ist das, wie beispielsweise von Beyme (1989) gezeigt 
hat, weitgehend nicht der Fall.

In einer Untersuchung zur Brauchbarkeit der sogenannten postmodernen 
Theorien für die Weiterentwicklung einer empirisch fundierten politischen 
Theorie spricht ihnen von Beyme insgesamt nur geringe Relevanz für empi
risch gesättigte Theoriebildung zu (1989: 226); allenfalls »im Kampf gegen die 
Technokratie, in der Radikalisierung des Pluralismus und in der Skepsis ge
genüber Mehrheiten und der Aufwertung von Minderheiten liegen einige An
satzpunkte für die politikwissenschaftliche Theoriebildung« (ebenda: 209). So 
arbeite etwa Lyotard die Bedeutung der Informationsbasierung der Gesell
schaft für technokratische Herrschaft heraus, was zu seiner Forderung nach 
öffentlichen Zugangsrechten zu gesellschaftsrelevanten Informationen führe 
(ebenda: 221). Im weiteren zeigt von Beyme einige Bezüge von postmodernen 
Widerstandsstrategie-Entwürfen ä la Lyotard zu den von Beck vorgeschlage
nen Auswegen aus dem Dilemma der Risikogesellschaft (ebenda: 221 f.). Zu
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dem macht er auf die Erweiterung des Pluralismuskonzeptes von Spinner 
durch Anerkennung einer »Doppelvernunft« aufmerksam, worunter eine Mi
schung aus »Grundsatzvernunft«, die zur Orientierung an Prinzipien und Re
geln diene, und »GelegenheitsVernunft«, die sich an Okkasion und Opportuni
tät orientiere, zu verstehen sei. Das anerkennend stellt von Beyme fest, daß 
die meisten empirisch vorfindbaren Rationalitätsmischungen zwischen diesen 
beiden Polen lägen, aber selten in der Mitte: »Rationalität selbst ist bereits plu- 
ral und multidimensional« (ebenda: 222). Vor diesem Hintergrund betont er, 
daß auf Kompromiß angelegte Streitverfahren unverzichtbar seien, um die im 
Pluralismus, wegen der hier bestehenden Machtasymmetrien, potentiell ange
legten Verschärfungen sozialer und politischer Gegensätze zu vermeiden. 
Daher sei in pluralistischen Demokratien dafür Sorge zu tragen, daß keine re
levante Gruppe dauerhaft Minderheit bleiben müsse. Realisiert werden könne 
das etwa durch Einräumung politischer Veto-Rechte, Partizipationsmöglichkei
ten und autonome Entscheidungsrechte in bestimmten, eng zu begrenzenden 
Fragen (vor allem solchen, die irreversible Konsequenzen zeitigen und Le
benswelten zerstören können); die Minderheitsgruppen wiederum hätten dann 
die dem Diskurs zugrundeliegenden Spielregeln zu akzeptieren (ebenda: 223).

Es sind jedoch keineswegs nur »aufgeregte« Theoretiker der Postmoderne, 
die ökologische Schreckens Visionen haben. Habermas beispielsweise kommt 
zu dem Befund, daß die Zukunft negativ besetzt sei: »... an der Schwelle zum 
21. Jahrhundert zeichnet sich das Schreckenspanorama der weltweiten Gefähr
dung allgemeiner Lebensinteressen ab: ... Probleme der Umweltbelastung, ka
tastrophennah operierende Großtechnologien geben die Stichworte, die über 
Massenmedien ins öffentliche Bewußtsein eingedrungen sind« (Habermas 
1985: 143). Unter dem Druck wachsender realer Gefahren und Ängste komme 
es zur Bildung von ökologischen Gegenbewegungen und zu politischen Aus
einandersetzungen, die sich besonders auf das politische System richten und 
dieses unter Handlungszwang setzen, dem es -  unter der Bedingung demokra
tischer Verfassungen -  nicht folgenlos ausweichen könne.

Auch aus rechtlicher Sicht wird eine (vorsorgliche) Handlungspflicht des 
Staates postuliert. Die im folgenden beispielhaft zitierte Auffassung wird wohl 
von der Mehrheit der Rechtswissenschaftler vertreten:

»Staatliches Handeln zur Abwehr und Steuerung vieler Umweltrisiken muß sich 
der Aufgabe und Herausforderung des Handelns im Ungewissen stellen. Typischer
weise sind viele Umweltrisiken weder in ihren Auswirkungen noch in ihren Ursa
chen voll oder auch nur hinreichend erkannt. Trotzdem ist der Staat vor allem im 
Rahmen der Umweltvorsorge grundsätzlich befugt (und teilweise auch verpflich
tet), Umweltrisiken frühzeitig zu kontrollieren und zu mindern« (Kloepfer/Del- 
brück 1990: 897).
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In der gesellschaftlichen Realität ist es tatsächlich so, daß nahezu alle Gruppen 
umweltbezogene Forderungen an den Staat richten. Gefordert werden die Be
seitigung von Umweltschäden, Gefahrenabwehr und -Vorsorge, rationelle Be
wirtschaftung von natürlichen Ressourcen; die planvolle, an ökologischen Er
fordernissen ausgerichtete Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft, Risiko
verminderung, die Etablierung von Eigenrechten der Natur sowie die Entwick
lung und (erzieherische) Durchsetzung ökologischer Leitbilder, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Gleichzeitig -  und oft von denselben Gruppen, die ra
sches und tatkräftiges Eingreifen des Staates verlangen -  werden fundamentale 
Zweifel daran geäußert, ob die politischen Institutionen diese Aufgaben über
haupt bewältigen wollen oder können. Diese Ambivalenz in der Haltung ge
genüber den formal zuständigen Institutionen findet sich auch in wissenschaft
lichen Analysen wieder. Mit Ausnahme einiger ökonomischer Positionen und 
der radikalen Variante der modernen (autopoietischen) Systemtheorie, die sei
ne Problemlösungsfähigkeit oder -Zuständigkeit prinzipiell bestreiten, ist je
doch allgemein festzustellen, daß »der Staat« als demokratisch legitimierte In
stanz gesamtgesellschaftlicher Entscheidungsaggregation und gesamtgesell
schaftlich verbindlicher Metaentscheidungen für die Lösung der angesproche
nen Probleme für zuständig gehalten wird. Insofern kann von einem »objekti
ven Steuerungsbedarf« (Offe 1987) sowie von einer tatsächlichen umweltpoliti
schen Herausforderung der politischen Institutionen gesprochen werden, auch 
wenn gleichzeitig Befürchtungen bestehen, daß die staatliche Umweltpolitik 
am wenigsten in der Lage sei, Impulse für eine konsistente Erneuerung der ge
sellschaftlichen und staatlichen Steuerungsstrukturen zu geben: »Vielmehr 
neigt sie zu opportunistischem Krisenmanagement, wobei sie die Lösungen 
sucht, die mit den geringsten politischen Kosten akute Probleme von staatli
chen und kommunalen Steuerungsstellen fernhalten« (Fürst/Henke 1988: 325).

Einschätzungen, inwieweit die politischen Institutionen prinzipiell in der 
Lage sind, durch »aktive Politik« (Mayntz/Scharpf 1973) eine langfristig kri
senvermeidende Umweltpolitik durchzusetzen, und welche Steuerungsinstru
mente und Eingriffstiefen hierfür angemessen sind, variieren erheblich je nach 
unterschiedlichen gesellschaftstheoretischen Positionen und Theorien über die 
Ursachen der Umweltkrise.

Hartkopf und Bohne (1983) beschreiben verschiedene Grundpositionen in 
der Umweltkontroverse, die die Problemsicht und davon ausgehend die jeweils 
vorgeschlagenen Lösungsstrategien, Ziele und Maßnahmen bestimmen.5 Sie

5 Die beiden Autoren sind an dieser Stelle mit berücksichtigt worden, da sie in zentraler 
Funktion für die Umweltpolitik tätige und für die Gestaltung der amtlichen Umweltpoli
tik wichtige Beamte sind bzw. waren. Im Falle von Hartkopf, des ehemaligen Staatsse-
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unterscheiden zunächst recht pauschal drei Gruppen je nach ihrem Verhältnis 
zur in der Bundesrepublik Deutschland praktizierten Umweltpolitik. Die bei
den Extremgruppen bilden, einerseits fundamentalistische Nörgler: ihnen »er
scheint die bisherige Umweltpolitik vom Ansatz her fehlerhaft und ungeeignet, 
die bestehenden Gefahren wirksam zu bekämpfen«; andererseits die Ab wieg
ier: ihnen »gehen die getroffenen Umweltschutzmaßnahmen viel zu weit und 
werden als Beweis für eine 'Umwelthysterie' betrachtet«. Dazwischen liegen 
die kompromißlerischen Realisten, »die die bisherige Umweltpolitik im Grund
satz für richtig halten und ihre Kritik lediglich auf einzelne umweltpolitische 
Ziele und Maßnahmen richten«. Innerhalb dieses Grobspektrums unterschei
den sie sechs Positionen, die sie bewußt stark vereinfachend und »etwas pro
vokativ als Biologisten, Moralisten, Sozialisten, Kapitalisten, Rationalisten 
und Realisten« bezeichnen (Hartkopf/Bohne 1983: 59ff.).

Die »Biologisten« wollen eine naturwissenschaftliche Umweltpolitik, den 
absoluten Vorrang der Ökologie vor politischen Kompromissen, positivem 
Recht und Wirtschaftsinteressen; die (variantenreiche) Gruppe der »Morali
sten« wolle die vorherrschenden Wertvorstellungen, die ihr als Ursache der 
Umweltkrise gelten, nach ökologischen Gesetzmäßigkeiten revidieren oder im 
Falle von Zielkonflikten letzteren eindeutigen Vorrang einräumen. Die als 
»Sozialisten« bezeichnete Gruppe sehe in der privaten Verfügungsmacht über 
die gesellschaftlichen Produktionsmittel die Hauptursache der Umweltgefähr
dung, und eine wirksame Umweltpolitik hielten sie erst nach Beseitigung des 
kapitalistischen Wirtschaftssystems für möglich. Im Gegensatz zu diesen drei 
Positionen blieben »Rationalisten« systemimmanent, weil das bestehende ge
sellschaftlich-staatliche System für sie tragbar sei, allerdings forderten sie 
praktisch Unmögliches: die möglichst vollständige Integration aller gesell
schaftlichen Subsysteme unter ein ökologisches Gesamtkonzept. Unter die Be
zeichnung »Kapitalisten« fallen diejenigen, die den umweltpolitischen Status 
quo bewahren oder gar als bürokratisch empfundene Umweltschutzregelungen 
abbauen wollen. Die »Realisten« schließlich zeichne aus, daß sie die vernünfti
gen Elemente der vorher genannten Positionen aufgreifen (etwa Anerkennung 
des Zusammenhangs von ethischen Werthaltungen und Umgang mit der Natur 
sowie der Notwendigkeit steuernder Eingriffe des Staates in den Wirtschafts
prozeß trotz prinzipiellem Bekenntnis zur marktwirtschaftlichen Wirtschafts
ordnung). Sie seien vor allem davon überzeugt, daß sich für Umweltprobleme 
systemimmanente Lösungen finden lassen.

kretärs im Innenministerium, sind seine manchmal unkonventionellen umweltpolitischen 
Aktivitäten (Hartkopf 1986a, 1986b) recht einflußreich gewesen, so daß es meines Er
achtens von Interesse ist, wie die sozialwissenschaftliche Umweltdiskussion von Mitglie
dern des politisch-administrativen Systems verarbeitet wurde.
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Soweit die von »amtlichen Umweltschützern« vorgenommene Differenzie
rung umweltpolitischer Grundpositionen. Für den theoretischen Zugang zur 
Frage des erforderlichen Ausmaßes staatlicher Problembearbeitungskapazität 
und ihrer Restriktionen sind sozialwissenschaftlich-ökonomische Erklärungs
ansätze hilfreicher. Die in der gegenwärtigen Diskussion relevanten Ansätze 
können für heuristische Zwecke auf einem Kontinuum eingetragen werden, 
dessen typenbildendes Kriterium die Realisierbarkeit oder Notwendigkeit von 
staatlichen Interventionen in das Wirtschaftssystem ist.

Der neoliberale Theoriezweig der »Marktwirtschaftler« hält allenfalls ord
nungsorientierte staatlich-bürokratische Interventionen für die Sache des Um
weltschutzes dienlich. Allerdings werden dem Staat wichtige wirtschaftsbezo
gene Regulierungs- und Konstituierungsaufgaben zugesprochen (so etwa 
Eucken 1952), die zur Bereitstellung bestimmter öffentlicher Güter, die der 
Markt nicht aus sich selbst hervorbringen kann, sowie zur Schaffung und Ge
währleistung der für das Funktionieren der Marktwirtschaft erforderlichen 
(rechtlichen, institutionellen, infrastrukturellen etc.) Rahmenbedingungen die
nen (vgl. den Überblick bei Lehner 1990). Die Ablehnung weitergehender 
staatlicher Interventionen, insbesondere solcher, die auf prozeßsteuernden, 
diskretionär-flexiblen Instrumenten, selektiven Eingriffen und imperativen 
Ver- und Geboten beruhen, wird damit begründet, daß der Markt einen wirk
sameren Mechanismus zur Herstellung von ökologischer Allokationseffizienz 
darstelle, als es durch bürokratische Kontrolle möglich sei, da nur dann, wenn 
alle Menschen im freien Wettbewerb ihren Präferenzen und Vorteilen nach
streben können, sich auch die größtmögliche Wohlfahrt für alle einstellen wer
de. Prozeßinterventionen führten zur Notwendigkeit fortgesetzter Staatseingrif
fe und würden letztlich den »Weg zur Knechtschaft« (von Hayek 1991) planie
ren. Das zu verhindern setze voraus, daß sich der Preis als das ausschlagge
bende marktliche Regulierungsinstrument frei bilden könne. Politisch oder 
durch andere Ursachen (verzerrte) Preise setzten falsche Signale, führten zu 
falschen Verhaltensentscheidungen und beeinträchtigten die Wohlfahrt. Der 
generelle Mechanismus, daß aus einer Preisverzerrung und ihren damit fal
schen Informationen über Knappheitsrelationen negative Wohlfahrtsfolgen ent
stehen, wird auf die Erklärung (und Heilung) von Umweltschäden übertragen: 
Als tieferliegende Ursache gilt das »Schwarzfahrerproblem«, das aus der 
Eigenschaft der Umwelt als öffentliches (freies) Gut resultiere und unter die
sen, jedoch heilbaren, Bedingungen systematisch negative externe Effekte (ex
terne soziale Kosten) erzeuge (vgl. Beckenbach 1991; Endres 1985; Freeman/ 
Haveman/Kneese 1973: 64ff.).

Ein prinzipielles »Marktversagen« wird damit ausgeschlossen. Statt dessen 
werden Marktkonkurrenz und Gewinnstreben als Grundvoraussetzung einer
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effizienten und längerfristigen Lösung der Umweltprobleme gesehen, sofern 
beide zugunsten des Umweltschutzes gepolt werden (vgl. Brunowski/Wicke 
1984). Sind die falschen Knappheitssignale erst korrigiert, könne der Markt 
seine gegenüber verstaatlichten Lösungen prinzipiell wirksameren Mechanis
men ausspielen:

»Bei korrekter preislicher Steuerung, die alle Kosten der Umweltnutzung in das 
Produktionskalkül einbezieht, werden umweltschonende Produkte, ceteris paribus, 
im Vergleich zu umweltbelastenden billiger. In Befolgung ihres Eigeninteresses 
werden Individuen diejenigen Güter kaufen, für die sie sich bei Beachtung entspre
chender ökologischer Normen zu entscheiden hätten. Das Ergebnis wäre insofern 
gleich. Unter Berücksichtigung ihres Einkommens können sie ihre eigenen Präfe
renzen verfolgen. Zugleich enthüllen sie ihre Zahlungsbereitschaft für die ge
wünschte Umweltqualität. Für Konsumenten und Produzenten werden Anreize zur 
Herstellung und zum Verbrauch weniger umweltbelastender Produkte geschaffen.
Im Vergleich zu Normen sparen Märkte jedoch Informationskosten. Sie geben den 
Individuen außerdem im Rahmen ihres eigenen Optimierungskalküls Wahlmöglich
keiten zwischen Alternativen« (Franke 1989: 40).

Wieweit solche ordnungspolitischen Eingriffe gehen und welche Formen sie 
haben sollen, ist unter »Marktwirtschaftlern« strittig. Die radikaleren Vertreter 
plädieren für eine Beschränkung auf hoheitlich-rechtliche Rahmengestaltung, 
die die Umweltschädigung durch Freisetzung der marktwirtschaftlichen Kräfte 
in effizienter Weise verhindern solle; andere halten auch stärker interventioni
stische Maßnahmen (etwa staatliche Förderung von Umwelttechniken) des 
Staates für notwendig (vgl. Pearce 1986: 31 ff.; allgemein zu dieser Thematik 
vgl. Hansmeyer/Rürup 1973). Vertreter der »Neuen Politischen Ökonomie«, 
der »public choice«-Theorie und der »Theorie der property rights« (Verfü- 
gungsrechte) beziehen in ihre Problemursachenanalyse politisch-institutionelle 
Bedingungen systematisch ein; sie gestehen zudem bei ihren Problemlösungs
vorschlägen staatlichen Institutionen tiefe Einwirkungsräume im ökonomischen 
System zu, da sie von einer zusammenhängenden Wirkung von Gesetzen, Ver
trägen und anderen gesellschaftlichen Institutionen auf die Allokation knapper 
Güter ausgehen (Downs 1968; Frey 1985; Frey/Meissner 1974; Lehner 1981; 
vgl. auch Galbraith 1975; Kapp 1950, 1979; Horbach 1992). Letzteres gilt 
auch für Vertreter neo- bzw. nach-keynesianischer Positionen: Sie gehen von 
einer fundamentalen Kritik des marktwirtschaftlichen Preismechanismus und 
seines angeblichen Wirkens als »unsichtbare Hand« aus. Wie die Vertreter der 
»Neuen Politischen Ökonomie« plädieren sie für (selbst massive, strukturver
ändernde) Staatseingriffe zur Zielorientierung und Stabilisierung des markt
wirtschaftlichen Systems, beispielsweise durch großdimensionierte staatliche 
Umwelt- und Beschäftigungsprogramme, die über Veränderungen der Produk
tionsstruktur qualitatives Wachstum ermöglichen sollen (vgl. Meyer-Abich/
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Schefold 1981; Schefoid 1985, 1988). Bezüglich der Notwendigkeit und des 
Umfangs staatlicher Eingriffe in das Marktgeschehen sind die Positionen der 
Vertreter einer »ökologischen Ökonomie« (vgl. Daly/Cobb 1989; Costanza
1991) sehr ähnlich.

Über die Kritik an neoklassischen Positionen (vgl. Hampicke 1992), ge
genwärtig primär geübt durch die Neue Politische Ökonomie (vgl. Horbach
1992) , gehen marxistische Ansätze weit hinaus, indem postuliert wird, daß die 
Gesetze der kapitalistischen Ökonomie unvermeidlich zu ökonomischen und 
politischen (sowie ökologischen) Systemkrisen führen werden. Das durch den 
Zwang zur Realisierung von Mehrwert ehern wirksame Profitmotiv erzeuge 
notwendigerweise Umweltbelastungen und -Zerstörungen. Kade (1971) etwa, 
so Ryll und Zimmermann (1989) in einer Auseinandersetzung mit marxisti
schen Umweltanalysen, argumentiere »von der marxistischen Theorie des 
Grundwiderspruchs der kapitalistischen Produktionsweise -  dem gesellschaftli
chen Charakter der Arbeit und privaten Aneignung des Produktionsergebnisses 
-  her und sieht dementsprechend im kapitalistischen System eine doppelte 
Form der Naturvereinnahmung, eine aktive durch Nutzung 'freier' Naturgüter 
und eine passive Form der Schadstoffaufnahmefunktion der Umwelt ... Damit 
wendet er sich im besonderen gegen das tauschtheoretisch begründete Denken 
in (negativen) externen Effekten, deren Internalisierung für ihn letztlich nur 
Korrigieren am Symptom bedeutet« (ebenda: 45). Nur dort, wo die Natur ge
samtgesellschaftliches Eigentum, die Produktion vergesellschaftet sei, gebe es 
eine dauerhafte Lösung der Umweltprobleme; im kapitalistischen System hin
gegen sei es nicht möglich, eine gegen viele einzelwirtschaftliche Interessen 
gerichtete Politik durchzusetzen (vgl. Leonhardt/Speer 1977; Ly sitzin 1985 so
wie allgemein die kritische Diskussion dieser Positionen in Ryll/Zimmermann 
1989).

Vertreter von neomarxistischen Positionen, insbesondere aber einer nor
mativ-kritischen Theorie des Spätkapitalismus haben differenziertere Krisen
theorien entwickelt, denen die Prämisse einer unvermeidlichen periodisch auf
tretenden, sich tendenziell verschärfenden Krise kapitalistischer Systeme, die 
über die Zuspitzung von Klassengegensätzen eine revolutionäre Systemverän
derung ermöglichen könne, nicht zugrunde liegt. Habermas und Öffe als die 
wohl einflußreichsten Vertreter dieser Theorie -  Jürgens (1990: 15) nennt sie 
beide Vertreter eines weberianisch interpretierten Marxismus -  gehen zwar 
davon aus, daß das stärkste krisenerzeugende Potential im kapitalistisch orga
nisierten Produktionsprozeß stecke, sein Auftreten jedoch durch staatliche 
Steuerungsleistungen kompensiert und in einen zwar labilen, jedoch nicht sy- 
stembestandsgefährdenden Zustand überführt werden könne. Die kompensato
rischen Interventionsleistungen des Staates »lösten« allerdings systemrelevante
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Krisen nicht, sondern verlagerten sie aus dem ökonomischen in die anderen 
gesellschaftlichen Systeme, vor allem ins politische System. Krisen träten des
halb als Rationalitäts-, Motivations-, Legitimations- und als fiskalische Krise 
auf (Offe 1972; Habermas 1973). Die staatlichen Aktivitäten werden in einer 
erweiterten Perspektive gesehen: Habermas hebt im Zusammenhang mit seiner 
Theorie der »Kolonialisierung der Lebens weiten« vor allem das Vordringen 
ökonomischer und administrativer Rationalität (insbesondere in der Form des 
formalen Rechts) in »Lebensweiten« hervor (Habermas 1979: 28); Offe, der es 
als grundsätzlich offen ansieht, ob überhaupt eine ökonomische Krise auf ent
sprechende Bewußtseinslagen stößt, die zu einer prinzipiellen Infragestellung 
der ökonomischen und politischen Organisationsprinzipien führen -  »denn wir 
wissen heute, daß ökonomische Krisen nicht nur (obschon gewiß auch) Motive 
einer grundsätzlichen Opposition, sondern ebenso Anpassungs- und Integra
tionsbereitschaft fördern« (Offe 1979a: 313) - ,  richtet sein Interesse verstärkt 
auf die reformpolitische Nutzung der Verbindungszonen von Staat und Gesell
schaft »und schlägt die Herausbildung reflexiver Formen staatlicher Steuerung 
vor« (Jürgens 1990: 16).

In der Analyse der Folgeprobleme spätkapitalistischen Wachstums für das 
Gesellschaftssystem wurde schon relativ früh auf Umweltprobleme verwiesen:

»Die rapiden Wachstumsprozesse spätkapitalistischer Gesellschaften haben das Sy
stem der Weltgesellschaft mit Problemen konfrontiert, die sich nicht als systemspe
zifische Krisenerscheinungen verstehen lassen, wenngleich die Möglichkeiten der 
Krisenverarbeitung systemspezifisch begrenzt sind. Ich denke dabei an die Störung 
des ökologischen Gleichgewichts, an die Verletzung von Konsistenzforderungen 
des Persönlichkeitssystems (Entfremdung) und an die explosive Belastung interna
tionaler Beziehungen. Mit wachsender Komplexität verschiebt das System der 
Weltgesellschaft seine Grenzen so weit in seine Umwelten hinein, daß es an Kapa
zitätsschranken sowohl der äußeren wie der inneren Natur stößt. Die ökologischen 
Gleichgewichte bezeichnen eine absolute Grenze des Wachstums ...« (Habermas 
1973: 61).

In der Diskussion, inwiefern die Möglichkeiten, ökologische Gefährdungen 
abzuwenden, systemspezifisch sind, stellte Habermas für kapitalistische Ge
sellschaften fest:

»Kapitalistische Gesellschaften können Imperativen der Wachstumsbegrenzung oh
ne Preisgabe ihres Organisationsprinzips nicht folgen, weil die Umstellung vom 
naturwüchsigen kapitalistischen Wachstum auf qualitatives Wachstum eine ge
brauchswertorientierte Planung der Produktion verlangt. Die Produktivkraftentfal
tung kann von Imperativen der Tauschwerterzeugung jedenfalls nicht ohne Verstoß 
gegen die Systemlogik abgekoppelt werden* (Habermas 1973: 63).
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Diese relativ pessimistische Reformperspektive für kapitalistische Gesellschaf
ten wird später modifiziert. Während in Habermas’ späteren Schriften ökologi
sche Krisenaspekte zwar weiterhin eine relevante, jedoch keine zentrale Rolle 
einnehmen, bekommen sie bei Offe einen wichtigen Stellenwert. Schon 1971, 
in seiner Abhandlung über »Bürgerinitiativen und die Reproduktion der Ar
beitskraft im Spätkapitalismus« (nachgedruckt in Offe 1972), bezeichnete er es 
als ein grundlegendes Problem der Dynamik kapitalistischer Entwicklung, daß 
sie sämtliche gesellschaftlichen Lebensbereiche bedrohe und sich »schließlich 
auf das Verhältnis von Gesellschaft und Natur insgesamt« (Offe 1972: 159f.) 
erstrecke. Das erzeuge Konflikte und Bedürfnisse, die den Kampf um Lohner
höhungen durch den Kampf gegen bedrohte Lebensumstände erweitern oder 
ersetzen. Beispiele für den letztgenannten Kampf sind für ihn die Bürgerinitia
tiven, wo »politische Bürgerrechte und Ansprüche wahrgenommen werden, 
die nicht die betrieblichen Produktions- und Herrschaftsverhältnisse selbst, 
sondern die politischen Rahmenbedingungen, unter denen die Reproduktion 
des Lebens steht, zu verändern suchen« (ebenda: 161).

Etliche Jahre später sieht Offe in der Kernkraft- und Ökologiebewegung 
der siebziger Jahre (zusammen mit der »Kampf-dem-Atomtod-Bewegung« der 
späten fünfziger und der außerparlamentarischen Opposition der sechziger Jah
re) eine der drei wichtigen außerparlamentarischen Massenbewegungen in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Offe 1979). Zugleich sieht er in 
ihr systemsprengende Kraft verkörpert; wenn er auch die Rede vom drohen
den »ökologischen Bürgerkrieg« für dramatisierend und oberflächlich hält, so 
sei sie »in ihrem ernsthaften Kern von der Wahrheit dennoch nicht weit ent
fernt ..:« (ebenda: 76). An derselben Stelle entwickelt er, mit Bezug auf Gug- 
genberger, einen politiktheoretischen Erklärungsstrang, der die latente syste
mische Sprengkraft der Ökologiebewegung in einen allgemeinen gesellschafts
politischen Entwicklungszusammenhang stellt: So geht er davon aus, »daß in 
der Bundesrepublik heute bereits zwei unvereinbare legitimierende Prinzipien 
politischen Handelns und Entscheidens nebeneinander existieren: das Herr
schaftsrecht der Mehrheit gegenüber der Minderheit und der Prioritätsan
spruch der Erhaltung von Leben und Lebensweise gegenüber lebenszerstören
den Modernisierungsprozessen« (ebenda: 76; Hervorhebungen von mir wegge
lassen).

Die Problematik der Mehrheitsregel als Gehorsamspflicht begründendes 
Entscheidungsverfahren bei (überlebens)wichtigen Fragen arbeitet Offe in 
einer gemeinsamen Veröffentlichung mit Guggenberger (Guggenberger/Offe 
1984) weiter aus. Darin weist Guggenberger darauf hin, daß Gehorsamspflich
ten, die sich für Minderheiten gegenüber dem Willen der Mehrheit ergeben, 
an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden seien: Unter anderem dürfe die
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Minderheit nicht in elementaren Lebensinteressen bevormundet werden; 
Mehrheitsentscheidungen müßten reversibel sein; die Mehrheitsrepräsentanten 
dürften nicht dem Verdacht ausgesetzt sein, ihre Mehrheit beruhe auf Manipu
lation und Täuschung, und die Geltung gemeinsamer Normen und Werte müs
se stark genug sein, um der Minderheit Vertrauen darauf zu geben, daß die 
Mehrheit ihre Interessen achten und schonen werde. Sei das nicht der Fall, 
dann erreiche man schnell die Grenzen der Integrationsfähigkeit des Mehr
heitsprinzips in dem Sinne, daß bestimmte politische Entscheidungsthemen und 
Entscheidungen die geltenden Legitimationsgrundlagen politischen Entschei
d en  überstrapazierten (ebenda: 6). Zu solchen Themen zählen Guggenberger 
und Offe insbesondere die Forderung nach Sicherung der ökologischen Über
lebensfähigkeit gegenüber den Imperativen industriellen Wachstums.

Als exemplarisch für die Erosion staatlicher Souveränität, Einheitlichkeit 
und Autonomie gegenüber partikularen gesellschaftlichen Aktionszentren und 
Bewegungen gelten Offe die ökologischen Krisentendenzen und die Reaktion 
staatlicher Umweltpolitik hierauf (Offe 1987). Von den verschiedenen angebo
tenen Erklärungen für die Ursachen der Schwächen oder des offensichtlichen 
Versagens entwickelter kapitalistischer Industriegesellschaften, mittels rationa
ler staatlicher Steuerung auf sich selbst und ihre zukünftige Entwicklung ein
zuwirken, hält er zumindest für richtig, »daß die staatliche Verfassungsord
nung dadurch, daß sie die private Eigentumsordnung schützt und garantiert, 
und zudem den Staat als Steuerstaat von der unbeeinträchtigten Reproduktion 
dieser Eigentumsordnung fiskalisch abhängig macht, diejenigen gesellschaftli
chen Akteure mit den rechtlichen Ressourcen zur Gegenwehr und Obstruktion 
ausstattet, an deren Interessen dann globale und gemeinwohlbezogene staatli
che Strategien scheitern« (ebenda: 31 lf.). Zu beobachten seien heute zentrifu
gale Prozesse und eine Dispersion von staatlichen Kompetenzen und Ord- 
nungsbefugnissen; einerseits würden wichtige öffentliche Aufgaben an para
konstitutionelle Gewalten und Verfahren transferiert, andererseits »haben in 
vielen kapitalistischen Demokratien gesellschaftliche Kräfte erfolgreich 
Lücken in das System des staatlichen Gewaltmonopols gerissen. Zu denken ist 
hier an pazifistische, technologiekritische, autonomistische, regionalistische 
und urbanistische 'neue soziale Bewegungen’, die zumindest für die Dauer zu
gespitzter Konfliktlagen die 'limits of institutional politics in the modern state' 
[D. Apter; H.W.] deutlich werden lassen ...« (ebenda: 314).

Offe hält jedoch die, wenn auch unübersehbaren, Symptome einer »De
komposition von Staatlichkeit« weder für zwangsläufig und irreversibel noch 
für begrüßenswert oder gar förderungswürdig. Für ihn ist es schwer vorstell
bar, »wie die Bewältigung akuter sozialpolitischer, wirtschaftspolitischer, öko
logischer, technologischer und auch internationaler Problemlagen und Krisen-
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tendenzen ohne die Mechanismen einer effektiven und rationalen staatlich ver
mittelten Einwirkung der Gesellschaft auf sich selbst möglich sein sollte« 
(ebenda: 315).

Er kritisiert vor diesem Hintergrund sowohl neokonservative und -liberale 
als auch marxistische und systemtheoretisch-funktionale politische Analysen, 
besonders aber die -  in seinen Augen -  Ungereimtheiten der neuen sozialen 
Bewegungen und der aus ihnen hervorgegangenen neuen politischen Formatio
nen, die sich einerseits in einer anti-etatistischen Pose gefielen, andererseits an 
einen als nahezu allmächtig konzipierten Staat appellierten (ebenda: 315). Offe 
selbst hält die Potentiale staatlichen Handelns für eine post-etatistische und 
post-liberale Gesellschaftsgestaltung für nicht ausgeschöpft, wobei er unter an
derem auf neuere theoretische Ansätze in den USA, Großbritannien und der 
Bundesrepublik Deutschland hinweist, die wesentliche Theorieelemente aus in
ternational vergleichenden Untersuchungen gewonnen haben (ebenda: 315ff.). 
Der Grundgedanke sei dabei der einer »staatlichen Politik der Staatsentlastung« 
(ebenda: 317), die dadurch realisiert würde, daß der Staat parastaatliche (ver
handlungsförmige) Verfahren der Kompromißbildung und globalen Steuerung 
in die Gesellschaft und ihre Verbände transferiere; seine Aufgabe bestünde 
dann in der Rechtsaufsicht und Verfahrens Sicherung. Damit knüpft Offe an die 
Neokorporatismus-Diskussion (vgl. von Alemann/Heinze 1979; Lehmbruch/ 
Schmitten 1982; Streeck/Schmitter 1985), aber auch an institutionelle (hand- 
lungs- und steuerungstheoretische) Ansätze der politischen Soziologie und Po
litikwissenschaft (wie etwa von Mayntz und Scharpf vertreten), an Positionen 
der modernen funktionalen Systemtheorie (etwa Luhmann, Willke, Teubner) 
sowie an »linke Positionen« in der staatstheoretischen Diskussion (etwa Ronge 
1980) an.

In einem gewissen, doch im Verlauf der Jahre verblassenden Unterschied 
zur Offeschen Position stehen Mayntz und Scharpf als Vertreter des institu- 
tions- und entscheidungstheoretischen Ansatzes in der empirischen Staats- und 
VerwaltungsWissenschaft und Implementationsforschung (oder allgemeiner: 
der Policy-Forschung). Obwohl sie frühere optimistische Annahmen über die 
Möglichkeit »aktiver Politik« durch überwiegend binnenadministrative (organi
satorische und prozedurale) Reformmaßnahmen (Mayntz/Scharpf 1973a, b) 
angesichts des Scheiterns von Reformpolitiken in den siebziger Jahren revi
diert haben (Scharpf 1979), halten sie doch an der prinzipiell gegebenen Steue
rungskapazität und -fähigkeit des Staates, der nun wie der Markt als eine 
»Vielzahl und komplexe Vielfalt von Interaktionsbeziehungen zwischen spezia
lisierten Akteuren in Politik, Verwaltung und Wirtschaft« (Scharpf 1979: 28) 
konzipiert wird, fest. Und nicht nur das: Es werden keine existenzfähigen 
Alternativen zur »spannungsreichen Koexistenz von Kapitalismus, Demokratie
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und Bürokratie« gesehen, »die ein höheres Maß an Stabilität gewährleisten 
könnten, ohne dafür einen unerträglichen Preis an ökonomischer Leistungsfä
higkeit oder politischer Liberalität zu bezahlen« (ebenda: 26).

Die im Verlauf der siebziger Jahre kumulierenden Probleme im Verhältnis 
zwischen Wirtschaft und Politik beruhen nach Scharpf vor allem darauf, daß 
noch keine neuen zeitgemäßen Wirklichkeitsinterpretationen als Unterbau für 
erfolgreiche Strategien entwickelt worden oder aber noch nicht konsensfähig 
seien; es handle sich darum bei den Krisentendenzen um Effekte einer histo
risch-kontingenten Konstellation, nicht um Folgen einer unerbittlich fortschrei
tenden zwangsläufigen Krisentendenz (ebenda: 27, 32). Deshalb bestehe die 
prinzipielle Möglichkeit einer erfolgreichen staatlichen Steuerung, auch wenn 
sie je nach politischer Kultur eines Landes sehr unterschiedliche Erfolgsbedin
gungen habe (ebenda: 41). Notwendigerweise werde hierbei die »Involviertheit 
des Staates im ökonomischen Prozeß ... qualitativ wie quantitativ eher zuneh
men« (ebenda: 42), was allerdings nur dann funktional für die Krisenüberwin
dung sei, wenn die Interventionsform nicht auf rigider und schematischer 
staatlicher Lenkung, sondern auf differenziert-fiexiblen Steuerungsimpulsen 
beruhe, die dementsprechend »nur mit erheblichen Entscheidungsspielräumen 
dezentral implementiert werden [können]« (ebenda: 42f.). Die Friktionen und 
Aversionen, die durch staatliche Ordnungs- und Gestaltungsleistungen auftre- 
ten, seien immer dann sehr hoch -  und würden als Systemkrisen interpretiert 
- ,  wenn die Beteiligten widersprüchliche Wirklichkeitsinterpretationen haben: 
»In dem Maße aber, wie eine neue zutreffende Wirklichkeitsinterpretation sich 
durchsetzt und gemeinsame Verhaltensgrundlage wird, vermindert sich auch 
die Fühlbarkeit staatlicher Interventionen und damit der Grad der Irritation, 
den sie auslösen. Kongruente Wirklichkeitsinterpretationen machen kompatible 
und [in] ihren Folgen berechenbare Spielzüge aller Akteure möglich« (ebenda: 
44).

In Anlehnung an die hier referierte historisch-kontingente »Interaktionskri- 
sen-Theorie« (Scharpf), die den prinzipiellen, von unaufhebbaren Widersprü
chen ausgehenden Krisentheorien ebenso wie dem staatliche Eingriffe ableh
nenden Marktoptimismus der neoklassischen Theorie entgegengestellt wird, 
werden Steuerungstheorien in der Folgezeit von Mayntz, Scharpf und anderen 
-  etwa Hesse, Schuppert, Ritter, um nur einige zu nennen (vgl. hierzu die ein
schlägige Diskussion in den Jahrbüchern zur Staats- und VerwaltungsWissen
schaft, hrsg. von Ellwein et al. 1987ff.) -  erweitert, differenziert und an em
pirischen Studien, insbesondere aus der Implementationsforschung, geprüft 
(Mayntz 1982, 1987; Scharpf 1987, 1988). Herausgearbeitet werden vor allem 
die Schwächen einer deterministischen Steuerung nach dem Befehlsmodell mit
tels zentral gesetzter regulativer Normen (»regulative Politik«) -  einer Steue
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rungsform, die gerade in der Umweltpolitik weit verbreitet ist (Mayntz 1987). 
Gezeigt wird unter anderem, daß von der praktischen Politik, aber auch von 
der Sozialwissenschaft, der Implementationsprozeß stark vernachlässigt wor
den war, so daß sich eine Fokussierung auf hierarchische Steuerungsmittel 
durchsetzte. Die Analyse des Implementationsprozesses habe dagegen die The
se gestützt, daß das Einräumen größerer Ermessensspielräume (partielle De
zentralisierung) die Anpassung von Adressaten und Adressanten an situative 
Besonderheiten begünstigen und zu einer effektiveren Aufgabenerfüllung füh
ren könne (Mayntz 1987: 97).

Unter den komplexen Bedingungen moderner Industriegesellschaften gel
ten insbesondere Formen der indirekten (kontextuellen) Steuerung und der 
Steuerung durch (beispielsweise neokorporatistisch organisierte) Verhand
lungssysteme als aussichtsreich (ebenda: 104f.). Die gängige These von der 
starken Resistenz hochgradig organisierter »Regelungsfelder« (Interessenorga
nisationen) gegen politische Steuerung wird dahingehend modifiziert, daß 
gerade hierin das Potential für stabile (wenn auch nicht konfliktfreie) Verhand
lungssysteme zwischen ihnen und den staatlichen Institutionen stecke. Insofern 
bestehe auch ein positiver Zusammenhang »zwischen Selbstorganisationsfähig
keit, organisierter Verhandlungsfähigkeit und Steuerbarkeit eines gesellschaft
lichen Teilsystems« (ebenda: 104), der je nach strukturellen Voraussetzungen 
eines bestimmten Regelungsfeldes variiere -  dessen systematische empirische 
Analyse für profunde wissenschaftliche Aussagen deshalb unumgänglich sei 
(ebenda: 107).

Staatliche Steuerung müsse daher ihren Formenreichtum erhöhen, um Re
aktionsbereitschaft in solchen hochorganisierten, vetofähigen Feldern zu erzie
len, zugleich müsse das politisch-administrative System zu einer problemange
messenen Wandlung in der Lage sein, denn »nicht alle Probleme können bei 
gegebenen Strukturen allein durch die Optimierung des politisch-administrati
ven Instrumentariums gelöst werden. Manche davon erfordern ... die Verän
derung organisationsinterner Relevanzkriterien, Entscheidungsprämissen und 
Verhaltens-Repertoires, kurz: die Reform institutioneller und organisatorischer 
Strukturen« (Scharpf 1987: 119). Institutionelle Reformen seien, das zeige 
auch die Praxis, außerordentlich schwer durchzusetzen aufgrund institutionel
ler Restriktionen, die im politisch-administrativen System (PAS) selbst beste
hen: etwa selektive Wahrnehmung; Eigeninteresse; Privilegierung der Mit
glieder des PAS, ihre Eigeninteressen durchzusetzen, weil sie guten Zugang 
zu den wichtigen Entscheidungsstellen haben; Politikverflechtung (ebenda: 
122ff.). Gleichwohl seien -  bei ausreichender Restriktionsanalyse -  selbst fun
damentale Reformen durchsetzbar, wenn auch unter recht harten Vorausset
zungen: Vonnöten seien ein sehr weiter Zeithorizont, eine subtile und geduldi
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ge interne Führung, politisch nahezu selbstlose Politiker, ein breiter parlamen
tarischer Grundkonsens, Protagonisten der Reform mit Führungsfunktionen in
nerhalb der zu reformierenden Organisation und erfolgreiches Umweltmanage
ment (ebenda: 144ff.). »Erfolgreiche institutionelle Reformen sind deshalb im
mer das Ergebnis eines Konfigurationsprozesses, an dessen Ende die neuen 
Ziele der Organisation kompatibel geworden sind mit den Interessen und Per
spektiven der professionellen Mitarbeiter und mit den Interessen und Erwar
tungen der für die Funktionserfüllung der Organisation relevanten Umwelt- 
Segmente ... Institutionelle Reformen sind also angewiesen auf das reform
orientierte, aktive Management von Konfigurationsprozessen« (ebenda: 148).

Mayntz und Scharpf gehören zu den wenigen sozialwissenschaftlichen 
Autoren, die in der staatstheoretischen Diskussion sowohl die Binnen- als auch 
die Außenwelt des Staatsapparates gleichwertig konzeptionell und empirisch
forschungsmäßig berücksichtigen (vgl. aber auch die schon in Grottian/Murs- 
wieck 1974 dokumentierte Diskussion). Dazu haben Erfahrungen aus Imple
mentationsuntersuchungen zu staatlichen Maßnahmen beigetragen, wie sie vor 
allem in den USA initiiert, später auch in der Bundesrepublik durchgeführt 
worden sind (vgl. Wollmann 1979 für einen entwicklungsgeschichtlichen 
Überblick). Letztere erhielten häufig Anregungen vom 1976 gegründeten und 
von Mayntz und Scharpf geleiteten Projektverbund »Implementation politischer 
Programme« oder fanden in seinem Rahmen statt (Mayntz 1980a, 1983a).

Durch die Implementationsforschung richtete sich der Forschungsfokus 
wieder verstärkt auf das Handlungsfeld, in das staatliche Handlungsprogram
me steuernd einwirken wollen. Das brachte die Bedeutung autonomer Hand
lungsspielräume der Implementationsträger und der -adressaten ins Blickfeld, 
wobei gezeigt werden konnte, daß »eine Vielzahl von Umständen wie z.B. die 
Variabilität der lokalen Situation, die Notwendigkeit der Vertrautheit mit den 
örtlichen Umständen, die Passivität oder auch aktive Umgehungsstrategien der 
Adressaten im Interesse des Programmerfolgs für eine relative Autonomie und 
Eigeninitiative der Implementationsträger sprechen« (Mayntz 1983b: 21). Dar
aus wird gefolgert, daß weite Handlungsspielräume und mögliche Eigeninitia
tiven der Implementationsträger über konsensuale Praktiken verhaltenswirk
sam mit Programmzielen verkoppelt werden könnten: »In der Tat, je besser 
die Steuerung über einen normativen Zielkonsens gelingt, um so weniger 
kommt es auf die Details der Programmvorgaben, ja vielleicht sogar auf die 
Art des eingesetzten Instruments an« (ebenda: 22). In diesem Zusammenhang 
werden Informationsstrategien und solche der normativen Konsensbildung zu 
wichtigen Elementen aktiver Politik; darauf verweist ebenfalls Windhoff-Héri- 
tier (1989: 104), die kooperative, verhandlungsbasierte Formen für unumgäng
lich hält. Hierarchische Rechtssetzung (regulative Politik) gilt zwar als eine
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»preiswerte«, jedoch nicht unerschöpfliche und nur in seltenen Fällen als eine 
funktionale Ressource des politisch-administrativen Systems. Mit empirischen 
Forschungsergebnissen wird dies insofern belegt, als gezeigt werden kann, 
daß Vollzugsdefizite6 und wachsende Interventionsprobleme auch die Folge 
fehlender Strukturreformen sind, weil »der Fortbestand gravierender und 
ungelöster Probleme einen Rattenschwanz zwar wirkungsloser, immer wieder 
nur an Symptomen kurierender, aber nichtsdestoweniger Implementation und 
Befolgung verlangender Interventionen nach sich zieht« (Mayntz 1983b: 23).

Nach dem kurzen Abstecher zur Implementationsforschung wird im fol
genden wieder die staatstheoretische Diskussion aufgenommen. Werden neue
re Veröffentlichungen zugrunde gelegt, dann zeigt sich, daß sowohl in der 
Problemursachenanalyse als auch in den davon abgeleiteten möglichen Formen 
erfolgreicher staatlicher Steuerung zwischen den Vertretern einer kritisch-nor
mativen und denen einer institutionstheoretischen Position (hier vorwiegend 
anhand der Schriften von Habermas, Offe, Mayntz und Scharpf exemplifiziert) 
eine recht hohe Übereinstimmung vorliegt; wobei Offe im Vergleich zu 
Mayntz und Scharpf stärker auf parastaatliche Verhandlungsverfahren setzt 
und wesentlich pessimistischer hinsichtlich der Möglichkeiten eines staatlichen 
Managements von Konfigurationsprozessen ist (Offe 1987: 309f ,  318f).

Wesentlich radikaler in Ansatz und Kritik sind dagegen Vertreter der 
»autopoietischen« Systemtheorie -  wie Luhmann (1986, 1987, 1991), Willke 
(1983, 1987, 1992) und, aus rechtlicher Sicht, Teubner (1987, 1989; Teubner/ 
Willke 1984; vgl. auch Glagow et al. 1989) -  gegenüber Theoremen von der 
Steuerungsfähigkeit des politischen Systems. Das hebt z.B. Scharpf hervor:

6 Das eben genannte Schlagwort »Vollzugsdefizit« hat seinen Ursprung in den Forschungs
ergebnissen zur Implementation von Umweltpolitik. Untersuchungen zur Umsetzung von 
umweltpolitischen Handlungsprogrammen bildeten einen wichtigen Schwerpunkt in der 
Im p lem en ta tion sforsch u n g  (vgl. etwa Mayntz et al. 1978; Mayntz/Hucke 1978; Hucke/ 
Ullmann 1980; Knoepfel/Weidner 1980). Neben einer Vielzahl von politikfeldbezogenen 
empirischen Informationen sind hieraus Theoreme und generalisierte, empiriegestützte 
Plausibilisierungen hervorgegangen. Es ist hier nicht der Ort, darauf näher einzugehen 
(vgl. die oben genannte Implementationsliteratur sowie Knoepfel 1979: 53ff.). Wichtig 
an dieser Stelle ist der Hinweis, daß die umweltbezogene Implementationsforschung die 
eben beschriebenen Ergebnisse der Implementationsforschung zu anderen Politikfeldern 
bestätigt und verstärkt, daß nämlich im Implementationsfeld häufig Verhandlungslösun
gen anstelle hierarchischer Steuerung vorfindbar sind. Gezeigt wird im weiteren, daß das 
Steuerungsprogramm (staatliches Handlungsprogramm) einer sorgfältigen, relativ auf
wendigen Analyse zur Identifikation seiner tatsächlich relevanten Bausteine oder Ele
mente bedarf. In dem Zusammenhang konnte gezeigt werden, daß Regelungen zu Wi
derspruchs- und Beschwerdemöglichkeiten von Betroffenen sowie zur Informationserhe
bung und -Weitergabe einen zentralen Stellenwert haben (Knoepfel/Weidner 1980; Weid- 
ner/Knoepfel 1983).
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»Die eigentliche Gegenposition zu der mit unserem Thema implizierten Arbeits- • 
hypothese wird deshalb auch nicht durch Thesen vertreten, die jeweils unterschied
liche Arten des diagnostizierten 'Politikversagens' dem Einfluß unterschiedlicher 
Interessenkonstellationen zuschreiben (und damit die Steuerungsfähigkeit gerade 
unterstellen), sondern von der neueren, 'autopoietisehen' Systemtheorie Niklas 
Luhmanns ... und seiner Nachfolger ... Hier werden ... fundamentale Einwendun
gen gegen die prinzipielle Steuerbarkeit moderner Gesellschaften und gegen die 
Steuerungsfähigkeit des politischen Systems erhoben ...« (Scharpf 1988: 64).

In der Argumentation Willkes (1987) ist der Staat aufgrund der hochgradig 
funktionalen Differenzierung moderner Gesellschaften, die wegen der Heraus
bildung von sowohl geschlossenen wie auch interdependenten Teilsystemen 
mit hoher Selbststeuerungsfähigkeit (etwa Wirtschaft, Erziehung, Kunst, Wis
senschaft, Militär, Recht, Politik) zu einem polyzentrischen (heterarchischen) 
Gesellschaftsmuster führe, nur noch ein Teilsystem neben anderen. Er, der 
Staat, spiele keine Sonderrolle als hierarchische Spitze der Gesellschaft mehr, 
habe deshalb auch keine besonderen (realen) Privilegien, auf die Gesellschaft 
einzuwirken: »Die Rede vom Interventionsstaat, Sozialstaat und Wohlfahrts
staat suggeriert immer noch ein unmittelbar gesellschaftsbezogenes Handeln 
des Staates, sogar eine Verantwortung des Staates für die Gesellschaft. All 
dies sind gänzlich inadäquate Vorstellungen, jedenfalls für moderne Demokra
tien« (Willke 1987: 295). Die Teilsysteme, zu denen der Staat ebenfalls gehö
re, gelten als selbstreferentielle (autopoietische) Systeme von Kommunikatio
nen; sie haben Kapazitäten der Selbstbeobachtung, sind operativ geschlossen 
und besitzen eine funktionsspezifische Semantik: »Partikulare HandlungsStrate
gien laufen auf den Imperativen des Systems auf, wenn sie dessen Operations
logik, Eigendynamik und dessen Autonomie der Selbststeuerung nicht grundle
gend berücksichtigen. Dies schließt zwar die Möglichkeit partikularer Hand
lungsstrategien nicht aus, strukturiert aber deren Erfolgsbedingungen in ent
scheidender Weise« (ebenda: 11; vgl. auch Luhmann 1985: 21 f.).

Erfolgreiche staatliche Interventionen, die mehr als nur »Rauschen« (Irrita
tionen) für das angezielte Teilsystem sein wollen, beispielsweise kalkulierbare 
Reaktionen erzeugen wollen, müssen sich daher auf die Operationslogik der 
Teilsysteme verstehen, damit diese die Intervention entsprechend ihrer funk
tionsspezifischen Codes (definiert als binäre Codes, etwa in der Form von Ha- 
ben-Nichthaben/Zahlen-Nichtzahlen im ökonomischen, Regierung-Opposition 
im politischen, Recht-Unrecht im rechtlichen System) in interne Kommunika
tion übersetzen. Weil die einzelnen Funktionssysteme nicht durch Vermittlung 
eines übergeordneten Ganzen zueinander organisiert sind, auch nicht (oder nur 
in seltenen Fällen) durch externe Steuerungsimpulse strukturell beeinflußt wer
den können -  die Impulse werden nach internen Kommunikationsregeln in 
einer von außen nicht beeinflußbaren Weise verarbeitet - ,  tendierten die Syste
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me zu hypertrophem Wachstum und erzeugten notwendigerwei se (negative) 
externe Effekte für einander (Luhmann 1986). Da das politische System eben
so autopoietisch operiere wie die anderen Systeme, orientiere es sich bei sei
nen Interventionen an seinen eigenen internen Bedürfnissen, nicht an gesamt
gesellschaftlichen Problemen. Insofern sei es weder zu gesamtgesellschaft
licher noch zu kalkulierter, strukturändernder Steuerung fähig. Die moderne 
(polyzentrische) Gesellschaft, die ohne Spitze und Zentrum vorzustellen sei, 
könne deshalb nicht auf Staatspolitik (politisches System als zentral verant
wortliches Steuerungszentrum) zentriert werden, ohne daß es zu zerstöreri
schen Turbulenzen komme, für die es schon jetzt die richtigen Begriffe gebe, 
die allerdings im Rahmen falscher Gesellschaftstheorie entwickelt seien: 
Staatsversagen, Unregierbarkeit.7

Im Unterschied zu Luhmann, der die Steuerungsfähigkeit des politischen 
Systems und die Steuerbarkeit der anderen Systeme nahezu prinzipiell verneint 
(»Es kann nicht gut bezweifelt werden, daß jede Gesellschaft, und gerade die 
moderne Gesellschaft, auf der Erhaltung, ja Verstärkung von Differenzen be
ruht und insofern ex defmitione nicht gesteuert werden kann« [Luhmann 1989: 
5]; »Für's Überleben genügt Evolution« [Luhmann 1984: 645])8, halten etwa 
Teubner und Willke zielgerichtete und erfolgreiche Steuerung für möglich, so
fern sie nicht auf traditionelle Formen des Rechts, sondern auf »reflexives 
Recht«, insbesondere auf indirekte Mechanismen der »dezentralen Kontext
steuerung« zurückgreife, wodurch die Fähigkeit zur selbständigen Anpassung, 
Reaktion und Problemlösung der Akteure in den Teilsystemen erhöht werde 
(Teubner/Willke 1984, vgl. auch Teubner 1990a).9

Da die politische Interventionsform »dezentrale Kontextsteuerung« zentral 
für die politisch-praktischen Implikationen der autopoietischen Systemtheorie 
ist, folgt hierzu ein ausführliches Zitat von Willke:

»Die Besonderheit dezentraler Kontextsteuerung ist darin zu sehen, daß die Ge
schlossenheit und Undurchdringlichkeit gesellschaftlicher Teilsysteme tatsächlich

7 Gewisse Affinitäten dieses Ansatzes zu anarchistischen Theorien arbeitet Josczok (1989: 
396ff.) in seiner überaus material- und gedankenreichen Arbeit heraus.

8 In einem neueren Aufsatz nimmt Luhmann eine etwas moderatere Position ein, indem er 
betont, daß unter spezifischen Voraussetzungen -  etwa aktive V erh an dlun gspo litik  des 
Staates — erfolgreiche staatliche Einflußnahmen auf die ausdifferenzierten Funktionssy
steme durchaus realisiert werden können (Luhmann 1991a: 144).

9 Unterschieden werden drei Varianten von Kontextsteuerung: residuale, direktive und de
zentrale Kontextsteuerung. Eingesetzt werden jeweils unterschiedliche (insgesamt sind 
sie jedoch alle »weiche«) Steuerungsmittel, etwa Hilfestellungen zur Selbstorganisation, 
Überzeugungs- und Informationsprogramme, Schaffung systemübergreifender Diskurs
und Kooperationsformen (Netzwerkbildung). Vgl. Teubner/Willke (1984: 32f.).
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ernst genommen wird. Sie werden deshalb als 'black box' behandelt. Was dagegen 
als verstehbar und beeinflußbar erscheint, sind die Interaktionsbeziehungen zwi
schen den Teilen. Auf diese allein richtet sich nun der steuernde Zugriff, etwa in 
Form von Relationierungsprogrammen in Verhandlungssystemen zwischen ver
schiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen ... [Es] ist eine dezentrale Verständi
gung ohne hierarchischen Primat eines von ihnen notwendig. Die Chance wirksa
mer Steuerung liegt denn auch genau darin, daß Politik und Recht ihren eigenen 
Operationsmodus nicht anderen Bereichen mehr oder weniger aufpfropfen müssen, 
sondern auf ein eigenständiges Interaktionssystem (bestehend aus den Inter-System- 
Beziehungen der Teile) beziehen ... Nur mit dieser komplexen Verschachtelung 
läßt sich rekonstruieren, daß ein steuerndes System (etwa die Politik mit den Mit
teln reflexiven Rechts) seine Steuerungswirksamkeit darauf aufbauen muß, daß es 
sich selbst in einer solchen Weise zur Umwelt des gesteuerten Systems macht, daß 
das gesteuerte System aus seiner Umweltbeobachtung heraus systemintem Informa
tionen und Bedeutungen generiert, welche die strukturelle Organisation seines Ope
rationsmodus in einer bestimmten Weise verändert. Erst wenn dies gelingt, wenn 
in dieser Weise Kontextbedingungen in die Autonomie eines zirkulär geschlossenen 
Operationsmodus eingeschleust werden, dann kann man in einer dem Entwick
lungsniveau moderner politischer Systeme angemessenen Weise von Steuerung 
sprechen« (Willke 1987: 303f.).

Und weiter:

»Bemerkenswert ist, daß es sich um ein Verfahren der Herstellung d isk u rsiver R a 
tio n a litä t handelt, welches auf gesellschaftlicher Ebene etwa in Verhandlungssyste
men, Konzertierten Aktionen oder polyzentrischen Abstimmungsgremien organi
siert werden kann ... Als diskursives Verfahren beruht eine angemessene Form der 
Koordination und Integration entwickelter Gesellschaften auf zwangsfreier -  kei
neswegs aber herrschafts- oder gar machtfreier! -  Kommunikation. Anders ausge
drückt: sie gründet auf der Erwartung, daß die autonomen gesellschaftlichen Ak
teure eine zureichende Fähigkeit zur Reflexion ihrer wechselseitigen Abhängigkei
ten entwickeln und aus dieser Einsicht die Notwendigkeit folgern, im eigenen (mit
tel- und langfristigen) Interesse ihre überschäumenden Optionen selbst auf jene zu 
begrenzen, welche die Entwicklungsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt noch zu
läßt« (Willke 1989b: 70).

Hiermit liegt Willke (ähnlich auch Teubner) nicht allzu fern von Vertrags- und 
steuerungstheoretischen Vorschlägen etwa von Offe und Habermas (prozedu- 
rale Regelung, diskursive Verfahren der Abstimmung), einigen »Neo-Korpora- 
tisten«, Rechtsphilosophen (Nozick 1976; Rawls 1979; vgl. auch Ballestrem 
1983; Kern/Müller 1986), Ökonomen (Buchanan/Tullock 1962), aber auch 
nicht prinzipiell konträr zu steuerungstheoretischen Überlegungen von Mayntz 
(1987) und Scharpf (1988, insbesondere 1991). Willke wie auch Teubner hal
ten nämlich an der klassischen Definition von zentralen Staatsaufgaben fest, 
daß es die Primärfunktion des politischen Systems sei, gesamtgesellschaftlich 
verbindliche Entscheidungen herzustellen; nehmen dies aber insofern etwas 
zurück, als diese Aufgaben gegenüber den anderen Funktionen anderer Teil-

61



Systeme in keiner Weise höherrangiger sein sollen (Willke 1987: 302, 1992: 
212). Für Willke ist es allein deshalb vernünftig, an der Vorstellung eines 
Staates -  auch wenn es sich eigentlich nur um die Selbstbeschreibung des poli
tischen Systems handle (1992: 9) -  festzuhalten, weil nur er eine »vernünftige 
Idee komplexer demokratischer Gesellschaften hervorzubringen imstande sein 
,könnte« (ebenda: 372). Es wird aber darauf hingewiesen, daß die negativen 
Externalitäten, die Teilsysteme jeweils für andere Teilsysteme und (im Fall 
militärischer Aktivitäten, gentechnischer Manipulation, ökologischer Zerstö
rungen) für die Lebenswelt insgesamt produzieren, nicht von einer »auf die 
Administration der Probleme von gestern spezialisierten Politik« (1987: 290) 
gelöst werden können. Mit der vorgeschlagenen dezentralen Kontextsteuerung 
werden hingegen Mechanismen ins Spiel gebracht, »die genau auf eine Regu
lierung jener intermediären Instanzen und Institutionen zugeschnitten sind, 
welche sich bereits im Steuerungs-Vakuum zwischen staatlicher Politik und 
gesellschaftlicher Privatheit breitgemacht haben: der Verbände und 'Korpora
tionen', die den Schritt von privaten Vereinigungen zu 'öffentlichen' Organisa
tionen schon hinter sich haben« (Teubner/Willke 1980: 46).10

2.2.2 Staat und Umweltpolitik

Ökologische Probleme und die damit verbundenene Selbstgefährdung der 
Menschheit spielen bei den oben genannten Vertretern der autopoietischen Sy
stemtheorie insofern eine wichtige Rolle, als sie als besonders eindrucksvolle 
Belege für die Kommunikationsstörung der Teilsysteme und das Versagen po
litischer Steuerung gelten (Luhmann 1986; Willke 1989). Aus der drohenden 
Selbstgefährdung der Menschheit wiederum wird von Willke normativ die 
Notwendigkeit staatlicher (politischer) Steuerungsaufgaben abgeleitet, denn ein 
»Verzicht würde angesichts der Riskiertheit gegenwärtiger moderner Gesell
schaften einem Ende der Evolution solcher Gesellschaften zu große Chancen 
einräumen« (Willke 1989: 57). Das ist -  bei allen sonstigen theoretischen 
Streitigkeiten -  nahezu identisch mit dem Plädoyer Scharpfs anläßlich seiner 
Auseinandersetzung mit Luhmann, daß die Möglichkeit der Steuerungsfähig

10 Teubner macht inzwischen außerdem auf nicht-staatliche, zum ökonomischen System 
gehörende Organisationsformen aufmerksam, die er mit den Begriffen »hyperzyklische 
Systeme« bzw. »Netzwerke als kollektive Akteure« faßt, deren Besonderheit darin be
stehe, daß sie die Einflußchancen der traditionellen Korporationen bei weitem überstei
gen, zudem aufgrund ihrer eigenartigen Vernetzung kaum noch mit den konventionel
len (verursacher- bzw. kausalorientierten) rechtlichen und politischen Mitteln kontrol
lierbar seien (Teubner 1990a: 251 ff., 1990b: 26 ff.).
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keit politischer Systeme nicht theoretisch ausgeschlossen werden sollte, weil 
»angesichts steigender Gefahren für den Bestand der Menschheit jedes Inter
esse [bestehe], die Aufklärung der Bedingungen ihrer Möglichkeit nicht durch 
einen pauschalen und theoretisch unbegründeten Steuerungspessimismus ver
eiteln zu lassen« (Scharpf 1989: 18). Ähnlich argumentiert Offe, der ange
sichts verschärfter Bestandsrisiken einen denkbaren Ausweg aus dem Dilemma 
des Niedergangs »staatlicher Souveränitätsstrukturen und der Unverzichtbar- 
keit einer zu 'Gesamtverantwortung' kompetenten Instanz gesellschaftlicher 
Steuerung« darin sieht, daß der Staat parastaatliche Verhandlungs- und Kom
promißverfahren etabliert (Offe 1987: 317).

Luhmann dagegen schließt strukturell verankerte Dominanzen von Teilsy
stemen (inklusive dem politischen System) generell aus und führt als Beleg ge
rade das Beispiel der Ökologieproblematik an (Luhmann 1986). Weder das 
Wirtschaftssystem, das Wissenschaftssystem, noch das Rechts- oder das politi
sche System seien aufgrund ihres je spezifischen Codes in der Lage, relevan
ten zielgerichteten Einfluß auf den Problemkontext zu nehmen (vgl. aber Luh
mann 1991a: 144). Das liege bei der Umweltfrage unter anderem an der 
Schuld-Ursachen-Semantik, die die Systeme beherrsche (Luhmann 1986: 
29ff.). Soziale Bewegungen gelten in diesem Zusammenhang eher als zusätzli
che Gefährdungsmechanismen, weil sie »Angstkommunikation« auslösen und 
verstärken und gewissermaßen mit ökologischer Hysterisierung überwiegend 
emotionale, diffuse und kontraproduktive Reaktionen auf die allgemeine Ge
fahrenlage auslösen (ebenda: 24). Eine »Lösung des Problems der ökologi
schen Anpassung des Gesellschaftssystems« entwickelt er (wie er sagt: mit Ab
sicht) nicht (ebenda: 25), gleichwohl hält auch er dies für ein relevantes Pro
blem, denn: »Die ökologische Selbstgefährdung liegt ... durchaus im Rahmen 
der Möglichkeiten von Evolution« (ebenda: 38).

Offener (aber auch unbestimmter) verhalten sich zum Thema der politi
schen Steuerungsfähigkeit und der Steuerbarkeit der Subsysteme Vertreter (un
dogmatischer) marxistischer Positionen. Der Politikwissenschaftler Altvater 
etwa, der schon frühzeitig über externe Effekte gearbeitet hat (Altvater 1969), 
warnt vor dem »Auszug aus dem Industriesystem« oder vor der politischen 
Perspektive, daß nur die Revolution helfen könne. Er hält demgegenüber eine 
Systemtransformation für den richtigeren Weg (Altvater 1985: 31); politische 
Chancen einer Veränderung der umweltzerstörenden Syndrome seien aufgrund 
einer wachsenden Tendenz zu koexistenzstrategisch gestaltbaren Interessen
grundlagen von Ökologie- und Ökonomieinteressen (mit letzteren sind Lohn
abhängige gemeint) vorhanden (ebenda: 22). Eine problemlösende Transfor
mation sei gleichwohl nur dann zu erreichen, wenn auch die gesellschaftliche 
Form der Reproduktion transformiert werde. Insgesamt »bleibt also nur die
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Vision einer Transformation des Industriesystems, das heißt die Perspektive 
einer Überwindung der fordistischen Form industrieller Ökonomie« (ebenda: 
34), die von Altvater mit der Hilfe einer großen Koalition aus sozialen Bewe
gungen, grüner Partei, Arbeiterbewegung, sozialdemokratischer Partei und 
Gewerkschaften für realisierbar gehalten wird (ebenda: 37).11

Weitaus konkretere Wege (im Sinne von Regelungsvorschlägen) aus der 
gesellschaftlichen Krise, in der Umweltzerstörung ein zentrales Element ist, 
weist Beck mit einem risikotheoretischen Problemzugang auf. Im Zentrum sei
ner Analyse steht der Risikobegriff, den er soziologisch gewendet, und unter 
Rückgriff auf kulturtheoretische und psychologische Ansätze, zur Charakteri
sierung (Umdeutung) der bestehenden Industriegesellschaft als eine »Risikoge
sellschaft« einsetzt -  eine Kennzeichnung, die in der gesellschaftlichen und so
zial wissenschaftlichen Diskussion in Windeseile Karriere machte und heute 
»allenthalben spontan als eine treffende Beschreibung unserer Gegenwartslage 
empfunden wird ...« (Preuß 1990: 109). Der Begriff definiert, so präzisiert 
Blanke, »eine spezifische Art und Weise, wie das Verhältnis von Zweckerrei
chung zu Nebenfolgen gesellschaftlich institutionalisiert ist« (Blanke 1990: 
135). Risikogesellschaft bezeichnet nach Beck

»... die Phase des Industrialismus, in der das Ausmaß der Folgen und Gefahren 
immanent in Widerspruch tritt zu den institutionalisierten Kriterien und Verfahren 
der Risikokalkulation, -bewertung und -Vorsorge. Nicht nur die technische ent
scheidungsabhängige Selbstvernichtungsmöglichkeit, sondern die schleichende Ka
tastrophe, das heißt die Überschneidung von Normal- und Ausnahmezustand (in 
Form ökologischer Zerstörungen, Belastungen von Luft und Trinkwasser etc.) 
stellt gesellschaftlich die zentrale Herausforderung dar ... Damit geraten die Insti
tutionen in den brisanten Widerspruch, einerseits Sicherheit zu garantieren ...,  an
dererseits Praktiken zu legalisieren, die schleichend oder offen katastrophale, vor
sorgelose Zustände verstetigen. Das aber heißt: Der Sozialvertrag des Sicherheits
staates wird brüchig ...« (Beck 1986: 54).

Im Zeitalter der irreparablen, räumlich (globale Katastrophe) und zeitlich 
(schleichende Katastrophe) nicht eingrenzbaren (ökologischen etc.) Großgefah
ren, versage das Risikokalkül als politisches Steuerungsmittel, da diese Schä
den nicht mehr nach dem etablierten Kausal- bzw. (dem individualisierten) 
Verursacherprinzip zugerechnet werden können (Beck 1989: 6). Insofern wür
den die völlig neuartigen Gefahren der Endphase dieses Jahrhunderts (dem 
»entwickelten Atom- und Chemiezeitalter«) auf der Basis von Prinzipien kon- 11

11 Vgl. aber die große Skepsis in einer Veröffentlichung von 1992 gegenüber der Mög
lichkeit institutioneller Innovationen und der Anpassung der kapitalistischen Wirtschaft 
an ökologische (wie auch soziale) Grunderfordernisse -  die in ein »Plädoyer für eine 
ökologische Revolution« mündet.
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trolliert, die aus einer viel früheren Epoche mit völlig unterschiedlicher Gefah- 
rens- und Risikostruktur stammten. Diesen Anachronismus bezeichnet Beck 
als »organisierte Unverantwortlichkeit«, da das individualbezogene Verursa
cherprinzip als Rechtsgrundlage der Gefahrenabwehr die Verursacher, die es 
zur Verantwortung ziehen solle, schütze (Beck 1988: 11).

Im Unterschied zu den Gefährdungssituationen früherer Epochen seien die 
heutigen sozial (nahezu) ubiquitär (»atomare Verseuchung ist egalitär«). 
Gleichwohl gebe es (auch im Wirtschaftssystem) Risikoprofiteure und -Verlie
rer. Deshalb stehe die Risikoproduktion weiterhin in der privatwirtschaftlichen 
Entwicklungslogik, hebe diese aber auf eine neue Stufe: »Modernisierungsrisi
ken sind big business. Sie sind der von den Ökonomen gesuchte unendliche 
Bedarf ... Zivilisationsrisiken sind ein Bedürfnisfaß ohne Boden, unabschließ
bar, industriell herstellbar« (Beck 1987: 5). Die geschichtlich neuartige Risiko
verteilung bringe neue Konfliktstrukturen und -ziele (etwa Grundsatzkonflikte 
über die Rationalitätsbasis von Recht, Wissenschaft, Politik, Ökonomie), ins
besondere zwischen positiv und negativ betroffenen Unternehmen hervor, die 
zu einer institutioneilen Destabilisierung führen können (Beck 1989: 10). Diel 
soziale Heterogenität der Risikobetroffenen (Klassengegensätze werden von 
Umweltgefahren überlagert) spiegle sich weitgehend in den sozialen Bewegun
gen wider. Sie hält Beck für die stärkste kritische Kraft. Ihre Gegenmacht »be
ruht allerdings auf gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die bislang nur in 
wenigen Ländern erfüllt sind: parlamentarische Demokratie, (relative) Unab
hängigkeit der Presse und fortgeschrittene Reichtumsproduktion ...« (ebenda: 
12). Zudem seien bei ungebremstem Selbstlauf der Modernisierungsrisiken 
Gefahren für die Demokratie aufgrund einer Tendenz -  von oben wie von un
ten kommend -  zu einem »legitimen« Totalitarismus der Gefahrenabwehr ge
geben: Um das »Schlimmste zu verhindern, wird ... leicht das andere Noch
schlimmere geschaffen« (ebenda: 9).

Die Konzeption Becks vom politischen System ist offen hinsichtlich der 
Frage, ob es (in seiner Form als Entscheidungssystem) positive Gestaltungs
macht und den entsprechenden Willen habe. Grundsätzlich bejaht er wohl die 
Frage, sieht aber einen zunehmenden Souveränitätsverlust insofern, als immer 
mehr gesamtsystemrelevante Entscheidungen in anderen Teilsystemen (insbe
sondere Forschung und Wirtschaft) getroffen werden, die vom politischen Sy
stem nachträglich legitimiert werden müßten. Aufgehalten und umgekehrt wer
den könnte diese Tendenz durch Mechanismen und Regelungen, die die »Defi
nitionsmachtverhältnisse« demokratisieren und so das Zurechnungsproblem 
(im Sinne eines echten Verursacherprinzips) lösen (Beck 1988: 257ff.). Die 
vorgeschlagenen Regelungen (»Gegengifte«) sind überwiegend als Partizipa- 
tions- und Entscheidungsregeln sowie als eine Neuverteilung von Beweis-
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' pflichten konzipiert; letztere spielen bei Beck eine zentrale Rolle. Es wird po
stuliert, auch unter Rückgriff auf ausländische Erfahrungen, etwa in Japan, 
daß damit zielgerichtetes, das heißt gegen die selbstzerstörerische Dynamik 
der Risikogesellschaft gerichtetes (konfliktorisch erzeugtes) institutionelles 

! Lernen ausgelöst werden könne (Beck 1989: 13). Sei der Widerspruch in den 
bürokratischen Rationalitäts- und Rechtsgrundlagen der »Gefahrennormalisie- 
rung« erst einmal ins Zentrum der öffentlichen Kritik gerückt, dann beginne 
auch die Erosion dieser Legitimationssicherungs- und Ver schleierungskon- 
strukte (Beck 1988: 140). Allerdings sei die politische Entwicklungsrichtung 
nicht eindeutig determiniert: Technokratische Entdemokratisierung könne 
ebenso wie eine enttechnokratisierte Aufklärung die Folge sein (ebenda: 267). 
Entscheidend für die jeweilige Entwicklungsrichtung ist nach Beck -  und hier 
sehr kurz gefaßt dargestellt - ,  ob und wie die Beweispflichten geregelt werden 
(ebenda: 274). Sollte sich eine einklagbare Nachweispflicht der Verursacher 
über die Nichtgefährlichkeit ihrer Produktion und Produkte durchsetzen las
sen, dann sei ein »Umsturz der DefmitionsVerhältnisse« (ebenda: 275) erreicht 
und die Voraussetzung für eine überlebenssichernde Gegenpolitik geschaffen 
(ebenda: 295ff.), denn »für die Industrie liefe bereits eine teilweise Umkeh
rung der Beweislasten auf eine völlig veränderte Produktionspolitik hinaus« 
(ebenda: 286).

Eine Aufnahme der sozialwissenschaftlichen Diskussion um die Steue
rungsfähigkeit des politisch-administrativen Systems und Steuerbarkeit der ge
sellschaftlichen Subsysteme findet bei Beck nur partiell statt. Er scheint grosso 
modo davon auszugehen, daß über die Umkehrung der Definitionsmachtspiel
regeln (»andere Regeln, andere Wirklichkeit«, Beck 1988: 287) unter bestimm
ten Rahmenbedmgungen auch eine Umpolung der Ziel- und Entscheidungs
strukturen im Staatsapparat folgen werde: »Andere Anerkennungs- und Zu
rechnungsregeln könnten -  dem Prinzip nach -  ganze Behörden der Leugnung 
in Aktivisten der Prävention verwandeln« (ebenda: 267). Die Vorschläge Offes 
und Preuß' zu einer problemadäquaten Reaktion auf die neuen gesellschaftli
chen Herausforderungen durch Veränderung der Mehrheitsregel bzw. Schaf
fung einer »lernfähigen Verfassung« hält er dennoch für unzureichend, da 
gleichzeitig zu voraussetzungsvoll und zu begrenzt (ebenda: 290f.).

Weniger optimistisch als Beck (insbesondere 1993) beurteilt der unortho
dox-marxistische Politikwissenschaftler Ronge die moralische und politische 
Kraft sowie die Adäquatheit der Ziele der Umweltbewegung. Von den Vertre
tern einer im weiten Sinne marxistischen (polit-ökonomischen), systemtheore
tische Elemente integrierenden Theorie hat er sich am frühzeitigsten und aus
führlichsten mit Umweltproblemen theoretisch auseinandergesetzt und dadurch 
die politikwissenschaftliche Umweltdiskussion in Deutschland mit angekurbelt
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und geprägt. Schon im Jahre 1972 veröffentlichte er (in einem weitbeachteten 
Sammelband: Glagow 1972) einen auch von »bürgerlichen« Wissenschaftlern 
viel diskutierten Aufsatz über »Die Umwelt im kapitalistischen System« (wie
derabgedruckt in Ronge 1978), in dem er anhand der Umweltproblematik Ant
worten auf »kapitalismuskritische« Fragen zu geben versuchte, die auch gegen
wärtig noch in der sozialwissenschaftlichen (inklusive ökonomischen), in der 
umweltrechtlichen, in Einzelpunkten aber auch in der ansonsten eher politik
theorie-abstinenten Diskussion in der Umweltbewegung eine zentrale Rolle 
spielen.

In dem genannten Aufsatz argumentiert Ronge, »daß die Umweltproblema
tik einen ökologisch und ökonomisch krisenhaften Kern enthält ... (1); daß die 
Ursachen für diese Umweltkrise in strukturellen Gesetzmäßigkeiten kapitalisti
scher Produktion auf einer bestimmten Produktionsstufe zu sehen sind (2); daß 
die Umweltregulierung sich in nur tangential ansetzendem und nicht den Ursa
chenkern veränderndem politischen Krisenmanagement erschöpfen wird (3) 
und deshalb die manifeste Krise zwar gemeistert, aber durch Abschieben in 
die Latenz letztlich nicht gelöst werden kann (4)« (Ronge 1978: 18). Hierbei 
wird zunächst offengelassen, ob die Krisenlatenz bei gleichbleibenden System
strukturen ein Dauerzustand sein kann.12 Begründet wird die Möglichkeit zum 
Abschieben der Krise in die Latenz bei Ronge unter anderem mit (eher zufälli
gen) umweltfreundlichen Nebeneffekten marktwirtschaftlicher Systeme (etwa

12 Narr hält aufgrund der »gesamtgesellschaftlich unmöglichen Lösung 'externer Effekte' 
der ökonomischen Prioritäten« gleichfalls die Entstehung von latenten Krisen für un
ausweichlich; er verortet sie insbesondere auf dem »Verschiebebahnhof heutiger Kri
sen«, wofür die »sogenannte ökologische Krise ... ein geradezu klassischer Fall [ist] -  
und b le ib t«  (Narr 1973: 230; Hervorhebung H. W.). Die Möglichkeit einer »sozialen« 
Übersetzung der Umweltkrise in eine systemgefährdende Form hält Narr auch aus fol
gendem Grund für unwahrscheinlich: »Krisenwirksam über die Perzeption und einige 
Protestaktionen hinaus könnte die Umweltproblematik allenfalls wieder über den öf
fentlichen Haushalt werden, doch dürfte die partielle 'Internalisierung' der Kosten und 
ihre wachstumsanregende Umverlagerung ... gerade diese Krise kaum zur politischen 
Gefahr machen« (ebenda: 234). Der in diesem Zusammenhang von Narr geprägte Ter
minus »Verschiebebahnhof« stand wohl, eventuell gemeinsam mit Ronges Analyse der 
Ökoindustrie-Effekte (Ronge 1978: 39), Pate für den in der Umweltpolitikwissenschaft 
erst später heuristisch und analytisch verwendeten Begriff »Problemverschiebung« bzw. 
»-Verlagerung«. Schon früher wies Engels in »Dialektik der Natur« (MEW, Bd. 20, 
Berlin 1982: 452, zit. nach Prümm 1989) auf Nebenfolgen und (indirekt) auf Problem
verschiebungen hin: »Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen 
Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster 
Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter hat er ganz 
andere, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufhe- 
ben.«
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durch umweltentlastenden technischen Fortschritt; Recyclingmaßnahmen als 
Kostenminimierungsstrategie; Doppelcharakter von Wirtschaftskonzernen, 
d.h. umweltschädigende und davon betroffene Unternehmen unter einem 
Dach; ideologische Maßnahmen des Staates), besonders jedoch mit der Errich
tung einer sich zunächst (kurzfristig) funktional ergänzenden und profitablen 
»Doppelproduktion«: Einerseits gehe die Produktion von Umweltschäden wei
ter (sie müsse es sogar), andererseits setze die Produktion von Umweltschutz
gütern ein. Eine derartige Doppelproduktion sei aber zeitlich nur begrenzt 
durchhaltbar, »weil die objektive Begrenzung von Ressourcen immer spürba
rer wird. Durch diese Umweltschutzstrategie verschieben sich bestenfalls die 
Probleme in andere Ressourcenbereiche« (Ronge 1978: 39). Die zentrale Rolle 
des Staates als Stimulant und Garant dieser Problemmanagementform sowie 
seine finanziellen Grenzen im Falle einer kompensatorischen Politik nach dem 
Gemeinkostenprinzip werden gleichfalls angesprochen (ebenda).13

Die Systemstabilität bedrohende Auswirkungen der Umweltkrise sind nach 
Ronge Folge der nur Krisenlatenz schaffenden Reaktionsformen im kapitalisti
schen System, denn die »Doppelproduktion« sei kein ökologisches Nullsum
menspiel, Restschadstoffe entstünden weiterhin (ebenda: 45 f.). Es sei aber we
gen erwartbarer staatlicher Regulierungen eher unwahrscheinlich, daß sich die 
latente Krise zu einer ökologisch vermittelten Systemkrise entwickle. Wahr
scheinlicher sei dagegen, daß die Umweltkrise sich im Verein mit anderen 
Krisenformen aufschaukele und die »latente Stabilität« des Systems insgesamt 
kritischer werden lasse (ebenda: 47). Aus seiner Beurteilung der Umweltkrise 
als einer neben anderen leitet Ronge schließlich eine politische Strategieemp
fehlung zuungunsten der Umweltbewegung ab: »Es erscheint deshalb jeden
falls für die Linke verfehlt, an der Spitze der Umweltschutzbewegung mar
schieren zu wollen« (ebenda: 48).

In späteren Aufsätzen, wie sie im hier verwendeten Sammelband (Ronge 
1978) dokumentiert werden (siehe auch Ronge 1990), hat Ronge seine Thesen 
und Theoreme weiter differenziert und teilweise modifiziert. Das gilt insbe
sondere für seine Strategieempfehlungen und für die Einschätzung der realen 
Macht der Bürgerinitiativ-Bewegung. Die Grundzüge seiner Argumentation 
blieben jedoch erhalten, so etwa seine Vorbehalte gegen die Legitimation und 
die nach seiner Meinung allgemein zu euphorischen Bewertungen der gesell-

13 Auf die »doppelte Abhängigkeit der modernen Staatsbürokratie« und gesellschaftliche 
Rationalitätsverluste bei der Erzeugung eines »künstlichen Marktes« durch Reinhal
tungsvorschriften des Staates, »auf dem von den verschmutzenden Industrien Reinhal
tungseinrichtungen nachgefragt werden müssen, die von anderen Industrien hierfür 
produziert und angeboten werden«, wies auch Grauhan (1975.: 54, 58) hin.
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schaftlichen Gestaltungskraft und der Progressivität der Ziele der Bürgerinitiä- 
tiv-Bewegung (Ronge 1978: 202, 212).

Offensichtlich in Auseinandersetzung mit Jänicke -  auf dessen umweltpoli- 
tologisches Schrifttum noch eingegangen wird hat von Prittwitz (1990a) 
»Elemente einer Theorie der Umweltpolitik« herausgearbeitet. Er zeigt anhand 
einiger weniger empirischer Beispiele, daß gezieltes umweltpolitisches Han
deln bei Umweltkatastrophen ausbleibe, sie häufig erst dann thematisiert wür
den, nachdem die jeweilige Umweltbelastung gesunken sei und ihren katastro
phalen Charakter verloren habe. Darüber hinaus liege der Startpunkt gezielten 
Handelns oftmals so weit hinter dem Ereignis, daß kein direkter politischer 
Reaktionszusammenhang angenommen werden könne. Dieses von ihm als 
»Katastrophenparadox« bezeichnete Phänomen führt ihn zu der Erklärung, daß 
der wichtigste Bestimmungsfaktor der Umweltpolitik nicht die Höhe der Um
weltbelastung, auch nicht der umweltpolitische Handlungsdruck aufgrund ge
sellschaftlicher Mobilisierung gegen umweltbeeinträchtigende Maßnahmen 
bzw. zugunsten einer effektiven Umweltpolitik sei, sondern die jeweils gege
bene »umweltpolitische Handlungskapazität«. Unter günstigen Handlungskapa
zitätsbedingungen komme es vor allem zu Interessenkonvergenzen zwischen 
Verursachern und Betroffenen, die, vermittelt über »Helferinteressen« (bei
spielsweise Nutznießer technischer Umweltschutzmaßnahmen), zu einer mehr 
oder minder gezielten Problembearbeitung führten. Eine günstige umweltpoli
tische Handlungskapazität besteht unter folgenden Voraussetzungen:

»Stehen große technisch-ökonomische Handlungskapazitäten (Befriedigung mate
rieller Grundbedürfnisse, Flexibilität technischer Anlagen und Verfahren, gute 
Konkurrenzposition), politisch-institutionelle Handlungskapazitäten (Mechanismen 
vitaler Demokratie, flexibler Verwaltungsapparat) und konzeptionelle Handlungs
kapazitäten (Wissen über Lösungsmöglichkeiten) zur Verfügung, so werden Um
weltbeeinträchtigungen vergleichsweise sensibel wahrgenommen und politisch be
arbeitet. Fehlen derartige Voraussetzungen, so führt auch die stärkste Umweltbela
stung zu keiner gezielten Umweltpolitik« (von Prittwitz 1990b: 7).

Ähnlich wie Ronge Anfang der siebziger Jahre hat Jänicke, von der sozialwis
senschaftlichen Krisentheorie herkommend (Jänicke 1973a, 1973b), ab Mitte 
der siebziger Jahre die politikwissenschaftliche Umweltdiskussion, ebenfalls 
die anderer Fachdisziplinen sowie die gesellschaftliche Diskussion der Um
weltproblematik angeregt; er hat breit rezipierte Analysekriterien und Elemen
te einer politologischen Umwelttheorie entwickelt und (darauf aufbauend) Pro
blemlösungskonzepte entworfen, die sozialwissenschaftliche Umweltuntersu
chungen stimuliert und parteipolitische Programmatiken (etwa der Grünen und 
der SPD) in Umweltfragen geprägt haben. Eine Sonderstellung in der politik
wissenschaftlichen Umweltforschung nimmt er durch den prononciert theorie-
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geleiteten und empirischen Untersuchungsansatz ein, der in aller Regel im 
Rahmen eines (westliche wie östliche Systeme berücksichtigenden) internatio
nalen Vergleichs eingesetzt wird. Da wissenschaftstheoretische Kennzeichnun
gen dieses Ansatzes mit Termini wie »krisentheoretisch«, »spätkapitalismus
kritisch«, »normativ-kritisch« oder »komparatistisch« zu vage oder zu eng wä
ren (vgl. hierzu Jänicke 1986: 193ff., 1979: 14ff.), schlage ich vor, von dem 
»Berliner Ansatz der Umweltpolitikanalyse« zu sprechen.14

In einer sehr knappen Form kann der Ansatz dadurch charakterisiert wer
den, daß auf der Grundlage einer Kombination von Elementen des normativ
kritischen und des krisen- und institutionstheoretischen Diskussionsertrages 
(wobei die Krisenanfälligkeit des Industrialismus sowohl im politischen als 
auch im ökonomischen und ökologischen System verortet wird) empirische 
Analysen bevorzugt nach einer Methodik durchgeführt werden, die ich als »T- 
Methode« bezeichnen möchte: Hierbei symbolisiert der horizontale Balken des 
T  die Breite des Ansatzes im Sinne der Zahl einbezogener Länder (in einigen 
Fällen beruht der internationale Vergleich auf über 30 Ländern, vgl. Jänicke/ 
Mönch 1988; Jänicke/Mönch/Binder 1992); der vertikale Balken steht dagegen 
für die Selektion von solchen Ländern oder Politikbereichen, die sich als be
sonders interessant erwiesen haben und deshalb einer tiefergehenden Analyse 
unterzogen werden; an ihren Ergebnissen werden wiederum die über den breit 
angelegten Vergleich gewonnenen Befunde überprüft.

Kann das eben Ausgeführte als die »Kernmethode« bezeichnet werden, so 
gibt es weiterhin zahlreiche Studien um diesen »Kern« herum, in denen ar
beitsteilig unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, beispielsweise in
dem der Informationsaspekt von Umweltpolitik zentriert wird (Schneller/ 
Lamm 1989), die rechtliche Ebene besondere Berücksichtigung findet (Weid
ner 1975) und die energiepolitische (Mez et al. 1991), die ökonomische (Gerau 
1977) oder die Implementationsebene international vergleichend untersucht 
werden (Knoepfel/Weidner 1985; Jänicke/Weidner 1995).

14 Auch eine Kennzeichnung als »Schule« wäre meines Erachtens zu rechtfertigen mit 
dem hier entwickelten eigenständigen Ansatz, seiner institutionellen Verankerung in 
Forschung und Lehre, der thematischen Kontinuität (die Mitte der siebziger Jahre im 
Forschungsprojekt »Politik und Ökologie entwickelter Industriegesellschaften« ihren 
Ausgangspunkt hatte und später zur »Forschungsstelle für Umweltpolitik« des Fachbe
reichs Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin wurde) und der zahlreichen 
Einzelstudien und Projektarbeiten, die in diesem Kontext durchgeführt wurden (vgl. 
hierzu die Auflistung in der speziellen Schriftenreihe der »Forschungsstelle für Um
weltpolitik«, Freie Universität Berlin). Schließlich gibt es in Europa -  soweit ich weiß, 
auch in den USA und anderen größeren außereuropäischen Ländern -  keine universitä
re Institution, in der politologische Umweltforschung alle genannten Kriterien gleicher
maßen erfüllte.

70



Angesichts der großen Zahl von umweltpolitologischen Veröffentlichungen 
Jänickes einerseits, weil es andererseits hier nicht um eine entwicklungsge
schichtliche Rekonstruktion des Ansatzes geht und schließlich an dieser Stelle 
auch nicht die Replikation empirischer Befunde bezweckt ist, werden im fol
genden nur die Arbeiten Jänickes herangezogen, die als Resümees seiner For
schungsergebnisse gelten können. Hierzu zähle ich »Wie das Industriesystem 
von seinen Mißständen profitiert« (1979), »Staatsversagen. Die Ohnmacht der 
Politik in der Industriegesellschaft« (1986) und, auch wegen des jüngeren Da
tums, »Erfolgsbedingungen von Umweltpolitik im internationalen Vergleich« 
(1990) sowie »Vom Staatsversagen zur politischen Modernisierung?« (1993).

Ausgehend von der krisentheoretischen und »wachstumskritischen« Litera
tur, stellt Jänicke fest, daß »das Industriesystem systematisch Probleme er
zeugt, deren Kosten der Allgemeinheit zufallen« und zugleich diese Probleme 
zu einer »Quelle weiteren Wachstums macht« (Jänicke 1979: 7). Das gelte be
sonders augenfällig für Umweltprobleme. Ermöglicht werde das durch eine 
spezifisch »industriell-bürokratische Symbiose gerade bei der Abwehr von in
dustriegesellschaftlichen Problemen«, in deren Rahmen eine weitgehende Mo
nopolisierung der Problem- und Zieldefinitionen gelungen sei. Dem latenten 
Interesse dieser »technokratischen Koalition ... an kalkulierbar-regelmäßigen 
Problembeständen entspricht eine Tendenz zur Symptombekämpfung und zur 
Kostenträchtigkeit der Maßnahmen« (ebenda: 8); dadurch werden politisch
vorsorgliche Strategien nahezu systematisch vernachlässigt. Neben einer lang
fristigen Verschlechterung der Umweltbedingungen haben solche unwirtschaft
lichen, immer teurer werdenden Problemregelungsmodi den Effekt, »die öko
nomische Basis ... der 'Wohlfahrtsstaaten' zu beeinträchtigen« (ebenda: 13). 
Insofern hält Jänicke Ansätze für zu begrenzt, die entweder die zunehmende 
»Problemverstaatlichung« (Scharpf) oder die »Industrialisierung« von Gesell
schafts- und Lebensbereichen zentrieren; eine empirische Staatstheorie müsse 
hingegen von der Verklammerung beider Tendenzen und dem so entstehenden 
»Duopol industriegesellschaftlicher Problemloser« (ebenda: 19) ausgehen.

Die Rolle des Staates bestehe dabei in infrastrukturellen und regulativen 
Leistungen für das Wirtschaftssystem sowie im Management der externen Ef
fekte des Wirtschaftsprozesses. Das werde primär in bürokratischer Form re
alisiert, dementsprechend -  und aufgrund interner Strukturen -  nehmen die 
Bürokratisierungstendenzen zu. Das bedeute Machtgewinn für die staatliche 
Bürokratie, SouveränitätsVerlust dagegen für die politische Instanz. Die auf 
strukturell weitgehend identischen Eigeninteressen beruhenden Interessenkoali
tionen zwischen Teilindustrien und -bürokratien führen zu einer spezifischen 
Form der Bearbeitung problemerzeugender Strukturen und Verhaltensweisen, 
die weiteres Wachstum in dieser Liaison sicherstelle: zu einer auf präventive
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politische Interventionen verzichtenden sowie einer bürokratisch-industrielle 
Komplexe bildenden und stabilisierenden Form der »ökonomisch-technokrati
schen Symptombekämpfungsstrategien« (ebenda: 36).

Die These von einer potentiellen Krisenentwicklung wird damit begründet, 
daß diese Form der Problembearbeitung »weder dauerhaft zu legitimieren noch 
zu finanzieren sei«; die reale Entwicklung habe das bestätigt: »Inzwischen ha
ben die Legitimationsprobleme dieser Entwicklung die Grünen in den Bundes
tag gebracht. Und die Staatsverschuldung hat kritische Grenzen erreicht« (Jä- 
nicke 1986: 15). Hieraus ergebe sich auch, daß die oben analysierte Entwick
lungslogik nicht schicksalshaft sein müsse, sondern verschiedene kurative Mit
tel und Strategien dagegen möglich seien, etwa die Herstellung souveräner(er) 
politischer Institutionen, die gesellschaftliche bzw. politische Problemlösungen 
gegenüber bürokratischen durchsetzen. Ein umfassender Innovationsprozeß 
des Industriesystems könne insbesondere durch Strukturveränderungen, die 
gesellschaftliche Kreativitätsbedingungen (Sozialinnovationen) befördern, in 
Gang gebracht werden (ebenda: 165ff.). Als ein wichtiges Mittel hierfür kom
me »die konsensuale Rahmenplanung, wie es sie in Ansätzen bereits gibt«, in 
Betracht (ebenda: 166).

Der steuerungstechnische Vorschlag zur Bewältigung der gegenwärtigen 
Strukturkrise entspricht weitgehend den Steuerungsvorschlägen, die von ande
ren, weiter oben abgehandelten theoretischen Positionen (z.B. Offe, Mayntz, 
Scharpf, Willke, Teubner) entwickelt worden sind. Ähnlich kompatibel mit 
diesen Positionen ist auch das von Jänicke aufgestellte »institutioneile Innova
tionspostulat«, d.h. die arbeitsteilige Zentralisierung in Richtung auf dezentra
lere und komplexere Einheiten zu ändern, womit gleichzeitig eine Lösung des 
Informationsdilemmas (über die Schaffung überschaubarer Verhältnisse mittels 
Dezentralisierung) verbunden werden könne. Die Aufgabe einer weiterhin für 
unabdingbar gehaltenen zentralen (staatlichen) Steuerung bestünde dann in 
einer generellen Ausgleichs- und Koordinationsfunktion (ebenda: 189).

Die an verschiedenen Politiksektoren plausibilisierten Theorie- und Strate
gieelemente werden speziell zum hier besonders interessierenden Bereich der 
Umweltpolitik im Rahmen einer international vergleichenden Studie, die den 
Titel »Erfolgsbedingungen von Umweltpolitik im internationalen Vergleich« 
(Jänicke 1990) trägt, empirisch überprüft. Im Zentrum steht dabei die These, 
daß strukturelle Rahmenbedingungen ökonomischer, politischer und sozio-kul- 
tureller Art in starkem Maße Entwicklung und Umfang nationaler Umweltpoli
tiken erklären. Als »Negativbefund« wird zunächst die geringe Rolle hervorge
hoben, die parteipolitische Faktoren spielen: »Für die Vermutung, daß linke 
Regierungen insgesamt mehr für den Umweltschutz tun als rechte, spricht im 
internationalen Vergleich nur wenig« (Jänicke 1990: 4). Relevanter als die
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Existenz »grüner Parteien« sei offenbar die Ökologiebewegung (ihre Stärke, 
Kompetenz und ihre institutionellen Chancen) insgesamt. Wichtiger als die 
parteipolitische Ausrichtung der Zentralregierung sei der Zeitpunkt der institu
tioneilen Verankerung der Umweltpolitik (etwa in Form eines Umweltministe
riums, zentralen Umweltamtes oder Grundlagengesetzes), doch gebe es von 
dieser Regel wichtige Ausnahmen (etwa DDR, Großbritannien, Polen, Un
garn), so daß die frühzeitige Institutionalisierung von Umweltschutz zwar als 
notwendige Voraussetzung, aber nicht als hinreichende Bedingung erfolgrei
cher Umweltpolitik gelten könne (ebenda: 7). Vergleichbare Einschränkungen 
ergibt die Prüfung der Annahme, Wohlfahrtsstaaten wiesen eine erfolgreichere 
Politik als auf den Privatsektor setzende (Deregulations-)Staaten auf (ebenda: 
8). Im Vergleich umweltpolitischer Entwicklungen mit denen in zwei anderen 
Politikfeldern (Struktur-/Industriepolitik und Arbeitsmarktpolitik) wird die 
These entwickelt, daß »Länder, die den Strukturwandel beschäftigungspolitisch 
bewältigt haben, auch im Umweltschutz erfolgreicher [sind]« (ebenda: 9; der 
Satz ist im Original hervorgehoben).

Aus den hier nur knapp referierten Befunden werden folgende Aussagen 
über die Erfolgsbedingungen von Umweltpolitik abgeleitet: Ein in der Start
oder Beschleunigungsphase von Umweltpolitik notwendiger hoher ökologi
scher Problemdruck in Kombination mit dem Vorhandensein von Modernisie
rungskapazität (im Sinne von Reformfähigkeit) sei notwendig, um eine Ent
wicklung in Richtung langfristiger Umweltverbesserung realisieren zu können 
(ebenda: 10ff.). Modernisierungsfähigkeit wird in diesem Zusammenhang als 
vier-faktorielles dynamisches Syndrom interpretiert, wozu die Wirtschaftslei
stung, die Innovations-, Strategie- und Konsensfähigkeit eines Landes gehören 
(ebenda: 12). Es zeige sich unter anderem, daß ein hohes Wohlstandsniveau 
die Fähigkeiten zu umweltentlastenden Maßnahmen begünstige (ebenda: 13). 
Dasselbe gelte für das Vorhandensein eines kooperativen Politikstils (etwa in 
Form des Neo-Korporatismus) (ebenda: 14f.), für die Innovationsfähigkeit 
einer Gesellschaft (im Sinne strukturell verbürgter Offenheit für Neuerungen 
vor allem im Rechts-, Informations-, Willensbildungs- und Wirtschaftssystem) 
(ebenda: 15f.) sowie für die Strategiefähigkeit, die in der Fähigkeit vor allem 
des Staatsapparates bestehe, anspruchsvolle Ziele langfristig in koordinierter 
Weise durchzusetzen (ebenda: 17ff.).

Die vier Grundelemente der Modernisierungsfähigkeit, die je für sich auf 
den umweltpolitischen Entwicklungsprozeß einwirken, werden schließlich in 
einen dynamischen, interdependenten Zusammenhang gestellt (vgl. Jänicke 
1990: Anhang, Abbildung 5), von dem unter anderem folgende Thesen abge
leitet werden (ebenda: 20ff.): Entwickelte Volkswirtschaften (wohlhabende 
Länder) haben zwar tendenziell höhere Umweltbelastungen als »ärmere« Län-
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der, dafür aber in aller Regel bessere ökonomische und, damit verbunden, ge
eignetere sozio-kulturelle Ausgangsbedingungen, den Übergang zu ökologisch 
problemloseren Produktionsweisen zu erreichen: weil sie hierfür mehr (mate
rielle und immaterielle) Ressourcen mobilisieren können und auf günstigeren 
gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen (etwa Wertwandelprozesse, die Um
welt- und Lebensqualität einen größeren Stellenwert in der gesellschaftlichen 
Wertehierarchie einräumen) fußen können.

Nicht oder nur indirekt über den Staatsapparat vermittelte gesellschaftliche 
Einflüsse auf die Änderung der Bedeutung von Umweltbelangen gelten eben
falls als relevant; von ihnen werden folgende besonders hervorgehoben: pri
vate Umweltschutzklagen, umweltbezogene Informationen der Medien, Um
weltaktivitäten im Wirtschaftsbereich selbst und Verhandlungslösungen zwi
schen Verursachern und Betroffenen. Alles in allem gehe es um eine Umwelt
politik »diesseits und jenseits des Staates« (Jänicke 1993a: 73).

Im folgenden werden die für eine instrumentenbezogene Umweltpolitikana
lyse relevanten Aspekte und Problematisierungen aus der vorhergehenden Li
teratursichtung kurz zusammengefaßt. Für die hier durchgeführte Analyse und 
Interpretation sind dabei jene staatstheoretischen Konzeptionen und Theoreme 
zentral, die -  bei aller Anerkenntnis von machtvermittelten und strukturlogi
schen Verknüpfungen des Staates (im Sinne des PAS) mit dem Wirtschaftssy
stem und den hieraus folgenden sozialen Diskriminierungen und politikfeldbe
zogenen Strategiepräferenzen -  ausgehen von

-  einer relativen Autonomie des PAS und einem »Interesse des Staates an sich 
selbst« (Offe),

-  der prinzipiellen, wenn auch höchst voraussetzungsvollen Steuerungsfähig
keit des PAS und der Steuerbarkeit der anderen Gesellschaftssysteme,15

15 Die S teu eru n gsfäh igkeit des PAS, hier verstanden als Fähigkeit zur »konzeptionell 
orientierten Gestaltung der gesellschaftlichen Umwelt durch politische Instanzen« 
(Mayntz 1987: 92), gilt aus verschiedenen Gründen als stark eingeschränkt: einerseits 
aus vielfältigen binnensystemaren (organisationsstrukturellen, personellen, ressourcen
mäßigen etc.) Gründen, besonders aber wegen der Eingebundenheit des PAS in indu
striegesellschaftliche Entwicklungslogiken und die damit zusammenhängenden Interes
senverflechtungen, die zwar variieren können, tendenziell jedoch einen Bias zugunsten 
des ökonomischen Sektors aufweisen. Gleichwohl wird darauf hingewiesen, daß es aus 
unterschiedlichen Gründen motivierte Personen (und Gruppen) innerhalb politisch-ad
ministrativer Institutionen gibt, die gegen die Systemlogik gerichtete Aktivitäten entfal
ten und je nach Lage der Dinge (situativer Aspekt) ihre Präferenzen in relevanten Ein
zelfragen realisieren können. Zur Erklärung solcher Konstellationen wird von den ver
schiedenen sozialwissenschaftlichen Fachdisziplinen (einschließlich Ökonomie) eine 
Vielzahl variantenreicher Theoreme und Modelle angeboten; besonderes Interesse ha
ben in diesem Zusammenhang die Spieltheorie und der Public/rational-choice-Ansatz
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-  einem objektiven Steuerungsbedarf aufgrund der (sich nicht »evolutionär 
lösenden) Umweltproblematik und

gefunden (vgl. Benz 1995 und die einschlägigen Beiträge in Göhler et al. 1990; Czada/ 
Schmidt 1993; allgemein Dierkes/Zimmermann 1988; Hartwich 1989; Bohret 1990).
In dem relativ jungen Politikbereich Umweltpolitik sind solche binneninstitutionellen 
Aktivitäten gegen die »etablierte Systemlogik« hin und wieder beobachtet worden, wo
bei auch Erfolge festgestellt werden konnten (vgl. Müller 1986; Boehmer-Christiansen/ 
Weidner 1995; Jänicke/Weidner 1995a). Daß sich »unterm Strich« häufig eine be
stimmte Systemlogik durchsetzt und zu einer, etwa von Jänicke (1979, 1986) beschrie
benen, spezifischen (»entsorgungsindustriellen«) Form von Umweltpolitik in Industrie
gesellschaften führt, belegt zwar den großen Einfluß ökonomischer Interessenorganisa
tionen (und in Konkurrenz zur Umweltpolitik stehender politisch-administrativer Insti
tutionen) sowie den begrenzten Informations- und Wissensstand in einer bestimmten 
Zeitphase, schließt aber strukturelle Änderungen aufgrund sich wandelnder Einfluß- 
Konstellationen, Politiknetzwerke und Lernprozesse zentraler kollektiver Akteure im 
weiteren Zeitablauf nicht aus. Hierauf verweisen ebenfalls (bislang unveröffentlichte) 
Ergebnisse zweier Workshops zu »Capacity Building in Environmental Policy« (Wis
senschaftszentrum Berlin, Mai und November 1995), an denen Umweltsozialwissen
schaftler aus zehn Ländern teilnahmen.
Der Terminus S teu erbarkeit bezieht sich auf das Steuerungsobjekt. In Frage steht hier
bei, ob die politische Steuerungsinstanz über zureichende Voraussetzungen verfügen 
kann, um zielgerichtet verändernd in Prozesse anderer Systeme einzugreifen. Das wird 
in der hier zugrundegelegten Literatur (mit wenigen Ausnahmen, etwa Luhmann) prin
zipiell für möglich gehalten, doch als sehr schwierig dargestellt. Machtvolles Verwei
gerungspotential gegenüber staatlichen Direktiven bzw. Einflußpotential auf den staat
lichen Politikformulierungsprozeß ist vor allem bei den großen »ausdifferenzierten« 
privaten und parastaatlichen Organisationen vorhanden. Gleichwohl zeigt sich, daß sol
che Organisationen unter bestimmten Voraussetzungen für staatliche Steuerung beson
ders zugänglich sein können, weil ihre Fähigkeit zur Selbstbestimmung sie gleichzeitig 
in die Lage setzt, durchsetzungsfähige Kompromisse zu bilden. Derartige Konfigura
tionen geben üblicherweise ja auch die Voraussetzung für neo-korporatistische Formen 
politischer Steuerung ab (Mayntz 1987: 103f. mit weiteren Literaturnachweisen). Und 
zahlreiche Analysen zu politischen Entscheidungsprozessen in Japan weisen extensive 
Verhandlungsprozesse zwischen Staat und vielfältigen (nicht nur mit ökonomischen) 
Interessengruppen als den wichtigsten Entscheidungsmodus in allen Politikbereichen, 
einschließlich der Umweltpolitik, nach (vgl. für viele Okimoto 1989; Enloe 1975). 
Angesichts der Vielzahl möglicher und angebotener Analysekriterien zur Beurteilung 
der Steuerbarkeit und Steuerungsfähigkeit ist allerdings eine gewisse Selbstbeschrän
kung angezeigt. Schon die analytische Aufrasterung von eng eingegrenzten Umweltpo
litikprozessen nach beispielsweise dem Politikarenen-Modell ist üblicherweise eine 
analytisch-konzeptionelle Sisyphusarbeit, die kaum zu leisten ist und dort, wo sie be
sonders intensiv betrieben wird, oftmals die Frage aufwirft, ob das Analysekonstrukt in 
toto überhaupt in einer vernünftigen Relation zur empirischen Arbeit steht. Vgl. zu 
dieser Thematik allgemein Euchner in Hartwich (1985: 134). Conrad (1990) dagegen 
steht für das Beispiel einer gut gelungenen politikwissenschaftlichen Untersuchung 
eines Umweltpolitikfeldes (Nitratpolitik), die auf einem anspruchsvollen theoretischen 
und analytischen Konzept und breiter empirischer Basis beruht.
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-  der zentralen, wenn auch nicht ausschließlichen Zuständigkeit des PAS für 
die Bearbeitung dieser Aufgabe.

Das beruht nicht auf einem naiven Verständnis vom Staat, seinen Funktionen 
in modernen (vermachteten) Industriegesellschaften und seinen realen Herr
schafts- und Steuerungsmitteln. Nur sehr große Ignoranz könnte nach den zu
vor referierten staats- und gesellschaftstheoretischen Überlegungen verschiede
ner Positionen »den Staat« noch als eine zwar hin und wieder irrende, prinzi
piell jedoch neutrale Institution konzipieren, die eine (sozusagen voluntari- 
stisch angestrebte) gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtssteigerung ermöglichen 
könne, sofern nur die »richtigen« Zielentscheidungen fallen und mit rational 
gewählten, adäquaten Instrumenten umgesetzt werden. Demgegenüber wird 
hier anerkannt, daß die strukturlogische (nicht absichtsvolle) »Verstrickung« 
des Staates mit den Funktionsimperativen des Wirtschaftssystems und die (stei
gende) Differenzierung der anderen Systeme hohe Barrieren vor eine aktive, 
VorteilsStrukturen und »eingefahrene« Praktiken ändernde sowie »risikoaver- 
sive« und präventive staatliche Umweltpolitik setzen.16

2.2.3 Politische Steuemngsinstrumente

Zu den Formen staatlicher Steuerung (den politischen Instrumenten) gibt es 
eine unüberschaubare Literaturfülle. Etliche Autoren scheinen dem Reiz zu er
liegen, immer wieder neue Aufzählungen, Typisierungen und Klassifikationen 
mit »open end« zu produzieren und zu rekombinieren. Für den Zweck dieser 
Untersuchung soll es ausreichen, auf der seit Offes Veröffentlichungen (vor 
allem 1975: 85ff.) inzwischen gängigen Grobunterscheidung von regulativer 
(Verbote und Gebote), infrastruktureller und kompensatorischer sowie pro- 
zeduraler Steuerung aufzubauen. Die Kategorien sind später, gerade für die 
Zwecke der Implementationsforschung, weiter differenziert worden, so bei
spielsweise in der Typologie von Kaufmann/Rosewitz (1983: 37ff.); das Offe
sche Grundmuster blieb auch hier weitgehend erhalten.

16 Extrempositionen, wie etwa Luhmanns -  kürzlich jedoch abgeschwächtes -  Verdikt, 
das politische System sei steuerungsunfähig, oder marxistisch-klassentheoretische 
Theoreme, die antagonistische Gesellschaftsverhältnisse als Kernursache der Ökologie
problematik und ihrer Veränderungschancen konzipieren, werden nicht weiter berück
sichtigt; mich überzeugende Kritik an diesen Positionen ist an anderer Stelle geübt 
worden und wird hier nicht wiederholt (vgl. etwa Mayntz 1987; Bohret et al. 1988; 
Scharpf 1989; Ryll/Zimmermann 1989 und von Beyme 1990a, 1990b mit weiteren Li
teraturhinweisen) .
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In der Umweltpolitik werden Steuerungsinstmmente aller genannten Kate
gorien, wenn auch mit unterschiedlicher Häufigkeit (Jann 1983b: 146; Schnei- 
der/Sprenger 1984; Dente 1995; allgemein König/Dose 1993) verwendet. In 
der wissenschaftlichen und praxisbezogenen Diskussion über umweltpolitische 
Steuerungsinstrumente kristallisierten sich zwei Steuerungstypen heraus, die 
ebenso entschiedene Befürworter wie Gegner fanden. Es handelt sich um die 
Formen »regulative« Steuerung und (im engeren Sinne) Steuerung durch öko
nomische Anreize. Die Form regulativer Politik hat ihre Befürworter primär 
unter Juristen und Administratoren. Die Kritik an regulativer Politik (Mayntz 
1983c) in der »command-and-control«-Form (Ge- und Verbote, bedingte Er
laubnisse etc.) hat durch die Umweltpolitik- und Implementationsforschung 
kräftig Auftrieb im Rahmen der allgemeinen »Verrechtlichungs- und Deregu
lierungsdebatte« (vgl. für viele Voigt 1980) bekommen. Der Kritikschub aus 
der Umweltdebatte hatte seine Ursache auch in optischen Auffälligkeiten: Das 
neue Politikgebiet Umweltschutz mußte rechtlich institutionalisiert werden, 
zahlreiche neue Gesetze waren vonnöten, um in einem verrechtlichten Gesell
schaftssystem wie der Bundesrepublik Deutschland (sozialer und demokrati
scher Rechtsstaat) dem Umweltschutz Durchsetzungschancen einzuräumen. Es 
setzte jedoch alsbald eine in solchem Ausmaß wohl nicht notwendige Normen
flut ein, die unter anderem dazu führte, daß die Umweltrechtsmaterie auch von 
Rechtsexperten, geschweige denn dem Vollzugspersonal, nicht mehr über
blickt werden konnte, wobei Implementationsstudien zeigten, daß die tatsächli
chen Umwelteffekte mäßig bis gering waren, dies teilweise sogar wegen der 
»Überregelung« in einer bestimmten (»bürokratisch-detaillistischen«) Weise, 
die oftmals mit einem inhaltlichen Regelungsdefizit einherging (Mayntz et al. 
1978: 33f., 5 6 f; Weidner/Knoepfel 1983: 245 ff.). Japan hingegen ist bekannt 
für eher generalklauselartige Regelungen, die in vielfältigen Abstimmungspro
zessen in flexibler Weise (»case-by-case«) implementiert werden (vgl. Gresser 
et al. 1981; Tsuru/Weidner 1989); es gibt aber Ausnahmen von dieser Regel, 
wie bei der Analyse und Evaluation der japanischen Instrumente gezeigt wird.

Der regulativen Politik werden vor allem Effektivitäts- und Effizienzdefi
zite attestiert. Diese Kritik verbindet sozialwissenschaftliche Implementations
forschung und Wirtschaftswissenschaft. Die Ökonomen hatten schon vor län
gerem begonnen, die staatliche Regulierung von Wirtschaftsbereichen zu kriti
sieren. Davon blieb der sich später etablierende Umweltschutzbereich nicht 
verschont (vgl. für viele MacAvoy 1979; Siebert 1976; Binswanger et al. 
1981; Schneider/Sprenger 1984; Hansmeyer/Schneider 1990). Als Alternative 
werden ökonomische Anreizinstrumente (Abgaben, Gebühren, Steuern, Zerti
fikate, Lizenzen etc.), Verhandlungssysteme und, vereinzelt, prozedurale Re
gelungen vorgeschlagen. Nach einer hochkontroversen Diskussionsphase, de
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ren Streitschwerpunkt auf »ökonomischen versus regulativen Instrumenten« 
lag, hat sich allmählich ein nahezu salomonischer Kompromiß dahingehend 
eingestellt, daß beide Formen ihre Berechtigung haben, es primär auf ihre in
telligente Verkopplung im Sinne eines »Policy-Mix« ankomme. Gleichzeitig 
hat der Begriff »ökonomisches Instrument« eine inhaltliche Ausweitung erfah
ren. Es werden darunter zunehmend Steuerungsmaßnahmen verstanden, die 
allgemeine marktwirtschaftliche Grundmechanismen in ökonomisch rationaler 
Weise (effizient) nutzen und Transaktionskosten vermindern. Auf diesem We
ge kamen verstärkt Elemente der Rahmen- und der prozeduralen Steuerung ins 
Spiel, die von allgemeinen Haftungsregelungen und der Anwendung des 
Tauschprinzips (Verhandlungssysteme) über die Verbesserung der informatio
nellen Struktur und den Abbau von Informationsasymmetrien bis hin zur Er
möglichung der Selbstregulierung von Wirtschaftseinheiten reichen (vgl. für 
viele Siebert 1987; Wicke 1989).

In der bereits weitgehend etablierten Umweltrechtswissenschaft17 kommt 
es gleichfalls vermehrt zu Schritten in Richtung auf neue Rechtsprinzipien und 
Regelungsinstrumente, die große Schnittmengen mit dem in der sozialwissen
schaftlichen und ökonomischen Diskussion Vorgeschlagenen gemein haben. 
Schon Ende der siebziger Jahre setzte eine intensive Diskussion »informalen 
Verwaltungshandelns« ein (Bohne 1981), die sich immer mehr für prozedurale 
und reflexive Rechtsfiguren öffnete. Dem liegt weitgehend die Prämisse zu
grunde, »die Rechtmäßigkeit komplexer Verwaltungsentscheidungen sei heute 
weniger im Hinblick auf das Ergebnis, als vielmehr im Hinblick auf den Ent
scheidungsablauf kontrollierbar« (Wolf 1986: 428). Entgegen dem Bild von 
einer eher konservativen Rechts- und einer eher progressiven Politikwissen
schaft, das bei Politologen noch immer vorherrscht, fand die Diskussion über 
potentiell strukturverändernde Regelungsinstrumente der Umweltpolitik in der 
juristischen Disziplin über weite Strecken intensiver als in der politikwissen
schaftlichen statt. Das gilt auch für Formen des Konfliktmanagements durch 
einen Konsens oder Kompromiß anstrebenden Verhandlungen (wozu beispiels
weise Mediationsverfahren gehören), die ohne flexible prozedurale Regelun
gen, Ausweitung von Partizipationsräumen und rechtlich-politischer Schaffung 
und Absicherung von diskursiven »Umgangsformen« nicht vernünftig gestalt
bar sind (Hoffmann-Riem 1989; Hill 1990; Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann 
1990a, 1990b).

17 Vgl. etwa die bereits Anfang der siebziger Jahre erschienenen Studien von Rehbinder 
(1973) zu politischen und rechtlichen Problemen des Verursacherprinzips und von Reh- 
binder/Burgbacher/Knieper (1972) zur Bürgerklage im Umweltrecht.
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Die politiktheoretische Diskussion um strukturelle Steuerungsdefizite des 
modernen Industriestaates aufgreifend, stellt Jänicke (1993a) -  mit starkem 
Bezug auf umweltpolitische Problemlagen und durch sie ausgelöste Konflikte, 
die Industrie und Staatsapparat zunehmend unkalkulierbaren Interventionen 
verschiedener Akteursgruppen (Bürgerinitiativen, aber auch Gruppen aus dem 
wirtschaftlichen und politisch-administrativen System sowie kommunal- oder 
regionalpolitische Organisationen bzw. Netzwerke) aussetzen -  ein wachsen
des Interesse an neuen Legitimations- und Steuerungsformen fest: an der »Le
gitimationsformel des Konsenses« und »weichen« Instrumenten. Das entstehe 
aus der Einsicht, »daß der hierarchische Interventionismus InnovationsSpiel
räume der Politikadressaten oft unzulänglich erschließt« (ebenda: 68). Durch 
das Hinzutreten zivilgesellschaftlicher und parastaatlicher Interventionsformen 
ergebe sich insgesamt »ein komplexes Neben- und Ineinander von: hierarchi
scher Intervention, kooperativer Intervention und Selbstregulation« (ebenda: 
70). Jänicke hebt besonders die Bedeutung eines kooperativen Politikstils her
vor. Einerseits, weil er eine (gerade im Umweltbereich wichtige) integrative 
Politik befördere und Kreativität sowie Innovationen begünstige; andererseits 
als unerläßliche Voraussetzung für eine Steigerung von Handlungsfähigkeiten 
durch Dezentralisierung und Selbstorganisation. Denn: »Dezentralisierung -  
sei sie räumlich oder funktionell -  würde ohne Kooperationsmechanismen 
scheitern. Sie würde auf Fragmentierung und auf eine mörderische Konkur
renz der starken gegen die schwachen Regionen, Kommunen oder Organisa
tionen hinauslaufen« (ebenda: 73).18

Insgesamt ist in der fachwissenschaftlichen Diskussion von Umweltpro
blemlösungen eine zunehmende Präferenz für nicht-hierarchische Steuerungs
formen festzustellen; die Anregungen hierzu stammen überwiegend aus der so
zialwissenschaftlichen Analyse und Reflexion von staatlicher Steuerungsfähig
keit und gesellschaftlicher Steuerbarkeit in fortgeschrittenen westlichen Indu
striegesellschaften und zu einem erheblichen Teil aus der Rezeption der Er-

18 An anderer Stelle (Jänicke 1993b) wird detaillierter aufgelistet, was im einzelnen der 
(beobachtete und als vorteilhaft beurteilte) Wandel in den politischen Steuerungsme
chanismen in entwickelten Ländern bedeutet. Konstatiert wird eine Umorientierung 
»von der bürokratischen Detailregelung zur verstärkten Steuerung von Rahmenbedin
gungen und Handlungskontexten, von der Etatisierung der Problembearbeitung zu ihrer 
Vergesellschaftung unter Einschluß des Staates, von der zentralistischen zur eher de
zentralen Problemlösung, von der exklusiven zur stärker inklusiven und partizipativen 
Entscheidungsstruktur, vom imperativen Politikstil zur Verhandlungslösung, vom reak
tiven zum stärker antizipativen Politikmuster, von der Steuerung über öffentliche Aus
gaben zur verstärkten Steuerung über öffentliche Einnahmen (Steuern, Abgaben, Tari
fe, Gebühren)« (ebenda: 24).
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gebnisse der empirischen Umweltpolitikforschung (vgl. etwa Jänicke 1986,
1993). Folgende Steuerungsformen werden dabei hervor gehoben:

1. Informationeile Steuerung: Das meint sowohl (generell) Verminderung von 
Transaktionskosten -  indem beispielsweise umweltrelevante Informationen 
staatlicherseits bereitgestellt oder bestimmte Akteursgruppen zu ihrer Erhe
bung und Weitergabe verpflichtet werden -  als auch (speziell) Verbesse
rung der Informationsbasis der Steuerungsinstanz wie ebenfalls Steuerung 
der Adressaten durch gezielte (auch Wissenskapazität aufbauende) Infor
mationspolitik. Wichtige Ziele hierbei sind das Ausbalancieren von Macht
asymmetrien, die Auslösung von marktmäßigen Impulsen sowie die Schaf
fung handlungsleitender Einsichten (etwa durch Überzeugung).

2. Kontextsteuerung: Sie legt die Rahmenbedingungen und Grenzen von um
weltpolitischen Spielräumen fest, ohne direkt steuernd in die Vielzahl um
weltrelevanter Handlungsabläufe einzugreifen.19 Das erfolgt in (teils resi- 
gnativer) Anerkennung der Probleme zielgerichteter staatlicher Steuerung 
durch hierarchisch-regulative Formen, aber auch, um den »angesteuerten« 
Systemen ein hohes Maß an nunmehr als legitim anerkannter Binnenauto
nomie zu belassen.

3. Prozedurale Steuerung: Anstelle eine Vielzahl von materiell-inhaltlichen 
Direktiven zu erlassen, werden auf Problemfelder bezogene Verfahrens
und Organisationsformen festgelegt und abgesichert. Die Gründe hierfür 
sind ähnlich wie die bei der Kontextsteuerung, sie setzen den Akzent je
doch -  durch vermehrten Einbezug und Stärkung ökologischer Interessen
gruppen -  stärker auf das Prinzip »Fairneß« und -  durch die Autonomie 
der interagierenden Akteursgruppen begrenzende Verfahrensregeln -  die 
Prognostizierbarkeit des Selbstkoordinationsprozesses; ferner ist damit eine 
gewisse Hoffnung verbunden, daß ein hohes Maß an »Verfahrensgerechtig
keit« sachlich und gesellschaftlich rationale sowie konsensfähige Entschei
dungen befördere. Die Schaffung neuer oder die Modifikation bestehender 
Politiknetzwerke (»Netzwerksteuerung«) kann dabei Ziel oder Ergebnis 
sein.

4. Konsensorientierte, diskursförmige Arrangements: Substitution oder Ab
schwächung autoritativ-hierarchischer Dezisionen durch (besonders Min
derheiten oder formalrechtlich schwach gestellte Gruppen berücksichtigen
de) Konfliktmanagement-Techniken, die in starkem Maße auf diskursive

19 Zu den verschiedenen Formen von Kontextsteuemng, wie sie von Teubner/Willke 
(1984: 32ff.) entwickelt worden sind, vgl. Dose (1990: 89f.).
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Verfahren abstellen und deren Resultate zumeist über Vereinbarungen oder 
Verträge abgesichert werden. Sie sind Ausdruck eines modifizierten Staats
verständnisses, nach dem die staatliche Steuerungsinstanz im Verhältnis zu 
den anderen gesellschaftlichen Systemen nurmehr die Rolle eines »primus 
inter pares« einnimmt und den betroffenen Akteuren die Möglichkeit ge
meinsamer Zieldefinition und Entwicklung von Umsetzungskonzepten sy
stematisch einräumt.20

Die vier genannten Steuerungsformen, die keine »reinen« Typen sind, sondern 
mehr oder minder starke Querbezüge und Überschneidungen aufweisen, sind 
nicht abstrakte theoretische Konstrukte, sondern theoretische Rekonstruktionen 
von in der Realität und hier wieder insbesondere im Bereich der Umweltpoli
tik längst praktizierten Formen, wo sie nahezu immer in einem mehr oder we
niger direkten Zusammenhang mit Formen hierarchischen Staatshandelns ste
hen, sei es dadurch, daß Verfahrensordnungen und Rahmenbedingungen oder 
aber Partizipationsrechte und Informationspflichten durch staatliche Entschei
dung festgelegt werden, um nur einige Beispiele zu nennen. Schließlich gelten 
sie auch -  insbesondere im Zusammenhang mit der Diskussion über den erfor
derlichen Wandel vom Interventions- hin zum »kooperativen Staat« (Ritter 
1979) -  als probate Mittel, um die generellen Steuerungsziele der Umweltpoli
tik in praxisfähiger Weise definieren zu können. Insofern ist es ein Grund
merkmal dieser Steuerungsformen, daß sie in der ganzen Breite des Umwelt
politikprozesses -  von der Ziel- und Programmformulierung bis hin zur Imple
mentation - anwendbar sind.21

20 Nach Preuß wird damit »in letzter und radikalster Konsequenz ... die staatliche Ver- 
faßtheit des politischen Gemeinwesens selbst als historisch obsolet in Frage gestellt« 
(Preuß 1989: 6; vgl. auch Schmidt 1988). In einer moderateren Perspektive könnte die 
Entwicklung so interpretiert werden, daß das, was der geläufige demokratische Prozeß 
qua direkter Gesetzgebung nicht mehr leisten kann, nunmehr auf dem Weg rechtsstaat
lich abgestützter gesellschaftlicher Verhandlungsverfahren erreicht werden soll. Das er
innert zwar -  wie schon im Fall prozeduraler Steuerung -  stark an Luhmanns »Legiti
mation durch Verfahren« (Luhmann 1969), geht jedoch aufgrund der gesellschaftlichen 
Öffnung (und der weitgehenden Selbstorganisation wie auch -Steuerung der Verfahren) 
weit darüber hinaus.

21 Bezüglich der generellen Umweltpolitikziele besteht inzwischen weitgehender gesell
schaftlicher und wissenschaftlicher Konsens darüber, daß eine vorsorgliche Umweltpo
litik einen die ökologischen Funktionsbedingungen berücksichtigenden Umbau der In
dustriegesellschaft mittels struktureller Veränderungen in den Produktions- und Kon- 
sumptionsweisen voraussetzt. Als weithin anerkannt kann diesbezüglich die Forderung 
der den Vereinten Nationen assoziierten »World Commission on Environment and De
velopment« nach weltweiter Sicherstellung von »sustainable development« gelten. Doch 
tauchen hier im Nu nicht nur theoretisch-methodische, sondern politisch-praktische
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Die Durchsicht der staats- und umweltpolitiktheoretischen Literatur zu den 
Themen Steuerungsfähigkeit, Steuerbarkeit und Steuerungsformen in moder
nen Industriegesellschaften hat ergeben, so kann als Fazit dieses Kapitels fest
gehalten werden, daß in den verschiedenen sozialwissenschaftlichen Fachdiszi
plinen -  trotz der teilweise sehr unterschiedlichen theoretischen oder gesell
schaftspolitischen Positionen ihrer Vertreter -  eine allgemeine Präferenz für 
flexible, kooperative, verhandlungsbasierte und kontextgestaltende Steuerungs
elemente besteht. Damit verbunden wird häufig eine Dezentralisierung von 
Entscheidungsstrukturen und eine Ausweitung von Informations- und Partizi
pationsmöglichkeiten für erforderlich gehalten. Inwieweit die Entwicklung und 
das Instrumentarium der japanischen Umweltpolitik mit diesen Befunden kor
respondieren, soll bei der Diskussion von umweltpolitischen Basiselementen in 
Kapitel 7 geprüft werden.

2.3 Ansatz und Methode

2.3.1 Ansatz: Politikfeldanalyse

Der hier gewählte Ansatz besteht aus einer Kombination von Elementen der 
Umweltpolitikanalyse (im Sinne von »policy«) und der Theoriediskussion zur 
staatlichen Steuerung. Beide kennzeichnen Methodenvielfalt und die Verwen
dung auch konkurrierender Theorien. Ich teile die in der Literatur überwie

Probleme auf, sobald von der eher assoziativen Vorstellung von »nachhaltiger Entwick
lung« zur praxisfähigen Umsetzung geschritten werden soll. Der Streit, der mit der 
notwendigen Konkretisierung allgemeiner Richtungsziele üblicherweise einsetzt, nimmt 
oftmals die Form eines schwer auftrennbaren Konglomerats an, das aus interessenge
leiteten (strategisch-taktischen), wertgeladenen, sachlich-pragmatischen und theoriege
leiteten (Hinweise auf die hohen Unsicherheiten hinsichtlich der Nebeneffekte und 
Zielverschiebungen aufgrund des Fehlens einer Kausaltheorie über Steuerungswirkun
gen staatlicher Aktivitäten) Argumenten und Behauptungen besteht, die häufig mit Gut
achten und Gegengutachten unterftittert werden. Die Umsetzung der allgemein konsen- 
tierten Ziele oder die Bildung von neuen, adäquateren Zielen wird auf diese Weise re
gelmäßig blockiert und in die weite Ferne geschoben; statt im politischen und gesell
schaftlichen Raum findet Konfliktregelung immer mehr im Gerichtssaal statt. Die oben 
genannten Steuerungsformen gelten zunehmend als geeignete Mittel, um diese Art 
Zielkonflikte in produktiver Weise zu regeln. Das könnte beispielsweise im Rahmen 
eines organisierten »Politikdialogs« (vgl. Bingham 1986: 17ff.) oder durch verhand
lungsbasierte Normentwicklungen (»regulatory negotiation«) geschehen, wie in den 
USA immer häufiger der Fall (vgl. Goldberg/Sander/Rogers 1992; Zilleßen/Barbian 
1992).
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gende Meinung, daß Bestrebungen, »policy analysis« als ein neues Paradigma 
in Konkurrenz zu »political Science« zu etablieren, nicht aussichtsreich sind 
(Brewer/deLeon 1983: 6; Windhoff-Heretier 1983; von Beyme 1985: 12f.).

Der Terminus »policy analysis«, der nach deutschem Sprachgebrauch über
wiegend als Politikfeldanalyse oder Politikprogrammforschung übersetzt (oft
mals aber auch im Original belassen) wird, rührt von der in der Politikwissen
schaft seit langem üblichen und auch in der Bundesrepublik, wie Bohret empi
risch ermittelt hat (zitiert in Hartwich 1984), weitgehend akzeptierten Unter
scheidung von drei Ebenen des »Politischen« her, die begrifflich als »polity«, 
»politics« und »policy« unterschieden werden.22

In eine knappe Form gebracht, bezeichnet danach »polity« die normative 
und institutioneile Ordnung des politischen Systems als Selbstorganisation der 
Gesellschaft, »politics« den (Konflikt- und Konsens-)Prozeß der politischen 
Auseinandersetzung, um Machtanteile über Prioritätensetzung, Entscheidungs
findung, Durchsetzungsregelung etc. und »policy« die materiellen und Proze
dur alen Inhalte politischer Programme zur Gestaltung gesellschaftlicher Ver
hältnisse.

Im Policy-Bereich erhalten die zur Bewältigung einer »materiellen« staatli
chen Aufgabe (etwa Gesundheits-, Arbeitsmarkt-, Technologie-, Umweltpoli
tik) eingesetzten oder vorgesehenen Strategien und Instrumente sowie Fragen 
nach ihren Effekten und ihrer Effizienz einen herausragenden Stellenwert 
(Jann 1983). Das erklärt auch den engen Zusammenhang der Politikfeldanaly
se mit der wissenschaftlichen Politikberatung »in Reformabsicht« (von Beyme 
1990a; vgl. auch Haveman 1987).23

Scharpf stellt zwar zunächst -  ebenso wie Schmidt (1985: 139f.) -  fest, 
daß in einer politikwissenschaftlichen Gesellschaftstheorie das »Dreieck« poli
tische Institutionen (polity), politische Prozesse (politics) und Politikinhalte 
(policy) nur unter dem Gesichtspunkt der Wechselbezüglichkeit definiert und 
analysiert werden könne, doch für die Forschungspraxis schränkt er das Inte
grationspostulat ein und läßt (reflektierte) Reduktionen und Gewichtungen gel

22 Im Deutschen sind die korrespondierenden Termini noch nicht eindeutig festgelegt; ge
bräuchlich ist beispielsweise die Unterscheidung »Politikstrukturen/-institutionen«, »Po
litikprozesse« und »Politikinhalte«; vgl. Hartwich (1984: 463).

23 Nach Lehner (1985: 154) entwickelt sich die Politikfeldanalyse berechtigterweise zu 
einer Domäne der Politikwissenschaft. Die besondere Stärke der Politikwissenschaft 
liege -  im Unterschied zu anderen Disziplinen mit fest etablierten Theorien und Me
thoden -  gerade darin, offen dafür zu sein, unterschiedliche Ansätze auf der Ebene 
konkreter Probleme zu verbinden, was wiederum notwendig sei, um die unterschiedli
chen ökonomischen, juristischen und sozialen Aspekte politischer Programme sowie 
deren normative und empirische Dimensionen in die Analyse einbeziehen zu können.
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ten: »An welcher Ecke des Dreiecks man mit der Analyse beginnt, ist eher 
eine Geschmacksfrage. Entscheidend scheint mir, daß Institutionalisten, Pro
zessualisten und Policy-Forscher ihre wechselseitige Abhängigkeit voneinan
der akzeptieren und die Tatsache anerkennen sollten, daß keiner der drei Er
klärungsansätze für sich allein die politische Wirklichkeit zufriedenstellend er
fassen könnte« (Scharpf 1985: 165). Lehner hält eine Separierung generell für 
gerechtfertigt, da polity, policy und politics auf unterschiedliche Aspekte des 
politischen Systems verwiesen, die arbeitsökonomisch trennbar seien, um so 
unterschiedliche Akzente bei der Analyse hochkomplexer Zusammenhänge 
setzen zu können (Lehner 1985: 148f.).

Auch Hesse hebt hervor, »daß Politikfeldanalyse -  bei einer realistischen 
Einschätzung ihrer Reichweite -  zu einer sinnvollen Erweiterung politikwis
senschaftlicher Fragestellungen beitragen könne« (1985: 58). Er bezieht das 
unter anderem auf die Ergänzung von Prozeß- und Institutionsanalysen durch 
problemorientierte, materiell-inhaltliche Fragestellungen. Seiner Meinung nach 
liegt eine entscheidende Schwäche aber darin, »daß die Analysen häufig über
komplex geraten und selten den Weg von der Fallstudie zu generalisierbaren 
Aussagen finden ...« (Hesse 1985: 58). Scharpf hingegen weist auf den Wert 
von Einzelfallstudien hin, mit denen die Politikinhalte (policies) empirisch er
faßt werden, auch wenn es vielfältige theoretische Grenzen bezüglich der Ge
neralisierungsfähigkeit der damit erarbeiteten Ergebnisse gebe (1985: 168).

Die vorliegende, als Politikfeldanalyse konzipierte Arbeit legt den Schwer
punkt auf den Policy-Aspekt, also auf die inhaltliche Dimension von Politik, 
d.h. auf die Art und Weise der Bearbeitung von Umweltschutzproblemen 
durch das politisch-administrative System und hier wiederum speziell auf die 
dabei eingesetzten (meist in Programme oder Strategien eingebundenen) In
strumente. Ferner wird nach den tatsächlich erfolgten Handlungen (Implemen- 
tations- und Vollzugsebene) und deren Resultate (Wirkungs- und Evaluations
ebene) gefragt. Der eng mit der Policy-Ebene verkoppelte und sie mit dem 
Politics-Bereich verbindende Programmformulierungsprozeß bleibt hier aus 
Raumgründen und der immensen forschungspraktischen Probleme, der sich 
eine »black-box«-Analyse gerade in Japan gegenübersieht, weitgehend unbe
rücksichtigt. Statt dessen, und damit über die in der Politikfeldanalyse übli
chen Begrenzungen hinausgehend, werden die allgemeinen Umweltpolitikpro
zesse historisch-deskriptiv dargestellt, um die entwicklungsgeschichtlichen Be
züge der umweltpolitischen Ziele und Maßnahmen (Instrumente) herauszuar
beiten.
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2.3.2 Methodische Vorgehens weise

Diese Untersuchung ist als »erweiterte« Politikfeldanalyse konzipiert. Zentra
les Anliegen ist nicht der systematische Test bewährter Hypothesen zu kausa
len Beziehungen im Politikfeld, sondern die theoriegeleitete, möglichst umfas
sende Darstellung und Analyse des Untersuchungsobjektes »Umweltpolitikin
strumente in Japan« zum Zwecke der Ermittlung von Elementen, die für die 
Durchsetzung einer effektiven Umweltpolitik besonders relevant sind. Das be
stimmt die Wahl der methodischen Vorgehens weise. Entsprechend dem kom
plexen, heterogenen und durch andere Studien noch nicht voll erschlossenen 
Untersuchungsgegenstand, dem relativ unübersichtlichen Aktorenfeld, und der 
nicht immer evidenten Einflüsse von sich temporär wandelnden Rahmenbedin
gungen auf das Politikfeld werden ausschließlich qualitative, keine quantitati
ven (standardisierte Erhebungsinstrumente und statistische Auswertungsver
fahren) Methoden verwendet, was durch den gegenwärtigen Erkenntnisstand 
der sozialwissenschaftlichen Methodendiskussion zu dieser Art Forschungs
vorhaben legitimiert ist.24 Es wird jedoch angestrebt, die Aussagen zu den In
strumenten zumindest empirisch zu plausibilisieren.

Über die Vor- und Nachteile qualitativer und quantitativer Methoden wird 
seit langem kontrovers diskutiert. Diese Kontroverse ist nach Wilson »viel
leicht die hartnäckigste in der Sozialwissenschaft« (Wilson 1982: 487). In dem 
umfangreichen Katalog an Bedenken, der qualitativen Methoden vorgehalten 
wird, steht an prominenter Stelle die Auffassung, sie leisteten einem »haltlosen 
Subjektivismus« Vorschub (Wilson 1982: 487, der diese Position referiert, 
nicht vertritt! Vgl. auch Mayntz 1985).

In Anerkenntnis der Tatsache, daß damit eine besondere Gefahr bei der 
Verwendung qualitativer Methoden angesprochen wird, die besonders dann vi
rulent ist, wenn es sich -  wie bei der vorliegenden Untersuchung -  um ein 
komplexes und gesellschaftlich hochkontrovers diskutiertes Politikthema han
delt, wird im folgenden ausführlicher als vielleicht üblich dargelegt, mit wel
chen methodischen Mitteln versucht wurde, »interpretative Selbstdisziplin« zu

24 Vgl. Mills (1963); Lasswell (1971); Feyerabend (1976); Hucke/Wollmann (1980); 
Küchler (1980); Derlien (1982); Wilson (1982); Weidner/Knoepfel (1983); von Beyme
(1984) ; Whyte/Whyte (1984); Hesse (1985); Knoepfel/Weidner (1985); Mayntz
(1985) ; Nagel (1987); Galbraith (1989). Besonders kritisch wandte sich Galbraith an
läßlich eines Symposiums zu seinen Ehren gegen überzogene Quantifizierungs- und 
Formalisierungsansprüche. Auf dieses Thema angesprochen, erklärte er einem Teilneh
mer: »He suggests that I have fallen short of quantification and formal theory. This I 
aspect. But I would like to persuade him, as I would like to persuade all here today, 
that formal theory can be, and is, an escape from truth« (Galbraith 1989: 415).
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befördern und eine kritische Überprüfung der Ergebnisse und ihrer Datenbasis 
in den Forschungsgang einzubauen.

Bei der Informationserhebung wurden überwiegend die Methoden der 
mündlichen und schriftlichen Befragung sowie der Dokumentenanalyse einge
setzt. Außerdem wurde eine umfassende Auswertung der Sekundärliteratur 
und englischsprachiger japanischer Tageszeitungen zur japanischen Umweltpo
litik und ihrer Grenzbereiche (Energie-, Industrie-, Raumordnungspolitik) vor
genommen.

Im Falle der Befragungen wurde während insgesamt neun zwei- bis sechs
wöchigen Forschungsaufenthalten in Japan im Zeitraum von 1975 bis 1994 
rund 110 mündliche Interviews in nichtstandardisierter und halbstandardisier
ter Form durchgefuhrt. Die befragten Personen decken ein weites Spektrum 
des umweltpolitischen Akteursfeldes ab; unter anderem waren es Experten 
verschiedener Wissenschaftsdisziplinen, Mitglieder unterschiedlichster Institu
tionen aus dem privaten, staatlichen und kommunalen Bereich sowie Vertreter 
der Umweltbewegung.25 Die Interviewdauer lag meist zwischen einer und drei * 1

25 Die Interviewpartner gehörten überwiegend einer der im folgenden genannten Gruppe,
Disziplin, Institution oder Organisation an:
1. W issen sch aftlich er B ere ich : Ökonomie, Rechtswissenschaft, Politik- und Verwal

tungswissenschaft, Technik- und Naturwissenschaft, Humanmedizin in verschiede
nen japanischen Universitäten (primär in Tokio, Osaka, Kioto, Nagoya sowie in der 
staatlichen Umweltforschungsinstitution in Tsukuba.

2. W irtschaft: sowohl Einzelunternehmen als auch Branchenverbände der Bereiche Ei
sen und Stahl, Chemie, Petrochemie, Raffinerien, Anlagenbau, Elektrizitätsversor
gungsunternehmen (inklusive ihres Forschungsinstitutes); der Untemehmensdach- 
verband KEIDANREN, die Industrial Pollution Control Association of Japan, das 
Japan Clean Center, das Japan Energy Law Research Institute und die Electric 
Power Development Agency. In aller Regel waren die Gespräche mit der Besichti
gung und Erläuterung von umwelttechnischen Anlagen verbunden.

3. P o litik  u nd V erw altung: Staatliches Umweltamt mit der hierarchischen Spitzenebene 
(Vize-Umweltminister, Staatssekretär) sowie diversen Abteilungen: Internationale 
Angelegenheiten, Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Verkehr, Gesundheit, Planung 
und Koordination, Abfall; Umweltämter der Städte Tokio, Kawasaki, Osaka, Yoko
hama, Kioto, Chiba, Kobe, Kitakyushu; Umweltforschungslabors der Städte Tokio, 
Kawasaki, Osaka, Yokohama und Kitakyushu; das Umweltschutzzentrum der Prä
fektur Osaka; die Abteilungen Energie und natürliche Ressourcen, Umweltschutz, 
Verkehr im Industrie- und Handelsministerium; Abteilung Gewässerreinhaltung im 
Bauministerium, Abteilung Hausmüll im Gesundheitsministerium. Die Gespräche 
auf städtischer Ebene waren in nahezu allen Fällen mit einer Besichtigung der Meß- 
und Informationszentren sowie einzelner Meßstationen verbunden.

4. U m w elto rgan isa tion en : Interessenverband der Umweltopfer, Organisation der Um
weltjuristen, Mitglieder der Umweltnetzwerkorganisation »Jishu-Koza«, das Public 
Research Institute for Energy and the Environment, die ASEAN Environmental So-
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Stunden. Die Teilnehmerzahl je Interview schwankte erheblich; sie reichte von 
einer bis zu zwölf Personen. Die Interviewergebnisse wurden handschriftlich 
protokolliert. Üblicherweise wurde den Interviewpartnern vorab zur Ge
sprächsvorbereitung ein Fragebogen zugeschickt; er wurde in einzelnen Fällen 
zusätzlich schriftlich beantwortet und mit Dokumentenanhängen versehen.

Im Falle der Dokumentenanalyse wurde eine vollständige Beschaffung und 
Analyse der in einer westlichen Sprache (überwiegend Englisch) verfügbaren 
offiziellen oder semi-offiziellen Dokumente zu Umweltschutzthemen ange
strebt. Das schließt sämtliche Jahresumweltberichte des staatlichen Umwelt
amtes, Teilübersetzungen von Gesetzen, Verordnungen und technischen Richt
linien, Arbeitsberichte und Strategiepapiere einzelner Abteilungen des Um
weltamtes und des Industrie- und Handelsministeriums, Umweltberichte von 
ausgewählten Präfekturen und Städten sowie die Umweltinformationsreihe des 
Umweltamtes ein. Weiterhin wurden umweltbezogene Publikationen anderer 
Institutionen und Aktorgruppen, auch von Wirtschaftsverbänden und Einzelun
ternehmen, ausgewertet. Bei der Beschaffung des Informationsmaterials waren 
Mitarbeiter des staatlichen Umweltamtes, Kollegen aus dem Wissenschaftsbe
reich und Privatpersonen über Werkaufträge behilflich. Teilweise wurden zen
trale Dokumente, Statistiken und Gesetzesabschnitte, die nur in japanischer 
Sprache verfügbar waren, von japanischen Kollegen sowie einer deutschen Ja
panologiestudentin für die Zwecke dieser Untersuchung ins Deutsche oder 
Englische übersetzt.

Daneben wurden zwei englischsprachige japanische Tageszeitungen (The 
Japan Times, The Mainichi Daily News) auf Umweltthemen hin ausgewertet 
und chronologisch archiviert. Der Auswertungszeitraum umfaßt die Jahre 
1970 bis 1986, von da an fand nur noch eine partielle Auswertung statt. Fer-

ciety sowie Rechtsanwälte von klageführenden Umweltschutz- bzw. Umweltopfer- 
gruppen.

5. A n d ere  In stitu tion en  und O rgan isa tionen: Pollution-Related Health Damage Com
pensation Association (Tokio und Osaka), Pollution-Related Health Damage Com
pensation Grievance Board, Japan Center for Human Environmental Problems, The 
International Lake Environment Committee, Umweltforschungsabteilungen in der 
Wissenschaftsstadt Tsukuba, Japan Development Bank, Small Business Finance 
Corporation, Wissenschaftsreferat der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 
Vertretung der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Tokio, Journalisten 
deutscher und japanischer Tageszeitungen sowie in Japan über Umweltprobleme ar
beitende ausländische Wissenschaftler.

In einigen Fällen wurden in zeitlich größeren Abständen zwei bis vier Interviews mit 
derselben Person oder in derselben Institution durchgefuhrt. Dabei schloß sich in zahl
reichen Fällen an den offiziellen Interviewtermin ein inoffizieller »Gesprächsabend« 
an, in dessen Verlauf oftmals heikle Fragen offener diskutiert werden konnten als 
während des offiziellen Gesprächstermins.

87



ner wurde für den Zeitraum 1967 bis 1986 das Zeitungsausschnittsarchiv des 
Instituts für Weltwirtschaft (Kiel) auf Berichte zur japanischen Umweltpolitik 
und hierfür relevante andere Politikbereiche (Energie-, Verkehrs-, Industrie- 
und Landwirtschaftspolitik) ausgewertet.

Hinsichtlich weiterer Sekundärliteratur wurde eine möglichst vollständige 
Erfassung und Auswertung der englisch-, französisch- und deutschsprachigen 
Veröffentlichungen zur japanischen Umweltpolitik angestrebt. Inwieweit das 
gelungen ist, muß offen bleiben. Es ist jedoch mit relativ großer Sicherheit an
zunehmen, daß mit den im Zeitraum 1975 bis 1993 betriebenen Literaturre
cherchen die zur Analyse und Bewertung der japanischen Umweltpolitik wich
tigsten Veröffentlichungen erfaßt werden konnten.

Weiterhin wurden auf Basis von mir entwickelter Analysekonzepte in Auf
tragsforschung vier Überblicksstudien durchgeführt zu den Themen: »Umwelt
verträglichkeitsprüfung« (Federführung: Professor Yoshihiro Nomura), »Um
weltschutzvereinbarungen« (Federführung: Professor Kazuo Yamanouchi), 
»Gesamtemissionssteuerungs-System« (Federführung: Yoshifumi Katayama) 
und »Kompensationssystem für Umweltopfer« (Federführung: Professor Hide- 
fumi Imura). Ein Motiv für die Erteilung der Forschungsaufträge war auch, 
einen Überblick über die japanische Literatur und Diskussion zu den vier ge
nannten Umweltpolitikbereichen zu bekommen.

Bei der mit Hilfe der im Kapitel »Evaluationskriterien« beschriebenen Kri
terien vorgenommenen Interpretation und Beurteilung der erhobenen Informa
tionen wurde zum einen angestrebt, soweit wie möglich und sinnvoll mit »har
ten Daten« im Sinne von Daten aus Meß- und Finanzprogrammen zu arbeiten. 
Zum anderen wurde ein forschungspraktisehes Vorgehen konstruiert, das der 
gezielten Reduktion von Fehlern und Lücken in der Beurteilung der japani
schen Umweltpolitik mit dem Mittel der »Expertenkontrolle« dienen sollte. Da
zu schien insbesondere die stufenweise Veröffentlichung von Teilergebnissen 
der Untersuchung geeignet zu sein: Im Verlauf des Bearbeitungszeitraums 
wurden sowohl zentrale politikbezogene Ergebnisse als auch deskriptiv-analy
tische Studien zu (technisch-naturwissenschaftlich oder juristisch komplizierte
ren) Regelungsinstrumenten in englischer Sprache angefertigt, teilweise veröf
fentlicht, und einem größeren Kreis japanischer Experten zur Durchsicht und 
Kritik vorgelegt. Entsprechend dem Querschnittsthema war es ein multidiszi
plinärer Expertenkreis, der angesprochen wurde. Die »Rücklaufquote« lag bei 
nahezu 100 Prozent, was vor allem darauf zurückzuführen ist, daß im Verlauf 
meiner Untersuchungen der japanischen Umweltpolitik, die 1975 einsetzten, 
ein recht ausgedehntes Netzwerk aus kollegialen Beziehungen aufgebaut wer
den konnte, das insbesondere durch kooperative Unternehmungen (etwa in 
Form der Anfertigung eines Sammelbandes zur japanischen Umweltpolitik, an
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dem 28 japanische Autoren beteiligt waren) aktiviert und stabilisiert wurde. 
Zum einbezogenen Expertenkreis gehören einige der »Pioniere« der kritischen 
japanischen Umweltpolitikforschung (etwa Shigeto Tsuru, Kenichi Miyamoto, 
Jun Ui, Michio Hashimoto, Akio Morishima, Koichiro Fujikura). Weiterhin 
wurden die Ergebnisse (oder Teilergebnisse) der Untersuchung auf mehreren 
Konferenzen und Workshops in Japan einem größeren Expertenkreis vorgetra
gen und mit ihm diskutiert.

Die rechtlichen und ökonomischen Aspekte der japanischen Umweltpolitik 
wurden intensiv mit Eckard Rehbinder (Universität Frankfurt) und Rolf-Ulrich 
Sprenger (ifo-Institut, München) im Rahmen der gemeinsamen Erstellung 
eines Gutachtens für das deutsche Umweltbundesamt zum Thema »Ökonomi
sche Instrumente der japanischen Umweltpolitik« diskutiert; vieles davon ist in 
die Analyse und Bewertung einzelner Instrumente eingeflossen. Beiden sind 
auch zahlreiche Informationen zu verdanken, die während eines gemeinsamen 
Forschungsaufenthaltes in Japan (1986) erhoben worden sind.

Die für diese Untersuchung gewählte methodische Vorgehens weise sollte 
zweierlei sicherstellen: Die Erzielung eines hohen Maßes an relevanten Infor
mationen zum Politikfeld und die wissenschaftsgemäße Absicherung einerseits 
ihrer Qualität, andererseits die Kontrolle der auf ihnen basierenden erklären
den und wertenden Aussagen. Es geht nicht, wie schon erwähnt, um die syste
matische Prüfung von vorliegenden Hypothesen. Das gilt auch für die allge
meinen Befunde und hypothetischen Aussagen zu umweltpolitischen Zusam
menhängen in kapitalistischen Industriestaaten, wie sie besonders von Jänicke 
und Ronge entwickelt worden sind. Ihre Funktion für diese Untersuchung be
steht zum einen darin, einen theoriegeleiteten Informations- und Auswertungs
prozeß zu unterstützen; zum anderen werden sie zur kritischen Diskussion der 
erzielten Ergebnisse verwendet. Das alles dient primär der Generierung von 
(empirisch unterfütterten) hypothetischen Erklärungen, die dann möglicherwei
se einen ausreichenden Bestimmtheitsgrad haben könnten, der aufwendige 
Prüfverfahren mit quantitativen Methoden zur Bearbeitung des »strukturierten 
Rohmaterials« zu rechtfertigen vermag, mit denen »gültige und generalisierba
re empirische Zusammenhänge zu formulieren und möglicherweise zu einer 
Theorie zusammenzufügen« sind (Mayntz 1985: 70).
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3. Evaluationskriterien

Die in der japanischen Umweltpolitik angewandten staatlichen und nicht-staat
lichen »Instrumente« sollen auf ihre umweltbezogenen Wirkungen und ihre 
P.infiijQQp Huf umweltpolitische Dyüamisieruiwsmozesse untersucht werden 
um hieraus in einem zweiten Schritt generelle, als Basiselemente bezeichnete 
Wirkmechanismen zu ermitteln. Diese Fragestellung legitimiert sich auch aus 
der allgemeinen staatstheoretischen Diskussion, in der von Autoren unter
schiedlichster wissenschaftstheoretischer Positionen als eines der gegenwärti
gen Grundprobleme herausgearbeitet wird, daß der gesellschaftliche Steue
rungsbedarf dramatisch gestiegen sei und die bisherigen Steuerungsformen 
sich in zunehmender Weise als unzulänglich erwiesen haben. Besonders für 
den Umweltbereich wird konstatiert, daß es einen hohen objektiven Steue
rungsbedarf gibt, der nicht -  und ganz besonders nicht in Bereichen, deren na
turwüchsige (oder marktgesteuerte) Entwicklung zu gesellschaftlich unerträgli
chen Folgekosten führen kann -  durch evolutionäre Mechanismen von Markt 
und Gesellschaft ersetzt werden kann und daß die geeignete Institution für ge
samtgesellschaftlich verbindliche Entscheidungen in modernen Industriegesell
schaften der Staat ist: auch für solche Entscheidungen, die seinen Kompetenz
raum zugunsten anderer Institutionen und kollektiver Akteure eingrenzen (vgl. 
Offe 1987, 1990 aus staatstheoretischer, Jänicke 1993a, 1993b aus umweltpo
litiktheoretischer Sicht).

Es gibt verschiedene Versuche, die Wirksamkeitsbedingungen von staatli
chen Steuerungsinstrumenten zu generalisieren (vgl. Windhoff-Héretier 1989), 
doch sind die Ergebnisse in aller Regel zu allgemein, um allein daraus Er
kenntnisse über konkrete Politikverläufe in einzelnen Ländern gewinnen zu 
können. Das liegt sowohl an den teilweise großen Wirkungsunterschieden klei
ner Varianzen im Binnenaufbau von Instrumenten als auch an den je unter
schiedlichen Rahmenbedingungen, in die sie eingebettet sind. So kommt Wind
hoff-Héretier in einer Untersuchung der Wirksamkeitsbedingungen politischer 
Instrumente zu folgendem Ergebnis: »Der Vergleich zentraler Wirksamkeits
variablen sozialregulativer Politik in zwei Politikfeldern hat uns weit weg ge
bracht von den schematischen, abstrakten Annahmen ... und uns hineingeführt 
in die verschlungenen Pfade und Komplexitäten der jeweiligen nationalen Poli
tik. Die zentralen Wirksamkeitsvariablen bedürfen ... einer starken Ausdiffe
renzierung und Verknüpfung mit Prozeßmechanismen, die uns nahe an ideo-
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synkratische Beschreibungen der jeweiligen nationalen Praxis geraten läßt ...« 
(Windhoff-Heretier 1989: 114).

Um eine zu enge »instrumentalistische« Betrachtungsweise zu vermeiden, 
werden bei den für die vorliegende Untersuchung ausgewählten Instrumenten 
Bezüge zu politischen, ökonomischen, rechtlichen und soziokulturellen Rah
menbedingungen hergestellt, die üblicherweise für den umweltpolitischen Ent
wicklungsprozeß als relevant angesehen werden (vgl. allgemein Bartlett 1994; 
Jänicke/Weidner 1995b: 14ff.). Das geschieht hier durch eine knappe Darstel
lung der Entwicklungslinien der japanischen Umweltpolitik und dem Verweis 
auf entwicklungsgeschichtliche Bezüge wichtiger Instrumente. Zu den allge- 
meinen Rahmenbedingungen hat Jänicke speziell für den Bereich der Umwelt
politik Hypothesen entwickelt, die am umweltpolitischen Instrumentarium und 
seinen Voraussetzungen in Japan geprüft werden sollen. Jänickes Hypothesen 
und empirisch plausibilisierten Befunde sind oben (Abschnitt 2.2.2) dargestellt 
worden und brauchen hier nicht wiederholt zu werden. Mit ihrer Hilfe, und 
unter Hinzuziehung der Ergebnisse der ökonomischen Wirkungs- und Evalua
tionsdiskussion, werden (weiter unten) Analyse- und Bewertungskriterien zur 
Beurteilung der untersuchten Instrumente aufgestellt.

Zur Beurteilung der Umweltpolitik, ihrer Institutionen, Programme, In
strumente und Effekte wird eine unüberschaubare Zahl an Analyse- und Be
wertungskriterien angeboten. In den meisten Fällen empirischer Untersuchun
gen werden aus dem Angebot notgedrungen nur einige wenige herausgegrif
fen; je nach Fragestellung finden zudem notwendigerweise unterschiedliche 
Akzentuierungen statt.

Nach mittlerweile über zwanzigjährigen Erfahrungen mit Evaluations- und 
Wirkungsstudien im Umweltbereich haben sich im Wechselspiel mit einer kri
tisch-theoretischen Reflexion einige Kriterien herauskristallisiert, die einem 
»Minimalset« umweltpolitologischer Analysen zugehörig gelten können. Das 
bedeutet nicht, daß sie überwiegend aus der politikwissenschaftlichen Diskus
sion herrühren. Vielmehr entstammen die Kriterien einem Konglomerat von 
Fragestellungen verschiedener Fachdisziplinen, unter denen die Wirtschafts-, 
Rechts- und Politikwissenschaft (und die Rezeption der ökologischen, natur
wissenschaftlichen und technischen Seite der Problematik) eine wesentliche 
Rolle innehatten.

Im folgenden werden, ohne auf die mindestens bis zur »Sozialindikatoren
bewegung« zurückreichende Entwicklungsgeschichte solcher Kriterien einzu
gehen (vgl. Werner 1975: 38ff.), die für diese Untersuchung ausgewählten 
»kritischen« Evaluationskriterien kurz vorgestellt. Es wird postuliert, daß sie 
unter dem Gesichtspunkt endlicher Ressourcen für die Zwecke dieser Arbeit 
ausreichend und gerechtfertigt sind. Zu ihrer Relevanzbegründung wird auf
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die einschlägige Literatur verwiesen (Weiss 1974; Hellstern/Wollmann 1984; 
Sprenger 1984; Siebert 1976; Wicke 1989; Knüppel 1989; Uebersohn 1990).

Von Evaluationskriterien zur Beurteilung von umweltpolitischen Instru
menten wird vor allem zweierlei erwartet. Zum einen sollen sie prüfen, ob die 
Instrumente entsprechend den ihnen mitgegebenen Zielen oder in sie gesetzten 
Erwartungen tatsächlich Wirkungen zeitigen; gegebenenfalls ist zuvor eine 
Ziel- oder Programmanalyse bzw. -rekonstruktion vorzunehmen (Knoepfel/ 
Weidner 1980: 88ff.). In diesem Fall nimmt die Evalution die Binnenperspek
tive der Steuemngseinheit und deren Rationalitäten auf. Sie ist damit nicht von 
vornherein unkritisch, denn bekanntermaßen können offizielle Ziele aus ver
schiedenen Gründen (etwa Parteienkonkurrenz, inneradministrative Konfliktli
nien, symbolische Politik) recht weitreichend sein; außerdem kann eine Be
wertung, die sich streng an »offizielle« Ziele hält, politisch besonders brisant 
werden. Gleichwohl ist damit eine problematische Selbstbeschränkung des 
Evaluateurs insofern verbunden, als er die »offizielle« Steuerungslogik und ih
re möglicherweise verengten Problemdefinitionen akzeptiert und sich damit 
der Möglichkeit begibt, materiell folgenreiche Wirkungen und Nebeneffekte 
zu erfassen, die für eine realitätsgerechte Wirkungsbeurteilung notwendig 
sind. Das spricht die zweite, allgemeinere Funktion von Evaluationskriterien 
an. Bei ihr geht es um die tatsächlichen Wirkungen der Instrumente vor dem; 
Hintergrund sozioökonomiseher und ökologie-kontextbezogener Theoreme.

Zur zweiten Funktion hat Jänicke (1978, 1979: 64ff.) Kriterien entwickelt 
und begründet, die im folgenden kurz aufgeführt werden:

1. Problemadäquanz: Zu prüfen ist, ob die Problemdefinitionen der offiziel
len Umweltpolitik der zu lösenden Aufgabe angemessen sind, um nicht 
vorschnell Erfolge in unproblematischen Bereichen mit einer hohen Lei
stungsfähigkeit des umweltpolitischen Systems gleichzusetzen. Ein solches 
Kriterium setzt Entscheidungen durch den Evaluateur voraus, was er als 
angemessen betrachten will. Um überzogene normative Setzungen zu ver
meiden, wird in der vorliegenden Untersuchung angestrebt, Ziellücken und 
zu niedrig angesetzte Zielmargen durch den Vergleich mit Zielen und Er
rungenschaften in anderen entwickelten Industriestaaten zu ermitteln.

2. Gratiseffekte: Verbesserungen bei den Emissionen und in der Umweltquali
tät können unabhängig von umweltpolitischen Maßnahmen durch Entwick
lungen in anderen Politik- und Gesellschaftsbereichen erzielt werden; so et
wa die Verminderung von Luftschadstoffen durch Brennstoffsubstitution 
und -einsparung, die offensichtlich auf energiepolitische oder allgemein 
wirtschaftliche Ursachen zurückgehen. Es ist aber zu beachten, daß um
weltpolitische Entwicklungen hieran in zwar indirekter, dennoch in rele
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vanter Weise beteiligt sein können. Das wird hier durch einen Exkurs zur 
Energie- und Industriepolitik bedacht.

3. Problemverschiebungen: Es handelt sich um die Verlagerung von Proble
men von einem Medium in das andere oder um die weiträumige Verteilung 
von Schadstoffen, wie beispielsweise im Bereich der Luftreinhaltung durch 
die »Strategie der langen Schornsteine« realisiert. Empirische Umweltpoli
tikanalysen haben gezeigt, daß es vier häufiger auftretende Formen der 
Problemverschiebung gibt (vgl. Weidner 1987a: 13): mediale, räumliche, 
zeitliche und substitutive Problemverschiebung. Letztere meint den Ersatz 
eines problematischen Stoffes durch einen anderen Stoff, der gleich proble
matisch oder noch problematischer ist (etwa die Verwendung von Atom
energie anstelle von fossilen Brennstoffen oder wenn die Entfernung von 
Blei aus dem Benzin zur Beimischung aromatischer Kohlenwasserstoffe 
führt). Der Terminus »Problemverschiebung« impliziert nicht, daß am Ur
sprungsort keine Probleme mehr entstehen. Darauf weist mit Nachdruck 
von Prittwitz (1990a: 66) hin.

4. Umweltpolitische Iatrogenese: »Der Begriff soll umweltschädliche Neben
effekte umweltpolitischer Maßnahmen bezeichnen, die den Gesamtnutzen 
mindern: Lärm, Geruchsbelästigungen oder Flächenbeeinträchtigungen 
durch Kläranlagen, Abfallprobleme durch Klärschlamm, Luftbelastungen 
durch Abfallverbrennungsanlagen, Umweltbelastungen durch die Öko-In
dustrie etc.« (Jänicke 1979: 65). Im Grunde handelt es sich hierbei um 
Sonderformen von Problemverschiebungen, beides wiederum ließe sich un
ter dem Begriff »Nebenfolgen« (siehe hierzu Bohret 1990) einordnen. Aus 
analytischen Gründen kann eine solche Differenzierung sinnvoll sein; hier 
wird, aus Zwecken der Handhabbarkeit des Evaluationsinstrumentariums, 
darauf verzichtet.

5. Vorsorge versus Nachsorge: Als das wichtigste Evaluationskriterium wird 
die Frage bezeichnet, ob »symptomatologische« (kurative, nachsorgende) 
oder »ätiologische« (vorsorgliche, ursächliche) Umweltschutzstrategien ein
gesetzt werden. Von den ersten, den »Strategien der technokratischen Sym
ptombekämpfung« wird vermutet, daß sie in kapitalistischen Industrielän
dern bevorzugt werden und insofern besonders problematisch sind, als sie 
mit einem späteren Problemanstieg (oder Anstieg der Vermeidungskosten) 
verbunden sind.

Die von Jänicke entwickelten Evaluationskriterien, die untereinander, für die
Zwecke der Evaluation nicht störende, Überschneidungen aufweisen, sind pri
mär mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklungslogik und unabhän
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gig von den Zieldefinitionen der staatlichen Instanzen entwickelt worden. Zur 
Beantwortung der Frage nach den Funktionsbedingungen und -Voraussetzun
gen von umweltpolitischen Maßnahmen aus (der binnensystemaren Sicht) der 
Implementationsebene sind zusätzliche spezifische Kriterien vonnöten. Sie sol
len geeignet sein zu prüfen, inwieweit die zur Erreichung bestimmter, von der 
staatlichen Umweltpolitik vorgegebenen umweltpolitischen Ziele gewählten In
strumente ihre Aufgabe erfüllen. Die Relevanz solcher Kriterien ergibt sich 
aus der schlichten Annahme, daß jene Instrumente höhere Akzeptanz- und 
Durchsetzungschancen haben, die bestimmte Effekte kostengünstiger und mit 
weniger Eingriffen in gewachsene Strukturen als andere Instrumente erreichen 
und daß außerdem diejenigen unter ihnen, die gemessen an den oben genann
ten allgemeinen Evaluationskriterien positiv abschneiden, als relative empiri
sche Optimalfälle das Optimum an umweltpolitischen Aktivitäten unter den ge
gebenen sozioökonomischen Voraussetzungen darstellen. Damit wird zumin
dest über Nagels Definition einer optimalen Umweltpolitik hinausgegangen: 
»... an Optimum anti-pollution policy could be defined as one that minimizes 
pollution within the political constraints of present adoptability« (Nagel 1987: 
226).

Die instrumentenbezogenen Evaluationskriterien unterteilt Sprenger (1984: 
46 f.) in zwei Kategorien: Konformitäts- und Optimierungskriterien. Erstere 
dienen vor allem zur Prüfung, ob die gewählten Instrumente rechtskonform, 
also rechtlich zulässig oder in das geltende Rechtssystem einfügbar seien. Die 
dazu entwickelten Prüfkategorien sollen hier nicht weiter berücksichtigt wer
den, da sie überwiegend für juristische Fragestellungen von Interesse sind und 
weil die hier diskutierten Instrumente Japans bereits angewendet werden. Aus 
der Kategorie »Optimierungskriterien«, bei denen es um die anwendungsbezo
genen Vor- und Nachteile einzelner Instrumente geht, werden in dieser Studie 
die folgenden, von Sprenger (1984: 51 ff.) ausführlich dargestellten und be
gründeten Evaluationskriterien verwendet:

1. Umweltwirkungen (Effektivität): Geprüft wird, ob und inwieweit die um
weltpolitischen Instrumente (bzw. ihre Kombinationen) vorgegebene Um
weltschutzziele (z.B. Immissions- oder Emissionsgrenzwerte) in einem be
stimmten Zeitrahmen erreichen. Sind solche Ziele nicht vorgegeben oder 
zu rekonstruieren, dann wird versucht, ihren Beitrag zur Veränderung der 
Umweltqualitäts- und Emissionstrends zu ermitteln. Indikatoren sind vor
zugsweise Umweltqualitäts- und Emissionsverläufe.

2. Ökonomische Effizienz: Das Kriterium der ökonomischen Effizienz liefert 
einen Beurteilungsmaßstab, mit dem die jeweiligen gesamtwirtschaftlichen 
Kosten der Zielerreichung bei den einzelnen Instrumenten berücksichtigt
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werden können. Üblicherweise wird in diesem Zusammenhang erwartet, 
daß die Instrumente die vorgegebenen Umweltschutzziele mit minimalen 
Kosten für die Volkswirtschaft erreichen, einen dauerhaften Anreiz für 
fortschrittliche und kostengünstige Maßnahmen zur Vermeidung oder Ver
ringerung der in Frage stehenden Umweltbelastungen schaffen und nega
tive Nebenwirkungen auf andere Ziele der Wirtschaftspolitik sowie allge
mein ökonomische Friktionen nach Möglichkeit vermeiden. Hierbei ist es 
erforderlich, sowohl die direkten als auch die indirekten Kosten zu berück
sichtigen. Mit direkten Kosten sind jene gemeint, die im Zusammenhang 
mit technischen Umweltschutzmaßnahmen (etwa Investitions- und Betriebs
kosten) anfallen; indirekte Kosten fallen dagegen nicht unmittelbar mit 
Emissionsminderungen zusammen, sondern bei der Einführung oder An
wendung eines bestimmten Instrumentes. Dazu zählen insbesondere Trans
aktionskosten (z.B. Informations-, Planungs-, Verwaltungs-, Überwa- 
chungs- und Vollzugskosten).

3. Innovationswirkungen: Selbst wenn ein Instrument das Effizienzkriterium 
erfüllt, kann es geschehen, daß umwelttechnischer Fortschritt blockiert 
oder gebremst wird. Da umwelttechnischer Fortschritt allgemein als eine 
besonders sinnvolle Strategie des Abbaus und der Vermeidung von Um
weltbelastungen gilt, wird geprüft, ob das verwendete Instrumentarium 
negative Auswirkungen hierauf hat oder, im positiven Sinne, gar konti
nuierliche Anreize zur Entwicklung und Anwendung innovativer, kosten- 
und/oder belastungsmindernder Umwelttechniken schafft.

4. Administrative Praktikabilität: Gefragt wird hierbei, wie hoch der mit der 
Anwendung eines Instrumentes verbundene Verwaltungsaufwand ist. Ho
her Verwaltungsaufwand kann mittel- und langfristig dazu fuhren, daß ein 
Instrument nicht nur ökonomisch ineffizient wird, sondern auch politisch 
(z.B. wegen Budgetrestriktionen) als nicht mehr tragbar gilt. Weiterhin 
können durch einen zu hohen administrativen Aufwand andere legitime po
litische und gesellschaftliche Ziele (etwa Vermeidung einer zu extensiven 
Verrechtlichung, Verhinderung eines ausufernden staatlichen Kontrollappa- 
rates) verletzt werden (vgl. insbesondere Mayntz 1985b: 17ff.).

5. Politische Akzeptanz: Für die Implementation und Funktion eines Instru
mentes ist ausschlaggebend, wie die tangierten Aktorgruppen darauf rea
gieren.1 Es wird wohl kein effektives Instrument geben, das ausschließlich

1 In einem umfassenderen Sinne könnte hier auch von der »Sozialverträglichkeit« eines In
struments gesprochen werden oder gar von der »Systemverträglichkeit« (etwa Kompatibi
lität des Instruments mit der Rechts- und Wirtschaftsordnung, demokratischen Grund-
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Zustimmung findet. Es mag aber sein, daß ein Instrument in einer tempo
rären Machtkonstellation (quasi zähneknirschend) von relevanten Gruppen 
akzeptiert wird, im späteren Verlauf jedoch als unzweckmäßig angesehen 
und entsprechend bekämpft wird. Eine breite Akzeptanz des Instruments 
kann dann verhindern, daß machtvolle Einzelinteressen sich durchsetzen. 
Stellt sich eine breitere Akzeptanz nicht ein, dann sind zumeist nicht die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dafür gegeben, daß ein Instrument 
seine theoretisch möglichen Vorzüge entwickeln kann; Vollzugsdefizite 
und steigender Verwaltungsaufwand bei der Anwendung des Instrumentes 
können dann die Folge sein.

iDie hier aufgeführten Kriterien setzen Zielmargen für die Beurteilung von um
weltpolitischen Instrumenten, die in der praktischen Anwendung aus vielen 
Gründen in optimaler Weise kaum erreicht werden können (Sprenger 1984: 
65ff.). In dieser Untersuchung wird es darum gehen, mit vertretbarem Auf
wand plausible Aussagen zu den Vor- und Nachteilen der untersuchten Instru
mente entlang der genannten Kriterien zu machen.

Die Prüfung eines jeden der oben genannten Kriterien setzte je Instrument 
sehr aufwendige methodische und empirische Studien voraus. Deshalb wird in 
dieser Studie bei etlichen Evaluationskriterien auf Sekundärliteratur zurückge
griffen; da aber auch diese recht begrenzt ist, werden eigene (nicht repräsenta
tive) Erhebungen (zumeist Befragungen relevanter Akteure) herangezogen. 
Angesichts der Vielzahl der hier untersuchten Instrumente war es gleichwohl 
nicht immer möglich, jeweils alle hier vorgestellten Evaluationskriterien anzu
wenden. Es wurde jedoch angestrebt, in jedem Fall die Kriterien Effektivität, 
administrative Praktikabilität und politische Akzeptanz zu berücksichtigen. 
Der gleichermaßen wichtige Aspekt der »Vorsorge« ließ sich dagegen nicht 
immer berücksichtigen; die hierfür ausschlaggebenden Gründe werden dann 
benannt. Sofern dies aufgrund der vorliegenden Informationen oder im Zuge 
von Experten-Interviews realisierbar war, wurde zudem das Kriterium »Fair
neß« berücksichtigt, wodurch Fragen nach der Verteilungsgerechtigkeit der 
Wirkungen eines Instruments zumindest angesprochen werden sollen.

Mit den genannten Evaluationskriterien erfolgt gewissermaßen eine Spek
tralanalyse einzelner Instrumente, die ihre je unterschiedlichen ökologisch und 
sozioökonomisch relevanten Eigenschaften bei der Lösung von Umweltproble
men sichtbar macht: So kann ein Instrument beispielsweise ökologisch effektiv

Prinzipien, den Einstellungen, Werten und Interessen eines weitgefaßten -  nicht nur aus 
direkten Adressaten bestehenden -  Betroffenenkreises). Hierzu ist aber der wissenschaft
liche Diskussionsstand noch zu vorläufig, um für diese Untersuchung umsetzbar zu sein. 
Vgl. zum Thema »Sozialverträglichkeit« van den Daele (1993).
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und administrativ praktikabel, jedoch ineffizient sein. Ein in der umweltpoliti
schen Praxis angewandtes Instrument, das alle Evaluationskriterien in einem 
strengen Sinne positiv erfüllt, ist mir nicht bekannt. Ich kenne auch kein In
strument als theoretisches Konstrukt, dem in der wissenschaftlichen Diskus
sion solch eine Omnipotenz zugeschrieben würde; beispielsweise selbst die 
größten Befürworter ökonomischer Instrumente heben nur ihre relativen Vor
teile gegenüber regulativen Instrumenten hervor. Es ist bei der Frage der Ge
samtbewertung eines Instrumentes zudem die jeweilige Realsituation, in der es 
eingesetzt wird, zu berücksichtigen, da dies notwendigerweise zu variierenden 
Gewichtungen der Relevanz einzelner Kriterien führt: In einer Situation ex
trem hoher gesundheitsgefährdender Schadstoffbelastung wird die Frage der 
Effizienz eines Instrumentes gegenüber der Effektivität relativ unwichtig sein. 
Hat der Umweltschutz dagegen bereits ein hohes Niveau erreicht, werden Effi
zienzgesichtspunkte, auch wegen der regelmäßig überproportional steigenden 
Vermeidungskosten, eine größere Rolle spielen. Die über die Zeit variierende 
Situation wird dementsprechend mit bei der Bewertung (und besonders bei der 
Strategiefrage) zu berücksichtigen sein. Dennoch ist es wohl überwiegende 
Expertenmeinung, daß die ökologische Effektivität, sofern Problemverschie
bungen weitgehend ausgeschlossen sind, das wichtigste unter den genannten 
Kriterien ist. Diese »normative Setzung« macht es für diese Untersuchung not
wendig, auf reale Entwicklungen in Form von Emissions- und Umweltquali
tätsentwicklungen zu rekurieren. Dadurch werden leider einige Teile des sich 
mit den einzelnen Instrumenten beschäftigenden Kapitels einen relativ leseun
freundlichen, technischen Charakter bekommen.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Bewertung ausgewählter um
weltpolitischer Instrumente, erfaßt also nur einen, wenn auch wichtigen Aus
schnitt der gesamten umweltpolitischen Realität eines Landes. Notwendig wäre 
für eine Gesamtbeurteilung darüber hinaus ein normativer Begriff von »guter 
Umwelt« und von den Aufgaben und Pflichten staatlicher Umweltpolitik. Um 
nicht auch noch eine Expedition ins unübersichtliche und theoretisch ungesi
cherte Gelände normativer Konstrukte unternehmen zu müssen, aber dennoch 
einen (empirisch plausibilisierten) Eindruck vom umweltpolitischen Leistungs
standard in Japan zu erhalten, werden einige umweltpolitikrelevante Bereiche 
international vergleichend diskutiert.

Der Ansatz des internationalen Vergleichs macht normative Überlegungen 
und Setzungen zur Bewertung von Umweltpolitiken zwar keineswegs überflüs
sig, bietet jedoch die Chance, die damit üblicherweise verbundenen Begrün
dungsdilemmata zu vermindern -  sofern auf mehrheitsfähigen Konsens und 
Realisierbarkeit von Sollensaussagen überhaupt Wert gelegt wird. Auf seiner 
Grundlage können »umweltpolitische Möglichkeiten« aufgezeigt werden, die
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nicht unsere empirischen Kenntnisse von der Funktionsweise industriegesell
schaftlicher Systeme ausblenden. Insoweit kann »den meisten Komparatisten 
.... ein positivistisches Bias nachgesagt werden, da sie ihre Soll ens sätze weit 
häufiger nach dem Vergleich dessen bilden, was in unterschiedlichen Syste
men schon ist, als spekulativ aus einem metatheoretischen Vorgriff auf das, 
was sein s o ll ...« (vonBeyme 1972: 159).2

In der vorliegenden Arbeit dient der internationale Vergleich weiterhin da
zu, nach einer vielleicht verwirrenden Fülle von Detailinformationen zu ein
zelnen umweltpolitischen Instrumenten und der bei einer kritischen Evaluation 
dieser Instrumente nahezu zwangsläufigen (Über-)Betonung von Mängeln und 
Lücken der Umweltpolitik eine Gesamtleistungsbilanz der Umweltpolitik in Ja
pan zu ziehen, zumindest aber darüber hinauszugehen, was eine bloß zusam
menfassende Bewertung der ausgewählten Instrumente zum umweltpolitischen 
Entwicklungsstand aussagen könnte.

2 Der umweltpolitische Entwicklungsstand in der Gruppe fortgeschrittener Industrieländer 
-  beispielsweise der »sieben großen« OECD-Länder -  kann meines Erachtens den Maß
stab für das durchschnittlich Erreichbare in Ländern dieses Typs abgeben; progressive, 
weit überdurchschnittliche Lösungen in einzelnen Ländern können dann als re la tiv e r  em 
p ir is c h e r  O p tim a lfa ll gelten. Vor diesem Hintergrund sind Rangzuweisungen auf der 
Grundlage von »Mehr-oder-weniger-Aussagen« möglich, die zwar nicht zeigen, was dar
über hinaus noch sein könnte oder sein sollte, jedoch den nicht zu unterschätzenden Vor
teil eines induktiv-empirisch gewonnenen Bewertungsmaßstabes haben.
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4. Kennzeichnung der japanischen 
Umweltpolitik

4.1 Basisdaten zur allgemeinen Umweltsituation

4.1.1 Räumliche und klimatologische Bedingungen

Japan besteht aus vier Hauptinseln (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu) und 
nahezu 4.000 kleineren Inseln (vgl. Abbildung 4.1).1 Die Gesamtfläche des 
Staatsgebietes beträgt rund 378.000 Quadratkilometer (BRD: 357.600 Qua
dratkilometer). Davon entfallen auf die vier Hauptinseln (inkl. Okinawa) rund 
373.000 Quadratkilometer. Hier leben 121 Millionen Menschen, davon etwa 
80 Prozent auf Honshu. Bei einer Gesamtbevölkerung im Jahr 1991 von rund 
123,9 Millionen Einwohnern (BRD: 79,8 Millionen) beträgt die durchschnittli
che Bevölkerungsdichte 328 Einwohner pro Quadratkilometer (BRD: 223,6 
Einwohner pro Quadratkilometer). Da der weitaus größte Teil des Landes ge
birgig ist, gelten nur 25 Prozent der Landesfläche als besiedelbar. Auf dieser 
Fläche verteilt sich die Bevölkerung äußerst ungleichmäßig (vgl. Flüchter 
1990: 182). Fast 60 Prozent der Bevölkerung lebten zu Beginn der achtziger 
Jahre in Ballungsgebieten, die lediglich 2 Prozent der Gesamtfläche einnehmen 
und eine Durchschnittsdichte von 7.710 Einwohnern pro Quadratkilometer ha
ben. Der größte zusammenhängende Ballungsraum erstreckt sich entlang der 
Pazifik-Küste zwischen Tokio und Kitakyushu: Hier lebt nicht nur der größte 
Teil der Landesbevölkerung, auch rund 60 Prozent aller Industrie- und Ge
werbebetriebe (mit einem Anteil von 70 Prozent an der gesamten industriellen 
Produktion) sind hier angesiedelt. Weitere Ballungsgebiete, jedoch von we
sentlich geringerem Umfang, gibt es an der Nordküste (Japanisches Meer) und 
auf Hokkaido (Sapporo).

Sowohl von der Bevölkerungsverteilung als auch von der Wirtschaftsstruk
tur her weist Japan extrem hohe regionale Disparitäten auf. Die Bevölkerungs
und Industriekonzentration auf wenige Gebiete führte zu großen Umweltbela
stungen und setzt der Umweltpolitik spezielle Rahmenbedingungen. Das gilt

1 Zu den statistischen Angaben dieses Kapitels vgl. The Tsuneta Yano Memorial Society 
(1986); OECD (1989, 1994); Flüchter (1990); Global Environmental Forum (1994); En
vironment Agency, Quality ... (1992).
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insbesondere für die großen Städte, wo die Bevölkerungsdichte über 14.000 
Einwohner pro Quadratkilometer erreichen kann. Der Anteil der Bevölkerung, 
der in sogenannten Densely Inhabited Districts (DID) lebt -  das sind Gebiete 
mit einer Bevölkerungsdichte von 4.000 Einwohnern pro Quadratkilometer 
und höher ist von 43,7 Prozent im Jahr 1960 auf 60,6 Prozent im Jahr 1985 
angestiegen.

Abbildung 4.1: Verwaltungsgebiete in Japan -  Präfekturen
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Die durchschnittliche Bevölkerungsdichte betrug im Jahr 1985 in den DIDs 
6.938 Einwohner pro Quadratkilometer (Environment Agency, Quality ... 
1989: 1). Die Verstädterungstendenz nimmt seitdem weiterhin zu, vor allem 
zugunsten der Metropolregionen: »Deshalb hat sich die Unausgewogenheit der 
Bevölkerungsverteilung zwischen den Präfekturen alles in allem weiter ver
stärkt, wenn auch mit nachlassender Tendenz« (Flüchter 1990: 183).

Die zahlreichen Flüsse sind relativ kurz und haben eine recht hohe Fließ
geschwindigkeit, wodurch eigentlich günstige Voraussetzungen für ihre Was
serqualität gegeben sind. Der längste Fluß (Shinano) hat eine Länge von nur 
367 Kilometern.

Da sich das japanische Inselreich über 21 Breitengrade (mit einer Länge 
von rund 3.000 Kilometern in der Südwest-Nordost-Dimension) erstreckt, gibt 
es sehr verschiedene Klimazonen. Man unterscheidet im Falle der Hauptinseln 
zwischen zwei Großklimaten (Pazifik- und Japansee-Seite), wobei der Norden 
und Westen unter dem Einfluß kontinentaler und maritimer Polarluft stehen, 
während der Süden unter dem Einfluß von maritimer Tropikluft vom Pazifik 
oder von kontinentaler Luft aus Südchina steht. Die durchschnittliche Regen
niederschlagsmenge beträgt 160 Zentimeter pro Jahr. In Tokio sind es 146 
Zentimeter im Jahr; zum Vergleich: London 59,4 Zentimeter; Los Angeles 37 
Zentimeter; Hamburg 74,2 Zentimeter und Berlin 58,9 Zentimeter pro Jahr 
(Shibata 1990: 6).

Bezüglich der Umweltschutzprobleme interessiert hier vor allem der dicht
bevölkerte, hochindustrialisierte Pazifik-Gürtel, wo es ausgeprägte Jahreszei
ten gibt, nämlich kühle, trockene und sonnige Winter sowie heiße, feuchte und 
regenreiche Sommer. Monsune und Taifune treten zwischen August und Okto
ber häufig auf. Die nordwestlichen Winde, die im Winter vorherrschen, wir
ken sich auf die Umweltsituation günstig aus, da durch sie die Schadstoffemis
sionen der zumeist an der Küste gelegenen Industrien in Richtung Pazifik und 
nicht ins Landesinnere geweht werden. Die heißen Sommer begünstigen dage
gen das Entstehen von photochemischem Smog. Aufgrund der Insellage gibt es 
in Japan nur sehr geringe »Emissionsimporte« aus anderen Ländern. Es ist je
doch inzwischen nachgewiesen, daß durch die Industrialisierung Südchinas 
und Koreas Schadstoff-Ferntransporte bis nach Japan auftreten. Mit einer Zu
nahme wird gerechnet. Zwischen der äußersten Westküste Honshus und Süd
korea liegen rund 200 Kilometer, von Kyushu bis zum chinesischen Festland 
beträgt die Entfernung rund 700 Kilometer.
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4.1.2 Wirtschaftsgeographie

Aus vielerlei Gründen (Murata/Ota 1980; Schwind 1981a; Pohl 1986; Mayer/ 
Pohl 1994; Klenner 1989) haben sich Industrie und Bevölkerung auf das 
schmale, sich über 1.200 Kilometer erstreckende Küstenland konzentriert, das 
von Nord-Kyushu über Hiroshima -  Kobe -  Osaka -  Nagoy a -  Shimizu -  Yo
kohama bis Tokio verläuft. »Es gibt nur diese eine große Industrieregion in Ja
pan; das übrige Inselreich ist nur flecken- oder punkthaft mit Industrie besetzt« 
(Schwind 1981b: 24). Insofern ist in Japan nicht nur die Bevölkerungsvertei
lung äußerst unausgewogen, sondern auch die Wirtschaftsgeographie : »Be
trächtliches Übergewicht haben die Metropolregionen auch im Produktions-, 
vor allem aber im qualifizierten Dienstleistungsbereich« (Flüchter 1990: 
183f.). Das spiegelt die regionale Einkommensverteilung wider; so liegen die 
Einkommenswerte in der Präfektur Tokio um etwa das Doppelte höher als in 
Okinawa oder Kagoshima (ebenda).

Tabelle 4.1: Die Konzentration der japanischen Schwerindustrie in den drei 
Ballungszentren (Stand 1979)

(1)
Tokio-
Bucht

(2)
Ise-

Bucht

(3)
Gebiete um 
das Seto- 

Binnenmeer

(1) + (2) 
+
(3)

Insgesamt
(landes

weit)

Rohstahlerzeugung 
in 1.000 t/a 
prozentualer Anteil

36.280
27,8

7.000
5,4

81.050
62,1

124.330
95,3

130.530
100,0

Produktion der 
Mineralölraffinerien 

in 1.000 Barrels/Tag 
prozentualer Anteil

2.250
37,9

760
12,8

2.230
37,5

5.240
88,2

5.940
100,0

Produktion der petro- 
chemischen Industrie 

in 1.000 t/a 
prozentualer Anteil

2.340
44,0

660
12,4

2.320
43,6

5.320
100,0

5.320
100,0

Quelle: K. Miyamoto, in: Tsuru/Weidner (1985: 161).

Die Industrieschwerpunkte und aktiven Räume des Wirtschaftswachstums lie
gen mithin am Pazifik und am japanischen Binnenmeer (Setonaika, auch Seto- 
Binnenmeer genannt). Gefördert durch die Industriepolitik in den Nachkriegs
jahren, kam es in den drei großen Ballungsräumen Tokio, Nagoya (Ise-Bucht)
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und Osaka (Seto-Binnenmeer) (vgl. Tabelle 4.1) zu einer Konzentration riesi
ger Industriekomplexe (»Kombinates«), die zu einem großen Teil auf Neuland 
errichtet wurden, das man dem Meer abgewonnen hatte.

Tabelle 4.2: Bruttoinlandsprodukt Japan und Bundesrepublik Deutschland, 
1960 bis 1988

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988

Bruttoinlandsprodukt zu laufenden P reisen

Japan 
Mrd. Yen 16.010 32.866 73.345 148.327 240.176 316.304 364.385

BRD 
M io. DM 302.710 459.170 675.300 1.026.900 1.478.940 1.830.490 2.110.560

Bruttoinlandsprodukt zu laufenden Preisen /W echselkurs 1985

Japan 
Mrd. US$ 67,12 137,78 307,47 621,82 1.006,86 1.326,00 1.527,56

BRD
Mrd. US$ 102,82 155,97 229,38 348,81 502,36 621,78 716,91

BIP pro K op f zu laufenden Preisen /W echselkurs 1985

Japan
US$ 2.759 4.108 6.703 7.704 9.370 10.981 12.209

BRD
US$ 5.220 6.255 7.414 8.056 9.535 10.189 10.949

BIP pro K op f zu laufenden P reisen  und PPPs

Japan
US$ k. A. k. A. 2.765 4.466 7.859 11.805 14.288

BRD
US$ k. A. k .A . 3.380 5.161 8.838 12.105 14.161

A nm erkungen:
k . A . =  keine A ngaben; PPP =  Purchasing Pow er Parities. H ierdurch w ird ein  V erg le ich  auf 
K aufkraftbasis erm öglicht.
Für 1991 m acht d ie O E C D  (1994: 2 0 0 f .)  fo lgend e A ngaben für Japan (und die neue BR D ): BIP:
l .  897  M rd. U S $  (1 .0 7 0 ), BIP pro Kopf: 15 .3 0 0  U S $  (1 3 .4 0 0 ). D ie  Steigerung des BIP zw i
sch en  1980 und 1991 betrug 5 6 ,8  % (2 7 ,9  % nur für d ie alte B R D  berechnet).

Quelle: Zusammengestellt auf Basis von OECD (1990).

Die natürliche Küstenlinie Japans war ursprünglich 27.000 Kilometer lang; 
durch Begradigungen und Aufschüttungen wurde sie fast um 40 Prozent ver
kürzt. In den drei großen Ballungszentren verschwand die natürliche Küsten
topographie fast vollständig. Vor dem »Ölschock« der frühen siebziger Jahre
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waren es vor allem Grundstoffindustrien (Stahlindustrie, Raffinerien, Chemie- 
und petrochemische Industrie), die in den ausgewählten Schwerpunktgebieten 
angesiedelt wurden. Das führte in der Folgezeit zwar zu enormen Wirtschafts
wachstumsraten (vgL Tabelle 4.2 und Abbildung 4.2), aber auch zu einem bis 
dahin nicht gekannten Ausmaß an Umweltbelastungen. Zudem zeigt eine Ko
sten- und Nutzenanalyse des Industriekomplexes im Raum Osaka, ähnlich wie 
in anderen Gebieten durchgeführte Studien, daß bei einer Berücksichtigung der 
sozialen Kosten und Umweltschäden diese industriepolitische Strategie zu hö
heren Kosten als Nutzen geführt hat (Miyamoto 1985).

Die Industriepolitik der regionalen Schwerpunktbildung von schwerindu
striellen Großkomplexen, die in den Metropolregionen stattfmdende Konzen
tration der Konsum- und Ausstattungsgüterindustrie (etwa Elektro-, Fahrzeug-, 
Maschinen- und Präzisionsgeräteindustrie) und des Tertiärsektors, der kräftige 
Energie- und Ressourcenverbrauchsanstieg (Primärenergieträger und sonstige 
Rohstoffe muß Japan weitgehend importieren) sowie die immense Bevölke
rungszunahme in den von ihrer räumlichen Ausdehnung her kleinen Agglome
rationsgebieten hatten schwerwiegende Umweltbelastungen zur Folge.

Die verschiedenen Landesentwicklungspläne (vgl. Tabelle 4.3) der Regie
rung, deren späteres Hauptziel ein Abbau der Disparitäten zwischen den Me
tropolregionen und den anderen Landesteilen war, trugen zur Verschlechte
rung der Umweltsituation bei, ohne den Prozeß der Wirtschafts- und Bevölke
rungskonzentration zugunsten der Metropolen stoppen zu können. So legte 
etwa der Landesentwicklungsplan von 1962 (»Plan zur umfassenden Entwick
lung des ganzes Landes«) den Akzent auf Dezentralisierung der Industrie 
durch staatliche Förderung regionaler Wachstumspole (Großindustriestandorte 
mit Schlüsselindustrien); die insgesamt 21 ausgewiesenen Förderungsgebiete 
lagen mit einer Ausnahme an der Küste.

Der Plan von 1969 sah unter anderem die Errichtung von fünf »riesigen 
Küstenindustriekomplexen, sog. ' Großindustriebasen' [vor], deren Standorte 
auch aus Gründen des Umweltschutzes in extrem peripheren Regionen geplant 
wurden« (Flüchter 1990: 186; vgl. auch o.A. »National Land Development 
and Protection of the Environment«, 1982). Keines der Vorhaben wurde je
doch an den ausgewiesenen Förderungsschwerpunkten verwirklicht, statt des
sen wurden industrielle Großkomplexe weiterhin in den Ballungsräumen ange
siedelt.

Obwohl die Industriepolitik nach den Ölpreiskrisen den Schwerpunkt auf 
»High-tech«-Industrien2 gelegt und für traditionelle Industriezweige eine aktive 
Strukturpolitik eingeleitet hat, zu der unter anderem ein Schrumpfungskonzept

2 Eine Übersicht der Technopolis-Standorte in Japan gibt Flüchter (1990: 193).

104



von energie- und ressourcenintensiven Branchen gehört, wirken die wirt
schaftsgeographischen Entwicklungen aus den fünfziger und sechziger Jahren 
noch heute auf die Umweltpolitik nach (zur Industriestrukturpolitik vgl. auch 
Murata/Ota 1980; Laumer/Ochel 1985; Ryutaro 1986).
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Tabelle 4.3: Nationale Wirtschafts- und Landesentwicklungspläne

Wirtschaftspläne Landesentwicklungspläne Hauptziele

1955: Fünfjahresplan zur Erlan
gung der wirtschaftlichen Selb
ständigkeit

1957: Neuer langfristiger Wirt
schaftsplan

1951: Plan zur umfassenden Ent
wicklung bestimmter Regionen 
(bis 1963)

1949-1955/57: Entwicklung und 
Sicherung der einheimischen 
Ressourcen (Land-, Forstwirt
schaft, Wasserkraft, Kohle usw.)

1957-1962/64: Infrastrukturver
besserung der Region (Elektrifi
zierung der Eisenbahn, Verbes
serung des Wegenetzes usw.)

1960: Plan zur Verdoppelung des 
Volkseinkommens (»Ikeda-Plan, 
1961-72)

1967: Plan für die Entwicklung 
von Wirtschaft und Gesellschaft

1962: Plan zur umfassenden Ent
wicklung des ganzen Landes (bis 
1970)

1969: Neuer (zweiter) Plan zur 
umfassenden Entwicklung des 
ganzen Landes (bis 1985)

Seit 1964: Konsolidierung der 
Metropolregionen und Förde
rung regionaler Wachstumspole 
(15 Gebiete »Neuer Industrie
städte«, 6 »Sondergebiete für In
dustrieförderung«)

Seit 1970: Planung von 5 peri
pheren Küsten-»Großindustrie- 
basen«

1970: Neuer Plan für die Ent
wicklung von Wirtschaft und 
Gesellschaft

Ausbau des Fernverkehrs- und 
Informationsnetzes landesweit 
(bis 1985)

»Tanaka-Konzeption«, 1972: Umwandlung des japanischen Archipels

1973: Grundlagenplan für Wirt
schaft und Gesellschaft

1973-1977/79: Maßnahmen ge
gen Umweltschäden und Boden-

1976: Wirtschaftsplan für die 
zweite Hälfte der 70er Jahre

1979: Neuer Siebenjahresplan 
für Wirtschaft und Gesellschaft

1977: Dritter Plan zur umfassen
den Entwicklung des ganzen Lan
des (bis 1985)

Preissteigerungen 
1979-1983/85: Aktivierung der 
Regionen durch die Konzeption 
von »integrierten Lebensberei
chen« (eigtl.: »Wohnbereichen«)

»Technopolis-Konzeption«, 1980: Erhöhung des industriellen Standards in Kombination mit wirksamerer 
Regionalentwicklung (1984-2000: Planung bzw. Aufbau von 25 Technopolis-Standorten)

1986-87: »Maekawa-Reports«

1988: Fünfjahresplan »Wirt
schaftsmanagement im globalen 
Kontext«

1987: Vierter Plan zur umfassen
den Entwicklung des ganzen Lan
des (bis 2000)

1987-2000: Entwicklung einer 
»multipolar-dispersen Raum
struktur« durch die »Konzeption 
der integrierten Interaktion«

Quelle: Flüchter (1990: 183).
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Seit Beginn der sechziger Jahre haben sich aufgrund der Industriestruktur- und 
Umweltschutzpolitik jedoch die Gewichte bezüglich der Umweltbelastung zu
gunsten industrieller Emittenten verschoben: Umweltbelastungen sind in stei
gendem Maße Folge der städteplanerisch oder raumordnungspolitisch völlig 
unzureichend gesteuerten urbanen Agglomeration und des Individualverkehrs 
(Environment Agency, Quality ... 1989: 1-80; Shibata 1990; Barrett/ Therivel 
1991; Akiyama 1992a).

Die Landwirtschaft hat in den zurückliegenden Jahrzehnten erheblich an 
volkswirtschaftlicher Bedeutung verloren. Es findet eine starke Abwande
rungsbewegung aus den ländlichen Gemeinden in die Städte statt: War 1950 
nur nahezu die Hälfte aller Erwerbstätigen im Primärsektor tätig, waren es 
1985 weniger als 10 Prozent. Jedoch konnte die Agrarproduktion durch Pro
duktivitätssteigerungen -  die häufig umweltbeeinträchtigende Konsequenzen 
haben -  ausgeweitet werden.

Ähnlich ist die Entwicklung im Fischereisektor verlaufen. Die Zahl der 
Beschäftigten ist gegenüber den fünfziger Jahren um gut 45 Prozent zurückge
gangen, Produktivität und Produktion haben dagegen zugenommen. Japan hat 
im weltweiten Vergleich die größte Fischereiflotte, die höchsten Fischfanger
gebnisse und die größte Fisch-Produktion aus Aquakulturanlagen (Fischfarmen 
etc.). Maritime Produkte spielen in Japan eine wichtige Rolle in der Volks
ernährung: Mit einem Verbrauch von täglich rund 95 Gramm Fisch und Fisch
produkten pro Einwohner liegt Japan im internationalen Vergleich an der Spit
ze; über 40 Prozent des Proteinbedarfs werden hierdurch gedeckt. Aufgrund 
dessen sollte angenommen werden, daß Gewässerverschmutzungen eine be
sondere umweltpolitische Aufmerksamkeit finden.

Die bewaldete Fläche des Landes beträgt zwar rund 65 Prozent, doch 
spielt die Forstwirtschaft -  auch wegen der sehr gebirgigen Landoberfläche -  
volkswirtschaftlich nur eine geringe Rolle. Der hohe Holzbedarf wird über
wiegend aus Importen gedeckt.

Die Zahl der Forstarbeiter ist kontinuierlich zurückgegangen, wodurch 
eine ordentliche Forstwirtschaft sowie eine Erhaltung und Steigerung der ver
schiedenen Schutz- und ökologischen Ausgleichsftmktionen des Waldes immer 
schwieriger zu realisieren ist. Die ungünstige Personalentwicklung wird von 
Miyamoto (1994: 17) auch darauf zurückgefuhrt, daß der Beruf des Forstar
beiters in Japan imagemäßig zu den »3-D-Berufen« (demanding, dangerous, 
dirty) zählt.3

3 Im Japanischen handelt es sich entsprechend um die »3-K-Bemfe«: Kitsui, Kiken, Kita- 
nai.
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4.1.3 Emittentenstmktur

Bis zum Beginn der siebziger Jahre wurden die wesentlichen Umweltbelastun
gen in allen Umweltmedien hauptsächlich durch die »verschmutzungsintensi
ven« Industriezweige (Kraftwerke, Eisen und Stahl, Zement, Papier und Zell
stoffe, Raffinerien, Petrochemie, Chemie, Nahrungsmittel) verursacht, die im 
Zentrum der staatlichen Industriepolitik standen. Mit dem Wirksamwerden 
umweltpolitischer Anstrengungen, die sich insbesondere auf den industriellen 
Sektor richteten, sowie infolge des industriellen Strukturwandels (beschleunigt 
durch die Ölpreiskrise) kam es in den siebziger Jahren in verschiedenen Um
weltbereichen zu einer Verschiebung in der Emittentenstruktur (vgl. Tabelle 
4.4). Vorwiegend durch Veränderungen im Konsumbereich und durch die Zu
nahme des Individualverkehrs stiegen die Umweltbelastungen an, die durch 
Haushalte und mobile Emissionsquellen verursacht wurden. Gleichwohl sind 
industrielle Quellen (einschließlich Kraftwerke sowie Klein- und Mittelbetrie
be) weiterhin in erheblichem Maße an den Umweltbelastungen beteiligt. Das 
staatliche Umweltamt spricht deshalb von einem Anstieg des »urban and liveli- 
hood type of pollution«, der in mehr oder minder ausgeprägter Form auch 
schon in mittelgroßen und kleineren Städten sowie in Dörfern zu beobachten 
sei (Environment Agency, Quality ... 1989: 3).

Tabelle 4.4: Emittentenstruktur für SO2 und NO2, 1973 (in Prozent)

S02 n o 2 Insgesamt
(Durchschnitt)

Insgesamt 100,0 100,0 100,0

Stationäre Quellen: 94,1 64,3 79,2
Bergbau, Produzierende Industrie 
und Kraftwerke 85,2 56,8 71,0
Haushalte und andere 8,9 7,5 8,2

Mobile Quellen: 5,9 35,7 20,8
Kraftfahrzeuge 1,6 33,2 17,4
Andere 4,3 2,5 3,4

Anmerkung:
Die Emissionswerte wurden auf Basis des Energieverbrauchs berechnet.
Für 1983 werden (nach OECD 1989a) folgende Angaben in Kilotonnen gemacht: SOx: mobile 
Quellen 161, stationäre Quellen 918; NOx: mobile Quellen 695, für stationäre Quellen 721.

Quelle: nach Angaben des staatlichen Umweltamtes (1976).

108



Im Bereich Immissionsschutz hat der Anteil des Kfz-Verkehrs an den S02- 
und N 02-Gesamtemissionen im Zeitverlauf stark zugenommen. In den Bal
lungsgebieten übersteigt der Anteil der Kfz-Emissionen teilweise erheblich den 
stationärer Quellen bei einzelnen Schadstoffen; in Tokio waren bereits Mitte 
der siebziger Jahre Kraftfahrzeuge zu rund 73 Prozent an den N 02-Emissio- 
nen im Stadtgebiet beteiligt (vgl. Tabelle 4.5).

Tabelle 4.5 :  Emittentenstruktur (NO2) in aus gewählten Belastungsgebieten 
(Einheit: Nm3/h)

Stadtgebiet Tokio Präfektur Kanagawa Osaka
Gebiet (1976) (1977) (1977)

Fläche (km2) 646 2.397 753

Bevölkerung 1980
(in 1.000) 8.800 6.927 4.190

Mobile Verursacher 3.371,5 (74,6 %) 2.177,3 (34,4 %) 1.815 (49,3 %)
Kraftfahrzeuge 3.279,2 (72,6 %) 1.856,5 (29,3 %) 1.720 (46,7 %)
Schiffe 32,0 (0,7 %) 320,8 (5,1 %) 65 (1,8 %)
Flugzeuge 60,3 (1,3 %) - - 30 (0,8 %)

Stationäre Verursacher 1.150,2 (25,4 %) 4.149,2 (65,6 %) 1.863 (50,7 %)
Fabriken 944,8 (20,9 %) 4.045,6 (64,0 %) 1.784 (48,5 %)
Haushalte 205,4 (4,5 %) 103,6 (81,6 %) 79 (2,2 %)

Insgesamt 4.521,7 (100,0 %) 6.326,5 (100,0 %) 3.678 (100,0 %)

Quelle: nach Angaben der Japanischen Botschaft in 
(1980).

der Bundesrepublik Deutschland

Der direkte Anteil der Haushalte an den S02- und N 02-Emissionen ist auf
grund der japanspezifischen Energiestrukturen (es gibt kaum Öl- oder Kohle
einzelfeuerungen) gering.

Im Industriebereich gehören die Branchen Eisen und Stahl, Papierherstel
lung, Chemikalien, Energieversorgungsunternehmen zu den Hauptemittenten 
(überraschenderweise auch in dieser Reihenfolge mit Stand 1978; im Jahr 
1970 standen die EVU an erster Stellung, wie aus Abbildung 4.3 hervorgeht).

An der N 02-Gesamtemissionsmenge waren Anfang der achtziger Jahre 
stationäre Quellen zu 60 Prozent beteiligt; die EVUs trugen hierzu mit über 30 
Prozent bei (NOx-Symposium, Karlsruhe, 1985).
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Abbildung 4.3: Vergleich der SO ¿-Emissionen in Industriebereichen, 1970 
und 1978

in Kilo
tonnen

000 i

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1980).

Im Gewässerschutz, wo die Belastungen durch toxische Stoffe in den Abwäs
sern von Industrie- und Gewerbebetrieben weitgehend beseitigt werden konn
ten, haben die Belastungen durch organische Stoffe aus dem Haushalts- und 
Landwirtschaftsbereich erheblich zugenommen. Gleichwohl ist der Industrie
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und Gewerbebereich noch in starkem Maße an der Verschmutzung von Fließ
gewässern, besonders aber von Küstengewässern beteiligt, obwohl der Was
serverbrauch seit Ende der siebziger Jahre, auch aufgrund einer kräftig ange
stiegenen Recyclingquote, stetig gesunken ist (Environment Agency, Quality 
... 1984: 50ff., 141 ff., 189ff.).

Im Abfallbereich hat der Problemdruck durch steigende Haushaltsmüll
mengen sowie durch die Veränderung der Abfallzusammensetzung (Anstieg 
von Kunststoffen, Batterien und »Techno-Müll«) zugenommen. In verschiede
nen Wirtschaftsbranchen sowie in der Landwirtschaft wuchsen die Abfallmen
gen gleichfalls stark an.4 Zu problematischen Emissions- und Abfallquellen 
entwickelten sich außerdem die zahlreichen Müllverbrennungsanlagen (über 
70 Prozent des gesamten Hausmüllaufkommens wird verbrannt) sowie Kran
kenhäuser und Arztpraxen (vgl. Environment Agency, Quality ... 1989: 35ff., 
240ff.).

Tabelle 4.6: Beschwerden über Lärmbelastungen (nach Ursachen)
1978 1980 1985 1987 1990

Quelle Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

Fabriken, Industrie 11.410 50 9.186 41 8.312 41 7.760 35 7.157 38
Bauarbeiten 3.495 15 3.040 13 3.096 15 3.855 17 3.938 21
Kraftfahrzeuge 749 3 629 3 450 2 429 2 432 2
Geschäfte 2.542 11

nachts 4.534 20 2.783 14 2.910 13 2.092 11
andere 1.115 5 1.249 6 1.373 6 1.289 7

Flugzeuge 865 4 765 3 395 2 1.696 8 762 4
Eisenbahn 129 1 148 1 117 1 111 1 134 1
Lautsprecher 591 3 836 4 798 4 490 3
Haushalt 3.696 16 971 4 1.758 9 1.886 8 1.588 8
Andere 1.592 7 1.175 6 1.302 6 1.127 6

Insgesamt 22.886 100 22.571 100 20.171 100 22.120 100 19.018 100

Anmerkungen:
Prozentzahlen sind gerundet, addieren sich daher nicht zu 100 Prozent.
Anzahl der Beschwerden, die bei den kommunalen Stellen eingingen. Bei der Kalkulation wur
den mehrere Beschwerden zu einem Anlaß als eine Beschwerde gerechnet.
Für das Jahr 1975 werden folgende (stark aggregierte) Zahlenangaben gemacht: Von insgesamt 
20.100 Lärmbeschwerden bezogen sich 58 Prozent auf Fabriklärm, 13 Prozent auf Baulärm, 6 
Prozent auf Verkehrslärm, die restlichen 23 Prozent bezogen sich auf »andere Quellen«.

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (1978, 1984, 1989, 1992).

4 Die Entwicklung der Müllmengen im Zeitraum von 1975 bis 1980, differenziert nach 
Wirtschaftssektoren, ist wiedergegeben in Environment Agency, Quality ... (1984: 56).
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Im Falle der Lärmbelastung zeigen Auswertungen der Beschwerden aus der 
Bevölkerung, daß Industrie- und Gewerbelärm weit vor dem Verkehrslärm als 
Beschwerdegrund rangiert, Sein relativer Anteil an den Beschwerden hat je
doch abgenommen, während der sogenannte Nachbarschaftslärm anstieg, wie 
Tabelle 4.6 zeigt. Gleichwohl ist es meines Erachtens schwierig, aus der Be
schwerdestatistik einen eindeutigen Trend zu ermitteln. Das staatliche Um
weltamt selbst interpretiert die Entwicklung wie folgt:

»... the number of complaints about noise generated from factories and enterprises 
seems to be constant and not fluctuating so much, while the number of complaints 
about noise from construction works as well as that coming from daily life such as 
pianos and air conditioners is following an upward trend« (Environment Agency, 
Quality ... 1989: 193).

»Neighborhood noise including the noise from late night business operations, loud
speakers, household activities, etc. has recently become a serious problem, ac
counting for about 40% of the total number of noise complaints« (ebenda: 196f.).

Ähnlich wie im Lärmbereich sieht die Rangfolge bei den für »Erschütterun
gen« (Vibrationen) genannten Verursachern aus. Hier zeigte eine Untersu
chung von 1982, daß sich 42 Prozent aller Beschwerden gegen Fabriken und 
andere gewerbliche Einrichtungen wandten; es folgten Bauarbeiten mit 37 Pro
zent, der Verkehr mit 16 Prozent und »Anderes« mit 5 Prozent (Environment 
Agency, Quality ... 1984: 11). Im Jahr 1987 war die Verteilung folgender
maßen: 34 Prozent Industrie und Gewerbe, 49 Prozent Baulärm, 13 Prozent 
Verkehr und 4 Prozent Anderes. Zur Gesamttendenz der Entwicklung von Be
schwerden über Lärmbelästigungen stellt das staatliche Umweltamt fest:

»The number of complaints about vibrations shows signs of decrease from 1979 to 
1982, but it has leveled off in the last five years. It stood at 3,109 cases in 1987« 
(Environment Agency, Quality ... 1989: 197).

Die Beschwerden gegen Geruchsbelästigungen richten sich vor allem gegen 
landwirtschaftliche Aktivitäten, sodann gegen den Industrie- und Gewerbebe
reich (Environment Agency, Quality ... 1989: 201).

Insgesamt ist festzustellen, daß der Industrie- und Gewerbebereich immer 
noch die maßgebliche Emittentengruppe für einige wichtige Problembereiche 
(Sondermüll, Lärm, bestimmte Luftschadstoffe) ist, daß jedoch seit den sieb
ziger Jahren der Anteil anderer Emittentengruppen, insbesondere Haushalte, 
Kfz-Verkehr, Dienstleistungssektor und Landwirtschaft, teilweise erheblich an 
Gewicht gewonnen und die Belastungen durch den Industriesektor überrundet 
hat.
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4.1.4 Belastungssituation: Ein Überblick

Die explosionsartige industrielle Entwicklung, die einige Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs einsetzte, führte in Verbindung mit der Konzentration 
der Bevölkerung in wenigen Ballungsgebieten, dem stark angestiegenen Ener
gieverbrauch, den sehr hohen Zuwachsraten im motorisierten Individualver
kehr sowie wegen der fast völligen Vernachlässigung von Umweltschutzmaß
nahmen im Industrie- und Gewerbebereich in den sechziger Jahren zu sehr ho
hen Umweltbelastungen, wodurch zahlreiche und schwerwiegende Gesund
heitsschäden verursacht wurden. Auf die Entwicklung der Umweltsituation 
wird später, nach der Evaluation der umweltpolitischen Instrumente, noch aus
führlich eingegangen; dieser Abschnitt soll in knapper Form einen ersten Ge
samteindruck vom Aufgabenpensum der Umweltpolitik vermitteln.

Die Umweltbelastungssituation ist seit Ende der siebziger Jahre in den Be
reichen, wo es zu direkten Einwirkungen auf das menschliche Wohlbefinden 
kommt, vor allem durch die Zunahme der »komplexen urbanen Umweltproble
me« gekennzeichnet. Hierzu gehören die starke Lärmbelastung der städtischen 
Bevölkerung durch den privaten und öffentlichen Verkehr, durch gewerbliche 
Aktivitäten sowie durch die weitverbreitete, vom frühen Morgen bis in die 
Nacht andauernde Lautsprecherwerbung und schließlich auch der »Freizeit- 
und Nachbarschaftslärm«, der in den dichtbesiedelten japanischen Städten mit 
ihren nur schwach schallisolierten Häusern besonders spürbar ist. Entspre
chend ist die Zahl der Beschwerden über Lärmbelästigungen recht hoch. Ver
schiedene Arten von Gesundheitsschäden (etwa Störungen des vegetativen 
Nervensystems) werden auf Niederfrequenzschwingungen -  sogenannten un
hörbaren Lärm -  bzw. auf die hohe Luftbelastung zurückgeführt. Zu den kom
plexen urbanen Umweltproblemen, unter denen ein großer Teil der japani
schen Bevölkerung leidet -  die ja, wie oben gezeigt, in Städten lebt - ,  gehören 
im weiteren die Luftbelastung durch den Automobilverkehr und durch die 
zahlreichen Müllverbrennungsanlagen, die wegen des starken Anstiegs dps 
»Wohlstandsmülls« und der raren Deponieplätze meist innerhalb der Städte er
richtet wurden, sowie die »Vibrationen«, die durch Lastkraftwagen und Eisen
bahnen ausgelöst werden.

Wegen der knappen besiedel- und industrialisierbaren Landfläche stehen 
der japanischen Stadtbevölkerung kaum Erholungsschneisen oder Naherho
lungsgebiete zur Verfügung. Den Ausflug in die Natur außerhalb der Städte 
machen die häufig verstopften Straßen oftmals zu einer Tortur, zudem sind die 
attraktiven Plätze regelmäßig überlaufen. Dementsprechend nehmen die For
derungen in der Bevölkerung zu -  sie werden aber auch von Wissenschaftlern 
und dem staatlichen Umweltamt geteilt - ,  daß die Umweltpolitik viel stärker,
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als es bislang geschehen ist, den »amenity«-Aspekt beachten muß (Kihara 
1989: 375ff.; vgl. auch Akiyama 1992b).

Zu den derzeit am stärksten spürbaren Luftbelastungsproblemen in den 
Ballungsräumen gehört der photochemische Smog, der immer noch relativ 
häufig auftritt und zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führt. So gab es bei
spielsweise 1987 insgesamt an 168 Tagen und 1988 an 86 Tagen eine Smog
warnung; dabei meldeten 1056 bzw. 132 Personen gesundheitliche Beeinträch
tigungen (Environment Agency, Quality ... 1989: 150). Diese Belastungsform 
setzt sich in den neunziger Jahren fort.

Auch die Probleme der Boden- und Gewässerbelastung sind längst nicht 
gelöst. Die Belastung der Gewässer durch toxische Stoffe hat zwar aufgrund 
strikter Umweltschutzbestimmungen stark abgenommen, aber die Intensivland
wirtschaft (mit hohem Chemikalieneinsatz), Haushalts- und Gewerbeabfälle 
sowie steigende Mengen an Klärschlamm üben einen zunehmenden Problem
druck aus. Die japanische Strategie, Industrie- und Haushaltsmüll zur Landge
winnung (überwiegend Küstenaufschüttung) zu verwenden, hat hier keine zu
reichende Entlastung bringen können, vielmehr ist nach Meinung einiger Wis
senschaftler damit das Risiko erhöht worden, daß zukünftig erhebliche Gewäs
serbelastungen (da auch toxischer Müll verwendet wird) entstehen könnten; 
Vertreter der amtlichen Umweltpolitik halten dem entgegen, daß durch sehr 
hohen Isolieraufwand solche Gefahren ausgeschlossen seien. Die zirkulations
armen Gewässer (Seen und Meeresbuchten) sind weiterhin stark belastet, ins
besondere durch organisch abbaubare Abfälle aus dem Haushalts- und Land
wirtschaftsbereich. Durch Eutrophierung kommt es hin und wieder zu einem 
»Umkippen« der Gewässer mit teilweise erheblichen Schäden für die Fische
reiwirtschaft (Environment Agency, Quality ... 1989: 211). Beeinträchtigun
gen des Grundwasserhaushaltes in Großstädten nehmen zu, auch bei den Fließ
gewässern sind in diesen Räumen problematische Entwicklungen festzustellen 
(ebenda: 8ff.). Als »Ursache« gilt die Bevölkerungskonzentration: »The pri- 
mary cause of water pollution in eitles is the concentration of population in ba- 
sins and the resultant massive inflow of household effluent« (ebenda: 14).

Seit Beginn der achtziger Jahre wird zudem eine erhebliche Belastung des 
Grundwassers mit Trichlorethylen und Tetrachlorethylen aufgrund industriel
ler und gewerblicher Aktivitäten festgestellt (ebenda: 17).

Die Belastungen durch »klassische« Schadstoffe haben allerdings insge
samt, teilweise in sehr großem Ausmaß, abgenommen. Die Gewässerqualitäts
standards für gesundheitsgefährdende Stoffe werden fast ausnahmslos im ge
samten Land eingehalten. Dasselbe gilt weitgehend für die Luftqualitätsstan
dards, die N 02-Werte werden jedoch an den verkehrsbezogenen Meßstationen 
in Ballungsgebieten relativ häufig überschritten. Insgesamt ging die Luftbela
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stung erheblich zurück und liegt nun auf einem im internationalen Vergleich 
recht guten Niveau (OECD 1987, 1991a, 1994).

Es sind mithin weitgehend die oben beschriebenen »komplexen urbanen 
Umweltprobleme« -  und nicht mehr überwiegend die »klassischen Umweltpro
bleme« (im Japanischen als kogai-Probleme bezeichnet) - ,  die erklären, wes
halb es immer noch zahlreiche Beschwerden in der Bevölkerung über Umwelt
belastungen gibt.5

4.2 Organisations- und Kompetenzregelungen in der 
japanischen Umweltpolitik

4.2.1 Allgemeiner Staats- und Verwaltungsaufbau: Ein Überblick6

Japan ist seit der 1947 in Kraft getretenen Verfassung eine konstitutionelle 
Monarchie. Die Legislative liegt bei einem Zweikammerparlament, das aus 
dem (weitaus wichtigeren) Unterhaus und dem Oberhaus besteht. Das Unter
haus wird spätestens alle vier Jahre gewählt. Dem Regierungschef steht das 
Recht zu, es vorzeitig aufzulösen. Die Mandatsdauer der Oberhausmitglieder 
beträgt pro Legislaturperiode maximal sechs Jahre, wobei alle drei Jahre die 
Hälfte der Mitglieder neu gewählt wird. Gesetzesvorlagen werden zuerst ins 
Unterhaus eingebracht; sind sie dort angenommen worden, erfolgt die Bera
tung im Oberhaus. Abweichende Voten des Oberhauses können vom Unter
haus mit Zweidrittelmehrheit überstimmt werden.

Das Parlament wird nach einem Mehrheitswahlrecht gewählt. Trotz eini
ger Wahlkreisreformen gibt es besonders bei den Unterhauswahlen immer 
noch eine deutliche Bevorzugung »ländlicher« Stimmen zur Erlangung von 
Mandaten, was in aller Regel der konservativen Partei, der Liberal-Demokra
tischen Partei (LDP) zugute kommt, die von 1955 bis 1993 alleinige Regie
rungspartei war.7

5 Eine Aufschlüsselung der Beschwerdestatistik für 1978 bis 1982 zeigt, daß Lärm- und 
Geruchsbelästigungen überwiegen (vgl. Environment Agency, Illustrated White Paper 
1984: 10). Das gilt auch gegenwärtig noch.

6 Vgl. Pohl (1986a); Kevenhörster/Uppendahl (1987); Ishide/Krauss (1989); Hartmann 
(1992); Kervenhörster (1993); Mayer/Pohl (1994).

7 Zu den politischen Änderungen seit dem »Machtwechsel« im Jahr 1993 vgl. die einschlä
gigen Beiträge (insbesondere von Pohl) in Mayer/Pohl (1994).
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Vom Verwaltungsaufbau her ist Japan ein -.dezentralisierter Einheitsstaat. 
Die Organisation der kommunalen Selbstverwaltung (vgl. Art. 92-95 der japa
nischen Verfassung von 1947) stand unter starkem US-amerikanischen Ein
fluß; es bestehen auch Ähnlichkeiten zum britischen System (Wright/Sakurai 
1987: 122). Die dezentralen Einheiten haben formal eine sehr geringe politi
sche Autonomie, denn die Zentralregierung kann theoretisch für alle wichtigen 
Bereiche Weisungen erteilen. Die sogenannten Organaufgaben, die dem (zen
tral-staatlichen Einfluß am weitesten zugänglich sind, wurden kontinuierlich 
ausgedehnt, die Selbstverwaltungsaufgaben gingen entsprechend zurück. Im 
Gemeindebereich sind etwa 50 bis 60 Prozent Organaufgaben, d.h. Aufgaben, 
die unmittelbar vom Bürgermeister, der dabei in staatlicher Weisungshierar
chie steht, zu erledigen sind. Faktisch hat sich jedoch ein vielfältiges System 
von Verhandlungen und Abstimmungen entwickelt, wodurch Präfekturen und 
Kommunen teilweise große Handlungs- und GestaltungsSpielräume besitzen 
(vgl. Kisa/Knemeyer 1990: 99ff.).

Die höchste politische und administrative Ebene unterhalb der Zentral
regierung bilden 47 Präfekturen, die aus Großstädten, kreisfreien Städten und 
Dörfern bestehen, wobei den zehn größten Städten (Metropolregionen) Son
derrechte, etwa im fiskalischen Bereich, in der Raumplanung und im Umwelt
schutz, eingeräumt worden sind. Die Gouverneure (Präfekturen) und Bürger
meister (Gemeinden) werden alle vier Jahre direkt vom Volk gewählt; die par
lamentarischen Organe -  Präfekturparlamente, Stadtverordnetenversammlun
gen, Kreistage und Gemeinderäte -  werden in hiervon zeitlich getrennten 
Wahlgängen gewählt. Aufgrund der Direktwahl der Verwaltungschefs durch 
das Volk und der Bestimmungen des kommunalen Autonomiegesetzes hat der 
Verwaltungschef in der politischen Praxis eine starke Stellung: Er »verfügt da
bei nicht nur über Vetorechte gegenüber Ratsentscheidungen, sondern auch die 
Möglichkeit, eine seine Vorstellungen ablehnende Abgeordnetenversammlung 
notfalls aufzulösen« (Kevenhörster/Uppendahl 1987: 63; zur kommunalen 
Ebene allgemein vgl. Norton 1994).

Die insgesamt rund 3.270 Gebietskörperschaften werden nach japanischer 
Gepflogenheit oftmals pauschal als lokale oder dezentrale Einheiten bezeich
net. Durch Gesetz wird den Bürgern auf dezentraler Ebene die Möglichkeit 
des Volksbegehrens (-entscheides) eingeräumt, wodurch beispielsweise der Er
laß oder die Aufhebung von Verordnungen begehrt, die vorzeitige Auflösung 
der Volksvertretungen oder die Amtsenthebung von Bürgermeistern beantragt 
werden kann -  ein Mittel, das hin und wieder bei umweltpolitischen Konflik
ten (z.B. in der Kernenergie) erfolgreich eingesetzt worden ist. Gleichwohl 
sind die formalen und faktischen Steuerungsmöglichkeiten der Zentralebene 
recht groß. So besteht das Budget der Gebietskörperschaften im Durchschnitt
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nur zu 30 bis 36 Prozent aus lokalen Steuereinnahmen (vgl. Wright/Sakurai 
1987: 125), einen größeren Anteil der Einnahmen machen Zuweisungen der 
Zentralregierung aus, die hiermit häufig Direktiven verbindet.8 Insofern wird 
in Japan von einer »30-Prozent-Demokratie« gesprochen (vgl. Kevenhörster/ 
Uppendahl 1987: 36f.).

Dennoch wird festgestellt, daß es ab Mitte der sechziger bis Mitte der sieb
ziger Jahre einen starken politischen Einfluß- und Autonomiezuwachs der 
kommunalen Ebene gegeben hat; gesprochen wird gar von einem »neuen So
zialkontrakt« zwischen Bürgern und dem kommunalen politischen System wie 
auch von einem »age of localism« (MacDougall 1989a: 140, 154). Mitte der 
siebziger Jahre wurden etwa 40 Prozent der japanischen Bevölkerung von 
»progressiven« Bürgermeistern und Gouverneuren regiert (Jain 1991: 6). An 
dieser Entwicklung haben nach weitverbreiteter Auffassung die umweltpoliti
schen Auseinandersetzungen -  außerdem die gestiegene finanzielle Unabhän
gigkeit vom Zentralstaat im Zuge der allgemeinen wirtschaftlichen Prosperität 
(vgl. Jain 1991: 29) -  einen entscheidenden Anteil gehabt (Kevenhörster/Up- 
pendahl 1987: 46; Jain 1991: 6f.); beispielhaft sei hierzu MacDougall zitiert:

»By the late 1960s and early 1970s many local governments had begun to rethink 
their priorities. Most had not invested sufficiently in roads, sewers, parks, housing 
... Although Japan's rapid economic growth had enriched the country and elevated 
the standard of living of its people, it had also brought about social changes that 
generated even greater demands upon local services. Rapid growth had led to a de
population of the countryside and excessive urban crowding. One result was the 
spiraling o f urban land prices that made the provision of an adequate social infra
structure all the more difficult. Another was the proliferation of new urban prob
lems, like pollution, traffic congestion and accidents, and uncontrolled urban 
sprawl ... The intensity of such problems in many areas led to social unrest and ef
forts by ordinary citizens to seek help from local government. Under these circum
stances, many localities undertook significant initiatives. Efforts were made to im
prove communications with local residents through public hearings, consultations, 
and public relations programs ... Some cities developed elaborate mechanisms for 
citizens to participate in local planning ... In addition to these efforts to reorient 
themselves to their constituencies, local governments pioneered in a wide array of 
pollution control and social welfare programs. The former were particularly impor
tant in reestablishing the credibility of local authorities in the eyes of residents« 
(1989a: 151 f.).

8 Die Rechnung stimmt allerdings nicht ganz, da die Kommunen auch auf den Kreditmarkt 
gehen; die Kreditaufnahme der japanischen Kommunen spielt eine deutlich höhere Rolle 
als in der Bundesrepublik Deutschland. Für die Präfekturen zeigt eine neuere Statistik, 
daß 1989 rund 61 Prozent der Präfekturhaushalte aus von der Zentralregierung unabhän
gigen Quellen stammen (vgl. Nihon Keizai Shimbun vom 28.1.1991). Vgl. auch 
Rickards (1985), hierin auch ein Vergleich mit der Bundesrepublik Deutschland.
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Mit dem Auftreten weltwirtschaftlicher Krisenentwicklungen nach der ersten 
Ölpreiskrise, von denen auch Japan erfaßt wurde, sollen die Autonomiebestre
bungen der Gebietskörperschaften abgeschwächt sein, der Einfluß der Zentral
regierung wieder zugenommen haben (vgL Miyamoto 1987; Okochi 1989). 
Diese als »Neo-Zentralismus« bezeichnete Tendenz ist durch die von der Re
gierung initiierte »Administrative Reformbewegung«, eingeleitet durch eine 
»prestigious and politically potent Reform Commission«, die 1981 bis 1983 tä
tig war, befördert worden (Wright/Sakurai 1987: 121; vgl. auch Bingman 
1985). Ein Rückfall auf das Niveau der fünfziger und frühen sechziger Jahre 
habe dagegen nicht stattgeftmden, so das Fazit einer neueren Studie zum Staat- 
Kommunen-Beziehungsmuster:

»Looking at the enormous capacity of local governments to withstand the central 
government's pressure, and the continous support of local residents for their local 
leaders in their struggle towards greater local autonomy, it is true to say local go
vernments in Japan are no longer subsidiaries of the national government« (Jain 
1991: 26).

Nach dem Ende der quasi Regierungsalleinherrschaft der LDP steht eine Stär
kung der Kommunen im politischen System wieder mit an vorderster Stelle in 
der Regierungsprogrammatik.

4.2.2 Zuständigkeiten und Institutionen im Umweltbereich

Die umweltpolitische Zuständigkeits- und Organisationsstruktur wurde mit Er
laß des Umweltbasisgesetzes im Jahre 1967 (zu den Änderungen aufgrund des 
1993 erlassenen neuen Umweltbasisgesetzes vgl. weiter unten) und durch die 
darauffolgenden Spezialgesetze grundlegend geändert: Zum einen wurden den 
Gebietskörperschaften (Präfekturen und Kommunen) größere Kompetenzen für 
die Festlegung und den Vollzug von Umweltschutzregelungen eingeräumt, 
zum anderen wurden auf nationaler Ebene die Umweltschutzzuständigkeiten 
gebündelt und überwiegend dem 1971 gegründeten staatlichen Umweltamt 
(Environment Agency) übertragen.9 Gleichwohl verblieben wichtige Umwelt
schutzaufgaben in anderen Ministerien, insbesondere im Wirtschaftsministe
rium (Ministry for International Trade and Industry: MITI), den gleichfalls in
dustrienahen Ministerien für Transport und Bauwesen sowie im Gesundheits
ministerium.

9 Eine detaillierte Übersicht zu den Aufgabentransfers im Jahr 1971 findet sich in Envi
ronment Agency, Quality ... (1992: 46).
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Das Umweltamt ist dem Premierministeramt zugeordnet und kann von den 
Kompetenzen und der Personalstärke her als Ministerium betrachtet werden. 
Der Generaldirektor des Umweltamtes hat den Rang eines Staatsministers. Es 
bestehen jedoch einige wichtige Unterschiede zu einem »regulären« Ministe
rium, auf die kurz hingewiesen wird: Der Umweltminister kann weder Geset
zesvorlagen direkt ins Parlament einbringen noch dem Kabinett Regierungser
lasse vorschlagen oder Ministerialverordnungen erlassen. Dafür kann er den 
engen Kontakt zum Premierministeramt nutzen, um es für seine Ziele gegen 
widerstreitende Ministerien zu mobilisieren. Er hat außerdem das Recht, ande
ren Ministerien umweltbezogene Empfehlungen zu geben und von ihnen Aus
künfte und Erklärungen zu Angelegenheiten zu verlangen, die für den Um
weltschutz bedeutsam sind (Imamura 1989: 44).

Die allgemeinen Aufgaben des staatlichen Umweltamtes beschreibt Arti
kel 3 des Gründungsgesetzes von 1971 wie folgt:

»The principal duties o f the Environment Agency are to comprehensively promote 
government administration pertaining to environmental préservation in Order to 
control pollution, protect and maintain the natural environment, and provide for 
environmental préservation in other ways, as well as to contribute to securing a 
healthfiil and cultural life for the citizens.«

Zur Erfüllung dieser Grundpflichten soll das Umweltamt die Grundlinien und 
Basiskonzepte der Umweltpolitik ausarbeiten und zu ihrer Umsetzung beitra
gen, die Budgets für Umweltschutzmaßnahmen koordinieren, die Mittelbereit
stellungen für umweltbezogene Forschungs- und Entwicklungsaufgaben mana
gen und die Generalkoordination der Umweltschutzaktivitäten der verschiede
nen staatlichen Einrichtungen wahrnehmen. Darüber hinaus hat es für einige 
der zentralen Umweltgesetze die allgemeine Vollzugsaufsicht, so etwa für das 
Luftreinhaltungs-, das Gewässerschutz-, das Naturschutz-, das Naturparkge
setz und das Gesetz zum Schutz wildlebender Tiere. Von besonderer Bedeu
tung ist die Festlegung von Umweltqualitätsstandards, die allerdings keine Ge
setzeskraft haben, sowie von rechtlich bindenden Emissionsstandards (zur Or
ganisationsstruktur vgl. die Übersichten am Ende dieses Kapitels).

Das staatliche Umweltamt (Kankyo-cho; Environment Agency) wurde per 
Gesetz vom 24. Mai 1971 (Environment Agency Establishment Law) am 
1. Juli 1971 gegründet. Seine Organisationsstruktur und Kompetenzbereiche 
wurden durch ein interministerielles Gründungskomitee erarbeitet, dem alle 
Staatssekretäre der hiervon betroffenen Ministerien und Ämter angehörten. 
Als Grundprinzipien wurden festgelegt, daß die Zuständigkeitsbereiche des 
Umweltamtes nicht nur auf die klassischen Bereiche der Umweltpolitik be
schränkt sein sollten, sondern alle Aspekte des Umweltschutzes, einschließlich
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des Naturschutzes, umfassen sollten. Weiterhin sollten alle regulativen Maß
nahmen, die bislang über eine Vielzahl von Ministerien und Ämtern verstreut 
gewesen waren, dem Umweltamt zugewiesen werden; dennoch sind zahlreiche 
umweltschutzrelevante Bereiche, vor allem hinsichtlich der Vollzugsaufgaben, 
im Zuständigkeitsbereich anderer Ministerien verblieben. Für Forschungsauf
gaben wurde 1974 ein Nationalinstitut für Umweltuntersuchungen (National 
Institute for Environmental Studies) im Zuständigkeitsbereich des Umweltam
tes gegründet, das im Juli 1990 reorganisiert wurde, damit globale Umwelt
probleme und NaturSchutzgesichtspunkte stärker berücksichtigt werden kön
nen. In den Geschäftsbereich des Umweltamtes fällt auch das 1978 gegründete 
National Institute for Minamata Disease.10

Nach einigen (kleineren) Reorganisationsmaßnahmen im Zeitablauf ist der 
organisatorische Aufbau des staatlichen Umweltamtes gegenwärtig wie folgt: 
Neben dem Staatsminister (Generaldirektor) gibt es je einen parlamentarischen 
und administrativen Vizeminister (Staatssekretär); zu ihren ständigen (unab
hängigen) Beratungsgremien gehören der Central Council for Environmental 
Pollution Control, der Nature Conservation Council, der Seto Inland Sea Envi
ronmental Conservation Council und der Special Certification Council for 
Minamata Disease. Außerdem hat es die Aufsicht über die Environmental Pol
lution Control Service Corporation -  die Betriebsverlagerungen und Umwelt
schutzanlagen unter anderem durch zinsgünstige Kredite fördert -  und die Pol
lution-Related Health Damage Compensation Association -  die bis 1987 für 
die Erhebung von Emissionsabgaben und Zuteilung des Aufgabenaufkommens 
an die lokalen Einrichtungen zuständig war und seitdem weitere Aufgaben 
wahrnimmt. Eine bemerkenswerte Aufwertung des Amtes fand 1989 durch die 
Ernennung des Staatsministers des Umweltamtes zum »globalen Umweltmini
ster« statt, indem ihm der Vorsitz des »Interministeriellen Rates für Globalen 
Umweltschutz« übertragen wurde, einschließlich der Kompetenz zur Koordi
nation aller diesbezüglichen Aktivitäten der anderen Ministerien und Ämter.

Die Hauptabteilungen (Bureaus) des Umweltamtes werden gebildet aus der 
Planungs- und Koordinationsabteilung (zu der die beiden Unterabteilungen 
»Globale Umweltangelegenheiten« -  gegründet im Juli 1991 -  und »Umwelt 
und Gesundheit« mit je eigenen Referaten und Büros gehören), der Natur
schutzabteilung, den beiden Abteilungen für Luftqualität und Wasserqualität

10 Vgl. zum Aufgabenbereich des staatlichen Umweltamts und der ihm zugeordneten Äm
ter und Institutionen sowie zu den Zuständigkeiten anderer Verwaltungen Environment 
Agency: Q u ality  o f  the E n vironm ent in Japan  1989. Tokio 1989, S. 313-325; und 
dies.: In trodu ction  to  the E n vironm ent A gency o f  Japan  1984. Tokio, o.J., S. 24-37. 
Vgl. auch National Institute for Environmental Studies (1980): The National Institute 
for Environmental Studies, o. O.
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und schließlich der Verwaltungsabteilung. Sie alle untergliedern sich noch in 
Referate (divisions) und Büros (offices); so gibt es insgesamt 24 Referate und 
neun Büros sowie einige Sonderstellen.11

Im Vergleich zu den anderen Ministerien gilt das staatliche Umweltamt als 
relativ schwache Einrichtung. Dafür sprechen unter anderem die geringere 
Personalstärke und Finanzausstattung (zum Budget des staatlichen Umweltam
tes sowie zum staatlichen Umweltschutzbudget insgesamt vgl. die Tabellen 
4.12, 4.13 und 4.14; zum Vergleich die Entwicklung des Umweltbudgets der 
Kommunen in Tabellen 4.15 und 4.16). Im März 1991 sah der Stellenplan 921 
Stellen vor, in seinem Gründungsjahr waren rund 500 Personen beschäftigt ge
wesen. Seine politische Gestaltungs- und Durchsetzungskapazität ist auch da
durch begrenzt, daß umweltbezogene Aufgaben in anderen, durchsetzungsstar
ken Ministerien verblieben sind und ein erheblicher Anteil des Personals aus 
Mitarbeitern besteht, die nur für eine befristete Zeit von anderen Ministerien 
in das Umweltamt delegiert werden. Deshalb, so Gresser et al., habe sich da
mals kein durchsetzungsorientierter Teamgeist entwickeln können: »Morale 
within the agency reportedly is low, for most officials lent to the agency on a 
temporary basis have not developed new loyalties« (1981: 242). Es ist aber zu 
berücksichtigen, daß seit der Studie von Gresser et al. nahezu 15 Jahre ver
gangen sind. Seitdem hat die Zahl der im Umweltamt ausgebildeten Mitarbei
ter zugenommen und frühere »Juniorbeamte« mit umweltpolitischem Engage
ment sind inzwischen in der Hierarchie aufgestiegen.11 12

Eine herausragende Position unter den Beratungsgremien des Umweltam
tes nimmt der Zentrale Umweltrat (Central Council for Environmental Pollu
tion Control) ein, der durch Art. 27 des Umweltbasisgesetzes eingesetzt wur
de. Er berät laut Gesetz den Premier- und den Umweltminister in Umweltfra
gen. Seine Mitglieder werden vom Premierminister für einen Zeitraum von 
zwei Jahren ernannt. Im Jahr 1985 setzte sich die Mitgliederstruktur wie folgt 
zusammen: Von den insgesamt 90 Mitgliedern waren 28 Akademiker (aus wis
senschaftlichen Einrichtungen), 19 ehemalige Verwaltungsbeamte, 19 Vertre
ter aus Privatunternehmen, je drei Vertreter der Pressemedien und Gewerk
schaften; die restlichen 18 Mitglieder kamen aus diversen Kontexten, etwa aus

11 Vgl. für eine kurze Kompetenz- und Aufgabenbeschreibung der Hauptabteilungen des 
Umweltamtes Environmental Agency, Quality ... (1989: 315ff.); International Envi
ronment Reporter, Juli 1989: 317f.

12 Interviews mit Mitarbeitern auf der mittleren Hierarchieebene haben in den letzten Jah
ren meinen Eindruck verstärkt, daß sich angesichts der Grenzen der technokratischen 
Umweltpolitik und der steilen Karriere des Umweltthemas in der internationalen (Wirt
schafts- und Entwicklungs-)Politik sowie aufgrund der globalen Umweltpolitik ein 
neues, selbstbewußtes Aufgabenverständnis herausgebildet hat.
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den Gemeindeverwaltungen, Naturschutzorganisationen und Hausfrauenver
bänden (Imamura 1989: 45).13 Die Mitglieder nehmen ihre Aufgaben auf Teil
zeitbasis wahr. Je nach Thema bildet der Umweltrat spezielle Fachgruppen. 
Die Sitzungen sind üblicherweise nicht öffentlich, doch werden Anhörungen 
durchgeführt. Der Umweltrat wurde bislang zu allen wichtigen Umweltpro
blembereichen und umweltpolitischen Entscheidungen befragt; seine -  manch
mal erst nach mehrjähriger Beratungszeit erstellten -  Empfehlungen haben na
hezu immer einen starken Einfluß auf die Politikgestaltung, zuletzt etwa im 
Falle des neuen Umweltbasisgesetzes von 1993 und des Umweitbasisplans von 
1994.

Die Environmental Pollution Control Service Corporation wurde durch 
gleichlautendes Gesetz von 1968 eingerichtet und in die Aufsicht des staatli
chen Umweltamtes gestellt. Hauptaufgaben dieser staatlichen Körperschaft 
sind die technische und finanzielle Beratung und Unterstützung von privaten 
Betrieben in Umweltfragen, wobei Klein- und Mittelbetriebe zur Hauptklientel 
gehören. Zu den Aktivitäten gehören unter anderem die Erschließung von Ge
werbegebieten und deren Ausstattung mit einer adäquaten umwelttechnischen 
Infrastruktur, um sie dann Betrieben zu vergünstigten Konditionen (zinsverbil
ligte Kredite, Zuschüsse) anzubieten, sowie das »Pooling« von mehreren Be
trieben zu einem gemeinsamen Entsorgungsverbund (Environment Agency 
1984: 27).

Das dem staatlichen Umweltamt angegliederte Nationale Umweltfor
schungsinstitut (National Institute for Environmental Studies) wurde 1974 ge
gründet, um die auf verschiedene staatliche Einrichtungen verteilten For- 
schungs- und Entwicklungsaufgaben effizienter zu gestalten. Im Gründungs
programm werden unter anderem folgende Ziele und Aufgaben hervorgeho
ben: Es soll besonderer Nachdruck auf die Untersuchung von Mensch-Um- 
welt-Systembeziehungen gelegt werden, die Forschung soll an »tatsächlichen 
sozialen Bedürfnissen« ausgerichtet sein, zukünftige Umweltprobleme ermit
teln sowie Mittel zu ihrer Verhinderung entwickeln, die Forschungen sollen 
interdisziplinär angelegt sein, es sollen vor allem grundlagenorientierte Unter
suchungen zu den Auswirkungen von Umweltveränderungen auf die menschli
che Gesundheit sowie zu Methoden und Meß- und Analyseverfahren der Um-

13 Nach mündlicher Auskunft von Professor Jun Ui (Juni 1991) dominierten im zentralen 
Umweltrat von Beginn an politisch konservative und wirtschaftsnahe Kräfte, »progres
sive«, umweltengagierte Mitglieder waren stets nur in kleiner Zahl vertreten. Diese 
Grundkonstellation sei gegenwärtig noch ausgeprägter, was sich auch in den Inhalten 
der Gutachten widerspiegele. Professor Ui räumt jedoch ein, daß der Umweltrat im 
Vergleich zu anderen politikberatenden Gremien eine aktivere und, insbesondere von 
der staatlichen Verwaltung, unabhängigere Rolle gespielt habe.
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Weitbeobachtung durchgeführt werden und eine systematische Sammlung und 
Auswertung von Umweltdaten aus dem In- und Ausland betrieben werden. Im 
Jahr 1990 fand eine Reorganisation statt »in Order to cope with new problems 
such as Conservation of nature and change of the global environment ...« (Na
tional Institute for Environmental Studies 1991: 1). Das in der Wissenschafts
stadt Tsukuba (bei Tokio) gelegene Institut hat gegenwärtig acht Forschungs
abteilungen, 40 Labore und 273 Mitarbeiter; zu ihm gehören auch das Envi
ronmental Information Center, das Center for Global Environmental Research 
und das Training Center for Environmental Affairs. Sein Budget für das Fis
kaljahr 1989 belief sich auf rund 4,2 Milliarden Yen, hinzu kamen 272 Millio
nen Yen aus Drittmitteln. Das Institut spielt nicht nur in der japanischen Um
weltforschung eine führende Rolle, es ist auch die wichtigste Institution für die 
Entwicklung eines integrierten Umweltbeobachtungssystems.

Die Aufgaben des 1978 gegründeten Nationalinstituts für Minamatakrank- 
heit (National Institute for Minamata Disease) sind demgegenüber auf die kli
nische und epidemiologische Erforschung dieser Krankheit und auf die Ent
wicklung medizinischer Abhilfe begrenzt. Es liegt in der Stadt Minamata 
(Kumamoto-Präfektur).

Umweltschutzgesetze werden durch das nationale Parlament erlassen. Sie 
enthalten oftmals -  besonders augenfällig wieder am (deshalb sehr »schlan
ken«) neuen Umweltbasisgesetz von 1993 -  unbestimmte Generalklauseln, die 
auf der Basis entsprechender Ermächtigungen durch die Exekutive (in Form 
von Regierungsverordnungen sowie Erlassen und Richtlinien des Premiermini
steramtes und der Ministerien) spezifiziert werden. Auch die hierdurch vorge
nommenen Konkretisierungen haben häufig die Form von Zielwerten im Sinne 
von anzustrebenden oder nicht zu unterschreitenden nationalen Minimalstan
dards. Für die bereits auf nationaler Ebene präzise definierten Emissionsstan
dards gilt mit einer Ausnahme -  Schwefeldioxid - ,  daß sie von den kommuna
len Behörden jeweils durch Erlaß »verschärft« werden können. Gleichfalls ha
ben die Gebietskörperschaften das Recht -  und sie nutzen es auch weitgehend 
- ,  Umweltschutzmaßnahmen in ihrem Zuständigkeitsbereich durch Satzungen 
zu regeln, sofern sie sich im Rahmen der nationalen Gesetze bewegen (vgl. 
Tabelle 4.7). Trotz dieser Einschränkung haben einige Kommunen weiterge
hende Regelungen getroffen, ohne daß bislang die Zentralbehörden dagegen 
eingeschritten wären. Die Umweltkompetenzen der Kommunen wurden durch 
Ergänzungen des Umweltbasisgesetzes und der Luft- und Gewässerschutzge
setze im Jahr 1970 sowie durch Ergänzung des Kommunalen Autonomiegeset
zes (Local Autonomy Law) im Jahr 1974 wesentlich erweitert.

Der Vollzug der Umweltschutzaufgaben ist in aller Regel Angelegenheit 
der Gebietskörperschaften. Die Präfekturen und ermächtigte (größere) Kom
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munen haben hierzu Umweltbehörden eingerichtet; bereits 1972 bestand in 
sämtlichen Präfekturen eine Umweltabteilung, Eine unmittelbare staatliche 
Vollzugsaufsicht besteht nicht, allerdings ist die längerfristige Delegation von 
Beamten des staatlichen Umweltamtes zu den Kommunal- und Präfekturbehör
den üblich. Es ist ein spezifisches Charakteristikum der japanischen politisch- 
administrativen Kultur, das im Umweltschutzbereich besonders ausgeprägt 
auftritt, daß Umweltschutzmaßnahmen in großem Maße durch nichtförmliche 
Verwaltungsakte durchgesetzt oder »programmiert« werden. Das geschieht in 
der Form von sogenannten »Verwaltungsempfehlungen« (Gyosei shido) und 
durch »Umweltschutzvereinbarungen«. Letztere werden nur von den Behörden 
der Gebietskörperschaften sowie Privatpersonen mit Unternehmen abgeschlos
sen; Verwaltungsempfehlungen dagegen werden auch, und in großem Aus
maß, durch die Ministerialverwaltung, inbesondere vom Wirtschaftsministe
rium, als umweltpolitisches Instrument genutzt.

Tabelle 4.7: Anzahl der Kommunen (Städte) mit umweltbezogenen Satzungen 
(Ordinances)

Art der Satzung 1968 1970 1972 1975 1983 1986 1988

U m w eltverschm u tzungs- 
kon trolle  (p o llu tion  control) 35 45 217 426 505 499 503

U m w eltsch u tz  (environm ental 
protection  conservation) - - 39 144 257 290 324

A ndere Satzungen m it B ezug  
zur U m w eltverschm u tzungs
kontrolle 9 25 48 65 1 .007 1.249 1 .1 8 7

Anm erkung:
A lle  Präfekturen hatten bereits M itte der s ieb ziger Jahre eine Satzung zur K ontrolle v o n  U m 
w eltverschm u tzung verabschiedet.
Für d en  Zeitraum  1976 bis 1982 w erden in  den Um w eltjahrbüchern des staatlichen U m w eltam 
tes keine  A ngaben  zur Zahl der Städte m it u m w eltbezogenen  Satzungen gem acht. 1991 hatten  
545  Städte eine Satzung zur U m w eltverschm utzungskontrolle.

Q u e lle :  E n v ir o n m e n t A g e n c y , Q u a lity . . .  (d iv e r s e  Jah rgän ge).

Sowohl die Richtlinienkompetenz des Umweltamtes als auch die Vollzugszu
ständigkeiten der kommunalen Behörden entfallen bei Bergbau- sowie Gas- 
und Strom erzeugenden Unternehmen. Hier ist das Wirtschaftsministerium 
(MITI) zuständige Behörde. Gleichwohl haben die kommunalen Gebietskör
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per schäften mit solchen Unternehmen zahlreiche Umweltschutzvereinbarungen 
-  nicht nur als Substitut mangelnder rechtlicher Kompetenz, sondern auch, 
weil ihnen hierdurch große Flexibilität gegeben ist -  geschlossen; die stromer
zeugenden Kraftwerke etwa haben alle eine solche Vereinbarung abgeschlos
sen.

Die Bürgerpartizipation bei umweltpolitischen Entscheidungen (Programm
und Normbildungsprozeß) auf nationaler Ebene ist in förmlicher Weise nicht 
geregelt, auch faktisch findet sie nur in geringem Maße statt (Gresser et al. 
1981: 229ff.). Wichtige Entscheidungen werden jedoch in einem umfänglichen 
Konsensbildungsprozeß, unter Einschaltung verschiedener institutionalisierter 
Beratungsgremien, wie etwa dem zentralen Umweltrat, und durch enge inter
ministerielle Koordination sowie in Abstimmung mit den betroffenen Unter
nehmensbereichen vorbereitet (Okimoto 1989). Derartige Konsensbildungspro
zesse zwischen Exekutive und Unternehmen sind wegen ihrer tatsächlich fun
damentalen Bedeutung im politischen Entscheidungsprozeß ein Wesensmerk
mal der politisch-administrativen Kultur Japans (Pempel 1977; Johnson 1982). 
In den Gebietskörperschaften sind die Entscheidungsprozesse ähnlich struktu
riert, nur ist hier die Beteiligung der Öffentlichkeit stärker institutionalisiert. 
Sie variiert insbesondere je nach politischer Situation und Einstellung der Ver
waltungsspitze (Gouverneure, Bürgermeister).

Auf der Vollzugsebene sind die Rechte Dritter förmlich geregelt; Beteili- 
gungs- und Einspruchsrechte sind insbesondere bei Standortentscheidungen öf
fentlicher und privater Bauvorhaben (auch im Rahmen damit verbundener Um
weltverträglichkeitsprüfungen14) gegeben. Klagebefugnisse werden primär aus 
dem Verfassungs- und dem Zivilrecht abgeleitet. Sie sind insbesondere bezüg
lich Untätigkeits- und Unterlassungsklagen sowie Normkontrollklagen eng be
grenzt. Eine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbare eigenständige Ver
waltungsgerichtsbarkeit gibt es nicht; öffentlich-rechtliche Streitigkeiten wer
den vor den Zivilgerichten unter Anwendung einer bestehenden Verwaltungs
gerichtsordnung (meist: Administrative Litigation Act 1962) ausgetragen (Ki- 
mura 1976; IIAS Tokyo Round Table Organizing Committee 1982; vgl. auch 
die einschlägigen Beiträge in Coing et al. 1990). Zu berücksichtigen ist, daß 
zum einen in Japan institutionalisierte außergerichtliche Regelungsinstanzen

14 Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist bisher nicht in gesetzlicher Form geregelt. Die 
bislang durchgeführten UVPs beruhen auf Verwaltungsempfehlungen (etwa des Wirt
schaftsministeriums zu Anlagen in seinem Zuständigkeitsbereich), kommunalen Ver
ordnungen und Umweltschutzvereinbarungen. Eine staatliche Rahmenrichtlinie für die 
Durchführung von UVPs liegt seit August 1984 vor. Vgl. Environment Agency 
(1985): Japan Environment, Summary, Vol. 13, No. 9, 10. September 1985, S. 2 ff., 
sowie Kapitel 5.4.
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zur Behandlung von umweltschutzbezogenen Konflikten bestehen, die durch 
das »Gesetz zur Regelung von Umweitschutzstreitigkeiten« geschaffen worden 
sind, und zum anderen Drittbeteiligte (Nachbarschaft) häufig im Rahmen von 
Umweltschutzvereinbarungen ihren Einfluß geltend machen.

Auf der Ebene der Gebietskörper schäften haben seit der Verabschiedung 
des Umweltbasisgesetzes von 1967 alle Präfekturen und besonders ausgewie
senen (»Millionen«-)Städte sowie etliche größere Kommunen (627 in 1991) 
eigenständige Umweltämter eingerichtet, deren organisatorischer Aufbau ähn
lich dem des staatlichen Umweltamtes ist. In den anderen Kommunen werden 
Umweltschutzaufgaben üblicherweise von (exklusiv hiermit befaßten) Mitar
beitern anderer Abteilungen (253 Städte in 1991) oder von den Gesundheits
ämtern wahrgenommen. Fast alle großen Kommunen mit eigenständigem Um
weltamt haben zudem ein naturwissenschaftlich-technisches Umweltfor
schungsinstitut eingerichtet, das Politik und Verwaltung mit dem notwendigen 
Sachwissen versorgt und unter anderem Unternehmen in technischen Umwelt
fragen berät (zur Entwicklung des im Umweltschutzbereich tätigen Personals 
vgl. Tabellen 4.8 bis 4.11).

Tabelle 4.8: Personalstärke der Umweltschutzbehörden etc. auf Präfektur
ebene für Umweltschutzaufgaben (Pollution Control)

Jahr 1971 1972 1973 1974 1975 1983 1985 1988 1991

V o ll-  und T eil
ze itstellen 2 .6 3 4 4 .5 6 8 5 .2 8 4 5 .8 5 2 6 .6 1 4 7 .1 0 7 7 .0 5 4 7 .4 5 5 7 .4 3 4

davon V o ll
ze itstellen k. A . 3 .6 0 9 4 .2 9 2 4 .8 1 0 5 .2 3 9 5 .0 1 7 5 .9 7 3 6 .6 0 9 6 .4 7 5

Anm erkung:
In den Z ahlen sind  d ie B eschäftigten  in den B ereichen M üll und A bw asser sow ie  das für N atur
schutzaufgaben zuständige Personal (etw a 1 .700  im  Jahr 1991) nicht enthalten.
Zu den Präfekturen w urden auch die sogenannten designierten  Städte gezählt.

Q u e lle :  E n v ir o n m e n t A g e n c y , Q u a lity  .. . (d iv e r s e  Ja h rg ä n g e).

Am Beispiel von Yokohama (Präfektur Kanagawa), der nach Tokio zweitgröß
ten Stadt Japans, wird im folgenden kurz der Aufbau der Umweltverwaltung 
in einer großen Kommune beschrieben.15

15 Zu Yokohama vgl. ausführlich Imura (1989: 54ff.). Ein guter Überblick zur kommu
nalen Umweltschutzverwaltung am Beispiel von sechs Großstädten findet sich in Fol- 
janty-Jost (1988: 71 ff.).
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Tabelle 4.9: Personalstärke der Umweltschutzbehörden etc. auf kommunaler 
Ebene (Städte) für Umweltschutzaufgaben (Pollution Control)

Jahr 1972 1976 1983 1985 1988 1991

Voll- und Teilzeit
stellen 4.519 6.267 k. A. k. A. k. A. k. A.

davon Vollzeitstellen k. A. k. A. 6.202 6.268 4.175 4.534

Anmerkung:
Für 1976 werden zusätzlich 1.823 Voll- und Teilzeitstellen für Naturschutzaufgaben genannt. 
Der Stellenrückgang 1985 bis 1988 wird im Umweltbericht 1992 (S. 150f.) allgemein damit er
klärt, daß das Aufgabenvolumen gesunken sei; aus den spezifizierten Statistiken geht hervor, 
daß dieser Rückgang insbesondere technische Mitarbeiter betrifft.
In den Zahlen sind die Beschäftigten in den Bereichen Müll und Abwasser nicht enthalten.

Quelle: Environment Agency, Quality ... (diverse Jahrgänge).

Tabelle 4.10: Personalstärke der Umweltschutzbehörden etc. auf Präfektur
ebene für Umwelt- und Naturschutzaufgaben 1988: aufgeschlüsselte Statistik

Aufgabengebiet

Vollzeit Teilzeit Gesamt

Verwal- Tech- Gesamt Verwal- Tech- Gesamt
tungs- nische tungs- nische
auf- Auf- auf- Auf-

Institution gaben gaben gaben gaben

1. Umweltschutzaufgaben (P o llu tion  C ontrol)

Hauptbüro 1.201 1.694 2.895 54,4 43,3 97,7 2.992,7
Zweigstellen 678 3.036 3.714 143,3 605,8 748,8 4.462,5
Gesamt 1.879 4.730 6.609 197,4 649,1 846,5 7.455,5

2. Naturschutzaufgaben (N ature C on serva tion )

Hauptbüro 420 349 769 27,8 32,1 59,0 828,0
Zweigstellen 138 241 379 86,8 230,6 317,4 696,4
Gesamt 558 590 1.148 114,6 261,8 376,4 1.524,4

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1989).

Das Umweltamt (Pollution Control Bureau) wurde 1971 gegründet, im Jahr 
1988 hatte es rund 170 Mitarbeiter. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die Kon-
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trolle und Messung von Luft- und Gewässerverschmutzungen, die Beratung 
von Unternehmen, die Überprüfung von Umweltverträglichkeitsstudien und 
die Durchführung umweltbezogener Untersuchungen. Daneben sind weitere 
Ämter mit Umweltaufgaben betraut (siehe Organisationsübersicht). Yokohama 
gilt als »GeburtsStadt« der Umweltschutzvereinbarungen: Im Dezember 1964 
wurde hier erstmalig eine solche Vereinbarung zwischen einem Energieversor
gungsunternehmen und der Stadtverwaltung anläßlich des geplanten Neubaus 
eines Kohlekraftwerks mit einer Kapazität von 265 MW abgeschlossen (Imura 
1989: 68). Seitdem sind über 40 weitere Vereinbarungen abgeschlossen wor
den. Eine allgemeine Umweltschutzsatzung wurde dagegen nicht erlassen, Yo
kohama gehört zu den Kommunen, die eine flexible Kombination der Instru
mente Verwaltungsempfehlungen und Vereinbarungen -  neben integrativen 
Umweltzielprogrammen wie etwa dem Environmental Management Program 
of the City of Yokohama von 1986 -  bevorzugen. Auch die Durchführung von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen beruht auf einer Verwaltungsempfehlung 
von 1979 (Imura 1989: 87).

Tabelle 4.11: Personalstärke der Umweltschutzbehörden etc. auf kommuna
ler Ebene (Städte) für Umweltschutzaufgaben 1988: aufgeschlüsselte Stati-
stik

Verwaltungs Technische Gesamt
aufgaben Aufgaben

Hauptbüro Kommunen mit einer Umweltschutz
abteilung
Kommunen mit einer Arbeitsgruppe

837 1.023 1.860

für Umweltschutzaufgäben 
Kommunen mit anderen Organisa-

1.018 393 1.411

sationsformen 400 35 435

Zwischensumme 2.255 1.451 3.706

Zweigstellen Kommunen mit einer Zweigstelle für 
Umweltschutzaufgaben 105 364 469

Gesamt 2.360 1.815 4.175

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1989).
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4.2.3 Rechtliche Regelungen

Die systematische Entwicklung von Umweltschutzgesetzen setzte auf der staat
lichen Ebene erst ab Mitte der sechziger Jahre ein. Es gab zwar schon zuvor 
einige Spezialgesetze, so etwa das Industrial Water Law von 1956, das Water 
Quality Conservation Law von 1958 und das Soot and Smoke Control Law 
von 1962, doch hatten sie sich als weitgehend unwirksam erwiesen; dement
sprechend sind sie in der Folgezeit wesentlich geändert oder durch neue Ge
setze ersetzt worden.

Tabelle 4.12: Budget des staatlichen Umweltamtes 1984

V erwendungsarten

Grundlegende Politikplanung 764
Prävention von Luftverschmutzung 501
Lärmregulierung 48
Prävention von Geruchsbeeinträchtigungen 17
Prävention von Erschütterungen 25
Regelung der Umweltbelastung bei Kfz 103
Regelung der Umweltbelastungen des Verkehrs 82
Regelung der Gewässerbelastung 853
Prävention von Bodenabsenkungen/Abfallentsorgungsmaßnahmen 106
Prävention der Bodenbelastung/Maßnahmen im Bereich Agrochemikalien 185
Errichtung von Meßstellen etc. 1.031
Kompensationsmaßnahmen für umweltbedingte Erkrankungen 17.099
Untersuchungs- und Forschungsmaßnahmen im Bereich Kompensationen 2.897
Naturschutz 338
Schutz und Management von Naturparks 1.392
Verbesserung von Naturparkeinrichtungen 2.862
Schutz wildlebender Tiere 193
Subventionen für Umweltdienstleistungsfirmen 4.196
Nationales Institut für Umweltuntersuchungen 4.506
Nationales Institut für »Minamata«-Erkrankungen 411

Gesamt 43.544

Millionen Yen

Anmerkung:
In den englischsprachigen Veröffentlichungen des staatlichen Umweltamtes waren keine aktuel
len (aufgeschlüsselten) Daten aufgeführt.
Barrett/Therivel (1991: 83) nennen nach Angaben des staatlichen Umweltamtes folgende Ent
wicklung des jährlichen Gesamtbudgets für den Zeitraum 1972 bis 1989 (Zahlen in Mrd. Yen): 
1972: 8; 1973: 11; 1974: 16; 1975: 23; 1976: 30; 1977: 36; 1978: 39; 1979: 43; 1980: 45; 
1981: 46; 1982: 46; 1983: 45; 1984: 44; 1985: 43; 1986: 41; 1987: 47; 1988: 47; 1989: 49; 
1990: 50; 1991: 54; 1992: -;  1993: 64. Angaben für 1990, 1991: Environment Agency, Quality 
... (1992: 393); für 1993: OECD (1994: 26). Die Zahlen enthalten die Budgets für Umwelt- und 
Naturschutz; der Anteil des Budgets für Naturschutzaufgaben beträgt hiervon etwa 10 Prozent.

Quelle: nach Environment Agency (1984).
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Tabelle 4.14: Staatliches Umweltschutzbudget (Bewilligungen) nach Ver
wendungsarten (in Mio. Yen)

1991 1988 1985 1980 1975 1972*

Erstellung von 
Umweltstandards 1.066 946 1.016 964 575 552

Steuemngs- und Über
wachungsaufgaben 6.271 4.451 4.519 7.533 3.754 1.072

Subventionen für Um
weltschutzprojekte 7.896 7.386 8.134 11.141 7.363 -

Förderung von öffent
lichen Umweltschutz
einrichtungen 1.202.355 1.080.275 941.438 972.464 284.908 108.953

Förderung von FuE im 
Bereich Prävention 30.214 24.445 27.473 43.069 24.880 3.866

Verbesserungsmaß
nahmen für Umwelt
verschmutzungsopfer/ 
Kosten für Streit
regelungsverfahren 24.370 23.397 18.062 19.595 7.063 161

Förderung von Natur
schutzmaßnahmen 165.219 136.613 109.677 105.681 42.110 16.602

Anderes 14.094 7.258 6.897 6.940 4.481 29.898

Gesamt 1.451.287 1.284.769 1.117.216 1.166.384 375.134 160.744

Anmerkung:
Die Angaben für Verwaltungskosten (»operating programs«) sind nicht enthalten.
Die Zahlen für Verwendungsarten sind gerundet, ihre Addition ergibt entsprechende Abwei
chungen von der Gesamtsumme.

* Die Systematik für 1972 weicht von den anderen Jahren leicht ab.

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (diverse Jahrgänge).

Die Entwicklung von rechtlichen und sonstigen Regelungen zur Kontrolle von 
Umweltverschmutzungen fand für nahezu alle Problembereiche auf kommuna
ler Ebene in breiterer und intensiverer Form statt. Wo großer Problemdruck 
rasches und effektives Handeln verlangte, wurden Maßnahmen bei Fehlen 
einer gesetzlichen Grundlage auf administrativen Empfehlungen gegründet 
oder durch freiwillige Vereinbarungen mit den Adressaten ermöglicht. Mit Be
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ginn der sechziger Jahre setzte verstärkt der Erlaß von Umweltschutzsatzun
gen (im Sinne von Pollution Control) ein, was jedoch aufgrund ungeklärter 
rechtlicher Fragen zur Satzungskompetenz der Kommunen relativ aufwendig 
und zumeist strittig war.

Tabelle 4.15: Umweltschutzbudget der Präfekturen und Städte nach 
wendungsarten, 1971, 1987 und 1991 (in 100 Mio. Yen)

Ver-

Präfekturen Städte Gesamt
Verwendungsart 1971 1987 1991 1971 1987 1991 1971 1987 1991

Allgemeine Verwaltungskosten 139 506 555 105 499 554 244 1.005 1.108

Umweltbeobachtung und
-forschung k. A. 168 209 k. A. 119 150 k. A. 287 359

Baumaßnahmen 1.904 9.467 9.574 3.522 21.607 23.112 5.426 31.074 32.074
davon für

Kanalisation/Kläranlagen 1.355 6.942 6.632 2.488 17.868 19.263 3.843 24.810 25.895
Abfallbeseitigungseinrichtungen 118 11.001 1.279 603 2.847 3.031 721 3.948 4.310
anderes 431 31 223 431 300 280 862 331 504

Ausgaben für Umweltverschmut-
zungsopfer 1 32 366 3 1.051 1.092 4 1.083 128

Anderes1 146 494 522 46 173 172 192 667 35.976

Gesamt 2.190 10.667 10.896 3.676 23.449 25.080 5.866 34.116 35.976

1 Beispielsweise »Grünpufferzonen« (Anlage von Grüngürteln um umweltbelastende Einrichtungen).

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1973, 1989, 1992).

Für einen Durchbruch im rechtlich und rechtspolitisch ungeklärten Raum sorg
te dann die Umweltschutzsatzung von Tokio (Tokyo Metropolitan Environ
mental Pollution Control Ordinance), die im Juli 1969 verabschiedet wurde 
und im April 1970 in Kraft trat. Sie ging in vielen ihrer Umweltschutzanforde
rungen und -ziele über staatliche Vorschriften und Ermächtigungen hinaus, so 
daß ein intensiv geführter rechtsdogmatischer und politischer Streit zwischen 
Tokio mit seinem »progressiven« Gouverneur und der konservativen Staatsre
gierung entbrannte. Er wurde, auch weil der öffentliche Druck in Umweltfra
gen gerade in der Zeit sehr hoch war, schließlich weitgehend zugunsten To
kios entschieden, das damit Rechtsgeschichte schrieb, weil etliche Kommunen 
sich mit ihren Umweltsatzungen an der Tokios orientierten. Spätere gesetzli
che Regelungen des Staates erkannten nachträglich manche der zuvor bestritte

132



nen Inhalte an (Tokyo Metropolitan Government 1971: 263ff.; 1977: 22ff.; 
Gresser et al. 1981: 245ff.). Abbildung 4.4 (S. 142-152) gibt einen chronolo
gischen Überblick über die wichtigsten umweltschutzbezogenen Gesetze, Re
gelungen und sonstige Maßnahmen auf nationaler Ebene seit der Verabschie
dung des (alten) Umweltbasisgesetzes von 1967.16

Tabelle 4.16: Entwicklung des Umweltschutzbudgets der Präfekturen und
Städte, 1970 bis 1991 (in 100 Mio. Yen)

Präfekturen Städte Präfekturen
Jahr und Städte

1970 2.190 2.436 3.735
1975 4.573 7.396 11.969
1978 7.280 15.498 22.778
1980 8.284 19.230 27.514
1985 8.139 19.429 27.568
1987 10.667 23.449 34.116
1991 10.896 25.080 35.976

Anmerkung:
Die Angaben für einzelne Jahre variieren teilweise in den Umweltjahrbüchern des staatlichen 
Umweltamtes; beispielsweise werden im Jahr 1977 für 1975 folgende Zahlen genannt (in 100 
Millionen Yen): 5.333 (Präfekturen), 8.925 (Städte), 1.425 (Gesamt).

Quelle: Environment Agency, Quality ... (diverse Jahrgänge).

Seit dem Inkrafttreten des Umweltbasisgesetzes, besonders aber seit der Ver
abschiedung des »Umweltgesetzespakets« auf einer Sonderparlamentssitzung 
im Dezember 1970, sind den Kommunen erheblich mehr Rechte als zuvor zum 
Erlaß von umweltschutzbezogenen Verordnungen eingeräumt worden. Sie sind 
in der Folgezeit in starkem Maße, vor allem von den großen Kommunen und 
Präfekturen, genutzt worden. In der japanischen Literatur werden üblicherwei
se vier Grundtypen kommunaler Umweltverordnungen unterschieden (Kato in 
Nishimura 1989: 230):

1. Verordnungen zur Umweltverschmutzungskontrolle (Pollution Control Or
dinance)

2. Umweltschutzverordnungen (Environmental Conservation Ordinance)

16 Eine Kurzbeschreibung der (staatlichen) gesetzlichen Regelungen zu wichtigen Um
weltbereichen findet sich in International Environment Reporter, July 1989: 373ff.; 
vgl. auch Environment Agency, Quality ... 1984; Weidner 1981). Abbildung A.5 im 
Anhang listet mit Stand 1993 die zentralen Gesetze, Verordnungen und Regierungser
lasse nach Regelungsbereichen auf.
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3. Natur Schutzverordnungen (Nature Protection Ordinance)
4. Spezialisierte Umweltschutzverordnungen (Other Environmental Conserva

tion Ordinances).

Unter den letztgenannten Typus fallen beispielsweise Spezialregelungen zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung, Landgewinnung und zur Eutrophierung von 
Binnengewässern.

Nach Angaben des staatlichen Umweltamtes (Quality ... 1992: 65lf.) ist 
von folgender Anzahl Präfekturen und designierten Städten ein Erlaß (decree) 
je Grundtyp gemacht worden:

-  »Prevention for Environmental Pollution«: 54 Körperschaften
-  »Environment Conservation«: 9 Körperschaften
-  »Conservation of Natural Environment«: 47 Körperschaften.

Folgende Anzahl von Städten hat (Stand Oktober 1991) den einen oder ande
ren Typ von Verordnung (ordinance) erlassen:

-  »Pollution Prevention Ordinance«: 545 Städte
-  »Environmental Conservation Ordinance«: 298 Städte
-  »Other Environment Conservation-related Ordinances«: 188 Städte.

Am 19. November 1993 trat ein neues Umweltbasisgesetz (Gesetz Nr. 91/ 
1993) in Kraft. Die Notwendigkeit zur Entwicklung eines neuen Umweltbasis
gesetzes wurde offiziell mit den neuen globalen Umweltherausforderungen, 
der erforderlichen Neuorientierung der internationalen japanischen Umweltpo
litik, den seit den achtziger Jahren stark zugenommenen neuartigen Umwelt
problemen im Lande selbst, der teilweise veralteten -  primär auf »klassische 
Umweltbelastungen« (kogai) ausgerichteten -  Ziel- und RegelungsStruktur des 
allgemeinen Umweltgesetzes von 1967 und den Erfordernissen eines integra
len, auf »Nachhaltigkeit« abzielenden neuen Umweltpolitikansatzes -  zu dem 
auch die stärkere Verbindung von Umwelt- und Naturschutz gehört17 - be
gründet. Ein gewichtiger politisch-strategischer Hintergrundfaktor ist nach 
Meinung japanischer Experten das Bestreben des staatlichen Umweltamtes, 
durch ein neues allgemeines Umweltgesetz seinen Kompetenzbereich auszu
weiten und die nationale Umweltpolitik zu dynamisieren.18

17 Das spiegelt auch die Terminologie wider. Stellt das alte Gesetz noch primär auf »ko
gai« im Sinne von Umweltbelastungen ab, so geht es im neuen Gesetz um »kankyo no 
hozen« im umfassenden Sinne von Schutz und Verbesserung der Umwelt.

18 Interviews mit Mitarbeitern des staatlichen Umweltamtes und japanischen Umweltex
perten verschiedener staatlicher und unabhängiger Institutionen 1992, 1994.
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Das Gesetz ist wiederum ein Rahmengesetz, dementsprechend ein schlan
kes Gesetz von 46 kurzen Artikeln. Es muß mittels spezialgesetzlicher Rege
lungen und durch einen Umweltbasisplan ausgefüllt und implementiert wer
den. Entwickelt wurde es in einem aufwendigen Konsultations- und Koopera
tionsprozeß, der unter der gemeinsamen Federführung des Zentralen Umwelt
rates und des Naturschutzrates durchgeführt wurde. Beide Räte waren am 5. 
Dezember 1991 vom Generaldirektor des staatlichen Umweltamtes hierzu mit 
der Fragestellung beauftragt worden: »What are the Council’s opinions on 
environmental policy in an age of globalization?«19 Ihren Bericht (»Regarding 
International Environmental Cooperation«) übermittelten sie am 15. Mai 1992. 
Zwischenzeitlich, im April 1992, hatte der Premierminister die zuständigen 
Ministerien aufgefordert, mit Beratungen zur Entwicklung eines Gesetzes zu 
beginnen.20 Auch der »Neue Wirtschaftsplan«, vom Kabinett am 30. Juni 1992 
verabschiedet, enthielt einen entsprechenden Beschluß. Auf diesen Grundlagen 
begann im Juli 1992 der förmliche Konsultationsprozeß der beiden Räte zur 
Entwicklung des neuen Umweltbasisgesetzes. Insgesamt wurden im Zeitraum 
Juli-August 1992 vier große Anhörungsverfahren durchgeführt, an denen 
zahlreiche Organisationen und Institutionen beteiligt waren. Auf der zwölften 
Sitzung des gemeinsamen Ratskomitees21 am 20. Oktober wurde dann der Ab
schlußbericht (mit Empfehlungen an den Generaldirektor des staatlichen Um
weltamtes) verabschiedet.

Diese Vorschläge und Empfehlungen22 wurden später weitgehend über
nommen. Schon der Bericht der Räte machte deutlich, daß über den Einsatz 
neuer ökonomischer Instrumente (etwa Umwelt- und C02-Steuer) kein Kon
sens erzielt werden konnte.23 Es wird über das Für und Wider räsonniert und 
empfohlen, hierzu einen nationalen Konsens anzustreben. Gleichwohl ist eine 
grundsätzliche Präferenz für solche Instrumente erkennbar. Ähnliches gilt für

19 Vgl. die beiden gleichlautenden Anfragen an den Zentralen Umweltrat (Konsultation 
Nr. 113/5.12.1991) und den Naturschutzrat (Konsultation Nr. 10/5.12.1991). Ich be
ziehe mich auf die englische Übersetzung des staatlichen Umweltamtes.

20 Vgl. »Chronological Overview of the Deliberations in the Central Council for Environ
mental Pollution Control and the Nature Conservation Council«, zusammengestellt 
vom staatlichen Umweltamt (o. J.), unveröffentlicht.

21 Dem gemeinsamen Komitee gehörten über 40 Mitglieder aus einer Vielzahl von staatli
chen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Organisationen und 
Institutionen an.

22 Vgl. »Establishing a Basic Law on the Environment. Report of the Central Council for 
Environmental Pollution Control/The Nature Conservation Council. October 20, 
1992«, vom staatlichen Umweltamt herausgegeben (o. J.), Tokio.

23 Vgl. den Abschnitt 6 (2) »Promotion of Economic Instruments« des Berichts.
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die Umweltverträglichkeitsprüfung, wobei hier die Empfehlung zu einer ge
setzlichen Regelung deutlicher ausfällt.24 Hervorhebenswert sind überdies die 
starke Betonung der internationalen Umweltpolitikaufgaben und -pflichten Ja
pans, die durch breite Kooperation aller gesellschaftlichen Institutionen erfüllt 
werden sollen, sowie die Empfehlungen, größere Autonomiespielräume für die 
Kommunen zu schaffen und nichtstaatliche Umweltorganisationen zu unterstüt
zen.25

Das Umweltbasisgesetz, dessen Grundzüge hier kurz dargestellt werden, 
stellt in Artikel 3 bis 5 drei explizit so bezeichnete Grundprinzipien auf, an de
nen der Staat seine Umweltpolitik ausrichten soll. Man könnte sie als die Prin
zipien (1.) der Umwelterhaltung, (2.) der nachhaltigen Entwicklung und (3.) 
der aktiven globalen Umweltpolitik bezeichnen.

-  Artikel 3 verpflichtet zu einer Umweltpolitik, die der gegenwärtigen Gene
ration und künftigen Generationen eine gesunde und produktive Umwelt si
chert, und weist darauf hin, daß die natürliche Umwelt eine begrenzte Bela
stungskapazität hat, die gegenwärtig durch menschliche Aktivitäten über
schritten zu werden droht.

-  Artikel 4 verpflichtet zur Schaffung einer Gesellschaft mit nachhaltiger Ent
wicklung mittels Förderung einer gesunden (»sound«) Wirtschaftsentwick
lung, wobei die Umweltbelastungen durch sozio-ökonomische und andere 
Aktivitäten so weit wie möglich verringert und ihre negativen Auswirkun
gen auf die Ziele der Umweltpolitik im vornherein durch Vermehrung wis
senschaftlicher Kenntnisse verhindert werden sollen.

-  Artikel 5 schließlich verpflichtet zu einer aktiven Förderung des globalen 
Umweltschutzes in Kooperation mit anderen Ländern und ruft ins Gedächt
nis, daß Japans Wirtschaft und Gesellschaft in enger Wechselbeziehung mit 
der internationalen Gemeinschaft stehen.

Die folgenden Artikel 6 bis 9 beschreiben in jeweils allgemeiner Form die 
Umweltverantwortung von Staat, Kommunen, Unternehmen und Bürgern. Die 
Unternehmen werden unter anderem aufgefordert, schon bei Herstellung, Ver
arbeitung und Vertrieb beziehungsweise bei Verwendung ihrer Produkte eine 
angemessene Entsorgung sicherzustellen und recyclingfähige Ressourcen ein
zusetzen (Art. 8, Abs. 2, 3). Die Kommunen sollen ihre Umweltpolitiken im

24 Vgl. den Abschnitt 6 (3) »Promotion of Environmental Impact Assessment« des Be
richts.

25 Vgl. die Abschnitte 12 »Promotion of International Activities for Environmental Con
servation«, 3 »Responsibilities of the State, Local Governments, Corporations and the 
People« und 9 »Assistance in Activities by Corporations and People« des Berichts.

136



Rahmen staatlicher Politiken und den drei Grundprinzipien entsprechend sowie 
im Einklang mit den natürlichen und sozialen Gegebenheiten in ihrem Zustän
digkeitsbereich entwickeln und implementieren (Art. 7). Aufgabe des Staates 
ist es, grundlegende und umfassende Umweltpolitiken zu entwickeln und im
plementieren (Art. 6).

Wie unter dem alten Gesetz üblich, soll die Regierung alljährlich einen 
Umweltbericht und -maßnahmenplan vorlegen (Art. 12). Artikel 14 stellt 
Richtlinien für die Gestaltung der Politikinhalte auf (etwa Schutz der biologi
schen Vielfalt), Artikel 15 verpflichtet die Regierung, einen Umweltschutz
basisplan vorzulegen, der umfassende und langfristige Politiken zum Umwelt
schutz festlegen soll.26 Die Aufstellung von Umweltqualitätsstandards und von 
regionalen Umweltschutzprogrammen regeln Artikel 16 bis 18, Artikel 19 ver
pflichtet allgemein den Staat, Umweltschutzgesichtspunkte in all seinen ande
ren Politikbereichen zu berücksichtigen. Zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
heißt es nur (Art. 20), der Staat solle die notwendigen Schritte einleiten, damit 
die Umweltauswirkungen bestimmter Aktivitäten berücksichtigt werden.27 Ar
tikel 21 beschreibt verschiedene Bereiche, in denen der Staat zur Prävention 
von Umweltbelastungen regulative Vorkehrungen treffen soll, beispielsweise 
durch Erlaß von Emissionsstandards und Belastungsgebietsregelungen.

Besonders vage ist Artikel 22 formuliert, der von »ökonomischen Maßnah
men zur Verhinderung von Umweltbeeinträchtigungen« handelt. Das geht auf 
die oben beschriebenen Interessengegensätze zurück, die im Gesetzesformulie
rungsprozeß nicht überbrückt werden konnten. Der Staat soll sich hiernach be
mühen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Personen die notwendige und 
angemessene ökonomische Hilfestellung -  unter Berücksichtigung ihrer wirt
schaftlichen Lage -  zu geben, um sie zu Umweltschutzmaßnahmen zu ermun
tern. Angesichts des Faktums, so sagt Absatz 2 des Artikels, daß von finan
ziellen Abgaben angenommen werde, sie leisteten einen wirksamen Beitrag 
zur Verhinderung von Umweltbelastungen, und daß sie von internationalen 
Gremien empfohlen werden, soll der Staat die Wirksamkeit solcher Instrumen
te durch Informationssammlung und entsprechende Forschungsaktivitäten er
mitteln, wobei er ihre volkswirtschaftlichen Auswirkungen berücksichtigen 
solle. Sollte es sich danach als notwendig und zweckmäßig erweisen, solche 
Instrumente einzuführen, solle der Staat sich um das Verständnis und die Ko-

26 Das ist im Dezember 1994 geschehen; siehe hierzu weiter unten im Text.
27 »The state shall take necessary measures to ensure that, when corporations are engaged 

in alteration of land shape, construction of new structures and other similar activities, 
they will conduct in advance surveys, forecasts or evaluations of the environmental im- 
pact o f such activities and will give proper consideration to environmental Conservation 
based on the results of them« (Art. 20, Umweltbasisgesetz).
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Operation der Betroffenen bemühen. Im Falle, daß es sich um finanzielle An
reizinstrumente für globale Umweltschutzaufgaben handele, soll der Staat sich 
um eine internationale Zusammenarbeit bemühen, um ihre Effektivität sicher
zustellen.

Artikel 24 verpflichtet den Staat, freiwillige Maßnahmen von Unternehmen 
zur Umweltprüfung ihrer Aktivitäten und Produkte zu unterstützen sowie die 
Verwendung recyclierbarer Ressourcen oder anderer »umweltfreundlicher« 
Materialien, Verfahren, Produkte zu fördern. Der Staat soll sich nach Artikel 
27 bemühen, für angemessene Umweltinformationen zu sorgen, unter Berück
sichtigung des Schutzes der Rechte und des Nutzens von Individuen und 
Rechtspersonen. Der Staat soll, nach Artikel 30, umweltbezogene FuE-Maß- 
nahmen nicht nur in allgemeiner Form, sondern auch gezielt-aktiv fördern, et
wa durch die Gründung von Forschungseinrichtungen und Förderung von Aus
bildungsmaßnahmen.

Die Beilegung von Umweltstreitigkeiten regelt Artikel 31, der dem Staat 
unter anderem aufgibt, Mediations-, Schieds- oder ähnliche Verfahren einzu
richten, um Streitigkeiten wegen Umweltbelastungen in versöhnlicher Weise 
zu lösen.

Die internationale Zusammenarbeit beim globalen Umweltschutz sowie die 
diesbezügliche Unterstützung von Entwicklungsländern regeln Artikel 32 bis 
35. Die Kostenbelastung Privater, deren Aktivitäten partiell öffentliche Um
weltschutzmaßnahmen verursachen sollten, regelt Artikel 37, während Artikel 
38 die Kostenbelastung von Nutznießern bestimmter Naturschutzmaßnahmen 
nach Grad ihres jeweiligen Nutzens regelt. Artikel 41 bis 44 verpflichten zur 
Einrichtung von Umweltschutzräten auf nationaler und präfekturaler Ebene, 
den Kommunen ist dies freigestellt. Die abschließenden Artikel 45 und 46 be
stimmen die Einrichtung einer »Conference on Environmental Pollution Con
trol« auf staatlicher Ebene; hierbei handelt es sich um ein interministerielles 
Planungs- und Koordinierungsgremium, das unter anderem bei der Entwick
lung umfassender und langfristiger Umweltschutzpläne einzuschalten ist. Den 
Vorsitz hat der Premierminister inne, die organisatorisch-administrativen Auf
gaben soll das staatliche Umweltamt wahrnehmen.

Wenn auch viele Experten sich eindeutigere Formulierungen zugunsten 
von Umweltverträglichkeitsprüfungen, ökonomischen Anreizinstrumenten, der 
Partizipationsrechte der Bevölkerung und von Umweltorganisationen sowie 
der Kompetenzen des staatlichen Umweltamtes gewünscht hätten, wird doch 
allgemein anerkannt, daß das Gesetz die Position von Umweltschutzinteressen 
gesellschaftlich und innerhalb des politisch-administrativen Systems stärke, die 
Regierung auf umfassende, integrative Umweltschutzplanungen verpflichte, 
deren Realisierung einer unabhängigen Überprüfung unterzogen werden soll,
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sowie zumindest eine Tür zur Einführung von ökonomischen Anreizinstrumeh- 
ten aufgestoßen habe.28

Am 16. Dezember 1994 verabschiedete die japanische Regierung den im 
Umweltbasisgesetz (Art. 15) geforderten Umweltschutzbasisplan (Basis Envi
ronment Plan), wiederum auf Grundlage einer schriftlichen Stellungnahme des 
Zentralen Umweltrates vom 9. Dezember 1994, um die der Premierminister 
im Januar 1994 gebeten hatte. Auch in diesem Fall entstand der Bericht an den 
Premier in einem aufwendigen Konsultationsverfahren, in dessen Zuge im Juli 
1994 ein Zwischenbericht veröffentlicht, diverse Anhörungen von politisch
administrativen Institutionen sowie ökonomischen und gesellschaftlichen Inter
essenorganisationen und schließlich öffentliche Anhörungen in neun Städten 
stattfanden.

Der Umweltbasisplan legt den Rahmen für umfassende und langfristig aus
gerichtete Umweltschutzpolitiken29 und -ziele der Regierung fest. Sie sind 
vom nationalen Umweltamt und von anderen Ministerien, deren Aufgabenbe
reiche berührt werden, zu implementieren. Die Perspektive des Plans reicht 
bis Mitte des 21. Jahrhunderts. Der Plan enthält vier Langfristziele:

1. Vernünftiger bzw. geschlossener Materialzyklus: Schaffung eines sozio- 
ökonomischen Systems mit umweltgerechtem Materialkreislauf;

2. Harmonische Koexistenz: Sicherung und Verbesserung der natürlichen Le
bensgrundlagen für gegenwärtige und zukünftige Generationen in einer 
Weise, die eine harmonische Koexistenz von Natur und Mensch sicher
stellt;

3. Partizipation: Gestaltung der Gesellschaft in einer Weise, die zu einer frei
willigen und aktiven Beteiligung aller gesellschaftlichen, ökonomischen 
etc. Institutionen und Gruppen bei der Umweltschutzgestaltung und zu 
einer fairen Verteilung der Lasten fuhrt;

4. Internationale Aktivitäten: Förderung von internationalen Umweltschutzan
strengungen in Kooperation mit anderen Ländern.

Der Plan verpflichtet die Regierung, meßfähige Indikatoren zu entwickeln, die 
eine Beurteilung des Zielerreichungsgrades der Planumsetzung erlauben sol
len. Bestehende Umweltpolitikziele sollen anhand der Zielsetzungen des Um
weltbasisplans überprüft, neue Ziele und Aktionsprogramme sollen auf seiner

28 Interviews mit Umweltexperten aus Wissenschaft, Umweltorganisationen, staatlichen 
und kommunalen Institutionen in Tokio und Kioto 1994.

29 Der hier verwendete Terminus »Umweltschutz« lautet im Japanischen »kankyo no ho- 
zen«; darunter sind sowohl der Schutz wie auch die Verbesserung der Umwelt zu ver
stehen.
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Basis entwickelt werden. Der Zentrale Umweltrat wird beauftragt, die Planim
plementation alljährlich zu evaluieren. Nach Ablauf von etwa fünf Jahren soll 
eine Planrevision stattfmden. Bezüglich der Maßnahmen der Langfristziele be
stimmt der Plan, daß die Umweltpolitiken in umfassender, systematischer 
Weise sowie durch Kombination einer Vielfalt von Politikinstrumenten und 
durch Koordination unterschiedlicher Maßnahmen implementiert werden sol
len. Letztere sind vorerst relativ generell formuliert, so heißt es etwa zum 
Schutz der Gewässer, daß durch vielfältige Maßnahmen auf allen Wasserver
wendungsstufen ein umweltfreundlicher (»environmentally sound«) Wasserzy
klus geschaffen werden soll. Insgesamt aber machen die Zielkonkretisierungen 
und Maßnahmenvorschläge des Plans deutlich, daß auf allen Ebenen ein inte- 
grativer, weit in die Zukunft gerichteter, ressourcenschonender und den Mate
rialeinsatz senkender Umweltschutz angestrebt wird. Bezüglich der Abfallent
sorgung wird beispielsweise eine »zero-waste society« angestrebt. Dem Staat 
wird eine aktive Vorreiter- und Vorbildrolle zugewiesen. Die Regierung soll, 
so heißt es, mit der Umsetzung solcher Umweltschutzmaßnahmen vorangehen, 
die sie von den Unternehmen und Bürgern erwarte. Sie wird außerdem ver
pflichtet, die in- und ausländische Praxis der Umweltverträglichkeitsprüfung 
zu untersuchen und gegebenenfalls die bestehenden institutionellen Rahmenbe
dingungen zu verändern, möglicherweise durch ein UVP-Gesetz.

Der Plan ist, in Verbindung mit dem Umweltbasisgesetz, ein klares Signal 
der Regierung, daß eine neue Phase der Umweltpolitik beginnen sollte, in der 
die Umweltpolitik eine führende Rolle beim staatlich rahmengesteuerten Um
bau der gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen, die durch Massen
produktion, Massenkonsum und Massen(abfall)beseitigung gekennzeichnet 
seien, zugewiesen wird.30 Das Grundziel des Plans ist explizit formuliert: die 
Schaffung einer »nachhaltigen Entwicklung«.31

Im Rahmen des Umweltbasisgesetzes und -plans erging am 13 . Juni 1995 
ein Regierungsbeschluß, einen Umweltschutzaktionsplan für den Bereich der 
Regierungsbehörden zu implementieren, in dem konkretisierte Ziele zur Ab
fallreduktion, zur Förderung von schadstoffarmen Fahrzeugen und zur Stimu
lierung von Energieeinsparungsmaßnahmen zur Senkung von C 02-Emissionen 
enthalten sind. Die Umsetzung des Fünfjahresplans soll ab 1996 beginnen. Es 
ist vorgesehen, daß jede Behörde mit Beginn 1997 alljährlich einen Erfolgsbe-

30 Mit spürbarem Stolz macht das staatliche Umweltamt in seiner Erläuterung zum Um
weltbasisplan, veröffentlicht am 16.12.1994, darauf aufmerksam, daß unter den G7- 
Mitgliedsländern Deutschland, Italien und die USA keinen nationalen Umweltschutz
plan haben.

31 Vgl. hierzu Teil B »Langfristziele« des Umweltbasisplans.
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rieht vorlegen soll. Darüber hinaus gibt es regierungsinterne Überlegungen, 
das Bewertungsverfahren in die Hände eines unabhängigen Gremiums zu le
gen; hierüber soll im Verlauf des Jahres 1996 entschieden werden.

Der Aktionsplan enthält folgende elf konkretisierte Zielsetzungen für Re
gierungsinstitutionen:

-  eine 20%ige Verminderung des Normalpapierverbrauchs bis zum Jahr 
2000;

-  eine Steigerung des Einsatzes von abgasarmen Kraftfahrzeugen auf 10 Pro
zent des Regierungsfuhrparks bis zum Jahr 2000;

-  Stabilisierung des gesamten Papierverbrauchs im Jahr 2000 auf dem gegen
wärtigen Niveau;

-  Reduktion des Bauschutts um 10 Prozent bis zum Jahr 2000;
-  Reduktion des Stromverbrauchs um 10 Prozent bis zum Jahr 2000;
-  Reduktion des Wasserverbrauchs um 10 Prozent bis zum Jahr 2000;
-  Reduktion des Treibstoffverbrauchs des gesamten Regierungsfuhrparks um 

10 Prozent bis zum Jahr 2000;
-  Reduktion des allgemeinen Brennstoffverbrauchs um 10 Prozent bis zum 

Jahr 2000;
-  Reduktion des Abfallaufkommens um 25 Prozent bis zum Jahr 2000;
-  Reduktion des brennbaren Abfallanteils am Gesamtabfallaufkommen um 30 

Prozent bis zum Jahr 2000 und
-  Stabilisierung der CC^-Emissionen im Jahr 2000 auf dem gegenwärtigen 

Niveau.

Zur Erreichung dieser Ziele wird unter anderem empfohlen, überwiegend um
weltfreundliche Materialien (»eco mark«), recyclingfähige elektrische Geräte 
mit niedrigem Stromverbrauch, solarbetriebene Anlagen, FCKW-freie Klima
anlagen und halonfreie Feuerlöschgeräte zu beschaffen. Darüber hinaus sollen 
Geräte systematisch gewartet und repariert werden, um Neubeschaffungen zu 
vermeiden, umweit- und ressourcenbezogene Ausbildungsprogramme behör
denintern durchgeführt und eine Abfallentsorgungsinfrastruktur aufgebaut wer
den, die das Getrenntsammeln von Wertstoffen erleichtert. Das Aktionspro
gramm, das unter dem Slogan »Schaffung einer Recyclinggemeinschaft« läuft, 
soll ein erster Schritt zur Umsetzung der Empfehlung des Umweltbasisplanes 
sein, daß die Regierung durch eigenes fortschrittliches Umweltverhalten Si
gnale für Wirtschaft und Gesellschaft setzen soll.

141



Abbildung 4.4: Chronologie der wichtigsten umweltschutzbezogenen Geset
ze, Regelungen und staatlichen Maßnahmen seit 1967

Jahr Gesetze, Regelungen, Maßnahmen, Ereignisse

1967 »Basic Law for Environmental Pollution Control«
»Law Concerning the Prevention of Damage from Aircraft Noise«
»Law Concerning the Prevention of Oil Pollution by Ships«
Expertengruppen des Gesundheitsministeriums geben ihre Untersuchungsergebnisse zur
Quecksilberverschmutzung und ihren Auswirkungen bekannt
Die ersten Gerichtsverfahren zu den »Vier großen Umweltprozessen« werden initiiert

1968 »Air Pollution Control Law«
»City Planning Law«
»Noise Regulation Law«
Gründung des »Tokyo Research Institute for Environmental Protection«
Das Gesundheitsministerium gibt das Untersuchungsergebnis zur Kadmiumverschmutzung 
(Itai-Itai-Krankheit) bekannt

1969 Umweltqualitätsstandards für SO2  (Kabinettsbeschluß)
Veröffentlichung des ersten Umweltberichts der Regierung auf Grundlage des Umweltbasisge
setzes
Kfz-Abgaswert für CO verschärft
»Law concerning Special Measures for the Relief of Pollution-related Patients«
Eine Arbeitsgruppe des Wirtschaftsministeriums (MITI) veröffentlicht einen Bericht zur Poli
tik der Schwefelgehaltssenkung in Heizölen

1970 Gewässergütestandards (Kabinettsbeschluß)
Umweltqualitätsstandard für CO
Das Ministerium für Bauwesen verabschiedet einen 5-Jahres-Plan zum Bau von Abwasserkanä
len und Kläranlagen
»Law concerning the Settlement of Environmental Pollution Disputes«
14 umweltschutzbezogene Gesetze einschließlich der Novellierung des »Basic Law for Envi
ronmental Pollution Control« und des »Water Pollution Control Law« wurden auf der 64. 
außerordentlichen Parlamentssitzung verabschiedet

1971 Lärmstandards (Kabinettsbeschluß)
Beginn des dritten »5-year Sewerage Plan«
»Offensive Odor Control Law«
»Law for the Establishment of the Environment Agency«
Gründung des staatlichen Umweltamtes »Environment Agency«
Verbot des Einsatzes von DDT
Das »Law Concerning Entrepreneurs' Bearing of the Cost of Public Pollution Control Works« 
tritt in Kraft
»Law for the Establishment of Pollution Control Supervisors in Specified Factories«
Gründung des »Central Council for Environmental Pollution Control«

1972 »Law concerning the Control of Transfer, etc., of Birds in Danger of Extinction« 
»Law for the Establishment of a Pollution Coordination Committee«
»Nature Conservation Law«
Gründung des »Liaison Committee for Measures against Photochemical Air Pollution« 
Kfz-Abgaswerte (73er Werte)
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Jahr Gesetze, Regelungen, Maßnahmen, Ereignisse

(1972) Ergänzung des »Air Pollution Control Law« und des »Water Pollution Control Law« mit einer 
Gefährdungshaftungs-Klausel (absolute liability)
»Law Concerning Emergency Measures for Improving Waste Treatment Facilities« 
Ankündigung durch die Regierung, ein »Environmental Impact Assessment«-System zu ent
wickeln
»Marine Pollution Prevention Law«
Einsetzung der »Environmental Dispute Coordination Commission«

1973 Umweltqualitätsstandards für NO2  und photochemische Oxidantien
Ausweisung von Nagoya, Tokai, Toyonaka, Kitakyushu, Tohoku als Kompensationsgebiete
Aufnahme von chronischer Arsenbelastung als kompensationsberechtigte Krankheit
NOx-Emissionsstandards für stationäre Quellen
Einsetzung des »Nature Conservation Council«
Teilweise Novellierung des »National Parks Law« und des »Nature Conservation Law«
»Interim Law for Conservation of the Environment of the Seto Inland Sea«
»Pollution-related Health Damage Compensation Law« verabschiedet (tritt September 1974 in 
Kraft)
Umweltqualitätsstandards für Fluglärm

1974 Kfz-Abgasgrenzwerte (75er Werte)
Tätigkeitsbeginn des National Institute for Environmental Pollution Research 
»Industrial Location Law«
Veröffentlichung des 7-Städte-Reports über technische Möglichkeiten der Pkw-Abgasreduzie
rung
»Air Pollution Control Law« teilweise geändert (Einführung des Gesamtemissionsmengen- 
Steuerungssystems für SO2)
Verschärfung der Gewässergütestandards und Abwasserstandards bezüglich Quecksilber

1975 Gewässergütestandards und Abwasserstandards für PCB 
Regierungsbeschluß über Steuerermäßigungen für abgasarme Kfz 
Kfz-Abgasgrenzwerte (77er Werte)
Die Regierung entscheidet über energiepolitische Leitlinien (»Basic Direction for a Compre
hensive Energy Policy«)
Lärmstandards für Super-Schnellzüge (Shinkansen)
»Petroleum Complex Disaster Prevention Law«
Kfz-Lärmgrenzwerte

1976 »Vibration Regulation Law«
Verschärfung der NOx-Emissionsstandards für stationäre Quellen
Kfz-Abgasgrenzwerte (78er Werte für benzinbetriebene Automobile und 77er Werte für Die
selfahrzeuge)
Evaluation der japanischen Umweltpolitik durch eine OECD-Expertengruppe

1977 »Comprehensive Long-Term Environmental Conservation Program« 
»3rd Comprehensive National Development Plan«
Gründung der Japan Environmental Association 
Verschärfung der NOx-Emissionsstandards für stationäre Quellen

1978 Kfz-Abgasgrenzwerte (79er Werte für Busse, Lkw und Dieselfahrzeuge) 
Kfz-Lärmgrenzwerte (79er Werte für Beschleunigungslärm)
Gründung des National Research Center for Minamata Disease
»Basic Plan for Conservation of the Environment of the Seto Inland Sea« (Kabinettsbeschluß)

143



Jahr Gesetze, Regelungen, Maßnahmen, Ereignisse

(1978) Novellierung des »Wildlife Protection and Hunting Law«
»Water Pollution Control Law« teilweise geändert (Einführung der Gesamtfrachtbegrenzung) 
»Interim Law for Conservation of the Seto Inland Sea« (teilweise geändert) 
Umweltqualitätsstandards für NO2 geändert
»Interim Law Concerning the Promotion of Certification of Minamata Disease«

1979 Gesamtfrachtbegrenzungsprogramm für die Tokio-Bucht etc.
Empfehlungen des Central Council for Environmental Pollution Control zur Einführung eines 
»System of Environmental Impact Assessment« veröffentlicht
Kfz-Abgas grenzweite (81er Werte für Lkw der mittleren Gewichtsklasse, Busse und Benzin
fahrzeuge)
»Law Concerning the Rationalization of Energy Use«. Das Gesetz schreibt unter anderem für 
Betriebe ab einer bestimmten Größe (Energieverbrauch) die Einsetzung von »Energiemana- 
gern« vor, die die Energieeffizienz des Betriebes prüfen und verbessern sollen 
Verschärfung der NOx-Emissionsstandards für stationäre Quellen

1980 »Law relating to the Prevention of Marine Pollution and Marine Desaster« teilweise geändert 
Kfz-Abgasgrenzwerte (82er Werte für schwere Lkw und bestimmte Arten von Bussen und 
Lkw mit Benzin- oder Dieselmotoren)
»Convention of Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat« 
»Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora« 
»Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matters«

1981 Vorlage des Entwurfs zu einem Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung im Parlament 
Veröffentlichung des Berichts des Central Council for Environmental Pollution Control: »En
vironmental Policy in the 1980s: Tasks and Directions«
Vollzugserlaß zum »Air Pollution Control Law« teilweise geändert (Einführung des Gesamt
emissionsmengen-Steuerungssystems für NOx)
Die Regierung stimmt dem Gesetzentwurf zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental 
Impact Assessment Bill) zu und leitet ihn ans Parlament weiter 
Programme zum Schutz des Seto-Binnenmeeres der Anrainer-Präfekturen veröffentlicht 
Festlegung von DDT, Aldrin, Dieldrin und Endrin als spezielle Chemikalien unter dem Che
mikaliengesetz
Kfz-Abgasgrenzwerte (83er Werte für Dieselfahrzeuge mit direkter Einspritzung) 
Kfz-Lärmgrenzwerte (83er Werte für Mittelklassewagen)

1982 Veröffentlichung von Berichten des Central Council for Environmental Pollution Control zur 
Vermeidung von Straßenverkehrs-Emissionen sowie zum Thema »How future Environmental 
Control Measures should be«
Verschärfung der Emissionsstandards für Ruß und Staub 
Verschärfung der Kfz-Lärmgrenzwerte (84er Werte)
Gewässergütestandards geändert (Einführung neuer Stickstoff- und Phosphat-Standards für 
Seen und Stauseen)

1983 »Law Amending the Pollution-Related Health Damage Compensation Law (Motor Vehicle 
Weight Tax 1983 and 1984)«
Veröffentlichung des Reports des Central Council for Environmental Pollution Control »Basic 
Concepts on Countermeasures and Ways to Cope with Traffic Pollution«
Das staatliche Umweltamt veröffentlicht einen Bericht zum, gegenwärtigen Stand und zu zu
künftigen Aufgaben bei der Bekämpfung von »Alltagslärm«
Das staatliche Umweltamt fordert 23 Präfekturen auf, Sofortmaßnahmen gegen Umweltpro
bleme zu ergreifen, die durch Kfz-Reifen mit Spikes verursacht werden
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Jahr Gesetze, Regelungen, Maßnahmen, Ereignisse

(1983) Bekanntgabe der ab 1985 geltenden Lärmstandards für große Lkw
Bekanntgabe der 1985er Lärmstandards für Lkw, Busse und zweirädrige Fahrzeuge durch das 
staatliche Umweltamt
Der Generaldirektor des staatlichen Umweltamtes erbittet vom Central Council for Environ
mental Pollution Control einen Maßnahmeplan für die Festlegung von Kompensationsgebieten 
unter dem »Pollution-related Health Damage Compensation Law«

1984 »Law concerning Special Measures for Conservation of Lake Water Quality (Clean Lake 
Law)«
Bekanntgabe durch das staatliche Umweltamt, daß in der Präfektur Kumamoto (wo die Mina- 
mata-Bucht liegt) die Gesamtzahl der 1983 wegen Quecksilbervergiftungen anerkannten Um
weltverschmutzungsopfer 1.085 beträgt, exklusive der 483 seit 1956 verstorbenen Opfer. Der 
Anerkennungsausschuß hat 1983 insgesamt 20 neue Antragsteller neu anerkannt, 52 wurden 
abgelehnt
Bekanntgabe von vorläufigen Abwassereinleitungsrichtlinien für Trichlorethylen durch das 
staatliche Umweltamt
Empfehlung des Central Council for Environmental Pollution Control zur Festlegung von Ab
wasserstandards für Stickstoff und Phosphate
Genehmigung der Regional-Umweltschutzprogramme (in Fortsetzung abgelaufener Program
me) für Yokkaichi und vier weitere Gebiete durch den Premierminister 
Bekanntgabe der Ergebnisse einer 1982 durchgeführten Untersuchung zur Grundwasserbela
stung: Überprüfungen des Grundwassers in 15 Städten ergaben, daß erhebliche Belastungen, 
vor allem durch Trichlorethylen, Vorlagen
Die japanische Regierung legt Berufung gegen eine Entscheidung des Fukuoka High Court in 
Sachen Reisölkontaminierung mit PCB (1968 aufgetreten) ein. Das Gericht hatte die Regie
rung zu 1,4 Milliarden Yen Schadensersatz wegen Mitverschuldens verurteilt, weil sie zu spät 
angemessene Maßnahmen ergriffen hatte
Anfrage des staatlichen Umweltamtes an den Central Council for Environmental Pollution 
Control, einen Strategievorschlag zur Verhinderung der Eutrophierung des Seto-Binnenmeeres 
zu erstellen
Einrichtung eines Beratungsgremiums durch das staatliche Umweltamt, das Untersuchungen 
zur Umweltverschmutzung durch »High-technology«-Industrien durchführen soll. Ein erster 
Bericht wird für 1986 erwartet
Bekanntgabe eines Erlasses des Premierministeramtes, der teilweise die Durchführungs-VO 
des »Pollution-related Health Damage Compensation Law« ergänzt (Erhöhung der Zuschüsse 
für Kinder und für Bestattungskosten; Festlegung der SC>2 -Abgabensätze für das Fiskaljahr 
1984)
Bekanntgabe der prozeduralen Regelungen, Projekte und Zuständigkeiten bei der Durchfüh
rung von Umweltverträglichkeitsprüfungen von Projekten, an denen staatliche Stellen oder öf
fentliche Unternehmen beteiligt sind. Es wurde entschieden, hierzu keine gesetzliche Regelung 
zu erlassen; statt dessen soll die UVP auf Basis von »Verwaltungsempfehlungen« erfolgen 
Festlegung von Kontrollstandards zur Prävention von Schwermetallanreicherungen in land
wirtschaftlichen Böden durch das staatliche Umweltamt
Veröffentlichung der »Basic Policy for the Conservation of Lake Water Quality«

1985 Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse zur Lärmbelastung entlang ausgewählter Shinkan- 
sen-Schnellzuglinien. Vorschläge des staatlichen Umweltamtes zur Verhinderung der festge
stellten Überschreitungen der Lärmstandards
Das staatliche Umweltamt ruft die einschlägigen Behörden auf, verstärkte Aufmerksamkeit auf 
die Verschmutzung der Luft durch Asbest zu richten
Bekanntgabe neuer Meßverfahren zur Lärmermittlung von motorisierten Zweirädern, wodurch 
die bestehenden Lärmstandards verschärft werden
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(1985) Festlegung von Abwassereinleitungsstandards für Stickstoff und Phosphat
Festlegung von (bisher nicht bestehenden) Emissionsgrenzwerten (SOx, NOx, Staub, Ruß) für 
kleine Feuerungsanlagen durch Ergänzung des Regierungserlasses zur Durchführung des »Air 
Pollution Control Law«
Bekanntgabe einer Verschärfung der Abgasgrenzwerte (NOx, CO, HC) von Diesel-Pkw mit 
Automatik
Bekanntgabe durch das staatliche Umweltamt, für Niederfrequenz-Strahlungen (»unhörbarer 
Lärm« = Strahlungen unter 100 Hertz) keine Grenzwerte zu erlassen, weil eine Untersuchung 
keine gesicherten Hinweise auf beeinträchtigende Wirkungen auf Menschen ergeben habe 
Das staatliche Umweltamt hat wegen der unzulänglichen Verbesserungsraten ein Beratungsgre
mium beauftragt, strengere Gewässerstandards (CSB) für die Tokio- und Ise-Bucht sowie das 
Seto-Binnenmeer festzulegen. Diese sollen bis 1989 eingeführt werden 
Bekanntgabe, daß die GEMS-Programme für NOx in hierzu bestimmten Gebieten die Zielset
zungen hinsichtlich der Luftqualitätsverbesserung nicht erreicht haben
Das staatliche Umweltamt gibt die Durchführung einer Untersuchung über Möglichkeiten zur 
Senkung der N02-Emissionen des Kfz-Verkehrs in großen Städten im Fiskaljahr 1985 be
kannt. Hierzu werden im Budget des Umweltamtes rund 34,8 Millionen Yen bereitgestellt 
Nach Ablauf des früheren Programms wurden 8 Regionen erneut für die Durchführung von 
fünfjährigen regionalen Umweltschutzprogrammen bestimmt. Der Schwerpunkt liegt auf Maß
nahmen im Gewässer- und Immissionsschutzbereich. Zu den Gebieten gehören Hachinoke, 
Niigata, Shizuoka-Shimizu, Wakayama, Okayama, Hirishima-Kure, Shimonoseki-ube und 
Kagawa
Generell zum System der regionalen Umweltschutzprogramme wurde vom staatlichen Umwelt
amt bekanntgegeben, daß das System überprüft und geändert werden soll. Vorschläge hierzu 
sollen bis 1987 erarbeitet werden. Anlaß für die Revision ist insbesondere der geringe Effekt 
dieser Programme im Bereich der Kfz-Emissionen
Bekanntmachung durch das staatliche Umweltamt, daß nur bei 2 von 17 untersuchten Flughä
fen die Lärmgrenzwerte, die vor rund 10 Jahren festgelegt worden waren, eingehalten werden 
In Kawasaki erhob eine Gruppe von 107 Personen Klage auf Schadensersatz in Höhe von 2,3 
Milliarden Yen gegen private und öffentliche Unternehmen wegen Beeinträchtigungen und 
Schäden durch Luftschadstoffemissionen. Unter den Klägern befinden sich rund 100 Personen, 
die bereits als Umweltverschmutzungsopfer (Atemwegserkrankungen) anerkannt sind. Das 
Verfahren ist das dritte in diesem Bereich in Kawasaki (die beiden anderen 1982 und 1983 ein
geleiteten Verfahren sind noch nicht abgeschlossen). In allen drei Klageverfahren erheben ins
gesamt 340 Personen Klage auf Schadensersatz in Höhe von insgesamt 7,2 Milliarden Yen 
Eine Gruppe von 308 Personen, die an der Minamata-Krankheit leiden und bisher nicht als 
Umweltverschmutzungsopfer anerkannt worden sind, erhebt Klage auf Schadensersatz in Höhe 
von 6,1 Milliarden Yen gegen das Unternehmen Chisso, die Regierung der Präfektur Kuma- 
moto und den Staat. Zugleich fordern die Kläger eine Anerkennung als Umweltverschmut
zungsopfer
Nach einer Entscheidung des Fukuoka High Court werden 4 Personen als Opfer der Mina
mata-Krankheit anerkannt. Das für die Quecksilbervergiftungen verantwortliche Unternehmen 
Chisso wird angewiesen, 32 Millionen Yen Schadensersatz zu zahlen. Außerdem bezeichnet 
das Gericht die offiziellen Prüfkriterien zur Anerkennung von Umweltverschmutzungsopfern 
(Minamata-Krankheit) als zu strikt

1986 Gründung des »Office of Marine Pollution Control« innerhalb des staatlichen Umweltamtes
Die »Regional Pollution Control Programs« für 8 Gebiete werden vom Premierminister geneh
migt
Regierungserlaß zum »Pollution-related Health Damage Compensation Law«: Erhöhung von 
einigen Kompensationszahlungen sowie Festlegung der Emissionsabgabe für 1986
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(1986) Bekanntmachung gesetzlicher Regelungen zu Steuererleichterungen und Finanzhilfen für Um
weltschutzmaßnahmen bei Binnengewässern und methanolbetriebenen Automobilen 
Veröffentlichung von Untersuchungsergebnissen durch das staatliche Umweltamt zur Hoch- 
temperatur-Verbrennung von PCB-Abfallen
Abschluß des Gerichtsverfahrens zur Umweltbelastung durch Shinkansen-Sehnellzüge in Na
goya durch einen Vergleich
Die 13 Umliegerpräfekturen des Seto-Binnenmeeres legen Richtlinien zur Reduktion von Pho
sphaten fest
Beginn der Kooperation des staatlichen Umweltamtes mit der mexikanischen Regierung zur 
Analyse der Luftverschmutzung und der Planung von Luftreinhaltemaßnahmen in Mexiko- 
Stadt
Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse von 1985 zu den Wirkungen saurer Nieder
schläge auf die Japanzeder in der Kanto-Ebene durch das staatliche Umweltamt 
Beginn einer Untersuchung zu Umwelteffekten von »Hochtechnologie«-Untemehmen: »Joint 
Surveys on Environmental Conservation Related to IC Manufacturing Industries« (Auftragge
ber: staatliches Umweltamt, Gesundheitsministerium, Wirtschaftsministerium)
Fertigstellung eines Berichtes des Central Council for Environmental Pollution Control über 
die Festlegung von Kompensationsgebieten unter dem »Pollution-related Health Damage Com
pensation Law«
Regierungserlaß zur Einleitungsbegrenzung von toxischen flüssigen Abfällen 
Veröffentlichung des »Long-Term Plan for Environmental Protection« durch das staatliche 
Umweltamt
Veröffentlichung eines Berichtes zum Stand der Grundwasserverschmutzung durch Trichlor- 
ethylen durch das staatliche Umweltamt

1987 Abgabe des Berichtes des Central Council for Environmental Pollution Control an das staatli
che Umweltamt zum Thema regionale Umweltmanagementprogramme unter veränderten sozia
len, ökonomischen und ökologischen Bedingungen
Die »Regional Pollution Control Programs« (Phase 7) für 7 Gebiete werden vom Premiermini
ster genehmigt
Der »Fourth Comprehensive Development Plan« wird verabschiedet
Genehmigung der Gewässerschutzpläne für Seen (Kasumigaura, Imbamuma, Teganuma, Biwa) 
durch den Premierminister
Genehmigung des GEMS-Programms (Gesamtemissionsmengensteuerung) für die Tokio- 
Bucht, Osaka-Bucht und das Seto-Binnenmeer durch den Premierminister 
Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse zu Umweltauswirkungen der »Integrated Cir- 
cuit«-Industrie
Annahme des Montreal-Protokolls zum Schutz der Ozonschicht
Bekanntgabe des Regierungserlasses zur Aufhebung der designierten Kompensationsgebiete 
(Klasse I: Luftverschmutzung), zur Beendigung der Neuanerkennung von kompensationsbe
rechtigten Luftverschmutzungsopfem etc.
Veröffentlichung eines Berichts zum Stand der Grundwasserverschmutzung durch Trichlor- 
ethylen durch das staatliche Umweltamt 
Das Resort Development Law tritt in Kraft

1988 Das Bildungsministerium (Ministry of Education) stellt 33,3 Milliarden Yen für die Beseiti
gung von Asbest in Schulen bereit. Schätzungen besagen, daß landesweit etwa 1.300 Schulen 
mit Spritzasbest versehen sind
Veröffentlichung des ersten Berichts eines Beratungsgremiums des staatlichen Umweltamtes 
mit Vorschlägen zur Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Entwicklungshilfe: »Effec
tive Promotion of Environmental Cooperation with Developing Countries«. Im Bericht sind 
auch Vorschläge zu organisatorischen Verbesserungen im staatlichen Umweltamt enthalten
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(1988) Veröffentlichung eines umfassenden Regierungsberichtes zu Japans gegenwärtiger und zukünf
tiger Rolle bezüglich globaler Umweltprobleme. Das Umweltweißbuch des staatlichen Um
weitamtes trägt den Untertitel »Focusing on Global Environmental Problems and Japan's Con
tribution«
Das »Law Concerning Preservation of the Ozone Layer« tritt in Kraft
Ein »Fundamental Plan to Make the Low Pollution Cars Prevailing« wird vom staatlichen Um
weltamt veröffentlicht
Das staatliche Umweltamt veröffentlicht Untersuchungsergebnisse zur Qualität von Küstenge- 
wässem, die auf dioxinbelastete Fische hinweisen
Das staatliche Umweltamt erläßt NOx-Abgasstandards für kompakte und mittelgroße Diesel
fahrzeuge für 1990 und 1992, wodurch die NOx-Emissionen dieser Fahrzeuge um bis zu 30 
Prozent gesenkt werden sollen
Das staatliche Umweltamt beginnt mit dem »NO2 Forecasting Project«
Ankündigung der Einführung eines »Ökozeichens« (ecomark) für umweltschonende Produkte 
ab 1989
»Vienna Treaty for Preservation of the Ozone Layer« tritt am 29. Dezember in Kraft 
Das staatliche Umweltamt veröffentlicht in einem zusammenfassenden Bericht Untersuchungs
ergebnisse der Präfekturen und Großstädte über Emissionen von Tri-, Tetrachlorethylen und 
Trichlorethan sowie über diesbezügliche Grundwasserbelastungen

1989 »Montreal Protocol Concerning Ozone Layer Disruptive Substances« tritt am 1. Januar in 
Kraft
Das »Ökozeichen« wird eingeführt
Bekanntgabe von insgesamt 44 Produkten, die das »Ökozeichen« (ecomark) erhielten, durch 
die hierfür zuständige Japan Environment Association
Veröffentlichung einer Politikempfehlung für zukünftige umwelfrelevante Aktivitäten japani
scher Unternehmen im Ausland, speziell im asiatischen Raum, durch das (neugegründete) Glo
bal Environment Protection Bureau des staatlichen Umweltamtes
Durch Regierungsbeschluß werden Tri- und Tetrachlorethylen in die Liste der schädlichen 
Substanzen nach dem »Water Pollution Control Law« aufgenommen
Annahme eines 6-Punkte-Politikprogramms zum globalen Umweltschutz durch die japanische 
Regierung
Der »Council of Ministers for Global Environmental Conservation« wird eingerichtet 
Einrichtung eines »Panel on New Energy-Saving Policy in Preperation for the 21st Century« 
durch die zum Wirtschaftsministerium gehörende Agency of Natural Resources and Energy 
Veröffentlichung der Ergebnisse einer fünfjährigen Untersuchung über Auftreten und Effekte 
von saurem Regen, zugleich Einleitung eines neuen 5-Jahres-Untersuchungsprogramms 
Die Tokyo Conference on Global Environment and Human Response Towards Sustainable De
velopment findet statt
Veröffentlichung einer Prognose über die Entwicklung der NOx-Luftbelastung in Tokio, Yo
kohama und Osaka bis 1993
Veröffentlichung eines Zwischenberichts über »Biotechnologie und Umwelt« im Rahmen eines 
Forschungsauftrages durch das staatliche Umweltamt
Vorlage eines Entwurfs zur Änderung des Luftreinhaltegesetzes durch das staatliche Umwelt
amt mit dem Ziel, Asbest und seine Derivate bezüglich Gesundheitsgefährdungen zu regeln 
Veranstaltung eines International Symposium on Sustainable Development in Asia durch das 
staatliche Umweltamt

1990 Richtlinienerlaß zum Schutz des Grundwassers bei Verwendung von Agrochemikalien (Pestizi
de, Fungizide, Herbizide) auf Golfplätzen
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(1990) Das Beratungskomitee in Energiefragen (Advisory Committee for Energy) empfiehlt in seinem 
Bericht an das Wirtschaftsministerium zur Bekämpfung des Treibhauseffektes, den Anteil 
nichtfossiler Energieträger an der Energieerzeugung bis zum Jahr 2010 von 15 Prozent (1988) 
auf 26,5 Prozent zu erhöhen; hierzu soll die Kemenergieerzeugung von 9 Prozent (1988) des 
Gesamtenergieverbrauchs auf 16,7 Prozent gesteigert werden
Das staatliche Umweltamt veröffentlicht eine neun Substanzen (und ihre Verbindungen) ent
haltende Kriterienliste zur sicheren Ablagerung kontaminierter Bodenaushübe 
Das Finanzministerium schlägt die Einführung einer Umweltsteuer auf fossile Brennstoffe vor, 
die insbesondere zur Senkung von C02-Emissionen beitragen soll
Veröffentlichung eines Recycling-Berichts durch die Study Group on a Recycling-Oriented So
cial System des staatlichen Umweltamtes
Das Wirtschaftsministerium erläßt Richtlinien zu Abfallrecycling und -Verminderung und 5- 
Jahres-Zielempfehlungen (Abfall) für zehn Branchen
Das Aktionsprogramm zur Beschränkung der globalen Erwärmung (Action Program to Arrest 
Global Warming) wird veröffentlicht
Ein Schadenersatz gegen ein Bergbauuntemehmen wegen chronischer Arsenbelastung endet 
mit dem Entscheid des Supreme Court: 41 Betroffenen werden 465 Millionen Yen zugespro
chen
Die Regierung lehnt den Vergleichsvorschlag des Gerichts in einem Schadensersatzprozeß we
gen Minamata-Krankheit ab und erntet hierfür Kritik auf breiter Ebene 
Im nationalen Umweltforschungsinstitut in Tsukuba wird das Center for Global Environmental 
Research eingerichtet
Im nationalen Wetteramt wird das »Center for Global Warming Information« eingerichtet 
Das Wasserschutzgesetz wird ergänzt (Verbesserung der Regelung von Haushaltsabwässern) 
Das Gesundheitsministerium veröffentlicht Richtlinien zur Verhinderung der Dioxinentstehung 
bei Hausmüllverbrennungsanlagen

1991 Das Finanzministerium und das staatliche Umweltamt geben Präferenzen für die Einführung 
einer C02-Steuer 1992 bekannt. Vorgesehen sei eine Ermäßigung des Steuersatzes, wenn CO2 - 
Reduktionstechniken eingesetzt werden. Das Steueraufkommen soll für Maßnahmen zur Be
kämpfung der globalen Erwärmung verwendet werden
Das Asian-Pacific Seminar on Climate Change mit Teilnehmern aus 18 Ländern findet in Na- 
goya statt
Vorlage eines Politikgrundlagenprogramms zur Reduktion der CSB-Gesamtbelastung (GEMS- 
System Gewässerschutz) in der Tokio-Bucht, Ise-Bucht und dem Seto-Binnenmeer mit Reduk
tionszielen für das Fiskaljahr 1994
Änderung der Kfz-Abgasstandards (Verschärfung) auf Grundlage des Berichts »The Future 
Policy for Motor Vehicle Exhaust Emission Reduction« des Zentralen Umweltrates 
Der Zentrale Umweltrat übermittelt dem staatlichen Umweltamt seine Empfehlungen zur Ver
besserung der Minamata-Verfahren (Prüfung/Anerkennung)
Einrichtung des »Council of Cabinet Ministers Conceming Minamata Disease« zur Verbesse
rung der offiziellen Politik gegenüber Minamata-Krankheitsopfem
Veröffentlichung des Berichts »Towards the Creation of an Environment-Friendly Culture« 
durch das 1989 eingesetzte Beratungsgremium zu »Umwelt und Kultur«
Kabinettsbeschluß über das »Umweltweißbuch 1991« -  Schwerpunktthema: »Restructuring for 
an Environmentally Friendly Economy and Society« -  und Übermittlung an das Parlament am 
23. April
Veranstaltung des Environment Congress for Asia and the Pacific (»Eco-Asia«) in Tokio 
Gründung des Japan Committee for Global Environment, dem rund 150 Personen aus Politik, 
Wirtschaft, Medien, Gewerkschaften, Verwaltungen und Verbraucherverbänden (unter dem 
Vorsitz des Vorsitzenden des Untemehmensdachverbandes KEIDANREN) angehören 
KEIDANREN gibt seine »Global Environmental Charta« bekannt
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(1991) Die Tokyo Bank stellt 1 Million US $ für ein vom US-World Wide Fund for Nature organi
siertes »dept-for-nature swap« zur Verfügung
Die Rote Liste (Invertebrate Animais) wird vom staatlichen Umweltamt veröffentlicht 
Das Studded Tires Regulation Law tritt in Kraft
Das Fünfjahresprogramm zum Kläranlagenbau (1991-1995) hat das Planungsziel, die Kläranla
genanschlußrate von 44 Prozent auf 54 Prozent zu erhöhen (geschätzte Kosten: 16.500 Milliar
den Yen)
Das Wirtschaftsministerium stellt das »Green Aid«-Programm auf; es ist mit 2,7 Milliarden 
Yen für 1992 budgetiert
Japan schließt mit Rußland eine Vereinbarung zur Umweltschutzkooperation ab

1992 In Thailand wird ein im Rahmen der thailändisch-j apanischen technologischen Umweltkoope
ration errichtetes Umweltforschungs- und Ausbildungszentrum eröffnet. Vergleichbare Institu
tionen werden auch in China und Indonesien eingerichtet
Die Dai-ichi Kangyo Bank und der ja p a n isch e  World Wide Fund for Nature schließen einen 
Vertrag zu einem »dept-for-nature swap« Projekt auf den Galapagos Inseln in Höhe von 1 Mil
lion US $ ab
Das Umweltweißbuch 1992 behandelt das Schwerpunktthema »Japan's Challenge at the Turn
ing Point for Future Sustainable Earth«
Japans Regierung gibt bekannt, daß sie im Rahmen eines Globalprogramms ab 1992 bis zu 
1.000 Milliarden Yen für Umweltentwicklungshilfe bereitstellen wird
Das Gesetz zur Begrenzung der NOx-Abgasemissionen von Kraftfahrzeugen in Großstädten 
(mit sehr strengen Abgaswerten) tritt in Kraft
In einem Schadenersatzprozeß gegen ein Stahluntemehmen wegen Erkrankungen durch Luft
verschmutzung werden den Betroffenen 265 Millionen Yen zugesprochen 
Die erste »Northeast Asian Conference on Environmental Co-operation« findet in Niigata statt 
Der Zentrale Umweltrat und der Zentrale Naturschutzrat übermitteln gemeinsam dem staatli
chen Umweltamt einen gutachterlichen Bericht zur Schaffung eines neuen Umweltbasisgesetzes 
Das UNEP-Umweltschutztechnologiezentrum wird in den Präfekturen Osaka und Shiga einge
richtet
Das Waste Disposal and Public Cleansing Law wird um die Regelung von »specially con
trolled waste« (Sondermüll) ergänzt, um eine bessere Erfassung dieser Müllart sicherzustellen 
Japan tritt der World Heritage Convention von 1972 bei
Der Fünfjahres wirtschaftsplan wird aufgelegt, betitelt mit »Saving a Better Quality of Life 
Around the Globe«. Er enthält diverse (insbesondere globale) Umweltschutzzielsetzungen 
Das Wirtschaftsministerium (MITI) veröffentlicht sein »New Earth 21 «-Programm, das eine 
Langfriststrategie und diesbezügliche Maßnahmenvorschläge (insbesondere Energieeinsparung, 
-effizienzsteigerung, Ausbau alternativer Energiequellen) zur Eindämmung der Treibhausgase 
enthält
MITI entwickelt das »New Sunshine Program«, primär ein Programm zur FuE-Förderung in 
den Bereichen Energie- und Umwelttechnologie. Es wird von der Agency of Industrial Science 
and Technology administriert und integriert folgende bereits laufende Projekte: das »Sunshine 
Project«, das »Moonshine Project« und das »Global Environment Technology Program». Ziel
setzung ist unter anderem die Reduktion der energiebezogenen C02-Emissionen um 16 Prozent 
bis 2010, um 50 Prozent bis 2030 (bezogen auf das Jahr 1990)
Der Unternehmerverband KEIDANREN richtet einen »Nature Conservation Fund« (Grundaus
stattung: 300 Millionen Yen) zur Unterstützung von umweltbezogenen Kooperationen mit Ent
wicklungsländern ein

1993 In das Wassergesetz werden neue Gütestandards zum Gesundheitsschutz aufgenommen bzw. 
Gewässergütestandards verschärft
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(1993) Die Regierung bringt den Gesetzesvorschlag für ein neues Umweltbasisgesetz (Basic Law on 
the Environment) ein. Das Gesetz wird im November verabschiedet
Das Law Concerning the Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora wird 
implementiert
Das Energiespargesetz von 1979 (Energy Conservation Law) wird durch Novelle verbessert 
Die Jahres voll Versammlung der International Whaling Commission findet in Kioto statt 
Die Vertragsparteien der RAMSAR-Konvention (Schutz international bedeutender Feuchtge
biete) tagen in Kushiro
Das Umweltweißbuch 1993 behandelt das Schwerpunktthema »New Responsibility and Co
operation to Live in Harmony With the Environment«
Japan schließt mit Südkorea eine Umweltschutz-Kooperationsvereinbarung 
Die Jahrestagung des Asia-Pacific Environmental Meeting (Eco-Asia) findet in Chiba statt 
Der Global Environmental Co-operation Fund zur Unterstützung japanischer NGOs, die glo
bale Umweltschutzaufgaben (Beratung, Aufklärung etc.) wahmehmen, wird von der Regie
rung eingerichtet, die die finanzielle Grundausstattung übernimmt
Das System der jährlichen (anstelle der bisher fünfjährigen) Berichterstattung über Industrie
müllmengen wird eingeführt
Das Law Concerning Export and Import of Spezified Hazardous Waste tritt am 16. Dezember 
in Kraft und damit zugleich die Baseler Konvention zur Kontrolle der grenzüberschreitenden 
Transporte gefährlicher Abfälle

1994 Das staatliche Umweltamt erbittet im Januar vom Zentralen Umweltrat eine Stellungnahme 
und Empfehlung zur Entwicklung eines Umweltbasisplans (gemäß Art. 15.1 des Umweltbasis
gesetzes von 1993). Dieser Bericht wird am 9. Dezember übermittelt. Der Umweltbasisplan, 
der weitgehend die Empfehlungen des Zentralen Umweltrates enthält, wird am 12. Dezember 
per Kabinettsbeschluß verabschiedet
Aufgrund der zunehmenden Verknappung von verfügbarer Mülldeponiefläche in großen Städ
ten haben verschiedene Ministerien mit der Entwicklung von umfassenden Abfallaktionsplänen 
begonnen. Vorgesehen sind unter anderem eine stärkere Anwendung des Verursacherprinzips 
(ökonomische Anreizinstrumente), der Ausbau von Vermeidungs- und Recyclingmaßnahmen 
und die Entwicklung neuer Produkte und Energiequellen aus Abfällen 
Aus dem Overseas Economic Co-operation Fund wird im November erstmals ein Umweltkre
dit von rund 5 Milliarden Yen (25 Jahre Laufzeit, 5 Prozent Jahreszinsen) an Ungarn vergeben 
Nach der Haushaltsplanung des Finanzministeriums, vorgelegt im Dezember, soll das staatli
che Umweltbudget fürs Fiskaljahr 1995 in etwa auf dem Stand von 1994 verbleiben. Das Bud
get des staatlichen Umweltamtes soll gegenüber 1993 um 2,3 Prozent erhöht werden 
Mit der Ausweitung des Vollzugs des »NOx-Gesetzes« von 1993 auf alle Kraftfahrzeuge soll 
im Dezember begonnen werden; bis zu diesem Zeitpunkt sind nur die neu registrierten Fahr
zeuge erfaßt worden

1995 Das große Erdbeben in und um Kobe im Januar kostet tausende Menschenleben und verursacht 
schwere Umweltschäden
Das Automobiluntemehmen Honda gibt im Januar die Entwicklung eines Benzinmotors be
kannt, der die strengen Emissionsvorschriften Kaliforniens einhalten soll. Der Motor soll, 
nach Praxistest, Ende 1997 serienmäßig installiert werden, rund zwei Jahre vor Inkrafttreten 
der kalifornischen Emissionsstandards für Importwagen im Jahr 2000
Japan und die USA unterzeichnen im Januar eine Vereinbarung über ein gemeinsames Lang
frist-Forschungsprojekt (11 Jahre Laufzeit) zum Bereich »globale Erwärmung«
Der Zentrale Umweltrat empfiehlt im Januar der Regierung die Gründung eines globalen Um
weltstrategie-Forschungsinstituts (»Global Environmental Strategy Research Institute«), das 
besonders die asiatische Region berücksichtigen soll
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(1995) Der Zentrale Umweltrat empfiehlt in einem Gutachten, die Kfz-Lärmgrenzwerte um 1 bis 6 
Dezibel (je nach Fahrzeugtyp) in einem zeitlich gestuften Programm (1998 bis 2002) zu ver
schärfen
Im sogenannten Nishi Yodogawa Industrial Pollution Lawsuit, einem Schadensersatzprozeß 
wegen Luftverschmutzung, erging im März nach rund siebzehnjähriger Prozeßdauer vor Zivil
gerichten (Osaka High Court, Osaka Regional Court) ein aufsehenerregender Gerichtsent
scheid: Das Gericht empfahl in einem (von den Streitparteien angenommenen) Einigungsvor
schlag die Zahlung von rund 4 Milliarden Yen Schadensersatz an die 519-köpfige Klägergrup
pe, die ursprünglich auf rund 12,5 Milliarden Yen Schadensersatz geklagt hatte. Die Summe 
ist von den beklagten zehn Firmen, davon befindet sich allerdings eine im Konkursverfahren, 
aufzubringen. Diese Entscheidung wird nach Expertenmeinung weitere Schadensersatzprozesse 
beeinflussen und zu einer Verstärkung der Luftreinhaltemaßnahmen von Regierung und Indu
strie beitragen
Das Wirtschaftsministerium gibt im April den »Post-55 Plan« zur Steigerung der Recycling
quoten für Papierabfälle bekannt. Er ersetzt den Plan von 1990 (»Recycling 55 Plan«). Ange
strebt wird eine Erhöhung der Papierrecyclingquote auf 56 Prozent bis zum Jahr 2000, unter
stützt durch finanzielle Anreize des Staates
Der Untemehmensverband Japan Industrial Machinery Association gibt im Mai bekannt, daß 
im Fiskaljahr 1994 Rekordauftragseingänge für Umwelttechniken zu verzeichnen waren, ins
gesamt in Höhe von 1,5 Trillionen Yen (rund 18 Milliarden US Dollar), wovon 1,1 Trillionen 
Yen auf die Nachfrage der öffentlichen Hände entfielen (insbesondere Abfall- und Entsor
gungsanlagen). Gegenüber 1993 betrug der Anstieg 30 Prozent
Das Automobiluntemehmen Mitsubishi Motors Co. gibt im Mai bekannt, einen Benzinmotor 
(Prinzip: direkte Zylinder-Einspritzung) entwickelt zu haben, der die NOx-Emissionen um 90 
Prozent und gleichzeitig den Treibstoffverbrauch um 25 Prozent senkt. Der Motor soll in Kür
ze in die Gallant-Modellreihe eingebaut werden
Im Umweltweißbuch, das im Juni veröffentlicht wurde, plädiert das staatliche Umweltamt mit 
Nachdruck für die baldige Einführung von ökonomischen Instrumenten (speziell Umweltsteu- 
em, -abgaben, -Zertifikate)
Das staatliche Umweltamt kündigt die Erstellung einer Liste von etwa 100 kanzerogenen Sub
stanzen an, für die Schwellenwerte gesetzlich festgelegt werden sollen
Die japanische Regierung beschließt im Juni einen Umweltaktionsplan, in dem konkrete Um
weltziele für den Bereich der Regierungsbehörden festgelegt werden. Durch beispielhaftes 
Umweltverhalten staatlicher Institutionen sollen Organisationen in Wirtschaft und Gesellschaft 
zu ähnlichen Aktivitäten animiert werden
Das japanische Parlament verabschiedet im Juni ein umfassendes Nahrungsmittel-Verpak- 
kungsgesetz (Food Packaging Garbage Bill)
Japan und die USA beschließen im Juni, das Programm zum Schutz der biologischen Arten
vielfalt Indonesiens im Rahmen des »U.S.-Japan Global Partnership Program« von 1992 mit 
rund 40 Millionen US Dollar zu unterstützen
Der größte japanische Hersteller von Haushaltselektrogeräten, Matsushita Electric Industrial 
Co., kündigt im Juni an, für alle seine inländischen Firmen die Zertifizierung für ein Umwelt
auditsystem nach ISO 14001 anzustreben
Das Wirtschaftsplanungsamt (Economic Planning Agency) legt im Juni erstmals einen Bericht 
zum »Grünen Bruttoinlandsprodukt« vor, in dem die volkswirtschaftlichen Umweltkosten und 
-nutzen berechnet wurden. Das System soll in der Folgezeit verfeinert und ausgebaut werden. 
Es ist eine jährliche Berichterstattung geplant
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4.2.4 Ziele und Standards

Für die Zwecke dieser Untersuchung mußte das alte Umweltbasisgesetz zu
grunde gelegt werden: Es galt über weite Strecken der empirischen Erhebun
gen, und es war die maßgebliche rechtliche Grundlage für die im Hauptteil 
dieser Arbeit untersuchten umweltpolitischen Instrumente. Insofern wird im 
folgenden mit »Umweltbasisgesetz« immer das Gesetz von 1967 bezeichnet, 
sofern nicht ausdrücklich das neue Gesetz benannt wird.

Die allgemeinen umweltpolitischen Ziele sind im Umweltbasisgesetz nie
dergelegt. So benennt Artikel 1 folgendes als den Gesetzeszweck:

»Angesichts der überragenden Bedeutung einer Bekämpfung der Umweltschäden 
für die Sicherung eines gesunden, menschenwürdigen Lebens des Volkes hat dieses 
Gesetz zum Ziel, Verantwortungen und Pflichten der Unternehmer, des Landes 
und der Gebietskörperschaften zur Bekämpfung der Umweltschäden klarzulegen 
sowie die Grundlagen für ein Vorgehen zur Bekämpfung von Umweltschäden fest
zulegen und damit eine einheitliche Förderung des Umweltschutzes zu erreichen, 
um so die Gesundheit des Volkes zu bewahren und die Lebensumwelt zu erhalten.«

Als Umweltschäden definiert Artikel 2

»Schädigungen der Gesundheit oder der Lebensumwelt des Menschen, die im Ver
lauf von Betriebstätigkeit oder sonstigen menschlichen Tuns verhältnismäßig weit
räumig entstehen durch Verunreinigung der Luft, Verschmutzung des Wassers ..., 
Verseuchung des Erdbodens, Lärm, Erschütterungen, Absinken der Erdoberfläche 
... und üble Gerüche. 'Lebensumwelt' im Sinne dieses Gesetzes umfaßt auch dieje
nigen Vermögensgegenstände, Tiere und Pflanzen, die in enger Beziehung zum 
menschlichen Leben stehen, sowie die Lebensumwelt der Tiere und Pflanzen.«

In Artikel 9 wird bestimmt, daß die Regierung für die Umweltbedingungen 
hinsichtlich der oben in Artikel 2 genannten Umweltprobleme Normen fest
legt, die einzuhalten für die Bewahrung der Gesundheit der Menschen und die 
Erhaltung ihrer Lebensumwelt wünschenswert ist. Zugleich wird bestimmt, 
daß die Regierung darauf hinzuwirken hat, daß durch einheitliches und ange
messenes wirksames Planen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Umwelt
schäden diese Normen eingehalten werden.

zu  A b b ildu n g  4 .4
Quellen: Environment Agency, Quality ... (diverse Jahrgänge); Environment Agency: 
Japan Environment Summary (diverse Jahrgänge); Environment Agency: Chronological 
Table of Environmental Events in Japan (o. J.); International Environment Reporter (di
verse Jahrgänge); Iijima (1979); Interviewergebnisse; englischsprachige japanische Ta
geszeitungen (diverse Jahrgänge).
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Artikel 10 verpflichtet die Regierung, Emissionsnormen festzulegen.32 Ähnli
che, auf die einzelnen Medien bezogene Zielsetzungen finden sich auch in den 
entsprechenden Spezialgesetzen, den regionalen Umweltschutzprogrammen 
und in den verschiedenen Regierungsprogrammen (so etwa im »New Econo
mic and Social 7-Year Plan« von 1979 oder, spezieller, im »Long-Term Envi
ronmental Conservation Plan« und im Aktionsprogramm gegen die globale Er
wärmung von 1990). Die Ziele in diesen Plänen sind allerdings rechtlich un
verbindlich, sie dienen lediglich der Orientierung von Verwaltung und Wirt
schaft.

Die Zielkonkretisierung, die durch Umweltqualitätsstandards erfolgte, ist 
gleichfalls rechtlich nicht bindend. Es sind Zielgrößen, die von der Verwal
tung in ihren umweltpolitischen Aktivitäten anzustreben sind und die entspre
chenden Maßnahmen legitimieren. Das Spezifische dieser Standards ist darin 
zu sehen, daß sie ein »nationales Minimum« an Umweltqualität formulieren, so 
daß bei Überschreitung dieser Standards besondere Maßnahmen zu ergreifen 
sind (etwa Einführung des Gesamtemissionsmengen-Steuerungssystems). Die 
nationalen Emissions werte sind dagegen bindende Werte für die Unternehmen; 
mit nur einer Ausnahme (S02-Emissionsgrenzwert, der durch die K-Wert-For- 
mel festgelegt wird) ist es den Kommunen gestattet, die Emissionswerte zu 
verschärfen.

Bei den Umweltqualitätsstandards ist im Falle der Gewässergütestandards 
noch zu beachten, daß hier zwischen zwei Normgruppen unterschieden wird. 
Die Standards der Gruppe 1 dienen dem Schutz der menschlichen Gesundheit 
und gelten einheitlich für alle Gewässer Japans. Insgesamt sind hierbei neun 
Schadstoffe erfaßt worden. Als zeitliche Zielsetzung wird angegeben, daß die
se Standards »sofort« zu erreichen sind. Die Wasserqualitätsstandards der 
Gruppe 2 dienen der Erhaltung der natürlichen Umwelt. Sie erfassen die weni
ger gefährlichen Schadstoffe. Sie gelten nicht für alle Gewässer einheitlich, 
sondern je nach beabsichtigter Hauptnutzungsart können die Gewässer durch 
die zuständigen Kommunalbehörden in verschiedene Klassen mit entsprechend 
unterschiedlichen Gewässergütestandards unterteilt werden. Bei Flüssen, die 
durch zwei oder mehr Präfekturen fließen, erfolgt die Einteilung durch das 
staatliche Umweltamt. Die zeitliche Terminierung sieht bei diesen Standards 
vor, daß sie »sobald wie möglich« zu erreichen seien; bei stark verschmutzten 
Gewässern in der Regel innerhalb von fünf Jahren oder in Ausnahmefällen 
(extreme Verschmutzung) innerhalb eines längeren Zeitraums. Die nationalen 
Standards zur Trinkwassergüte -  1993 wesentlich erweitert -  enthalten 46 all
gemeine und 13 spezielle Prüfkriterien.

32 Die zitierten Gesetzesstellen wurden entnommen aus Bothe (1975).
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Im Bereich der Luftreinhaltung gibt es gegenwärtig fünf Luftqualitätsstan
dards. Sie wurden in folgender zeitlicher Abfolge festgelegt: Schwefeldioxid 
(1969, verschärft 1973), Kohlenmonoxid (1970), Schwebstaub (1972), Stick
stoffdioxid (1973, gelockert 1978), Photochemische Oxidantien (1973). Im 
Prinzip sollen diese Standards so schnell wie möglich erreicht werden; für 
Schwefeldioxid hieß es dagegen im Jahr 1973, als der Standard verschärft 
wurde, daß die neuen Werte innerhalb von fünf Jahren zu erreichen seien. Ein 
hochgradig differenziertes Regelungswerk besteht im weiteren für Umweltqua
litätsstandards zum Schutz vor Lärm und Vibrationen sowie bezüglich vielfäl
tiger Emissions werte.33

Im internationalen Normenvergleich gehören die japanischen Umweltstan
dards, insbesondere wenn die Normsetzungen der Kommunen berücksichtigt 
werden, im großen und ganzen zu den »strengeren« (vgl. für viele OECD 
1994; Tsuru/Weidner 1989; Hohmeyer/Schäfer/Sieber 1988).

Es gibt zwar in Japan kein Bodenschutzgesetz -  hieran wird mit Hochdruck 
gearbeitet, insbesondere unter Berücksichtigung der entsprechenden Gesetzes
entwürfe in der BRD (Interview mit Mitarbeitern der Environment Agency 
1994) - ,  doch diverse bodenschutzbezogene Regelungen in anderen Gesetzen 
und Spezialverordnungen, in denen Qualitätsziele formuliert sind (vgl. etwa 
Environment Agency, Quality ... 1992: 542ff.).

Trotz ihrer rechtlich eher schwachen Basis haben die Standards in der ja
panischen Umweltpolitik eine stark handlungsleitende Funktion. Sie setzen 
Orientierungslinien, die von den beteiligten Akteuren in der Umweltschutzpra
xis in der Regel befolgt werden. Im OECD-Bericht (1977: 26) zur japanischen 
Umweltpolitik heißt es hierzu:

»In Japan, when a goal has been agreed upon, it is endorsed by everyone in the ad
ministration and everyone does his best to ensure that it will be achieved. In that 
sense, quality standards are probably more important in Japan than elsewhere.«

In der umweltpolitischen Praxis kommt den vielfältigen förmlichen und infor
malen Zielsetzungen, Umweltqualitäts- und Emissionsstandards, die von den 
Kommunen durch Satzung, Verwaltungsempfehlung (administrative guidance) 
und mittels Umweltschutzvereinbarungen festgelegt werden, eine herausragen
de Bedeutung zu. Inwieweit die diesbezüglichen kommunalen Regelungen je

33 Eine Auflistung der aktuellen nationalen Standards findet sich im statistischen Anhang 
des Umweltberichts des staatlichen Umweltamtes von 1989 (Environment Agency, 
Quality ... 1989: 326ff.); dieselbe Statistik ist auch abgedruckt in Tsuru/Weidner 
(1989: 573ff.). Zu neueren Entwicklungen vgl. den Bericht des Zentralen Umweltrates 
von Dezember 1994 an den Premierminister (unveröff. Manuskript; lag mir in unauto
risierter englischer Übersetzung vor).
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weils strenger als die nationalen sind, läßt sich aufgrund ihrer großen Zahl und 
Varianz mit vertretbarem Aufwand nicht darstellen; hierzu gibt es nach mei
nen Informationen auch in Japan keinen systematischen Überblick. Generell 
kann jedoch gesagt werden, daß kommunale Umweltschutzregelungen oftmals 
erheblich anspruchsvoller sind. Das gilt ganz besonders für direkt vollzugsre
levante Normen (wie etwa Emissionsstandards, teilweise für Umweltqualitäts
standards), aber auch für programmatische Zielsetzungen in Umweltsatzungen 
und allgemeinen Umweltplänen. Die Metropolregierung von Tokio hat, was 
anspruchsvolle Umweltzielsetzungen anbelangt, mit ihrer Verordnung von 
1969 für damalige Zeiten wohl höchste Standards gesetzt, an denen sich in der 
Folgezeit zahlreiche andere Kommunen orientierten.34 Abschließend werden 
deshalb die zentralen Ziele in der Präambel der Tokyo Metropolitan Environ
mental Pollution Control Ordinance (nach Tokyo Metropolitan Government 
1977: 24) wiedergegeben, die einen guten Eindruck von der emphatischen 
Haltung »progressiver« Kommunalregierungen in Sachen Umweltschutz in den 
sechziger Jahren vermitteln:

»(1) All the citizens shall have a right to a wholesome, safe and comfortable life, 
which shall not be disturbed by environmental pollution without due reason.
(2) All the citizens shall respect the rights of others to a wholesome, safe and com
fortable life, and shall not spoil nature and life environment by creating any envi
ronmental pollution that will infringe on such rights.
(3) The Metropolis of Tokyo, the autonomous entity of Tokyo citizens, shall bear 
the maximum responsibility to assure the citizens of the rights to a wholesome, 
safe and comfortable life, and, to fulfil such responsibility, shall try every possible 
way to prevent and eliminate environmental pollution.«

4.3 Entwicklungslinien der japanischen Umweltpolitik

4.3.1 Charakteristika der umweltpolitischen Entwicklungsphasen

Die Geschichte der japanischen Umweltkonflikte reicht einige Jahrhunderte 
zurück. Eine Chronologie der Umweltverschmutzung in Japan weist durch 
Umweltzerstörung verursachte Streitfälle bis in die Tokugawa-Periode (1603 
bis 1867) nach (Iijima 1979). Größere Fälle von Umweltschäden und daraus

34 Eine Vorbildrolle für andere Kommunen hatte schon Tokios Industrial Pollution Con
trol Ordinance von 1949 gespielt, die die Verordnungen der Präfekturen Osaka (1950), 
Kanagawa (1951) und weiterer Kommunen beeinflußte (Kato, in Nishimura 1989: 
229 f.).
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resultierende Konflikte gab es besonders in der Vorphase der Industrialisie
rung Japans, wobei diese Problemfälle lokal recht begrenzt blieben (vgl. Tsuru 
1981, 1985). Erst in der Nachkriegszeit kam es zu großflächigen Formen der 
Umweltverschmutzung, die zu Gesundheitsschäden von teilweise katastropha
lem Ausmaß führten.

Die japanische Umweltpolitik der Nachkriegszeit läßt sich -  wie im folgen
den ausgeführt wird -  grob in fün f Phasen gliedern: die Zeit ökologischer Ig
noranz in den fünfziger und sechziger Jahren; die Zeit einer lediglich symboli
schen Umweltpolitik bis Anfang der siebziger Jahre, darauf folgte eine Phase 
aktiver technokratischer Umweltpolitik, die in die Phase der umweltpolitischen 
Stagnation mündete. Die fünfte Phase der Redynamisierung und Globalisie
rung der Umweltpolitik setzte Ende der achtziger Jahre ein, sie hat gegenwär
tig mit dem Inkrafttreten umfassender Gesetze und Maßnahmepläne, die eine 
»nachhaltige Entwicklung« der japanischen Wirtschaft und Gesellschaft herbei
führen sollen, einen gewissen programmatischen Höhepunkt erreicht.

Als herausragende Fälle von Umweltverschmutzung vor dem Zweiten 
Weltkrieg gelten die beiden Konflikte um die Ashio- und die Besshi-Kupfermi- 
nen (vgl. -  auch zum folgenden -  Tsuru 1989; Ui 1992). In der Umgebung 
der Ashio-Kupfermine -  lange Zeit die größte Kupferlieferantin des Landes -  
traten bereits Ende des 19. Jahrhunderts erhebliche Umweltschäden auf. So 
kam es zu einem Fischsterben im Fluß Watarase; dabei wurden -  ab etwa 
1888 -  auch die Reisfelder der Region, für deren Bewässerung das Flußwasser 
verwendet wurde, in Mitleidenschaft gezogen. Bald danach traten Gesund
heitsschäden bei der Bevölkerung des Flußgebietes auf. Aufgrund des verhee
renden Ausmaßes der Umweltschäden -  die Abwässer der Kupferhütte schä
digten rund 200.000 Hektar Agrarland -  bildete sich eine Protestbewegung, 
die sich in der Folgezeit so radikalisierte, daß sie Erinnerungen an die Land
pächteraufstände (vgl. Bix 1986) früherer Epochen wach werden ließ. Außer 
geringen Entschädigungsleistungen wurde jedoch nichts erreicht; die Protest
bewegung löste sich schließlich auf, als die Regierung in einigen betroffenen 
Gebietsteilen eine Zwangsumsiedlung durchsetzte.

Im Falle der Besshi-Kupfermine traten größere Umweltschäden durch Luft
schadstoffe um 1883 auf. Aufgrund einer ganzen Serie von Protestaktionen, 
vor allem der betroffenen Landwirte der Region, wurde der Standort der Kup
ferhütte verlegt, und es wurden technische Vermeidungsmaßnahmen (Schorn
steinerhöhung, Filtereinbau) ergriffen. Da weiterhin Schäden auftraten, schloß 
das Unternehmen (die Sumitomo AG) schließlich 1910 ein Abkommen mit den 
Bauern, in dem unter anderem eine maximale Produktionsrate, eine Produk
tionsdrosselung während der vierzigtägigen Reisernte und eine jährliche Ent
schädigungszahlung vereinbart wurden.
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Japanische Umweltpolitikexperten erkennen in diesen und weiteren (vgl. 
Hashimoto 1989b: 6ff.; Ui 1992) Fallen ein Grundmuster, das in der Umwelt
politik der Nachkriegszeit weiterhin durchscheine:

»Zurückblickend läßt sich feststellen, daß in diesem Fall [Besshi-Kupferhütte] eini
ge wesentliche Elemente heutiger Umweltschutzmaßnahmen in die Praxis umge
setzt wurden, ohne daß damals eine gesetzliche Grundlage hierfür bestanden hätte.
Ein gleichgelagertes Beispiel bietet die Hitachi-Mine ... Auch diese Entscheidung 
wurde in Reaktion auf Bürgerproteste und auf Initiative der Betriebsleitung getrof
fen, also nicht aufgrund staatlicher Interventionen« (Tsuru 1985: 19 f.).

Von der gezielten ökologischen Ignoranz der japanischen Regierung und Indu
strie bis hin zur technokratisch-aktiven Umweltpolitik, durch die Japan in eini
gen Bereichen zu einem umweltpolitischen Schrittmacher wurde, war es ein 
weiter, für die Bevölkerung oftmals dornenreicher Weg: In kaum einem Land 
waren dermaßen viele Krankheits- und Todesfälle so eindeutig auf industrielle 
Umweltverschmutzung zurückzuführen, nirgendwo sonst waren die Krankhei
ten dermaßen qualvoll gewesen. Weltweites Aufsehen erregten dabei die Mi- 
namata- und die Itai-Itai-Krankheit, beide verursacht durch die Einleitung toxi
scher Stoffe (Methylquecksilber, Cadmium) von Industriebetrieben in Gewäs
ser. Aber auch das Atmen fiel den Japanern mit Beginn der sechziger Jahre 
immer schwerer: Industrie- und Kraftfahrzeugabgase hüllten die Städte in gifti
ge Smogwolken, so daß die Atemwegserkrankungen erkennbar Zunahmen 
(vgl. Nishimura 1989). Die nach dem Zweiten Weltkrieg mit großer Nichtach
tung gesundheitlicher und ökologischer Erfordernisse betriebene Industriepoli
tik führte in der Folgezeit zu einer Zerstörung weiter Naturflächen und zu 
einer Verseuchung zahlreicher Gewässer mit giftigen Abfallstoffen. Ausgangs
punkt für die nationale Umweltpolitik waren mithin schwerste Umweltbela
stungen und Gesundheitsschäden von epidemischem Ausmaß (vgl. Enloe 1975: 
221 ff.). Hierauf reagierte die konservative Landesregierung, die seit dem 
Zweiten Weltkrieg fast ununterbrochen von der LPD gestellt wurde, in unter
schiedlicher Weise, wobei sich die Entwicklungsphasen der japanischen Um
weltpolitik grob in fünf Stufen einteilen lassen:

In der Phase der gezielten ökologischen Ignoranz (vgl. Weidner 1977), die 
bis Anfang der sechziger Jahre andauerte, blieben die Regierungsinstanzen 
trotz nachweislicher Beeinträchtigung von Gesundheit und Eigentum durch ge
werbliche Schadstoffemissionen weitgehend untätig. Die Unternehmen wider
setzten sich erfolgreich dem Verlangen der Bürger nach Umweltschutzmaß
nahmen; bisweilen boten sie äußerst niedrige Sehadensersatzzahlungen, das 
sogenannte Tränengeld, an (vgl. Huddle/Reich/Stiskin 1975). In der Reaktion 
der Regierung und der zuständigen Ministerialverwaltung auf diese Vorfälle 
zeichnete sich der Typus einer ökologisch ignoranten und sozial repressiven
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Politik in geradezu klassischer Weise ab: Zunächst erfolgte keine Reaktion, 
dann wurden häufig eher verschleiernde als aufklärende und vor allem zeitver
zögernde wissenschaftliche Untersuchungen eingeleitet; gegen die zunehmend 
militanteren Protestaktionen der Betroffenen wurden staatliche Machtmittel 
eingesetzt. Bis zur Anerkennung der meist durch Hilfe von sozial engagierten, 
unabhängigen Wissenschaftlern herausgefundenen Schadensursachen vergin
gen oft Jahre, in denen die Erkrankungen Zunahmen und wegen der Verweige
rung von Abhilfemaßnahmen nun auch an anderen Orten auftraten. Die Regie
rung griff erst dann zu wirksameren Maßnahmen, als an den Beweisen nicht 
mehr zu rütteln war und die Konflikte eine landesweite Dimension annahmen, 
weil immer mehr Bürger Partei für die meist in abgelegenen ländlichen Gebie
ten lebenden Umweltverschmutzungsopfer ergriffen. Zudem wuchs der Wider
stand auf kommunaler Ebene gegen Industrialisierungsvorhaben, durch die 
eine Belastung der Umwelt zu befürchten war (vgl. Miyamoto 1989a). Landes
weit aufgegriffen wurde das Motto einer Bürgerinitiative: »Lieber Reis essen 
unter blauem Himmel als Beefsteaks im Smog.« Den ersten großen Erfolg in 
der Nachkriegszeit erzielte eine Umweltschutzinitiative 1964, der es gelang, 
ein industrielles Großprojekt in der Nähe der beiden Städte Mishima und Nu- 
mazu zu verhindern (vgl. Lewis 1980; Huddle/Reich/Stiskin 1975). Der im
mer stärker werdende Stimmungsumschlag innerhalb der Bevölkerung zugun
sten einer Zähmung des industriellen Wildwuchses veranlaßte die Regierung, 
mit der Entwicklung einer systematischeren Umweltpolitik zu beginnen.

Im Jahr 1967 trat erstmals ein allgemeines Umweltgesetz in Kraft. Dieses 
Umweltbasisgesetz enthielt jedoch (zunächst) eine Klausel, die sich als folgen
schweres Hemmnis für die Durchsetzung wirksamer umweltpolitischer Maß
nahmen auswirkte: Gefordert war nämlich, daß der Schutz der natürlichen 
Umwelt35 in »harmonischer Abstimmung« mit einer gesunden Wirtschaftsent
wicklung erfolgen sollte (vgl. Kelley/Stunkel/Wescott 1976: 244). Die Harmo
nieklausel wurde von der Industrie und den wirtschaftsnahen Behörden häufig 
gegen den Erlaß schärferer Umweltmaßnahmen ins Spiel gebracht und als 
Aussage zugunsten eines Vorrangs der Ökonomie interpretiert. Insgesamt 
zeichnete sich diese Phase einer symbolischen Umweltpolitik, in der neben 
dem Umweltbasisgesetz eine ganze Reihe weiterer Gesetze und Verordnungen 
erlassen wurde, dadurch aus, daß zwar auf dem Papier beeindruckende, gegen 
die Umweltverschmutzung jedoch zunächst weitgehend wirkungslose Paragra
phenwerke geschaffen wurden: Traten früher akute Belastungen hauptsächlich 
in örtlich relativ begrenzten Gebieten auf und schädigten vorwiegend Bewoh-

35 Der Schutz der m en sch lich en  Gesundheit war von dieser Einschränkung -  zumindest 
im Gesetzestext -  ausgenommen.
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ner ländlicher Gebiete, so änderte sich das Bild im Zuge des weiteren rapiden 
industriellen Wachstums grundlegend. Die Umweltbelastungen breiteten sich 
allmählich über das ganze Land aus, sie betrafen zunehmend die urbanen Bal
lungsräume. In kaum einer bevölkerten Region Japans gab es noch Flüsse, Kü
stengewässer und größere Bodenflächen oder Atemluft mit gesundheitlich un
bedenklichen Schadstoffkonzentrationen. Japan, so hieß es nun, sei auf dem 
Weg ins »ökologische Harakiri« (Gunnarsson 1974; vgl. auch Ui 1973). Ein 
hoher Staatsbeamter bezeichnete das Land als eine »Schaubühne der Umwelt
zerstörung«, auch als »Schadstoff-Supermarkt« wurde es charakterisiert (vgl. 
Japan Illustriert, 2/1990: 7).

Die Bevölkerung, aber auch Kommunalpolitiker waren indessen immer 
weniger bereit, der Industrie und Regierung auf diesem Weg zu folgen. Prote
ste und Gerichtsprozesse gegen umweltbeeinträchtigende und gesundheitszer
störende Aktivitäten und Vorhaben mehrten sich. Selbst Bewohner ländlicher 
Gebiete, die noch wenig früher industrielle Neuansiedlungen begrüßt hätten, 
sperrten sich zunehmend gegen Industrievorhaben aller Art. Die Meriten des 
WirtschaftsWachstums wurden immer stärker in Frage gestellt. Die Zahl der 
Bürgerinitiativen nahm rapide zu, und die öffentlichen Medien berichteten fast 
alltäglich über Umweltprobleme und -Skandale (vgl. Krauss/Simcock 1980; 
Mitsuda 1992; Cole 1994). Die abnehmende Wachstums- und Fortschrittsgläu
bigkeit der japanischen Bevölkerung und die zunehmende Opposition gegen In
dustrievorhaben, aber auch gegen staatliche Infrastrukturmaßnahmen (Eisen- 
bahntrassen, Autostraßen, Flughäfen etc.) stellten für das japanische »Wachs
tumskartell« aus Industrie, Ministerialbürokratie und Regierungspartei (LPD) 
eine bedrohliche Entwicklung dar, auch weil es bei politischen Wahlen beson
ders in den Großstädten, teilweise ebenso in kleineren Kommunen, zu erhebli
chen Stimmenverlusten für die regierende Partei gekommen war (vgl. McKean 
1981; Wildavsky 1987: 69 f.).

Hierauf reagierte die Regierung aus wohlverstandenem Eigeninteresse 
(vgl. Upham 1987; Reich 1984) mit einem relativ radikalen umweltpolitischen 
Kurswechsel, der die Phase einer technokratisch-aktiven Umweltpolitik36 ein
leitete. In dieser dritten Phase der staatlichen Umweltpolitik wurden sowohl 
teilweise scharfe Maßnahmen gegen maßgebliche Umweltverschmutzer ergrif
fen als auch einige im internationalen Vergleich einmalige und herausragende

36 Als eine technokratische Umweltpolitik bezeichne ich eine Politik, die primär auf 
»end-of-pipe«-Techniken setzt, Problemverschiebungen nicht systematisch ausschließt 
und es vor allem versäumt, im Sinne einer präventiven Umweltpolitik langfristig öko
logieverträgliche Verfahren und Konsumweisen durchzusetzen. Aktiv nenne ich die ja
panische Politik, weil sie zumindest eine mit Nachdruck (Vollzug) betriebene Sanie- 
rungs- und Gefahrenabwehrpolitik ist.
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Regelungsinstrumente geschaffen (vgl. Weidner 1981; Rehbinder 1994; Badä- 
racco 1985). Sie führten zu markanten Verbesserungen in einigen Schadstoff
bereichen, auf die andere Industrienationen teilweise auch heute noch nicht 
verweisen können. Diese Phase der japanischen Umweltpolitik begann in etwa 
mit dem parlamentarischen Kraftakt von 1970, als auf einer Sondersitzung des 
Parlaments 14 Umweltschutzgesetze bzw. -Verordnungen verabschiedet wur
den. Die umweltpolitisch verhängnisvolle Harmonieklausel im Umweltbasisge
setz wurde gestrichen. Maßnahmen zur Senkung des Schadstoffausstoßes er
hielten den Vorrang (vgl. Reed 1981; Weidner 1982); 1971 wurde das staatli
che Umweltamt gegründet, das von Art und Umfang her einem Umweltmini
sterium vergleichbar ist.37

Die staatlichen Maßnahmen wurden in der Folgezeit durch Entwicklungen 
im gesellschaftlichen, kommunalpolitischen, judikativen und internationalen 
Bereich noch intensiviert (vgl. Reich 1983a, 1983b). Auf den zunehmenden 
Protest großer Teile der Bevölkerung ist bereits hingewiesen worden. Es wa
ren jedoch nicht nur Bürgergruppen, die sich für strengere Umweltschutzmaß
nahmen einsetzten. Druck auf die zunächst untätige Zentralregierung übten 
auch Politiker stark belasteter Großstädte und einiger Präfekturen aus (vgl. 
Steiner/Krauss/Flanagan 1980). Tokio stand dabei oftmals in vorderster Front, 
wenn es galt, »kommunalen Ungehorsam« gegen die Zentralregierung zu mo
bilisieren, um sie so zu schärferen Umweltschutzregelungen anzuspornen (vgl. 
Tokyo Metropolitan Government 1971; Shibata 1985a). Immer mehr Städte 
erließen strenge Umweltschutzverordnungen und zwangen die Unternehmen 
zu Vereinbarungen über Umweltschutzmaßnahmen, die weit über das ge
setzlich geforderte Maß hinausgingen. Derzeit gibt es insgesamt über 40.000 
solcher Umweltschutzvereinbarungen, in die zunehmend Bestimmungen über 
zeitweilige Betriebsunterbrechungen in Problemsituationen, Schadensersatzlei
stungen, unbeschränkte Haftungspflicht (Gefährdungshaftung) und Betriebsin
spektionen aufgenommen werden; auch Bürgergruppen schließen relativ häufig 
solche Umweltschutzvereinbarungen mit Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen 
Betrieben ab. Die Kommunen blieben bei diesen Maßnahmen nicht stehen. Als 
sich abzeichnete, daß die Automobilindustrie, entgegen der ursprünglichen 
Zielsetzung des staatlichen Umweltamtes, die Durchsetzung strengerer Abgas
werte mit technischen und ökonomischen Argumenten verhindern wollte, bil
deten die japanischen Großstädte eine sogenannte Sieben-Städte-Expertengrup- 
pe, die durch gemeinsame Expertisen und Aktivitäten die Automobilindustrie 
erfolgreich zur Realisierung strikter Abgas werte zwang. Inzwischen hat Japan

37 Vgl. hierzu die Broschüre »Twenty-Year History of the Environment Agency«, heraus
gegeben im September 1991 von Environment Agency, Government of Japan (Tokio).
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neben den USA weltweit die strengsten Abgasgrenzwerte für Personenkraft
wagen. So zeigte sich, daß die Kommunen, wenn ihnen auch rechtlich die 
Hände teilweise gebunden waren, zahlreiche politische Möglichkeiten haben, 
wirksame Umweltschutzmaßnahmen durchzusetzen (vgl. Shibata 1989a, 
1989b; Foljanty-Jost 1988).

Entscheidenden Anteil an der Wende der japanischen Umweltpolitik An
fang der siebziger Jahre hatten auch vier zivilrechtliche Gerichtsverfahren, in 
denen die Kläger teilweise hohe Schadensersatzzahlungen von den VerSchmut
zern erstritten. In Japan wird in diesem Zusammenhang von den »Vier großen 
Umweltverschmutzungsprozessen« wegen Gesundheitsschäden durch Luft- und 
Gewässerverschmutzung gesprochen. Hierbei handelt es sich um zwei Verfah
ren wegen der sogenannten Minamata-Krankheit (Methylquecksilbervergiftun
gen), den Itai-Itai-Prozeß (Cadmiumvergiftungen) sowie um das Verfahren we
gen Atemwegserkrankungen durch Schwefeldioxid-Emissionen in der Indu
striestadt Yokkaichi. Das letzte Urteil wurde 1973 gesprochen. Sämtliche Pro
zesse gingen für die Kläger, die Umweltverschmutzungsopfer, erfolgreich aus. 
In allen Verfahren vor den Zivilgerichten ging es um Schadensersatzforderun
gen für Gesundheitsschäden, auch in Verbindung mit Todesfällen (vgl. Gres- 
ser et al. 1981).

Für die Kläger war es zudem von grundsätzlicher Bedeutung gewesen, daß 
die verantwortlichen Leiter der beklagten Unternehmen ein öffentliches 
Schuldbekenntnis ablegten und um Vergebung baten. Großes Aufsehen erregte 
eine landesweit im Fernsehen übertragene Szene: Während einer turbulenten 
Aktionärsversammlung kniete der Präsident der Nippon Chisso vor Minamata- 
Opfern nieder und bat sie um Verzeihung für das Leid, das sein Unternehmen 
ihnen zugefügt hatte (Smith/Smith 1975). Wie den Opfern war es nach nahezu 
einhelliger Meinung von Prozeßbeobachtern auch den Richtern wesentlich dar
um gegangen, schuldhaftes Verhalten deutlich zu machen. Entsprechend neh
men sich etliche Passagen der Urteilsbegründungen aus wie ein moralisches 
Verdikt gegen von der Regierung geduldete industrielle Umweltzerstörung 
(vgl. Gresseretal. 1981).

Die vier großen Umweltverschmutzungsprozesse hatten weitreichende po
litische Wirkungen, und zwar nicht erst die Entscheidungen selbst, sondern 
bereits die laufenden Verfahren und die hierdurch bewirkte Publizität des Aus
maßes umweltbedingter Gesundheitsschäden. Die staatliche Umweltpolitik der 
fünfziger und sechziger Jahre wurde als eine repressive, bestenfalls symboli
sche Politik bewertet, und die Ablehnung selbst einer minimalen ökologischen 
Verantwortung durch die rein wachstumsorientierte Wirtschaft wurde offen
sichtlich (Rehbinder 1994).
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Neben ihrem immensen Öffentlichkeitseffekt -  mächtige Industriegruppen 
waren zum ersten Mal und in relevantem Ausmaß wegen der durch ihre laxen 
Umweltschutzmaßnahmen ausgelösten Schäden verurteilt worden -  sind an 
den Urteilen die hierbei aufgestellten, teilweise neuartigen Rechtsprinzipien 
von großer Bedeutung. Zu diesen Rechtsprinzipien gehören die Anwendung 
des epidemiologischen Kausalitätsnachweises, die (teilweise begrenzte) Be
weislastumkehr im Falle von Gesundheitsschäden durch Schadstoffemissionen 
sowie die Gefährdungs- und gesamtschuldnerische Haftung.

Durch die Gerichtsurteile war man der rechtlichen Waffengleichheit zwi
schen Umweltverschmutzern und Betroffenen ein beträchtliches Stück näher 
gekommen. In Japan reagierten Politik und Industrie auf das Signal der Ge
richtsurteile sehr schnell. Schon während der Gerichtsverfahren und vor allem 
in Anschluß daran entstand eine große Betriebsamkeit, die zur nachhaltigen 
Änderung der staatlichen Politik führte. Es wurden strengere Umweltgesetze 
nicht nur erlassen, sondern auch umgesetzt. In enger Kooperation mit den be
troffenen Industriezweigen wurden kurzfristige Ziele für Umweltqualitätsver
besserungen abgesteckt und die hierfür erforderlichen Strategien festgelegt 
(vgl. Enloe 1975; Kelley/Stunkel/Wescott 1976). Zum Teil wegen der opti
schen Effekte (schnelle Sichtbarkeit umweltpolitischer Erfolge) wurde der 
Schwerpunkt auf luftreinhaltepolitische Maßnahmen gesetzt. Aber auch die to
xischen Stoffe in Abwässern wurden strengeren Regelungen unterworfen. Die 
Gerichtsurteile selbst und in Verbindung damit die Befürchtungen von Indu
strie und Regierung, daß es nun zu einer Prozeßlawine kommen könne (vgl. 
Upham 1987), trugen erheblich dazu bei, daß die technokratisch-aktive Um
weltpolitik in der Anfangsphase mit großem Elan und raschen Teilerfolgen be
trieben wurde. Die Gerichtsurteile waren aber auch unmittelbarer Anstoß zum 
Erlaß eines Gesetzes, das für Gesundheitsschäden durch Umweltverschmut
zungen Entschädigungsleistungen vorsieht, zu deren Finanzierung primär die 
schadstoffemittierenden Unternehmen herangezogen werden.

Schließlich gab es auch internationale Entwicklungen, die den umweltpoli
tischen Handlungsdruck erhöhten. Hierzu gehörte etwa die programmatische 
Erklärung von US-Präsident Nixon im Jahre 1970 zum Umweltschutz38, der 
im Februar eine spezielle »Umweltschutzbotschaft« an den Kongreß vorange
gangen war, die ein 37-Punkte-Aktionsprogramm enthielt. In Japan sah man 
sich hierin kritisiert: »In his remarks, Nixon indirectly criticized Japan for tak- 
ing an unfair trade advantage by neglecting the environment and thereby not 
incurring the costs of domestic pollution Controls« (Hashimoto 1989b: 27).

38 »President's Message to the Congress of the United States« im ersten Jahresbericht 
»Environmental Quality« des Council on Environmental Quality von 1970 (S. V-XV).
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Sehr direkt war hingegen die Kritik des amerikanischen Konsumentenanwalts 
Ralph Nader an der japanischen Umweltpolitik anläßlich eines fünftägigen 
Aufenthalts in Japan, der außerordentlich öffentlichkeitswirksam war: »[The 
visit] ... has given a strong shot of adrenalin to the growing but still loosely 
organized Japanese consumer and antipollution movements.«39 Im weiteren 
Zeitverlauf nahmen die Vorwürfe dritter Länder gegen Japans Regierung zu, 
sie würde gezieltes Umwelt-Dumping zu einem Kernbestandteil ihrer Welt
wirtschaftspolitik machen. Auch das Symposium des Internationalen Rates für 
Sozialwissenschaften zu Umweltfragen, das im März 1970 in Tokio stattfand, 
und die dort gefaßten Resolutionen für eine bessere Umweltpolitik fanden gro
ße Aufmerksamkeit außerhalb des Wissenschaftskreises; hiervon soll ein star
ker Einfluß auf die Konzeption der japanischen Umweltpolitik ausgegangen 
sein (vgl. Tsuru 1985: 36f.). Von der japanischen Regierung wurde zu der 
Zeit deutlich gesehen, daß das Ausland die Umweltsituation in Japan äußerst 
kritisch beurteilte. Japanische Umweltgruppen hatten die Regierung zudem auf 
der ersten UN-Umweltkonferenz von 1972 bloßgestellt (»Gesichtsverlust«), in
dem sie einen öffentlichen Auftritt japanischer Umweltopfer in Stockholm or
ganisierten. Der sehr engagierte erste Generaldirektor des staatlichen Umwelt
amtes, Dr. Buichi Oishi, hielt auf der UN-Konferenz allerdings eine außerge
wöhnlich kritische Rede, in der er auch die Versäumnisse der Regierung be
nannte. An die Umweltopfer gewandt, sagte er unter anderem: »The Japanese 
Government deeply deplores that it failed to take sufficient relief measures in 
time and is fully aware of its responsibility for that failure« (Environment 
Agency, Quality ... 1973: 266).

Drastische Maßnahmen zugunsten des Umweltschutzes forderte auch der 
einflußreiche Zentrale Umweltrat, so etwa in einem am 13.12.1972 veröffent
lichten Zwischenbericht an den Generaldirektor des staatlichen Umweltamtes. 
Einer der Leitgedanken des Berichts lautete, daß die damalige Umweltpolitik 
»nur wenig mehr als Apathie« bedeute und »eine radikale Umgestaltung der ja
panischen Produktions- und Konsumstruktur eine entscheidende Vorbedingung 
zur Wiederherstellung einer gesunden Umwelt [sei]« (Nachrichten für Außen
handel, Nr. 3 vom 4.1.1973). Insgesamt formulierte der Zentrale Umweltrat 
sechs (auch heute noch recht progressive) Leitziele für die Umweltpolitik:

1. Einbau von langfristigen Umweltschutzzielen in die Wirtschaftspolitik, so 
daß bei gesamtwirtschaftlichem Wachstum die Erhaltung der Umwelt gesi
chert werde;

39 The Guardian vom 19.1.1971; die Artikelüberschrift lautet: »Nader makes an impact 
in Tokyo. Japan's consumer and antipollution movements get a fillip from an Ameri
can visitor«.
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2. strukturelle Verbesserungen im Produktions- und Konsumsektor, um den 
Ressourcenverbrauch zu senken;

3. Einführung des generellen Grundsatzes einer Schadensverursacherhaftung, 
zumindest in Form des »Polluter Pays Principle«;

4. Erhöhung der öffentlichen Aufwendungen für Klär-, Müllentsorgungs- und 
Parkanlagen;

5. stärkere Förderung der Umweltforschung und -technologie (in Verbindung 
mit einem staatlichen »technology-forcing-approach«) sowie

6. Einführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung jeweils vor der Zulassung 
neuer Technologien zu ihrer industriellen Anwendung.40

Großes Aufsehen verursachte schließlich auch der im März 1973 veröffent
lichte Programmvorschlag des (privaten) Industrial Planning Council, dem 
hochrangige Wirtschaftsführer und -Wissenschaftler angehören. Vorgeschlagen 
wurde eine radikale Industriereform zur Umweltverbesserung, vor allem 
durch eine gezielte »Absterbe- und Schrumpfungspolitik« für besonders um
weltbelastende oder ressourcenverbrauchende Industriezweige41 (The Mainichi 
Daily News vom 16.3.1973). Der umweltpolitische Handlungsdruck kam also 
aus den unterschiedlichsten Richtungen, gefordert wurde vor allem ein rascher 
Abbau der massivsten Umweltbelastungen.

Die größten Leistungen erzielte die japanische Umweltpolitik mit ihrer |  
technokratisch-aktiven Strategie im Bereich der Luftreinhaltung und bei der | 
Senkung der Belastung der Gewässer durch toxische Stoffe (vgl. OECD4 
1994). Das liegt -  wie noch gezeigt wird -  nicht primär an den durch die 
Schadstoffabgabe im Rahmen des Kompensationssystems ausgelösten ökono
mischen Anreizen zur Schadstoffreduzierung, sondern an dem gesamten In
strumentenbündel der japanischen Umweltpolitik (vgl. Weidner 1995b). Hier
zu gehören neben den (teilweise hochwirksamen) konventionellen Auflagenin-

40 Vgl. Nachrichten für Außenhandel vom 4.1.1973; The Mainichi Daily News vom 
14.12.1972; The Journal of Commerce, New York, vom 21.5.1973.

41 Das Journal of Commerce (New York) berichtete am 21.5.1973 folgendermaßen über 
den Programmvorschlag: »One of the most drastic solutions is proposed by a group of 
top businessmen who have passed a virtual death sentence on some of Japan's most 
lucrative industries ... The private Industrial Planning Council recommended seven 
types of heavy and chemical industries -  all of which have played a major role in 
Japan's economic development -  that should be abolished in the next 10 years, should 
not be allowed to expand further and/or allowed only limited expansion ... It is a sym
ptom of the present Japanese alarm at the environmental deterioration here that such 
drastic solutions are being put forward in all seriousness by the very men who have 
profited most from the past economic expansion. Beleaguered industry thus finds itself 
under attack from all sides.«
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strumenten unter anderem Maßnahmenprogramme für Belastungsgebiete, bei 
denen für das gesamte Gebiet eine anzustrebende Gesamtschadstoffmenge fest
gelegt wird; im internationalen Vergleich sehr strenge Umweltqualitäts- und 
Emissionsstandards, die in der Regel durch Umweltschutzvereinbarungen ver
schärft werden; gezielte finanzielle Unterstützungen, speziell für Klein- und 
Mittelbetriebe; ein sehr gut ausgebautes Meß- und Informationssystem; um
weltbezogene Verwaltungsempfehlungen sowie eine recht nachdrücklich be
triebene Energieeinspar- und Industriepolitik.

Die Wirkung der japanischen Umweltpolitik wird im Kapitel »Das umwelt
politische Instrumentarium in Japan« ausführlich beschrieben und bewertet. 
Hier soll nur festgehalten werden, daß mit der technokratisch-aktiven Umwelt
politik schwerpunktmäßig auf Probleme reagiert wurde, die Gesundheitsschä-[ 
den zur Folge hatten; der allgemeine ökologische Bereich ist dagegen stark* 
vernachlässigt worden: Im Natur- und Landschaftsschutz verblieb, ebenso wie 
im Bereich der Raumordnung und Stadtplanung, vieles im argen. Es gibt ins
gesamt noch eine breite Aufgabenpalette im Umweltschutz. Gleichwohl ist 
festzuhalten, daß mit dem technokratischen Umweltpolitikansatz im internatio
nalen Vergleich beeindruckende Ergebnisse erzielt worden sind (vgl. OECD 
1991a, 1994).

Die relativ schnell erzielten Erfolge in den Hauptproblembereichen hatten 
einen starken »Befriedungseffekt«. Das Umweltthema verlor dadurch seine ge
sellschaftspolitische Brisanz, und es wuchs das Vertrauen in Problemlösungs
kapazität und -willen von Politik, Verwaltung und Wirtschaft (vgl. Tsuru/ 
Weidner 1989). Gleichzeitig wuchs das Interesse im Ausland an technischen, 
rechtlichen und organisatorischen Maßnahmen der japanischen Umweltpolitik 
-  und manches davon wurde in mehr oder minder modifizierter Form über
nommen. Das gilt etwa für die haftungsrechtlichen Regelungen, die Kostenbe
teiligung von Unternehmen an Umweltsanierungsmaßnahmen und das Gesamt- 
emissionsmengen-Steuerungssystem. (In Deutschland beispielsweise war der 
Einfluß auf die Luftreinhaltepolitik besonders stark; vgl. Knoepfel/Weidner 
1985; Mez 1995.)

Durch den nachlassenden politischen Handlungsdruck und aufgrund wirt
schaftlicher Problementwicklungen, die insbesonders nach der zweiten Erdöl
preiskrise auftraten, verlor das Umweltthema an Priorität unter den Staatszie
len. Es setzte allmählich die Phase der umweltpolitischen Stagnation, aller
dings auf einem vergleichsweise recht hohen Leistungsniveau, ein. Ab Ende 
der siebziger Jahre fanden keine im internationalen Vergleich herausragenden 
umweltpolitischen Aktivitäten mehr statt (vgl. Vogel 1990). Es wurde kein 
umfassendes ökologisch orientiertes Gesamtkonzept entwickelt, der kurativ
selektive und technokratische Ansatz dominierte auch in der späteren wirt
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schaftlichen Hochkonjunktur, in den Jahren der sogenannten bubble economy 
(»bubble keizai«).42

Zum Ende der achtziger Jahre, als Japan zunehmend von der internationa
len Gemeinschaft wegen seiner umweltbeeinträchtigenden Außenaktivitäten 
kritisiert wurde, nahm die Debatte globaler Umweltprobleme an Intensität zu -  
in Politik-, Verwaltungs- und Wirtschaftskreisen offensichtlich stärker als in 
der Bevölkerung, in der, wie auch Meinungserhebungen zeigen, ein »globales 
Umweltbewußtsein« zunächst nur schwach ausgeprägt war, später aber teil
weise sprunghaft anstieg. Seitdem wird, primär wegen des Drucks »von au
ßen«, staatlicherseits wieder verstärkt an umweltpolitischen Programmen gear
beitet, und 1993 wurde ein neues Umweltbasisgesetz verabschiedet. Die Glo
balisierung der Umweltpolitik steht zudem in einem engen Zusammenhang mit 
der Internationalisierung der allgemeinen japanischen Politik.43 Besonders im 
Vorlauf und Gefolge der sogenannten Rio-Konferenz im Jahre 1990 setzte eine 
Phase der Redynamisierung und Globalisierung ein. Erste Ansätze zu einer 
Globalisierung der Umweltpolitik hatte es allerdings schon Mitte der achtziger 
Jahre gegeben, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird.

4.3.2 Die Globalisierung der japanischen Umweltpolitik

Neben der technokratisch-aktiven Phase ist die Globalisierungsphase von zen
traler Bedeutung für das Entstehen umweltpolitischer Fortschritte. Die im Ka
pitel 5 evaluierten Umweltpolitikinstrumente stehen noch weitgehend in der 
Tradition der erstgenannten Phase, in deren Verlauf sie größtenteils entwickelt 
worden sind. Die gegenwärtige Umweltpolitikphase hebt sich davon insofern 
prägnant ab, als die japanische Regierung viel stärkere Akzente auf einen inte- 
grativen, ökologische Kreisläufe abbildenden Umweltschutz setzt und aus
drücklich eine auf »nachhaltige Entwicklung« ausgerichtete Umweltpolitik re
alisieren will. Hierzu befindet sich ein im internationalen Vergleich anspruchs
volles rechtlich-institutionelles System im Aufbau, dessen Umsetzung in Maß
nahmeprogramme begonnen hat. Aus diesem Grunde ist derzeit eine von den 
erzielten Umwelteffekten her ansetzende Bewertung -  ein Ansatz, der sich in 
der Umweltpolitikanalyse bewährt hat (vgl. etwa Jänicke/Weidner 1995a) -

42 Vgl. zur »spekulativen Aufblähung der japanischen Wirtschaft in den achtziger Jahren« 
die einschlägigen Beiträge in Mayer/Pohl (1994).

43 Vgl. die Tagungs-Dokumentation »Pax Nipponica? Die Japanisierung der Welt 50 Jah
re nach dem Untergang des Japanischen Reiches«, editiert von H. Hummel und Drifte, 
hrsg. von der Evangelischen Akademie Bad Boll (Protokoll 13/95).
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nur in sehr beschränktem Maße möglich. Statt dessen sollen im folgenden die 
politischen Hintergründe dargestellt und die möglichen Beweggründe sowie 
Einflüsse zentraler Akteursgruppen diskutiert werden, die für Japans globales 
Umweltpoiitikengagement ausschlaggebend gewesen sein könnten. Hierdurch 
soll die Ausgangsbasis für eine kritische Beurteilung der gegenwärtigen (und 
zukünftigen) Entwicklungsrichtung der japanischen Umweltpolitik und ihrer 
Merkmale geschaffen werden.

Dabei steht die Frage im Zentrum, ob und inwieweit die seit Beginn der 
neunziger Jahre geradezu emphatischen Bekenntnisse zur globalen Umweltver
antwortung, die aus dem politisch-administrativen System, aber auch von vie
len Unternehmen und einigen Unternehmensverbänden zu hören sind, mehr 
sind als bloße Reaktionen einer symbolischen Politik auf die teilweise scharfe 
Kritik des Auslandes an Japans Umgang mit den globalen Ressourcen, ob 
nicht sogar mit einer herausragenden Rolle Japans in der Gestaltung und Um
setzung globaler Umweltpolitik gerechnet werden muß, zumindest mit einem 
prägenden Einfluß auf den Umweltschutz im asiatischen Raum. Hierzu werden 
zunächst Japans Beitrag zur globalen Umweltproblematik und die Programme 
und Maßnahmen der Regierung zum globalen Umweltschutz dargestellt. Dar
auf folgt eine Analyse der wichtigsten Akteure und Faktoren in dieser Um
weltpolitikarena. Das soll eine Einschätzung der Kapazitäten und Restriktionen 
und der Art des neuen Politikkonzeptes (»umweltpolitisches Paradigma«) er
lauben.44

(1) Japans Beitrag zur globalen Umweltproblematik

Japan gehört zu den Ländern, die direkt und indirekt in einem erheblichen 
Maß zu globalen Umweltproblemen beitragen und außerdem eine über lange 
Zeit passive, teilweise bremsende Rolle in der internationalen Umweltpolitik 
gespielt haben. In offiziellen Publikationen der japanischen Regierung wird in
zwischen selbstkritisch auf diese Versäumnisse hingewiesen.45

Japans in Teilbereichen großer Anteil an der weltweiten Umweltbelastung 
entsteht direkt und indirekt dadurch, daß Japan als zweitgrößte Industrienation

44 Wesentliche Informationen zu diesem Kapitel beruhen auf schriftlichen und mündli
chen Befragungen, die ich zum Thema »Globale Umweltpolitik« in Japan im Zeitraum 
Oktober 1993 bis März 1994 und in den Monaten Februar/März 1995 durchgeführt ha
be, sowie auf einer unveröffentlichten Studie (1994) zu Japans Klimapolitik im Auftrag 
des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie.

45 Vgl. nur die vom staatlichen Umweltamt herausgegebenen Umweltweißbücher (»Qua
lity of the Environment in Japan«) der letzten Jahre ab 1986.
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der Welt einen großen Anteil am weltweiten Energie- und sonstigen Ressoür- 
cenverbrauch hat. Über 80 Prozent der Energieerzeugung beruhen auf Impor
ten von Primärenergieträgern, ebenso wird ein Großteil der industriellen 
Grundstoffe importiert. In den Herkunftsländern wird durch den Ressourcen
abbau häufig die Umwelt beeinträchtigt, und der Transport nach Japan wie 
auch die wirtschaftlichen und konsumtiven Tätigkeiten im Lande selbst verur
sachen Umweltbelastungen von globaler Dimension. Auch die Nahrungsmittel
importe steigen seit Jahren kontinuierlich an. Dies hat negative ökologische 
Konsequenzen in den Erzeugerländern, die ihre Landwirtschaft (manchmal mit 
japanischer Unterstützung) intensivieren und industrialisieren (vgl. Environ
ment Agency, Quality ... 1986; NGO Forum Japan 1992).

Mit rund 24 Prozent hat Japan einen großen Anteil am weltweiten Import 
von Rundhölzern; als größter Importeur von Tropenhölzern trägt das Land er
heblich zur Abholzung tropischer Wälder bei. Wildtiere und Pflanzen werden 
ebenfalls in größerem Ausmaß importiert. Selbst einige Tier- und Pflanzenar
ten, die durch internationale Konventionen geschützt werden, sind nicht von 
den Importen ausgenommen oder werden weiterhin gejagt bzw. gesammelt. 
Schließlich stieß die extensive Treibnetzfischerei auf heftige Kritik; nicht zu
letzt deshalb wurde sie weitgehend eingestellt.

Japan ist das Land mit dem vierthöchsten Energieverbrauch in der Welt. 
Mit der Energieerzeugung geht ein großer C02-Ausstoß einher: Nach den 
USA, GUS und China liegt Japan an vierter Stelle im weltweiten Vergleich.46 
Auch der Verbrauch von FCKW, die die Ozonschutzschicht angreifen, war bis 
vor kurzem sehr groß. An der Meeresverschmutzung ist Japan aufgrund der 
Verklappung von Abfällen ebenfalls nicht unerheblich beteiligt. Der Beitrag 
zum sauren Regen dagegen ist dank der in den siebziger Jahren durchgesetzten 
strengen Maßnahmen gegen S02- und N 02-Emissionen sehr gering. Offiziell 
findet zwar kein Abfallexport statt, jedoch ist bekannt, daß Problemmüll als 
Wirtschaftsgut deklariert in asiatische Staaten exportiert wird (vgl. NGO 
Forum Japan 1992; Tsuru/Weidner 1989).

Japans ausländische Direktinvestitionen tragen ebenfalls zur weltweiten 
Umweltbelastung bei. Anfang der siebziger Jahre wurde Japan vorgeworfen, 
einige besonders verschmutzungsintensive Unternehmen in andere Länder, 
vorwiegend im südostasiatischen Raum, auszulagern. Bei späteren Investitio
nen zeigte sich -  nach Untersuchungen von MITI, KEIDANREN und der Ja

46 In relativer Hinsicht steht Japan allerdings viel besser da. Aufgrund der erfolgreichen 
Politik zur Energieeffizienzsteigerung hat Japan die weltweit beste Relation zwischen 
Wirtschaftsleistung und C 0 2-Ausstoß. (Das Bruttosozialprodukt beispielsweise stieg 
1973-1988 um rund 80 Prozent real, der Energiebedarf nur um 16 Prozent.)
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pan Overseas Enterprise Association - ,  daß der Einbau von Umweltschutz
techniken bei Auslandsinvestitionen teilweise stark vernachlässigt wurde, in al
ler Regel weit unter dem Niveau im Heimatland lag. Einige japanische Unter
nehmen sind in weltweit bekannte »Umweltbelastungsskandale« (so etwa in 
Südkorea, Indonesien, Malaysia) verwickelt gewesen (vgl. NGO Forum Japan 
1992).

Der »ökologische Schatten« der japanischen Wirtschaftstätigkeit -  so hat es 
McNeill bezeichnet (zitiert in Maull 1992: 362) -  ist also riesengroß. Er allein 
rechtfertigt, richtiger: verlangt ein starkes globales Umweltengagement. Wie
dergutmachung oder Begleitkompensation laufender Aktivitäten waren jedoch 
nicht die wesentlichen Motive für Japans globales Umweltengagement, wie 
noch gezeigt wird.

(2) Programme und Maßnahmen

Mitte der achtziger Jahre leitete die japanische Regierung eine zunächst über
wiegend deklaratorische Wende in ihrer Politik gegenüber globalen Umwelt
problemen ein, indem sie den Zielen eines globalen Umweltschutzes größere 
Priorität gab und diesbezügliche Aktivitäten ankündigte (vgl. Forrest 1989; 
Maull 1992; Weidner 1993). Im Gefolge der »programmatischen Wende« sind 
dann auch Taten gefolgt. So initiierte die japanische Regierung die Gründung 
des UN-World Committee on Environment and Development (WCED), das 
unter anderem eine langfristige Strategie zur Erreichung eines umweltschonen
den, nachhaltigen (sustainable) Wachstums entwickeln sollte. Sie trug auch am 
meisten zur Finanzierung des Komitees bei.

Auf staatlicher Ebene war schon 1977 ein globaler Umweltrat als unabhän
giges Beratungsorgan des staatlichen Umweltamtes eingerichtet worden. Auf 
dessen Anregungen in seinem zweiten Bericht von 1982 hatte Japan die Initia
tive zur Gründung des WCED ergriffen. Die im WCED-Abschlußbericht von 
1987 (»Our Common Future«) entwickelte Strategie des »sustainable develop
ment« nahm der globale Umweltrat zum Anlaß, in einem Bericht an die Regie
rung relativ fortschrittliche Vorschläge zur zukünftigen Rolle Japans in der 
globalen Umweltpolitik zu machen. Sie führten unter anderem ab 1988 zu eini
gen organisatorischen Änderungen auf Regierungsebene, durch die Anliegen 
des globalen Umweltschutzes im politisch-administrativen System institutiona
lisiert wurden. Im Juli 1990 beispielsweise wurde eine neue Abteilung des 
Umweltamtes, die globale Umweltabteilung, geschaffen. Japan gehört dadurch 
zu den ersten OECD-Ländern, die auf der Regierungsebene organisatorische 
Einheiten speziell für Aufgaben der globalen Umweltpolitik geschaffen haben.
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Im Oktober 1990 wurde durch den interministeriellen Rat für globalen 
Umweltschutz das »Action Program to Arrest Global Warming« beschlossen. 
Im Mai 1991 wurde das Japan-Komitee für globale Umweltpolitik in Form 
eines pluralistisch zusammengesetzten Gremiums gegründet, das für eine akti
ve, international konzentrierte globale Umweltpolitik Sorge tragen sowie lan
desweite Aktionen zur Förderung eines globalen Umweltbewußtseins durch
führen soll. Den regen organisatorischen und konzeptionellen Aktivitäten ent
sprechend, gaben die Umweltweißbücher der japanischen Regierung ab Ende 
der achtziger Jahre globalen Umweltthemen großen Raum. In der unmittelba
ren Zeit vor und nach der »Rio-Konferenz« von 1992 steigerte die Regierung 
ihre Öffentlichkeitsarbeit in starkem Maße, um das Thema im Lande zu ver
mitteln und wohl auch um öffentliche Akzeptanz für die dabei eingegangenen 
großen finanziellen Verpflichtungen zu schaffen. Nach der »Rio-Konferenz« 
(UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro) nahmen glo
bale Umweltthemen in allen wichtigeren konzeptionellen und programmati
schen Aktivitäten und Publikationen des staatlichen Umweltamtes eine zentrale 
Stellung ein; in den Umweltweißbüchern wurden sie seitdem in ähnlichem 
Umfang wie die nationale Umweltsituation berücksichtigt.

Mit Beginn der neunziger Jahre stiegen die faktischen Anstrengungen der 
japanischen Regierung deutlich an, um den schlechten Ruf in der internationa
len Umweltgemeinschaft zu verbessern. Hierzu gehören, neben verschiedenen 
Zugeständnissen (Moratorium für Elfenbeinimporte, modifizierte Fischerei
praktiken, Erweiterung der Artenschutzliste etc.), vielfältigen Finanzhilfen und 
einer zunehmend positiven Rolle bei internationalen Konventionen, der Grün
dung von Expertenkommissionen und Forschungsinstitutionen sowie der Aus
richtung internationaler Kongresse und Unterstützung internationaler Organi
sationen, auch etliche »Überzeugungsmaßnahmen« (teilweise sind es symboli
sche Aktivitäten), wie etwa breit angelegte PR-Kampagnen und öffentliche 
Veranstaltungen zu globalen Themen. In der ersten Koalitionsregierung nach 
dem Ende der Herrschaft der Liberal-Demokratischen Partei wurden die 
Grundkonzepte der neuen Regierungspolitik beschrieben als Deregulation, 
konsumentenorientierte Politik und Dezentralisation. Hohe Priorität wurde 
ebenfalls der Verbesserung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen einge
räumt; hiermit verbunden wurde wesentlich stärkerer Nachdruck als in zu
rückliegenden Zeiten auf Umweltprobleme und -maßnahmen gelegt.

Vom im November 1993 verabschiedeten Umweltbasisgesetz erhoffen 
Umweltadministratoren und unabhängige Experten, daß hierdurch die globale 
Umweltpolitik effektiver und progressiver gestaltet werden kann. Die aktive 
Förderung des globalen Umweltschutzes bekam im Gesetz (§ 5) den Stellen
wert eines »Basisprinzips«. Zu ökonomischen Instrumenten wurden -  beson
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ders aufgrund der Interventionen des Wirtschaftsministeriums -  keine konkre
ten Aussagen gemacht; es gibt nur die sehr vage Formulierung (§ 22), daß 
ökonomische Instrumente bei Bedarf wichtiger Teil zukünftiger Umweltpolitik 
sein sollten. Es ist aber bekannt, daß das staatliche Umweltamt sehr stark den 
Einsatz von Umweltabgaben und -steuern präferiert, auch das Finanzministe
rium signalisierte im November 1991 gewisse Sympathien für eine CO2- 
Steuer. Bislang opponiert am stärksten das Wirtschaftsministerium gegen eine 
CO2- oder allgemeine Energiesteuer. Es beruft sich hierbei unter anderem auf 
Studien, die im Falle der Einführung solcher Steuern eine Abwanderung von 
Teilen der japanischen Industrie ins Ausland sowie stark negative Auswirkun
gen auf die internationale Konkurrenzfähigkeit prognostizieren. Das Wirt
schaftsministerium befürchtet aber auch, so die Einschätzung einiger Exper
ten, daß ein C02-Steueraufkommen vom Umweltamt verwaltet werden könnte 
und dadurch zu dessen Machtsteigerung beitragen sowie gleichzeitig zu einer 
weiteren Senkung der allgemeinen Energiesteuer führen könnte, deren Auf
kommen vom Wirtschaftsministerium verwaltet wird. Experten prognostizie
ren, daß in zwei bis fünf Jahren eine Energiesteuer oder CO2-Abgabe einge
führt wird; das hänge auch von diesbezüglichen Entscheidungen der anderen 
großen Industrienationen ab. Obwohl das neue Umweltbasisgesetz in diesem 
Punkt sehr vage sei, habe es in einer prinzipiellen Weise die Tür zur Einfüh
rung ökonomischer Instrumente aufgestoßen.

Etliche größere Kommunen haben das globale Umweltthema schon seit 
längerem aufgegriffen und entsprechende politisch-administrative Aktivitäten 
eingeleitet -  so beispielsweise die Entwicklung von global orientierten Um
weltprogrammen (»Local Agenda 21«). Das erste globale Umweltprogramm 
wurde von der Präfektur Kanagawa vorgelegt. Als ein Beispiel für eine an
spruchsvolle Zielsetzung wird der Umweltbasisplan der Stadt Kawasaki vom 
Juli 1993 genannt. Der Plan reicht bis zum Jahr 2010 und enthält elf Umwelt
schutz- und energiebezogene Projekte. Für die (^-Em issionen der Stadt wird 
das Ziel formuliert, sie bis zum Jahr 2000 unter den Stand von 1990 zu brin
gen.

Verschiedene Ministerien haben Spezialprogramme zum globalen Umwelt
schutz entwickelt und etliche neue Institutionen gegründet. Eine herausragende 
Rolle spielt hierbei das Wirtschaftsministerium. Zu nennen sind insbesondere 
das »Erde-Erneuerungsprogramm« von 1992 (»New Earth 21«), das als zentra
le Maßnahmen die Förderung der Umwelttechnologie, Nutzung verschmut
zungsfreier Energien, Techniken zur Absorption von CO2, die Entwicklung 
neuer Energiequellen sowie den Technologietransfer in Entwicklungsländer 
vor sieht. Insgesamt handelt es sich um ein vom Anspruch her gigantisches 
Technologieentwicklungsprogramm mit einer Perspektive von hundert Jahren;

172



es unterstreicht die Einstellung des Wirtschaftsministeriums, daß das Problem 
der globalen Erwärmung nicht so sehr durch begrenzende Maßnahmen, son
dern hauptsächlich durch das Anstreben technologischer Durchbrüche gelöst 
werden sollte.

Der »Green Aid Plan« dient der Unterstützung von Entwicklungsländern in 
Umweltfragen, wobei hierunter die Kooperation in den Bereichen Energie und 
Umweltschutz gefördert wird, Expertenausbildung von Ausländern in Japan 
stattfmdet, japanische Experten für Hilfen vor Ort zur Verfügung gestellt wer
den, Energie- und Umweltschutzzentren im Ausland errichtet werden sowie 
(auch in Form gemeinsamer Forschungsprojekte) der FuE-Bereich gefördert 
wird.

Primärenergiebezogene Programme (»New Sunshine Project«, im März 
1993 neu und großdimensioniert aufgelegt; »Moonshine Project«) dienen der 
Förderung nicht-fossiler Energiequellen sowie der Energieeinsparung. Das 
Bauministerium hat unter anderem ein »Eco-City Project« aufgelegt, in dessen 
Rahmen eine energieverträgliche Urbanisierung gefördert werden soll, die der 
Vermeidung global relevanter Umwelteffekte dient. Das Verkehrsministerium 
(wie auch andere Ministerien) fördert die Entwicklung emissionsarmer oder 
-freier Verkehrsmittel, ebenfalls mit Bezug zur globalen Umweltproblematik.

Im Zusammenhang mit dem Programm »New Earth 21« wurde das Re
search Institute of Innovative Technology for the Earth (RITE) im Juli 1990 
gegründet. Es arbeitet auf der Basis von »Mischfinanzierung« (Staat, Wirt
schaft, Kommunen) und ist für Forscher aus dem Ausland offen. Das 1993 ge
gründete International Center for Environmental Technology Transfer hat die 
Aufgabe des Umwelttechnologietransfers in Entwicklungsländer; die Japan 
Overseas Cooperation of Volunteers (JOVC) betreibt spezielle Projekte zur 
»green Cooperation«; die New Energy Development Organization (NEDO) för
dert unter anderem die Entwicklung und Anwendung von »sauberen« Energie
techniken. Teile des internationalen Zentrums der UNEP für Umwelttechnolo
gie werden auf Einladung (und mit finanzieller und organisatorischer Unter
stützung Japans) in Japan errichtet.

Die Budgets für Aufgaben der globalen Umweltpolitik wurden in den 
neunziger Jahren (teilweise erheblich) erhöht. Auch die Finanzprogramme für 
Umweltschutz sind Ende der achtziger Jahre stark gestiegen; schon auf dem 
Weltwirtschaftsgipfel in Paris 1989 hatte der damalige Premierminister Takes- 
hita ein stärkeres globales Umweltengagement und eine wesentliche Erhöhung 
der Finanzhilfen zugesagt. Der Anteil von Umweltfinanzhilfen an der gesam
ten Entwicklungshilfe (ODA, Official Development Assistance) stieg von 4,8 
Prozent 1986 auf 12,4 Prozent 1990. Auf der »Rio-Konferenz« 1992 verpflich
tete sich Japan auf eine Umweltfinanzhilfe von 900 bis 1.000 Milliarden Yen
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für einen Fünfjahreszeitraum. Hinsichtlich der absoluten Beiträge ist Japan 
hierdurch zum internationalen Spitzenreiter in der globalen Umweltschutzfi
nanzhilfe geworden.

Auch im Bereich bilateraler Umweltaktivitäten ist Japan hochaktiv: So gibt 
es teilweise hohe Finanzhilfen, erhebliche technische Unterstützungsmaßnah
men (bis hin zum Aufbau von Umweltinstitutionen vor Ort), um nur einiges zu 
nennen, besonders im asiatischen Raum (China, Thailand, Malaysia, Indone
sien), aber auch in Mexiko, verschiedenen osteuropäischen und afrikanischen 
Staaten.

Zentral für die staatlichen globalen Umweltaktivitäten ist das »Aktionspro
gramm zur Begrenzung der globalen Erwärmung« vom Oktober 1990. Es ist 
in einem aufwendigen Konsensbildungsprozeß, an dem 15 Ministerien und 
Ämter beteiligt waren, entstanden. Bezüglich der C 02-Zielsetzungen enthält es 
sozusagen einen Doppelbeschluß, der einen Kompromiß zwischen dem Wirt
schaftsministerium und dem Umweltamt wider spiegelt: Zum einen sollen die 
C 02-Emissionen pro Kopf im Jahr 2000 (und darüber hinaus) auf dem Niveau 
von 1990 stabilisiert werden, zum anderen soll die Stabilisierung der C 02- 
Gesamtemissionsmenge bis zum Jahr 2000 (Basis ebenfalls 1990) erreicht 
werden.

Im Regierungsbericht »Japans Antwort auf die globale Erwärmung« vom 
August 1993 (Government of Japan, 1993) wird ein detaillierter Überblick zu 
den eingeleiteten und vorgesehenen Maßnahmen sowie zu dem bisher Erreich
ten geben. Dabei wird unter anderem deutlich, daß die oben genannten C 02- 
Stabilisierungsziele mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden, da die 
C 02-Emissionen in den letzten Jahren zugenommen haben und voraussichtlich 
-  besonders dann, wenn ein Wirtschaftsaufschwung einsetzen sollte -  weiter
hin ansteigen werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß Japan zwar ein Nachzügler
land in der globalen Umweltpolitik ist, doch ist es ihm innerhalb weniger Jah
re gelungen, eine eindrucksvolle Palette von Programmen und organisatorisch
institutionellen Maßnahmen zu entwickeln, die mit denen anderer großer Indu
strieländer durchaus mithalten können. Einige Länder haben in Einzelberei
chen anspruchsvollere Zielsetzungen, Japan leistet dafür den höchsten finan
ziellen Beitrag für globale Umweltschutzmaßnahmen.

(3) Kapazitäten und Restriktionen

Betrachtet man die Rahmenbedingungen und den Erfahrungsunterbau der japa
nischen Umweltpolitik, dann wird man -  selbst unter Berücksichtigung der
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noch verbliebenen, teils erheblichen Umweltprobleme im Lande -  von einer 
recht hohen Problemlösungskapazität auch für globale Umweltprobleme ausge
hen müssen. Im rechtlichen und administrativ-organisatorischen Bereich sowie 
aus praxeologischer Sicht sind, vor allem seit Verabschiedung des Umweltba
sisgesetzes 1993, jedenfalls keine größeren strukturellen Restriktionen für die 
Durchführung effektiver globaler Umweltschutzmaßnahmen zu erkennen, es 
bestehen hierfür eher günstige Voraussetzungen. Dasselbe gilt für den tech
nisch-wissenschaftlichen Unterbau der japanischen Umweltpolitik: Japan hat 
im internationalen Vergleich einen sehr hohen Standard im technischen Um
weltschutz erreicht. Dafür sprechen auch das Wachstum des »öko-industriellen 
Komplexes« und das Exportvolumen von umwelttechnischer Hard- und Soft
ware (vgl. Akimoto 1995; Kaizu/Hiratskuka 1992; Fornander 1991; Cope et 
al. 1994). Besonders hoch ist das wissenschaftlich-technische Know-how in 
Bereichen, die gerade für globale Umweltfragen relevant sind: Im Energiesek
tor und auf dem Gebiet der Luftreinhaltung. Auf meßtechnisch-informellem 
Gebiet hat Japan ebenfalls höchste Standards erreicht. Dasselbe gilt grosso 
modo für die wissenschaftliche Umweltforschung und die diesbezügliche Infra
struktur. Auf dem Gebiet der klimarelevanten Forschung ist Japan allerdings 
ein Nachzüglerland, seit Mitte der achtziger Jahre jedoch sind die Forschungs
anstrengungen hierzu stark gesteigert worden.

Trotz des kräftigen Konjunktureinbruchs in den letzten Jahren ist Japan im
mer noch ein reiches Land. Die Dynamik moderner Industriezweige ist recht 
groß (OECD 1994; Vestal 1993). Japan war im weltweiten Vergleich mit am 
erfolgreichsten, Energieverbrauch und Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. 
Aus ökonomischer und technischer Sicht sind deshalb insgesamt immer noch 
relativ günstige Voraussetzungen für einen japanischen Beitrag zu einer effek
tiven globalen Umweltpolitik gegeben, problematisch ist in diesem Zusammen
hang dagegen der seit einigen Jahren anwachsende Energieverbrauch (vor al
lem im Herstellungs-, Transport- und Privatsektor), verbunden mit steigenden 
C02~Emissionen, dessen Ursache vor allem in bestimmten Konsumtrends 
(vermehrter Einsatz von elektrischen Haushaltsgeräten, Einbau von Klimaanla
gen, Kauf größerer Pkw) und sinkenden Energiepreisen zu sehen ist.

Als wesentliche Restriktionen für ein tiefgehendes, die internationale Dis
kussion, Programmatik und Strategie prägendes globales Umweltengagement 
Japans können vor allem politische und soziale Faktoren gelten. Die Konkur
renz verschiedener Ministerien um die Kompetenzführerschaft in Fragen der 
globalen Umweltpolitik führt teilweise zu gegenseitigen Blockaden, die eigent
lich mögliche effektive Maßnahmen behindern (etwa im Falle von Energiesteu
ern). Die innenpolitischen Turbulenzen seit dem Machtverlust der Liberal-De
mokratischen Partei binden politisch-administrative Kapazitäten, die für lang
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fristige globale Umweitplanungen dringend benötigt würden. Von der Bevöl
kerung selbst geht kaum ein relevanter Druck auf die politischen Institutionen 
aus, die vorhandenen Problemlösungskapazitäten tatsächlich für einen Beitrag 
zur Lösung globaler Umweltprobleme zu mobilisieren; in der japanischen Be
völkerung mangelt es an Enthusiasmus für »selbstlose« globalpolitische Aktivi
täten weitgehend. Bis vor kurzem war auch das Bewußtsein über die Relevanz 
der wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung außerhalb Japans für die 
eigene Entfaltungsmöglichkeit und Stabilität nur schwach entwickelt. Organi
sations- und durchsetzungsfähige gesellschaftliche Interessen mit globalem 
Umweltengagement haben eher Seltenheitswert, und ein dichtes Netzwerk um
weltpolitisch hochmotivierter Wissenschaftler hat sich -  ganz im Unterschied 
etwa zu den USA, Deutschland und einigen anderen europäischen Ländern -  
in Japan bisher nicht herausgebildet (vgl. Cole 1994).

Angesichts dieser Lage stellt sich die Frage, welche Faktoren ausschlagge
bend dafür gewesen waren, daß es überhaupt zu dem im internationalen Ver
gleich recht hohen globalen Umweltschutzengagement gekommen ist.

(4) Erklärungsfaktoren für Japans Engagement in der globalen Umweltpolitik

Im folgenden werden in gebotener Kürze die Faktoren diskutiert, die übli
cherweise zur Anwendung und Interpretation umweltpolitischer Entwicklungs
veränderungen oder gar eines Paradigmenwechsels herangezogen werden.47

1. Altruistische Motive/» Wiedergutmachung«:

Die programmatischen Äußerungen aller relevanten Akteure in der japani
schen Umweltpolitikarena sowie bekannte Charakteristika der politschen Kul
tur lassen es als sehr unwahrscheinlich erscheinen, daß die globale Umweltpo
litik ihren Anstoß durch altruistische Motive (umweltpolitische Entwicklungs
hilfe aus selbstloser Überzeugung) oder aufgrund eines ökologischen Schuld
eingeständnisses in Verbindung mit dem aktiven Bestreben, das globale »Um
weltschutzkonto« nunmehr abzutragen, erhalten hätte.

47 Die Informationen zu diesem Abschnitt beruhen im wesentlichen auf schriftlichen und 
mündlichen Befragungen zahlreicher japanischer Institutionen und Experten, die ich im 
Zeitraum Oktober 1993 bis März 1994 und Februar/März 1995 durchgeführt habe.
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2. Ökologisches Selbstschutzmotiv:

Befürchtungen, daß die globalen Umweltprobleme größere negative Auswir
kungen für Japan selbst haben könnten, wenn nicht massive Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden, spielten in der japanischen Diskussion keine relevante Rolle. 
Die Stichhaltigkeit bisheriger Prognosen internationaler Institutionen zu nega
tiven Umwelttrends und ihren Folgen wird in der japanischen Administration 
häufig angezweifelt, und auch im japanischen Wissenschaftssystem ist man 
eher skeptisch hinsichtlich apokalyptischer Visionen. Eine Zunahme von Haut
krebserkrankungen infolge einer Vergrößerung des Ozonlochs wird in Japan 
kaum erwartet, dramatische Auswirkungen durch Klimaveränderungen eben
falls nicht.

Letzteres ist eher überraschend, wenn man beispielsweise bedenkt, wieviel 
Menschen in Küstennähe leben und daß etliche Landesteile durch kontinuier
liche Bodenabsenkungen unter dem Meeresspiegel liegen. Jedenfalls haben die 
diversen Impact-Studien, die die japanische Regierung in Auftrag gegeben hat, 
insgesamt ergeben, daß für Japan nur geringe sozio-ökonomische Kosten auf
grund des prognostizierten Klimawandels zu erwarten seien. In einer vom 
deutschen Umweltbundesamt zitierten Studie wird dagegen prognostiziert, daß 
bei einem Meeresspiegelanstieg von einem Meter (der für die nächsten hundert 
Jahre für möglich gehalten wird) in Japan eine Fläche von 1.700 Quadratkilo
metern mit 4 Millionen Einwohnern betroffen wäre.

Im Lande selbst würden Maßnahmen im Rahmen der globalen Umweltpoli
tik, wie etwa zur Energieeinsparung, Umstellung auf emissionsarme Techni
ken, Waldpflege, Recycling, sich natürlich positiv auf die Umweltqualität aus
wirken. Aber insgesamt wären durch Konzentration der Maßnahmen auf eher 
konventionelle Problembereiche aus japanischer Problemsicht (»wo sie selbst 
der Schuh drückt«) schneller und preiswerter spürbare Entlastungen zu erzie
len. Ähnliches gilt für die großzügige finanzielle und technische Unterstützung 
von Umweltmaßnahmen in anderen Ländern, insbesondere in Anrainerstaaten. 
Direkt belastet, verbunden mit der Aussicht einer zukünftigen Belastungszu
nahme, wird Japan primär durch Luftschadstofftransfers aus Südchina und 
Südkorea sowie durch die Meeresverschmutzung (vorwiegend durch das Dum
ping von radioaktivem Abfall). Hier erzielte man mit konventionellen Maßnah
men ebenfalls schnellere Effekte als etwa mit umfassenden Maßnahmenpro
grammen zur Eindämmung der Treibhaus- und ozonschichtschädigenden Gase. 
Es ist also relativ unwahrscheinlich, daß die blanken Umwelteigeninteressen 
ein wichtiges Motiv für die globale Umweltpolitikwende Japans gewesen sind.
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3. Umweltpolitischer Druck durch verschiedene Akteurs gruppen:

Einen umweltpolitischen Druck aus der Bevölkerung, dem sich die Regierung 
nicht hätte entziehen können, hat es nicht gegeben. Bezüglich des allgemeinen 
Bewußtseins haben repräsentative Befragungen gezeigt, daß das in den sechzi
ger und siebziger Jahren sehr hohe Umweltbewußtsein -  die Lösung von Um
weltproblemen hatte klare Priorität vor anderen gesellschaftlichen, politischen 
und ökonomischen Problemthemen -  bereits ab Ende der siebziger Jahre, be
sonders aber in den achtziger Jahren, sehr stark zurückgegangen ist. Ab Mitte 
der achtziger Jahre ist allerdings eine leicht ansteigende Tendenz zu verzeich
nen, doch liegt das Niveau noch erheblich unter dem früherer Zeit. Das Pro
blembewußtsein und die Zustimmung zu Fragen, ob mehr zum globalen Um
weltschutz getan werden müsse, stiegen Ende der achtziger Jahre um einiges 
an. Eine Umfrage des Premierministeramtes von 1990 ergab, daß rund 60 
Prozent aller Befragten von allen weltweiten Problemen dem globalen Um
weltschutz höchste Priorität einräumten; zwei Jahre zuvor waren es nur 20 
Prozent gewesen. In den Monaten vor und nach der »Rio-Konferenz« ergaben 
Meinungsumfragen, daß ein sehr hohes Interesse an globalen Umweltschutz
themen bestand, daß Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen mehrheitlich be
grüßt würden, auch wenn dies negative Folgen für das japanische Wirtschafts
wachstum hätte und daß insgesamt ein grundlegender Wandel im Lebensstil 
notwendig sei. Eine Repräsentativumfrage zur Prioritätensetzung im Jahr 1993 
ergab dagegen nur eine mittlere Priorität von globalen Umweltproblemen, un
ter zehn genannten Problembereichen nahm z.B. die Klimafrage im Schnitt 
Platz 5 ein.

Eine relativ große Differenz zwischen Einstellung und Verhalten ist eine 
nicht nur in Japan typische Konstellation, wie verhaltensbezogene Umweltbe
wußtseinsstudien in anderen Ländern gezeigt haben. Für die japanische Situa
tion führte das staatliche Umweltamt folgendes aus:

»While there is active awareness regarding protection of the environment in general 
terms, when it comes to making choice on concrete problems, the need to protect 
the environment is not necessarily given the higher priority ... In situations where 
a choice between environment protection and economic benefit is forced, there is a 
tendency to place more emphasis on economic benefit among both Japanese people 
and business enterprises« (Environment Agency, Quality ... 1992).

Jüngere Meinungsumfragen zeigen überdies, daß die besonders seit Januar 
1993 aufgetretenen politischen Turbulenzen sowie der wirtschaftliche Kon
junktureinbruch zu einem Rückgang des Interesses an der globalen Umwelt
politikdebatte und an diesbezüglichem Engagement geführt haben. Es ist auch 
feststellbar, daß in Japans Bevölkerung eine größere Furcht vor den Risiken
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durch den geplanten Ausbau der Kernenergie als vor den Folgen des Anstiegs 
klimarelevanter Gase besteht; in diesem Zusammenhang befürchtet man auch, 
daß die Klimadebatte benutzt werden könnte, um einen Ausbau der Kernener
gie zu rechtfertigen. Das Interesse an globalen Umweltschutzproblemen, so 
kann man insgesamt feststellen, nahm in Japans Bevölkerung erst ein relevan
tes Ausmaß an, nachdem die Regierung sich schon für ein stärkeres Engage
ment entschieden hatte.

Die organisierte Umweltbewegung interessierte sich ebenfalls erst stärker 
für globale Umweltfragen, nachdem die politischen Weichenstellungen schon 
erfolgt waren (vgl. Maull 1992; Cole 1994). Die japanischen Umwelt- und Na
turschutzorganisationen unterstützen in aller Regel Maßnahmen zum globalen 
Umweltschutz. Von ihrer Bedeutung her ist aber zu berücksichtigen, daß die 
meisten Organisationen und Gruppen nur regionale oder lokale Bedeutung ha
ben. Es gibt nur sehr wenige mit landesweitem Aktionsbereich, diese haben -  
gemessen an den Standards in anderen Industrieländern -  eine recht kleine 
Mitgliederbasis. Eine wichtige Rolle spielten und spielen hingegen verschie
dene große internationale Umweltorganisationen (vgl. Cole 1994: 89f.), die 
Stützpunkte in Japan eingerichtet haben (etwa WWF, Friends of the Earth, 
Greenpeace). Ihr Hauptaktivitätsbereich ist der globale Umweltschutz. Sie ha
ben nur wenige Mitglieder, trotzdem ist ihre internationale Sichtbarkeit recht 
hoch aufgrund ihrer effizienten Informationspolitik. Es gibt auch eine starke 
Unterstützung durch die »Mutterverbände«, und in allen japanischen »Filialen« 
sind ausländische Mitglieder führend an der Arbeit der Organisation beteiligt. 
Man kann davon ausgehen, daß sie durch gezielte Informationskampagnen und 
Informationstransfer an ausländische Medien einen erheblichen Beitrag zur 
Kritik im Ausland an Japans globalen Versäumnissen geleistet haben.

Bezüglich des Wissenschaftssystems waren lange Zeit keine relevanten An
stöße zur Stimulierung globaler Umweltpolitik feststellbar. Das gilt für das 
»etablierte« Wissenschaftssystem genauso wie für die sogenannten kritischen 
Wissenschaftler. Im etablierten Wissenschaftssystem setzte eine systematische 
Beschäftigung mit globalen Umweltproblemen erst ein, als die Verhandlungen 
und Diskussionen auf internationaler Ebene (insbesondere zum Ozonabbau und 
zum Treibhauseffekt) schon relativ weit vorangeschritten waren. Die Wissen
schaftler, die sich ansonsten sehr kritisch mit der japanischen Umweltpolitik 
auseinandersetzten, forderten zwar üblicherweise eine stärkere Berücksichti
gung ökologischer Kriterien bei japanischen Auslandsinvestitionen (und Wie
dergutmachung verursachter Schäden), starteten jedoch keine Initiativen zur 
Stimulierung einer allgemeinen globalen Umweltdebatte. Die Zurückhaltung in 
diesem Bereich liegt großenteils daran, daß viele von ihnen die These vertre
ten, Politik und Ministerialverwaltung würden das Thema globale Umweltpoli-
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tik hauptsächlich dazu nutzen wollen, um von hausgemachten nationalen Um
weltproblemen abzulenken. Es wurde aber auch vermutet, daß beispielsweise 
die FCKW-Diskussion bewußt hochgespielt worden war, um dem US-Unter- 
nehmen Dupont neue Märkte für ein von ihm entwickeltes Ersatzprodukt zu 
schaffen, die CC^-Diskussion dagegen, um den Bau von Atomkraftwerken zu 
fördern. Es wurde auch argumentiert, daß andere Schadstoffe als FCKW und 
CO2 für eine internationale Regelung wichtiger wären (beispielsweise Stick
oxide) und daß es in den Entwicklungsländern viel dringlichere nationale Um
weltprobleme gebe, die mit internationaler Hilfe sofort angegangen werden 
sollten.

Die Medien hatten in der Hochzeit der japanischen Umweltpolitik (sechzi- 
ger/siebziger Jahre) eine zentrale Rolle gespielt. Nahezu täglich erschienen 
kritische Umweltberichte. Die Berichterstattung zeichnete sich teilweise durch 
ein großes Engagement für die von Umweltbelastungen Betroffenen aus. Japa
nische Experten sind der Meinung, daß die intensive und kritische Medienbe
richterstattung (vor allem zu den größeren Umweltschutzgerichtsprozessen) 
einen erheblichen Einfluß auf den Umweltpolitikwandel ausgeübt hatte, der 
von der Phase der symbolischen Umweltpolitik zur Phase der technokratisch
aktiven Umweltpolitik überleitete. Anfang der achtziger Jahre ging das Inter
esse der Medien am Umweltschutzthema jedoch sehr stark zurück. Das zeigt 
sich auch darin, daß der »Presseclub« im staatlichen Umweltamt kaum noch 
besucht wurde. Über globale Umweltprobleme wurde lange Zeit ohnehin nur 
sehr sporadisch berichtet, sofern hierbei auch die japanische Regierungspolitik 
fokussiert wurde, handelte es sich überwiegend um Ereignisse, die in Verbin
dung mit japanischen Investitionen im asiatischen Raum standen. Insgesamt 
war die Presseberichterstattung bezüglich der globalen Umweltpolitik der japa
nischen Regierung nicht sonderlich kritisch ausgerichtet. Es ist daher eher un
wahrscheinlich, daß hiervon eine stimulierende Wirkung ausgegangen sein 
könnte. Im Gefolge der »Rio-Konferenz« änderte sich die Situation nahezu 
schlagartig. Die japanischen Medien berichteten in großem Umfang über glo
bale Umweltprobleme, allerdings auch dann eher selten mit kritischer Tendenz 
gegenüber den Aktivitäten der eigenen Regierung. Teilweise haben Regie
rungsstellen die Medienberichterstattung »stimuliert«, um das Verständnis in 
der allgemeinen Bevölkerung dafür zu erhöhen, daß Japan seine globalen Um
weltpolitikaktivitäten (vor allem damit verbundene Finanzhilfen) verstärkte. 
Nach der »Rio-Konferenz« ging die Medienberichterstattung wieder stark zu
rück. Insgesamt bewerten die japanischen Medien das globale Umweltpolitik
engagement der Regierung positiv. Es wird als eine notwendige Folge und 
sinnvolle Akzentuierung der allgemeinen Internationalisierung der japanischen 
Politik und Wirtschaft angesehen.
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Anders verhält es sich mit den ausländischen Medien. Sie berichten schon 
seit Jahren kritisch über Japan im Zusammenhang mit globalen Umweltfragen, 
durch die »Rio-Konferenz« hat die Kritik stark zugenommen. Sie räumen auch 
den kritischen Stellungnahmen internationaler Umweltorganisationen breiten 
Raum ein. In Anbetracht der bekannten Empfindlichkeiten der japanischen Re
gierung und Administration hinsichtlich (substantiierter) Kritik im Ausland an 
ihren Praktiken kann in diesem Fall gefolgert werden, daß durch die ausländi
sche Medienberichterstattung ein stimulierender Effekt auf den globalen Um
weltpolitikwandel ausgegangen ist.

4. Ökonomische Eigeninteressen:

Ökonomische Rationalitäten begünstigten teilweise, und zwar direkt und indi
rekt, ein verstärktes globales Umweltengagement. Im politisch-administrativen 
und im Wirtschaftssystem wurde zunehmend die Gefahr gesehen, daß ein welt
weit negatives Umweltimage mittel- und langfristig erhebliche Nachteile für 
Japans weltweite Wirtschaftsaktivitäten bringen könnte, sei es durch organi
sierte Boykotts japanischer Produkte, durch umweltmotivierte Behinderungen 
japanischer Direktinvestitionen oder durch vielfältige andere Maßnahmen in
ternationaler Organisationen, Umweltverbände und staatlicher Stellen. Ande
rerseits werden positive wirtschaftliche Effekte durch verstärkte globale Um
weltaktivitäten erwartet, insbesondere die Möglichkeit, den (schon jetzt recht 
großen) Exportmarkt für Umwelt- und Energiespartechnik stark auszubauen. 
Im asiatisch-pazifischen Raum, aber auch in Osteuropa, Lateinamerika, Au
stralien und in westlichen Industrieländern werden Märkte mit großen Wachs
tumspotentialen gesehen. Verschiedene Marktanalysen (z.B. von der OECD 
und dem Nomura-Research-Institute) stützen diese Einschätzungen; eine US- 
Studie von 1994 kommt zu dem Ergebnis, daß Asien der am schnellsten wach
sende Markt für Umwelttechniken ist. Aufgrund dieses wirtschaftlichen Inter
esses ist es in einer gewissen Weise auch »rational«, daß Japan in seiner globa
len Umweltpolitikprogrammatik die Akzente sehr stark auf technikorientierte 
Lösungsansätze setzt (vgl. Cope et al. 1994; Fornander 1991; Forrest 1989; 
Kaizu/Hiratskuka 1992; Tanabe/Grubb 1992; Akimoto 1995).

Im Wirtschaftsbereich ist jedenfalls keine massive generelle Opposition ge
gen verstärkte globale Umweltpolitikaktivitäten festzustellen. Industriezweige 
allerdings, für die klimarelevante Gase bedeutsam sind oder die an Abbau, Im
port und Verarbeitung tropischer Hölzer beteiligt sind, versuchen über ihre In
teressenverbände Ministerialbürokratie und Politik zu einem möglichst vagen 
Klimapolitikprogramm zu bewegen. Die Rolle der Energieversorgungsunter
nehmen in diesem Spiel ist ambivalent, da sie politisch-gesellschaftliche Unter-
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Stützung für einen verstärkten Ausbau der Kernenergie erhoffen, andererseits 
weiterhin an fallenden Energiepreisen interessiert sind. Die einflußreichste In
teressenorganisation der Wirtschaft, der Dachverband der Unternehmensver
bände KEIDANREN, ansonsten und vor allem früher ein heftiger Gegner fort
schrittlicher umweltpolitischer Maßnahmen auf nationaler Ebene, nimmt be
züglich der globalen Umweltpolitik in Einzelbereichen eine moderate, teilwei
se stimulierende Position ein. So hat er beispielsweise im April 1990 »10 Um
weltrichtlinien für japanische Unternehmen im Ausland« und im April 1991 
eine »Globale Umweltcharta« verabschiedet, worin unter anderem japanische 
Unternehmen dazu aufgefordert werden, im Ausland japanische Standards be
züglich gefährlicher Stoffe einzuhalten, die Nachbarschaft regelmäßig über 
Umweltmaßnahmen zu informieren und eine umfassende Umweltverträglich
keitsprüfung durchzuführen. Und wie bereits erwähnt, gibt es im Wirtschafts
system auch Zweige und Unternehmen, die ein ausgesprochenes Interesse an 
einer dynamisierten nationalen und einer effektiven globalen Umweltpolitik ha
ben. Sie gehören zum sogenannten öko-industriellen Komplex, der in Japan 
vergleichbar bedeutsam ist wie in den USA und in Deutschland. In verschiede
nen Prognosen werden drei Bereiche aufgrund vorliegender Indizien sowie an
gelaufener und geplanter Unterstützungen durch die Regierungspolitik als be
sonders aussichtsreiche Umweltschutzmärkte bezeichnet: Energieeinsparung, 
Transportsektor, Abfallbereich. Hiervon wird der Energiemarkt als der ver
mutlich zukünftig am meisten prosperierende Umwelttechnikmarkt bezeichnet. 
Alle drei Bereiche sind für die globale Umweltpolitik sehr relevant, insofern 
besteht hier eine positive Korrelation zwischen dem Wachstum dieser Umwelt
technikmärkte und einer Verstärkung der globalen Umweltpolitik. Insgesamt 
kann man davon ausgehen, daß ökonomische Rationalitäten (und entsprechen
de ökonomische Interessengruppen) eine eher begünstigende, zumindest keine 
massiv restriktive Rolle im Prozeß der Formierung der japanischen globalen 
Umweltpolitik gespielt haben.

5. Motive im politisch-administrativen System:

In der Umweltpolitikarena sind in aller Regel folgende Ministerien anzutref
fen: das staatliche Umweltamt, das Gesundheits- und Wohlfahrtsministerium, 
das Verkehrsministerium, das Bauministerium, das Finanzministerium, das 
Wirtschaftsministerium sowie, im Falle der globalen Umweltpolitik, das 
Außenministerium. In dieser Gruppe ist das staatliche Umweltamt hinsichtlich 
der Macht- und Konfliktressourcen die schwächste Institution, als Bündnispart
ner kommt häufig nur das Gesundheitsministerium in Frage.
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Nach einem kurzen, aber kräftigen Einflußverlust (Ende der sechziger/ 
Anfang der siebziger Jahre) hat das Wirtschaftsministerium seinen Einfluß auf 
die Umweltpolitik wieder kräftig ausbauen können. Das staatliche Umweltamt 
hingegen hat seit Ende der siebziger Jahre an Einfluß verloren. Davon zeugen 
einige verlorene Schlachten um Umweltpolitikinstrumente, mit denen das Um
weltamt seinen Einflußbereich erweitern wollte (exemplarisch: die gescheiterte 
Gesetzesinitiative für eine national geregelte Umweltverträglichkeitsprüfung). 
Auch hat es die angestrebte Promotion zu einem vollwertigen Ministerium 
nicht erreicht.

Die globale Umweltdiskussion haben das Wirtschaftsministerium und das 
staatliche Umweltamt intensiv zur Stärkung ihrer inneradministrativen Position 
zu nutzen versucht, beide beanspruchten die Kompetenzführerschaft in diesem 
Bereich. In diesem Fall hat sich das Umweltamt weitgehend durchsetzen kön
nen, sein Generaldirektor wurde beispielsweise zum Minister für globale Um
weltpolitikfragen ernannt. Auch im Fall der hochstrittigen C02-Politik konnte 
das Umweltamt ein weitergehendes Konzept, als vom Wirtschaftsministerium 
präferiert, durchsetzen. An diesem Erfolg hatte die Unterstützung durch das 
Verkehrsministerium (das spezifische Interessen hinsichtlich des Ausbaus des 
öffentlichen Nahverkehrs und des Gütertransports verfolgt) einen wesentlichen 
Anteil. Hinsichtlich der Rolle der anderen Ministerien ergibt sich kein einheit
liches Bild, massive Interventionen zur Verhinderung einer aktiveren globalen 
Umweltpolitik sind zumindest nicht bekannt. Das Außenministerium wirkt 
eher unterstützend. Unter den Politikern haben sich nur wenige auf globale 
Umweltfragen spezialisiert, darunter aber einige sehr einflußreiche. So hatte 
sich innerhalb der Liberal-Demokratischen Partei im Verlauf der achtziger 
Jahre eine Gruppe einflußreicher Politiker zusammengefunden, die eine Dyna
misierung der globalen Umweltpolitik anstrebte. Das geschah auch deshalb, 
weil eine stärkere weltpolitische Rolle Japans langfristig für unvermeidbar ge
halten wurde und globale Umwelt- und Ressourcenfragen als politisch (aber 
auch ökonomisch) günstige Bereiche hierfür gesehen wurden.

Insgesamt kann man sagen, daß die politisch-administrativen Rahmenbe
dingungen sich in den letzten Jahren zugunsten von Aktorgruppen geändert ha
ben, die eine Neuorientierung und Wiederbelebung der nationalen Umweltpo
litik sowie eine effektivere globale Umweltpolitik anstreben. Und im großen 
Unterschied zu früheren umweltpolitischen Konfliktkonstellationen haben dies
mal Proponenten aus dem politisch-administrativen System wesentlich dazu 
beigetragen, daß ein umweltpolitischer Dynamisierungsprozeß in Gang gesetzt 
worden war. Zu diesen Proponenten gehörten insbesondere einzelne Politiker 
und das staatliche Umweltamt, aber auch das Wirtschaftsministerium hat sich 
diesmal »pro-aktiv« verhalten -  wohl auch, wie in Wirtschaftskreisen befürch
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tet wird, um verlorenes Einflußterrain im Wirtschaftsbereich über die globale 
Umweltpolitik, die ja eine intensive staatliche Konzertierung notwendig macht, 
zurückzuerobern.

6. »Außendruck«:

Umweltpolitischer »Außendruck« durch ausländische Regierungen, Medien, 
wissenschaftliche Institutionen und internationale Organisationen hat einen 
hochwirksamen Einfluß auf den Wandel der globalen Umweltpolitik gehabt.48 
Akteure im politisch-administrativen System und im Wirtschaftssystem hielten 
es für realistisch, daß diese ihn über die Jahre verstärken und Japan, sofern es 
nicht reagierte, in eine internationale ökologische Sündenbock- und Außensei
terrolle drängen würden, mit langfristig nachteiligen Wirkungen auf Japans in
ternationale Wirtschaftsaktivitäten.

(5) Konturen Japans globaler Umweltstrategie

Japan hat erst spät damit begonnen, die globalen ökologischen Auswirkungen 
seiner wirtschaftlichen Aktivitäten zu reflektieren. Im Vorfeld der »Rio-Konfe- 
renz« 1992 und danach hat die japanische Regierung große Schritte unternom
men, um den Anschluß an andere große Industrieländer zu finden und um, wie 
es offizielles Ziel ist, eine führende Position in der globalen Umweltpolitik zu 
erreichen.

48 Ein Beamter der japanischen Botschaft in Schweden bezeichnete anläßlich eines Inter
views internationalen Druck als den zweitwichtigsten Einflußfaktor für die japanische 
Umweltpolitik: »Japan is extremly aware of its image abroad and usually reacts to cri
ticism from the U.S. and Europe«; als wichtigsten Faktor nannte er die jeweilige Aus
richtung der Regierungspolitik. An dritter Stelle stehen Industrie und Medien, erst da
nach kommen Umweltgruppen, Gewerkschaften und Wissenschaftler (vgl. Fornander 
1991: 43). Auf die besondere Bedeutung von »Außendruck« in Japans Politik aufgrund 
politisch-kultureller Besonderheiten weist Japans führender Politikwissenschaftler Ma- 
sao Maruyama in einem, allerdings umstrittenen (vgl. die Kritik in Leviathan 1991), 
Spiegel-Interview hin: »...'gaiatsu' -  'Druck von außen' -  ... war für uns immer von 
eminenter Wichtigkeit« (Der Spiegel, 44. Jg., 22. Oktober 1990: 226). Es mag auch 
sein, daß Japans Regierung (und Industrie) ein womöglich befürchtetes Einschlagen auf 
Japan (»Japan bashing«) aus ökolog isch en  Gründen, das besonders in den USA vorwie
gend aus w irtsch aftlich em  Konkurrenzneid verbreitet ist, vermeiden will. Dagegen 
wird Japans »Wende« in der globalen Umweltpolitik von anderen Beobachtern mit den 
Aktivitäten von neugegründeten Umweltorganisationen, die sich auf globale Probleme 
konzentrieren, erklärt (vgl. etwa Time, Nr. 17, 29. April 1991, S. 41, wo das 1987 
gegründete Japan Tropical Action Network vorgestellt wird).
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Es sind umfassende Umweltprogramme erstellt worden, Teile davon wer
den bereits umgesetzt. Es fanden Reorganisationen im politisch-administrati
ven System statt, die eine effektivere Umweltpolitik gewährleisten können. 
Das alte Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftsministerium und dem Um
weltamt ist geblieben, das Grundmuster hat sich jedoch geändert: Das Um
weltamt hat seit Ende der achtziger Jahre an Einfluß dazugewonnen, das Wirt
schaftsministerium ist im Vergleich zu früheren Zeiten im Umweltbereich we
sentlich aktiver, hat allerdings längerfristige Realisierungsperspektiven, als das 
Umweltamt für notwendig hält, und auch ein anderes Lösungskonzept: Es ba
siert primär auf technologischen (»Super«-)Innovationen, während das Um
weltamt auch, aber nicht nur, auf grundlegende Veränderungen der Konsum
tionsformen und des Lebensstils drängt.

Die bisher ergriffenen Maßnahmen zum globalen Umweltschutz haben bis
lang in einigen wichtigen Bereichen nur geringe Effekte erzielt (die Holzim
porte steigen weiterhin, der Anteil an Tropenholz hieran geht allerdings zu
rück; der FCKW-Verbrauch ging stark zurück, die CC^-Emissionen steigen 
dagegen). Im September 1993 erklärte die japanische Regierung offiziell, daß 
das Ziel einer Stabilisierung der CC^-Emissionen bis zum Jahr 2000 voraus
sichtlich nicht erreicht werden kann. Im Zeitraum 1990-1992 war es zu einem 
Anstieg der Gesamtemissionen um 3,1 Prozent (2,3 Prozent Anstieg pro Kopf) 
gekommen -  trotz wirtschaftlicher Rezession. Bei einer Fortsetzung dieser 
Wachstumsrate würden die CC^-Gesamtemissionen im Jahr 2000 um 13,8 
Prozent über dem Wert von 1990 liegen. Effektiver könnten langfristig die 
vielfältigen wissenschaftlichen, technischen, organisatorischen und finanziellen 
Unterstützungsmaßnahmen im asiatischen Raum (und darüber hinaus) sein, im 
Sinne des Aufbaus von umweltpolitischen Kapazitäten. Die finanzielle Unter
stützung internationaler Umweltinstitutionen ist stark erhöht worden, teilweise 
ist sie die größte im Vergleich zu anderen großen Industrieländern.

Die technologischen Programme und Visionen zur Eindämmung der globa
len Umweltprobleme, die vor allem das Wirtschaftsministerium und seine as
soziierten Institutionen im Rahmen des »Earth 21 «-Konzepts entwickelt haben, 
sind weltweit ohne Beispiel. Etliche Vorhaben wirken von der Dimension her 
so gigantisch und von der technologischen Seite her so futuristisch an, daß sie 
wie unrealistische Gedankenspiele anmuten. Japans technologische Zukunfts
zielformulierungen darf man aber bekanntlich nicht wörtlich nehmen, es sind 
primär Leitvisionen, die im Implementationsprozeß pragmatisch-modifizierend 
abgearbeitet werden. Vielleicht kann man dies als »visionären Pragmatismus« 
bezeichnen. Dementsprechend halten etliche Experten dafür, daß Japan prinzi
piell die politisch-administrativen und ökonomischen Voraussetzungen habe,
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um einige der angestrebten Super-Innovationen zu realisieren, wenn auch ver
mutlich später und in anderer Form als geplant.

Die Expertenmeinungen gehen allerdings weit auseinander in der Einschät
zung der Frage, ob die globalen Umweltprobleme tatsächlich nachhaltig mit 
technischen Super-Innovationen in Verbindung mit weiterem, eher konventio
nellem Wirtschaftswachstum zu lösen sind. Das staatliche Umweltamt befür
wortet stärker einen ökologischen Umbau der gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Strukturen. Das findet programmatische und rechtliche Unterstüt
zung durch das neue Umweltgesetz und den 1994 vom Kabinett verabschiede
ten Umweltbasisplan. Die bisherigen Maßnahmen deuten aber eher darauf hin, 
daß das MITI-Konzept dominiert. Es ist auch für Japans Wirtschaftskreise das 
attraktivere. Erhofft wird mit seiner Realisierung ein starkes weiteres An
wachsen der ohnehin schon recht großen Exporte von Umwelttechniken und 
umwelttechnischen Serviceleistungen. »Green Technology« und »Global Eco- 
Engineering« sind die Botschaften, die im Wirtschaftsbereich gut ankommen. 
Insgesamt kann man wohl sagen, daß in Japan die »globale Umweltherausfor
derung« primär als eine ökonomische Chance gesehen wird, das große tech
nisch-wissenschaftliche Innovationspotential in vermarktungsfähige Umwelt
techniken umzusetzen (vgl. Tanabe/Grubb 1992).

Es ist zu beobachten, daß Entwicklungsländer und die neuen industriellen 
Wachstumsländer (Südkorea, Thailand, Malaysia, Indonesien, China, Brasi
lien etc.) eher dem japanischen Modell folgen, als auf ökologische Ratschläge 
und Warnungen aus westlichen Industrieländern und von internationalen Orga
nisationen zu hören, die auf die Sackgassen technokratischer Ansätze verwei
sen, insbesondere wenn sie auf nachgeschalteten Techniken beruhen und di
rekte und indirekte Problemverlagerungen zur Folge haben. In etlichen dieser 
Länder ist die japanische Umweltschutz- und Entwicklungsstrategie, die von 
Japan aus immer massiver (und begleitet von vielfältigen praktischen Hilfelei
stungen) »exportiert« wird, offensichtlich attraktiver als generelle Warnungen 
vor ökologischen Langzeitfolgen (vgl. allgemein Brandon/Ramankutty 1993). 
So gingen beispielsweise 52 Prozent des Gesamtvolumens des Umwelttechnik
exports Japans im Jahr 1993 nach Südostasien. Auch die schlechten Erfahrun
gen, die Japan nachweislich mit seiner Entwicklungsstrategie vor den siebziger 
Jahren gemacht hat -  manche hatten ja ein ökologisches Harakiri befürchtet -  
haben offensichtlich keine abschreckende Wirkung. Statt dessen gilt Japan als 
ein Beispiel dafür, daß es prinzipiell möglich ist, massivste Umweltprobleme 
zu lösen, ohne einen steilen ökonomischen Wachstumspfad zu verlassen. Der 
japanische Weg: »Getting dirty, getting rieh, cleaning up«49 scheint der heimli

49 Peter Hills, zitiert in Cope et al. (1994: 19).
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che wirtschaftspolitische Masterplan zahlreicher Entwickhmgs- und Schwel
lenländer zu sein.

Insofern kann angenommen werden, daß der Einfluß Japans auf die Art 
und Weise, wie Umweltschutz und Wirtschaftsentwicklung im ostasiatischen 
Raum miteinander verknüpft werden, sich zukünftig noch aus weiten wird. Es 
wäre nicht das erste Mal, daß Japan weit über seine Grenzen hinaus Einfluß 
auf die Formen von Umweltpolitik genommen hätte: In den Bereichen Um
weltinformationssysteme , Umwelthaftung, Kompensationssysteme, Umwelt
techniken bei Kraftwerken und Kraftfahrzeugen sowie flexible Verhandlungs
lösungen hat Japan stimulierend auf die Umweltpolitik anderer Industrieländer 
eingewirkt.

Neuere empirische Untersuchungen stützen solche Prognosen. In einem 
Zwischenbericht zu einem noch laufenden Forschungsprojekt über Umwelt
schutzaktivitäten in diversen Branchen entwickeln und plausibilisieren Cope et 
al. die These: »Japan is developing an ’Asian’ model of environmental action 
which may be compatible with (minimally defined) sustainability and more at- 
tractive to developing nations than Western approaches« (1994: 1). Das wird, 
kurz zusammengefaßt, wie folgt begründet: Bislang dominierten die inter
nationale Debatte über »sustainable development« westliche Problemsichten so
wie Wert- und Zielvorstellungen, die allerdings nur wenig kulturelle, institu
tionelle, politisch-ökonomische etc. Entsprechungen im asiatischen Raum hät
ten. Japan hingegen habe zu diesen Kulturen und Werten eine viel größere Af
finität, was es diesem Land besser ermöglichte, umwelttechnische und -institu
tioneile Problemlösungen im Rahmen eines kulturangepaßten Umweltschutz
konzepts zu entwickeln und zu transferieren. Von strategischem Vorteil in die
sem Zusammenhang sei insbesondere Japans konsensorientierter (statt polari
sierender), pragmatisch-technokratischer (statt moralisch-puristischer), anthro
pozentrischer (statt öko-rigoristischer) und wirtschaftsfreundlicher (statt indu- 
strie- und konsumkritischer bis -feindlicher) Umweltpolitikansatz. Darüber 
hinaus habe Japan schon allein aufgrund seiner geographischen Lage, seiner 
intensiven Wirtschaftsbeziehungen, seiner allgemeinen Entwicklungshilfeakti
vitäten, seiner robusten und preiswettbewerbsfähigen Umwelttechniken und 
der bereits seit langem bestehenden vielfältigen Umweltkooperationen mit 
ASEAN-Staaten große komparative Vorteile im asiatischen Raum gegenüber 
seinen Hauptkonkurrenten USA und Deutschland.50

50 Japan dominiert jetzt schon im asiatischen Umweltmarkt, wie anläßlich des Asian En
vironmental Trade Workshop vom 14.9.1994 hervorgehoben wurde; zudem habe der 
asiatische Umweltmarkt die höchsten Wachstumsraten (vgl. International Environment 
Reporter vom 21.9.1994; zur allgemeinen Einschätzung vgl. Cope et al. 1994).
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4.3.3 Entwicklungsgeschichtliche Bezüge umweltpolitischer 
Instrumente und Verfahren

Ein grundlegendes Merkmal der seit Ende der sechziger Jahre in systemati
scherer Weise betriebenen japanischen Umweltpolitik ist ihre selektive Aus
richtung. Der selektive Ansatz wirkt sich dahingehend aus, daß mit größerem 
organisatorischen und finanziellen Aufwand Umweltschutzmaßnahmen zu
nächst und primär in den Bereichen ergriffen wurden, wo aufgrund teilweise 
extremer Belastungen der Umwelt mit Schadstoffemissionen erhebliche Um
welt- und GesundheitsSchäden entstanden waren, die zu umweltpolitischen 
Konflikten von größerem Ausmaß geführt hatten. Zumeist erst dann, wenn 
durch die Umweltverschmutzung katastrophale Schadenssituationen entstanden 
waren oder sich eindeutig abzeichneten und der politische Druck durch die Be
troffenen spürbar wurde, etwa aufgrund militanter Protestaktionen gegen untä
tige Behörden oder einer landesweit zunehmenden Opposition gegen Industrie- 
ansiedlungsvorhaben aller Art, reagierten die amtlichen Stellen, besonders auf 
zentralstaatlicher Ebene, mit angemesseneren Umweltschutzmaßnahmen.

Entsprechend diesem am aktuellen Problemdruck ausgerichteten Reak
tionsmuster der staatlichen Umweltpolitik wurden Ende der sechziger Jahre 
die Schwerpunkte des Umwelt- und Gesundheitsschutzes auf die Bereiche 
Luftreinhaltung und Schutz der Gewässer vor toxischen Substanzen gelegt. 
Durch die Luftverschmutzung war es in Japan zu Schäden und Beeinträchti
gungen der Atemwegsorgane in teilweise epidemischem Ausmaß gekommen. 
Nach landesweiten Protesten gegen unzulängliche Umweltschutzmaßnahmen 
sowie dem erfolgreichen Ausgang von Gerichtsverfahren für die Geschädig
ten, denen teilweise erhebliche Schadensersatzzahlungen zugesprochen wur
den, setzte eine systematische Luftreinhalte- und Gewässerschutzpolitik ein. 
Im Bereich des Gewässerschutzes war ein zusätzlicher Problemdruck für die 
staatlichen Instanzen dadurch entstanden, daß industrielle Abwässer mit hohen 
Schadstoffkonzentrationen zu außerordentlichen Schäden für die Fischerei- 
und Landwirtschaft geführt hatten. Die auf den jeweils erheblichen Problem
druck reagierenden umweltpolitischen Maßnahmen in den besonders konflikt
haften Bereichen führten in der Folgezeit sowohl im Bereich der Luft- als auch 
im Bereich der Gewässerreinhaltung zu erheblichen Erfolgen in den selektier
ten Schadstoffbereichen.

Andere, weniger konfliktträchtige Problembereiche wurden dagegen weni
ger systematisch und intensiv angegangen. Dies wirkte sich in der Folgezeit 
dahingehend aus, daß die Belastungen durch bestimmte Schadstoffe anstiegen 
und/oder nicht im Mittelpunkt staatlicher Maßnahmen stehende Umweltberei
che zunehmend beeinträchtigt wurden. Im Gewässerschutzbereich wurde dies
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etwa deutlich an der steigenden Eutrophierung zirkulationsschwacher Gewäs
ser durch die Phosphat- und Nitratbelastung.

Generell ist der entwicklungsgeschichtliche Bezug umweltpolitischer Maß
nahmen und Instrumente in Japan dadurch gekennzeichnet, daß die wichtigsten 
Maßnahmen und Instrumente »Produkte« eines teilweise überaus konfliktrei
chen politischen Prozesses sind. Die wesentlichen Instrumente sind in einer 
Zeit geschaffen worden, als die Umweltbelastung hoch war und die Bevölke
rungsmehrheit mit starkem Nachdruck von Zentralregierung und Industrie 
rasch wirksame Abhilfemaßnahmen forderte. Hiermit kann zu einem Gutteil 
der hohe Grad an Pragmatismus erklärt werden, der den umweltpolitischen 
Regelungsinstrumenten Japans eigen ist. Es wurde zwar immer versucht, wis
senschaftliche und ökonomische Aspekte zu berücksichtigen, doch stand bei 
allem die Notwendigkeit im Vordergrund, die Umweltbelastungen in kurzer 
Zeit spürbar zu senken und zu einem akzeptablen Schadensausgleich für die 
vielen Personen zu kommen, die unter Gesundheitsbeeinträchtigungen litten.

Weiterhin zeigt eine Betrachtung des geschichtlichen Hintergrunds der um
weltpolitischen Regelungsinstrumente, daß in zahlreichen Fällen kommunale 
Instanzen -  teilweise in offener Konflikthaltung gegenüber der Zentralregie
rung -  Regelungen entwickelt oder Maßnahmen ergriffen hatten (etwa Ge
samtemissionsmengenbeschränkungen, Kompensations Systeme, Umweltbe
richterstattung, Umweltverträglichkeitsprüfung sowie Grenzwerte und sonstige 
Anforderungen im Rahmen von Umweltschutzvereinbarungen), die später 
dann, besonders wenn sie sich auf kommunaler Ebene bewährt hatten, in das 
nationale Regelungssystem übernommen wurden. Insofern ist es ein Grundzug 
der japanischen Umweltpolitik, daß die kommunalen Behörden in vielen Fällen 
»Vorreiter« bei der Entwicklung umweltpolitischer Instrumente waren. Die 
von der nationalen Regierung aufgegriffenen kommunalen Regelungen und 
Maßnahmen, die dann teilweise in gesetzlicher Form oder durch »Verwal
tungsempfehlungen« für das gesamte Land verbindlich gemacht werden, sind 
dementsprechend nur mit geringen Durchsetzungsproblemen verbunden, weil 
dadurch nur in seltenen Fällen konträr zur gängigen Praxis eingegriffen wird. 
Eine Hauptfunktion der staatlichen Umweltpolitik lag und liegt zu einem gro
ßen Teil auch heute noch darin, durch landesweit verbindliche Regelungen die 
Sicherung eines »nationalen Minimums« an Umweltschutzanforderungen si
cherzustellen. Neu hinzugekommen ist die Aufgabe, Ziele und Instrumente zur 
Lösung globaler Umweltprobleme zu entwickeln. Der »dynamische Faktor« 
der japanischen Umweltpolitik waren dagegen großteils die Maßnahmen auf 
kommunaler Ebene, die ihre Legitimation nicht nur aus formellen Kompetenz
zuweisungen bezogen haben, sondern auch aus der weitreichenden Zustim
mung der Einwohner zu effektiven, auch strengen Umweltschutzmaßnahmen.
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Der starke Druck, der durch zahlreiche Bürgerinitiativen und durch die öf
fentliche Meinung mit Beginn der sechziger Jahre auf umweltverschmutzende 
Unternehmen ausgeübt wurde, hat -  bestärkt noch durch die in vielen Fällen 
strikt betroffenen-orientierte Umweltpolitik der kommunalen Instanzen und die 
Gerichtsurteile zugunsten der Geschädigten -  zu einem fundamentalen, noch 
heute nachwirkenden Einstellungswandel gegenüber Umweltschutzmaßnahmen 
im Industriesystem geführt. Strikte Umweltschutzmaßnahmen, besonders wenn 
sie der Verhinderung oder Abhilfe gesundheitlicher Schäden dienen, werden 
von der Industrie seitdem prinzipiell akzeptiert; was jedoch nicht ausschließt, 
daß in Einzelfällen die Anforderungen als überzogen kritisiert werden. Die 
Erinnerung an die großen Opfer, die der Bevölkerung durch den Primat der 
industriellen Entwicklung und unter Berufung auf den wirtschaftlichen Fort
schritt abverlangt wurden, sind auch heute noch so lebendig in der japanischen 
Gesellschaft, daß die Unternehmen vor Ort nach einem positiven Umwelt
schutzimage streben, um nicht mit den vergangenen Zeiten in Verbindung ge
bracht zu werden.

Der entwicklungsgeschichtliche Hintergrund der umweltpolitischen Maß
nahmen und Instrumente, wie er oben kurz dargestellt wurde, wirkt sich insge
samt besonders dahingehend aus, daß die Dynamik umweltpolitischer Prozesse 
in der Tendenz zu strikteren Umweltschutzanforderungen führt, als sie auf
grund der förmlichen Anforderungen notwendig wären. Dies betrifft vor allem 
Industrie- und größere Gewerbebetriebe, während kleinere und mittlere Unter
nehmen von strengen Auflagen eher verschont werden, obwohl sie oft erhebli
che Belastungen in der unmittelbaren Nachbarschaft verursachten. Die unglei
che Behandlung von Groß- und Kleinbetrieben ist zum Teil auf die frühere 
Krisensituation im Umweltbereich zurückzuführen: Damals waren es nahezu 
ausschließlich Großunternehmen, die die extremen Umweltbelastungen verur
sachten und sich nach Meinung der Bevölkerungsmehrheit in unmenschlicher 
Weise ihrer Verantwortung für Mensch und Umwelt entzogen. Darin, daß 
eine systematische Umweltpolitik in Japan primär in Reaktion auf die Gesund
heitsschäden entwickelt wurde, ist womöglich auch ein wichtiger Erklärungs
faktor zu sehen, daß in der Folgezeit die Entwicklung eines integrierten ökolo
gischen Gesamtkonzepts der Umweltpolitik vernachlässigt worden ist und die 
globalen Umweltauswirkungen der japanischen Wirtschaftsstrategie unberück
sichtigt blieben.51 Auch gegenwärtig findet dieses Thema - einschließlich der 
Thematik »globaler Umweltschutz« -  kein überragendes Interesse in der japa
nischen Bevölkerung, da für viele Japaner die massivsten Umweltprobleme als

51 Vgl. Environment Agency (1988: 48 ff.); vgl. auch »Charging Japan with Crimes 
Against the Earth«, in: Business Week vom 8.10.1989: 108, 112.
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weitgehend gelöst gelten oder durch den Staat und die Industrie für prinzipiéll 
lösbar gehalten werden. Dementsprechend ist der politische Rückhalt für um
weltpolitische Maßnahmen längst nicht mehr in dem Maße gegeben, wie er 
selbst für strikteste umweltpolitische Maßnahmen in den sechziger und siebzi
ger Jahren vorhanden gewesen war. Gleichwohl besteht für »klassische Um
weltbelastungen«, vor allem wenn hierdurch Gesundheitsbeeinträchtigungen zu 
befürchten sind, immer noch eine sehr hohe Sensibilität in der japanischen 
Bevölkerung.

Als generelles Fazit kann festgehalten werden, daß die Wende in Japans 
Umweltpolitik um 1970, die zur Entwicklung eines breitgefächerten umwelt
politischen Instrumentariums führte, nicht primär das Ergebnis einer voraus
schauenden Planung durch Politik, Verwaltung und Wirtschaft war, sondern 
Endpunkt einer sehr konfliktreichen und leidensvollen Entwicklung. Den ent
scheidenden Anstoß zur umweltpolitischen Neuorientierung gaben Minderhei
ten, die den äußerst strapaziösen -  und zunächst aussichtslos erscheinenden -  
Weg beschritten, Umwelt- und Gesundheitsbelange gegen machtvolle Gruppen 
und Institutionen, ja gegen die anfängliche Mehrheitsmeinung in der Gesamt
bevölkerung durchzusetzen. Die Instrumente und staatlichen Programme, die 
im Zuge der Globalisierung der Umweltpolitik entwickelt wurden, sind hinge
gen im Konkurrenzkampf verschiedener Ministerien, vor allem zwischen dem 
staatlichen Umweltamt und dem Wirtschaftsministerium, um die »Kompetenz
führerschaft« in der globalen Umweltpolitik entstanden. Weiterhin sind sie auf 
die Reaktion der Regierungspartei und der Wirtschafts verbände auf »umwelt
außenpolitischen Druck« und ihr generelles Bestreben zurückzuführen, im Zu
ge der Neupositionierung der Rolle Japans in der internationalen Politik den 
Umweltschutz (einschließlich Umweltentwicklungshilfe) zu einem prioritären 
Aktivitätsbereich zu machen. Das neue Umweltpolitikinstrumentarium ist zwar 
immer noch recht stark von einem technokratischen Umweltpolitikansatz (und 
damit verbundenen ökonomischen Interessen) geprägt, doch im Unterschied 
zur althergebrachten Programmatik ist das neue umweltpolitische Rahmenkon
zept der Regierung -  dessen Eckpfeiler das Umweltbasisgesetz 1993, der Um
weltbasisplan 1994 und das globale Aktionsprogramm von 1990 sind -  in viel 
stärkerem Maße von einem ökologischen Kreislaufdenken und dem Ziel ge
prägt, eine nachhaltige Entwicklung durch eine ökologische Modernisierung 
von Wirtschaft und Gesellschaft zu erreichen (vgl. Imura 1994). Dafür spricht 
schließlich auch, daß nach längerem Vorlauf im Juni 1995 erstmals vorläufige 
Statistiken zu einem »Grünen Bruttoinlandsprodukt« (Green GDP) vorgelegt 
wurden, in denen die Umweltschutzkosten für 1990 mit 8,4 Trillionen Yen 
(rund 100 Milliarden US-Dollar), das sind rund 2 Prozent des Bruttoinlands
produkts, beziffert werden. Hauptverursacher der Schäden, mit einem Anteil
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von 75 Prozent am Gesamtsehaden, sind nach diesen Berechnungen Unterneh
men. Zukünftigen Berechnungen -  die Veröffentlichung eines »Grünen Brutto
inlandsprodukts« ist jährlich geplant -  soll ein wesentlich erweiterter Scha
densbegriff zugrunde gelegt werden: Vor allem Japans globale Wirtschaftsakti
vitäten sollen einbezogen werden.

192



5. Das umweltpolitische Instrumentarium in 
Japan

5.1 Übersicht

Das umweltpolitische Instrumentarium Japans zeichnet sich durch eine große 
Typenvielfalt aus. So gibt es beispielsweise klassische regulative Instrumente 
(die sogenannten konventionellen Auflageninstrumente wie Emissionsstan
dards, Produktregelungen, Meldepflichten, Genehmigungsverfahren, Zulas
sungsverfahren, etwa bei Umweltchemikalien, sowie Verbote), Kompensa
tionssysteme, Kostenumlagesysteme (etwa bei Umweltmaßnahmen durch die 
öffentliche Hand), nicht-förmliche Steuerungsinstrumente (etwa Verwaltungs
empfehlungen, öffentliche Diskriminierung von Betrieben), Vereinbarungen, 
Abgabensysteme, informationelle Steuerung (Umweltbeobachtung und -be- 
richterstattung, Umweltberatung, systematische Aufklärungskampagnen, Um
weltgütezeichen), Planungsinstrumente (landesweite Langzeitpläne, zeitlich ge
stufte regionale Umweltschutzprogramme, akteursgruppenspezifische Umwelt
aktionspläne), Selbststeuerungssysteme (betriebliche Umweltschutzbeauftragte, 
Umwelt-Audits), Umweltqualitätsstandards (primär zur Anleitung behördlicher 
Aktivitäten), allgemeine und spezielle Sanktionen (etwa im Umweltstrafgesetz 
von 1970) sowie komplementäre Regelungen (etwa Haftpflichtbestimmungen, 
Beschwerde- und Schlichtungsverfahren, umweltschutzbezogene Finanzhilfen 
und FuE-Dienstleistungen, etwa durch das Nationalinstitut für Umweltuntersu
chungen).

Bis auf wenige Sonderfälle ökonomischer Anreizinstrumente (etwa Emis
sionszertifikate) finden sich damit in der japanischen Umweltpolitik alle gegen
wärtig bekannten Instrumententypen wieder, wenn auch manchmal nur in 
schwacher Ausprägung, etwa bei Abfall- und Abwassergebühren (vgl. Weid
ner 1981; Foljanty-Jost 1988; Tsuru/Weidner 1989; Kato 1993). Übersetzt in 
die sozialwissenschaftliche Terminologie zur Typologisierung staatlicher 
Steuerungsinstrumente (etwa Offe 1975: 85ff.), kommen in Japan sowohl In
strumente regulativer als auch infrastruktureller und kompensatorischer wie 
gleichfalls prozeduraler Steuerung und verhandlungsbasierter Konsensbildung 
(etwa Meditation) zur Anwendung.

Charakteristisch für die japanische Umweltpolitik ist, daß keiner der In
strumententypen vorherrschend ist in dem Sinne, daß man etwa von einer pri-
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mär regulativen oder gar von einer mit ökonomischen Anreizinstrumenten 
steuernden Umweltpolitik sprechen könnte. Typisch ist vielmehr, daß oftmals 
eine Überlagerung verschiedener Instrumente auch bei einzelfallbezogenen 
Entscheidungen stattfindet, ohne daß eine rechtliche Prioritätensetzung in dem 
Sinne stattfände, daß bestimmte Instrumente beim Vorliegen anderer auszu
schließen sind. (Insofern gibt es in Japan gewissermaßen zahlreiche »konkur
rierende Instrumente« in der Umweltpolitik.) So muß etwa eine SC^-Abgabe 
auch von Betrieben gezahlt werden, die einer Gesamtemissionsmengenkontrol
le unterliegen, was wiederum nicht ausschließt, daß der anlagenspezifische 
Emissionsgrenzwert (der sogenannte K-Wert) einzuhalten ist oder, in der Pra
xis häufig der Fall, noch strengere Bestimmungen aufgrund von Umwelt
schutzvereinbarungen einzuhalten sind.

Was dem außenstehenden Betrachter -  besonders dem aus einem Lande, in 
dem formalrechtliche Prinzipien einen hohen Stellenwert haben -  zunächst als 
Instrumentenwirrwarr und potentielles »Vollzugstohubawohu« erscheinen mag, 
erweist sich in der japanischen Vollzugspraxis häufig als durchaus praktika
bles, hochflexibles und im internationalen Vergleich recht effektives Instru
mentengeflecht, wie in den folgenden Kapiteln noch gezeigt werden wird. 
Nimmt man noch die Möglichkeiten der staatlichen Verwaltung und der kom
munalen Einheiten hinzu, durch zumeist nichtförmliche (Verwaltungs-)Emp- 
fehlungen vollzugsbezogene Prioritäten zu setzen und fallweise unterschiedli
che Instrumentenverknüpfungen vorzunehmen, dann wird vollends deutlich, 
daß im umweltpolitisch-administrativen System Japans Flexibilität so groß ge
schrieben wird, daß nach westlichem Rechtsverständnis die Grenzen zu Will
kür und Chaos kaum noch zu erkennen sein mögen. Das große Ausmaß an 
Optionen zur Steuerung von Emittentenverhalten, das ein Ergebnis der recht
lich nur schwach hierarchisierten Instrumentenvielfalt einerseits und des hohen 
Freiheitsgrades der zuständigen Behörden bei der Instrumentenwahl und -kom- 
bination sowie der interadministrativen Kompetenzvielfalt andererseits ist, hat 
sich in der Praxis -  wie ebenfalls noch gezeigt wird -  weitgehend bewährt; 
über unbillige Härten und behördliche Willkür wurde in den Interviews mit 
wirtschaftlichen Akteuren nur selten geklagt. Eine gewisse Ambivalenz bezüg
lich der hohen Freiheitsgrade der Administration bei der Wahl von Steue
rungsinstrumenten war gleichwohl erkennbar: So wurden zwar generell die 
Vorteile großer Flexibilität für eine effektive, problemorientierte Steuerung 
hervorgehoben, doch gingen einigen Befragten die damit verbundenen Um
weltschutzanforderungen zu weit.1 Rechtliche Schritte gegen das beklagte 1

1 Befragt wurde eine Vielzahl von Repräsentanten einzelner Unternehmen und Branchen
verbände. Siehe hierzu die Ausführungen in Abschnitt 2.3.2.
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Übermaß an Umweltschutzanforderungen mancher Behörden werden von den 
Adressaten hingegen nur sehr selten eingeleitet. Betroffene Bürgergruppen da
gegen wünschen sich in aller Regel mehr Transparenz und Beteiligungsrechte 
in förmlichen umweltpolitischen Planungs- und Genehmigungsverfahren.

Bevor die wichtigsten, besonders die aus der Sicht des internationalen Um
weltpolitikvergleichs herausragenden (komplexen oder als fortschrittlich gel
tenden) Instrumente im einzelnen beschrieben und beurteilt werden, folgt eine 
kurze Übersicht zum konventionellen Auflageninstrumentarium der staatlichen 
Ebene. Der Anlaß hierfür liegt nicht im Drang nach Überblickshafter Vollstän
digkeit; die Übersicht ist vielmehr deshalb notwendig, weil die konventionel
len Auflageninstrumente sowohl die Minimalanforderungen an den Stand der 
Technik relativ präzise festlegen, als auch in aller Regel Bestandteile anderer 
Regelungsinstrumente sind oder mit ihnen kombiniert werden (vgl. für eine 
detaillierte Darstellung: Tsuru/Weidner 1989; Environment Agency, Quality 
..., diverse Jahrgänge).

5.2 Konventionelle Auflageninstrumente

5.2.1 Genehmigungs- und Zulassungsverfahren

Für die Genehmigung stationärer Anlagen einer bestimmten Art und/oder ei
ner bestimmten Größe -  geregelt in den Spezialgesetzen und den entsprechen
den Verordnungen -  sind üblicherweise die Präfekturbehörden oder die Behör
den der speziell bestimmten (»designierten«) Kommunen zuständig. Ausge
nommen von dieser generellen Regelung sind unter anderem Kernkraftwerke 
und Betriebe, die dem Bergrecht unterliegen, sowie ström- und gaserzeugende 
Energieversorgungsunternehmen, für die das Wirtschaftsministerium (MITI) 
zuständig ist. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, daß andere Akteure auf der 
Basis von Umweltverträglichkeitsprüfungen (etabliert durch Verwaltungsemp
fehlungen, präfekturale Satzungen und Regierungsrichtlinien) und mittels der 
Umweltschutzvereinbarungen ebenfalls und in erheblichem Maße die Um
weltschutzanforderungen an Unternehmen dieser Wirtschaftsbereiche beein
flussen können.

Das Genehmigungsverfahren ist in den nationalen Gesetzen mit wenigen 
Ausnahmen nur in groben Zügen geregelt; in den Satzungen der Kommunen 
finden sich detailliertere Bestimmungen, oftmals erweitern sie den Kreis mel
depflichtiger Anlagen. Nach dem Lufireinhaltegesetz von 1968 etwa besteht 
für die Errichtung und Änderung bestimmter emittierender Anlagen eine Mel
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depflicht. Die bei der Behörde einzureichenden Unterlagen sind vorgeschrie
ben, in ihr müssen Angaben über Emissionsarten und -mengen enthalten sein.2

Das Verfahren zur Erteilung der Betriebserlaubnis setzt nach dieser Notifi
kation ein. Die zuständige Behörde kann innerhalb von 60 Tagen Auflagen er
lassen oder die Errichtung der Anlagen untersagen, sofern die Emissionswerte 
nicht eingehalten werden. Zur Erfüllung der Ziele des Luftreinhaltegesetzes 
können Auflagen gemacht werden. Hierzu gehört auch eine regionalspezifi
sche Festlegung der eingesetzten Brennstoffe je nach ihrem Schwefelgehalt. 
Die Betreiber größerer Anlagen werden zur kontinuierlichen Messung der 
Emissionen verpflichtet. Bezüglich Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. unmit
telbar Betroffener am Genehmigungsverfahren sind im Gesetz und seinen Aus
führungsbestimmungen öffentliche Bekanntmachungen und Informationsveran
staltungen vorgesehen. Eine Partizipation Dritter findet im wesentlichen bei 
den (nicht-förmlichen) freiwilligen Umweltschutzvereinbarungen, bei der 
Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen oder im Rahmen der all
gemeinen Baugenehmigung nach dem »Building Standard Law« und dem hier
mit in bestimmten Fällen verbundenen Antrag auf »Erlaubnis für Bauland
schaffung« statt; letzteres ist ein dem japanischen Recht eigentümliches 
Rechtsinstitut, das von den Kommunen häufig mit Verwaltungsempfehlungen 
verknüpft wird (Fujita 1982: 299ff).

Nach dem Gewässerschutzgesetz von 19703 müssen Abwassereinleitungen 
aus klassifizierten Anlagen -  hiervon sind über 500 Anlagentypen betroffen -  
vor Errichtung der Anlagen der zuständigen Behörde gemeldet werden. Die 
einzureichenden Unterlagen müssen unter anderem Angaben über die voraus
sichtliche Menge und den Verschmutzungsgrad der Abwasser enthalten. Las
sen die Abwassereinleitungen Überschreitungen der Emissionsstandards be
fürchten, so kann die Behörde innerhalb von 60 Tagen Auflagen erteilen oder 
das Vorhaben ablehnen. Ausgenommen sind Einleitungen radioaktiver Stoffe 
sowie allgemein Anlagen, die dem Bergrecht unterliegen, und Altölbeseiti
gungsanlagen. Für sie gelten Spezialgesetze, wobei die Zuständigkeit beim 
Wirtschaftsministerium bzw. beim Verkehrsministerium liegt. Diese Behörden 
haben jedoch die für den Gewässer schütz zuständigen Stellen über Anträge 
oder Meldungen aus ihrem Zuständigkeitsbereich zu unterrichten. Die Behör
den der Gebietskörperschaften können im Falle von vermuteten Gewässerver

2 Ähnlich sind die Anforderungen an spezifizierte Anlagen nach dem Lärmschutz- und 
dem Vibrationsgesetz sowie dem» Gesetz zur Abfalldeponierung und öffentlichen Reini
gungsaufgaben. Sie werden hier nicht weiter berücksichtigt.

3 Eine Übersicht zur Systematik des Gewässerschutzgesetzes befindet sich in Tsuru/Weid
ner (1989: 304).
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schmutzungen durch die unter diese Ausnahmeklausel fallenden Betriebe das 
Wirtschafts- und das Verkehrsministerium ersuchen, Abhilfemaßnahmen zu 
ergreifen. Über die hierzu eingeleiteten Maßnahmen ist den Behörden der Ge
bietskörperschaften Mitteilung zu machen.

Das Zulassungsverfahren für Chemikalien ist im »Gesetz über die Prüfung 
chemischer Stoffe und zur Regelung ihrer Herstellung etc.« von 1973 geregelt 
(vgl. Rehbinder 1978; Lummert/Thiem 1980; Hiraishi 1989). In seinem 
Zweckartikel ist als Zielsetzung die Abwehr einer Verschmutzung der Umwelt 
durch chemische Stoffe, die schwer abbaubar sind und eine Beeinträchtigung 
der menschlichen Gesundheit befürchten lassen, festgelegt. Demnach kann 
hier von einem t/mw^/ichemikaliengesetz gesprochen werden, auch wenn »der 
Gesundheitsschutz im Vordergrund zu stehen« scheint (Rehbinder 1978: 35). 
Das Gesetz fordert eine Anmeldung von chemischen Stoffen vor ihrer Herstel
lung bzw. Einführung. Dabei müssen die in einem Regierungserlaß gemein
sam durch das Ministerium für Gesundheit und das Wirtschaftsministerium 
festgelegten Informationen, beispielsweise über Zusammensetzung und Be
schaffenheit des neuen chemischen Stoffes, eingereicht werden. Hiernach ha
ben innerhalb von drei Monaten beide Ministerien nach einer Prüfung mitzu
teilen, in welche Stoffklassen die Chemikalie fällt.

Eine Sonderstellung nimmt das aus Umweltgründen erlassene, regional be
grenzte Gesetz zur Begrenzung der Ansiedlung von neuen Betriebsstätten in ur- 
banen Ballungsgebieten (Law Concerning Restrictions on Factories in Existing 
Urbanized Areas of the National Capitol Region) ein, wonach für bestimmte 
Betriebe ein erschwertes Prüf- und Genehmigungsverfahren durchzuführen ist. 
In Verbindung hiermit werden zugleich (auf Grundlage des Industrial Reloca- 
tion Promotion Law) vielfältige Anreize zu einer Betriebsverlagerung gege
ben, etwa in Form von zinsverbilligten Krediten, sonstigen Subventionen und 
durch die Schaffung von Industrieparks mit umweltbezogenen Infrastrukturein
richtungen nach dem neuesten Stand der Technik.

Von dieser Klasseneinteilung hängt das weitere Vorgehen ab. Aufgrund 
der behördlichen Vorprüfung erfolgt eine Klassifizierung in ungefährliche 
Stoffe, in gefährliche Stoffe und in sogenannte unsichere Stoffe, deren Eintei
lung nach der Vorprüfung noch nicht vorgenommen werden kann. Die »unsi
cheren Stoffe« werden ausführlichen Tests unterzogen. Den zuständigen Mini
sterien wurden insgesamt 3.864 neue Chemikalien gemeldet, wovon 3.132 oh
ne Einschränkungen genehmigt wurden (Stand 1987).

Zulassungspflichtig sind alle neuen Stoffe, alte dagegen nicht. Hierzu be
stehen jedoch einige Sonderregelungen, insbesondere zur systematischen 
Überprüfung von Altchemikalien. So kann das zuständige Ministerium die 
Aufnahme eines alten Stoffes in das Chemikalienverzeichnis ablehnen und ihn
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zum gefährlichen Stoff deklarieren. Für PCB etwa ist das geschehen -  Bela
stungen durch diesen Stoff (etwa Lebensmittelvergiftungen) führten zum Erlaß 
des Gesetzes. Solche Stoffe werden dann wie neue gefährliche Stoffe geregelt. 
In allgemeiner Sicht gehört Japan zu den wenigen Industriestaaten, die frühzei
tig im Umweltchemikalienbereich ein Melde- und Zulassungsverfahren einge
führt haben. Andere Staaten haben überwiegend das Meldeverfahren mit Ein
griffsvorbehalt eingeführt. Das japanische Recht kennt jedoch wichtige Aus
nahmeregelungen, so etwa bei Stoffen, die jährlich in einer Menge von weni
ger als 100 Kilogramm von einem einzelnen Unternehmer hergestellt oder im
portiert werden. Dann besteht nur eine Meldepflicht; ein Prüfverfahren wird 
nicht vorgenommen, sofern bereits verfügbare Informationen erkennen lassen, 
daß der Stoff die menschliche Gesundheit oder die Umwelt nicht gefährdet. 
Ausgenommen sind weiterhin Stoffe, die Forschungszwecken dienen (Rehbin
der 1978: 36). Abbildungen A.6 und A.7 im Anhang geben einen Überblick 
zur Regelungsstruktur des japanischen Umweltchemikaliengesetzes und zum 
Prüfverfahren des staatlichen Umweltamtes für alte Chemikalien, das 1979 an
lief und an dem die Ministerien für Wirtschaft und Gesundheit beteiligt sind. 
Darüber hinaus finden seit 1985 Untersuchungen zur Verbreitung sogenannter 
nicht-intentierter Chemikalien in der Umwelt statt, die etwa als Nebenprodukte 
bei Herstellungs- oder Verbrennungsprozessen anfallen. Dazu gehören bei
spielsweise Dioxine und Furane (Environment Agency, Quality ... 1989: 120, 
1992: 423ff., 429f.).

In zahlreichen Fällen wird für emittierende Betriebe und sonstige potentiell 
umweltbelastende Bauvorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
durchgeführt, obwohl hierzu keine gesetzliche Auflage oder nur »schwache« 
Bestimmungen in den Spezialgesetzen bestehen. Trotz zahlreicher legislativer 
Bemühungen und häufiger Initiativen des Umweltamtes -  seit 1976 legte es na
hezu alljährlich bis zum Jahr 1984 einen Gesetzesentwurf vor -  sind die Be
strebungen gescheitert, auf nationaler Ebene ein umfassendes Gesetz zur Um
weltverträglichkeitsprüfung zu erlassen.

Der vorerst letzte Versuch einer gesetzlichen Regelung wurde im August 
1984 fallengelassen, indem der vom staatlichen Umweltamt ausgearbeitete Ge
setzesentwurf zurückgezogen wurde. Statt dessen kam es zu einem Kabinetts
beschluß, der bestimmte Prüfverfahren für ausgewählte Investitionen emp
fiehlt. Diese Verwaltungsempfehlungen beziehen sich nur auf öffentliche Inve
stitionen oder solche mit Beteiligung der öffentlichen Hände (vgl. Japan Envi
ronment Summary, Vol. 12, Nr. 1/1984; Vol. 13, Nr. 9/1985). Das Scheitern 
einer umfassenden nationalen gesetzlichen Regelung für öffentliche und 
private Investitionen wird im wesentlichen darauf zurückgeführt, daß sowohl 
Industrieverbände als auch verschiedene Ministerien (insbesondere das Wirt-
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Schafts- und das Bauministerium) und Mitglieder der Regierungspartei hierge
gen opponierten: Neben Fragen des Umfangs der Prüfung und der hierfür zu
ständigen Institutionen war besonders strittig, wie weit der Öffentlichkeit ver
fahrensrechtliche Positionen (Partizipations- und Einspruchsrechte) eingeräumt 
werden sollten. Die nun geltenden Verwaltungsempfehlungen fallen in Umfang 
und Strenge hinter die Anforderungen des ursprünglichen Gesetzesentwurfs 
des staatlichen Umweltamtes zurück. Trotz des Fehlens einer nationalen ge
setzlichen Regelung werden UVPs in Japan in vielfältiger Weise und von ver
schiedenen Institutionen seit längerem durchgeftihrt. Die Durchführung beruht 
teils auf freiwilligen Vereinbarungen, teils auf sogenannten Verwaltungsemp
fehlungen von verschiedenen Ministerien für Investitionsvorhaben, die in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallen, sowie auf der Basis von Verordnungen und Emp
fehlungen der Gebietskörperschaften. Auf Ministeriumsebene werden UVPs 
häufiger vom Bauministerium und vom Transportministerium, jeweils im Zu
sammenhang mit öffentlichen Projekten, durchgeführt. Das Wirtschaftsmini
sterium dagegen führt im Falle der Errichtung von Kraftwerken auch eine 
UVP für private Objekte durch; sie basiert auf einer Verwaltungsempfehlung 
(vgl. Kapitel 5.8 zur UVP).

Sanktionsreglungen sind in den Spezialgesetzen enthalten; die maximal er
laubten Geldbußen, Geld- und Freiheitsstrafen fallen insgesamt eher schwach 
aus. Daneben gibt es ein spezielles Umweltstrafgesetz. Durch das -  vor seiner 
Verabschiedung heftig umstrittene und besonders von der Industrie bekämpfte 
-  Gesetz zur Verfolgung und Sanktionierung von Umweltstraftaten gegen die 
menschliche Gesundheit (Gesetz Nr. 142 von 1970; vgl. hierzu Oda 1989) und 
die Aufnahme von Straftatbeständen in die Spezialgesetze stiegen die polizeili
chen Aktivitäten im Umweltbereich zunächst kräftig an; seit Mitte der achtzi
ger Jahre sind sie rückläufig. Der Anstieg wird auch auf das gestiegene Um
weltbewußtsein auf kommunaler Ebene und die damit verbundene größere Be
reitschaft, mit der Polizei zu kooperieren, zurückgeführt (vgl. Environment 
Agency, Quality ... 1975: 136f.). Die Zahl der polizeilichen Festnahmen (ar- 
rests) pro Jahr durch die Präfekturpolizei wegen Umweltverstößen zeigt Tabel
le 5.1 für ausgewählte Jahre im Zeitraum von 1970 bis 1988. Über die Bedeu
tung der Fälle (etwa Schadensausmaß) gibt sie keinen Aufschluß.

Die Angaben zu von der Staatsanwaltschaft eingeleiteten Verfahren wegen 
Verstößen gegen Umweltgesetze sind in der amtlichen Statistik (englische Aus
gaben) lückenhaft und brechen nach 1979 zunächst gänzlich ab, um dann 1992 
wieder aufgeführt zu werden. Die vorliegenden Zahlen zeigen einen kräftigen 
Anstieg bis 1979, so waren 1972 insgesamt 1.787, 1976: 4.540, 1977: 4.636 
und 1979: 6.505 Verfahren eingeleitet worden; sie gingen in den achtziger 
Jahren zurück 1987: 4.629, 1989: 3.775, 1991: 3.416. In den letztgenannten
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Fällen lag die Quote der Anklageerhebung um 60 Prozent (Environment 
Agency, Quality ... 1992: 566). Über Art und Ausmaß der damit verbundenen 
Sanktionen lagen mir keine Angaben vor; die abschreckende Wirkung wurde 
von den Interviewpartnern insgesamt als eher gering eingestuft.

Tabelle 5.1: Polizeiliche Festnahmen wegen Verstößen gegen Umweltgeset-
ze, 1970 bis 1990

Jahr 1970 1975 1978 1980 1984 1986 1988 1990

Gesamt 472 3.572 5.383 5.456 6.902 4.113 3.350 1.946

hiervon wegen:
-  Gewässerverschmutzung
-  illegaler Abfallbeseiti-

k.A. 1.374 1.247 829 745 210 150 52

gung k.A. 1.392 3.120 4.402 6.060 3.886 3.198 1.890
-  Bodenverschmutzung k.A. 82 313 48 k. A. k. A. k. A. k. A.
-  Luftverschmutzung k.A. 15 33 11 k. A. k. A. k. A. k. A.

Anmerkung:
Die Gliederung nach Art der Verstöße enthält nur die wichtigsten Bereiche, daher ist auch die
Gesamtzahl höher als die Summe der Einzelangaben.

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (diverse Jahrgänge).

5.2.2 Emissionsgrenzwerte

Für bestimmte Anlagen, Fahrzeuge und Produkte sind zumeist per Kabinetts
oder Ministererlaß nationale Emissionswerte für Schadstoffe in Abgasen und 
Abwässern, für Lärmemissionen, Erschütterungen (Vibrationen), Gerüche und 
problematische Substanzen festgelegt worden, die durch die kommunalen Be
hörden verschärft werden können. Ausgenommen sind hiervon allerdings der 
SC^-Emissionsgrenzwert, der durch das sogenannte K-Wert-System bestimmt 
wird (vgl. Tabelle 5.2) und die Kfz-Emissionsstandards.

Im folgenden werden nur einige wenige Tabellen zu den nationalen Emis
sionsstandards wiedergegeben; ein umfassender Überblick hierzu ist im Tabel
lenanhang im Umweltweißbuch 1989 (»Quality of the Environment in Japan 
1989«), herausgegeben vom staatlichen Umweltamt, sowie in Tsuru/Weidner 
(1989; Anhang) zu finden.
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Tabelle 5.2: K-Werte zur Bestimmung der SO 2-Emis sions standards nach
festgelegten Gebieten

Gebiete K-
Anzahl Wert

(a) A llg em ein e  S ta n d a rd s

1 6 Tokio-Zentrum, Yokohama-Kawasaki, Nagoya, Yokkaichi, Osaka-Sakai,
Kobe-Amagasaki 3,00

2 21 Chiba, Fuji, Kyoto, Himeji, Mizushima, Kitakyushu und andere 3,50
3 1 Sapporo 4,00
4 4 Hitachi, Kashima und andere 4,50
5 3 Toyama-Takaoka, Kure, Toh-yo 5,00
6 9 Annaka, Niigata, Okayama, Shimonoseki und andere 6,00
7 3 Tomakomai, Hachioji, Kasaoka 6,42
8 6 Sendai, Fukui, Hiroshima und andere 7,00
9 8 Asahikawa, Utsunomiya, Mihara, Tokushima und andere 8,00
10 8 Akita, Kanazawa, Otsu, Fukuoka, Nagasaki und andere 8,76
11 6 Takasaki, Urawa, Narita, Naha und andere 9,00
12 4 Shizuoka, Sasebo und andere 10,00
13 15 Hakodate, Gifu, Takamatsu, Minamata und andere 11,50
14 6 Mishima, Kurume und andere 13,00
15 20 Aomori, Morioka, Yamagata, Nagano, Kagoshima und andere 14,50
16 Andere 17,50

(b) S p ezie lle  S ta n d a rd s

1 6 Tokio-Zentrum, Osaka-Sakai, Yokohama-Kawasaki, Kobe-Amagasaki,
Yokkaichi, Nagoya 1,17

2 8 Chiba, Fuji, Himeji, Mizushima, Kitakyushu und andere 1,75
3 14 Kashima, Toyama, Kyoto, Fukuyama, Ohmuta, Oita und andere 2,34

Anmerkung:
Spezielle Standards kommen nur bei Neuanlagen zur Anwendung.

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (1989).

5.2.2.1 Luft

K-Wert-System für S02-Emissionen

Mit dem Luftreinhaltegesetz von 1968 wurde ein neuartiges Regelungssystem 
für SC^-Emissionen eingeführt. Grundgedanke des sogenannten K-Wert-Sy- 
stems ist die regionale Differenzierung von Emissionsgrenzwerten für be
stimmte Anlagen, um hierdurch den Umweltqualitätsstandard für SO2 einzu
halten. Dementsprechend wurden landesweit Gebiete mit hoher Luftbelastung
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oder großer Anzahl von Emissionsquellen fasigelegt, für die wiederum jeweils 
nach Grad der Umweltbelastung unterschiedlich hohe Anforderungen an die 
Emissionsbegrenzung gestellt werden. Der je Belastungsgebiet von der Regie
rung festgelegte Emissionsgrenzwert wurde im Zeitablauf mehrmals gesenkt 
(verschärft), um das durch den Luftqualitätsstandard vorgegebene Ziel stufen
weise zu erreichen. Dem System liegt eine Formel zur Bestimmung der maxi
mal erlaubten S02-Emissionsmenge-je Emissionsquelle (einzelne Anlage!) zu
grunde, wobei die jeweils erlaubte S02-Emissionsmenge variabel ist; sie hängt 
entscheidend davon ab, in welchem Gebiet die Anlage liegt und wie hoch die 
effektive Schornsteinhöhe ist.

Dem K-Wert-System liegt folgende Formel zugrunde:

q =  K • 10"3 • He2

q =  S02-Emissionsvolumen (angegeben in Nm3)

He =  effektive Schornsteinhöhe in m, berechnet aus tatsächlicher Sehornsteinhöhe +  
Auftriebseffekt; berechnet wird dies nach der Bosanquet I-Formel:

He Ho +  0,65 (Hm +  Ht)

Hm =
0,795\/Q  V

1 + ■2,58

1
Ht =  2,01 • IO'3 • Q • (T - 288) • (2,30 logY +  -  - 1)

4 1 * * * V

1 V
Y =  --------  (1,460 - 296 ------------>■■+ 1

y /Q  V T-288

hierbei ist

He =  errechnete Schornsteinhöhe in m

Ho =  tatsächliche Schornsteinhöhe in m 

Q =  Emissionsgasmenge bei 15 °C (in m3/sec)

V =  Auftriebsgeschwindigkeit des Emissionsgases (in m/sec)

T =  Temperatur des Emissionsgases

K =  Faktor, der je nach regionaler Belastungssituation variiert (dabei gilt: je kleiner 
der K-Wert, desto strenger die Anforderungen).
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Die K-Werte wurden erstmals im Dezember 1968 festgelegt, zum achten (und 
bislang letzten) Mal wurden sie im September 1976 geändert. Es gibt, je nach 
Belastungsgrad des entsprechenden Gebietes, 16 verschiedene K-Werte, die 
als generelle Standards bezeichnet werden; sie liegen zwischen 3,0 und 17,5. 
In insgesamt 28 Gebieten, die als besonders gefährdet gelten, kommen für 
Neuanlagen oder wesentliche Anlagenerweiterungen drei besonders niedrige, 
d.h. strenge Spezialstandards zur Anwendung. Aus der Tabelle 5.2 geht her
vor, in welchen Gebieten die entsprechenden K-Werte gelten.

Nach amtlichen Angaben entspricht der strengste K-Wert (für Neuanlagen) 
von 1,17 einem Emissionsgrenzwert für SO2 von 60 ppm im Falle des Nor
malbetriebs eines kohlebefeuerten Kraftwerks mit einer Kapazität von 1.000 
MW; um diesen Konzentrationswert zu erreichen, sind Brennstoffe mit einem 
Schwefelgehalt von weniger als 0,8 Prozent und Rauchgasentschwefelung mit 
einer Reinigungsleistung von über 90 Prozent notwendig. Im Falle des höch
sten K-Wertes von 17,5 würde der S02-Konzentrationswert bei etwa 1.250 
ppm liegen; um diesen zu erreichen, genügt der Einsatz von Kohle mit einem 
Schwefelgehalt von weniger als 1,5 Prozent. Die Verwendung einer Rauchgas
entschwefelungsanlage ist dann nicht notwendig (vgl. Environment Agency/ 
Air Pollution Control Division 1985: 3ff.).

Sonstige Emissionsgrenzwerte für stationäre Anlagen

Es liegen zahlreiche, stark differenzierte und oftmals zeitlich gestufte Emis
sionsstandards für verschiedene luftverunreinigende Substanzen und Gase aus 
Anlagen vor. Für NOx-Emissionen fand im September 1983 die fünfte Ände
rung der Grenzwerte statt. Anlaß waren Änderungen in der Primärenergieträ
gerstruktur (verstärkter Einsatz von Kohle) sowie Fortschritte in der Anlagen
technik, die eine Senkung der NOx-Emissionen notwendig machten bzw. er
laubten (ebenda: 7). 1990 wurden erdgas- und benzinbetriebene Motoren einer 
bestimmten Größe in das Regelungssystem einbezogen. Die Emissionsstan
dards für Staub sind unterteilt in sogenannte Normalstandards (ordinary émis
sion standards), die landesweit gelten, und Spezialstandards (special émission 
standards) für Neuanlagen, die in spezifizierten Belastungsgebieten errichtet 
werden. Die Emissionsstandards fußen auf dem Konzentrationsprinzip; um je
doch eine »Verdünnung« des Rauchgases durch Luftzufuhr zu vermeiden, wur
de 1982 ein neues Berechnungsverfahren eingeführt. Es basiert auf der Be
rechnung der Konzentrationen von Ruß und Staub auf der Grundlage der Resi
dualkonzentration von Sauerstoff im Rauchgas (ebenda: 9). Die Emissionsstan
dards für toxische Substanzen gelten nur für eine begrenzte Zahl besonders be-
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zeichneter Anlagen (ruß- und rauchemittierende Anlagen). Sie wurden bereits 
im Juni 1971 festgelegt und sind seitdem nicht geändert worden; zu berück
sichtigen ist jedoch, daß die Präfekturen und bestimmte Kommunen auch in 
diesen Fällen strengere Standards erlassen können. Im Jahr 1985 wurden 
Emissionsstandards (SOx , NOx , Ruß) für kleinere Feuerungsanlagen erlassen, 
da deren Zahl und Bedeutung für die Luftqualität stark zugenommen haben 
sollen. Im Oktober 1987 gab das staatliche Umweltamt Emissionsstandards für 
Gasturbinen und Dieselmotoren bekannt. Für bestehende Anlagen wurden 
Übergangsfristen eingeführt (vgl. Japan Environment, Summary Nr. 7/1985; 
Environment Agency, Quality ... 1989: 140ff.).

Ein durch die OECD durchgeführter Vergleich der Emissionsgrenzwerte 
für kohlebefeuerte Kraftwerke in verschiedenen Staaten zeigt, daß die japani
schen Standards hinsichtlich der Strenge ihrer Anforderungen in der Spitzen
gruppe der verglichenen Staaten liegen. Ersichtlich wird auch, daß sie den 
Emissionsstandards in der BRD zumindest ebenbürtig sind. Dabei muß aber 
gesehen werden, daß die japanischen Standards schon länger gelten und voll
zogen werden als die in dem genannten Vergleich herangezogenen Standards 
in der Bundesrepublik Deutschland.

Weiterhin ist zu beachten, daß bei dem Vergleich die national geltenden ja
panischen Emisssionsgrenzwerte herangezogen worden sind, in der Vollzugs
realität jedoch häufig strengere, oft sogar erheblich strengere Emissionsgrenz
werte vorgeschrieben werden. Das geschieht nicht nur mittels Verordnungen 
und Satzungen von Präfekturen und Kommunen, sondern häufiger noch durch 
Umweltschutzvereinbarungen, wobei davon ausgegangen werden kann, daß 
für alle Kraftwerke und für fast alle sonstigen Großfeuerungsanlagen solche 
Umweltschutzvereinbarungen abgeschlossen worden sind.

Aufgrund der zahlreichen Umweltschutzvereinbarungen, der technischen 
Komplexität der Materie und der hohen Variabilität der vereinbarten Emis
sionsstandards je Umweltschutzvereinbarung ist es nicht möglich, einen Über
blick zu den in Japan geltenden Emissionsgrenzwerten aufgrund von Umwelt
schutzvereinbarungen zu geben. Sämtliche japanischen Interviewpartner, auch 
die aus den Bereichen Umweltorganisationen und Wissenschaft, haben bestä
tigt, daß die umwelttechnische Realität in Japan bezüglich Emissionsstandards 
nicht so sehr durch die nationalen Regelungen, sondern durch die durchweg 
strengeren Bestimmungen in den Umweltschutzvereinbarungen widergespie
gelt wird. Das wird auch in der vorliegenden Literatur deutlich.4

4 Vgl. etwa OECD (1977b, 1984); Ando (1982, 1983); Rentz et al. (1985); Landesregie
rung Baden-Württemberg (1983); Stromthemen, 6/1987: 6; IEA (1984, 1985); Agency 
of Natural Resources and Energy/Ministry of International Trade and Industry (1986).
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5.2.2.2 Wasser

In Japan sind unterschiedliche Abwassereinleitungsstandards zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit (etwa für Kadmium, Arsen, Quecksilber) sowie der 
allgemeinen Umwelt (etwa für BSB, CSB, Kupfer, pH-Wert) festgelegt wor
den. In beiden Fällen können die Präfekturbehörden oder die Behörden be
stimmter Kommunen strengere Standards festlegen, was auch alle getan haben. 
Sondereinleitungsstandards gibt es ferner für besonders ausgewiesene Gewäs
ser (etwa Seen, Meeresbuchten) sowie für Gewässer, bei denen das Gesamt- 
emissionskontroll-System (GEMS) zur Anwendung kommt. Aufgrund der zu
nehmenden Belastung des Grundwassers mit Trichlorethylen und ähnlichen 
Substanzen veröffentlichte das staatliche Umweltamt 1984 hierzu vorläufige 
Emissionsrichtwerte (Environment Agency, Quality ... 1989: 233f.) und legte 
1989 einen entsprechenden Vorschlag zur Ergänzung des Gewässerschutzge- 
setzes vor. Speziell zur Eindämmung der als besorgniserregend eingestuften 
Zunahme der Grundwasserbelastung durch obengenannte Stoffe -  festgestellt 
durch ein 1989 eingeführtes flächendeckendes Dauermonitoringprogramm -  
wurde die Teilnovellierung des Wasserschutzgesetzes 1989 in Kraft gesetzt. 
Dadurch werden spezielle Verbote und Einleitungsbeschränkungen ermöglicht; 
im Juli 1991 wurden dann solche Substanzen emittierenden Anlagen in das ge
setzliche Regelungssystem aufgenommen (Environment Agency, Quality ... 
1992: 506f.).

5.2.2.3 Lärm

Lärmemissionsstandards wurden für Kraftfahrzeuge (inkl. Zweiräder), Schie
nenfahrzeuge und Flugzeuge festgelegt. Im Zeitverlauf fand eine etappenweise 
Verschärfung der Lärmgrenzwerte statt. Üblicherweise werden vom staatli
chen Umweltamt, oftmals auf der Basis von Empfehlungen des Zentralen Um
weltrates, zeitlich gestaffelte Zielwerte empfohlen. Das ist regelmäßig für 
Kraftfahrzeuge der Fall (vgl. Environment Agency, Quality ... 1984: 229). 
Für motorisierte Zweiräder etwa wurden 1985 neue, um 3 dB(A) niedrigere 
Lärmgrenzwerte festgelegt, die für neue Modelle ab Oktober 1987 gelten. Für 
bestehende sowie für Importmodelle wurden längere Anpassungsfristen einge
räumt.

Zugleich wurde die Meßmethode zur Feststellung der Lärmwerte von in 
Gebrauch befindlichen motorisierten Zweirädern zwecks Vereinfachung der 
»Straßeninspektionen« geändert. Die neuen Meßverfahren (»proximity statio- 
nary noise«) führen im Vergleich zu bisherigen Verfahren (»stationary noise«)
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laut staatlichem Umweltamt zu einer Reduktion von 12 dB(A) bei Fahrzeugen 
ab 125 cm3 und 16 dB(a) bei Fahrzeugen bis 125 cm3 (Japan Environment 
Summary, Nr. 11/1985).

Darüber hinaus sind Maßnahmen zum Schutz vor Lärm- und Vibrationsbe
lästigungen auf der Grundlage von Regelungen in den Spezialgesetzen mög
lich. Hierzu gehört beispielsweise die Möglichkeit der Präfekturbehörden, die 
Start- und Landezeiten für »laute« Flugzeuge besonders zu begrenzen oder 
»sehr laute« Flugzeuge auszuschließen. Zum letzteren wird angegeben: »High- 
noise airplanes such as the B 707 and DC 8 models have been prohibited in 
principle from operating in this country since January 1988« (Environment 
Agency, Quality ... 1989: 183).

Ferner gibt es Lärm(emissions)standards für besonders bestimmte Betrie
be; diese Standards sind meist nach Tageszeiten (Morgen/Abend, Tag, Nacht) 
differenziert.5 In ähnlicher Weise sind Vibrations standards gestaltet.6

5.2.2.4 Gerüche

Die Emissionsstandards für acht geruchsbelästigende Substanzen wurden zu
letzt im September 1976 auf Grundlage des Gesetzes zur Kontrolle von Ge
ruchsbelästigungen geändert; seit einiger Zeit prüft das staatliche Umweltamt, 
ob die Standards zu verändern und neue Substanzen einzubeziehen sind (Envi
ronment Agency, Quality ... 1989: 201 f.). Die Standards beziehen sich auf die 
Konzentration der Substanzen bei Austritt aus dem Schornstein bestimmter 
Anlagen. Kontrollmaßnahmen finden besonders intensiv in (durch Präfekturbe
hörden) ausgewiesenen Gebieten statt; solche gab es 1990 in 1460 Kommunen 
(Environment Agency Quality ... 1992: 495).

5.2.2.5 Kfz-Abgasstandards

Zuständig für die Festlegung der Kfz-Emissionsstandards ist nach Art. 19 
Luftreinhaltegesetz das staatliche Umweltamt. Der Verkehrsminister wird ver
pflichtet, die Einhaltung der Werte bei Festlegung der technischen Zulassungs
voraussetzungen im Kraftfahrzeuggesetz (Road Vehicles Act) sicherzustellen.

5 Vgl. Cabinet Order for Implementation of the Noise Regulation Law, Nr. 324/1968; er
gänzt durch Nr. 253/1970 und Nr. 93/1971 (dort Anhang II).

6 Zur Gesetzessystematik des Lärmschutzgesetzes und des Gesetzes zur Regelung von Vi
brationen vgl. Tsuru/Weidner (1989: 290, 294).
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Diese Möglichkeit ist seit dem Inkrafttreten des Luftreinhaltegesetzes mehr
fach genutzt worden, insbesondere um den Schadstoffausstoß von CO, HC, 
NOx, Pb und Partikel durch Personenkraftwagen zu reduzieren. Inzwischen 
gehören Japans Abgasstandards für Personenkraftwagen zu den strengsten der 
Welt.

Im Januar 1987 gab das staatliche Umweltamt neue Abgasgrenzwerte für 
Dieselfahrzeuge -  deren Anteil an der städtischen Luftbelastung seit einigen 
Jahren zunimmt -  bekannt und führte hierzu aus: »The new limits are designed 
to achieve a 15% cut in regard to large-sized Diesel trucks and buses, and to 
limit the emissions of light-weight trucks, such as light vans to the level of 
passenger car emission« (Japan Environment Summary, Nr. 3/1987: 4).

Auf der Grundlage eines Berichts des Investigation Committee for Motor 
Vehicle Pollution Control Technology wurden durch das staatliche Umweltamt 
in Verbindung mit dem Transportministerium die Abgasgrenzwerte für Diesel- 
Pkw mit Automatik (automatic transmission) gesenkt. Die neuen Werte wur
den im September 1985 durch das staatliche Umweltamt bekanntgegeben; hier
durch werden die Abgase NOx und Kohlenmonoxid um 30 Prozent und Koh
lenwasserstoff um 50 Prozent im Vergleich zu den bestehenden Grenzwerten 
gesenkt. Die neuen Abgasgrenzwerte gelten für neue Modelle ab Oktober 
1987, für laufende und Importmodelle wurden längere Anpassungsfristen ein
geräumt (vgl. allgemein zu den verschiedenen Kfz-Abgasstandards Environ
ment Agency, Quality ... 1989: 173ff.). Schließlich wurden 1992 erneut die 
NOx-Emissionswerte verschärft, womit gleichzeitig eine Änderung des Prüf
zyklus verbunden war (Environment Agency, Quality ... 1992: 455f.)

Japans Pkw-Abgasstandards stuft die OECD (1994: 43) als insgesamt strik
ter als die sehr strengen des US-Bundesstaats Kalifornien ein.

5.2.3 Produktregelungen

Im Dezember 1970 wurde das Luftreinhaltegesetz dahingehend ergänzt, daß 
für bestimmte Agglomerationsgebiete, in denen vor allem in Winterzeiten hohe 
S02-Belastungen auftraten, die Verwendung von Brennstoffen mit einem be
stimmten Schwefelgehalt vorgeschrieben werden kann (Art. 15). Aufgrund 
dieser Ermächtigung wurden durch Kabinettserlaß Gebiete für die Brennstoff
regelung bestimmt. Im September 1976 wurde die Liste der Gebiete mit saiso
naler Brennstoffregelung bislang zum letzten Mal ergänzt. Seitdem unterliegen 
14 Gebiete dieser Regelung. Die Festlegung des Schwefelgehalts der in diesen 
Gebieten zu verwendenden Brennstoffe erfolgt in Form einer generellen Richt
linie durch das staatliche Umweltamt. Die Schwefelgehaltsvorschriften wurden
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im Zeitablauf geändert; derzeit liegt der zulässige Schwefelgehalt zwischen 0,5 
und 1,2 Prozent. Die Implementation der Vorschriften im konkreten Einzelfall 
erfolgt durch die kommunalen Behörden, sofern in den ausgewiesenen Gebie
ten eine erhebliche Luftbelastung durch SO2 auftritt oder zu befurchten ist. 
Solche Schwefelgehaltsvorschriften können nicht nur für die im Luftreinhalte- 
gesetz spezifizierten Anlagen, sondern auch anderen gewerblichen Emissions
quellen gemacht werden. Folgende Gebiete sind durch Regierungserlaß für 
eine Brennstoffregelung bestimmt worden: Sapporo, Asahikawa, Sendai, Chi- 
ba, Tokio (Zentrum), Yokohama, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Osaka, Kobe, 
Amagasaki, Hiroshima und Fukuoka. Das Mittel der Brennstoffregelung wird 
auch im Zusammenhang mit der Implementation des S02-Gesamtemissions- 
mengen-Steuerungssystems angewendet, und zwar bei kleineren und mittelgro
ßen Anlagen, wo die Festlegung einer Gesamtemissionsmenge zu aufwendig 
wäre.

Von 1971 bis 1975 sind die Benzinblei-Standards jährlich gesenkt worden. 
Seit 1974 steht bleifreies Benzin flächendeckend zur Verfügung. Im Falle von 
bleihaltigem Super-Benzin sollen die Verkaufsmengen gegenwärtig nur sehr 
gering sein (1980 etwa lag der Verkaufsanteil bei nur noch 5 Prozent).

Vielfältige Regelungen bestehen für Konzentrationswerte bestimmter Sub
stanzen in Abfällen und Klärschlämmen sowie für den Anteil von Agrochemi- 
kalien in Produkten (etwa Futter- und Lebensmittel, Trink- und Brauchwas
ser). Darüber hinaus gibt es Vorschriften und (überwiegend:) Verwaltungs
empfehlungen für eine Vielzahl von Produkten zur Erhöhung ihrer Recycling
fähigkeit. Sie wurden insbesondere durch das im Oktober 1991 in Kraft getre
tene Gesetz zur Förderung des Recycling (Law for the Promotion of the Utili- 
zation of Recyclable Resources) ergänzt und erweitert. Schließlich wurde -  in 
starker Anlehnung an das entsprechende System in der BRD, jedoch nicht so 
stringent durchgeregelt -  1989 ein Umweltgütezeichen (eco-mark) eingeführt, 
das bis 1992 durch die Japan Environment Association an 1.987 Produkte ver
liehen worden war.
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5.3 Gesamtemissionsmengensteuemngs-Systeme
(GEMS-Systeme)

5.3.1 Im Bereich der Luftreinhaltung (S02, N 0 2)

5.3.1.1 Entwicklungslinien und Grundstruktur

Aufgrund des steigenden Energieeinsatzes im Gefolge eines stetigen Wirt
schaftswachstums sowie der Schwachstellen bestehender luftreinhaltepoliti- 
scher Regelungsinstrumente, besonders des konzentrationsbezogenen K-Wert- 
Systems (weiträumige Schadstoffverteilung aufgrund des Baus hoher Schorn
steine; unzureichende Kontrolle der Gesamtemissionen wegen der Einzelquel
lenorientierung), wurde ersichtlich, daß der im Mai 1973 verschärfte S02- 
Luftqualitätsstandard vor allem in dichtbevölkerten und hochindustrialisierten 
Gebieten nicht zum vorgesehenen Zieldatum (März 1978) eingehalten sein 
würde (vgl. Japan Environment Summary, Nr. 3/1974: lf.; Kato 1989b: 
213f.). Deshalb führte die Regierung 1974 erstmals durch nationale Regelung 
ein System zur Steuerung der S02-Gesamtemissionsmengen (Gesamtemis
sionsmengensteuerungssystem; im folgenden GEMS-System) ein. Einige Ge
bietskörperschaften hatten für ihren Zuständigkeitsbereich schon früher mit 
der Regelung der S02-Gesamtemissionsmengen begonnen; erstmalig wurde 
das GEMS-System im Jahr 1972 durch die Regierung der Präfektur Mie auf 
der Basis einer Verordnung wegen der hohen Luftbelastung durch S02 in der 
Industriestadt Yokkaichi eingeführt. Es wird diesem System (neben dem Ent
schädigungssystem für umweltbezogene Gesundheitsschäden) zugerechnet, daß 
die S02-Luftbelastung in Yokkaichi in raschem Tempo abnahm (Hashimoto 
1989b: 31).

Der auf der Basis der Empfehlungen des Zentralen Umweltrates durch das 
Umweltamt vorgelegte Gesetzentwurf zur Ergänzung des Luftreinhaltegesetzes 
wurde noch im Jahr 1974 durch das Parlament verabschiedet; hierdurch wird 
die Regierung zu Maßnahmen ermächtigt. Durch Erlaß einer Regierungsver
ordnung, mit der die Luftschadstoffe und Regelungsgebiete festgelegt wurden, 
und durch einen Erlaß des Premierministeramtes, in dem Details zur Durch
führung des GEMS-Systems festgelegt wurden (unter anderem einzubeziehen
de Anlagen, Berechnungsformeln zur Bestimmung der Gesamt-Emissionsmen
ge, Pflichten der Gebietskörperschaften), wurde das GEMS-System zunächst 
für S 02 am 30. November 1974 in Kraft gesetzt.

Die grundlegenden Bestimmungen zum GEMS-System finden sich in den 
Artikeln 5-2 und 5-3 des Luftreinhaltegesetzes. Einzelheiten regeln die Regie
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rungs Verordnung zur Implementation des Luftreinhaltegesetzes und, maßgeb
lich, die Erlasse des Premierministeramtes zur Durchführung des Luftreinhal
tegesetzes, In einem Erlaß werden die verschiedenen Berechnungsformen zur 
Bestimmung der Gesamtemissionsmenge ausführlich beschrieben (für SÖ2; 
Artikel 7.3; für NOx : Artikel 7.4).

Ende der siebziger Jahre zeichnete sich deutlich ab, daß die Luftbelastung 
durch NO2 nicht im erforderlichen Maß zurückging; besonders in Ballungsge
bieten und an vielbefahrenen Straßen konnte der Luftqualitäts Standard -  auch 
der inzwischen (1978) gelockerte Standard -  nicht eingehalten werden. Des
halb entschloß sich die Regierung, für diesen Schadstoff das GEMS-System 
ebenfalls anzuwenden. Im Juni 1981 trat dann durch Regierungserlaß das 
GEMS-System für NO2 in einigen Hauptbelastungsgebieten der Präfekturen 
Tokio, Kanagawa und Osaka in Kraft; die Umsetzung erfolgte ab 1982. Ziel 
war, den NC^-Luftqualitätsstandard in diesen Gebieten bis zum Mai 1985 zu 
erreichen. Die Zielsetzung entspricht der Regelung zum NC^-Luftqualitäts- 
standard von 1978, wo festgelegt worden war, daß dort, wo die Meßwerte 
0,06 ppm im Tagesdurchschnitt überschreiten, der Luftqualitätsstandard inner
halb von sieben Jahren einzuhalten sei (vgl. Hashimoto 1989b: 47ff.; Kato 
1989b: 216ff.)

In seiner Grundstruktur sieht das GEMS-System vor, daß in Luftbela
stungsgebieten, in denen die Luftqualitätsstandards für SO2 und NO2 mit dem 
konventionellen Regelungsinstrumentarium voraussichtlich nicht einzuhalten 
sind, Gesamtemissionsmengen für die betreffenden Schadstoffe festzulegen 
sind, die eine Einhaltung der Luftqualitätsstandards gewährleisten sollen. 
Nachdem die betreffenden Luftbelastungsgebiete durch Regierungsbeschluß 
festgelegt worden sind, stellt die zuständige Präfekturverwaltung hierfür einen 
Gesamtemissions-Verminderungsplan auf, in dem die Gesamtemissionsmenge 
für das gesamte Regelungsgebiet zur Einhaltung der Luftqualitätsstandards er
rechnet wird und entsprechende Vollzugsmaßnahmen beschrieben werden. Zur 
Implementation gehört die Festlegung von Gesamtemissionsmengen für die 
einzelnen Unternehmen im Regelungsgebiet; für Kleinemittenten werden ent
sprechende Vorschriften für die verwendeten Brennstoffe gemacht.

Die Berechnung der gebietsweisen und emittentenspezifischen Gesamt
emissionsmengen erfolgt nach (für den Sozialwissenschaftler) komplizierten 
Formeln, in denen unter anderem die aktuelle und die prognostizierte Emis
sionsentwicklung im Belastungsgebiet, die meteorologischen Bedingungen, die 
Assimilationskapazität des Belastungsgebietes und das Alter der Betriebe 
(Neu- oder Altanlagen) berücksichtigt werden. Wesentlich bei der Festlegung 
von erlaubten Gesamtemissionsmengen für einzelne Unternehmen ist, daß die 
Mengen nicht anlagenspezifisch, sondern für die gesamte Betriebseinheit gel
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ten, so daß (theoretisch) dem Betreiber Flexibilität bei der Entscheidung gege
ben ist, wo (an welchen Einzelanlagen) er Emissionsreduktionen vornehmen 
will. Allerdings gelten die Emissionskontingente nur je Betriebsstätte; ein Aus
tausch/Verbund zwischen mehreren Betriebsstätten, auch wenn zum selben 
Unternehmen gehörend, ist nicht möglich. (Das gibt es nur in ganz wenigen 
Fällen unter dem GEMS-System zur Gewässerreinhaltung.) Die Methodik des 
GEMS-Systems wird im folgenden ausführlich beschrieben.

5.3.1.2 Organisation des GEMS-Sy stems

Grundlegende Zuständigkeiten bei der Programmentwicklung und -durchfüh- 
rung haben Zentralregierung und Präfektur-Regierungen. In der Praxis werden 
beide Aufgaben durch die jeweilige Umweltverwaltung auf beiden Ebenen 
wahrgenommen. Auf nationaler Ebene liegt die Zuständigkeit mithin beim 
staatlichen Umweltamt. Weiterhin sind aufgrund rechtlicher Vorschriften die 
Kommunen und die »Umwelträte der Präfekturen« (eingerichtet nach Artikel 
29 Umweltbasisgesetz) in der Phase der Entwicklung eines GEMS-Program- 
mes zu informieren und anzuhören. Die Präfekturen können ihre Kompetenzen 
an die Kommunen, die als Belastungsgebiete bestimmt worden sind, delegie
ren.

Das generelle Regelungssystem ist durch nationale Gesetze (Umweltbasis
gesetz, Luftreinhaltegesetz), entsprechende Regierungs-Verordnungen und 
durch Erlaß des Premierministeramtes festgelegt worden. Hiernach haben na
tionale Regierung und Premierministeramt (De-facto-Zuständigkeit: Umwelt
amt) die nach dem GEMS-System zu kontrollierenden Luftschadstoffe (derzeit 
SO2 und NOx) sowie die hierbei einzubeziehenden Gebiete zu bestimmen. Vor 
der Bestimmung der Gebiete (im folgenden: Belastungsgebiete) durch Regie
rungs-Verordnung soll das staatliche Umweltamt die betreffende Präfekturre
gierung konsultieren; das gilt auch in Fällen der Änderung oder Aufhebung 
einer bereits vorliegenden Verordnung. Die Präfekturen können die durch 
Verordnung bestimmten Belastungsgebiete in zwei oder mehrere Zonen auf
teilen, in der ein jeweils unterschiedlicher Gesamtemissionsmengen-Standard 
festgelegt werden kann; das soll die Berücksichtigung intraregionaler Unter
schiede bei der Emittentenstruktur, den Transmissionsbedingungen etc. er
möglichen.

Gleichfalls durch nationale Regelung (Erlaß des Premierministeramtes) ist 
in genereller Form bestimmt worden, für welche Betriebs Stätten (specified fac- 
tories) in den Belastungsgebieten ein Gesamtemissionsmengen-Standard festzu
legen ist. Die Bestimmung der regelungspflichtigen Betriebsstätten sowie die

211



Art des Regelungssystems, dem sie unterworfen werden, richtet sich nach 
Emissionsmenge, Brennstoffeinsatz und/oder Rohstoffverbrauch der Betriebe. 
Anhand dieser (national) vorgegebenen Parameter hat die Präfektur die Betrie
be im einzelnen zu bestimmen und ihnen Auflagen hinsichtlich der erlaubten 
Gesamtemissionsmengen an S02 und N 02 zu machen. Für die Bestimmung re
gelungspflichtiger Betriebe geben die nationalen Vorschriften eine Bandbreite 
an; bei Gesamtemissionsmengen-Standards für S02 kommen danach Betriebe 
in Frage, die einen Brennstoffverbrauch (berechnet in Schweröl-Äquivalenten) 
von 0,1 bis 1 kl/h oder mehr haben. Bei N 02 beträgt die Bandbreite 1 bis 10 
kl/h. Die Präfektur bestimmt innerhalb dieser Bandbreite selbständig den 
Wert, von dem an Betriebe als regelungspflichtige gelten sollen (vgl. Japan 
Environment Summary, Nr. 12/1974: 1 f., und Luftreinhaltegesetz von 1968, 
Art. 5a, Abs. 1). Für Kleinemittenten, die mit ihren Emissionen unter diesen 
Werten liegen, sollen aus Praktikabilitätsgründen Auflagen zu den eingesetzten 
Brennstoffen gemacht werden, die gleichfalls zu einer Emissionsminderung 
führen. Für regelungspflichtige Neuanlagen oder wesentliche Änderungen von 
Anlagen kann ein spezieller (strengerer) Gesamtemissionsmengen-Standard 
durch die zuständige Behörde vorgeschrieben werden.

Die Berechnung der Gesamtemissionsmengen-Standards je Betrieb hat auf 
der Basis von Formeln zu erfolgen, die im Erlaß des Premierministeramtes 
enthalten sind. Für Kleinemittenten legt die Präfekturbehörde unter Beachtung 
von diesbezüglichen Richtlinien des nationalen Umweltamtes Auflagen für die 
verwendeten Brennstoffe fest. Der jeweilige Gesamtemissionsmengen-Stan
dard pro Betrieb (bzw. die Brennstoffvorschrift) ergibt sich dann aus den An
forderungen des von der Präfektur zu erstellenden »Programms zur Gesamt
emissionssenkung«.

In dem Programm zur Gesamtemissions Senkung, das von der Präfektur 
oder den hierzu berechtigten Kommunen aufzustellen ist, wird festgelegt, mit 
welchen Mitteln und in welchen zeitlichen Stufungen die für das gesamte Bela
stungsgebiet errechnete »anzustrebende« Gesamtemissionsmenge erreicht wer
den soll. Verpflichtende Zielgröße ist dabei, die Luftqualitätsstandards bis 
1978 (S02) bzw. 1985 (NOx) zu erreichen und ihre Einhaltung in der Folge
zeit zu gewährleisten.

Die Anforderungen an Form und Inhalt des Programms zur Gesamtemis
sionssenkung beschreibt Artikel 5.3 des Luftreinhaltegesetzes. Hiernach soll 
(sollen) unter anderem

-  die Gesamtmenge der S02- und N 02-Emissionen im Belastungsgebiet, die 
im Verlaufe von Betriebs- und sonstiger Tätigkeit gebildet werden, ermittelt 
werden;
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-  die Gesamtmenge der S02- und NC^-Emissionen aus den regelungspflichti
gen Betrieben festgestellt werden;

-  die Emissionsgesamtmenge nach Richtlinien des Erlasses des Premiermini
steramtes berechnet werden, die zur Einhaltung des Luftqualitätsstandards 
notwendig ist (hierbei sind bestimmte Methoden anzuwenden, z.B. Wind
tunnel-Experimente, Simulationsrechnungen; zu berücksichtigen sind auch 
die meteorologischen Bedingungen und der Einfluß von Emissionsquellen 
außerhalb der Gebiete: nach Artikel 7.6 Premierministeramts-Erlaß);

-  Reduktionsziele für die Gesamtemissionsmenge der regelungspflichtigen Be
triebe festgelegt und Zeitraum und Art der Durchführung des Planes ange
geben werden.

Vor Erlaß des Programms zur Gesamtemissionssenkung soll die Präfekturbe
hörde den Umweltschutzrat der Präfektur und die Kommunalbehörden konsul
tieren. Gleichfalls ist das staatliche Umweltamt (30 Tage vor Erlaß) über den 
Inhalt des Programmes ausführlich zu informieren; die Berichtspflichten regelt 
im Detail Artikel 7.7 Erlaß des Premierministeramtes. Das Umweltamt kann 
auf Grundlage des Berichts Empfehlungen geben. Das Programm zur Gesamt
emissionssenkung ist von der zuständigen Behörde in seinen Einzelheiten öf
fentlich bekannt zu machen. (Die vorstehend genannten Vorschriften gelten 
auch, wenn die zuständige Behörde das ursprüngliche Programm im Zeitablauf 
wegen Situationsänderungen modifizieren will.)

Generell sollen bei der Entwicklung des Programms zur Emissionssenkung 
unter anderem Größe und Art der Emissionsquellen, die Verfügbarkeit von 
Rohstoffen und Brennstoffen und die Möglichkeiten zur Installation von Emis
sionsminderungsanlagen angemessen berücksichtigt werden. Die Brennstoff
vorschriften sowie die Gesamtemissionsmengenwerte pro Einzelbetrieb wer
den durch die zuständigen Behörden per Auflage (bei bestehenden Anlagen per 
nachträglicher Auflage) implementiert und ihre Einhaltung im Rahmen der all
gemeinen Kontrolltätigkeit überwacht.

Damit die Erweiterung bestehender Betriebe oder die Gründung neuer Be
triebe grundsätzlich möglich bleibt, gestaltet die zuständige Behörde das 
GEMS-Programm und die Zuteilung von Emissionskontingenten an bestehende 
Betriebe so, daß hierfür eine »Emissionsreserve« gebildet wird. Bei knappen 
Reserven ist davon auszugehen, daß im Zeitablauf die Anforderungen zur 
Emissionsreduktion verschärft werden.
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Regelungsgebiete

Das GEMS-System wird in den Gebieten angewendet, in denen die üblichen 
Regelungsinstmmente der Luftreinhaltepolitik nicht ausreichen, um die Luft
belastung auf ein Maß zu senken, das den Luftqualitätsstandards für S02 und 
NOx entspricht.

Zur Senkung der S02~Belastung sind bislang 24 Belastungsgebiete (in ins
gesamt 15 Präfekturen) bestimmt worden. Die Festlegung erfolgte in drei Stu
fen:

1974: 11 Gebiete 
1975: 8 Gebiete 
1976: 5 Gebiete.

Abbildung 5.1: SO2-Belastungsgebiete (GEMS-System)

Jahr der Festlegung Belastungsgebiete

November 1974

die Städte Chiba, Ichikawa, Funabashi etc. in der Chiba-Präfektur 
die speziellen Distrikte in Tokio
die Städte Yokohama, Kawasaki und Yokosuka in der Kanagawa-Prä- 
fektur
die Städte Fujinomiya, Fuji etc. in der Shizuoka-Präfektur
die Städte Nagoya, Tokai, Chita etc. in der Aichi-Präfektur
die Städte Handa, Hekinan, Kariya etc. in der Aichi-Präfektur
die Städte Yokkaichi etc. in der Mie-Präfektur
die Städte Osaka, Sakai, Toyonaka etc. in der Osaka-Präfektur
die Städte Kobe, Amagasaki, Nishinomiya etc. in der Hyogo-Präfektur
die Stadt Kurashiki (Mizushima) in der Okayama-Präfektur
die Städte Kitakyushu etc. in der Fukuoka-Präfektur

die Städte Kishiwada, Ikeda, Takatsuki etc. in der Osaka-Präfektur 
die Städte Himeji, Akashi, Kakogawa etc. in der Hyogo-Präfektur 
die Städte Wakayama, Kainan, Arita etc. in der Wakayama-Präfektur

Dezember 1975 die Stadt Kurashiki (außer Mizushima) in der Okayama-Präfektur 
die Städte Ube, Onoda in der Yamaguchi-Präfektur 
die Städte Tokuyama, Kudamatsu, Iwakuni etc. in der Yamaguchi-Prä
fektur
die Stadt Omuta in der Fukuoka-Präfektur

die Städte Kawaguchi, Soka etc. in der Saitama-Präfektur 
die Städte Kyoto, Uji etc. in der Kyoto-Präfektur

September 1976 die Stadt Bizen in der Okayama-Präfektur 
die Stadt Fukuyama in der Hiroshima-Präfektur 
die Stadt Otake in der Hiroshima-Präfektur

Quelle: Japan Energy Law Research Institute, schriftliche Mitteilung 1987
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Abbildung 5.1 (S. 214) gibt einen vollständigen Überblick über die Bela
stungsgebiete, in denen das GEMS-System für S02 angewendet wird. In die
sen Gebieten (rund 3 Prozent der Landfläche) leben über 30 Prozent der japa
nischen Bevölkerung; hier fallen etwa 56 Prozent des nationalen Brennstoff
verbrauchs und etwa 30 Prozent der S02-Emissionen an. Abbildung 5.2 
(S. 215) zeigt die geographische Lage der GEMS-Gebiete (S02, N 02).

Die NO2-Belastungsgebiete wurden erst im Jahr 1981 bestimmt, obwohl 
die Luftbelastung durch Stickstoffoxide in den japanischen Städten und Indu
striegebieten schon Jahre zuvor zu erheblichen Problemen geführt hatte. Für 
die festgelegten Belastungsgebiete wurde bestimmt, daß der N 02-Luftqualitäts- 
standard bis März 1985 zu erreichen sei. Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, 
daß zur Senkung der N 02-Emissionen aus dem Kfz-Bereich Vorschriften für 
die bis dato noch nicht erfaßten Dieselfahrzeuge mit Direkteinspritzung erlas
sen werden sollen (Japan Environment Summary, Nr. 6/1981: 3f.). Weiterhin 
wurden durch nationale Regelung von 1990, mit Beginn Februar 1991, gas- 
und benzinbetriebene Motoren in das System einbezogen (Environment Agen
cy, Quality ... 1992: 451).

Abbildung 5.3 gibt einen detaillierten Überblick über die N 02-Belastungs- 
gebiete in den drei Präfekturen Tokio, Kanagawa und Osaka.7

Abbildung 5.3: NO 2-Belastungs gebiete (GEMS-System)

1. Tokio die 23 Kernbezirke von Tokio,
die Städte Musashino, Mitaka, Chofii, Hoya und Komae

2. Kanagawa die Städte Yokohama, Kawasaki und Yokosuka

3. Osaka die Städte Osaka, Sakai, Toyonaka, Suita, Izumiohtsu, Moriguchi, 
Hirakata, Yao, Neyagawa, Matsubara, Daito, Kadoma, Higashi-osaka, 
Shijo-nawate, Katano und Senboku-gun

Quelle: Japan Energy Law Research Institute, schriftliche Mitteilung 1987.

Die Implementation des GEMS-Systems in den Belastungsgebieten begann je
weils im Jahr 1982, wobei für den Vollzug der Auflagen zeitliche Stufungen 
(jeweils unterschiedlich bei Alt- und Neuanlagen) bis 1985 vorgesehen wur
den. Nach Angaben des staatlichen Umweltamtes sollten zur Einhaltung der 
N 02-Luftqualitätsstandards bis Ende März 1985 die N 02-Emissionen von re-

7 Die ebenfalls höherbelasteten Städte Nagoya, Kyushu und Kobe haben entschieden, ähn
liche Maßnahmen, aber in eigener Regie, durchzuführen (vgl. Environment Agency, 
Quality ... 1992: 451 f.).
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gelungspflichtigen Betrieben um 32 Prozent (Kanagawa), 26,9 Prozent (Osaka) 
und 19,3 Prozent (Tokio) sowie zusätzlich durch andere Maßnahmen als denen 
im Rahmen des GEMS-Systems um jeweils 29,7, 30,8 und 39,7 Prozent ge
senkt werden (Environment Agency, Quality ... 1984: 173).

Jede Präfektur hat zur Berechnung der N 02-Gesamtemissionsstandards un
terschiedliche Formeln bzw. Parameter verwendet; diese Option gibt das Ge
setz, um speziellen regionalen Erfordernissen Rechnung tragen zu können 
(vgl. unten den Abschnitt »Berechnungsmethoden«).

Am Beispiel des durch die Präfektur Kanagawa festgelegten N 02-Gesamt- 
emissionsstandards für Kohlekraftwerke soll das kurz erläutert werden. Hier 
wird folgende Formel vorgeschrieben:

Q = 0,96 (W • 2,5)0’95

Q ist die maximal erlaubte N 02-Emissionsmenge, W der Kohleverbrauch, an
gegeben in Öl-Äquivalenten (kl). Bei einem Kohlekraftwerk mit zwei Anlagen 
von 1.000 MW errechnet sich für Q ein Wert von 814 Nm3/h, was einem 
Emissionsstandard von 130 ppm entsprechen soll. Zur Einhaltung des Emis
sionsstandards ist in der Regel die Installation einer Entstickungsanlage erfor
derlich (vgl. Rentz et al. 1985).

Berechnungsmethoden

Auf der Basis der bei der Entwicklung des Programms zur Gesamtemissions
minderung erhobenen generellen Gesamtemissionsmengen und denen aus rege
lungspflichtigen Betrieben sowie anhand der berechneten Gesamtemissions
mengen, die zur Einhaltung der Luftqualitätsstandards notwendig sind, werden 
für regelungspflichtige Betriebe auf Gesamtemissionsmengen bezogene Ge
samtemissionsmengen-Standards vorgeschrieben. Die Berechnung erfolgt nach 
Formeln im Erlaß des Premierministeramtes (für S02: Artikel 7.3; für N02: 
Artikel 7.4; zur Berechnungsmethodik vgl. auch Rentz/Leibfritz 1988: 30f.). 1

(1) S 0 2-Formel

Je nach unterschiedlichen Grundbedingungen, festgelegt im Erlaß des Premier
ministers (Artikel 7.3 Absatz 1; vgl. den dortigen Anhang), kann zur Berech
nung des Gesamtemissionsmengen-Standards für regelungspflichtige Betriebe 
-  erfaßt werden alle emittierenden Anlagen innerhalb eines Betriebs -  eine von 
zwei Basisformeln verwendet werden. Da sich in der Praxis nur eine der bei-
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den Formeln durehgesetzt hat (Kato 1989b: 216), wird nur sie im folgenden 
wiedergegeben:

Q = a • Wb
Q =  erlaubte S 0 2-Emissionsgesamtmenge in Nm2 3/h
W =  Gesamtmenge der eingesetzten Materialien und Brennstoffe mit Bezug zu S 0 2 bei 

allen Anlagen innerhalb eines Betriebes in Kilolitern Schweröläquivalent (die Um
rechnungsmethode ist durch das Umweltamt vorgeschrieben), 

a =  Konstante, die jeweils durch die zuständige Behörde zur Erreichung des Emis
sionsreduktionsziels festgelegt wird.

b =  Konstante (zwischen 0,80 und 1,0), die jeweils durch die zuständige Behörde 
festgelegt wird, unter Berücksichtigung der räumlichen Verteilung von regelungs
pflichtigen Betrieben nach ihrer Größe und des tatsächlichen Verbrauchs an Mate
rialien und Brennstoffen.

Im Falle von neuen Betrieben und Betriebserweiterungen (Art. 5.2, Abs. 3 
Luftreinhaltegesetz) soll die Formel in modifizierter Weise (im Ergebnis sind 
die Anforderungen hierdurch strenger) verwendet werden:

Q = a • Wb + r • a {(W + Wi)b - Wb}
Q =  wie oben bei Formel a)
W =  wie oben bei Formel a)
Wi =  Gesamtmenge der eingesetzten Materialien und Brennstoffe bei allen spezifizier

ten Anlagen innerhalb eines Betriebes nach einem durch die zuständige Behörde 
vorzuschreibenden Zeitpunkt (in kl/Schweröläquivalent). 

a =  Konstante, festgelegt durch die zuständige Behörde. Die Konstante ist so festzu
legen, daß das Emissionsreduktionsziel erreicht wird (derselbe Wert wie in For
mel a) soll verwendet werden).

b =  wie oben bei Formel a). (Es soll derselbe Wert wie in Formel a) verwendet wer
den.)

r =  Konstante, festgelegt von der zuständigen Behörde im Bereich zwischen 0,3 und 
0,7 unter Berücksichtigung des Trends bei der Errichtung von Neuanlagen im Be
lastungsgebiet.

(2) N 0 2-Formel

a) Q = a • Wb
Zu den einzelnen Parametern vgl. die Ausführungen zu den Berechnungsformeln für 
S 0 2 unter Punkt 1.

b) Q = { I K ( C - V ) } 1  
Q =  vgl. S 0 2-Formeln
C =  Anlagenkoeffizient, festgelegt durch die zuständige Behörde für jeden emittie

renden Anlagentypus.
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V =  Menge der gasförmigen Emissionen jeder emittierenden Anlage in einem Be
trieb (in 10.000 Nm3/h).

K =  Reduktionskonstante, festgelegt durch die zuständige Behörde zur Erreichung 
des Emissionsreduktionsziels.

1 =  Konstante, festgelegt durch die zuständige Behörde im Bereich zwischen 0,80
und 1,0 unter Berücksichtigung der Verteilung der regelungspflichtigen Be
triebe nach ihrer Größe und den N 0 2-Emissionsmerkmalen innerhalb des Be
lastungsgebietes.

Im Falle von neuen Betrieben und Betriebserweiterungen sollen modifizierte 
Formeln verwendet werden:

aa) Q -  a • Wb + r • a (W + Wi)b - Wb

bb) Q = k - { Z ( C  -V) + Z (C iV i)} l

Die Bestimmungen nach Artikel 7.4 des Erlasses des Premierministeramtes 
zur Berechnung der N 02-Gesamtemissionsmenge geben, wie im Falle S02, 
den zuständigen Behörden die Auswahlmöglichkeit zwischen zwei Formeln; 
für Neuanlagen ist gleichfalls eine besondere Formel angegeben.

Implementationsform

Die Umsetzung der rechtlichen Anforderungen zum Aufstellen eines Reduk- 
tionsprogramms zur Senkung der Gesamtemissionsmengen ist oben beschrie
ben worden. Im folgenden wird auf Grundlage der rechtlichen Regelungen so
wie unter Verwendung von Informationen, die durch Interviews (staatliche und 
kommunale Umweltverwaltungen, Industrieverbände, Einzelunternehmen, 
Wissenschaftler) erhoben wurden, dargestellt, wie die je Betrieb errechneten 
Gesamtemissionsmengen-Sta/zdar<& in der Vollzugspraxis der Präfektur- oder 
Kommunalbehörden implementiert werden.

Informationen über die regelungspflichtigen Betriebe liegen den zuständi
gen Behörden aufgrund einer allgemeinen Meldepflicht über die Errichtung, 
den Betrieb oder die Veränderung einer abgasentwickelnden Anlage (Art. 6 
und 7 Luftreinhaltegesetz) vor. Auf Grundlage dieser Informationen kann die 
zuständige Behörde Anweisungen treffen, die Abgasreinigung zu verbessern, 
den verwendeten Brennstoff zu wechseln oder sonstige notwendige Maßnah
men zu ergreifen, sofern die Emissionsgesamtmenge (S02 oder N 02) aller ab
gasentwickelnden Anlagen in dem regelungspflichtigen Betrieb nicht der Ge
samtemissionsmengenbegrenzung entspricht. Im Falle der Meldung von Neu
anlagen oder Anlagenveränderungen hat diese Anweisung innerhalb von 60 
Tagen nach Erhalt der Meldung zu erfolgen (Art. 9a Luftreinhaltegesetz). Für
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bereits bestehende Anlagen gilt eine Übergangsfrist von sechs Monaten von 
dem Zeitpunkt an, an dem sie in das GEMS-System einbezogen und damit »re
gelungspflichtige Betriebe« geworden sind (Art. 13a, Abs. 2 Luftreinhaltege- 
setz). Für die nicht-regelungspflichtigen Betriebe (Kleinemittenten) werden 
Vorschriften zu den zu verwendenden Brennstoffen erlassen; das kann gleich
falls unter Setzung einer Frist erfolgen (Art. 15a Luftreinhaltegesetz). Zuwi
derhandlungen gegen die Anordnungen und sonstige Pflichten der Betreiber 
regeln Ordnungswidrigkeiten- und Strafvorschriften (Art. 33-37 Luftreinhalte
gesetz); hiernach sind auch Freiheits- und Geldstrafen möglich.

Anwendung des GEMS-Systems (SO2) am Beispiel Tokio

Die Einwohnerzahl in der Metropole Tokio beträgt rund 11,6 Millionen (Stand 
1992). Hiervon leben etwa 8,3 Millionen Menschen im Kernbereich der Stadt 
(23 Distrikte, »wards« genannt). Die Einwohnerdichte beträgt hier im Durch
schnitt 8.161 Personen pro Quadratkilometer. Es gibt (Stand 1980) rund 
97.000 Gewerbebetriebe und etwa 300.000 sonstige Unternehmen. Es domi
nieren die Klein- und Mittelbetriebe. Im Jahr 1980 hatten nur 0,3 Prozent der 
Gewerbebetriebe mehr als 300 Beschäftigte, rund 92 Prozent hatten weniger 
als 20 Beschäftigte. Seit 1965 hat der tertiäre Sektor ständig zugenommen; der 
Rückgang an großen und mittelgroßen Industriebetrieben wird auf die hohen 
Bodenpreise und auf umweltpolitische Gründe zurückgeführt. Besonders große 
Umweltbelastungen gehen vom Kfz-Verkehr aus. Seit den sechziger Jahren 
stieg das Kfz-Aufkommen ständig und in starkem Maße an: 1960 waren in 
Tokio 610.000 Kraftfahrzeuge (Pkw und Lkw) gemeldet, 1964 waren es schon 
1 Million und 2 Millionen im Jahr 1969. Im Jahr 1991 waren es dann 4,56 
Millionen Kraftfahrzeuge. Die Umweltbelastung wird noch erhöht durch den 
Lieferverkehr von außerhalb.

Die allgemeine Emittentenstruktur in Tokio sieht folgendermaßen aus: Es 
gibt rund 4.670 Betriebe, die nach den Bestimmungen des Luftreinhaltegeset- 
zes regelungspflichtige »ruß- und rauchemittierende« Betriebe sind; 602 Be
triebe wurden als »staubemittierende« Betriebe klassifiziert. Diesen stationären 
Quellen standen 1982 3,34 Millionen Kraftfahrzeuge gegenüber. Nach einer 
amtlichen Schätzung von 1980 wurden 89 Prozent der CO- und 75 Prozent der 
N 02-Emissionen in Tokio durch mobile Quellen emittiert; 64 Prozent der 
S02- und 81 Prozent der HC-Emissionen stammen aus stationären Quellen. 
Die Luftbelastung durch S02 hatte ihren Höhepunkt im Jahr 1967 erreicht, 
seitdem geht die Belastung ständig zurück. Im Jahr 1982 war an 34 von insge
samt 35 Meßstationen der Luftqualitätsstandard nicht mehr überschritten wor-
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den. Die NO-Belastungen blieben in etwa stabil, die N 02-Belastungen stiegen 
dagegen tendenziell an.

Diese Situation im Bereich der Luftqualität macht es verständlich, daß To
kio jeweils mit zu den ersten Gebieten gehörte, in denen das GEMS-System 
für S02 und N 02 eingeführt wurde. Für den S02-Bereich hatte die Umwelt
verwaltung von Tokio im Juli 1976 ein Reduktionsprogramm und entsprechen
de Gesamtemissionsmengen-Standards festgelegt, die mit Beginn August des
selben Jahres implementiert wurden. (Zur Senkung der N 02-Emissionen hatte 
die Umweltbehörde das Reduktionsprogramm einschließlich der Gesamtemis
sionsmengen-Standards im November 1982 aufgestellt und sogleich mit der 
Implementierung begonnen; bei Betrieben, die vor dem 29. November 1982 
bestanden hatten, wurde mit dem Vollzug der Standards allerdings erst ab 31. 
März 1985 begonnen.) Der Bereich der Kfz-Emissionen ist dem direkten Zu
griff der Umweltverwaltung Tokios dagegen entzogen; Abgasvorschriften wer
den durch nationales Recht erlassen. Insofern sind hier zur Senkung der N 02- 
Emissionen nur indirekte Maßnahmen, wie etwa verkehrsplanerische oder -be
schränkende Maßnahmen, möglich. Damit konnten jedoch bislang keine rele
vanten Entlastungseffekte erzielt werden.

Zur Entwicklung des Reduktions-Programms für die S02-Gesamtemis- 
sionsmenge führte die Umweltverwaltung schon für das Fiskaljahr 1973 eine 
Analyse der Immissionswerte von 23 Meßstationen durch. Danach fand eine 
Erhebung bei 8.200 Betrieben (als regelungspflichtig klassifiziert nach Luft- 
reinhaltegesetz) statt, um die Gesamtemissionen aus den 11.904 S02-emittie- 
renden Anlagen dieser Betriebe für das Jahr 1973 zu ermitteln. Die Erhebung 
ergab, daß in den festgelegten Belastungsgebieten insgesamt 54.000 Tonnen 
S02 im Fiskaljahr 1973 emittiert worden waren. Hieran hatten Industrie- und 
Gewerbebetriebe einen Anteil von 42.000 Tonnen (79 Prozent). Der S02- 
Emissionsbeitrag aus dem Kfz-Bereich soll etwa 5 Prozent der jeweiligen Ge
samtmengen betragen haben (gegenwärtig liegt er aufgrund der Zunahme von 
Dieselfahrzeugen viel höher).

Außer den Emissionsquellen im eigenen Zuständigkeitsbereich wurden 
auch die der angrenzenden Nachbar-Präfekturen (Kanagawa, Chiba, Saitama) 
erfaßt und in ihrem Einfluß auf die Immissionssituation berücksichtigt. Die Er
hebungen aus Tokio und den Nachbarpräfekturen wurden dann nach Heizungs
perioden aufgeschlüsselt und die Emissionen an drei Zeitabschnitten des Tages 
ermittelt (vgl. Tabelle 5.3).

Mit Hilfe aufwendiger Computerprogramme konnte räumlich stark diffe
renziert ermittelt werden, welche Effekte quellenbezogene S02-Maßnahmen 
jeweils für die Luftqualität haben würden. Berechnungsformeln und Compu
termodelle wurden soweit verfeinert, daß Simulation und Messungen eine
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hohe Entsprechung hatten; tatsächlich wurde ein Korrelationskoeffizient von 
0,869 erreicht. Anschließend wurden die Emissionsreduktionsziele festgelegt, 
wobei als Zieiwert der SC^-Luftqualitätsstandard als 24-Stunden-Wert galt; die 
endgültige Festlegung erfolgt jedoch unter Berücksichtigung eines Sicherheits
faktors (wegen unvorhersehbarer Einflüsse auf die Luftqualität). In Bezirken, 
wo die Konzentrationen niedriger lagen, sollte dieses Niveau gehalten werden 
(Nichtverschlechterungsgebot; Ausschluß von intraregionaler Problemverlage- 
rung).

Tabelle 5.3: SÖ2-Emissionen im Tagesverlauf nach Heizperioden (in Nm3/h)

Nicht-Heizperiode Heizperiode
(April -  November) (Dezember -  März)

Morgens Nachmittags Abends Morgens Nachmittags Abends
District (8-12 h) (13-18 h) (19-7 h) (8-12 h) (13-18 h) (19-7 h)

Tokio 2.286 2.503 1.447 3.008 3.230 1.656
Kanagawa 6.470 6.470 5.360 6.158 6.158 4.790
Chiba 12.187 12.187 11.857 12.441 12.441 11.857
Saitama 574 574 574 651 651 651

Quelle: Japan Energy Law Research Institute, schriftliche Mitteilung 1987.

In einem weiteren Schritt wurden entsprechend der S02-Luftqualitätsziele die 
Emissionsmengen berechnet, die diese Ziele noch gewährleisten. Schließlich 
wurden die vorzunehmenden Emissionssenkungen pro Quelle berechnet. Die 
Bestimmung der Gewerbebetriebe und sonstiger Betriebsstätten, denen Aufla
gen zur Gesamtemissionsmenge gemacht wurden, erfolgte ab einem bestimm
ten maximalen Brennstoffverbrauch pro Stunde bzw. einem Tagesdurch
schnittswert. In die Berechnung der Gesamtemissionsquoten gingen auch 
Schätzungen über potentielle Emissionsbeiträge zukünftiger Neuanlagen oder 
Betriebserweiterungen ein. Unter Zugrundelegung des Verbrauchs an Brenn
stoffen wurde der Gesamtemissionsmengen-Standard mit der Formel Q = 
a • Wb bestimmt. Weiterhin wurde, unter Berücksichtigung des üblichen Pro
duktionsablaufs bei typisierten Betrieben, eine Gesamtmenge pro Tag (Qd) 
und eine pro Stunde (Qh) festgelegt. Der Faktor Qh dient dazu, »Emissions
spitzen« in die Berechnung einzubeziehen.

Die Berechnungen im Rahmen des GEMS-Systems ergaben, daß zur Errei
chung des SC^-Luftqualitätsstandards in den erfaßten Belastungsgebieten die 
S02-Gesamtemissionen von 3.375 Nm3/h im Jahr 1973 auf 1.609 Nm3/h im 
Jahr 1977 (das sind 52,3 Prozent) gesenkt werden mußten.
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Neben der üblichen Form der Betriebsinspektionen und der Überprüfung der 
»Brennstoffeinsatzbücher« bedienen sich die zuständigen Behörden des allge
meinen Meß- und Informationssystems. Geeignete Möglichkeiten zur Kontrol
le bestehen auch durch die Emissionsmeldepflicht mittlerer und größerer 
Emissionsquellen im Rahmen des administrativen KompensationsSystems für 
Gesundheitsschäden, das mit einem S02-Abgabesystem gekoppelt ist (siehe 
hierzu weiter unten). Die Möglichkeiten zur Erfolgskontrolle sind als sehr gut 
anzusehen. Das japanische Meß- und Berichtssystem zur Erfassung von Emis
sionen und zur Ermittlung der Luftbelastung hat im internationalen Vergleich 
eine Spitzenstellung inne (siehe hierzu weiter unten). Es werden vom staatli
chen Umweltamt derzeit 15 automatische Meßstationen zur Beurteilung der 
landesweiten Luftqualitätsentwicklung, acht Stationen zur Messung der Hinter
grundbelastung und drei Stationen speziell zur Berücksichtigung von Kfz- 
Emissionen zur Luftbelastung betrieben. Von den Gebietskörperschaften be
triebene Meßstationen gibt es in viel größerer Anzahl. Gegenwärtig werden al
lein für SO2 und NOx über 1.600 Meßstationen auf Basis des Telemeter-Sy
stems betrieben, hinzu kommen weitere halbautomatisch oder manuell betrie
bene Stationen.

Seit etwa 1970 sind in großer Zahl automatische Emissionsmeßgeräte auf 
Basis des Telemetersystems direkt bei größeren Emissionsquellen installiert 
worden. Hiermit werden der Brennstoffverbrauch, der Schwefelgehalt im 
Schweröl und die Konzentrationen von Stickstoffoxiden und Schwefeldioxid 
im Rauchgas erfaßt. Die Daten werden kontinuierlich an die zuständigen Um
weltverwaltungen übermittelt. Bis zum Jahr 1983 waren in 23 Präfekturen und 
10 Städten insgesamt 712 solcher Emissionsmeßsysteme in Betrieb.

Erfolgskontrolle

5.3.2 Im Bereich des Gewässerschutzes (CSB)

5.3.2.1 Entwicklungslinien

Das GEMS-System wurde durch Änderung des Gewässerschutzgesetzes und 
des Spezialgesetzes zur Erhaltung der natürlichen Umwelt des Seto-Binnen- 
meeres im Jahr 1978 für das Seto-Binnenmeer, die Tokio-Bucht und die Ise- 
Bucht eingeführt. Anlaß hierfür war die zunehmende Belastung dieser Gewäs
ser überwiegend durch organisch abbaubare Substanzen in Abwassereinleitun
gen, die unter anderem zu einem so drastischen Algen- und Pflanzenwachstum 
führten, daß der Sauerstoffgehalt stark abnahm. Die Eutrophierungsprozesse
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beeinträchtigten vor allem die Trinkwassergewinnung und die Fischereiwirt
schaft schwerwiegend. Aufgrund der Eutrophierung kam es zu einer großflä
chigen »Wasserblüte«, in Japan »rote Flut« genannt.8 Besonders beeinträchtigt 
wurde das zirkulationsarme Seto-Binnenmeer, das malerisch gelegen ist und 
ursprünglich als ein »Schatzhaus maritimer Ressourcen« bezeichnet wurde. 
Bereits im Jahre 1934 war das Binnenmeer zum Nationalpark, dem ersten in 
Japan, erklärt worden; gegen die Gewässerbelastung hatte das allerdings kei
nen Schutz geboten.

Die Zunahme der Gewässerverschmutzung in austauscharmen Gewässern 
trotz des bestehenden relativ umfangreichen gesetzlichen Regelungsinstrumen
tariums zur Wasserreinhaltung wurde primär auf drei Schwachstellen des In
strumentariums zurückgeführt (vgl. Japan Environment Summary, Nr. 6/1979: 
1 ff.):

-  Es gab keine Möglichkeiten für die Unterliegergemeinden, die Abwasser
einleitungen der Oberlieger in anderen Gebietskörperschaften zu kontrollie
ren;

-  im bestehenden Recht wurden Haushaltsabwässer kaum erfaßt, sie tragen je
doch erheblich zur Gewässerbelastung der großen Buchten und des Binnen
meeres bei;

-  die Zunahme der Schadstoffeinleitungen aufgrund industrieller Expansion 
und der Möglichkeit, die Abwassereinleitungen zu »verdünnen« (die Emis
sionsstandards sind Konzentrations werte), war mit dem gegebenen Rege
lungsinstrumentarium nicht zu verhindern.

Die Gesetzesänderungen von 1978 sollten hierfür Abhilfe schaffen. In ihrem 
Mittelpunkt stand deshalb die Verminderung der Gesamtschadstoff-Fracht, je
doch nur für organische Gewässerbelastungen durch Wahl der Maßzahl CSB 
(Chemischer Sauerstoffbedarf), die die Menge an Oxidationsmitteln angibt, die 
zum Abbau von Schadstoffen in einem Gewässer notwendig ist. Sie ist zu
gleich eine Maßzahl zur Bestimmung des Verschmutzungsgrades von Gewäs
sern. Schon vor der Einführung des GEMS-Systems durch Änderung des Ge
wässerschutzgesetzes waren für das Seto-Binnenmeer durch ein zeitlich befri
stetes Spezialgesetz von 1973 vergleichbare Maßnahmen eingeleitet worden 
(vgl. Japan Environment Summary Nr. 3/1973: 4; Nr. 3/1974: 2).

8 Vgl. Hanayama (1976) sowie die Kapitel zum Gewässerschutz in den seit 1972 fortlau
fend erscheinenden Jahresumweltberichten des staatlichen Umweltamtes (Environment 
Agency, Quality of the Environment in Japan). Zur Gewässerverschmutzung im Seto- 
Binnenmeer und zu ihren Ursachen und Auswirkungen vgl. Kohno (1976).
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Durch Änderung des Gewässerschutzgesetzes im Jahr 1978 wurde das 
GEMS-System als fester Bestandteil in die japanische Gewässerschutzpolitik 
aufgenommen. Angewendet wurde es zunächst für drei Gewässer (Seto-Bin- 
nenmeer, Tokio-Bucht, Ise-Bucht). Im Jahr 1981 wurde auch der Biwa-See, 
Japans größtes Binnengewässer, einbezogen. In seinem Wassereinzugsbereich 
leben etwa 1 Million Menschen, deren Abwässer gemeinsam mit denen aus 
dem Gewerbe- und Landwirtschaftsbereich den See so stark verschmutzt ha
ben, daß Teile davon immer wieder »umzukippen« drohten. Zur Sanierung des 
Sees werden gegenwärtig unter anderem eine Ringkanalisation rund um den 
See sowie drei Kläranlagen zur Behandlung von insgesamt 1,6 Millionen m3 
Abwässer/Tag gebaut. Das Abwassersystem soll in zehn Jahren fertiggestellt 
sein; die Kosten hierfür werden auf umgerechnet 4 Milliarden DM geschätzt 
(vgl. Rost 1985: 106). Da mit der Implementation des GEMS-Systems für den 
Biwa-See erst vor kurzem begonnen wurde, wird hierauf im folgenden nicht 
mehr eingegangen.

5.3.2.2 Rechtlicher, organisatorischer und methodischer Aufbau

Die gesetzlichen Regelungen zum GEMS-System finden sich im Gewässer
schutzgesetz von 1970, in einer Regierungsverordnung und einem Ministerer
laß, die auf Basis des Gesetzes ergangen sind, sowie im Spezialgesetz zur Be
wahrung der natürlichen Umwelt des Seto-Binnenmeeres. Die Regierungsver
ordnung zur Durchführung des Gewässerschutzgesetzes von 1971, geändert 
1982, legt (in Artikel 4.2) CSB als Maßwert für Maßnahmen nach dem 
GEMS-System fest. In den Artikeln 4.3 und 4.4 werden die Wassergebiete 
(Tokio- und Ise-Bucht) sowie die Regelungsgebiete (betroffene Gebietskörper
schaften) festgelegt. Die Definition von »Gesamtbelastungsmenge« (total pollu- 
tion load) erfolgt in Artikel 4.5. Der Ministererlaß begrenzt unter anderem 
(Artikel 1-3) die regelungspflichtigen Anlagen auf eine Abwassereinleitungs
menge von 50 m3/Tagesdurchschnitt und legt in Artikel 1.4 die Formel zur Be
rechnung der Gesamtemissionsmengen-Standards, bezogen auf CSB, fest:

L =  C - Q • IO 3

L =  erlaubte Gesamtbelastungsmenge für Einleitungen in kg/Tag 
C =  durch die zuständigen Präfekturbehörden festgelegte CSB-Werte in mg/1 
Q =  Menge des spezifizierten Abwassers aus Betriebsstätten in m3/Tag, ausgenommen 

Kühlwasser oder Wasser, das für Zwecke verwendet wird, die nicht die Gesamt
belastungsfracht erhöhen.
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Die Berechnungsformel gilt für bestehende Anlagen. Für Neuanlagen oder sol
che bestehenden Anlagen, die aufgrund vorgenommener Konstruktions- und 
anderer Änderungen zu regelungspflichtigen Anlagen geworden sind (vgl. Ge
wässerschutzgesetz Artikel 4-5, Abs. 2), kann die zuständige Behörde die fol
gende spezielle Berechnungsformel (Ministererlaß Artikel 1-4, Abs. 2), die 
gleichfalls auf CSB bezogen ist, anwenden:

L = (Ci • QI + CO, Qo) IO'3

Die Werte für C bzw. für Ci und CO können von den zuständigen Vollzugsbe
hörden jeweils innerhalb einer Bandbreite fixiert werden, deren Eckpunkte 
durch das Umweltamt jeweils unterschiedlich für die verschiedenen Industrie
sektoren festgelegt worden sind. Der Erlaß legt im weiteren detaillierte Infor
mationspflichten für regelungspflichtige Anlagen (Artikel 3 ff.) sowie Meßre
gelungen zur Erfassung der Gesamtbelastungsmenge (Artikel 9.2) fest.

Die organisatorische Umsetzung des GEMS-Systems erfolgt in folgenden 
Stufen:

1. Bestimmung der Gewässer.
2. Bestimmung der Landflächen, von denen Abwassereinleitungen ausgehen, 

die die designierten Gewässer beeinträchtigen. Die Gebietsfestlegung er
folgt durch Regierungsverordnung nach Rücksprache mit den Behörden der 
betroffenen Präfekturen.

3. Aufstellung eines Grundlagenplans zur Senkung der Gesamtemissionsmen
ge durch die Regierung für jedes Gewässer nach Rücksprache mit den Be
hörden der betroffenen Präfekturen und nach Aussprache auf der (institu
tionalisierten) »Umweltschutzkonferenz« (Conference on Environmental 
Pollution Control). Der Grundlagenplan legt unter anderem Zielgrößen für 
die Reduktionsmaßnahmen sowie einen Zeitrahmen fest. Angestrebt wird 
die Erreichung der Wasserqualitätsstandards. Hierzu wird berechnet, wel
che Gesamtemissionsmenge dieses Ziel sicherstellt. Ausgehend hiervon 
wird dann für alle regelungspflichtigen Einleiter ein Gesamtemissionsmen
gen-Standard festgelegt, wobei der Gesamtprozeß der Zielerreichung in der 
Regel in zeitlich gestufte Zwischenziele unterteilt wird.

4. Der Grundlagenplan legt für die betroffenen Präfekturen die Grundlinien 
für den von ihnen in ihrem Zuständigkeitsbereich aufzustellenden Reduk
tionsplan fest. Vor der Bekanntgabe von Präfekturplänen sind die betroffe
nen Kommunalbehörden zu konsultieren und die Zustimmung der Regie
rungsbehörde (de facto staatliches Umweltamt) einzuholen. In den Präfek
turplänen werden Gesamtemissionsmengenbegrenzungen je Betriebsstätte
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auf Basis der oben beschriebenen Berechnungsformeln festgelegt. Ferner 
sind die Präfekturbehörden ermächtigt, auch die nicht regelungspflichtigen 
Anlagenbetreiber (unter 50 m3 Tagesdurchschnitt Abwassereinleitung) zu 
Maßnahmen anzuleiten, aufzufordern oder sie ihnen zu empfehlen.

5. Bei der Vollzugskontrolle hinsichtlich der Einhaltung der Gesamtmengen- 
Standards dürfen die zuständigen Behörden nicht sofort zu Sanktionen grei
fen, sondern sollen zunächst eine Verbesserungsanordnung erlassen. Sollte 
gegen sie verstoßen werden, können die im Gesetz benannten Sanktionen 
ergriffen werden (im Gegensatz dazu können bei Verletzung der normalen 
Emissionsstandards sofort Sanktionen eingeleitet werden). Die Anlagenbe
treiber haben ihre Abwasserfracht zu messen und darüber Buch zu führen. 
Zur Überwachung der Gewässergüte erläßt das Umweltamt Richtlinien zu 
den von den Präfekturen aufzustellenden Meßprogrammen (vgl. zur orga
nisatorischen Umsetzung Japan Environment Summary, Nr. 6/1979: lff.).

5.3.2.3 Ziele

Bei den Reduktionszielen und ihren zeitlichen Abstufungen wird von der be
rechneten Gesamtbelastung im Fiskaljahr 1979 ausgegangen. Nach einem für 
das Fiskaljahr 1981 festgelegten Zwischenzielwert war der (zunächst) endgül
tige Zielwert im Fiskaljahr 1984 zu erreichen (die Werte wurden auf Basis der 
im Jahr 1976 ermittelten Belastungssituation berechnet). Für 1989 und 1994 
wurden dann weitere Zielwerte aufgestellt. Die Ziel werte berücksichtigen vor
aussichtliche demographische und industrielle Entwicklungen sowie den abseh
baren Entwicklungstrend in der Abwassertechnik. Insgesamt gilt als Ziel die 
Einhaltung der nationalen Ge wässergüte werte. Tabelle 5.4 (S. 228) und Abbil
dung 5.4 (S. 229) geben einen Überblick über die Reduktionsziele (und ihre 
Relativierung) in den drei Gewässergebieten, wobei die Tabelle auch die 
Reduktionsziele der Anrainerpräfektur für das Jahr 1984 angibt.

5.3.2.4 Regionale Sondermaßnahmenprogramme

Angesichts der trotz der Einführung des GEMS-Systems immer noch unbefrie
digenden Gewässerqualität in der Tokio-Bucht haben die Präfekturregierungen 
der vier Präfekturen Tokio, Saitama, Chiba und Kanagawa sowie die Städte 
Yokohama und Kawasaki ein Sondermaßnahmenprogramm aufgestellt. Im 
Vordergrund steht die Verminderung der Gewässerbelastung durch Phosphate 
und Nitrate.
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Tabelle 5.4: Reduktionsziele (CSB) f i r  die drei GEMS-Gewässergebiete 
Tokio-Bucht, Ise-Bucht und Seto-Binnenmeer für 1984

Reduktionsziele (Tonnen/Tag)

Präfekturen Haushalte Industrie Andere Gesamt

T okio-B u ch t

Saitama 86 39 16 141 (91,0)
Chiba 59 45 8 112 (95,7)
Tokio 178 50 52 280 (91,2)
Kanagawa 63 46 18 127 (88,8)

Gesamt 386 180 94 660
(90,2) (90,0) (100,0) (91,4)

Ise-B u ch t

Gifu 37 60 9 106 (93,8)
Aichi 115 94 23 232 (88,2)
Mie 27 54 7 88 (94,6)

Gesamt 179 208 39 426
(90,4) (92,4) (84,8) (90,8)

S eto -B in n en m eer

Kyoto 39 24 6 69 (92,0)
Osaka 148 74 10 232 (89,6)
Hyogo 80 65 20 165 (91,2)
Nara 22 8 3 33 (97,1)
Wakayama 18 33 3 54 (91,5)
Okayama 37 64 12 113 (95,0)
Hiroshima 47 56 7 110 (94,0)
Yamaguchi 25 94 6 125 (94,0)
Tokushima 16 41 7 64 (91,4)
Kagawa 19 22 7 48 (98,0)
Ehime 28 85 8 121 (96,8)
Fukuoka 16 44 4 64 (86,5)
Oita 22 56 7 85 (93,4)

Gesamt 517
(90,9)

666
(93,9)

100
(92,6)

1.283
(92,6)

Anmerkung:
Die Zahlen in Klammern zeigen das Verhältnis der Zielsetzung gegenüber den bestehenden Be
lastungswerten (1979 = 100).

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1983).
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Abbildung 5.4: CSB-Belastungsverlauf (1979 bis 1989) und Zielwerte ß r  
1994 in drei GEMS-Gebieten
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Anmerkung:
Realdaten für 1979-1989; Ziel werte für 1994. Die Angaben beziehen sich auf Belastungsfrachten 
(CSB in Tonnen/Tag). Angestrebt wird nunmehr ein Reduktionsziel von rund 10 Prozent gegen
über 1989.

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1992).

Es wurde angestrebt, die Phosphat-Frachten bis 1984 auf durchschnittlich 13 
t/Tag zu senken; das entspricht im Vergleich zu 1979 (16,5 t/Tag) einer Ver
minderungsrate von etwa 21 Prozent. Der für 1984 angestrebte Zielwert für 
Nitrate betrug 123,6 t/Tag; das entspricht einer Verminderungsrate im Ver
gleich zu 1979 (131,7 t/Tag) von etwa 6 Prozent. Hiervon wurde erwartet, 
daß die Phosphat-Frachten in der gesamten Tokio-Bucht im Vergleich zur 
Situation vor fünf Jahren um 19 Prozent vermindert und die Nitrat-Fracht auf 
dem früheren Stand verbleiben würde (Verhinderung eines Anstiegs).
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Neben verschiedenen Maßnahmen zur Umsetzung der Programmziele (To
kyo Metropolitan Government 1985: 54; Japan Environment Summary, Nr. 5/ 
1980: lf.) hat die Regierung der Präfektur Tokio mit Beginn 1980 ein generel
les Verwendungsverbot von phosphathaltigen Detergentien in allen öffentli
chen Anlagen erlassen und zugleich eine allgemeine Empfehlung ausgespro
chen, auch in anderen Bereichen auf den Einsatz solcher Waschmittel zu ver
zichten (Tokyo Metropolitan Government 1985: 54).

Vergleichbare Maßnahmen zur Verminderung der Phosphatbelastung des 
Seto-Binnenmeeres wurden von den 13 Anlieger-Präfekturen 1980 eingeleitet, 
und zwar auf Basis einer vom staatlichen Umweltamt erlassenen Richtlinie 
über grundlegende Maßnahmen zur Senkung der Phosphatbelastung (Japan En
vironment Summary, Nr. 1/1979: 1 ff.; Nr. 5/1980: 1 ff.)- Auf Grundlage des 
speziellen Gesetzes für Sondermaßnahmen zur Erhaltung der natürlichen Um
welt des Seto-Binnenmeeres wurden Reduktionsziele und entsprechende Maß
nahmen festgelegt. Dabei wurde unter anderem angestrebt, bis zum Zieljahr 
1984 in den Präfekturen Osaka und Hyogo die Phosphat-Fracht unter den 
Stand von 1980 senken, während die anderen Präfekturen entweder einen An
stieg der Belastung verhindern oder soweit wie möglich verhindern sollten. Zu 
den vorgesehenen Maßnahmen gehörten neben der Verbesserung der Abwas
serreinigungssysteme auch gezielte Motivationsaktionen, den Einsatz phos
phathaltiger Waschmittel zu reduzieren, und die gezielte Förderung des Ein
satzes von phosphatfreien Waschmitteln oder solchen mit niedrigem Phosphat
gehalt. Diese Maßnahmen wurden vor allem wegen der zunehmenden Eutro
phierung des Seto-Binnenmeeres eingeleitet. Auch die sogenannten »roten Flu
ten« (das Wasser nimmt wegen des abnormen Wachstumsanstiegs von Plank
ton eine braune oder rötlichbraune Färbung an) traten in großem Umfang auf, 
wodurch insbesondere die Fischereiwirtschaft geschädigt wurde. Im Mittel
punkt der vorgesehenen Abhilfemaßnahmen steht der Ausbau des Abwasserka- 
nalisations- und Klärsystems. Im Rahmen des 5. Nationalen Fünfjahresplanes 
zur Verbesserung des AbwasserbeseitigungsSystems wurden in den 13 Präfek
turen insgesamt 460,5 Milliarden Yen (etwa 28 Prozent der landesweiten Ge
samtausgaben) zur Verbesserung des Abwassersystems investiert (Environ
ment Agency, Quality ... 1984: 211).

Da in zunehmendem Maße die Haushaltsabwässer (nicht nur in den 
GEMS-Regelungsgebieten, sondern in Gesamtjapan) zur Gewässerbelastung 
beitragen, wurde speziell hierzu 1990 das Wasserschutzgesetz ergänzt. Hier
durch wurde die gesetzliche Basis für Sondermaßnahmen gelegt, zu denen un
ter anderem die Ausweisung von Regelungsgebieten (durch Präfekturen) und 
die Aufstellung von Maßnahmeplänen (durch Kommunen) gehören. Die erste 
Stadt, in der die neuen Regelungen angewendet wurden, ist Kanra in der Prä-

230



fektur Gunma (vgl. die Programmübersicht in Environment Agency, Quality 
... 1992: 156f.). Im Jahr 1992 waren 50 Bezirke und Städte in 29 Präfekturen 
diesem Beispiel gefolgt (ebenda: 508).

5.3.3 Bezüge zu anderen Regelungssystemen

Bei dem GEMS-System ist zu beachten, daß es die anderen bestehenden Rege
lungssysteme nicht verdrängt, sondern diese vielmehr in ausgewählten Bela
stungsgebieten ergänzt. Dementsprechend sind von den Betrieben, die (zusätz
lich) Regelungen nach dem GEMS-System für den Luft- oder Wasserbereich 
unterliegen, gleichzeitig die Anforderungen und Auflagen, die sich aus ande
ren Instrumenten ergeben, zu beachten. (Diese Überlagerung verschiedener 
Instrumente erschwert auch eine isolierte Beurteilung der Wirkungen einzelner 
Instrumente nach den hier gewählten Evaluationskriterien.)

Entsprechend der prinzipiell gleichzeitigen Geltung aller Regelungsinstru
mente für regelungspflichtige Betriebe sind indirekte Bezüge des GEMS-Sy- 
stems vor allem zu den Anforderungen aus dem allgemeinen Umweltschutz
recht gegeben, wie etwa dem K-Wertsystem zur Begrenzung der S02~Emissio- 
nen, den Emissions- und Abwassereinleitungsstandards, der SO2-Abgabe im 
Rahmen des Kompensationssystems für umweltverschmutzungsbedingte Ge
sundheitsbeeinträchtigungen, den Brennstoffstandards (Begrenzung des Schwe
felgehalts) sowie den Kfz-Abgasstandards. Bei einem konkurrierenden Ver
hältnis dieser Anforderungen mit denen des GEMS-Systems gilt in der Regel 
die jeweils strengere Regelung. Da die Anforderungen durch das GEMS-Sy
stem sich auf Betriebe, nicht auf einzelne Anlagen beziehen, kommt es auf
grund der gleichzeitigen Geltung der anderen Instrumente manchmal vor, daß 
diese für den Betrieb insgesamt striktere Maßnahmen determinieren. So sind 
etwa in Einzelfällen die bei einzelnen Anlagen einzuhaltenden SÜ2-Grenzwer- 
te, wie sie sich aus dem K-Wertsystem ergeben, oder die anlagenspezifisch de
finierten N02-Emissionsgrenzwerte strikter in ihren Anforderungen an Emis
sionsminderungsmaßnahmen als das, was zur Einhaltung der vorgeschriebenen 
Gesamtemissionsmenge getan werden müßte. Die gleichzeitige Geltung ande
rer Regelungsinstrumente führt auch zu einer Reduzierung des prinzipiell 
durch das GEMS-System gewährleisteten Flexibilitätsspielraums für Betriebe. 
Flexibilität durch das GEMS-System ist dementsprechend hauptsächlich inso
fern gegeben, als die Betreiber in den (überwiegenden) Situationen, wo die 
Gesamtemissionsbeschränkung insgesamt strikter in ihren Anforderungen ist 
als nach den anderen Instrumenten, selbst entscheiden können, bei welchen 
Anlagen sie dieses »Mehr« an Umweltschutzanforderungen erfüllen wollen.
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Bezüge des GEMS-Systems bestehen nicht nur zu den anderen gesetzlichen 
Regelungssystemen, sondern auch zu jenen, die zumeist auf präfekturaler oder 
kommunaler Ebene durch Umweltschutzvereinbarungen, Verwaltungsanleitun
gen oder durch Verordnungen festgelegt worden sind. Diese stellen häufig hö
here Anforderungen an Umweltschutzmaßnahmen als die nationalen Regelun
gen. Im Falle des GEMS-Systems für den Gewässerschutzbereich ist zudem 
eine starke Verbindung zu öffentlichen Finanzleistungen im Zusammenhang 
mit dem Bau von Kläranlagen gegeben. In beiden Bereichen (Luft, Wasser) 
wird sowohl die Entwicklung von Maßnahmenprogrammen als auch ihr Voll
zug durch den allgemein gut ausgebauten Bereich der Meß- und Informations
systeme (zur Erfassung von Emissionen und Immissionen) stark begünstigt.

Ein direkter Bezug besteht zu den Luftqualitäts- und Gewässergütestan
dards: Ihre Überschreitung in bestimmten Gebieten war der Anlaß dafür, daß 
das GEMS-System eingeführt wurde. Insgesamt liegt die Hauptfunktion des 
GEMS-Systems darin, geeignete Maßnahmen in den diffizileren Problemsitua
tionen zu bewirken, wo die konventionellen Instrumente zur Problemlösung 
nicht ausreichen oder instrumenteile Lücken bestehen (etwa durch eine nicht 
zureichende Beachtung regionaltypischer Schadstoffakkumulationsprozesse, 
saisonaler Belastungsvariation sowie aufgrund teilweise erheblicher Emissions
mengen der vielen kleineren/mittleren Emissionsquellen). Im Vergleich zu an
deren Instrumenten ist dieses Regelungsinstrument stärker planungsorientiert 
(durch Abschätzung und Berücksichtigung zukünftiger Wirtschaftsentwick- 
lungs- und Emissionstrends) sowie stärker auf eine interpräfekturale Koordina
tion bei Programmentwicklung und -Vollzug angelegt. Hierdurch sollen zumin
dest für einen Teilbereich die allgemeinen Schwächen des raumordnungsplane
rischen Instrumentariums ausgeglichen werden.

5.3.4 Bewertung

Wegen der starken Interdependenz der luftreinhaltepolitischen Regelungsin
strumente (insbesondere wegen der Einflüsse des K-Wert-Systems für SO2- 
Emissionen) ist es nicht möglich, eine eindeutige Beurteilung hinsichtlich der 
Evaluationskriterien »Umweltwirksamkeit« und »ökonomische Effizienz« vor
zunehmen. Das gilt bezüglich des Kriteriums »Innovationswirkungen« für das 
Gesamtsystem. Aus diesem Grunde findet sich unter den beiden erstgenannten 
Kriterien nur eine Partialbewertung, das letztere ist dem Abschnitt »ökonomi
sche Effizienz« zugeordnet worden. Bei den anderen Evaluationskriterien, die 
für die Beurteilung einzelner Instrumente ausgewählt worden sind (vgl. Kapitel 
»Evaluationskriterien« oben), fallen diese Probleme weitgehend fort.
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(1) Umweltwirksamkeit

Das GEMS-System für S02 ist wegen seiner Wirksamkeit bei der Emissions
senkung in der hochbelasteten Industriestadt Yokkaichi (VorläuferSystem) in 
das nationale Regelungsinstrumentarium übernommen worden (vgl. auch In
ternational Environment Reporter, Nr. 5-8/1985: 158). Dementsprechend kann 
davon ausgegangen werden, daß das System prinzipiell eine hohe Umweltwirk
samkeit haben kann. Auch die durchgeführten Expertenbefragungen, ein
schließlich der Interviews mit den zuständigen Behörden einiger Gebiete, die 
nach dem GEMS-System geregelt werden, lassen generell auf eine positive 
Umweltwirksamkeit des Systems schließen. Es wurde allgemein jedoch darauf 
hingewiesen, daß die Verringerung der Emissionen und der Luftbelastung 
nicht allein, auch nicht in überwiegendem Maße, auf dieses System zurückge- 
fiihrt werden könne. Lediglich im Umweltamt der Präfektur Osaka wurde das 
System im Vergleich zu anderen Regelungsinstrumenten als das insgesamt 
wirksamste bezeichnet; das soll an seiner besonders intensiven Anwendung 
durch die Verwaltung gelegen haben. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Um
weltwirksamkeit des GEMS-Systems für S02 im Vergleich zu anderen formel
len Regelungsinstrumenten (mit gewisser Ausnahme des Entschädigungssy
stems) potentiell offensichtlich die größte ist, jedoch in der Praxis durch die 
Umweltschutzvereinbarungen mit ihren strengen Anforderungen nicht vollum
fänglich »zum Zuge kommt«; mit anderen Worten: In den Umweltschutzver
einbarungen wird oftmals mehr verlangt und auch durchgesetzt, als mit dem 
GEMS-Instrument erreichbar ist. Es kommt jedoch auch zu Gesamtemissions
beschränkungen für Betriebe und Anlagen mittels Umweltschutzvereinbarung.

Die im Rahmen des GEMS-Systems (S02) gesteckten Ziele sind -  mit sehr 
geringen Ausnahmen (Überschreitungen des Luftqualitätsstandards bei einzel
nen Meßstationen) -  in allen Belastungsgebieten erreicht worden (Japan Envi
ronment Summary, Nr. 11/1985: 3). Sowohl die S02-Emissionen als auch die 
S02-Immissionen sind, teilweise in starkem Maße, zurückgegangen. Das geht 
aus Informationen des staatlichen Umweltamtes hervor (Environment Agency, 
Quality ... 1989: 125ff.; dies., Quality of the Environment in Japan: Execu
tive Summary 1990: 8). Zur Erhöhung der Wirksamkeit des GEMS-Systems 
wurde der Bereich der regelungspflichtigen Anlagen ausgedehnt. Seit 1985 
werden auch kleinere Dampfkessel erfaßt, seit 1991 zudem Gasturbinen und 
Dieselmotoren; außerdem wurden die Brennstoffvorschriften für Heizanlagen 
und Kleinbetriebe geändert (Environment Agency, Quality ... 1989: 140; 
1992: 449ff., 451).

Das Umweltamt hatte zuvor schon mitgeteilt, daß auf Vorschlag des natio
nalen Beratungsgremiums der Regierung für Umweltfragen (Zentraler Um-
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weltrat) neue Zielsetzungen im Rahmen des GEMS-Systems für Gewässer 
festgelegt und eine neue Methode zur Festlegung der Gesamtemissionsstan
dards angewandt werden soll, die insgesamt zu strengeren Anforderungen an 
die Abwassereinleiter führen soll (Japan Enviromnent Summary, Nr. 12/1986: 
2f.). Die neu festgelegten Ziele, die insgesamt eine Verminderung der CSB- 
Belastung in den drei hochbelasteten Meeresbuchten (Tokio- und Ise-Bucht, 
Seto-Binnenmeer) von 1.598 Tonnen/Tag (1984) auf 1.481 Tonnen/Tag (1989) 
anstrebten, wurden den Gouverneuren der in das System einbezogenen Präfek
turen im Januar 1987 durch die Regierung bekanntgegeben. Deren Aufgabe 
bestand darin, für ihren Zuständigkeitsbereich einen adäquaten Implementa
tionsplan auf Grundlage des von der Regierung formulierten Basisplanes zu 
entwickeln (Japan Environment Summary, Nr. 3/1987: lf.). Dasselbe wieder
holte sich 1989/90; die neuen Ziele streben eine Reduktion von 10 Prozent bis 
1994 an (Basisjahr 1989).

Das GEMS-System für NO2 konnte die gesetzten Ziele nicht erreichen. 
Das wird vor allem auf den Emissionsbeitrag durch Kraftfahrzeuge zurückge
führt, auf die im Rahmen des Systems kein direkter Zugriff möglich ist. So 
gab die Regierung von Tokio im April 1985 offiziell bekannt, daß die Pro
grammziele nicht erreicht worden sind: noch Anfang April 1985 wurden die 
N02"Immissionsstandards an einer Meßstelle an acht aufeinanderfolgenden 
Tagen überschritten. Auch an zehn weiteren Meßstellen kam es zu Über
schreitungen des Standards an bis zu fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Offi
zielle Bekanntmachungen über das Verfehlen der Programmziele gab es auch 
aus den beiden anderen Regionen, in denen das GEMS-System für N 02 einge
führt worden war (vgl. Environment Agency, Quality ... 1986: 77ff.; 1992: 
451 ff).

Die Zielerreichungsrate (bezogen auf den N02-LuftqualitätsStandard) lag 
in allen drei Regelungsgebieten (Tokio, Osaka, Yokohama) bei 46 Prozent, 
gemessen an den allgemeinen Meßstationen, im Falle der verkehrsbezogenen 
Meßstationen lag sie bei nur 11 Prozent (Environment Agency 1992: 454, 
466). Bereits im Dezember 1985 veröffentlichte das staatliche Umweltamt den 
Bericht »Middle-Term Outlook on Measures for Nitrogen Oxides in Large Ci- 
ties«, der zugleich eine Schwachstellenanalyse des GEMS-Programms und 
eine darauf aufbauende Prognose enthält, welche zukünftige Entwicklung bei 
bestimmten Maßnahmen zu erwarten ist. Der Bericht wurde 1988 aktualisiert, 
und der Prognosezeitraum wurde auf 1993 ausgedehnt. Nunmehr wurde er
wartet, daß bis 1993 aufgrund erweiterter und strengerer Vorschriften für sta
tionäre Quellen die LuftqualitätsStandards im allgemeinen, d.h. gemessen an 
den allgemeinen Meßstationen, eingehalten werden. Es wurde jedoch schon 
damals befürchtet, daß dieses Ziel für die speziellen Meßstationen, die in ver
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kehrsreichen Zonen installiert sind, nicht zu erreichen sei. Eine Änderung sei 
nur durch intensivere Maßnahmen zur Begrenzung der Kfz-Abgase möglich 
(ebenda: 145f.)- Die seit 1985 ergriffenen Maßnahmen haben allerdings noch 
nicht zu einer Trendwende geführt; so wurde für die allgemeine NOx-Luftbe- 
lastungssituation (in allen Ballungsräumen) bereits im Jahr 1989 festgestellt: 
»Air pollution in Japan’s major cities in the past fiscal year was as bad as the 
worst levels recorded three years ago, chiefly due to ever-rising road traffic 
and continuing economic expansion« (International Environment Reporter, 
September 1990: 366). Für 1990 hieß es, daß der Luftqualitätsstandard (98- 
Perzentil/Tagesdurchschnittswerte) an 35,7 Prozent (112) der speziellen Meß
stationen überschritten wurde. Anfang der neunziger Jahre schließlich wurden 
weitere Verschlechterungen festgestellt und ein neues Maßnahmenprogramm 
aufgestellt, über das sogleich berichtet wird. Das staatliche Umweltamt geht 
davon aus, daß die Luftqualitätswerte hierdurch in einem mittelfristigen Zeit
raum bei den allgemeinen Meßstationen erreicht werden könnten; um dieses 
Ziel auch bei den verkehrsbezogenen Meßpunkten zu erreichen, seien aber zu
sätzliche und weitgehende Maßnahmen notwendig (vgl. Environment Agency, 
Quality ... 1992: 455f.).

Da für den Mißerfolg des Programms überwiegend die NC^-Emissionen 
von Kraftfahrzeugen verantwortlich gemacht werden9, wurden vom staatlichen 
Umweltamt im Budget des Fiskaljahres 1985 rund 34,8 Millionen Yen für eine 
Untersuchung bereitgestellt, in deren Rahmen die Umsetzbarkeit und Umwelt
wirksamkeit verschiedener verkehrsbezogener Maßnahmen am Modellfall To
kio überprüft werden sollen. Die Reduzierung der Abgasgrenzwerte für Pkw- 
Diesel ab 1987 ist gleichfalls im Rahmen der Maßnahmen zur Entlastung der 
Ballungsgebiete von unter anderem N02-Emissionen zu sehen. Als besonders 
problematisch gelten Lkw aller Größen, deren Anzahl und Fahrleistungen kon
tinuierlich gestiegen sind. Das wird teilweise auf das »just-in-time«-System zu
rückgeführt, aber auch auf die steuerlichen Begünstigungen von Lkw: So ko
stet (Stand 1989) der Liter Benzin rund 120 Yen (Steueranteil 53,8 Yen), der 
Liter Dieselkraftstoff dagegen nur 80 Yen (Steueranteil 24,3 Yen). Die pro 
Pkw zu leistenden öffentlichen Abgaben sollen sich auf 13,1 Yen/Kilometer 
belaufen, bei dieselbetriebenen Lkw (7 Tonnen Gesamtgewicht) seien es nur 
9 Yen/Kilometer (Nagai 1990: 8).

Im Rahmen des »Middle-Term Outlook« des staatlichen Umweltamtes wur
den darüber hinaus Aktivitäten zur Förderung von Elektro- und sogenannten

9 Im Jahr 1985 hatten sie an den Gesamtemissionen einen Anteil von 67 Prozent (Tokio, 
spezielle Bezirke), 32 Prozent (Yokohama und umliegende Bezirke) und 47 Prozent 
(Osaka und umliegende Bezirke). Vgl. Environment Agency, Quality ... (1989: 28).
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low-pollution Automobilen sowie zur Verbesserung des Verkehrsflusses und 
des öffentlichen Nahverkehrs angekündigt. Für die Beschleunigung des Einsat
zes von Kraftfahrzeugen, die besonders gute Emissionsdaten aufweisen, sollen 
auch Finanzmittel aus einem besonderen Fonds eingesetzt werden (Environ
ment Agency, Quality ... 1989: 27, 145). Für Kfz, die bestimmte Emissions
grenzwerte einhalten, werden zudem Steuernachlässe gewährt (ebenda: 91). 
Insgesamt waren diese Maßnahmenvorschläge alle recht vage gehalten; nahezu 
alle befragten Experten -  auch solche aus dem staatlichen Umweltamt -  hiel
ten sie für unzureichend, um die Programmziele zu erreichen. Bei stationären 
Quellen dagegen sind, ähnlich wie im Falle S02, teilweise drastische Emis
sionssenkungen -  jedoch nicht im überwiegenden Maße durch das GEMS-Sy- 
stem -  erzielt worden; gleichwohl zeichnet sich auch hier seit einigen Jahren 
ein geringer Anstieg ab (Global Environmental Forum 1994: 34).

In Japan ist allgemein, wie bereits angesprochen, eine starke Zunahme von 
Kraftfahrzeugen aller Art zu verzeichnen. Zwischen 1970 (rund 20 Millionen) 
und 1991 (rund 62 Millionen) verdreifachte sich der Bestand an Kraftfahrzeu
gen (Global Environmental Forum 1994: 148). Noch größer war, nach OECD- 
Angaben (1994: 117), das Wachstum der Pkw-Flotte in dem Zeitraum: Sie 
stieg von 6 auf 32 Millionen. Dennoch weise Japan in den Relationen »öffentli
che Vekehrsmittel/Automobile«, »Gütertransport auf Straßen/ Eisenbahn und 
Schiff« sowie »Pkw/Einwohner« im internationalen Vergleich immer noch gün
stige Werte aus Umweltsicht auf. Gleichwohl werden ungünstige Trends in 
den letzten Jahren festgestellt sowie für die Zukunft prognostiziert:

-  ein starker Anstieg des Automobilverkehrs im Zeitraum 1986 bis 1990;
-  ein erwarteter weiterer genereller Anstieg des Straßenverkehrs, auch be

wirkt durch den Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 1992-1996, in dem Ausbau 
und Verbesserung der Straßeninfrastruktur ein Kernelement ist (hierdurch 
seien allerdings treibstoffverbrauchssenkende Effekte zu erwarten);

-  ein Anstieg des Straßengütertransports zulasten des Schienentransports;
-  ein beträchtlicher Anstieg des Straßengütertransports in den Ballungsräu

men, auch bewirkt durch das »Just-in-time«-Transportsystem;
-  eine Zunahme der Größe und des Treibstoffverbrauches von Pkw (1982 be

trug der Durchschnittsverbrauch eines Neuwagens 7,7 1/100 km, 1990 wa
ren es 8,7 1/100 km);

-  eine Zunahme der Diesel-Pkw, primär wegen niedriger Treibstoffpreise;
-  ein Rückgang der Benzin-Lkw: es wird prognostiziert, daß bis zum Jahr 

2000 alle Lkw Dieselmotoren haben.10

10 Vgl. zu diesen Angaben Environmental Agency, Quality ... (1992: 456ff.); OECD 
(1994: 115 ff.).
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Aufgrund der tatsächlichen und erwarteten Entwicklungen ist das staatliche 
Umweltamt recht pessimistisch, was die Reduktion der NC^-Belastungen in 
den Ballungsgebieten anbelangt, sofern die beschriebenen Trends nicht ge
stoppt würden. Hierzu macht es etliche weitreichende Vorschläge (Environ
ment Agency, Quality ... 1992: 468ff.), doch zur Umsetzung fehlt es häufig 
an zureichender Unterstützung durch die Ministerien für Wirtschaft und Ver
kehr. Es werden in diesem Zusammenhang aber Hoffnungen geäußert, daß die 
»globale Umweltdiskussion«, speziell zum Treibhauseffekt, bestehende Barrie
ren abbauen helfen könnte.11

Bereits auf den Weg gebracht wurden finanzielle Anreizsysteme zur Be
schleunigung des Wechsels auf stickoxidärmere Kraftfahrzeuge sowie -  ge
gründet auf entsprechenden Vorschlägen des Zentralen Umweltrates von Fe
bruar 1992 zur umfassenden Verbesserung des rechtlichen Regelungssystems 
bezüglich der Situation in den NOx-GEMS-Gebieten -  ein »Gesetz zur Reduk
tion von Stickoxiden aus Kraftfahrzeugen in speziellen Belastungsgebieten« 
(Environment Agency, Quality ... 1992: 472f.). Das Gesetz bestimmt die gro
ßen Ballungsgebiete Japans zu »Spezialgebieten«, in denen Lkw, Busse und an
dere Nutzfahrzeuge besonders strenge Abgasstandards erfüllen sollen, entspre
chend einem zeitlichen Stufenplan, der beispielsweise für schon zugelassene 
Fahrzeuge eine Übergangsperiode von acht bis zwölf Jahren (je nach Fahr
zeugklasse) festlegt. Um den Umstellungsprozeß zu beschleunigen, werden 
verschiedene ökonomische Anreize gegeben (erhöhte Abschreibungen, Steuer
nachlässe, zinsgünstige Kredite).

Weiterhin wurde der Schwefelgehalt von Dieselkraftstoff per Verordnung 
1992 auf 0,2 Prozent begrenzt, und es sind große Anstrengungen im FuE Be
reich zu verzeichnen, die auf einen robusten Magermischmotor abzielen, der 
mit einem Katalysator ausgerüstet werden kann.

Eine OECD-Expertengruppe (OECD 1994: 43) kommt zu einer außeror
dentlich guten Beurteilung der neueren Kfz-Abgasstandards:

»By 1992, the Standards for passenger cars in Japan were twice as stringent as the 
strict California Standard for CO, slightly more stringent for hydrocarbons and 
equivalent for NOx. The Standards for heavy duty vehicles have also been gra- 
dually strengthened, reflecting the best available technology.«

Das GEMS-System für den Gewässerschutz (CSB) war, wie schon bei dem be
grenzten Vorläufersystem für das Seto-Binnenmeer, insgesamt erfolgreich bei 
der Reduzierung der Schadstoff-Frachtmenge entsprechend den (gestuften) 
Zielsetzungen (vgl. Takeuchi 1989). 11

11 Interviews 1992, 1994 mit Mitarbeitern des staatlichen Umweltamtes und japanischen 
Umweltexperten in Tokio und Kioto.
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Die Gewässerqualitätsstandards konnten allerdings bislang noch nicht er
reicht werden, hauptsächlich wegen der Einleitungen von Haushaltsabwässern 
und Belastungen durch landwirtschaftliche Tätigkeiten. Es wird inzwischen 
von einem »massive inflow of household effluents« gesprochen. Ihr Anteil an 
der Gesamtbelastung liegt gerade bei zirkulationsschwachen Gewässern häufig 
bei 60 bis 70 Prozent (Tokio-Bucht zum Beispiel 70 Prozent). Um dieses Pro
blem in den Griff zu bekommen, hat das staatliche Umweltamt seit 1987 die 
Umsetzung eines umfassenden Maßnahmepaketes speziell für GEMS-Gebiete 
eingeleitet (Environment Agency, Quality ... 1989: 214f.); weiterhin sind im 
Rahmen des allgemeinen 6. Kläranlagen- und Kanalisationsausbauprogramms 
(1986 bis 1990) mit einer Finanzsumme von insgesamt 12,2 Trillionen Yen 
auch erhebliche Investitionen in den GEMS-Gebieten bereitgestellt worden 
(ebenda: 215, für das 7. Programm vgl. 1992: 508f.). Aus den vorliegenden 
amtlichen Berichten (Environment Agency, Quality ... 1992: 25ff.) geht her
vor, daß im Jahr 1990 die Wasserqualitätsstandards für CSB in den drei 
GEMS-Gebieten noch längst nicht erreicht worden waren: Die Übereinstim
mungsrate mit den CSB-Wasserqualitätsstandards betrug in der Tokio-Bucht 
63 Prozent, in der Ise-Bucht 59 Prozent, im Seto-Binnenmeer 75 Prozent, in 
der Osaka-Bucht beispielsweise 67 Prozent. Den problematischen Belastungs
zustand der Gewässer mit organischen Stoffen zeigt auch das immer noch häu
fige, wenn auch rückläufige Auftreten sogenannter »roter Fluten« (Gewässer
blüte infolge von Eutrophierung). So traten 1983 (1988) solche »roten Fluten« 
dreimal (einmal) in der Tokio-Bucht, 42mal (15mal) in der Ise-Bucht und in 
allen Jahren seit Einführung des Systems im Seto-Binnenmeer über lOOmal je 
Jahr, 1991 beispielsweise 107mal auf. In den Interviews wurde darauf hinge
wiesen, daß ohne die Einführung des GEMS-Systems eine wesentlich ungün
stigere Entwicklung stattgefunden hätte, da hier, anders als im Falle des 
GEMS-Systems für SO2, keine anderen Regelungsinstrumente existieren, die 
im gleichen (oder sogar noch stärkeren) Maße Funktionen des GEMS-Systems 
(CSB) übernehmen könnten. Zur Verbesserung der Situation wurden ab 1987 
neue Maßnahmen eingeleitet, die auf einem Untersuchungsbericht des Zentra
len Umweltrates (»Revising the Standards for the total pollutant control of 
water quality«) von 1986 beruhen (ebenda: 223); im Jahr 1991 wurden eben
falls neue Programme beschlossen (Environment Agency, Quality ... 1992: 
514f.).
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(2) Problemverschiebung

Quantitative Angaben über Problemverlagerungen, die direkt auf das GEMS- 
System für SO2, NO2 und CSB zurückgeführt werden können, lagen nicht vor. 
Da hier die Verminderung der Gesamtfracht der Schadstoffe im Vordergrund 
steht, ist die Form der Problemverlagerung durch »Verdünnung« bei gleichzei
tiger Beibehaltung oder sogar Steigerung des Gesamtstoffausstoßes prinzipiell 
ausgeschlossen. Gleichwohl sind aufgrund der verschiedenen Mittel, die zur 
Verminderung der Gesamtfracht in den bezeichneten Gebieten angewendet 
werden, Problemverlagerungen nicht auszuschließen. So fallen zeitweilig in 
Spitzenproduktionszeiten (in Japan im Sommer) durch die zahlreichen Rauch
gasentschwefelungsanlagen so große Gipsmengen an, daß sie nicht sofort zu 
vermarkten sind; nach Angaben der Interviewpartner können sie gelagert und 
später zu den Abnehmern gebracht werden. Wesentlich problematischer ist die 
Situation im Gewässerschutz: Der besonders in den letzten Jahren intensiv be
triebene Ausbau des Kläranlagensystems führte zu steigenden Klärschlammen
gen mit hoher Schadstoffkonzentration, für die sich in zunehmendem Maße 
Verwertungs- und Deponierprobleme stellen. Diese Art Problemverlagerungen 
sind jedoch nicht systemimmanente Folge des GEMS-Systems; sie könnten 
durch Wahl geeigneter technischer und regulativer Mittel bei der Umsetzung 
des GEMS-Systems vermieden werden, beispielsweise durch stoffsubstituie
rende oder -reduzierende Maßnahmen, was auch Verbote von umweltbelasten
den Substanzen einschließen könnte. Die Grundausrichtung auf Senkung des 
Gesamtschadstoffausstoßes ist als prinzipiell positiver Ansatz im Sinne einer 
Umweltpolitik zu bezeichnen, die Problemverlagerungseffekte vermeiden will.

(3) Ökonomische Effizienz

Aus allgemeiner ökonomischer Sicht zeichnen sich die GEMS-Programme zu
nächst einmal dadurch aus, daß sie neue wirtschaftliche Aktivitäten und wirt
schaftliches Wachstum, auch wenn es mit zusätzlichen Luft- bzw. Gewässer
belastungen verbunden ist, grundsätzlich nicht verhindern. Die Wachstums
konformität von GEMS wird dabei auf folgende Weise angestrebt:

-  Die einzelnen GEMS-Programme sehen gewisse Wachstums- und mithin 
Emissionsreserven für die Errichtung neuer bzw. die Expansion bestehender 
Emissionsquellen vor; d.h. die GEMS-Programme teilen Emissionskontin
gente an bestehende Betriebe nur in dem Maße zu, daß für Wachstums
zwecke noch entsprechende Emissionsreserven verbleiben.
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-  Im Falle einer Verknappung der vorhandenen Wachstums- und Emissionsre
serven ist mit einer allgemeinen Verminderung der bereits verteilten Emis
sionskontingente zu rechnen.

-  Um einer allzu schnellen Erschöpfung der verfügbaren Wachstums- und 
Emissionsreserven entgegenzuwirken, können die zuständigen Behörden für 
regelungspflichtige Neuanlagen bzw. bei wesentlichen Veränderungen be
stehender Anlagen spezielle (schärfere) Gesamtemissionsmengen-Standards 
vorschreiben. Auf diese Weise können Verbesserungen der Umweltsituation 
und Wachstumsreserven immer dann erzielt werden, wenn alte, vergleichs
weise emissionsintensive Anlagen durch neue bzw. expandierende Emis
sionsquellen mit relativ geringeren Emissionen ersetzt werden.

Obgleich die Vorgaben der GEMS-Programme theoretisch als wachstumskon
form anzusehen sind, können sie sich unter Umständen in der Praxis wachs
tumshemmend auswirken, wenn die GEMS-Grenzwerte für neue oder expan
dierende Anlagen im Vergleich zu denen für bestehende Emissionsquellen we
sentlich schärfer sind und auch nicht durch schärfere Grenzwerte aufgrund 
von sonstigen Auflagen (z.B. im Rahmen des K-Wert-Systems oder im Rah
men von Vereinbarungen) überlagert werden. Dann werden unter Umständen 
neue Investitionen und Modernisierungen, die der Wachstums- und/oder Pro
duktionssteigerung dienen würden, angesichts der im Vergleich zu Altanlagen 
höheren Umweltschutzkosten nicht vorgenommen. Verschärfte Auflagen für 
neue bzw. expandierende Quellen verschaffen nämlich den Ältanlagenbetrei- 
bern gewisse Konkurrenzvorteile, so daß alte, weniger produktive Emissions
quellen, die zudem relativ emissionsintensiver sind, unter Umständen länger 
als wirtschaftlich und umweltpolitisch zu vertreten betrieben werden und 
wachstumspolitisch durchaus wünschenswerte Stillegungen und regionale 
Standortverlagerungen unterbleiben. Auf diese Weise würden durch technolo
gisch orientierte Auflagen möglicherweise nicht nur Neuinvestitionen, Moder
nisierungen oder eine Umstrukturierung der Industrie verzögert oder sogar 
verhindert, sondern auch eine stärkere Umweltbelastung verursacht werden, 
als dies bei etwas weniger strengen Auflagen für Neuanlagen der Fall wäre. 
Beispiele für solche negativen Innovationswirkungen konnten allerdings nicht 
gefunden werden. Es handelt sich hier auch nicht um ein GEMS-spezifisches 
Problem, sondern um ein Problem jeglicher Auflagenpolitik, die zwischen Alt- 
und Neuanlagen differenziert. Da nach den vorliegenden Informationen die 
GEMS-Grenzwerte in der Regel von schärferen Grenzwerten aufgrund ande
rer Regelungsinstrumente (Umweltschutzvereinbarungen!) überlagert werden, 
stellt sich die hier aufgeworfene Frage wachstumshemmender Einflüsse eher 
bei den sonstigen Instrumenten.
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Aufgrund der vorliegenden Informationen kann insgesamt davon ausgegan
gen werden, daß durch die GEMS-Programme der Bau von Neuanlagen bzw. 
wesentliche Erweiterungen in der Regel nicht beeinträchtigt werden, da von 
den zuständigen Behörden meist genügend »Reserven« bei der Programment
wicklung eingeplant werden (dies sei unter anderem möglich, da man von der 
Maximalkapazität bestehender Anlagen ausgehe); die Anforderungen für Neu
anlagen seien aber sehr streng. Es komme aber auch vor, und zwar in den we
nigen Fällen, wo keine Reserve im Plan vorhanden sei, daß bei der Genehmi
gung von Neuanlagen die Werte für die Altanlagen indirekt dadurch verschärft 
werden, daß die zulässige Gesamtemissionsmenge für die gesamte Betriebs
stätte nicht oder nur unwesentlich erhöht werde.

Im Hinblick auf die ökonomische Effizienz der GEMS-Programme ist fest
zuhalten, daß bei der Festlegung von erlaubten Gesamtemissionsmengen für 
einzelne Unternehmen diese nicht anlagenspezifisch, sondern für die gesamte 
Betriebseinheit gelten, so daß theoretisch dem Betreiber Flexibilität bei der 
Entscheidung gegeben ist, wo (d.h. an welchen Einzelanlagen) er Emissions
reduktionen vornehmen will. Damit besteht die Möglichkeit einer betriebsin
ternen, kostenminimierenden Anpassung an das vorgegebene Emissionskontin
gent der Luftreinhaltung. Der Flexibilitätsspielraum bei Luftschadstoffemissio
nen wird jedoch dadurch eingeschränkt, daß außerdem die K-Werte (SO2) und 
Emissionsgrenzwerte (NO2) einzuhalten sind. Diese können in Einzelfällen in 
ihren Anforderungen sogar strenger sein als die Gesamtmengenstandards. Hin
zu kommt, daß in den meisten Fällen emittierender Anlagen Gesamtmengenbe
schränkungen in Umweltschutzvereinbarungen festgelegt worden sind; da sie 
in der Regel knapper bemessen sind als die offiziellen Mengenzuteilungen, be
stimmen sie weitgehend über das Niveau an Flexibilität für betriebliche Ent
scheidungen über Umweltschutzmaßnahmen. Die nationale Regelung hat dem
entsprechend eher die Funktion einer absichernden Minimalregelung.

Im Abwasserbereich kommt es in Einzelfällen vor, daß eine Gesamtmenge 
für zwei unmittelbar benachbarte Betriebe mit zahlreichen Einleitungspunkten 
gebildet wird. Gleichwohl kann im Rahmen der GEMS-Programme in der Re
gel nicht das theoretisch gegebene Kosteneinsparungspotential einer betriebs- 
und nachbarschaftsübergreifenden Anpassung an räumliche Emissionskontin
gente ausgeschöpft werden. Auch wenn somit die theoretisch mögliche Ko
stenwirksamkeit der Anpassungsmaßnahmen an die vorgegebenen Emissions
kontingente zumeist von vornherein nicht erreichbar ist, bleibt es eine offene 
Frage, ob es bei den bereits sehr strengen Grenzwerten überhaupt noch signi
fikante Kostendifferentiale zwischen den betroffenen Emissionsquellen gibt. 
Angesichts des progressiven Verlaufs der Grenzkosten je vermiedener Schad
stoffeinheit mit steigenden Reinhalteanforderungen ist jedoch anzunehmen, daß
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durch eine Zulassung betriebsübergreifender und kleinräumig weiter gefaßter 
Anpassungen an vorgegebene Gesamtemissionswerte (im Sinne des amerikani
schen Bubble-Konzepts) gesamtwirtschaftlich kostengünstigere Lösungen er
reicht werden könnten.

Die Einführung eines Bubble-Konzepts in Verbindung mit einem Emis
sionszertifikatshandel (»trading«) stößt auch auf Grenzen, die aus der »stren
gen« kommunalen Umweltpolitik herrühren, sofern es um interregionalen Aus
tausch von Emissionskontigenten ginge. Hierauf weist Kato (1993: 10) hin:

»Although no trade has actually taken place between two different companies or 
between plants in two different locations, the practice is not uncommon to trade 
permits among different facilities within an industrial plant belonging to the same 
company. The problem is whether this might be applied to trade between different 
companies in different regions, and between different sectors of industry and busi
ness. All local governments in Japan have set pollution control standards which are 
far stricter than national minimum standards, and with regard to the maintenance 
of ambient environmental quality, most of them uphold the 'principle of non
degradation' . In other words, they will not allow any development in their jurisdic
tions that will lead to deterioration of environmental quality from its present state, 
even in the 'cleanest' areas with the highest standards of ambient air and water 
quality at present.«

Die ökonomische Effizienz der GEMS-Systeme muß somit generell als unbe
friedigend angesehen werden. Angesichts der Überlagerung der GEMS-Grenz- 
werte durch andere Regelungsinstrumente hat allerdings die Frage nach der 
ökonomischen Effizienz der GEMS-Programme faktisch eine negierbar gerin
ge Bedeutung. Bezüglich der Innovationswirkungen halten sich im Gewässer
schutzbereich die positiven und (mittelbaren) negativen Effekte soweit über
haupt feststellbar die Waage; im Bereich der Luftreinhaltung dagegen ist im 
Saldo von positiven Anstößen (etwa Verbesserung des Reinigungsgrades von 
Katalysatoren, Erhöhung der Treibstoffeffizienz, verstärkte FuE-Maßnahmen 
für alternative emissionsarme Antriebsquellen) auszugehen.

(4) Administrative Praktikabilität

Die administrative Praktikabilität ist als hoch zu bezeichnen. Das Berech- 
nungs-, Planungs- und Vollzugs verfahren stellt sich, auch aufgrund der Erfah
rungen, die mittlerweile gesammelt worden sind, und wegen der Akzeptanz 
des Systems durch die Adressaten, als unproblematisch dar. Nach Angaben 
des staatlichen Umweltamtes treten wegen der Berechnungsmethoden auf 
Grundlage der vorgeschriebenen Formeln für die fallbezogene Differenzierung 
der SO2- und NC^-Gesamtemissionsmenge keine Komplikationen auf, da dies
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mit bereits Anfang der siebziger Jahre entwickelten Computerprogrammen, 
gestützt auf eine groß dimensionierte Windtunnel-Experimentieranlage, durch
geführt wurde. Als sehr vorteilhaft wirkte sich auch die gute Infrastruktur der 
Meß- und Informationssysteme aus; hierdurch werden Planung und Kontrolle 
wesentlich erleichtert. Dementsprechend stellte auch der Vollzugsaufwand 
kein Problem dar. Da durch die GEMS-Systerne auch interregionale (verwal
tungsgrenzüberschreitende) Schadstofftransporte berücksichtigt werden, ist in 
der Programmentwicklungsphase der Koordinationsaufwand relativ hoch. Im 
Bereich der Luftschadstoffe erfolgt diese Koordination weitgehend reibungs
los; im Bereich des Gewässerschutzes treten dagegen des öfteren Konflikte 
zwischen den beteiligten Präfekturen wegen der Festlegung der Anteile je Prä
fektur an der Gesamtemissionsmenge auf. Dennoch wurde immer eine Ver
ständigung, auch wegen des »staatlichen Einigungsdrucks«, erzielt: Das staatli
che Umweltamt hat die mittelbare Vollzugsaufsicht, das Bauministerium ver
gibt staatliche Finanzmittel für den kommunalen Kläranlagenbau bzw. Subven
tionen für Private.

(5) Fairneß

Kritische Äußerungen der Adressaten gegen das System wegen seiner Wirkun
gen auf die Verteilungsgerechtigkeit sind in den Interviews nicht bekannt ge
worden; die Befragten haben vielmehr generell die Fairneß des Systems bestä
tigt. (In dieses System werden auch kleinere Betriebe einbezogen, die nicht 
vom K-Wert-System erfaßt werden. Aus Praktikabilitätsgründen werden für 
sie nicht Gesamtemissionsmengen, sondern Brennstoffstandards, die eine Be
grenzung des Schwefelgehalts vorschreiben, festgelegt.) Es wurde aber gene
rell, auch von der Verwaltung, darauf hingewiesen, daß beim GEMS-System 
für NO2 die Kraftfahrzeuge wesentlich stärker berücksichtigt werden müßten, 
da bei den stationären Anlagen schon aufgrund anderer Regelungssysteme sehr 
viel zur N02-Emissionssenkung getan worden sei. Daraus ist zu schließen, 
daß die Problemadäquanz der Problemdefinition für die NC^-Belastung durch 
die staatliche Umweltpolitik über einen längeren Zeitraum unangemessen ge
wesen ist. Seit Anfang der neunziger Jahre ist es hier aber zu beträchtlichen 
Änderungen gekommen, insbesondere durch striktere Regelungen für Last
kraftwagen und sonstige Liefer- und Nutzfahrzeuge.
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(6) Politische Akzeptanz

Die politische Akzeptanz des GEMS-Systems ist als hoch zu bezeichnen. Be
fragte aus verschiedenen Branchenverbänden (insbesondere Petroleum, Eisen 
und Stahl, Chemie, Energieversorgung) bezeichneten das GEMS-System als 
flexibel und wirksam; auch aus anderen Branchen waren kritische Äußerungen 
sehr selten. Es wurde darauf hingewiesen, daß Flexibilität gerade dadurch be
stünde, daß für Altanlagen zunächst Zwischenwerte eingeräumt würden und 
die Anpassungsfristen für die endgültigen Standards zufriedenstellend bemes
sen seien. Auch die ökonomische Vertretbarkeit der Maßnahmen werde in der 
Vollzugspraxis zufriedenstellend berücksichtigt. Der Bau von Neuanlagen 
(bzw. wesentliche Erweiterungen) werde in der Regel nicht behindert, da von 
der zuständigen Behörde meist genügend »Reserven« bei der Programment
wicklung eingeplant werden (da man unter anderem von der Maximalkapazität 
bestehender Anlagen ausgehe). Die Anforderungen für Neuanlagen seien aber 
sehr streng. Es komme vereinzelt vor, und zwar in den wenigen Fällen, wo 
keine Reserve im Plan vorhanden sei, daß bei der Genehmigung von Neuanla
gen die Werte für die Altanlagen indirekt dadurch verschärft werden, daß die 
zulässige Gesamtemissionsmenge für die gesamte Betriebsstätte nicht oder nur 
unwesentlich erhöht werde. Angesichts der allgemein hohen Akzeptanz der 
GEMS-Programme ist allerdings zu vermuten, daß dies auch dadurch zustande 
kommt, daß in den Umweltschutzvereinbarungen zumeist strengere Anforde
rungen festgelegt werden. Die Automobilindustrie steht dem System (GEMS 
für NOx) dagegen eher reserviert bis ablehnend gegenüber, dasselbe gilt für 
den Interessenverband der Fuhrunternehmer. Massiverem Widerstand konnte 
jedoch dadurch begegnet werden, daß die Maßnahmenpläne zeitlich gestreckt 
und mit vielfältigen finanziellen Unterstützungsmaßnahmen versehen wurden.

(7) Vorsorge

Prinzipiell ist in den GEMS-Systemen das Potential enthalten, vorsorgeorien
tierte Maßnahmen bei den Adressaten auszulösen. Die Festlegung von Ge
samtemissionsmengen und ihre Einbindung in zugleich gestufte Umsetzungs
programme im Rahmen von gesetzlich abgesicherten Vorschriften zielt auf die 
Reduzierung von Emissionen, nicht auf eine weiträumige Verteilung oder Ver
lagerung. Tatsächlich kommt das System jedoch als Sanierungsmaßnahme in 
schon bestehenden Problemgebieten zum Einsatz, wo die problemverursachen
den Mechanismen seit langem bekannt sind, die zudem nur in seltenen Fällen 
mittels GEMS-System direkt angegangen werden. Insofern handelt es sich um
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eine nachsorgende Umweltpolitik, die ein »erträgliches« Maß an Umweltbela
stung -  und auch das nicht in allen Punkten erfolgreich -  anstrebt. Gleichwohl 
sind von dem System Anschübe zu umweltpolitischen Maßnahmen (etwa bei 
Detergentien, Lastkraftwagen) ausgegangen, die es sonst nicht in dem Ausmaß 
und so rasch gegeben hätte.

5.4 Umweltschutzvereinbarangen12

5.4.1 Überblick

Umweltschutzvereinbarungen, in denen sich Unternehmen hauptsächlich ge
genüber Präfekturen und/oder Gemeinden, bisweilen auch gegenüber Bürger
organisationen, zur Vermeidung oder Verminderung schädlicher Umweltein
wirkungen oder zu Maßnahmen der Landschaftsgestaltung über die gesetzli
chen Anforderungen hinaus verpflichten, sind ein charakteristisches Element 
der japanischen Umweltpolitik (vgl. Abe 1977; Gresser et al. 1981; Yamanou- 
chi/Otsubo 1984, 1989; Foljanty-Jost 1988; Hashimoto 1989d; Shibata 1989b; 
vgl. auch Shibaike 1986: 76ff.). Derartige Vereinbarungen werden auf freiwil
liger Grundlage als Ergebnis oft langwieriger Verhandlungen, besonders bei 
der Neuerrichtung oder wesentlichen Änderung größerer Anlagen, geschlos
sen; allerdings wenden die Präfekturen und Gemeinden häufig eine Reihe sub
tiler Druckmittel an, um die Unternehmen zum Abschluß zu veranlassen. 
Trotz dieser Elemente sozialen und politischen Drucks kann man die Umwelt
schutzvereinbarungen als Ausdruck der sozialen Verantwortung gegenüber der 
»Nachbarschaft« (Gemeinde) bezeichnen, die die japanische Wirtschaft seit Be
ginn der siebziger Jahre in höherem Maße als ihre Konkurrenten in Europa 
und Nordamerika anerkennt. Zusammen mit kommunalen Verordnungen und 
Verwaltungsempfehlungen sind Umweltschutzvereinbarungen ein bedeutsames 
Gegengewicht zur grundsätzlich zentralstaatlichen Organisation Japans und des 
japanischen Umweltschutzes im besonderen. Sie sind Ausdruck einer Umwelt
politik von unten, die Mängel, Lücken oder auch nur zu generelle und daher 
ungeeignete Regelungen der zentralstaatlichen Umweltgesetzgebung nach den 
Bedürfnissen vor Ort auszugleichen oder zu ergänzen vermag.

12 Dieses Kapitel entstand in enger Kooperation mit E. Rehbinder im Rahmen des Gut
achtens »Darstellung und Wirkungsanalyse der ökonomischen Instrumente der Umwelt
politik in Japan« (1989: unveröffentlicht); diverse Abschnitte sind von E. Rehbinder 
geschrieben worden.
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Umweltschutzvereinbarungen wurden vereinzelt schon in den fünfziger 
und frühen sechziger Jahren abgeschlossen; in nennenswertem Umfang finden 
sich derartige Vereinbarungen aber erst seit 1968. Als Grundtypus einer Um
weltschutzvereinbarung , die den folgenden oftmals als Modell diente, gilt die 
Umweltschutzvereinbarung, die 1964 zwischen der Tokyo Electric Power 
Company (TEPCO) und der Stadt Yokohama für ein Kohlekraftwerk im Di
strikt Isogo abgeschlossen worden war. Sie geht darauf zurück, daß TEPCO 
als Standort ein Neulandgebiet an der Küste vorgesehen hatte, das es von der 
Stadt Yokohama und der Präfektur Kanagawa erwerben mußte. Das Vorhaben 
stieß wegen befürchteter Luftbelastungen auf beträchtlichen Widerstand der 
Stadtbevölkerung, was schließlich in der Wahl eines Kandidaten der Sozialisti
schen Partei -  der in der Wahlkampagne als Verfechter strikter Umweltschutz
regelungen aufgetreten war -  zum Bürgermeister der Stadt mündete (vgl. hier
zu und zu folgendem Hashimoto 1989b: 12f.; 1989d: 254ff.). Da eine prinzi
pielle Ablehnung des Antrags vor allem aus politischen Gründen nicht möglich 
war -  die Parteizentrale der Sozialistischen Partei übte Druck auf den Bürger
meister aus, weil die Kohlebergbau-Gewerkschaft zu ihrer einflußreichen 
Klientel gehörte - ,  wurde zunächst die Durchführung einer Umweltverträg
lichkeitsprüfung beschlossen. Das hiermit beauftragte Expertenteam schloß 
seine Untersuchung mit weitreichenden Vorschlägen zur Durchführung von 
Umweltschutzmaßnahmen im Falle des Baus der Anlage ab. Die Vorschläge 
flössen in den Entwurf einer Umweltschutzvereinbarung durch den Bürgermei
ster ein, dem schließlich weitgehend von TEPCO, nachdem nun auch das 
Wirtschaftsministerium (MITI) die Vereinbarung befürwortete, zugestimmt 
wurde. Zahlreiche Bestimmungen in der Vereinbarung waren wesentlich stren
ger als bisher übliche Umweltschutzregelungen.

Die Vereinbarung wurde veröffentlicht, um die Akzeptanz der Entschei
dung bei der Einwohnerschaft zu erreichen. Daß es zu einer solchen Vereinba
rung mit vergleichsweise strengen Umweltschutzaufl^gen kommen konnte, 
wird auf den politischen Druck der städtischen Einwohner und auf die günstige 
Verhandlungsposition der Stadt als Eigentümerin der begehrten Baufläche so
wie auf ein Ereignis zurückgeführt, das kurz zuvor landesweit erhebliche Wel
len geschlagen hatte: nämlich die erstmalige Verhinderung des Baus eines gro
ßen Industriekomplexes durch den Widerstand der Ortsbevölkerung von Mi- 
shima, Numazu und Shimizu (vgl. hierzu Lewis 1980). Dieses Ereignis soll 
insbesondere das MITI bewogen haben, dem Unternehmen TEPCO zur Konzi- 
lianz zu raten, um einen erneuten Fehlschlag einer Industrieansiedlung inner
halb einer kurzen Zeitspanne und die hiervon vermuteten verheerenden »psy
chologischen« Auswirkungen auf das allgemeine Konfliktklima und die zu
künftige Industriepolitik zu vermeiden.
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Die Zahl der Umweltschutzvereinbarungen ist seitdem stark angestiegeh; 
einen erheblichen Schub lösten die Verabschiedung des Umweltbasisgesetzes 
1967 und der Abschluß einer Vereinbarung zwischen dem Gouverneur von 
Tokio und dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen Toden aus (Shibata 
1989b: 248ff.)- Die Situation im Jahr 1970 schildert ein Zeitungsbericht unter 
der Überschrift »Anti-Pollution Campaign« (The Mainichi Daily News vom 
17.5.1970):

»An increasing number of local governments are now making efforts to curb pollu
tion by concluding 'environmental pollution prevention treaties' with enterprises in 
their respective areas. Backed by strong public opinion, a number o f local govern
ments have decided not to permit any companies to build new factories and plants 
unless they agree to observe all regulations for the prevention of pollution. A high 
ranking official of the Ministry of International Trade and Industry said that all in
dustries, especially big enterprises, should take note of the new trend. They should 
become aware that they will be obliged to make agreements with local govern
ments ...

According to a recent survey by the Home Affairs Ministry, 51 cities and villages 
in 21 prefectures in Japan have made hazard prevention agreements with a total of 
213 private enterprises as of March this year [1970] ... Local governments in 
Chiba and Kashima City, Ibaraki Prefecture, known for their large industrial com
plex zones, have applied the same regulations and conditions to all firms. Going 
further ... is Osaka Prefecture. The Osaka Prefectural Government would buy 
back the land offered to the companies should they violate the agreement made.
This applies to prefectural land in seacoast industrial zone.«

Im Jahre 1971 gab es insgesamt 2.141, 1975 schon 8.923 Vereinbarungen, 
1984 waren es 24.273, 1990 rund 35.000, und 1995 waren es schließlich rund
45.000 Vereinbarungen13 (vgl. Tabelle 5.5). Die Zuwachsrate betrug in den 
letzten Jahren etwa 2.000 pro Jahr; pro Jahr werden nach Auskunft des staatli
chen Umweltamtes 200 bis 300 Vereinbarungen beendet bzw. durch neue er
setzt.

Parteien der Vereinbarungen sind neben den Unternehmen als Gegenpartei 
vor allem Präfekturen oder Gemeinden; oft treten auch beide nebeneinander 
als Partei auf. Neben den Gebietskörperschaften sind manchmal auch Bürger
organisationen an der Vereinbarung als Partei oder als Beobachter beteiligt; 
1995 gab es über 2.500 solcher Vereinbarungen. Schließlich gab es 1995 über
5.000 Umweltschutzvereinbarungen, die ausschließlich zwischen Bürgerorga
nisationen und Unternehmen abgeschlossen wurden. Ob Bürgerorganisationen 
an von Präfekturen oder Gemeinden abgeschlossenen Vereinbarungen beteiligt 
werden, hängt maßgeblich von den politischen Konstellationen ab.

13 Mündliche Mitteilung des staatlichen Umweltamtes im August 1995 zur (hochgerech
neten) Gesamtzahl für 1995.
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Jahr

Unternehmen

1969

436

1970

854

19711 

2.141

1972

3.202

1973

5.097

1974

7.096

1975

8.923

1976

10.899

Jahr 1977 1978 1979 19803 1981 1982 19832 19842

Unternehmen 12.978 14.730 16.499 17.841 19.670 21.334 22.585 24.273

Jahr 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Unterneh
men: nur 
Neuabschlüs
se4 1.804 1.994 1.652 2.178 2.671 k. A. 2.553s 2.500 2.200

Tabelle 5.5: Anzahl der Unternehmen mit Umweltschutzvereinbarungen

Anmerkung:
Die Angaben für 1969 bis 1983 wurden aus den Umweltberichten »Quality of the Environment 
in Japan« (hrsg. von der Environment Agency) 1973 bis 1984, für 1984 aus dem (japanischen) 
»Umweltweißbuch 1984« (Kankyo hakusho 1984) zusammengestellt. Die Angaben gelten jeweils 
zum Stand 30. September des betreffenden Jahres.

1 In »Quality of the Environment in Japan 1972« (S. 172) ist für 1971 die Gesamtzahl der Un
ternehmen mit Umweltschutzvereinbarungen mit 1.708 angegeben; der Grund hierfür konn
te nicht geklärt werden. Da in aktuelleren amtlichen Publikationen die Anzahl mit 2.141 
beziffert wird, wurde hier dieser Wert übernommen. Vgl. auch die wiederum unterschiedli
chen Angaben auf S.41, ebenda.

2 Ab 1983 wurde die Systematik der Statistik geändert; seitdem werden nur noch die jährli
chen Veränderungen aufgeführt. Die Gesamtzahl für 1983 (für 1984 in Klammern) wurde 
nach folgenden Angaben berechnet: 1.522 (1.917) Neuabschlüsse und 271 (229) außer 
Kraft getretene Vereinbarungen.

3 Für die Jahre 1980 bis 1983 werden in einer speziellen amtlichen Publikation zur Umwelt
schutzstatistik von der obigen Tabelle abweichende Angaben gemacht; für 1980: 19.040, 
1981: 21.239, 1982: 23.039, 1983: 24.300. Diese Angaben stimmen mit den Angaben zu 
»Gesamtzahl der Umweltschutzvereinbarungen« in einer folgenden Tabelle überein. Der 
Unterschied zur obigen Tabelle konnte nicht geklärt werden. Es könnte sich bei diesen 
Zahlen um Angaben über die Anzahl der Umweltschutzvereinbarungen handeln; diese Zahl 
kann größer sein als die Zahl der Unternehmen mit Umweltschutzvereinbarungen (wie Ta
belle oben), da ein Unternehmen mehrere Vereinbarungen abgeschlossen haben könnte.

4 Mit Beginn 1985 weist die amtliche Statistik nur noch Neuabschlüsse, jedoch nicht mehr 
außer Kraft getretene Vereinbarungen aus. Insofern werden ab 1985 nur noch Zahlenanga
ben für Neuabschlüsse gemacht. Um zu einem Näherungswert für die reale Gesamtzahl der 
Unternehmen mit Umweltschutzvereinbarungen zu kommen, wird empfohlen, mit einem 
»Abgang« von 260 Vereinbarungen pro Jahr zu rechnen. Für 1993 wird die Gesamtzahl al
ler geltenden Vereinbarungen mit 42.000 angegeben.

5 1991 gab es zusätzlich 1.200 Vereinbarungen über Goliplätze. Für die Folgejahre wird ein 
Anstieg berichtet.

Quelle: nach Environment Agency, Quality 
Mitteilungen des staatlichen Umweltamts.

(diverse Jahrgänge) sowie mündliche
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Tabelle 5.6: Bürgerbeteiligung an Umweltschutzvereinbarungen

Jahr Vereinbarun- Vereinbarun- Direkte Verein- Gesamtzahl Zunahme
gen, bei denen gen, bei denen barungen zwi- der Ver- im Vergleich
Bürgergruppen Bürgergruppen sehen Bürger- einbarungen zum
als Mitunter- als Beobachter gruppen und mit Bürger- Vorjahr

Zeichner (»Zeugen«) Unternehmen beteiligung
beteiligt sind beteiligt sind (ohne Verwal

tungsbeteiligung)

1969 3 77 37 117 _
1970 6 104 96 206 89
1971 18 175 223 416 210
1972 40 231 395 666 250
1973 45 276 796 1.117 451
1974 67 315 1.113 1.495 378
1975 76 337 1.394 1.807 312
1976 95 384 1.821 2.300 493
1977 318 408 2.127 2.853 553
1978 460 469 2.453 3.382 529
1979 541 518 2.504 3.563 181
1980 573 545 2.803 3.921 358
1981 594 566 2.805 3.965 44
1982 607 613 2.805 4.025 60
1983* 702 664 3.001 4.367 342
1984* 717 718 3.187 4.622 255
1985* 760 758 3.392 4.910 288
1986* 795 845 3.660 5.300 390
1987* 821 905 3.889 5.615 315
1988* 873 992 4.103 5.968 353
1989* 922 1.070 4.322 6.314 346
1990* 1.002 1.180 4.661 6.843 529
1991* 1.109 1.290 4.920 7.319 476
1992* 1.278 1.426 5.139 7.843 524
1993* 1.405 1.511 k. A. - -

Anmerkungen:
Umweltschutzvereinbarungen (Kogai Boshi Kyotei) werden in der Mehrzahl aller Fälle ohne for
melle Bürgerbeteiligung zwischen Gebietskörperschaften (Präfekturen, Kommunen) und Unter-
nehmen abgeschlossen. Diese Tabelle zeigt, in welchem Ausmaß Bürgergruppen formell an die-
sen Vereinbarungen als Mitunterzeichner oder Beobachter beteiligt sind bzw. selbständig, ohne
Verwaltungsbeteiligung, Vereinbarungen mit Unternehmen abschließen.
Die Zahl der Vereinbarungen ist pro Jahr kumuliert.
Die statistischen Angaben wurden zusammengestellt aus den Umweltberichten »Quality of the
Environment in Japan« (hrsg. von der Environment Agency).

* Ab 1983 wurde die Systematik der Statistik geändert. Seitdem werden nur noch die Verände-
rungen pro Jahr angegeben. In der Tabelle wurden diese Angaben zur jeweiligen Gesamtzahl
des Vorjahres addiert.

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (diverse Jahrgänge) sowie mündliche
Mitteilungen des staatlichen Umweltamts

249



250

Ta
be

lle
 5

.7
: A

nz
ah

l d
er

 U
nt

er
ne

hm
en

 m
it 

U
m

w
el

ts
ch

ut
zv

er
ei

nb
ar

un
ge

n 
na

ch
 W

ir
ts

ch
af

ts
zw

ei
ge

n

W
ir

ts
ch

af
ts

-
A

nz
ah

l d
er

 U
nt

er
ne

hm
en

 (
ku

m
ul

ie
rt

)

be
re

ic
h

19
72

1
19

73
19

75
19

76
19

77
19

78
19

79
19

80
19

81
19

82

L
an

dw
ir

ts
ch

af
t

32
9

57
0

85
4

1.
08

7
1.

24
3

1.
48

3
1.

60
6

1.
77

4
1.

88
0

B
er

gb
au

15
4

26
8

36
6

40
0

42
4

45
7

49
4

53
2

56
4

Ba
u

19
1

35
0

38
4

43
5

53
5

64
6

77
1

91
6

1.
05

6
N

ah
ru

ng
sm

itt
el

36
4

61
9

78
2

91
1

1.
08

5
1.

22
0

1.
28

4
1.

35
1

1.
43

4
B

ek
le

id
un

g,
T

ex
til

ie
n

23
5

38
3

42
9

48
1

52
2

56
4

59
3

62
7

64
3

H
ol

zw
ir

ts
ch

af
t

14
8

33
1

38
6

49
5

52
1

59
8

67
1

75
0

79
1

Pa
pi

er
 u

nd
 

Z
el

ls
to

ff
93

13
5

35
3

40
3

58
4

61
1

65
0

66
4

72
3

75
4

C
he

m
ie

41
5

57
7

94
2

1.
07

5
1.

20
6

1.
27

8
1.

37
5

1.
42

1
1.

48
2

1.
56

4
E

rd
öl

 u
nd

 
K

oh
le

pr
od

uk
te

83
96

18
3

20
4

24
0

26
1

28
6

30
8

33
0

36
2

G
um

m
i, 

L
ed

er
51

88
11

3
13

5
14

8
16

4
17

9
19

4
20

7
K

er
am

is
ch

e
In

du
st

ri
e

37
2

67
7

80
2

97
5

1.
10

8
1.

20
6

1.
24

8
1.

37
3

1.
51

0
E

is
en

 u
. 

St
ah

l
18

5
26

9
37

2
45

4
49

9
54

2
58

6
60

7
64

0
66

0
N

E
-M

et
al

le
12

1
22

1
26

3
28

8
30

6
34

0
37

1
40

6
43

4
M

et
al

lv
er

ar
be

i
tu

ng
55

8
1.

01
6

1.
16

2
1.

39
3

1.
62

2
1.

70
0

1.
84

2
2.

11
6

2.
24

4
M

as
ch

in
en

ba
u

57
1

1.
02

5
1.

16
2

1.
28

5
1.

38
4

1.
50

1
1.

62
4

1.
80

0
2.

00
2

St
ro

m
er

ze
ug

un
g

10
3

13
3

17
7

20
1

22
4

25
2

27
9

39
7

32
2

33
9

A
nd

er
e

79
3

1.
34

8
1.

85
9

2.
34

0
2.

88
8

3.
44

0
3.

86
1

4.
36

4
4.

89
0

G
es

am
t

5.
09

7
8.

92
3

10
.8

99
12

.9
78

14
.7

30
16

.4
99

17
.8

41
19

.6
70

21
.3

34

A
nm

er
ku

ng
en

: 
A

lle
 A

ng
ab

en
 n

ac
h 

E
nv

ir
on

m
en

t A
ge

nc
y,

 Q
ua

lit
y 

...
 1

97
2 

ff
. 

m
it 

fo
lg

en
de

n 
A

us
na

hm
en

: 
fü

r 
19

79
 b

is
 1

98
1 

un
d 

19
83

, 
19

84
, 

19
93

 n
ac

h 
K

an
ky

o 
ha

ku
sh

o 
(»

U
m

w
el

tw
ei

ßb
uc

h«
), 

hr
sg

. 
vo

m
 s

ta
at

lic
he

n 
U

m
w

el
ta

m
t, 

19
79

-1
98

1,
 1

98
3,

 1
98

4,
 1

99
4.

1 
Fü

r 
19

72
 la

ge
n 

nu
r 

A
ng

ab
en

 z
u 

au
sg

ew
äh

lte
n 

B
er

ei
ch

en
 v

or
.



(F
or

ts
et

zu
ng

 T
ab

el
le

 5
.7

)

W
ir

ts
ch

af
ts


be

re
ic

h
19

83
2

19
84

19
85

A
nz

ah
l d

er
 N

eu
ab

sc
hl

üs
se

 p
ro

 J
ah

r 

19
86

 
19

87
4’

5 
19

88
5 

19
89

5
19

90
5

19
91

5
19

92
5

19
93

5

L
an

dw
ir

ts
ch

af
t

14
7

12
7

10
3

10
2

10
1

11
7

91
11

7
35

7
12

1
15

6
B

er
gb

au
30

28
18

35
30

32
35

84
54

44
65

Ba
u

13
1

68
81

79
66

10
3

72
10

0
10

1
13

4
13

8
N

ah
ru

ng
sm

itt
el

81
12

6
97

12
6

11
4

13
5

13
4

16
3

16
8

20
7

15
5

B
ek

le
id

un
g,

T
ex

til
ie

n
24

25
36

33
24

51
45

62
47

77
69

H
ol

zw
ir

ts
ch

af
t

41
43

36
27

27
54

47
54

74
64

65
Pa

pi
er

 u
nd

 
Z

el
ls

to
ff

17
25

25
31

51
22

44
53

33
70

32
C

he
m

ie
68

10
9

79
87

71
77

97
10

2
19

7
19

8
86

E
rd

öl
 u

nd
 

K
oh

le
pr

od
uk

te
21

25
24

38
16

38
41

32
65

81
49

G
um

m
i, 

L
ed

er
14

18
22

19
5

11
16

15
29

33
16

K
er

am
is

ch
e

In
du

st
ri

e
11

9
12

8
12

2
10

8
87

10
9

11
0

95
12

2
19

6
96

E
is

en
 u

. 
St

ah
l

15
42

35
44

15
18

39
80

56
86

62
N

E
-M

et
al

le
23

28
38

45
24

30
45

57
84

85
54

M
et

al
lv

er
ar

be
i

tu
ng

17
2

19
2

16
3

17
7

10
4

17
5

24
6

27
2

25
2

30
4

15
9

M
as

ch
in

en
ba

u
10

5
17

1
18

5
17

8
11

4
13

4
21

0
26

1
28

7
37

7
19

8
St

ro
m

er
ze

ug
un

g
23

16
23

10
14

20
11

28
33

36
22

A
nd

er
e

50
2

74
6

71
7

85
5

80
0

1.
02

2
1.

06
9

1.
45

4
1.

27
4

1.
44

0
1.

27
4

G
es

am
t

1.
53

33
1.

91
7

1.
80

4
1.

99
4

1.
65

2
2.

17
8

2.
35

2
2.

03
9

3.
23

3
3.

55
3

2.
69

6

2 
E

s 
is

t 
zu

 v
er

m
ut

en
, 

da
ß 

ab
 1

98
3 

di
e 

Sy
st

em
at

ik
 d

er
 S

ta
tis

tik
 g

eä
nd

er
t 

w
ur

de
. 

Se
itd

em
 w

er
de

n 
w

oh
l 

nu
r 

no
ch

 d
ie

 N
eu

zu
gä

ng
e 

pr
o 

Ja
hr

 (
fü

r 
de

n 
Z

ei
tr

au
m

 
1. 

O
kt

ob
er

 b
is

 3
0.

 S
ep

te
m

be
r)

 a
ng

eg
eb

en
, 

»A
bg

än
ge

« 
da

ge
ge

n 
ni

ch
t.

3 
N

ac
h 

Q
ua

lit
y 

...
 (

19
84

: 
32

4)
 s

in
d 

19
83

 i
ns

ge
sa

m
t 

1.
52

2 
V

er
ei

nb
ar

un
ge

n 
ab

ge
sc

hl
os

se
n 

w
or

de
n;

 i
m

 ja
pa

ni
sc

he
n 

(»
O

ri
gi

na
l«

-)U
m

w
el

tb
er

ic
ht

 K
an

ky
o 

ha
ku

- 
sh

o 
19

83
 w

er
de

n 
1.

53
2 

N
eu

ab
sc

hl
üs

se
 g

en
an

nt
. 

D
ie

 D
iff

er
en

z 
vo

n 
1 

zu
 d

er
 in

 d
er

 T
ab

el
le

 e
rr

ec
hn

et
en

 A
nz

ah
l v

on
 1

.5
33

 k
on

nt
e 

ni
ch

t 
ge

kl
är

t w
er

de
n.

4 
Im

 e
ng

lis
ch

sp
ra

ch
ig

en
 U

m
w

el
tw

ei
ßb

uc
h 

vo
n 

19
88

 i
st

 d
er

 E
rh

eb
un

gs
ze

itr
au

m
 o

ff
en

si
ch

tli
ch

 f
al

sc
h 

m
it 

O
kt

ob
er

 1
98

5 
bi

s 
Se

pt
em

be
r 

19
86

 a
ng

eg
eb

en
; 

es
 

ha
nd

el
t s

ic
h 

um
 d

en
 Z

ei
tr

au
m

 1
98

6 
bi

s 
19

87
.

5 
A

b 
19

87
 s

tim
m

t d
ie

 in
 d

ie
se

r 
T

ab
el

le
 b

er
ec

hn
et

e 
G

es
am

tz
ah

l n
ic

ht
 m

eh
r 

m
it 

de
n 

A
ng

ab
en

 z
ur

 G
es

am
tz

ah
l d

er
 T

ab
el

le
 5

.5
 ü

be
re

in
.

Q
ue

lle
: 

na
ch

 A
ng

ab
en

 d
er

 E
nv

ir
on

m
en

t 
A

ge
nc

y,
 d

iv
er

se
 Q

ue
lle

n.



Zweck einer Bürgerbeteilung ist es regelmäßig, den Erfolg der Bürgerorgani
sation und die Berücksichtigung ihrer Vorstellungen in der Vereinbarung 
sichtbar zu machen. Soweit Bürgerorganisationen alleinige Vertragspartei 
sind, haben sie sich häufig in Opposition zur Präfektur oder Gemeinde mit ih
ren Vorstellungen gegenüber dem betreffenden Unternehmen durchgesetzt. Al
leinige Vertragspartei sind Bürgerorganisationen auch in solchen, zahlenmäßig 
nicht belegten Fällen, in denen die Gegenpartei eine Gemeinde ist (z.B. als 
Betreiber einer Müllverbrennungs- oder Kläranlage); es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, daß für nahezu alle größeren Anlagen solche Vereinba
rungen bestehen. Über die Gesamtentwicklung der Bürgerbeteiligung an Um
weltschutzvereinbarungen gibt Tabelle 5.6 (S. 249) Auskunft.

Schließlich gibt es noch Vereinbarungen zwischen den Behörden verschie
dener Kommunen (vgl. Shibaike 1986: 80).

Umweltschutzvereinbarungen werden in den verschiedensten Wirtschafts
zweigen abgeschlossen, seit einigen Jahren werden sie auch speziell für (in al
ler Regel sehr umweltproblematische: Landschaftseingriff, Pestizid-/Dünge- 
mitteleinsatz, Wasserverbrauch etc.) Golfplätze abgeschlossen -  Golf ist in Ja
pan eine »boomende« Sportart. Im Jahr 1992 gab es 1.600 dieser Vereinbarun
gen.

Über die langfristige Entwicklung der Umweltschutzvereinbarungen nach 
Wirtschaftszweigen gibt Tabelle 5.7 (S. 251-252) Auskunft. Noch nicht ge
trennt ausgewiesen wird in der Statistik der Wirtschaftsbereich der »Hochtech
nologie«, die sogenannte high-tech industry. Nach Mitteilung des Wirtschafts
dachverbandes KEIDANDREN und des staatlichen Umweltamtes kommen 
hier Umweltschutzvereinbarungen häufig zum Einsatz, da einerseits über die 
potentielle Umweltproblematik der Betriebe noch wenig gesicherte Kenntnisse 
vorliegen, andererseits die umweltrechtlichen Vorschriften hierzu noch äußerst 
lückenhaft -  trotz der Ergänzung des Chemikaliengesetzes in 1987 -  oder vage 
sind (vgl. Yoshida 1994: 115ff., 130ff.). Mit Stand 1989 soll es rund 220 
Vereinbarungen zwischen Kommunalbehörden und Betrieben, die Halbleiter 
produzieren, gegeben haben; jedoch nur 10 Prozent von ihnen sollen Chemika
lien erfassen, die nicht schon durch Gesetz geregelt sind (Yoshida 1994). Die 
Strenge und Wirksamkeit der Umweltvereinbarungen, die mit diesem Wirt
schaftszweig abgeschlossen wurden, wird in der einzigen mir bekannten (eng
lischsprachigen) Veröffentlichung zu diesem Thema (Yoshida 1994) sehr kri
tisch beurteilt; danach werden auch in den Vereinbarungen noch einige um
weltproblematische Bereiche ausgeklammert, vor allem wird der Informations
zugang sehr restriktiv gehandhabt.
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5.4.2 Inhalte von Umweltschutzvereinbarungen

Die älteren Vereinbarungen -  mit Ausnahme des »Grundtyps« von 1964 (Yo
kohama) -  waren im allgemeinen sehr vage formuliert und stellten mehr oder 
weniger bloße Absichtserklärungen dar. Die modernen Verträge enthalten 
zwar auch generalklauselartige Verpflichtungen, jedoch überwiegen jetzt kon
krete, detaillierte Maßnahmenkataloge. Was die geregelten Umweltbereiche 
betrifft, so stehen in den Vereinbarungen Verpflichtungen der Unternehmen 
zur Kontrolle der Wasserverschmutzung im Vordergrund (vgl. Environment 
Agency, Quality ... 1983: 325; 1984: 325). Für das Bezugsjahr 1982 ergeben 
sich z.B. folgende Relationen: Über 50 Prozent aller Vereinbarungen regeln 
den Gewässerschutzbereich (allerdings mit abnehmender Bedeutung in neueren 
Vereinbarungen). An zweiter Stelle steht der in der nationalen Umweltpolitik 
vernachlässigte Schutz gegen Lärm (ca. 40 Prozent), der gerade in neueren 
Vereinbarungen an Boden gewinnt. Es folgen Regelungen zur Kontrolle der 
Luftverunreinigungen (ca. 32 Prozent), zu denen wohl auch ein Großteil der 
Roh- und Brennstoffregelungen (ca. 18 Prozent) hinzuzuzählen ist. Auch der 
Schutz gegen Geruchsbelästigungen spielt eine erhebliche Rolle (ca. 28 Pro
zent) (vgl. Tabelle 5.8). Über die langfristige Entwicklung der Regelungsbe
reiche in den Umweltschutzvereinbarungen gibt dieselbe Tabelle Auskunft.

Hochdifferenzierte Regelungen finden sich besonders im Bereich der Luft
reinhaltung. Umweltschutzvereinbarungen enthalten regelmäßig Emissions
grenzwerte für SO2, NOx und Staub. Diese Werte sind zum Teil Konzentra
tionswerte, vielfach aber auch (oft zusätzliche, kumulativ geltende) Mengenbe
grenzungen (z.B. m3/h oder t/J), die meist jeweils in der Betriebsstätte (nicht 
der Einzelanlage) eingehalten werden müssen. »Bubble«-Regelungen (d.h. 
mehrere Anlagen innerhalb eines Unternehmens umfassende Vereinbarungen) 
finden sich bisweilen bei funktional verbundenen Betriebsstätten. Bei Staub 
gibt es auch Emissionsbegrenzungen, die sich auf die Einzelanlage beziehen. 
Gleichfalls werden solche Gase und Stoffe geregelt, für die im nationalen Ge
setzeswerk noch keine präzisen Bestimmungen enthalten sind. Ergänzende 
Verpflichtungen zu automatischer Messung der Emissionen, bisweilen auch 
des Schwefelgehalts der Brennstoffe, und Fernübertragung der Meßergebnisse 
an die Präfektur oder Gemeinde vermindern die Anreize, die vertraglichen 
Verpflichtungen, nachdem der Betrieb einmal genehmigt ist, zu ignorieren. In 
einigen Vereinbarungen ist auch vorgesehen, daß die Gemeinde die individuel
len Emissionsdaten (Meßergebnisse) veröffentlichen kann.

Neben Emissionsbegrenzungen finden sich vielfach Verpflichtungen zur 
Anwendung des neuesten Standes der Technik. In neueren Vereinbarungen be
gnügt man sich dabei meist nicht mit einer derartigen Generalklausel, sondern
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schreibt die Errichtung und den Betrieb bestimmter Anlagen der Emissions
minderung (z.B. Entschwefelungs- oder Entstickungsanlagen, Elektrofilter), 
die Verwendung bestimmter emissionsarmer Verfahren (z.B. Zweikammer- 
Verbrennung) oder -  zur Verteilung der Emissionen -  die Errichtung eines 
hohen Schornsteins vor. Häufig sind auch Regelungen zum Schwefelgehalt des 
verwendeten Brennstoffs, wobei 1 Prozent im Regelfall die Obergrenze bildet, 
während sich nach unten Begrenzungen bis 0,12 Prozent finden. Ob und in 
welchem Maße der Schwefelgehalt von Brennstoffen begrenzt wird, hängt ins
besondere von der Schärfe der Emissionsbegrenzungen und von der Verpflich
tung zum Einsatz fortschrittlicher Vermeidungstechnologie ab; mit anderen 
Worten, Schwefelgehaltsbegrenzungen sind zu einem guten Teil ein funktiona
les Äquivalent für technologiebezogene Anforderungen. Können z.B. die 
Emissionsbegrenzungen durch Einsatz einer Entschwefelungsanlage eingehal
ten werden, so wird auf (besonders strenge) Schwefelgehaltsbeschränkungen 
verzichtet, während für Anlagen, die mit besonders schwefelarmen Brennstof
fen betrieben werden sollen, eine Verpflichtung zum Betrieb einer Entschwe
felungsanlage nicht vereinbart wird. Hier besteht viel Spielraum, im Rahmen 
der vertraglichen Vereinbarungen auf die betriebswirtschaftlich motivierten 
Pläne des Unternehmens Rücksicht zu nehmen.

Tabelle 5.9 gibt ein Beispiel für die unterschiedliche Ausgestaltung der 
Anforderungen für konventionelle Kraftwerke in Abhängigkeit von Kapazität, 
Ausstattung mit Vermeidungstechnologie und Einsatzstoffen.

Besondere Verpflichtungen werden vielfach für den Fall von Smog- und 
sonstigen Alarmsituationen sowie Störfällen festgelegt. Viele Vereinbarungen 
verpflichten die Betriebe, in Smogsituationen auf schwefelarme Brennstoffe 
umzustellen, und ermächtigen die Gemeinden oder Präfekturen, die Verminde
rung oder vorübergehende Einstellung der Produktion zu verlangen. Weiterhin 
werden Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Stör- und Unfällen und 
Sofortmaßnahmen zur Begrenzung der Schadensfolgen vorgeschrieben.

Im Bereich der Wasserreinhaltung finden sich vor allem Einleitungsbe
grenzungen für den Schadstoffgehalt der Abwässer, wie z.B. Werte für den 
Säuregehalt, den chemischen Sauerstoffbedarf, den Gehalt an Schwebstoffen 
und für bestimmte gefährliche Stoffe. Bei Kraftwerken wird auch die Einlei
tung von Kühlwasser hinsichtlich der zulässigen Erwärmung geregelt. Auch 
hier finden sich starke Differenzierungen entsprechend Kapazität, Vermei
dungstechnologie und Einsatzstoffen (vgl. Tabelle 5.10). Diese Regelungen 
werden seltener als im Fall der Luftverschmutzung durch Verpflichtungen zu 
automatischen Messungen und Fernübertragung der Meßergebnisse ergänzt. 
Schließlich finden sich auch Regelungen bezüglich des Einsickerns von Ab
wasser in das Grundwasser.
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In bezug auf Lärm, Erschütterungen und Gerüche finden sich ebenfalls viel
fach Grenzwerte (in der Form von Immissions werten für die unmittelbare Um
gebung der Anlage) und vor allem Verpflichtungen zur Verwendung bestimm
ter Anlagen und Verfahren zur Minderung der betreffenden Umweltbeein
trächtigungen sowie bisweilen Meßverpflichtungen. Schließlich gibt es unter 
den bereichsspezifischen Regelungen zur Minderung von Umweltbeeinträchti
gungen auch Verpflichtungen zu ordnungsgemäßer Behandlung der im Betrieb 
anfallenden Abfälle.

In einigen älteren Vereinbarungen, häufig jedoch in solchen neueren Da
tums, übernehmen die Unternehmen zudem Verpflichtungen, über die Rege
lungen des Gesetzes über die Standortbestimmung von Industrieanlagen hinaus 
Schutzzonen (Grüngürtel) um die Anlage zu errichten. Außerdem finden sich 
Verpflichtungen zur Vornahme einer Umweltverträglichkeitsprüfung, in neue
ren Vereinbarungen nicht selten auch als alleinige Verpflichtung.

Weiterhin sind in zahlreichen Vereinbarungen besondere Maßnahmerege
lungen für Problemfälle oder Verstöße gegen Vereinbarungsinhalte sowie 
Kontrollrechte (Betriebsinspektionen) für Nichtbetriebsangehörige enthalten, 
wie Tabelle 5.11 zeigt.

Die vertraglichen Regelungen gelten in erster Linie für Neuanlagen. Meist 
werden aber auch Erweiterungen von Altanlagen einbezogen. Anläßlich einer 
solchen Erweiterung werden vielfach unveränderte Altanlagen(teile) strenge
ren Regelungen unterworfen. Verpflichtungen nur für Altanlagen finden sich 
in Sanierungsgebieten.

Eine besondere Problematik für vertragliche Regelungen ergibt sich dar
aus, daß sich die in der Vereinbarung vorausgesetzten Umweltbedingungen 
oder der festgelegte oder vorausgesetzte Stand der Technik ändern kann und 
vom Standpunkt der Präfektur oder Gemeinde eine Anpassung der Vereinba
rung erforderlich werden kann. Allgemein kann man sagen, daß die bisher ab
geschlossenen Vereinbarungen keine ausdrücklichen Vorschriften enthalten, in 
denen das Bestandsinteresse der Unternehmen anerkannt würde. Immerhin läßt 
sich nicht ausschließen, daß Umweltschutzvereinbarungen im Einzelfall dahin 
auszulegen sind, daß die Präfektur oder Gemeinde implizit zusagt, von stren
geren Regelungen Abstand zu nehmen.14 In der Praxis finden sich jedoch viel

14 Es ist jedoch typisch für die japanische Konfliktkultur, daß Vertragspartner oder auch 
Streitgegner die wirtschaftliche Existenz eines Beteiligten nicht zerstören wollen. Das 
gilt auch für gerichtliche Auseinandersetzungen im Umweltschutz, worauf Hohloch 
(1994a: 119f .) hinweist: »Der Geschädigte läßt sich -  freilich nicht zuletzt auch im 
Eigeninteresse an einem solvent bleibenden Schädiger -  bei der Rechtsdurchsetzung 
auch vom Gebot der Rücksichtnahme auf Interessen des Schädigers leiten und ist -  un
ter dem Eindruck der in Japan so durchaus verbindlichen Rechtsmoral -  u .U . bereit,
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fach Regelungstechniken, die eine Dynamisierung der vertraglichen Verpflich
tungen in Anpassung an geänderte Umstände ermöglichen. Zum Teil werden 
die Verträge nur auf eine kurze Zeit abgeschlossen, die die Unternehmen zur 
laufenden Anpassung an die technische Entwicklung oder gar zu eigener Fort
entwicklung im Bereich der Emissionsminderungstechnologie verpflichten. 
Schließlich eröffnen auch die nahezu immer vereinbarten Verhandlungsklau
seln -  die Verpflichtung, im Fall von veränderten Umständen, Änderung von 
Grenzwerten oder einfach bei Zweifeln neu zu verhandeln -  die Möglichkeit, 
eine Anpassung der Vereinbarung durchzusetzen.

5.4.3 Strenge der Verpflichtungen im Verhältnis zum nationalen 
Recht

Umweltschutzvereinbarungen sind Ausdruck einer Umweltpolitik vor Ort, 
d.h. einer Umweltpolitik der Präfektur oder Gemeinde, die die nationalen Re
gelungen im Hinblick auf die örtliche Umweltsituation, die örtlichen Präferen
zen und die Leistungsfähigkeit des betreffenden Verschmutzers ab wandelt. Die 
in den Vereinbarungen niedergelegten Emissionsbegrenzungen, Brennstoffge- 
haltsbegrenzungen, technologischen Anforderungen, Auslösewerte für Smog
oder andere Alarmsituationen sind daher regelmäßig strenger, zum Teil weit
aus strenger als die durch die zentralstaatlichen Regelungen vorgegebenen An
forderungen (zahlreiche Beispiele in Rentz/Liebfried 1988); Emissionsbegren
zungen, die 50 Prozent strenger sind, stellen keine Ausnahme dar. Grundsätz
lich wird die Verwendung der neuesten Technik vorgeschrieben. Im Bereich 
der Luftreinhaltung beruhen die Verpflichtungen der Großverschmutzer zu 
automatischer Messung und Fernübertragung der Daten ausschließlich auf 
Vereinbarungen.

Als Beispiel für die Unterschiede zwischen staatlicher Regelung (K-Wert- 
System bzw. Gesamtmengenbeschränkungen, soweit anwendbar) und Verein
barungen (vgl. Tabellen 5.12 bis 5.14) seien zunächst typische Regelungen in 
der Elektrizitätsindustrie dargestellt.

Als weiteres Beispiel für die Unterschiede zwischen staatlicher und ver
traglicher Regelung sei eine Vereinbarung im Bereich der Stahlindustrie ge
nannt (vgl. Tabelle 5.15).
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von hundertprozentiger Durchsetzung eines Anspruchs schon im Erkenntnisverfahren, 
nicht erst in der Zwangsvollstreckung abzusehen, wenn die gänzliche Durchsetzung die 
wirtschaftliche Existenz des Gegners zu bedrohen geeignet ist.«



Tabelle 5.12: Vergleich der Emissionsbegrenzungsanforderungen bei Kraft
werken (1984) für NOx: Gesetzliche Regelung -  Umweltschutzvereinbarung

Gesetz

Emissions
standards

Emissions
standards

Vereinbarung über

Nr. 1
Isogo

Nr. 2
400 (820) 184 (380) 159 (330)

Nr. 1
Takasago

Nr. 2
430 (880) - 300 (620)

Nr. 1
Takehara

Nr. 2

400 (820) 

300 (620)
- 76 (160) 

60 (120)

Nr. 1
Matsushima

Nr. 2
300 (620) - 300 (620)

Nr. 1
Ishikawa

Nr. 2
300 (620) - 300 (620)

Nr. 1
Matsushima

Nr. 2

300 (620) 

200 (410) _
60 (120)

Quelle: Rentz et al., NOx -Symposium Karlsruhe 1985.

Tabelle 5.13: Vereinbarung über Grenzwerte für ein neues Kohlekraftwerk 
in Misumi (Shimane-Präfektur)

Stoff Grenzwert Abgasmenge Umwelttechnik

sox unter 102 ppm unter 454 m3 N/h Rauchgasentschwefelung
NO x* unter 180 ppm unter 862 m3 N/h Entstickung
Staub unter 0,03 g/m3 N unter 136 kg/h Elektrofilter

*  6 % 0 2

Anmerkung:
Betreiber: Chugoka Electric Company; Leistung: 2 x 700 MW; Schonsteinhöhe: 200 m; Inbe
triebnahme für 1994/95 geplant.

Quelle: Mitteilung der Chugoka Electric Company, 1987.
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Tabelle 5.14: Vereinbarungen über Grenzwerte für ein Flüssiggas-Kraftwerk 
in Kitakyushu (Kyushu-Präfektur)

Nattonaler Grenzevert Umweltvereinbarung

Kraftwerksblock 1 und 2 3 und 5 5 1 und 2 3 und 4 5

Jahr 1983 1978 und 1979 1983 1983 1978 und 1979 1983

Leistung in kW je 156.000 je 600.000 600.000 je 156.000 je 600.000 600.000

S 02 (K-Wert) 3,5 1,75 1,75 0 0 0

NOx in ppm 130 100 60 14 10 10

NOx in Nm3/h - - - 6,5 17 17

Staub in mg/Nm3 50 50 50 0 0 0

Anmerkung:
Betreiber des »Shinkokura Kraftwerks« ist die Kyushu Power Co., Inc. Es handelt sich um das 
größte thermische Kraftwerk in Kyushu. Die Schornsteinhöhen betragen 170 m (Block 1 und 2) 
bzw. 200 m (Block 3, 4 und 5). Das Kraftwerk ist mit einer Denitrifikationsanlage ausgerüstet. 
Damit die S02-Grenzwerte der Vereinbarung eingehalten werden können, wird Flüssiggas 
(LNG) aus Indonesien, das keinen Schwefel enthält, verwendet. Dies gilt ebenfalls für Staub.

Quelle: Mitteilung der Kyushu Electric Power Company, 1987.

Tabelle 5.15: Vergleich der Emissions- und Einleitungsbegrenzungen bei 
einem Stahlwerk für 1984: Gesetzliche Regelung -  Umweltschutzvereinba-
rung

Nationale Emissions
standards

Vereinbarung

NOx
Großfeuerungsanlagen
Sinteranlagen

190 ppm 
260 ppm

150 ppm 
180 ppm

Staub
Großfeuerungsanlagen
Sinteranlagen

0,1 g/mH3 
0,2 g/mH3

0,05 g/mH3 
0,05 g/mH3

Chemischer Sauerstoffbedarf 
(Höchst-ZDurchschnittswerte) 160/120 20/10

Quelle: Mitteilung der Japan Steel Federation, 1984.

Anhand eines nicht reproduzierbaren Schaubilds wurde anläßlich eines Inter
views von der Tokyo Electric Power Company am Beispiel von sechs Kraft
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werken gezeigt, inwieweit in der Elektrizitätsindustrie Unterschiede insbeson
dere zwischen den allgemeinen Anforderungen nach dem Luftverschmutzungs
gesetz (K-Wert-System und Emissionsstandards) und den Anforderungen nach 
den Vorschriften über die Kontrolle der Gesamtemissionsmenge, nach Verwal
tungsanleitungen und nach Umweltschutzvereinbarungen bestehen. Es wurde 
deutlich, daß die Regelungen der Vereinbarungen, soweit solche abgeschlos
sen sind, bei weitem am strengsten sind.

5.4.4 Unterschiede in der Vertragspraxis

Da Umweltschutzvereinbarungen dem Zweck dienen, den örtlichen Gegeben
heiten (Umweltsituation, besondere Präferenzen der Einwohner) Rechnung zu 
tragen, liegt es in der Natur der Sache, daß die Strenge der Regelungen unter
schiedlich ist. In hochbelasteten Gebieten (z.B. Großraum Tokio und Osaka) 
finden sich regelmäßig umfassendere, detailliertere und insgesamt strengere 
Anforderungen als in weniger belasteten Gebieten (z.B. Hokkaido oder Kyu- 
shu). Auch bei annähernd gleicher örtlicher Umweltsituation ist es im Hinblick 
auf unterschiedliche Machtrelationen und Interessenkonstellationen nicht aus
geschlossen, daß die vertraglichen Regelungen unterschiedlich ausfallen. Ein 
Informationsaustausch der Präfekturen und insbesondere der Gemeinden im 
Rahmen der Verbände der Gouverneure und Bürgermeister sorgt jedoch dafür, 
daß ansiedlungswillige Unternehmen die Gebietskörperschaften nicht ohne 
weiteres gegeneinander ausspielen können. Daß Unternehmen bei Verhandlun
gen über die Neuerrichtung einer Anlage und damit verbunden den Abschluß 
einer Umweltschutzvereinbarung für diese Anlage damit drohen, bei unbefrie
digendem Ausgang der Verhandlungen einen anderen Standort mit günstigeren 
vertraglichen Bedingungen zu wählen, scheint kaum vorzukommen. Anderer
seits ist auffallend, daß viele Kraftwerke trotz gewisser wirtschaftlicher Nach
teile durch Leistungsverluste außerhalb der großen Ballungsgebiete errichtet 
worden sind. Gänzlich ausgeschlossen scheint daher der AnsiedlungsWettbe
werb der Gemeinden mit günstigeren Vertragskonditionen nicht zu sein; das 
gilt wohl vor allem bei Betrieben der »High-Tech«-Branche.

Unterschiedlich ist auch die Praxis im Hinblick auf den Einsatz von Um
weltschutzvereinbarungen als Mittel örtlicher Umweltpolitik überhaupt (vgl. 
Yamanouchi/Otsubo 1989). Präfekturen und in begrenztem Umfang auch Ge
meinden haben -  abgesehen von SO2 und Radioaktivität -  die Möglichkeit, 
durch Verordnung auf der Ebene der Präfektur oder durch Satzung strengere 
Regelungen zu erlassen. Es besteht also eine Wahlmöglichkeit zwischen indi-

263



viduellen Umweltschutzvereinbarungen und regionalen oder örtlichen rechts
verbindlichen, allgemein anwendbaren Regelungen. Die Präfekturen und Ge
meinden verfolgen hier eine durchaus unterschiedliche Politik; das gilt wohl 
vor allem bei Betrieben der »High-Tech«-Branche.

Als Beispiel sei auf die Praxis im Großraum Tokio (Präfektur Tokio, Prä
fektur Chiba, Präfektur Kanagawa) hingewiesen. In der Präfektur Tokio, die 
die Hauptstadt sowie zahlreiche kleinere Gemeinden in der unmittelbaren Um
gebung umfaßt, werden Umweltschutzvereinbarungen relativ wenig abge
schlossen. In Tokio selbst bestehen zwei Vereinbarungen mit der Tokyo Elec- 
trical Power Co. aus dem Jahre 1968 und der Tokyo Gas Co. aus dem Jahre 
1969, die seitdem unverändert gelten, sowie gleichlautende Vereinbarungen 
mit Hotelbetrieben. Auch die Gemeinden der Präfektur schließen Vereinbarun
gen nur in relativ geringem Umfang ab. Vielmehr verläßt man sich auf die für 
den Großraum Tokio geltende Umweltschutzverordnung, die in mancherlei 
Hinsicht strenger ist als die nationalen Regelungen. Darüber hinausgehende 
vertragliche Regelungen hält man in der zuständigen Verwaltung für unange
messen. Vertragliche Regelungen in Form von Vereinbarungen mit Nachbar
schaftsorganisationen finden sich allerdings vielfach, soweit die Städte umwelt
belastende Anlagen (Müllverbrennungsanlagen, Kläranlagen) betreiben.

In der Präfektur Chiba, in der ein großer Teil der Industrie des Wirt
schaftsraums Zentraljapans angesiedelt ist, sind Umweltschutzvereinbarungen 
sowohl in der Präfektur selbst als auch in den Gemeinden das eigentliche Mit
tel der regionalen oder örtlichen Umweltpolitik. Im Keio-Industriegebiet, das 
13.000 Hektar wiedergewonnenes Land vor der Küste der Bucht von Tokio 
umfaßt, haben 51 Unternehmen insgesamt 55 Vereinbarungen mit der Präfek
tur abgeschlossen. Etwa 650 Vereinbarungen mit den Gemeinden kommen 
hinzu. Die Präfektur, die Eigentümerin des Industriegebiets war, hat die Ver
äußerung des Landes an ansiedlungswillige Unternehmen regelmäßig mit dem 
Abschluß der Umweltschutzvereinbarungen verknüpft. Ursprünglich wurden 
individuelle Vereinbarungen abgeschlossen, nach Einführung eines Systems 
der Begrenzung der Gesamtemissionen wird jedoch zumeist ein Standardver
trag zugrunde gelegt, bei dem nur die Emissionswerte entsprechend der Art 
und Größe der Betriebsstätte variiert werden. In der Präfektur besteht auch 
eine Umweltschutzverordnung, man steht jedoch auf dem Standpunkt, daß 
Umweltschutzvereinbarungen für Groß- und mittlere Betriebe ein effizienteres 
Mittel der Kontrolle darstellen.

Wieder anders ist die Praxis in der Präfektur Kanagawa, ebenfalls ein 
hochindustrialisiertes Gebiet mit den beiden Städten Yokohama und Kawasaki. 
Auf der Ebene der Präfektur besteht nur eine einzige Umweltschutzvereinba
rung mit der Firma Nippon Kokan K. K., an der in erster Linie die Städte Yo
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kohama und Kawasaki beteiligt sind; die Präfektur ist nur Vertragspartei ge
worden, weil sie zwischen dem Unternehmen und den Städten vermittelt hatte. 
Die Präfektur steht auf dem Standpunkt, daß die bestehenden Umweltschutz
verordnungen ausreichen, um regionalen oder örtlichen Gegebenheiten Rech
nung zu tragen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß bereits im Jahre 1971 
eine weitgehende Delegation der Zuständigkeiten für den örtlichen Umwelt
schutz auf die Städte Yokohama und Kawasaki erfolgt ist.

Die Stadt Yokohama begnügt sich nicht damit, die recht strenge Umwelt
schutzverordnung der Präfektur kraft Delegation anzuwenden, sondern hat ins
gesamt 44 Umweltschutzvereinbarungen mit den meisten (neuen und alten) 
Großbetrieben abgeschlossen. Vereinbarungen werden als wirksames Mittel 
der Kontrolle von Umweltbelastungen durch solche Betriebe angesehen. In 
jüngster Zeit setzt man jedoch stärker auf bloße Verwaltungsanleitungen (gyo- 
sei shido), insbesondere im Zusammenhang mit dem Vollzug des städtischen 
Systems der Begrenzung der Gesamtemissionen für SO2 und NOx, weil man 
der Auffassung ist, daß die Festlegung individueller Emissionsbegrenzungen 
durch Verwaltungsanleitung weniger arbeitsaufwendig und (noch) flexibler ist.

Kawasaki hatte ursprünglich mit 47 Betrieben im wesentlichen gleichlau
tende Umweltschutzvereinbarungen abgeschlossen. Diese Vereinbarungen 
wurden 1970 abgeschlossen. Sie sahen zunächst pauschal die Reduzierung der 
Emissionen und eine Konsultationspflicht bei Neuerrichtung von Anlagen vor. 
1972 wurden detaillierte Verpflichtungen zur Emissionsminderung bei SO2 
und Verpflichtungen zu automatischer Messung und Fernübertragung verein
bart. 1978 wurde die Meßverpflichtung auf NOx erstreckt. Diese Vereinba
rungen gelten wegen Unterschreitens der festgelegten Mengenschwellen (5 m3/ 
d) durch zahlreiche Anlagen sowie Stillegung einzelner Anlagen noch für 27 
Betriebe. Nach Erlaß einer äußerst strengen örtlichen Umweltschutzverord
nung, deren Vereinbarkeit mit dem nationalen Recht zweifelhaft ist, scheint je
doch die Verordnung die wichtigere Grundlage für Maßnahmen des örtlichen 
Umweltschutzes geworden zu sein. Die Meß- und Informationsverpflichtungen 
beruhen jedoch auch heute ausschließlich auf vertraglicher Grundlage.

Umweltschutzvereinbarungen zu Müllverbrennungsanlagen

Umweltschutzvereinbarungen sind auch im Bereich der Abfallwirtschaft, be
sonders bei Müllverbrennungsanlagen, weit verbreitet. Für nahezu alle neue
ren MVAs werden solche Vereinbarungen zwischen den zuständigen Behörden 
und Bürgergruppen abgeschlossen; sie kommen auch bei der Modernisierung 
oder Erweiterung von Altanlagen zum Einsatz.
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Eine im Rahmen des WZB-Projektes »Mediationsverfahren im Umwelt
schutz« durchgeführte Untersuchung zur Anwendung von Umweltschutzver
einbarungen bei Müllverbrennungsanlagen in den Städten Tokio, Yokohama, 
Matsudo, Omiya und Kawasaki (Sommer 1995; Imai 1994; Isono 1993) 
kommt zu folgenden generellen Ergebnissen: Umweltschutzvereinbarungen 
haben nachweisbar einen hohen Einfluß auf die Strenge der Umweltschutzstan
dards bei der Planung und beim Bau von MV As, sie tragen ebenfalls zur Mini
mierung sozialer Konflikte bei. Es gibt aber große Unterschiede bezüglich der 
Beteiligung von Bürger gruppen: In einigen Städten sind sie nur am Rande in
volviert. Auch in der Veröffentlichungspraxis gibt es starke Varianzen, so 
werden diese Vereinbarungen in einigen Städten nur Gruppen mit »berechtig
ten Interessen« (in aller Regel definiert durch die räumliche Nähe zur MVA) 
übermittelt, während sie in anderen Städten generell bekanntgemacht werden.

Im folgenden werden kurz die Spezifika der Vereinbarungen in einigen 
Untersuchungsräumen dargestellt.

In Tokio wurde aufgrund des sich abzeichnenden »Müllnotstandes« unter 
anderem im Januar 1991 der »Tokyo Waste Council« eingerichtet, dem Behör
denvertreter, Wirtschafts Vertreter und Repräsentanten von Bürgergruppen an
gehören. Er erarbeitete innerhalb von neun Monaten ein Abfallminimierungs
aktionsprogramm mit dem Ziel, 23 Prozent des Gesamtabfalls bis zum Jahr 
2000 zu reduzieren (30 Prozent im Industrie- und Gewerbebereich, 20 Prozent 
im Haushaltsbereich). Die Umsetzung dieser Vorschläge gilt als dringlich, da 
die einzige größere Deponie voraussichtlich im Jahr 1996 verfällt sein wird 
und mit dem Bau einer neuen bislang noch nicht begonnen wurde. Aufgrund 
dieses »Deponienotstands« wird in Tokio sehr stark auf Müllverbrennung zur 
Volumenreduktion gesetzt.

Gegenwärtig sind 13 Müllverbrennungsanlagen (MVAs) in der Präfektur 
Tokio in Betrieb, in der Planung der Präfektur ist der Bau von zehn zusätzli
chen Anlagen bis zum Jahr 2010 vorgesehen. Diese Anlagen sollen vornehm
lich in Bezirken errichtet werden, wo es bislang noch keine MVA gibt.

Um den Planungs- und Implementationsprozeß zu erleichtern, wurden in 
allen Fällen Umweltschutzvereinbarungen abgeschlossen; mit einer einzigen 
Ausnahme (MVA in Nerima) wurden diese Vereinbarungen schriftlich nieder
gelegt. An den entsprechenden Verhandlungen nahmen Vertreter der Präfek
turregierung, Mitglieder der Bezirksgremien und Bürgergruppen -  wobei de
ren Interesse häufig durch die Bezirksgremien vertreten wurde -  teil. Die Ver
handlungsverfahren sind relativ stark »formalisiert«, fast alle haben einen ähn
lichen Verfahrensablauf. Kennzeichnend für das Verfahren in Tokio ist über
dies, daß die Verhandlungen in aller Regel erst einsetzen, wenn die Präfektur
regierung schon recht detaillierte Pläne entwickelt hat, die dann Basis der Ver
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handlung bilden. Da hierbei schon der neueste Stand der Technik und sehr 
strenge Umweltstandards berücksichtigt werden, führt der Verhandlungspro
zeß nur in seltenen Fällen zu größeren Verbesserungen hinsichtlich der Aus
gangsplanung. Die Vereinbarungen sind dann quasi eine partizipative Bestäti
gung und leichte Modifikation der amtlichen Planvorgaben bezüglich der Ab
falltechnik. Die Vereinbarungen werden nahezu immer erfüllt, jedenfalls sind 
diesbezügliche Konflikte unbekannt. In bestimmten Problembereichen kommt 
es zu »Nachverhandlungen«, so etwa im Fall von Dioxinemissionen. Hier hat 
die Präfekturregierung zugesagt, die bestehenden MVAs zügig nachzurüsten, 
um die nationale Richtwertempfehlung einzuhalten; die Umweltschutzverein
barungen wurden aber nicht entsprechend modifiziert.

Überdies sind die Inhalte der Umweltschutzvereinbarungen generell relativ 
vage gehalten, detaillierte Vorschriften zu Meßeinrichtungen oder Abhilfemaß
nahmen in Problemfällen finden sich nur selten. Für die Überwachung der 
Einhaltung der Vereinbarungen sind jedoch spezielle Gremien eingerichtet 
worden, die zusammengesetzt sind aus Vertretern von der Präfektur- und der 
Bezirksregierung sowie von Bürgergruppen. Die Vereinbarungen sind im 
Prinzip für die Öffentlichkeit zugänglich, tatsächlich ist es jedoch für nicht di
rekt Betroffene schwierig, detaillierte Informationen zu erhalten. Beispielswei
se wird solchen Nachfragern nicht die tatsächliche behandelte Müllmenge pro 
Einzelanlage mitgeteilt.

Auch in Kawasaki ist über viele Jahre die Müllmenge stark angestiegen, in 
den letzten Jahren war allerdings ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Es 
sind vier MVAs in Betrieb, die nahezu 100 Prozent der gesammelten ver
brennbaren Abfälle verarbeiten. Hinsichtlich der Standortgenehmigung für die 
MVAs gab es in drei Fällen keine Konflikte, überwiegend deshalb, weil diese 
Anlagen in Industriezonen errichtet wurden. Im Falle der Tachibana-Anlage, 
die in einem Wohngebiet errichtet wurde, kam es zu relativ intensiven Kon
flikten nach Inbetriebnahme, da es zu überproportionalen Umweltbelästigun
gen kam. Die hohen Umweltbelastungen dieser Anlage werden primär darauf 
zurückgeführt, daß im Planungsprozeß kaum eine Bürgerbeteiligung stattge
funden hatte. Aufgrund starken Bürgerdrucks mußte später ein Gremium ge
schaffen werden, an dem Nachbarschaftsgruppen und Umweltorganisationen 
partizipierten; dieses Gremium verhandelte mit den zuständigen Stadtbehörden 
über Modifikationen der Anlage. An dem Gremium konnten Vertreter von 
Bürgergruppen teilnehmen, deren Wohnungen innerhalb eines Radius von 1,5 
Kilometern um die Anlage lagen. Im Jahr 1974 erzielten sie eine Vereinba
rung, die strenge Umweltschutzmaßnahmen vorsah. Im Anschluß daran tagte 
dieses Gremium zweimal pro Jahr, um die Einhaltung der Vereinbarung zu 
kontrollieren und etwaige technische Verbesserungsmaßnahmen mit den zu-
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ständigen Behörden zu verhandeln. Die Umweltschutzvereinbarungen in Ka
wasaki enthalten detaillierte Regelungen zu allen umweltrelevanten Bereichen, 
so etwa zu Immissionsstandards und zu Meßverfahren und -punkten; überdies 
wurden maximale Immissionsstandards für die nähere Umgebung der MVA 
festgelegt. Sollten die MVA-Emissionen zu einer Überschreitung der Immis
sionswerte führen, dann besteht die Verpflichtung für die Betreiber, die Anla
ge zeitweilig stillzulegen.

Die Stadt Yokohama gehört zu den »Pionierstädten« im Bereich von Um
weltschutzvereinbarungen. Trotz etlicher Müllvermeidungskampagnen und der 
Initiierung von Recyclingmaßnahmen sind auch hier die Müllberge im Laufe 
der Jahre erheblich angestiegen. In Yokohama sind fünf MVAs in Betrieb, die 
nahezu 100 Prozent des verbrennbaren Mülls verarbeiten. Erstaunlicherweise 
sind in Yokohama keine örtlichen Umweltschutzvereinbarungen zu Müllver
brennungsanlagen abgeschlossen worden. Als Ursache hierfür wird primär an
geführt, daß die allgemeinen Umweltschutzvorschriften in dieser Stadt so 
streng sind, daß Umweltvereinbarungen hinfällig werden. Als weitere Gründe 
werden angeführt das relativ geringe öffentliche Interesse an MVAs und die 
Möglichkeit einer intensiveren Bürgerbeteiligung im Rahmen der kommunal 
geregelten Umweltverträglichkeitsprüfung, die hinsichtlich Beteiligungsmög
lichkeiten über die nationalen Vorschriften hinausgehe. So ist auch das letzte 
Genehmigungsverfahren für die Tsurumi-MVA, die im Jahr 1995 in Betrieb 
geht, nahezu ohne Konflikte abgeschlossen worden.

Die Stadt Fukuoka (1,2 Millionen Einwohner) liegt auf Kyushu. Sie be
treibt drei MVAs, die 78 Prozent des verbrennbaren Mülls verarbeiten. Im 
Falle einer MVA (Seibu-Anlage) fanden zwischen den städtischen Behörden 
und Bürgergruppen intensive Verhandlungen statt, die auch zu erheblich stren
geren Umweltschutzauflagen als ursprünglich geplant führten. Die Vereinba
rungen wurden jedoch nicht in einem speziellen schriftlichen Dokument festge
halten, da etliche Punkte ohnehin im gleichfalls durchgeführten Verfahren der 
Umweltverträglichkeitsprüfung berücksichtigt wurden.

Eine (allerdings nicht repräsentative) Untersuchung der Umweltschutzstan
dards japanischer MVAs (Sommer 1994) führt zu dem Ergebnis, daß japani
sche MVAs in aller Regel recht hohe Umweltschutzstandards erfüllen; teilwei
se erreichten solche Anlagen schon vor Jahren die Standards, die seit neuerem 
durch die 17. BImSch-Verordnung für deutsche Anlagen vorgeschrieben sind. 
Allerdings sind die deutschen Standards für Dioxine und Furane oftmals we
sentlich strenger; das wird auch darauf zurückgeführt, daß in Japan erst mit 
großer Verspätung diese Problematik in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. 
Ein Teil der fortschrittlichen Umweltschutzmaßnahmen bei MVAs kann damit 
erklärt werden, daß japanische Anlagenhersteller einen hohen technischen
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Standard anstreben, weil sie relativ stark exportorientiert sind. Während sehr 
große Unterschiede zwischen den untersuchten Städten hinsichtlich der Auf
nahme von detaillierten Emissionsstandards in Umweltschutzvereinbarungen 
festgestellt wurden, gab es bezüglich der Bestimmungen zu generellen Be
triebsvorschriften, zum Mülltransport und zu Kompensationsmaßnahmen recht 
ähnliche Regelungen.

5.4.5 Rechtliche Wirkungen und Sanktionen

Ob es sich bei den Umweltschutzvereinbarungen um rechtlich bindende (pri
vat- oder öffentlich-rechtliche) Verträge oder nur um unverbindliche Vereinba
rungen (»gentlemen's agreements«) handelt, ist strittig (vgl. Abe 1977; Yama- 
nouchi/Otsubo 1989). In der japanischen Rechtswissenschaft sind die Meinun
gen geteilt. Die japanischen Untergerichte haben allerdings in mehreren Ent
scheidungen die Rechtsverbindlichkeit von Umweltschutzvereinbarungen zwi
schen Bürgern und Unternehmen ausdrücklich anerkannt und hinsichtlich von 
Vereinbarungen zwischen Gemeinden und Unternehmen deren öffentlich- 
rechtlichen Charakter bejaht.15

Als problematisch gelten Umweltschutzvereinbarungen auch unter dem 
Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit. Nach Art. 14, Abs. 2 des Gesetzes über 
die Kommunalverwaltung von 1974 erfolgt die Verwaltung in den Präfekturen 
und Gemeinden grundsätzlich aufgrund von Verordnungen; Eingriffe in Frei
heit und Eigentum ohne eine Grundlage in nationalen Gesetzen oder örtlichen 
Verordnungen sind unzulässig. Es wird die Frage gestellt, ob die Verwendung 
der Rechtsform der Vereinbarung als Ersatz für den Erlaß einer Verordnung 
nicht eine Umgehung dieser Vorschrift dar stellt, die ein Grundprinzip des ja
panischen Kommunalverfassungsrechts enthält.

Im Gegensatz zu Verordnungen der Präfekturen und Satzungen der Ge
meinden können Vertragsverletzungen bei Vereinbarungen nicht mit straf
rechtlichen Sanktionen verknüpft werden. Die neueren Umweltschutzvereinba
rungen enthalten jedoch regelmäßig Klauseln, die die Präfektur oder Gemeinde 
ermächtigen, im Fall von Vertragsverletzungen die Einschränkung oder gar 
vorübergehende Schließung des Betriebs anzuordnen. Ferner findet sich eine 
ganze Reihe anderer Sanktionen wie Rücktrittsrechte vom Kauf- oder Pacht
vertrag, mit dem die Vereinbarung verknüpft ist, die Befugnis von Wasser-

15 Vgl. etwa Bezirksgericht Nagoya, 19.10.1972; Hanrei Jiho, Nr. 683, 21 (Bergwerk 
Toshikawa) vom 18.1.1978; Hanrei Jiho, Nr. 893, 25 (Kraftwerk Atsumi); Bezirksge
richt Sapporo vom 14.10.1980; Hanrei Jiho, Nr. 988, 37 (Kraftwerk Date).
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sperren16, zur Ersatzvornahme und bisweilen auch Vertragsstrafen. Über die 
wichtigsten Arten dieser besonderen Maßnahme-, Sanktions- und Kontrollre
gelungen in den Vereinbarungen gibt Tabelle 5.11 Auskunft.

Schließlich ist hin und wieder die Veröffentlichung der Einzelheiten der 
Vertragsverletzung vorgesehen -  eine wegen der Anprangerungswirkung be
sonders effektive Sanktion. Auch wenn von der rechtlichen Unverbindlichkeit 
der Vereinbarungen und der in ihnen niedergelegten Sanktionen im Fall der 
Vertragsverletzung ausgegangen wird, besitzen die Präfekturen und Gemein
den, insbesondere wenn sie von Bürgerorganisationen und der öffentlichen 
Meinung unterstützt werden, genügend Druckmittel, um die Einhaltung der 
Vereinbarungen zu erzwingen. Zunächst führen die in den Vereinbarungen für 
den Fall von Meinungsverschiedenheiten regelmäßig enthaltenen Verhand
lungsklauseln zu einem faktischen Einigungszwang. Darüber hinaus haben die 
Gemeinden die Möglichkeit, das betreffende Unternehmen bei Neugenehmi
gungsanträgen unter Druck zu setzen; die Aussicht hierauf wird regelmäßig 
dazu führen, daß das Unternehmen mit der Nichterfüllung bestehender Verein
barungen vorsichtig ist. Schließlich fürchten japanische Unternehmen üblicher
weise eine Verschlechterung des allgemeinen Meinungsklimas in der Standort
gemeinde. Die Präfekturen und Gemeinden zögern im allgemeinen nicht, die 
Verpflichtungen gegen Vertragsbrüchige Unternehmen durchzusetzen. Primär 
bedient man sich nicht der vertraglichen Sanktionen, sondern zunächst der 
Verwaltungsempfehlung (gyosei shido). Im Jahre 1982 sollen in 304 Fällen 
Maßnahmen wegen Verletzung von Umweltschutzvereinbarungen durchge
führt worden sein (Environment Agency, Quality ... 1983: 325); für die Fol
gejahre wurden vom staatlichen Umweltamt und vom Wirtschaftsdachverband 
KEIDANREN ähnliche Größenangaben gemacht. Bezogen auf die Gesamtzahl 
der Vereinbarungen ergibt das ein hohes Maß an Befolgung. Sind Vertrags
partner allein Bürgerorganisationen, schaltet man zur Durchsetzung im Falle 
des Vertragsbruchs häufig die Gemeindebehörde ein, die hier ebenfalls im 
Wege der Verwaltungsempfehlung und gegebenenfalls mit Mitteln des »subti
len Verwaltungszwangs« Vorgehen.

16 Vgl. Environment Agency, Quality ... (1974ff.), wo aus den statistischen Angaben zu 
den Sanktionsregelungen (Vertragsstrafen) hervorgeht, daß die Aufnahme solcher Re
gelungen in die Vereinbarungen von 79 Fällen im Jahr 1969 auf 4.230 Fälle im Jahr 
1980 angestiegen ist.
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5.4.6 Gründe für den Abschluß von Umweltschutzvereinbarungen

Vom Standpunkt der Präfekturen und Gemeinden gibt es mehrere Gründe, die 
dafür sprechen, anstelle von Umweltschutzverordnungen Vereinbarungen mit 
einzelnen Unternehmen abzuschließen. Zunächst spielten in der Vergangenheit 
und spielen zum Teil auch noch heute Kompetenzprobleme eine Rolle. Die ja
panische Regierung stellte sich Ende der sechziger Jahre auf den Standpunkt, 
daß in Bereichen, in denen eine nationale Regelung -  wie schwach auch im
mer -  bestand, Regelungen der Präfekturen und Gemeinden verdrängt 
wurden, während das Schrifttum von der Wirksamkeit derartiger Regelungen 
ausging. Diese Position ist im Bereich des Umweltschutzes insofern gelockert 
worden, als nach den Novellen zum Luft- und Wasserverschmutzungsgesetz 
Anfang der siebziger Jahre die Präfekturen und bestimmte größere Städte 
strengere Emissions- und Einleitungsgrenzwerte -  mit Ausnahme von SO2 -  
erlassen dürfen (Art. 4 Luftreinhaltegesetz; Art. 3, Abs. 3 Gewässerschutzge
setz). Eine derartige (umfassende) Ermächtigung zugunsten der Gemeinden 
besteht aber nicht. Die beiden genannten Gesetze ermächtigen die Gemeinden 
zu örtlichen Regelungen nur hinsichtlich Emissionen oder Einleitungen aus 
Anlagen, die in den nationalen Vorschriften nicht bezeichnet sind, und hin
sichtlich Emissionen oder Einleitungen von Stoffen -  im Bereich der Wasser
reinhaltung: ausgenommen gefährliche Stoffe -  aus bezeichneten Anlagen, die 
nicht durch nationale Vorschriften geregelt sind (Art. 32 Luftreinhaltegesetz; 
Artikel 29 Gewässerschutzgesetz). Überdies ist fraglich, ob sich diese Ausnah
men auch auf das Regelungsinstrumentarium beziehen. Allgemein bestimmen 
Artikel 94 der japanischen Verfassung, Art. 14 des Kommunalverwaltungsge
setzes, daß örtliche Vorschriften, die nationalen Regelungen widersprechen, 
unwirksam sind. Das ist schon dann der Fall, wenn die nationale Regelung als 
abschließend anzusehen ist.17 Der japanische Oberste Gerichtshof entscheidet 
von Fall zu Fall, ob nach dem Willen des Gesetzgebers eine einheitliche Rege
lung geschaffen oder den Gebietskörperschaften die Möglichkeit gegeben wer
den sollte, besonderen örtlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Die Ten
denz der Rechtsprechung scheint eher gemeindefreundlich zu sein, wenngleich 
es gegenläufige Entscheidungen gibt (vgl. Abe 1977: 28; Takada/Hiraoka 
1984: 55ff., 66ff.).

Für den Abschluß von Vereinbarungen spricht nach Auffassung vieler Ge
bietskörperschaften auch, daß damit das in der Präfektural- und Kommunal-

17 Das neue Umweltbasisgesetz von 1993 schafft die rechtlichen Voraussetzungen für 
eine Erweiterung der kommunalen Kompetenzen im Umweltschutz (die sie sich fak
tisch ohnehin in vielen Bereichen angeeignet haben).
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Verfassung festgelegte langwierige Entscheidungsverfahren bei Aufstellung 
und Abänderung von Verordnungen, insbesondere die Entscheidung durch die 
regionale oder örtliche Volksvertretung, vermieden werden kann. Keine Rolle 
spielt dagegen ein etwaiges Bestreben nach Vermeidung der Öffentlichkeit, da 
Umweltschutzverträge häufig den betroffenen Nachbarschaftsgruppen zugäng
lich -  weniger der allgemeinen Öffentlichkeit; das variiert von Kommune zu 
Kommune -  sind und auch die Verhandlungen sich teilweise im Lichte der Öf
fentlichkeit abspielen. Bürgerorganisationen sehen in Umweltschutzvereinba
rungen häufig ein Element der Demokratisierung der Wirtschaft und können 
mit ihnen ihre eigenen Erfolge stärker sichtbar machen als bei Verordnungen.

Schließlich wird ein Vorzug von Vereinbarungen darin gesehen, daß man 
Lösungen entwickeln kann, die auf den jeweiligen Einzelfall, insbesondere die 
örtliche Umweltsituation, die Interessenlage der unmittelbaren Nachbarn und 
die wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten des Verschmutzers, bezo
gen sind. Insbesondere kann der Situation von kleinen und mittelgroßen Unter
nehmen besser Rechnung getragen werden. Auch wenn Verordnungen diffe
renzierte Regelungen enthalten können, bleiben sie abstrakt-generell, und es 
ist nicht stets möglich, den Erfordernissen des jeweiligen Einzelfalls gerecht 
zu werden. Nachteilhaft ist andererseits der Aufwand an Zeit und Ressourcen 
für die Durchführung von Verhandlungen in jedem Einzelfall.

Vom Standpunkt des Unternehmens scheint zunächst wenig für den Ab
schluß von Umweltschutzvereinbarungen zu sprechen, da das Unternehmen 
Verpflichtungen übernehmen muß, die oft weitaus strenger sind als die gesetz
lichen Anforderungen. Vielfach erfolgt der Abschluß von Vereinbarungen im 
Hinblick auf Vorteile, die die Präfektur oder die Gemeinde dem Unternehmen 
gewährt. Hier kommt überwiegend der Verkauf oder die Verpachtung von 
Flächen zur Industrieansiedlung in Betracht, die sich im Eigentum der Präfek
tur oder Gemeinde befinden (insbesondere aus dem Meer gewonnenes Land). 
Ähnlich gelagert sind Fälle, in denen private Landgewinnung von einer Gestat
tung der Präfektur oder Gemeinde als Gewässereigentümer abhängig ist. In 
einem Land, in dem wie in Japan nur eine relativ kleine Fläche des Staatsge
biets besiedelt werden kann und Standorte für die Ansiedlung oder Erweite
rung von Betrieben äußerst knapp sind, stellt die Möglichkeit des Zugriffs auf 
geeignete Flächen einen erheblichen Anreiz dar, Konzessionen in Form von 
strengen Umweltschutzanforderungen auf vertraglicher Grundlage zu machen. 
Diese Methode, die Vergabe von Gewerbeflächen an den Abschluß einer Um
weltschutzvereinbarung zu knüpfen, wurde zuerst (1964) von der Stadt Yoko
hama angewandt und wird deshalb auch »Yokohama-Methode« genannt.

Darüber hinaus verfügen die Präfekturen und Gemeinden über erhebliche 
subtile Druckmöglichkeiten, um den Abschluß von Umweltschutzvereinbarun
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gen zu erzwingen. Sie sind im allgemeinen für die Genehmigung von Anlagen 
zuständig oder sie werden, wie z.B. der Gouverneur der betroffenen Präfektur 
bei Errichtung eines Kraftwerks, bei zentralstaatlichen Entscheidungen über 
ein Investitionsvorhaben konsultiert. Sie können daher, selbst wenn das for
malrechtlich rechtswidrig sein sollte, günstige Entscheidungen oder Stellung
nahmen an den vorherigen Abschluß einer Vereinbarung koppeln. Auch auf 
anderen, nicht den Umweltschutz betreffenden Gebieten können sie den Unter
nehmen schaden, so daß es vom Standpunkt der Unternehmen richtiger ist, 
sich zu arrangieren. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang 
der Gesichtspunkt der Informalität. Japanische Unternehmen scheinen daran 
interessiert zu sein, mit den Behörden auf informeller Ebene Vereinbarungen 
zu treffen, weil sie dadurch ein System von Sonderbeziehungen etablieren, das 
sie aus der Masse der dem objektiven Recht unterworfenen Bürger heraushebt. 
So gesehen ist das Opfer, das die Unternehmen durch Abschluß von strengen 
Umweltschutzvereinbarungen bringen, eine Gegenleistung für die Etablierung 
von Sonderbeziehungen, auf die die Unternehmen auch in der Zukunft zurück
greifen können, wenn es Meinungsverschiedenheiten mit der gleichen Behörde 
in einer anderen Sache gibt. Man könnte hier auch von vertrauensbildenden 
Maßnahmen sprechen. Die Informalität der Vereinbarungen hat auch noch den 
weiteren Vorteil, daß Schwierigkeiten bei ihrer Erfüllung leichter wieder mit
einander verhandelt werden können.

Vor allem hat auch der Druck von Bürgerorganisationen und der öffentli
chen Meinung in der Vergangenheit eine erhebliche Rolle gespielt; dies gilt 
zum Teil auch noch heute. Es wird vielfach gesagt, daß die Erlangung der Zu
stimmung der Bürger das eigentliche Ziel des Abschlusses von Umweltschutz
vereinbarungen sei. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in der eng aufeinander 
lebenden japanischen Gesellschaft Manager und Arbeitnehmer auf die Akzep
tanz in der örtlichen Gemeinschaft angewiesen sind und sich sozialem Druck 
der von einer Anlage betroffenen Bevölkerung nicht ohne weiteres entziehen 
können. Die wache Erinnerung an die katastrophalen, von der Industrie verur
sachten umweltbedingten Gesundheitsschäden tut ihr Übriges, um die Position 
der Unternehmen in den Augen der Bevölkerung zu schwächen. Besonders 
wichtig ist der Druck der Öffentlichkeit auch für den faktischen Inhalt der 
Verträge, da so nur symbolische Vertragsschlüsse mit bloßen vagen Absichts
erklärungen, wie sie zum Teil in älteren Verträgen zu finden sind, vermieden 
werden.

Auch die Anreizwirkung der im Rahmen des Kompensationssystems (siehe 
weiter unten) erhobenen Abgaben kommt als ein Grund, zumindest als zusätz
licher Impuls für den Abschluß oder die Revision von Umweltschutzvereinba
rungen in Betracht. Wenn es wegen der Druckwirkung der Abgaben ohnehin
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ökonomisch lohnend ist, zusätzliche betriebliche Emissionsminderungen vor
zunehmen oder aber die Druckwirkung der Abgaben zu technologischer Inno
vation geführt hat, so steht nichts im Wege, diese Minderungen oder die Ein
führung eines umweltfreundlichen Verfahrens durch Vereinbarung zuzusagen 
und damit nach außen den eigenen guten Willen zu dokumentieren. Gegen die
se Annahme spricht aber, daß Umweltschutzvereinbarungen für zahlreiche 
Umweltbelastungen (z.B. Staub, NOx , Wasserverschmutzung) abgeschlossen 
werden, für die es keine ökonomischen Anreize durch Abgaben gibt. Nur 
wenn die Vereinbarungen für SO2 im Vergleich erheblich strenger wären als 
die sonstigen Vereinbarungen, könnte die Annahme einer Impulswirkung als 
bestätigt gelten. Zu solch einer Schlußfolgerung reichen die bisher zugängli
chen Informationen aber nicht aus.

Auch die größere Flexibilität gegenüber der Verordnung läßt Umwelt
schutzvereinbarungen in der Wirtschaft als kleineres Übel erscheinen. Sie ent
sprechen insofern Anforderungen ökonomischer Rationalität, als in einem Ver
trag ausgehandelte Bedingungen -  z.B. die Anwendung eines bestimmten Ver
fahrens zur Minderung der Emissionen -  nicht automatisch auf andere Verträ
ge übertragen werden. Von Unternehmensseite ist vielfach zu hören, daß die 
Unternehmen die Umweltschutzvereinbarungen, obwohl man sie eigentlich 
nicht dazu zwingen könne, als Ausdruck ihrer sozialen Verantwortung freiwil
lig abschließen, soweit die ausgehandelten Bedingungen ihnen angemessen und 
vernünftig erscheinen. Jedenfalls wird die soziale Verantwortung der Unter
nehmen sichtbarer als bei Verordnungen. Umweltschutzvereinbarungen kön
nen daher gleichfalls als ein Mittel der Imagepflege gelten.

In welchem Umfang materielle Vorteile, Anreizwirkungen von Abgaben, 
administrativer Druck, sozialer Druck und eigene soziale Verantwortung der 
Unternehmen das Zustandekommen von Umweltschutzvereinbarungen und ih
re Inhalte beeinflussen, wird sich kaum in differenzierter Weise sagen lassen. 
Hierzu wäre eine systematische Auswertung eines repräsentativen Samples 
von Umweltschutzvereinbarungen vonnöten; meines Wissens liegt eine solche 
Analyse nicht vor.

5.4.7 Bewertung

(1) Umweltwirksamkeit

Umweltschutzvereinbarungen haben sich in der Praxis als ein bedeutsames 
Element der japanischen Umweltpolitik erwiesen, ihre große Umweltwirksam
keit ist nicht zu bezweifeln. Wohl alle Großemittenten und -einleiter und zahl
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reiche mittlere und kleinere Unternehmen haben derartige Vereinbarungen ge
schlossen, jedoch decken die Vereinbarungen nicht stets alle Umweltschutzbe
reiche ab. Eine völlig »flächendeckende« Überlagerung der zentralstaatlichen 
Anforderungen findet nicht statt. Gleichwohl läßt sich sagen, daß generell in 
den Ballungsgebieten (und außerhalb der Ballungsgebiete jedenfalls für größe
re Verschmutzer) Umweltschutzvereinbarungen und nicht die zentralstaatli
chen Regelungen die Umweltschutzmaßstäbe für die Unternehmen setzen.

Abbildung 5.5: Umweltschutzvereinbarungen und S02~Emissionsentwicklung 
in Kitakyushu

(N m 3/S td .)

Quelle: Umweltbehörde von Kitakyushu, schriftliche Mitteilung 1989.

Die Vereinbarungen haben auch nicht lediglich Symbolgehalt. In etlichen der 
neueren Vereinbarungen werden nicht etwa vage Absichtserklärungen, son
dern konkrete Emissions- oder Einleitungsgrenzwerte, Schadstoffbegrenzun
gen in Einsatz-, besonders Brennstoffen, Anforderungen an Vermeidungstech
nologien und Meß- und Informationspflichten festgelegt. Diese Anforderungen 
sind fast ausnahmslos strenger, oft sogar wesentlich strenger als die zentral
staatlichen Regelungen. Umweltschutzvereinbarungen füllen daneben auch 
echte Schutzlücken in der nationalen Gesetzgebung aus. Dabei zeigt allerdings 
die örtliche und regionale Differenzierung der vertraglichen Anforderungen,
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daß im Vordergrund der Schutz gegen schädliche Umweltbeeinträchtigungen, 
nicht jedoch die »reine« Vorsorge steht. Nicht alles, was technisch und wirt
schaftlich machbar ist, wird allen Unternehmen an jedem Ort auferlegt. Die 
örtliche oder regionale Umweltsituation und die politischen Präferenzen in der 
Präfektur oder Gemeinde spielen durchaus eine gewichtige Rolle, insgesamt 
ist aber festzustellen, daß die erhebliche Verbesserung der Umweltbedingun
gen in Teilbereichen des Umweltschutzes in Japan zu einem wesentlichen Teil 
auf die Umweltschutzvereinbarungen zurückzuführen ist.

In der Großstadt Kitakyushu etwa fuhrt die Verwaltung den starken Rück
gang der S02-Emissionen ab 1971 (vgl. Abbildung 5.5, S. 275) auf den Ab
schluß einer »Rahmenvereinbarung« mit mehreren Großemittenten zurück; die 
zweite solche Vereinbarung erfolgte 1976 in Verbindung mit der Einführung 
des GEMS-Systems für S02.

(2) Ökonomische Effizienz

Umweltschutzvereinbarungen tragen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zu einer 
höheren Rationalität privatwirtschaftlicher Investitionsentscheidungen bei. Im 
Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen Beurteilung von Standortentscheidungen 
bei Investitionsprojekten, die mit bestimmten Umweltbelastungen verbunden 
sind, sind neben den von den Unternehmen getragenen »privaten Kosten« näm
lich auch die »externen« Kosten zu berücksichtigen. Diese externen Kosten be
stehen unter anderem darin, daß die Anwohner auf bestimmte Umweltnutzun
gen verzichten und Umweltbelastungen in Kauf nehmen müssen. Wird dieser 
externe Ressourcenverzehr bei einzelwirtschaftlichen Entscheidungen nicht be
rücksichtigt, kommt es zu einer Abweichung von einzel- und gesamtwirt
schaftlicher Rentabilität. Aus einzelwirtschaftlicher Sicht wäre ein Investitions
projekt vorteilhaft, wenn die Erlöse unter den privaten, d.h. von einem Unter
nehmen zu tragenden Kosten liegen.

Gesamtwirtschaftlich ist ein Projekt jedoch erst dann vorteilhaft, wenn sei
ne Erlöse die Summe von privaten und externen Kosten übersteigen. Umwelt
schutzvereinbarungen zwischen umweltbelastenden Unternehmen einerseits 
und Gebietskörperschaften bzw. Bürgerinitiativen andererseits erweisen sich 
somit als ein nützliches Instrument zur Überprüfung der gesamtwirtschaftli
chen Rentabilität von Investitionsvorhaben. Sie übernehmen in gewisser Weise 
die Informationsftmktion der bei den meisten externen Effekten privatwirt
schaftlicher Aktivitäten fehlenden Marktpreise. Das Auftreten der betroffenen 
Kommunen bzw. Bürger und der Druck zur Einigung in Umweltschutzverein
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barungen leistet somit einen Beitrag zur Harmonisierung von privatwirtschaft
licher und gesamtwirtschaftlicher Rentabilität.

Aus ökonomischer Sicht ist bei Umweltschutzvereinbarungen noch darauf 
hinzuweisen, daß sie sich auf die gesamte Betriebsstätte beziehen können und 
somit -  isoliert betrachtet -  kostenwirksame Lösungen in bezug auf vorgege
bene Gesamtemissionswerte erlauben würden. Gleichwohl werden diese Flexi
bilitätsspielräume häufig dadurch eingeschränkt, daß für die meisten Emis
sionsquellen einer Betriebs Stätte einzelquellenbezogene Emissionsgrenzwerte 
aufgrund anderer umweltpolitischer Anforderungen (z.B. K-Wert) vorliegen 
und somit kostenminimierende Anpassungsreaktionen (vor allem im Falle be- 
triebsübergreifender Maßnahmenkombinationen) weitgehend entfallen bzw. 
ausgeschlossen werden.

(3) Innovationswirkungen

Die (technischen) Innovationsanreize sind begrenzt. Die Vereinbarungen ar
beiten regelmäßig mit den gleichen -  allerdings in komplexeren Kombinatio
nen -  Instrumenten wie die zentralstaatliche Umweltpolitik; sie stellen insofern 
-  unter dem Gesichtspunkt des Instrumenteneinsatzes -  nicht eine Ablösung 
der Auflagenpolitik, sondern eine Auflagenpolitik mit anderen Mitteln dar. 
Die in den zentralstaatlichen und in den vertraglichen Regelungen festgesetz
ten Emissions- und Einleitungsgrenzwerte, Brennstoffanforderungen und An
forderungen an Vermeidungstechnologien sind zwar im Niveau unterschied
lich, sind von ihrer Struktur her aber in gleichem Maße wenig geeignet, fort
laufende Anreize zu technologischer Innovation auszuüben.

Gewisse Innovationsanreize ergeben sich bei Umweltschutzvereinbarungen 
aber daraus, daß einige dieser Vereinbarungen »Dynamisierungsklauseln« ent
halten, die die Unternehmen verpflichten, den Stand der Vermeidungstechnik 
selbst fortzuentwickeln und neu entwickelte Technologien anzuwenden. Es ist 
bisher nicht festzustellen, ob die Unternehmen sich an diese Verpflichtungen 
halten und möglicherweise auch zu ihrem wirtschaftlichen Nachteil neue Ver
meidungstechnologien entwickeln. Da die Umweltschutzvereinbarungen in ho
hem Maße loyal und im Geist der Kooperation zwischen den Parteien erfüllt 
werden, läßt sich dies jedoch nicht ausschließen. Hoch sind dagegen die poli
tisch-administrativen Innovationsimpulse einzuschätzen: Etliche staatliche Re
gelungen basieren auf Erfahrungen, die durch Umweltschutzvereinbarungen 
auf örtlicher Ebene gemacht wurden.
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(4) Administrative Praktikabilität

Unter dem Gesichtspunkt der Praktikabilität ist festzustellen, daß das Aushan
deln von Umweltschutzvereinbarungen auch aus der Sicht der Behörden zeit- 
und personalintensiv ist. Insofern sind Vereinbarungen Umweltschutzverord
nungen auf der Ebene der Präfektur oder Gemeinde unterlegen. In einer um
weltpolitischen Experimentierphase erscheinen diese Kosten vollauf gerecht
fertigt. Nachdem sich die japanische Umweltpolitik in den letzten Jahren kon
solidiert hat, wird aber auch in Japan darüber nachgedacht, ob Umweltschutz
vereinbarungen nicht zu aufwendig sind. Es gibt Präfekturen, die die Transak
tionskosten durch Aufstellung von typisierten Verträgen, bei denen nur noch 
individualisierte Emissionswerte usw. eingesetzt werden, zu verringern su
chen. Andere Präfekturen oder Gemeinden ziehen Umweltschutzverordnungen 
vor. Der Nachteil dieses Vorgehens ist jedoch -  abgesehen von Zweifeln über 
die Kompetenzen der (vielen »nicht-designierten«) Gemeinden, strengere Vor
schriften auf örtlicher Ebene zu erlassen - ,  daß eine Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Gegebenheiten im Einzelfall nicht mehr möglich und eine ge
nerelle Vorzugsbehandlung für mittlere und kleine Unternehmen problema
tisch wird. Insgesamt ist weiterhin eine ständige Zunahme von Umweltschutz
vereinbarungen zu beobachten.

Vollzugsprobleme sind bei den Vereinbarungen neueren Datums, die kon
krete Umweltschutzanforderungen enthalten, nicht bekannt geworden. Das 
dürfte in erster Linie darauf beruhen, daß die Unternehmen in den Vereinba
rungen regelmäßig auch Meß- und Informationsverpflichtungen übernehmen, 
die eine Kontrolle der Einhaltung der Vereinbarungen ermöglichen. Das Aus
maß der freiwilligen Befolgung der Vereinbarungen scheint groß zu sein, 
wenn man die geringe Zahl an tatsächlich ergriffenen Sanktionen bei Vertrags
verletzungen in Verhältnis zur Gesamtzahl der bestehenden Vereinbarungen 
setzt. Insgesamt wird man davon ausgehen können, daß das Klima der Koope
ration und Harmonie trotz gegensätzlicher Interessen, das den Verhandlungs
prozeß beherrscht, auch auf die Erfüllung der Vereinbarungen abfärbt. 5

(5) Politische Akzeptanz

Die politische Akzeptanz von Umweltschutzvereinbarungen ist recht groß. Sie 
werden im staatlichen Sektor allgemein als legitimes Instrument einer Umwelt
politik vor Ort akzeptiert. Dies gilt nicht nur für die beteiligten Akteure -  Prä
fekturen und Gemeinden - ,  sondern auch für die zentralstaatlichen Instanzen 
wie Umweltamt und MITI. Obwohl Umweltschutzvereinbarungen in gewisser
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Weise die nationale Umweltpolitik desavouieren, hat man sich auf die Argü- 
mentationslinie geeinigt, daß die nationale Umweltpolitik nur Mindestregelun
gen enthält, die jedenfalls dann verschärft werden können, wenn das Einver
ständnis der Unternehmen gegeben ist. Eine Rolle dürfte dabei die Überlegung 
spielen, daß Umweltschutzvereinbarungen einen Befriedigungseffekt haben, 
der die Errichtung und Erweiterung von Großanlagen erst ermöglicht.

Die Haltung der Wirtschaft ist ambivalent. Einerseits wird die soziale Ver
antwortung der Unternehmen betont und unter diesem Gesichtspunkt der Ab
schluß von Umweltschutzvereinbarungen begründet. Andererseits wird darauf 
hingewiesen, daß man die Vereinbarungen unter Druck abschließe und daß die 
ausgehandelten Bedingungen eigentlich wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen 
seien; insofern wird die Fairneß dieses Instruments von wirtschaftlichen Ak- 
teursgruppen des öfteren (im Rahmen der Interviews) in Frage gestellt bzw. 
klar verneint. Insgesamt würde die Wirtschaft -  von einigen besonders um
weltbewußten Unternehmen abgesehen -  einheitliche oder nur mäßig regional 
differenzierte und weniger strenge Umweltschutzanforderungen vorziehen. 
Man hat sich jedoch damit abgefunden, daß der Abschluß von Umweltschutz
vereinbarungen auch beim gegenwärtigen umweltpolitischen Klima in den 
wichtigsten industriellen Präfekturen und Gemeinden und generell bei Großan
lagen eine praktisch unerläßliche Voraussetzung für eine Koexistenz mit den 
Politikern und der Bevölkerung vor Ort ist.

Unter den Bürgergruppierungen, die sich für den Umweltschutz engagie
ren, gibt es zum Teil auch Kritik an den Umweltschutzvereinbarungen, die 
darauf hinausläuft, daß die Vereinbarungen vielfach nur Symbolwert hätten. 
Diese Kritik zielt in erster Linie auf ältere Vereinbarungen mit ihren vagen 
Verpflichtungen und Absichtserklärungen. Für die neueren Vereinbarungen 
läßt sie sich jedenfalls kaum aufrechterhalten. Auch die große Zahl der abge
schlossenen Vereinbarungen und der mit dem Aushandeln verbundene Auf
wand spricht gegen die These vom bloßen Symbolwert der Vereinbarungen. 
Wieweit die oben erwähnte Kritik von Yoshida (1994) an Vereinbarungen mit 
der Halbleiter-Industrie (high-tech industry) zutrifft, ließ sich bis zum Ab
schluß dieser Studie nicht feststellen; es ist aber nicht auszuschließen, daß die 
Vereinbarungen hier weniger streng als die mit konventionellen Industriezwei
gen abgeschlossenen ausfallen, da viele Gemeinden gerade in ländlichen Ge
genden Betriebe der »High-Tech«-Industrie umwerben, um sie zur Ansiedlung 
zu bewegen.
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Problemverschiebungen werden zwar durch Umweltschutzvereinbarungen 
nicht ausgeschlossen, doch werden sie stärker begrenzt als im Rahmen des 
medial-selektiven nationalen Umweltrechts möglich. Die Gemeinden achten in 
aller Regel darauf, daß in ihrem Zuständigkeitsbereich die Verlagerung von 
Problemen, mit denen sie sich dann auseinanderzusetzen hätten, vermieden 
werden. Inwieweit dies auch für regionale/nationale oder gar globale Formen 
der Problemverschiebungen gilt, konnte nicht festgestellt werden. Insgesamt 
können Vereinbarungen jedoch als relativ weniger problematisch als konven
tionelle, medialspezifische Regelungen und als potentiell vorteilhaftes Instru
ment zur Vermeidung oder Begrenzung von einzelbetrieblichen Problemver
schiebungen betrachtet werden.

Ähnliches kann auch bezüglich des Vbrsorgeaspektes gesagt werden: Die 
Möglichkeiten einer stärker auf Vorsorge abzielenden kommunalen Umwelt
politik sind im Instrument Umweltschutzvereinbarung durchaus angelegt, teil
weise wird das Potential auch realisiert. Es kann jedenfalls kein strukturell 
ausgelegter Effekt in Richtung bloßer Nachsorgepolitik festgestellt werden.

(6) Problemverschiebung und Vorsorge

5.5 Administratives Entschädigungssystem für Gesund
heitsschäden18

5.5.1 Entwicklungsgeschichte

Japan ist das einzige Land, das ein umfassendes, spezialgesetzlich geregeltes 
EntschädigungsSystem für Gesundheitsbeeinträchtigungen hat, die als Folge 
einer Umweltverschmutzung angesehen werden. Für bestimmte (administrativ 
festgelegte) Formen von Gesundheitsbeeinträchtigungen gibt es im Rahmen 
dieses Systems Entschädigungszahlungen und andere Leistungen, die nach 
Schwere der Beeinträchtigung gestaffelt sind. Die Kosten, die für einen we

18 Darstellung, Analyse und Bewertung dieses Instruments beruhen auf Auswertung der 
angegebenen Literatur und von englischsprachigen japanischen Zeitungen mehrerer 
Jahrgänge sowie auf Interviews mit rechts-, sozialwissenschaftlichen, ökonomischen 
und medizinischen Experten sowie mit zahlreichen Vertretern von verschiedenen Bran
chenverbänden, dem Unternehmensdachverband, des politisch-administrativen Sy
stems, einzelnen Unternehmen, des Entschädigungsverbandes, Interessenorganisationen 
der Umweltopfer und von Umweltorganisationen. E in ige T ex tte ile  s in d  in K o o p e ra tio n  
m it E. R eh b in d er u n d  R .-U . S pren ger en tstanden .
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sentlichen Teil dieser Kompensationsleistungen entstehen, werden auf emittie
rende Betriebe umgelegt, im Falle der Luftverschmutzung wird zur teilweisen 
Kostendeckung auch die Kfz-Gewichtssteuer herbeigezogen. Bestimmte Ko
sten (etwa für den Verwaltungsaufwand, für Rehabilitationsprogramme) wer
den teilweise oder gänzlich aus öffentlichen Mitteln gedeckt.

In seiner heute bestehenden Form wurde das Entschädigungssystem durch 
das »Gesetz über die Entschädigung für umweltbedingte GesundheitsSchäden« 
von 1973, das 1974 in Kraft trat, eingeführt (Gesetz Nr. 111 vom 5. Oktober 
1973; deutscher Text in Bothe 1975: 195ff.; englischer Text in Environment 
Agency 1984a). Einzelheiten regelt eine Durchführungsverordnung von 1974, 
die in der Folgezeit mehrfach durch Regierungserlaß ergänzt wurde.19 Im 
März 1988 trat eine Gesetzesnovelle (Gesetz Nr. 97 vom 19.9.1987) in Kraft, 
die zu einer grundlegenden Revision des Kompensationssystems im Falle der 
»Luftverschmutzungsopfer« führte.

Schon vor Erlaß dieses Gesetzes hat es ähnliche, jedoch bei weitem nicht 
so umfassende Regelungen zur Unterstützung von »Umweltverschmutzungsop
fern« auf nationaler und kommunaler Ebene gegeben. Den Anfang hatte die 
Präfekturregierung von Kumamoto im Jahre 1958 mit einem Beihilfesystem 
für die Opfer der Minamata-Krankheit gemacht, das von der Präfekturregie
rung Niigata 1960 weitgehend übernommen wurde. Im Jahr 1965 führte die 
Präfektur von Mie für die Stadt Yokkaichi ein Beihilfesystem für Gesundheits
schäden durch Luftverschmutzung ein, das weiteren Städten als Modell diente. 
Diesem Beihilfesystem, das im wesentlichen für Zuschüsse zu den Arzneimit
tel- und Behandlungskosten sorgte, traten 1967 das Gesundheitsministerium 
und einige der luftbelastenden Unternehmen im Gebiet von Yokkaichi bei; 
1969 gab es rund 600 Beihilfeberechtigte. Für die Opfer der Cadmium-Ver
schmutzung (Itai-Itai-Krankheit) richtete die Präfektur von Toyama im Jahr 
1968 ein Beihilfesystem ein, für das auch Mittel vom Gesundheitsministerium 
bereitgestellt wurden (Hashimoto 1989c: 248ff.). Andere Kommunen und Prä
fekturen folgten später ebenfalls diesem Beispiel (vgl. Gresser et al. 1981: 
285ff.; Gresser 1975.)

Im Jahr 1969 erließ die Landesregierung ein Gesetz zur Unterstützung von 
sogenannten Umweltverschmutzungsopfern (Law Concerning Special Measu- 
res for the Relief of Pollution-Related Victims, Law No. 90/1969) (vgl. Mori- 
shima 1974: 260f.). Anlaß hierfür war unter anderem, daß das Gesundheitsmi
nisterium, das inzwischen verschiedene regionale Beihilfesysteme finanziell

19 Cabinet Order Nr. 295 vom 20. August 1974; geändert durch Cabinet Order Nr. 47 
vom 27. März 1984.
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unterstützte, vom Finanzministerium aufgefordert worden war, die verantwort
lichen Unternehmen mit heranzuziehen (Hashimoto 1989c: 258f.).

Im Rahmen des Gesetzes wurden jedoch lediglich Arznei-, Pflege- und Be
handlungskosten, die nicht durch die Sozialversicherung abgedeckt waren, er
stattet. Die betroffenen Kommunen, Präfekturen, die Zentralregierung und die 
Industrie -  die »freiwillige« Beiträge leistete -  teilten sich die Kosten (vgl. En
vironment Agency, Quality ... 1974: 166ff.; Hashimoto 1989c: 259). Die 
Hälfte der Kosten trugen zu je gleichen Teilen der Staat und die betroffenen 
Präfekturen und Kommunen. Die andere Hälfte kam von privaten Unterneh
men; zur Beitragserhebung hatte der Unternehmensdachverband KEIDAN- 
REN eine spezielle Stiftung gegründet, die Foundation for Cooperation with 
Environmental Pollution Control Measures. Gesetzesgrundlage für das Beihil
fesystem war das Umweltbasisgesetz von 1967, dessen Artikel 21/2 lautet:

»The Government shall take the measures necessary to establish a system which 
will make possible the efficient implementation of relief measures for damage 
caused by environmental pollution.«

Wegen des enggefaßten Entschädigungsbereichs stieß dieses Gesetz auf zuneh
mende Kritik der Beihilfeempfänger und anderer Betroffener, die von dem 
Beihilfesystem ausgeschlossen waren; insbesondere wurde kritisiert, daß be
troffene Personen, deren Einkommen -  oder das ihrer nächsten Angehörigen -  
einen bestimmten Betrag überschritt, nicht kompensationsberechtigt waren. 
Tabelle 5.16 gibt einen Überblick über die Kompensationsgebiete und die An
zahl anerkannter Personen im Jahr 1973, wobei zu berücksichtigen ist, daß 
verstorbene Kompensationsberechtigte nicht mitgezählt wurden. Zu dieser Zeit 
waren hauptsächlich Kinder und ältere Personen an der Luftbelastung er
krankt. Danach verschoben sich die Relationen (vgl. Tabellen 5.17 und 5.18).

Alle Bestrebungen, das ursprüngliche Beihilfesystem auszubauen, stießen 
jedoch auf eine hartnäckige Gegnerschaft der betroffenen Industriezweige und 
ihnen nahestehenden Ministerien, gegen die sich das staatliche Umweltamt zu
nächst nicht durchsetzen konnte. Es hatte noch in seinem Umweltbericht von 
1973 (Environment Agency, Quality ... 1973: 252f.) festgestellt:

»There is a pressing need for establishment of an administrative system that ensures 
... prompt and effective relief using funds obtained by levying a charge on pol
luters.«

Die Situation änderte sich jedoch zugunsten der Geschädigten, als die Ent
scheidung im sogenannten Yokkaichi-Verfahren positiv für die Kläger ausging 
und außerdem abzusehen war, daß auch die Entscheidung im Kumamoto-Ver
fahren (Minamata-Krankheit) mit einem Sieg der Kläger enden würde. Maß

282



geblich aufgrund dieser Entwicklung vor den Gerichten, aber auch wegen des 
zunehmenden Protestes Betroffener gegen unzureichende Hilfsmaßnahmen, 
ließ die Opposition gegen eine Neuregelung nach.20 In relativ kurzer Zeit - 
auf der Basis eines vom staatlichen Umweltamt in Auftrag gegebenen 
Gutachtens des »Zentralen Umweltrates« vom April 1973 -  wurde im Oktober 
1973 ein umfassendes Gesetz vom Parlament mit großer Mehrheit -  nur die 
Sozialistische Partei und Komeito stimmten dagegen -  verabschiedet und im 
September 1974 in Kraft gesetzt (vgl. Environment Agency, Quality ... 1973; 
1974; Gresser 1975).

Tabelle 5.16: Kompensationsgebiete und anerkannte Personen 1973

Krankheitsart Belastungsgebiete Anzahl der anerkannten
Personen

Spezifische Krankheiten: 
Minamata-Krankheit Agano-Becken 377

Minamata-Bucht 616
Itai-Itai-Krankheit Unteres Jinzu-Becken 81
Chronische Arsenvergiftung Toroku-Distrikt 5
Zwischensumme 1.079

Nicht-spezifische Krankheiten: 
Chronische Bronchitis, Yokohama 398
Bronchialasthma, Daishi, Tajima, Kawasaki 1.449
asthmatische Bronchitis, Fuji 451
Lungenemphyseme und Nagoya 1.564
ihre Komplikationen Tokai 617

Yokkaichi 1.008
Nishiyodogawa (Osaka) 3.089
Toyonaka 197
Sakai 322
Amagasaki 3.290
Dokkai-Bucht 617
Ohmuta 105

Zwischensumme 13.107

Gesamtzahl 14.186

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (1974).

20 Hervorzuheben ist auch das Engagement des japanischen Rechtsanwaltverbandes: »It is 
o f significance that in Japan the organized bar (the Japanese Federation of Bar Asso
ciations) has been a vigorous advocate for victims, and has been instrumental in 
carrying out the major pollution cases, in lobbying for an administrative compensation 
system, and in defending this system when it has been attacked by industry« (Marcus 
1986: 203).
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Tabelle 5.17: Anzahl und Alter der wegen Atemwegs erkrankungen aner
kannten Personen 1972

Alter Anzahl Prozent

0 -  9 3.212 50,4
10 -  19 480 7,5
20 -  39 438 6,9
40 -  59 942 14,8
6 0 - 6 9 799 12,5
70 und älter 502 7,9

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1973).

Tabelle 5.18: Alters Struktur und Krankheitsarten der nach dem Kompensa
tionsgesetz von 1973 wegen Atemwegserkrankungen anerkannten Personen 
(in Prozent)

J ahre/Krankheitsart

Jahr

0— 14 (0—5)* 15—59 >60 Chron.
Bronchitis

Bronchial
asthma

Asthmat.
Bronchitis

Lungen
emphy
seme

1975 47,4 20,1 27,6 24,7 24,3 43,4 29,0 3,3
1978 44,6 13,1 30,1 25,3 20,5 62,0 13,6 3,9
1981 40,5 8,5 32,4 27,1 19,5 68,8 8,0 3,7
1984 37,6 6,0 34,6 27,9 18,1 75,0 3,5 3,4

Diese Anteile sind in den Angaben 0-14 mitenthalten.

Quelle: Hashimoto (1989c: 284).

Der Gesetzgeber folgte den Vorschlägen des Zentralen Umweltrates in nahezu 
allen wichtigen Punkten; nicht ausgenommen wurde hingegen der Vorschlag, 
ein Emissionsabgabensystem gezielt als »ökonomisches Anreizinstrument« und 
weitgehenden Ersatz von direkten Regulierungen einzuführen (Hashimoto 
1989c: 265 f.). Dem Erlaß des Gesetzes ging eine wichtige Änderung der Luft- 
und Gewässerreinhaltungsgesetze im Jahr 1972 voraus, wo Gefährdungshaf
tungstatbestände eingeführt wurden, die (nur für GesundheitsSchäden!) eine 
der Höhe nach unbegrenzte Gefährdungshaftung durch bestimmte, gesetzlich 
festgelegte Stoffe begründeten. Neben diesem nationalen Entschädigungsgesetz 
gibt es weitere ergänzende, präfekturale oder kommunale Sonderregelungen, 
auf die unten kurz eingegangen wird.
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5.5.2 Grundstruktur

Nach der nationalen gesetzlichen Regelung (vgl. für einen Überblick: Hohloch 
1994a: 132ff.; Bothe/Gündling 1990: 266ff.; Tsuru/Weidner 1989: 139ff.) er
halten nicht nur Opfer von Umweltverschmutzungen, deren Verursacher ein
deutig feststehen (wie im Falle der Minamata-, Itai-Itai-Krankheit und bei den 
chronischen Arsenvergiftungen), sondern auch die zahlenmäßig wesentlich 
größere Gruppe, deren Krankheiten auf Luftverschmutzungen zurückgeführt 
werden, Entschädigungs- und Hilfsleistungen. Für beide Fälle ist die grundle
gende Regelungsstruktur identisch: Durch Gesetz oder Regierungserlaß wer
den Gebiete festgelegt, in denen Personen, die bestimmte Kriterien hinsichtlich 
ihrer Beeinträchtigung erfüllen, auf Antrag als »Umweltverschmutzungsopfer« 
anerkannt werden. Je nach Art und Schwere ihrer Beeinträchtigung erhalten 
sie dann durch bei den Kommunen eingerichtete Stellen monetäre und/oder an
dere Entschädigungs- und Hilfsleistungen. Der Großteil der hierfür notwendi
gen Finanzmittel wird den kommunalen oder präfekturalen »Zahlstellen«, in 
deren Zuständigkeitsbereich das Kompensationsgebiet fällt, durch einen spe
ziell hierfür gegründeten Verband (»The Pollution Related Health Damage 
Compensation Association«) zugeteilt. Der Verband ist außerdem dafür zu
ständig, die notwendigen Mittel für den Kompensationsfonds nach Maßgabe 
einer Regierungsverordnung auf der Basis von jährlich neu festgelegten Abga
bensätzen bei bestimmten SO2 emittierenden Betrieben einzuziehen. (Die Auf
gaben regeln Artikel 68 bis 105 des Kompensationsgesetzes.)

Der Verband ist eine juristische Person (Anstalt des öffentliches Rechts). 
Seine Hauptgeschäftsstelle ist in Tokio, eine nachgeordnete Geschäftsstelle be
findet sich in Osaka. Der Verband hat als leitende Bedienstete einen Verbands
vorsitzenden, bis zu drei Geschäftsführer und einen Prüfer; insgesamt hat er 
rund 70 Mitarbeiter. Verbands vor sitzender und Prüfer werden gemeinsam 
vom Leiter des staatlichen Umweltamtes und vom Wirtschaftsminister (MITI) 
ernannt. Die beiden letztgenannten führen die Aufsicht über den Verband, 
auch der Haushalt muß von ihnen genehmigt werden. Die leitenden Angestell
ten des Verbandes stammen aus dem Industriebereich, die Geschäftsführung 
wird gleichfalls von Industriemitgliedern (organisiert vom nationalen Unter
nehmensdachverband KEIDANREN) wahrgenommen. Hierdurch soll nicht 
nur die Kooperationsbereitschaft der Privatwirtschaft sichergestellt sowie eine 
gewisse Form der »Eigenkontrolle« bei der Erhebung der Gebühren geschaf
fen, sondern auch eine bürokratische »Aufblähung« dieser Institutionen ver
mieden werden.

Aus der Unabhängigkeit der Entscheidungen der Präfektur- und Kommu
nalbehörden
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»über die Anerkennung von Krankheiten nach dem Gesetz ergibt sich, daß der Ver
band keine Möglichkeiten hat, durch Weisungen eine einheitliche Anwendung des 
Gesetzes und der Verordnungen sicherzustellen. Der Verband bemüht sich aller
dings, durch regelmäßige Kontakte mit den örtlichen Stellen, Informationen und 
Beratungen eine möglichst gleichmäßige Anwendung des Gesetzes im ganzen Land 
sicherzustellen« (Ganten 1988: 49).

Zwei weitere Institutionen sind von Bedeutung. Die Prüfung der Anträge auf 
Entschädigungsleistungen obliegt einem speziellen Gremium, dem »Prüfungs
ausschuß für die Anerkennung umweltbedingter Gesundheitsschäden«. Jede 
Präfektur oder Kommune, die für die Kompensationsgebiete zuständig ist, hat 
solch einen Prüfungsausschuß. Er besteht aus bis zu 15 Mitgliedern, die von 
der Präfekturregierung bzw. dem Bürgermeister (bei Kommunen) ernannt 
werden. Das Gesetz schreibt vor (Art. 45), daß es sich hierbei um Personen 
handeln soll, die Fachwissen und Erfahrung in der Medizin, der Rechtswissen
schaft oder sonst in der Entschädigung umweltbedingter Gesundheitsschäden 
haben. Die Entscheidung über den Antrag fällt dann die zuständige Behörde.

Gegen die Entscheidung ist zunächst Widerspruch bei der zuständigen Ver
waltung selbst möglich, dann Einspruch bei einem speziell eingerichteten Be
schwerdeausschuß (Grievance Board) für die Entschädigung umweltbedingter 
Gesundheitsschäden (Art. 106ff.). Dieser Beschwerdeausschuß gehört zum 
Zuständigkeitsbereich des staatlichen Umweltamtes; er besteht aus dem Vorsit
zenden und sechs Mitgliedern, von denen drei nebenamtlich tätig sind (Art. 
111 ff.)* Die Mitglieder sollen ebenfalls unter anderem Kenntnisse auf dem 
Gebiet der Umweltschäden, der Medizin, der Rechtswissenschaft oder sonsti
ger Bereiche, die im Zusammenhang mit der Entschädigung umweltbedingter 
Gesundheitsschäden stehen, haben. Sie werden vom Premierminister ernannt. 
Die Verhandlungen des Beschwerdeausschusses sind öffentlich, sofern nicht 
auf Antrag eines Beteiligten die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Die Ent
scheidung des Ausschusses muß einstimmig erfolgen, um eine vorhergehende 
aufzuheben. Die Emittenten hingegen müssen ihre Einsprüche beim staatlichen 
Umweltamt/Wirtschaftsministerium Vorbringen. Im Anschluß an beide Verfah
ren bleibt es den Parteien unbenommen, gegen die Entscheidungen eine Klage 
vor Gericht einzureichen; Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß zunächst der 
Verwaltungsrekurs, d.h. ein Verfahren vor dem Beschwerdeausschuß bzw. 
den genannten Ministerien abgeschlossen wurde.

Nicht alle Kosten, die im Rahmen des EntschädigungsSystems anfallen, 
werden auf die emittierenden Betriebe verlagert. So werden die Forschungs
aufwendungen im Zusammenhang mit den Krankheiten fast vollständig durch 
öffentliche Mittel getragen, für den Verwaltungsaufwand sogar vollständig. 
Die Kosten für besondere Rehabilitationsmaßnahmen werden dagegen zwi-
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sehen den entschädigungspflichtigen Unternehmen, den Kommunen/Präfektü- 
ren und der Zentralregierung geteilt, und zwar nach dem Schlüssel 50:25:25. 
Ein weiterer Teil stammt aus einem Transfer aus der Kfz-Gewichtssteuer.

Im Rahmen des Entschädigungssystems findet eine grundlegende Unter
scheidung zwischen »Gebieten erster Ordnung« und »Gebieten zweiter Ord
nung« statt. Bei den Gebieten erster Ordnung handelt es sich um solche (durch 
Regierungsverordnung bestimmte) Gebiete, in denen aufgrund einer erhebli
chen, über einen größeren Bereich sich erstreckenden Luftverunreinigung 
zahlreiche Krankheitsfälle auftraten. Bei den Gebieten zweiter Ordnung han
delt es sich um solche (durch Regierungsverordnung bestimmte) Gebiete, in 
denen durch Schadstoffe, deren Wirkung auf die menschliche Gesundheit all
gemein bekannt ist, im Zusammenhang mit erheblichen, sich über einen grö
ßeren Bereich erstreckenden Verunreinigungen von Luft oder Wasser zahlrei
che Krankheitsfälle auftraten, die ohne jene Stoffe nicht entstehen würden. Die 
in beiden Gebieten zu berücksichtigenden Krankheitsformen sind durch Regie
rungsverordnung bestimmt worden. Bei den Gebieten erster Ordnung handelt 
es sich um die sogenannten nicht-spezifischen Krankheiten, die durch Luft
schadstoffe entstehen: Chronische Bronchitis, Bronchialasthma, asthmatische 
Bronchitis sowie Lungenemphysem und seine Folgen. Bei den spezifizierten 
Krankheiten in Gebieten zweiter Ordnung, den sogenannten spezifischen 
Krankheiten, handelt es sich um die Minamata-Krankheit (hervorgerufen 
durch Methylquecksilber), die Itai-Itai-Krankheit (hervorgerufen durch Cad
mium) sowie um chronische Arsenvergiftungen.

Sowohl für spezifische wie auch für nicht-spezifische Krankheiten sind die 
Verfahrensschritte für Antragstellung, Anerkennungsverfahren, Widerspruchs
und Einspruchsverfahren, für die Einstufung nach Beeinträchtigungsgrad wie 
auch die grundlegenden Arten der Entschädigungsleistungen weitgehend iden
tisch. Der grundlegende Unterschied in der administrativen Behandlung beider 
Krankheitsarten besteht in den Kriterien für die Gebietsfestlegung und bei der 
Kostenumlage auf die Verursacher. Nichtvermögensschäden sind ersatzfähig; 
so kann Schmerzensgeld entweder als einmalige Abfindungssumme oder als 
Schmerzensgeldrente gewährt werden (Hohloch 1994a: 144). Personen, die in 
einem Beschäftigungsverhältnis stehen, haben die Möglichkeit, eine Entschädi
gungsleistung im Rahmen der Berufskrankenversicherung zu wählen, was in 
manchen Fällen für die Betroffenen finanziell günstiger sein kann.

Zeitweilig (z.B. 1988) erhielten über 110.000 Personen Entschädigungslei
stungen durch das administrative Entschädigungssystem, die Mehrzahl hiervon 
wegen sogenannter nicht-spezifischer Krankheiten, wie Tabelle 5.19 zeigt; den 
Entwicklungsverlauf zeigt Tabelle 5.20.
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Tabelle 5.19: Anzahl der kompensationsberechtigten Personen nach spezifi
schen und nicht-spezifischen Krankheiten und Gebieten im Jahr 1988

Krankheiten Festgelegte Gebiete Anzahl der 
anerkannten 

Personen

K lasse 1:
Nicht-spezifische Krankheiten
chronische Bronchitis Chiba-shi 751
Bronchialasthma Tokio (19 Bezirke) 44.095
asthmatische Bronchitis Yokohama-shi: Tsurumi-Küstengebiet 983
Lungenemphyseme und Kawasaki-shi, -ku; Saiwai-ku 3.503
ihre Komplikationen Fuji-shi: Mittelteil 858

Nagoya-shi: mittlerer Südteil 5.928
Tokai-shi: Nord-, Südteil 1.065
Yokkaichi-shi: Küstengebiet 876
Kusu-machi 91
Osaka-shi 20.262
Toyonaka-shi: Südteil 588
Suita-shi: Südteil 526 .
Noriguchi-shi 3.051
Higashi-Osaka-shi: mittlerer Westteil 3.916
Yao-shi: mittlerer Westteil 1.883
Sokai-shi: Westteil 4.350
Kobe-shi: Küstengebiet 2.330
Amagasaki-shi: Ost-, Südteil 5.768
Kurashiki-shi: Mizushima-Gebiet 2.939
Tamano-shi: südliches Küstengebiet 99
Bizen-shi: Gebiet um Katagami-Bucht 
Kitakyushu-shi: Küstengebiet der Dokai-

143

Bucht 2.146
Omuta-shi: Mittelteil 2.393

Zwischensumme 108.489

K lasse 2:
Spezifische Krankheiten
Minamata-Krankheit Gebiet am Unterlauf des Agano-Flusses 72
(Methylquecksilber) (Präfektur Niigata)
Itai-Itai-Krankheit (Cadmium) Gebiet am Unterlauf des Jinzu-Flusses 17
Minamata-Krankheit Küstengebiet der Minamata-Bucht (Prä

fektur Kumamoto)
1.315

Chronische Arsenvergiftung Sasagadani-Distrikt (Präfektur Shimane) 7
Toroku-Distrikt (Präfektur Miyazaki) 87

Zwischensumme 1.898

Gesamt 110.387

Anmerkung:
Verstorbene anerkannte Umweltopfer (etwa 10.000 Personen) sind nicht eingerechnet.

Quelle: nach Environment Agency: Umweltweißbuch 1988 (japanische Ausgabe).
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Da die Funktionsweise des Entschädigungssystems für nicht-spezifische 
Krankheiten methodisch-theoretisch wegen des komplizierten Regelungsbe
reichs von größerem Interesse ist, wird hierauf ausführlicher eingegangen. Zu
nächst wird eine kurze Darstellung des Regelungsbereichs für spezifische 
Krankheiten gegeben.

5.5.2.1 Entschädigungsregelungen für Beeinträchtigungen durch toxische 
Stoffe

Nach Ausgang der weiter unten beschriebenen Gerichtsverfahren war es un
problematisch, für das Entschädigungssystem die kompensationspflichtigen 
Emittenten (es handelt sich hierbei in allen Gebieten jeweils um einen Verursa
cher) sowie das Kompensationsgebiet zu bestimmen. Im Jahr 1991 gab es 
1.753 anerkannte Verschmutzungsopfer; in dieser Zahl sind die im Verlauf der 
Jahre über 1.000 verstorbenen Personen, die Entschädigungsleistungen erhal
ten hatten, nicht eingeschlossen. Für die in den jeweiligen Kompensationsge
bieten anfallenden Entschädigungsleistungen wird direkt auf die Einzelunter
nehmen zurückgegriffen. Bei den Krankheitsfällen aufgrund von Cadmium- 
und Arsenvergiftungen gibt es relativ klare medizinische Kriterien zur Fest
stellung, ob ein Antragsteller hiervon betroffen ist. Die fünf Kompensationsge
biete fallen in den Zuständigkeitsbereich von sechs Präfekturen (Niigata, To- 
yama, Kumamoto, Kagoshima, Shimane, Miyazaki) und einer Stadt (Niigata- 
City). Seit ihrer Festlegung im Juli 1974 sind keine Veränderungen bei den 
Belastungsgebieten (Ausweitung/Einschränkung) mehr vorgenommen worden.

Die entschädigungspflichtigen Firmen sind: Chisso Co. (Minamata-Krank- 
heit in Kumamoto und Kagoshima), Showa Denko (Minamata-Krankheit in 
Niigata), Mitsui Mining Co. (Itai-Itai-Krankheit in Toyama) und Sumitomo 
Kinzoku (chronische Arsenvergiftung in den Präfekturen Shimane und Miya
zaki).

Die Hauptprobleme (und -konflikte) bei der Administration dieses Systems 
treten bei den Prüfverfahren auf, durch die ermittelt werden soll, ob die Mina
mata-Krankheit vorliegt (Azami 1989: 323ff.). Hier gibt es nicht nur »klassi
sche Symptome«, sondern zahlreiche Unterformen, bei denen es sehr schwie
rig ist, festzustellen, ob sie eine Relation zur Quecksilbervergiftung haben. 
Nachdem auf Betreiben des ersten Umweltministers, Oishi, per Ministererlaß 
1971 ein relativ weiter Kriterienkatalog festgelegt und beim Erlaß des Kom
pensationsgesetzes 1973 mit übernommen worden war, wurde im Laufe der 
Praxis -  besonders mit der Neufestlegung der Anerkennungskriterien im Jahr 
1977 -  das Prüfverfahren immer strikter angewendet, so daß eine große Zahl

2 9 0



der Anträge abgelehnt wurde. Das hat unter anderem zu erheblichen Konflik
ten mit den Betroffenen und ihren Organisationen geführt, wozu auch die Be
setzung des staatlichen Umweltamtes durch Betroffenengruppen im Februar 
1977 gehört (vgl. Biedermann 1989). Das Interesse der Öffentlichkeit an die
sem Problembereich hat jedoch offensichtlich sehr stark nachgelassen (Tsuru 
et al. 1989: 407). Nach Angaben des staatlichen Umweltamtes haben sowohl 
ein Kongreß medizinischer Experten für die Minamatakrankheit von 1985 als 
auch Stellungnahmen des zentralen Umweltrates von 1991 ergeben, daß die 
angewendeten Beurteilungskriterien angemessen seien (Environment Agency, 
Quality ... 1992: 554).

Seit Bestehen des Kompensationsgesetzes haben Gruppen von Betroffenen 
mehrmals, teilweise erfolgreich, Klage vor Gericht erhoben gegen die zustän
dige Verwaltung und das für die Umweltverschmutzung verantwortliche Un
ternehmen (Awaji 1989b: 380; vgl. auch Gresser et al. 1981: 314; Aronson 
1983: 166f.). Zwar wurden einige Schritte unternommen, um zumindest das 
Anerkennungsverfahren zu beschleunigen -  etwa durch Gründung eines spe
ziellen Instituts im Jahr 1978, Aufstockung des Prüfpersonals, Verabschiedung 
eines Spezialgesetzes zur Förderung des Anerkennungsverfahrens im Februar 
1979 sowie Erhöhung der Zahl der medizinischen Untersuchungen auf 250 
und der Prüfverfahren auf 200 Personen/Monat ab August 1986 - ,  doch die 
grundlegenden Probleme konnten damit nicht gelöst werden. So warteten Ende 
1991 nach offiziellen Angaben immer noch 2.744 Personen auf eine Bearbei
tung ihrer Anträge.

Um eine gewisse Abhilfe zu schaffen, wurde 1986 ein spezielles medizini
sches Unterstützungsprogramm für nicht anerkannte Personen aufgelegt, die 
gleichwohl gewisse neurologische Symptome aufweisen, wie sie ähnlich bei 
der Minamatakrankheit auftreten (Environment Agency, Quality ... 1992: 
554f.).

Weiterhin sind zahlreiche Widersprüche und Einsprüche beim Beschwer
deausschuß bzw. bei den administrativen Stellen anhängig (vgl. Environment 
Agency, Quality ... 1984: 265), zudem laufen derzeit neun Gerichtsverfahren, 
in denen staatliche und Präfekturbehörden Beschuldigte sind. Insgesamt sollen 
etwa 2.000 Personen (Stand 1988) wegen der Minamata-Krankheit an ver
schiedenen Orten (Kumamoto, Niigata, Tokio, Kioto, Fukuoka, Osaka) Klage 
vor Gericht erhoben haben (Senba 1989: 397). Ein kritischer Betrachter gab 
zu diesem Problembereich folgendes Statement -  in dem von den offiziellen 
abweichende Zahlenangaben gemacht wurden -  ab (Katahira 1989: 341; vgl. 
auch Hohloch 1994a: 135, der aufgrund ärztlicher Schätzungen die mögliche 
Zahl der Geschädigten mit 100.000 Personen angibt. Eine ähnliche Zahl nann
te K. Miyamoto in einem Interview 1989):
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»It is reported that, as of the end of September, 1988, the number of persons filing 
for certification as Minamata disease patients is 15,913. Of these, 2,209 have been 
certified, 986 have been deferred, 9,490 have been refused, and 3,228 have yet to 
be screened. However, it has also emphatically been pointed out that, in addition 
to the certified patients, there are many uncertified patients for whom we must elu
cidate the state of the harm they have suffered, and find immediate and thorough 
countermeasures.«

In einem Gerichtsverfahren, in dem die Zentralregierung und die Präfekturre
gierung Kumamotos der Untätigkeit und des ungesetzlichen Verhaltens be
schuldigt wurden, hatte der Fukuoka High Court zunächst zugunsten der Klä
ger entschieden, doch der Supreme Court hob das Urteil im April 1991 auf 
und verwies den Fall an das erstinstanzliche Gericht zurück.

In einem anderen Fall, wo es um Schadensersatzforderungen ging, hatte 
der Tokyo District Court empfohlen, auch bei großer Unsicherheit über die 
Verantwortung des Unternehmens Chisso für die angezeigten Fälle gewisse 
Entschädigungen zu zahlen. Hiergegen legten sowohl Chisso als auch die Klä
ger Berufung beim Tokyo High Court ein, wo der Fall noch anhängig ist. 
Ebenfalls vor diesem Gericht steht ein weiterer Fall zur Verhandlung an, bei 
dem es um einen Streit zwischen den Unternehmen Showa Denko und Klägern 
geht, die als Minamataopfer anerkannt werden und Entschädigungen erhalten 
wollen. Etliche Verfahren wegen abschlägiger Anerkennungsentscheidungen 
und rechtswidrigem Unterlassen gingen jedoch zugunsten der Kläger aus (vgl. 
Environment Agency, Quality ... 1992: 555ff.; Hohloch 1994a: 136).

Es wird von Experten nicht ausgeschlossen, daß bewußt darauf hingewirkt 
wird, das Anerkennungsverfahren für (Kumamoto-)Minamata-Krankheitsfälle 
zeitaufwendig und rigide zu gestalten, um die in diesen Fällen meist sehr ho
hen Entschädigungsleistungen zumindest zeitlich hinauszuzögern (Interview 
mit A. Morishima und K. Miyamato; vgl. auch Aronson 1983: 167), da das 
verantwortliche Unternehmen »Chisso« ohnehin nur durch öffentliche Mittel 
vor dem Konkurs hatte bewahrt werden können (vgl. Miyamoto 1977: 12f.). 
Aufgebracht wurden diese Mittel zum Teil durch die Ausgabe von öffentlichen 
Schuldverschreibungen der Präfektur -  1988 soll sich dies auf insgesamt 60 
Milliarden Yen belaufen (Uzawa 1989: 336) 1979 kam es auch zu einer
größeren Kredithilfe mit staatlicher Beteiligung, die 1991 um drei Jahre ver
längert wurde. Zudem soll das Unternehmen durch Unternehmensumschich
tungen und -auflösungen versucht haben, Entschädigungsverpflichtungen zu 
entgehen (vgl. Yamaguchi 1989: 329ff.; auch Uzawa 1989: 335ff.). Bis 1991 
soll das Unternehmen Entschädigungen in Höhe von 97 Milliarden Yen für an
erkannte Minamataopfer und 4 Milliarden Yen an Fischereigenossenschaften 
gezahlt haben; überdies sind mehr als 30 Milliarden Yen für Dekontaminie
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rungsarbeiten in der Minamata-Bucht zu bezahlen. Die jährlichen Entschädi
gungszahlungen an Minamataopfer betrugen seit 1991 rund 3 Milliarden Yen 
(vgl. Study Group for Global Environment and Economics 1991: 37f.; OECD 
1994: 105).

Probleme mit der Anerkennung und der Schadensbewertung treten auch 
bei den anderen Krankheiten auf, aber längst nicht so massiv wie bei der Mi- 
namata-Krankheit (für kritische Bewertungen vgl. The Council for Action 
against Itai-Itai-Disease 1985; Tsuru et al. 1989). Die Opfer von chronischen 
Arsenvergiftungen gingen vor Gericht, um überhaupt Entschädigungszahlun
gen sicherzustellen, da das verantwortliche Unternehmen vor Inkrafttreten des 
Kompensationsgesetzes liquidiert hatte. Für sie wurde vom Entschädigungs
verband ein spezielles Beihilfefinanzierungsprogramm arrangiert, dessen Lei
stungen die Mehrheit der Betroffenen jedoch nicht zufriedenstellt (Hashimoto 
1989c: 289). Im Falle der Cadmium-Vergiftungen (Itai-Itai-Krankheit) werden 
durch das staatliche Umweltamt Untersuchungen durchgeführt, um immer 
noch offene Fragen bezüglich der Verursachung zu beantworten; hierzu wurde 
auch ein großangelegtes Untersuchungsprojekt vom staatlichen Umweltamt in 
Auftrag gegeben (Environment Agency, Quality ... 1989: 263f.). Im Jahr 
1991 war die Überprüfung von 13 Anträgen noch nicht abgeschlossen, sieben 
Personen hatten gegen die Verwaltungsentscheidung Beschwerde eingelegt.

Im Falle der Entschädigungsregelungen für spezifische Krankheiten spielen 
außerdem in außergerichtlichen Verfahren oder durch direkte Verhandlungen 
getroffene Vereinbarungen eine bedeutende Rolle. So werden etwa im Rahmen 
solcher Vereinbarungen Entschädigungszahlungen geleistet, die weit über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Mehrzahl der wegen spezifi
scher Krankheiten anerkannten Personen erhalten Entschädigungsleistungen 
aufgrund solcher privater Vereinbarungen. In drei der fünf Gebiete zweiter 
Ordnung (Kumamoto, Toyama und Niigata) wurde durch außergerichtliche 
Vereinbarungen festgelegt, daß diejenigen Personen, die im Rahmen des Ent
schädigungssystems durch die Prüfungskommission als anspruchsberechtigt 
anerkannt werden, automatisch Entschädigungsleistungen im Rahmen der Re
gelungen erhalten, die durch private Vereinbarungen (zwischen den kompensa
tionspflichtigen Unternehmen und Betroffenengruppen) vor Jahren festgelegt 
worden waren (vgl. Aronson 1983: 159; Environment Agency 1984: 172ff.; 
Study Group for Global Environment and Economics 1991: 27 f.). Aufgrund 
der Vielfalt der Arten von Entschädigungstransfers ist es nicht möglich, ver
läßliche Angaben über die Entschädigungssummen zu erhalten. In Niigata et
wa sollen die Entschädigungsleistungen für 690 Personen etwa 10 Millionen 
Yen/Jahr betragen haben (wobei unklar bleibt, welches Jahr zugrunde gelegt 
und wie die Zahl der Opfer berechnet wurden) (vgl. Yagishita 1988: 7).
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5.5.2.2 Entschädigungsregelungen für Beeinträchtigungen durch S02

in den durch Regierungsverordnung bestimmten Gebieten erhalten Personen, 
die bestimmte Kriterien hinsichtlich der Beeinträchtigung ihrer Gesundheit 
durch Luftverschmutzung erfüllen, Entschädigungsleistungen und andere For
men der Beihilfe und Unterstützung, die je nach den besonderen Vorausset
zungen des »Umweltverschmutzungsopfers« gestaffelt sind. Auf diese drei 
grundlegenden Aspekte des administrativen Entschädigungssystems (Kriterien 
für die Festlegung eines Kompensationsgebietes, Kriterien für kompensations
berechtigte Krankheitsbilder, Leistungskatalog für Kompensation) wird im fol
genden näher eingegangen.

(1) Kriterien für die Gebietsfestlegung

Nach dem Gesetz von 1973 sollen durch Regierungsverordnung Gebiete unter 
der Bezeichnung »Gebiete erster Ordnung« festgelegt werden, in denen durch 
betriebliche oder sonstige menschliche Tätigkeiten eine erhebliche, sich über 
einen größeren Bereich erstreckende Verunreinigung der Luft entstanden ist 
und wo zahlreiche Gesundheitsbeeinträchtigungen, die gleichfalls durch Regie
rungsverordnung definiert werden, auftreten (Art. 2). Als grundlegende Be
zugsgröße für die Gebietsfestlegung (wie auch für die Erhebung von Abgaben) 
wurde der Luftschadstoff Schwefeldioxid (S02) gewählt. Das geschah im we
sentlichen aus pragmatischen Gründen (vgl. Central Council for Control of 
Environmental Pollution 1973; Hashimoto 1989c: 268): Zu diesem Schadstoff 
lagen die meisten Erkenntnisse und Informationen vor, zudem wurde er auf 
der Basis bis dahin durchgeführter Untersuchungen als eine Primärursache für 
bestimmte Atemwegserkrankungen angesehen.

Es war zwar bekannt, daß an den Erkrankungen auch andere Schadstoffe 
beteiligt sein können, doch aufgrund des pragmatischen Ansatzes, der in den 
offiziellen Verlautbarungen hierzu immer wieder hervorgehoben worden ist 
(vgl. Environment Agency, Quality ... 1974: 166ff.; Central Council 1973), 
sollte das Entschädigungssystem unter weitgehender Beachtung vorliegender 
wissenschaftlicher Erkenntnisse grundsätzlich so gestaltet sein, daß es unpro
blematisch zu implementieren ist, um den Betroffenen rasche und faire Hilfe 
geben zu können. Der pragmatische Ansatz des Entschädigungssystems be
schränkt sich nicht nur auf die Auswahl von S02, sondern formt das System 
durchgängig, so etwa auch bei den -  weiter unten behandelten -  zentralen Fra
gen der kompensationsberechtigten Krankheitsbilder, der Bestimmung der 
Verursacher sowie deren Beteiligung an den Kosten dieses Systems.
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Die Festlegung von Kompensationsgebieten für nicht-spezifische Krankhei
ten richtete sich nach den früheren S02-Immissionsbelastungen in diesen Ge
bieten. Hierbei wurden -  gemäß den Empfehlungen des Zentralen Umweltra
tes -  zunächst die Gebiete festgestellt, deren SC^-Luftbelastung in den zurück
liegenden zehn Jahren für drei aufeinanderfolgende Jahre im Jahresdurch
schnitt zwischen 0,04 bis 0,05 ppm (Klasse B), 0,05 bis 0,07 ppm (Klasse C) 
und über 0,07 ppm (Klasse D) gelegen hat. Gebiete mit einem Langzeitwert 
von unter 0,04 ppm wurden als Klasse A bezeichnet. In den erfaßten Gebieten 
wurden Untersuchungen über Gesundheitsbelastungen durchgefuhrt, und zwar 
mit einer vom British Medical Research Council entwickelten Erhebungsme
thode (Befragungen). Es wird dabei insbesondere geprüft, inwieweit es bei be
stimmten Atemwegserkrankungen Abweichungen vom sogenannten natürli
chen Durchschnitt gibt. Dieser unterscheidet sich vom nationalen Durchschnitt 
dadurch, daß hierbei nur der Gesundheitszustand in unbelasteten Gebieten be
rücksichtigt wird.

Aufgrund dieser Daten (Luftbelastung, Gesundheitszustand) legte die fe
derführende Behörde, das staatliche Umweltamt, die entschädigungspflichtigen 
Gebiete fest. Die Festlegung erfolgte quasi automatisch, wenn sowohl hohe 
Luftbelastungen (Klasse C, D) als auch die Krankheiten in einem höheren 
Ausmaß auftraten (das Zwei- bis Drei- sowie das Mehrfache des natürlichen 
Durchschnitts). Fiel ein Gebiet in die Luftbelastungsklasse A und traten die 
Krankheiten doppelt so häufig wie in unbelasteten Gebieten auf, dann wurde 
keine Festlegung als Belastungsgebiet vorgenommen. In allen anderen, eher 
uneindeutigen Fällen (etwa hohe Luftbelastung und wenige Erkrankungen oder 
niedrige Luftbelastung, jedoch zahlreiche Erkrankungen) wurden neue, diffe
renziertere Untersuchungen durchgeführt. Es wurde dann unter anderem ver
stärkt auf Kurzzeitwerte, andere Schadstoffe (insbesondere NOx und Partikel) 
sowie auf synergistische Effekte geachtet.

Die Entscheidungsvorschläge zur Festlegung von Belastungsgebieten durch 
das staatliche Umweltamt (die endgültige Entscheidung wird durch die Regie
rung gefällt) waren nicht immer unstrittig (vgl. Gresser et al. 1981: 297f.; 
Aronson 1983: 165f.), doch wurden sie mit politischen Notwendigkeiten ge
rechtfertigt:

»In determining the pollutant-disease nexus, the System operates on lesser levels of 
certainty than scientific discipline would normally require. However, given the 
dire need to do something about the suffering of pollution victims in 1973, equit- 
able principles won the day« (Hashimoto 1989c: 269).

Zu Beginn gab es zwölf designierte Belastungsgebiete; im Zeitverlauf (1974, 
1985, 1977, 1978) wurden dann insgesamt viermal neue Gebiete ausgewiesen,
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so daß es schließlich 49 Kompensationsgebiete (in 41 Kommunen von 10 Prä
fekturen) für nicht-spezifische Krankheiten mit einer Fläche von insgesamt 
1.312 km2 gab. Daran haben die Belastungsgebiete der Metropolregionen To
kio, Osaka und Nagoya den größten Flächenanteil; auch die anderen Gebiete 
liegen fast immer bei industriellen Ballungskomplexen an den Küsten. Mit we
nigen Ausnahmen sind in den Kommunen nur Teilflächen als Belastungsgebiet 
ausgewiesen worden.

(2) Kriterien für die Anerkennung von »Umweltverschmutzungsopfern«

Personen, die in den bestimmten Belastungsgebieten an den folgenden festge
legten Krankheiten und Beeinträchtigungen oder ihren Folgen leiden: Bron
chialasthma, asthmatische Bronchitis, chronische Bronchitis, Lungenemphyse
me und ihre Komplikationen, können bei einem speziellen Gremium, dem 
»Prüfungsausschuß für die Anerkennung umweltbedingter Gesundheitsschä
den«, das seinen Sitz in der Verwaltung der für die Belastungsgebiete zuständi
gen Behörde hat, einen Antrag auf Anerkennung stellen. Außer dem Vorliegen 
der oben genannten Krankheitsbilder müssen folgende weitere Kriterien für 
eine Anerkennung erfüllt sein (Art. 4-6 des Gesetzes von 1973): Die Personen 
müssen für einen bestimmten, durch Regierungsverordnung spezifizierten 
Zeitraum in einem Belastungsgebiet gelebt, gearbeitet oder sich sonstwie auf
gehalten haben. Beim Vorliegen der Krankheiten wird nicht berücksichtigt, ob 
der Antragsteller Raucher ist; es wurde befürchtet, daß durch eine solche Dif
ferenzierung das Prüfverfahren zu aufwendig und strittig werden könnte. Die 
vorgeschriebene Zeitdauer, in der sich ein Antragsteller im Belastungsgebiet 
befunden haben muß, wurde (Art. 2 der Regierungsverordnung von 1974) je 
nach Krankheitsbild und Alter des Antragstellers differenziert. So muß etwa 
jemand, der an chronischer Bronchitis leidet und seinen ständigen Wohnsitz in 
einem Belastungsgebiet hat, eine Aufenthaltsdauer von zwei Jahren (bzw. von 
einem Jahr bei Personen unter sechs Jahren) nachweisen. Die folgende Tabelle 
5.21 gibt hierzu einen vollständigen Überblick.

Es können auch Personen, die vor ihrer Anerkennung verstorben sind, oh
ne einen Antrag eingereicht zu haben, unter besonderen Voraussetzungen 
nachträglich als »Umweltverschmutzungsopfer« anerkannt werden; hierdurch 
besteht dann die Möglichkeit für die Hinterbliebenen, Entschädigungsleistun
gen zu erhalten. Die Anerkennung bei nicht-spezifischen Krankheiten gilt in 
der Regel für einen befristeten Zeitraum (zwei bzw. drei Jahre, je nach Krank
heitsform. Bei den spezifischen Krankheiten gibt es eine solche zeitliche Befri
stung nicht). Vor Ablauf der zeitlichen Befristung können Anträge auf Verlän
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gerung der Gültigkeitsdauer gestellt werden; das setzt eine erneute Prüfung 
durch den Prüfungsausschuß voraus. 3

Tabelle 5.21: Expositionszeiträume fur Beeinträchtigungen nach Klasse I

Anerkannte
Krankheiten

Kontinuierliche
Exposition

Zeitrahmen bei 
unterbrochener 

Exposition

Kumulierte 
Expositionszeit 

im Falle von 
Unterbrechungen

Chronische Bronchitis 
und Unterformen

2 Jahre (1 Jahr 
für Personen unter 
6 Jahren)

4 Jahre (2,5 Jahre 
für Personen unter 
6 Jahren)

3 Jahre (1,5 Jahre 
für Personen unter 
6 Jahren)

Bronchialasthma 
und Unterformen

1 Jahr (6 Monate 
für Personen unter 
6 Jahren)

2,5 Jahre 1 Jahr und 6 Mona
te (9 Monate für 
Personen unter 1 
Jahr)

Asthmatische Bronchitis 
und Unterformen

1 Jahr (6 Monate 
für Personen unter 
1 Jahr)

2 Jahre und 6 Mo
nate

1 Jahr und 6 Mona
te (9 Monate für 
Personen unter 1 
Jahr)

Lungenemphyseme 
und Unterformen

3 Jahre 5 Jahre und 6 Mo
nate

4 Jahre und 6 Mo
nate

Anmerkung:
Artikel 2-1, Cabinet Order, auf Grundlage von Artikel 4-1-1: Pollution-Related Health Damage 
Compensation Law.

Quelle: Hashimoto (1989c: 270).

(3) Leistungskatalog

Höhe und Art der Entschädigungsleistungen richten sich nach der Schwere der 
Beeinträchtigung sowie nach Alter und Geschlecht der Antragsteller. Folgende 
Leistungen werden nach dem Gesetz von 1973 (vgl. auch Ganten 1988: 43ff.; 
Hohloch 1994a: 144ff.) erbracht:

1. Krankheitsbehandlungskosten
Es werden grundsätzlich sämtliche Krankheitsbehandlungskosten übernom
men. Die Behandlung ist jedoch an besonderen für diese Zwecke eingerich
teten Stellen und Krankenhäusern vorzunehmen. Lediglich in Ausnahmefäl
len kann der Patient andere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen; in diesen 
Fällen hat er Anspruch auf Zahlung der Arztkosten.
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2. Entschädigungszahlung für Behinderungen/Körperschadenrente
Hierbei handelt es sich um eine Art Schmerzensgeld für die durch die aner
kannte Krankheit verursachten Behinderungen. Die Höhe der Zahlungen ist 
durch Verordnung festgelegt und gestaffelt nach dem Grad der Behinde
rung, nach Alter und nach Geschlecht. Die Berechnung der Zahlungen ist 
am Durchschnittseinkommen orientiert.

3. Hinterbliebenenrente
Voraussetzung ist, daß der Verstorbene dem Anspruchsberechtigten bis zu 
seinem Tode Unterhalt gewährt hat. Anspruchsberechtigt sind nur nahe 
Verwandte (Ehegatten, Kinder, Enkel, Eltern und Großeltern) des Verstor
benen. Bei der Entschädigung handelt es sich um eine monatliche Rente, 
deren Berechnung sich nach dem Durchschnittseinkommen und besonderen 
Lebensumständen des Verstorbenen richtet.

4. Hinterbliebenenabfindung
Es handelt sich um eine Art Sterbegeld, das an Personen gezahlt wird, die 
keinen Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente haben. Sie müssen zu dem 
Verstorbenen in einem engen verwandtschaftlichen Verhältnis gestanden 
haben.

5. Kinderbeihilfe
Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr haben einen eingeschränkten 
Anspruch auf Zahlungen, weil sie noch kein eigenes Einkommen erzielen. 
Ihnen wird jedoch bis zum Erreichen dieser Altersgrenze eine gewisse Ent
schädigung gewährt. Der Betrag wird durch Verordnung festgesetzt; er be
stimmt sich nach dem Grad der Krankheit.

6. Behandlungskostenbeihilfe
Für Personen, die nach Art. 19 Anspruch auf Erstattung der Krankheitsbe
handlungskosten haben, kann unter besonderen vom Kabinett durch Ver
ordnung festzusetzenden Voraussetzungen eine zusätzliche Entschädigung 
gezahlt werden. Diese Entschädigung stellt einen pauschalen Ausgleich für 
diverse Kosten aus Anlaß der Krankenbehandlung dar. Sie ist in fünf Klas
sen gestaffelt.

7. Bestattungskosten
Beim Tod eines anerkannten Patienten werden Beerdigungskosten gezahlt, 
deren Höhe durch Verordnung festgelegt wird.

Der finanzielle und materielle Leistungskatalog ist (auch innerhalb der einzel
nen Beihilfearten) außerordentlich differenziert (vgl. Environment Agency, 
Quality ... 1984: 259ff. sowie Cabinet Order 1988 bezüglich der Leistungssät
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ze). Eine Körperschadenrente etwa können Personen ab einem Alter von 15 
Jahren erhalten. Sie kann im Höchstfall 80 Prozent des nationalen Durch
schnittseinkommens, differenziert nach Geschlecht und Altersgruppen, betra
gen. Bei schwersten Beeinträchtigungen, die eine ständige Pflege notwendig 
machen, ist eine zusätzliche Entschädigung für die Pflegekosten möglich. Eine 
Hinterbliebenenrente wird in der Regel für einen Zeitraum von zehn Jahren, 
gleichfalls unter Bezug auf das nationale Durchschnittseinkommen (differen
ziert nach Geschlecht und Altersgruppen), gezahlt; sie kann maximal 70 Pro
zent des nationalen Durchschnittseinkommens betragen. Sowohl bei der Kör
perschaden- als auch bei der Hinterbliebenenrente werden die Leistungen mo
natlich gezahlt, wobei sie der nationalen Durchschnittsentwicklung angepaßt 
werden (»dynamisierte Rente«). Für die Bestattungskosten gibt es eine Pau
schale, 1985 betrug sie beispielsweise 466.000 Yen, 1988 waren es 524.000 
Yen. Die Beihilfesätze und ihre Berechnungsmethodik werden jedes Jahr vom 
Zentralen Umweltrat überprüft und gegebenenfalls geändert. Die zuständige 
Präfekturbehörde ist ermächtigt, in Einzelfällen Leistungskürzungen vorzuneh
men, sofern sich die anerkannte Person nicht an ärztliche Anweisungen hält. 
Die Anerkennung von Ansprüchen ist zeitlich begrenzt (Art. 7). Der Anerken
nungszeitraum hängt von der Art und Schwere der Krankheit ab; er kann je
doch verlängert werden, wobei auch die Kompensationsleistungen modifiziert 
werden können.

Neben den genannten sieben Arten von Entschädigungsleistungen, deren 
Kosten die kompensationspflichtigen Betriebe vollumfanglich zu tragen haben, 
gibt es weitere Formen der Beihilfe und Unterstützung. So wurde ein umfas
sendes Gesundheits- und Rehabilitationsprogramm (Art. 46) aufgestellt, dessen 
Träger Präfekturen, Kommunen und Staat sind, in dessen Rahmen unter ande
rem besondere Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt werden oder besonde
re Hilfsmittel (etwa spezielle Krankenbettkonstruktionen) zur Verfügung ge
stellt werden. Die im Rahmen des Programms anfallenden Kosten werden zwi
schen den kompensationspflichtigen Betrieben, Staat und Präfekturen/Kommu- 
nen nach dem oben genannten Schlüssel aufgeteilt: 50:25:25.21

Am Beispiel des Fiskaljahres 1985 wird gezeigt, wie hoch die Aufwendun
gen jeweils für die verschiedenen Kompensationsarten sind (Tabelle 5.22; für 
einen weniger differenzierten Überblick für den Zeitraum von 1974 bis 1987 
vgl. Kato 1993: Anhang).

21 Vgl. zu diesem speziellen Programm §§ 46, 48 des Gesetzes von 1973 und Environ
ment Agency, Quality ... (1984: 261). Zur Kostenverteilung vgl. dies. (1974: 183).
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Tabelle 5.22: Aufwendungen im Rahmen des Kompensationsgesetzes nach
Arten (1985)

Fiskaljahr Einige Vergleichsdaten
Budgettitel 1985 1975 1987

I: Kompensatorische Unterstützungen/Beihilfen 95.612 18.312 104.439
1. Medizinische Betreuungs- und Behänd- 43.607 6.653 48.180

lungskosten
2. Entschädigungen für Behinderungen 30.499 7.126 34.229

inkl. Schadensrente 
3. Hinterbliebenenrente 3.246
4. Hinterbliebenenentschädigung 3.170 - -

5. Beihilfe für geschädigte Kinder 3.474 - -

6. Beihilfe für medizinische Behandlungs- 11.121 1.646 12.035
kosten

7. Beihilfe für Bestattungskosten 495

II: Gesundheits- und Nachsorgeprogramme 235

III: Zwischensumme inkl. Rückstellungen 98.715

IV: Verwaltungskosten der Gebührenerhebung 482

Gesamt 99.197

Anmerkung:
Einheit 1 Million Yen. Die Vergleichsdaten 1975 und 1987 waren für einige Titel nicht be-
schaffbar.

Quelle: Hashimoto (1989c: 286 für 1985); Kato (1993, Anhang, für 1975/1987).

Zusätzliche Leistungen sind auch auf der Grundlage von privaten Vereinba
rungen oder solchen, die im Rahmen der außergerichtlichen Streitbeilegungs
verfahren getroffen wurden, erhältlich. Schließlich sind zusätzliche und ergän
zende Leistungen im Rahmen der von den Kommunen oder Präfekturen ent
wickelten Sondersysteme, auf die unten noch eingegangen wird, möglich.

5.5.2.3 Vollzugsorganisation

Auf wesentliche Aspekte der Vollzugsorganisation wurde in den obigen Ab
schnitten bereits hingewiesen. Sowohl für die spezifischen als auch die nicht
spezifischen Krankheiten wurde das Entschädigungssystem folgendermaßen in
stitutionell und organisatorisch geregelt: Die präfekturalen oder kommunalen
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Behörden in den jeweiligen Kompensationsgebieten sind für das Anerken
nungsverfahren zuständig (Art. 44); hierzu wurde jeweils ein sogenannter Prü
fungsausschuß (Certification Committee) eingerichtet, üblicherweise bestehend 
aus zehn Medizinern und fünf Rechtsexperten mit Erfahrung auf dem Gebiet 
Umwelt und Gesundheit. Sie sind außerdem zuständig für Widersprüche hier
gegen und für die Verteilung der Entschädigungsleistungen an die anspruchs
berechtigten Personen sowie für Durchführung besonderer Gesundheits- und 
Rehabilitationsmaßnahmen. Die Zentralregierung, in der Regel unter Feder
führung des staatlichen Umweltamtes, bestimmt die Kompensationsgebiete, die 
kompensationspflichtigen Beeinträchtigungsarten sowie die Höhe und Art der 
Entschädigungsleistungen und die Höhe der Abgabensätze, nach denen die 
kompensationspflichtigen Betriebe veranlagt werden. Auf staatlicher Ebene be
findet sich gleichfalls der Beschwerdeausschuß für die Entschädigung umwelt
bedingter Gesundheitsschäden, bei dem nach Widerspruch bei den Präfektur
behörden Einspruch gegen eine Verfügung im Zusammenhang mit der Aner
kennung oder der Zahlung von Entschädigungsleistungen eingelegt werden 
kann. Die Erhebung von Abgaben von kompensationspflichtigen Betrieben ob
liegt dem »Entschädigungsverband«, einer Anstalt des öffentlichen Rechts (un
ter staatlicher Aufsicht). Abbildungen 5.6 und 5.7 zeigen die Lage der Kom
pensationsgebiete und die Grundlinien der Vollzugsorganisation.

Bei den Entschädigungsleistungen für spezifische Krankheiten wird der 
entsprechende Geldbetrag, der sich nach den voraussichtlich zu leistenden Ent
schädigungen richtet, direkt von den jeweils kompensationspflichtigen Unter
nehmen angefordert. Es handelt sich um ein relativ einfaches Verfahren, da es 
nur einige wenige Unternehmen sind. Bei den Unternehmen, die Abgaben für 
die nicht-spezifischen Krankheiten zu leisten haben, erfolgt durch die einzelnen 
Betriebe (mittels vorgegebener Formulare, Berechnungsmethoden und dem je
weiligen Gebührensatz je S02-Emissionseinheit) eine Selbsteinschätzung. Die 
beizufügenden Unterlagen, unter anderem über Brennstoffart, -verbrauch, des
sen Schwefelgehalt sowie die bei zahlreichen größeren Emittenten installierten 
und kontinuierlich arbeitenden Emissionsmeßgeräte stellen eine ausreichende 
Überwachung sicher.

Füllt der Betriebsinhaber die Formulare zur Emissionsmenge nicht korrekt 
aus, ist es dem Verband gestattet (Art. 55), eine Schätzung vorzunehmen und 
eine entsprechende Abgabensumme einzufordern. Hinzu kommt, daß bei fal
schen Angaben über die Emissionsmengen automatisch die anderen Unterneh
men stärker belastet werden, da die beizutreibende Entschädigungssumme 
gleich bleibt. Ein Unternehmen, das falsche Angaben machte, würde damit die 
innerindustrielle Kooperation in Frage stellen und hätte mit entsprechenden 
Sanktionen zu rechnen.
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Laut offizieller Auskunft sind unrichtige Angaben sehr selten (Interview beim 
Entschädigungsverband Osaka.) Die Festlegung des Abgabesatzes erfolgt auf 
Basis des für das bevorstehende Geschäftsjahr geschätzten Gesamtentschädi
gungsbetrages, während bei den kompensationspflichtigen Unternehmen die 
S02-Emissionsmengen für das vergangene Jahr als Berechnungsgrundlage die
nen. Es ist Ratenzahlung möglich, wenn die Abgabenschuld 300.000 Yen im 
Jahr übersteigt; auch Stundung kann (z.B. bei wirtschaftlichen Schwierigkei
ten) gewährt werden. Zu einem Verzicht kommt es dagegen auch im Konkurs
fall nicht. In dem Entschädigungsverband sind 70 Personen beschäftigt, 7 in 
Osaka, 63 in Tokio. Der Verband ist für über 8.000 kompensationspflichtige 
Unternehmen zuständig. Die Erhebung der Abgaben erfolgt überwiegend 
durch örtliche Stellen der Handelskammern als Subkontraktnehmer, die ihre 
Dienste in Rechnung stellen. Die hierbei anfallenden Kosten werden gemein
sam vom Staat und den abgabepflichtigen Unternehmen getragen.

5.5.2.4 Kostenallokation

Die im Rahmen des Entschädigungssystems anfallenden vier Hauptkostenarten
werden wie folgt umgelegt:

-  Entschädigungsleistungen nach Art. 3 des Gesetzes von 1973: von den kom
pensationspflichtigen Unternehmen (80 Prozent) sowie durch Transfer von 
der Kfz-Gewichtssteuer (20 Prozent);

-  Gesundheits- und Rehabilitationsprogramm: zu 40 Prozent von den kompen
sationspflichtigen Unternehmen, 10 Prozent aus der Kfz-Gewichtssteuer, 25 
Prozent aus dem staatlichen Budget, 25 Prozent aus den Budgets der Präfek- 
turen/Kommunen, in deren Zuständigkeitsbereich Kompensationsgebiete lie
gen;

-  Verwaltungsaufwand für den Entschädigungsverband: gemeinsam getragen 
von den kompensationspflichtigen Unternehmen und der Nationalregierung 
(50:50);

-  Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Abgaben: aus dem staatlichen 
Budget sowie aus dem Abgabenaufkommen;

-  Verwaltungsaufwand für Auszahlung der Entschädigungsleistungen: zu 50 
Prozent aus dem Staatsbudget und zu 50 Prozent aus den Budgets der Prä- 
fekturen/Kommunen, in deren Zuständigkeitsbereich Kompensationsgebiete 
liegen.

Da die Kostenallokation im Falle der spezifischen Krankheiten einem relativ
einfachen Schema folgt, wird im folgenden ausführlich nur auf den Bereich
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der nicht-spezifischen Krankheiten eingegangen, wo es um Entschädigungslei
stungen für Atemwegsbeeinträchtigungen durch Luftschadstoffe geht. Die 
»buchhaltungstechnische« Kostenverteilung bei der Kompensation der spezifi
schen Krankheiten folgt weitgehend der Systematik für nicht-spezifische 
Krankheiten. Unterschiedlich ist jedoch, daß keine zusätzliche Finanzierungs
quelle (analog zur Kfz-Gewichtssteuer) besteht und die benötigten Mittel bei 
nur vier direkt verantwortlichen Unternehmen erhoben werden: den Unterneh
men Chisso (Minamata-Krankheit, Kumamoto), Showa Denko (Minamata- 
Krankheit, Niigata), Mitsui Mining Co. (Itai-Itai-Krankheit, Toyama) und Su- 
mitomo Kinzoku (chronische Arsenvergiftung, Shimane und Miyazaki).

Obwohl das Gesetz von 1973 die Frage nach einem (oder mehreren) Refe- 
renzschadstoff(en) grundsätzlich offen läßt, wurde mit der Verordnung von 
1974 (und in Tradition mit dem vorbestehenden, enger gefaßten Entschädi
gungssystem von 1969) der Luftschadstoff Schwefeldioxid als Referenzstoff 
für die Abgabenerhebung festgelegt. Das hatte -  wie schon bei der Bestim
mung von Belastungsgebieten -  primär pragmatische Gründe: Hierzu sind bei 
emittierenden Betrieben am einfachsten Daten zu erheben, auch fällt dieser 
Schadstoff in nahezu allen Industriesektoren an, so daß eine Vielzahl emittie
render Anlagen erfaßt werden kann. Auch die komplizierten Fragen, welche 
Betriebe abgabepflichtig sein sollen und in welchem Ausmaß, wurden auf 
recht pragmatische Art gelöst, wie die folgenden Ausführungen zeigen sollen. 
Die Kfz-Gewichtssteuer wurde zur Finanzierung -  durch Gesetzesergänzung 
im Mai 1974 -  hinzugezogen, weil zur damaligen Zeit der Anteil der Kraft
fahrzeuge am SOx" und NOx-Gesamtausstoß etwa 20 Prozent betrug.

Abgabenpflichtig sind alle Schwefeldioxid emittierenden Anlagen, die eine 
gewisse Abgasmenge pro Stunde überschreiten: In den Belastungsgebieten ab 
5.000 Nm3/h und ab 10.000 Nm3/h in allen anderen Gebieten. Grundlegende 
Argumente für die Grenzziehung waren, daß der Erhebungsaufwand bei klei
neren Einheiten zu groß wäre sowie daß auch außerhalb der Belastungsgebiete 
gelegene Betriebe aufgrund des weiträumigen Schadstofftransports herangezo
gen werden müßten (vgl. Central Council 1973). Durch diese Einteilung wur
den schon 1975 etwa 7.400 Betriebe, die für über 90 Prozent der S02-Gesamt- 
emissionsmenge verantwortlich waren, erfaßt.

Die Abgabensätze für die Erhebung der S02-Abgaben von stationären 
Quellen waren zunächst bei Einführung des Entschädigungssystems für Bela
stungsgebiete einheitlich; es bestand lediglich ein (erheblicher) Unterschied zu 
den Abgabensätzen für Betriebe in unbelasteten Gebieten. Die Relation zwi
schen belasteten und unbelasteten Gebieten betrug 1:9. Herangezogen wurden 
gleichermaßen Alt- und Neuanlagen. Der Abgabesatz pro S02-Emissionsein- 
heit, gerechnet in Nm3 (entspricht 2,85 kg S02) wurde für das Fiskaljahr 1973
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mit 14,84 Yen für Belastungsgebiete und mit 1,76 Yen für unbelastete Gebiete 
festgelegt. In der Folgezeit erhöhte sich nicht nur die Zahl der festgelegten Be
lastungsgebiete, sondern -  wegen des steigenden Entschädigungsaufwands -  
auch die Abgabe in erheblichem Maße. Für das Jahr 1976 etwa betrug der Ab
gabesatz für Belastungsgebiete bereits 209,97 Yen.

Im April 1977 fand eine entscheidende Differenzierung des Abgabesystems 
für Belastungsgebiete statt. Wegen der Massierung der Anspruchsberechtigten 
in bestimmten Gebieten wurde im Interesse der Verteilungsgerechtigkeit eine 
Staffelung eingeführt, wodurch die Belastungsgebiete einen erheblich größeren 
Finanzbeitrag zu leisten haben. Seitdem variieren die fortan weiter differen
zierten Abgabesätze innerhalb der Belastungsgebiete in hohem Maße. So be
trug im Jahr 1984 der niedrigste Abgabesatz für Belastungsgebiete 1.128,71 
Yen, der höchste 3.063,64 Yen. Im Jahr 1987, also ein Jahr vor der Novellie
rung des Systems, betrug der Höchstsatz -  für Osaka-Stadt -  5.360 Yen; das 
sind 1,88 Millionen Yen per Tonne S02-Emission! Der Durchschnittssatz in 
den Belastungsgebieten lag zu der Zeit bei 2820 Yen, das sind 990.000 Yen 
per Tonne S02 (vgl. Kato 1993: 8). Der Abgabesatz für unbelastete Gebiete 
ist mit 179,16 Yen (1984) bzw. 310 Yen (1987) der arithmetische Durch
schnitt der verschiedenen Abgabesätze für belastete Gebiete (vgl. Tabelle 
5.23). Gleichwohl reicht diese Differenzierung immer noch nicht aus, um eine 
allgemeine Verteilungsgerechtigkeit sicherzustellen. So ist das Abgabenauf
kommen etwa im Raum Osaka immer noch nicht groß genug, um die Entschä
digungsleistungen für diesen Raum zu finanzieren; insofern trägt das Abgaben
aufkommen aus den nicht belasteten und den anderen Belastungsgebieten zum 
Teil zur Deckung der Kosten von Osaka bei. Dasselbe gilt auch für einige an
dere Belastungsgebiete.

Wenn auch der Abgabesatz für emittierende Anlagen in nicht-designierten 
Gebieten wesentlich niedriger ist als in den designierten (Belastungs-)Gebie- 
ten, so führt doch die in den erstgenannten Gebieten entschieden größere An
zahl erfaßter Betriebe dazu, daß das Abgabenaufkommen von dort nahezu dop
pelt so hoch ist wie aus den Belastungsgebieten. Im Jahr 1984 etwa bestand 
folgende Relation (Angaben für nicht-designierte Gebiete jeweils in Klam
mern): Anzahl der abgabepflichtigen Betriebe: 1.736 (6.846), gesamtes Abga
benaufkommen 25,156 Milliarden Yen (44,903 Milliarden Yen). Der prozen
tuale Anteil von Betrieben in designierten Gebieten am gesamten Abgabenauf
kommen betrug mithin 35,9 Prozent, von jenen in nicht-designierten Gebieten 
64,1 Prozent (Hashimoto 1989c: 280). Im Jahr 1989 bestand bereits folgende 
Relation: 32 Prozent in designierten, 68 Prozent in nicht-designierten Gebie
ten; 1974, also ganz am Anfang, hatte die Relation noch 57,3 Prozent zu 42,7 
Prozent betragen (Kato 1993: Anhang).
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Tabelle 5.23: Entwicklung der Abgabesätze 1975-1985 (in Yen)

1975 1977 1985

Abgabe- Blocke Klas- Abgabe- Klas- Abgabe-
Gebietsart satz sen satz sen satz

D e s ig n ie r te  77,31 Osaka, Toyonaka, Suita,
G eb ie te Morigushi, Higashiosaka, 

Yao, Sagai, Amagasaki A 536,63 A 3.318,94

Tokyo, Yokohama, Kawasaki B 2.008,83

Nagoya, Tokai
B 383,31

C 1.834,85

Yokkaichi, Kusu-machi F 1.310,11

Kobe

Chiba
C 344,98

D 1.746,81

Fuji E 1.397,45

Fukuoka
D 306,65 G 1.222,77

Okayama

N ich t-
d es ig n ie r te  8,59 
G eb ie te

42,59 194,09

Anmerkung:
Die Jahresangaben beziehen sich auf Fiskaljahre. Der Abgabensatz bezieht sich auf 1 Einheit
SOx Nm3 (=  2,85 kg S02).

Quelle: Mitteilung der Pollution-Related Health Damage Compensation Association, 
1985.

Die Abgaben steigen proportional mit den SC^-Emissionsmengen, d.h. die 
Abgabensätze bleiben konstant. Auch diese Regelung verweist darauf, daß mit 
dem Entschädigungssystem kein rein ökonomisches Anreizsystem zur SO2- 
Emissionsminderung intendiert war. Hauptzweck dieses Systems ist es, über 
die Erhebung von Abgaben die notwendigen Mittel für die Entschädigungslei
stungen zu erhalten. Bei seiner Gesamtkonstruktion wurde angesichts der viel
fältigen wissenschaftlichen, methodischen, distributionalen etc. Unsicherheiten 
und Probleme angestrebt, ein ausreichend faires und vor allem praktikables 
System zu entwickeln.
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Einem Anspruchsberechtigten ist es grundsätzlich freigestellt, zwischen 
drei verschiedenen Kompensationsquellen zu wählen. Neben dem hier be
schriebenen Kompensationsgesetz besteht noch die Möglichkeit, Beihilfen auf 
Grundlage der nationalen Sozialversicherung oder der beruflichen Arbeitsver
sicherung zu erhalten. Die Entscheidung ist jedoch exklusiv: nur ein System 
kann gewählt werden. Auch eine vor Gericht erstrittene Entschädigung durch 
ein Unternehmen begrenzt den Zugriff auf staatlich organisierte Unterstüt
zungssysteme.

5.5.3 Regionale Sondersysteme

Wegen verschiedener Schwachstellen und Lücken im nationalen Entschädi
gungssystem haben verschiedene Präfekturen und Kommunen ergänzende Ent
schädigungssysteme geschaffen, auf deren Grundlage etwa Personen, die vom 
nationalen System nicht erfaßt werden, gleichfalls monetäre Entschädigungs
leistungen und/oder sonstige Beihilfen erhalten bzw. Personen, die nach dem 
nationalen System anspruchsberechtigt sind, Zusatzleistungen erhalten. Das 
soll kurz am Beispiel der Sondersysteme der Stadt Kawasaki und der Präfektur 
Tokio erläutert werden.

Die Sonderregelung in Tokio, durch Satzung geregelt, ergänzt seit 1972 
das nationale System im wesentlichen in zweierlei Hinsicht: Zum einen wurde 
der Kreis der Personen, die anspruchsberechtigt sein können, erweitert (so et
wa für Personen, die unter 18 Jahre alt sind und 1 Jahr im Belastungsgebiet 
gelebt haben), zum anderen wurde das gesamte Gebiet der Tokio-Metropole 
als Kompensationsgebiet ausgewiesen (das nationale System hat nur den Innen
bereich mit 23 Bezirken ausgewiesen). Aufgrund des erweiterten Systems er
hielten im Fiskaljahr 1984 nach Auskunft der Tokioter Umweltbehörde 14.000 
Personen Kompensationen aus dem Budget der Präfektur (400 Millionen Yen); 
35.000 Personen erhielten Entschädigungen aufgrund des nationalen Systems.

In Kawasaki wurde das Sondersystem 1973 eingeführt. Es basiert auf einer 
sogenannten freiwilligen Vereinbarung mit über 40 großen Unternehmen, die 
hierfür finanziell aufkommen (und zwar zusätzlich zu den Abgaben, die sie auf 
Basis des nationalen Systems zu leisten haben). Das Zusatzsystem wurde ein
geführt, weil die nationale Regelung nach Auffassung der Stadtregierung Lük- 
ken und Defizite aufwies, etwa unzulängliche Zuschüsse zu den Lebenshal
tungskosten und zu den medizinischen Behandlungskosten. Anfänglich wurden 
durch das Zusatzsystem nur Personen unterstützt, die keine Leistungen auf
grund des nationalen Systems erhielten. Inzwischen erhalten auch Leistungs
empfänger nach dem nationalen System eine Zusatzunterstützung. (Vor Ein-
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führung der Sonderregelung gab es in Kawasaki schon 1970 ein allgemeines 
System zur Unterstützung von Umweltverschmutzungsopfern, zu einer Zeit al
so, wo es noch keine umfassende nationale Regelung für Luftverschmutzungs
geschädigte gab.) Der finanzielle Aufwand für das Zusatzsystem soll etwa 200 
Millionen Yen/Jahr betragen; seit Einführung des Systems ist das benötigte Fi
nanzvolumen schrumpfend (zu Beginn waren es etwa 300 Millionen Yen). Die 
Kalkulation der Kompensationsbeiträge der Privatwirtschaft nach dem Sonder
system erfolgt rückwirkend anhand der SC^-Emissionen; und zwar: 50 Pro
zent für die Emissionen im vorhergehenden Jahr und 50 Prozent rückwirkend 
für die Emissionen in den Jahren seit 1970 bis hin zum vorvergangenen Jahr. 
Für die Kalkulationsbasis wurden primär zwei Gründe angeführt: Gerechtere 
Belastung der Unternehmen für vergangene Emissionen sowie Stimulierung 
von Umweltschutzmaßnahmen bei Neuanlagen. Der Beitrag aus dem kommu
nalen Budget zum Sondersystem (vorwiegend für den Verwaltungsaufwand) 
beträgt nach Auskunft des städtischen Umweltamtes durchschnittlich rund 
35 Millionen Yen/Jahr.

5.5.4 Fundamentale Änderung des Kompensationssystems 
1987/88

Schon im November 1983 hatte der Umweltminister den Zentralen Umweltrat 
beauftragt, die Probleme, die im Zusammenhang mit der Kompensation von 
(nicht-spezifischen) Krankheiten in Gebieten der Klasse I bestehen, zu analy
sieren und Empfehlungen zu deren Lösung zu geben. Zuvor hatte das staatli
che Umweltamt eine epidemiologische Erhebung über den Zusammenhang von 
Luftverschmutzung und Gesundheitsschäden durchgeführt und die Ergebnisse 
dem Zentralen Umweltrat übermittelt.

Eine Expertenkommission des Zentralen Umweltrates begann daraufhin 
mit einer umfassenden Studie über die damals verfügbaren wissenschaftlichen 
Erkenntnisse über den Zusammenhang von Luftverschmutzung und Gesund
heitsbeeinträchtigungen. Diese Studie wurde im April 1986 veröffentlicht. 
Nach (japantypischer) jahrelanger Beratung mit einer Vielzahl von Interessen
gruppen, Institutionen, Experten etc. präsentierte der Zentrale Umweltrat am 
30. Oktober 1986 endlich seinen abschließenden, bislang nur auf Japanisch 
vorliegenden Bericht (»Wie die Gebiete der Klasse I geregelt werden sollten«),. 
der die folgenden Empfehlungen enthielt:

1. Angesichts der enormen Verbesserungen der Luftqualität seit den siebziger
Jahren kommt der Zentrale Umweltrat zu dem Schluß, daß man nicht län-
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ger behaupten könne, Atemwegserkrankungen würden in erster Linie 
durch Luftverschmutzung verursacht. Demzufolge sollte die Ausweisung 
von 41 Regionen als Kompensationsgebiet der Klasse I aufgehoben wer
den. Das bedeute auch, daß für die Klasse der unspezifischen Erkrankun
gen keine weiteren Personen mehr als Umweltverschmutzungsopfer anzu
erkennen sind. Auch im Falle von gebietsweise sehr hohen Luftbelastun
gen, wie sie in der Umgebung einiger Fernstraßen auftreten, lehnt der Rat 
die Einführung eines Kompensationssystems ab. Statt dessen empfiehlt er, 
in solchen Gebieten intensive Untersuchungen durchzuführen und Maßnah
men zur Verhinderung von Luftverschmutzung zu implementieren.

2. Generell wird vom Rat festgestellt, daß es angemessener sei, umfassende 
Umwelt- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu ergreifen, als Kompensa
tionszahlungen an einzelne Bürger zu leisten. Das gelte insbesondere für 
die Luftbelastung durch Stickoxide in großen Städten und an Fernstraßen. 
Er empfiehlt deshalb, ein spezielles »Programm zur Prävention von Ge
sundheitsschäden« zu entwickeln und damit die üblichen Umweltschutz
maßnahmen der Regierung auf zentraler und lokaler Ebene zu effektivie
ren. Im Rahmen des Präventionsprogramms sollten besonders die Gebiete 
der Klasse I berücksichtigt werden. Dabei wird empfohlen, sogenannte 
Umweltverbesserungsprogramme aufzustellen, die unter anderem die Auf
stellung von Immissionsminderungsplänen und die Maßnahmen zur Förde
rung abgasarmer Automobile umfassen sollen. Außerdem wird empfohlen, 
ein spezielles Überwachungssystem in kritischen Gebieten zu installieren, 
um den Zusammenhang zwischen dem gesundheitlichen Befinden der Be
völkerung und der Luftverschmutzung kontinuierlich zu beobachten.

3. Die Entschädigungszahlungen für bereits nach dem Kompensationsgesetz 
anerkannte Umweltverschmutzungsopfer sollen fortgesetzt werden. Außer
dem sollte ihre Anerkennung verlängert werden, wenn es nach Maßgabe 
der bisherigen Praxis gerechtfertigt sei.

4. Die Kosten, die mit der Anerkennung und Entschädigung der Umweltver
schmutzungsopfer anfallen, sollen weiterhin durch Abgaben von stationä
ren Emissionsquellen und durch einen Teil der Kfz-Gewichtssteuer gedeckt 
werden. Die Kosten, die durch die Implementierung der allgemeinen Ge
sundheitsvorsorgeprogramme entstehen, sollen ebenfalls zu einem gewis
sen Anteil von luftverschmutzenden Betrieben getragen werden, und zwar 
mit Hilfe freiwilliger Beiträge, die im Hinblick auf ihre soziale Verantwor
tung von Emittenten und anderen Verursachern von Umweltverschmutzung 
geleistet werden. So heißt es beispielsweise, daß ein Emittent die Spende 
nicht verweigern können sollte, selbst wenn die ursprüngliche Emissions-
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quelle nicht mehr existierte. Der Fonds soll nach Empfehlung des Zentra
len Umweltrates mit 50 Milliarden Yen ausgestattet werden.

Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Zentralen Umweltrates erstellte 
das staatliche Umweltamt einen Entwurf zur teilweisen Novellierung des Kom
pensationsgesetzes. Der Gesetzesentwurf wurde in der 108. Sitzungsperiode 
des Parlaments eingebracht und hier im September 1987 verabschiedet. Im 
März 1988 trat das Gesetz als Änderungsgesetz Nr. 97/1987 in Kraft. Es ent
hält im wesentlichen die Empfehlungen des Zentralen Umweltrates (vgl. Gan
ten 1988: 47ff.; Environment Agency, Quality ... 1989: 252ff.):

-  Das System für die Entschädigung spezifischer Krankheiten bleibt unverän
dert bestehen.

-  Die Ausweitung von Belastungsgebieten nach Klasse I (nicht-spezifische 
Krankheiten) wird aufgehoben, neue Gebiete werden nicht mehr ausgewie
sen. Personen, die am 1. März nach altem Recht anerkannt waren, erhalten 
weiterhin Leistungen auf Grundlage des alten Gesetzes; das schließt die 
Möglichkeit der Erneuerung ihrer Anerkennung, aber auch die Überprüfung 
der Berechtigung ihrer Anerkennung ein.

-  Neue Personen für die Entschädigung nicht-spezifischer Krankheiten (Atem
wegserkrankungen) werden nicht mehr anerkannt. Allerdings sieht die Ge
setzesänderung theoretisch die Möglichkeit der Ausweisung neuer Gebiete 
nach Klasse I vor, sofern in bestimmten Gebieten außerordentlich hohe 
Schadstoffbelastungen festgestellt werden sollten.

-  Die Abgabenbelastung bleibt zunächst auf dem Niveau vom Februar 1988 
bestehen. Der Differenzbetrag zwischen dem Abgabenaufkommen und dem 
durch die auslaufenden Entschädigungsleistungen immer geringer werden
den Bedarf hierfür wird in einen Fonds eingebracht, der so bis zu einem Be
trag von 50 Milliarden Yen aufgefüllt werden soll. Dieses Ziel könnte nach 
Auskunft des staatlichen Umweltamtes etwa 1996 erreicht sein. Ist diese 
Summe erreicht, werden nur noch Abgaben zur Finanzierung der laufenden 
Verpflichtungen an die noch vor März 1988 anerkannten Personen erhoben. 
Die aus der Anlage des Fonds zu erzielenden Einnahmen -  der Kapitalstock 
soll nicht angegriffen werden -  sollen zur Finanzierung der neuen Aufgaben 
benutzt werden. Es sollen 2,5 Milliarden Yen pro Jahr für neue Projekte zur 
Verfügung stehen.

-  Die Abgabenregelung wird insofern umgestellt, als die Leistungen aus dem 
Staatshaushalt (1988: 181 Millionen Yen) nunmehr direkt in den allgemei
nen Fonds fließen (und nicht mehr auf Teilgebiete, wie etwa Verwaltungs
kosten, beschränkt sind). Die Unternehmen finanzieren weiterhin 80 Pro
zent der benötigten Abgabensumme, 10 Prozent kommen direkt aus dem
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Abbildung 5.8: Entschädigungs- und Vorsorgeverband: Projekte zur Ver
meidung von GesundheitsSchäden

Aufgaben des Verbandes

Entschädigungs
und

Vorsorgeverband

Jahresbudget 
für Projekte: 
2,5 Mrd. Yen

Fonds:
50 Mrd. Yen

1. Forschungsprojekte ------------------Umfassende Studie über die Gesund
heitsfolgen von Luftverschmutzung. 
Untersuchungen zu Bronchial-Asthma 
etc. in Großstädten und zur 
Verbesserung der Luftqualität

2. Informationsverbreitung------ —  Erstellung und Verteilung div. Broschüren
3. Ausbildung------------------------ —  Ausbildung des an Gesundheitsvorsorge

beteiligten Personals in kommunalen 
Einrichtungen

Zuschüsse des Verbandes an kommunale Einrichtungen1

1. Aufstellung von Plänen ------------ Aufstellung von Plänen zur regionalen
Verbesserung der Luftqualität

2. Gesundheitsberatung---------------- Beratung von Asthmakranken usw. durch
Ärzte und Gesundheitsfürsorgerinnen

3. Medizinische Untersuchungen—  Anleitung und Beratung zur Asthmaprä
vention bei Babies und Kindern auf der 
Basis von mündlichen Befragungen

4. Funktionstraining-------------------- Schwimmen, Musikunterricht und Asthma-
Camps für Kinder, die unter Asthma leiden

5. Bau von 
Einrich
tungen

—  Popularisierung 
von abgasarmen 
Kraftfahrzeugen

—  Förderung des Um
stiegs auf Kfz mit 
den neuesten Ab
gasbeschränkungen

Einführung von batterie- und methanol
getriebenen Automobilen

Förderung des Umstiegs auf Kfz mit gerin
gerem Abgasausstoß im Einklang mit den 
neuesten Abgasbeschränkungen

—  Pflanzen von 
Bäumen zur 
Luftfilterung

—  Förderung von 
Fahr- und Liefer
gemeinschaften

—  Anlegen von Grün
gürteln zur Immis
sionskontrolle

—  Bau von Warm
wasserbecken

Anlegen von Grünanlagen mit hoher 
Luftfilterungskapazität

Einrichtung von Fahr- und Liefergemein
schaften zur Reduktion des Verkehrs
volumens
Anlegen von Grüngürteln zur Luftfilterung 
(durchgeführt von der Environmental 
Service Corporation)
Bau von Warmwasserbecken für 
Schwimmklassen

—  Installation medi- Installation medizinischer Apparate zur 
zinischer Apparate Behandlung von Asthma etc.

6. Bauzuschüsse------------------------- Zuschüsse für kommunale öffentliche Be
triebe, die bei der Durchführung von Pro
jekten zu 1-5 Privatunternehmen unter
stützen (ausgenommen ist die Errichtung 
von Grüngürteln, die der Immissionskon- 

durch den Staat2 trolle dienen)
von Unternehmen mit Bezug zu Luftverschmutzung 
von Unternehmen mit luftverunreinigenden Emissionen

1 Der Verband gibt an insgesamt 43 Kommunen sowie an die »Environmental Pollution Control Service 
Corporation« Zuschüsse.

2 Im Fiskaljahr 1991 betrug der Staatsbeitrag 1,033 Milliarden Yen.
Der Fonds soll in einem Zeitraum von sieben bis acht Jahren gebildet werden. *

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (1989, 1992).
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Staatshaushalt und -  das nun ist völlig neu -  10 Prozent kommen als freiwil
lige Leistungen der Kfz-Hersteller (und nicht mehr als Transfer von der 
Kfz-Gewichtssteuer). Die Zustimmung der Kfz-Hersteller zu dieser freiwil
ligen Leistung war vor Verabschiedung des Gesetzes (nach Auskunft des 
staatlichen Umweltamtes) in recht harten Verhandlungen erreicht worden.

-  Die Aufgaben des Verbandes bestehen überwiegend in der Finanzierung 
von Vorbeugemaßnahmen, der Unterstützung von Informationsverbreitung 
und Ausbildung. Aktiv wird der Verband unter anderem auch hinsichtlich 
der Gesundheitsberatung, medizinischer Untersuchungen, des »umwelt
freundlichen« Anlagenbaus und seiner Finanzierung (Environment Agency, 
Quality ... 1989: 254). Dementsprechend wurde der Name des Entschädi
gungsverbandes in »Entschädigungs- und Vorsorgeverband« (Pollution-rela
ted Health Damage Compensation and Prevention Association) geändert.

-  Der Fonds soll besonders in den bisher nach Klasse I ausgewiesenen Gebie
ten Vorsorgemaßnahmen gegen umweltbedingte Beeinträchtigungen und 
Krankheiten finanzieren. Außerdem werden allgemeine Maßnahmen zur 
Verminderung der Luftbelastung finanziert, einschließlich der Förderung 
von umweltverträglicheren Transportsystemen, Forschungsprojekten etc. Es 
können in diesem Zusammenhang auch direkte Zuschüsse an Kommunen 
gegeben werden.

Mittlerweile hat der Entschädigungs- und Vorsorgeverband mit der Durchfüh
rung seiner neuen Aufgaben begonnen; um welche Projekte es sich dabei han
delt und wer ihre Träger sind, zeigt Abbildung 5.8.

5.5.5 Bewertung

(1) Umweltwirksamkeit

Bei der Beurteilung der Umweltwirksamkeit (sowie teilweise auch der weite
ren, unten verwendeten Kriterien) ist grundsätzlich zu beachten, daß das Ent
schädigungssystem in Zeiten hitziger umweltpolitischer Debatten als ein Rege
lungsinstrument konstruiert wurde, das schnell und wirksam den von der Um
weltverschmutzung Betroffenen materielle Unterstützung gewährleisten sollte. 
Hierzu ist damals bewußt in Kauf genommen worden, daß wissenschaftliche 
oder sonstige theoretische Begründungen für bestimmte Regelungen unzurei
chend waren oder fehlten; auch wenn immer angestrebt wurde, das System auf 
eine wissenschaftliche Basis zu gründen, so überwog doch der Aspekt des 
schnellen Schadensausgleichs sowie das Bestreben, das System administrativ
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praktikabel zu machen. Dementsprechend gehört es nicht zu den Primärzielen 
des Systems, eine Senkung der Immissionsbelastungen und Emissionen zu er
reichen sowie ökonomische Anreize hierfür zu schaffen. Die ursprüngliche 
Empfehlung des Zentralen Umweltrates, das Abgabensystem allmählich zu 
einem eigenständigen ökonomischen Anreizsystem auszubauen, das schrittwei
se Elemente der regulativen Umweltpolitik (insbesondere Emissionsstandards) 
ersetzen sollte, konnte sich nicht durchsetzen. Weiterhin ist bei der Beurtei
lung zu berücksichtigen, daß in Japan zahlreiche unterschiedliche Regelungsin
strumente in je Vollzugsraum stark variierender Weise angewendet werden, so 
daß es generell schwierig ist, die Effekte nur eines Instruments isoliert zu be
trachten. Schließlich wird eine generelle Aussage über die Umweltwirksamkeit 
des EntschädigungsSystems dadurch erschwert, daß seine Effekte je nach Bela
stungsgebiet, Wirtschaftssektor sowie Anlagentypen innerhalb von Unterneh
men variieren können.

In Japan selbst sind meines Wissens bislang nur wenige systematische Stu
dien zur Umweltwirksamkeit des Entschädigungssystems durchgeführt worden 
(etwa Kato 1993; Imura 1989b). Aus dieser und der sonstigen Literatur zur ja
panischen Umweltpolitik sowie aufgrund von Expertenbefragungen konnte ge
schlossen werden, daß zunächst der direkte Einfluß des Entschädigungssy
stems auf Emissionsminderungsmaßnahmen insgesamt eher gering war, ab 
Mitte der siebziger Jahre aber zunahm und besonders in einigen Wirtschafts
sektoren wirksam wurde. Zwar sind seit Einführung des Systems die Umwelt
schutzinvestitionen für Luftreinhaltemaß nahmen gestiegen und die SC^-Emis- 
sionen und -Immissionen gesunken, jedoch hatte diese Entwicklung (und zwar 
in starkem Maße) schon vor Einführung des Systems eingesetzt. Zudem war in 
den Anfangsjahren 1974 bis 1976 die SC^-Abgabe so gering, daß hiervor 
kaum Wirkungen auf Emissionsminderungsmaßnahmen zu erwarten waren. 
Ein Beitrag zur Senkung der Luftschadstoffemissionen ist ebenfalls dem wirt
schaftlichen Strukturwandel (vgl. Jänicke/Mönch 1988) und der Veränderung 
des Ölpreises zuzurechnen. Es ist jedoch durchaus möglich, daß die Emitten
ten teilweise voraus schauend auf den Abgabenanstieg reagiert haben, der spä
ter dann auch in starkem Maße stattfand. Hierauf weist insbesondere Imura 
(1989b: 19) hin, der mit einer Regressionsanalyse die Beziehung zwischen 
SO2-Abgabensatz und SC^-Emissionen aufzeigt (vgl. Abbildung 5.9).

Eindeutig ist die Wirkung im Belastungsgebiet Yokkaichi. Während hier in 
den sechziger Jahren noch Immissions werte gemessen wurden, die teilweise 
um das Zehnfache den nationalen S(>2-Luftqualitätswert überschritten, hielten 
1976 alle Meßpunkte diesen Wert ein, um ihn dann in der Folgezeit kräftig zu 
unterschreiten (Kato 1993: 24, 28L).
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Abbildung 5.9: Relationen zwischen SO yAbgabesatz, und SO ̂ Emissionen. 
1974 bis 1987

SCb-Emission 
(in 1.000 t)

S 0 2-Abgabesatz (Yen/Nm3)

Anmerkung:
D: designierte Gebiete 
N: nicht-designierte Gebiete 
T: gesamtes Land
Die Kurvenverläufe wurden durch Regressionsanalyse bestimmt; hiernach waren: 
D: =  0.21 (1974-1977), m l = 0.46 (1977-1987)
N: m2 = 0.21 (1974-1976), m2 = 0.86 (1976-1987)

Quelle: Imura (1989b).

Bei den Entschädigungsleistungen für spezifische Krankheiten, wo direkt auf 
die festgestellten einzelnen Verursacher zurückgegriffen wird und die zu zah
lenden Beiträge sehr hoch sind, kann von einer starken Umweltwirksamkeit 
ausgegangen werden. In den entsprechenden Belastungsgebieten sind die pro
blematischen Emissionen sehr stark zurückgegangen bzw. gänzlich eingestellt 
worden. Durch Sanierungsmaßnahmen konnte die bestehende Umgebungsbela
stung (Böden, Flußsedimente, Meeresbucht) gleichfalls erheblich gesenkt 
werden. Bezüglich des Jinzu-Flusses wird beispielsweise ausgeführt: »... the 
Company now discharges effluent in which cadmium concentration is far below 
the national and prefectural Standards for effluent and smoke ... The water
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quality in Jinzu river also meets the ambient water quality standard for cad
mium with a large margin to spare« (Study Group for Global Environmental 
Economics 1991: 46; vgl. allgemein die entsprechenden Berichtsteile in Envi
ronment Agency, Quality ...: diverse Jahrgänge). Aber auch bei anderen toxi
schen Substanzen besteht ein genereller nationaler Trend zur Schadstoffver
minderung, so sind sehr strenge Wasserqualitätsstandards erlassen worden, die 
seit längerem eingehalten werden.

Vertreter einzelner Branchen wiesen in den Interviews darauf hin, daß für 
sie die S02-Abgabe einen Anreiz dar stelle, die Emissionen zu reduzieren. Das 
gilt insbesondere für Betriebe des Eisen- und Stahlsektors, des Kraftwerksbe
reichs, teilweise auch bei Raffinerien, Chemiefirmen und in der Papier- und 
Zellstoffindustrie. Ein Vergleich der Emissionsmengen-Reduktionen für S02 
in den designierten und nicht-designierten Gebieten fällt ebenfalls eindeutig zu
gunsten der ersteren aus. Kato, der hierzu empirisch basierte Berechnungen 
durchgeführt hat, kommt ebenfalls zu dem (vorsichtig formulierten) Ergebnis: 
»It may be said that the air pollution fees did play a role in reducing air pollu
tion by SOx- The graph shows a faster decline of S02 emissions in designated 
areas, which are levied the higher charges compared to non-designated areas« 
(Kato 1993: 8). Auch Hashimoto stellt, ähnlich wie Imura und Kato, fest: 
»The large increase in the pollution-load levy after Fiscal Year 1979 apparent
ly acted as an incentive to reduce emissions« (1989c: 284; eine Anreizfunktion 
bestätigen auch Rentz/Leibfritz 1988: 152, 384). Es muß hierbei auch gesehen 
werden, daß die Entschädigungsleistungen für Atemwegserkrankungen seit Be
ginn des Kompensationsgesetzes sehr stark angestiegen sind, von 2,8 Milliar
den Yen im Jahr 1974 auf über 100 Milliarden Yen Ende der achtziger Jahre.

Im Falle der mobilen Quellen hat deren 20%iger Beitrag (transferiert aus 
der allgemein erhobenen Kfz-Gewichtssteuer) zum gesamten Kompensations
aufkommen für nicht-spezifische Krankheiten keinen Einfluß auf die Emis
sionsminderung gehabt. Die Voraussetzungen für solch einen Effekt sind 
grundsätzlich auch nicht gegeben: Der 20%ige Beitrag ist unabhängig von den 
Emissionen des Kfz-Sektors zu zahlen. Schließlich wird der 20%ige Anteil des 
Kfz-Sektors zum Entschädigungssystem nicht zusätzlich zur Kfz-Gewichts- 
steuer erhoben, sondern lediglich aus dieser in das System transferiert. 2

(2) Problemverschiebung

Eine Problemverschiebung tritt nur in unerheblichem Maße auf. So fallen 
zwar bei den zahlreichen Rauchgasentschwefelungsanlagen in manchen Zeiten 
Gipsmengen an, für die zeitweilig kein Markt vorhanden ist, doch werden
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Rauchgasentschwefelungsanlagen nicht primär wegen des Entschädigungssy
stems gebaut. In den durch Abgaben hochbelasteten Gebieten, insbesondere 
Osaka, ist eine Reduzierung der S02-Emissionen in hohem Maße durch den 
Brennstoffwechsel (Erdgas, Flüssiggas, Brennstoffe mit niedrigem Schwefel
gehalt) erreicht worden. Vor allem Kraftwerke in Ballungsgebieten haben 
ebenfalls auf emissionsarme Brennstoffe umgestellt. Relevante Problemverla
gerungen treten hierbei nicht auf. Es konnte auch, bis auf ganz wenige Einzel
fälle (meist mittelständische Betriebe), keine Standortverlagerung von Betrie
ben primär aufgrund der Schadstoffabgaben nachgewiesen werden -  wobei 
solch ein Effekt aus Sicht der Entzerrung der hohen Konzentration von Betrie
ben in einigen wenigen Ballungsräumen durchaus umweltpolitisch sinnvoll ge
wesen wäre.

(3) Ökonomische Effizienz

Aus ökonomischer Sicht handelt es sich bei den Abgaben im Rahmen des Ent
schädigungssystems um Finanzierungsabgaben, d.h. die fiskalische Funktion 
der Finanzierung der Ausgaben im Rahmen der Entschädigungssysteme war 
Ausgangspunkt der Abgabeneinführung und stand auch später nach wie vor im 
Vordergrund. Hinsichtlich des Ansatzpunktes bzw. der Bemessungsgrundlage 
kommt die japanische Abgabenregelung teilweise einer Pigeou-Steuer, die sich 
an den sozialen Zusatzkosten privater Wirtschaftsaktivitäten orientiert, nahe. 
Denn der Umfang des Aufgabenaufkommens und die Abgabensätze orientieren 
sich an den erwarteten Schadensausgleichskosten.

Ferner ist darauf hinzuweisen, daß es sich um sogenannte Repartitionsab- 
gaben handelt, bei denen ein politisch vorgegebenes (notwendiges) Abgaben
aufkommen zur Finanzierung von Entschädigungsleistungen mittels der Abga
bentarife als »Umlageschlüssel« auf die Abgabenpflichtigen aufgeteilt wird.

Auch wenn bei Einführung und Anpassung der S02-Abgaben eindeutig die 
Finanzierungsftmktion bzw. der Verwendungszweck im Vordergrund standen, 
dürfen die inzwischen partiell nachzuweisenden Anreizwirkungen nicht ver
nachlässigt werden. Nach Ewringmann und Schafhausen

»dürfte die Anreizwirkung der regional differenzierten Abgabe als relativ hoch an
gesehen werden, da die Zahllast bereits im Jahre 1976 bis zu 17 Prozent der 
Brennstoffkosten ausmachen konnte. Aus diesem Grunde wird die Abgabe auch als 
ein 'constant incentive to pollution abatement' angesehen, die eine Optimierung 
des Produktionsprozesses bzw. eine Substitution des Brennstoffes aus ökonomi
schen Gründen sinnvoll erscheinen lassen kann« (Ewringmann/Schafhausen 1985:
180; vgl. auch Schafhausen 1983).
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Diese Hypothesen wurden auch im Rahmen der durchgeführten Gespräche mit 
Vertretern einzelner Branchen bestätigt, Anreize bestanden insbesondere für 
Betriebe des Eisen- und Stahlsektors, des Kraftwerksbereichs, teilweise auch 
bei Raffinerien und Chemiefirmen. Auch die vorliegenden Statistiken lassen 
erkennen, daß die Abgabenlast in einzelnen Unternehmen im Zeitverlauf eine 
beträchtliche Größenordnung erreicht hat und damit deutliche Impulse für An
passungsreaktionen ausgelöst haben dürfte (vgl. Tabelle 5.24).

Damit zeigt sich,

»daß eine sinnvolle Gestaltung einer als Finanzierungsinstrument intendierten Ab
gabenregelung durchaus erwünschte Effekte im umweltpolitischen Sinne haben 
kann. Diese Effekte werden zudem trotz Priorität der fiskalischen Funktion bewußt 
eingesetzt, was sich am Beispiel der regionalen Differenzierung (Beginn der Abga
bepflicht, unterschiedliche Gewichtungsfaktoren) nachweisen läßt« (ebenda: 182).

Im Vergleich zu einer Vielzahl von gerichtlichen Regelungen stellt sich in der 
Sicht aller Befragten das Entschädigungssystem zweifellos als das für alle Be
teiligten zeit- und kostengünstigste System dar. Eine der wenigen Untersu
chungen, die sich der Frage der ökonomischen Effizienz -  zumindest der öko
nomisch rationalen Wirkungen -  des mit dem Entschädigungsgesetz verbunde
nen Abgabesystems intensiver widmet, ist die (schmale) Studie der japanischen 
»Study Group for Global Environment and Economics« von 1991. Sie basiert 
auf drei Fallstudien zu Problemfällen, die durch das Entschädigungsgesetz ge
regelt werden: Luftverschmutzung in Yokkaichi, Wasserverschmutzung durch 
organisches Quecksilber in Minamata und Bodenverseuchung durch Cadmium
emissionen im Jinzu-Flußgebiet.22

Die Studie, darauf weisen die Autoren selbst deutlich hin (vgl. etwa S. 4, 
13, 15), beruht auf einer relativ simplen methodischen Konstruktion und par
tiell lediglich auf Schätzwerten. Man habe aber angestrebt, eher »konservati-

22 Bemerkenswert ist überdies der »politisch-administrative Hintergrund« der Studie: Alle 
Mitglieder der Studiengruppe sind (teils leitende) Mitarbeiter des staatlichen Umwelt
amtes. Auch wenn sie in einer Vorbemerkung hervorheben, daß der Studienreport 
nicht notwendigerweise die Sichtweise des Umweltamtes widerspiegele (S. 2), so ist 
doch offensichtlich, daß der -  vor der UN-Umweltkonferenz in Rio veröffentlichte -  
Report in politisch-strategischer Absicht geschrieben worden war: Er soll vor allem 
(den umweltpolitisch einflußreichen Akteursgruppen im eigenen Lande) zeigen, daß 
ökonomische Anreizinstrumente effektiv sowie betriebs- und volkswirtschaftlich effi
zient sind, wie ebenfalls eine positive Grundstimmung für die Einführung einer C 0 2- 
Abgabe schaffen. (Das bestätigen auch Interviews mit unabhängigen Experten in Tokio 
1992 und Kioto 1994. Diese wiesen zudem darauf hin, daß sich mittlerweile im staatli
chen Umweltamt ein einflußreicher »Mitarbeiterkern« herausgebildet habe, der eine 
pro-aktive Politik zugunsten einer progressiven Umweltpolitik betreibe und hierbei 
auch seine vielfältigen Auslandsbeziehungen ins Spiel bringe.)
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ve« Annahmen zugrundezulegen, die in der Tendenz zu geringeren Erfolgser
gebnissen der betrachteten Abgabesysteme führten. (Die methodischen Annah
men werden ausreichend -  allgemein und je Fallstudie -  für eine intersubjek
tive Überprüfung und Beurteilung der Studie expliziert.)

Ausgehend von den tatsächlichen Kompensationszahlungen -  und nur von 
diesen, also ohne Berücksichtigung von Verwaltungskosten und anderen Un
terstützungsmaßnahmen -  für Betroffene in zwei der untersuchten Entschädi
gungsgebiete sowie auf der Basis von Extrapolationen im Falle Yokkaichis 
wird errechnet, welche Entschädigungszahlungen die betroffenen Unterneh
men hätten zahlen müssen, wenn keine Abhilfemaßnahmen ergriffen worden 
wären, also beispielsweise die Luftbelastung nicht reduziert und dementspre
chend noch mehr Verschmutzungsopfer anerkannt worden wären. Die derma
ßen berechneten potentiellen Schadenskosten stellen sie den -  teilweise empi
risch ermittelten, teilweise kalkulierten -  Umweltschutzaufwendungen gegen
über, die durch das Entschädigungsgesetz induziert worden waren. Das Ergeb
nis ist: Die durch das Entschädigungsgesetz mittel- und unmittelbar bewirkten 
Umweltschutzaufwendungen waren erheblich niedriger als die projektierten 
Schadenskosten, die ohne das Gesetz entstanden wären und schließlich doch 
vom Staat oder Unternehmen hätten kompensiert werden müssen. Die Ergeb
nisse zu den drei Fallstudien, berechnet auf der Basis eines Jahres, zeigt Ta
belle 5.25.

Im einzelnen kommen die Autoren zu folgenden Schlußfolgerungen:

1. Yokkaichi/Minamata/Jinzu-Fluß
»The 'projected one-year damage expenses' would amount to Yen 21.007 
billion (1989 values), an amount greatly in excess of the air pollution con
trol cost (Yen 14.795 billion/year, 1989 values). Therefore, we can say 
that providing sufficient investment to prevent health damage is a logical 
choice in terms of monetary cost-effectiveness as well« (S. 31). In etwa 
gleichlautende Schlußfolgerungen werden für die Fälle Minamata (S. 41) 
und Jinzu-Fluß (S. 48) gezogen.

2. Volkswirtschaftliche Effekte
»... there were no adverse effects on the macro economy brought about by 
the implementation of these curative pollution control measures. In fact, 
these curative pollution control measures may even benefit the economy, as 
can be seen in the development of technology with low pollution levels and 
high productivity. This teaches us not to concentrate only on the negative 
economic aspects of pollution control measures« (S. 4).

3 2 0



Tabelle 5.25: Umweltschadenskosten versus Umweltschutzaufwendungen: 
ein Vergleich für drei Schadens gebiete

Schadensregion Schadensursache Schadenshöhe
in Millionen Yen für 1 Jahr

Umweltschutz
aufwand zur 
Vermeidung 
der Schäden 
in Mio. Yen 

(berechnet für 
1 Jahr)

Yokkaichi so2-
Luftverschmutzung

21.007
Annahme:
7,72 % anerkannte »Luftver
schmutzungsopfer«

14.795

Minamata Wasserverseuchung 
durch organisches 
Quecksilber

12.632
im einzelnen:
-  Gesundheitskompensations

zahlungen 7.671
-  Schäden durch Verschmut

zung der Minamata-Bucht 4.271
-  Kompensation für Schäden

in der Fischwirtschaft 690

125

Jinzu-
Flußgebiet

Bodenverseuchung 
durch Cadmium

2.518
im einzelnen:
-  Gesundheitskompensations

zahlungen 743
-  Kompensationen für Schäden

in der Landwirtschaft 1.775

603

Anmerkung:
Zur Berechnungsmethodik vgl. Kapitel 1 (allgemein) und Kapitel 2 (zur Methodik je Untersu
chungsfall) der Studie.

Quelle: nach Study Group for Global Environment and Economics (1991).

Insgesamt wird man bezüglich des Entschädigungsgesetzes sagen können, daß 
es nur in Einzelfällen oder unter Anwendung recht ausgreifender Ceteris-pari- 
bus-Annahmen, wie es etwa die Autoren der oben referierten Studie taten, als 
ökonomisch effizient bezeichnet werden kann. Legt man das konventionelle 
Verständnis von ökonomischer Effizienz zugrunde, ist eher eine negative Be
wertung des Gesetzes angezeigt. Dies sieht auch Kato (1993: 9) so, der anson
sten das Gesetz generell als hoch wirksam und aus makroökonomischer Per
spektive eher positiv einschätzt: »... in the case of pollution charges under the 
compensation system, while SOx emissions and pollution levels declined very 
rapidly, the number of patients and the size of financial resources needed to
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pay for their relief and compensation kept on increasing. As a result, the pol
lution charges had to be raised to abnormally high levels, far above economi
cally rational or efficient levels.« Als ein ökonomisches Anreizinstrument zur 
Reduktion von Umweltbelastungen sei das Gesetz -  über seine Funktion des 
Schadensausgleichs hinaus -  dagegen sehr wirksam gewesen.

(3) Innovationsanreiz

Zur Frage nach den Innovationswirkungen des Kompensationsgesetzes gibt es 
keine Untersuchungen, die eine klare Antwort ermöglichen; auch die Befra
gung von Experten und Unternehmensrepräsentanten half hierzu nicht viel 
weiter. Es ist allenfalls ein allgemeiner Konsens dahingehend feststellbar, daß 
technische Innovationen nicht behindert worden sind und die technische Wei
terentwicklung sowie Verbreitung von Rauchgasentschwefelungsanlagen hier
durch beschleunigt worden ist (für einige Hinweise hierzu vgl. Rentz/Leibfritz 
1988); weiterhin habe es Stimuli für die Entwicklung von Meßtechniken gege
ben. Es könnte auch von indirekten Wirkungen auf die Steigerung der Ener
gieeffizienz ausgegangen werden. Schließlich ist in Betracht zu ziehen, daß 
das Regelungssystem selbst eine politisch-administrative Innovation ist, für die 
es weltweit kein echtes Vorbild gab. Dagegen hat das japanische System die 
Entwicklung von haftungsrechtlichen Kompensationsregelungen in anderen 
Ländern beeinflußt. 4

(4) Administrative Praktikabilität

Vollzugs-, Koordinations- und Kontrollaufwand sind als mäßig bis gering zu 
bezeichnen. Der Aufwand war zur Einführung des Systems naturgemäß höher, 
da hier zahlreiche Regelungen getroffen werden mußten, für die es noch keine 
zureichenden Informationen oder Vorbilder (auch keine Beispiele aus dem in
ternationalen Bereich) gab. Es ist zudem ein generelles Charakteristikum japa
nischer Politik, daß der Aufwand für die Politikprogrammierung relativ hoch 
ist. Durch die damit erreichten Kompromisse bei der Zielfestlegung wird dann 
in der Folge ein relativ reibungsloser Vollzugsablauf gewährleistet.

Allgemein wirkt sich vorteilhaft auf die administrative Praktikabilität aus, 
daß das System von vornherein, teilweise in stark vereinfachendem Pragmatis
mus, auf einen geringen Verwaltungsaufwand hin konstruiert wurde. Auf
grund dessen verlaufen die meisten Anerkennungsverfahren in der Regel zügig 
und unproblematisch. Die Regulierung eines Schadensfalls durch Luftver-
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schmutzung soll (vgl. Hohloch 1994a: 150) nach einiger Zeit der Erfahrungs
akkumulation nicht länger als sechs Monate dauern, gerechnet von der Anmel
dung bis zur Entscheidung der zuständigen Verwaltungsbehörde. Die Verfah
rensdauer einschließlich eines Rekurs Verfahrens soll rund anderthalb Jahre 
dauern. Probleme treten dagegen im Falle der Minamata-Krankheit auf, wo 
die Feststellung sehr schwierig und aufwendig ist, insbesondere wenn nicht die 
klassischen Symptome vorliegen. Die S02-Abgabenerhebung erfolgt maßgeb
lich wegen der hierzu konstruierten »industriellen Eigenkontrolle« in sehr effi
zienter Weise. Die Zahlungsmoral ist durchgängig hoch, die Zahlungen erfol
gen pünktlich. Bei der Kfz-Abgabe geht es bei dem Verwaltungsaufwand um 
einen rein buchhaltungstechnischen Vorgang. Die Erhebung bei den Einzel
firmen im Falle der spezifischen Krankheiten ist ebenfalls ein einfacher Vor
gang.

Die Erhebung der Abgaben verursacht, dank der guten Organisation und 
der großen Kooperationsbereitschaft der abgabenpflichtigen Unternehmen, 
aber auch wegen der pragmatischen Anlage des Systems, relativ geringe Ko
sten. Im Jahr 1985 etwa betrug der Anteil der Verwaltungskosten des Entschä
digungsverbandes an der Gesamtsumme der erhobenen Abgaben 0,49 Prozent. 
Diese Kosten sind seit Beginn der Aktivitäten des Verbandes in relativer Hin
sicht nahezu gleich geblieben (Hashimoto 1989c: 295).

Das Entschädigungssystem für Atemwegserkrankungen, das potentiell we
sentlich komplizierter ist als der Schadensausgleich für spezifische Krankhei
ten, erreicht seine hohe administrative Praktikabilität besonders dadurch, daß 
kleinere und mittlere Emittenten, bei denen der Erhebungsaufwand teilweise 
über den Abgabeneinnahmen gelegen hätte, ausgeklammert wurden und von 
der Vielzahl möglicher Referenzschadstoffe SO2 gewählt wurde: Im Vergleich 
zu den anderen Schadstoffen lagen hierzu die umfänglichsten Informationen 
vor, zudem sind die Emissionen einfach zu berechnen (Brennstoffumsatz und 
Schwefelgehalt der eingesetzten Brennstoffe) oder zu messen. Der Kontroll- 
aufwand wird auch dadurch wesentlich reduziert, daß für S02-Emissionen ein 
gut ausgebautes Meßsystem vorliegt. Das alles, in Verbindung mit der allge
meinen Bereitschaft der Industriegruppen bei Einführung des Systems, sich 
kooperativ zu verhalten, sicherte zunächst eine hohe Akzeptanz im Industrie
system: Die Bereitschaft, die Verpflichtungen einzuhalten, ist sehr hoch, Ver
stöße sind äußerst selten -  unbeschadet der später zunehmenden Kritik an ein
zelnen Elementen und Entwicklungen des Entschädigungssystems. Auch ge
messen an der Zahl der Einsprüche durch Antragsteller oder anerkannte Pa
tienten kann von einer generellen Akzeptanz -  bei gleichwohl bestehender Kri
tik (vgl. hierzu unten) -  ausgegangen werden. Die große Zunahme der Zahl 
der wegen Atemwegserkrankungen anerkannten Personen und der Anstieg der
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Abgabenbelastung bei gleichzeitig starkem Rückgang der S02-Emissionen ließ 
die Akzeptanz des Entschädigungssystems im Wirtschaftsbereich dramatisch 
sinken; gleichwohl wurde der Abgabepflicht weiterhin regelmäßig nachgekom
men.

(5) Fairneß

Es besteht kein einhelliges Meinungsbild darüber, ob das System zu einer fai
ren Verteilung der Kosten und Nutzen geführt hat. Generell wird jedoch aner
kannt, daß die Einführung des Entschädigungssystems für einen fairen Scha
densausgleich außerordentlich notwendig gewesen war. Auch der japanische 
Unternehmensdachverband KEIDANREN sowie andere Branchenverbände 
hatten der Einführung des Systems zugestimmt. Das System hatte eindeutig die 
oftmals schwierige materielle und gesellschaftliche Situation der Betroffenen 
verbessert, insbesondere von denjenigen, die unter den spezifischen Krankhei
ten litten. Es gewährte Unterstützung und Entschädigungsleistungen in Fällen, 
die vom allgemeinen sozialen Sicherungssystem nicht berücksichtigt wurden 
und bei denen eine gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche unter anderem 
kostspielig und zeitaufwendig gewesen wäre. Hinzu kommt, daß die Geschä
digten häufig »konfliktschwachen« Gruppen zugehörten. So hatten unter den 
Folgen der Luftverschmutzung insbesondere ältere Menschen und Kinder zu 
leiden, im Falle der spezifischen Krankheiten waren überwiegend Bewohner 
ländlicher Regionen mit geringem Einkommen betroffen. Bei seiner Einfüh
rung erfüllte das System durchaus einen seiner Hauptzwecke, rasch und unbü
rokratisch unverschuldete Notlagen von »Umweltverschmutzungsopfern« zu 
mildern (vgl. hierzu auch Rehbinder 1994: 1219 ff). Einem weiteren, eher ge
sellschaftspolitisch orientierten Gesetzeszweck wurde gleichfalls weitgehend 
entsprochen: Nach dem Verursacherprinzip sollte vermieden werden, daß der 
Allgemeinheit, etwa durch Ausweitung des allgemeinen Sozialversicherungs
systems, die sozialen Folgekosten von (teilweise massiv) umweltverschmut
zender wirtschaftlicher Tätigkeit aufgebürdet würden. Schließlich spielte be
sonders in den Argumenten der Betroffenen in der Zeit der Einführung des Sy
stems ein besonderer Gerechtigkeitsaspekt eine bedeutende Rolle: Durch die 
Verursacherorientierung der Gebühren sollte auch erreicht werden, daß die für 
die Umweltbelastungen Verantwortlichen nicht in den Bereich der Anonymität 
fallen (vgl. Gresser et al. 1981).

Seit der Einführung des Entschädigungssystems ist von Betroffenen und ih
ren Organisationen, Wirtschaftsverbänden und Wissenschaftlern Kritik an der 
Fairneß des Systems geübt worden, die im Laufe der Zeit zugenommen und
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dann zu den Änderungen in 1987/88 geführt hat. Die Debatte hierüber hält 
auch gegenwärtig noch an. Im folgenden sollen aus der Vielzahl der diesbe
züglichen Argumente diejenigen kurz wiedergegeben werden, die grundlegen
de Funktionen und Regelungsweisen des Systems betreffen.

Die Kritik der Betroffenen, wie sie schon in einem Positionspapier des 
Verbands der Umweltverschmutzungsopfer von 1975 aufgeführt wurde, weist 
vor allem darauf hin, daß

-  eine ungerechtfertigte Diskriminierung bei den Entschädigungsleistungen 
nach Alter und Geschlecht stattfinde (ältere Anspruchsberechtigte und 
Frauen erhalten aufgrund der Orientierung am nationalen Durchschnittsein
kommen grundsätzlich geringere Entschädigungsleistungen);

-  die Ausklammerung der Entschädigungsleistungen für Eigentumsverluste 
sowie Schmerzensgeld ungerechtfertigt sei;

-  die Körperschadenrente in ihrer Orientierung am nationalen Durchschnitts
einkommen zu niedrig ausfalle, da das Einkommen im individuellen Fall hö
her sein könnte;

-  Entschädigungsleistungen mit Auftreten der Krankheiten einsetzen sollten 
und nicht, wie Praxis, mit Zeitpunkt der Antragstellung;

-  die Begrenzung der Kompensationsgebiete zu willkürlich sei, da es auch 
zahlreiche Betroffene außerhalb dieser festgelegten Gebiete gebe;

-  der Katalog der entschädigungsberechtigten Krankheiten unter anderem auf 
Hals-, Nasen- und Augenkrankheiten ausgedehnt werden müsse;

-  die Wirkungen anderer Schadstoffe, insbesondere von Stickoxiden, zur 
Festlegung neuer Kompensationsgebiete führen müßte;

-  die Kriterien zur Anerkennung, insbesondere im Falle der Minamata-Krank- 
heit, zu eng und zu willkürlich gezogen seien, um alle Formen der Beein
trächtigung zu erfassen, wodurch zahlreiche Personen vom System ausge
schlossen oder einem langwierigen Anerkennungsverfahren unterworfen 
würden. In verschiedenen Gerichtsurteilen sind diese Beschwerden teilweise 
als berechtigt anerkannt worden. So entschied etwa das Bezirksgericht im 
sogenannten dritten Kumamoto-Minamata-Verfahren am 30. März 1987 die 
Streitfrage, was alles als Symptome der Minamata-Krankheit anzuerkennen 
sei, zugunsten der Kläger (Ushiyama 1989: 374).

Aus dem Wirtschaftsbereich (vgl. etwa KEIDANREN 1976) wird an Kritik 
insbesondere geäußert, daß

-  das Entschädigungssystem keine zureichende wissenschaftliche Grundlage 
habe, sondern überaus willkürlich angelegt sei, so sei z.B. die natürliche 
Rate an Erkrankungen der Atemwege viel zu niedrig angesetzt, was zu einer
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ungerechtfertigt großen Ausdehnung der Kompensationsgebiete geführt ha
be. Das Krankheitsbild asthmatische Bronchitis sollte völlig aus dem Kata
log genommen werden, da diese Krankheit nach wissenschaftlichen Er
kenntnissen nicht durch Luftschadstoffe industrieller Emittenten verursacht 
werde;

-  der Einfluß von Allergien auf Erkrankungen der Atemwege ungerechtfertigt 
ausgeklammert werde;

-  selbstverschuldete Atemwegsbeeinträchtigungen von Rauchern im Anerken
nungsverfahren nicht berücksichtigt werden. Hierzu wird unter anderem 
vorgeschlagen, eine allgemeine Raucherabgabe einzuführen, die in den 
Kompensationsfonds fließen sollte;

-  die Anerkennungskriterien generell zu vage seien und das Verfahren nicht 
strikt genug sei, um »Mitnahmeeffekte« auszuschließen. Etliche der (Luft- 
verschmutzungs-)Opfer hätten sich zudem auf ein »vorgezogenes Rentnerda
sein« eingerichtet;

-  andere Schadstoffe als SO2, insbesondere Stickoxide und Stäube, inzwi
schen eine wichtigere Rolle spielten, ohne daß sie berücksichtigt würden. 
Hierbei wird darauf hingewiesen, daß schon früher Kriterien für die Deklas- 
sifizierung von Luftbelastungsgebieten hätten festgelegt werden müssen, da 
die SC^-Belastungen seit Einführung des Systems erheblich abgenommen 
haben;

-  im Falle der Luftverschmutzung die Kostenverteilung im Verlauf der Zeit in 
hohem Maße unfair geworden sei, weil im Vergleich zu anderen Schadstof
fen die SC^-Emissionen erheblich gesunken seien, die Abgabenbelastung 
dagegen extrem gestiegen sei; neue Betriebe für unverschuldete Probleme 
zu zahlen haben; der Anteil der Kfz-Emissionen an der Luftbelastung im 
Vergleich zu früher erheblich gestiegen sei und die Kfz dementsprechend 
stärker an den Gesamtkosten zu beteiligen seien; im wachsenden Maße in
terregionale Ungleichheiten auftreten, indem Betriebe in einigen Gebieten in 
teilweise großem Ausmaß im Rahmen des Finanzausgleichsverfahrens für 
Entschädigungsleistungen in weitab gelegenen Belastungsgebieten aufkom- 
men müssen. Hier habe auch die seit 1977 eingeführte Differenzierung des 
Gebührensatzes für Belastungsgebiete keinen zureichenden Ausgleich ge
schaffen, und schließlich sei der Ausschluß von Betrieben mit weniger als
5.000 Nm3/h Rauchgasausstoß in Belastungsgebieten bzw. mit weniger als
10.000 Nm3/h in nichtbelasteten Gebieten relativ willkürlich, weil es durch
aus sein könne, daß solche Betriebe trotz einer vergleichsweise geringen 
Rauchgasgesamtemission erhebliche SC^-Mengen emittieren;

-  trotz der angeblich gesundheitsschädlichen Wirkung der Luftbelastung die 
Sterberate aufgrund von Atemwegserkrankungen in Japan im weltweiten In-
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dustrieländervergleich die niedrigste, die Lebenserwartung sogar am höch
sten sei.

Im Bereich der Wissenschaft hat sich keine einhellige Meinung zu den Vor- 
und Nachteilen des Entschädigungssystems gebildet. Die ursprünglichen Inten
tionen bei der Einführung des Systems werden zwar generell gebilligt, doch 
wird auf Schwachstellen und Aspekte der Unfairneß, die im Zeitverlauf ent
standen oder deutlicher hervorgetreten sind, hingewiesen. Es wird vor allem 
auf folgende Aspekte hingewiesen:

-  Die bei Einführung des Systems zugrundegelegten epidemiologischen Daten 
für die Regelung von Atemwegsbeeinträchtigungen seien nach heutigen Er
kenntnissen angreifbar, dementsprechend sollte hier in stärkerem Maße das 
allgemeine Sozialversicherungssystem zum Tragen kommen.23 Von anderer 
Seite wird dagegengehalten, daß exakte wissenschaftliche Begründungen 
auch für andere umweltpolitische Maßnahmen oftmals nicht gegeben seien, 
so etwa bei der Festlegung von Emissions- und insbesondere von Umwelt
qualitätsstandards. Der Unsicherheitsbereich sei hier oftmals nicht geringer, 
insofern stelle sich die Frage, warum im Falle des Entschädigungssystems 
strengere Anforderungen an die Wissenschaftlichkeit der Maßnahmen ge
stellt werden sollten.

-  Für Gebiete, in denen die Luftbelastung erheblich gesunken ist, sollten all
gemeine und eindeutige Standards für eine Deklassifizierung festgelegt wer
den.

-  Andere Schadstoffe (insbesondere NOx) sollten berücksichtigt werden, da 
sie inzwischen von größerer Relevanz als SO2 seien (klassische Smogbela
stungen des London-Typus treten in Japan nicht mehr auf, dagegen kommt 
es noch relativ häufig zu photochemischen Smogbelastungen in den Bal
lungsgebieten). Das wird insbesondere von der »Japan Environment Confe
rence« hervorgehoben, einer Vereinigung kritischer Wissenschaftler ver
schiedener Fachdisziplinen, deren Vorsitz die renommierten Professoren 
Shigeto Tsuru und Kenichi Miyamoto innehaben.

-  Die Kfz-Emissionen seien bei der Kostenallokation stärker zu berücksichti
gen, auch die Abgabenrelation zwischen Belastungs- und unbelasteten Ge
bieten sollte überprüft werden, da offensichtlich Betriebe in unbelasteten 
Gebieten zu stark begünstigt würden.

23 In der wissenschaftlichen Literatur wird vereinzelt sogar die Verursachung des »Yok- 
kaichi-Asthmas« durch die S 0 2-Emissionen des petrochemischen Komplexes angezwei- 
felt. Vgl. Kitagawa (1984).
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-  Es wäre prinzipiell angemessen, die Entschädigungsleistungen für Raucher 
zu reduzieren (Japan hat im weltweiten Vergleich mit den höchsten Anteil 
von Rauchern in der Gesamtbevölkerung), wobei dies aber praktisch und 
methodisch außerordentlich schwierig sei.

-  Das Finanzausgleichsverfahren zwischen den verschiedenen Gebieten sollte 
noch stärker in der Weise differenziert werden, daß das teilweise sehr große 
Gefälle zwischen Abgabenaufkommen und Entschädigungsleistungen in ein
zelnen Gebieten reduziert wird.

-  Das Anerkennungsverfahren, besonders im Falle der Minamata-Krankheit, 
sei zugunsten der Geschädigten zu verbessern; es wurde darauf hingewie
sen, daß die gegenwärtigen Schwierigkeiten nicht nur aus Diagnoseproble
men resultieren, sondern auch bewußte Verzögerungstaktik sein könnten, 
um durch eine lange Verfahrensdauer die teilweise immensen Kostenbela
stungen der Unternehmen zu »strecken«.

Soweit aufgrund der vorliegenden Informationen beurteilbar, erfüllt das Ent
schädigungssystem, vor allem unter Berücksichtigung der schwerwiegenden 
Umweltprobleme und -konflikte, die zu seiner Einführung geführt hatten, so
wie in Anbetracht der Lücken des sozialen Sicherungssystems weitgehend 
Funktionen, die zu einem Mehr an Gerechtigkeit im Verhältnis zwischen 
Schadstoffemittenten und denjenigen, die hierdurch beeinträchtigt werden, ge
führt haben. Bei der Kritik an Teilaspekten des Systems, an der insbesondere 
die Einwände gegen die unzureichende Berücksichtigung der Kfz-Emissionen 
sowie anderer Luftschadstoffe neben SO2, gegen die zu hohe Beteiligung von 
neuen Betrieben an nicht von ihnen zu verantwortenden Schäden aus der Ver
gangenheit, gegen die nicht zureichende Differenzierung der Abgabesätze zwi
schen Belastungs- und unbelasteten Gebieten sowie innerhalb der Belastungs
gebiete überzeugen, werden Schwachstellen angesprochen, die unter Beibehal
tung der Strukturen des Systems weitgehend hätten beseitigt werden können. 
Im weiteren ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, daß durch zu hohe An
sprüche an wissenschaftliche Voraussetzungen und einzelfallgerechte Kosten
allokation bei Entschädigungssystemen im hochkomplexen Bereich der Um
weltprobleme in der Regel ein Rückgriff auf Schadstoffemittenten, vor allem 
wenn es sich um Schäden durch Luftverschmutzung handelt, verhindert wird.

Selbst bei einer Berücksichtigung der noch verbliebenen Probleme hat das 
Entschädigungssystem eine über den engeren Bereich der einzelfallbezogenen 
Gerechtigkeit (hinsichtlich Kostenbelastung und Schadensausgleich) hinauswei
sende, fundamentale umweit- und gesellschaftspolitische Funktion erfüllt (so 
vor allem K. Fujikura in einem Interview): Mit Hilfe der formalisierten und 
staatlich geregelten Gesundheitsfolgen-Feststellung von Schadstoffemissionen
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sowie entsprechenden Entschädigungsleistungen wurde die Durchsetzungsfä
higkeit generell konfliktschwacher Gruppen erhöht, wodurch es zu einer stär
keren (wenn auch immer noch nicht vollumfänglichen) Waffengleichheit in den 
Konfliktbeziehungen zwischen Emittenten und Betroffenen gekommen ist. 
Weiterhin wurden durch das System die Forderungen nach Entschädigungen 
stärker legitimiert, was bewirkt hat, daß auch Betroffene, die den Gang vor 
die Gerichte gescheut hatten und vor gesellschaftlicher Diskriminierung zu
rückgeschreckt waren, in stärkerem Maße Entschädigungsleistungen nachfrag
ten. Zugleich führte das System, besonders wegen der in unerwartet hohem 
Ausmaß steigenden Zahl der Anträge auf Entschädigungsleistungen, zu inten
siveren Ermittlungen der Umweltbelastung wie auch zu intensiveren Forschun
gen über ihre gesundheitlichen Auswirkungen.

(6) Politische Akzeptanz

Generell wird auch von Kritikern anerkannt, daß das Entschädigungssystem 
einen wichtigen Beitrag zur Lösung von Umweltkonflikten geleistet hat. Die 
Kritik, wie sie im vorhergehenden Abschnitt in ihren wichtigsten Argumenten 
dargestellt worden ist, entstand im Verlauf der Durchführung des Systems. 
Auch gegenwärtig wird, soweit ersichtlich, von der Mehrheit der Betroffenen, 
der Wissenschaft und den Zuständigen in Politik und Verwaltung das Entschä
digungssystem nicht insgesamt und grundsätzlich in Frage gestellt. Aus dem 
Wirtschaftsbereich wurden dagegen Forderungen nach einer grundlegenden 
Änderung des Systems, vor allem des Entschädigungssystems für Atemwegs
erkrankungen, unüberhörbar; die Hauptstoßrichtung der Kritik zielte darauf 
ab, diesen Teilbereich in das allgemeine Sozialversicherungssystem einzuglie
dern. Als Kompromiß entstand dann die per Gesetzesnovelle 1987 getroffene 
Festlegung, keine neuen Personen mit Atemwegserkrankungen mehr anzuer
kennen und statt dessen -  weiterhin über Beiträge aus der Privatwirtschaft 
(mit-)fmanzierte -  Präventionsmaßnahmen zu verstärken.

Auch wenn, wie oben gezeigt, Teilaspekte der Kritik aus dem Wirtschafts
bereich durchaus als gerechtfertigt erscheinen, ist die prinzipielle Kritik am 
System vermutlich überzogen. So wird von anderer Seite24 darauf hingewie
sen, daß die finanzielle Belastung durch die S02-Abgaben -  von einigen Ein
zelfällen abgesehen -  im allgemeinen für die Betriebe nicht so hoch ist, als daß 
dies der wichtigste Erklärungsfaktor für den in den achtziger Jahren sehr hefti

24 Interviews unter anderem mit K. Fujikura, T. Awaji sowie mehreren führenden Juri
sten der Universität Kobe.
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gen industriellen Widerstand gegen das EntschädigungsSystem sein könnte. Es 
wird dagegen vermutet, daß es der Industrie auch aus prinzipiellen Gründen 
darum ging, eine Abschaffung des Systems zu erreichen: Zum einen, um das 
quasi offiziell aufgeprägte Siegel zu verlieren, die Verursacher von Umwelt
schäden zu sein, zum anderen, um eine etwaige zukünftige Ausweitung des 
Systems auf andere industrielle Schadstoffemissionen oder weitere Schadens
bereiche zu verhindern. Insofern hatte der Streit um das Entschädigungssystem 
sowohl für Industrie als auch für Betroffene einen hohen politischen Symbol
wert, der die Kritik an den Einzelaspekten des Systems überlagerte. Die recht 
hohe Akzeptanz des Systems bei den Betroffenen hat sicherlich die ursprüng
lich im politisch-administrativen und im Wirtschaftssystem -  nach dem erfolg
reichen Ausgang der vier großen Umweltgerichtsprozesse für die Geschädig
ten -  befürchtete Schadensersatzprozeßwelle mit verhindert. Gleichwohl sind 
seit Einführung des gesetzlichen Entschädigungs Systems etliche Gerichtsver
fahren gegen Unternehmen, aber auch gegen öffentliche Einrichtungen und 
Verwaltungen eingeleitet worden, wobei die »Streitatmosphäre« im Vergleich 
zu den früheren Gerichtsprozessen allerdings weit weniger aufgeladen ist (vgl. 
etwa Hashimoto 1989c: 293).

Im Auftrag des staatlichen Umweltamtes legte der Zentrale Umweltrat 
schließlich Empfehlungen hinsichtlich der Modifikation des Schadensaus
gleichssystems für Opfer der Luftverschmutzung vor.25 Seine Empfehlungen 
an die Regierung, Maßnahmen zur Vermeidung von Luftverschmutzung insge
samt weiterhin zu verstärken, keine neuen Patienten in den ausgewiesenen 41 
Belastungsgebieten mehr anzuerkennen und für die bereits anerkannten Scha
densersatzberechtigten das bestehende System aufrechtzuerhalten, wurden 
übernommen.

Gering ist vor allem die Akzeptanz der Regelungen und Praxis zur Aner
kennung der Minamata-Krankheit. Hier liegt eindeutig ein Dauerkonflikt vor. 
Die Konflikte um die Anerkennung von Minamata-Opfern sind (nach einem 
Bericht in International Herald Tribüne, 17.1.1991: 4) im Verlauf des Jahres 
1990 stark angestiegen.26 Hierzu beigetragen habe die Reaktion der Regierung

25 Vgl. Kurzdarstellung in Japan Environment Summary, Vol. 14, No. 12/1986 sowie 
Vol. 15, No. 10/1987, 11/1987, 12/1987.

26 Auftrieb erhielten die Konflikte auch durch den mysteriösen Selbstmord eines Beamten 
des staatlichen Umweltamtes im Dezember 1990, der von einigen Beobachtern in Zu
sammenhang mit dem Minamata-Konflikt gebracht wird (vgl. International Herald Tri
büne, 17.1.1991: 4). Im Zuge der Auseinandersetzungen wird der japanischen Regie
rung, besonders dem Premierminister, vorgeworfen, sich hauptsächlich aus Gründen 
der Ablenkung von lan desinneren  Problemlagen so intensiv in die Diskussion um g lo 
b a le  Umweltprobleme eingeschaltet zu haben (ebenda).
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auf mehr als ein halbes Dutzend Gerichtsentscheidungen zugunsten von An
tragstellern »virtually ordering government officials to recognize 2.000 more 
people who say they are victims of Minamata disease, and to negotiate com
pensation for them quickly, before they die« (ebenda). Die Regierung habe 
hierauf in unüblich schroffer Weise verlautbart, daß sie sich den Urteilen nicht 
beugen wolle (vgl. auch Environment Agency, Quality ... 1992: 555f.). Das 
Verhalten der Regierung wird damit erklärt, daß sie zum einen damit ein indi
rektes Schuldanerkenntnis für bisherige Verzögerungen im Anerkennungsver
fahren vermeiden wolle, zum anderen reagiere sie präventiv auf absehbare 
weitere Forderungen: »An additional 8,000 people who have not taken court 
action say that they, too, have suffered brain damage, paralysis or loss of 
hearing or sight stemming from the Minamata case« (ebenda).

Nimmt man Interviewergebnisse mit kritisch-engagierten Wissenschaftlern 
und Publikationen von ihnen sowie von Betroffenenorganisationen nach der 
grundlegenden Modifikation des Entschädigungssystems als Bewertungsgrund
lage, dann stellt sich das System für die genannten Gruppen im Nachhinein als 
bemerkenswert positiv dar.

(7) Vorsorgewirkung

Die Wirkungen des Instruments auf vorsorgliches Umweltverhalten im Indu
striebereich -  speziell hinsichtlich Luft- und Gewässerschadstoffen -  scheinen 
eindeutig zu sein. Alle hierzu Befragten -  auch solche aus Wirtschaftszweigen 
und Betrieben, die keine allzu große Abgabenlast zu tragen haben -  hatten in 
ihren Umweltschutzmaßnahmen auch auf das Entschädigungsgesetz reagiert: 
entweder um dem prognostizierten starken Ansteigen der Abgabensätze durch 
Umweltschutzinvestitionen bzw. Einsatz emissionsärmerer Roh- und Brenn
stoffe zu begegnen oder um das mit einer großen Abgabenlast verbundene ne
gative Image, ein umweltmäßig rückständiges, Gesundheitsbelastungen verur
sachendes Unternehmen zu sein, vermeiden zu wollen.

Generell hat das Instrument seit seiner Einführung, allerdings in Verbin
dung mit den Änderungen im Umweltrecht und der Umweltrechtsprechung im 
Zusammenhang mit den vier großen Umweltschutzgerichtsverfahren, zu einer 
erhöhten Berücksichtigung von Umweltaspekten im Wirtschafts- und politisch
administrativen Bereich geführt, um die seitdem realisierbaren Sanktionen zu 
vermeiden; hin und wieder wurde geäußert, es sei sogar in etlichen Fällen zu 
einer umweltschutzmäßigen »Überreaktion« (d.h. zu wirtschaftlich nicht ver
tretbaren und sachlich nicht notwendigen Maßnahmen) aufgrund der Wir
kungsmechanismen des Entschädigungsgesetzes gekommen.
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Seit der Einführung des Entschädigungsgesetzes ist es nicht mehr zu ver
gleichbaren Gesundheitsschäden durch industrielle Schadstoffemissionen ge
kommen wie in den fünfziger und sechziger Jahren. Das wird teilweise dem 
Entschädigungsgesetz als verursacherbezogenes »Sanktionssystem« zugeschrie
ben: nicht nur wegen des damit ermöglichten schnellen Durchgriffs auf Verur
sacher von S 02-Emissionen, sondern auch wegen der grundsätzlich guten Vor
aussetzungen, neue Schadstoffe und ihre Emittenten bei größeren Schadensfäl
len in ein schon bestehendes System einzubeziehen. Allerdings greift die Prä
ventivwirkung des Instrumentes nicht (oder nur minimal) auf Emissionen 
durch, die langfristig die natürliche Umwelt beeinträchtigen oder schädigen 
(etwa C02~Emissionen, boden- und grundwasserbelastende Substanzen aus 
dem agrarischen Anwendungsbereich und einige Stoffe aus dem sogenannten 
High-Tech-Bereich). Auf Verkehrsemissionen hatte es ebenfalls keine direkte 
Präventivwirkung. Inwieweit das neue, mit der Gesetzesänderung von 1987 
geschaffene System Präventivwirkungen haben wird, läßt sich gegenwärtig 
noch nicht sagen. Von der Konstruktion her handelt es sich nunmehr um ein 
im wesentlichen von der Industrie finanziertes System staatlicher Vorsorge
maßnahmen.

5.6 Kostenbeteiligung von Unternehmen bei staatlichen 
Sanierungs- und Vorsorgemaßnahmen

5.6.1 Das Kostenbeteiligungssystem im Überblick

Im Umweltbasisgesetz von 1967 werden nicht nur die umweltpolitischen Auf
gaben und Pflichten der japanischen Zentralregierung und der Gebietskörper
schaften bestimmt. Das Gesetz verpflichtet auch die Unternehmen,

-  Maßnahmen zu treffen, die zur Abwehr von Umweltschäden erforderlich 
sind (Art. 3, Abs. 1),

-  an Maßnahmen mitzuwirken, die die Zentralregierung oder die Gebietskör
perschaften zur Bekämpfung von Umweltschäden durchführen (Art. 3, 
Abs. 1) und

-  ganz oder teilweise die Kosten zu tragen, die der öffentlichen Hand durch 
die Bekämpfung von Umweltschäden aus unternehmerischer Tätigkeit ent
stehen (Art. 22, Abs. 1).

Art und Umfang der erforderlichen Sanierungs- und Vorsorgemaßnahmen der 
öffentlichen Hand, der Umfang der den Unternehmen in Rechnung zu stellen
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den Kosten, der Kreis der Zahlungspflichtigen Unternehmen, die Modalitäten 
zur Berechnung der jeweiligen Zahllast sowie sonstige Einzelheiten in bezug 
auf die Erfassung und Zurechnung der Kosten werden in einem besonderen 
Gesetz, dem »Gesetz über die Kostenlast der Unternehmer für Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Umweltschäden« (Gesetz Nr. 133 von 1970, in Kraft getre
ten 1971) sowie einer entsprechenden Kabinetts Verordnung präzisiert.

Zahlungspflichtige und damit Kostenträger nach dem Gesetz sollen diejeni
gen Unternehmen sein, die in einer Region, in der Maßnahmen zur Bekämp
fung von Umweltschäden ergriffen werden, eine Tätigkeit ausüben, welche ur
sächlich für negative Umwelteffekte ist, die durch die staatlichen Aktivitäten 
begrenzt bzw. vermindert werden sollen.

Dabei soll sich die Gesamtheit der einzelwirtschaftlich anzulastenden Ko
sten nach dem Anteil der durch die spezifischen umweltbelastenden Produktio
nen verursachten Umweltschäden, auf die sich die staatlichen Umweltschutz
maßnahmen richten, bemessen. In einem weiteren Schritt muß die Gesamtlast 
möglichst verursachergerecht verteilt werden. Hierzu bedient man sich ver
schiedener Kriterien, zu denen Art und Umfang der umweltbeeinträchtigenden 
Anlagen, Menge und Zusammensetzung der Emissionen sowie das Ausmaß, in 
dem die Betriebstätigkeit der einzelnen Unternehmer zu den Umweltschäden 
beiträgt, auf die die staatlichen Aktivitäten zielen, gehören. Die insgesamt be
nötigten Mittel werden nach einem komplexen Schlüssel, in den die aufgezähl- 
ten Kriterien einfließen, auf die Verursacher umgelegt. Das Gesetz schreibt 
aber besondere Rücksichtnahme auf mittlere und kleinere Unternehmen vor, 
die hinsichtlich der Festsetzung des Maßstabs für die Bestimmung der kosten
pflichtigen Unternehmer und des Maßstabes für die Verteilung der Gesamtlast 
sowie der Entrichtung der Unternehmerbeiträge besonders zu behandeln sind.

Will eine Gebietskörperschaft Maßnahmen zur Beseitigung von Umwelt
schäden ergreifen, so muß sie einen Kostenplan vorlegen (Art. 6), der Aus
kunft über

-  die Art der Maßnahme,
-  die Auswahlkriterien, nach denen die kostenpflichtigen Unternehmen zu be

stimmen sind,
-  die Höhe der zur Durchführung erforderlichen Mittel,
-  die Gesamtlast und ihre Berechnungsgrundlage,
-  den Anteil der Last, den der unternehmerische Bereich tragen soll,
-  den Schlüssel zur Festsetzung der Unternehmensumlagen und
-  sonstige für den Vollzug notwendigen Einzelheiten

geben soll. Nach diesem Plan, der öffentlich bekanntgemacht wird, werden die 
für den Vollzug notwendigen Richtlinien und Anordnungen erlassen. Bei der
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Festlegung des Plans ist eine Sonderinstitution, die sich auf den verschiedenen 
Verwaltungsebenen befindet -  die »Kammern für die Kostenlast zur Bekämp
fung von Umweltschäden« zu hören (Art. 15, 20).

Als Maßnahmen, deren Kosten zumindest partiell auf Unternehmen umge
legt werden können, die als Verursacher von Umweltschäden identifiziert wor
den sind, führt das Gesetz auf:

-  Einrichtung und Unterhaltung von Grünzonen und sonstigen Anlagen in der 
Umgebung von Gebieten, in denen Fabriken oder Betriebsstätten errichtet 
sind oder deren Errichtung fest geplant ist;

-  Baggerarbeiten, Arbeiten an der Wasserführung und andere Maßnahmen an 
Orten, an denen große Ansammlungen von Schlamm und anderen umwelt
schädlichen Stoffen vorhanden sind, oder an Wasserläufen, stehenden Ge
wässern, Häfen und sonstigen öffentlichen Wassergebieten, deren Wasser 
verunreinigt ist;

-  Aufschüttungsarbeiten auf landwirtschaftlichen Flächen oder landwirtschaft
lichen Anlagen, wo Schäden durch umweltschädliche Stoffe entstanden sind;

-  Errichtung von Kanalisationen und sonstigen Anlagen, die hauptsächlich für 
die Betriebstätigkeit der bezeichneten Unternehmen benutzt werden;

-  Verlegung von Wohnhäusern aus der Umgebung von Fabriken oder Be
triebsstätten und sonstige Arbeiten.

Das Gesetz trat 1971 in Kraft und blieb seitdem in seiner Grundstruktur unver
ändert.

Nach den vorliegenden Statistiken (Stand März 1993) wurden (und werden 
noch) seit Verabschiedung des »Gesetzes über die Kostenlast der Unternehmer 
für Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltschäden« insgesamt 99 Sanie- 
rungs- und Präventionsprojekte abgewickelt (vgl. Tabellen 5.26 und 5.27). 
Davon machen die Auskofferung kontaminierter Böden und deren Wiederher
stellung für landwirtschaftliche Zwecke die Mehrzahl aus. An zweiter Stelle 
steht das Ausbaggern kontaminierter Schlämme in Flußläufen und Meeresge
wässern, während die restlichen Projekte die Anlegung von »Grünpufferzo
nen« und von »Sonderabwasserkanälen« betreffen. Im Durchschnitt aller Pro
jekte tragen die Unternehmer etwa die Hälfte der angefallenen Kosten (47 Pro
zent). Dabei variiert der Kostenanteil je nach Projektart. Während bei der 
Ausbaggerung kontaminierter Schlämme die Unternehmen im Durchschnitt 
mit etwa zwei Dritteln der Kosten belastet wurden, lag der Kostenbeitrag bei 
der Sanierung kontaminierter Böden nur bei knapp 44 Prozent. Bei der Anlage 
von Grünzonen in Gemengelagen wurden die Anrainer aus dem Unternehmer
lager nur mit rund einem Drittel der entsprechenden Projektkosten belastet 
(vgl. Environment Agency, Quality ..., 1989: 92f.; Miyamoto 1994: 21).
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Tabelle 5.27: Maßnahmen nach dem Kostenbeteiligungsgesetz (Stand März 
1993)

Art der Maßnahmen Anzahl der Fälle Gesamtkosten Durchschnittl. 
Finanzierungs

anteil der 
Unternehmen 
in Mrd. Yen

Durchschnittl. 
Finanzierungs

anteil der 
Unternehmen 

in Prozent

Auskofferung 32 85,341 56,950 66,7

Bodenaufschüttung/
-reinigung 35 74,737 32,475 43,5

Grünpufferzonen 27 99,783 33,060 33,1

Anlage von Sonder
abwasserkanälen 6 4,296 1,432 33,3

Gesamtzahl* 99 264,156 123,917 46,9

* Die Zahl der Einzelfälle weicht von der Gesamtzahl ab, da einzelne Projekte in verschiedene 
Maßnahmenkategorien fallen können.

Quelle: nach Miyamoto (1994: 21).

Tabelle 5.28: Einleitung neuer Großprojekte nach dem Kostenbeteiligungs
gesetz 1991/92

Öffentl.
Projekt
bekannt
machung

Geplante
Gesamtaus

gaben
in Mio. Yen

Kostenanteil 
der Unter

nehmen 
in Mio. Yen

Kostenanteil 
der Unter

nehmen 
in Prozent

Implementa
tions

zeitraum

Implementa
tions

behörde

12.07.1991 668,66 14,576 2,18 1991-1995 Präfektur
Iwate

19.11.1991 2.936 1.957,431 66,67 1991-1995 Präfektur
Toyama

03.02.1992 19.291,9 7.599,079 39,39 1992-2004 Präfektur
Toyama

Anmerkung:
In allen Fällen handelt es sich um Cadmiumbelastungen sowie um je ein Unternehmen.

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (1992: 402)
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Als Gründe für die zuletzt genannte unzureichende Kostenzurechnungspraxis 
werden die diffizilen Probleme der Anwendung des Verursacherprinzips ange
führt. Während bei kontaminierten Wasserläufen, Meeresbuchten und Böden 
die Schadensverursacher noch relativ gut abzugrenzen sind, spielen bei der 
Anlage von Grünzonen, Parkanlagen und dergleichen mehr neben der Ab
schirmung von Gewerbebetrieben auch gleichzeitig die Verbesserung der all
gemeinen Freizeit- und Erholungsmöglichkeit und die Verbesserung des städti
schen Erscheinungsbildes eine wichtige Rolle, deshalb fällt bei der letztge
nannten Maßnahme die Kostenbelastung geringer aus (vgl. Environment 
Agency, Quality ..., 1974: 198; vgl. auch The Financial Times vom 
18.9.1970).

In den Jahren 1991/92 wurden im Rahmen des Gesetzes drei Großprojekte 
aufgelegt, deren Gesamtkosten mit rund 23 Milliarden Yen angegeben werden. 
Bei allen geht es um die Sanierung von Cadmium-Belastungsfällen (vgl. Tabel
le 5.28).

5.6.2 Bewertung

Insgesamt ist festzuhalten, daß die gesetzliche Kostenbeteiligung von Unter
nehmen bei staatlichen Sanierungs- und Vorsorgemaßnahmen ohne Zweifel ein 
wirksames Instrument zur nachträglichen Beseitigung von Umweltschäden 
darstellt. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß die gesamten Aufwendungen 
für alle seit Beginn des Inkrafttretens des Gesetzes eingeleiteten Projekte rela
tiv niedrig sind. Sie lagen Anfang 1994 bei rund 264 Milliarden Yen; bei ei
nem Wechselkurs von etwa 1,30 DM für 100 Yen sind das rund 2,16 Milliar
den DM für einen Zeitraum von 18 Jahren. Ab Mitte der achtziger Jahre fand 
zudem nur noch ein minimaler Zuwachs statt, wie Tabelle 5.28 zeigt, doch 
wurden 1991/92 drei Großprojekte gestartet. Auch die Vorsorgewirkung dieser 
gesetzlichen Maßnahme -  sieht man einmal von der raumplanerischen Vorsor
gefunktion von Grünpufferzonen ab -  muß als gering eingeschätzt werden. Die 
Umweltwirksamkeit des Gesetzes ist für den (eng begrenzten) Regelungsbe
reich hoch, die administrative Praktikabilität leidet teilweise an der recht 
schwierigen Verursacheridentifizierung und Kostenverteilung, ist aber insge
samt als gut zu bezeichnen.

Aus ökonomischer Sicht trägt das Kostenbeteiligungsgesetz zwar zu einer 
weitgehenden Internalisierung bestimmter negativer externer Effekte bei, 
gleichwohl bereitet die Identifizierung der jeweiligen Verursacher und die 
Festlegung des verursachungsgerechten Beitrags praktische Schwierigkeiten 
oder wird -  wie im Falle der Klein- und Mittelbetriebe -  bewußt unterlassen.
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Das begrenzt die ökonomische Effizienz des Systems. Hinsichtlich der politi
schen Akzeptanz ließen sich, außer in einigen Fällen, wo kostenpflichtige Un
ternehmen eine ungerechtfertigt hohe Kostenübernahme beklagten, kaum nach
teilige Beurteilungen feststellen. Über etwaige Innovationswirkungen ließen die 
Interviews keine schlüssige Bewertung zu, nachteilige Effekte treten aber of
fenbar nicht auf. Problemverschiebungen sind bei der Deponierung von konta
minierten Schlämmen nicht auszuschließen, scheinen ansonsten aber nicht vor
zukommen.

5.7 Betriebsbeauftragte für Umweltschutz

5.7.1 Das System für Umweltschutzbeauftragte und -kontrolleure
im Überblick

Grundlage für die Verpflichtung von Unternehmen, sogenannte Umweltschutz
beauftragte und -kontrolleure zu bestimmen, ist das Gesetz »Law for Establish
ment of Organization for Pollution Control in Specified Factories« (Gesetz 
Nr. 107 vom 10. Juni 1971). Sein Ziel ist es, durch die Einsetzung von Um
weltschutzorganen in bestimmten (durch das Gesetz und Kabinettserlasse be
nannten) Betrieben »zur Abwehr von Umweltschäden beizutragen« (Art. 1; 
vgl. Bothe 1975: 184ff.). In aller Regel fallen in den Geltungsbereich des Ge
setzes solche Betriebe, die in den Spezialgesetzen zur Luftreinhaltung und zum 
Gewässer- und Lärmschutz als umweltproblematisch erfaßt sind. Insofern sind 
kleinere Betriebe im allgemeinen ausgenommen.

Die Aufgaben der Umweltschutzbeauftragten regelt Artikel 3. Sie umfas
sen die Überwachung und Verbesserung von emittierenden Anlagen und Reini
gungsanlagen sowie die Messung und Protokollierung von Emissionen. Dar
über hinaus haben die Umweltschutzbeauftragten sich umfassend um alle um
weltrelevanten Betriebsvorgänge zu kümmern. Der Aufgabenbereich kann 
durch Verordnung des jeweils zuständigen Ministeriums (bei Kläranlagen etwa 
das Bauministerium, bei Kraftwerken das Wirtschaftsministerium) erweitert 
werden. Mit Beginn 1976 wurden die Aufgaben auf die Kontrolle von Erschüt
terungen (Vibrationen) ausgedehnt (Environment Agency, Quality ... 1980: 
340).

Neben diesen allgemein für den Gesamtbetrieb zuständigen Umweltschutz
beauftragten sind gesondert Umweltschutzkontrolleure für bestimmte Anlagen 
und Betriebsabläufe zu bestellen (Art. 4). Näheres wird durch Verordnungen 
des zuständigen Ministeriums geregelt. Sie nehmen die täglich anfallenden
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Kontrollaufgaben wahr. In größeren Betrieben muß zudem ein »Hauptkontröl- 
leur« benannt werden, der den Umweltschutzkontrolleuren Weisungen erteilen 
kann und den Umweltschutzbeauftragten -  der zur Geschäftsleitung gehört -  
beraten soll. Die Betriebsangehörigen haben den Anweisungen der Umwelt
schutzbeauftragten und -kontrolleure zu folgen (Art. 9).

Die Umweltschutzkontrolleure benötigen einen Befähigungsnachweis. 
Hierzu haben sie sich einem Staatsexamen zu unterziehen, das durch Regie
rungserlaß geregelt ist (Art. 7 und 8) und vom Wirtschaftsministerium durch
geführt wird. Sie können bei Verstößen gegen dieses Gesetz oder andere Um
weltschutzgesetze auf Anweisung der zuständigen Präfekturbehörde abberufen 
werden (Art. 10); sie sind dann für diesen Aufgabenbereich für zwei Jahre ge
sperrt (Art. 7). Zudem gelten für sie Strafvorschriften, die mit Geldstrafen von 
bis zu 300.000 Yen bewehrt sind (Art. 16 und 17).

Tabelle 5.29: Umweltschutzbeaufiragte und -kontrolleure 
Betrieben, 1972 bis 1991 (Neuzugänge)

in spezifizierten

1972 1976 1977 1979 1984 19881 1991

Umweltschutz
beauftragte

35.6672 9.400 15.700 21.300 22.800 11.700 39.0003

Umweltschutz
kontrolleure

16.300 32.300 39.100 39.600 38.400 23.000

Zahl der
spezifizierten
Betriebe

— 12.000 — 16.400 22.000 20.000 20.000

Anmerkungen:
Jahresangaben jeweils Stand März. In den Zahlen sind auch die Vertreter enthalten.

1 Die Abweichung der Zahlenangaben für 1988 vom »Entwicklungstrend« ließ sich nicht klä
ren. Für 1987 waren noch 23.000 Umweltschutzbeauftragte und 40.000 Umweltschutzkon
trolleure (für rund 20.000 spezifizierte Betriebe) angegeben worden.

2 Vermutlich handelt es sich um Beauftragte und Kontrolleure.
3 »Environmental Pollution Prevention Manager«.

Quelle: Environment Agency, Quality ... (diverse Jahrgänge).

Die erste Staatsprüfung seit Erlaß des Gesetzes fand im Dezember 1971 statt. 
Von den mehr als 100.000 Teilnehmern bestanden 36.384 die Prüfung. An der 
zweiten Prüfungsrunde 1972 nahmen schon 140.000 Personen teil, von denen 
nur ein Viertel bestand (Environment Agency, Quality ... 1973: 201 f.). Diese 
Abschlußquote galt in etwa auch für das Jahr 1991, wo von 18.352 Examens
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kandidaten 4.283 das Examen bestanden. Damit gab es in 1991 insgesamt 
409.916 Umweltschutzbeauftragte und -kontrolleure (Environment Agency, 
Quality ... 1992: 657). Zusätzliche 172.812 Personen haben im Zeitraum 1971 
bis 1988 vergleichbare Qualifikationen durch von anderen Ministerien organi
sierte Schulungen und Prüfungen erlangt. Darüber hinaus haben größere japa
nische Unternehmen Umweltschutzabteilungen in ihre Organisationsstruktur 
fest integriert. Nach einer Erhebung des staatlichen Umweltamtes (1992: 
133f.) von 1990 war das bei 65,2 Prozent der Antwortenden der Fall.

5.7.2 Bewertung

Nach den nahezu ausschließlich auf Interviews im Unternehmens- und Verwal
tungsbereich beruhenden Informationen hat sich die Einrichtung von Umwelt
schutzbeauftragten und -kontrolleuren (im folgenden nur: Umweltschutzbeauf
tragte) in spezifizierten Betrieben als sehr vorteilhaft für die Umsetzung von 
Umweltschutzbelangen (Umweltwirksamkeit) erwiesen. Insbesondere von Ver
tretern der Umweltbehörden wurde hervorgehoben, daß hierdurch die Koope
ration mit den Betrieben wesentlich verbessert werden konnte: Es stünden da
durch in der Sache kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Die klare 
Festlegung von umweltschutzbezogenen Verantwortlichkeiten in Betrieben er
leichtere die Verwaltungstätigkeit (auch zeitlich) und fördere die Durchset
zungsfähigkeit (administrative Praktikabilität). Zudem haben sich hierdurch 
Netzwerke -  durch gemeinsame Schulungen und Tagungsbesuche -  herausbil
den können, die informales Verwaltungshandeln begünstigten. Weiterhin seien 
dadurch schon im Vorfeld zeitaufwendige Verwaltungsakte oder gesetzliche 
Maßnahmen gegen Umweltbelastungen hinfällig geworden.

Von Unternehmensseite wurde insbesondere betont, daß die Umwelt
schutzbeauftragten den reibungslosen umwelttechnischen Ablauf begünstigten, 
durch ihre Sachkompetenz zu teilweise erheblichen Kosteneinsparungen bei
trügen sowie durch Eigenentwicklungen und Informationsaustausch mit den 
Umweltschutzbeauftragten anderer Unternehmen den umwelttechnischen Fort
schritt beschleunigten (<ökonomische Effizienz/Innovationswirkungen). Von an
deren (aber nur kursorisch) befragten Gruppen (Wissenschaft, Umweltorgani
sationen) wurden gleichfalls überwiegend positive Beurteilungen vorgenom
men.

Insgesamt kann dieses Instrument hinsichtlich nahezu aller Evaluationskri
terien -  die Auswirkung auf Problemverschiebungen ließ sich nicht zureichend 
klären -  als positiv bewertet werden. Besonders vorteilhaft ist es offensichtlich 
in seinen Wirkungen auf die Umweltwirksamkeit, ökonomische Effizienz und
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administrative Praktikabilität. Dementsprechend verwundert es nicht, daß be
sonders bei den Regelungsadressaten (den Betrieben) die Akzeptanz des Instru
mentes sehr hoch ist.

5.8 Umweltverträglichkeitsprüfung

5.8.1 Entwicklungsgeschichte

Wie so manches andere umweltpolitische Instrument, das schließlich per Ge
setz, Verordnung oder Regierungserlaß landesweit eingeführt wurde, hat auch 
die Umweltverträglichkeitsprüfung27 ihren Ursprung im Kontext kommunaler 
Aktivitäten und der Umweltrechtsprechung. Besonders einflußreich war das 
Gerichtsurteil im Yokkaichi-Verfahren (Kanazawa et al. 1984: 45). Das staat
liche Umweltamt übte an der bestehenden Situation anfänglich selbst heftige 
Kritik; so stellte es etwa fest:

»The planning and construction of an industrial site without any prior consideration 
of its consequences, resulting in the severe pollution of that area, has been the dis- 
tinctive mark of Japan's regional development policy so far« (Environment 
Agency, Quality ... 1973: 51).

Die erste umfassende Beurteilung der Umweltauswirkungen eines großen in
dustriellen Entwicklungsprojektes -  begrenzte Studien hatte es schon 1960 in 
Osaka und Nishinomiya gegeben (Hashimoto 1989b: 11) -  wurde 1964 für den 
in Mishima-Numazu geplanten petrochemischen Großkomplex durchgeführt, 
zu dem neben mehreren petrochemischen Betrieben unter anderem auch ein 
Elektrizitätskraftwerk und eine Erdölraffinerie gehören sollten. Anlaß war der 
heftige Widerstand der Bevölkerung in der betroffenen Region gegen das Pro
jekt (vgl. Lewis 1980). Auf Ersuchen der zuständigen Präfekturregierung (Shi
zuoka) einigten sich schließlich die (nationalen) Ministerien für Wirtschaft und 
Gesundheit darauf, von einer interdisziplinär zusammengesetzten Experten
kommission die möglichen Umweltauswirkungen-des Projektes untersuchen zu 
lassen. Den Auftrag für eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bekam die 
sogenannte Kurokawa Investigation Task Force, benannt nach dem Generaldi
rektor des zum Wirtschaftsministerium gehörenden Instituts für industrielle 
Technologie, die schon zur Bewältigung der Luftverschmutzung in Yokkaichi

27 Ich verwende hier die in Deutschland übliche Bezeichnung »Umweltverträglichkeits
prüfung«. Der japanische Terminus »Kankyo asesumento« wird ins Englische üblicher
weise mit Environmental Assessment übersetzt.
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tätig gewesen war (Hashimoto 1989b: 16f.). Die UVP und auf ihr basierende 
Maßnahmevorschläge hatten faktisch jedoch wenig Einfluß, da das Projekt we
gen der heftigen Opposition in der Region fallengelassen wurde, was mit zur 
umweltpolitischen Wende der Regierung Ende der sechziger Jahre beitrug. 
Dennoch wurden UVP seitdem zu einem

»standard part of the presiting approval process for regional development projects. 
Beginning in 1965, the government provided a budget for the assessment program 
jointly conducted by MHW, MITI, and local government. The program did not in
clude public hearings where citizens could express their views, however. The envi
ronmental impact assessments were technical in nature and only the results were 
disclosed to the public. They did serve to increase the sophistication of government 
officials on pollution control matters« (ebenda: 17; Beispiele für durchgeführte 
UVP in Yamamura 1976: 259ff. und Barrett/Therivel 1991: 161 ff.).

Es gab in der Folgezeit häufig Bestrebungen unterschiedlicher Gruppen, die 
UVP zu einem systematischen umweltpolitischen Instrument des Staates zu 
entwickeln, sie auf eine rechtliche Grundlage zu stellen und die Rechte der Öf
fentlichkeit zu stärken (vgl. Yamamura 1976; Kato 1981; Matsumura 1983a, 
1983b; Kanazawa et al. 1984; Nomura et al. 1989, Barrett/Therivel 1991). 
Letzteres wurde als ein besonders dringliches Erfordernis gesehen, da es keine 
Vorschriften gab, die für private oder öffentliche Projekte -  gleich welchen 
Umfangs -  eine »öffentliche« Bekanntmachung, Anhörung oder gar Bürgerbe
teiligung am Verfahren obligatorisch machten (Yamamura 1976: 255f.).

Das Gesundheitsministerium zunächst, seit seiner Gründung dann das 
staatliche Umweltamt, waren die staatlichen Behörden, die sich am intensiv
sten für die Einführung eines UVP-Gesetzes und die Absicherung von Bürger
partizipation einsetzten. Im Juni 1972 gelang es, eine Kabinettsübereinkunft 
(»Cabinet Resolution on Countermeasures for Environmental Conservation 
with Regard to Public Works«) zur Durchführung von Umweltverträglichkeits
prüfungen für öffentliche Projekte -  etwa Hafenanlagen, Elektrizitätskraftwer
ke, Industriegroßkomplexe in städtischen Gebieten -  herzustellen (Environ
ment Agency, Quality ... 1974: 49). Diese Übereinkunft blieb faktisch jedoch 
relativ bedeutungslos:

»Despite its promulgation, the Cabinet Understanding is not legally obligatory and 
only provides administrative guidance which in fact is not actively encouraged« 
(Yamamura 1976: 257).

Im Dezember 1973 bekamen die UVP-Befürworter Unterstützung durch den 
Zentralen Umweltrat, der in einem Zwischenbericht über Präventivmaßnah
men die Notwendigkeit einer gestuften UVP für größere Projekte unterstrich; 
wenig später, im Juni 1974, veröffentlichte der Umweltrat dann Richtlinien-
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Vorschläge für die Durchführung von UVP-Verfahren (vgl. Environment 
Agency, Quality ... 1975: 67f.). Die daraufhin erfolgte Aufnahme von UVP- 
Elementen in einzelne Spezialgesetze führte jedoch ebenfalls zu keiner tatsäch
lichen Verbesserung der Situation (ebenda: 258, 265f.). Auch der Gerichts
weg, der von Bürgergruppen zur Durchsetzung einer besseren UVP zuneh
mend beschritten wurde, brachte kaum Besserung (ebenda: 267). Das staatli
che Umweltamt übte ebenfalls Kritik an der bestehenden Situation und zeigte 
die wesentlichen Defizite auf (vgl. besonders Environment Agency, Quality ... 
1974: 47ff.).

Für einige Arten öffentlicher Großprojekte wurden seit Beginn der siebzi
ger Jahre die möglichen Umweltauswirkungen auch nach (sehr eng begrenz
ten) inneradministrativen Regularien geprüft, die etwa eine Verpflichtung ent
hielten, das staatliche Umweltamt anzuhören. Einige Ministerien gaben zudem 
für ihren Zuständigkeitsbereich administrative Empfehlungen über die Prüfung 
von Umweltauswirkungen bekannt. Am umfassendsten ist die Empfehlung des 
Wirtschaftsministeriums für Kraftwerksprojekte (vgl. hierzu Matsumura 
1983a: 3ff.; Kanazawa et al. 1984: 59ff.); sie gilt aber nur für das Verfahren 
nach erfolgter Festlegung des Standortes und der Kraftwerksart. Die Prüfung28 
wird von Kraftwerkbetreibern durchgeführt, der Ergebnisbericht wird dann in 
einem interministeriellen Abstimmungsprozeß geprüft und bewertet, an dem 
zwölf Ministerien bzw. Ämter als Mitglieder des »Power Development Coor- 
dination Council« beteiligt sind. Zuvor wird der Bericht der zuständigen Prä
fektur- und Kommunalbehörde zugesandt sowie der interessierten Öffentlich
keit zugänglich gemacht, ferner finden hierzu öffentliche »Interpretationsver
anstaltungen« statt. Spezielle Anhörungen gibt es nur im Falle von Kernkraft
werken. Im interadministrativen Prüf- und Abstimmungsprozeß verwendet das 
staatliche Umweltamt folgende Prüfkriterien: Luftverschmutzung, Wasserver
schmutzung, Lärm und Vibrationen, Gerüche, Bodenabsenkung, Bodenver
schmutzung, Auswirkungen auf die allgemeine Natur (Landschaft, Flora, Fau
na, Erholungsfunktion etc.). Zuständig hierfür ist die Environmental Impact 
Review Division, die zur Planungs- und Koordinationsabteilung des Umwelt
amtes gehört.

5.8.2 Bemühungen um eine gesetzliche Regelung

Ein Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfimg gibt es in Japan bis heute nicht, 
trotz intensiver Bemühungen verschiedener Gruppierungen. Die unabhängig

28 Vgl. zur Systematik des Prüfverfahrens die Abbildung A.6 im Anhang.
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voneinander von der Komeito-Partei und der Sozialistischen Partei 1975 einge- 
brachten Gesetzesvorlagen konnten nicht durchgesetzt werden, gleiches gilt 
für den recht ausgefeilten Gesetzesentwurf, den die Japan Federal Bar Asso
ciation 1975 veröffentlichte (Yamamura 1976: 268). Auch das staatliche Um
weltamt strebte mehrmals erfolglos an, einen eigenen Gesetzesentwurf ins Par
lament einzubringen, wobei es sich besonders am recht umfassend gestalteten 
und bereits praktizierten Verfahren der Präfektur Hokkaido orientierte (Kana- 
zawa et al. 1984: 25, 29ff.). Das Vorhaben scheiterte schon allein an der dem 
Umweltamt fehlenden Kompetenz, eigene Gesetzesentwürfe ohne Zustimmung 
anderer hiervon betroffener Ministerien dem Parlament vorzulegen. In allen 
Fällen gab es von mehreren Ministerien, besonders vom Wirtschafts, Bau- so
wie dem Transportministerium, keine Zustimmung (Kato 1981: 153).

Gegen die Entwürfe des Umweltamtes wurden von den genannten (wirt
schaftsnahen) Ministerien verschiedene Kritikpunkte vorgebracht, doch war 
der wahre Grund der Ablehnung offensichtlich die Befürchtung, daß hierdurch 
der Einfluß der Bürger auf umweltrelevante Entscheidungsprozesse zu groß 
werden (ebenda: 153f.) und daß es zu einer Einfluß- und Kompetenzverschie
bung innerhalb des politisch-administrativen Systems zugunsten des staatlichen 
Umweltamtes kommen könnte. Die Strategie des Umweltamtes, die Blockaden 
durch »Mobilisierung« der Kommunen zu überwinden (Kanazawa et al. 1984: 
25), scheiterte; zwar erließen auf Initiative und mit Unterstützung des Umwelt
amtes etliche wichtige Gebietskörperschaften eine Verwaltungsempfehlung, 
einige wenige sogar eine Verordnung -  wie etwa Kawasaki im Oktober 1976 
(in Kraft getreten 1977) - ,  doch war auf Zentralebene der Widerstand zu groß. 
Er konnte auch nicht durch das ständige Beibringen neuer Argumente durch 
das Umweltamt, daß eine UVP nicht nur nützlich, sondern auch aufgrund pro
grammatischer Aussagen der Regierung geboten sei, überwunden werden.29

Auch der Unternehmensdachverband KEIDANREN wandte sich gegen die 
Entwürfe des Umweltamtes. In einer Stellungnahme im Februar 1976 kritisier
te er vor allem die Gesetzespassagen, die der betroffenen Öffentlichkeit Teil
nahmerechte einräumen wollten:

»It seems to us that the social customs in our country are still too immature to al
io w such a matter to be legalized ... On the contrary, such action risks fomenting 
social confusión and may cause unjustified delay in development activities required 
by the national economy« (KEIDANREN 1976: 2).

Ein späterer, abgeschwächter Gesetzesentwurf wird gleichfalls heftig kritisiert, 
da die Akzentuierung von Umweltbelangen immer noch zu stark sei; als Fol-

29 Vgl. die einschlägigen Stellen in den staatlichen Umweltweißbüchern seit 1972, insbe
sondere Environment Agency, Quality ... (1978: 71 ff., 106ff.).
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gen werden befürchtet: »endless disputes, lawsuits and renewal of procedu
res«. Hingewiesen wird schließlich auf die nationale Verpflichtung, wirtschaft
liches Wachstum sicherzustellen:

»It is the task of national importance to achieve a 7 % economic growth. It would 
be serious should the implementation of projects of prime importance to economic 
recovery, centering on public works projects, electric power stations, and oil 
storage complex construction projects, be unduly delayed by the institution of the 
assessment system« (KEIDANREN 1978: 1).

Ein Blick auf die zentralen Inhalte der ersten vier UVP-Verordnungen zeigt je
doch meines Erachtens, daß die Transparenz- und Partizipationsregelungen 
eher eng gefaßt sind.30 Sie sind gleichwohl auf kommunaler Ebene erheblich 
umfassender als auf nationaler Ebene.

Nach einigen wechselseitigen Kompromissen -  beispielsweise wurden 
Kraftwerke von der UVP-Pfiicht ausgenommen -  und einer Stellungnahme des 
Zentralen Umweltrates im April 197931 stimmte das Kabinett im Mai 1980 
dem Gesetzentwurf des Umweltrates prinzipiell zu (vgl. zu seinem Inhalt Ka
nazawa et al. 1984: 47ff.). Nach einigen weiteren Änderungen wurde er im 
April 1981 ins parlamentarische Verfahren gegeben, wo er allerdings weiter
hin von den wirtschaftsnahen Ministerien und einigen Abgeordneten der Re
gierungspartei bekämpft wurde und schließlich wegen der Parlamentsauflösung 
im November 1983 unentschieden »zu den Akten« kam. Die wichtigsten Ent
scheidungsstufen im Verlauf der Bemühungen des Umweltamtes um eine ge
setzliche UVP-Regelung im Zeitraum 1972 bis 1985 zeigt Abbildung 5.10.

Nachdem der Gesetzesentwurf mehrmals gegen die Intentionen des Um
weltamtes geändert worden war -  sowohl der Prüfungsumfang als auch die zu 
prüfenden Objekte wie ebenfalls die verfahrensrechtlichen Positionen der Öf
fentlichkeit waren begrenzt worden - ,  wurde er -  wohl mit Billigung des Um
weltamtes, dem ein darauf basierendes Gesetz nunmehr zu wirkungslos er
schien -  in die folgende Parlamentssitzung nicht mehr eingebracht (vgl. Envi
ronment Agency, Quality ... 1985: 71).

Mit dem Entwurf eines neuen Umweltbasisgesetzes, den das Umweltamt 
1993 vorlegte, wurde erneut ein Versuch unternommen, die UVP gesetzlich zu 
verankern. Das Amt scheiterte damit zunächst erneut, primär wegen des Wi
derstandes von Wirtschaftsorganisationen und wirtschaftsnahen Ministerien, 
die wiederum einen zu großen Einfluß der Öffentlichkeit auf Planungsentschei-

30 Für eine ausführliche Darstellung des UVP-Verfahrens in Tokio vgl. Tokyo Metropoli
tan Government (1985: 99ff.). Die wesentlichen Regelungen der vier UVP-Verord
nungen sind im Anhang (Abbildung A.9) wiedergegeben.

31 Vgl. Japan Environment Summary (Vol. 7, No. 5, 1979: l f .) .
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Abbildung 5.10: Entscheidungsstufen auf dem Weg zu einer staatlich gere
gelten Umweltverträglichkeitsprüfung

06/1972 The Cabinet approved the document "On Environmental Preservation Measures 
Relating to Public Works"

12/1972
09/1973

The 71st Diet (national parliament) partially amended the Port and Harbor Law, the 
Public Water Areas Reclamation Law, and the Factory Location Law, and enacted 
the Special Law for Conservation of the Environment of the Seto Inland Sea

10/1973 The Cabinet approved the "Basic Policy on Conservation of the Natural Environ
ment"
Fukuoka prefecture established first local government EIA (Environment Impact As
sessment) guideline

1975
09/1976

Komeito and Socialist Parties proposed EIA bills
The Environment Agency presented guidelines for the implementation of an EIA of 
the Second Basic Plan of the Mutsu-Ogawara Development

10/1976
06/1977

The Kawasaki City Government enacted the first local government EIA ordinance 
The Cabinet members' session on promotion of comprehensive energy measures 
approved the document "On Promotion of Siting for Electric Power Generation"

07/1977 A ministerial decision of the Ministry of International Trade and Industry was made 
on strengthening of EIA and environmental review for the siting of power stations 
The Environment Agency presented basic guidelines for an EIA of the implementa
tion of the Honshu-Shikoku Bridge Project (Kojima-Sakaide Route)
The Ministry of Transport and the Ministry of Construction presented technical 
guidelines for an EIA of the same project

07/1978 The Administrative Vice Minister of Construction issued a notification on the policy 
of interim measures concerning EIA projects under the ministry's jurisdiction 
The Hokkaido Prefectural Government promulgated an EIA ordinance

01/1979 The Minister of Transport issued a notification on the implementation of EIA for 
the construction of five Shinkansen ("bullet train") lines

04/1979 The Central Council for Environmental Pollution Control made a recommendation 
to the Director-General of the Environment Agency for a desirable system of EIA 
The National Resource and Energy Agency issued guidelines "Implementation of 
Environmental Surveys and Review for the Siting of Power Plants"

1981 Power Stations were removed from the project list subject to EIA 
The Liberal-Democratic Party and the Cabinet agreed to the EIA bill of the Envi
ronment Agency. The bill is presented to Diet

1982
1983
1984

Long-lasting deliberations on the bill
The Diet dissolved, and the bill became void
Intensive discussions about the bill at the governmental level
Proposal by a governmental committee to continue to study EIA-related problems
and not yet resubmit the bill to the Diet
The Environment Agency's director recommended to the Cabinet that the bill should 
be used as a basis for the development of national EIA guidelines 
Cabinet decision on "Implementation of EIA"
Environment Agency released guidelines "Principles Concerning Surveys and 
Studies, Prediction and Evaluation of Environmental Impact"

1985 ff. Various ministries issued guidelines on EIA

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (1979); Barrett/Therivel (1991)
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düngen sowie eine Einflußsteigerung des Umweltamtes befürchteten. Es kam 
jedoch später zu einer positiven Stellungnahme des Zentralen Umweltrates im 
Zuge seiner Gutachten zum Umweltbasisgesetz von 1993 und zum Umweltba
sisplan von 1994, so daß eine baldige gesetzliche Regelung nunmehr wieder 
für möglich gehalten wird.

5.8.3 Die UVP-Regelung auf Grundlage des Regierungs
beschlusses von 1984

Am 28. August 1984 gab die Regierung ihren Beschluß über die Durchfüh
rung von Umweltverträglichkeitsprüfiingen (»Decision on the Implementation 
of Environmental Impact Assessment«) bekannt. Er legt als interne Verwal
tungsanweisung die generellen Linien einer UVP für Großprojekte fest, die 
unter staatlicher Regie oder mit Beteiligung der öffentlichen Hand realisiert 
werden sollen. Als Großprojekte sind unter anderem definiert der Bau von 
Verkehrswegen (Kfz- und Schienenverkehr), Flughäfen, Staudämme und Maß
nahmen zur Landgewinnung. Aus dieser Aufzählung32 wird deutlich, daß be
stimmte Großvorhaben -  etwa Kraftwerke -  nicht einbezogen werden, sondern 
weiterhin nur den jeweiligen UVP-Verfähren der zuständigen Ministerien -  
etwa des Wirtschaftsministeriums - unterzogen werden.33

Die Spezifizierung der Prüfkriterien ist auch unter der UVP-Regelung von 
1984 Sache der zuständigen Fachministerien, sie haben ebenfalls die Federfüh
rung bei der Kontrolle des Verfahrens. Das Umweltamt ist lediglich zu infor
mieren und anzuhören, seine Stellungnahmen sollen von den zuständigen Mi
nisterien berücksichtigt werden.34 Die Verantwortung für die Erstellung der 
UVP liegt beim Vorhabenträger, der auch für eine öffentliche Bekanntma
chung und Erläuterung (»public explanatory meetings«) Sorge zu tragen hat. 
Die von ihm dann erstellte UVP-Endstudie -  in der die Ergebnisse der öffent
lichen Erörterung und der Stellungnahmen der örtlichen Behörden berücksich
tigt werden sollen -  geht dann in ein verwaltungsinternes Verfahren, dessen 
Resultat schließlich eine Genehmigung ist, in der die verwaltungsinternen 
Prüfergebnisse mit einfließen (vgl. Barrett/Therivel 1991 für eine umfassende

32 Für eine vollständige Auflistung vgl. Japan Environment Summary (Vol. 12, Nr. 11, 
1984: 2).

33 Vgl. Japan Environment Summary (Vol. 12, No. 1, 1984; Vol. 13, Nr. 9, 1985); En
vironment Agency, Quality ... (1989: 94 ff., 1992: 405f.).

34 Zum Verfahrensablauf nach der UVP-Regelung von 1984 vgl. Nomura et al. (1989: 
219); vgl. auch Environment Agency, Quality (1992: 403) mit einer Verfahrensbe
schreibung und -Übersicht.
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Darstellung und Kritik des UVP-Systems Japans, auch Nomura et al. 1989: 
214f.).

Eine Prüfung von Alternativen wird in den Grundsatzrichtlinien (und spä
teren Detailregelungen) nicht gefordert (Bothe/Gündling 1990: 162). Zwischen 
1977 und 1987 hat das staatliche Umweltamt auf Basis der UVP-Verwaltungs
empfehlung von 1984 und von Richtlinien der Ministerien für rund 700 Pro
jekte eine UVP begutachtet (vgl. Barrett/Therivel 1991: 100f.; auch Environ
ment Agency, Quality ... 1992: 405 mit abweichenden Angaben). Eine spezifi
zierte Übersicht des staatlichen Umweltamtes (1992: 165) zeigt, daß zwischen 
1986 und 1989 beispielsweise Straßenbauprojekte (Schnellstraßen) von einer 
Gesamtlänge von 554 Kilometern von ihm geprüft worden sind; im weiteren 
werden genannt Autobahnen, Dämme, Flughäfen, Hafenausbauten, Abfallde
ponien etc.

Auf der kommunalen Ebene sind vielfältige eigene Verfahren zur Umwelt
verträglichkeitsprüfung entwickelt worden; sie werden seit den siebziger Jah
ren von nahezu allen Städten und Präfekturen auch angewendet (Foljanty-Jost 
1988: 111 ff.; Environment Agency, Quality ... 1992: 406f.; Überblick in Glo
bal Environmental Forum 1994: 114f.). Diese »Eigenentwicklungen« wurden 
von dem Kompromiß auf staatlicher Ebene -  UVP als Verwaltungsempfehlung 
für bestimmte Projekte statt als nationales Gesetz -  geringer beeinflußt, als das 
durch gesetzliche Regelung geschehen wäre; insofern kann der »Verzicht« des 
staatlichen Umweltamtes auf Erlaß eines schwachen UVP-Gesetzes auch als 
eine Entscheidung interpretiert werden, die vorhandenen kommunalen Spiel
räume zu erhalten. Außerdem versucht es im Rahmen der Entwicklung und 
Umsetzung von sogenannten regionalen Umweltmanagementprogrammen 
UVP-Elemente zu integrieren (vgl. Barrett/Therivel 1991: 65f.; Environment 
Agency, Quality ... 1992: 166, 407f.).

5.8.4 Bewertung

Die Umweltwirksamkeit der von staatlichen Stellen durchgeführten UVP wurde 
von den Befragten allgemein als relativ gering eingeschätzt. Die anderen staat
lichen und kommunalen Regulierungs- und Kontrollinstrumente, die ohnehin 
bei allen der UVP unterworfenen Projekten angewendet werden, hätten übli
cherweise eine größere Wirkung zugunsten des Schutzes der Umwelt.

Eine gewisse positive Funktion wird der UVP jedoch hinsichtlich der Be
rücksichtigung von Landschaftsschutzaspekten (insbesondere durch entspre
chende Richtlinien, die auf dem Natural Parks Law beruhen) und Erfordernis
sen der Raumplanung, die durch die diesbezüglichen Spezialgesetze nur sehr
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unzulänglich abgedeckt seien, zugesprochen; ein Ersatz für ein wirksameres 
Raumordnungs- und Stadtplanungsrecht sei sie jedoch nicht. Die Bewertung 
der auf präfekturaler und kommunaler Ebene nach eigenem Recht oder auf 
Grundlage von Verwaltungsempfehlungen durchgeführten Umweltverträglich
keitsprüfungen fiel dagegen positiver aus. Vor allem in umweltengagierten 
Kommunen -  wie etwa Kawasaki -  trage die UVP dazu bei, daß integrale 
Aspekte des Umweltschutzes sowie die Belange der natürlichen Umwelt stär
ker berücksichtigt würden. Eine Problemverschiebung werde durch die UVP 
nur selten bewirkt; sie verhindere sie jedoch auch nicht systematisch, generell 
trage sie wohl eher zu ihrer Abmilderung bei.

Für die Auswirkungen auf die ökonomische Effizienz und Innovationspro
zesse konnten weder überzeugende negative noch positive Beispiele genannt 
werden. Ähnlich fielen die Antworten der Befragten zur Vorsorgewirkung aus; 
als besonders nachteilig wird dabei jedoch gesehen, daß es keine Projektpla- 
nungs-UVP (planning assessment) und keine Verpflichtung gibt, Alternativen 
zu benennen. Gleichwohl fiel die Beurteilung in der Grundtendenz -  besonders 
unter Berücksichtigung der kommunalen UVP-Maßnahmen -  eher positiv aus.

Die administrative Praktikabilität der UVP wurde allgemein als hoch be
zeichnet; der vor allem als verwaltungsinterner Vorgang konstruierte Entschei
dungsablauf sei übersichtlich und unkompliziert, der Verwaltungsaufwand (mit 
Ausnahmen von Verwaltungsgrenzen überschreitenden Großprojekten) nicht 
übermäßig groß -  was nicht zuletzt auf die begrenzten Möglichkeiten einer tat
sächlichen Einflußnahme und stark eingeschränkter Bürgerpartizipation zu
rückgeführt wird.

Die politische Akzeptanz der UVP ist bei den privaten und öffentlich-recht
lichen Vertretern von Wirtschaftsinteressen sehr hoch; eine Ausdehnung der 
Prüfkriterien und insbesondere eine Erweiterung der Bürgerbeteiligung wer
den nicht für notwendig gehalten. Anders sehen es Umweltgruppen, -Organisa
tionen, wissenschaftliche Experten und Vertreter einzelner Kommunalbehör- 
den. Sie bezeichneten die staatlich geregelten UVP-Maßnahmen nahezu ein
mütig als symbolische Aktivitäten, bei denen relevante Prüfkriterien entweder 
von vornherein unberücksichtigt blieben oder nur unvollständig bearbeitet 
würden. Die Einflußmöglichkeiten der Öffentlichkeit wurden als sehr gering 
bezeichnet. Kritisiert wurden ebenfalls das weitgehende Fehlen von Prüfkrite
rien, die auf die »Sozialverträglichkeit« der Projekte (etwa Auswirkungen auf 
Dorfgemeinschaften, traditionelle Gewerbe) oder ihre ökonomischen Effekte 
eingehen, und der zu technische Charakter der Dokumente, der das Laienwis
sen oftmals überfordere. Die »öffentlichen Erklärungen« der Vorhaben und ih
rer Umweltauswirkungen durch die Betreiber wurden als »Überredungsveran
staltungen« und als »listenings not hearings« charakterisiert. Auch Vertreter
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des staatlichen Umweltamtes stützten diese Beurteilung, sie hielten gleichfalls 
ihre Einflußmöglichkeiten im verwaltungsinternen Verfahren für sehr be
grenzt. Insofern betrachten sie das Scheitern der Initiative zu einem UVP-Ge- 
setz auch als eine Niederlage ihres Amtes gegenüber der Wirtschaftslobby, 
räumen jedoch eine gewisse politische Ungeschicklichkeit (z.B. zu starke An
lehnung an die USA-UVP) im damaligen politischen Prozeß ein. Seit Beginn 
der neunziger Jahre gibt es wieder begründete Hoffnungen, daß die überwie
gend positive Stellungnahme des Zentralen Umweltrates zur gesetzlichen Re
gelung einer UVP -  die der Rat im Rahmen seines Gutachtens zum neuen Um
weltbasisgesetz von 1993 abgegeben hatte -  alsbald zu entsprechenden Maß
nahmen führen wird.35

5.9 Regionalpläne zur Kontrolle (Sanierung und
Vermeidung) von Umweltbelastungen

5.9.1 Regelungsstruktur

Die Zentralregierung steuert die Umweltaktivitäten der dezentralen Einheiten 
-  teilweise auch die von Unternehmensbranchen -  in vielfältiger Weise durch 
indikative Rahmenplanung und vollzugsinitiierende Pläne von mittel- und lang
fristiger Laufzeit. Dazu gehören neben den umfassenden nationalen Umwelt
schutzplänen (wie etwa dem Long-term Environmental Conversation Plan) und 
Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklungsplänen (etwa Basic Economic and 
Social Plan), spezifischen Maßnahmeplänen (etwa Fünf-Jahres-Pläne für Ab
wasserreinigungssysteme, Abfallmanagementpläne, Naturschutzpläne) insbe
sondere zeitlich gestufte, mittelfristige Regionalpläne zur Kontrolle der Um
weltverschmutzung (Regional Pollution Control Programs; seit kürzerem lautet 
der offizielle Terminus: Pollution Prevention Program).

Die Rechtsgrundlage für solche regionalen Umweltverschmutzungskon- 
trollpläne (im folgenden: regionaler Umweltschutzplan) ist das Umweltbasis
gesetz von 1967, das in Art. 19 für bestimmte Gebiete die Aufstellung eines 
Umweltschutzplanes durch die Präfekturen auf der Basis von Rahmenrichtli
nien vor schreibt, die von der Zentralregierung festgelegt werden. Als Gebiete 
kommen solche in Frage, in denen (1) es bereits erhebliche Umweltschäden 
gibt, deren Bewältigung ohne ein einheitliches Vorgehen sehr schwierig ist;

35 Vgl. hierzu die Ausführungen weiter oben zum Erlaß des Umweltbasisgesetzes von 
1993.
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(2) aufgrund des raschen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums erhebliche 
Umweltschäden zu befurchten sind, die ohne einheitliches Vorgehen nicht zu 
bewältigen sind.

In der Praxis legt die Regierung (faktisch das Umweltamt, formell ist der 
Premierminister zuständig) die Gebiete und Grundlinien für die zu ergreifen
den Maßnahmen fest und weist dann -  nach Beratung mit dem Zentralen Um
weltrat -  die zuständige Präfekturregierung (nach ihrer Anhörung) an, einen 
detaillierten Umweltschutzplan zu entwickeln. Das geschieht in aller Regel in 
enger Kooperation mit verschiedenen staatlichen Fachministerien. Der Um
weltschutzplan, dem eine Problemanalyse durch die Präfektur vorausgeht, 
muß der Regierung vorgelegt werden, die ihn, nach Beratung mit dem Zentra
len Umweltrat, genehmigt. Der Plan hat üblicherweise eine Laufzeit von fünf 
(in Sonderfällen zehn) Jahren, wird aber oftmals fortgeschrieben. Die Pläne 
lösen finanzielle Sonderleistungen aus dem Staatshaushalt aus. Sie konstituie
ren jedoch keine umweltrechtliche Sondersituation; die übrigen rechtlichen Re
gelungen behalten ihren Status. Darüber hinaus gibt es weitere lokale Umwelt
schutzpläne, ebenfalls häufig mit mehrjähriger Laufzeit und staatlicher Sub
ventionierung (vgl. Environment Agency, Quality ... 1992: 419f.). Schließlich 
gibt es noch vielfältige regionale Umweltmanagementpläne der Präfekturen 
und Kommunen, die sie in eigener Regie entwickeln (vgl. Auflistung 1973- 
1992 in Global Environmental Forum 1994: 116f.).

5.9.2 Anwendung

Die Pläne für die erste (fünfjährige) Planvollzugsphase, die 1971 einsetzte, 
wurden im Dezember 1970 genehmigt; es handelte sich dabei um die Regionen 
Ichihara (Chiba), Yokkaichi und Mizushima. Schon 1973 mußten sie im Lichte 
des Gerichtsentscheides vom Juli 1972 (Yokkaichi-Prozeß) besonders hinsicht
lich der Luftreinhaltemaßnahmen revidiert und bis 1977 verlängert werden 
(Environment Agency, Quality ... 1973: 219). Seitdem wurden in kurzen Ab
ständen Pläne für weitere Gebiete verabschiedet; zur zweiten Planungsphase 
gehörten unter anderem Tokio, Osaka, Kanagawa, zur dritten Kitakyushu, Na- 
goya und drei weitere Regionen. Zuletzt wurden für sieben Gebiete (Sapporo, 
Akita etc.) regionale Umweltschutzpläne mit einer Laufzeit von 1991-1995 neu 
erstellt.

Damit waren schotn im September 1972 insgesamt 10 hochbelastete Gebie
te sowie zwei »Vorsorge-Regionen« (Oita, Kashima) in das System einbezo
gen, mit einem Anteil von 40 Prozent an der Gesamtbevölkerung und rund der 
Hälfte der Industrieproduktion des Landes. Die Planziele richteten sich auf die
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Einhaltung aller Umweltstandards -  mit der Ausnahme von S02 -  innerhalb 
von zehn Jahren (1972 bis 1981). Nach damaliger Planung wurde mit Umwelt
schutzaufwendungen für Unternehmen in Höhe von 2,6 Billionen Yen, für die 
Kommunen/Präfekturen von 7,2 Billionen Yen für Maßnahmen zur Eindäm
mung der Umweltverschmutzung und 940 Milliarden Yen für sogenannte um
weltschutzbezogene Projekte (z.B. Grünflächen, Verkehrsmaßnahmen, Maß
nahmen gegen Bodenabsenkungen) innerhalb der Zehnjahresfrist gerechnet.36 
Für die oben genannten sieben Gebiete mit Neuprogrammen wird mit insge
samt 348,8 Billionen Yen für Unternehmen, 1,706 Billionen Yen für die Kom
munen/Präfekturen für Maßnahmen zur Begrenzung der Umweltverschmut
zung und mit 809,7 Milliarden Yen für umweltschutzbezogene Projekte in der 
fünfjährigen Programmlaufzeit gerechnet (Environment /  ).

Die Durchführung von regionalen Umweltschutzplär at in
vielfältiger Weise finanziell gefördert. Kredite und Zuschüsse aus dem öffent
lichen Budget sowie von den speziell für die Unterstützung der Umweltschutz
aufgaben von Klein- und Mittelbetrieben eingerichteten Finanzierungsinstitu
tionen erhalten nicht nur die Kommunen, sondern auch Privatunternehmen. 
Grundlage hierfür ist unter anderem Art. 2 des »Law on Special Financial Ar
rangement for Environment Pollution Control Projects«. Aus einer Aufstellung 
des Staatsanteils (Subventionen) an allen Umweltschutzaufwendungen im Rah
men der regionalen Umweltschutzpläne für den Zeitraum 1987-1991 wird er
sichtlich, daß er bei Abfallanlagen deutlich am höchsten ist (Environment 
Agency, Quality ... 1992: 416).

Mit Stand 1991 waren für 36 Gebiete regionale Umweltschutzpläne in der 
Implementationsphase36 37, die Gebiete machen 9 Prozent der Landesfläche aus, 
54 Prozent der Gesamtbevölkerung leben hier, und 63 Prozent des Warenwer
tes werden in ihnen produziert. Soweit aus den offiziellen Unterlagen ersicht
lich, wurden bisher nur relativ wenige Gebiete aus dem Programm als »ge
heilt« entlassen (Environment Agency, Quality ... 1989: 104; 1992: 162).

5.9.3 Bewertung

Eine umfassende Bewertung des Instruments »regionale Umweltschutzpläne« 
nach den ausgewählten Evaluationskriterien war wegen des ansonsten sehr

36 Vgl. Environment Agency, Quality ... (1973: 70ff.), dort auch eine detaillierte Über
sicht zu den privaten und öffentlichen Finanzierungsaufgaben.

37 Vgl. Abbildung A .10 zur Entwicklung der Regionalpläne im Zeitraum von 1971 bis 
1995 im Anhang.
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umfangreichen Aufwandes der Informationserhebung und -auswertung nicht 
realisierbar. Aus den Befragungen von einzelnen Repräsentanten der Aktor
gruppen »Umweltverwaltung« (nationale und kommunale Ebene), »Unterneh
men« und »Wissenschaft« können folgende (vorläufige) Ergebnisse abgeleitet 
werden: Die Umweltwirksamkeit der übrigen umweltpolitischen Instrumente 
wird durch ihre Vernetzung mittels der Pläne sowie durch die zusätzlich be
reitgestellten Finanzmittel erhöht. In einer Dokumentation des staatlichen Um
weltamtes (Environment Agency, Quality ... 1992: 417f.) wird hervorgeho- 
ben, daß insgesamt in den Gebieten mit Umweltschutzplänen (Stand 1990) die 
SC^-Luftqualitätswerte zu 100 Prozent, die NC>2-Werte (bezogen auf den obe
ren Grenzwert von = 0,06 ppm) zu rund 90 Prozent (für den unteren Grenz
wert sind die Ergebnisse wesentlich ungünstiger), die Langzeitwerte für 
Schwebstaub (SPM) jedoch nur zu 29,3 Prozent eingehalten wurden. Für NO2 
und Schwefelstaub bedeutet dies eine Verschlechterung seit 1986! Besonders 
ungünstig ist die Situation bezüglich photochemischen Smogs: Nur drei von 
687 Meßstellen erfüllten den Umweltqualitätsstandard von 0,06 ppm/h Oxi
dantien. Die Gewässergütestandards für BSB in Flüssen wurden zu 64,9 Pro
zent (Verbesserung), für CSB in Seen und Reservoiren zu 14,3 Prozent und in 
Meeresgebieten zu 73,5 Prozent (Verschlechterung) erreicht.

Ein Einfluß auf die ökonomische Effizienz aus der Sicht des Einzelunter
nehmens ließ sich kaum feststellen; möglicherweise gibt es hier positive Wir
kungen aufgrund der öffentlichen Finanzhilfen. Die politische Akzeptanz ist 
hoch; positiv werden die gesteigerte Transparenz von Umweltmaßnahmen 
durch die Problemanalyse (Problemkataster) sowie durch die stufenweise Plan
vollzugsbeurteilung hervorgehoben. Mit der administrativen Praktikabilität 
scheint es im Normalfall keine Schwierigkeiten zu geben; als »üblich« bezeich- 
nete Koordinations- und Kooperationsprobleme treten bei Plänen auf, die eine 
interpräfekturale Zusammenarbeit verlangen. Allerdings wurde darauf hinge
wiesen, daß die Größe dieser Probleme durch den durch die Pläne herbeige
führten Druck zur Kooperation und ihre positiven Seiten aufgewogen werde.

Innovationswirkungen oder Problemverschiebungen konnten im Rahmen 
dieser Studie nicht festgestellt werden. Die regionalen Umweltschutzpläne wa
ren zwar primär als Sanierungsinstrumente entwickelt (und eingesetzt) wor
den, doch werden vereinzelt auch Gebiete vorsorglich diesem Instrument un
terworfen, um ansonsten absehbare Problemakkumulationen zu vermeiden. 
Ursachenorientierte Maßnahmen sind jedoch nur selten damit verbunden -  
auch wegen des weitgehenden Fehlens einer Koordination etwa mit Plänen zur 
Industrie- und Landesentwicklungspolitik.
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5.10 Sonstige Instrumente der japanischen Umweltpolitik

5.10.1 Haftpflichtrecht38

5.10.1.1 Die vier großen Umweltfälle

Das japanische Umwelthaftpflichtrecht wird -  trotz gewisser legislativer Neu
entwicklungen -  auch heute noch durch vier Entscheidungen geprägt, die Ende 
der sechziger Jahre eingeleitet und Anfang der siebziger Jahre entschieden 
worden sind. In diesen Entscheidungen, die in Japan die »vier großen Umwelt
fälle« genannt werden (vgl. Tabelle 5.30), wurden den Opfern und Angehöri
gen von Opfern von Cadmiumvergiftungen (Itai-Itai), von Quecksilbervergif
tungen (Niigata- und Kumamoto-Minamata-Krankheit) und von Atemwegser
krankungen durch Schwefeldioxid (Yokkaichi-Asthma) relativ hohe Schadens
ersatzleistungen zuerkannt.39

Die rechtliche Ausgangslage für die Opfer war ungünstig. Spezialregelun
gen des Umweltrechts standen nicht oder nicht in ausreichendem Umfang zur 
Verfügung. Abgesehen vom Itai-Itai-Fall, in dem die Klage auf den Gefähr
dungshaftungstatbestand des Art. 109 Bergbaugesetzes (Mining Act; im fol
genden BergG) gestützt werden konnte, mußten die Kläger auf die allgemeinen 
deliktsrechtlichen Regelungen des japanischen Bürgerlichen Gesetzbuches (im 
folgenden BGB) (Art. 709) zurückgreifen. Das japanische BGB ist in wesentli
chen Zügen dem deutschen Recht entlehnt, und auch heute gibt es noch einen 
regen Austausch mit deutschen Juristen, so daß deutsches rechtsdogmatisches 
Denken in diesem Bereich eine große Rolle spielt (vgl. Coing et al. 1990). Al
lerdings enthält Art. 709 des japanischen BGB im Unterschied zum deutschen

38 Die stärker juristischen Ausführungen und Interpretationen fußen auf einer von E. 
Rehbinder erarbeiteten Studie im Rahmen des Gutachtens »Darstellung und Wirkungs
analyse der ökonomischen Instrumente der Umweltpolitik in Japan« (1989, unveröf
fentlicht).

39 Komatsu v. Mitsui Kinzoku Kogyo K .K ., Bezirksgericht Toyama, 30.6.1971, Hanrei 
Jiho, Nr. 635, 17; bestätigt: Obergericht Nagoya, Abteilung Kanazawa, 9.8.1972, 
Hanrei Jiho Nr. 674, 25 (Ita i-Ita i-F all) ; Ono v. Showa Denko K .K ., Bezirksgericht 
Niigata, 29.9.1971, Hanrei Jiho, Nr. 642, 96 (N iiga ta-M in am ata-F all); Shiono v. 
Showa Yokkaichi Sekiyu, Bezirksgericht Tsu, Abteilung Yokkaichi, 24.7.1972, 
Hanrei Jiho, Nr. 672, 30 (Yokkaich i-A sthm a-F all) ; teilweise Übersetzung in Gresser et 
al. (1981: 57 ff., 66ff., 86ff., 106ff.); zu den Fällen außer Gresser et al. (1981: 
124ff.), vor allem Ueki (1985: 147ff.); Taniguchi (1976: 35ff.); Nomura (1976: 
102ff.; 1975/ 76: 179ff.); Weidner in Tsuru/Weidner (1985: 85ff.); Lummert/Thiem 
(1980: 155f . , 169f.); Awaji (1989); Weidner/Rehbinder/Sprenger (1989); Isono 
(1990: 3 ff.); Hohloch (1994a: 118 ff.); Rehbinder (1994: 1205ff.).
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Recht eine deliktische Generalklausel, zählt also nicht wie das deutsche BGB 
in Art. 823, Abs. 1 die zu schützenden Rechtsgüter im einzelnen auf. Im übri
gen entspricht die Struktur des Deliktstatsbestands weitgehend dem deutschen 
Recht.

Zwei dogmatische Grundsätze sind im Zusammenhang mit umweltbeding
ten Gesundheitsschäden hervorzuheben: Einmal gilt das Verschuldensprinzip; 
eine Ersatzpflicht greift nur ein, wenn der Verursacher rechtswidrig und 
schuldhaft gehandelt hat. Zweitens trifft die Beweislast -  auch im Bereich der 
Gefährdungshaftung nach § 109 BergG -  grundsätzlich den Betroffenen, das 
heißt dieser muß sämtliche Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs 
nachweisen. Das stellte die Opfer in den genannten Fällen vor schwer über
windbare Schwierigkeiten. Im einzelnen stellten sich folgende Probleme:

1. Handelt es sich bei den Schäden um umweltbedingte GesundheitsSchäden 
(Umweltschäden) oder um Krankheiten?

2. Besteht ein Kausalzusammenhang zwischen einem bestimmten Schadstoff 
(einer bestimmten Schadstoffkonzentration) und dem Umweltschaden (Do- 
sis-Wirkungs-Beziehung)?

3. Wer hat den Umweltschaden verursacht (Identifizierung des Verursa
chers)? Hierbei treten Sonderprobleme auf, wenn der Umweltschaden nur 
durch das Zusammenwirken von Emissionen aus mehreren Quellen verur
sacht sein kann (summierte Immissionen).

4. Hat der Verursacher rechtswidrig und schuldhaft gehandelt?
5. Wie hoch ist der Schaden (Umfang des Schadensersatzes)?

In allen fünf Problembereichen haben die Gerichte im Wege der Rechtsfortbil
dung Lösungen entwickelt, die die materiell-rechtlichen und prozessualen Bar
rieren für Opfer von umweltbedingten Gesundheits Schäden weitgehend, wenn
gleich nicht vollständig, abgebaut haben. Obwohl es sich bis auf einen Fall, 
der in die zweite Instanz ging (Itai-Itai), um untergerichtliche Entscheidungen 
handelt, ist -  bei Meinungsdivergenzen zu Einzelfragen oder zur dogmatischen 
Begründung -  die rechtliche Autorität der Entscheidungen unbestritten.

In der japanischen Rechtswissenschaft und auch bei sämtlichen gesell
schaftlichen Gruppen steht die Autorität der Entscheidungen außer Zweifel. 
Streit herrscht allenfalls darüber, ob man zukünftig über die in den Entschei
dungen entwickelten Grundsätze hinausgehen oder eine weitere Fortentwick
lung des Umweltschadensersatzrechts eher dem Gesetzgeber überlassen sollte.
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Bei den Cadmium- und Quecksilbervergiftungen (Itai-Itai- und Minamata- 
Krankheit) waren die Gesundheitsschäden (vielfach mit Todesfolge) so offen
sichtlich, daß hier kein Nachweis erbracht werden mußte, daß die Schäden auf 
»Umwelteinflüsse« zurückzuführen waren. Im Fall des Yokkaichi-Asthma war 
nicht so eindeutig, daß die Erkrankungen auf Umweltbelastungen zurückzufüh
ren waren. Nach allgemeinem Recht hätten die Opfer einen naturwissenschaft
lich-medizinischen Kausalitätsbeweis führen müssen. Das Gericht begnügte 
sich jedoch mit einem epidemiologischen Nachweis, der aufgrund vorhandener 
Gutachten der behandelnden Ärzte und Untersuchungen der kommunalen Ge
sundheitsämter geführt werden konnte. Das Gericht nahm an, daß, wenn bei 
bestimmten Personengruppen in einem hochbelasteten Gebiet Asthma gehäuft 
auftritt, es sich um umweltbedingte Gesundheitsschäden und nicht um bloße 
Krankheiten üblicher Herkunft handeln müsse.

Feststellung eines umweltbedingten Gesundheitsschadens

Dosis-Wirkungs-Beziehung

Problematischer war die zweite Frage nach dem Zusammenhang einer be
stimmten Schadstoffkonzentration und Gesundheitsschäden der Opfer, also 
nach der Dosis-Wirkungs-Beziehung (vgl. Gresser et al. 1981: 128f.; Ueki 
1985: 184ff.). Hier wäre nach herkömmlichem dogmatischen Verständnis ein 
stringenter naturwissenschaftlich-medizinischer Kausalitätsnachweis erforder
lich gewesen. Die Gerichte ersetzten diesen, für die Opfer unmöglich zu füh
renden Beweis durch einen rechtlichen (statistisch-epidemiologischen) Kausali
tätsnachweis, allerdings gekoppelt mit einer Beweislastumkehr. Wenn statisti
sche, insbesondere durch epidemiologische Untersuchungen gewonnene Infor
mationen es plausibel erscheinen lassen, daß ein Kausalzusammenhang zwi
schen dem Vorkommen bestimmter Schadstoffe und einer bestimmten Schad
stoffkonzentration mit dem Auftreten bestimmter Erkrankungen besteht, so 
geht die Beweislast auf den beklagten Verschmutzer über. Dieser muß dann -  
mit konventionellen Mitteln, das heißt mittels eines naturwissenschaftlich-me
dizinischen Nachweises -  den Gegenbeweis führen, daß die aufgrund der epi
demiologischen Daten angenommenen Zusammenhänge in Wahrheit nicht be
stehen.

Die epidemiologische Kausalität wird im allgemeinen bejaht, wenn es auf
grund statistisch gewonnener Ergebnisse und zusätzlich einiger naturwissen
schaftlich-medizinischer Befunde, z.B. klinischer oder Tierversuche, wahr
scheinlich erscheint, daß ein Zusammenhang zwischen einer bestimmten
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Schadstoffkonzentration und dem Gesundheitsschaden besteht. Hierbei wird 
insbesondere in Rechnung gestellt: die Schadstoffbelastung in einem bestimm
ten Gebiet; daß Gesundheitsschäden nur im Einwirkungsbereich der Anlage 
auftreten; daß, je höher die Schadstoffkonzentration ist, desto mehr oder 
schwerere Gesundheitsschäden auftreten. Die ergänzende Heranziehung von 
klinischen und Tierversuchen hat dabei nur die Funktion eines groben Filters 
gegen Irrtümer. So hat z.B. im Fall Yokkaichi das Gericht einen epidemiolo
gischen Kausalitätsnachweis bejaht, obwohl Tierversuche die Annahme einer 
Dosis-Wirkungs-Beziehung zum Teil unterstützten, zum Teil aber gerade nicht 
bestätigten; ähnlich fiel die Entscheidung im zweitinstanzlichen Urteil im Itai- 
Itai-Fall aus. Im Jahre 1978 ist in einem Fall, der GesundheitsSchäden durch 
Arzneimittel betraf, der sogenannte »neue epidemiologische Kausalitätsnach
weis« entwickelt worden, wonach eine rigorose statistische Korrelation zwi
schen Schadstoffeinnahme und Erkrankungen zur Bejahung der Kausalität 
nicht erforderlich sei, vielmehr »weichere« Daten (RegierungsStudien u.ä.) 
ausreichen sollen (Bezirksgericht Kanazawa, 1.3.1978; Hanrei Jiho, Nr. 879, 
26). Diese Entscheidung ist jedoch ein Einzelfall geblieben. Insbesondere spä
tere Entscheidungen zur Produzentenhaftung für fehlerhafte Arzneimittel, in 
denen sich vergleichbare Kausalitätsprobleme stellten, haben einen derart wei
chen Kausalitätsnachweis ausdrücklich abgelehnt (Ueki 1985: 193 f.).

Die Begründung für die Anerkennung des epidemiologischen Kausalitäts
nachweises ist die typischerweise bestehende Beweisnot des Opfers, die sich 
aus der Komplexität der naturwissenschaftlich-medizinischen Zusammenhänge 
und aus dem Informations vor sprung des Verursachers ergibt. Die Ausgleichs
funktion des Schadensrechts, d.h. seine Aufgabe, Opfer von rechtswidrig- 
schuldhaften Eingriffen zu entschädigen, würde frustriert, wenn man dem Op
fer einen stringenten naturwissenschaftlich-medizinischen Kausalitätsbeweis 
abverlangen würde. Mit der bloßen Beweislastumkehr, d.h. einschließlich der 
Eröffnung der Möglichkeit für den Verschmutzer, mit konventionellen Mitteln 
die statistisch gewonnene Annahme eines Kausalzusammenhangs zu widerle
gen, wurde darauf abgezielt, die schutzwürdigen Interessen von Opfer und 
Verschmutzer auszubalancieren.

Identifizierung des Verursachers, insbesondere bei summierten Immissionen

Zur Identifizierung des Verursachers wäre nach allgemeinem Recht der dem 
Opfer obliegende Nachweis erforderlich, daß die Schadstoffe aus einem be
stimmten Betrieb emittiert werden; sieht man den Schwerpunkt des Gesche
hens nicht in einem Tun -  der Emission - ,  sondern im Unterlassen von gebo-
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tenen Kontrollmaßnahmen hinsichtlich der Emission, so ist zusätzlich die Dar
legung erforderlich, daß in einem bestimmten Betrieb erforderliche Kontroll
maßnahmen unterlassen wurden.

Die japanischen Gerichte haben auch hier Beweiserleichterungen für das 
Opfer geschaffen. Zum Beweis reicht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß der 
Schadstoff aus dem Betrieb des Beklagten stammt; der Beklagte kann und muß 
dann den Gegenbeweis führen (Beweislastumkehr). Die Gerichte stellen relativ 
geringe Anforderungen bezüglich der Rückverfolgung des Schadstoffs vom 
Opfer zurück zu einem bestimmten Betrieb (Verbreitung des Stoffs). So genü
gen z.B. als Nachweis statistische Informationen, die zeigen, daß ein oder 
mehrere Betreiber Hauptemittenten sind und eine hohe Belastung mit dem be
treffenden Schadstoff besteht (so im Niigata-Minamata-Fall). Wenn es dem 
Opfer gelungen ist, auf diese Weise den Weg des Schadstoffs bis zur »Tür
schwelle« des Betriebs zu verfolgen, geht man davon aus, daß er mit hoher 
Wahrscheinlichkeit aus dem Betrieb stammt (Türschwellenbeweis). Dem Be
treiber obliegt dann die Beweislast dafür, daß der Schadstoff nicht aus seinem 
Betrieb stammen kann.

Die Begründung für diese Beweislastumkehr liegt wiederum in der typi
scherweise bestehenden Beweisnot des Opfers. Müßte das Opfer nachweisen, 
in welchen Anlagen und bei welchen Produktionsabläufen innerhalb des Be
triebes die Schadstoffe entstehen und emittiert werden, so würde dem Opfer 
im Regelfall Unmögliches abverlangt, da es keinen Einblick in die interne Be
triebsorganisation und die internen Betriebsabläufe besitzt und derartige Infor
mationen regelmäßig geheim sind. Zu beachten ist jedoch, daß die Beweislast
umkehr auch schon die Verbreitung des Schadstoffs in der Umwelt betrifft, 
hinsichtlich derer diese Begründung nicht tragfähig ist, vielmehr auf den höhe
ren technisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisstand des Betreibers abzustellen 
wäre. Denn es ist auch Sache der Betreiber, anhand -  wie es in einer Urteils
begründung heißt -  »elaborierter« Theorien über die Schadstoffausbreitung 
nachzuweisen, daß ihre Emissionen, obwohl sie die Hauptemittenten sind und 
die Belastung mit dem betreffenden Schadstoff hoch ist, die Umgebung nicht 
belasten.

Schwierigere Probleme stellen sich, wenn es sich um mehrere Verursacher 
handelt, deren Emissionen möglicherweise nicht allein, sondern nur durch ihr 
Zusammenwirken zu einem umweltbedingten Gesundheitsschaden geführt ha
ben (summierte Immissionen). Art. 719 des japanischen BGB enthält eine Vor
schrift, die dem deutschen § 830 BGB entspricht. Danach gilt eine gesamt
schuldnerische Haftung aller Beteiligten bei gemeinschaftlicher unerlaubter 
Handlung oder wenn sich nicht mehr feststellen läßt, wer von mehreren Betei
ligten den Schaden verursacht hat. Das Opfer wird in diesen Fällen nicht damit
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belastet, alle Verursacher feststellen bzw. die Anteile der einzelnen Verursa
cher berechnen zu müssen, sondern kann jeden Beteiligten für den ganzen 
Schaden in Anspruch nehmen. Der einzelne oder mehrere in Anspruch genom
mene Beteiligte müssen dann ihrerseits im Innenverhältnis entsprechend ihrem 
Verursachungsanteil Regreß nehmen (Binnenregreß). Nach traditioneller Auf
fassung liegt eine gemeinsam begangene unerlaubte Handlung jedoch nur dann 
vor, wenn die Verursacher einen gemeinsamen Plan gefaßt und aufgrund die
ses Plans gemeinsam gehandelt haben.

Im Fall des Yokkaichi-Asthmas wurde dieser Grundsatz -  allerdings in 
Anlehnung an eine bereits vorliegende Entscheidung des Obersten Gerichts
hofs zu einem Fall summierter Gewässereinleitung (Japan vs. Hattori, 
23.4.1968, Minshu 22, Nr. 4, 964: Sannogawafluß-Fall) -  zugunsten der Op
fer umweltbedingter Gesundheitsschäden fortentwickelt. Das Gericht unter
scheidet dabei zwischen zwei, in den Voraussetzungen und damit in den Ver
teidigungsmöglichkeiten der beteiligten Unternehmen stark divergierenden 
Haftungsgrundlagen für eine gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Verursa
cher: nämlich zwischen einem lockeren (objektiven) und einem engen (subjek
tiven) Gemeinschaftsverhältnis (Taniguchi 1976: 35, 60f.; Ueki 1985: 216f.; 
vgl. auch Hohloch 1994a: 128).

Bei einem lockeren Gemeinschaftsverhältnis wurden zwei Voraussetzungen 
aufgestellt: Einmal ist gemeinsame Kausalität erforderlich, das heißt es wird 
verlangt, daß erst das Zusammenwirken aller Beiträge zum Gesundheitsscha
den geführt hat. Jedoch gilt auch insoweit eine Beweislastumkehr zugunsten 
des Opfers. Wenn ein objektives Gemeinschaftsverhältnis vorliegt, gilt eine 
Vermutung für die gemeinsame Kausalität. Es ist Sache jedes Beteiligten, 
nachzuweisen, daß der Schaden auch eingetreten wäre, wenn sein Beitrag 
nicht hinzugekommen wäre. Zweitens wird die Vorhersehbarkeit der gemein
samen Kausalität verlangt, das heißt, daß jedes beteiligte Unternehmen wissen 
konnte und mußte, daß weitere Betreiber die gleichen oder ähnlichen Schad
stoffe emittieren und die Möglichkeit besteht, daß durch ihr Zusammenwirken 
ein Umweltschaden entsteht. Ein solch lockeres Gemeinschaftsverhältnis 
nimmt man jedenfalls dann an, wenn die Emittenten einem sogenannten Kom
binat angehören, das heißt wenn innerhalb eines Industrieparks zwischen den 
beteiligten Anlagen funktionale Zusammenhänge bestehen. Auch die bloße 
räumliche Nähe, z.B. in einem Industriepark, soll jedenfalls dann ausreichen, 
wenn die Anlagen gemeinsam geplant und zur gleichen Zeit in Betrieb gesetzt 
worden sind. Eine gewisse subjektive Gemeinsamkeit der Emissionen wird al
so weiterhin vorausgesetzt; insoweit stellt die Theorie des objektiven Gemein
schaftsverhältnisses nur eine sehr vorsichtige Fortbildung des bisherigen 
Rechts dar.
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Bei einem engen (subjektiven) Gemeinschaftsverhältnis findet eine echte 
Zurechnung statt. Jedem Beteiligten wird der Beitrag des anderen zugerechnet, 
ohne daß ein Entlastungsbeweis hinsichtlich des Fehlens eines individuellen 
Beitrags zum Schaden oder mangelnder Vorhersehbarkeit gestattet wird. Diese 
strenge Haftung wurde im Yokkaichi-Fall angenommen, wenn und soweit ge
sellschaftsrechtliche und funktionale Beziehungen zwischen den einzelnen Be
treibern bestehen. Es handelt sich also letztlich um einen Konzernhaftungstat
bestand.

In dem genannten wasserrechtlichen Fall des Obersten Gerichtshofes hät
ten die beiden Einleitungen auch unabhängig voneinander den Schaden herbei
geführt. Die eigentliche dogmatische Innovation des Yokkaichi-Urteils liegt 
darin, daß die dort entwickelten Haftungstheorien den kumulativen (oder syn
ergistischen) Wirkungen zusammenwirkender Emissionen Rechnung tragen, 
die für sich zu gering sind, um allein einen Umweltschaden zu verursachen. 
Damit werden die Unternehmen wesentlich stärker als zuvor gezwungen, auf 
die Auswirkungen ihres Teilbeitrages für den Zustand der Umwelt zu achten. 
Im japanischen Schrifttum wird betont, daß die Yokkaichi-Entscheidung noch 
keineswegs alle Probleme summierter Immissionen löst. Es werden zum Teil 
weitergehende Haftungstheorien vertreten (vgl. Nomura 1976: 107).

Rechtswidrigkeit und Verschulden

Die Haftung nach Art. 709 des japanischen BGB setzt Pflichtwidrigkeit vor
aus, wobei wie im deutschen Recht nach traditioneller Auffassung beide Zu
rechnungsgesichtspunkte zu unterscheiden sind; von einem Teil der neueren 
Lehre wird jedoch die Auffassung vertreten, daß Rechtswidrigkeit und Ver
schulden praktisch zusammenfallen. Unter Vernachlässigung dieser nur dog
matisch, nicht aber praktisch wichtigen Fragen kann festgestellt werden, daß 
die Gerichte in den vier großen Fällen zugunsten der Opfer umweltbedingter 
Gesundheitsschäden sehr strenge Pflichtmaßstäbe entwickelt haben, die die 
Verschuldenshaftung nach Art. 709 des japanischen BGB in die Nähe einer 
verschuldensunabhängigen Risikohaftung (Gefährdungshaftung) rücken.40

40 Vgl. hierzu auch die allgemeine Kritik Posners an der juristisch üblichen Unterschei
dung zwischen vorsätzlich und unbeabsichtigt: »The distinction between intentional and 
unintentional torts -  thought by most tort lawyers to be fundamental -  is both confus
ing and unnecessary. Most accidental injuries are intentional in the sense that the in- 
jurer knows that he could have reduced the probability of the accident by taking addi
tional precautions« (Posner 1977: 119).
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Die einzelnen Entscheidungen sind nicht ganz einheitlich, was insbesonde
re auf den unterschiedlichen Fallkonstellationen beruht. Zusammenfassend las
sen sich aus den Entscheidungen jedoch folgende Grundsätze entnehmen: Eine 
konkrete Vorstellung der Unternehmensleitung, daß ein bestimmter emittierter 
Stoff zu einem Gesundheitsschaden führen würde, ist nicht erforderlich; es ge
nügt vielmehr die abstrakte Vorhersehbarkeit von Schäden, z.B. aufgrund der 
allgemeinen wissenschaftlichen Erfahrung, daß bestimmte Branchen wie Che
mie, Petrochemie oder Energieerzeugung potentiell gefährliche Emissionen 
verursachen. Eine Berufung auf die Kosten von Vermeidungsmaßnahmen 
(wirtschaftliche Vertretbarkeit) wird versagt. Auch die Einhaltung des konven
tionellen Standes der Technik entschuldigt nicht. Die Verkehrssicherungs
pflichten des Betreibers stehen insbesondere unter strikten Vorsorgeanforde
rungen. Vorsorge ist bereits, wie im Yokkaichi-Fall entschieden, bei der 
Standortwahl erforderlich. Der Emittent muß die Beiträge anderer Anlagen in 
der Nähe seiner Anlage mit in Rechnung stellen. Ansatzweise wird damit eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei der Standortwahl verlangt. Zu den Vorsor
gepflichten gehört die Erstellung von Risikoanalysen vor Aufnahme der Pro
duktion und der damit verbundenen Emissionen, der Einsatz wirksamer Um
welttechniken und die Vornahme fortlaufender Messungen und Untersuchun
gen, um bislang noch unbekannte Schadwirkungen zu erkennen. Schließlich ist 
in zwei Entscheidungen (Yokkaichi-Asthma- und Niigata-Minamata-Fall) aus
gesprochen worden, daß auch die Einhaltung staatlicher Anforderungen, z.B. 
von Grenzwerten oder Auflagen, die Unternehmen nicht entlastet, weil sie 
nicht als eine Ermächtigung verstanden werden könnten, Leben und Gesund
heit der Nachbarn zu zerstören oder zu beeinträchtigen. Im Gegensatz zu den 
anderen Kriterien der Schadenszurechnung ist allerdings im Bereich der 
Pflichtwidrigkeit bisher eine Beweislastumkehr zugunsten der Opfer (noch) 
nicht anerkannt worden. Die Gerichte sind aber mit der vorgenommenen Ver
schärfung der Pflichtanforderungen ohne weiteres in der Lage gewesen, den 
Interessen der Opfer Rechnung zu tragen.

Umfang des Ersatzes

In den vier großen Fällen ging es um Massenschäden und Massenklagen, ob
wohl nur ein Teil der Opfer geklagt hatte, während andere Ersatz im Rahmen 
des Schlichtungsverfahrens (siehe unten) oder durch Verhandlungen suchten. 
Wegen der großen Zahl der Kläger hätte ein individueller Schadensnachweis, 
wie er nach traditioneller Auffassung an sich erforderlich gewesen wäre, die 
Entscheidung und damit die Entschädigung der Opfer auf Jahre verzögert. Die
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japanischen Gerichte haben auch hier flexibel reagiert, und zwar durch Pau
schalierung und Standardisierung des Schadensersatzes (vgl. Gresser et al. 
1981: 130f.; Nishihara 1984: 97ff.; Ueki 1985: 207; Hohloch 1994a: 126f.). 
Sie haben den Ersatz von Vermögens- und Nichtvermögensschäden ver
schmolzen -  das japanische Recht kennt in weitergehendem Umfang als das 
deutsche Deliktsrecht den Ersatz von Nichtvermögensschäden - ;  sie haben den 
Schadensersatz durch Bildung von Schadensklassen je nach Umfang der Schä
digung standardisiert und auf dieser Grundlage unabhängig von den individuel
len Lebensumständen des Opfers (z.B. Einkommen, individuelle Kosten der 
Behandlung) pauschalen Schadensersatz zugesprochen; im Yokkaichi-Fall er
folgte dagegen eine individuelle Schadensberechnung. Damit ist das Umwelt
schadensrecht zu einem Instrument der Bewältigung von Massenschäden fort
entwickelt worden.

5.10.1.2 Neuentwicklungen

Die vier großen Umweltfälle sind keineswegs nur als reine Historie, als politi
scher Anstoßfaktor für eine Wende in der japanischen Umweltpolitik zu wer
ten, sie haben auch rechtlich bedeutsame Folgewirkungen entfaltet (vgl. Gres
ser et al. 1981; auch Kumamoto 1981: Ueki 1985; Rehbinder 1994).

Gefährdungshaftungstatbestände in den Umweltgesetzen

Im Bereich der Luft- und Wasserverschmutzung braucht heute bei Neufällen 
nicht mehr auf die in den vier großen Umweltfällen entwickelten Haftpflicht
theorien zurückgegriffen werden. Durch Novellierung des Luft- und des Was
serverschmutzungsgesetzes wurde im Jahre 1972 in beiden Bereichen eine ge
setzliche Gefährdungshaftung eingeführt (Art. 25ff. bzw. 19ff.), die mit 
1.10.1972 in Kraft ist. Die Haftung gilt nur für industrielle Emissionen oder 
Einleitungen gefährlicher Stoffe. Sie ist summenmäßig unbegrenzt, beschränkt 
sich aber auf Fälle der Tötung und Gesundheitsschäden. Höhere Gewalt ist 
kein absoluter Ausschlußgrund, sondern führt nur zu einer Minderung des Er
satzes.

Eine besondere Regelung findet sich für den Fall summierter Immissionen. 
Das Gesetz verweist hier an sich auf Art. 719 des japanischen BGB (womit 
freilich indirekt die im Fall Yokkaichi entwickelten Doktrinen bestätigt wer
den), doch wird der Richter ermächtigt, im Fall geringfügiger Beiträge (Klein
emittenten) bei der Festsetzung der Höhe des Schadensersatzes die Umstände
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des Falls zu berücksichtigen. Mit dieser -  recht unklaren und im Schrifttum 
kontroversen -  Vorschrift soll vermieden werden, daß ein Kleinemittent, des
sen Emissionen zum Schaden beigetragen haben oder der nicht den Gegenbe
weis mangelnder Kausalität führen kann, nach dem Grundsatz gesamtschuld
nerischer Haftung zunächst einmal auf vollen Ersatz in Anspruch genommen 
werden kann. Das Ausmaß der Haftungsmilderung liegt aber im richterlichen 
Ermessen; eine pro-rata-Haftung ist vom Gesetz nicht vorgesehen.

Bislang gibt es noch keine praktischen Erfahrungen mit den Gefährdungs
haftungstatbeständen. Alle bisher entschiedenen und offenbar auch die anhän
gigen Fälle wurden -  abgesehen vom Itai-Itai-Fall -  auf Art. 709 BGB ge
stützt. Die Übergangsvorschriften bestimmen, daß Ansprüche, die auf Emis
sionen oder Einleitungen aus der Zeit vor dem Inkrafttreten der neuen Haf
tungstatbestände -  Oktober 1972 -  beruhen, nach altem Recht zu entscheiden 
sind (Art. 2 der Ergänzenden Vorschriften zum Gesetz Nr. 84 vom 
22.6.1972). Zum Teil scheint es sich bei den neu anhängig gemachten Fällen 
um Altfälle zu handeln, zum Teil um solche, in denen Emissionen aufgegriffen 
werden, die jedenfalls in die Zeit vor 1972 hineinreichen. Gleichwohl bleibt es 
unklar, weshalb man sich hier völlig auf Art. 709 BGB stützt, insbesondere 
soweit gegen die Abschwächung der NOx-Immissionsstandards von 1978 ope
riert wird. Eine mögliche Deutung ist die, daß man auf den der Verschuldens
haftung letztlich immanenten moralischen Vorwurf nicht verzichten möchte.

Neue anhängige Fälle

Durch die Einführung des Entschädigungssystems für umweltbedingte Gesund
heitsschäden (siehe oben) haben die Opfer die Möglichkeit, in einem admini
strativen Entschädigungsverfahren relativ schnell, unbürokratisch und kosten
günstig Ersatz zu erlangen. Eines der Hauptziele der Einführung dieses Sy
stems war, Massenklagen wegen umweltbedingter Gesundheitsschäden vor 
den Zivilgerichten zu verhindern. Dieses Ziel ist auch weitgehend erreicht 
worden, allerdings nicht völlig. Gegenwärtig sind mehrere Großverfahren an
hängig (vgl. Isono 1990; Environment Agency, Quality ... 1992: 555ff.), zum 
Teil aufgeteilt in mehrere Einzelverfahren, in denen Opfer von umweltbe
dingten Gesundheitsschäden von Unternehmen und zum Teil auch vom Staat 
Schadensersatz begehren (etwa in Kawasaki, Nishi Yodogawa/Amagasaki in 
der Nähe von Osaka, Tanagawa/Osaka, Chiba-Kamatsu, Mizushima/Okaya- 
ma). In vier Fällen handelt es sich dabei um anerkannte Opfer, die bereits 
nach dem Entschädigungssystem entschädigt worden sind, aber zusätzlichen 
Ersatz für Schäden verlangen, die nicht abgedeckt sind.
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In einem Fall (Tanagawa/Osaka) klagen Opfer, die nur in der Nähe eines 
bezeichneten Gebiets leben und deshalb nach dem Entschädigungssystem nicht 
anspruchsberechtigt sind. Zusätzlich wird in den Verfahren auch auf Unterlas
sung weiterer (möglicher) Umweltbeeinträchtigungen geklagt. In den Fällen 
stellen sich zahlreiche noch nicht hinreichend geklärte Rechtsfragen.

Weitere Probleme stellen sich im Bereich der gesamtschuldnerischen Haf
tung. In zwei Fällen (Kawasaki, Nishi Yodogawa; vgl. zum letzteren die Ma
terialsammlung von Hohloch 1994b) gehe -  nach Auffassung der befragten 
Rechtsexperten -  die hier geltend gemachte gesamtschuldnerische Haftung der 
gemeinsam verklagten Emittenten über die im Fall Yokkaichi entwickelten 
Grundsätze hinaus, weil auch Unternehmen verklagt werden, deren Anlagen 
nicht zu einem Kombinat gehören, es sich vielmehr insoweit um Industrie
parks handelt, in denen es an einem funktionalen Zusammenhang der Anlagen 
fehlt und auch eine gemeinsame Planung oder ein gemeinsamer Produktionsbe
ginn nicht vorliegt; zum Teil werden sogar Unternehmen verklagt, die weit 
entfernt von anderen Quellen liegen. Im Fall Nishi Yodogawa sind die Kläger 
»anerkannte Umweltverschmutzungsopfer« oder ihre überlebenden Familien
mitglieder. Ihre Klage richtet sich gegen zehn Unternehmen sowie die Regie
rung und einen öffentlichen Betrieb (Schnellstraßen-Betreiber). Gefordert wer
den Emissionsbegrenzugen sowie Schadensersatzleistungen in Höhe von etwa 
2 Milliarden Yen (zwischen 12 und 30 Millionen Yen pro Person). In der erst
instanzlichen Entscheidung vom 29. März 1991 erkannte das Gericht auf 340 
Millionen Yen Schadensersatz. Hiergegen riefen Kläger und Beklagte die 
nächsthöhere Instanz, den Osaka High Court, an. In diesem Bereich sind von 
anderen Klägergruppen ebenfalls die Gerichte angerufen worden (1987, 1988,
1990). Diese drei wurden nunmehr zusammengefaßt und gemeinsam vor dem 
Osaka Bezirksgericht verhandelt. Es handelt sich um insgesamt rund 600 Klä
ger, die rund 10,6 Milliarden Yen Entschädigung fordern. Schließlich werden 
auch der Staat und öffentliche Körperschaften -  aufgrund einer anderen 
Rechtsgrundlage, dem Staatshaftungsgesetz (vgl. Ueki 1985: 203f., 212f.; 
vgl. auch Kitagawa 1990) -  wegen des Betriebs von Straßen und eines Kraft
werks als »Mittäter« verantwortlich gemacht. Das wird von einem Rechtsex
perten (Ueki 1985: 217) unter dem Gesichtspunkt der lockeren Gemeinschafts
verhältnisse für möglich gehalten. Problematisch ist aus einem schon genann
ten Grund auch, daß einzelne Klagen auf der Prämisse beruhen, daß die staat
lichen Immissionswerte für NÖX -  die 1978 abgeschwächt wurden -  unzurei
chend sind. Formal können sich die Kläger hierbei auf die in den Fällen Yok
kaichi und Niigata-Minamata entwickelte Auffassung berufen, daß die Einhal
tung von staatlichen Grenzwerten keinen Rechtfertigungsgrund darstellt. In
dessen ist zweifelhaft, ob dieser im Zeichen einer bloß symbolischen staatli
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chen Umweltpolitik entwickelte Grundsatz auch heute noch, wo zumindest 
eine »technokratisch-aktive« Umweltpolitik zum Zuge kommt, für verbindlich 
gehalten wird. Und schließlich: auch die abgeschwächten NOx-Grenz werte 
gehören zu den weltweit strengsten (vgl. Hashimoto 1989a, 1989b).

Entschädigungsregeln in Umweltschutzvereinbarungen

In zahlreichen Umweltschutzvereinbarungen, die Unternehmen bei der Errich
tung neuer Anlagen mit den Präfekturen und/oder Gemeinden abschließen, be
sonders solchen neueren Datums, finden sich Schadensersatzregelungen. Diese 
Regelungen sehen im allgemeinen eine verschuldensunabhängige Haftung für 
Schäden der Nachbarn im Normalbetrieb sowie bei Stör- oder Unfällen vor. 
Ihre Bedeutung im Vergleich zu den bestehenden gesetzlichen Regelungen 
liegt einmal darin, daß die Haftung nicht auf Tötung und Gesundheitsbeein
trächtigung beschränkt ist, sondern auch ökologische Schäden (Beeinträchti
gung der Lebensumwelt) erfaßt; ferner geht sie über Luft- und Wasserver
schmutzung hinaus, obwohl diese in der Praxis im Vordergrund stehen dürf
ten. Damit werden Lücken des geltenden Rechts im Bereich der Gefährdungs
haftung gefüllt.

Zum anderen enthalten die Verträge nahezu durchgängig Regelungen, die 
eine Inanspruchnahme der Gerichte bei Streit darüber, ob und in welcher Hö
he die Emissionen oder Einleitungen einen Schaden verursacht haben, vermei
den sollen (Verpflichtung zu gütlicher Einigung oder zur Inanspruchnahme der 
Schlichtung durch einen Dritten). Bisweilen finden sich auch Konzernklauseln, 
die die Obergesellschaft zur Schlichtung bei Streitigkeiten zwischen Betroffe
nen und Untergesellschaften oder gar zur Übernahme der Verantwortlichkeit 
für Schäden verpflichten, die durch Untergesellschaften verursacht wurden. 
Auch ohne Bestehen einer Vereinbarung werden bisweilen Ansprüche von Ge
schädigten, z.B. Nachbarn oder Fischern, durch Vergleich erledigt, selbst 
wenn (nach Meinung des Verursachers) eine rechtliche Verantwortung nicht 
besteht.

Andere Funktionen haben Entschädigungsvereinbarungen, die japanische 
Unternehmen vielfach vor Errichtung einer neuen Anlage mit betroffenen Fi
schern oder -  seltener -  Landwirten oder deren Vereinigungen abschließen 
(OECD 1977: 3 8 f; vgl. auch Study Group for Global Environment and Eco
nomics 1991). Hierbei handelt es sich praktisch um den Abkauf von Ein
spruchs- und Klagerechten der Fischer und Landwirte gegen die Errichtung 
der Anlage. Dementsprechend wird von vornherein die Höhe der Entschädi
gung, vielfach in Form fortlaufender Zahlungen, festgelegt. Im Ergebnis sol
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len damit die Betroffenen aber für Nachteile entschädigt werden, die sie auf
grund des Betriebes der Anlage erleiden werden. So gesehen handelt es sich 
um vorweggenommenen Schadensersatz; faktisch haben sie aber auch die 
Funktion, die Zustimmung möglicher Streitparteien »einzukaufen«. Letzteres 
findet wohl am ausgeprägtesten bei der Standortsuche für konventionelle und 
nuklear betriebene Kraftwerke statt, wo eine spezielle Regelung in der Strom
tarifgestaltung die Beschaffung entsprechender Finanzmittel erleichtert.

Unterlassungsansprüche

Zivilrechtliche Unterlassungsklagen spielen eine große Rolle bei dem Versuch, 
den unzureichenden verwaltungsrechtlichen Rechtsschutz gegenüber der öf
fentlichen Hand durch Einsatz des Zivilrechts zu ergänzen, wenngleich die 
neuere Rechtsprechung, markiert durch eine Entscheidung des Obersten Ge
richtshofs aus dem Jahre 1981 und eine Entscheidung des Berufungsgerichts 
Nagoya aus dem Jahr 198541, hier zu einem Stillstand der Entwicklung, wenn 
nicht gar zu einem Rückschritt geführt hat. Im Verhältnis zu privaten Ver- 
schmutzern ist die Unterlassungsklage bisher wenig bedeutsam gewesen. Al
lerdings sind in jüngster Zeit einige Unterlassungsklagen anhängig gemacht 
worden (Kawasaki, Nishi Yodogawa, Chiba, Tanagawa). Unterlassungsan
sprüche können nach traditioneller Auffassung auf die (drohende) Verletzung 
des Eigentums gestützt werden. Hinzu kommt nach neuerer Auffassung das 
Recht auf Gesundheit und das Persönlichkeitsrecht, die die Gerichte aufgrund 
der verfassungsrechtlichen Gewährleistung in den Art. 13 und 25 der japani
schen Verfassung -  ähnlich dem deutschen allgemeinen Persönlichkeitsrecht -  
als zivilrechtliche Rechte anerkennen.42 Dagegen wird die Anerkennung eines 
weiter gehenden Rechts auf reine Umwelt von den Gerichten abgelehnt. Prak
tisch beschränkt sich daher der Schutz der Unterlassungsklage auf die unmit
telbare Lebensumwelt eines Betroffenen.

Im Gegensatz zum Schadensersatzanspruch setzt der Unterlassungsan
spruch eine offene Interessenabwägung zwischen dem Interesse des Verursa
chers an Fortsetzung seiner meist wirtschaftlichen Tätigkeit und dem öffentli
chen Interesse voraus. Das entscheiden die japanischen Gerichte entsprechend

41 Oberster Gerichtshof, 16.12.1981; Hanrei Jiho, Nr. 1025, 39; Obergericht Nagoya, 
12.4.1985; Hanrei Jiho, Nr. 1150, 30.

42 Obergericht Osaka, 27.11.1975; Hanrei Jiho, Nr. 797, 36 (Osaka-Flughafen-Fall; in
soweit von der aufhebenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofes nicht betroffen; 
vgl. Gresser et al. 1981: 135ff.).

367



ihrer allgemeinen Übung im Einzelfall (»case by case«). Es ist daher nicht si
cher, ob die Kläger in den anhängigen Großverfahren in Kawasaki, Nishi 
Yodogawa, Tanagawa und Chiba, in denen entweder die Einstellung des Be
triebes einzelner Anlagen oder doch die Reduzierung der Emissionen verlangt 
wird, obsiegen werden. (Im Fall Tanagawa hat allerdings ein Instanzgericht im 
Jahr 1984 zugunsten der Kläger entschieden: Obergericht Osaka, 28.2.1984, 
Hanrei Times, Nr. 522, 221.) Zieht man die »öffentlich-rechtlichen« Unterlas
sungsklagen zum Vergleich heran, so wird man am ehesten annehmen können, 
daß die Gerichte eine Reduzierung der Emissionen anordnen könnten, sofern 
sie, was ebenfalls streitig ist, zu der Auffassung gelangen, daß die Unterneh
men rechtswidrig handeln. Inwieweit bei Unterlassungsansprüchen staatliche 
Grenzwerte (hierauf berufen sich beispielsweise die Kläger im Nishi Yodo
gawa-Verfahren) sowie behördliche Auflagen einen Rechtfertigungsgrund dar
stellen, ist derzeit noch unklar.

5.10.1.3 Bewertung

Die Umweltwirksamkeit des japanischen Haftpflichtrechts ist nicht allzu hoch 
einzuschätzen. Das mag auf den ersten Blick ein überraschendes Ergebnis 
sein, denn: Die Verschärfung der Unrechtshaftung nach Art. 709 japanisches 
BGB durch die Gerichtsentscheidungen in den vier großen Umweltfällen und 
die durch Gesetz eingeführte Gefährdungshaftung sind an sich geeignet, die 
einzelnen Betreiber zu verstärken Vermeidungsmaßnahmen zu veranlassen. 
Die scharfen Pflichtanforderungen tragen dem Vorsorgeprinzip Rechnung. Die 
weitgehende Haftung bei summierten Immissionen hat -  abgesehen von einer 
Stärkung der prozessualen Situation des Opfers -  insbesondere die Folge, daß 
Unternehmen in industriellen Ballungsgebieten bei ihren Planungen und Kon- 
trollmaßnahmen sich nicht auf den realitätsfremden Standpunkt stellen können, 
sie emittierten auf der »grünen Wiese«. Durch den Abbau materiell-rechtlicher 
und prozessualer Barrieren für die Opfer von Umweltschäden wird das Risiko 
der Inanspruchnahme der Betreiber für Schäden erhöht. Damit verändert sich 
die Kosten-Nutzen-Relation von innerbetrieblichen Vermeidungsmaßnahmen; 
es wird lohnender, derartige Maßnahmen durchzuführen, um eine Inanspruch
nahme zu vermeiden. In abgeschwächtem Umfang besteht eine Präventivwir
kung selbst dann, wenn der Betreiber sich versichert, da die Prämienbemes
sung sich vielfach am Schadensverlauf ausrichtet (Bonus-/Malusregelungen).

Empirisch läßt sich jedoch kaum nachweisen, daß das japanische Umwelt
haftpflichtrecht tatsächlich Präventivwirkungen entfaltet. Dies dürfte in erster 
Linie darauf beruhen, daß es praktisch vom Entschädigungssystem für um-
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weltbedingte Gesundheitsschäden überlagert wird. Einer der Zwecke der Ein
führung dieses kollektiven Entschädigungssystems war es, die Unternehmen 
vor einer Flut von Massenklagen zu schützen. Obwohl, wie dargelegt, einige 
Klagen nach allgemeinem Recht auch nach Einführung des Entschädigungssy
stems anhängig gemacht worden sind, ist die Breitenwirkung dieser Klagen 
doch nicht derart, daß das Umwelthaftpflichtrecht im Vergleich zu anderen 
umweltpolitischen Instrumenten als bedeutsamer Faktor der Kostenkalkulation 
der Unternehmen angesehen würde. In zweiter Linie dürfte die mangelnde 
Präventivwirkung (jedenfalls der Verschuldenshaftung) auf der Vagheit der 
Sorgfaltsanforderungen beruhen, die eine vorherige Kostenkalkulation durch 
die Betreiber ausschließen. Insgesamt ist jedoch plausibel, daß durch die Ge
richtsentscheidungen in den vier großen Umweltfällen eine grundlegende Neu
gestaltung der staatlichen Umweltpolitik angestoßen und ein vorsichtigeres 
Verhalten im Industriebereich bewirkt wurde, wodurch der Weg zu einer prä
ventiven Umweltpolitik überhaupt erst eröffnet wurde (vgl. für viele Isono 
1990).

Unter dem Gesichtspunkt der ökonomischen Effizienz ist bedeutsam, daß 
die Verschärfung der Unrechtshaftung und die Einführung der Gefährdungs
haftung an sich zu einer Internalisierung externer Kosten führen, die dem Ver
ursacherprinzip entspricht. Da die Haftung jedoch vom Entschädigungssystem 
überlagert wird, sind derartige Internalisierungseffekte über die entschiedenen 
Fälle hinaus theoretisch-methodisch und praktisch nur sehr schwer nachweis
bar (vgl. aber den Versuch in Study Group for Global Environment and Eco
nomics 1991). Der Beitrag des Umwelthaftungsrechts zur ökonomischen Effi
zienz wie auch zu betrieblichen Innovationen dürfte angesichts seiner primär 
indirekten und »anstoßenden« Rolle in der Umweltpolitik kaum spezifiziert 
werden können; jedenfalls wurde ein Bestimmungsversuch in dieser Richtung 
in der vorliegenden Studie aufgrund des methodisch-theoretisch ungesicherten 
Bodens und unzulänglichen Forschungsstandes nicht unternommen (vgl. hierzu 
allgemein Posner 1977).

Die primäre Funktion des Haftpflichtrechts ist nach allgemeiner Auffas
sung der gerechte Schadensausgleich (Fairneß): Nicht das Opfer, sondern der 
Verursacher soll letztlich die wirtschaftlichen Nachteile aus einer unerlaubten 
Handlung (Unrechtshaftung) oder aus der Realisierung eines erlaubten Risikos 
(Gefährdungshaftung) tragen. Es wäre mit den Grundsätzen ausgleichender 
Gerechtigkeit -  in ökonomischer Sicht: gerechter Einkommensverteilung -  
nicht vereinbar, wenn der Verursacher zwar den Nutzen aus seiner Tätigkeit 
zieht, die Nachteile seines Fehlverhaltens oder seines risikobehafteten Verhal
tens aber auf das Opfer abwälzt. Diese Ausgleichsfunktion des Haftpflicht
rechts hat in Japan eine besondere Bedeutung, weil die Leistungen der allge-
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meinen Sozialversicherung relativ gering sind und der Kreis der Versicherten 
im Vergleich etwa zur Bundesrepublik Deutschland relativ klein ist. Bei um
fassender Sozialversicherung übernimmt diese weitgehend den Schadensaus
gleich; das Haftpflichtrecht ist dann nur noch Maßstab für eine Umverteilung 
der finanziellen Lasten des Schadensausgleichs zwischen dem kollektiven 
SchadenstragungsSystem und dem Verursacher und seiner Versicherung. Beim 
Fehlen einer umfassenden Sozialversicherung tritt dagegen der individuelle 
Schadensausgleich zwischen Verursacher und Opfer in den Vordergrund, da 
es keinerlei andere Schadensträger gibt, die dem Opfer die wirtschaftlichen 
Nachteile des Eingriffs in seine persönlichen Rechtsgüter abnehmen.

Die Angemessenheit des Schadensausgleichs hängt entscheidend von der 
Ausgestaltung des Haftpflichtrechts ab. Materielle Schutzlücken und prozes
suale Barrieren im Haftpflichtrecht führen im praktischen Ergebnis dazu, daß 
das Opfer entgegen der Grundidee des Haftpflichtrechts vielfach doch selbst 
den Schaden tragen muß. Das japanische Haftpflichtrecht war ursprünglich 
Opfer-»feindlich«, weil es dem Opfer die Hauptlast für die Begründung seines 
Anspruchs aufbürdete. Die besondere Bedeutung insbesondere der Gerichts
entscheidungen in den vier großen Umweltfällen, aber auch der Einführung 
einer Gefährdungshaftung in den beiden wichtigsten Bereichen, in denen in der 
Vergangenheit massierte umweltbedingte Gesundheitsschäden aufgetreten sind, 
liegt darin, daß die materiellen Schutzlücken und prozessualen Barrieren des 
bisher geltenden Rechts abgebaut wurden. Soweit der Verursacher eher in der 
Lage ist, sich zu entlasten als das Opfer, wird dem Verursacher die Beweislast 
auferlegt. Scharfe Sorgfaltsanforderungen sorgen dafür, daß der Verursacher 
nicht nur das wirtschaftliche Wohlergehen des Unternehmens, sondern auch 
die körperliche Integrität der betroffenen Wohnbevölkerung ernst nimmt. Bei 
zusammenwirkenden Emissionen wird der Gruppe der Emittenten das Nach
weisrisiko für die gemeinsame Verursachung auferlegt, und sie werden ange
halten, Beiträge benachbarter Unternehmen zur Umweltbelastung ins Kalkül 
aufzunehmen. Die Standardisierung und Pauschalierung des Schadensersatzes 
wird der Realität von Massenverfahren gerecht. Mit alledem wird weitgehend 
»rechtliche Waffengleichheit« zwischen Verursacher und Opfer hergestellt 
(Weidner, in Tsuru/Weidner 1985: 106) und die Realisierung des Schadens
ausgleichs erheblich verbessert. Damit wird der Idee gerechten Schadensaus
gleichs in stärkerem Maße Rechnung getragen, als dies aufgrund des bisheri
gen Rechts der Fall war.

Die Kriterien administrative Praktikabilität und Problemverschiebung 
kommen bei diesem »Instrument« entweder (beim erstgenannten) nicht zum 
Tragen oder lassen sich bei gegenwärtigem Forschungsstand nicht beantwor
ten.
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Unter dem Gesichtspunkt der politischen Akzeptanz sind die allgemeinen 
politischen und die besonderen rechtlichen Wirkungen der Neuorientierung 
des japanischen Haftpflichtrechts bei Umweltschäden zu unterscheiden. Die 
vier großen Umweltfälle hatten weitreichende politische Wirkungen, und zwar 
nicht erst die Entscheidungen selbst, sondern bereits die laufenden Verfahren 
und die hierdurch bewirkte Publizität über das Ausmaß der umweltbedingten 
Gesundheitsschäden und das passiv-abwehrende Verhalten von Bürokratie und 
Unternehmen. Die staatliche Umweltpolitik der fünfziger und sechziger Jahre 
wurde als eine rein symbolische Politik entlarvt; die Ablehnung nahezu jeder 
sozialen Verantwortung durch eine rein wachstumsorientierte Wirtschaft wur
de offenbar. Insofern kann von einer breiten Akzeptanz ausgegangen werden.

All das gab den Forderungen der Umweltschutzbewegung, der oppositio
nellen Parteien sowie einzelner Gouverneure und Bürgermeister nach einer 
Wende in der japanischen Umweltpolitik großes Gewicht. Es bestand die reale 
Möglichkeit, daß die ökologische Opposition das etablierte politische System 
aus Administration, konservativer Partei und Wirtschaft bedrohen könnte. Ne
gative Wahlergebnisse, Massenproteste gegen Großvorhaben, eine Prozeßla
wine von Umweltopfern waren zu erwarten. Das etablierte System reagierte 
hierauf mit einer Umkehr der staatlichen Umweltpolitik, vor allem in den Be
reichen, in denen der Problemdruck groß war (Luftverschmutzung durch Indu
strieanlagen und Kraftfahrzeuge, industrielle Wasserverschmutzung). Der 
Staat reagierte mit aktiver fortschrittlicher Gesetzgebung und auch mit energi
scher Umsetzung, wodurch die Umweltqualität in Japan zumindest in wichti
gen Teilbereichen erheblich verbessert werden konnte. Die Wirtschaft reagier
te, indem sie in weitaus größerem Umfang als dies in den meisten anderen 
westlichen Industriestaaten zu der Zeit der Fall war, ihre soziale Verantwor
tung für den Umweltschutz anerkannte und insbesondere durch den Abschluß 
von Umweltschutzvereinbarungen einen eigenen aktiven Beitrag zum Umwelt
schutz leistete.

Die Fortentwicklung des Umwelthaftpflichtrechts durch richterliche 
Rechtsfortbildung und Gesetzesänderung war seinerzeit äußerst strittig. Die 
Wirtschaft hat jedoch im Zuge der Gerichtsentscheidungen in den »vier großen 
Umweltfällen« bald die eigene Verantwortung für den Ausgleich von Umwelt
schäden anerkannt. Immerhin diente die Einführung des Entschädigungssy
stems für umweltbedingte Gesundheitsschäden aus der Sicht der Wirtschaft 
primär dazu, den negativen Publizitätseffekt weiterer Massenprozesse zu ver
meiden. Das Nebeneinander von Entschädigungssystem und Haftpflichtrecht, 
wie es in den neu anhängig gemachten Fällen zum Ausdruck kommt, wird in 
der Wirtschaft kritisiert, allerdings mehr mit der (später erfolgreichen) Ziel
richtung, das administrative EntschädigungsSystem zu modifizieren. Offene
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rechtspolitisch gemeinte Kritik am geltenden Umwelthaftpflichtrecht findet 
sich in Japan gegenwärtig nicht. Die neuen Fälle zeigen gleichwohl, daß die 
Entwicklung des japanischen Umweltschadensrechts noch keineswegs abge
schlossen ist, sondern daß die vier großen Fälle zahlreiche Fragen offen gelas
sen haben, deren Lösung eine erneute Rechtsfortbildung erfordern würde. Die 
Betroffenen (Kläger) und ihre Interessen- und Unterstützerorganisationen so
wie einige Rechtsexperten kritisieren vor allem, daß dies nicht oder nur 
äußerst unzulänglich stattfindet. Hierfür ist indessen das rechtspolitische Klima 
keineswegs mehr so günstig wie Anfang der siebziger Jahre, so daß die Aus
sichten der Kläger, in vollem Umfang zu obsiegen, mit einiger Skepsis beur
teilt werden müssen. Das ist auch die Auffassung der japanischen Rechtswis
senschaftler.

Unterlassungsansprüche schließlich sind der Teil des japanischen Umwelt
privatrechts, in dem auch heute noch alles im Fluß ist. Bisher ist keine beson
dere Neigung der Gerichte zu erkennen, die direkte Präventivwirkung des 
Umweltprivatrechts durch großzügige Anerkennung von Unterlassungsansprü
chen zu verstärken.

5.10.2 Umweltschutzbezogene Subventionen43

5.10.2.1 Das System im Überblick

Die japanische Umweltpolitik ist nicht nur durch ein dichtes Netz von Aufla
gen, anlagen- und betriebsspezifischen Emissionsbegrenzungen, im Sinne des 
traditionellen »command-and-control«, bis hin zu nicht-förmlichen Vereinba
rungen und Empfehlungen gekennzeichnet, sie zeichnet sich auch durch um
fangreiche Finanzhilfen für die Adressaten der Umweltpolitik aus. So wurde 
bereits im Umweltschutzgesetz von 1967 daraufhingewiesen, daß

»sich die Zentralregierung und die Präfekturen und Gemeinden zu bemühen haben, 
im Hinblick auf unternehmerische Investitionen im Bereich des Umweltschutzes 
die erforderlichen finanziellen und steuerlichen sowie sonstige Maßnahmen zu tref
fen« (Art. 24 Abs. 1)

und dabei »besondere Rücksicht auf ... Mittel- und Kleinbetriebe zu nehmen 
ist« (Art. 24 Abs. 2).

43 Im wesentlichen, mit der Ausnahme von Aktualisierungen, erstellt von R.-U. Sprenger 
im Rahmen des Gutachtens »Darstellung und Wirkungsanalyse der ökonomischen In
strumente der Umweltpolitik in Japan« (1989, unveröffentlicht).
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Damit wird der öffentlichen Hand nahegelegt, im Zuge des Vollzugs von 
Umweltschutzauflagen oder -Vereinbarungen auftretende Finanzierungsproble
me bei den Betroffenen zu berücksichtigen. Diese leerformelhafte umweltpoli
tische Vorgabe im Sinne einer allgemeinen Nebenbedingung wurde insbeson
dere seit Ende der sechziger Jahre in einer Reihe von umweltschutzbezogenen 
subventionspolitischen Maßnahmen konkretisiert.

Die in Japan in der Vergangenheit und gegenwärtig praktizierten Subven
tionsmaßnahmen (vgl. den Überblick in Environment Agency, Quality ... 
1992: 397 ff.) umfassen inzwischen nahezu das gesamte Spektrum möglicher 
Subventionsformen (vgl. Abbildung 5.11), nämlich

-  Finanzierungshilfen,
-  Zuschüsse und
-  Steuervergünstigungen.

Zu den staatlichen Finanzierungshilfen für privatwirtschaftliche Umweltschutz
maßnahmen zählen

-  Kredite und
-  Zinssubventionen.

Bei den Krediten treten die Präfekturen bzw. Gemeinden selbst oder die Zen
tralregierung über staatseigene Finanzierungseinrichtungen (z.B. die Environ
mental Pollution Control Service Corporation, Japan Development Bank, 
Small Business Finance Corporation) als Fremdkapitalgeber auf und erleich
tern somit den Unternehmen die Aufnahme von Fremdkapital für Umwelt
schutzmaßnahmen.

Daneben werden in der japanischen Subventionspraxis vor allem von Prä
fekturen und Gemeinden Schuldendiensthilfen in Form von Zinssubventionen 
angeboten. Fremdkapitalgeber sind dabei private Finanzierungsinstitute, in der 
Regel Banken, die dem Unternehmen einen Kredit zu marktmäßigen Bedin
gungen gewähren. Die Präfekturen bzw. Gemeinden erklären sich aber gegen
über dem Kreditgeber und -nehmer bereit, die sich aus dem Kreditvertrag er
gebenden Zins Verpflichtungen teilweise oder sogar ganz zu übernehmen.

Eine weitere Säule in der japanischen Subventionspolitik bilden Zuschüsse 
der Gebietskörperschaften. Es handelt sich hierbei um finanzielle Hilfen, die 
in erster Linie als zweckgebunden vergeben werden und als »verlorene« Zu
schüsse nicht zurückgezahlt werden müssen. Daneben gibt es sogenannte Er
stattungen, d.h. Leistungen, die im Rahmen der Aufgabenteilung von den Ge
bietskörperschaften in Japan vollständig oder teilweise getragen werden und 
einem vorläufigen oder mit der Aufgabenerfüllung beauftragten Träger (wie 
der Environmental Pollution Control Service Corporation) zu ersetzen sind.
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Schließlich ist noch auf umweltschutzbezogene Steuervergünstigungen in der 
japanischen Subventionspraxis hinzuweisen. Die öffentliche Hand verzichtet 
dabei auf eine nach Maßgabe der allgemeinen Steuernorm eigentlich zu lei
stende Zwangsabgabe. Der Anreiz für die Unternehmen besteht in der Verrin
gerung der an den Staat abzuführenden Steuerschuld. Ein Subventionseffekt 
tritt daher nur auf, wenn die Unternehmen Steuern der betreffenden Art über
haupt zu entrichten haben und die Steuervergünstigung sich je nach Gewinnsi
tuation auch steuermindernd aus wirkt. Im öffentlichen Haushalt führen derarti
ge Steuersubventionen zu Einnahmenminderungen.

Umweltschutzbezogene Steuervergünstigungen wurden bzw. werden in 
verschiedener Weise gewährt; z.B. in Form von

-  Steuerbefreiungen: Die öffentliche Hand verzichtet auf die Erhebung einer 
oder mehrerer Steuerarten bei bestimmten Umweltschutzinvestitionen.

-  Freibeträgen: Bis zur Höhe des jeweiligen Freibetrags wird die steuerliche 
Bemessungsgrundlage von der Besteuerung ausgenommen.

-  Ermäßigten Steuersätzen: Anstelle des allgemeinen Steuersatzes kommt bei 
Erfüllung gewisser Voraussetzungen ein niedrigerer Steuersatz zur Anwen
dung.

-  Steuerfreien Rücklagen: Rücklagen für künftige Umweltschutzausgaben 
werden nicht sofort, sondern erst nach einem bestimmten Zeitraum der Be
steuerung unterworfen, wenn sie nicht bzw. nicht vollständig für den vorge
gebenen Verwendungszweck eingesetzt werden.

-  Sonderabschreibungen: Steuermindernde Abschreibungen sind über das nor
male Maß hinaus zulässig.

-  Verkürzung der steuerlichen Abschreibungsdauer: Anstelle der normalen 
Abschreibungsdauer kann eine steuerlich günstigere, kürzere Abschrei
bungsdauer gewählt werden.

5.10.2.2 Die Subventionsformen im einzelnen 

Finanzierungshilfen

Die in Japan gewährten Finanzierungshilfen in Form von Krediten und Zins
subventionen für Umweltschutzmaßnahmen der Privatwirtschaft sind im we
sentlichen an den jeweiligen Aufgaben und Prioritäten der japanischen Um
weltpolitik und an bestimmten Unternehmensgruppen orientiert.

Zur besseren Steuerung der staatlichen Finanzierungshilfen wird die Kre
ditvergabe zum größten Teil über staatseigene Finanzierungsinstitutionen abge-
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wickelt. Diese auf die Finanzierungsbedürfnisse der Unternehmen je nach Um
weltschutzaufgaben, Unternehmensgrößen, Branchenzugehörigkeit und Stand
ort ausgerichteten Banken erhalten seit Ende der sechziger Jahre zunehmend 
Mittel aus dem Staatshaushalt zur Erleichterung der Finanzierung privatwirt
schaftlicher Umweltschutzmaßnahmen. Dabei gibt es einmal staatliche Finan
zierungseinrichtungen, die sich ausschließlich oder überwiegend der Finanzie
rung bestimmter Umweltschutzaufgaben widmen. Zum anderen werden in Ja
pan umweltschutzbezogene Finanzierungshilfen im Rahmen der primär institu
tionellen Förderung ausgewählter Unternehmensgruppen gewährt, z.B.

-  kleinen und mittleren Unternehmen,
-  großen Unternehmen,
-  Unternehmen bestimmter Wirtschaftssektoren sowie
-  Unternehmen mit Standort innerhalb bestimmter Gemeinden, Präfekturen 

oder Regionen.

Zur Lösung der Finanzierungsprobleme bei bestimmten Umweltschutzaufga
ben wurden eigenständige Finanzierungsinstitute bzw. Finanzierungssysteme 
eingerichtet. Das gilt insbesondere für die Environmental Pollution Control 
Service Corporation sowie die Environmental Sanitation Business Finance 
Corporation.

Entsprechend der Verpflichtung im Umweltbasisgesetz von 1967, den 
Problemen von kleineren und mittleren Unternehmen bei der Finanzierung von 
Umweltschutzmaßnahmen besonders Rechnung zu tragen, wurden schon Ende 
der sechziger Jahre die staatseigenen Finanzierungsinstitute, die diesen gesetz
lich abgegrenzten Unternehmensbereich traditionsgemäß betreuen, mit zusätz
lichen Mitteln zur Finanzierung von Umweltschutzinvestitionen ausgestattet. 
Im Bereich der Finanzierungshilfen für Umweltschutzausgaben kleiner und 
mittlerer Unternehmen sind vor allem folgende Finanzinstitute und sonstige In
stitutionen tätig:

-  Small Business Finance Corporation
-  National Finance Corporation (früher: People’s Bank)
-  Small Business Promotion Corporation
-  Funds for Improvement of Facilities for Medium and Small-sized Enter

prises und
-  die Präfekturen und Gemeinden.

Großunternehmen können zwar unter bestimmten Bedingungen auch verbillig
te Kredite aus Mitteln der Environmental Pollution Control Service Corpora
tion beziehen. Erste Anlaufadresse für Kredite zur Finanzierung von Umwelt
schutzinvestitionen der Gruppe von Unternehmen mit einem Kapital von mehr
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als 100 Millionen Yen bzw. 300 Beschäftigten ist jedoch in der Regel die 
staatseigene Japan Development Bank. Dieses Finanziemngsinstitut hat sich 
seit Ende der sechziger Jahre schwerpunktmäßig den zunehmenden Aufgaben 
der Finanzierung von privaten Umweltschutzinvestitionen zugewandt und da
bei hinsichtlich der zinsgünstigen Kreditvergabe den jeweiligen umweltpoliti
schen Prioritäten der Zentralregierung Rechnung getragen.

Neben der Kreditgewährung für Umweltschutzinvestitionen der Adressaten 
umweltpolitischer Anforderungen zählt die Japan Development Bank auch die 
Finanzierung der Entwicklung, Markteinführung und Diffusion von Umwelt
schutztechnologien zu ihren Aufgaben.

Einzelne Förderungsmaßnahmen richten sich unmittelbar an bestimmte 
Wirtschaftssektoren. Diese Finanzierungshilfen werden über branchenspezifi
sche staatseigene Banken abgewickelt. Es handelt sich dabei um Finanzie
rungshilfen für

-  landwirtschaftliche Unternehmen,
-  Bergbauunternehmen,
-  Reedereien sowie
-  Privatschulen.

Mitunter ist auch der Standort eines Unternehmens ausschlaggebend für Art 
und Umfang staatlicher Finanzierungshilfen für Umweltschutzinvestitionen. 
Hierbei ist die Rolle der Präfekturen und Gemeinden bei der Kreditvergabe an 
orts- bzw. gebietsansässige kleine und mittlere Unternehmen zur Finanzierung 
der erforderlichen Umweltschutzinvestitionen hervorzuheben. Die Finanzie
rungshilfen der Präfekturen und Gemeinden werden dabei entweder über die 
Small Business Promotion Corporation oder über private Banken abgewickelt, 
wobei die Gebietskörperschaften die aus den Kreditverträgen resultierenden 
Zinsverpflichtungen teilweise oder sogar vollständig übernehmen.

Neben den Präfekturen und Kommunen sind noch einige auf die Industrie- 
ansiedlung spezialisierte Finanzierungsinstitute zu erwähnen, die auch zinsgün
stige Kredite für Umweltschutzinvestitionen vergeben. In diesem Zusammen
hang ist auf entsprechende Finanzierungsaktivitäten der Hokkaido & Tohuku 
Development Corporation sowie der Okinawa Development Finance Corpora
tion hinzuweisen.

Zuschüsse

Neben den Finanzierungshilfen der Gebietskörperschaften spielen Subventio
nen in Form von Zuschüssen eine nicht zu unterschätzende Rolle bei allen um-
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weltpolitischen Initiativen. Dabei sind vor allem Zuschüsse der Präfekturen 
und Kommunen zu Umweltschutzinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft 
hervorzuheben. Daneben ist auf das breite Feld der staatlichen Forschungs-, 
Entwicklungs- und Innovationsförderung auf dem Gebiet der Umwelttechnik 
hinzuweisen.

Steuervergünstigungen

Eine wichtige Säule im japanischen Subventionssystem zur Förderung privat
wirtschaftlicher Umweltschutzmaßnahmen stellen positive und negative »incen- 
tives« im Rahmen des Steuersystems dar. Es gibt unter anderem folgende 
steuerpolitische Anreizsysteme:

-  Steuerbefreiungen bzw. -ermäßigungen,
-  steuerfreie Rücklagen
-  Sonderabschreibungen sowie
-  Verkürzungen der steuerlichen Abschreibungsdauer.

Nach dem japanischen Steuerrecht gibt es auf der Ebene der nationalen und 
kommunalen Steuern eine Reihe von Steuerbefreiungen und Steuerermäßigun
gen für bestimmte Maßnahmen im Dienste des Umweltschutzes. Beispielswei
se waren und sind eine Reihe von Anlagen zur Vermeidung, Verminderung 
oder Beseitigung von Umweltschäden und die entsprechenden Grundstücke 
von der Vermögens- bzw. Grundsteuer, einer Einnahmequelle der Kommu
nen, befreit. Daneben wird die Standortverlagerung von Industriebetrieben -  
soweit sie aus Umweltschutzgründen erfolgt -  steuerlich begünstigt.

Weiterhin findet sich in der japanischen Subventionspraxis eine Reihe von 
Steuerbefreiungen oder -ermäßigungen für bewegliche Wirtschaftsgüter sowie 
für Betriebsmittel, soweit ihr Einsatz dem Umweltschutz dient. Hervorzuhe- 
ben sind in diesem Zusammenhang

-  Steuervergünstigungen beim Erwerb bestimmter umweltfreundlicher Perso
nenkraftwagen, Lastkraftwagen und Omnibusse

-  Steuervergünstigungen für den Einsatz bestimmter umweltfreundlicher 
Treibstoffe sowie

-  Zollvergünstigungen bei der Einfuhr von Rohöl mit niedrigem Schwefelge
halt.

Eine bemerkenswerte Steuervergünstigung stellt die Gewährung steuerfreier 
Rücklagen für Umweltschutzmaßnahmen von Unternehmen bestimmter Wirt
schaftsgruppen dar. Danach konnten Unternehmen bestimmter, durch Verord-
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nung festgelegter Wirtschaftsgmppen, die in der Regel mit erheblichen Auf
wendungen für den Umweltschutz belastet sind, aber starken Umsatzschwan
kungen unterworfen sind, in der Zeit vom 1.4.1972 bis 31.3.1978 steuerfreie 
Rücklagen bilden, um jederzeit unabhängig von Konjunktur- und Umsatzent
wicklung die erforderlichen Umweltschutzmaßnahmen durchführen zu können. 
Von dieser wiederholt verlängerten Steuerbegünstigung profitieren insgesamt 
35 Wirtschaftsgruppen, darunter Bergwerke, Hüttenwerke, metallverarbeiten
de Unternehmen sowie Unternehmen der Zellstoff- und Papierindustrie.

Sonderabschreibungen können für eine Reihe bestimmter Umweltschutzin
vestitionen genutzt werden, die Details werden in Regierungserlassen geregelt. 
Sie werden im allgemeinen für additive Anlagen zur Vermeidung, Verringe
rung oder Beseitigung von Umweltschäden gewährt. Dabei hat es im Zeitab
lauf immer wieder Änderungen hinsichtlich des Katalogs begünstigter Investi
tionsgüter gegeben.

Die grundsätzliche Befristung der steuerlichen Begünstigung für bestimmte 
Investitionsgüter wurde häufig aufgehoben. Für die begünstigten Umwelt
schutzinvestitionen konnten zeitweise bis zu 50 Prozent der Anschaffungs
oder Herstellkosten zusätzlich zur normalen Abschreibung im Jahr der Inbe
triebnahme abgeschrieben werden. Im Jahr 1985 etwa wurden Sonderabschrei
bungen in Höhe von 25 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellkosten ge
währt, inzwischen (1992) betragen sie nur noch 18 Prozent.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die Möglichkeit der Sonder
abschreibung nicht nur für additive Umwelttechniken bei bestehenden Einrich
tungen, sondern auch für integrierte, emissionsarme Umwelttechniken bei 
neuen Betrieben gewährt wird.

Eine in der Wirkung mit Sonderabschreibungen vergleichbare Steuerver
günstigung stellt die Möglichkeit der Verkürzung der steuerlichen Abschrei
bungsdauer für bestimmte Umweltschutzinvestitionen dar. So müssen bei
spielsweise Investitionsbeiträge und Kostenerstattungen für Umweltschutzmaß
nahmen öffentlicher Aufgabenträger, die sich über die Dauer eines Jahres hin
aus auswirken, nicht nach den allgemeinen Regeln entsprechend der normalen 
Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Vielmehr können die betreffenden Un
ternehmen die steuerliche Abschreibungsdauer nach Belieben wählen. Darüber 
hinaus ist durch Regierungsverordnung die steuerliche Nutzungsdauer be
stimmter Anlagen zur Vermeidung, Verringerung oder Beseitigung von Um
weltschäden kürzer festgesetzt, als sie unter gewöhnlichen Umständen wäre. 
Es handelt sich dabei etwa um Kläranlagen und Anlagen zur Luftreinhaltung.
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Tabelle 5.31: Staatliche Subventionen für privatwirtschaftliche Umweltschutz-
-bereichen

Förderungsformen 
bzw. -Institutionen

Förderungsbereiche

Pollution
Control
Service

Corpora
tion

Japan
D evelop

ment
Bank

Small
Business
Finance

Corpora
tion

National
Finance

Corporation
(People's

Bank)

Hokkaido 
Tubuko 

D evelop
ment Cor
poration

Luftreinhaltung
Rauchgasentschwefelung 0 0 0 0 0
Staubminderung 0 0 0 0 0
toxische Schadstoffe 0 0 0 0 0
sonstige Schadstoffe 0 0 0 0 0
Schwebstoffminderung 0 0 0 0 0
T reibstoffbevorratung 0 0 - - 0
Entschwefelung von

schwerem Heizöl - 0 - - -

LNG-Feuerungsanlagen - 0 - - -

Abwasserbehandlung 0 0 0 0 0

Lärmbekämpfung 0 0 0 0 0

Schutz vor Erschütte-
rungen 0 0 0 0 0

Schutz vor Geruchsbe-
lästigungen 0 0 0 0 0

Industrielle Abfallbe-
handlung 0 0 0 0 0

Grundwasserschutz - 0 0 0 0

Rationelle Wassernutzung
in der Industrie - - 0 0 -

Umstellung auf umweit-
freundliche Verfahren - 0 0 0 0

Recycling - 0 0 0 -

Betriebsverlagerung aus
Umweltschutzgründen 0 0 0 0 -

Verbesserung der Betriebs-
Umgebung - 0 0 - -

Unternehmensausgaben im  
Zusammenhang mit dem
Kostenbeteiligungsgesetz - - 0 0 -

Forschung und Entwicklung - - 0* Q** -

* Stand: 1 .1 .1 9 8 5 . -  ** Förderung der M arkteinführung. -  *** T echn ologieförderu ng.
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maßnahmen in Japan -  nach Förderungsmaßnahmen, -Institutionen und

Improve- Small Okinawa Steuererleicherungen Zuschüsse
ment Business Develop- Sonder- Verkür- Minderung Small & Agency o f

o f SME Promotion ment Fi- abschrei- zung der der Ver- Medium Industrial
Facilities Corpora- nance Cor- bung Abschrei- mögens- Enterprises Science &

tion poration bungsdauer Steuer Agency Technology

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 - -
0 0 0 0 0 0 - -
0 0 0 - 0 - - -
0 0 0

0

0
0

-
0 0

- -

0 0 0 0 0 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 0 0 0 - 0 - -

0 - 0 0 - 0 - -

0 - - 0 - 0 - -

- - 0 0 - 0 - -

- - 0 - 0 - -

- - 0 - - - - -

- - 0 - 0 - - -

_ _ _ _ 0 0 _ _

- - - - - - 0 0

Quelle: Japan Chamber of Commerce.
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5.10.2.3 Übersicht über Förderungsinstitutionen, -maßnahmen und 
-konditionen

Betrachtet man die vielfältigen Subventionsmaßnahmen für privatwirtschaftli
che Umweltschutzmaßnahmen im Gesamtzusammenhang, so verdeutlichen die 
Übersichten nach Förderungsinstitutionen und Ansatzpunkten der Förderung 
sowie der Vergleich der jeweiligen Förderungskonditionen (vgl. Tabelle 5.31, 
S. 380-381) die institutionell-selektive Ausrichtung der japanischen Subven
tionspraxis. Die Synopse der verschiedenen Subventionsmaßnahmen läßt er
kennen, daß hier geradezu »maßgeschneiderte« Finanzierungserleichterungen 
für die Adressaten verschärfter Umweltschutzanforderungen, insbesondere für 
die Klein- und Mittelbetriebe, gewährt werden.

5.10.2.4 Bewertung

Die Analyse der japanischen Umweltpolitik im Bereich umweltschutzbezoge
ner Subventionen läßt erkennen, daß das Subventionsinstrumentarium

-  nahezu das gesamte Spektrum privatwirtschaftlicher Umweltschutzausga
ben,

-  angepaßt an die jeweiligen umweltpolitischen Prioritäten und
-  »maßgeschneidert« für die unterschiedlichen Finanzierungsprobleme der 

einzelnen Branchen und Unternehmensgrößen

fördert. Die Subventionspolitik kann somit als ein umfassendes komplementä
res Instrument der japanischen Umweltpolitik angesehen werden.

Betrachtet man die Größenordnung der staatlichen Kredithilfen (vgl. Ta
belle 5.32) und Zuschüsse (vgl. Tabelle 5.33), so wird deutlich, daß für um
weltschutzbezogene Subventionen von 1970 bis 1977 immer mehr Haushalts
mittel bereitgestellt wurden; das ging in etwa parallel mit der Entwicklung der 
privatwirtschaftlichen Umweltschutzinvestitionen. Die Kredithilfen der Ge
bietskörperschaften liegen ebenfalls in den siebziger Jahren auf einem insge
samt hohen Niveau, gehen in den achtziger Jahren dann stark zurück. Die Zu
schüsse verblieben dagegen im Zeitraum 1974 bis 1984 auf einem hohen Ni
veau (Tabelle 5.34, S. 385).

Mißt man das Kreditengagement der staatseigenen Banken am gesamten 
Investitionsvolumen für Umweltschutzzwecke, so ergibt sich sowohl bei den 
Großunternehmen als auch insbesondere bei den Klein- und Mittelbetrieben 
eine beachtliche Quote an langfristigen, zinsgünstigen Finanzierungsmitteln für 
derartige Investitionszwecke.
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Tabelle 5.34: Kredite und Zuschüsse der Gebietskörperschaften für Umwelt
schutzanlagen

Präfekturen Städte Gesamtbetrag

1. K redite der Präfekturen und Gemeinden fü r  Umweltschutzanlagen in M illionen Yen

1971* 11.201 3.626 14.827
1972 15.944 6.049 21.993
1973 32.690
1974 26.738 12.012 38.750
1975 39.283
1976 29.685
1977 24.015
1978 32.457
1979 34.124
1980 32.159
1981 28.208
1982 16.145 7.665 23.810
1983 19.182 6.375 25.557
1984 18.277 5.310 23.587
1985 16.983 5.341 22.324
1986 13.530 2.947 16.477
1987 13.561 1.458 15.019
1991 22.671 2.037 24.708

2. Zuschüsse der Präfekturen und Gemeinden fü r  Umweltschutzanlagen in M illionen Yen

1971* 1.949 264 2.213
1972 2.112 525 2.637
1973 2.834 2.381 5.215
1974 6.720 1.861 8.581
1975 7.444 2.311 9.755
1976 4.167 1.682 5.849
1977 6.857 2.271 9.128
1978
1979 8.527 1.699 10.226
1980
1981 6.932 1.247 8.179
1982 5.801 1.857 7.658
1983 7.538 1.874 9.412
1984 4.825 2.341 7.166
1985 4.490 1.915 6.405
1986 4.718 645 5.363
1987 4.350 480 4.830
1991 2.163 740 2.903

Anmerkung: Für verschiedene Jahre lagen keine oder keine differenzierten Angaben vor.

* Im staatlichen Umweltbericht von 1972 (S. 173) wird angegeben, daß die Gebietskörper
schaften im Fiskaljahr für Zuschüsse und Kredite für Umweltschutzanlagen (bei Kleinbetrie
ben!) 23,8 Mrd. Yen (1970: 9,6 Mrd. Yen) bereitgestellt hatten. Das weicht von den Anga
ben in späteren Umweltberichten, die für diese Tabelle verwendet wurden, ab; hier wird ein 
Betrag von insgesamt 17,04 Mrd. Yen genannt.

Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (1972 ff.); Ifo-Institut, München (1985).
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Insgesamt kann also von erheblichen Finanzierungs- und Liquiditätsvorteilen 
für die japanische Wirtschaft gesprochen werden. Gemessen an den gesamten 
Umweltschutzinvestitionen der japanischen Wirtschaft lag der Subventionswert 
in manchen Jahren bei über 10 Prozent, im Durchschnitt über alle Jahre lag er 
wohl bei etwa 2,5 Prozent. Kato (1993: 12) schätzt die in 1990 entgangenen 
Steuereinnahmen aufgrund von Steuernachlässen und erhöhten Abschreibun
gen auf 22 Milliarden Yen.44

Angesichts des beachtenswerten Subventionsäquivalents im gesamtwirt
schaftlichen Durchschnitt wie auch im Einzelfall stellt sich die Frage nach den 
umweltpolitischen Wirkungen des Subventionsinstrumentariums. Wie schon 
bei der Evaluierung einiger anderer umweltpolitischer Instrumente der Fall, 
können die Wirkungen des subventionspolitischen Instrumentariums nicht oder 
nur sehr schwer isoliert werden. Umweltschutzmaßnahmen der Unternehmen 
sind nämlich das Ergebnis einer Vielzahl von Auflagen, Empfehlungen und 
Vereinbarungen, eines Verhandlungspakets, in dem sicher auch Subventions
zusagen im Einzelfall eine wesentliche Rolle spielen.

Hinsichtlich der Umweltwirksamkeit dürften Kredite, Zuschüsse und Steu
ervergünstigungen ohne Zweifel dazu beigetragen haben, daß die verschärften 
Umweltschutzanforderungen von den betroffenen Unternehmen ohne Überfor
derung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in dem gewünschten Ausmaß 
und in der vorgegebenen Zeit erfüllt werden konnten (vgl. hierzu schon 
OECD 1977; Corwin 1980 sowie neuerdings Environment Agency, Quality ... 
1992: 185L). Das gilt wohl besonders für die Gruppe der Klein- und Mittelbe
triebe, wird aber ebenfalls für die Automobilindustrie (in den siebziger Jahren) 
ausgeführt (Environment Agency, Quality ... 1992: 195 ff.). Auch die Innova
tionswirkungen dürften insgesamt eher positiv gewesen sein. Die administrati
ve Praktikabilität (etwa Antragstellung, -abwicklung) wurde von den Befragten 
weitgehend als unproblematisch gesehen. Die politische Akzeptanz ist als sehr 
hoch einzuschätzen; das gilt insbesondere für die vielen, häufig finanzschwa
chen Klein- und Mittelbetriebe. All diese Gründe mögen auch wesentlich dazu 
beigetragen haben, daß im Zusammenhang mit den globalen Umweltprogram
men wieder ein vielfältiges Instrumentarium an Finanzhilfen (mit beachtlichem 
Finanzvolumen) eingesetzt wird. Allerdings sind Umweltorganisationen und 
Bürgerinitiativen (besonders auch im Vergleich zur Praxis in anderen Län-

44 Eine OECD-Expertengruppe (OECD 1994: 108) nennt folgende Zahlen: »In a 1977 
OECD review, the subsidy equivalent of the various forms of financial assistance to 
private enterprises for anti-pollution investment was estimated at 2.6 per cent of all 
such investment. It was concluded that such assistance constituted a useful incentive 
and did not create significant trade distortions. Recent information tends to support the 
same conclusion.«
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dem) insofern stark benachteiligt, als Spenden an sie nur in sehr eingeschränk
ten Außnahmefällen steuerlich abzugsfähig sind. Hier sind (Interviews 1994) 
Änderungen geplant; auch wurde ein staatlicher Unterstützungsfonds für Um
weltorganisationen geschaffen, die bestimmte Aufgaben erfüllen.

Die Fragen nach der ökonomischen Effizienz und den Vorsorgewirkungen 
des Finanzhilfesystems ist aus den oben für das Kriterium Umweltwirksamkeit 
dargelegten Gründen nicht mit hier vertretbarem Aufwand zu beantworten. Da 
die Finanzhilfen auch für integrierte Umwelttechniken und andere, nicht auf 
»Emissionsabscheidung« abzielende Maßnahmen gewährt werden, wird zumin
dest der Weg zu vorsorgeorientierten Maßnahmen geebnet.

5.10.3 Verwaltungsempfehlungen (Gyosei Shido)

5.10.3.1 Beschreibung

Informales Verwaltungshandeln hat in Japan in allen Politikbereichen einen 
hohen Stellenwert (vgl. Young 1984; Yeomans 1986; Upham 1987). Als wohl 
wichtigste Mittel hierzu gelten schriftliche oder mündliche Äußerungen, die 
von Verwaltungen aller Ebenen an andere (private und öffentlich-rechtliche) 
Aktoren oder Aktorengruppen gerichtet werden. Der japanische Terminus 
hierfür lautet Gyosei Shido; er wird im folgenden mit »Verwaltungsempfeh
lung« übersetzt; im englischen Sprachraum hat sich der Begriff »administrative 
guidance« eingebürgert. Zu beachten ist, daß es sich hierbei nicht um »Richtli
nienerlasse«45 oder »VerwaltungsVorschriften« handelt, wie sie etwa in der 
Bundesrepublik Deutschland oder anderen Ländern bekannt sind. Letztere 
richten sich direkt an die Verwaltung und entfalten dann »Außenwirkung«; die 
japanischen Verwaltungsempfehlungen dienen dagegen zur Durchsetzung von 
Zielen der Verwaltungen selbst gegenüber anderen.

Wegen der Vielfalt ihrer Formen und Funktionen gibt es bislang in der 
wissenschaftlichen Literatur keine allgemein anerkannte Definition von »Ver

45 Diesen administrativen Steuerungstypus gibt es in Japan auch, er wird dort als »yoko« 
bezeichnet und ins Englische mit »guideline« übersetzt (»shido yoko« ist dementspre
chend »administrative guideline«). Hierzu gehören etwa die Shinkansen Railway Noise 
Abatement Guidelines des Kabinetts vom 5.3.1976 und die Guidelines for Holding Pu
blic Hearings Concerning Siting of Nuclear Power Stations des Wirtschaftministeriums 
vom 22.1.1979. Erlasse o.ä. werden dagegen als »meirei« (order) bezeichnet; sie gibt 
es beispielsweise als »seirei« (cabinet order) oder »shorei« (minsterial order) (vgl. Shi- 
baike 1986).
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waltungsempfehlungen«. Die im folgenden wiedergegebene Definition und Be
schreibung charakterisiert deren Kernbereich (Rahn 1981: 21):

»'Gyosei shido' bezeichnet jede Maßnahme ohne unmittelbare Rechtswirkung, mit 
der die Verwaltung im öffentlichen Interesse bestimmenden Einfluß auf Privatper
sonen oder Unternehmen auszuüben sucht. Die administrative Anleitung bedarf 
keiner bestimmten Form, sie kann etwa mündlich an einen einzelnen oder als 
Rundschreiben an einen größeren Adressatenkreis ergehen. Sie wird häufig in Ge
stalt einer Weisung (shiji), einer Forderung (yobo), einer Warnung (keikoku), 
einer Empfehlung (kankoku) oder einer Ermunterung (kansho) vorgenommen. Die 
Befolgung der administrativen Anleitung ist freiwillig. Es läßt sich jedoch nicht 
ausschließen und ist in bekannten Fällen vorgekommen, daß die Verwaltung zu 
Druckmitteln greift, wenn ihren Anleitungen nicht Folge geleistet wird. Wegen der 
nominellen Freiwilligkeit kann aber ein Schaden, der aus der Befolgung der admi
nistrativen Anleitung erwächst, grundsätzlich nicht gerichtlich geltend gemacht 
werden.«46

Verwaltungsempfehlungen gelten als ein Hauptinstrument zur Durchsetzung 
von Zielen aller Verwaltungsebenen oder zur Programmierung der zu ihrer 
Durchsetzung notwendig gehaltenen Verhaltensweisen. Schätzungen besagen, 
daß über 50 Prozent des Handelns sämtlicher japanischer Verwaltungsämter 
auf solchen Verwaltungsempfehlungen beruhen (Japan info, Nr. 7/1984: 6). 
Formalere Mittel wie Verwaltungsakte oder VerwaltungsVerträge haben dem
gegenüber untergeordnete Bedeutung. Die Inhalte der Verwaltungsempfehlun
gen beschränken sich allerdings auf den Aufgaben- und Funktionsbereich der 
erlassenden Behörde.

Verwaltungsempfehlungen, in denen Ziele/Zielrichtungen und Handlungs
formen zur freiwilligen Übernahme empfohlen oder bestimmte Maßnahmen in 
Einzelfällen nahegelegt werden, haben in Japan eine lange Tradition. Sie wer
den von der Verwaltung gegenüber anderen, formalen Mitteln primär deshalb 
bevorzugt, weil hierdurch schneller und flexibler agiert werden kann, da nicht 
die üblichen formalen Procedere zu berücksichtigen sind und bestehende ge

46 Hinsichtlich der Schadensersatzleistungen aufgrund der Befolgung von Verwaltungs
empfehlungen weist Shiono (1982: 245) jedoch darauf hin, daß dies doch grundsätzlich 
-  wenn auch unter erschwerten Umständen -  möglich sei. Derselbe Autor gibt an an
derer Stelle (1990: 57) folgende Definition von Gyosei Shido: »Eine Handlungsform 
der Verwaltung, bei der ein Verwaltungsträger zur Erlangung eines Verwaltungs
zwecks mittels eines formal rechtswirkungslosen Verhaltens direkt auf einen Verwal
tungsadressaten einwirkt mit der Erwartung, beim Verwaltungsadressaten ein gewisses 
Verhalten (Tun oder Unterlassen) zu erreichen. Auf diese Definition aufbauend wird in 
Japan vielfach noch eine Dreiteilung nach der Funktion von Gyosei Shido vorgenom
men in reglementierende, schlichtende und beratende Maßnahmen.« Für eine quasi of
fizielle Definition vgl. Negishi (1985: 278); zu Definitionen vgl. auch Yeomans (1986: 
129 ff.).
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setzliche oder andere Regelungen in einem bestimmten Ausmaß außer Betracht 
gelassen werden können. Dementsprechend haben die Verwaltungsempfehlun
gen keine rechtliche Bindewirkung, gleichwohl hatten und haben sie faktisch 
eine große handlungssteuernde Wirkung, auch wenn, insbesondere im Bereich 
der Wirtschaftspolitik, ihre Bedeutung seit den siebziger Jahren nachläßt (vgl. 
Laumer 1980: 14f.; Kodansha 1983, Stichwort »administrative guidance«).

Die herausragende Rolle, die Verwaltungsempfehlungen im japanischen 
Verwaltungshandeln spielen, hat verschiedene, teilweise in der psychologi
schen und politisch-administrativen Kultur verankerte Ursachen (Pape 1980a; 
Fujita 1982: 226, 239; Shiono 1982; Yeomans 1986: 159 ff.; Upham 1987: 
28ff., 205ff.); so etwa der »Paternalismus« der japanischen Verwaltung.47 Ihre 
Wirksamkeit erklärt sich unter anderem daraus, daß sie häufig Resultate eines 
(meist längeren) Konsensbildungsprozesses sind, an dem die betroffenen 
Adressaten beteiligt sind, so daß hier im Grunde genommen Vereinbarungen 
vorliegen. Weiterhin wirkt sich vorteilhaft die hohe (und anerkannte) fachliche 
Kompetenz japanischer Beamter sowie der relativ große Anteil ehemaliger 
Spitzenbeamter in hohen Wirtschaftspositionen aus, was die Kommunikation 
und informellen Kontakte zwischen Wirtschaft und Verwaltung wesentlich er
leichtert. Schließlich sind die Empfehlungen auch deshalb so wirksam, weil im 
Falle ihrer Nichtbeachtung unterschiedliche (in der Regel nichtförmliche) 
Sanktionsformen eingesetzt werden: indem den nicht konformen Adressaten 
der Zugang zu informellen Entscheidungsprozessen der Verwaltung erschwert 
wird, sie von relevanten Informationsströmen ausgeschlossen werden oder an
dere Ansprüche der Adressaten »nur schleppend« auf dem Verwaltungswege 
bearbeitet werden.

Die Sanktionen können jedoch auch wesentlich massiver und direkter aus- 
fallen, etwa indem öffentliche Infrastrukturmaßnahmen verweigert werden 
oder indem »abweichendes Verhalten« öffentlich bekannt gemacht wird -  auch 
dann, wenn sich die Betroffenen nach formalem Recht rechtmäßig verhalten 
(vgl. Shiono 1982, 1990; Fujita 1982; Hashimoto 1989d). So gehört es zur 
gängigen Verwaltungspraxis, die Namen solcher Personen oder Unternehmen 
öffentlich zu machen, die sich nicht an Empfehlungen halten oder diese nicht 
akzeptieren wollen, weil sie etwa eine Regelung auf Basis der bestehenden Ge
setze für ausreichend halten. Positive Anreize werden gleichfalls eingesetzt: 
So kann konformes Verhalten den Adressaten Vorteile bei der Vergabe oder 
Vermittlung zinsgünstiger Kredite bringen oder Voraussetzung für ihre Beteili
gung an R&E-Projekten sein, die mit öffentlichen Mitteln finanziert werden.

47 Vgl. aber Negishi (1985: 279), der vor einer Überbewertung kultureller Faktoren 
warnt.
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Im Bereich der Umweltpolitik werden Verwaltungsempfehlungen in allen 
Medialbereichen des Umweltschutzes eingesetzt, und zwar von den Verwal
tungen auf allen Ebenen (Morishima 1981: 83f.; vgl. auch Rehbinder 1994: 
Sp. 1217f.). Sie beziehen sich nicht nur auf zukünftige Vorhaben, sondern 
sind auch im eigentlichen Vollzug weit verbreitet. Insbesondere die kommuna
len Vollzugsträger greifen bevorzugt auf sie anstelle auf die förmlichen Sank
tionsmöglichkeiten zurück. Auf der Ebene der Ministerialverwaltung werden 
Verwaltungsempfehlungen vor allem vom Wirtschaftsministerium als Steue- 
rungs- und Koordinierungsinstrument genutzt; Kraftwerke führen beispielswei
se, ohne daß hierzu eine gesetzliche Verpflichtung bestünde, eine umfängliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach einem vom Wirtschaftsministerium emp
fohlenen Verfahren durch. Im April 1990 hat es wegen zunehmender Verstöße 
gegen das Abfallrecht per Verwaltungsempfehlung ein Melde- und Begleit
scheinsystem für industrielle Abfälle eingeführt (Environment Agency, Quality 
... 1992: 535).

Dagegen setzt das staatliche Umweltamt nach eigenen Angaben dieses In
strument nur zur »Präzisierung« von bestehenden rechtlichen Regelungen oder 
Zielsetzungen sowie als »Appell« zu umweltkonformem Verhalten ein. Die 
Verwaltungsempfehlungen des Umweltamtes, die schriftlich herausgegeben 
werden, richten sich an die Vollzugsinstanzen auf Präfektur- und Kommunal
ebene sowie an die Öffentlichkeit im allgemeinen; nicht veröffentlichte Ver
waltungsempfehlungen, die direkt an einzelne Emittenten oder Emittenten
gruppen (Branchen etc.) gerichtet sind, ergehen vom staatlichen Umweltamt 
nach eigener Aussage nicht. Die Zurückhaltung hinsichtlich einer direkteren 
Einflußnahme wird primär damit erklärt, daß das Umweltamt keine emitten
tenspezifischen Zuständigkeiten hat und daß seine Machtmittel zur Durchset
zung wesentlich begrenzter als die des Wirtschafts- oder des Bauministeriums 
sind, die jeweils direkte Vollzugskompetenzen haben und diese dann im Sinne 
von »Verhandlungsmacht« ins Spiel bringen können.

5.10.3.2 Bewertung

Die Umweltwirksamkeit der Verwaltungsempfehlungen ist generell als hoch 
einzuschätzen. Soweit ersichtlich, werden durch die Verwaltungsempfehlun
gen die Wirkungen der förmlichen Instrumente nicht durch schwächere Anfor
derungen konterkariert, sondern es werden hierdurch Problembereiche gere
gelt, zu deren Bewältigung das vorhandene förmliche Instrumentarium aus der 
Sicht von Politik und Verwaltung lückenhaft oder ungeeignet ist. Als Mittel 
der Feinsteuerung (»tuning«) von Maßnahmen im Rahmen des förmlichen In
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strumentariums erhöhen sie die Umweltwirksamkeit dieses Instrumentariums 
auch dadurch, daß sie branchenbezogen oder einzelfallbezogen -  wie es insbe
sondere auf der kommunalen Verwaltungsebene Praxis ist -  angewendet wer
den.

Als Steuerungsmittel staatlicher Umweltpolitik, insbesondere in der An
wendung durch das Wirtschaftsministerium, stellt sich die Funktion der Ver
waltungsempfehlungen hinsichtlich der Umweltwirksamkeit ambivalenter dar. 
Sie ist zunächst positiv in den Fällen, wo durch eine Verwaltungsempfehlung 
Maßnahmen in einem förmlich defizitär geregelten Bereich ausgelöst werden. 
Ungünstig kann sich eine Verwaltungsempfehlung hingegen dann auswirken, 
wenn sie den Erlaß einer offensichtlich strengeren förmlichen Regelung blok- 
kiert. Dieser Fall könnte theoretisch bei der Verwaltungsempfehlung des Wirt
schaftsministeriums zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorliegen: Die 
in der Vergangenheit vom staatlichen Umweltamt (erfolglos) eingebrachten 
Gesetzesvorschläge gingen in ihren Anforderungen über die Empfehlungen des 
Wirtschaftsministeriums zur Durchführung der UVP bei Kraftwerken, nach 
denen bislang in der Praxis verfahren wird, hinaus. Anlaß für eine Verwal
tungsempfehlung kann also durchaus sein, einer anderenfalls wahrscheinlichen 
gesetzlichen Regelung vorzubeugen. Diese Intention muß jedoch nicht von 
vornherein zu ungünstigen Effekten für den Umweltschutz führen, denn zum 
einen wird mit der Verwaltungsempfehlung zumindest im Vergleich zum Sta
tus quo eine Verbesserung geschaffen, zum anderen ist theoretisch nicht aus
zuschließen, daß eine gesetzliche Regelung unwirksamer sein könnte.

Da in der japanischen Umweltpolitik staatliche Steuerungsinstrumente, 
seien sie förmlicher oder nichtförmlicher Art, ohnehin durch die örtliche Voll
zugspraxis in starkem Maße modifiziert (im Sinne strengerer Umweltschutzan
forderungen) werden, haben Verwaltungsempfehlungen der staatlichen Ver
waltung einen maßgeblicheren Effekt wohl nur in den Bereichen, die von den 
kommunalen Verwaltungen oder Bürgergruppen noch nicht beachtet werden 
oder die mit den Mitteln dieser Akteure nicht beeinflußbar sind. Insgesamt ge
sehen, vor allem in Anbetracht dessen, daß Verwaltungsempfehlungen häufig 
(und in der Regel erfolgreich) von kommunalen Verwaltungen zur Durchset
zung von Umweltschutzmaßnahmen eingesetzt werden -  sie können dadurch 
auch eine direkte Konfrontation mit der Zentralregierung vermeiden - ,  ist die 
Umweltwirksamkeit dieses Steuerungsmittels auch unter diesen Einschränkun
gen als günstig zu beurteilen.

Eine negative Auswirkung auf die ökonomische Effizienz ist im Rahmen 
der Untersuchung nicht bekannt geworden. Beim Einsatz dieses Steuerungs
mittels, dessen Inhalte problembezogen legitimiert werden müssen -  im Ge
gensatz zur routinemäßigen bürokratischen Exekution von Rechtsnormen - ,
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werden in der Regel auch die technischen und finanziellen Möglichkeiten der 
Adressaten berücksichtigt. Wegen des vorherrschenden »Primates der Pro
blemlösung« (und nicht des prinzipientreuen Gesetzes Vollzugs) ist die Verwal
tungsempfehlung per se ein flexibles Instrument der Umweltpolitik. Für die 
Adressaten allerdings reduziert sie das Flexibilitätsniveau, sofern ihnen beste
hende Gesetze (oder Gesetzeslücken) größere Spielräume geben. Insofern sind 
sie zutreffender als Mittel zur flexiblen Durchsetzung eines im Vergleich zu 
den förmlich-rechtlichen Möglichkeiten strengeren Umweltschutzes durch die 
Verwaltung zu bezeichnen. Aufgrund ihres potentiell ubiquitären Charakters 
und des großen Ermessensspielraums der Verwaltung bei ihrer inhaltlichen 
Gestaltung schaffen sie einen zusätzlichen Anreiz für Unternehmer, effekt
orientierte Innovationen zu entwickeln bzw. Umweltschutzmaßnahmen zu er
greifen. Die Grenzen dieses Steuerungsmittels dürften primär dort liegen, wo 
seine Anforderungen gesellschaftlich nicht zu legitimieren sind, denn hier ent
fiele insbesondere die disziplinierende »Prangerwirkung« der öffentlichen Be
kanntmachung nicht-konformen Verhaltens.

Da Verwaltungsempfehlungen ein »fakultatives Mittel« der Verwaltung 
sind, hängen ihr Einsatz sowie ihre Inhalte sehr stark davon ab, welchen Stel
lenwert der Umweltschutz für die Verwaltung hat. Hier wirkte sich günstig 
aus, daß Umweltschutzaufgaben für zahlreiche Kommunalverwaltungen 
gleichberechtigt oder sogar prioritär zu anderen Verwaltungsaufgaben standen. 
Der teilweise hohe Rang, den Umweltschutzaufgaben in der Zielhierarchie der 
Kommunalverwaltung hatten und teilweise noch haben, ist vermutlich auch 
dem Einfluß der im nächsten Abschnitt beschriebenen Umweltberichterstattung 
zuzuschreiben, die nicht nur das Emittentenverhalten, sondern auch die Effek
te von Verwaltungsaktivitäten für die Bevölkerung in starkem Maße transpa
rent macht.

Die administrative Praktikabilität ist als insgesamt hoch einzuschätzen: 
Das resultiert schon primär aus der Tatsache, daß Verwaltungsempfehlungen 
ein selbstgeschaffenes Instrument der Verwaltung sind. Vollzugs- und Kon- 
trollaufwand sind gering; das liegt auch daran, daß die Kontrollen im Rahmen 
der sonstigen umweltschutzbezogenen Verwaltungskontrollen durchgeführt 
werden können und die Bereitschaft der Adressaten, den Verwaltungsempfeh
lungen zu entsprechen, aufgrund der oben beschriebenen vielfältigen Sank
tionsmöglichkeiten sowie aufgrund des generellen Bestrebens der Adressaten, 
ein kooperatives Verhältnis mit der Verwaltung zu haben, hoch ist. Der letzt
genannte Grund ist weitgehend identisch mit demjenigen, der Unternehmen 
Umweltschutzvereinbarungen mit der Verwaltung abschließen läßt. Der Koor
dinationsaufwand zwischen Verwaltungen unterschiedlicher Politikbereiche so
wie zwischen Verwaltung und Adressaten kann in den Fällen, wo es um bran
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chenbezogene Verwaltungsempfehlungen geht, relativ hoch sein. Hoher Prö- 
grammierungs- und Koordinationsaufwand im Vorfeld des Vollzugs gehört 
zum generellen Charakteristikum der japanischen Umweltpolitik. Resultat die
ses aufwendigen Konsensbildungsprozesses sind dann allerdings klare und von 
den Beteiligten weitgehend akzeptierte Zielsetzungen, die einen relativ rei
bungslosen Vollzug sicher stellen.48 Insofern haben Verwaltungsempfehlungen 
eine ambivalente Funktion; zum einen erweitern sie den Handlungs- und Flexi
bilitätsspielraum der Verwaltung, zum anderen erzwingen sie geradezu ein ko
operatives -  konsultatives und auf Verhandlungslösungen angelegtes -  Ver
waltungshandeln. Darüber hinaus dienen sie als Mittel einer »dezentralen Kon
textsteuerung« (Teubner/Wilke 1984) -  einer Steuerungsform des politisch-ad
ministrativen Systems, die in der neueren politikwissenschaftlichen Diskussion 
zur Handlungsfähigkeit des Staates zunehmend Interesse (und Befürwortung) 
findet (vgl. etwa Scharpf 1991: 18). Hierauf wies schon Young in seiner 1984 
veröffentlichten Studie in einem Abschnitt zur allgemeinen (nicht nur auf den 
Umweltbereich begrenzten) Funktion von Verwaltungsempfehlungen hin:

»[The] reliance on informal encouragement as opposed to legal coercion permits 
the bureaucracy to expand the areas into which it may intrude. It simultaneously 
limits the extent of those intrusions, however, and requires the bureaucracy to con
sult and negotiate extensively with the regulated parties. Indeed, administrators 
often leave largely to the parties the task of determining many of the details of the 
regulatory scheme, and, on occasion, even the appropriate degree of regulation. 
Frequently, regulation amounts to little more than administrative organs' structur
ing of a bargaining situation in which the parties are compelled to negotiate with 
each other over the proper allocation of the benefits and burdens of regulation« 
(Young 1984: 983; vgl. auch 943 ff.).

Die rechtliche Stellung von Verwaltungsempfehlungen ist umstritten; auch be
züglich ihrer Fairneß (politische Akzeptanz) wird Kritik geäußert (Pape 1980b: 
55ff.; Shiono 1982: 242ff.; 1990: 56ff.; Fujita 1982: 234ff.; Shibaike 1986: 
7f.; Young 1984: 960ff.; Yeomans 1986: 143ff.). Die Verwaltungsempfeh
lung ist im wesentlichen ein »außerrechtliches« Instrument, das mit nicht
hoheitlichen Mitteln zur Verwirklichung von Verwaltungszwecken eingesetzt 
wird. Theoretisch wird zwar die freiwillige Zustimmung und Kooperation der 
Adressaten vorausgesetzt -  da dem Adressaten rechtlich unbenommen ist, die

48 Wo die Verwaltungsempfehlung nicht auf einem breiten Konsens beruht, kann sie fak
tisch unwirksam sein. Das war insbesondere in anderen Politikbereichen hin und wie
der der Fall, so ist es selbst dem üblicherweise durchsetzungsstarken Wirtschaftsmini
sterium in wichtigen Einzelfällen (etwa Automobilindustrie, Computerindustrie) nicht 
gelungen, Folgebereitschaft für seine (massiv vorgebrachten) Empfehlungen zu finden 
(vgl. Negishi 1985: 280).
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Befolgung abzulehnen praktisch besteht jedoch ein mehr oder minder star
ker Zwang, den Bitten, Begehren, Empfehlungen, Vorschlägen, Ermahnun
gen, Aufforderungen, Anleitungen der Verwaltung (all dies fällt unter den 
Oberbegriff gyosei shido) Folge zu leisten. Es wird zwar von der japanischen 
Rechtstheorie und Rechtsprechung weitgehend anerkannt, daß die Verwal
tungsempfehlung dem Vorrang des Gesetzes unterliegt, jedoch hat die neuere 
Rechtsprechung teilweise die positiven Rechtsvorschriften zugunsten von Ver
waltungsempfehlungen uminterpretiert (Beispiel bei Fujita 1982: 235; Shiono 
1982: 243).

Die Kritik richtet sich insbesondere darauf, daß die Verwaltungsempfeh
lung teilweise die Rechte und den Rechtsschutz des einzelnen unterminiere und 
zu einer Erweiterung der Grauzonen staatlichen Handelns führe. So sei es et
wa problematisch, Schadensersatzforderungen durchzusetzen, wenn durch Be
folgung einer Verwaltungsempfehlung den Adressaten hieraus wirtschaftliche 
oder sonstige Nachteile entstanden sind. In einem Urteil vom obersten Ge
richtshof vom 27.1.1981 ist allerdings in einem Streitfall zugunsten des Adres
saten entschieden worden, weil das Gericht den Grundsatz von »Treu und 
Glauben« verletzt sah (Fujita 1982: 238). Im allgemeinen ist es für die Kläger 
jedoch schwierig, Ansprüche gegen die Verwaltung durchzusetzen, da nachge
wiesen werden muß, daß die Verwaltung vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt 
hat und daß es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Befolgung der 
Verwaltungsempfehlung und den Schäden gegeben hat. Weiterhin wird kriti
siert, daß ein diffuses Verantwortlichkeitsgefüge bestehe, da oftmals nicht klar 
sei, welche Personen in der Verwaltung berechtigt sind, Verwaltungsempfeh
lungen auszusprechen; hierdurch werde auch der Vertrauens schütz und die 
Planungssicherheit der Adressaten reduziert, weil aufgrund der Personenge
bundenheit zahlreicher Verwaltungsempfehlungen die Inhalte und Prioritäten 
kurzfristig und überraschend im Falle eines Personalwechsels in der Verwal
tung geändert werden können.

Um einen fairen Einsatz sicherzustellen, besonders aber um Mißbräuchen 
der »reglementierenden« Verwaltungsempfehlung vorzubeugen, ist von einer 
Gruppe von japanischen Verwaltungsrechtswissenschaftlern vorgeschlagen 
worden, daß insbesondere reglementierende Verwaltungsempfehlungen grund
sätzlich nur auf schriftlichem Wege und mit Begründung erfolgen sollten und 
den Adressaten die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt werden sollte 
(vgl. Shiono 1990: 59). Trotz der Kritik an einzelnen Aspekten des Instru
ments der Verwaltungsempfehlungen (vgl. für viele Shiono 1982: 244ff.) ist 
generell unbestritten, daß hierdurch überwiegend positive Effekte für den Be
reich des Umweltschutzes erzielt worden sind.
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Eine eingebaute Systematik, Problemverschiebungen herbeizuführeii, 
konnte nicht festgestellt werden, auszuschließen sind sie jedoch auch nicht. 
Die Verwaltungsempfehlungen sind ebenfalls kein genuines Instrument einer 
vorsorgeorientierten Umweltpolitik, schaffen hierfür aber einen größeren 
Spielraum, da sie -  sofern in Politik und Verwaltung entsprechende Intentio
nen bestehen -  ein schnelleres Reagieren auf ungeklärte, sich andeutende Pro
blementwicklungen erlauben, als wenn erst noch die (schwerfällige) Gesetzes
und Verordnungsmaschinerie in Gang gesetzt werden müßte.

Insgesamt gesehen hatten und haben Verwaltungsempfehlungen in der ja
panischen Umweltpolitik einen erheblichen Stellenwert. Sie ermöglichen es 
der Verwaltung, auf neu auftretende Probleme flexibler und rascher zu reagie
ren, als es mit förmlichen Verwaltungsmitteln möglich wäre. Sie dienen zu
dem der problemangepaßten »Feinsteuerung« von notwendigerweise generelle
ren Zielen, Standards und Instrumenten der Umweltpolitik. Schließlich ermög
lichen sie die Durchführung einer Experimentierphase vor dem Erlaß förmli
cher Regelungen.

5.10.4 Schlichtungsverfahren für umweltschutzbezogene Konflikt
fälle

5.10.4.1 Einordnung in die politische Kultur

In der jahrhundertelang von ausländischen Einflüssen isolierten japanischen 
Gruppengesellschaft bildeten sich eigenständige homogene Verhaltensweisen, 
soziale Rollen und eine spezifische Rechtsmentalität heraus, die auch heute 
noch von Einfluß sind (vgl. Eubel et al. 1979; Rahn 1986). Für das japanische 
Rechtsbewußtsein ist von zentraler Bedeutung, daß sich das Leben in der tra
ditionellen japanischen Gemeinschaft nicht nach abstrakten, rationalen Rechts
normen, sondern nach Brauchtum und Sitte richtete, wobei die besonderen 
Funktionserfordernisse der vornehmlich Reisanbau oder Fischfang betreiben
den Gemeinden zu einer grundsätzlichen Unterordnung individueller Präferen
zen unter die der Gruppe (Gemeinschaft) führten. Insofern wurden Konflikte 
nicht auf der Basis individueller Rechte, sondern primär unter dem Aspekt ih
rer Auswirkungen für die Gemeinschaft gelöst. Die Konfliktlösung wiederum 
erfolgte nicht auf der Basis einer förmlich geregelten Austragung von Streitig
keiten, sondern entsprechend dem japanischen Harmoniebedürfnis wurde ver
sucht, Streitigkeiten zu vermeiden und eine Lösung durch gegenseitiges Nach
geben zu erzielen. Konflikte wurden häufig durch Vermittlung anderer Perso
nen oder Instanzen innerhalb der Gruppen beigelegt.
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In der Tokugawa-Ara bereits waren traditionelle Schlichtungsverfahren 
(naisai oder atsukai) in Städten und Dörfern hoch entwickelt (vgl. Kodansha 
1983: Stichwort »Dispute resolution Systems other than litigation«). Die Rolle 
des Schlichters übernahmen Personen mit hohem Status oder Ansehen. Zwar 
hat Japan seit der Meiji-Reform im Jahre 1868 seine Rechtsordnung in Anleh
nung an Vorbilder einiger westlicher Nationen grundlegend modernisiert, den
noch ist auch die gegenwärtige japanische Rechtspraxis und Rechtsmentalität 
noch stark von der Tradition geprägt: »So gibt es in Japan eine Vielfalt gesetz
licher und außergesetzlicher Verfahren, Streitigkeiten ohne Prozeß beizulegen« 
(Rahn 1981: 17; vgl. auch Haley 1982).

Die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch die Verfassung und Ge
setze erweiterten Möglichkeiten, Streitigkeiten vor Gericht auszutragen, wer
den auch deshalb wenig genutzt, weil dieser Weg in aller Regel zeitaufwendig 
und kostenintensiv ist. Die geringe Zahl von Verfahren gegen Behörden vor 
den Gerichten wird verschiedentlich damit erklärt, daß der Respekt vor Beam
ten (kanson mimpi) in der Bevölkerung einerseits immer noch recht hoch sei, 
andererseits lägen wegen der weit verbreiteten Anwendung von Verwaltungs
empfehlungen (gyosei shido) erschwerte Bedingungen vor, rechtlich angreifba
re Bezugspunkte zu finden. Schließlich hat die Verwaltung selbst mit Beginn 
der fünfziger Jahre ein vielfältiges und flächendeckendes System aufgebaut, 
mit dem sie den Bürgern ihre »guten Dienste« zur außergerichtlichen Streitbei
legung offeriert.

Im Vergleich zu anderen westlichen Ländern findet sich in Japan deshalb 
auch heute noch ein oftmals wesentlich höherer Grad an außergerichtlichen 
(formalen und informalen) Einigungsverfahren für zahlreiche Bereiche (etwa 
Konflikte mit Behörden, Arbeitgebern, Nachbarn, Ehepartnern). So hat bei
spielsweise das zum Premierministeramt gehörende Verwaltungsamt (Admi
nistrative Management Agency) 1955 ein Beschwerderegelungsverfahren auf 
informeller Basis eingefuhrt, das so erfolgreich war, daß es 1960 durch Gesetz 
geregelt wurde. Zunächst wurden in den Präfekturen Beschwerdestellen einge
richtet, danach wurde ein breites Netzwerk aus ehrenamtlich tätigen Personen 
(local administrative councelors), die aufgrund ihrer Funktion als Ombuds
männer bezeichnet werden können, aufgebaut.

Die Ombudsmänner nehmen Beschwerden aus der Bevölkerung entgegen, 
prüfen sie und versuchen, ihnen abzuhelfen oder leiten sie zur Entscheidung 
an die Oberbehörde weiter. Mit Stand 1980 gab es über 4.500 solcher Om
budsmänner, verglichen zu nur 2.761 Richtern. Die relativ geringe Zahl von 
Richtern (in der alten Bundesrepublik Deutschland lag die Zahl bei etwa 
14.800 Richtern bei einer nur etwa halb so großen Bevölkerungszahl) weist, 
neben anderen Faktoren wie die in der Regel sehr lange Dauer der Gerichts-

396



verfahren oder die hohen Prozeßkosten, darauf hin, daß es nicht nur traditio
nelle Faktoren sind, die Präferenzen für außergerichtliche Schlichtungsverfah
ren erklären. Die Ombudsmänner bearbeiten beispielsweise im Jahresdurch
schnitt 190.000 Beschwerden, während es im Jahresdurchschnitt nur etwa 
1.000 Verwaltungsgerichtsverfahren gibt. Daneben gibt es noch ein breites 
und dichtes Netzwerk von Beschwerdestellen unter der Oberaufsicht des Ju
stizministeriums, wo zivilrechtliche Konflikte (von über 10.000 ehrenamtli
chen Beauftragten) geregelt werden (vgl. Kodansha 1983: Stichwort »Dispute 
resolution ...«). Außergerichtliche Einigungs- und Beschwerdeverfahren sind 
gleichfalls für umweltschutzbezogene Konfliktfälle weit verbreitet.

5.10.4.2 Regelungsbereich und Organisation

Wegen der starken Zunahme der Beschwerden aus der Bevölkerung über Um
weltprobleme seit Ende der sechziger Jahre -  im Fiskaljahr 1972 etwa gingen 
bei den kommunalen Behörden rund 88.000 solcher Beschwerden, neben 
32.000, die an die Polizeibehörden gerichtet waren, ein (Environment Agency, 
Quality ... 1974: 194f.) -  sowie wegen der zunehmenden Streitfälle und Kla
gen vor Gericht wegen Beeinträchtigungen und Schäden durch umweltbela
stende Tätigkeiten kam es in diesem Bereich zu einer spezialgesetzlichen Re
gelung. Zu den Gründen, die die Regierung bewogen haben, solch eine Rege
lung zu erlassen, zählte nicht nur die fürsorgliche Haltung, den Betroffenen im 
Vergleich zum normalen Gerichtsweg schnellere, flexiblere und vor allem 
preiswertere Konfliktregelungsverfahren zu gewährleisten, sondern auch ihre 
Befürchtung, daß durch einen steigenden Einbezug der Gerichte die Konflikte 
zunehmen würden, verbunden mit einem administrativen Steuerungsverlust 
(vgl. ebenda 1973: 195ff.; vgl. auch Upham 1979; Gresser et al. 1981: 
325ff.; Kondo 1981; Aronson 1983; Sagami 1989). So schlug 1972 etwa der 
damalige Premierminister Kakuei Tanaka die Einrichtung eines Verfahrens 
vor »to settle disputes over industrial pollution through 'impartial arbitration 
Organs’ empowered to mediate in such troubles«; er begründete den Vorschlag 
unter anderem damit, daß »direct negotiations for compensations between suf- 
ferers and polluting enterprises, tend to become 'emotional and conjured'« 
(The Mainichi Daily News vom 1.12.1972).

In Art. 21 des Umweltbasisgesetzes von 1967 war für eine spezialgesetzli
che Regelung der außergerichtlichen Verfahren die Grundlage gelegt worden. 
Hierin heißt es, daß die Regierung die erforderlichen Maßnahmen zu treffen 
habe, um im Falle von Streitigkeiten wegen Umweltschäden ein Verfahren zur 
Beilegung solcher Streitigkeiten in Form der Vermittlung, der Schlichtung und
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des Schiedsverfahrens, einschließlich der Berücksichtigung von monetärem 
Schadensausgleich, zu schaffen. Auf dieser Grundlage sind 1970 das »Gesetz 
zur Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Umweltschäden« (Ge
setz Nr. 108 vom 1. Juni 1970; geändert durch Gesetz Nr. 101 von 1974) und 
1972 das »Gesetz über die Errichtung eines Ausschusses zur Regelung von 
Umweltschäden« (Gesetz Nr. 52 vom 2. Juni 1972; geändert durch Gesetz 
Nr. 84 von 1974) erlassen worden. Neben dem zentralen »Ausschuß zur Rege
lung von Umweltschäden«, der 1970 als nationales Organ eingerichtet und im 
Juli 1972 -  durch Verschmelzung mit der schon seit 1951 bestehenden Boden- 
koordinations-Kommission, die ebenfalls mit Streitfragen (z.B. in Enteig
nungsfällen) befaßt war -  zur nationalen Kommission zur Koordination von 
Umweltstreitfällen reorganisiert wurde, sind auf Präfekturebene besondere 
Ausschüsse (im folgenden Präfekturausschuß) eingerichtet worden. Hierzu fin
det sich im Gesetz von 1970 die Ermächtigung (Art. 13). Daneben sind auf 
kommunaler Ebene »Beschwerdeausschüsse« nach Art. 49 des Gesetzes von 
1970 eingerichtet worden.

Zur außergerichtlichen Regelung von Umweltkonflikten wurden demnach 
insgesamt drei voneinander unabhängige Institutionen eingerichtet:

-  Beschwerdeausschüsse auf kommunaler Ebene, deren Funktion weitgehend 
derjenigen entspricht, die in anderen Ländern ein Ombudsmann wahrnimmt. 
Hierbei wurde lediglich das bereits vorgängig bestehende, in der Regel auf 
der Basis von kommunalen Satzungen eingerichtete System durch das Ge
setz übernommen. Laut Art. 49 des Gesetzes von 1970 sollen die Gebiets
körperschaften im Zusammenwirken mit den beteiligten Verwaltungsorga
nen auf eine sachgemäße Regelung von Beschwerden über Umweltprobleme 
hinarbeiten. Hierfür haben die Präfekturen und Städte mit über 100.000 
Einwohnern spezielle »Berater« (pollution complaint councellors) zu bestel
len. Den anderen Kommunen ist die Bestellung eines solchen »Beraters« 
freigestellt. In schwierigerenJFällen erhalten die lokalen Berater technische 
und informationelle Unterstützung durch die nationale Streitregelungskom
mission.
Laut Gesetz haben die »Berater« im Zusammenhang mit Beschwerden über 
Umweltprobleme folgende Funktionen wahrzunehmen: Beratung der Ein
wohner, die Durchführung der notwendigen Ermittlungen und die Erteilung 
von Ratschlägen, um den Beschwerden abzuhelfen. Insgesamt besteht die 
Hauptaufgabe dieser Instanzen, deren Mitglieder fast immer aus der kom
munalen Verwaltung stammen, darin, Beschwerdegründe in enger Zusam
menarbeit mit der Umweltverwaltung abzustellen. Nach der Zählung von 
1983 gab es insgesamt 3.635 solcher Berater, davon 1.657 auf der Ebene
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der 47 Präfekturen, 235 in speziellen Bezirken, 1.291 in Städten mit mehr 
als 100.000 Einwohnern und 452 in Kommunen mit weniger als 100.000 
Einwohnern (Environment Agency, Quality ... 1984: 273). Die statistischen 
Übersichten (Tabellen 5.35 und 5.36) zeigen für den Zeitraum 1966 bis 
1991 die Gesamtentwicklung der bei den kommunalen »Beratern« (Ombuds
männern) und sonstigen kommunalen Instanzen vorgebrachten Beschwerden 
sowie ihre Differenzierung nach verschiedenen Umweltbereichen.

Tabelle 5.35: Beschwerden über die sieben Hauptformen von Umweltbela
stungen bei kommunalen Instanzen, 1966 bis 1991

Jahr Gesamt Luft
verschmut

zung

Wasser
verschmut

zung

Boden
verschmut

zung

Lärm Vibra
tionen

Boden
absen
kung

Geruchs-
belästi-

1966 19.517 4.962 2.197 _ 8.833 _ 31 3.494
1967 25.954 5.621 3.014 - 12.205 - 41 5.073
1968 27.398 5.843 3.782 - 12.110 - 41 5.622
1969 38.005 7.558 4.665 - 17.786 - 13 7.883
1970 59.467 12.911 8.913 67 22.568 - 11 14.997
1971 70.014 13.798 11.676 262 25.591 - 937 17.750
1972 79.727 15.096 14.197 408 28.376 - 74 21.576
1973 78.825 14.234 15.726 466 28.632 - 93 19.674
1974 68.538 12.145 14.496 478 24.195 - 84 17.140
1975 67.315 11.873 13.453 593 23.812 - 68 17.516
1976 62.374 11.119 11.714 440 23.913 - 65 15.123
1977 61.762 10.697 10.509 292 20.722 3.493 62 15.987
1978 60.953 10.534 9.736 216 21.305 3.478 74 15.610
1979 59.257 10.819 8.725 185 21.668 3.211 59 14.591
1980 54.809 9.282 8.269 230 21.063 3.031 34 12.900
1981 54.445 9.225 8.132 206 21.095 2.711 47 13.029
1982 53.215 9.015 7.683 170 21.154 2.500 34 12.659
1983 52.638 8.995 7.661 162 20.966 2.476 36 12.342
1984 54.687 9.403 7.999 206 21.536 2.506 39 12.998
1985 51.413 9.036 7.617 222 19.364 2.582 39 12.553
1986 50.129 8.851 7.324 165 19.077 2.435 28 12.249
1987 51.665 9.430 7.114 150 20.083 2.556 32 12.300
1988 51.223 8.978 7.551 175 20.080 2.666 41 11.732
1989 49.036 9.036 7.513 175 18.495 2.331 47 11.439
1990 49.359 9.496 7.739 233 18.287 2.144 37 11.423
1991 46.650 9.489 7.753 208 16.830 1.827 37 10.506

Anme
Besch

rkung: Die Angaben über Lärmbeschwerden enthalten für den Zeitraum 1966-1976 auch 
werden über Vibrationen.

Quelle: nach Global Environmental Forum (1994).
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Tabelle 5.36: Beschwerden über Umweltschutzprobleme insgesamt bei kom
munalen Instanzen, 1975 bis 1991
Jahr 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Gesamt 76.531 64.690 64.550 65.467 69.313 72.565 72.159 74.294 76.713

Anmerkung: Die Beschwerden über die sieben Hauptformen von Umweltbelästigungen sind 
hierin enthalten. Zu den sonstigen Beschwerden gehören u. a. folgende Bereiche: Abfälle, Ta
geslichtbeeinträchtigungen, Störungen des Radioempfangs, Durchzug/Luftwirbel, Tierhaltung.

Quelle: Global Environmental Forum (1994); Environment Agency, Quality ... (1983).

Daneben werden Beschwerden auch direkt bei Polizeidienststellen vorge
bracht, insgesamt um 50.000 pro Jahr. Die Polizei wird in unterschiedlicher 
Weise aktiv, um Abhilfe zu schaffen (vgl. Tabelle 5.37); dazu gehören auch 
vorläufige Festnahmen von »Umweltsündern«. Im Jahr 1987 (1991) kam es 
aufgrund von Beschwerden zu 640 (361) Festnahmen; sie stellen nur einen 
geringen Anteil an allen Festnahmen aufgrund von Umweltverstößen dar: 
1991 sind in 2028 Fällen Festnahmen erfolgt. Die Anzahl nimmt nach einem 
kräftigen Anstieg bis Anfang der achtziger Jahre -  1973: 1.727 Fälle, 1984: 
6.902 Fälle -  seit 1986 erheblich ab. Die weitaus größere Zahl aller Fest
nahmen erfolgte wegen Verstößen gegen abfallrechtliche Vorschriften (vgl. 
Environment Agency, Quality ... 1980: 292; 1989: 361; 1991: 565). 
Während es bei den kommunalen Beschwerdeausschüssen und der Einschal
tung von Polizeidienststellen primär um Maßnahmen zur Abhilfe von Be
schwerden geht, geht es bei den folgenden Ausschüssen um die Regelung 
von Streitfällen im Zusammenhang mit Schäden durch die Umweltver
schmutzung.

-  Der Präfekturausschuß zur Regelung von Streitfällen bei Umweltschäden 
befaßt sich mit allen Streitfällen zwischen Privatpersonen sowie zwischen 
Privatpersonen und Verwaltung, die nicht von der nationalen Streitrege
lungskommission behandelt werden. Seine Mitglieder werden von der Prä
fekturregierung ernannt. Der Ausschuß setzt sich aus mindestens neun und 
höchstens 15 Mitgliedern zusammen. Ihre Amtszeit beträgt drei Jahre, eine 
Verlängerung ist möglich. Die Mitglieder sind den Anforderungen des 
Amtsgeheimnisses unterworfen; sie dürfen während ihrer Amtszeit weder 
ein Amt in einer politischen Partei oder in einer sonstigen politischen Verei
nigung bekleiden noch sich aktiv politisch betätigen (Art. 17). In der Regel 
sind die Ausschußmitglieder Rechtsprofessoren, frühere Richter und Staats
anwälte. Oder sie sind Rechtsanwälte. Sie führen, je nach Antrag, folgende 
Verfahren durch: Vermittlung, Schlichtung und Schiedsverfahren.
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Tabelle 5.37: Regelung von Umweltbeschwerden durch Polizeidienststellen, 
1988 und 1991

Jahr Anzahl Abklärung/
Mediation

Verwar
nung/

Empfeh
lung

Festnah
men

Weiter
leitung 

an andere 
Stellen

Anderes Gesamt

1988 absolut 1.521 36.240 640 9.139 616 48.156
in % 2,7 77,1 0,9 19,0 1,3 100,0

1991 absolut 1.865 47.209 361 12.127 1.355 62.917
in % 3,0 75,0 0,6 19,3 2,2 100,0

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1989, 1992).

-  Die Aufgaben der nationalen Streitregelungskommission sind sowohl im Ge
setz von 1970 als auch in dem speziellen Errichtungsgesetz von 1972 festge
legt. Diese Kommission, die im Juli 1972 ihre Tätigkeit begann, ist als ex
ternes Amt (Agency) dem Premierministeramt zugeordnet. Sie setzt sich aus 
dem Vorsitzenden und sechs Mitgliedern zusammen, wovon drei nebenamt
lich tätig sind. Die Mitglieder werden mit Zustimmung beider Häuser des 
Parlaments vom Ministerpräsidenten ernannt. Für sie gelten ähnliche, in der 
Regel noch strengere Anforderungen wie für die Mitglieder des Präfektur
ausschusses. Die Kommission hat eine quasi-gerichtliche Funktion; dazu ge
hört auch, daß sie aus eigener Initiative Untersuchungen durchfuhrt oder bis 
zu 30 Experten für die Untersuchung besonderer Fragestellungen einsetzen 
kann. Sie hat einen personellen Unterbau von rund 40 Personen.
Laut Art. 24 des Gesetzes von 1970, konkretisiert durch einen speziellen 
Kabinettserlaß, soll die Kommission in Fällen tätig werden, bei denen Um
weltbelastungen schwerwiegende Schäden (bei Sach- und Vermögensschä
den: mehr als 500 Millionen Yen) hervorrufen und sich auf eine erhebliche 
Anzahl von Betroffenen erstrecken oder zu erstrecken drohen, sowie in Fäl
len, bei denen die Problemlösung großräumig zu erfolgen hat, weil zwei 
oder mehrere Präfekturen hiervon betroffen sind, bei Lärmbelastungen 
durch Flug- und Shinkansenverkehr sowie schließlich in Fällen, in denen 
der Ort der Schadensverursachung und der Ort des Schadensanfalls in ver
schiedenen Präfekturen liegen. Die Kommission kann folgende Verfahren 
durchführen: Vermittlung, Schlichtung, Schiedsverfahren sowie (als einzige 
Institution) sogenannte Entscheidungsverfahren zur Bestimmung der Haf
tung oder Verursachung.
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Das Procedere der vier angewendeten Verfahren ist jeweils unterschiedlich ge
regelt, auch die faktische Bindewirkung der Verfahrensergebnisse unterschei
det sich. Die »Schlichtung« (conciliation) ist das einfachste Verfahren. Es wird 
von maximal drei Schlichtern organisiert, die Streitparteien müssen hierbei 
nicht selbst Zusammentreffen oder vor dem Schlichtungsausschuß erscheinen. 
Die »Vermittlung« (mediation) beispielsweise läßt den Parteien einen großen 
Verhandlungsspielraum. Die Aufgabe der Kommission, die hierzu ein dreiköp
figes Mediatorgremium einsetzt, besteht primär darin, die Rolle eines Bot
schafters zwischen beiden streitenden Parteien zu spielen, bis diese sich auf 
eine gemeinsame Basis einigen können. Diese haben vor dem Mediationsgre
mium zu erscheinen. Als Ergebnis wird allerdings ein schriftliches Memoran
dum festgehalten, das als zivilrechtlicher Vertrag gilt (Fallbeispiele in Sagami 
1989: 201 ff.). Wird ihm von beiden Parteien zugestimmt, so ist für sie der 
normale Gerichtsweg für diesen Streitfall ausgeschlossen. »Vermittlung« ist 
wohl das am tiefsten in der Tradition der versöhnlichen Streitbeilegung ver
wurzelte Verfahren; es ist auch im Zivil- und öffentlichen Recht weit verbrei
tet (vgl. Fujita 1990).

Über die Anwendung des »Schiedsverfahrens« in der Praxis war aus der 
verfügbaren Literatur keine Klarheit erzielbar. Möglicherweise spielen hierbei 
auch Übersetzungsprobleme eine Rolle. Befragte Experten sowie ein Teil des 
Schrifttums vertraten die Auffassung, es werde nur selten angewendet, da es 
für die beteiligten Parteien weniger offen und flexibel ist, da die Entscheidung 
durch die Schiedsleute (ein Gremium von drei Personen) gefällt wird und für 
die Parteien bindend ist. Das Schiedsverfahren wurde aus anderen Ländern, 
insbesondere Deutschland, entlehnt; es gehört nicht wie Vermittlung und 
Schlichtung zur japanischen Tradition, da es letztlich auf autoritativen Ent
scheidungen basiert, also in letzter Konsequenz nicht konsensbasiert ist (vgl. 
Kodansha 1983, Stichwort »dispute resolution ...«). Das japanische Umwelt
amt nennt jedoch in seinem Jahrbuch von 1992 (Quality ... 1992: 561 f.) eine 
erhebliche Zahl von durchgeführten Schiedsverfahren. (Diese ungelöste Frage 
ist jedoch im Zusammenhang dieser Studie und für die Bewertung von Streit
regelungsverfahren insgesamt von untergeordneter Bedeutung.)

Beide Varianten des »EntscheidungsVerfahrens«, eingeführt 1972, sind be
sonders ausführlich geregelt (vgl. Kondo 1981: 106f.). Bei der Haftungsent
scheidung (sekinin saitei) geht es um Tatbestandserhebungen zur Frage der 
Rechtmäßigkeit und der Höhe von strittigen Schadensersatzforderungen, also 
um Aufgaben, die üblicherweise Gerichten zufallen. Die Verhandlung ist in 
der Regel öffentlich, jedoch kann unter bestimmten Voraussetzungen (geregelt 
durch Art. 42 bis 51) die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Die Haftungs
entscheidung ergeht schriftlich und gilt als rechtskräftig, sofern nicht innerhalb
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von 30 Tagen von den Beteiligten Klage wegen Schadensersatzes erhoben 
wird. Bei der VerursachungsentScheidung (genin saitai) geht es um die Frage 
der kausalen Beziehung zwischen umweltverschmutzenden Aktivitäten und ih
ren Folgen sowie um ihre Unrechtmäßigkeit im Zusammenhang mit einem 
Streit über Schadensersatzleistungen oder sonstiger zivilrechtlicher Streitigkei
ten. Der Antrag auf eine Verursachungsentscheidung kann nur von einer betei
ligten Partei gestellt werden. Es ist gleichfalls möglich, daß im Zusammen
hang mit einem zivilrechtlichen Streit das befaßte Gericht die nationale Streit
regelungskommission (nach ihrer Anhörung) mit der Verursachungsentschei
dung beauftragen kann. Die Ergebnisse beider Entscheidungsverfahren haben 
die Qualität eines zivilrechtlichen Vertrags, sofern nicht eine der Parteien in
nerhalb von 30 Tagen nach Entscheidung der Kommission Klage vor einem 
Gericht erhebt. Es ist außerdem möglich, daß die Parteien parallel zu den Ent
scheidungsverfahren ein Gerichtsverfahren einleiten. Das Gericht nimmt die 
Entscheidung der Kommission dann zur Kenntnis, ist durch sie aber nicht ge
bunden.

Es gilt für alle Verfahrensformen, daß die Verfahrenskosten von den betei
ligten Parteien nur zum Teil zu tragen sind, Näheres regeln Bestimmungen in 
Regierungsverordnungen oder kommunalen Satzungen. Im Vergleich zum nor
malen Gerichtsverfahren ist die Kostenbelastung für die Beteiligten wesentlich 
geringer (vgl. Gresser et al. 1981: 347).

5.10.4.3 Anwendungsfälle

Die oben gezeigte Übersicht zur Entwicklung der Beschwerden über Umwelt
schutzprobleme, die bei den kommunalen Instanzen (Ombudsmann) vorge
bracht wurden, zeigt, daß diese Beschwerdestellen in relativ großem Umfang 
in Anspruch genommen werden. Im Jahr 1972 wurden z.B. 87.764 Beschwer
den vorgebracht, im Jahr 1991 waren es immer noch 76.713. Die Zahl der Be
schwerden hat im Zeitablauf bis 1990 um etwa 15 Prozent abgenommen. Die 
meisten Beschwerden richten sich gegen Geruchs- und Lärmbelästigungen. 
Die Beschwerden wegen Wasser- oder Luftverschmutzung haben relativ abge
nommen, die gegen »sonstige« Umweltbelastungen haben dagegen erheblich 
zugenommen. In vielen Beschwerdefällen sollen die »Berater« oder zuständi
gen Behörden Ermittlungen vor Ort durchgeführt haben (Gresser et al. 1981: 
342). Zur Abstellung berechtigter Beschwerden wird häufig das Mittel der 
»Verwaltungsempfehlung« (gyosei shido) eingesetzt. In der Literatur wird dar
auf hingewiesen, daß den meisten Beschwerden in der einen oder anderen 
Weise abgeholfen wird. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für das Jahr
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1974 betrug 40 Tage; 31 Prozent der Beschwerden wurden dabei innerhalb 
von einer Woche bearbeitet (ebenda). 1989 war die Bearbeitungsdauer wie 
folgt: 48,1 Prozent der Fälle weniger als eine Woche, 25,4 Prozent 1 Woche 
bis 1 Monat, 14 Prozent innerhalb 3 Monate, 6,6 Prozent 3 bis 6 Monate und 
5,9 Prozent 6 Monate bis 1 Jahr. Die Mehrzahl der Beschwerdeführer war mit 
den erzielten Regelungen zumindest mehr oder weniger zufrieden; im einzel
nen gaben an: 23,7 Prozent »zufrieden«, 50 Prozent »mehr oder weniger zu
frieden«, 7 Prozent »nicht ganz zufrieden«, 2,7 Prozent »unzufrieden«; 16,6 
Prozent »keine Angaben« (Environment Agency, Quality ... 1992: 564).

Der nationale Trend hinsichtlich Anzahl und Art der Beschwerden spiegelt 
sich weitgehend auch in der Präfektur Tokio wider. Im Jahr 1973 waren hier 
insgesamt 14.413 Beschwerden vorgebracht worden, sie gingen bis 1982 kon
tinuierlich auf 9456 Beschwerdefälle zurück. Die relative Mehrzahl der Be
schwerden richtete sich in allen Jahren gegen Lärmbelästigungen: Im Jahr 
1973 waren es 6.479 und im Jahr 1982 4.778 Fälle.49

Einem offiziellen Bericht der Präfektur Tokio zufolge führen einige der 
vorgebrachten Beschwerden zu Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten, wobei 
es häufig um Entschädigungsleistungen für Gesundheits- oder Sachschäden 
geht. Da solche Fälle häufig kosten- und zeitintensiv sind, habe die Präfektur 
Tokio auf Basis des »Streitbeilegungsgesetzes« innerhalb des Umweltamtes der 
Präfektur einen Untersuchungsausschuß eingerichtet, der den anderen drei be
stehenden kommunalen Beschwerdeausschüssen nachgeschaltet ist. Er behan
delt in der Regel solche Fälle, die von den vorgängigen Beschwerdeausschüs
sen nicht gelöst werden konnten, wobei es sich immer um zivile Streitfälle 
handeln muß. Die strittigen Fälle betreffen nicht nur Schadensersatzforderun
gen, sondern auch Forderungen nach Betriebseinstellungen, -Umsiedlungen, 
Verbesserungsmaßnahmen sowie Forderungen nach Präventivmaßnahmen. 
Der Prüfungsausschuß der Präfektur Tokio war im November 1970 eingerich
tet worden und hatte bis März 1984 insgesamt 63 Fälle zu behandeln. Hiervon 
konnten 41 Streitfälle im Einvernehmen mit den beteiligten Parteien eingestellt 
werden (Tokyo Metropolitan Government 1985: 107).

Tabelle 5.38 zeigt für den Zeitraum 1970 bis 1988 für die nationale Ebene 
die quantitative Entwicklung der Streitfälle, die nach den verschiedenen Ver
fahren vor der nationalen Streitregelungskommission (»Environmental Dispu
tes Coordination Commission«, seit neuerem »Conciliation Committee on En
vironmental Pollution«) bzw. den »Präfekturausschüssen« (»Prefectural Envi
ronmental Disputes Councils«, seit neuerem »Prefectural Environmental Pollu
tion Screening Committee«) behandelt wurden. Aus Tabelle 5.38 geht ferner

49 Für einen differenzierten Überblick vgl. Tokyo Metropolitan Government (1985: 109).
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hervor, daß im Zeitraum November 1970 bis Dezember 1988 insgesamt 1081 
Streitfälle eingereicht worden sind, wovon im selben Zeitraum 1030 Fälle ge
regelt werden konnten. Die Mehrzahl der Streitfälle wurde bei der staatlichen 
Streitregelungskommission eingereicht (652 Fälle). Hier ist der Anteil der 
Verfahren, die abgeschlossen werden konnten, sehr hoch.

Eine ältere statistische Auswertung (Gresser et al. 1981: 343f.) für den 
Zeitraum 1971 bis 1975 zeigt, daß von den erzielten Übereinkünften 35 Pro
zent Regelungen über Kompensationsleistungen und 28 Prozent Regelungen 
über Maßnahmen zur Verminderung der Umweltverschmutzung oder zur Ein
stellung der strittigen Aktivitäten enthalten. Diese Angaben gelten für die bei 
den Präfekturausschüssen durchgeführten Verfahren. Nach derselben statisti
schen Auswertung wären Schlichtungsverfahren die bei weitem am häufigsten 
genutzte Verfahrensform: Von 1970 bis 1980 soll es vor dem »Zentralen Aus
schuß« und den »Präfekturausschüssen« nur in 25 Fällen zu einem Vermitt
lungsverfahren, in sechs Fällen zu einem Schiedsverfahren und in 18 Fällen zu 
einem Entscheidungsverfahren, dagegen in insgesamt 455 Fällen zu einem 
Schlichtungsverfahren gekommen sein.50 Diese Angaben sind offenkundig 
nicht korrekt; es liegt vermutlich eine Verwechslung von Vermittlungs- und 
Schlichtungsverfahren vor.51

50 Als Erklärung führen Gresser et al. (1981: 345) unter anderem an: » . . .  conciliation 
seems to combine just the right mix of formality and flexibility. Conciliation is a more 
forceful procedure than mediation. The conciliation team can exhort the parties to 
adopt one of several options, and ...,  may even draft an entire program of settlement. 
But, as in mediation, the parties need not meet face to face; ... ,  the conciliators often 
meet with the parties separately, passing views back and forth, identifying various op
tions, exploring with the parties the costs and benefits of various settlements. Yet, con
ciliation is a less summary proceeding than arbitration or quasi arbitral determinations. 
The parties preserve the luxury of choice.«

51 Aus anderer Literatur geht hervor, daß Vermittlungs verfahren (mediation) präferiert 
werden (vgl. Kondo 1981: 110). Danach gab es (wohl mit Stand 1978) insgesamt 394 
Fälle, wovon 230 von dem zentralen Ausschuß behandelt wurden. Von den gesamten 
Fällen waren hiernach 27 Schlichtungsverfahren, 352 Vermittlungs verfahren, 5 
Schiedsverfahren und 10 Entscheidungsverfahren. Wiederum andere Angaben bei Fol- 
janty-Jost (1989: 25). Harashina (1988: 31) schließlich kommt zu folgendem Ergebnis: 
»Among the out-of-court methods of dispute resultion, m edia tion  is the most popular 
procedure in Japan. For example, between 1970 and 1986, 561 of 576 cases (97 per
cent) were treated by mediation at the central organization, the Environmental Dispute 
Coordination Commission. The situation is the same at the local level. Prefectural En
vironmental Pollution Councils treated 314 of 351 cases (89 percent) by mediation. 
The use of mediation is increasing year by year« (Hervorhebung von H. W.). Dagegen 
gibt das staatliche Umweltamt (Quality ... 1992: 362) wiederum an, daß Schiedsver
fahren im Jahr 1991 eindeutig überwogen haben, auf der Präfekturebene sogar alle 
Fälle ausmachten.
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Tabelle 5.39: Streitbeilegungsverfahren bei der nationalen Streitregelungs
kommission nach Verfahrensarten, 1970 bis 1990

Verfahrensart

Vermittlung Schiedsverfahren Entscheidungsverfahren

Jahr Ange- Abge- Anhän- Ange- Abge- Anhän- Ange- Abge- Anhän-
nom- schlos- gig nom- schlos- gig nom- schlos- gig
men sen men sen men sen

1970 -
1972 22 3 19

1973 36 8 47
1974 20 26 41 6 2 4
1975 45 22 64 1 1 2 1 5
1976 55 43 76 1 2 3 4
1977 62 33 105 2 2
1978 42 89 58 1 2 1
1979 48 36 70 1
1980 34 49 55 1 1 1
1981 45 33 67 1
1982 48 40 75 1 2
1983 42 46 71 1 1
1984 31 40 62 1
1985 31 38 55 1 1 1
1986 31 61 25 1 2
1987 25 29 21 3 5
1988 14 22 13 1 6
1989 11 18 6
1990 21 14 13 2 1 1

Gesamt 663 650 1 1 21 20

Quelle: nach Angaben der Japan International Cooperation Agency (1992).

Die Fälle, die auf Basis des Streitbeilegungsgesetzes behandelt werden, bezie
hen sich per Festlegung durch das Gesetz (Art. 14 und 24) auf entstandene 
Umweltschäden oder -beeinträchtigungen. Insofern sind theoretisch all diejeni
gen Fälle ausgeschlossen, bei denen es um Vorsorgemaßnahmen (z.B. im Sin
ne von Untätigkeits- oder Unterlassungsklagen) zur Verhinderung der Entste
hung von Umweltschutzproblemen geht. Vor den Präfekturausschüssen wer
den jedoch (seit Beginn der siebziger Jahre) auch UVP-Streitfälle, häufig im 
Zusammenhang mit Verkehrswegeprojekten, behandelt (vgl. Harashina 1988: 
31). Weiterhin zeigte sich, daß viele Fälle, die vor der Streitregelungskommis
sion verhandelt wurden, in Verbindung mit laufenden oder abgeschlossenen 
Gerichtsverfahren standen: So ging es in der Regel darum, durch die außerge
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richtlichen Verfahren vorgängige Gerichtsbeschlüsse zu zivilen Rechtsstreitig
keiten über umweltverschmutzungsbezogene Konfliktfälle praxisgerecht umzu
setzen (etwa Schadensersatzzahlungen je Einzelfall) oder aber Gruppen, die an 
Gerichtsverfahren nicht beteiligt gewesen waren, schalteten nach ergangenen 
Urteilen außergerichtliche Institutionen ein, um Entscheidungen zu erzielen, 
die denen der Gerichtsurteile entsprechen (ebenda: 345 f.; Aronson 1983: 
148).

5.10.4.4 Bewertung

Mangels verfügbarer empirischer Studien in einer westlichen Sprache52 über 
die Effekte des Beschwerde- und StreitbeilegungsSystems ist eine abschließen
de, umfassende Bewertung nicht möglich. Sie ist auch dadurch erschwert, daß 
dieses Instrument von den anderen Instrumenten überlagert bzw. mit ihnen eng 
verkoppelt ist (beispielsweise Maßnahmen, die aufgrund einer Entscheidung in 
einem Streitbeilegungsverfahren ergriffen werden). Hinzu kommt, daß sowohl 
in der herbeigezogenen Literatur wie auch bei den befragten Experten recht 
unterschiedliche Auffassungen über die Wirkung und Bedeutung des Streitbei
legungssystems bestehen. Daher ist es auch nicht möglich, die Bewertung nach 
allen üblicherweise herangezogenen Evaluationskriterien vorzunehmen; gleich
wohl sind einige generelle bewertende Aussagen möglich.

Das System administrativer Umweltschutzbeauftragter (Beschwerdesy
stem), das in Art und Funktion etwa dem eines Ombudsmann-Systems ent
spricht, wird hinsichtlich seiner Funktionsweise generell als positiv eingestuft 
(Gresser et al. 1981: 342; Aronson 1983: 147; Sagami 1989: 204). Aufgrund 
der großen Zahl von Umweltschutzbeauftragten, Sagami (1989: 204) gibt für 
1985 insgesamt 3.560 Personen an, ist das System relativ orts- und bürgernah. 
Beschwerden über Belästigungen oder Beeinträchtigungen durch Umwelt
schutzprobleme sind dadurch auch in kleineren Orten ohne größeren Aufwand 
für den Bürger bei einer zuständigen Stelle vorzubringen. Entsprechend wird, 
wie die Zahlenangaben zeigen, diese Möglichkeit in relativ großem Umfang 
genutzt. Die Vorteile für den Bürger liegen oft darin, daß dieses Verfahren un
bürokratisch und flexibel gehandhabt wird; so braucht etwa der Beschwerde

52 Es liegen eine japanischsprachige Untersuchung von Y. Yanai von 1986 in Jurisuto 
Nr. 866/1986 vor (»Gegenwärtige Situation und Probleme des Umweltstreitregelungs
systems«), deren Ergebnisse von Y. Sagami zusammenfassend berichtet wurden, sowie 
eine englischsprachige Untersuchung von Streitbeilegungsverfahren im Bereich der 
Verkehrswegeplanung im Gebiet der Tokyo-Bucht, in der zwei Fälle analysiert werden 
(Harashina 1988). Einige Beispiele im Bereich Außenpolitik gibt Yorimoto (1988).
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führer nicht im einzelnen und voll umfänglich Nachweise über Ursachen und 
Wirkungen der Beeinträchtigungen vorzubringen. Diese Ermittlungen werden 
in der Regel von den Umweltschutzbeauftragten durchgeführt. Aufgrund ihrer 
amtlichen Stellung soll es für sie relativ unproblematisch sein, die erforderli
chen Informationen einzuholen und ihren Abhilfevorschlägen den notwendigen 
Nachdruck zu verleihen.

Tabelle 5.40: Streitbeilegungsverfahren bei den Präfektur aus Schüssen nach 
Verfahrensarten, 1970 bis 1990

Angenommene Anträge Art der erreichten Regelung Anzahl
der

anhän
gigen
Fälle

Jahr Gesamt Schlich
tung

Ver
mitt
lung

Schieds
spruch

Gesamt Abge
schlos

sen

Abge
bro
chen

Wie-
derauf-
genom-

men

Andere

1970-1971 25 8 17 0 15 10 2 2 1 10
1972 25 3 20 2 14 8 4 1 1 21
1973 30 6 23 1 28 19 6 3 0 23
1974 24 4 19 1 27 22 5 0 0 20
1975 21 3 18 0 22 9 9 4 0 19
1976 22 3 19 0 21 12 5 4 0 20
1977 25 1 24 0 15 12 1 2 0 30
1978 22 2 20 0 21 11 6 4 0 31
1979 22 1 21 0 24 12 7 5 0 29
1980 27 0 27 0 22 13 8 1 0 34
1981 19 1 18 0 21 4 13 4 0 32
1982 15 0 15 0 23 13 8 2 0 24
1983 26 0 26 0 19 12 5 0 2 31
1984 20 1 19 0 24 14 5 5 0 27
1985 29 0 29 0 21 11 9 1 0 35
1986 23 0 23 0 26 18 6 2 0 32
1987 28 0 28 0 27 15 10 1 1 33
1988 26 1 25 0 22 11 7 4 0 37
1989 36 0 36 0 23 13 6 4 0 50
1990 55 0 55 0 39 9 23 5 2 66

Gesamt 520 34 482 4 454 248 145 54 7 -

Quelle: nach Angaben der Japan International Cooperation Agency (1992).

Die Umweltwirkungen des Systems sind wohl durchgängig als positiv zu be
zeichnen, vor allem deshalb, weil hierdurch die zahlreichen kleineren und
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mittleren störenden Emissionsquellen erfaßt werden, die ansonsten aus dem 
Regelungsbereich anderer Instrumente weitgehend ausgeklammert sind. Die 
Maßnahmen sind naturgemäß stark einzelfallbezogen, und da es in der Mehr
zahl der Fälle nicht um die Durchsetzung rechtlicher Vorschriften geht, sind 
die Maßnahmen insofern flexibel, als sie sowohl auf die ortstypische Situation 
wie auch auf die technischen Möglichkeiten und die ökonomische Situation der 
Störquelle intensiven Bezug nehmen können. Daher kann davon ausgegangen 
werden, daß wirtschaftlich tragbare Kompromisse gefunden werden. Häufig 
geben die aufgrund von Beschwerden veranlaßten Überprüfungen den Anstoß 
zum Abschluß von »Umweltschutzvereinbarungen«. Ein weiteres, häufig ge
nutztes Mittel der Einflußnahmen ist die »Verwaltungsempfehlung« (gyosei 
shido), die auf Vorschlag der Umweltschutzbeauftragten von den zuständigen 
Behörden gegeben wird.

Über die administrative Praktikabilität dieses Systems liegen keine nachtei
ligen Informationen vor. Da bei Abstellung der Beschwerden auf flexible In
strumente zurückgegriffen wird, findet sozusagen kein »Flexibilitätsbruch« auf 
der Implementationsebene statt; dementsprechend kann von einem relativ opti
malen Zusammenspiel mit den anderen umweltpolitischen Instrumenten ausge
gangen werden. Der Kontrollaufwand soll relativ niedrig sein, da Verstöße ge
gen diese, weitgehend auf der Basis von Kompromissen festgelegten Maßnah
men nur sehr selten Vorkommen. Bei der Einschätzung des allgemeinen Ver
waltungsaufwands ist auch zu berücksichtigen, daß von der genannten großen 
Zahl von administrativen Umweltschutzbeauftragten der weitaus größere An
teil ehrenamtlich bzw. nebenamtlich tätig ist. Das System der Umweltschutz
beauftragten hat neben seiner grundlegenden Funktion, flexibel, schnell und 
bürgernah Abhilfe bei kleineren und mittleren Umweltproblemen zu gewähr
leisten, auch die Funktion, gleichsam als ein Filter zur Vermeidung von mögli
chen Streitfällen zu dienen sowie die Behörden umfassend und zuverlässig in 
detaillierter Weise über umweltschutzbezogene Problemlagen zu informieren, 
die aufgrund dessen wohlinformiert umweltpolitische Strategien entwickeln 
können. Hierzu gehört auch, daß seit 1979 eine zentrale Auswertung der Be
schwerdefälle durch eine Sonderabteilung (Pollution Grievance Settlement In
formation Centre) des »Zentralen Ausschusses« für Umweltschutzstreitfälle 
(mit Sitz in Tokio) stattfindet (vgl. Environment Agency, Quality ... 1984: 
273).

Die Bewertung der verschiedenen Verfahren zur Streitbeilegung (Vermitt
lung, Schlichtung, Schiedsverfahren, Entscheidungsverfahren) ist aufgrund der 
Informationslage ebenfalls schwierig (vgl. aber Sagami 1989; Foljanty-Jost 
1989). Generell kann davon ausgegangen werden, daß diese außergerichtli
chen Verfahren schneller, flexibler und kostengünstiger für die Beteiligten
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sind als Gerichtsverfahren (vgl. auch Rehbinder 1994: Sp. 1221 f.). Außer bei 
den Schieds- und Entscheidungsverfahren wird zudem der ordentliche Ge
richtsweg nicht prinzipiell ausgeschlossen. Insofern vergrößern und verfeinern 
diese Verfahren das allgemeine Instrumenten-Set, das zur Lösung von Um
weltproblemen zur Verfügung steht.53 Sie ergänzen insbesondere ordentliche 
Gerichtsverfahren; ersetzt werden Gerichtsverfahren durch sie dagegen nur in 
sehr geringem Maße. So befaßten sich viele Verfahren vor der nationalen 
Streitregelungskommission mit der Implementierung/Konkretisierung von be
reits ergangenen Gerichtsentscheidungen (z.B. Ergänzung von Schadensersatz
regelungen, Klassifikation grundsätzlich anerkannter Umweltverschmutzungs
opfer nach ihrem Beeinträchtigungsgrad).

Es werden jedoch auch Streitfälle verhandelt, für die grundsätzlich auch 
der Gerichtsweg offen wäre. Meist wird in solchen Fällen der außergerichtli
che Weg von dem Betroffenen deshalb gewählt, weil bereits eine Gerichtsent
scheidung zu einer vergleichbaren Sache für eine andere Personengruppe er
gangen ist, auf die der Ausschuß zurückgreifen kann, wobei der allgemeine 
Vorteil für die Betroffenen darin liegt, daß das außergerichtliche Verfahren 
schneller und kostengünstiger abgewickelt werden kann. Es sind jedoch auch 
Fälle bekannt, wo der außergerichtliche Ausschuß die Entscheidung eines par
allel laufenden Gerichtsverfahrens abwartete, so daß nicht immer von einer 
Zeitersparnis gesprochen werden kann. Zu Beginn der siebziger Jahre soll es 
auch einen bedeutenderen Fall gegeben haben, wo im Rahmen eines außerge
richtlichen Verfahrens die Betroffenen aufgrund unlauterer Maßnahmen des 
Verfahrensausschusses benachteiligt worden sind (Interviews mit Jun Ui, 
März 1985/Juni 1991). Das mag mit dazu beigetragen haben, daß in der Fol
gezeit das Schieds- und Entscheidungsverfahren, die beide den ordentlichen 
Gerichtsweg ausschließen, nur in sehr seltenen Fällen gewählt worden sind.

Im Gegensatz zur Tätigkeit der Streitregelungskommission, die nur 
schwerwiegende Streitfälle zu behandeln hat, soll die Tätigkeit der Präfektur
ausschüsse, wo überwiegend kleinere und mittlere Konfliktfälle zur Entschei
dung anstehen, erfolgreicher die in diese Institutionen bei ihrer Gründung ge
setzten Erwartungen erfüllen. Das wird primär darauf zurückgeführt, daß die 
Präfekturausschüsse generell bürgernäher sind, während die Streitregelungs
kommission durch ihren Sitz in Tokio für die Betroffenen einen höheren Auf
wand (und entsprechend höhere Kosten) verursacht, außerdem gilt sie als zu 
formell und regierungsnah (vgl. Gresser et al. 1981: 344; Aronson 1983: 
147f.; Sagami 1989: 205f.).

53 Hierfür sprechen auch Erfahrungen in anderen Ländern mit sogenannten alternativen 
Streitregelungs verfahren. Vgl. Weidner (1995a, dort weitere Literaturhinweise).
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Obwohl das ursprüngliche Ziel, umweltschutzbezogene Streitfälle von den 
ordentlichen Gerichten fernzuhalten, durch die Einführung eines administrati
ven, außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahrens nicht voll erfüllt worden 
ist, hat dieses System doch einige weitere Vorteile, neben den oben bereits er
wähnten. Es werden in der Literatur Fälle genannt (Gresser et al. 1981: 
330ff.; Kondo 1981: 108ff.; Sagami 1989: 201 ff.), wo aufgrund dieser Ver
fahren strengere Umweltschutzstandards als nach staatlicher Regelung möglich 
festgelegt worden sind, auch wurden Standards für noch nicht regulierte Berei
che festgelegt. Weiterhin wurden Abhilfemaßnahmen als Ergebnis eines 
Schlichtungsverfahrens für Fälle ermöglicht, für die der ordentliche Gerichts
weg verschlossen gewesen wäre. Generell kann aufgrund der vorliegenden In
formationen von positiven Umweltwirkungen ausgegangen werden. Da in allen 
Fällen jeder Einzelfall für sich behandelt wird, insbesondere auch der ökono
mischen und technischen Situation der Emittenten Rechnung getragen wird, 
führen die Verfahren in der Regel wohl zu wirtschaftlich tragbaren Kompro
missen. Flexibilität für den Betrieb ist auch dadurch gewährleistet, daß Zwi
schenlösungen erlaubt werden und den Betrieben die Art der Abhilfemaßnah
men zur Erreichung der Ziele freigestellt bleibt. Ob hierdurch besondere Inno
vationsanreize gegeben werden, konnte nicht geprüft werden; da jedoch auch, 
gemildert durch die Gewährung von Schonfristen, teilweise Anforderungen 
festgelegt werden, für die noch keine geeignete technische Lösung besteht, 
kann zumindest davon ausgegangen werden, daß ein gewisser Innovations
druck durch dieses Instrument erzeugt wird.

Der Vollzugsaufwand ist insgesamt eher niedrig, wenn man die Zahl der 
Ausschußmitglieder betrachtet. Über die Kostenbelastungen öffentlicher Bud
gets durch diese Einrichtungen -  die Gebührensätze sind nicht kostendeckend
-  liegen keine ausreichenden Informationen vor. Für die nationale Streitrege
lungskommission etwa weist das staatliche Umweltbudget für die Jahre 1972 
und 1973 166 und 189 Millionen Yen, für die Jahre 1982 und 1983 387 und 
385 und für 1987 und 1988 425 und 438 Millionen Yen aus (vgl. Environment 
Agency, Quality ... 1974, 1984, 1989). Der Kontrollaufwand ist generell nied
rig, die Akzeptanz der Entscheidungen relativ hoch; dies liegt auch daran, daß
-  im Unterschied etwa zu den Instrumenten »Verwaltungsempfehlung« und 
»Umweltschutzvereinbarung« -  es sich hier um Kompromißentscheidungen 
handelt, die in Form eines förmlichen Vertrags festgelegt werden. Verstöße 
gegen die Vertragsregelungen treten nach offizieller Auskunft kaum auf (vgl. 
auch Gresser et al. 1981: 346).

Schließlich kann im Sinne einer allgemeinen politischen Akzeptanz davon 
ausgegangen werden, daß durch das Streitbeilegungssystem die Verhandlungs
position von Betroffenen insbesondere in Fällen, wo der Gerichtsweg mühsam
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oder verschlossen ist, gestärkt wird, da bei diesen Verfahren sonst bestehende 
förmliche oder rechtliche Barrieren weitgehend ausgeräumt werden. Die Be
troffenen haben durch die verschiedenen Streitbeilegungsverfahren ein weite
res Instrument zur Wahl, um ihre Interessen durchzusetzen; die Option, auf 
andere Mittel der Interessendurchsetzung zurückzugreifen, verbleibt ihnen da
bei weitgehend.

Das Streitbeilegungssystem zielt im wesentlichen auf bestehende Problem
lagen ab, gehört demzufolge eher zum Typus der reaktiven (sanierenden) Um
weltpolitik. Gleichwohl können hiervon Impulse zugunsten einer vorsorglichen 
Umweltpolitik insofern ausgehen, als auch vermutete Problementwicklungen 
(etwa bei privaten Planungen) behandelt werden -  für öffentliche Planungen 
bestehen allerdings sehr enge Grenzen (vgl. Sagumi 1989: 205) -  und die 
durch das System erreichte Informationsfülle der Verwaltung umweltstrategi
sche Planungen erleichtert.

5.10.5 Umweltberichterstattung54

5.10.5.1 Allgemeiner Überblick

Die systematische Offenlegung umweltschutzbezogener Informationen durch 
die zuständigen Verwaltungen schafft einen beträchtlichen Anreiz für die 
Emittenten, nicht nur die Umweltschutzauflagen einzuhalten, sondern auch 
über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehende Umweltschutzmaßnahmen 
durchzuführen. Die Verwaltung setzt das Mittel der Informationsoffenlegung 
in einem erheblichen Ausmaß und gezielt ein, um das Verhalten von Emitten
ten generell oder im Einzelfall zu beeinflussen. Hierzu gehört insbesondere, 
wie auch im Falle von nicht konformem Verhalten gegenüber ihren sonstigen 
Verwaltungsempfehlungen (vgl, Fujita 1982: 232; Shiono 1982: 243), die öf
fentliche Bekanntgabe von Betrieben, die nicht den Verwaltungsanordnungen 
oder -empfehlungen folgen wollen. Es werden zudem -  hier ist die Praxis je 
nach Kommune unterschiedlich -  die Emissionen von Betrieben bekanntge
macht, ohne daß ein Konflikt hierzu der Anlaß wäre. Hierdurch sind die Um
weltschutzleistungen der Emittenten in relativ starkem Maße öffentlich nach
vollziehbar.

54 Auf Literaturverweise im Text wurde weitgehend verzichtet. Umfassend zum Thema 
und mit zahlreichen Literaturverweisen: Weidner (1987). Dort auch Beispiele für die 
Umweltinformationssysteme in Tokio, Yokohama, Kawasaki und Osaka.
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Beide Funktionen der Informationsoffenlegung, die Prangerfunktion sowie 
die Herstellung einer generellen Leistungstransparenz, beeinflussen in Japan in 
starkem Maße das Emittentenverhalten. Wichtigster Anreiz zu »umweltpoliti
schem Wohlverhalten« ist dabei das Bestreben der Unternehmen, in der Öf
fentlichkeit, insbesondere in der Gemeinde ihres Standortes, ein gutes »Um
weltschutzimage« zu haben. Anlaß für solch ein Bestreben ist offensichtlich 
nicht nur, Sanktionen (etwa Kaufboykott oder, subtiler, Diskriminierung von 
Betriebsangehörigen im Ort) vorzubeugen, sondern auch die inzwischen im 
Unternehmensbereich offensichtlich weitgehend internalisierte Überzeugung 
von der sozio-ökonomischen Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit von Um
weltschutzmaßnahmen. In diesen Fällen dient die Umweltberichterstattung der 
Förderung eines positiven Unternehmensbildes.

Eine grundlegende Voraussetzung zur umweltpolitischen Steuerung durch 
Informationsoffenlegung ist in Japan seit langem erfüllt: Der Bereich der Um
weltinformationen (Erfassung und Veröffentlichung von Immissions- und 
Emissionsdaten) ist bereits Ende der sechziger Jahre intensiv ausgebaut wor
den. Das Luftreinhaltegesetz von 1962 (Smoke and Soot Regulation Law) war 
das erste Umweltgesetz, das die Behörden zu einer systematischen Erhebung 
und Veröffentlichung von umweltrelevanten Daten verpflichtete. Hashimoto 
(1989b: 16) hält dies rückblickend für den vielleicht wichtigsten Gesetzesbe
standteil, auch weil damit der Einfluß der Öffentlichkeit auf die Gestaltung der 
Umweltpolitik gestärkt wurde:

»The issue of alerts under the law was the first time that the government disclosed 
data on pollution levels to the public. The disclosures increased public awareness 
of the worsening air quality Situation, and this created the information basis for 
later demands by the citizens for the enactment of strict pollution control pro- 
grams« (ebenda).

Die japanischen Umweltbehörden können seit Ende der sechziger Jahre auf 
umfassende, aus permanenten Erhebungen hervorgehende Datenbestände zu
rückgreifen. Da der generelle Bereich der Umweltberichterstattung in engem 
Zusammenhang mit nahezu allen Formen umweltpolitischer Steuerung steht, 
wird hierauf ausführlicher eingegangen. Das geschieht beispielhaft für den Be
reich Luftreinhaltung, wo die Informationssysteme besonders gut entwickelt 
sind. Im Gewässerschutzbereich und in den anderen Umweltschutzbereichen 
ist die Systematik zwar weitgehend identisch, der Ausbaugrad jedoch noch 
nicht so umfassend wie in der Luftreinhaltepolitik.

In Japan werden nicht nur Emissionen, Immissionen, Zustandsveränderun
gen, Beschwerden, Perzeptionen und Schäden umfassend ermittelt, sondern 
auch in übersichtlicher Weise dokumentiert und veröffentlicht. So gibt das
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staatliche Umweltamt in Japan seit 1971 alljährlich ein mehrere hundert Seiten 
umfassendes, kontinuierlich fortgeschriebenes »Umweltweißbuch« heraus, in 
dem alle wichtigen Umweltbereiche dargestellt und bewertet werden. Dasselbe 
tun auch zahlreiche große Kommunen und Präfekturen für ihren Zuständig
keitsbereich, weiterhin gibt es von verschiedenen staatlichen Ministerien Spe
zialpublikationen zu einzelnen Umweltfragen.

Daneben gibt es, wie auch für die anderen Umweltmedien, spezielle Publi
kationen für den Luftreinhalteber eich. Grundlage hierfür ist ein im internatio
nalen Vergleich beeindruckend gut ausgebautes Meßnetz. In der Regel werden 
auf Basis der automatischen Echtzeitmessung S02, N 02, CO, Oxidantien und 
weitere Komponenten kontinuierlich gemessen. Über 1.600 Meßstationen wer
den derzeit von den Behörden der Gebietskörperschaften betrieben. Bei zahl
reichen größeren Emissionsquellen sind kontinuierlich registrierende Emis
sionsmeßgeräte (in der Regel zur Erfassung von S02, N 02 und Staub) instal
liert, wobei die Meßdaten fortlaufend und direkt auf Basis der Fernübertra
gung (Telemeter-System) an die amtlichen Meßzentralen auf kommunaler oder 
präfekturaler Ebene übermittelt werden. Die Daten werden von einigen Äm
tern mit Angabe der Einzelquelle veröffentlicht, wodurch die Einwohner einen 
Überblick darüber erhalten, welche Betriebe zu den großen Luftbelastern ge
hören und was sie im Zeitablauf für den Umweltschutz tatsächlich getan ha
ben.

Mit dem systematischen Aufbau von Meßnetzen zur Erfassung der Emis
sionen und der Luftbelastung hatte man in den sechziger Jahren begonnen, als 
die japanische Regierung durch massive Bürgerproteste und zahlreiche Scha
densfälle gezwungen worden war, große Anstrengungen zur Verbesserung der 
Umweltqualität, insbesondere der Luftqualität, zu unternehmen. Die damalige 
umweltpolitische Krisensituation hatte starken Einfluß auf Form und Umfang 
des in der Folgezeit intensiv ausgebauten Umweltinformationssystems. Prä
gend auf die Gestaltung des Meß- und Informationssystems wirkten sich vor 
allem die folgenden Faktoren aus:

-  Regierung und Industrie waren wegen des zunehmenden Widerstands der 
Bevölkerung gegen umweltbelastende Quellen und Industrialisierungsvorha
ben übereingekommen, die Umweltkonflikte durch rasch wirksame Verbes
serungsmaßnahmen abzubauen. Hierzu mußte die Daten- und Informations
lage wesentlich verbessert werden: zum einen, um Gegenmaßnahmen auf 
rationaler Grundlage planen und ihre Effekte kontrollieren zu können, zum 
anderen, um die Forderungen der Bevölkerung nach realistischen Informa
tionen über Stand und Entwicklung der Luftbelastung zu erfüllen.
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-  Für die effektive Anwendung bestimmter luftreinhaltepolitischer Regelungs
instrumente (etwa dem GEMS-System und dem Smog-Warnsystem) war das 
Vorhandensein eines landesweiten und dichten Meßnetzes unabdingbare 
Voraussetzung.

-  Die erfolgreiche gerichtliche Durchsetzung von Schadensersatzleistungen 
für Atemwegsbeeinträchtigungen durch Luftbelastungen sowie die spätere 
gesetzliche Regelung hierzu stimulierten Industrie und Behörden, den Aus
bau von Meßsystemen voranzutreiben: Die Verwaltung benötigte unter an
derem Daten zur Festlegung der Kompensationsgebiete und zur Erforschung 
der Zusammenhänge zwischen Luftbelastungen und Gesundheitsbeeinträch
tigungen; den emittierenden Betrieben ging es unter anderem darum, ihre 
Anstrengungen zur Verminderung der Luftbelastung nachzuweisen.

Darüber hinaus -  d.h. über die enger gefaßte Aufgabe der Information über 
Umwelttrends weit hinausreichend -  wird seit Juni 1995 eine umweltökonomi
sche volkswirtschaftliche Gesamtrechnung unter dem Titel »Grünes Bruttoin
landsprodukt« (Green GDP) veröffentlicht. Sie zeigt die nationalen Schadens
kosten aufgrund von Umweltverschmutzung auf. Für das Jahr 1990 sind Scha
denskosten in Höhe von 8,4 Trillionen Yen (etwa 100 Milliarden US-Dollar) 
berechnet worden. Zuständig für die Berechnungen ist das Wirtschaftspla
nungsamt (Economic Planning Agency); sie sollen jährlich erfolgen.

5.10.5.2 Zuständigkeitsregelungen

Der Aufbau eines umfassenden Umweltbeobachtungssystems setzte Ende der 
sechziger Jahre ein. Bereits Mitte der siebziger Jahre war die Aufbauphase ab
geschlossen. In den Folgejahren fanden Ergänzungen und Verbesserungen, je
doch keine fundamentalen Änderungen in der Grundsystematik statt. Die allge
meine rechtliche Grundlage für das japanische Meßsystem bildet das Umwelt
basisgesetz von 1967 in der novellierten Fassung von 1970. So heißt es in der 
hierzu einschlägigen Bestimmung (Art. 13):

»Die Regierung hat sich zu bemühen, zum erforderlichen Erfassen des Standes der 
Umweltschäden und zu angemessener Verwirklichung der Maßnahmen zur Be
kämpfung der Umweltschäden ein System zur Beobachtung, Messung, Untersu
chung und Überprüfung einzurichten.«

Das Grundziel der Umweltpolitik ist in Art. 9, Abs. 1 spezifiziert:

»Die Regierung legt für die Umweltbedingungen hinsichtlich Verunreinigung der 
Luft, Verschmutzung des Wassers, Verseuchung des Erdbodens und für Lärm
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Normen fest, die einzuhalten für die Bewahrung der Gesundheit der Menschen und 
die Erhaltung ihrer Lebensumwelt wünschenswert ist.«

Zur Durchführung von Erhebungen und Untersuchungen führt Art. 14 aus:

»Die Regierung hat Erhebungen über die voraussichtliche Entwicklung der Um
weltschäden und sonstige für die gebotene Planung eines Vorgehens zur Bekämp
fung der Umweltschäden erforderlichen Erhebungen durchzuführen.«

Eine allgemeine Verpflichtung, die Kommunen auch bei ihren Meßaktivitäten 
durch staatliche Finanzhilfen zu unterstützen, ergibt sich aus Art. 23 des Um
weltbasisgesetzes :

»Das Land hat sich zu bemühen, hinsichtlich der Kosten, welche den Gebietskör
perschaften für ihr Vorgehen zur Bekämpfung von Umweltschäden entstehen, die 
notwendigen finanziellen und sonstigen Maßnahmen zu treffen.«

Nähere Bestimmungen zur Erhebung und Veröffentlichung von Daten für die 
einzelnen Umweltmedien sind in den diesbezüglichen Spezialgesetzen enthal
ten.

Auf staatlicher Ebene hat seit seiner Gründung im Jahre 1971 das staatli
che Umweltamt die Federführung bei der Koordination der Umweltbeobach
tung und Umweltberichterstattung; es initiiert und finanziert auch selbständig 
Aktivitäten in diesen Bereichen. Daneben sind es vor allem Fachministerien 
mit wesentlichen Umweltzuständigkeiten -  wie das Wirtschafts-, das Bau- und 
das Gesundheitsministerium - ,  die auf dem Gebiet der Umweltdatenerhebung, 
einschließlich der Vergabe von Forschungsaufträgen und der Veröffentlichung 
eigener Umweltinformationsberichte, aktiv sind.

Die Hauptzuständigkeit für Umweltberichterstattung im staatlichen Um
weltamt selbst liegt bei der Abteilung für »Allgemeine Angelegenheiten« (Ge
neral Affairs Division), die untergliedert ist in »Office of Public Information«, 
»Environmental Information Officer« und »Environmental Information and Sta
tistics Program Coordinator«. Den Fachreferenten für Umweltberichterstattung 
arbeiten die anderen Abteilungen des Umweltamtes zu, insbesondere das 
»Planning and Coordination Bureau«, das »Nature Conservation Bureau«, das 
»Air Quality Bureau« und das »Water Quality Bureau«.

Eine wichtige Stellung hat das dem staatlichen Umweltamt unterstellte, 
1974 gegründete und in Tsukuba gelegene Nationale Institut für Umweltunter
suchungen inne. Im Gründungskonzept werden unter anderem folgende Aufga
ben und Ziele hervorgehoben:

-  besonderer Nachdruck soll auf die Untersuchung von Mensch-Umwelt-Sy- 
stembeziehungen gelegt werden;
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-  die Forschung soll an tatsächlichen sozialen Bedürfnissen ausgerichtet sein 
und zukünftige Umweltprobleme erfassen sowie Mittel zu ihrer Vermeidung 
entwickeln;

-  es soll grundlagenorientierte Untersuchungen zu den Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die natürliche Umwelt sowie zu Methoden, 
Meß- und Analyseverfahren der Umweltbeobachtung durchführen und die 
Sammlung, Aufbereitung und Verbreitung von Umweltdaten aus dem In- 
und Ausland betreiben.

Der Großteil systematischer, kontinuierlicher Umweltbeobachtung findet 
durch die Gebietskörperschaften (Präfekturen und Kommunen) statt. Das 
Spektrum ist sehr breit: Berücksichtigt werden die »klassischen« Umweltme
dien (Luft, Lärm, Wasser, Boden), aber auch Schäden (Gesundheits-, Natur- 
und Vermögensschäden) und Daten zum Umweltbewußtsein und zu Umwelt
aktivitäten und -aufwendungen werden erhoben. Nahezu alle größeren Kom
munen haben Umweltabteilungen oder -ämter, die diese Aufgaben wahrneh
men. Die Präfekturen und etliche Großstädte haben zudem eigene wissen
schaftlich-technische Umweltforschungs- und Umweltanalysezentren, die unter 
anderem komplexe Untersuchungen planen und durchführen sowie Analyse- 
und Bewertungsverfahren entwickeln.

Entsprechend der Aufgabenteilung zwischen der nationalen und der kom
munalen Ebene werden von den staatlichen Stellen zur Ermittlung der Um
weltqualität primär Meßnetze Betrieben, die einen Überblick zur generellen 
landesweiten Situation und ihren Trends geben sollen. Sie betreiben deshalb 
nur relativ wenige Meßstationen in eigener Regie. Bei der Luftgütemessung et
wa werden von kommunalen Stellen rund 1.680 automatisch und kontinuier
lich betriebene Meßstellen unterhalten, während staatliche Stellen rund 30 
Meßstationen betreiben. Die Unterschiede sind in anderen Umweltbereichen 
nicht so groß, doch überwiegt nahezu immer die Anzahl der von den Kommu
nen eingerichteten und beaufsichtigten Meßstationen.

5.10.5.3 Das Umweltinformationssystem im einzelnen

Im folgenden wird ein Überblick über die wichtigeren Einzelbereiche des japa
nischen Umweltinformationssystems gegeben; daran anschließend wird aus
führlicher auf den Bereich Luftreinhaltung eingegangen.
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(1) Gewässer

In Japan wird die Qualität von Fließgewässern, Seen und Küstengewässern 
(insbesondere der großen Meeresbuchten) sowie des Grundwassers fortlaufend 
ermittelt. Die Meßstellen werden wie im Luftbereich sowohl von staatlichen 
als auch von kommunalen Stellen betrieben. Die Ermittlung der Grundwasser
qualität wird vom nationalen Umweltamt geplant, koordiniert und in Koopera
tion mit den Kommunen sowie staatlichen wissenschaftlich-technischen Äm
tern durchgeführt. Die Qualität von Küstengewässern und des Meeres wird 
zentral vom »Amt für Meeressicherheit« des Transportministeriums nach eige
nem Plan geprüft. Die erhobenen Daten gehen an das nationale Umweltamt. 
Das Umweltamt sowie am Meer gelegene Kommunen führen zudem in eigener 
Regie Untersuchungen durch. Es werden, wie im Luftbereich, nicht nur Was
serqualität, sondern auch die Abwassereinleitungen größerer Emittenten ge
messen und analysiert. Diese Aufgabe wird schwerpunktmäßig von den Kom
munen durchgeführt, aber auch staatliche Stellen (insbesondere das für den öf
fentlichen Kläranlagenbau zuständige Bauministerium) nehmen solche Messun
gen vor.

Zur Verbesserung und Erweiterung des Meßnetzes im Gewässerschutzbe
reich erhalten die Kommunen vom nationalen Umweltamt und vom Baumini
sterium Finanzhilfen. Seit 1971 subventioniert beispielsweise das staatliche 
Umweltamt den Aufbau eines automatischen Gewässerqualitätsmeßsystems. 
Im Jahr 1990 gab es in Japan 294 automatische Meßstationen zur Bestimmung 
der Gewässerqualität, wovon 166 von den Kommunen betrieben wurden. Die 
restlichen fallen unter die Obhut des nationalen Bauministeriums; sie werden 
aber von den gebietsmäßig zuständigen Kommunalbehörden betreut. Die Er
mittlung der Abwasserinhalte einzelner großer Emissionsquellen ist dagegen 
Sache der Kommunen, die hierzu rund 360 automatisch-kontinuierlich arbei
tende Abwassermeßstationen betreiben; es findet jedoch eine Teilsubvention 
der Kosten durch das staatliche Umweltamt statt.

Nicht nur Abwässer und Gewässerqualität werden analysiert und über
wacht, sondern auch Schäden durch Gewässerverschmutzungen werden seit 
längerem erfaßt. An dieser Aufgabe sind in der Regel die jeweils rechtlich 
oder sachlich zuständigen Behörden auf nationaler und kommunaler Ebene be
teiligt. Die Schwerpunkte liegen bei der Ermittlung von GesundheitsSchäden 
sowie bei Schäden in Fischerei und Landwirtschaft. Nur in sehr seltenen Fäl
len zielen diese Untersuchungen darauf ab, die Schäden in monetären Größen 
anzugeben. Für den Berichtszeitraum März 1989 bis Oktober 1990 wurden 
beispielsweise 295 Fälle von Schäden für das Fischereigewerbe durch Wasser
verschmutzung (darunter 48 durch Ölverschmutzung und 42 Fälle durch rote
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Fluten) erfaßt; die Gesamtschadenshöhe wird mit rund 3,32 Milliarden Yen 
angegeben (Environment Agency, Quality ... 1992: 505).

(2) Umweltchemikalien

Vor allem wegen der Erfahrungen mit der Minamata- und Itai-Itai-Krankheit, 
die gezeigt hatten, welche schwerwiegende Auswirkungen Gewässerverseu
chungen (inklusive der Schadstoff-Akkumulation im Boden) durch toxische 
und schwer abbaubare bioaktive Chemikalien haben können, wurden relativ 
frühzeitig systematische Erhebungen zur Verbreitung von toxischen Substan
zen unternommen. Seit 1965 führte das Gesundheitsministerium, von 1974 an 
dann das nationale Umweltamt, Meßprogramme zur Erfassung biologischer 
Umweltschäden durch. Das nationale Umweltamt entwickelte 1978 mit Bezug 
auf das Chemikaliengesetz von 1973 ein spezielles Design für Meßprogramme 
zur Identifizierung chemischer Umweltgefahrstoffe. Seit 1979 wird nach die
sem System verfahren. Im Jahr 1983 etwa wurden im Rahmen einer allgemei
nen, durch das nationale Umweltamt organisierten Untersuchung 43 Substan
zen auf ihre Verbreitung und Effekte in Gewässern und Sedimenten geprüft. 
Weiterhin werden spezielle einjährige Meßprogramme zur Umweltbelastung 
bei Lebewesen (Fische, Vögel usw.) in ausgewählten Gebieten des Landes 
durchgeführt; hierbei geht es um die Erfassung der Bio-Akkumulation von 
chemischen Stoffen.

(3) Bodenqualität

Seit 1971 werden Erhebungen zur Bodenqualität in belasteten oder gefährdeten 
Gebieten unter besonderer Berücksichtigung der Belastungen durch die 
Schwermetalle Cadmium, Kupfer und Arsen durchgeführt. Untersuchungen in 
ausgewählten Gebieten werden entweder von der Zentralregierung finanziell 
unterstützt oder in Eigenregie der Kommunen vorgenommen. Auf belasteten 
Gebieten werden zudem »Experimentalfarmen« für gezielte Untersuchungen 
der Auswirkungen von Bodenschadstoffen auf landwirtschaftliche Produkte 
und Tiere eingerichtet.
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(4) Bodenabsenkungen

Aufgrund der geologischen Eigenheiten Japans führen exzessive Grundwasser
entnahmen für allgemeine öffentliche und industrielle Zwecke in einigen Lan
desstellen zu erheblichen Bodenabsenkungen, die insbesondere in Küstennähe 
zu großen Gefahrensituationen (etwa durch Überschwemmungen) fuhren. Des
halb wird in Japan dieses Problem seit längerem untersucht. Gegenwärtig wer
den in rund 60 Gebieten Bodenabsenkungen festgestellt. Die Überwachung er
folgt meist anhand geodätischer Meßverfahren bei simultaner Kontrolle des 
Grundwasserspiegels in standardisierten Meßbrunnen.

(5) Lärmbelästigung

Gemäß der stark differenzierten Umweltqualitätsstandards für Lärm finden in 
Japan vielfältige Lärmmessungen statt. Der größte Anteil der Lärmmessungen 
erfolgt im Verkehrsbereich. Lärmmessungen führen die Kommunen nach in 
den verschiedenen (zumeist quellenorientierten) Lärmschutzgesetzen festgeleg
ten Bestimmungen sowie nach eigenem Ermessen durch; auch staatliche Stel
len wirken hierbei mit oder führen Meßprogramme in eigener Regie durch. 
Die Hauptzuständigkeiten auf staatlicher Ebene liegen beim Verkehrsministe
rium und beim nationalen Umweltamt; letzteres ist in der Regel auch für die 
Veröffentlichung der Resultate verantwortlich.

Neben den Lärmpegeln selbst werden auch -  dies gilt ebenfalls für die an
deren Umweltbereiche -  Rezeptionsdaten mit Hilfe von Bevölkerungsumfra
gen erhoben. Hierbei werden Angaben nach Belästigungsquellen (etwa Ver
kehrs-, Industrie-, Nachbarschaftslärm etc.) spezifiziert. Weniger flächendek- 
kend und systematisch als im allgemeinen Lärmbereich, jedoch gleichfalls in 
systematisch-kontinuierlicher Weise werden in Japan Daten zu Erschütterun
gen (Vibrationen) in Form von Perzeptionsdaten (Belästigungsgrade der Ein
wohner nach deren Angaben) erhoben.

(6) Naturschutz

Der Natur- und Landschaftsschutz wurde von der japanischen Umweltpolitik 
lange stark vernachlässigt. Erst in den letzten Jahren ist dieser Bereich, vor al
lem unter dem Oberbegriff »amenity«, aus der Peripherie des Umweltschutzes 
stärker in den Mittelpunkt der umweltpolitischen Diskussion gerückt. Gleich
wohl sind Erhebungen zur »Lage der Natur« schon seit längerem erfolgt.
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Abbildung 5.12: Untersuchungsschema der 3. Nationalen Erhebung zur La
ge der Natur von 1983
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Quelle: nach Environment Agency, Quality ... (1985).
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Seit Inkrafttreten des Nationalparkgesetzes (des späteren Naturparkgesetzes) 
haben Parkaufseher in den Naturschutzgebieten Bestandsaufnahmen, Messun
gen und sonstige Beobachtungen auf Basis verschiedener, gesetzlich geregelter 
Naturschutzprogramme vorgenommen. Jedoch erst seit Verabschiedung des 
Naturschutzgesetzes von 1972 finden, fußend auf Artikel 5, im Fünfjahres
rhythmus großangelegte mehrjährige Untersuchungen zur »Lage der Natur« 
statt. Diese »National Surveys on the Natural Environment«, in Japan auch als 
»National Green Census« bezeichnet, sollen, wie es im »Umweltweißbuch« des 
nationalen Umweltamtes heißt, »die Situation der natürlichen Umwelt umfas
send und in wissenschaftlicher Weise« erfassen.

Abbildung 5.12 zeigt die wesentlichen Kriterien, die bei der 3. Nationalen 
Erhebung zur Lage der Natur berücksichtigt worden sind.

Im Rahmen der 1983er Erhebung wurde unter anderem eine relativ fein- 
gliedrige Kartierung der Vegetation (Maßstab 1:50.000) im gesamten Staats
gebiet vorgenommen. An dieser Aufgabe beteiligten sich rund 100.000 Frei
willige. Nach amtlicher Darstellung sei hierdurch auch das Bewußtsein für die 
Bedeutung des Naturschutzes in der Bevölkerung gefördert worden.55

Die Federführung bei diesen Erhebungen hat das nationale Umweltamt, 
das hierbei mit den Kommunen und wissenschaftlichen Experten kooperiert. 
Die Zuständigkeit des nationalen Umweltamtes erklärt sich insbesondere dar
aus, daß es die Oberaufsicht über die Nationalparks hat. Hierdurch wird die 
Aufgabendurchführung wesentlich erleichtert, weil auf das »eigene« Natur
parkpersonal zurückgegriffen werden kann. Ergänzende Erhebungen mit be
sonderer Berücksichtigung des Waldes werden vom Ministerium für Land-, 
Forst- und Fischereiwirtschaft durchgeführt; diese Ergebnisse werden im all
jährlich erscheinenden »Weißbuch« des Ministeriums veröffentlicht.

Schließlich wurde ein landesweites Dauerbeobachtungssystem zu lokalen 
Umweltsituationen und -problemen eingerichtet, wozu insgesamt 1.500 Perso
nen beauftragt wurden, die als »beauftragte Umweltmonitore« agieren (Envi
ronment Agency, Quality ... 1992: 435).

55 Eine OECD-Expertengruppe bewertet diesen Ansatz wie folgt: »The database from this 
co-ordinated effort is impressive, ranging from vegetation maps at 1:50,000 scale for 
all of Japan to hundreds of volumes on the fauna, rivers, lakes, coastal areas, natural 
landscapes and many other natural elements« (OECD 1994: 77).
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Auf einige ausgewählte Bereiche wird im folgenden nur kurz eingegangen; 
einen vollständigeren Überblick zu den weiteren, relativ systematisch beobach
teten Bereichen gibt das alljährlich vom staatlichen Umweltamt herausgegebe
ne »Umweltweißbuch« (Quality of the Environment in Japan).

-  Umweltperzeption
Neben der medienbezogenen Umweltberichterstattung, deren wesentliche 
Grundzüge oben dargestellt wurden, gibt es noch systematisch-kontinuierli
che Erhebungen über Perzeptionen der Bevölkerung zur Lage der Umwelt, 
zu Umweltbelästigungen sowie zur Umweltpolitik bzw. über Einschätzun
gen zukünftiger Entwicklungen im Umwelt- und Gesellschaftsbereich. Der
artige Umfragen werden sowohl von Präfekturen als auch von staatlichen 
Stellen (häufig: staatliches Umweltamt und Premierministeramt) in Auftrag 
gegeben. So finden etwa seit längerem alljährlich Meinungsumfragen zu 
Umweltproblemen im Auftrag des Premierministeramtes statt. Über die Er
gebnisse wird in Spezialreports und -  allerdings nicht regelmäßig -  im Um
weltweißbuch berichtet.

-  Umweltverträglichkeitsprüfung
Umweltbeobachtungen im Rahmen von Verfahren zur Abschätzung der Um
weltverträglichkeit können als räumlich begrenzte, in systematischer Weise 
durchgeführte Ad-hoc-Umweltberichterstattungen betrachtet werden. Sie 
finden in Japan in der Regel bei größeren öffentlichen und privaten Bauvor
haben statt. Die Ergebnisse werden »vor Ort« öffentlich bekannt gemacht. 
Die Prüfungen erfassen üblicherweise die Bereiche Wasser, Luft, Boden, 
Flora, Fauna, teilweise auch Lebensqualität und Wohnumwelt, wobei zum 
letzteren auch Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit, Klimaverän
derungen sowie Gefährdungen des Landschaftsbildes und von Kulturgütern 
zählen.

-  Umweltbedingte Krankheiten
Die im Rahmen des staatlichen Entschädigungssystems erfaßten umweltver
schmutzungsbedingten Erkrankungen werden alljährlich im Umweltweiß
buch aufgeführt. Auf kommunaler und präfekturaler Ebene findet eine noch 
umfassendere sowie detailliertere Erfassung und Berichterstattung statt.

(7) Sonstige Bereiche
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5.10.5.4 Informationen und Messungen zur Luftbelastung

Eine Gesamtbetrachtung des japanischen Umweltberichterstattungssystems 
zeigt, daß sein Herzstück das Informationssystem zur Luftbelastung ist. Japan 
hat hierzu im weltweiten Vergleich das dichteste vollautomatisierte Luftgüte- 
meßnetz aufgebaut (vgl. Yanagisawa 1989). Der Ausbau erfolgte in einem zü
gigen Tempo: 1971 waren rund 500 Stationen in Betrieb, wenige Jahre später 
waren es nahezu 1.000; gegenwärtig sind annähernd 1700 Meßstationen konti
nuierlich in Betrieb (Tabelle 5.41). Als kontinuierlich messende Station gilt 
nur die, die mehr als 6.000 Betriebsstunden pro Jahr zuverlässig funktioniert 
hat. Das System wird kontinuierlich ausgebaut (vgl. Environment Agency, 
Quality ... 1992: 462ff.).

Tabelle 5.41: Kommunales Luftgütemeßnetz: Anzahl der Meßstationen und
Art der Meßobjekte

Erfaßte Schadstoffe Stationen zur Stationen an Gesamt
allgemeinen
Immissions-

Verkehrswegen

messung

S02 (a) 1.626 51 1.677
NO, N 02 (a) 1.279 284 1.563
CO (a) 214 322 536
Oxidantien (a) 1.006 49 1.055
NMHC (a) 278 127 405
Schwefelstaub (a) 366 30 396
Staubniederschläge (m) 1.563 - 1.560

Anmerkungen:
a = automatisch arbeitendes Meßgerät 
m = manuell betriebenes Meßgerät 
NMHC = nicht-aliphatische Kohlenwasserstoffe
Alle Meßstationen werden von Kommunalverwaltungen betrieben.

Quelle: nach Angaben der Environment Agency (1989).

Große Anstrengungen werden in Japan auch zur kontinuierlichen Erfassung 
des Schadstoffausstoßes (Emissionen) unternommen. Seit etwa 1970 werden 
automatische Emissionsmeßgeräte auf Basis des Telemetersystems (Fernüber
tragung) direkt bei größeren Luftverschmutzungsquellen im Industrie- und 
Kraftwerksbereich installiert. Mit diesen Geräten werden in aller Regel der 
Brennstoffverbrauch sowie die Massenkonzentration von Stickstoffoxiden und 
Schwefeldioxid im Rauchgas erfaßt. Die Daten werden über Standleitungen
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oder Funk fortlaufend an die zuständigen Umweltverwaltungen übermittelt, so 
daß diese ständig über das Umweltverhalten der wichtigsten Schadstoffquellen 
informiert sind. Mittlerweile haben 34 Kommunen solche Systeme bei über 
700 Betrieben eingerichtet (Tabelle 5.42). Ein Großteil der Emissionsdaten 
wird jedoch aus technischen und ökonomischen Gründen bei stationären Quel
len über den Brenn- und Betriebsstoffverbrauch, bei mobilen Quellen nach 
weiteren Kriterien (Fahrleistung, Fahrdauer, Fahrweise etc.) errechnet (Yana- 
gisawa 1989: 182, 184ff.).

Tabelle 5.42: Meßstationen zur Erfassung der Schadstoffemissionen (Luft) -  
Entwicklungstrend, 1970 bis 1983

Anzahl der Meßstationen Anzahl der Kommumen, die das 
System eingeführt haben

1970 66 1
1971 163 2
1972 361 5
1973 477 12
1974 551 17
1975 652 22
1976 684 24
1977 683 25
1978 701 27
1979 702 28
1980 704 29
1981 709 31
1982 704 31
1983 712 34

Quelle: nach Angaben der Environment Agency (1984).

Die Kosten für die Installation und den Betrieb der Meßgeräte sind von den 
Unternehmen selbst zu tragen. Die Überprüfung und Wartung der (plombier
ten) Meßgeräte findet nur unter behördlicher Aufsicht statt.

Das System der kontinuierlichen einzelbetrieblichen Emissionsüberwa
chung in Verbindung mit einem Luftgüte-Steuerungssystem, das in diesem 
Umfang einmalig ist, beruht weitgehend auf außergesetzlichen Regelungen, 
den sogenannten freiwilligen Umweltvereinbarungen, die zwischen Kommu
nen und Betrieben teils mit Bürgerbeteiligung abgeschlossen werden. Sie wer
den auch für andere Zwecke der Umweltbeobachtung genützt. So enthält ein 
großer Teil der mittlerweile rund 45.000 Umweltvereinbarungen Verpflichtun
gen der Betriebe zur Vornahme von speziellen Umweltqualitäts- und/oder 
Emissionsmessungen, die nach dem Umweltrecht nicht erforderlich oder er

426



zwingbar wären. Das japanische System der Umweltbeobachtung profitiert in 
erheblichem Maße von diesen Vereinbarungen, da es den Kommunen hier
durch möglich wird, flexibel und rasch auf neue Informationsbedürfnisse zu 
reagieren, etwa im Falle neuer Produktionsverfahren, in denen Stoffe zum 
Einsatz kommen oder Emissionen entstehen, die noch nicht rechtlichen Rege
lungen unterworfen sind. Hierdurch können Behörden und Nachbarschaft 
(aber nicht die »allgemeine Öffentlichkeit«) zudem Informationen erhalten, die 
in anderen Ländern als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse nicht herausgege
ben werden. Gleichwohl soll es im Bereich der »High-Tech«-Industrie erhebli
che Datenzugangsprobleme geben.

5.10.5.5 Smog-Warnsysteme in Großstädten -  Das Beispiel Kawasaki

Japans Städte wurden schon sehr früh (Anfang der siebziger Jahre) häufig von 
Smog-Episoden geplagt; das gilt auch heute noch in erheblichem Maße für 
photochemischen Smog. Deshalb sind schon Anfang der siebziger Jahre Smog- 
Warnsysteme von den Kommunen und Präfekturen eingerichtet worden. In 
diese Systeme werden die kontinuierlich erfaßten Immissions- und Emissions
daten sowie meteorologische Daten einbezogen. Hierdurch -  und über das in 
der Regel gut ausgebaute elektronische Warnsystem -  ist es in Japan möglich, 
drohenden Smogsituationen gegenzusteuern und zumindest die Gesundheitsbe
einträchtigungen geringer zu halten, als es ohne solch ein effizientes Warnsy
stem möglich wäre.

In der Industriestadt Kawasaki (1,1 Millionen Einwohner) sind gegenwär
tig 18 automatische Meßstationen zur Ermittlung der Luftqualität in Betrieb. 
Die Daten werden fortlaufend an das städtische Umweltbeobachtungszentrum 
übermittelt. Eine elektronische Schautafel vor dem Rathaus zeigt den Einwoh
nern die Ergebnisse an und warnt bei Gefahr hoher Luftbelastung. Außerdem 
werden, falls eine hohe Luftbelastung droht, die 27 Großbetriebe der Stadt, 
die für über 90 Prozent der Schwefeldioxid- und Stickoxidemissionen (aus sta
tionären Quellen) in Kawasaki verantwortlich sind, unverzüglich per Compu
tersteuerung informiert und zu Gegenmaßnahmen aufgefordert. Ob sich die 
Betriebe an diese behördliche Aufforderung halten, ist für die Umweltbeamten 
jederzeit kontrollierbar, denn diese Großbetriebe sind an das städtische Emis
sionsmeßsystem angeschlossen. Weiterhin werden die Emissionsdaten fortlau
fend auf zwei speziellen elektronischen Schautafeln angezeigt, die für die Öf
fentlichkeit zugänglich im städtischen Umweltbeobachtungszentrum und in der 
Eingangshalle des Rathauses aufgestellt sind. Im Oktober 1984 wurde das Sy
stem der Informationsoffenlegung für Umweltdaten dahingehend erweitert,
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daß jeder Bürger auf Anfrage von der Umweltbehörde Auskunft über den 
Schadstoffausstoß von Einzelbetrieben erhalten kann. Die Betriebsleitung kann 
hiergegen innerhalb einer bestimmten Frist Einwand erheben, wodurch vor al
lem die Wahrung von Betriebsgeheimnissen sichergestellt werden soll.

Neben allgemeinen Überwachungsaufgaben dient das Umweltbeobach
tungssystem der Stadt Kawasaki speziell der Warnung vor photochemischem 
Smog sowie der gezielten Reaktion hierauf. Der Aufbau des Smog-Warnsy
stems war im März 1974 abgeschlossen. Es bezieht Immissions- und Emis
sionsdaten sowie meteorologische Grunddaten systematisch ein (Abbildung 
5.13). Bei Smoggefahr werden nicht nur die Großemittenten in der Stadt infor
miert, sondern auch die Bevölkerung wird über elektronische Schautafeln und 
durch Meldungen der öffentlichen Medien gewarnt. Gesundheitsämter und 
Schulen werden dagegen gesondert informiert. So sind ausschließlich für 
Smogwarnungen zu 47 Schulen und Gesundheitsämtern Standleitungen einge
richtet worden. Die dort installierten Empfangsgeräte warnen nicht nur vor 
Smoggefahren, sondern geben teilweise auch Informationen zur Höhe der 
Luftbelastung.

5.10.5.6 Bewertung

Die Praxis der Umweltberichterstattung (einschließlich der Informationsoffen
legung) hat eindeutig positive Effekte für den Umweltschutz (Umweltwirksam
keit). Insbesondere die Erfolge der japanischen Luftreinhaltepolitik bei der 
Senkung der SO2- und N02-Emissionen aus stationären Quellen sind zu einem 
Gutteil den indirekten Wirkungen des umfassenden Meß- und Informationssy
stems zuzuschreiben. Das liegt zum einen daran, daß die japanischen Behör
den hierdurch in optimaler Weise die für Maßnahmenprogramme notwendigen 
Informationen erhalten, zum anderen daran, daß die im Falle von größeren 
Emissionsquellen weit verbreitete Praxis der kontinuierlichen Emissionsmes
sungen sowie der fall weisen (in einzelnen Kommunen sogar ständigen) Veröf
fentlichung der Emissionsdaten auf die Unternehmen einen starken Anreiz zu 
tatsächlichen Emissionsverminderungen ausübt. Außerdem stimuliert die weit
gehende Veröffentlichungspraxis bei Immissions- und Emissionsdaten auch die 
Umweltbehörden selbst zu nachdrücklicheren Umweltschutzaktivitäten als in 
Fällen, wo ihre Leistungen für die Öffentlichkeit nicht in diesem Umfang fest
stell- und beurteilbar sind. Als besonders wirksames Mittel zur Durchsetzung 
von Umweltschutzmaßnahmen erweist sich die bei den kommunalen Umwelt
verwaltungen übliche Praxis, diejenigen Betriebe der Öffentlichkeit bekanntzu
geben, die sich nicht an Verwaltungsanordnungen oder -empfehlungen halten.
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Die hohe Entdeckungswahrscheinlichkeit nicht-konformen Verhaltens auf
grund des effektiven Kontrollsytems sowie die öffentliche Bekanntmachung 
solch eines Verhaltens durch amtliche Organe erklärt vermutlich zu einem 
Gutteil die relativ geringen Vollzugsschwierigkeiten der japanischen Umwelt
politik: Ein Phänomen, das üblicherweise zu undifferenziert mit der Konsens- 
orientiertheit der japanischen Bevölkerung und Unternehmen erklärt wird.

Es steht außer Frage, daß die ökonomische Effizienz von Umweltschutz
maßnahmen prinzipiell gesteigert werden kann, wenn -  wie es in Japan der 
Fall ist -  Umweltschutzmaßnahmen auf Grundlage eines umfassenden Um
weltberichterstattungssystems durch die Verwaltung geplant und implementiert 
werden können. Für das Funktionieren zentraler Instrumente der japanischen 
Umweltpolitik (insbesondere GEMS-Systeme für den Immissionsschutz- und 
Gewässerschutzbereich, Gesundheitsschädenkompensationssystem, Umwelt
schutzvereinbarungen, K-Wert-System) ist das oben beschriebene System der 
Umweltberichterstattung eine grundlegende Voraussetzung. Die Nutzung der 
überwiegend von den Kommunen erhobenen Daten für die regionale und na
tionale Umweltschutzplanung ist dadurch gewährleistet, daß die Daten nur ei
nem sehr begrenzten Geheimnisschutz unterliegen und das staatliche Umwelt
amt einen fast uneingeschränkten Zugriff auf diese Daten hat. Auch die flexi
ble und kontrollierte Reaktion auf kurzfristig auftretende Problemsituationen 
(insbesondere Smog-Episoden) ist ermöglicht. So werden die laufend erhobe
nen Emissions- und Immissionsdaten systematisch in die Smog-Warnsysteme 
der Kommunen einbezogen. Im Falle einer drohenden Smog-Situation werden 
die größeren Emittenten in weitgehend automatisierter Weise benachrichtigt 
und zu Emissionssenkungen im Rahmen der allgemeinen oder der speziellen 
kommunalen Smog-Regelungen aufgefordert. Das umfassende, stark differen
zierte (Erfassung der Emissionen einzelner Betriebe) und mit Rückkopplungs
schleifen versehene Informationssystem ermöglicht es der Verwaltung, ihre 
Anordnungen und Empfehlungen zur Emissionsminderung »einzelquellen
scharf« zu dosieren. Hierdurch kann die Relation zwischen angestrebtem Ent
lastungseffekt und Eingriff in Betriebsabläufe optimiert werden. Hinsichtlich 
der Investitionen und des Betriebs der automatischen Immissionsmeßnetze 
wird auf recht erhebliche Kosten für die Kommunen und den Staat hingewie
sen, doch werden sie für (noch) gerechtfertigt gehalten (Hashimoto 1989d: 
77). Allerdings haben etliche Kommunen auch aus Kostenerwägungen 
beschlossen, keine weiteren elektronischen Schautafeln zur Information über 
die Luftbelastungssituation aufzustellen.

Die kontinuierliche Information der Bevölkerung über Stand und Entwick
lung der Umweltsituation, insbesondere die (zunehmende) Praxis der japani
schen Kommunen, umweltrelevante Daten von Einzelbetrieben mitzuteilen,
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stimuliert Nachbarschaftsgruppen, Umweltschutzvereinbarungen abzuschlie
ßen oder bestehende Vereinbarungen zu modifizieren. Hierdurch entsteht ein 
erheblicher Anreiz für die Unternehmen, über das gesetzlich geforderte Maß 
hinausgehende Umweltschutzmaßnahmen vorzunehmen. Weiterhin führt die 
durch das umfassende System der Umweltberichterstattung bewirkte Transpa
renz der Umweltauswirkungen betrieblicher Tätigkeit dazu, daß das allgemei
ne »Image« eines Unternehmens erheblich durch seine Umweltschutzleistungen 
beeinflußt wird. Aus den Interviews mit japanischen Unternehmen ging durch
gängig hervor -  insbesondere in Kawasaki, wo die unternehmensbezogene In
formationsoffenlegung besonders intensiv gehandhabt wird - ,  daß die positive 
Imagebildung durch Umweltschutzmaßnahmen einen festen und bedeutenden 
Platz im unternehmerischen Kalkül hat.

Verwaltungsorganisatorische oder technische Probleme beim Management 
des Umweltberichterstattungssystems (administrative Praktikabilität) sollen 
kaum auftreten. Die Betriebs- und Investitionskosten für die bei den Betrieben 
installierten Meßgeräte zur Kontrolle der Emissionen und Abwassereinleitun
gen sind von den Unternehmen selbst zu tragen. Für die von den Kommunen 
oder Präfekturen betriebenen Meßstationen zur Luftqualitätsüberwachung gibt 
es Staatszuschüsse bis zur Hälfte der Investitionskosten. Wegen der weitge
henden Vollautomatisierung des Systems ist der hierfür erforderliche Verwal
tungsaufwand relativ gering; stellt man die hierdurch erzielte Verminderung 
des Verwaltungsaufwands für andere Vollzugsaktivitäten (etwa Betriebsinspek
tionen, Sanktionsmaßnahmen) in Rechnung, ist mit großer Wahrscheinlichkeit 
von einem positiven Effekt für die Verwaltung auszugehen.

Inter- und intraadministrative Abstimmungsprobleme mit negativen Wir
kungen auf den Umweltdatenfluß zwischen den verschiedenen Verwaltungsein
heiten oder -ebenen treten nur in geringem Maße auf. Zwar gibt es auch hier 
klientelbezogenes Zurückhalten von Daten -  so besonders vom Wirtschafts
und vom Bauministerium gegenüber dem staatlichen Umweltamt praktiziert - , 
doch betrifft das vorwiegend vertrauliche »Insider-Informationen«, die den Mi
nisterien außerhalb der Normalverfahren mitgeteilt werden. Die Erklärung für 
den ansonsten weitgehend reibungslosen Informationsfluß zwischen nationalen 
Behörden ist wohl in den klaren Kompetenzregelungen zugunsten des staatli
chen Umweltamtes zu finden, inklusive seiner Zuständigkeit für umweltinfor- 
mationsbezogene Budgetverteilungen. Die Beziehungen zwischen dem Um
weltministerium und den kommunalen Stellen sind ebenfalls durch Erlasse und 
Übereinkünfte zur Datenübermittlung relativ klar geregelt, des weiteren durch 
ein vielfältiges Finanztransfer- und Koordinationsnetzwerk abgesichert. Zu 
letzterem gehören etwa der wechselseitige (oftmals mehrjährige) Austausch 
von Experten zwischen Umweltamt und Kommunen sowie Finanzhilfen für
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meßtechnische Einrichtungen der Kommunen. Für die Errichtung von Meßnet
zen und die Anschaffung der erforderlichen Meßgeräte und Instrumente über
nimmt die Landesregierung ein Drittel der Kosten. Höhere Mittel (bis 50 Pro
zent) erhalten Kommunen, die regionale Umweltschutzprogramme (nach 
Art. 18 Umweltbasisgesetz) durchführen.

Aus einer demokratietheoretischen Perspektive betrachtet, schafft das japa
nische System der Umweltberichterstattung eine zentrale Voraussetzung für 
eine substantielle Bürgerpartizipation im Bereich der Umweltpolitik: Es ge
währleistet in hohem Maße die notwendige Transparenz, die es Bürgerinnen 
und Bürgern (im folgenden: Bürgern) erst ermöglicht, eigenständig Leistungen 
und Defizite im Umweltschutz zu beurteilen, um in rationaler Weise umwelt
politische Prioritäten setzen zu können. Soweit feststellbar, hat die japanische 
Praxis einer weitgehenden Offenlegung umweltschutzbezogener Informationen 
die Position der Bürger bezüglich ihres Einflusses auf Umweltschutzmaßnah
men entscheidend gestärkt, ohne daß die Unternehmen von einer Welle uner
füllbarer Ansprüche überschwemmt wurden oder die Steuerungskapazität der 
Umweltverwaltung geschwächt wurde. Letztere wurde vielmehr gestärkt, weil 
die Verwaltungen auf kommunaler Ebene zur Durchsetzung von Umwelt
schutzmaßnahmen bei emittierenden Betrieben das Umweltengagement der 
Bürger aktiv in ihre Durchsetzungsstrategien einbeziehen. Nachteilig wirkt 
sich diese umweltpolitische Strategie der Informationsoffenlegung allein für 
Unternehmen mit geringen Umweltschutzleistungen aus. Unternehmen mit po
sitiver Umweltbilanz werden dadurch begünstigt, denn Leistungen im Umwelt
schutzbereich können nur dann in relevantem Maße imagebildend sein, wenn 
die Informationen einen (regionalen/nationalen und/oder inner sektoralen) Ver
gleich ermöglichen.

Sowohl die Verwaltungsempfehlungen als auch die Praxis einer weitgehen
den Informationsoffenlegung (einschließlich des umfassenden und dichten In
formationserhebungssystems) sind wesentliche, systematisch eingesetzte Pla- 
nungs- und Steuerungsmittel der japanischen Umweltpolitik aller Verwaltungs
ebenen. Während Verwaltungsempfehlungen im wesentlichen als förmliche 
Verwaltungsinstrumente substituierende und ergänzende Mittel zur Program
mierung und Steuerung der Umweltschutzmaßnahmen von privatwirtschaftli
chen Emittenten angewendet werden, wird durch das Mittel der Informations
offenlegung der Adressatenkreis auf die allgemeine Bevölkerung ausgedehnt, 
was im Effekt einer Erweiterung des Sanktionsinstrumentariums der Verwal
tung sowie einer generellen Stärkung ihrer Verhandlungsposition gegenüber 
Emittenten gleichkommt. Zugleich wird durch die Praxis der Informationsof
fenlegung die Voraussetzung für eine substantielle Bürgerpartizipation im 
Vollzugsbereich geschaffen. Weiterhin wird hierdurch eine Basisvorausset
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zung zum Abschluß von Umweltschutzvereinbarungen und zu ihrer Akzeptanz 
durch die Bevölkerung geschaffen, weil die Inhalte und Effekte der Vereinba
rungen in hohem Maße kontrollierbar werden. Die politische Akzeptanz des 
Umweltinformationssystems ist dementsprechend als hoch einzuschätzen. Kri
tisiert wird dagegen die überwiegend restriktive Haltung der Behörden bei di
rekten Bürgerinformationswünschen bezüglich allgemeiner Umweltpolitikin
formationen (etwa administrative Planungsdaten, Verwaltungsempfehlungen, 
Umweltverträglichkeitsprüfungen). Abhilfe wird von der (bislang nur allge
mein diskutierten) Schaffung eines umweltbezogenen »Freedom of Information 
Act« erhofft.

Die umfassende und aktuelle Datenlage schafft für alle Aktorgruppen eine 
generell gute Grundlage für die Entwicklung und Durchsetzung von Vorsorge
maßnahmen. Überwiegend wird das Umweltinformationssystem jedoch als ein 
Instrument des Risiko- oder Belastungsmanagements eingesetzt, etwa indem 
drohende Smogsituationen nach Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten unter die 
Schädlichkeitsschwelle »geregelt« werden.

Das bestehende System der Umweltbeobachtung und Umweltberichterstat
tung ist ebenso wie die japanische Umweltpolitik ursprünglich nicht das Er
gebnis einer planenden (vorausschauenden) staatlichen Politik gewesen. Beides 
ist in Reaktion auf massiven umweltpolitischen Handlungsdruck entstanden, 
der auf Industrie, Politik und Verwaltung ausgeübt worden war.

Die damaligen Ausgangsbedingungen haben die Grundstruktur des japani
schen Umweltinformationssystems -  bis auf den heutigen Tag -  entscheidend 
geprägt:

-  Umweltprobleme wurden wesentlich als Gefährdungen der menschlichen 
Gesundheit definiert und politisiert;

-  als Verursacher der Umweltprobleme galten industrielle Emittenten und die 
(aktiv an der Gestaltung der Industriepolitik beteiligte) staatliche Verwaltung 
(Ministerialbürokratie);

-  der komplexe naturwissenschaftliche Ursachen- und Verursachernachweis 
war durch die Rechtsprechung erheblich vereinfacht worden;

-  das japanische »Wachstumskartell« (Industrie, Ministerialverwaltung, Re
gierungspartei) strebte an, gegen den drohenden industriepolitischen Steue
rungsverlust mit einer rasch wirksamen Umweltpolitik in den konfliktreich
sten (und damit sichtbarsten) Bereichen anzugehen.

Hieraus erklärt sich die das japanische Umweltinformationssystem prägende 
Merkmalskombination. Es fokussiert auf die menschliche Gesundheit und auf 
die industriellen Emissionen; wegen des damaligen umweltpolitischen Ver
trauensverlustes zentraler Instanzen sind dezentrale Verwaltungsebenen (Kom
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munen und Präfekturen) Hauptträger des Informationssystems; die juristi 
sehe Komplexitätsreduktion der Ursachen/Verursacher-Wirkungsbeziehungen 
macht komplexe Informationssysteme weniger erforderlich und das Anfang 
der siebziger Jahre etablierte umweltpolitische Kosten-Nutzen-Kalkül des 
Staatsapparates benötigte vor allem ein effizientes, akzeptables Informationssy
stem zur Legitimationsbeschaffung und zur ökonomischen Optimierung der 
Umweltschutzmaßnahmen.

Es sind, so ist jedenfalls am Beispiel Japans deutlich zu erkennen, über
wiegend politische Rationalitäten und Opportunitätsüberlegungen, die in einem 
hohen Maße technisch-naturwissenschaftliche Konstruktionen wie Umweltin
formationssysteme gestalten. Diese Systeme mögen später eine Eigendynamik 
entwickeln, die zu einer gewissen Emanzipation von ihren »Geburtsumstän
den« führt; gleichwohl sind die historischen Ausgangsbedingungen im gegen
wärtigen Umweltinformationssystem noch sehr einflußreich. Wie die Umwelt
politik im Verlauf der Zeit durch praktische (Vollzugs-)Erfahrungen zur Ände
rung und Ergänzung des umweltpolitischen Instrumentariums veranlaßt wurde, 
so gab es auch Lerneffekte im Umweltbeobachtungssystem, die aus der Erfah
rung resultierten, daß es enge (und für die umweltpolitische Praxis höchst rele
vante) Wechselwirkungen und Beziehungsmuster zwischen Emissionsquellen, 
Umweltmedien und Rezeptoren gibt. Aus diesem Grunde sind in Japan zuneh
mend Tendenzen erkennbar, das in recht hohem Maß separierte Umweltbeob
achtungssystem zumindest zu einigen komplexeren Subsystemen zu integrie
ren; von einem »integralen« System ist man allerdings noch weit entfernt.

Seit einigen Jahren werden die Schwächen des in Japan vorherrschenden 
technokratischen Umweltpolitikansatzes immer sicht- und spürbarer: Es 
kommt zu Problemverschiebungen (etwa: Ausbau und Verbesserung der Klär
anlagen führen zu größeren Mengen von Klärschlamm mit höheren Schadstoff
konzentrationen), in ehemals besonders erfolgreichen Bereichen steigen die 
Umweltbelastungen wieder an (etwa: Verschlechterung der Luftqualität in Bal
lungsräumen, trotz Ausrüstung der Pkw mit Drei-Wege-Katalysatoren, auf
grund der Zunahme des Individualverkehrs), die Internationalisierung der Um
weltpolitik legt die globalen negativen externen Effekte mancher Maßnahmen 
(Stichwort: »pollution export«) bloß und setzt die japanische Regierung unter 
Handlungsdruck. Es zeigt sich mithin auf verschiedenen Ebenen, daß der öko
logische Kontext vom bisherigen umweltpolitischen Instrumentarium unzuläng
lich berücksichtigt wird. Das ist zwar schon seit längerem so und den Exper
ten auch bekannt, doch scheint nunmehr ein Schwellenwert erreicht zu sein, 
dessen Überschreiten umweltpolitisch handlungsmobilisierend wirkt.

Zum einen ist es exogener Druck (durch ausländische Regierungen und in
ternationale Umweltorganisationen), der ein Festhalten an einer Umweltpoli
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tikkonzeption erschwert, die über die Landesgrenzen hinausreichende negative 
Umwelteffekte nicht systematisch einbezieht. Zum zweiten geht die (ehemals 
hohe) Leistungsfähigkeit des umweltpolitischen Instrumentariums, mit geziel
ten selektiven Interventionen in besonders kritische Umweltbelastungsbereiche 
solche Entlastungseffekte zu erzielen, die weiteres Wirtschaftswachstum ge
sellschaftlich akzeptabel machen, immer mehr zurück. Das liegt materiell vor 
allem an den akkumulativen Effekten von intermedialen Problemverschiebun
gen.

Es ist, so die These, wiederum umweltpolitischer Druck, der allerdings in 
wesentlich schwächerer Form als Ende der sechziger Jahre auftritt, der den 
Anstoß zu einem neuen konzeptionellen Denken in der offiziellen Umweltpoli
tik gibt. Das strahlt auch auf den Bereich Umweltbeobachtung aus. Wird die 
Vielfalt an teilweise sehr detaillierten Informationen bedacht, die bislang se
lektiv für bestimmte Stoffe und Medien erhoben wird -  und zwar bezogen auf 
Emittenten, Verbreitung und Wirkungen - ,  dann dürften in Japan günstigere 
Voraussetzungen für den Aufbau eines integrierten Umweltbeobachtungssy
stems bestehen als in vielen anderen Industrieländern.

Die Vernetzung von Einzelsystemen der Umweltbeobachtung ist zudem 
nicht nur ein theoretisch-methodisches (konzeptionelles) sowie technisches, 
sondern auch ein organisatorisches und politisches Problem: Es ist aus anderen 
Ländern bekannt, daß vorhandene Daten häufig nicht miteinander verknüpft 
werden können, weil es konkurrierende Interessen zwischen unterschiedlichen 
Behörden, Institutionen und, das tritt besonders in föderativen Staaten auf, 
zwischen Zentrale und Bundesländern gibt (vgl. Weidner/Zieschank/Knoepfel 
1992). Sowohl die technischen als auch die organisatorischen Voraussetzungen 
sind in Japan relativ günstig, um einen integralen Ansatz für die Umweltbe
richterstattung zu entwickeln und zu realisieren, wodurch die Vorsorgeorien
tierung dieses Instruments gestärkt würde. Ob es hierbei auch zu einer größe
ren Öffnung amtlicher Akten und einer rechtlichen Absicherung der Zugangs
rechte zu internen amtlichen Daten für die Öffentlichkeit -  wie etwa im US- 
Gesetz »Freedom of Information Act« gegeben -  kommen wird, ist gegenwär
tig nicht prognostizierbar.
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6. Gesamtbewertung des umweltpolitischen 
Instrumentariums

6.1 Vor- und Nachteile der untersuchten Instrumente

Aufgrund des komplexen umweltpolitischen »Instrumentengeflechts« in Japan, 
das sich durch vielfache Interdependenzen zwischen den einzelnen Instrumen
ten auszeichnet1, ist es häufig nicht möglich gewesen, die ausgewählten Eva
luationskriterien isoliert auf die einzelnen, hier untersuchten Instrumente anzu
wenden. Soweit es möglich war, Ergebnisse einzelnen Instrumenten zuzu
schreiben, ist dies bei der Abhandlung der einzelnen Instrumente im obigen 
Kapitel geschehen. Eine isolierte Beurteilung der Instrumente wird auch da
durch erschwert, daß es die sogenannten komplementären Instrumente gibt 
(wie etwa Haftpflichtregelungen, finanzielle Förderungsmaßnahmen, Verwal
tungsempfehlungen, Umweltberichterstattung), die teilweise die Wirkung ein
zelner Instrumente verstärken, teils jedoch auch direkt Wirkungen erzeugen 
(so etwa emissionsbezogene Bestimmungen in den Verwaltungsempfehlungen 
oder in den Ergebnissen von Schlichtungsverfahren). Schließlich wird die Be
urteilung noch dadurch weiter kompliziert, daß Maßnahmen aus anderen Poli
tikbereichen, die teils unabhängig von umweltpolitischen Zielen, teils auf sie 
reagierend erfolgen, mehr oder minder großen Einfluß auf die Umweltsitua
tion, umwelttechnische Innovationen etc. haben können. Das trifft besonders 
auf Maßnahmen im Rahmen der Industriestruktur- und Energiepolitik zu und 
wird voraussichtlich zukünftig ebenfalls für das Maßnahmenbündel zur Ein
grenzung der globalen Umweltbelastung zutreffen.

Im folgenden werden daher im wesentlichen allgemeine Aussagen primär 
qualitativer Art zu den Wirkungen der verschiedenen hier untersuchten Instru
mente gemacht. Soweit möglich, wird jedoch auch die jeweils spezifische Wir
kungsweise einzelner Instrumente benannt und anhand empirischer Daten, so
weit sie verfügbar waren, belegt. Da durch staatliche Pläne, Programme und 
Maßnahmen bewirkte Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur und im Ener
giesektor, aber auch privatwirtschaftlich motivierte Aktivitäten oftmals einen 
erheblichen Einfluß auf den Umweltbereich haben (vgl. etwa Jänicke 1991),

1 Das wird am Beispiel der japanischen Luftreinhaltepolitik ausführlich in Weidner 
(1995b) dargestellt.
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werden (in einem -  im Verhältnis zu diesem »großen Thema« -  kleinen Ex
kurs) die Industrie- und die Energiepolitik in Japan und ihre Auswirkungen auf 
Umweltentwicklungen kurz gestreift.

6.1.1 Umweltwirksamkeit

Im Luftreinhaltebereich erwiesen sich alle diesbezüglich untersuchten Instru
mente als wirksam. Es gibt aber eine recht große Varianz ihrer Effektivität. 
Beachtenswert ist, daß in einzelnen Bereichen auch die konventionellen Instru
mente (Auflagen) teilweise hoch wirksam waren. Das gilt insbesondere für die 
NOx-Emissionswerte für stationäre Quellen, die Kfz-Abgasgrenzwerte und die 
Bleigrenzwerte für Benzin. Eine OECD-Expertengruppe kommt diesbezüglich 
zu dem Ergebnis: »An ambitious regulatory policy to attain national ambient 
air quality Standards was implemented with great effectiveness in co-operation 
with local authorities and industry« (OECD 1994: 183). In den besonders be
lasteten Gebieten erzielten die speziell hierfür geschaffenen Instrumente 
(GEMS-Systeme für S02, NOx, CSB) eindeutig positive, wenn auch an den 
Zielen gemessen (mit Ausnahme von S02) keine ausreichenden Umweltwir
kungen. Das Entschädigungssystem für umweltverschmutzungsbedingte Ge
sundheitsbeeinträchtigungen in Verbindung mit einer S02-Abgabe wirkt je Re
gion und Industriebranche in unterschiedlicher Stärke als genereller Anreiz zur 
Emissionsminderung; bei zahlreichen Betrieben und Kraftwerken ist aufgrund 
der Höhe der Abgabenbelastung sogar von einer starken direkten Anreizwir
kung auszugehen. Im Falle der Umweltschutzvereinbarungen liegen eindeutig 
positive Umweltwirkungen vor; sie können wohl generell als eines der wirk
samsten Instrumente der japanischen Umweltpolitik bezeichnet werden, da die 
hierin festgelegten Bestimmungen in aller Regel (teilweise weitaus) strenger 
sind als die anderer Instrumente und von einer hohen Vollzugseffektivität aus
gegangen werden kann. Die für den Luftbereich relevanten Regelungen des 
Kostenbeteiligungsgesetzes wirken sich insgesamt nur in geringem Maße auf 
die Luftsituation aus, in der unmittelbaren Umgebung sind ihre Effekte dage
gen spürbarer. Das Instrument ist ja auch primär auf die Beseitigung von Pro
blemen durch Altlasten (etwa das Ausbaggern von kontaminierten Sedimenten) 
ausgerichtet. Durch das überaus breitgefächerte Instrumentarium öffentlicher 
Finanzhilfen -  das, wie gezeigt, entgegen dem auch in Japan offiziell aner
kannten »Polluter Pays Principle«, einen erheblichen Subventionseffekt hat - , 
wird es vor allem Klein- und Mittelbetrieben ermöglicht, Umweltschutzmaß
nahmen vorzunehmen. Da gerade die Emissionen solcher Betriebe wegen der 
niedrigen Quellhöhe und der überwiegenden Lage in Wohn- und Mischgebie-
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ten für zahlreiche Menschen spürbare Luftbelastungen verursachen können, ist 
die Umweltwirksamkeit der Finanzhilfen als groß einzuschätzen, aber auch bei 
großen Unternehmen halfen sie teilweise in erheblichem Maß, die umweltpoli
tischen Ziele durchzusetzen.

Bei allen anderen Instrumenten sind selbst grobe Schätzungen ihres relati
ven Anteils an der Senkung von Luftschadstoffemissionen im Rahmen dieser 
Untersuchung problematisch. Es kann aber aus den Einzelanalysen geschlos
sen werden, daß die Instrumente »Betriebsbeauftragte für Umweltschutz« und 
»Umweltberichterstattung« neben einer indirekt positiven auch eine relevante 
direkte positive Auswirkung auf Emissionsmengen und die Immissionssituation 
hatten.

Die Leistungen der japanischen Umweltpolitik sind besonders groß im 
S02-Bereich. Hier konnten sowohl die Emissionsmengen (von 1970 bis 1989 
um rund 82 Prozent) als auch die Luftbelastung drastisch gesenkt werden. 
Während innerhalb der Europäischen Gemeinschaft erst seit Beginn der achtzi
ger Jahre mit einem nennenswerten Bau von Rauchgasentschwefelungsanlagen 
(REA) begonnen worden ist, sind sie in Japan (Stand 1991) bei rund 1.840 
Anlagenblöcken installiert. Die ersten Anlagen gingen 1970 in Betrieb. Alle 
konventionellen Kraftwerke, sofern sie nicht mit »low pollution« Energieträ
gern befeuert werden, sind mit REA ausgestattet (vgl. auch Hildebrand 1989). 
Zur Ölentschwefelung wurden seit 1967 systematisch Ölentschwefelungsanla
gen (Direkt- und Indirektverfahren) aufgebaut. Mit Stand 1990 werden in 12 
Direktentschwefelungsanlagen mit einer Kapazität von 66.000 kl/Tag und in 
28 Indirektentschwefelungsanlagen mit einer Kapazität von 135.000 kl/Tag 
Schweröle bearbeitet. In einem Bericht des deutschen Umweltbundesamtes 
hieß es schon 1980 hierzu:

»Direkte Verfahren, die zu einer Herabsetzung des Schwefelgehalts im Heizöl auf 
0,8 bis 1 Gewichtsprozent fuhren, sind aufgrund der Entwicklung in Japan und in 
den USA Stand der Technik. In der Bundesrepublik Deutschland und in anderen 
Staaten der Europäischen Gemeinschaft wird die großtechnische Entschwefelung 
von Heizöl noch nicht praktiziert« (Umweltbundesamt 1980: 69).

Die Direktentschwefelung ist in Japan insbesondere deshalb erforderlich, weil 
hierdurch auch bei kleineren und mittelgroßen Anlagen die Abgas werte, wie 
sie vor allem in Umweltschutzvereinbarungen festgeschrieben werden, einge
halten werden können. Bei diesen Anlagen wäre der Einbau von Rauchgasent
schwefelungsanlagen im Vergleich zu dieser Maßnahme in aller Regel wesent
lich kostspieliger.

Durch die Maßnahmen im S02-Bereich gingen die zeitweilig extremen 
S02-Belastungen (mit Jahresdurchschnitts werten von 200 Mikrogramm/m3
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und mehr) relativ rasch zurück (vgl. zum folgenden insbesondere Environment 
Agency, Quality ... 1989, 1992). An nahezu allen der über 1.600 erfaßten 
Meßstationen im Lande wird nun der S02-Immissionsstandard (Langzeitwert) 
eingehalten; im Fall des Kurzzeitwertes sind es 98,9 Prozent der Meßstatio
nen. Die S02-Luftbelastung in verkehrsreichen Gegenden, ermittelt durch spe
ziell situierte Meßstationen, ging im Landesdurchschnitt seit 1973 ebenfalls 
kräftig zurück. Wie bei S02 konnte auch die Luftbelastung durch Schweb
staub, Blei und Kohlenmonoxid gesenkt werden. An allen Meßstationen, mit 
nur einer Ausnahme, werden der CO-Kurz- und der -Langzeitwert eingehal
ten. Bei den Schwebstäuben dagegen wird noch bei über der Hälfte aller Meß
stationen der Immissionsgrenzwert überschritten. Der Trend eines allgemeinen 
Rückgangs der Luftbelastung ging etwa Mitte der achtziger Jahre zu Ende; 
seitdem stagniert er oder steigt leicht an. Die Belastungen durch Stickstoffoxi
de und Kohlenwasserstoffe, beide tragen zur Bildung von photochemischem 
Smog bei, sind nur leicht gesunken, in einigen Ballungsgebieten sogar gestie
gen. Die N 02-Luftbelastung nimmt seit 1986 generell zu. Photochemische 
Smogsituationen treten immer noch häufig auf; so wird im Jahresumweltbe
richt 1989 (ebenda: 149) des staatlichen Umweltamtes ausgeführt:

»There still are situations where the concentration of photochemical Oxidants ex-
ceeds EQS [Environmental Quality Standards, H.W.] almost in every district of
the nation and there often are cases in which a waming has to be issued.«

Allein im Jahr 1991 gab es an insgesamt 211 Tagen in 25 Präfekturen Smog
warnungen; sie werden ausgelöst, wenn der 1-h-Durchschnittswert bei 0,12 
ppm photochemische Oxidantienbelastung oder höher liegt und anzunehmen 
ist, daß dies aufgrund der meteorologischen Bedingungen anhalten könnte. Ein 
Smogalarm -  bei einer Oxidationsbelastung ab 0,24 ppm vorgesehen -  mußte 
hingegen seit vielen Jahren nicht mehr ausgelöst werden.

Gleichwohl sind die japanischen Anstrengungen auf dem NOx-Gebiet be
merkenswert (vgl. auch Rentz/Leibfritz 1988), denn großdimensionierte Anla
gen zur Stickstoffausscheidung (Entstickungsanlagen) wurden weltweit bis 
zum Beginn der achtziger Jahre fast nur in Japan betrieben. 1990 gab es rund 
430 solcher Anlagen mit einer Reinigungskapazität von rund 160 Millionen 
Nm3/h. Auch die NOx-Emissionsstandards für den Industrie- und Kraftwerks
bereich sowie für Kraftfahrzeuge wurden im Zeitverlauf kontinuierlich ver
schärft. Sie zählen nun zu den weltweit strengsten, übertreffen bei einzelnen 
Kriterien sogar die besonders scharfen kalifornischen Werte. 1989 wurden im 
Vergleich zu 1970 insgesamt 21 Prozent weniger NOx emittiert, seit einigen 
Jahren nehmen die NOx-Emissionen jedoch wieder zu. Es wird hauptsächlich 
auf den raschen Anstieg des Kraftfahrzeugbestandes und die laxeren Bestim
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mungen für Nutzfahrzeuge (wo es zu einem besonders großen Anstieg, aber 
auch zu neuen gesetzgeberischen Maßnahmen in Reaktion darauf kam) zurück
geführt, daß sich die Maßnahmen nicht oder nur in geringem Maße positiv auf 
die Luftqualität auswirken. Von 1970 bis 1990 verdreifachte sich der Kfz-Be- 
stand. 1991 gab es in Japan 60 Millionen Kraftfahrzeuge, davon sind 32 Mil
lionen Pkw. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß ohne die bisherigen um
weltpolitischen Maßnahmen, zu denen auch die Einführung des GEMS-Sy- 
stems gehört, die Luftbelastung um ein wesentliches höher wäre.

Für ausgewählte Bereiche wird anhand von Abbildungen und Tabellen ein 
Überblick zum Bereich der Luftreinhaltung gegeben. Darunter sind auch drei 
ausgewählte Belastungsgebiete, die im Zuge der Untersuchung intensiv be
rücksichtigt wurden (Tokio, Osaka, Kawasaki). Alle drei Gebiete sind GEMS- 
Gebiete für SO2 und NO2. Aus den Angaben wird deutlich, daß hinsichtlich 
der Emissionen erhebliche Minderungen erzielt worden sind, während die 
Luftbelastung durch NO2 relativ ungünstig verläuft; letzteres liegt in allen Fäl
len an den Emissionen durch den Kfz-Verkehr (vgl. Environment Agency, 
Quality ... 1992: 436ff.; auch Weidner 1995b).

Im Gewässerschutzbereich führten die strengen Einleitungsgrenzwerte wie 
wohl auch die Präventivwirkung der Schadensersatzurteile im Zusammenhang 
mit den Quecksilber- und Cadmiumvergiftungen zu einer beträchtlichen Ab
nahme der toxischen Schadstoffe. Diese sind teilweise mit den herkömmlichen 
Analysegeräten kaum noch feststellbar. Für Cadmium etwa wurde der Um
weltqualitätsstandard 1971 bei 114 Probenahmen überschritten, 1990 war das 
nur noch bei 11 Proben der Fall (Nichtübereinstimmungsrate 0,04 Prozent). 
Noch besser sieht die Entwicklung bei anderen toxischen Substanzen (Blei, 
Quecksilber, PCB etc.) aus (Environment Agency, Quality ... 1989: 204, 
1992: 497 f.). Die Belastung der Gewässer mit organischen Substanzen nimmt 
jedoch teilweise zu. Manche Seen und Buchten sind nach amtlicher Feststel
lung immer noch »extrem verschmutzt«. Verantwortlich für diese ungünstige 
Situation sind auch frühere Versäumnisse, das Kläranlagen- und Kanalisations
system dem Abwasseraufkommen entsprechend auszubauen. Japan hat im Ver
gleich der westlichen Industrienationen wohl die niedrigste Kläranlagenan
schlußrate; von nur 47 Prozent der Bevölkerung (Landesdurchschnitt, Stand 
1992) werden die Abwässer in Kläranlagen gereinigt. Die Entwicklung verlief 
dabei folgendermaßen: 1960 6 Prozent, 1965 8 Prozent, 1970 16 Prozent, 
1975 23 Prozent, 1980 30 Prozent, 1983 32 Prozent, 1989 31 Prozent. Der 
Anschlußgrad an das öffentliche Kanalsystem ist mit 35 Prozent der Bevölke
rung noch geringer.
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Tabelle 6.3: NOx-Emissionen nach Sektoren (in 1.000 Tonnen/Jahr)

Sektor Energieumwandlung Energieverbrauch Gesam-
Gesamt Kraft- Anderes Gesamt Industrie Trans- Stra- Anderes ter

erzeug- port ßen Ener-

Jahr
gung verkehr giever-

brauch

1975 410 317 93 1.919 546 1.274 887 100 2.329
1980 314 239 76 1.817 473 1.244 849 101 2.132
1985 260 187 73 1.688 420 1.170 863 99 1.948
1987 248 188 60 1.687 386 1.197 885 104 1.935

Veränderungen im Jahresdurchschnitt in %

1975-80 -5,2 -5,5 -4,0 -1,1 -2,8 -0,5 -0,9 +0,2 -1,8
1980-85 -3,8 -4,7 -0,9 -1,5 -2,3 -1,2 +0,3 -0,5 -1,8
1985-87 -2,3 +0,2 -9,1 0,0 -4,2 + 1,2 + 1,3 +3,0 -0,3
1975-87 -4,1 -4,3 -3,6 -1,1 -2,9 -0,5 0,0 +0,3 -1,5

Quelle: The Science and Technology Policy Research Institute of the Science and Tech-
nology Agency (1992).

Tabelle 6.4: SOx- und NOx-Emissionen durch Energieverbrauch: pro Kopf \ 
Bruttoinlandsprodukt und Energieverbrauchseinheit

Emissionen pro Kopf Emissionen pro BIP Emissionen pro
Primärenergieverbrauch

in kg in US $‘ in kg/toe2
Jahr SOx NO x SOx NOx SOx NO x

1975 23,0 20,9 3,1 2,8 7,9 7,1
1980 13,7 18,2 1,5 2,0 4,4 5,8
1985 9,7 16,1 0,9 1,5 3,1 5,2
1987 9,4 15,8 0,8 1,4 3,1 5,2

Veränderung im Jahresdurchschnitt in %

1975-80 -9,8 -2,7 -13,3 -6,4 -11,0 -3,9
1980-85 -6,7 -2,5 -9,6 -5,5 -6,6 -2,4
1985-87 -1,9 -0,9 -4,5 -3,5 -0,8 +0,2
1975-87 -7,2 -2,3 -10,3 -5,6 -7,5 -2,6

Anmerkung:
1 Kaufkraft/Basis 1980; 2 toe = Tonnen Oläquivalente.

Quelle: The Science and Technology Policy Research Institute of the Science and Tech-
nology Agency (1992).

443



444

Ab
bi

ld
un

g 
6.

1:
 E

m
is

si
on

se
nt

w
ic

kl
un

ge
n 

(S
O

x,
 N

O
y)

 b
ei

 d
er

 T
ok

yo
 E

le
ct

ri
c 

Po
w

er
 C

om
pa

ny
 (

al
le

 K
ra

ftw
er

ke
)

so
x

N
O

x
X

 1
0 

K
W

h

Q
ue

lle
: 

T
ok

yo
 E

le
ct

ri
c 

Po
w

er
 C

om
pa

ny
 (

19
84

).



445



446

Ta
be

lle
 6

.5
: 

SO
x-

Em
is

si
on

se
nt

w
ic

kl
un

g
in

 d
er

 P
rä

fe
kt

ur
 O

sa
ka

 (
na

ch
 E

in
ze

lg
eb

ie
te

n)
, 

19
71

 b
is

 1
98

3

19
71

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

in
in

in
in

in
in

in
in

in
in

in
in

G
eb

ie
t

1.
00

0 
t

%
1.

00
0 

t
%

1.
00

0 
t

%
1.

00
0 

t
%

1.
00

0 
t

%
1.

00
0 

t
%

O
sa

ka
-C

ity
75

,2
33

,4
5,

1
20

,8
3,

9
18

,9
3,

9
22

,4
3,

0
22

,1
2,

5
18

,6

N
or

dr
eg

io
n 

de
r 

Pr
äf

ek
tu

r
13

,0
5,

8
1,

7
6,

9
1,

5
7,

3
1,

2
6,

9
1,

3
9,

6
0,

9
6,

7

O
st

re
gi

on
 d

er
 P

rä
fe

kt
ur

14
,5

6,
4

2,
6

10
,6

2,
1

10
,2

1,
9

10
,9

1,
7

12
,5

0,
8

6,
0

Sü
dr

eg
io

n 
de

r 
Pr

äf
ek

tu
r 

m
it 

- 
Se

nb
ok

u 
ar

ea
97

,2
13

,1
9,

9
40

,1
8,

8
42

,7
6,

1
35

,1
4,

0
29

,1
4,

3
32

,1
- 

Se
nn

an
 a

re
a

23
,3

10
,8

4,
5

18
,1

3,
7

18
,0

3,
8

21
,8

3,
2

23
,5

4,
7

35
,1

- 
M

im
am

ik
aw

at
i a

re
a

2,
2

1,
0

0,
7

2,
9

, 
0,

6
2,

9
0,

5
2,

8
0,

4
2,

9
0,

2
1,

5

Sü
dr

eg
io

n 
ge

sa
m

t
12

2,
7

54
,4

15
,1

61
,7

13
,1

63
,6

10
,4

59
,8

7,
6

55
,8

9,
2

68
,7

G
es

am
tm

en
ge

 (
al

le
 R

eg
io

ne
n)

22
5,

4
10

0,
0

24
,5

10
0,

0
20

,6
10

0,
0

17
,4

10
0,

0
13

,6
10

0,
0

13
,4

10
0,

0

Q
ue

lle
: 

O
sa

ka
 E

nv
ir

on
m

en
ta

l P
ol

lu
tio

n 
C

on
tr

ol
 C

en
te

r 
(1

98
5)

.



Abbildung 6.3: SOx-Emissionsentwicklung in der Präfektur Osaka, 1971 bis 
1987

1.000
Tonnen

1971 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 (Jahr)

Quelle: OECD (1991).
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Abbildung 6.6: Luftbelastungstrends in Tokio für SO 2, CO, Schwebstaub, 
NO2 und Oxidantien, 1965 bis 1982 (Jahresmittelwerte)

Quelle: Tokyo Metropolitan Government (1985).
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Über den Stand der Abwasserbehandlungstechnik war keine Übersicht be
schaffbar, sie liegt im Durchschnitt offensichtlich weit unter dem fortschrittli
cher Länder (vgl. OECD 1994: 71 f.). In Großstädten liegt die Anschlußrate in 
der Regel wesentlich höher, so beträgt sie etwa in Tokio 73 Prozent, Sapporo 
88 Prozent, Nagoya 81 Prozent, Osaka 98 Prozent, Kobe 88 Prozent, Kyoto 
63 Prozent, Kitakyushu 90 Prozent, Yokohama 47 Prozent, Fukuoka 46 Pro
zent, Kawasaki 37 Prozent und Hiroshima 36 Prozent (Stand 1989). Es wird 
aber von einzelnen Experten auch ein im Gewässerschutzbereich besonders 
großes Gesetzes- und Zuständigkeitswirrwarr für die bestehenden Probleme 
verantwortlich gemacht (Akiyama 1990: 17f.). Schließlich sei es nachteilig, 
daß häufig Industrie- und Haushaltsabwässer gemeinsam in ein Reinigungssy
stem geleitet würden (ebenda). Gleichwohl wird wohl die Hauptproblematik 
für die Gewässerreinigung im Haushaltsbereich gesehen.
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Abbildung 6.8: Entstickungsanlagen (Anzahl und Reinigungskapazität), 1972 
bis 1990

430

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1992).
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»In general pollution control measures including strengthened effluent standards are 
beginning to work in controlling industrial effluents, while on the other hand, the 
treatment of domestic waste water leaves much to be desired with respect to the 
provision of sewerage systems as well as the installation and proper maintenance of 
septic tanks« (Environment Agency, Quality ... 1989: 205; auch 15).

Abbildung 6.9: Entwicklung der Kfz-Zulassungszahlen, 1971 bis 1990
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Der Belastungsanstieg durch organisch abbaubare Stoffe konnte selbst durch 
das GEMS-System nicht gestoppt werden; allerdings ist davon auszugehen, 
daß ohne dieses spezielle System zur Steuerung der Gesamtfrachtmenge mit 
Bezug auf CSB die Entwicklung wesentlich ungünstiger verlaufen wäre. Eine 
landesweite Untersuchung der Wasserqualität an Badestränden ergab hinge
gen, daß alle Prüfgebiete (415) die Standards einhielten (Environment Agency, 
Quality ... 1992: 505).

Von den weiteren untersuchten umweltpolitischen Instrumenten ließen sich 
positive Effekte für den Gewässerschutz insbesondere nachweisen bei dem 
umweltschutzbezogenen Finanzhilfesystem, den Verwaltungsempfehlungen, 
dem Umweltberichterstattungssystem, den Umweltschutzvereinbarungen und 
den regionalen Umweltschutzplänen.

Tabelle 6.6 sowie die folgenden Abbildungen und Tabellen geben einen 
Überblick zu Entwicklungen im Gewässerschutzbereich.

Abbildung 6.10: Nichtübereinstimmungsrate mit den Gewässergütestandards 
fiir toxische Substanzen (Gesundheit) in Prozent, 1971 bis 1991

(%)

Quelle: Global Environment Forum (1994).
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Die regionalen Umweltschutzpläne haben in den letzten Jahren einen starken 
Akzent auf den Gewässerschutz gesetzt; hinzu kommen -  häufig mit den Um
weltschutzplänen verbunden -  öffentliche Spezialprogramme zum Kanalisa- 
tions- und Kläranlagenbau.

Das sechste dieser Programme (1986 bis 1990) war mit einem Finanzvolu
men von 12,2 Billionen Yen ausgestattet (Environment Agency, Quality ... 
1989: 215).

Im Rahmen des Fünfjahresprogrammes (1991-1995) zum Kläranlagenaus
bau ist mit einem Investitionsaufwand von rund 16.500 Milliarden Yen ge
plant, die Kläranlagenanschlußrate auf 54 Prozent zu erhöhen.

Abbildung 6.11: Häufigkeit des Auftretens von »roten Fluten« im Seto-Bin- 
nenmeer, 1969 bis 1988

Anmerkung:
»Rote Fluten« entstehen durch Eutrophierung und übermäßiges Algenwachstum. Sie treten auch 
in anderen Gewässern auf. So wurden sie 1988 in der Tokio-Bucht einmal, in der Ise-Bucht 
15mal festgestellt.
1990 und 1991 traten im Seto-Binnenmeer 133- bzw. 138mal »rote Fluten« auf.

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1989).
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Tabelle 6.7: Öffentliche Abwasserentsorgung (Kanalisation und Kläranla
gen) in japanischen Kommunen, 1992

Größe der Kommunen (Einwohner)

Mehr 
als 1 
Mio.

0 ,5 -
1

Mio.

0 ,3 -
0,5

Mio.

0,1 - 
0,3 

Mio.

0,05-
0,1

Mio.

Weniger
als

50.000

Gesamt

Anzahl der Kommunen 11 9 45 149 230 2.745 3.237

Gesamtbevölkerung (Mio.) 24,8 5,9 17,4 24,5 15,9 35,5 124

Bevölkerung, die durch Abwas
serversorgung erreicht wird 
(Mio.) 23,1 3,7 9,5 12,6 5,8 4,1 58,8

Bevölkerung, die durch Abwas
serversorgung erreicht wird 
(Prozent) 93 62 55 51 37 11 47

Anzahl der Kommunen, die 
keine Abwasserversorgung zur 
Verfügung stellen 0 0 0 3 31 2.193 2.227

Quelle: OECD (1994).

Abbildung 6.12: Kläranlagenanschlußrate (Einwohner) im internationalen 
Vergleich, 1991

Japan ---------------------- -------1 A A1 HH

-----------------------------------------------1 nr\

USA
Frankreich

Deutschland
Italien

Großbritannien
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_______________________________1 /o
_______________________________ 1 IH-------------------------------- ,-----------------« ££1 ÖO
--------------------------------------------------------- 11 ÖO
___________________________1 ol

1 QH______________________________________ 1 o /

----------------------------------------- 1 ¿91 OZ
1 1 1 1
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in % der Gesamtbevölkerung

Anmerkung:
Daten für das jeweils verfügbare aktuellste Jahr. Enthalten sind auch Schätzungen der OECD.

Quelle: OECD (1994).
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Was die Entstehung von Abfall betrifft, sind die eingesetzten Instrumente of
fensichtlich von geringer Wirkung: Selbst in der offiziellen Umweltbericht
erstattung wird die Abfallpolitik als relativ wirkungslos eingestuft. Begründet 
wird das unter anderem mit der kontinuierlichen Zunahme des Müllaufkom
mens aus dem Haushalts-, Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbereich so
wie mit problematischen Veränderungen in der Müllzusammensetzung. So ist 
es beispielsweise in den letzten fünf Jahren zu einem »rapiden Anwachsen von 
Einwegverpackungen aus Kunststoffen« gekommen. Hinsichtlich des jährli
chen Hausmüllaufkommens je Einwohner liegt Japan im Industrieländerver
gleich in etwa im Mittelfeld (vgl. die entsprechende Abbildung). Das gesamte 
Hausmüllaufkommen hat 1992 rund 51 Millionen Tonnen betragen, seit 1985 
hat der Zuwachs etwa 4 Prozent pro Jahr betragen. Schlimmer noch als im 
Hausmüllbereich »sieht es im Bereich der Industrieabfälle aus«, sie machen al
lein mengenmäßig (395 Millionen Tonnen, einschließlich landwirtschaftlicher 
Abfälle, Stand 1990) das etwa Achtfache des Hausmülls aus (Environment 
Agency, Quality ... 1992: 532ff.; Neues aus Japan, Nr. 335/1991: 7). Schließ
lich stieg gerade in den Großstädten, wo Deponieflächen knapp sind, das 
Müllaufkommen pro Kopf an.2 Eine weitere Steigerung der bereits sehr hohen 
Müllverbrennungsrate -  1994 lag sie bei rund 75 Prozent des brennbaren 
(Haus-)Müllaufkommens; es gibt rund 1.900 kommunale Müllverbrennungsan
lagen - stößt offensichtlich auf steigende Schwierigkeiten.3 So wurde in Kawa
saki, wo vier Müllverbrennungsanlagen mit einer Gesamtkapazität von 2.250 
Tonnen pro Tag in Betrieb sind, Anfang 1991 der »Müllnotstand« ausgerufen 
(vgl. Friege 1991: 1 f., 4).

Die Studie eines US-Expertenteams kam zwar zu insgesamt positiven Er
gebnissen hinsichtlich der neueren Verbrennungsanlagen, die älteren -  sie ma
chen rund 30 Prozent der Gesamtmüllverbrennungskapazität aus -  wurden da
gegen als problematisch bewertet:

»Many Japanese facilities ... encase fly ash in cement before landfilling. In gene
ral, the newer Japanese plants are immaculately clean, thoroughly up-to-date, and 
conscientiously operated ... However, ... about one third of Japan's burnt trash 
goes to incinerators that are more than 10 years old and do not have any of these

2 Vgl. hierzu ausführlich Environment Agency, Quality of the Environment in Japan 
(1989: 35ff., 240ff.; 1992: 529ff.). Die Abfallbehörde Tokios berichtet allerdings, daß 
seit 1989 das Hausmüllaufkommen leicht zurückgeht. Sie führt das auf ihre abfallpoliti
schen Maßnahmen zurück; andere Experten dagegen halten die wirtschaftliche Rezes
sionsphase für ausschlaggebender (Interviews 1994).

3 Vgl. Environment Agency, Quality of the Environment in Japan (1989: 40); siehe auch 
Ueda (1990). Dennoch ist es Regierungspolitik, die Müllverbrennungsrate weiterhin zu 
steigern (Interview 1994).
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safety features. In addition, the Japanese have yet to produce any reliable data on 
dioxin emissions from any of their incinerator« (International Environment Repor
ter, 11.2.1987: 73; vgl. auch Schenkel/Sierig 1987: 691 ff.).

Die Abgasgrenzwerte für Dioxine, Furane und Schwermetalle sind im Ver
gleich zur BRD (Neuanlagen) eher niedrig. Nach neueren Informationen wer
den in vielen Müllverbrennungsanlagen DENOX-Anlagen nachgerüstet, und

»in naher Zukunft soll ein Leitwert für Dioxin-Emissionen von 0,5 ng/mn I-TEQ 
eingeführt werden, was etwa dem doppelten bis dreifachen Grenzwert nach der 
[deutschen, H .W .] 17. BImSchV entspricht« (Friege 1991: 5).

Entsprechend der steigenden Müllverbrennungsrate steigt auch das Ascheauf
kommen (1987: 5,3 Millionen Tonnen aus Hausmüllverbrennung). Nach amtli
chen Angaben wird die unter Gesundheits- und Umweltgesichtspunkten (we
gen der verschiedenen in ihr enthaltenen Substanzen, etwa Dioxine, Schwer
metalle) problematische Asche sicher entsorgt (vgl. OECD 1991a: 154).

Probleme gibt es bei der Erhöhung der Recyclingraten (Environment 
Agency, Quality ... 1989: 42ff., 241 ff.; vgl. auch Clean Japan Center 1991). 
Einerseits liegt das an den in Einzelbereichen schon recht hohen Raten, ande
rerseits ist »Abfallproblembewußtsein« in der japanischen Bevölkerung relativ 
schwach ausgeprägt (vgl. Imai 1994; zum Recyclingbereich vgl. auch Clean 
Japan Center 1993). Für das nahezu ungebremste Abfallwachstum machen 43 
Prozent der in einer nationalen Erhebung befragten Personen den Industrie
müll, 60 Prozent aber den Hausmüll verantwortlich; 31 Prozent halten den 
Vollzug der Industrie- und Gewerbeabfallgesetze für zu lax. Von den Befrag
ten waren 41 Prozent an der Müllproblematik sehr interessiert, 43 Prozent et
was interessiert, 14 Prozent nicht besonders und 2 Prozent überhaupt nicht in
teressiert.4 Angesichts dieser Ausgangslage wird verständlich, daß in dem 
1991 vom Gesundheits- und Wohlfahrtsministerium veröffentlichten Weißbuch 
»Umgestaltung des sozialen Systems als Weg zu wahrem Wohlstand« überwie
gend die Abfallproblematik thematisiert und ein fundamentaler »Wandel in der 
Haltung der Nation« gefordert wird. Mit dem Recyclinggesetz von 1991 wer
den neue Maßstäbe und Ziele formuliert, die im Haus- und Industriemüllbe
reich eine starke Steigerung der Recyclingraten bewirken sollen (vgl. Miya- 
moto 1994: 10f.; Environment Agency, Quality ... 1992: 231ff., 536f.).

4 Daten veröffentlicht in der Tageszeitung Yomiuri Shimbun, 12. Juli 1990 (»National 
Adult Sample of 2,113«).
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Tabelle 6.8: Abfallentsorgung: Deponie und Verbrennung, 1975 bis 1990 
(Kilotonnen/Jahr)

1975 1980 1985 1990
Depo Ver Depo Ver Depo Ver Depo Ver

nie bren nie bren nie bren nie bren
Region nung nung nung nung

Gesamtjapan 8.928 18.389 15.381 25.090 10.949 29.336 10.044 36.676
Tokio 1.966 2.907 2.386 3.589 2.175 4.062 1.368 4.105
Kioto 53 560 170 682 134 752 113 926
Osaka 382 2.119 463 2.845 439 3.250 462 3.929

Quelle: nach Global Environmental Forum (1994).

Nicht selten sind illegale Ablagerungen von Industriemüll, »2006 solcher Fälle 
wurden 1989 von der japanischen Polizei verfolgt«5. Es gibt gleichfalls einen 
interpräfekturellen »Müllexport« aus den Großstädten in die ländlichen Gebiete

5 Neues aus Japan, Nr. 335/1991: 7f.; vgl. auch Ueda (1990: 11).
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(Ueda 1990: 2f.). Das stößt auf zunehmende Ablehnung in den »Importgebie
ten« (Miyamoto 1994: 8). Über die Verbringung von Problemmüll ins Ausland 
waren keine schlüssigen Informationen zu erhalten; in den Expertengesprächen 
wurde jedoch -  auch von Mitarbeitern des staatlichen Umweltamtes -  darauf 
hingewiesen, daß dies wohl teilweise in größerem Ausmaß, unter anderem 
durch »Declaration« und »Manipulations« von Müll und Sondermüll zum Wirt
schaftsgut, stattfinde. Japan gehörte vielleicht auch deshalb bis vor kurzem 
nicht zu den Unterzeichnern der Baseler Konvention von 1989 (»Control of 
transboundary movements of hazardous wastes and their disposal«). Im Prinzip 
ist die Meeresverklappung (dumping) von Abfällen zwar durch das Meeres
schutzgesetz verboten, doch werden für bestimmte Abfallarten in festgelegten 
Gebieten Ausnahmen zugelassen (vgl. Environment Agency, Quality ... 1992: 
28 f.).

Abbildung 6.14: Industriemüllentwicklung, 1975 bis 1990

Einheit: 
1000 t/Jahr

Anmerkung:
Industriemüll setzt sich aus folgenden Abfallarten zusammen: Schlämme, Altmetall, Holzabfall, 
Schlacke, Bauschutt, tierische Abfälle, Staub etc., andere.

Quelle: Environment Agency (1994).
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Abbildung 6.15: Recyclingquoten, 1985 bis 1992

Quelle: Environment Agency (1994).

Tabelle 6.9: Recyclingraten im Industriebereich, 1983 und 1990

Industrieabfälle

Recyclingquc

1983

>te in Prozent

1990

Schlacken 42,9 17,5
Schlämme 24,8 11,5
Altöl 24,6 24,5
Säuren 33,6 26,5
Alkalireste 28,8 8,0
Plastikabfälle 24,4 31,2
Papierabfälle 43,8 63,2
Holzreste 95,1 43,2
Alttextilien 50,6 51,1
Bioabfälle/Tierreste 83,3 31,3
Gummiabfälle 25,9 12,5
Altmetallabfälle 97,5 93,0
Glas-/Keramikabfälle 37,9 50,8
Eisenhaltige Schlacke 75,1 84,7
Bauschutt 10,0 16,0
Stäube 64,7 78,0
Restabfall (nach Behandlung) 19,0 -

Andere 75,1 -

Total 58,5 -

Quelle: nach Environmental Agency, Quality ... (1989); Global Environmental Forum 
(1994).
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Von den untersuchten Instrumenten wurde in verschiedenen Experteninter
views lediglich dem öffentlichen Finanzhilfesystem, den Umweltschutzverein
barungen, der UVP und den regionalen Umweltschutzplänen ein (relativ 
schwacher) positiver Effekt bezüglich der Abfallentwicklung (Reduktion und 
Vermeidung) zugesprochen. Der sei aber geringer als die Effekte, die vom -  
selbst insgesamt schwachen -  konventionellen Auflageinstrumentarium ausgin
gen. (Verbesserungen werden von den Ergänzungen des Abfallgesetzes und 
der Verabschiedung des Recyclinggesetzes von 1991 erwartet.) Gleichwohl 
kann in einer Gesamtbetrachtung hervorgehoben werden, daß die Hausmüll
wachstumsraten seit kurzem abflachen, das deponierte Hausmüllvolumen trotz 
kräftigen Wirtschaftswachstums abgenommen hat und die Wachstumsrate der 
Industrieabfallmenge erheblich unter der des Wirtschaftswachstums Ende der 
achtziger Jahre geblieben ist.

6.1.2 Problemverschiebung

Eine Prüfung auf Problemverlagerungen ergibt, daß die untersuchten Rege
lungsinstrumente -  soweit feststellbar -  eher in geringer Weise hierzu führen. 
So kommt es in Spitzenbetriebszeiten hin und wieder vor, daß die aus den 
Rauchgasentschwefelungsanlagen anfallenden Gipsmengen zeitweilig nicht 
vermarktet werden können. Da Japan kaum natürliche Rohgipsvorkommen 
hat, kann der sogenannte REA-Gips üblicherweise gut vermarktet werden 
(vgl. Rentz/Leibfritz 1988: 150). Die Gipsindustrie benötigt durchschnittlich 2 
Millionen Tonnen pro Jahr; mit geringen Ausnahmen soll der REA-Gips den 
gesamten importierten Naturgips ersetzt haben (Hamm 1984: 34ff.). Die stei
gende Klärleistung aufgrund großdimensionierter Regierungsprogramme zum 
Kläranlagenbau führt dazu, daß die Klärschlammengen nicht nur quantitativ 
zunehmen, sondern auch der Anteil toxischer Substanzen in ihnen.6 Gegen
wärtig werden rund 15 Prozent der anfallenden Klärschlammengen als Dünge
mittel verwendet. Der größte Teil wird deponiert oder zur »Landgestaltung« 
verwendet; etwa 10 Prozent werden ins Meer verklappt.

Wie schon weiter oben ausgeführt, gibt es in Japan noch wesentliche Pro
bleme in den Bereichen Abfallbeseitigung, städtische Luftbelastung durch 
Kraftfahrzeuge, Lärmschutz, im allgemeinen Natur- und Artenschutz sowie

6 Vgl. Environment Agency, Present State and Tasks of Soil Pollution Control Measures 
in Japan, Tokio, o.J. (MS), insbesondere S. 3f.; dort auch eine Beschreibung der 
Rechtsbasis von Gegenmaßnahmen (etwa The Agricultural Land Soil Pollution Preven
tion Plan).
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bei Bodenabsenkungen (zum letzteren vgl. Abbildung 6.16). Die Probleme in 
diesen Bereichen werden jedoch nicht oder nur in geringem Umfang durch die 
untersuchten Instrumente verursacht. Sie sind in viel stärkerem Maße damit zu 
erklären, daß die japanische Umweltpolitik immer noch in dem Sinne techno
kratisch orientiert ist, als sie überwiegend selektiv und hinsichtlich der Pro
blemursache peripher vorgeht. In eine vorsorgeorientierte Umweltstrategie 
eingebunden, könnten mit den untersuchten Instrumenten Problemverlagerun
gen durchaus weitgehend vermieden werden.

Hinsichtlich der allgemeinen Problemverlagerungseffekte aufgrund des un
zureichenden umweltpolitischen Gesamtkonzepts ist insbesondere auf die 
Grundwasserbeeinträchtigungen durch Abfalldeponien, Agrarabfälle, Agro- 
chemikalien und High-Tech-Emissionen, auf Verseuchungsrisiken durch Müll
inseln und Müll-Neulandgewinnung (Japan ist erd- und seebebengefährdet), 
die allgemeine Umweltgefährdung durch radioaktiven Abfall (es ist unter Ex
perten strittig, ob ein langfristig gesichertes Entsorgungssystem vorhanden 
ist), die Lärmbelastungen aufgrund des Ausbaus des öffentlichen Verkehrssy
stems in dichtbesiedelten Gebieten und auf Luftbelastungen durch Müllver
brennungsanlagen wegen der zunehmend problematischeren Zusammensetzung 
des Haus- und Büromülls (etwa Plastikabfälle, beschichtetes Papier, quecksil
berhaltige Batterien) hinzuweisen. In einer weitgefaßten Betrachtungsweise 
wären auch der sogenannte »pollution export« zur Problemverlagerung zu 
rechnen, wie er etwa in Form einer teilweisen »Auslagerung« bestimmter 
Grundstoff- und Schwerindustriebetriebe in andere Länder (speziell Südkorea, 
Malaysia, Thailand, Philippinen) stattgeftmden hat, und die globalen ökologi
schen Auswirkungen der japanischen Wirtschaftspolitik.

6.1.3 Ökonomische Effizienz

Das umweltpolitische Instrumentarium in Japan ist in Teilbereichen in hohem 
Maße am Verursacherprinzip orientiert und trägt durch seinen Druck zur Ver
meidung von Umweltbelastungen bzw. zum Ausgleich entstandener Umwelt
schäden zu einer Internalisierung negativer externer Effekte wirtschaftlicher 
Aktivitäten und damit tendenziell zu einer kosten- und verursachergerechten 
Ressourcenallokation bei. Dabei erweisen sich vor allem die sogenannten Um
weltschutzvereinbarungen zwischen Unternehmen und betroffenen Bürgern 
bzw. Kommunen als ein nützliches Instrument zur Überprüfung der gesamt
wirtschaftlichen Rentabilität bestimmter wirtschaftlicher Aktivitäten; hierdurch 
wird die einzelwirtschaftliche Rationalität tendenziell mit der gesamtwirt
schaftlichen Rationalität in Einklang gebracht. Einen indirekten Beitrag zur

463



Erhöhung der ökonomischen Effizienz leisten außerdem das Umweltbericht
erstattungssystem sowie der allgemein pragmatisch-flexibel gehandhabte Voll
zug. Ebenfalls in Teilbereichen haben sich das Entschädigungs- und das Ko
stenbeteiligungssystem als wirtschaftlich effiziente Instrumente erwiesen (vgl. 
auch Miyamoto 1994; Kato 1993; Study Group for Global Environment and 
Economics 1991; Rentz/Leibfritz 1988: 222f.).

Aus ökonomischer Sicht kritisch anzumerken ist allerdings, daß das inzwi
schen im Luftreinhaltungs- und Gewässerschutzbereich erreichte Umweltquali
tätsniveau nicht mit der gesamtwirtschaftlich kostengünstigsten Maßnahmen
kombination erreicht wurde. Zwar lassen -  isoliert betrachtet -  einzelne um
weltpolitische Instrumente (wie zum Beispiel GEMS-System bzw. Umwelt
schutzvereinbarungen) kostenwirksame Anpassungsmaßnahmen innerhalb 
einer Betriebsstätte zu, doch wird dieser Flexibilitätsspielraum in der Praxis 
dadurch eingeschränkt, daß neben betriebsbezogenen zumeist auch anlagenspe
zifische Emissionsgrenzwerte einzuhalten sind. Abgesehen von der weitgehend 
fehlenden Möglichkeit einer kostenminimierenden Maßnahmenkombination in
nerhalb eines Betriebes versagt die allgemeine Konstruktion der japanischen 
Umweltpolitik die Ausschöpfung des Kosteneinsparungspotentials, das sich im 
Falle von betriebs- und nachbarschaftsübergreifenden Maßnahmenkombinatio
nen zur Einhaltung kleinräumlich vorgegebener Emissionskontingente bieten 
würde.

Das breitgefächerte System staatlicher und kommunaler Finanzhilfen (mit 
teilweise beträchtlichem Subventionseffekt) kann hinsichtlich seines Einflusses 
auf die ökonomische Effizienz hier nicht beurteilt werden. Offensichtlich ist 
aber, daß es in einigen Bereichen effizienzbremsende Wirkungen hat, so bei
spielsweise im Bereich der hochsubventionierten kommunalen Abfallentsor
gungspolitik. Verursacherorientierte ökonomische Anreizinstrumente kommen 
hier in einem nur sehr geringen Umfang zum Einsatz (vgl. Kato 1993). Der 
weitgehende Verzicht auf Effizienzsteigerung der privatwirtschaftlichen Um
weltschutzmaßnahmen ist in erster Linie auf den raschen Handlungszwang der 
Bürokratie und der Industrie bei den zu bewältigenden Umweltproblemen so
wie auf das zur Zeit der Durchsetzung der umweltpolitischen Maßnahmen vor
herrschende günstige wirtschaftliche Klima zurückzuführen. Es ist aber zu er
kennen, daß auch in Japan im Zuge nachlassenden wirtschaftlichen Wachstums 
und im Zeichen krisengeschüttelter Branchen der Frage nach höherer Kosten
wirksamkeit bei der Erreichung verschärfter Emissionsgrenzwerte in Zukunft 
mehr Bedeutung zugemessen werden wird. Darauf deuten unter anderem das 
in Gesprächen geäußerte starke Interesse im Wirtschaftsministerium an den 
amerikanischen Ansätzen des Emissions Trading sowie die Präferenzen des 
staatlichen Umweltamtes und des Finanzministeriums hin, zum globalen Um-

464



weltschutz (C02) eine Energiesteuer einzuführen (vgl. International Environ
ment Reporter, September 1990: 361). In eine ähnliche Richtung weisen die 
verstärkten Aktivitäten japanischer Kommunen, in der Abfallsentsorgungspoli
tik Gebührensysteme einzuführen. Mit Stand 1993 erheben erst 35 Prozent al
ler Kommunen solche Gebühren (Miyamoto 1994: 12).

Aus volkswirtschaftlicher Sicht hat sich das umweltpolitische Instrumenta
rium insgesamt bewährt (OECD 1994). Das staatliche Umweltamt hebt hierbei 
die positiven Effekte strenger regulativer Maßnahmen hervor (Quality ... 
1992: 179) und weist auf die günstigen Auswirkungen auf betrieblicher Ebene 
(ebenda: 170, 197f.) sowie auf die geringen negativen volkswirtschaftlichen 
Einflüsse hin: »Though economical impacts by pollution control investment are 
different by industry sectors, there was no severe negative impact to the whole 
national economy in past high economy growth process ... [A]s far as the eco
nomic recession period after the oil crisis ... is concerned, pollution control 
prevention investment helped to stimulate the demand recovery and supported 
facility investment and employment« (ebenda: 199f.).

6.1.4 Innovations Wirkungen

Das Beispiel der japanischen Umweltpolitik verdeutlicht, daß auch ein in star
kem Maße mit Auflagen operierendes Instrumentarium betriebliche und allge
meine volkswirtschaftliche Innovationsanstöße geben kann. Die rasche Innova
tion und hohe Diffusionsgeschwindigkeit in den Bereichen industrieller Ent- 
schwefelungs- und Entstickungsanlagen, Umweltmeßtechnik, Energieeffizienz
steigerung sowie bei der Umstellung auf Katalysator-Pkw sind eindrucksvolle 
Beispiele für eine auch unter Innovationsaspekten erfolgreiche Auflagenpolitik. 
Das gilt in etwas abgeschwächter Form auch für die Müllverbrennungstechnik, 
da hier auch das staatliche Subventionssystem eine entscheidende Rolle spielt.

Die innovationsfördernden Wirkungen der verschiedenen, an Emissions
grenzwerten orientierten Instrumente werden dabei in Teilbereichen durch zu
sätzliche finanzielle Anreize unterstützt. Das gilt vor allem für die partiell star
ken Anreize der primär als Finanzierungsinstrument gestalteten S02-Abgaben 
im Rahmen des Kompensationssystems sowie für die im Rahmen von »Ver
handlungspaketen« eingesetzten vielfältigen Subventionen, mit denen die An
reizwirkungen der sonstigen umweltpolitischen Instrumente bisweilig kräftig 
unterstützt werden. Es ist auch auf die nachfrageseitige Innovationsförderung 
durch das öffentliche Beschafftmgswesen hinzuweisen, da das Beschaffungs
verhalten der japanischen Großstädte bei der Einführung und Durchsetzung 
der Katalysatoren im Pkw-Bereich eine wichtige Rolle spielte. Ferner spricht
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auch die in den siebziger Jahren (im weltweiten Vergleich) besonders hohe 
Zahl von umweltbezogenen Patentanmeldungen7 für die allgemeine technische 
Innovationswirkung der japanischen Umweltpolitik. Schließlich bewirkten ge
rade Instrumente wie die Umweltschutzvereinbarungen und Verwaltungsemp
fehlungen gesamtstaatliche »regulative Innovationen«, indem auf lokaler Ebene 
erfolgreich erprobte Instrumente später Grundlage von nationalen Regelungen 
wurden.

6.1.5 Administrative Praktikabilität

Alle untersuchten Regelungsinstrumente zeichnen sich durch eine hohe admi
nistrative Praktikabilität in dem Sinne aus, daß der Vollzugsaufwand eher ge
ring ist und selten Verstöße zu verzeichnen sind. Die hohe Konformitätsrate 
im Adressatenverhalten wird von ausländischen Beobachtern häufig auf die all
gemeine Konsensorientierung der japanischen Gesellschaft zurückgeführt. Das 
Streben nach Konsens ist sicherlich in der japanischen Gesellschaft stärker als 
in anderen westlichen Industriestaaten verankert; es ist jedoch zu vermuten, 
daß dieser Eigenschaft zu viel Erklärungswert beigemessen wird. Es scheint 
dagegen plausibel zu sein, daß bestimmte Regelungsinstrumente einen beson
deren »Konsensdruck« erzeugen, der zu einem konformen Adressatenverhalten 
führt. Hier ist insbesondere das Instrument der Umweltberichterstattung zu 
nennen, das eine hohe Transparenz über umweltschutzbezogene Aktivitäten 
von Behörden und privatwirtschaftlichen Emittenten gewährleistet, so daß 
nicht nur das »Entdeckungsrisiko« für unerlaubte Aktivitäten sehr hoch ist, 
sondern auch eine realistische Einschätzung durch die Allgemeinbevölkerung 
über umweltschutzbezogene Leistungen erfolgen kann, woraus dann (etwa 
durch Kaufverhalten oder Protestaktionen) Konsequenzen gezogen werden 
können.8 Die Informationssysteme der Verwaltung im Bereich Umweltschutz, 
die durchgängig auf dem Niveau eines modernen Industriestaates liegen, er
leichtern in wesentlicher Weise Planungs-, Kontroll- und Sanktionsaktivitäten 
der Umweltverwaltung. Sie ersetzen auch anderenfalls womöglich erforderli
che Verwaltungsaktivitäten, die in der Regel mit einem wesentlich höheren 
Aufwand verbunden sind (etwa Sanktionsverfahren, Inspektionen vor Ort,

7 Mündliche Mitteilung von Dr. E. Mody, World Bank, Washington D .C., am 31. Okto
ber 1991.

8 Von dieser generellen Situation gibt es jedoch hoch relevante Ausnahmen in Einzelberei
chen, wie etwa bezüglich der Daten zu Industrieabfallmengen, Sondermüll und Altla
sten.
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emittentenbezogene Datenerhebungen für Planungszwecke). Es ist jedoch zu 
beachten, daß in Japan in der Regel ein relativ aufwendiger, zeit- und perso
nalintensiver Konsensbildungsprozeß hinsichtlich der Zielformulierung und ih
rer Implementierung (»Programmbildungsprozeß«) stattfmdet, der dann wie
derum entscheidenden Anteil an dem üblicherweise weitgehend reibungslosen 
Vollzug hat. Es ist überhaupt ein grundlegendes Charakteristikum der japani
schen Regelungsinstrumente, daß sie auf eine hohe Praktikabilität hin optimiert 
werden, auch wenn dadurch andere Gesichtspunkte vernachlässigt werden 
müssen; das wird besonders deutlich am Kompensationssystem für Gesund
heitsschäden, wo durchgängig pragmatische Entscheidungen zugunsten von 
Praktikabilität gefällt worden sind.

6.1.6 Politische Akzeptanz

Insgesamt besteht für die japanische Umweltpolitik und ihre Instrumente seit 
Ende der siebziger Jahre eine sehr hohe Akzeptanz in der allgemeinen Bevöl
kerung wie auch bei den Adressaten. Das liegt vermutlich daran, daß sie ins
gesamt als praktikabel, weitgehend fair und notwendig empfunden werden und 
innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne zu wesentlichen Belastungsrückgän
gen geführt haben. Es trägt sicherlich zur Akzeptanz insbesondere der Adres
saten bei, daß nahezu alle Instrumente sehr flexibel gehandhabt werden, die 
Verwaltung -  aber auch die allgemeine Bevölkerung -  umweltfreundliches 
Verhalten in der Regel honoriert, die Instrumente weitgehend optimal in die 
politisch-administrative Kultur der japanischen Gesellschaft eingepaßt sind und 
so gut wie keine »Außeneinflüsse« (wie etwa grenzüberschreitende Schadstoff
transporte nach Japan) die Effekte der Instrumente beeinflussen oder sogar di
rekten Einfluß auf die Gestaltung der Instrumente nehmen (wie es etwa im 
Rahmen der EG bei den Mitgliedsländern der Fall ist). Gleichwohl werden 
einzelne Instrumente kritisiert; dies bezieht sich häufig nur auf einzelne Ele
mente, nicht auf das gesamte Instrument. Das ist sogar bei dem am heftigsten 
kritisierten Instrument, dem Kompensationssystem für Gesundheitsschäden, 
der Fall. Dieses Instrument wird sowohl von den Emittenten als auch den 
Kompensationsberechtigten kritisiert. Erstere bemängeln insbesondere das Sy
stemelement zum Schadensausgleich für Atemwegserkrankungen, letztere kri
tisieren an diesem Systemelement überwiegend die Einstufung der Kompensa
tionsberechtigten, nach der sich die Höhe der finanziellen Unterstützung rich
tet; ihre massivste Kritik gilt jedoch den schleppenden (und, wie es teilweise 
heißt, »bewußt verschleppten«) Anerkennungsverfahren bei den spezifischen 
Krankheiten (insbesondere Minamata-Krankheit).
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Heftige Konflikte hatte es Mitte der siebziger Jahre um die Durchsetzung 
strengerer NOx-Grenzwerte für Pkw zwischen Umweltverwaltung und Auto
mobilindustrie gegeben, wobei die Mehrheit der Bevölkerung deren Durchset
zung unterstützte. Dieser Konflikt kann als beigelegt gelten, da auch die Auto
mobilindustrie die 1978 durchgesetzten Standards später nicht mehr themati
sierte. Dagegen stößt die Abschwächung des im internationalen Vergleich al
lerdings äußerst strengen N 02-Luftgütestandards im Jahre 1978 auch heute 
noch bei einigen Umweltschutzgruppen, besonders bei den Interessenorganisa
tionen der »Umweltverschmutzungsopfer«, auf heftige Kritik. Für die Bevölke
rungsmehrheit scheint dieser Fall, soweit das in dieser Untersuchung festge
stellt werden konnte, kaum noch eine Rolle bei der Bewertung der Umweltpo
litik zu spielen.

Selbst die Akzeptanz von Müllverbrennungsanlagen (MVA) -  die im inter
nationalen Vergleich zu den strittigsten Anlagen zählen -  hat durch technische 
Verbesserungen, Schlichtungsverfahren und Kompensationsverfahren zuge
nommen, bezogen auf die Einstellung der Gesamtbevölkerung. Das zeigt unter 
anderem ein Vergleich der Meinungsumfragen zu MVA von 1969 und 1993. 
Im Jahr 1969 waren noch 56,4 Prozent der Befragten der Meinung, MVA 
seien unhygienisch, umweit- und gesundheitsgefährdend, und nur 16,6 Prozent 
hielten MVA für abfallpolitisch akzeptable Anlagen. 1993 hielten dagegen 
über 50 Prozent der Befragten MVA für einen notwendigen Weg der kommu
nalen Abfallentsorgung, und diejenigen, die solche Anlagen ablehnten, führten 
überwiegend ästhetische (Stadtbildverschandelung), verkehrsbezogene (Staus), 
Luft- und Lärmbelastung durch Mülltransport sowie ökonomische (Preisverfall 
von Immobilien in Nähe der MVA) Gründe an (Imai 1994: 5). Gleichwohl 
kommt es in der unmittelbaren Nachbarschaft von geplanten MVA-Standorten 
weiterhin häufig zu Bürgerprotesten, die die Planrealisierung in aller Regel er
heblich verzögern.

Schließlich gibt es auch hinsichtlich der Umweltschutzvereinbarungen ge
wisse Akzeptanzprobleme. Ein Teil der betroffenen Wirtschaft sieht den Ab
schluß von Umweltschutzvereinbarungen nur als »zweitbeste Lösung« an, ein
heitliche und weniger strenge Umweltanforderungen nach Maßgabe staatlicher 
Regelung wären die bevorzugte Lösung. Man hat sich jedoch weitgehend da
mit abgefunden, daß der Abschluß von Umweltschutzvereinbarungen auch ge
genwärtig noch eine unerläßliche Voraussetzung für eine »Koexistenz« mit den 
Politikern und der Bevölkerung vor Ort ist, und versucht, die Vereinbarungen 
-  etwa durch Betonung der eigenen sozialen Verantwortung -  auch für die 
eigenen Zwecke zu nutzen. Kritik bei Bürgerorganisationen, die sich für den 
Umweltschutz engagieren, zielte in erster Linie auf die älteren Vereinbarun
gen, die im Hinblick auf ihre vagen Verpflichtungen und Absichtserklärungen
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vielfach nur Symbolwert haben mochten. Die hohe Zahl der bestehenden Um
weltschutzvereinbarungen und der jährlichen Neuabschlüsse spricht dafür, die 
Kritik von seiten der Wirtschaft und der Bürgerorganisationen als eher margi
nal anzusehen. Insgesamt ist von einem hohen Akzeptanzgrad auszugehen. Die 
Regelungen zur UVP stoßen dagegen bei einem Großteil der Umweltorganisa
tionen, Bürgerinitiativen sowie bei Wissenschaftlern auf teilweise heftige Kri
tik wegen ihres hohen symbolischen Gehaltes und der geringen substantiellen 
Partizipationsmöglichkeiten für Drittbetroffene; auch Mitarbeiter des staatli
chen Umweltamtes halten die bestehenden UVP-Regelungen für unzulänglich. 
Einzelne kommunale Umweltschutzmaßnahmen stießen auch bei der Bevölke
rung auf (teils massive) Ablehnung, weil die eingesetzten Mittel über den (an
sonsten akzeptierten) Zweck hinaus schossen -  so zuletzt geschehen in Tokio, 
wo die Verwaltung die Verwendung transparenter und namentlich gekenn
zeichneter Müllsäcke einführen wollte, um unter anderem die Einhaltung von 
Sortiervorschriften zu fördern.

6.1.7 Vorsorge

Den empirischen Optimalfall einer präventiven Umweltpolitik gibt es bislang 
nirgendwo. Ausgereifte theoretische Konzepte, in denen Durchsetzungs- und 
Implementationsfragen systematisch und vor dem Hintergrund bisheriger Pro
bleme berücksichtigt werden, liegen hierzu ebenfalls nicht vor. Umweltpolitik 
wird gegenwärtig in nahezu allen Staaten überwiegend in konventioneller (re
aktiver) Weise vollzogen. Selbst hierbei sind rasch wirksame Sanierungsmaß
nahmen in zahlreichen Ländern eher rar. Nach einer der gängigeren Definitio
nen im Rahmen der Bemühungen, ein theoretisches Konzept einer »vorsorgli
chen Umweltpolitik« (Prävention) zu entwickeln, bedeutet ökologische Vor
sorge:

» ... politische Rahmenbedingungen zu setzen, die bereits den technologischen 
Vorlauf einer Investitionsentscheidung umweltfreundlich und ressourcenschonend 
beeinflussen. Es handelt sich um eine Strategie, bei der Rohstoffkosten, Umwelt
schutzkosten und -  gegebenenfalls -  die Kosten von Umweltschäden minimiert, die 
wirtschaftliche Produktivität und technische Innovationsrate erhöht und mögliche 
Problemursachen beseitigt oder vermieden werden« (Jänicke 1988: 13).

Der Begriff »umweltpolitische Vorsorge«9, wie er in der vorliegenden Unter
suchung verstanden wird, bezieht sowohl den Verhaltensaspekt (Reaktionswei-

9 Vgl. hierzu auch die Beiträge von Scimemi (S. 27-48), O'Riordan (S. 65-76) und Reh
binder (S. 129-141) in U. E. Simonis (1988).

469



se relevanter Aktoren) als auch den inhaltlichen Aspekt (Art der ergriffenen 
Maßnahmen) ein. Dementsprechend wird hier präventive Umweltpolitik als 
ein Kontinuum verstanden, in dem das Präventionsprinzip in unterschiedlicher 
Intensität und Reichweite vorfindbar ist. Der Optimalfall wäre die voraus
schauende, umweltfreundliche, schadstoffvermeidende, ressourcenschonende 
etc. Gestaltung von Wirtschaft und Gesellschaft. Im Kontinuum, dessen ande
rer Endpunkt vom Prinzip der Schadensbeseitigung (Entsorgung) markiert 
wird, wäre bei den hier zugrundegelegten Kriterien auch der Einsatz von end- 
of-pipe-Techniken vor Eintritt des Schadensfalles noch verortbar. Bestimmte 
man den Begriff »Vorsorgemaßnahme« zusätzlich nach dem Gesichtspunkt 
einer rechtlichen Verpflichtung zu umweltbezogenen Aktivitäten, dann wäre 
auch die rechtlich nicht geforderte oder nicht durchsetzbare, also freiwillige 
Sanierungsmaßnahme noch »vorsorglich« zu nennen, nämlich einer verbindli
chen Anordnung zuständiger Stellen zuvorkommend. Das läge zwar weit ent
fernt vom Allgemeinverständnis von Prävention, wäre aber für die umweltpo
litische Realität mancher Länder in nicht wenigen Fällen ein begrüßenswerter 
Fortschritt. Das sollte nicht übersehen werden, wenn auf Grundlage manchmal 
recht rigider begrifflicher Explikationen Konzepte einer vorsorglichen Um
weltpolitik entworfen und konventionelle (sanierungsbezogene) Maßnahmen 
diskriminiert werden.

Im Sinne der obigen Ausführungen ist in Japan -  auch wenn, wie gezeigt, 
die Grundstruktur der Umweltpolitik weitgehend reaktiv und kurativ ausge
richtet ist -  eine Tendenz zu vorsorglicheren Maßnahmen, insbesondere in den 
siebziger Jahren und dann wieder Ende der achtziger Jahre, unverkennbar. 
Die umweltpolitischen Rahmenbedingungen wurden im Zuge der vier großen 
Umweltschutzprozesse neu abgesteckt; das geschah nicht nur mit Hilfe umfas
senderer und strikterer Auflageninstrumente, sondern auch durch komplexe 
Regelungssysteme, wie etwa dem GEMS-System, dem Entschädigungssystem 
für umweltverschmutzungsbedingte Gesundheitsschäden, und schließlich auch 
durch die Aufnahme schärferer Haftpflichtregelungen in die Spezialgesetze. 
Darüber hinaus enthalten die vielfältigen Maßnahmenprogramme zum globalen 
Umweltschutz, die in den neunziger Jahren aufgelegt wurden, durchaus auch 
vorsorgeorientierte Teilelemente.

Neben den von staatlicher Seite betriebenen Maßnahmen haben vor allem 
Aktivitäten kommunaler Instanzen -  zu denen Instrumenteninnovationen wie 
Umweltschutzvereinbarungen und die Einrichtung sowie Durchsetzung eines 
modernen Umweltbeobachtungs- und Umweltinformationssystems gehören -  
wichtige Emittentengruppen zu einer größeren Vorsorge wie ebenfalls zu ra
scheren Sanierungsmaßnahmen gezwungen. Das alles wäre ohne den äußerst 
großen umweltpolitischen Handlungsdruck, unter den das politisch-administra
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tive und industrielle System durch die Umweltbewegung, Gerichtsurteile, pro
gressive Kommunalpolitiker, engagierte Wissenschaftler und die sehr kritische 
Berichterstattung in den Medien geraten war, nicht ausreichend zu erklären. 
Zu den intervenierenden Variablen mit signifikanten Wirkungen auf den Um
weltbereich gehören im weiteren -  die unten kurz beschriebenen -  Programme 
und Maßnahmen der Energie- und Industriepolitik. Aus all diesen Gründen ist 
es methodisch nicht möglich, den einzelnen hier untersuchten umweltpoliti
schen Instrumenten einen exakten Anteil an vorsorgeorientierten Umweltpoli
tikverläufen zuzumessen.

In einem internationalen Vergleich des Vorsorgeprinzips aus nicht nur 
rechtlicher Sicht wird für Japan das Fazit gezogen, daß das Vorsorgeprinzip 
hier nicht als Leitprinzip der Umweltpolitik anerkannt sei:

»Bei den seit Anfang der siebziger Jahre getroffenen Maßnahmen steht eindeutig 
das Schutzprinzip im Vordergrund und auch dies in einer nicht unerheblichen Ver
engung: Es fehlt eine ganzheitliche Perspektive. Man geht entsprechend dem je
weiligen Problemdruck vor. Dabei steht der Schutz der menschlichen Gesundheit 
im Vordergrund. Soweit die Umwelt geschützt wird, erfolgt dieser Schutz im Vor
feld der menschlichen Gesundheit (Schutz der 'Lebensumwelt') ... In dem so ge
steckten Rahmen hat die japanische Umweltpolitik allerdings eine ganze Reihe von 
Erfolgen aufzuweisen ... Dem stehen jedoch auch Mißerfolge oder jedenfalls ge
ringe Erfolge hinsichtlich der selbstgesetzten Ziele wie z.B . bei Schwebestaub, 
NOx , photochemischen Stoffen, der Abfallbeseitigung, Wasserverschmutzung mit 
organischen Stoffen sowie mit gefährlichen Stoffen aus diffusen Quellen, bei Lärm 
und Erschütterungen gegenüber« (Rehbinder 1991: 73 f.).

Während den Umweltqualitäts- und Emissionsstandards in den klassischen 
Medialgesetzen in einigen Bereichen eine gewisse Vorsorgefunktion aufgrund 
ihrer im internationalen Vergleich recht strikten Grenzwertziehung zugespro
chen werden kann, sind vorsorgeorientierte Ansätze im Natur- und Land
schaftsschutz hingegen kaum erkennbar:

»Eine besondere Schwäche der japanischen Umweltpolitik liegt im Fehlen von 
Vorsorgekonzepten im Bereich der Bodennutzung, Raumplanung und des Natur
schutzes. Es gibt zwar zwei Naturschutzgesetze ... Mit diesen Gesetzen wird aber 
nur eine Schutzgebietspolitik außerhalb der eng besiedelten Räume, und zwar pri
mär im Interesse der Erholung, verfolgt ... Eine Vorsorgekonzeption, die im Inter
esse von Natur- und Landschaftsschutz den zunehmenden Landverbrauch, vor al
lem durch Ausweitung der städtischen Ballungsgebiete, begrenzt, ist in den ein
schlägigen Gesetzen nicht angelegt ... Ob die jüngste Änderung des nationalen 
Raumordnungsplans und die Versuche, diesen Plan in Plänen der Präfekturen um
zusetzen, erfolgreich sein werden, bleibt abzuwarten. Erst in jüngster Zeit hat sich 
politisches Interesse am Naturschutz, insbesondere in städtischen Ballungsgebieten, 
entwickelt« (ebenda: 88 f.).
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In ähnlicher Weise stellt eine OECD-Expertengruppe für den Bereich der Ab
fallpolitik einen primär technisch-nachsorgeorientierten Ansatz fest: »So far, 
Japan has used technology to win the race between dwindling land-based capa
city and waste-generation« (OECD 1994: 183) und empfiehlt nachdrücklich, 
einen neuen integralen Umweltpolitikansatz zu entwickeln: »Current chal
lenges facing Japan ... relate mainly to harmonising the development of econo
mic production and consumption patterns with a healthy environment for fu
ture generations. They will require Japan not only to build on experience so as 
to continue its efforts, but also to develop additional, innovative approaches« 
(ebenda: 184).

6.2 Exkurs: Energie- und Industriepolitik

6.2.1 Energiepolitik

Da Japans Energieversorgung zu Beginn der siebziger Jahre zu über 90 Pro
zent von ausländischen Primärenergieträgern abhängig war, nimmt es nicht 
wunder, daß die erste Ölpreiskrise von 1973 zu einer heftigen Krisenstimmung 
im Lande führte; man sprach in diesem Zusammenhang von einem »oil shok- 
ku«. Hierauf haben Japans Regierung und Industrie im weltweiten Vergleich 
rasch und relativ effektiv reagiert. Dazu gehören nicht nur verstärkte Bestre
bungen zur Energieträgerdiversifizierung, um die Abhängigkeit vom beson
ders krisenanfälligen Importöl zu mindern, sondern ebenfalls Energieeinspar
und Energieeffizienzsteigerungsmaßnahmen sowie auch energiepolitisch moti
vierte industriepolitische Maßnahmen, auf die im folgenden Abschnitt (6.2.2 
Industriepolitik) eingegangen wird.

In einer neueren (von Greenpeace International finanziell geförderten) Stu
die wird bezüglich der Energieeffizienz ausgeführt:

»One of the most remarkable of Japan's achievements in the past twenty years has 
been the relatively slow increase in its energy demand during a period when its 
economy has grown dramatically. Between 1973 and 1987 Japan's gross national 
product (GNP) expanded by 4% per annum in real terms while its total primary 
energy requirements rose by only 1% per annum. In other words, by the end of 
this period Japan was using 34% less energy to produce the same amount of goods 
and services. This improvement in energy efficiency was at its most pronounced 
between 1979 and 1986, when the ratio of energy consumption to GNP fell by one 
fifth. Other countries were also improving their energy efficiency, but none 
achieved as much as Japan« (Association for the Conservation of Energy 1990: 2).
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Die Einsparungen und Effizienzsteigerungen wurden durch ein ganzes Bündel 
unterschiedlicher Maßnahmen, für deren konzeptionelle Gestaltung und 
Durchsetzung hauptsächlich das Wirtschaftsministerium zuständig ist, umge
setzt. Da in Japan im Vergleich zu den meisten anderen entwickelten Indu
strieländern der Industriesektor einen hohen Anteil am gesamten Energiever
brauch (1985 rund 50 Prozent) hat, richteten sich die Energieeinsparmaßnah
men schwerpunktmäßig auf diesen Sektor, wo dann auch die höchsten Einspa
rungsraten erzielt wurden (vgl. MITI 1987).

Nach der zweiten Ölpreiskrise von 1979 wurden die Anstrengungen ver
stärkt. Die gesetzliche Grundlage hierfür gibt im wesentlichen das »Law Con- 
cerning the Rational Use of Energy« (Gesetz Nr. 49 von 1979) ab. Das Gesetz 
verpflichtet unter anderem Unternehmen mit energieerzeugenden Anlagen ab 
einer bestimmten Größe, bis zu vier »qualifizierte« (staatlich examinierte) En
ergiebeauftragte zu benennen, die neben der allgemeinen Förderung von ener- 
gieeinsparenden Maßnahmen im Betrieb vor allem ein präzises Inventar über 
alle Aspekte der Brennstoffverwendung und Stromerzeugung innerhalb des 
Betriebes anlegen sollen. Beamten des Wirtschaftsministeriums muß in diese 
Unterlagen Einblick gewährt werden; sofern hierbei festgestellt wird, daß die 
Energieeffizienz nur einem Substandard entspricht, kann das Unternehmen da
zu verpflichtet werden, einen »Energy Consumption Rationalization Plan« auf
zustellen und zu implementieren. Weiterhin formuliert das Gesetz Gebäude
standards und -richtlinien, so besteht etwa für alle neu zu errichtenden Gebäu
de die Pflicht, Wärmeverluste zu minimieren. Kriterien hierfür wurden für 
Büroräume und Wohngebäude erstmals im Februar 1980 aufgestellt. Diese 
Kriterien (heat loss standards) sind allerdings im Vergleich zu denen in ande
ren Ländern (etwa Großbritannien und Schweden) relativ schwach (Associa
tion for the Conversation of Energy 1990: 5). Detaillierte Richtlinien sind ins
besondere für industrielle Effizienzstandards entwickelt worden. Darüber hin
aus wurden sogenannte Produktenergiestandards, in aller Regel als zeitlich ge
staffelte Zielwerte, aufgestellt. So wurde etwa von den Herstellern und Impor
teuren von Kühlschränken verlangt, bis September 1983 eine durchschnittliche 
Verbesserung der Energieeffizienz von 20 Prozent (Basis 1978) zu erreichen. 
Ähnliche Richtwerte wurden für Pkw aufgestellt. Für die Durchführung des 
Gesetzes wurden Informations- und Überzeugungsinstrumente sowie finanziel
le Anreizinstrumente (etwa überhöhte Abschreibungsraten, zinsverbilligte Kre
dite) eingesetzt.

In größerem Maßstab wurde das Instrumentarium der FuE-Politik einge
setzt, um die Abhängigkeit von ausländischen Energieträgern zu vermindern 
und Energieeinsparungen zu stimulieren. Im Verlauf der siebziger Jahre wur
den von der japanischen Regierung zwei groß angelegte FuE-Projekte zur Ent-
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Wicklung und Förderung von alternativen Energiequellen und von Energie
spartechnologien auf den Weg gebracht. Im Jahr 1974 lief das »Sonnenschein- 
Programm« an, das der Entwicklung neuer Energietechniken dient. Im Mittel
punkt des Programms steht die Nutzung der Sonnen-, Erdwärme-, Kohle-, 
Wasserstoff-, Meeres- und Windkraftenergie. Nach der zweiten Ölpreiskrise 
von 1979 wurde im Herbst 1980 eine »Organisation für die Gesamtentwick
lung neuer Energien« durch Gesetz als Sonderkörperschaft gegründet, um die 
technologische Entwicklung von Alternativenergie noch stärker als bislang 
vorantreiben zu können. Zu deren Aufgaben gehört auch die Intensivierung 
der Entwicklung und Verwendung von Atomkraft.

Das 1978 angelaufene »Mondschein-Programm« dient speziell der Förde
rung von Energieeinsparung. Die Federführung bei der Durchführung liegt ge
meinsam beim Amt für industrielle Wissenschaft und Technologie sowie dem 
Wirtschaftsministerium. Unter diesem Programm werden beispielsweise Pro
jekte zur magnethydrodynamischen Energieerzeugung, Kraft-Wärme-Kopp
lungsverfahren mit Gasturbinen und Abfall Wärmenutzungstechniken gefördert. 
Im Budget des Fiskaljahres 1979 waren für das Mondschein-Programm rund 
3 Milliarden Yen, im Budget des Fiskaljahres 1980 bereits rund 8 Milliarden 
Yen veranschlagt. Für das größer dimensionierte »Sonnenschein-Programm« 
sah der Haushaltsplan des Fiskaljahres 1980 rund 143 Milliarden Yen vor.10 
Beide Programme wurden 1992 zum »New Sunshine Program« zusammenge
faßt.

Nach der Auffassung unabhängiger wissenschaftlicher Experten und der 
Internationalen Energieagentur, um nur einige zu nennen, hat die Energie
preispolitik einen erheblichen Einfluß auf Energieeffizienz und Energieeinspa
rung gehabt. Die Preise für Energieträger sind in Japan relativ hoch, die 
Strompreise sind mit die höchsten im Industrieländervergleich (vgl. hierzu die 
entsprechenden Tabellen weiter unten). Die Strompreise sind vom Wirtschafts
ministerium im Rahmen eines komplexen Anhörungsverfahrens zu genehmi
gen. Im Jahr 1974 kam es zu einer tiefgreifenden Revision des bestehenden 
Energiepreis Systems, wobei Energieeinsparungsziele zum ersten Mal einen sy
stematischen Stellenwert hatten; das sollte sich jedoch nach der Entspannung 
auf den internationalen Energiemärkten ab etwa 1985 in Japan wieder ändern. 
Damals jedenfalls wurde der Strompreis dreistufig gestaltet: Von 0 bis 120 
kwh ist der Stromtarif niedrig, von 121 bis 200 kwh kommt eine mittlere und 
ab 200 kwh eine hohe Tarifgruppe zur Anwendung. Für Stromabnehmer aus

10 Zum »Sonnenschein- und Mondschein-Programm« vgl. UWD, Nr. 32/1974: l l f . ,  
Neues aus Japan, Nr. 269/1980: 6-9; ohne Autor, Moonlight Project (offizielle Publi
kation der j apanischen Regierung), o . O., o . J.
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dem Dienstleistungssektor und der Industrie, die Neuverträge abschließeh, 
kam eine besonders hohe Tarifgruppe aus Gründen der Energieeffizienzsteige- 
rung zur Anwendung. Ferner wurden mit Beginn 1980 die Stromtarife nach 
Sommer- und Winterzeit unterschiedlich gestaltet; der Sommertarif lag höher, 
da die Spitzenlasten in Japan im Sommer (hauptsächlich wegen der Klimaanla
gen) besonders hoch sind. Nach der Energiepreiskrise von 1973 wurden die 
Strompreise generell für alle Abnehmer im Jahr 1974 im Durchschnitt um et
wa 57 Prozent erhöht. Im Zuge einer 1976 erfolgten »Anpassung« wurden sie 
erneut um 23 Prozent, nach der Ölpreiskrise von 1979 dann im Jahr 1980 
noch einmal im Durchschnitt um rund 50 Prozent erhöht (vgl. Overseas Elec
trical Industry Survey Institute, Inc. 1982: 45f.). Die Strompreise sind pro
gressiv gestaffelt.

Mit Beginn 1986 wurden die Strompreise wieder gesenkt, um die gesunke
nen Ölpreise an die Kunden weiterzugeben:

»Benefits from falling crude oil prices and the appreciation of the yen have to a 
large extent been passed on to Japanese consumers. Tariff cuts amount to a total of 
18% for gas and 22% for electricity compared to pre-June 1986 levels« (Associa
tion for the Conservation of Energy 1990: 9).

Auch in den Jahren 1988 und 1989 wurden aus denselben Gründen die Strom
preise gesenkt (International Energy Agency 1991: 10).11

Die vielfältigen Maßnahmen früherer Jahre haben zu relativen Energieein
sparungen und zu, in einigen Branchen sehr hohen, Energieeffizienzsteigerun- 
gen geführt. Die mittlere thermische Effizienz bei Kraftwerken liegt in Japan 
bei rund 40 Prozent und ist damit höher als in den meisten anderen Industrie
ländern. Im weltweiten Vergleich steigerte Japan die Energieeffizienz (defi
niert als Energieverbrauch pro Einheit Produktion, beispielsweise Gigajoule 
pro Tonne Stahl) in etlichen Industriezweigen schon ab Mitte der siebziger 
Jahre überdurchschnittlich. Die Energieeinsparung im Zeitraum 1973 bis 1978 
betrug in den Industriebereichen Raffinerien 11,2 Prozent, Eisen und Stahl 
9 Prozent, Zementherstellung 18,5 Prozent und Aluminium 5,4 Prozent (Kezai 
Koho Center 1980). Der geringe Wert in der Aluminiumindustrie erklärt sich 
daraus, daß dieser Industriezweig auf der »Schrumpfungsliste« im Rahmen der 
Industriepolitik (vgl. den folgenden Abschnitt) stand und insofern von neuen 
Investitionen weitgehend ausgenommen wurde.

Bezüglich der Energieintensität im Industriebereich bekam Japan von der 
Internationalen Energieagentur im Jahr 1987 außerordentlich gute Noten: »On 11

11 Die folgenden Tabellen zu Strompreisen im internationalen Vergleich zeigen dagegen -  
primär aufgrund der Umrechnung auf Basis von Kaufkraftparitäten -  weiterhin leicht 
steigende Strompreise.
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country-by-country basis, Japan had by far the steepest decline, followed by 
Luxemburg, Belgium, Denmark and Germany« (IEA 1987: 190).12 Auch 1991 
wurde Japan von der Internationalen Energieagentur mit am besten beurteilt:

»Japan has achieved one of the most remarkable successes among IEA countries in 
improving energy efficiency. While its GNP increased 81% in real terms between 
fiscal year 1973 and fiscal year 1988, energy demand grew only about 16%; 
Japan's energy intensity improved by about 36% in this period. To a large degree 
this is due to energy efficiency gains in the industry sector as a consequence of bet
ter management practice and major investments in new, more efficient equipment.
A change in the industrial structure, with shifts to less energy-intensive industries 
such as electronics and machinery, also contributed to lower energy consumption 
in this sector« (IEA 1991: 9).

Gleichwohl wird durch die Internationale Energieagentur auf Entwicklungen 
aufmerksam gemacht, die den bisher positiven Trend konterkarieren:

»However, progress in energy conservation efforts in industry has slowed recently; 
additional efficiency investment tend to be much more costly, and changed demand 
patterns to a wider range of products, due to variations in lifestyle, have limited 
further improvements of unit energy consumption per product. The share of the re
sidential sector in total energy consumption (14%) is lower in Japan than in the 
United States or Europe because of the Japanese lifestyle, but it is increasing con
tinually, partly because of rising standards of living and an increase in the number 
of households. Energy demand in this sector is expected to continue to increase at 
a higher rate than in the other sectors. There have been some improvements in the 
energy efficiency of domestic appliances and in home insulation, but a steady 
growth in use of electric appliances and a tendency towards large appliances more 
than neutralize efficiency gains made mainly in the 1970s and early 1980s. In the 
commercial sector as well, energy consumption is increasing despite the more effi
cient air conditioners and elevators available today. The main factors in this rise 
are the growth of the service sector, greater office automation and the increasingly 
common use of air conditioners.
Energy consumption in the transport sector accounts for 23 % of the total and is ex
pected to continue to grow rapidly with further progress to motorization, expansion 
of leisure time, an increase in goods distribution system (such as home delivery 
services) and the steady growth of economic activity. While today's fuel efficiency 
of automobiles is about 30% better than in the early 1970s, the average fuel con
sumption of new cars started to increase again in 1982. Consumers' preference for 
larger, better-equipped cars, combined with growing traffic, is having a distinct ef
fect on fuel consumption« (IEA 1991: 9).

Aufgrund dieser ungünstigen Entwicklungen empfiehlt die Internationale Ener
gieagentur der japanischen Regierung, zukünftig noch mehr Nachdruck auf 
Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung zu legen. Die diesbezüglich

12 Einer neuen Studie zufolge ist Japan neben Dänemark und der Schweiz das Industrie
land mit dem niedrigsten spezifischen Energieverbrauch (vgl. Mez 1994: 141).
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angekündigten neueren Vorhaben der japanischen Regierung (etwa das Ener
gieeinsparprogramm 1990, das C02-Emissionsprogramm von 1990 und die 
Gründung des »Research Institute of Innovative Technology for the Earth -  
RITE« im Jahr 1990) werden zwar grundsätzlich begrüßt, doch werden auch 
Zweifel geäußert, ob dies alles ausreiche, um die ambitionierten Regierungs
ziele13 tatsächlich zu erreichen (vgl. IEA 1991) - zu Recht, wie die 
steigenden C02-Gesamtemissionen belegen.

Ein wichtiges Element der japanischen Energiepolitik war schon immer die 
Kernenergie. In den neuen Konzepten für eine langfristige Energieversorgung 
nimmt sie wiederum eine prominente Stellung ein. So ist etwa geplant, bis 
zum Haushaltsjahr 2010 die Einspeisung von Strom aus Kernkraftwerken ins 
öffentliche Netz auf 16,9 Prozent zu erhöhen, was eine Steigerung von 8 Pro
zent mit Bezug auf das Haushaltsjahr 1989 bedeuten würde. Insgesamt rechnet 
das Wirtschaftsministerium im Zeitraum 1989 bis 2010 mit einem Anstieg des 
gesamten Energiebedarfs um 31,7 Prozent. Um gleichzeitig die Abhängigkeit 
von ausländischem Rohöl zu senken, soll die Nachfrage im Verkehrssektor ge
dämpft und die Kernenergie gefördert werden. So sollen in Japan in den näch
sten zwanzig Jahren vierzig neue Kernkraftwerke mit einer Leistung von je 1 
Millionen KW gebaut werden. Der Anteil der sogenannten neuen Energien 
(unter anderen Sonnenenergie, alkoholische Brennstoffe) soll auf 5,3 Prozent 
angehoben werden. Mit diesen Maßnahmen »verfolgt die japanische Regierung 
überdies die Absicht, eine weitere globale Erwärmung wenn schon nicht zu 
verhindern, so doch mindestens einen zusätzlichen Anstieg der Temperaturen 
nicht noch zu beschleunigen« (MITI, unveröffentlichte Mitteilung 1991).

Obwohl das schon immer sehr anspruchsvolle Kernenergieprogramm im 
Verlaufe der Zeit wegen der »nuklearen Allergie« der japanischen Bevölke
rung und teilweise militanten Protesten von Kernenergiegegnern stark ins 
Stocken geraten ist, sind 1994 insgesamt 48 Kernenergieeinheiten mit einer 
Kapazität von rund 39,6 GW in Betrieb gewesen, 6 Einheiten waren im Bau. 
Zur Erreichung des Regierungszieles, 40 zusätzliche Kernenergieeinheiten bis 
zum Jahr 2010 in Betrieb zu nehmen, hat die Regierung ihre Anstrengungen 
zur Akzeptanzbildung verstärkt:

13 Das Wirtschaftsministerium beispielsweise nennt in seinem »Jahrhundertprogramm« 
zur Reduktion der globalen Umweltbelastungen von 1992 (»New Earth 21«) folgende 
(wünschenswerte) Ziele bezüglich der Reduktion des Energieverbrauchs in verschiede
nen Sektoren bis zum Jahr 2000: 6,3 Prozent im Industriesektor, 6,9 Prozent im öf
fentlichen und 9,8 Prozent im Verkehrssektor. Zu den Maßnahmen im Rahmen der 
globalen Umweltpolitik Japans vgl. die Ausführungen im Kapitel »Entwicklungslinien 
der japanischen Umweltpolitik«.
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»To increase the acceptance of plants, the government has begun an intensive pub
lic relations campaign in regional development policy that includes subsidies for 
areas where new sites will be located« (IEA 1991: 7).

Besondere Anreize zur Schaffung von Akzeptanz vor Ort für Kernkraftwerke 
setzt die japanische Regierung schon seit längerem ein. Seit 1974 wird mit 
dem Strompreis eine spezielle Steuer erhoben, die zur »Förderung der Ent
wicklung von Stromquellen« verwendet wird; dahinter verbirgt sich regelmä
ßig die Verwendung dieses speziellen Steueraufkommens zur Akzeptanzgewin
nung für Kernkraftwerke oder konventionelle Kraftwerke in den vorgesehenen 
Standortgemeinden. So werden etwa besondere Infrastrukturmaßnahmen (Bau 
von Schulen, Gemeindezentren, Büchereien, Straßen) und Zahlungen von 
Kompensationen an Fischerei- und Landwirtschaftsgenossenschaften zur Ab
tretung deren althergebrachter Rechte eingesetzt (vgl. Matsuoka 1989).

Gleichwohl finden sich in Japan zumindest bei Meinungserhebungen im
mer noch mehr Gegner als Befürworter von Kernenergie. In einer Umfrage 
von 1988 gaben 29 Prozent der Befragten an, die Förderung von Kernenergie 
zur künftigen Energiegewinnung zu unterstützen,- 46 Prozent hingegen be- 
zeichneten sich als Opponenten. Den Bau eines Kernkraftwerkes in ihrer 
Nachbarschaft würden ohnehin nur 12 Prozent der Befragten befürworten, 76 
Prozent wären dagegen. 76 Prozent halten sich außerdem nicht ausreichend 
von der Regierung und den Energieversorgungsunternehmen über Kernener
giefragen informiert; 56 Prozent glauben nicht, daß die Kernenergietechnik 
absolut sicher beherrschbar sei, während es 32 Prozent für möglich halten 
(World Opinion Update, Nr. 11/1988: 127). Der Präsident der japanischen 
Kernkraftwerksbetreibergesellschaft wies anläßlich eines Symposiums 1989 
darauf hin, daß

»durch den Import radioaktiv verseuchter Lebensmittel in der Folge des Tscherno
byl-Unfalls die Skepsis in Japan bedeutend gewachsen (sei). Öffentliche Umfragen 
hätten in den letzten Jahren gezeigt, daß der Anteil derjenigen, die über Strahlung 
und Kernenergie besorgt seien, von Jahr zu Jahr zugenommen habe und heute bei 
etwa 85 Prozent liege, wenngleich die Mehrheit der Japaner die weitere Nutzung 
der Kernenergie zur Stromerzeugung nicht kategorisch ablehne« (StromThemen,
Nr. 12/1989: 3).

In einer Studie zur Implementation der energiepolitischen Ziele der japani
schen Regierung wird Kompensationsleistungen eine Schlüsselstellung zuge
sprochen:

»MITI has perhaps played its most crucial role in the siting process by establishing 
compensation mechanisms designed to facilitate property right transfer and com
munity compensation by redistributing resources away from the power companies 
and the national electorate to target groups, such as property right holders and re
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gional publics. Such mechanisms aim to offset the social and environmental costs 
associated with power plant developments or, in other words, to increase the bene
fits of supporting national energy policy priorities.
The Compensation Standards Accompanying Electric Power Development (here
after referred to as Compensation Standards) provide a set of guidelines and rules 
for bargaining between power companies and property right owners over the relin
quishment and transfer o f property rights, the most important of which are fishing 
and land rights, a necessary step in constructing power plants. These standards 
were introduced by MITI in 1963 against a background of expected electricity 
shortages to facilitate the siting of power plants ...
The Three Laws were introduced in 1974, again by MITI, in response to the oil 
crisis and the need to accelerate the development of alternative energy. This im
poses taxes on the sale of electricity by power companies, although the ultimate 
burden is borne by electricity consumers in the form of higher electricity tariffs.
The revenues which are accrued are redirected to regional communities which ac
cept power plants, as well as to surrounding communities for the purpose of devel
oping social overhead capital such as roads, parks and hospitals, thus compensating 
them for losses expected to be incurred from energy projects ... In contrast to the 
Compensation Standards, which are mainly directed at property right holders, the 
Three Laws are aimed at winning broader regional community support for the 
attainment of national energy policy objectives and, in particular, the development 
of nuclear power« (Lesbirel 1990: 27 If.).

All diese Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz für Kernkraftwerke wa
ren jedoch relativ erfolglos, jedenfalls haben die Planungs- und Realisierungs
zeiten wegen des Bürgerwiderstandes stark zugenommen:

»The average lead time necessary to gain public acceptance of nuclear projects has 
increased for 2-3 years in the 1960s to 14-15 years in the 1980s. Similarly, aver
age real compensation outlays from power companies to property right holders and 
community interests have increased from 1-2 billion yen to 7-8 billion yen over the 
same period« (Lesbirel 1990: 268).

Aus dem zitierten Artikel geht nicht hervor, welche drei Gesetze mit »The 
Laws« gemeint sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um folgen
de gesetzliche Regelungen zur Förderung der Standortfmdung von Kraftwer
ken: Power Sources Development Promotion Tax Law (Gesetz Nr. 79 von 
1974), Special Account for Power Sources Development Promotion Tax Law 
(Gesetz Nr. 80 von 1974) and Law for Improvement of Public Facilities in 
Areas Around Power Generating Installations (Gesetz Nr. 78 von 1974). Hier
zu wird ausgeführt:

»Under the laws, the expenses for improving public facilities, such as roads, ports 
and harbors, city parks, and other infrastructures, in and around a proposed site 
for a power plant will be covered by the power sources development promotion tax 
payed by an electric utility concerned in proportion to electric energy sold« (Kana
zawa, o. J.: 2; vgl. auch Overseas Electrical Industries Survey Institute 1982: 43).
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Im Rahmen des mit der Kraftwerksstandortpolitik verbundenen Subventioris- 
und Kompensationssystems gibt es beispielsweise Finanzhilfen für die Einwoh
ner in der unmittelbaren Umgebung von Kernkraftwerken; sie konnten Anfang 
der achtziger Jahre 300 bis 900 Yen pro Haushalt je nach Größe des Kern
kraftwerkes betragen, Betriebe erhielten 75 bis 225 Yen pro Monat je Kilowatt 
Stromabnahme. Im Falle der Erweiterung oder des Neubaus eines Kernkraft
werkes können die Subventionen bis zu 50 Prozent erhöht werden. Spezielle 
Finanztransfers an den Gemeindehaushalt der Standortgemeinde sind außer
dem in dem Fall vorgesehen, daß der überregionale Stromexport ein gewisses 
Maß überschreitet (vgl. Overseas Electrical Industries Survey Institute, Inc. 
1982: 43).

Im Verkehrssektor waren Energieeinsparungen und -effizienzsteigerungen 
auf lange Sicht nicht besonders erfolgreich. Seit 1982 ist der durchschnittliche 
Kraftstoffverbrauch neuer Fahrzeuge angestiegen, was unter anderem an der 
wachsenden Präferenz der Konsumenten für größere und besser ausgestattete 
Fahrzeuge liegt. Dieser Trend wurde noch dadurch unterstützt, daß die vorher 
bestehende Verbrauchssteuer, die kleinere, effizientere Fahrzeuge begünstigte, 
im April 1989 zugunsten von Fahrzeugen mit Motoren über 2.000 cm3 verän
dert wurde.

Aufgrund der wirtschaftlichen Wachstumsraten speziell in einigen energie
intensiven Bereichen, der Entwicklungen im Verkehrssektor und Veränderun
gen im allgemeinen Konsumentenverhalten steigt der Energieverbrauch seit 
einigen Jahren merklich an. Das gilt besonders für die urbanen Agglomeratio
nen, die ohnehin die größten Umweltprobleme haben. Das staatliche Umwelt
amt spricht in diesem Zusammenhang von einem »urban energy metabolism« 
(Environment Agency, Quality ... 1989: 19). In Tokio etwa ist der Energiege
samtverbrauch von 1975 bis 1987 im Durchschnitt um 0,2 Prozent gestiegen, 
in den fünf Jahren vor 1987 lagen die Wachstumsraten dagegen schon zwi
schen 2 bis 4 Prozent (ebenda: 24). Insgesamt sind es also ungünstige Trends 
für globale und nationale Umweltschutzaufgaben.

Wieweit in mittelfristiger Perspektive die vielfältigen programmatischen, 
rechtlichen und finanziellen Aktivitäten der Regierung und Kommunen im Be
reich Umweltschutz und Ressourcenschonung, die Ende der achtziger Jahre 
einsetzten, hier eine Trendwende herbeiführen könnten, kann derzeit nicht ab
geschätzt werden. Es steht aber zu vermuten, daß die bisherigen Umsetzungs
maßnahmen wesentlich verstärkt werden müßten, um die umweltpolitischen 
Ziele zu erreichen.
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Tabelle 6.11: 
1993

Strompreisvergleich für Haushalte und Industrie, 1982/83 bis

Haushalte
US-Dollar/kWh

Land 1983 1986 1990 1991 1992 1993*

Kanada 0,034 0,040 0,049 0,056 0,061 0,064
Dänemark 0,091 0,094 0,108 0,120 0,121 0,126
Frankreich 0,108 0,114 0,124 0,123 0,125 -
Deutschland 0,101 0,112 0,127 0,126 0,127 0,130
Italien 0,121 0,125 0,132 0,146 0,151 0,153
Japan 0,130 0,131 0,135 0,138 0,140 -
Niederlande 0,107 0,095 0,099 0,098 0,096 -
Spanien 0,142 0,157 0,177 0,187 0,184 0,187
Schweden 0,039 0,042, 0,056 0,059 0,061 0,064
Schweiz 0,060 0,066 0,070 0,073 0,078 0,082
Großbritannien 0,093 0,096 0,098 0,107 0,112 0,111
USA 0,072 0,074 0,079 0,081 0,083 0,083

Industrie
US-Dollar/kWh

Land 1982 1986 1990 1991 1992 1993*

Kanada 0,024 0,026 0,036 0,039 0,040 0,039
Dänemark 0,051 0,045 0,062 0,065 0,067 0,083
Frankreich 0,039 0,043 0,056 0,054 0,058 -
Deutschland 0,053 0,066 0,091 0,088 0,093 0,089
Italien 0,061 0,070 0,098 0,105 0,113 0,092
Japan 0,090 0,127 0,126 0,136 0,146 -
Niederlande 0,056 0,044 0,049 0,053 - -
Spanien 0,049 0,062 0,097 0,103 0,105 0,085
Schweden 0,031 0,035 0,050 0,053 0,057 0,035
Schweiz 0,050 0,067 0,089 0,089 0,095 0,093
Großbritannien 0,060 0,053 0,068 0,071 0,076 0,067
USA 0,049 0,049 0,048 0,049 0,048 0,049

Anmerkung:
* vorläufige Werte; umgerechnet auf der Basis von Kaufkraftparitäten bzw. auf der Basis des

Devisenkurses (Industrie).

Quelle: IEA (1994): Energy Prices and Taxes, nach BMWi: Energiedaten 1994.

483



Tabelle 6 .12 : K raftw erke der Welt, 1993

Insgesamt in Betrieb in Bau

Bruttoleistung Anzahl MW Anzahl MW Anzahl MW

Welt 483 412.101 422 356.235 61 55.866

USA 115 112.459 109 104.809 6 7 .650
Frankreich 60 66.421 56 60.357 4 6.064
Japan 54 45.528 48 39.641 6 5.887
Rußland 35 26.842 29 21.242 6 5 .600
Deutschland 20 22.529 20 22.529 -  . _

Ukraine 21 19.818 15 13.818 6 6 .000
Kanada 22 16.713 22 16.713 - _

Großbritannien 30 15.290 29 14.090 1 1.200
Republik Korea 14 12.216 9 • 7.616 5 4 .600
Schweden 12 10.386 12 10.386 - —

Spanien 9 7.400 9 7.400 - -

Bulgarien 8 5.760 6 3.760 2 2 .000
Belgien 7 5.756 7 5.756 - -

Taiwan
Tschechische

6 5.144 6 5.144 - -

Republik 6 3.744 4 1.782 2 1.962
Slowakei 8 3.520 4 1.760 4 1.760
Rumänien 5 3.500 - - 5 3.500
Brasilien 3 3.275 1 657 2 2.618
Indien 14 3.210 9 2.035 5 1.175
Schweiz 5 3.141 5 3.141 - -

Litauen 2 3.000 2 3.000 - -

Iran 2 2.600 - - 2 2 .600
Finnland 4 2.400 4 2.400 - -

China 3 2.200 2 1.250 1 950
Rep. Südafrika 2 1.930 2 1.930 -

Quelle: Jahrbuch der Atomwirtschaft, März 1994; nach BMWi: Energiedaten 1994.

6.2.2 Industriepolitik

Eine systematische Industriepolitik setzte in Japan sehr früh ein (vgl. Johnson 
1982; Boyd 1987); verstärkt wurde sie durch die Energiepreiskrisen. So be
trieb die japanische Regierung eine aktive »Schrumpfungspolitik« für voraus
sichtlich nicht mehr wettbewerbsfähige Branchen.14 In einem 1978 verabschie

14 Zur Branchenschrumpfungspolitik vgl. Anderson (1986: 337ff.); zur Industriepolitik 
Komiya et al. (1988); Johnson (1982); Patrick (1986); Borrus/Zysman (1986); Fried
man (1988); Okimoto (1989). Vgl. auch Hauff/Scharpf (1975), die (vor späteren Ver-
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deten »Gesetz über außerordentliche Maßnahmen zur Stabilisierung künftig 
notleidender Industrien« sind einige große Industriezweige als Umstrukturie
rungsbranchen aufgelistet und auf folgende Kapazitätsverringerungsgebote per 
Verwaltungsempfehlung festgelegt worden: Düngemittel 45 Prozent, Schiffbau 
35 Prozent, Aluminiumindustrie 32 Prozent, Ammoniumindustrie 26 Prozent, 
Nylonfasern 19 Prozent, Elektrostahl 14 Prozent, Polyesterfasern 10 Prozent 
und Baumwollspinnereien 6 Prozent (News from MITI vom 17.3.1980; vgl. 
auch Laumer 1980: 16). Die Schrumpfungspolitik erfaßte offensichtlich über
wiegend energieintensive und stark umweltbeeinträchtigende Industriezweige.

Zerrungen im Zuge der Diskussion um die »japanische Herausforderung«) auf beispiel
hafte japanische Problemlösungsstrategien im Bereich der Technologie- und Industrie
politik aufmerksam gemacht haben. Eine kompakte Darstellung und Analyse der japa
nischen Industriepolitik (mit zahlreichen Literaturhinweisen) unter besonderer Berück
sichtigung ihrer sozio-kulturellen, politisch-administrativen und unternehmensorganisa
torischen Voraussetzungen in Bowonder/Miyake/Linstone (1994a, b). Eine knappe 
Darstellung der japanischen Technologiepolitik im internationalen Vergleich gibt 
Lederman (1994).
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Recht einschneidende, »einer staatlichen Investitionslenkung sehr nahe« (Lau- 
mer 1980: 19) kommende strukturpolitische Pläne und Maßnahmen hat es 
auch in den Folgejahren gegeben. So machte etwa das durchsetzungsstarke 
Wirtschaftsministerium in einem Perspektivpapier »The Vision of MITI Poli- 
cies in 1980's« (vgl. News from MITI vom 17.3.1980) deutlich, daß künftig 
alle diejenigen Wirtschaftszweige gefördert werden sollten, die einen Beitrag 
zur Verbesserung des sozialen Wohlstands und der Lebensqualität der Be
völkerung, der internationalen Zusammenarbeit, der Rohstoff- und Energieein
sparung, des technologischen Fortschritts und des Umweltschutzes leisten kön
nen. Ende der siebziger Jahre wiederum wurde mit Nachdruck die sogenannte 
High-Tech-Industrie (früher einmal -  bevor deren teilweise fatalen Umwelt
folgen bekannt wurden -  auch »Clean-Tech-Industrie« genannt) gefördert (vgl. 
Economic Planning Agency 1987).

Unter »Industriepolitik« werden üblicherweise sämtliche staatlichen Maß
nahmen verstanden, deren Ziel es ist, Tempo und Richtung der industriellen 
Entwicklung oder des Strukturwandels eines Landes zu beeinflussen. Hierbei 
lassen sich zwei Grundarten unterscheiden: die defensive Industriepolitik, die 
den allzu schnell empfundenen Strukturwandel beispielsweise aus arbeits
markt- oder sozialpolitischen Gründen bremsen will; das ist in Japan etwa im 
Fischerei- und Landwirtschaftssektor der Fall. Daneben gibt es die offensive 
Industriepolitik, die den Strukturwandel dort beschleunigen will, wo er als zu 
langsam oder als nicht in die richtige Richtung ablaufend empfunden wird. 
Beispiele hierfür sind in Japan die Computerindustrie, die Keramikwerkstoff
erzeugung, die Biotechnik und die Erschließung neuer Energiequellen.

Die staatliche Industriepolitik beförderte den Wirtschaftsstrukturwandel 
recht erfolgreich. So sank etwa der Anteil der Grundstoffindustrie am Brutto
sozialprodukt, während die neuen, »knowledge-intensive«- oder »high-tech«-In- 
dustrien und der Dienstleistungsbereich hohe Wachstumsraten hatten. Staatlich 
initiierte oder geförderte technische Innovationen im Industriesektor hatten 
teilweise erhebliche Energie- und Rohstoffeinsparungen zur Folge. Insgesamt 
kann davon ausgegangen werden, daß hierdurch die Emission der klassischen, 
massenhaft anfallenden Schadstoffe (zumindest relativ) vermindert wurde (vgl. 
Jänicke et al. 1992); partiell (aber nur in sehr geringem Maße) wurde der in
dustrielle Strukturwandel auch durch die Verlagerung von umweltbelastungsin
tensiven Betrieben in andere Länder gestützt (»pollution export«). Die neuen, 
modernen Industriezweige sind zwar generell energieeffizienter und ressour
censchonender, doch können hier, wenn auch in kleinen Mengen, besonders 
problematische Schadstoffe auftreten:
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»However, the industrial experience of the last few years in Japan and the United 
States especially, has shown quite significant problems can arise from the growing 
use of materials which are not readily biodegradable (silicone, gallium, arsenide, 
thermoplastics, ceramics, precious metals, rare earth, zirconium, etc.) and from 
the nature of the production processes involved, which require high-quality air and 
water and are relatively polluting at plant level« (OECD 1991: 199; vgl. auch Yo- 
shida 1994).

Wie weiter oben bereits gezeigt, werden einige dieser problematischen Ten
denzen (etwa Boden- und Grundwasserbelastungen) inzwischen auch von der 
staatlichen Umweltpolitik thematisiert.15 Darüber hinaus hebt die neue um
weltpolitische Programmatik -  verschiedentlich unter Bezugnahme auf diese 
Probleme -  in starkem Maße die Notwendigkeit einer umfassenden ökologi
schen Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft hervor. Das spiegelt 
sich auch im neuen Umweltbasisgesetz und im Umweltbasisplan wider.

6.2.3 Umweltbezüge von Energie- und Industriepolitik

Die Energie- und Industriepolitik stehen nicht nur in einem wechselseitigen 
BeeinflussungsVerhältnis, sondern haben auch starke Bezüge zum Umwelt
schutzbereich. Diese können darin bestehen, daß der Umweltschutzbereich 
von ihnen positiv oder negativ beeinflußt wird, aber auch umweltpolitische 
Entwicklungen können auf die Ausrichtung der Energie- und Industriepolitik 
einwirken oder bestimmte Entwicklungslinien verstärken. Aufgrund dieser 
starken Verflechtung sind klare Abgrenzungen, jedenfalls in dieser Studie, 
hinsichtlich des Beitrags der genannten Bereiche auf die Umweltqualitätsent
wicklung (und die anderen hier verwendeten Evaluationskriterien) nicht mög
lich.

Grosso modo kann gesagt werden, daß Energie- und Industriepolitik seit 
den siebziger Jahren insgesamt einen positiven Einfluß auf den Umweltschutz
bereich hatten. Es ist aber auch feststellbar, daß durch den starken umweltpo
litischen Handlungszwang, umweltentlastende Entwicklungen in der Energie- 
und Industriepolitik stimuliert und gestützt wurden (vgl. Environment Agency, 
Quality ... 1992: 167ff., 176). Gleichwohl sind mit den energie- und wirt
schaftsstrukturellen Entwicklungsverläufen auch problematische Einflüsse ver
bunden, so etwa hinsichtlich des Verkehrsaufkommens, des Anfalls von Nu
klearmüll16 und der Schadstoffemissionen neuer Industrie- und Dienstlei

15 Vgl. Environment Agency, Quality ... (1989: 108ff.; 1992: 420ff.). Allgemein zu den 
Umweltgefährdungen durch Wirtschaftsstrukturwandel vgl. OECD (1991: 188ff.).

16 Zum Kemenergieabfall und der Entsorgungslage in Japan vgl. Carter (1987: 335-368).
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stungsbereiche. Die Senkung der Strompreise ab Mitte der achtziger Jahre hat 
nach Expertenmeinung ungünstige Umwelteffekte.

Insgesamt konnte eine international vergleichende Studie zum Zusammen
hang von Umweltentlastung und industriellem Strukturwandel für Japan eine 
besonders starke Beziehung nachweisen; danach sorgte der intrasektorale in 
höherem Maße als der intersektorale Strukturwandel für umweltentlastende 
und energieeffizienzsteigernde Wirkungen (Jänicke et al. 1992).

6.3 Stellung der japanischen Umweltpolitik im inter
nationalen Vergleich

Der folgende Überblick soll in -  gemessen an der Komplexität der Aufgabe -  
knapper Form die markanten Entwicklungen in einigen für die Umweltpolitik 
wichtigen Bereichen in den größeren Industrieländern aufzeigen und, darin be
steht der Hauptzweck der Übersicht, die Stellung der japanischen Umweltpoli
tik in diesem Zusammenhang verdeutlichen.

6.3.1 Umweltschutzgesetze

Vereinzelt schon in den sechziger Jahren und um 1970 dann auf breiter Ebene 
setzte -  von wenigen Ausnahmen abgesehen -  weltweit eine Entwicklung bei 
den Industriestaaten zu einer systematischeren Umweltpolitik ein, die den Um
weltschutz als eine selbständige politische Aufgabe anerkannte und dies auch 
durch rechtliche und institutioneile Maßnahmen zum Ausdruck brachte. Zu 
den ersten Ländern, die ein eigenständiges Umweltrecht verabschiedeten, ge
hörten unter anderem die USA, Schweden, die Bundesrepublik, die DDR und 
Japan (OECD 1985: 242). Dort wurde schon im Jahr 1967 ein Umweltrah
mengesetz erlassen. Das nationale Umweltamt wurde 1971 gegründet; von der 
Personalkapazität und dem Aufgabenbereich her ist es Umweltministerien, wie 
sie in anderen Ländern bestehen, sehr ähnlich.

Gegenwärtig sind in fast jedem Land für die wichtigsten Umweltbereiche 
Spezialgesetze erlassen worden. So gibt es in den meisten Ländern etwa Ge
setze oder Verordnungen zu den Problembereichen Luftverschmutzung, Was
serverschmutzung, Lärm, Abfall, toxische Stoffe und Naturschutz. In Umfang, 
Detaillierungsgrad und Strenge der Vorschriften unterscheiden sie sich jedoch 
oftmals erheblich. Demgegenüber gibt es beträchtlich weniger Länder, die ein 
allgemeines Umweltgesetz erlassen haben, das für alle Umweltbereiche die
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Ziele, Strategien, Instrumente und administrativen Zuständigkeiten festlegt 
(ebenda: 241 ff.; vgl. auch Jänicke et al. 1995).

Das japanische »Gesetz über die Grundlagen des Umweltschutzes« von 
1967 (Umweltbasisgesetz) entspricht in der Form weitgehend einem Ermächti
gungsgesetz, da es primär die fundamentalen Prinzipien, Verantwortlichkeiten 
und Regelungsbereiche staatlicher Umweltpolitik festlegt, die dann durch kon
kretisierende Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften oder Spezialgeset
ze erst noch administrabel gemacht werden müssen. In einem seiner wichtig
sten Abschnitte (Art. 9ff.) bestimmt es, daß die Regierung Umweltqualitäts
standards für die Bereiche Luft, Gewässer, Boden und Lärm zur Sicherung 
der menschlichen Gesundheit und der Erhaltung der Lebensumwelt aufstellen 
und darauf hinwirken soll, daß diese Standards eingehalten werden. Die Re
gierung wird zugleich ermächtigt, Emissions- und Produktstandards festzule
gen, welche die Unternehmen zu beachten haben. Die durch das Basisgesetz 
vorgegebenen Aufgaben der Normkonkretisierung sind seitdem weitgehend er
füllt worden. Zu nahezu allen wichtigen Umweltbereichen sind gesetzliche Re
gelungen erlassen worden; weiterhin liegt eine Vielzahl detaillierter Umwelt
standards (Umweltqualitäts-, Produkt- und Emissionsstandards) vor. Im Jahr 
1993 wurde ein neues Umweltbasisgesetz verabschiedet. Es ist von der Struk
tur her dem vorhergehenden ähnlich; einer der größeren Unterschiede besteht 
in der Aufnahme von Regelungen zum globalen Umweltschutz.17

Der Vergleich mit anderen Industrieländern zeigt, daß Japan zu der kleinen 
Gruppe von Ländern gehört, in denen nahezu alle wichtigen »klassischen« 
Umweltbereiche durch detaillierte Gesetze und konkrete Zielsetzungen ge
regelt worden sind (vgl. allgemein OECD 1985, 1994). Eine auffällige Lücke 
im Vergleich zum internationalen Trend besteht allerdings darin, daß eine spe
zialgeschichtliche Regelung zur Umweltverträglichkeitsprüfung fehlt, der Na
tur- und Landschaftsschutz nur »weitmaschig« und der Bodenschutz wie auch 
die Altlastenproblematik nur partiell geregelt sind.

Andererseits gibt es Umweltschutzregelungen in Japan, die weltweit bei
spiellos oder selten sind, so vor allem das Entschädigungsgesetz für umweltbe
dingte Gesundheitsschäden, das Gesetz zur Kostenbeteiligungsregelung von 
Privatunternehmen bei öffentlichen Umweltschutzmaßnahmen sowie das Ge
samtemissionsmengen-Steuerungssystem zur Verminderung der Luft- und Ge
wässerverschmutzung in ausgewählten Belastungsgebieten. Auch das Gesetz 
zur Regelung von Umweltstreitigkeiten hat nur wenige Pendants in anderen 
Ländern. Das Umweltchemikaliengesetz war schon drei Jahre vor dem ent-

17 Zu den Gmndzügen und Besonderheiten im Vergleich zum alten Umweltbasisgesetz 
vgl. Kapitel 4.2.
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sprechenden Gesetz in den USA (Toxic Substances Act 1976) erlassen wor
den. Insgesamt kann festgestellt werden, daß Japan zu den ersten Industrie
staaten gehört, die in systematischer Weise ein breites umweltgesetzliches 
Fundament errichtet haben.

6.3.2 Umweltpolitische Institutionen

Dem Mitte der siebziger Jahre weltweit einsetzenden Trend zur Gründung 
eigenständiger Umweltministerien war Japan gleichfalls voraus. Bereits 1971 
wurde das staatliche Umweltamt (Environment Agency) gegründet. Ihm steht 
ein Generaldirektor vor, der weitgehend den Status eines Ministers hat. Neben 
allgemeinen wissenschaftlichen Beratungs- und Koordinierungsaufgaben liegt 
die Hauptaufgabe des Amtes darin, nationale Umweltstandards zu erarbeiten. 
Direkte Vollzugskompetenzen hat es kaum, es nimmt aber Kontrollaufgaben in 
bestimmten Umweltbereichen war. Zentrale Umweltaufgaben sind nach der 
Gründung des Amtes in anderen Ministerien verblieben, so vor allem im Wirt
schaftsministerium, Bauministerium, Gesundheitsministerium und Verkehrsmi
nisterium (vgl. Gresser et al. 1981: 229-242). Nicht nur auf der nationalen 
Ebene, auch in den Präfekturen und größeren Kommunen sind spezielle Um
weltämter eingerichtet worden, die teilweise auf eigene naturwissenschaftlich- 
technische Umweltinstitute zurückgreifen können.

In vergleichender Sicht kann für den institutioneilen Bereich -  auch unter 
Berücksichtigung der personellen, sächlichen und finanziellen Ausstattung die
ser Institutionen -  festgestellt werden, daß Japan zur relativ kleinen Spitzen
gruppe von Ländern gehört, die für den Vollzug der Umweltpolitik eine eigen
ständige, gut ausgestattete institutionelle Basis geschaffen haben. Im weiteren 
war es unter den ersten Ländern, in denen für die Aufgaben der globalen Um
weltpolitik auf Ebene der Regierung, einiger Kommunen und Wirtschaftsver
bände organisatorische Voraussetzungen geschaffen worden waren.

6.3.3 Umweltpolitisches Instrumentarium

Weltweit dominiert hinsichtlich der eingesetzten Politikinstrumente zur Bewäl
tigung von Umweltproblemen der sogenannte regulative Typus. Ökonomische 
Anreizinstrumente (etwa umweltbezogene Steuern, Abgaben, Emissionszertifi
kate), denen theoretisch eine größere Effizienz als regulativen Instrumenten 
unterstellt wird, sind immer noch, trotz nunmehr langer Diskussion in vielen 
Ländern, weniger verbreitet, und in den meisten Ländern beschränken sie sich
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zumeist auf Teilbereiche (vgl. Ewringmann/Schafhausen 1985; OECD 1991ä: 
257ff.; Opschoor/Vos 1989).

»A 1988 survey of OECD Member countries showed that 153 economic Instru
ments were in use, of which 81 took the form of charges, 41 consisted of some 
type of subsidy and 31 fell within the other three categories ... However, such sta
tistics in themselves provide little indication of the true policy significance of diffe
rent instruments« (OECD 1991a: 257).

Am experimentierfreudigsten haben sich auf diesem Gebiet wohl die USA, 
insbesondere mit den auf den Luftreinhaltebereich beschränkten Bubble-, 
Emission-Banking- und Zertifikationssystemen sowie dem Superfonds-System 
zur Bewältigung sogenannter Altlasten erwiesen. Die US-Umweltpolitik arbei
tet aber zugleich mit einem hochregulativen Ansatz: Es gibt kein anderes 
Land, in dem umweltpolitische Handlungsanforderungen dermaßen umfassend 
und detailliert gesetzlich geregelt werden (vgl. Rehbinder/Stewart 1985). Ähn
lich regulativ, wenn auch nicht ganz so umfassend und detailliert, ist das Um
weltrecht in der Bundesrepublik Deutschland konstruiert (vgl. für viele Salz
wedel 1982; Kloepfer 1989b).

Japans umweltpolitische Instrumente der staatlichen Ebene gehören zwar 
auch weitgehend zum regulativen (»command and control«-) Typus, sie wer
den jedoch in der Implementationspraxis sehr pragmatisch gehandhabt, so daß 
der Flexibilitätsgrad bei ihrer Anwendung sehr hoch ist im Vergleich zu ande
ren Ländern, in denen formaljuristische Anforderungen in der Programmie
rung und im Gesetzesvollzug eine große Rolle spielen. Neben einer, manch
mal verwirrend großen Fülle regulativer Instrumente (vgl. etwa Environment 
Agency, Quality ... 1986: 90-108) gibt es in Japan zumindest zwei Instrumen
te, die dem Typus eines ökonomischen Instrumentes weitgehend entsprechen: 
das Entschädigungsgesetz für Gesundheitsbeeinträchtigungen und eine Lärm
schutzabgabe im Luftfahrtbereich.18 Darüber hinaus gibt es eine Vielfalt von 
gezielten Finanzierungshilfen und im weiteren Sinne marktorientiert-flexiblen 
Instrumenten.19 Gleichwohl spielten Effizienzgesichtspunkte bis in die achtzi
ger Jahre hinein für die Realisierung umweltpolitischer Ziele nur eine unterge
ordnete Rolle.

Das wird in einigen Umweltbereichen besonders deutlich (vgl. zum folgen
den Miyamoto 1994; Kato 1993). So wurden über viele Jahre von den (entsor-

18 Für eine Boeing 747-200B etwa ist hiernach eine zusätzliche Landegebühr in Höhe von 
282.400 Yen zu entrichten. Sie wird auf die Flugpreise umgelegt und hat dementspre
chend nur eine indirekte und sehr umweltbezogene Anreizfunktion.

19 Das gilt beispielsweise für das sogenannte GEMS-System, wo in eng begrenzter Weise 
bereits »emission trading« (innerhalb eines Unternehmens) stattfindet.
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gungspfiichtigen) Kommunen keine Gebühren für die Entsorgung von Haus
müll erhoben. Das hat sich erst seit wenigen Jahren geändert, weil die Müllbe
seitigungskosten rapide ansteigen20 und Anreize zur Mülltrennung und -Ver
meidung gesetzt werden sollen. Nach einer Erhebung des Gesundheitsministe
riums von 1992 hatten etwa 35 Prozent der rund 3.240 Kommunen die eine 
oder andere Form von Abfallgebühr eingeführt, in der Mehrzahl eine volu
menbezogene Gebühr.21 Nur wenige haben ein progressiv gestaffeltes Gebüh
rensystem.

Die Abwasserentsorgung von Haushalten ist ebenfalls Aufgabe der Kom
munen. Die Gebühren richten sich nach dem Wasserverbrauch, in den meisten 
Fällen sind sie progressiv gestaffelt. Industrielle und gewerbliche Einleiter 
zahlen eine zusätzliche Abgabe, die sich an der »Qualität« der Abwassereinlei
tungen (Konzentration bestimmter Schadstoffe, CSB, BSB etc.) orientiert. Die
se Gebühreneinnahmen decken aber nur einen kleinen Teil der tatsächlichen 
Entsorgungskosten.

Pfandsysteme haben eine nur sehr geringe Verbreitung, selbst bei den (teil
weise sehr großdimensionierten) Bier- und Sakeflaschen, und diese nimmt (aus 
logistischen und anderen Gründen) ab. Einige wenige Kommunen hatten 
Pfandsysteme für Weißblech- und Aluminiumgetränkedosen eingeführt, doch 
die Mehrzahl hat sie wieder abgeschafft. Seit kürzerem experimentieren einige 
Kommunen mit einem modifizierten System, nach dem für den Einwurf sol
cher Dosen in »Entsorgungsautomaten« Gutscheine ausgegeben werden.

Die Energiesteuern sind nicht unter Umweltschutzgesichtspunkten gestaf
felt. Die Strompreise sind im Verlauf der achtziger Jahre aus wirtschaftspoliti
schen Gründen gesenkt worden; das wirkt sich nachteilig auf den Umwelt
schutz aus. Gleichwohl sind die Stromtarife progressiv gestaffelt, so daß ab 
einem bestimmten Verbrauchsschwellenwert eine höhere Tarifgruppe greift. 
Bei Stadtgas ist das allerdings meist nicht der Fall.

Es gibt gegenwärtig noch kein Land, das eine zufriedenstellende Lösung 
für eines der Grundprobleme einer fairen Umweltpolitik gefunden hat, nämlich

20 Miyamoto (1994: 8) spricht von einer »Explosion der Müllbeseitigungskosten«. Sie be
liefen sich 1990 auf 1.385 Milliarden Yen, das seien 11.213 Yen/Jahr pro Einwohner, 
in Tokio sogar 95.111 Yen/Jahr pro Haushalt.

21 In aller Regel wird die Gebühr mit dem Kauf eines Müllsacks entrichtet. Die Höhe der 
Gebühr variiert zwischen den Kommunen sehr stark. Takayama: 70 Yen je Sack, Izu- 
mo: 40 Yen, wobei eine bestimmte Anzahl in beiden Kommunen kostenlos abgegeben 
wird. In Moriyama sind nur 20 Yen zu entrichten, doch ab einer Gesamtmenge von 
110 Säcken sind 150 Yen pro Stück zu zahlen. Nach Miyamoto (1994: Anhang) haben 
diese Gebührensysteme nach ihrer Einführung zu einer Verringerung der Abfallmenge 
zwischen 20 Prozent und 56 Prozent beigetragen.
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dem Problem der Kompensation von Opfern von Umweltschäden. Spezialge
setzliche Regelungen gibt es hierzu nur in sehr wenigen Ländern, in aller Re
gel gelten hier nur die allgemeinen Delikt- und Haftungsbestimmungen im Zi
vilrecht. Sie haben sich aber überall als unzulänglich für einen fairen Scha
densausgleich erwiesen. Im OECD-Bericht zur Lage der Umwelt von 1985 
(OECD 1985: 243f.) wird das japanische System hervorgehoben und zum Pro
blembereich allgemein folgendes ausgeführt:

»A final area of adjustment that some governments are exploring is the compensa
tion of victims of environmental damage. In all OECD countries it has long been 
possible in certain cases for people harmed by pollution to be compensated for 
some of the damage through court suits if  there were clear monetary damages that 
could be directly linked to the pollution. However, these restrictions have limited 
successful damage suits to a relatively few, unusual cases, and even in these cases 
the damage awards have often been less than the full amount of the damage expe
rienced. Such suits are also expensive and time consuming, limiting them to only 
the most costly damages where the damage party has the means to support the high 
legal costs. [ ...] Recently, there has been increased interest in legislation estab
lishing victim compensation schemes which avoid many of limitations and prob
lems associated with nuisance suits. [ ...] National legislation was enacted in the 
Netherlands in 1972 and in Japan in 1973 establishing funds to be compensate vic
tims of air pollution, the funds being financed by direct or indirect levies on pol
luters. By 1983, more than 2,000 victims had received compensations for water 
pollution by mercury, cadmium or arsenic in Japan. In 1973 France established a 
fund to compensate victims of noise near French airports, the fund being financed 
by taxes on airlines using the airport. The concept has also been explored for other 
areas and by other countries. Such an approach, if properly implemented, can ac
complish two goals: providing assistance for pollution victims, and creating incen
tives for the polluting enterprises to be more careful.«

Im internationalen Vergleich zeigt sich, daß Japan zu diesen rechtlich und or
ganisatorisch schwierig zu bewältigenden Problemen schon sehr frühzeitig ein 
praktikables Verfahren im Rahmen seines Entschädigungsgesetzes entwickelt 
hat. Auch wenn das japanische Entschädigungssystem nicht frei von Mängeln 
ist, ist Japans Pionierleistung auf diesem rechtstechnisch und naturwissen
schaftlich komplizierten sowie politisch hochstrittigen Gebiet hervorzuheben. 
Insgesamt jedoch ist Japan hinsichtlich der Anwendung »konventioneller« öko
nomischer Instrumente im Vergleich zu umweltpolitisch fortschrittlichen Län
dern als »unter ferner liefen« einzuordnen.

Anders ist dagegen Japans internationale Vergleichsposition hinsichtlich 
nationaler Umweltschutzpläne. Ein solches, die nationalen Umweltpolitikziele 
präzisierendes und den staatlichen Planungsrahmen für einen längeren Zeit
raum festlegendes Instrument gibt es bislang nur in wenigen Ländern. In Japan 
wurde im Dezember 1994 ein Umweltbasisplan vom Kabinett verabschiedet,
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auf dessen Grundlage (und als ein erster Schritt) im Juni 1995 ein Umweltak
tionsplan mit konkreten Zielsetzungen für Regierungsinstitutionen erlassen 
wurde. Die folgende, vom staatlichen Umweltamt erstellte Übersicht (vgl. Ab
bildung 6.19) zeigt die wesentlichen Merkmale des japanischen Umweltplans 
im Vergleich zu den Plänen anderer Länder auf.

Abbildung 6.19: Nationale Umweltpläne (Auswahl) im internationalen Ver
gleich

Country Japan Australia Canada

Name Basic Environment Plan National Strategy for 
Ecologically Sustainable 
Development

Canada's Green Plan

Year 1994 1992 1990

Plan made 
by

Prime Minister (Cabinet 
decision)

Council of Australian 
Governments

Environment Canada, 
supported by more than 
40 departments and 
agencies

Period of 
the plan

Prescribes the policies 
toward the early 21st 
century, upon foreseeing 
the mid-21st century

Not clearly identified Five years

Scope of 
the plan

Environmental pollution, 
noise, vibration, odor, 
waste, natural environ
ment, global environment, 
etc.

Climate change, natural 
resources, sea, nature 
protection, environmental 
pollution, waste, land use, 
water resources, etc.

Air, water, land, waste, 
natural resources, natural 
environment, wildlife, 
historical heritage, the 
Arctic, global environ
ment, etc.

Other
features

To be examined by the 
Central Council every 
year
Revision scheduled after 
about five years 
Environmental indicators 
related to the long-term 
objectives to be developed

An intergovernmental 
steering committee set up 
for monitoring of the per
formance
Progress report published 
periodically

Plan reviewed every year 
Annual address to Parlia
ment providing a State of 
the Environment Policy 
Statement
Costs of implementation 
of the Plan are described

Country France Netherlands United Kingdom

Name National Plan for the 
Environment

National Environment 
Policy Plan

This Common Inheri
tance
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(Fortsetzung Abbildung 6.19)

Country France Netherlands United Kingdom

Year 1991 1989 (second plan: 1994) 1990

Plan made 
by

Environment Ministry, 
ordered by the Prime 
Minister

Four Ministers including 
the Minister of Housing, 
Physical Planning and the 
Environment

Ten Secretaries of State 
including the Secretary 
of State for the Environ
ment

Period of 
the plan

Not clearly identified 
(most objectives are set 
toward 2000)

Five years, foreseeing the 
year 2010

Not clearly identified

Scope of 
the plan

Air/water/marine pollu
tion, waste, chemicals, 
noise, natural environment, 
landscape, global environ
ment, the Antarctic, bio
technology, nuclear safety, 
etc.

Global environment, acidi
fication, eutrophication, 
waste, noise, odor, under
ground water, soil conta
mination, natural environ
ment, etc.

Environmental pollution, 
land use, biodiversity, 
historical buildings, land
scape, global environ
ment, etc.

Other
features

Costs of implementation 
of the Plan are described

Costs of implementation 
of the Plan are described

Costs of implementation 
of the Plan are described

Quelle: Environment Agency, unveröffentlichte Dokumentation von 1994.

6.3.4 Umweltberichterstattung

Grundlegende Voraussetzung für die Gestaltung und Durchführung einer ef
fektiven Umweltpolitik ist die systematische Erhebung und Verarbeitung von 
umweltrelevanten Informationen. Darauf wird in einem OECD-Bericht 
(OECD 1985: 248) deutlich hingewiesen:

»One o f the most serious problems facing OECD countries as they attempt to im
plement their environmental programmes is the lack of information on current and 
past environmental conditions, and incomplete understanding of why some of the 
more serious environmental problems are occurring and what can be done to solve 
them. There is a substantial need for more research and monitoring to allow more 
efficient responses, in order to keep better track of the progress being made and to 
allow better anticipation of emerging problems.«

In vielen Ländern bestehen nicht nur bei diesen Aufgaben der Informationser
hebung und Verarbeitung noch große Lücken (ebenda: 247f.; vgl. auch Weid
ner 1989; Weidner/Zieschank/Knoepfel 1992), auch die aktuelle und konti
nuierliche Information der Öffentlichkeit zur Umweltsituation liegt häufig noch
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im argen. In Japan sind beide Bereiche, die Informationserhebung und die 
Umweltberichterstattung, schon Anfang der siebziger Jahre systematisch aus
gebaut worden; für einige Umweltbereiche (insbesondere Luft und Gewässer) 
hat Japan im internationalen Vergleich das modernste Monitoringsystem. Es 
gehört auch zu den wenigen Ländern, die (seit 1995) eine umweltbezogene 
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (Green GDP) erstellen. Die OECD hebt 
nicht nur Japans Führungsrolle auf dem Gebiet der Luftqualitätsmessungen 
(»Japan’s air pollution monitoring network is probably the most sophisticated 
to be found in OECD countries«, OECD 1994: 46), sondern auch (OECD 
1985: 247) in der Veröffentlichung von nationalen Umweltberichten hervor:

»One of the major means of keeping the public informed about environmental is
sues and programmes has been the preparation of 'state of the environment' reports 
and statistical yearbooks by international organisations and many individual go
vernments. Since Japan published the first in 1969, the number of countries that 
have issued such reports has risen to 13 in the period 1979-1984. However, such 
reports are not yet regular in many countries.«

Dagegen ist der Zugang zu umweltbezogenen Verwaltungsakten in Japan 
förmlich sehr begrenzt; in einigen anderen Ländern, insbesondere in den USA 
mit dem »Freedom of Information Act«, haben Drittbetroffene weitaus bessere 
Möglichkeiten, Einblick in Umweltakten zu nehmen (vgl. auch Winter 1990).

6.3.5 Partizipationsregelungen

In demokratisch verfaßten Ländern verlangt das Demokratieprinzip, daß alle 
Bürger gleiche Chancen haben sollen, ihre Interessen in lebenswichtigen Fra
gen, und hierzu gehört der Umweltbereich inzwischen anerkanntermaßen, zur 
Geltung zu bringen. Untersuchungen haben ergeben, daß wirtschaftliche Inter
essengruppen allgemein günstigere Voraussetzungen als Bürgergruppen haben, 
auf umweltpolitische Entscheidungen formal und informal zu ihren Gunsten 
einzuwirken; an zahlreichen Beispielen konnte zudem gezeigt werden, daß die 
für den Umweltschutz zuständigen Behörden oftmals wirtschaftliche Interessen 
bei ihren Entscheidungen begünstigen oder sogar (bürokratische) Eigeninteres
sen im Umweltschutzbereich verfolgen. Aus diesen Gründen hängt die Reali
sierung des Demokratieprinzips im Umweltschutzbereich weitgehend davon 
ab, inwieweit der Öffentlichkeit oder betroffenen Bürgern substantielle Partizi
pationsmöglichkeiten in umweltpolitischen Willensbildungs- und Entschei
dungsprozessen eingeräumt werden. In der umweltpolitischen Realität ist es je
doch weitgehend so, daß die tatsächlichen Möglichkeiten der allgemeinen Öf- 

1 fentlichkeit sowie von Umweltschutzorganisationen oder einzelnen Geschädig-
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ten, auf umweltpolitische Entscheidungen einzuwirken, häufig wesentlich ge
ringer sind als die von wirtschaftlichen (teilweise auch gewerkschaftlichen) In
teressenorganisationen (vgl. für viele Jänicke 1986).

Hierfür sind verschiedene Ursachen verantwortlich; eine wesentliche da
von ist die, daß wirksame, rechtlich abgesicherte Partizipationsregelungen feh
len oder lückenhaft sind und das spezielle Umweltrecht oder das allgemeine 
öffentliche und Zivilrecht den von Umweltschäden oder von umweltpolitischen 
Entscheidungen betroffenen Bürgern in aller Regel zu wenig Rechte zur 
Durchsetzung ihrer Interessen einräumen (vgl. schon Lummert/Thiem 1980). 
Es gibt gegenwärtig nicht viele Staaten, in denen Bürger oder Umweltverbän
de in rechtlich abgesicherter Weise Einflußmöglichkeiten auf umweltpolitische 
Entscheidungsprozesse oder gegen umweltbeeinträchtigende Projekte haben, 
die den strukturell verbürgten größeren Einfluß von wirtschaftlichen Interes
sengruppen ausgleichen. In einem OECD-Bericht zur Lage der Umwelt wer
den zwar einige Partizipationsformen und Länder genannt, die den Einfluß der 
Öffentlichkeit auf umweltpolitische Entscheidungen verstärken (1985: 258), 
gleichwohl sind wichtige Voraussetzungen für eine substantielle Partizipation 
(etwa frühzeitige Information über umweltbeeinträchtigende Projekte, Akten
einsichtsrecht, Verbandsklagerecht) in vielen Ländern noch nicht gegeben. Po
sitive Ausnahmen findet man insbesondere in den USA, Kanada, den Nieder
landen und Schweden, und es steht zu erwarten, daß die EG-Richtlinie »Free
dom of Access to Information on the Environment« (Nr. 90/313/EEC) in den 
Mitgliedsländern der Europäischen Union diesbezüglich zu Verbesserungen 
führen wird.

Auch die Europäische Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
(ECE) weist auf die große Bedeutung der Beteiligung der Öffentlichkeit für die 
erfolgreiche Durchführung von umweltpolitischen Maßnahmen hin (ECE, 
Economic and Social Council, ENV/R. 195/1987):

»If ECE member countries are going to make significant progress in preventing 
and abating contamination of the environment, efforts must be undertaken to enlist 
the full understanding, co-operation, and participation of the public. [ ...] But pub
lic support also places a [ ...] responsibility on Governments to inform the people 
about the difficulties faced and the trade-offs which alternative environmental fu
tures will entail. If a Government is effectively to regulate environmental pollu
tion, the public must understand how and why the decisions are made, and they 
must have opportunities for meaningful input into the decision-making process ...

Evolving from the legacy and tradition of citizen involvement, public environmen
tal organizations today play a greater role in the overall management of environ
mental quality than at any time in history. They are often able to draw attention to 
potential or existing problems either locally, nationally or internationally, offering, 
for instance, critical assessment of available environmental information. [ ...]
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ECE-Governments should utilize the interests and capabilities of non-governmental 
institutions (both national and international in scope) in an integrated and optimal 
fashion, so as, in particular, to augment the intellectual resources of governmental 
bodies.«

Sieht man nur auf die Partizipationsrechte, die japanischen Bürgern bei Geneh
migungsverfahren von Industrieanlagen oder ähnlichen Projekten bzw. im na
tionalen Politikformulierungs- und Planungsprozeß eingeräumt werden, dann 
sind diese im internationalen Vergleich als recht schwach zu bezeichnen. Das 
gilt auch für die Rechte der Bürger, Verwaltungsentscheidungen gerichtlich 
anzufechten, insbesondere in Form einer Unterlassungsklage. Es ist im Falle 
Japans aber zu berücksichtigen, daß die geringen formalen Partizipationsrechte 
teilweise durch andere Formen der Partizipation ausgeglichen werden. Hier 
sind vor allem die Umweltschutzvereinbarungen zu nennen, die auf präfektu- 
raler und kommunaler Ebene mit größeren Betrieben geschlossen werden. An 
diesem Verhandlungsprozeß sind direkt und indirekt oft auch Bürgergruppen 
beteiligt. Diese Form der Einflußnahme von Bürgergruppen auf betriebliche 
Umweltentscheidungen gibt es in solch einem Umfang nur in Japan. Insofern 
kann im nationalen Vergleich festgehalten werden, daß bei Entscheidungsver
fahren auf nationaler Ebene und bezüglich der rechtlichen Mittel gegen Ver
waltungsentscheidungen den Bürgern in Japan nur geringe Einflußmöglichkei
ten eingeräumt werden, auf dezentraler Ebene dagegen ihre Beteiligungsmög
lichkeiten an privatwirtschaftlichen und öffentlichen Entscheidungen, die Um
weltauswirkungen haben, häufig größer als in anderen Ländern sind.

6.3.6 Umweltverträglichkeitsprüfiing (UVP)

Im Unterschied zu den überwiegend medialen und schadstoffspezifischen Re
gelungen der üblichen Umweltschutzgesetze geht es bei einer optimalen Um
weltverträglichkeitsprüfung darum, im voraus gezielt und umfassend festzu
stellen, welche Umwelteinwirkungen von potentiell umweltbelastenden Vorha
ben zu erwarten sind, um auf Grundlage dieser Informationen Entscheidungen 
zu ermöglichen, die sozusagen die beste umweltpolitische Option realisieren. 
Aufgrund ihres medienübergreifenden Ansatzes gilt die Umweltverträglich
keitsprüfung als ein Regelungsinstrument, das die bekannten Schwächen des 
medialen oder sektoralen Ansatzes überwinden und zu einer stärker präventi
ven sowie integrativen Ausrichtung der Umweltpolitik führen kann. Unter 
einem integrativen Politikansatz wird verstanden, daß auch die Umweltkonse
quenzen von Aktivitäten in anderen Politikfeldern -  etwa Energie, Landwirt
schaft, Transport -  in systematischer Weise mitberücksichtigt werden.
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Die Notwendigkeit zur »Ökologisierung« umweltrelevanter Politikfelder 
wurde deutlich hervorgehoben im 3. Aktionsprogramm der Europäischen Ge
meinschaft für den Umweltschutz (1983 bis 1986); auch die folgenden Pro
gramme legten Nachdruck hierauf. Es verpflichtete die Europäische Gemein
schaft dazu, Umwelterfordernisse allmählich und im vorbeugenden Sinne in 
die Planung und Ausführung sämtlicher Aktionen in den verschiedenen Wirt
schaftssektoren miteinzubeziehen, die erhebliche Auswirkungen auf die Um
welt haben können. Im 4. Aktionsprogramm (1987 bis 1992) stand dann das 
Ziel einer integrativen Umweltpolitik erneut an prominenter Stelle. Diesem 
Ziel entsprechend wurde -  nach mehrjähriger konfliktreicher Diskussion -  im 
Juni 1985 vom Rat der Europäischen Gemeinschaften die Richtlinie zur »Um
weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projek
ten« (Richtlinie 85/337/EWG, Abi. Nr. L 175/40) verabschiedet. Sie sollte in
nerhalb von drei Jahren, also spätestens im Juli 1988, von den Mitgliedstaaten 
in nationales Recht umgesetzt sein; einige EG-Mitgliedsländer, so etwa auch 
die Bundesrepublik Deutschland, hielten den Termin nicht ein.

Es wird sich erst in den nächsten Jahren erweisen, ob die EG-Richtlinie 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung den Erwartungen gerecht wird, die vor al
lem Umweltgruppen in den Mitgliedsländern in sie gesetzt hatten. Schon jetzt 
ist im Falle der Bundesrepublik Deutschland zu erkennen, daß diese Erwartun
gen teilweise enttäuscht wurden. Hier wurde die Richtlinie zur Umweltver- 
träglichkeitsprüfung nicht in Form eines eigenständigen Gesetzes umgesetzt, 
sondern es ist lediglich ein sogenanntes Artikelgesetz verabschiedet worden. 
Neben den EG-Ländern haben mehr oder weniger umfassende Regelungen zu 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung auch die USA, Kanada, Australien, Neu
seeland, Schweden, die Schweiz und Österreich, um nur einige Länder zu nen
nen.

Das weitaus umfassendste System einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
findet man in den USA, wo Teil I, § 102 des National Environmental Policy 
Act von 1969 (NEPA) den Begriff des »Environmental Impact Statement« ein
führte. Nach vielfältigen Revisionen und Ergänzungen sind im Verlauf von 
nunmehr rund 25 Jahren seit Verabschiedung des NEPA Unklarheiten redu
ziert und die Interpretationsspielräume beim Vollzug des NEPA eingeengt 
worden; entsprechend haben sich auch die gerichtlichen Auseinandersetzungen 
im Laufe der Zeit erheblich verringert (Jörissen et al. 1988: 19). Gleichwohl 
treten immer noch ungeklärte Fragen und dementsprechend Konflikte bei der 
Durchführung der UVP auf. Zwar gehen die Meinungen zum Beitrag des 
UVP-Verfahrens zur Verbesserung umweltrelevanter Entscheidungen in den 
USA weit auseinander, insgesamt überwiegen jedoch die positiven Stimmen 
(vgl. allgemein Jörissen et al. 1988).
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In Japan wird die spezialgesetzliche Einführung einer UVP seit längerem, 
etwa seit 1970, diskutiert. Verschiedene Initiativen, getragen vor allem vom 
staatlichen Umweltamt, sind jedoch am Widerstand von wirtschaftlichen Inter
essengruppen, durchsetzungsstarken Gruppen der Regierungspartei sowie 
wirtschaftsnahen Ministerien gescheitert. Neben Fragen des sachlichen Um
fangs der Prüfung und der Frage, welche Behörde die Federführung haben 
soll, waren Bedenken gegen erweiterte Beteiligungsrechte der Öffentlichkeit 
eine maßgebliche Ursache für diese Opposition und schließlich für das Schei
tern einer gesetzlichen Regelung gewesen.

Obwohl es keine gesetzliche Regelung auf nationaler Ebene gibt, wird seit 
längerem in zahlreichen Fällen bei umweltbelastenden Großprojekten eine 
UVP auf der Basis von Verwaltungsempfehlungen und spezialgesetzlichen Re
gelungen durchgeführt. Die Durchführung in UVP beruht aber auch auf Ver
ordnungen und sonstigen Regelungen der Kommunen und Präfekturen. Es ist 
jedoch festzuhalten, daß der Prüfungsumfang und die Beteiligungsrechte der 
Öffentlichkeit im Entscheidungsprozeß selbst sowie ihre Rechte, gegen den 
Beschluß der zuständigen Behörde vorzugehen, im Vergleich zu Ländern mit 
spezialgesetzlich verankerten UVPs wesentlich schwächer sind (Barett/Theri- 
vel 1991: 149ff.). Insofern wird auch im Falle des gescheiterten UVP-Gesetz- 
entwurfes ein Grundzug japanischer Politik deutlich, der -  kurz gesagt -  in 
einem engen Kooperationsverhältnis zwischen wirtschaftsnaher Ministerialbü- 
rokratie und wirtschaftlichen Interessengruppen besteht, wobei angestrebt 
wird, andere Interessengruppen, inklusive umweltorientierte Behörden, mehr 
oder minder systematisch vom Einfluß auf größere Industrie- und Infrastruk
turprojekte auszuschließen. Im Falle der UVP war das wieder einmal gelun
gen. Ob die positive Stellungnahme des Zentralen Umweltrates von 1993 als
bald, wie vor allem Mitarbeiter des staatlichen Umweltamtes hoffen22, zu 
einer gesetzlichen Regelung führen wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

6.3.7 Umweltschutzaufwendungen

Ein wichtiger Indikator zur Beurteilung des tatsächlichen Stellenwertes der 
Umweltpolitik in einem Lande ist die Höhe der öffentlichen und privaten mo
netären Aufwendungen für den Umweltschutz. Das sagt allerdings noch nicht 
viel über die Qualität der Umweltschutzmaßnahmen. Im internationalen Ver
gleich ist insofern zu beachten, daß Unterschiede in der Höhe der Aufwendun

22 Interviews mit japanischen Wissenschaftlern und Umweltadministratoren in Tokio 
1994 und in Berlin 1995.
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gen in den verglichenen Ländern keine systematischen Rückschlüsse auf Prb- 
blemangemessenheit erlauben; so können beispielsweise Länder mit ungünsti
ger ökologischer Ausgangslage (z.B. weil es etwa nur geringe ökologische 
Ausweichräume aufgrund der geographischen Lage oder Siedlungssituation 
gibt; weil die Industriestruktur besonders durch verschmutzungsintensive Sek
toren geprägt ist) zu einem erheblich höheren Finanzaufwand gezwungen sein, 
um vergleichbare Umwelteffekte zu erzielen wie Länder mit günstigeren Vor
aussetzungen (vgl. zu umweltpolitischen Erfolgskriterien Jänicke/ Weidner 
1995b: 11 ff.).

Aufgrund von Datenerhebungs- und Zuordnungsproblemen liegen bislang 
keine vollständigen Übersichten mit uneingeschränkt vergleichbaren Daten zu 
den finanziellen Aufwendungen für Umweltschutzmaßnahmen in den Industrie
ländern vor (vgl. etwa Voss 1989). Die verfügbaren Daten, wie sie insbeson
dere die OECD erarbeitet hat, erlauben nur sehr generelle Schlußfolgerungen: 
Im allgemeinen ist es im Verlauf der siebziger Jahre zu einem Anstieg der öf
fentlichen und privaten Umweltschutzaufwendungen in den größeren Industrie
ländern gekommen, während in den achtziger Jahren teilweise rückläufige 
Tendenzen feststellbar waren. Diese Entwicklung ist nach Angaben der OECD 
nicht allein damit zu erklären, daß in den siebziger Jahren ein gewisser Sätti
gungseffekt an Umweltschutzinvestitionen erzielt wurde, sondern auch damit, 
daß die allgemein ungünstigere Weltwirtschaftslage eigentlich notwendige Um
weltschutzausgaben verhindert hat (OECD 1985: 241).

Bezüglich der Umweltschutzaufwendungen von Privatunternehmen wurde 
von der OECD 1985 (ebenda: 252 f.) festgestellt:

»The most significant form o f payment for enteiprises [ ...] has probably been pol
lution investment. [ ...] In the United States, conventional pollution control invest
ment fell from approximately 5.8 per cent of all plant and equipment investment of 
1975 to 2.4 per cent in 1983. In Japan, the percentage of private investment 
devoted to pollution control fell by more than half between 1975 and 1980, and 
similar decreases have been observed in Austria and Denmark. Other countries, 
such as Sweden, Finland, France, Norway, Germany and the Netherlands, have 
seen industrial pollution control expenditures either increasing or fluctuating up 
and down over the past decade. In southern European countries, however, invest
ment in pollution abatement began only recently and largely remains still to be ac
complished.«

In einem neueren, international vergleichenden Umweltbericht der OECD 
(1991a: 255f.) heißt es zu den öffentlichen und privaten Umweltschutzaufwen
dungen:

»Total PAC [PAC =  Pollution Abatement and Control, H.W.] expenditure ranges 
between 0.8 per cent and 1.5 per cent o f GDP. In the case of Western Germany
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and the United States [ ...] the relative importance of PAC expenditures appears to 
have risen modestly in real terms from the 1970s to the mid 1980s. With the ex
ception of the USA, PAC expenditure has tended to be greater in the p u b lic  sector 
than in p r iv a te  en terprises  [ ...] Depending on the industrial structure of countries, 
estimates of total pollution control expenditure by industry may vary from 1 per 
cent or less to 2 per cent of the country's gross industrial domestic product.«

Im Vergleich zu den OECD-Mitgliedsländern, über die es ausreichende Infor
mationen gibt, liegt Japan bei den Aufwendungen für den Umweltschutz je 
nach berücksichtigter Zeitperiode im Mittel- oder Spitzenfeld. Aus japanischen 
Quellen wird deutlich, daß die Umweltinvestitionen im Privatsektor -  erfaßt 
wurden Firmen mit einem Kapital ab 100 Millionen Yen -  von 1965 bis 1975 
(in der Periode 1974-1976 machten sie rund 20 Prozent der privaten Gesamtin
vestitionen aus), kontinuierlich angestiegen sind, um dann bis 1979 zu sinken. 
Bis 1983 stiegen sie wieder an, sanken dann bis 1986, um dann wieder anzu
steigen. Die öffentlichen Umweltschutzausgaben sind dagegen seit 1970 (in ab
soluten Zahlen) ununterbrochen angestiegen, wobei ein Großteil der Mittel zur 
Abwasserreinigung und Müllbeseitigung verwendet wird (vgl. Environment 
Agency, Quality ... 1989: 358; 1992: 151 f., 172ff., 393ff.; OECD 1994: 
98f.; Global Environment Forum 1994: 118ff.).

Für 1988 zeigt ein internationaler Vergleich, daß zehn große Industrielän
der (neben den sogenannten G7-Ländern Dänemark, die Niederlande und 
Schweden) zusammen rund 171,5 Milliarden DM für den Umweltschutz aus
gegeben haben. Auf Japan, das an zweiter Stelle hinter den USA (40,6 Pro
zent) steht, entfielen davon 19,2 Prozent, auf die Bundesrepublik Deutschland 
13,1 Prozent (vgl. Voss 1989: D-3).

Ein Vergleich der Umweltschutzausgaben mit der Entwicklung des Sozial
produktes zeige, so Voss (ebenda: D-4), daß kaum eines von zehn großen In
dustrieländern die Ausgaben für den Umweltschutz im Maße des Sozialpro
duktwachstums ausgeweitet habe; die Ausnahme seien die Niederlande. Dem
entsprechend sei auch der Anteil der Umweltschutzausgaben in fast allen Län
dern (im unterschiedlichen Tempo) zurückgegangen. »1988 gaben nur noch 
drei Länder mehr als ein Prozent ihres Sozialprodukts für den Umweltschutz 
aus. Dazu gehören Kanada, die Bundesrepublik Deutschland und die Nieder
lande« (ebenda; vgl. hierzu Tabelle 6.13). Die OECD (1994: 99) gibt jedoch 
für 1990, gestützt auf offizielle japanische Angaben und eigene Schätzungen, 
für Japan 1,6 Prozent an.

Die im Vergleich zu zahlreichen anderen OECD-Ländern besonders in der 
Mitte der siebziger Jahre sehr hohen privaten und öffentlichen Umweltschutz
aufwendungen Japans müssen teilweise unter dem Aspekt des großen Problem- 

/ drucks (Umweltbelastung), teilweise auch unter dem Aspekt des recht hohen
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Nachholbedarfs gesehen werden. So waren Japans Investitionen im Bereich 
»Sozialkapital« lange Zeit äußerst gering gewesen (vgl. Environment Agency, 
Quality ... 1973: 14). Der Wiederanstieg der Umweltschutzaufwendungen ab 
Mitte/Ende der achtziger Jahre ist ebenfalls teilweise hierauf zurückzuführen -  
der Fünfjahres wirtschaftsplan von 1992 setzte erneut starke Akzente auf den 
Ausbau der Umweltinfrastruktur -  wie auch auf die verstärkten Aktivitäten 
zum globalen Umweltschutz. Für das Bezugsjahr 1990 rangierte Japan nach 
einer OECD-Analyse unter den Ländern mit den höchsten Umweltschutzinve
stitionen, auch in den Folgejahren werden Ausgabezuwächse im öffentlichen 
und privaten Bereich festgestellt.23

Tabelle 6.13: Umweltschutzausgaben ausgewählter Industrieländer1, Anteile
am nominalen Bruttosozialprodukt (in Prozent)

Land 1975 1980 1985 19882

Kanada 1,83 1,46 1,13 U l
USA 1,13 1,05 0,90 0,87
Japan 1,61 1,72 0,98 0,69
BR Deutschland 1,05 1,11 1,09 1,07
Dänemark 0,985 0,94 0,77 0,79
Großbritannien 1,504 1,073 0,82 0,74
Frankreich - 0,933 0,64 0,62
Italien - 0,763 0,58 0,55
Niederlande 0,995 0,89 1,08 1,34
Schweden - 1,25 0,78 0,64

1 Investitionsausgaben und laufende Ausgaben des Staates sowie Investitionsausgaben des
Produzierenden Gewerbes

2 IW-Schätzung
3 1981
4 1977
5 1978

Quelle: OECD; IW-Berechnungen; zitiert nach Voss (1989).

Für eine vergleichende Beurteilung der privatwirtschaftlichen Umweltschutz
aufwendungen ist es wichtig, den Anteil öffentlicher Subventionen hieran zu 
berücksichtigen. Für Japan muß gesehen werden, daß trotz der offiziellen An
erkenntnis des (OECD-)Polluter-Pays Principle durch die offizielle Umweltpo-

23 »As Japanese investment by public and private sectors in pollution abatement and con
trol was 3.4 per cent of gross fixed capital formation in 1990, Japan ranks among the 
OECD countries that invest the most in pollution abatement and control ... Recently, 
en viro n m en ta l expen d itu re  has been g row in g  again«  (OECD 1994: 99).
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litik fur die Förderung privatwirtschaftlicher Umweltschutzmaßnahmen sehr 
hohe (teilweise »versteckte«) öffentliche Finanzmittel bereitgestellt werden. 
Das ist freilich in vielen anderen Ländern -  eine Ausnahme ist insbesondere 
Großbritannien -  auch der Fall. Die japanische Praxis der umweltbezogenen 
öffentlichen Finanzhilfe unterscheidet sich jedoch tendenziell von der in ande
ren Ländern dadurch, daß in Japan vor allem Mittel- und Kleinbetriebe -  wie 
schon in Art. 24 des Umweltbasisgesetzes von 1967 gefordert -  bei der Sub
ventionsvergabe berücksichtigt und hierbei gleichzeitig gezielt zu Umweltfra
gen beraten und betreut werden.

Die relativ hohen Umweltschutzaufwendungen führten frühzeitig zur Ent
stehung eines »ökoindustriellen Sektors« mit hohen Wachstumsraten. Gegen
wärtig werden für weit über 1.000 Milliarden Yen Umweltschutzausrüstungen 
produziert (Mitteilung des japanischen Maschinenbauverbandes 1994); die 
Entwicklung 1975 bis 1991 zeigt Tabelle 6.14. Japan gehört mit den USA und 
der BRD zu den weltweit wichtigsten Produzenten und Exporteuren von Um
welttechniken. Seit einigen Jahren expandiert der südasiatische und asiatische 
Exportmarkt besonders stark, und die Exportprognosen für japanische Herstel
ler von Umwelttechniken sind, auch wegen der globalen Umweltschutzmaß
nahmen in diesen Regionen, sehr günstig (vgl. Kaizu/Hiratsuka 1992; OECD 
1992).

Tabelle 6.14: Produktion von Umweltschutzanlagen in Japan, 1975 bis 1991

Jahr 1975 1980 1985 1990 1991

Gesamtproduktion 
in Mrd. Yen 
Anteil nach Medien 
in Prozent
-  Luftreinhaltetechnik
-  Gewässerschutztechnik
-  Abfallbehandlungstechnik
-  Lärm-/Vibrationsschutz- 

technik

683,1

45.7 
43,3
10.7

0,23

655,1

24,4
53.8
20.8

0,99

652,8

22,6
49.4
27.4

0,59

785,0

19.6 
49,9
29.6

0,83

956,9

23,2
43,1
32,5

1,1

Anmerkung:
Zahlen beruhen auf Angaben von 160 Mitgliedsverbänden der japanischen »Association of Me-
chanical Industry«.

Quelle: Global Environmental Forum (1994).
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6.3.8 Umweltbewußtsein und Umweltbewegungen

Weltweit, ob in Industrie- oder Entwicklungsländern, kapitalistischen oder so
zialistischen Staaten, hat das Thema Umweltschutz besonders seit Beginn der 
siebziger Jahre auf nationaler und internationaler Ebene an Bedeutung zuge
nommen. Das liegt nicht nur an den in allen Ländern sichtbar werdenden ne
gativen Folgen umweltpolitischer Versäumnisse für Leben, Gesundheit, natür
liche Umwelt und schließlich auch für die Wirtschaft selbst, sondern auch und 
vor allem an dem steigenden Umweltbewußtsein der Bevölkerung und dem 
Anstieg einer organisierten Umweltschutzbewegung, die von Bürgerinitiativen 
über Umweltschutzverbände bis hin zu regionalen und nationalen »Grünen 
Parteien« reicht.

Sehr frühzeitig und rasch wuchsen Umweltbewußtsein und Umweltschutz
bewegung in den USA an (vgl. Nicholson 1987; Hays 1987). Schon in den 
sechziger Jahren, besonders ab der zweiten Hälfte, wurde der Umweltschutz 
hier zu einem der wichtigsten nationalen Politikthemen, und es kam zu einer 
sprunghaften Entwicklung in den Mitgliederzahlen von Naturschutzorganisa
tionen. In anderen Ländern erfolgte später eine ähnliche, doch meist nicht so 
ausgeprägte Entwicklung. Die Wirtschafts- und Ölpreiskrise in den siebziger 
Jahren führte zwar in manchen Ländern zu einer Verlangsamung, manchmal 
gar Stagnation dieses Trends, ein Rückgang setzte jedoch nicht ein (Watts 
1987; Rüdig 1988). Meinungsbefragungen der OECD (1985: 255, 258) in 13 
OECD-Ländern in den Jahren 1981 bis 1984 kamen zu folgendem Ergebnis:

»Expressed concern is higher for national and global environmental problems than 
for local problems. One-third or more of the respondents in these surveys are very 
concerned about a number of national environmental problems: oil spills, nuclear 
waste and toxic chemical disposal are problems that elicit the highest level o f con
cern. [ ...] Public opinion supporting environmental improvements has remained 
remarkably strong over time. Where public opinion polls have asked the same 
questions about environmental issues of a period of years, there has been little or 
not softening of support for stronger programmes in spite o f either observable im
provements in environmental quality or adverse economic circumstances. [ ...]
Polls in the United States, Japan and Finland show that large numbers of people 
believe things have worsened rather than improved over the past ten years. For ex
ample, 48 per cent of Japanese rated the quality of the environment in their coun
try ten years ago as 'fairly good' or 'excellent', whereas only 19 per cent felt that 
the present quality was at this level.«

In Japan kam es aufgrund der massiven Umweltprobleme Ende der sechziger 
bis in die siebziger Jahre hinein zu einem sprunghaften Anstieg der Zahl von 
Bürgerinitiativen, die sich mit Umweltfragen beschäftigten (vgl. Environment 
Agency 1992: 320ff.; McKean 1981). Sie waren nicht nur in der Verhinde
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rung von geplanten potentiell umweltbeeinträchtigenden Industrieprojekten und 
staatlichen Entwicklungsprojekten sehr erfolgreich, sondern übten auch großen 
Druck auf die Politik des Staates und der Präfekturen und Kommunen aus, wo
durch Umweltschutzmaßnahmen erzwungen wurden.

Mit dem Einsetzen einer systematischen Umweltpolitik und ihren spürba
ren Ergebnissen für die Umweltqualität, besonders ab Mitte der siebziger Jah
re, ging die Anzahl der Bürgerinitiativen ruckartig zurück. Umweltthemen 
verloren sehr stark an Bedeutung in der öffentlichen politischen Diskussion 
wie auch bei öffentlichen Wahlen; andere Themen (etwa Energieversorgungs
sicherheit, Beschäftigung) gewannen an Bedeutung. Ende der siebziger Jahre 
war die Umweltbewegung als solche in Japan schon weitgehend von der politi
schen Bildfläche verschwunden.

Gleichwohl ist das Thema im gesellschaftlichen Leben weiterhin virulent, 
wie auch Meinungsumfragen belegen. Im Vergleich zu früher wird es nun
mehr überwiegend von (nicht als Umweltschutzgruppen organisierten) Nach
barschaftsgruppen, den »Chonaikai«, getragen (vgl. Kreitz 1990) und von 
Organisationen, die ein breites Interessenspektrum haben, etwa von Haus
frauen-, Konsumenten-, Wander- und Natur schütz verbänden.

Die entsprechenden nationalen Verbände haben aber eine vergleichsweise 
recht geringe Mitgliederzahl: Der größte Umweltverband Japans, die »Japan 
Wild Bird Society«, hat beispielsweise rund 35.000 Mitglieder, die 1951 ge
gründete »Nature Conservation Society« hat 10.000, das »Japan Tropical Ac
tion Network«, gegründet 1987, hat rund 300, und »Greenpeace Japan« hat 
rund 120 Mitglieder (vgl. Cole 1994: 89). Die ehemals dominierenden The
men »industrielle Umweltverschmutzung« und »Gesundheitsschäden« haben 
zugunsten neuer Themen wie »Amenity«, »Städtische Lebensqualität« und 
»globale Umweltherausforderungen« an Bedeutung verloren.24

Im internationalen Vergleich ist mithin festzustellen, daß in Japan im Ge
gensatz zu vielen anderen Industrieländern das Thema Umweltschutz in der 
politischen und öffentlichen Diskussion in den letzten zehn Jahren relativ an 
Bedeutung verloren hat. Besonders auffallend ist der Rückgang an speziellen 
(insbesondere landesweit organisierten oder vernetzten) Umweltschutzbürger
initiativen und -Organisationen, die dagegen in vielen anderen Ländern an Zahl 
und politischer Bedeutung zugenommen haben. Während in etlichen Ländern 
auf lokaler, regionaler und sogar auf nationaler Ebene spezielle Umweltpar
teien gegründet wurden und in einigen Fällen in die jeweiligen Parlamente ein
ziehen konnten, spielen spezielle parteipolitische Organisationen von Umwelt

24 Zur »Wertwandeldiskussion« im internationalen Vergleich (inkl. Japan) siehe Inglehart 
(1982,1989).
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schutzinteressen im gesellschaftlichen und politischen Leben Japans eine ne
gierbar geringe Rolle. In einer vergleichenden Studie wird auf diesen offen
sichtlichen Unterschied (Pierce et al. 1989) Japans zu anderen Industrieländern 
hingewiesen und zugleich auf die lokale »Verwurzelung« von Umweltinteres
sengruppen aufmerksam gemacht:

»Whereas the advent of concern for environmental values in the advanced indus
trialised democracies of the West have typically given rise to strong national orga
nisations (with many dispersed, typically weak local organisations) that challenge 
both national and local authorities, in Japan the pattern appears reversed. There, 
environmental groups at the national level are weak and formalistic, whereas at the 
local level they are typically well-grounded and enjoy a working relationship with 
local political forces and governmental leaders.«

Erst seit wenigen Jahren25 haben sich in Japan Gruppen auf nationaler Ebene 
formiert, die sich kritisch mit der Rolle Japans im weltweiten ökologischen 
Kontext (etwa Walfang, Tropenholzimporte, Klimabeeinflussung) beschäfti
gen; einige davon, vielleicht die einflußreicheren, sind internationalen unab
hängigen Umweltorganisationen (z.B. Friends of Earth, Greenpeace, World
wide Fund for Nature -  WWF) assoziiert.

6.3.9 Umweltschutzleistungen

Ein einheitlicher Trend in der Umweltqualitätsentwicklung läßt sich im welt
weiten Vergleich nicht feststellen. Aus den Datenkompilationen verschiedener 
Organisationen (etwa WCED 1987; Conservation Foundation 1987; DOCTER 
1987; World Watch Institute 1987; OECD 1989, 1991a) läßt sich bei stärkerer 
Vereinfachung entnehmen, daß in den Entwicklungsländern und den meisten 
osteuropäischen Ländern auch noch in den achtziger Jahren eine allgemeine 
Trendverschlechterung, bestenfalls Stagnation festzustellen ist. In vielen west
lichen Industrieländern sind zumindest bei einigen klassischen Umweltschad
stoffen Verbesserungen eingetreten, gleichwohl gibt es auch in traditionellen 
Umweltschutzbereichen noch zahlreiche Probleme (OECD 1991a, 1991b). Zu

25 Aktivitäten der japanischen Industrie und die Rolle staatlicher Entwicklungspolitik im 
pazifischen Raum, insbesondere in Südostasien, werden hingegen von einigen japani
schen Umweltgruppen schon seit langem kritisch analysiert. Es bestehen auch enge Ko
operationsbeziehungen zu nichtstaatlichen Umweltorganisationen (»NGOs«) in diesen 
Regionen. Vgl. Ui (1989a, 1989b). Zur Bedeutung der globalen Umweltpolitik für das 
Umweltbewußtsein in der japanischen Bevölkerung und für japanische Umweltorgani
sationen vgl. Cole (1994); Environment Agency (1994); Weidner (1993); NGO Forum 
Japan (1992).
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sätzlich ist die Entstehung neuer Umweltprobleme zu beobachten, sei es auf
grund »neuer Schadstoffe«, des industriellen Strukturwandels, diffuser Emis
sionsquellen, von Intensivierungsprozessen in der Landwirtschaft oder der Ef
fekte von Problemverschiebungen, um nur einige zu nennen (vgl. OECD 
1987: 325ff.; 1991a: 169ff., 187ff.).

Aufgrund methodischer und forschungspraktischer Schwierigkeiten bei 
einem internationalen Vergleich der Umweltqualität und ihrer Trends sowie 
wegen des Problems ihrer Gewichtung ist es nicht möglich, eine eindeutige 
Länderrangliste aufzustellen. Auf Basis der oben zitierten Datenkompilationen 
ist zu erkennen, daß Japan, trotz aller Umweltprobleme, die es hier noch gibt, 
gemessen an seinen bisherigen Leistungen, im oberen Feld der fortschrittliche
ren Länder liegt (vgl. auch Jänicke/Binder/Mönch 1992). Anders als in den 
siebziger Jahren hat es innerhalb dieses Feldes allerdings keine führende Rolle 
mehr inne. Auch in den Bereichen »umweltpolitische Strategien und Instru
mente« sowie »Umwelttechnik« spielt Japan seit etwa den achtziger Jahren 
nicht mehr die ehemalige Pionierrolle. Eindeutig ist Japans führende Rolle in 
Teilbereichen der Luftreinhaltepolitik, die Effekte der Gewässerschutz- und 
Abfallpolitik sind in Einzelbereichen ebenfalls weit überdurchschnittlich. Eine 
OECD-Expertengruppe faßte ihre Teilbereichsbewertungen wie folgt zusam
men:

»Over the past two decades Japan has had the largest economic growth among G7 
countries, while substantially reducing emissions of a number of pollutants in the 
athmosphere and toxic substances in water, and further containing the growth of 
other pollutants and of waste production. For instance, while economic growth in
creased over the period by 122 per cent, SOx emissions decreased by 82 per cent 
and NOx emissions by 21 per cent, the best performance among OECD countries 
... Japan also has get very clear objectives concerning w a ste  management, and its 

p erfo rm a n c e  in ach iev in g  th ese  o b jec tiv e s  is g o o d . Results concerning w a te r  a re  
less s tr ik in g  overa ll«  (OECD 1994: 182f.).

6.3.10 Japans Rolle im globalen Umweltkontext

Die Notwendigkeit einer international koordinierten, den globalen ökologi
schen Kontext berücksichtigenden Umweltpolitik wird seit einigen Jahren her
vorgehoben; auch daß hierbei die Industrieländer und insbesondere Japan eine 
aktive und vor allem gegenüber den Entwicklungsländern eine solidarische 
Rolle zu spielen haben, wird in offiziellen Verlautbarungen bekräftigt. Freilich 
handelt es sich im Falle der japanischen Regierung wie auch bei vielen ande
ren Regierungen oftmals um verlautbarte Einsichten, seltener um bindende 
Verpflichtungen.
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Trotz häufiger Verweise auf das »Raumschiff Erde« und darauf, daß Um
weltverschmutzung keine Grenzen respektiere und dementsprechend eine lang
fristig erfolgreiche (sustainable) Umweltpolitik als globale Umweltpolitik kon
zipiert und implementiert werden müßte, ist es auf dem Gebiet der internatio
nalen Umweltpolitik bislang nur in wenigen Fällen zu Vereinbarungen und 
Maßnahmen gekommen, die als problemangemessen bezeichnet werden kön
nen. Die 1983 eingerichtete »World Commission on Environment and Devel
opment« sprach in ihrem 1987 veröffentlichten Endbericht von einem »Still
stand oder sogar einer Verschlechterung in der globalen Zusammenarbeit« 
(WCED 1987).

Im Aktionsprogramm der japanischen Regierung gegen die globale Erwär
mung von 1990 heißt es, daß Japan mit seiner fortschrittlichen Technologie 
und reichen Erfahrung im Umweltschutz besonders verpflichtet sei, eine Füh
rungsrolle bei globalen Umweltschutzanstrengungen zu übernehmen. Im Vor
feld der sogenannten Rio-Konferenz 1992 (UN-Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro) ist dieses Ziel mehrfach bekräftigt worden.

Das löste bei vielen skeptisches Erstaunen aus -  galt Japan in der Meinung 
der Weltöffentlichkeit doch gemeinhin als Paradebeispiel einer Industrienation, 
die aus ökonomischem Eigennutz die globale Umwelt in großem Ausmaß bela
stete und bislang in der internationalen Umweltpolitik häufig eine bremsende 
Rolle gespielt hatte (vgl. NGO Forum Japan 1992; Weidner 1993; Upham 
1982: 186). Im großen und ganzen lag man mit dieser Einschätzung richtig, 
doch war etlichen Beobachtern entgangen, daß in Japan schon einige Jahre zu
vor ein Prozeß der Thematisierung und Stimulierung globaler Umweltpolitik 
angestoßen worden war, der auch auf eine Dynamisierung der Umweltpolitik 
im Land abzielte. So spielte Japan beispielsweise schon bei der Gründung und 
Finanzierung der sogenannten Brundtland-Kommission im Jahre 1984 (UN- 
Weltkomitee für Umwelt und Entwicklung) eine prominente Rolle. Die Veröf
fentlichungen dieser Kommission (Endbericht »Our Common Future«) und die 
Propagierung der EntwicklungsStrategie des nachhaltigen Wachstums (»sus
tainable development«) prägten fortan die internationale Umweltdiskussion ent
scheidend. Japan hatte hieran also einen erheblichen Anteil gehabt.

An anderer Stelle der vorliegenden Studie (Kapitel 4.3.2: »Die Globalisie
rung der japanischen Umweltpolitik«) ist der teilweise große Anteil Japans an 
der weltweiten Umweltbelastung beschrieben worden. Er entsteht indirekt da
durch, daß Japan als zweitgrößte Industrienation der Welt einen großen Anteil 
am weltweiten Energie- und sonstigen Ressourcenverbrauch hat. In den Her
kunftsländern wird durch den Ressourcenabbau häufig die Umwelt belastet, 
der Transport nach Japan verursacht ebenfalls Umweltbeeinträchtigungen. Ja
pan trägt als weltweit größter Importeur von Tropenhölzern erheblich zur Ab-

509



holzung tropischer Wälder bei (vgl. Environment Agency, Quality ... 1990: 
33ff.). Wildtiere und -pflanzen werden auch in großem Ausmaß importiert; 
selbst einige geschützte Tier- und Pflanzenarten sind nicht von den Importen 
ausgenommen oder werden weiterhin gejagt und gesammelt. Japan hatte bei 
Unterzeichnung der Konvention entsprechende Ausnahmen angemeldet.26 
Schließlich stößt die extensive Fischerei schon seit langem auf heftige Kritik.27

Mit dem Energieverbrauch geht ein großer C 02-Ausstoß einher. Japan 
liegt mit dem Ausstoß des »Treibhausgases« auf Platz vier der globalen Emit
tentenliste. Günstiger steht es im weltweiten Vergleich bei den Relationen 
C 02-Emission pro Kopf und pro Einheit Bruttoinlandsprodukt da; bei letzterer 
hat Japan das günstigste Verhältnis unter den Industrieländern. Problematisch 
ist weiterhin, daß die Emissionen in den zurückliegenden Jahren zugenommen 
haben (The Government of Japan 1990: 1). An der Meeres Verschmutzung ist 
Japan aufgrund der Verklappung von Abfällen ebenfalls nicht unerheblich be
teiligt. Der Beitrag zum »Sauren Regen« ist dagegen aufgrund der in den sieb
ziger Jahren durchgesetzten strengen Regelungen für S02- und N 02-Emissio- 
nen sehr gering.

Zur Umweltverschmutzung in anderen Ländern trägt Japan auch durch sei
ne Investitionspolitik bei. Japans ausländische Direktinvestitionen sind seit Be
ginn der achtziger Jahre stark gestiegen; Japan gehört nunmehr zu den größten 
Auslandsinvestoren im weltweiten Vergleich. Eine von der »Japan Overseas 
Enterprise Association« im Jahr 1983 durchgefuhrte Untersuchung zeigte, daß 
der Einbau von Umweltschutztechniken bei Auslandsinvestitionen stark ver
nachlässigt worden war (vgl. Environment Agency, Quality ... 1988: 60, 121). 
Die japanische Regierung will diesen Praktiken zukünftig in Kooperation mit 
den Wirtschaftsverbänden entgegentreten, vielfältige Schritte in diese Richtung 
sind seit Ende der achtziger Jahre unternommen worden (vgl. Environment 
Agency, Quality ... 1990; 1992).

Zunächst leitete die japanische Regierung eine nurmehr deklaratorische 
Wende in ihrer Politik gegenüber globalen Umweltproblemen ein, seitdem 
sind auch Taten gefolgt. So initiierte die japanische Regierung die Gründung 
des »UN World Committee on Environment and Development«; sie trug auch 
am meisten zu seiner Finanzierung bei. Daneben leistete Japan mit 4 Millionen 
US-Dollar im Jahr 1985 nach den USA den zweithöchsten Beitrag zum Um
weltfonds des United Nations Environment Program (Environment Agency, 
Quality ... 1986: 225). In steigendem Maße unterstützt Japan zudem im Rah

26 Vgl. zum Walfang Derpa/Pestemer (1988: 10ff.).
27 Vgl. zur Treibnetzfischerei und den Gründen für ein Einlenken Japans auf die interna

tionale Kritik Mayer (1990: 124ff.).
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men seiner Entwicklungshilfe umweltschutzbezogene Maßnahmen (vgl. Minis- 
try of Foreign Affairs 1991). Das Ausgangsniveau ist allerdings relativ niedrig 
(vgl. Environment Agency, Quality ... 1988: 64).

Besonders große Anstrengungen unternimmt die japanische Regierung, um 
den schlechten Ruf Japans in der internationalen »Umweltgemeinschaft« zu 
verbessern. Hierzu gehören, neben einigen faktischen Zugeständnissen (Mora
torium für Elfenbeinimporte, modifizierte Fischereipraktiken, Erweiterung der 
Artenschutzliste etc.), vor allem zahlreiche Programme zur Reduktion des 
»Treibhauseffekts« (vgl. etwa Miyamoto 1989b: 3 ff.; Environment Agency 
1990: 26ff.; The Government of Japan 1990: 5ff.; Fornander 1991: 38ff.).

Als konkretes Hauptziel28 wird in dem Aktionsprogramm festgelegt, daß 
die C02"Emissionen ab dem Jahr 2000 auf der Pro-Kopf-Relation von 1990 
stabilisiert werden sollen. Hiernach wäre ein absoluter Anstieg der CC^-Emis- 
sionen programmkonform, sofern er proportional zum Bevölkerungswachstum 
verliefe.29

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß Japan im Vergleich zu an
deren Industrieländern erst spät damit begonnen hat, die globalen ökologischen 
Auswirkungen seiner Wirtschafts- und Energiepolitik zu reflektieren und um
weltpolitisch zu berücksichtigen. Die bislang eingeleiteten und angekündigten 
Aktivitäten der japanischen Regierung und Industrie reichen zwar längst noch 
nicht aus, um Japans negative Wirkungen auf die globale Umweltsituation zu 
kompensieren, doch mit seinen vielfältigen Maßnahmen im Inland und den 
technischen sowie finanziellen Hilfsprogrammen im Ausland liegt Japan im 
Bereich der globalen Umweltpolitik inzwischen auf dem Niveau der Gruppe 
fortschrittlicher Industriestaaten (vgl. Weidner 1993).

28 Zu weiteren Zielen und den vorgesehenen Maßnahmen, die überwiegend in unkonkre
ter Form angegeben werden, vgl. The Government of Japan (1990: 5 f f ) ;  eine knappe 
Übersicht auch in IEA (1991: 11 ff.) und Environment Agency (1990: 26 f f ) .  Ausführ
lich zum Rahmenkonzept einer internationalen Strategie gegen die globale. Erwärmung 
vgl. MITI (1990), eine Kurzdarstellung in Fornander (1991: 38ff.). Konkretere Infor
mationen zur C 0 2-Emittentenstruktur in Japan in Environment Agency (1991).

29 Die Internationale Energieagentur, ohnehin kritisch gegenüber den ambitionierten ener
giepolitischen Zielen Japans (IEA 1991: 16), bewertete das C 0 2-Programm wie folgt: 
»The Japanese target of stabilising C 02 emissions by 2000 on a per capita basis con
trasts with the goal of some other countries that intend to stabilise emissions on an ab
solute level. Japan's approach is different because of its expected strong population 
growth (6% by 2000 and an additional 4% by 2010), the lead time required to carry 
out the intended measures and the need not to jeopardise continued economic growth. 
As a result, to ta l em iss ion s a re  exp ec ted  to  continue to  g ro w  u n til 2000«  (IEA 1991: 
21; Hervorhebung H . W .).
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7. Basiselemente einer effektiven Umweltpolitik

7.1 Besonders erfolgreiche Instrumente der japanischen 
Umweltpolitik

Die Analyse und Bewertung der Instrumente der japanischen Umweltpolitik 
hat gezeigt, daß besonders vier Instrumente bezüglich der gewählten Evalua
tionskriterien überwiegend positive Ergebnisse erzielt haben. Für die Bundes
republik konnte gezeigt werden, daß augenfällige Mängel in der Performanz 
der Umweltpolitik weitgehend auf das Fehlen oder eine zu schwache Stellung 
solcher Instrumente im umweltpolitischen Entscheidungskontext zurückgeführt 
werden können.1 Hierbei handelt es sich um das UmweltberichterstattungsSy
stem, die freiwilligen Umweltschutzvereinbarungen, Schlichtungs- und Ver
mittlungsverfahren sowie um haftungsrechtliche Regelungen im weiten Sinne.

Im folgenden wird die Frage diskutiert, inwieweit es sich bei den genann
ten Instrumenten um Bestandteile der hier so bezeichneten »Basiselemente« 
handeln könnte, von denen postuliert wird, daß sie die allgemeinen Vorausset
zungen zu einer Dynamisierung der Umweltpolitik in Richtung höherer Effek
tivität verbessern können; allgemeiner: Wodurch die Kosten-Nutzen-Überle- 
gungen in Programmformulierungs- und Entscheidungsprozessen zugunsten 
von Umweltschutzbelangen verschoben werden. Nach der empirischen Kontu
rierung von umweltpolitischen Basiselementen wird dann der Versuch unter
nommen, die ermittelten Basiselemente mit jenen staatlichen Steuerungsformen 
zu verknüpfen, die in der neueren staatstheoretischen Diskussion für moderne 
komplexe Gesellschaften als besonders erfolgversprechend bezeichnet werden.

7.1.1 Umweltinformationen und Transparenz

In der Analyse des japanischen Systems der umweltbezogenen Informationser
hebung und Berichterstattung wurde insbesondere für den Bereich Immissions
schutz ein hochmodernes und umfassendes Meß- und Informationssystem fest
gestellt, das eine systematische Erhebung planungs- und entscheidungsrelevan-

1 Vgl. Weidner (1995a; mit zahlreichen Literaturhinweisen) und die im folgenden Kapitel 
kurz beschriebenen wesentlichen Defizite der deutschen Umweltpolitik.
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ter Umweltdaten sowie -  durch eine publikumsbezogene Informationsaufberei
tung und -Veröffentlichung -  in hohem Maße einen kontinuierlichen Überblick 
über umweltrelevante Schadstoffströme und Belastungssituationen gewährlei
stet. Nachteile einer dermaßen hohen Informationsdichte und solch einer weit
gehenden Transparenz umweltpolitischer Leistungen für das Ziel einer Ver
besserung der Umweltqualität konnten nicht festgestellt werden. Dagegen 
zeichneten sich als besondere Vorteile ab:

-  eine Erhöhung der Analyse-, Planungs-, Steuerungs- und Vollzugskapazität 
der zuständigen Behörden für konventionelle und präventive Maßnahmen 
und Strategien;

-  eine Vergrößerung der Funktionsfähigkeit aller anderen umweltpolitischen 
Instrumente, vor allem solcher, die in besonderem Maße auf umfassende, 
detaillierte und aktuelle Daten angewiesen sind, wie etwa das Kompensa
tionssystem, die GEMS-Systeme und die Smogwarnsysteme;

-  eine Verstärkung des »umweltfreundlichen Verhaltens« des Wirtschaftsbe
reichs, einerseits aufgrund der Vergrößerung des Entdeckungsrisikos bei 
umweltbelastenden Aktivitäten, andererseits wegen der Möglichkeit für Un
ternehmen, eine positive Imagebildung durch besondere Umweltschutzlei
stungen (die nun publik werden) zu betreiben;

-  eine Erhöhung der Rationalität umweltpolitischer Willensbildungsprozesse 
sowie der Legitimität und Akzeptanz umweltpolitischer Entscheidungen und 
Maßnahmen;

-  eine Verbesserung der Partizipations- und Einflußbedingungen von Umwelt
organisationen sowie der Bevölkerung im allgemeinen. So sind die 
Schwachstellen amtlicher und unternehmerischer Umweltschutzmaßnahmen 
relativ schnell erkennbar, worauf gezielt (etwa durch Kauf- und Wahlver
halten oder Protestaktionen) reagiert werden kann.

Aus der Analyse und Bewertung der japanischen Umweltpolitikinstrumente 
kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß eine lückenhafte Erhebung, 
unsystematische Aufbereitung und Verknüpfung sowie restriktive Veröffentli
chungspraxis von Umweltdaten -  seien es Daten zu Emissions- und Immis
sionsverläufen, Stoffströmen, Kuppelprodukten, einzelnen Chemikalien, Ge
sundheitsaspekten oder Naturveränderungen, um nur einige zu nennen -  die 
Funktionsfähigkeit aller umweltpolitischen Instrumente beeinträchtigt, und 
zwar für alle hier berücksichtigten Evaluationskriterien. Tritt zu einer umfas
senden Umweltbeobachtung noch eine systematische Umweltberichterstattung, 
werden dagegen die Planungs-, Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen aller 
Akteursgruppen zur Verwirklichung einer effektiven Umweltpolitik verbes
sert, wobei die Vergrößerung der Einflußchancen von Bürgern auf Gestaltung
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und Umsetzung von Umweltmaßnahmen besonders hervorzuheben ist. Gleich
zeitig werden geeignete Rahmenbedingungen für eine präventive Gestaltung 
der Umweltpolitik, die besonders hohe qualitative und quantitative Ansprüche 
an Umweltinformationen stellt, geschaffen. Da ein gut ausgebautes, öffentlich
keitsbezogenes Umweltinformationssystem nicht nur notwendige Vorausset
zung für einen rationalen umweltpolitischen Willensbildungs- und Entschei
dungsprozeß und für das gute Funktionieren eingesetzter umweltpolitischer In
strumente ist (vgl. Ingram 1985; Eifert 1994), sondern darüber hinaus ein ei
genständiges umweltpolitisches Instrument ist, mit dem in Richtung aller rele
vanten Akteursgruppen (Politik, Verwaltung, Unternehmen, Konsumenten) Si
gnale gesendet werden können, die »umweltfreundlicheres Handeln« ermögli
chen, befördern oder gar erzwingen sowie aufwendigere bürokratische Kon- 
troll- und Vollzugsmaßnahmen in wirksamer Weise ersetzen oder ergänzen 
können, wird es hier in den Rang eines umweltpolitischen Basisinstruments 
gehoben.

Wird ein Begriff gesucht, der all das enthält, was hier unter anderem mit 
Umweltbeobachtung, Umweltinformationserhebung und -Verarbeitung, Um
weltberichterstattung bezeichnet wurde, bietet sich meines Erachtens der Ter
minus »Umwelt-Transparenz« an. Er verweist zum einen darauf, daß umwelt
relevante Daten so zu erheben sind, daß Klarheit über die Umweltsituation, ih
re Entwicklungsrichtung und die hierfür relevanten Faktoren entsteht, zum 
zweiten macht er deutlich, daß diese Informationen so offenzulegen oder zu
gänglich zu machen sind, daß sich entsprechend den Postulaten moderner de
mokratischer Gesellschaften -  in denen die Figur des »aktiven«, »mündigen« 
und »informierten« Bürgers eine zentrale Rolle spielt -  die Bevölkerung das 
Wissen aneignen kann, das ihr die Möglichkeit zur autonomen Entwicklung 
umweltpolitischer Entscheidungs- und Handlungskalküle gibt.

Transparenz in diesem Sinne geht über das hinaus, was Japans System der 
Umweltberichterstattung leistet, allein schon aus dem Grunde, weil dort, wie 
gezeigt, teilweise noch erhebliche Defizite vorhanden sind, etwa was den Zu
gang zu Informationen staatlicher Behörden anbelangt. In anderen Ländern 
gibt es Regelungen und Instrumente, die einen breiteren Zugang zu amtlichen 
Informationsbeständen gewährleisten oder in einzelnen Bereichen adäquatere 
Umweltinformationen bereitstellen (vgl. OECD 1991a). Dazu gehören bei
spielsweise: die Sicherung von Informationszugangsrechten der Öffentlichkeit 
zu umweltbezogenen Datenbeständen der Verwaltung mittels sogenannter 
Right-to-know-Regelungen, deren Vorbild oftmals der US-amerikanische 
»Freedom of Information Act« von 1966 ist; die Erweiterung des Zugangs von 
Behörden und der Öffentlichkeit zu betriebsinternen Umweltinformationen 
durch rechtlich normierte Verfahren sowie durch eine enge Definition von
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Betriebs- und Geschäftsgeheimnisklauseln; (in einzelnen Ländern bereits im 
Aufbau befindliche) Systeme integrierter Umweltberichterstattung, in denen 
Daten entsprechend dem ökologischen Kontext erhoben und verknüpft werden; 
aktive Transparenzpflichten von Unternehmen (»Umweltbilanzen«) und von 
Behörden (Bekanntmachung von Regelungsvorhaben und der ihnen zugrunde
liegenden Informationen); die Kennzeichnung und Bewertung der Umweltver
träglichkeit von Produkten (»Umweltzeichen«); die staatliche Förderung unab
hängiger Institutionen zur Umweltbeobachtung und -beWertung; die Verlei
hung von Informationszugangsprivilegien an bestimmte Umweltorganisationen 
sowie, um damit den unvollständigen Überblick zu beenden, freiwillige Ver
pflichtungen auf Branchen- oder Unternehmensebene zur Offenlegung von 
Umweltinformationen über das rechtliche Gebotene hinaus.

Die Erfahrungen in anderen Ländern entsprechen grosso modo denjenigen 
Japans: Eine Steigerung der Transparenz von Umweltinformationen verstärkt 
durch zugleich konfliktsteigernde und -minimierende Wirkungen sowohl die 
Position von Umweltbelangen gegenüber konkurrierenden Interessen als auch 
die Dynamik des allgemeinen umweltpolitischen Entwicklungsprozesses (vgl. 
Winter 1990; Weidner/Zieschank/Knoepfel 1992 mit weiteren Nachweisen). 
Das mag auch den zuständigen EG-Organen den entscheidenden Anstoß gege
ben haben, die »Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen über die 
Umwelt« im Juni 1990 zu verabschieden, die in den Mitgliedsländern bis Ende 
1992 umgesetzt werden sollte (vgl. für viele Hegele/Röger 1993). Schließlich 
zeigt besonders die Entwicklung einer internationalen oder globalen Umwelt
politik sehr deutlich, wie wichtig Umweltinformationen und Transparenz für 
die politischen Zielsetzungen und ihre Implementierung sind (vgl. für viele Be
nedick 1991, insbesondere 179ff.).

Die prinzipiell positive Bewertung von Umweltdatentransparenz schließt 
nicht aus, daß es ernstzunehmende Gründe gibt, die gegen eine Ausweitung 
der Informationspflichten und eine Ausuferung der Informationsströme vorge
bracht werden. Einige davon, die meist von seiten der zuständigen Behörden 
und Umweltbelastern geäußert werden, sind erkennbar vorgeschoben, um (im 
Falle der Behörden) Leistungsdefizite zu verbergen oder »verursachernahe« 
Kooperationsbeziehungen tradieren zu können und (im Falle der Unterneh
men) weiterhin ökonomische Vorteile aus gesellschaftlich nicht mehr akzep
tierten Handlungen ziehen zu können. Auf sie will ich hier nicht eingehen. Die 
seriösen Argumente, die gegen ein »Übermaß« von Umweltdatenoffenlegung 
vorgebracht werden, lassen sich mit den Stichworten »Informationsüberla
stung«, »Interpretationsprobleme« und »Betriebsgeheimnisschutz« charakteri
sieren.
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Die Debatte um die negativen Aspekte einer Überflutung der Gesellschaft 
mit Informationen (Informationsüberlastung) ist nicht auf den Umweltbereich 
beschränkt, wo sie unter dem Schlagwort »Umweltinformationsverschmut
zung« recht polemische Züge angenommen hat. Sie ist auch seit längerem ein 
zentrales Thema gesellschaftspolitischer und -theoretischer Überlegungen.

In der Politikwissenschaft hat sich Karl W. Deutsch sehr früh systematisch 
mit den informationellen Voraussetzungen politischer Systeme beschäftigt 
(Deutsch 1963, 1986). Er wies dabei besonders auf die »Staugefahr« und das 
(steigende) Irrtumsrisiko aufgrund von Informationsüberlastungen hin:

»Der Informationsbedarf wächst schnell und das Informationsangebot noch schnel
ler, aber der Tag hat immer noch nur 24 Stunden ... Die Folge ist die Überlastung 
von Einzelmenschen und von ganzen Organisationen mit Information. Nachrichten 
stauen sich unverwertet in Kanälen, die zu ihrer Übermittlung dienen sollen ... 
Vieles wird übersehen oder ignoriert, zum langfristigen Schaden der Handelnden 
oder der Gesellschaft« (Deutsch 1986: 43).

Die angesprochenen Gefahren sind gerade im Umweltbereich nicht von der 
Hand zu weisen, denkt man allein an die Zehntausende von chemischen Stof
fen, die in Europa in mehr als einer Million Zubereitungen auf dem Markt 
sind und jährlich um Hunderte vermehrt werden. Gleichwohl muß die Forde
rung nach größerer Datentransparenz nicht eine Informationsflut auslösen, die 
alle Kapazitäten der kritischen Auseinandersetzung mit ihr ersticken könnte, 
geht es doch in aller Regel den Befürwortern von Umweltdatentransparenz 
nicht darum, alle nur irgendwie verfügbaren Informationen zu bekommen; 
zum anderen werden gegenwärtig noch längst nicht die technisch-instrumentel- 
len und organisatorischen Möglichkeiten genutzt, die zur Bewältigung einer 
größeren Informationsfülle einsetzbar sind. Denkbar ist eine Eingrenzung der 
Datenflut auch durch einen gesellschaftlichen Konsens, nach dem primär sol
che Informationen an die Öffentlichkeit gegeben werden sollten, die über ver
mutbare Gefahren und relevante Risiken von Stoffen, Produkten und Anlagen 
für Mensch und Umwelt Aufschluß geben, wobei der Konsens hierüber bei
spielsweise durch strukturierte »Politikdialoge« (vgl. Fischer 1995: 207ff.) an
gestrebt werden könnte. Die Forderungen nach Informationslieferung lassen 
zudem üblicherweise erheblich nach, wenn in der Öffentlichkeit die Überzeu
gung zunimmt, daß umweltrelevante Informationen von Interessengruppen un
abhängigen, dem Allgemeinwohl verpflichteten und kontrollierbaren Institutio
nen bearbeitet werden und/oder der Öffentlichkeit prinzipiell zugänglich sind. 
Durch spezielle Kontroll- und Sanktionsregelungen (beispielsweise erhöhte 
Haftungspflichten) könnten zudem die Anreize von Unternehmen und Behör
den reduziert werden, umweltrelevante Informationen zu ignorieren, zurück
zuhalten oder zu manipulieren. Die oben angesprochenen gesetzlichen Rege
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lungen, die einen freien Zugang zu behördlichen Umweltinformationen ver
bürgen, wirken ebenfalls in dieser Weise (vgl. Winter 1990).

Die Bewältigung des vielschichtigen Problems »Informationsüberflutung« 
braucht nicht allein oder überwiegend mit gesetzlichen Mitteln angegangen zu 
werden. Es ist aber angesichts der umweltpolitischen Entwicklungsgeschichte, 
die in vielen Ländern von heftigen Konflikten zwischen Umweltgruppen, Be
hörden und Unternehmen gekennzeichnet ist, nicht verwunderlich, daß kon- 
sensuale, freiwillige Verfahren häufig noch auf großes Mißtrauen und Ableh
nung stoßen, auch aufgrund schlechter Erfahrungen damit (vgl. für viele Claus 
1988: 253). Gleichwohl gibt es Beispiele dafür, daß Informationsüberlastungen 
etwa durch eine problembezogen-strukturierte öffentliche Umweltberichterstat
tung weitgehend vermieden werden können (vgl. Leipert/Zieschank 1989 so
wie Zieschank/Lamm/van Nouhuys 1992).

In einem engen Zusammenhang mit dem Problem der Informationsüberla
stung steht die Frage der Interpretation (Verständnis und Bewertung) von Um
weltinformationen. Häufig wird von Unternehmens- und Behördenseite, aber 
auch von Wissenschaftlern gegen eine zu große Informationsoffenheit geltend 
gemacht, daß Laien, also die große Mehrheit der Bevölkerung, bei der Bewer
tung hochkomplizierter Informationen in aller Regel völlig überfordert seien. 
Unweigerliche Folge dieser Überforderung sei, so wird unter anderem postu
liert, Verwirrung, (unbegründete) Furcht, schlimmstenfalls sogar »Umwelthy
sterie«. Die umweltpolitische Entwicklungsgeschichte in vielen Ländern deutet 
meines Erachtens aber eher darauf hin, daß die Fälle zahlreicher sind, bei de
nen gerade aufgrund zurückgehaltener oder manipulierter Informationen eine 
starke Sensibilisierung für potentielle Umweltfolgen von alten und neuen Pro
dukten entstanden ist. Es ist auch häufiger der Fall, daß aufgrund von Infor
mationszurückhaltung umweltschädliche Produkte zu spät aus dem Verkehr 
gezogen wurden, als daß Produkte oder Stoffe wegen überzogener Reaktion 
der Öffentlichkeit, verursacht durch Umweltdatentransparenz, vom Markt ge
nommen werden mußten.

Bewertungsfragen werden im Umweltbereich auch unter Experten wohl 
immer kontrovers diskutiert werden, das sollte aber nicht die bisher häufig 
praktizierte Zurückhaltung von Informationen vor der allgemeinen Öffentlich
keit legitimieren dürfen. Es sind zudem Verfahren bekannt, kompliziertere Zu
sammenhänge auch dem Laien verständlich zu machen. Dazu gehören etwa 
allgemeinverständliche Hinweise auf Umweltgefährdungen, die von Produkten 
ausgehen können, oder -  in positivem Sinne -  die besondere Kennzeichnung 
von Produkten, die vergleichsweise umweltfreundlich sind. Diese Interpreta
tions- und Bewertungsaufgaben werden bislang überwiegend von staatlichen 
und halbstaatlichen Institutionen wahrgenommen. Die Möglichkeit, solche
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Aufgaben an staatsunabhängige Organisationen zu übertragen, werden noch 
relativ wenig genutzt, dabei wird es staatlichen Stellen zugleich aufgrund der 
in vielen Ländern gegebenen rigiden Rechtslage recht schwer gemacht2, ein
deutige Warnungen und Empfehlungen auszusprechen oder allgemein staatli
che Umweltaufklärung im Sinne einer verhaltensorientierten Information und 
Beratung der Bürger zu betreiben. Gegen das bundesdeutsche Umweltbundes
amt beispielsweise ist von Firmen oder ihren Interessenverbänden mehrmals 
wegen angeblich zu weit gehender und zu kritischer Informationen hinsichtlich 
der Umwelteigenschaften ihrer Produkte Klage erhoben worden, meist jedoch 
erfolglos.3

Die Ergebnisse psychologischer Umweltforschung zeigen in der Tendenz 
eher, daß Informationszurückhaltung und expertokratische Informationsbevor
mundung stärker zur Bildung irrationaler Verhaltensweisen beitragen können 
als eine weitgehende Offenlegung von Umweltinformationen auch komplizier
ter Art. Der folgende Befund etwa stammt von renommierten Vertretern der 
Risikoforschung:

»... Fears that are ignored can result in stress or psychosomatic illness, which can 
be as real in their impact as they are illusionary in their source. When strong pub
lic opinions are ignored, hostility, mistrust, and alienation can result« (Slovic/ 
Fischhoff/Lichtenstein 1985: 278).

Ergebnisse der psychologischen (und entscheidungstheoretischen) Risikofor
schung zeigen ebenfalls, daß die Probleme für Laien, komplizierte Sachverhal
te zu erfassen und zu bewerten, mit Hilfe geeigneter Informationen und Kom
munikationsformen überwindbar sind:

»Some observers, cognizant of these difficulties, have concluded that the problems 
are insurmountable ... Upon close examination, it appears that people understand 
some things quite well, although their path to knowledge is quite different from 
that of the technical experts ... We find that lay people have strong, consistent, 
and reasonable views about risk« (ebenda: 259, 243).

Schließlich wird den Entscheidungsträgern nahegelegt, Entscheidungen unter 
Unsicherheit (also Risikoentscheidungen) in demokratischen, partizipativen 
Verfahren zu treffen. Hierzu wird in der schon zitierten Risikostudie von Slo-

2 In der Bundesrepublik beispielsweise durch die Grundrechte von Produktherstellern auf 
Berufsfreiheit (Art. 12 GG), die Rechte am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebe
trieb (Art. 14 GG), oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 
i.V .m . Art. 1 GG).

3 Vgl. BMU, Bericht über staatliche Aufklärungsmaßnahmen im Umweltbereich, in 
BMU, UMWELT, Nr. 1/1991: I-XII.
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vie et al. den politischen Entscheidungsinstanzen folgendes empfohlen 
(ebenda: 274):

»Make the decision making process compatible with existing democratic institu
tions. The public and its representatives should be involved constructively in the 
process, both to make it more effective and to increase the public's understanding 
of hazard issues. Strengthen nongovernmental mechanisms that regulate hazards 
. . . ,  including reform of the product-liability system and increased communication 
of risk information to workers and consumers.«

Selbst strenge Kritiker der umweltbeeinträchtigenden Industrie räumen prinzi
piell ein, daß es berechtigte Interessen am Schutz von Betriebs- und Geschäfts
geheimnissen gebe, die der Preisgabe von betrieblichen Umweltdaten entge
genstehen könnten. Kritisiert wird allerdings, daß solche berechtigten Geheim
haltungsinteressen oftmals zu extensiv ausgelegt werden und insofern bei der 
Abwägung zwischen öffentlichen und privatwirtschaftlichen Interessen eine 
deutliche GewichtsVerschiebung in Richtung Allgemeininteressen stattfinden 
müßte (vgl. für viele Claus 1988).

Gewiß stellt der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, zu de
nen insbesondere Entwicklungsgeheimnisse gehören, bei der Erhebung und 
Weitergabe von Umweltinformationen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht 
ein nur schwer zu lösendes Problem dar (vgl. Taeger 1989). Die Grenze zwi
schen berechtigtem Geheimhaltungsinteresse der Unternehmen und dem glei
chermaßen legitimen Interesse von Behörden und Öffentlichkeit an einer mög
lichst weitgehenden Offenlegung betrieblicher Informationen, die über Risiken 
und (potentielle) Gefahren unternehmerischer Aktivitäten für Mensch und Um
welt Auskunft geben können, ist fließend. Es gibt wohl auch kein Land, wo 
diese Probleme zur allseitigen Zufriedenheit gelöst worden sind. Die Studie 
von Winter (1990), in der europäische und nordamerikanische Erfahrungen 
mit der Öffentlichkeit von Umweltinformationen ausgewertet werden, kommt 
zu dem Ergebnis:

»... daß der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in allen Vergleichs
ländern mit einiger Akribie geregelt wird und selbst Länder, die häufiger stolz auf 
ihre Freedom-of-information-Tradition verweisen, doch um ihre Wirtschaft recht 
besorgt sind« (ebenda: 64f.).

Rechtlich kompliziert und ebenfalls wohl noch in keinem Land völlig zufrie
denstellend gelöst ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, inwieweit Be
hörden ihnen vorliegende betriebliche Daten, die unter das Betriebs- und Ge
schäftsgeheimnis fallen, der Öffentlichkeit zugänglich machen oder an andere 
(insbesondere ausländische) Behörden weiterleiten dürfen (vgl. Schröder 
1985). Damit ist wiederum eng die Frage verknüpft, in welchem Maße der Öf
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fentlichkeit ein Anspruch auf Einsicht in behördliche Akten gegeben werden 
kann, ein Anspruch, der besonders aus dem Demokratieprinzip abgeleitet 
wird. Es ist in den zurückliegenden Jahren in vielen Ländern die generelle 
Tendenz zu beobachten, daß die Akteneinsichtsrechte der Öffentlichkeit ausge
baut werden, besonders sichtbar in jüngster Zeit an der EG-Richtlinie zum Zu
gang zu Umweltinformationen, der für »jedermann« gewährt wird. Es gibt 
aber prinzipielle Grenzen für Akteneinsichtsrechte, auf die z.B. Bieber (1991: 
857) hingewiesen hat:

»Auch und gerade im demokratischen Rechtsstaat (können) Einschränkungen des 
öffentlichen Zugangs zu staatlichen Informationen geboten sein ... Tatsächlich 
können für die Geheimhaltung behördlich verfügbarer Informationen auch in der 
Demokratie gewichtige Erwägungen zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit 
des Staatswesens und zum Schutz einzelner Bürger vor der öffentlichen Kundgabe 
sie betreffender Daten sprechen. Andererseits kann fehlende Öffentlichkeit des Be
hördenhandelns den individuellen Rechtsschutz gefährden und die demokratische 
Legitimation des Staates brüchig werden lassen.

Die eigentliche Problematik der Regelung und der dogmatischen Erfassung des Zu
gangs zu staatlich verfügbaren Informationen besteht darin, einen Ausgleich zwi
schen den vielfältigen schutzwürdigen gegensätzlichen Interessen an Offenlegung 
oder Geheimhaltung zu finden und den Maßstab dieses Ausgleichs verfassungs
rechtlich zu verankern.«

Auch in dem von einer Professorengmppe erarbeiteten Entwurf zur Kodifika
tion des allgemeinen Teils eines Umweltgesetzbuches für die Bundesrepublik 
Deutschland (Kloepfer et al. 1991), mit dem unter anderem »eine Verbesse
rung des Vollzugs von Umweltnormen, eine größere Bürgernähe sowie eine 
Stärkung des Umweltbewußtseins in der Bevölkerung erreicht werden [soll]« 
(ebenda: 339), werden (in Kapitel 7 und 9) personenbezogene Daten, Betriebs
und Geschäftsgeheimnisse sowie Daten, deren Veröffentlichung dem »Gemein
wohl« entgegenstünde, geschützt; insgesamt jedoch wird gegenüber dem Status 
quo eine weitaus größere Öffentlichkeit und Zugänglichkeit von betrieblichen 
und behördlichen Umweltdaten vorgeschlagen. Nach § 106 beispielsweise, der 
die Umweltberichterstattung des Bundes und der Länder regeln soll, »können 
auch unternehmensbezogene Daten veröffentlicht werden, die für die Bewer
tung des Umweltschutzes in den Unternehmen von Bedeutung sind« (ebenda: 
344). Der Entwurf geht im weiteren »von dem jedermann zustehenden Recht 
der freien Einsicht in Umweltakten aus und erlaubt die freie Verbreitung der 
eingesehenen Angaben« (ebenda).

In den Ländern, in denen es eine geringe Umweltdatentransparenz gibt, ist 
das Verhältnis der Akteursgruppen im triangulären Beziehungsgeflecht Wirt
schaft -  Politik/Verwaltung -  Öffentlichkeit oftmals von einem besonders tie
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fen Mißtrauen geprägt. Für die Bundesrepublik Deutschland machte das ein 
Repräsentant des Verbandes der chemischen Industrie (VCI) deutlich: »Tat
sächlich ist gegenseitiges Mißtrauen, weit über das hinausgehend, was man als 
gesunden Skeptizismus bezeichnen könnte, heute Grundlage aller Diskussionen 
zwischen der organisierten Öffentlichkeit und der Industrie« (Nader 1988: 
240). Mißtrauen aber, so auch die Erkenntnis aus anderen Politikbereichen, 
führt zu einem exponentiellen Wachstum des Informationsbedürfnisses. Wo 
der grundsätzliche Eindruck vorherrscht, es werde systematisch und bewußt 
zu Lasten von Mensch und Umwelt gewirtschaftet, nimmt -  ab einem gewis
sen Umweltbewußtseinsgrad in der Bevölkerung -  die Nachfrage nach immer 
detaillierteren umweltbezogenen Informationen stark zu. Mit zunehmendem 
Vertrauen der Öffentlichkeit in das Umweltschutzengagement von Wirtschaft, 
Politik und Behörden geht diese Informationsnachfrage zurück. Das bestätigen 
nicht nur wissenschaftliche Ergebnisse (vgl. Abt Associates 1978; Dierkes/ 
Fietkau 1988; Johnson et al. 1988; Hadden 1989; ferner Bohret 1990: 107ff.), 
sondern auch praktische Erfahrungen sprechen dafür (vgl. für die skandinavi
schen Länder The Nordic Council of Ministers 1992). So hat die Entwick
lungsgeschichte der japanischen Umweltpolitik deutlich gezeigt, daß mit effek
tiven Umweltschutzmaßnahmen trotz zuvor arg zerrütteter Vertrauensbasis ein 
neuer nationaler Konsens in Fragen der Umweltpolitik erreicht werden konnte. 
Gleichzeitig zeigte das japanische Beispiel, daß hierfür Umweltdatentranspa
renz eine zentrale Voraussetzung war.

Das sehr weite Feld »Umweltdatentransparenz« konnte hier längst nicht in 
all seinen politischen, psychologischen, rechtlichen und technischen Aspekten 
berücksichtigt werden. Anhand einiger Schlüsselthemen, die in diesem Zusam
menhang diskutiert werden, sollte plausibilisiert werden, daß

-  zahlreiche Argumente, die gegen einen freieren Zugang der Öffentlichkeit 
zu Umweltinformationen, die bei den Betrieben und Behörden vorhanden 
sind, vorgebracht werden, in einem hohen Maß insofern interessengeleitet 
sind, als sie der Aufrechterhaltung von Informationsasymmetrien dienen, 
die zu Lasten von Umweltinteressen gehen;

-  Umweltdatentransparenz durch das Demokratieprinzip legitimiert und gefor
dert ist, weil sie notwendige Voraussetzung für die Effektuierung von allge
mein anerkannten Grundrechten (etwa Schutz von Leben und Gesundheit) 
ist;

-  Umweltdatentransparenz die Leistungsfähigkeit anderer umweltpolitischer 
Instrumente steigert und

-  eine positive Korrelation zwischen einer Erhöhung der Umweltdatentranspa
renz und den Durchsetzungschancen von Umweltinteressen besteht.
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Umweltdatentransparenz, so deshalb die Schlußfolgerung, ist notwendiges Ba
siselement einer Umweltpolitik, die nicht nur Effektivität, sondern auch Legiti
mität -  mit anderen Worten: eine Steigerung der »Sozialverträglichkeit« (vgl. 
van den Daele 1993; Zenkl 1991) - ihrer Ziele und Maßnahmen anstrebt.4

7.1.2 Partizipation

Die sogenannten freiwilligen Umweltschutzvereinbarungen, die in Japan in 
großer Anzahl auf kommunaler Ebene abgeschlossen werden, haben sich im 
Vergleich zu den anderen untersuchten Instrumenten als der Typus herausge
stellt, mit dem die stärksten direkten Wirkungen auf diverse Formen der Um
weltbelastung und auf die Umweltqualität sowie sehr starke indirekte Wirkun
gen auf die nationale Umweltpolitikgestaltung erzielt wurden. Mit Bezug auf 
die verwendeten Evaluationskriterien haben sie sich als sehr positiv erwiesen; 
sie wirkten außerdem effizienzsteigernd, indem durch sie die Betriebe zur Be
rücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Rentabilität ihrer wirtschaftlichen 
Aktivitäten gezwungen wurden; sie stimulierten vorsorgliches Handeln von öf
fentlichen Organen und privaten Unternehmen; sie setzten kein unangemessen 
aufwendiges Verfahren voraus; sie förderten innovative Entwicklungen in 
zwei Richtungen: Zum einen stimulierten sie die technische Entwicklung zur

4 Schließlich ist noch auf eine gewisse wirtschaftliche Eigendynamik hinzuweisen, die für 
die Entwicklung der »Umweltinformationspolitik« relevante Rahmenbedingungen verän
dert. Mag auch die Verbesserung der materiellen Informationsbasis (im Sinne einer elek
tronisch-technischen Infrastruktur für Umweltinformationssysteme) vor allem wegen der 
damit anstehenden Neuverteilung von Informationsvorteilen (vgl. Keck 1988) sowohl in 
Politik, Verwaltung und im Unternehmensbereich nur zögerlich in Angriff genommen 
werden, läßt sie sich meiner Meinung nach besonders aus folgenden Gründen nur brem
sen, nicht aber verhindern: In den umweltpolitisch fortgeschrittenen Ländern formiert 
sich seit einiger Zeit unübersehbar ein spezieller »öko-informationeller« Sektor, zu dem 
all die vielen Entwickler, Hersteller und Anbieter von Meß- und Analysetechniken gehö
ren, die wohl zu Recht vermuten, daß im Bereich »Umwelterfassung und -berichterstat- 
tung« ein riesiger Absatzmarkt für informationsbezogene Hard- und Software zu er
schließen ist -  ein Markt, der durch die Einführung bestimmter Umweltpolitikinstru
mente (besonders Umweltverträglichkeitsprüfung, integrierte Umweltbeobachtung, Öko- 
Audit) und wegen der Globalisierung der Umweltpolitik (internationale Monitoring-, 
Kontroll- und Maßnahmenprogramme, an denen unter anderem Meteorologie und Raum
fahrt beteiligt sind) nachgerade auf stetiges Wachstum programmiert wird. Angesichts 
dessen ist mit einem kräftigen und einflußreichen Vordringen des vielschichtigen »Um
weltinformatik-Komplexes« (er umfaßt Informatiker und Meßexperten, Groß- und Klein
unternehmen, private und öffentliche Forschungsinstitutionen, um nur einige wichtige 
Akteursgruppen zu nennen) in den umweltpolitischen Raum zu rechnen (vgl. auch Leh
mann-Waffenschmidt/Schulz 1995).
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Vermeidung und Senkung von betrieblichen Umweltbelastungen, zum anderen 
förderten sie »regulative Innovationen«, indem auf lokaler Ebene Erprobtes 
und Bewährtes zur Grundlage nationaler Umweltpolitikregelungen wurde; sie 
trugen erheblich zur Bildung eines gesellschaftlichen Grundkonsenses bei, in
dem Umweltbelange einen höheren Stellenwert erhielten, und schließlich schu
fen sie für die Bevölkerung einen breiteren Zugang zu umweltrelevanten Ent
scheidungen, die Auswirkungen in ihrer näheren Lebensumwelt haben.

Die große Vielfalt der in Japan vorhandenen und genutzten gesetzlichen 
und außergesetzlichen Verfahren, die der konsensorientierten, gerichtliche 
Auseinandersetzungen vermeidenden Regelung von Streitigkeiten dienen -  et
wa das System ehrenamtlicher Beauftragter (»Ombudsmannsystem«), kommu
nale Beschwerdestellen, Schlichtungs-, Schieds- und Vermittlungsverfahren - , 
führte zu ähnlichen Effekten, wenn auch in einem geringeren Maße. Ihre posi
tiven Wirkungen zeigten sich vor allem darin, daß sie eine schnellere, flexible
re und kostengünstigere Austragung von Umweltkonflikten erlauben und zur 
Umweltentlastung insofern beitragen, als sie Lücken im formalen Rechts
schutzsystem zugunsten von Betroffenen schließen und den Zugriff auf die vie
len kleinen und mittleren Belastungsquellen ermöglichen, die von den konven
tionellen Instrumenten unzureichend erfaßt werden. Außerdem haben sie gene
rell die Möglichkeiten der Öffentlichkeit (besonders der »Drittbetroffenen«) er
weitert, auf umweltrelevante Entwicklungen und Entscheidungen Einfluß zu 
nehmen, ohne dabei die umweltpolitische Steuerungsfähigkeit der zuständigen 
Verwaltung zu beeinträchtigen. Die Steuerungsfähigkeit wurde eher gestärkt, 
weil das »Gerichtssystem« als nach eigenen Prinzipien agierendes System da
durch nur selten bei umweltrelevanten Entscheidungsprozessen zum Zuge 
kommt und zudem auf breiter Ebene Informationen über gesellschaftliche Um- 
weltproblémlagen generiert werden (»Frühwarnsystem«), die auf gesellschaftli
che Bedürfnislagen reagierende umweltstrategische Planungen begünstigen.

Beiden Instrumenten liegt im Kern zugrunde, daß sie die Grundlagen 
schaffen und verbreitern für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, um
weltrelevante Vorhaben und Entscheidungen von öffentlich-rechtlichen (z.B. 
Infrastrukturmaßnahmen, kommunale Entsorgungseinrichtungen) und privaten 
Akteuren zu beeinflussen. Insofern kann Partizipation (der Betroffenen) als 
der gemeinsame Nenner der beiden als umweltpolitisch besonders effektvoll 
ermittelten Instrumente angesehen werden; dementsprechend werden hier sub
stantielle Partizipationsmöglichkeiten (einschließlich eingeräumter Vetopositio
nen) als Basiselement einer effektiven Umweltpolitik eingestuft.

Effektive, nicht nur symbolische oder rein formale Partizipationsmöglich
keiten der Öffentlichkeit an umweltpolitischen Gestaltungs- und Entschei
dungsprozessen sind in vielen Ländern nur in sehr begrenztem Maße gegeben.
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Besonders in zentralistischen Systemen ist die direkte Einflußnahme auf um
weltrelevante Geschehnisse vor Ort oftmals mit erheblichen Schwierigkeiten 
verbunden, so daß häufig nur die Anwendung von Protest- und Widerstands
formen verbleibt, die für den Einzelnen nicht nur sehr aufwendig, sondern 
auch mit dem hohen Risiko von negativen Sanktionen behaftet sind; zudem tra
gen sie in der Tendenz zur Verstetigung eines Konfrontationsklimas zwischen 
den unterschiedliche Interessen vertretenden Akteuren bei, wodurch das Arse
nal umweltpolitischer Konfliktregelungsoptionen eingeschränkt wird. Am Bei
spiel Japans konnte dagegen gezeigt werden, daß Bürgergruppen die »zentrali
stische Klammer« aufbrechen konnten, indem sie sich neue Partizipationsmög
lichkeiten auf der kommunalen Ebene erstritten, die sich in relativ kurzer Zeit 
zu konsensorientierten Verfahren entwickelten, deren Ergebnisse wiederum 
zentralstaatliche Entscheidungsprozesse beeinflußten, auf die Umweltinteres
sen vertretende Gruppen ansonsten nur sehr schwache direkte Einwirkungs
möglichkeiten haben. Darüber hinaus wurde durch zentralstaatliche Rechtset
zung der umweltpolitische Kompetenzraum der Kommunen erweitert, wo
durch gleichzeitig Voraussetzungen für eine erweiterte Bürgerpartizipation ge
schaffen wurden. Man könnte dies als Steigerung der Selbststeuerungsfähigkeit 
dezentraler Akteure (bzw. Politiknetzwerke) durch staatliche Kontextgestal
tung interpretieren.

Die (häufig durch Konfliktstrategien durchgesetzte) Erweiterung der Mög
lichkeiten, an der Gestaltung der Umweltpolitik und der Umweltqualität mitbe
ratend und mitentscheidend teilzunehmen, hat sich auch in anderen Ländern 
als ein Mittel erwiesen, um Umweltbelangen ein stärkeres Gewicht gegenüber 
ökonomischen Zielsetzungen einzuräumen. Es ist gleichfalls ein allgemeiner 
Trend in den westlichen Industrieländern zu einem normativen Ausbau bürger- 
schaftlicher Beteiligungsmöglichkeiten an umweltbezogenen Verfahren beob
achtbar, der wohl überwiegend auf entsprechende Forderungen und die politi
sche Durchsetzungskraft von Umweltbewegungen zurückgeführt werden kann. 
Die Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten findet in verschiedenen For
men und auf unterschiedlichen Ebenen im Umweltpolitikprozeß statt. So wer
den etwa, um die Formen anzusprechen, restriktive Elemente aus förmlichen 
Beteiligungsverfahren entfernt (z.B. durch Verlängerung der Auslegungsfri
sten von Genehmigungsunterlagen), Bürgerplanungsräte konstituiert, Umwelt
organisationen mit öffentlichen Mitteln finanziell unterstützt oder steuerlich 
begünstigt, und Umweltpolitikdialoge institutionalisiert. Partizipationsmöglich
keiten werden auf allen für den umweltpolitischen Prozeß wichtigen Entschei
dungsebenen eingerichtet. Es werden Repräsentanten von Bürgergruppen oder 
Umweltorganisationen in Politikformulierungsprozessen zugelassen, sie erhal
ten Sitz und Stimme in parastaatlichen oder (staatlich beaufsichtigten) privaten
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Normierungsgremien, in denen z.B. technisch-naturwissenschaftliche Normen 
und Standards gesetzt werden, oder sie erhalten stärkere, teilweise rechtlich 
abgesicherte Einflußchancen im Vollzug und bei späteren Kontrollverfahren.5

Bei der Betrachtung einiger fortgeschrittener Industrieländer springt ins 
Auge, daß es zunehmend zur Herausbildung unkonventioneller, nicht-förmli
cher Beteiligungsverfahren kommt (vgl. Zilleßen/Dienel/Strubelt 1993; Fiet- 
kau/Weidner 1996, i.E.). Der Grund hierfür liegt überwiegend darin, daß 
förmliche Verfahren der Entscheidungsfindung und Konfliktlösung an gesell
schaftlichem Akzeptanzverlust leiden und die Umsetzung der in solchen Ver
fahren erzielten Ergebnisse auf wachsenden und immer erfolgreicher werden
den Widerstand stoßen. Das liegt teilweise an der konfrontativen Grundstruk
tur etablierter Verfahren, die eine umfassende, problemorientierte und faire 
Berücksichtigung umweltschutzbezogener Interessen behindert.6 In (»diffe- 
renz«-)systemtheoretischer Sichtweise resultiert das auch aus einer bezüglich 
hochkomplexer moderner Gesellschaften irrigen, weil weit überzogenen Auf
fassung von »Staatsallmacht«, die der Politik die hierarchische Spitze und den 
Steuerungsprimat in der Gesellschaft zuweist. Daraus folge, »daß ein expansi
ves Politikverständnis in der Praxis zwingend in Aporien des Durchgriffs und 
der Implementation läuft« (Willke 1991: 46). Das damit einhergehende An
wachsen unproduktiver Konflikte (mit der Folge erheblicher Zeitverzögerun
gen und Planungsunsicherheiten) erhöht offensichtlich im Wirtschaftsbereich 
und im politisch-administrativen System die Bereitschaft, mit Verfahren zu ex
perimentieren, in denen unter Einbezug der Betroffenen partnerschaftlich ver
handelt wird. Zu den alternativen Konfliktregelungsverfahren auf Verhand
lungsbasis gehören unter anderem normprogrammierende »Politikdialoge«, all
gemeine Konventionen anstrebende »Branchendialoge«, die Institutionalisie

5 Das zeigen die bisherigen Ergebnisse des (von Martin Jänicke und mir organisierten) 
Forschungsprojektes »National Environmental Policies -  A Comparative Study of Capa
city Building«, dessen Ergebnisse voraussichtlich im Sommer 1996 veröffentlicht wer
den.

6 Die Diskussion aus umweltpolitischer Sicht hatten schon sehr frühzeitig Dierkes und 
Kennedy (1977) begonnen, die in der Frage, ob Umweltqualität besser durch »Normen 
oder prozessuale Verfahren« zu sichern sei, Präferenzen für letztere zeigten. Als die we
sentlichen Schwächen traditioneller Steuerungskonzepte wurden unter anderem mangeln
de Flexibilität, unzulängliche Berücksichtigung regionaler Besonderheiten und fehlende 
Bürgerbeteiligung genannt (ebenda: 5 ff.). Die Alternative heißt für sie jedoch nicht »rei
ne Verhandlungslösungen«, sondern -  und sie begründen es am Beispiel des US-ameri
kanischen Instruments des Environmental Impact Statement -  eine Kombinationslösung: 
»Es scheint vielmehr, daß im Hinblick auf ein optimales Umweltschutzinstrumentarium 
sowohl die Vorteile der Standards als auch der Verhandlungslösung verbunden werden 
sollten« (ebenda: 21).
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rung von Schlichtungs- und Moderationssystemen und partizipatorische 
Rechtsnormentwicklungen (»negotiated rule making«).

Eine in verschiedenen Ländern relativ erfolgreich eingesetzte Verfahrens
variante ist das sogenannte Mediations ver fahren. Darunter werden Verhand
lungsprozesse verstanden, mit deren Hilfe Interessenkonflikte zwischen zwei 
oder mehr Parteien unter Hinzuziehung einer neutralen Person (Mediator) bei
gelegt werden sollen. Das Ziel des Mediationsverfahrens besteht in der Suche 
nach Problemlösungen, die möglichst für alle am Konflikt beteiligten akzepta
bel sind. Das wechselseitige Ausloten von Handlungsspielräumen und die Su
che nach neuen Lösungen in einem fairen Dialog sowie der Einbezug von Per
sonen oder Gruppen, die in förmlichen Verfahren keine oder nur schwache 
Beteiligungsrechte hätten, ist für das Mediationsverfahren konstitutiv.

Mehr noch als in Japan werden großdimensionierte Mediationsverfahren in 
Kanada, besonders aber in den USA angewendet. Dort wird sogar von einem 
»Mediation Boom« gesprochen; nahezu alle großen etablierten Umweltorgani
sationen sind an solchen Verfahren beteiligt oder fördern sie aktiv. Die steile 
Karriere von Mediations verfahren in den USA wird auch darauf zurückge
führt, daß sie Partizipations- und Einflußmöglichkeiten von »Umweltbetroffe
nen« erweitern und damit -  im Vergleich zu konventionellen Verfahren -  um
weltadäquatere Ergebnisse ermöglichen (vgl. für viele Susskind/Cruikshank 
1987; Bingham 1986; kritisch: Amy 1987).

Das Bestreben von Bürgern, an politischen Willensbildungs- und Entschei
dungsprozessen, deren Ausgang sich in erheblicher Weise in ihrem Lebensbe
reich aus wirken kann, in unkonventioneller Form und Weise -  außerhalb von 
institutionalisierten Verfahren (wie Wahlen, Anhörungen etc.) und mit der 
Chance, Ziel- und Strukturveränderungen herbeizuführen -  teilzunehmen, ist 
nicht auf den Umweltbereich beschränkt. Hier liegen auch nicht die histori
schen Wurzeln neuerer Partizipationsbestrebungen. Sie richten sich auf eine 
Vielzahl von Themen sowie Ebenen des Gesellschaftssystems (beispielsweise 
auf das lokale, regionale oder nationale politisch-administrative System, inter
nationale Organisationen, Schule, Beruf) und haben in allen westlichen Demo
kratien in den letzten Jahrzehnten, vorwiegend ab den sechziger Jahren, so 
stark zugenommen, daß von einer allgemeinen »Partizipationsbewegung« ge
sprochen werden kann. Nach Kaase (1991: 434) »lassen sich die modernen 
Demokratien durch einen Prozeß der Politisierung und kognitiven Mobilisie
rung kennzeichnen«, der auch als »partizipatorische Revolution« bezeichnet 
werden könne; gemeint ist damit die These, »daß die entwickelten Industriege
sellschaften des Westens sich zunehmend einer umfassenden Forderung der 
Bürger nach Ausweitung ihrer sozialen und politischen Beteiligungsrechte ge
genüber sehen« (Kaase 1982: 177).
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Diese Entwicklung hat vielfältige Ursachen, die zu einer tiefgehenden Un
zufriedenheit mit oder gar zu einer Entfremdung von den konventionellen (in
termediären) Institutionen gesellschaftlicher Willensbildung (vor allem Par
teien und Wahlen) geführt haben, die als Transmissionsriemen zwischen ge
sellschaftlichen Bedürfnissen und gesellschaftlicher Gestaltung durch das poli
tisch-administrative System dienen sollen (vgl. Waschkuhn 1984). Den breite
sten Erklärungsansatz dafür bieten die Thesen zum Wertwandel (vgl. Inglehart 
1989; kritisch hierzu Klages 1988), wonach in der Bevölkerung fortgeschritte
ner Industriegesellschaften seit den sechziger Jahren eine starke Veränderung 
des individuellen Wertepräferenzsystems stattfindet, gekennzeichnet durch 
einen Übergang von der Dominanz materialistischer Werte hin zu postmateria
listischen Werten (wie Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung, Solidarität, 
Lebensqualität). Tiefgreifende Veränderungen im Wahlverhalten, in Lebenssti
len, in den Formen und Themen politisch-gesellschaftlichen Engagements so
wie die Entstehung von »neuen sozialen Bewegungen« (Rucht 1991, 1994; 
Roth/Rucht 1991) werden weitgehend dem Wertwandel zugeschrieben. Ein
schränkend weisen neuere, international vergleichende Untersuchungen darauf 
hin, daß der politische Wertwandel hin zu postkonventionellen Werten zwar 
anhält, aber seine »politisch-systemischen« Wirkungen teilweise stark über
schätzt worden seien (Jennings et al. 1990; Kaase/Klingemann 1990).

Im Vergleich zu traditionellen Partizipationsbestrebungen (vgl. Vilmar 
1993) wird besonders am Beispiel der neuen sozialen Bewegungen gezeigt, 
daß Partizipationsbegehren insofern einem grundlegenden Bedeutungswandel 
unterworfen seien, als nunmehr politische Teilhabe zu einem umfassenden Ziel 
an sich geworden sei und nicht mehr überwiegend als ein Mittel zur Errei
chung bestimmter Ziele innerhalb der bestehenden, institutionell verankerten 
politischen Teilhaberechte akzeptiert werde. Die vorgegebenen Spielregeln 
werden als strukturell zu eng empfunden, um ein geeignetes Forum für die Re
gelung von Wertkonflikten und für entsprechend hochgradig meinungspolari
sierende Richtungsentscheidungen über zukünftige Gesellschaftsstrukturen 
schaffen zu können.

Wenn auch im Zuge des Wertwandels und zunehmender Partizipationsfor
derungen die verschiedensten Politikfelder thematisiert werden, ist doch un
übersehbar, daß ab den siebziger Jahren die Kritik an herkömmlichen indu
striegesellschaftlichen Wachstumskonzepten und die sie vorbringende Umwelt
bewegung eine herausragende Rolle einnehmen.7 Es ist auch die Umweltbewe-

7 Nach Luhmann (1991b: 146) liegt das »eigentlich Neue der Protestbewegung unserer Ta
ge [.-..] in einem neuen Typ von Protest: in der Ablehnung von Situationen, in denen
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gung (neben der Frauenbewegung und im Unterschied zur Friedensbewe
gung), aus der die Forderungen nach breiter und effektvoller Partizipation be
sonders intensiv vorgebracht und die Problemlösungskapazität und -kompetenz 
konventioneller Beteiligungsformen besonders radikal in Frage gestellt wer
den. Die Forderungen nach Änderung etablierter Partizipationsarrangements, 
Schaffung neuer Beteiligungsformen und inhaltlicher Ausweitung, wodurch 
eine »Politik von unten« ermöglicht und abgesichert werden soll, finden im 
Umweltbereich eine recht günstige Legitimationsbasis vor. So beziehen sich 
hier die wesentlichen Argumente zugunsten einer Ausweitung des Partizipa
tionsinstrumentariums darauf, daß

-  umweltbezogene Entscheidungen negative Auswirkungen auf grundlegende 
(teilweise verfassungsgeschützte) Werte wie Gesundheit und Lebensqualität 
großer Bevölkerungsteile sowie zukünftiger Generationen haben können;

-  es wegen kognitiver, wissenschaftlicher etc. Unsicherheiten und Wissens
lücken keine allgemeingültigen (und anerkannten) Richtigkeitskriterien für 
politische (Risiko-)Entscheidungen gebe, mithin letztlich politische Entschei
dungen gefällt werden, deren Ergebnisse stark von der Art (Klientelbezüge) 
der Zusammensetzung des Teilnehmerkreises abhängen;

-  durch umweltpolitische Entscheidungen nach einem formal gehandhabten 
»Mehrheitsprinzip« irreversible Umweltentwicklungen programmiert wer
den können, die eine spätere Restitution, wenn die zunächst unterlegene 
Minderheit einmal Mehrheit werden sollte, nicht mehr ermögliche;

-  angesichts der gesellschaftlichen Konfliktlagen ohne eine stärkere Beteili
gung von nicht- oder parastaatlichen Organisationen konsensuale Lösungen 
oder tragfähige Kompromisse kaum zu erreichen seien sowie ohne deren 
Mitwirkung und Unterstützung (oder zumindest Duldung) staatliche Um
weltprogramme und Maßnahmen nur zu suboptimalen Ergebnisse führten.

Gegen die hier knapp referierten Argumente zugunsten einer Vergrößerung 
des Partizipationsinstrumentariums in der Umweltpolitik wird, üblicherweise 
von Akteuren der politisch-administrativen, ökonomischen und wissenschaftli
chen Systeme, entgegengehalten, daß

-  aufgrund der Komplexität der Materie »rationale« Entscheidungen nur oder 
überwiegend durch hochspezialisierte Experten möglich seien;

-  für gesamtgesellschaftlich bindende Entscheidungen die verfassungsmäßig 
vorgesehenen Organe zuständig sein müssen, da sie die Entscheidungen po
litisch und rechtlich zu verantworten haben;

man das Opfer des riskanten Verhaltens anderer werden könnte«. Vgl. allgemein Beck 
(1993).
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-  eine Ausweitung der Beteiligung zu ineffizienten, vor allem zeitraubenden 
Verfahren mit negativen ökonomischen Auswirkungen führe;

-  bei Risikoentscheidungen auch durch Partizipation Mißtrauen, Ängste und 
Irritationen nicht in kompromißfördernder Weise abgebaut werden können;

-  sich über kurz oder lang eine »Partizipationselite« herausbilden werde, eine 
kontinuierlich breite Partizipation mithin eine Illusion sei;

-  die partizipatorische Öffnung gesellschaftlich wichtiger Entscheidungspro
zesse für nicht organisierte, heterogene Gruppen nahezu immer auf das Pro
blem stoße, daß Repräsentanten solcher Gruppen oftmals nicht in der Lage 
seien, ihre Bezugsgruppen an getroffene Vereinbarungen und Entscheidun
gen zu binden (Scherenöffnung zwischen »Vertretungs- und Entscheidungs
kompetenz«).

Praktische Erfahrungen wie auch wissenschaftliche Untersuchungen besonders 
im Umweltbereich haben gezeigt, daß einige der Kontraargumente offensicht
lich vorgeschoben werden, um bestehende Arrangements, die für die Durch
setzung von Spezialinteressen günstig sind, zu erhalten; teilweise liegt ihnen 
ein formales (obrigkeitstaatliches) Demokratieverständnis oder ein veraltetes 
Verständnis von Steuerungskapazitäten und Neutralität politisch-administrati
ver Institutionen zugrunde; schließlich mangelt es auch an Phantasie und Flexi
bilität, bestehende Verfahren zu modifizieren oder neue Beteiligungsformen 
(beispielsweise mit Blick auf ausländische Erfahrungen) zu erfinden, so daß 
potentielle Reibungsverluste durch soziales Lernen vermindert werden kön
nen.8 Es ist aber ebenfalls aufgrund von Praxiserfahrungen und theoretischen 
Überlegungen nicht von der Hand zu weisen, daß ein prinzipielles Spannungs
verhältnis zwischen notwendigerweise hoheitlichen, rechtsförmigen Steue- 
rungs- und Leistungsaufgaben in risikoträchtigen Bereichen zur Realisierung 
des »Gemeinwohls« und den verschiedenen sozialen Gruppen und Milieus bei 
auch wenn noch so breiter, tendenziell doch immer noch partikularer Partizi
pation bestehen bleiben wird, es mithin unwahrscheinlich ist, daß allein durch 
uneingeschränkte Öffnung (»Jedermann-Partizipation«) der umweltpolitischen 
Willensbildungs- und Entscheidungsverfahren eine effektive und kompromiß
fähige Umweltpolitik gewährleistet werden könnte (vgl. Luhmann 1991b, be
sonders 111 f f ,  162ff ;  auch Pollak 1985; Guggenberger 1978). Obwohl es, 
wie oben beschrieben, neue und offensichtlich relativ erfolgreiche Formen der 
Partizipation und Konfliktregelung gibt, ist in hochstrittigen Bereichen (in der 
Umweltpolitik sind das z.B. Müllverbrennungsanlagen) wissenschaftlich noch

8 Vgl. Majone (1989); J.S. Dryzek (1990); Zilleßen/Barbian (1992); Fischer (1995) 
sowie die Beiträge von Lederer, Knoepfel, Kaase, Guggenberger, Ellwein, Hesse in 
Raschke (1982).
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ungeklärt, wie eine gemeinsam akzeptierte Konsensbasis für einen geregelten 
Streitaustrag systematisch geschaffen werden könnte -  die Feststellung, daß 
gesellschaftliche Übereinkünfte über das Maß und die Spielregeln des Streites 
ständiger Einbeziehung des Bürgers in diesen Meta-Prozeß zur Entwicklung 
einer demokratischen »Streitkultur« bedürfen, hilft in realen (Entscheidungs-) 
Konflikten vor Ort kaum weiter (vgl. Sarcinelli 1991). In diesem Zusammen
hang wäre auch zu bedenken, ob es eine sinnvolle (und langfristig durchhaltba
re) Perspektive sein kann, immer mehr bisherige Staatsaufgaben zu Lasten des 
Lebenszeitbudgets von Bürgerinnen und Bürgern umzuverteilen, die ja die 
Wahrnehmung von Partizipationsangeboten in erheblichem Maße mit Freizeit
verlust bezahlen müßten.

Es ist hier nicht der Ort, um das Für und Wider von substantieller Partizi
pation an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen prinzipiell 
zu diskutieren.9 Vor dem speziellen Hintergrund der Erfahrungen mit partizi- 
patorischen Elementen in der japanischen Umweltpolitik und dem allgemeinen 
Hintergrund von gesellschaftlichen Trends in westlichen Demokratien (Wert
wandel, Partizipationsbegehren) kann jedoch gesagt werden, daß gegenwärtig 
die positive Funktion von Partizipationserweiterungen für die Entwicklung 
einer effektiven und sozial akzeptablen Umweltpolitik noch nicht voll ausge
schöpft wird, allgemeiner: Es gibt größere Plausibilität dafür, daß ein Mehr an 
Partizipation derzeit weniger Risiken für die Verbesserung oder Sicherung von 
Umweltqualität in sich birgt als der Status quo -  wobei offenbleiben muß, wo

9 Vgl. hierzu etwa Habermas (1992), in dessen »Diskurstheorie« breite und substantielle 
Partizipation (»radikale Demokratie«, S. 13) eine Grundbedingung für Rechtsetzung und 
Rechtsgeltung sein soll; »die einzelnen A d ressa ten  der Rechtsnorm [sollen sich] zugleich 
in ihrer Gesamtheit als vernünftige U rheber  dieser Norm verstehen dürfen« (S. 51). Dies 
soll in einer »schrittweise verbesserte [n] Institutionalisierung von Verfahren vernünftiger 
Willensbildung« (S. 629) geschehen. Insgesamt unternimmt Habermas den Versuch einer 
prozedural begründeten Demokratietheorie; hierzu gehört insbesondere die Verbesserung 
der »Einklagbarkeit subjektiver Rechte« durch verschiedene Formen der Verfahrensteil
habe, wozu er unter anderem die Verbandsklage zählt. Vgl. auch den -  in kritischer 
Auseinandersetzung mit Preuß und Blanke entwickelten -  Vorschlag aus marxistischer 
Sicht zur Integration von staatlicher Steuerung, Demokratie und Ökologie von Demiro- 
vic (1991) zur »Lösung der gegenwärtigen Krise des gesellschaftlichen Naturverhältnis
ses« (S. 445), in dem gleichfalls Partizipation und Prozeduralisierung, aber auch Trans
parenz, Flexibilität und eine »Kultur des Konsensus« (S. 459) eine zentrale Rolle spielen. 
Preuß (1989) setzt ebenfalls auf neue Formen staatlicher Steuerung, da die Entwicklung 
des modernen Wohlfahrtsstaates die konventionellen, weitgehend auf Zwang basierten 
Formen staatlichen Handelns zunehmend obsolet mache (S. 11). In concreto schlägt er -  
einen Vorschlag Schmitters aufgreifend -  eine finanzielle Unterstützung von Organisa
tionen vor, die in einem staatlich geregelten Verfahren schwer organisierbare »diffuse« 
Interessen vertreten (ebenda). Vgl. auch Preuß (1990).

530



ein kritischer Punkt liegen könnte, von dem ab Partizipationsaus Weitung nicht 
mehr weiterhilft oder gar kontraproduktiv wird.

Wieweit eine partizipationsortientierte »Strukturdemokratisierung« im Um
weltbereich möglich und gemeinwohlverträglich sein kann, wird auch vom je 
spezifischen Entwicklungsstand der politischen Kultur eines Landes abhängen, 
davon etwa, ob geeignete politische Grundeinstellungen vorhanden sind für 
kooperative, konsens- oder kompromißorientierte Konfliktregelungen. Es steht 
aber zu vermuten, daß unter den westlichen Demokratien die zwei Extrem
typen politischer Grundeinstellung, die eine kompromißorientierte Partizipa
tion von vornherein vereiteln würden, in voller Ausprägung nicht mehr vorzu
finden sind: politische Kulturen, in denen einerseits (staatsüberhöhende) Kon
fliktscheu bis Konfliktfeindschaft oder andererseits (kompromißlose) Konflikt
bereitschaft mit entsprechend niedriger Konflikttoleranz (»... im Sinne der Be
reitschaft, im Konflikt das Recht des Konfliktgegners auf eine andere Meinung 
zu respektieren«10 11) bestehen. Das stützen besonders Ergebnisse der Wertwan
del- und politischen Einstellungsforschung, die auf eine allgemeine Entwick
lungsrichtung weg von autoritären hin zu partizipatorischen gesellschaftlichen 
Grundmustern deuten:

»In allen Industrieländern haben die Autoritätsstrukturen in der Familie sich im 
Hinblick auf eher partizipatorische Formen verändert. Außerdem gibt es Anhalts
punkte dafür, daß der allgemeine Anstieg im Bildungsniveau in den fortgeschritte
nen Industriegesellschaften den Anteil der politisch aktiven Bürger erhöht hat und 
damit die politischen Kulturen in diesen Gesellschaften in eine partizipatorische 
Richtung verändert worden sind.«11

Die Forderungen nach Ausweitung der Partizipationsmöglichkeiten gehen oft 
einher mit einem Plädoyer für eine weitgehende Dezentralisierung gesell
schaftlicher und politischer Institutionen. Das ist im »Politikfeld Umwelt
schutz« besonders deutlich ausgeprägt. Umweltpolitische Programme müssen 
in aller Regel »vor Ort« umgesetzt werden, hier werden ihre Effekte spürbar. 
Das gilt in vielen Fällen selbst für Programme zur globalen Umweltpolitik. 
Entsprechend ist die Geschichte der Umweltpolitik von Beginn an eng mit For
derungen nach Dezentralisierung verbunden, die auf eine Verlagerung von 
Entscheidungs- und Handlungskompetenzen auf (teil-)autonome Subsysteme 
(Regionen, Kommunen) abzielen. Grundidee ist, die Gestaltung der Umwelt so 
weit wie möglich der Selbstregelung kleiner, überschaubarer Einheiten zu 
übertragen.

10 P. Graf Kielmansegg, zitiert nach M. Greiffenhagen (1991: 21).
11 Greiffenhagen (1991) unter Bezugnahme auf Untersuchungsergebnisse von G. Al- 

mond. Vgl. auchKlages (1988: insbesondere 73 ff., 81-97).
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In diesem Zusammenhang wird häufig das Subsidiaritätsprinzip ins Spiel 
gebracht, wonach staatliche Stellen auf die Übernahme von Aufgaben verzich
ten sollen, die von kleineren Gemeinschaften oder Gebietskörperschaften er
füllt werden können, anders gewendet: Ortsferne Zentralinstanzen sollen nur 
solche Aufgaben an sich ziehen, die nicht von den problemnäheren Einheiten 
erfüllt werden können. Dezentralisierungsforderungen im umweltpolitischen 
Kontext beruhen meist auf einem Demokratieverständnis, das auf größere Bür
gernähe zielt und in der Kommunalisierung staatlicher Umweltaufgaben hier
für ein geeignetes Mittel sieht. Damit verbunden sind Forderungen nach Ent
staatlichung, Entbürokratisierung, Selbstverwaltung und »Überschaubarkeit«. 
Letztgenanntes

»entspringt einem Verständnis vom Menschen und seiner Umwelt, nach dem die 
eigentliche Bedrohung mehr und mehr in der schieren Größe, in den gigantischen 
Apparaten und in der Maßlosigkeit beim Gebrauch technischer Möglichkeiten 
liegt; hier wird schlechthin die Rückbesinnung auf ein 'menschliches Maß' gefor
dert« (Ritter 1986: 218).

Das Plädoyer für Dezentralisierung^also für stärkere Eigenständigkeit lokaler 
gesellschaftlicher und politischer Institutionen, wird als ein allgemeiner Reflex 
auf zunehmende Schwierigkeiten gesehen, zentralstaatliche Politiken zügig und 
problem- wie zielgruppenadäquat umzusetzen (vgl. Hesse 1982: 244; Lehner 
1989: 138ff.). Im Umweltbereich werden diese Schwierigkeiten auch darauf 
zurückgeführt, daß im Zuge der Entwicklungsgeschichte von Umweltpolitik 
neue »kleinräumige« Aufgabenstellungen und neue heterogene, schwach orga
nisierte, instabile etc. Adressatengruppen entstanden seien, was zunehmend 
differenziertere und flexiblere Lösungsansätze und -instrumente erforderlich 
mache. Dezentralisierung, so wird postuliert, sei im ökologischen Kontext 
eine »Überlebensnotwendigkeit«, denn allein »eine Vielfalt unterschiedlich 
gestalteter und relativ autonomer Einheiten gewährleistet Stabilität und ausrei
chende Anpassungsfähigkeit an veränderte Umweltbedingungen. Zentrale und 
gleichförmige Strukturen in Natur und Gesellschaft sind dagegen äußerst stör
anfällig« (Nullmeier 1982: 343). Dadurch erhöhe sich die Integrationsfähigkeit 
des politischen Gesamtsystems, »die möglichen Kosten der politischen Zentra
lisierung würden durch die Vorteile der gesamtgesellschaftlichen Stabilisie
rung und des demokratischen Engagements aufgewogen« (Hesse 1982: 247).

Argumente zugunsten von Dezentralisierung werden, mit unterschiedlicher 
Intention, von konservativer wie auch linker Seite, besonders aber von der 
Ökologiebewegung vorgebracht.12 Koopmans (1991: 83) hält aus international 
vergleichender Sicht die (vertikale und judikative) Dezentralisierung politi-

12 Vgl. die einschlägigen Beiträge in Raschke (1982, etwa S. 30, 273, 342).
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scher Macht in der Bundesrepublik Deutschland für einen die Erfolgschancen 
der neuen sozialen Bewegungen begünstigenden Faktor. Es sei für diese Be
wegungen »ein Glück, daß das politische System der Bundesrepublik über re
lativ viele Möglichkeiten verfügt, politischen Einfluß 'von unten’ auszuüben« 
(ebenda: 88). Was im weiteren für die Bundesrepublik konstatiert wird, näm
lich daß die erste »Demokratisierungsrunde«, die »von außen«, durch die De
zentralisierungspolitik der alliierten Besatzungsmächte eingeleitet worden war, 
die Grundlage für die zweite Demokratisierungsrunde »von unten« (durch die 
neuen sozialen Bewegungen) abgab, gilt auch und insbesondere für Japan (vgl. 
Enloe 1975: 245ff., 262f.; Huddle/Reich/Stiskin 1975: 264ff.; Krauss/Sim- 
cock 1980: 187ff.). Ähnlich wie bei der Partizipationsdiskussion gibt es auch 
Vorbehalte gegen eine zu weit gehende oder undifferenzierte Dezentralisie
rung. Es werde unter anderem übersehen, daß es auf der lokalen Ebene inzwi
schen ebenfalls Unübersichtlichkeiten und Entfremdungsprozesse gebe; daß 
schon lange Entwicklungen in Gesellschaft und Politik stattfinden, die die er
hoffte Funktionsweise von Dezentralisierung beeinträchtigen (vgl. Klages 
1988; 155f.) oder gar verhindern; daß gerade im Umweltbereich rasche und 
gebietsübergreifende Problemlösungen anstehen, die durch einen schwerfälli
gen, zeitaufwendigen dezentralisierten Abstimmungsprozeß stark behindert 
werden und daß es schließlich in Flächenstaaten prinzipiell zentraler Integra
tionsinstanzen bedürfe.

Eine allgemeine, abstrakte Diskussion der Vor- und Nachteile von Dezen
tralisierung soll hier ebenfalls nicht geführt werden. Es kann hier ähnlich wie 
im Falle der Partizipationsdiskussion von einem allgemeinen, abstrakt vermut
lich gar nicht vernünftig aufzulösenden Spannungsverhältnis zwischen Dezen
tralisierung und Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen zum Zwecke 
einer Effektivierung und Erhöhung der sozialen Akzeptanz von Umweltpolitik 
ausgegangen werden. Im Unterschied dazu fällt jedoch die Antwort auf die 
Frage nach der Funktionalität einer Ausweitung von Partizipation für gesell
schaftliche Modernisierung, Integration und Effektivierung der Umweltpolitik 
eindeutiger aus: Substantielle Partizipation von (potentiell) Betroffenen ist als 
generelles gesellschaftspolitisches Ziel weitgehend anerkannt, gestritten wird 
überwiegend um ihren jeweils angemessenen Umfang und die geeigneten Mit
tel zu ihrer institutionellen Absicherung. Partizipation gilt in modernen Gesell
schaften als ein Wert an sich, Dezentralisierung eher als ein vielversprechen
des, doch nicht alleinseligmachendes Mittel zur Realisierung dieses Wertes 
und anderer gesellschaftspolitischer Ziele. Wie weit eine Politik der Dezentra
lisierung hierzu geeignet ist, wird je nach den spezifischen Problemlagen in 
einzelnen Politikbereichen sowie je nach dem allgemeinen Entwicklungsstand 
einer Gesellschaft oder des in Frage stehenden Politikbereichs unterschiedlich
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beurteilt. Je nach Lage der Rahmenbedingungen kann Dezentralisierung oder 
Zentralisierung oder eine Kombination hiervon das geeignetere Mittel zur Pro
blemlösung sein. Auf diese Ambivalenz von Dezentralisierung im gesellschaft
lichen Modernisierungsprozeß machen beispielsweise Hesse und Benz (1990: 
14f.; vgl. auch Lehner 1989: 139f., 144ff.) aufmerksam:

»So war es für die Sicherung der sozialen Integration während des Industrialisie
rungsprozesses nicht nur entscheidend, daß der Staat Sozialleistungen gewährte und 
die soziale Sicherung auf breite Bevölkerungskreise ausdehnte, sondern auch, daß 
es gelang, die zunehmend überforderten lokalen Versorgungssysteme durch funk
tional spezialisierte zentralstaatliche Leistungssysteme zu ersetzen.

Heute richtet sich der Prozeß staatlicher Modernisierung nicht mehr allein auf Zen
tralisierung und funktionale Differenzierung. In den Modernisierungspolitiken der 
80er Jahre spielen vielmehr Regionalisierungs- und Dezentralisierungsforderungen 
eine entscheidende Rolle. Sie werden nicht mehr -  wie noch vor einigen Jahren -  
ausschließlich durch politische Kräfte in der 'Peripherie' getragen, sondern sind 
wesentlicher Bestandteil des staatlichen Versuchs, institutioneile Arrangements neu 
zu ordnen. So wird erwartet, daß der Staat durch die Erweiterung von Zuständig
keiten, Handlungsspielräumen und Ressourcen für regionale wie lokale Gebietskör
perschaften in die Lage versetzt wird, besser auf differenzierte Probleme reagieren, 
zusätzlich Potentiale zur Aufgabenerfüllung aktivieren, die Effizienz staatlicher 
Leistungserbringung steigern und den Partizipationsansprüchen gesellschaftlicher 
Gruppen gerecht werden zu können. Daher stehen die Beziehungen zwischen zen
tralen und dezentralen Institutionen im Mittelpunkt der gegenwärtig praktizierten 
Modernisierungspolitik. [...] Dies heißt allerdings nicht, daß durch eine erweiterte 
Dezentralisierung der Aufgabenerfüllung die Probleme staatlicher Steuerung 
gleichsam als gelöst anzusehen sind ... Nur eine problem- und aufgabengerechte 
Umsetzung von Zentralisierung und/oder Dezentralisierung bzw. von Verflechtung 
und/oder Entflechtung gebietskörperschaftlicher Beziehungen [ist] geeignet, die 
staatliche Leistungsfähigkeit zu verbessern« (Hesse/Benz 1990: 14f.).

Gleichwohl heben dieselben Autoren hervor, daß angesichts der besonders seit 
Mitte der siebziger Jahre auftretenden qualitativ neuen materiellen, üblicher
weise hochkomplexen Probleme und aufgrund des allgemeinen Bedeutungsge
winns der territorialen Dimension von Politik eine Umorientierung in der 
staatlichen Steuerungspraxis notwendig erscheine:

»Da ökonomische und soziale Entwicklungen räumlich differenziert verlaufen, muß 
staatliches Handeln an die Besonderheiten einzelner Gebiete angepaßt werden. Zu
dem erfordert die Verarbeitung komplexer Problemzusammenhänge, daß Aktivitä
ten unterschiedlicher Entscheidungsträger im konkreten Einzelfall koordiniert wer
den, was nur im spezifischen räumlichen Kontext möglich ist. Schließlich haben 
Politik und Verwaltung auch auf die Tatsache zu reagieren, daß sich die Menschen 
wieder stärker an ihre regionalen und lokalen Lebensräume gebunden fühlen. All 
dies bedeutet, daß generalisierte, d.h. nicht auf territoriale Aspekte ausgerichtete 
Steuerung und Leistungserbringung in wachsendem Maße fragwürdig werden« 
(ebenda: 50).

534



Die von Hesse und Benz für die Bereiche Industrie- und Sozialpolitik ermittel
ten Befunde gelten grosso modo auch für den Bereich der Umweltpolitik (vgl. 
Knoepfel/Kissling-Näf 1993), wo in vielen Ländern zunächst ein Zentralisie
rungsprozeß stattfand, der nach einer gewissen institutionellen (im weiten Sin
ne: organisatorischen und rechtlichen) Konsolidierungsphase dann in einen 
Dezentralisierungsprozeß einmündete, der auch für die gegenwärtige umwelt
politische Entwicklung noch charakteristisch ist. Zumindest in den umweltpoli
tisch fortgeschrittenen Ländern ist derzeit in aller Regel Dezentralisierung an
gesagt; das gilt teilweise auch für zentralistisch organisierte Staaten wie etwa 
Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Schweden.

Am Beispiel der Umweltschutzvereinbarungen, verschiedentlich auch an 
anderen umweltpolitischen Steuerungsinstrumenten in Japan konnte zudem ge
zeigt werden, daß hochgradig dezentralisierte (und partizipative) Umweltpoli
tikprozesse im Vergleich zu anderen Steuerungsinstrumenten am effektivsten 
waren, überdies nicht zu einem nationalen Chaos in der Umweltpolitik geführt 
haben, weil weitgehend eine adäquate Anpassung staatlicher Steuerungsmodi 
und Umweltpolitikstrategien an Entwicklungen auf der kommunalen Ebene 
stattgefunden hat. Schließlich zeigte die umweltpolitische Entwicklungsge
schichte Japans deutlich, daß es gerade die von den Kommunen erstrittenen 
oder »angemaßten« umweltpolitischen Entscheidungskompetenzen waren, die 
eine Neuorientierung der staatlichen Umweltpolitik mit schließlich insgesamt 
positiven Ergebnissen für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Moderni
sierungsprozeß bewirkt haben. Andererseits läßt sich an Teilbereichen der ja
panischen Umweltpolitik zeigen, daß eine bloße Dezentralisierung ohne ziel
orientierte staatliche Integrationsleistungen oder ohne explizite staatliche Ziel
formulierung dazu führen kann, daß sich umweltproblematische Entwicklun
gen verstetigen können und eine umweltpolitische Stagnation eintreten kann. 
Ersteres zeigt der desolate Zustand der weiträumigen Raumordnungspolitik, 
auf letzteres deuten die schwerwiegenden Versäumnisse in der globalen Um
weltpolitik. Dezentralisierung kann, das sollte dieser kleine Exkurs deutlich 
machen, ein wichtiges Strukturprinzip für die Gestaltung einer effektiven Um
weltpolitik sein, dessen Bedeutung in vielen Ländern ansteigt; gleichwohl sind 
immer auch zentralstaatliche Zielvorgaben und entsprechende Steuerungslei
stungen notwendig, für manche Problemsituationen sind sie sogar offensicht
lich besser geeignet. Aus diesem Grunde wird Dezentralisierung hier nicht in 
den Rang eines eigenständigen Basiselementes einer effektiven Umweltpolitik 
gehoben.
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7.1.3 Rechtliche Waffengleichheit

Man wird wohl für alle, auch für die umweltpolitisch fortschrittlicheren, Län
der davon ausgehen können, daß in umweltpolitischen Konflikten die Betroffe
nen aufgrund der dogmatischen Strukturen der Rechtssysteme gegenüber den 
Verursachern in teilweise starkem Maße (strukturell, materiell und prozessual) 
benachteiligt werden, auch wenn es im Verlauf der umweltpolitischen Ent
wicklungsgeschichte zu einer Weiterentwicklung des Umweltrechts gekommen 
ist, durch die Betroffeneninteressen aufgewertet wurden. Die Imbalance in den 
Rechts- und damit auch »Machtpositionen« wird unter anderem zurückgeführt 
auf eine Rechtsdogmatik, die unter Bedingungen entstanden ist, in denen Um
weltprobleme heutiger Dimension unbekannt waren, kein eigentliches Umwelt
problembewußtsein in sozial (und rechtspolitisch) relevanter Ausbreitung vor
handen war und kausalitätsbasierte wissenschaftstheoretische Paradigmen rela
tiv unstrittig waren. Die rechtliche Dogmatik zu Gefahren, Risiken, Kausalitä
ten und Umweltnebenfolgen war für andere als die gegenwärtigen Problemla
gen ausgeformt worden. Primärer Anlaß zu den damaligen Regelungen waren 
nicht umweltschutzbezogene Ziele an sich gewesen, sondern überwiegend Ge- 
sundheits- und Eigentums Schäden durch gewerbliche Emissionen im engeren 
Nachbarschaftsbereich sowie der Hygieneschutz und die Sicherstellung von le
bensnotwendigen Naturressourcen.

Das Umweltrecht hat sich erst in jüngster Zeit (ab den sechziger Jahren) 
als eigenständiges Rechtsgebiet mit umfassender Zielsetzung herausgebildet. 
Es weist daher noch keine den klassischen Rechtsgebieten vergleichbare Syste
matische Dichte und dogmatische Durchdringung auf, seine Hauptwurzeln lie
gen immer noch in anderen Rechtsgebieten, die in anderen Kontexten entstan
den sind; diese prägen auch heute noch den öffentlich-rechtlichen und den zi
vilrechtlichen Umweltschutz, das gilt weitgehend auch für den Common-Law- 
Rechtskreis. Vor allem die zivilrechtlichen Normen des privaten Nachbar
rechts und des Deliktrechts konstituieren individuelle Rechte des Bürgers zur 
Abwehr und zum Ausgleich von Umweltschäden. Deren erfolgreiche Realisie
rung aber wird nicht nur durch öffentlich-rechtliche Regelungen (etwa Geneh
migungen), sondern häufiger noch durch gravierende Beweisschwierigkeiten 
der Betroffenen beim Kausalitätsnachweis behindert. Das dogmatische Gerüst 
des auf die Regelung von Individualschäden zugeschnittenen Zivilrechts gilt 
allgemein für die modernen umweltpolitischen Problemlagen (Stichwort »Kol
lektivschäden«) als nicht funktionsadäquat:

»Die herkömmlich am dualistischen Schema orientierte und an klare juristische Zu
rechnungsendpunkte, Rechts- und Haftungssubjekte gewöhnte Verwaltungsrechts-
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dogmatik kämpft einen verzweifelten, wohl hoffnungslosen Kampf, um der Fülle 
der Erscheinungen in den neuen, wie es heißt: 'mehrpoligen' Verwaltungsbezie
hungen Herr zu werden« (Denninger 1991: 148).

Das gegenüber dem Zivilrecht jüngere Umweltrecht krankt in aller Regel 
ebenfalls an einem Strukturdefizit, wodurch individuelle und gruppenmäßige 
Abwehr- und Gestaltungsansprüche, die gegen Umweltbelastungen gerichtet 
sind, teilweise erheblich eingeschränkt werden, etwa indem durch materielle 
und prozedurale Normen (Umweltstandards, Genehmigungs-, Überwachungs
verfahren, Partizipationsrechte etc.) wirtschaftliche (»risikofreudige«) Interes
sen begünstigende Machtasymmetrien geschaffen oder fortgeschrieben werden 
und hierdurch staatliche Umweltschutzpflichten (Gefahrenabwehr, Risikomin
derung) und Gestaltungsaufgaben (Umweltplanung) abgeschwächt bis paraly
siert werden. In den bestehenden Rechtsordnungen ist ein ökologieadäquater 
Rechtsschutz selten gegeben, häufiger findet eine Risikoverteilung zu Lasten 
des unbeteiligten (weder unmittelbar noch mittelbar an der Entstehung des Ri
sikos beteiligten) Bürgers statt (vgl. Beck 1986, 1988). Nutznießer dieser Si
tuation sind vor allem industrielle »Risikoproduzenten«, die in der breiten Zo
ne der Ungewißheit, die gerade bei der Gefahren- und Risikovorsorge besteht, 
aufgrund (teilweise nicht aufhebbarer) Wissens- und Informationslücken auf 
der geschützteren Seite stehen, was die Verantwortung für mögliche Folgen 
ihrer Aktivitäten anbelangt. Was im folgenden Zitat auf die Bundesrepublik 
gemünzt ist, gilt in anderen Industriestaaten ebenso: »... entgegen einem ele
mentaren Gebot der Verteilungsgerechtigkeit werden Umweltschäden häufig 
nicht von den Verursachern getragen, sondern den Umweltopfern oder dem 
Staat über das Gemeinlastprinzip aufgebürdet« (Ritter 1987: 935).

Die Strukturdefizite der Umweltrechtssysteme führen zu vielfältigen Be
vorteilungen von Umweltbelastern, die mit geringen Varianzen auf eine Viel
zahl von Ländern zutreffen: Durch erhebliche Zeitverzögerungen zwischen 
Ursache und Schadenseintritt entfallen häufig Klagemöglichkeiten, da erst 
künftige Generationen getroffen werden, wofür dann die Schadensverursacher 
nicht mehr festgestellt oder haftbar gemacht werden können; eine Wiederher
stellung des alten Zustandes oder eines ökologisch gleichwertigen Zustandes 
wäre selbst im positiven Fall oftmals nicht mehr möglich. Bei Langzeit- und 
Summationsschäden scheitert das Zivilrecht regelmäßig an Kausalitätsnachwei
sen, überdies sind Schuldfragen in vielen Fällen nicht lösbar, unter anderem 
weil ein Großteil der Schäden aus rechtsmäßigem (genehmigten) Normalbe
trieb entsteht; bei ökologischen Schäden an Gemeingütern, wo kein privat
rechtlicher Träger vorhanden ist, sind keine individuellen Rechte tangiert, die 
eine Klagemöglichkeit mit Schadensersatzfolgen abgeben würden. Besonders 
problematisch ist aus ökosystemarer Sichtweise der konventionelle Kausalitäts-
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begriff, vor allem in Verbindung mit der Verursacher- und Schuldfrage, denn 
die Vielzahl und die Multikausalität der Schadensursachen verhindern es regel
mäßig, Wirkungsketten zu ermitteln und so im rechtlichen Sinne Zurechenbar
keit und Schuld festzustellen. Versuch und Irrtum als vorherrschendes wissen
schaftlich-technisches (auch soziales) Erkenntnisverfahren sind im Risikobe
reich ab einer bestimmten Risikodimension und im Falle von Irreversibilität 
der Folgen nicht mehr tragbar; besonders deutlich wird das am Beispiel der 
großflächigen Waldschäden (»Waldsterben«) und den »globalen Umweltproble
men« (etwa »Treibhauseffekt«), wo das Kausalitätsdilemma unter anderem 
darin besteht, daß bei den komplexen ökologischen Zusammenhängen eine 
Kausalität grundsätzlich nicht völlig eindeutig bewiesen werden kann und ad
äquate Experimente nicht möglich sind, weil es keine beliebige Wiederholbar
keit des Experiments geben kann. Auch das gezielte Lernen aus (Schadens-) 
Erfahrungen ist aus Gründen der weitreichenden (teils irreversiblen) Folgen 
von Umweltbelastungen hoch problematisch, denn: »Ökologisch gibt es ... im
mer mehr Erfahrungen, die nicht mehr gemacht werden dürfen, die antizipiert 
werden müssen« (Jänicke 1993a: 66).

Die japanische Rechtsprechung in den vier großen Umweltprozessen und 
die Gesetzesaktivitäten im Anschluß daran geben Hinweise darauf, wie ein 
starres, die Umweltverschmutzer strukturell begünstigendes Rechtssystem in 
Richtung auf eine stärkere Berücksichtigung ökologischer (und gesundheitli
cher) Belange verändert werden kann. Besonders deutlich wird daran, daß ein 
rigide gefaßter Kausalitätsnachweis Umweltbelastungen in starkem Maße be
günstigen und selbst Sanierungsmaßnahmen -  erst recht Präventionsmaßnah
men -  in schwerwiegender Weise behindern kann. Entsprechend ist dem japa
nischen Beispiel zu entnehmen, daß dort, wo durch beweislasterleichternde 
Prinzipien eine größere rechtliche Waffengleichheit zwischen Betroffenen und 
Umweltverschmutzern hergestellt wird, Umweltschutzmaßnahmen nicht nur 
leichter durchgesetzt werden können, sondern ebenfalls im wirtschaftlichen 
(wie auch staatlichen) Bereich Prozesse stärkerer ökologischer Rücksichtnah
me ausgelöst werden. Das in diesem Zusammenhang steigende Risiko für 
umweltbelastende Unternehmen, Schadensersatz leisten zu müssen, war hier 
ein relevantes Stimulans zu effektiven Sanierungsmaßnahmen und einer Ver
stärkung von Vorsorgemaßnahmen. Zur »Ökologisierung umweltrelevanter 
Rechtsprinzipien« in Japan gehört unter anderem die Anwendung eines statisti
schen (epidemiologischen) Kausalitätsnachweises, die Einführung der Gefähr
dungshaftung, die Anerkennung einer weitgehenden Haftung eines jeden Ver- 
schmutzers bei zusammenwirkenden Emissionen (Prinzip der gesamtschuldne
rischen Haftung), die Erleichterung der Beweislast für die Geschädigten hin
sichtlich der rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen ihres Schadenser-
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satzanspruchs (Prinzip der tendenziellen Beweislastumkehr) sowie die Ein
richtung eines Entschädigungsfonds zur Regelung von Individual-, später auch 
von Kollektivschäden. Die positiven Wirkungen der beschriebenen Rechtsprin
zipien und -instrumente für die Durchsetzung eines effektiven Umweltschutzes 
beruhen primär darauf, daß durch sie (materielle und prozessuale) rechtliche 
Waffenungleichheiten zugunsten der Betroffenen verändert wurden; insofern 
wird aufgrund der japanischen Erfahrungen, die überdies mit denen anderer 
Länder weitgehend deckungsgleich sind, »rechtliche Waffengleichheit« als Ba
siselement einer erfolgreichen Umweltpolitik eingestuft.13

7.2 Einige wesentliche Defizite in der Umweltpolitik der 
Bundesrepublik Deutschland

7.2.1 Entwicklungslinien und Charakteristika der deutschen 
Umweltpolitik

Es besteht unter wissenschaftlichen Experten weitgehendes Einvernehmen dar
über, daß es in der deutschen Umweltpolitik noch einige schwerwiegende Stra
tegie-, Regelungs- und Vollzugsdefizite gibt, obschon anerkannt wird, daß es 
seit Beginn der achtziger Jahre zu vermehrten Anstrengungen zur Wirksam
keitserhöhung und zu einer gewissen umweltpolitischen Neuorientierung ge
kommen ist (vgl. Weidner 1995a). Kritisiert werden allgemein die unzurei
chende Reaktion auf prognostizierte, teilweise schon manifeste »globale Um
weltherausforderungen«, die schwache Verankerung präventiv wirkender Me

13 Wesentliche Elemente der rechtlichen Besserstellung von Betroffenen in Japan können 
auch interpretiert werden als eine staatlich betriebene institutionelle Einhegung von 
sich entwickelnden rechtlichen Turbulenzen, verursacht von einer Vielzahl von Einzel
akteuren oder lose miteinander verbundener kleinen Akteursgruppen, die so erfolgreich 
das judikative System mobilisierten, daß staatliche Steuerbarkeit zunehmend wichtige 
Grundlagen verlor. Durch rechtspolitische Zugeständnisse in Richtung vermehrter 
rechtlicher Waffengleichheit wurde das Konfliktfeld nicht nur weitgehend befriedet, sie 
führten auch durch ihre spezifische Form der Institutionalisierung zu einer geregelten 
(staatlich strukturierten) Konfliktaustragung, die nunmehr wieder in starkem Maße 
staatlich steuerbar war. Es hat zwar anschließend weiterhin rechtliche Interventionen 
außerhalb des staatlichen Konfliktregelungssystems gegeben -  etwa Individual- oder 
Gruppenklagen für einen Schadensausgleich oder Unterlassungs- und Verpflichtungs
klagen - ,  doch sind sie quantitativ weit unter dem geblieben, was in Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre angesichts der gro
ßen Umweltprozesse für die Zukunft befürchtet worden war.
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chanismen und das weitgehende Fehlen eines integrativen, andere problemver
ursachende Politikbereiche (etwa Verkehrs-, Landwirtschafts-, Energiepolitik) 
einbeziehenden Ansatzes. In stärker auf die konkrete Umweltpolitik rekurie- 
render Sichtweise werden vor allem die suboptimale Informationslage, die ho
hen rechtlichen und sonstigen Barrieren, die Umweltgruppen und Geschädigte 
bei der Realisierung ihrer Interessen zu überwinden haben, sowie der insge
samt bürokratisch-unflexible Umweltpolitikansatz kritisiert. Auf die zuletzt ge
nannte Kritik wird im folgenden eingegangen; zuvor werden in sehr gestraffter 
Form die Entwicklungslinien der deutschen Umweltpolitik und einige ihrer 
wesentlichen Charakteristika beschrieben.

In Deutschland wird seit rund einem Vierteljahrhundert eine moderne (in
stitutionell und rechtlich zu einem eigenständigen Politikbereich ausdifferen
zierte) Umweltpolitik betrieben.14 Die Grundlagen hierzu legte die sozial-libe
rale Regierungskoalition (1969-1982) mit einem rechtlich-institutionellen 
Kraftakt innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums. Das geschah quasi in einem 
politisch-administrativen »Alleingang«, da es zu der Zeit keinen massiven ge
sellschaftlichen Druck in dieser Richtung gab. Den wesentlichen Anstoß hier
zu hatten umweltpolitische Entwicklungen im Ausland, besonders in den USA, 
und auf der internationalen Ebene gegeben, die von der anfänglich stark re
formorientierten Regierungskoalition aufgegriffen wurden (vgl. Wey 1982). 
Aus der engen Kooperation mit den großen Wirtschafts verbänden und wissen
schaftlichen Experten ging ein für die damalige Zeit anspruchsvolles Umwelt
politikkonzept und -regelungswerk hervor.

Die Dominanz von juristischem Sachverstand unter den staatlichen Akteu
ren und die damals besonders stark ausgeprägte Staatsideologie, die den Staat 
als gesamtgesellschaftliches Steuerungszentrum auch für die Gestaltung, Steue
rung und Kontrolle von Detailfragen in komplexen Politikfeldern für zuständig 
und fähig hielt, prägten tiefgehend die umweltpolitische Programmatik und das 
Gesetzeswerk. Das Ergebnis war dementsprechend ein hierarchisch-regulati
ver Umweltpolitikansatz, dessen Steuerungsinstrumentarium überwiegend aus 
»command and control«-Instrumenten bestand, die ihre Wurzeln zudem in 
einer überkommenen Rechtsdogmatik hatten.

Das erklärt aber nicht vollständig das weitgehende Fehlen von ökonomi
schen und effektorientierten Instrumenten, die im Rahmen einer regulativen

14 Der sehr knapp gehaltene Überblick bringt es mit sich, daß nur an einigen wenigen 
Stellen Literaturbelege aufgeführt werden. Ich verweise auf die ausführliche Darstel
lung und Evaluation der deutschen Umweltpolitik in Hartkopf/Bohne (1983), Müller 
(1986) und Weidner (1995a), alle mit zahlreichen Literaturhinweisen, sowie auf die 
Darstellung und Analyse des deutschen Umweltrechts in Kloepfer (1989b) und Rose- 
Ackerman (1995).
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Politik ebenfalls realisierbar sind: Das war offensichtlich der Preis, der für die 
Einbindung von wirtschaftlich-technischem Sachverstand und für rasche Kon
sense in der Programmbildungsphase zu zahlen war (vgl. Küppers/Lundgreen/ 
Weingart 1978; Weßels 1989). Die in der Geburtsphase der modernen Um
weltpolitik agierende »große umwelttechnokratische Reformkoalition« einigte 
sich auf ein Umweltpolitikkonzept, dessen Kernelemente (bürokratisch-regula
tiv, medial-selektiv, kurativ) bis zum heutigen Tage wirksam sind und flexible, 
innovative Reaktionen auf neue Problemkonstellationen behindern.

Gleichwohl war das von der sozial-liberalen Koalition entwickelte Umwelt
politikprogramm zur damaligen Zeit, auch im Vergleich zu den Umweltpoliti
ken vieler anderer Industrieländer, fortschrittlich und vielversprechend auf
grund seiner rechtlich und technisch anspruchsvollen Zielsetzungen und der 
auch heute noch modernen Grundprinzipien (Vorsorge-, Verursacher- und Ko
operationsprinzip). Die wirtschaftlichen Turbulenzen im Gefolge der Ölpreis
krise von 1973 zeigten jedoch schnell die Schwächen eines Konzeptes auf, das 
die Realisierung von Umweltschutzzielen wesentlich von aufwendigen staatli
chen Steuerungs- und Vollzugsleistungen abhängig machte, die Einflußmög
lichkeiten von gesellschaftlichen Akteuren, die Umweltschutzinteressen vertra
ten, dagegen rechtlich und prozedural-instrumentell knapp hielt. So kam es 
schon Mitte der siebziger Jahre, gestützt auf entsprechende Vereinbarungen 
zwischen Spitzenvertretern der Gewerkschafts- und Wirtschaftsverbände sowie 
des politisch-administrativen Systems15 zur Stagnation in der Umweltpolitik
entwicklung und zu erheblichen Vollzugsdefiziten (vgl. Mayntz et al. 1978; 
SRU 1978: 472ff.).

Die politische Thematisierung der in der Gesellschaft inzwischen weit ver
breiteten Umweltansprüche und -ängste übernahmen nunmehr in steigendem 
Maße die sogenannten neuen sozialen Bewegungen, aus denen schließlich 
grün-alternative Parteien mit wachsenden Wahlerfolgen hervorgingen (vgl. 
Roth/Rucht 1991; Raschke 1993). Die Gründung einer »grünen« Konkurrenz
partei auf Bundesebene sowie zunehmend erfolgreiche Proteste und Widerstän
de gegen umweltbeeinträchtigende Wirtschafts- und Infrastrukturaktivitäten 
zwangen die etablierten Parteien und die Regierung, dem Umweltschutz einen 
größeren Stellenwert zu geben. Ohne massive, sicht- und spürbare Umweltbe
lastungen (etwa Smog, Waldsterben) und eine gleichermaßen kritische wie ex
tensive Medienberichterstattung über Umweltprobleme wären Geschwindigkeit 
und Umfang dieser Kurskorrekturen nicht erklärbar.

15 Schlüsselereignis war das vom Kanzleramt organisierte Treffen in Schloß Gymnich im 
Juni 1975 (vgl. Müller 1986: 97ff.).
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Das Ende 1982 folgende konservativ-liberale Regierungsbündnis hat die 
anfänglichen Befürchtungen vieler, es könnte aufgrund seiner Nähe zu wirt
schaftlichen Interessengruppen eine schwache Umweltpolitik betreiben, nicht 
bestätigt. Gestärkt und getrieben durch den gesellschaftlichen Wandel, der 
dem Umweltschutz eine hohe gesellschaftliche Priorität gab, und aufgrund der 
Herausforderungen in der politischen Arena durch die ökologische Bewegung, 
grüne Parteien und eine »ergrünende« Sozialdemokratie (die jetzt das Konzept 
einer »ökologischen Modernisierung« auf ihre Fahnen geschrieben hatte), hat 
die Regierung in relativ kurzer Zeit bahnbrechende Gesetze durchs Parlament 
gebracht und in einzelnen Problemfeldern massive Belastungsrückgänge er
zielt, dabei auch die EG- und die internationale Umweltpolitik stimuliert. Hier
bei spielten auch ökonomische Eigeninteressen eine zentrale Rolle (vgl. für die 
Pkw-Abgaspolitik Holzinger 1994).

Die Maßnahmen und ihre Ergebnisse verschafften der Bundesrepublik 
einen guten Rang unter den umweltpolitisch fortschrittlichen Staaten. Das wird 
allerdings im Ausland deutlicher anerkannt als im Inland.16 Dementsprechend 
ist im Ausland in den letzten Jahren das Interesse am umweltpolitischen Instru
mentarium der Bundesrepublik stark gestiegen, einzelne Instrumente gelten als 
wegweisend und dienen als Modell für eigene Maßnahmen (etwa Verpak- 
kungs Verordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, »Umweltengel«). Und die 
OECD hat der deutschen Umweltpolitik in einem Statusbericht von 1993 ins
gesamt gute Noten gegeben (vgl. OECD 1993).

Die Suche nach herausragenden Unterschieden im strategischen Ansatz 
und Instrumentarium der Umweltpolitik der konservativ-liberalen Regierung 
im Vergleich zu ihrer sozial-liberalen Vorgängerin führt grosso modo zu dem 
Ergebnis, daß im wesentlichen alles beim alten geblieben ist. Die konzeptio
nelle Leistungsschwäche der gegenwärtigen Regierung sticht besonders des
halb ins Auge, weil sich die nationalen und internationalen Rahmenbedingun
gen im Verlauf der achtziger Jahre entscheidend geändert haben.17 Auf die In

16 In Deutschland dagegen zeigt beispielsweise eine Repräsentativerhebung des ipos-Insti- 
tuts für 1993, daß die Mehrheit der Befragten die Umweltverhältnisse in Deutschland 
als schlecht oder sehr schlecht beurteilt. Auch die Zufriedenheit mit den Leistungen 
des Bundesumweltministeriums ist gering (vgl. ipos 1994); für eine dagegen insgesamt 
positive Beurteilung vgl. OECD (1993).

17 Der Sachverständigenrat für Umweltfragen kommt in seinem Gutachten von 1994 zu 
folgendem Ergebnis: »Ohne Zweifel sind in einzelnen Umweltpolitikbereichen ... wei
tere Fortschritte erzielt worden. Die Entwicklung eines fundamental neuen Programms 
zur ökologischen Modernisierung ist dagegen nicht gelungen. Im Prinzip ist es bei 
einer zwar aktiven, aber doch in den Grundzügen technokratischen und teilweise ledig
lich symbolhaften Politik ... geblieben« (1994: 177).
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ternationalisierung der Umweltpolitik anläßlich der globalen Umweltherausför- 
derungen kann nach überwiegender Expertenmeinung nur mit einem funda
mentalen konzeptionellen und institutioneilen Wandel angemessen reagiert 
werden (vgl. für viele von Weizsäcker 1994; SRU 1994). Vertan wurde nach 
Expertenmeinung in Wissenschaft und Praxis auch die Chance, im Zuge des 
deutschen Wiedervereinigungsprozesses die Verkrustungen im umweltpoliti
schen Regelungssystem radikal aufzulösen. Als Folge mußten die neuen Bun
desländer (mit einigen Ausnahmen) Verfahren und Instrumente übernehmen, 
die in den alten Bundesländern schon seit langem als ineffektiv und ineffizient 
gelten.

Im folgenden werden einige der Defizitbereiche beschrieben. Es wurden 
solche ausgewählt, die einen direkten Bezug zu den japanischen Instrumenten 
und Verfahren haben, die zuvor als wesentlich für eine erfolgreiche Umwelt
politik ermittelt worden waren.

7.2.2 Ausgewählte Defizitbereiche

7.2.2.1 Umweltinformationen

Trotz teilweise erheblicher finanzieller Aufwendungen für Meß- und Informa
tionssysteme gibt es in der Bundesrepublik Deutschland bislang kein Umwelt
informationssystem, das in Qualität und Umfang dem japanischen vergleichbar 
wäre. Nicht nur die Öffentlichkeit, auch Teile der Wissenschaft und Verwal
tung kritisieren die informationeilen Grundlagen und Veröffentlichungsprakti
ken in der Umweltpolitik. Die Kritik richtet sich besonders darauf, daß Schad
stoffströme und Belastungssituationen unzureichend erfaßt, verarbeitet und 
veröffentlicht werden (vgl. Zieschank 1992). Bei umweltpolitisch engagierten 
Bevölkerungsgruppen hat die Befürchtung in den letzten Jahren eher zugenom
men, daß über Art und Ausmaß der Umweltbelastung nicht angemessen und/ 
oder verspätet informiert wird. Tatsächlich wurde erst 1984 von amtlicher Sei
te damit begonnen, einen kontinuierlich erscheinenden, umfassenden nationa
len »Umweltbericht« herauszugeben (»Daten zur Umwelt 1984«). Die »Medial
berichte«, die schon seit längerem erscheinen (etwa der Bundes-Immissions- 
schutzbericht) informieren in aller Regel mit einem größeren Zeitverzug über 
Umweltsituationen, zudem häufig in einer hoch aggregierten Weise, die dem 
offensichtlichen Informationsbedarf der Bevölkerung nicht entspricht.18

18 Der große Bedarf ist unter anderem auch daran zu erkennen, daß ein privates Zwei- 
Mann-Unternehmen zur Umweltberichterstattung, der vom Geo-Verlag herausgegebe
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Der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer, damals noch Umwelt
minister in Rheinland-Pfalz, hatte 1986 ebenfalls auf das allgemeine Informa
tionsdefizit im Umweltbereich hingewiesen. Er hielt es nicht nur für erforder
lich, »eine größere Transparenz in die Rieht- und Grenzwerte hinein zu be
kommen« (Töpfer 1986: 91) und die Informationssystematik auf der Verwal
tungsebene zu verbessern (»Man fährt auch hier noch mit der Postkutsche, ob
wohl Schallgeschwindigkeiten recht problemlos erreicht werden könnten«; 
ebenda: 86), sondern sah zugleich die Notwendigkeit, allgemein mehr Trans
parenz in die Umweltpolitik hineinzubringen:

»Mehr Rationalität, gezielter Abbau von Emotionen und Mißtrauen setzt systemati
sche, aktuelle und problemrelevante Informationen voraus ... Gerade der Umwelt
verwaltung muß daher nachhaltig daran gelegen sein, Umweltpolitik als kompe
tente Sachpolitik auf gesicherter Informationsbasis zu entwickeln ... Die Offenheit 
bei der Wiedergabe von Umweltdaten sollte nur in den eng zu ziehenden Grenzen 
des begründeten Schutzinteresses von Betroffenen gesehen werden. Die Rhetorik 
der Beschwichtigung hat sich gerade auch in der Umweltpolitik als außerordentlich 
ungeeignet erwiesen, ja sie ist für die Umweltpolitik immer wieder kontraproduk
tiv gewesen. Nur offene Informationen schaffen Vertrauen ... Ich glaube, daß wir 
hier noch sehr viel nachzuvollziehen und nachzuliefern haben« (ebenda: 80f.).

Auch die umweltbezogenen Informationsgrundlagen der zuständigen Verwal
tungen, insbesondere der Bundesbehörden, entsprechen vor dem Hintergrund 
der japanischen Praxis nicht dem Verwaltungsstandard eines modernen Indu
striestaates. Auf die Defizite der Informationserhebung und -Verarbeitung im 
Behördenbereich ist schon frühzeitig und seitdem kontinuierlich hingewiesen 
worden (vgl. etwa SRU 1974: lf., 8, 39). So hat der Rat von Sachverständi
gen für Umweltfragen in seinem »Umweltgutachten 1974« nicht nur empfoh
len, »die Aufklärung der Öffentlichkeit auf allen Gebieten des Umweltschutzes 
zu verstärken«, sondern zugleich auf die Unerläßlichkeit zeitlicher Kontroll- 
möglichkeiten der Umweltprogramme hingewiesen, wofür er »eine enge Zu
sammenarbeit zwischen dem Umweltbundesamt und den entsprechenden Lan
desämtern« für notwendig hielt. In seinem Gutachten von 1978 stellte der SRU 
erneut fest: »Nach wie vor gibt es zu wenig exakte Daten über die Belastung 
und über die Differenz zwischen dem angestrebten und dem bisher erreichten 
Zustand der Umwelt« (ebenda: 472). Anzustreben sei, durch geeignete Maß
nahmen »das Entdeckungsrisiko für den Betreiber zu vergrößern« (ebenda: 
486). Im Sondergutachten des SRU »Waldschäden und Luftverunreinigungen« 
(1983) wurde noch nachdrücklicher auf Defizite in der Informationserhebung 
und -bearbeitung hingewiesen:

ne »Bericht zur Lage der Nation«, in kürzester Zeit in die Bestseller-Listen gelangte 
(Koch/Vahrenholt 1983; Koch 1985).
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»Die Zusammenführung der großen Menge der bei den verschiedensten Stellen an 
sich vorhandenen immissionsrelevanten Daten steht noch aus; dies ist unbefriedi
gend, wenn man bedenkt, daß diese schnell und preiswert verfügbaren Informatio
nen hier noch nicht erschlossen sind« (ebenda: 112).

Informations- und Transparenzdefizite bemängelte der SRU erneut in seinem 
Gesamtgutachten 1987. In der -  durch Fettdruck -  besonders hervorgehobe
nen Empfehlung in dem Gutachten heißt es zum Verfahren der Setzung von 
Umweltstandards; »Der Rat ist der Auffassung, daß sowohl das Verfahren, in 
dem solche Umweltstandards entstehen, als auch die jeweiligen Bewertungs
philosophien, die ihnen zugrunde liegen, transparenter werden sollten« (SRU 
1988: 61, im Original alles hervorgehoben). In späteren Abschnitten werden 
Informationsdefizite, besonders bei der Emissions- und Immissionsüberwa
chung kritisiert (ebenda: 72ff.) sowie der »Vorrang der Emissionsüberwa
chung« (ebenda: 73) begründet. Im Sondergutachten »Allgemeine ökologische 
Umweltbeobachtung« schließlich werden neben einzelnen Mängeln in spezifi
schen Umweltbeobachtungsbereichen besonders die »fast ausschließlich sekto
ral orientierten Ansätze der Umweltbeobachtung, die sich auf einzelne Um
weltsektoren oder Umweltmedien beschränken« (SRU 1990a: i), kritisiert.

Insgesamt kann -  trotz etlicher Verbesserungen auf der kommunalen Ebe
ne (vgl. Fiebig et al. 1987; Fiebig 1992) -  festgestellt werden, daß in der Bun
desrepublik immer noch eine erhebliche Scherenöffnung zwischen der öffentli
chen (und wissenschaftlichen) Nachfrage nach präzisen und umfassenden Um
weltinformationen und dem Angebot von seiten der amtlichen (und privaten) 
Umweltberichterstattung besteht. Die Umsetzung der EG-Umweltinforma- 
tionsrichtlinie, von der viele eine Verbesserung der Situation erhofft hatten, 
erfolgt offensichtlich nur zögerlich und überdies -  unter anderem aufgrund der 
für Bundesbehörden geltenden Umweltinformationsgebührenverordnung 
(UIGebV) -  sehr restriktiv (vgl. Ökologische Briefe, Nr. 6/1995: 4f.). Mit 
Blick auf Japan ist außerdem hervorzuheben, daß das japanische »Telemeter
system« für die fortlaufende Emissionsdatenübermittlung aus privaten Betrie
ben, dort schon seit vielen Jahren im Einsatz, hierzulande nicht angewendet 
wird.

7.2.2.2 Umwelthaftungsrecht

In der Bundesrepublik Deutschland hat es bereits Anfang der siebziger Jahre 
eine intensive Diskussion über die Rolle des Haftpflichtrechts im Umwelt
schutz gegeben (vgl. für viele Roth 1972; Rehbinder 1973; Diederichsen 
1975). Dabei sind die dogmatischen und prozessualen Barrieren für den Ein-
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satz des Haftpflichtrechts im Umweltschutz eingehend diskutiert und Vorschlä
ge zur Rechtsfortbildung, zum Teil auch zu Gesetzesänderungen gemacht wor
den, die insbesondere auf eine Verstärkung der Präventivfunktion des Haft
pflichtrechts abzielten. Diese Diskussion ist seit Anfang der achtziger Jahre 
wieder aufgenommen und auf der Grundlage neuer Schadensphänomene wie 
Waldsterben und Altdeponien chemischer oder sonstiger Problemabfälle sowie 
der Fortentwicklung der allgemeinen haftpflichtrechtlichen Dogmatik fortge
führt worden (vgl. Lummert/Thiem 1980; Diederichsen/Scholz 1984; Marbur- 
ger 1986). Zum Teil sind auch rechtsvergleichende Erfahrungen, unter ande
rem die Japans, in die Überlegungen eingeflossen (vgl. Lummert/Thiem 1980; 
SPD-Bundestagsfraktion 1986). Seit einiger Zeit wird das Umwelthaftpflicht
recht auch in ökonomischen Schriften intensiver diskutiert (vgl. Adams 1985; 
Endres/Schwarze 1991; weitere Literaturhinweise in Wicke 1989).

Die Rechtsprechung war lange Zeit sehr zurückhaltend. Doch mit dem Ur
teil vom 18.9.1984 (»Kupolofenfall«) hat der Bundesgerichtshof einen wichti
gen Schritt in Richtung auf Fortbildung des Umwelthaftpflichtrechts getan, in
dem er dem Betreiber die Beweislast für die Vornahme der erforderlichen 
Maßnahmen zur Minderung der Emissionen (d.h. für sein fehlendes Verschul
den) auferlegt hat. Danach hat der Betreiber darzulegen und zu beweisen, daß 
er die erforderlichen Maßnahmen zur Emissionsminderung getroffen hat (»par
tielle Beweislastumkehr«); dies wird unter anderem damit begründet, daß dem 
Opfer die notwendigen Informationen über die vom Emittenten getroffenen be
triebsinternen Maßnahmen fehlen.

Noch wichtigere Anstöße sind danach vom Chemieunfall bei Sandoz aus
gegangen, der dazu führte, daß die Umwelthaftung zu einem Thema der »amt
lichen« Umweltpolitik wurde, seitdem die Bundesregierung die Einführung 
einer Gefährdungshaftung für Umweltschäden erwog; Niederschlag fand dies 
schließlich in dem 1990 verabschiedeten Umwelthaftungsgesetz.19

Im Schrifttum und in der Diskussion (vgl. etwa Diederichsen/Scholz 1984; 
Wicke 1989: 221 ff.; Kloepfer 1989b: 226ff.) wurde auf folgende Probleme im 
zivilrechtlichen Umweltschutz bezüglich der Durchsetzung von Umweltschutz
interessen und eines fairen Schadensausgleichs hingewiesen:

19 In der Koalitionsvereinbarung von Anfang 1987 hieß es beispielsweise: »Die bisher le
diglich im Bereich des Gewässerschutzes (§ 2 2  WHG) geltende verschuldensunabhän
gige Gefährdungshaftung soll über die Bereiche Boden und Luft ausgedehnt werden. 
Das zwingt die Unternehmen zu höchsten Sicherheitsanstrengungen und hilft zugleich 
den Geschädigten, deren Situation im gerichtlichen Prozeß entscheidend verbessert 
wird ...« Auch von der EG-Richtlinie zur Produkthaftung sind rechtspolitisch bedeutsa
me Impulse ausgegangen. Vgl. EG-Richtlinie 85/374/EWG von 1985.
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-  Der Nachbarschaftsbegriff ist nach systematischer Stellung im Gesetz und 
auch nach Rechtsprechung sehr eng gefaßt. Er geht zwar über die unmittel
bar angrenzenden Grundstücke hinaus, aber längst nicht so weit wie Fern
wirkungen von Luftschadstoffen reichen.

-  Im überschaubaren Nachbarbereich führt § 906 BGB zu dem Ergebnis, daß 
zwar Sachschäden, nicht aber Gesundheitsschäden ersetzt werden.

-  Der nachbarschaftsbezogene zivilrechtliche Schadensersatzanspruch ist 
grundstücks- und eigentumsbezogen, erstreckt sich somit nur auf einen klei
neren Kreis Klageberechtigter.

-  Die Beweislast für den Kausalzusammenhang zwischen Emission -  Immis
sion -  Schaden trägt im Zivilprozeß grundsätzlich der Schadensersatzkläger. 
Werden allerdings die Emissions- oder Immissionswerte für den fraglichen 
Stoff erheblich überschritten, kehrt sich die Beweislast hinsichtlich des Kau
salzusammenhangs zu Lasten des Emittenten um (Anscheinsbeweis).

-  Im Falle mehrerer Verursacher greift gesamtschuldnerische Haftung nur, 
wenn die Voraussetzung gegeben ist, daß jeder Beteiligte den Gesamtscha
den verursacht haben kann. Dieser Nachweis ist bei summierten Immissio
nen, gerade in Verbindung mit Synergismus, regelmäßig nicht zu führen. 
Wird davon ausgegangen, daß mehrere Emittenten nur durch ihr Zusam
menwirken den Schaden verursacht haben können, muß das Opfer grund
sätzlich den Verursachungsanteil eines jeden Beteiligten beweisen. Das ist 
in Fällen von Schäden durch summierte Immissionen, bei denen es sich fast 
ausschließlich um Langzeitschäden handelt, weitgehend ausgeschlossen. Zu 
beachten ist auch, daß es in der Deliktshaftung relativ kurze Verjährungsfri
sten, nämlich drei Jahre, gibt. Da Langzeitschäden oftmals erst später sicht
bar auftreten, ergeben sich erhebliche Beweissicherungsprobleme.

-  Nicht nur Kausalitätsnachweisprobleme, auch Rechts widrigkeitsaus schluß
gründe (etwa bei öffentlich-rechtlichen Genehmigungen) erschweren die 
Durchsetzung des deliktischen, vom Verschuldensprinzip ausgehenden 
Schadensersatzanspruchs. Der Verursacher kann sich oftmals durch die Ein
wendung entlasten, er habe sich im Rahmen öffentlich-rechtlicher Gestattun
gen bewegt.

-  Auch dort, wo ein Gefährdungshaftungstatbestand existiert (z.B. im Was
serrecht nach § 22 WHG), gibt es erhebliche Probleme etwa beim Nachweis 
des Emittenten, der Feststellung der Kausalitätsträger im Falle der Verursa
chung des Gesamtschadens durch mehrere Emittenten und der Realisierung 
von Schadensersatzansprüchen aus ökologischen Schäden.

Mit Beginn der achtziger Jahre waren durch einige Waldbesitzer Schadenser
satzklagen gegen den Staat (Bundesrepublik Deutschland) erhoben worden.
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Die angerufenen Zivilgerichte haben jedoch zuungunsten der Waldbesitzer ent
schieden (vgl. Rest 1986: 83ff.), so etwa das Oberlandesgericht Köln, das im 
Urteil vom 16.9.1985 (OLG Köln -  7 U 133/84) geprüft hatte, ob ein Waldbe
sitzer wegen der Nachteile durch das Waldsterben von der Bundesrepublik 
Deutschland einen finanziellen Ausgleich erreichen kann.20

Schon 1984 hatten Diederichsen und Scholz kritisiert, daß »angesichts der 
bereits eingetretenen und noch zu erwartenden Schädigungen ganzer Ökosyste
me« (1984: 23) sich die Erwartungen hinsichtlich der zivilrechtlichen Möglich
keiten zur Verbesserung der Umweltbedingungen nicht erfüllt haben. Kloepfer 
schließlich wies darauf hin, daß der Hauptteil der Umweltschäden auf legale 
Aktivitäten zurückgehe, »die wegen der auch in das Privatrecht hineinreichen
den Legalisierungswirkung der Umweltgesetzgebung mit zivilrechtlichen Mit
teln weder abzuwehren noch ausgleichspflichtig zu machen sind« (1989b: 
241).

Aufgrund unter anderem der eingangs genannten Entwicklungen (vgl. auch 
Feldmann 1991: 45) sah -  neben den Regierungen einzelner Bundesländer, die 
in den Bundesrat Entwürfe zu Umweltschadensgesetzen eingebracht hatten -  
auch die Bundesregierung gesetzgeberischen Handlungsbedarf zu dieser Pro
blematik. Ende 1986 wurde von der Bundesregierung eine »interministerielle 
Arbeitsgruppe Umwelthaftungs- und Umweltstrafrecht« gebildet, die die gel-

20 Die ungünstige Situation von Geschädigten bei gerichtlichen Auseinandersetzungen 
wurde auf spezielle Schwächen und Lücken des einschlägigen Zivilrechts auch auf prä
judizielle Wirkungen eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hin
sichtlich einer Verfassungsbeschwerde durch ein Ehepaar zurückgeführt (so etwa Rest 
1986: 91). Das Ehepaar hatte versucht, über eine auf Art. 2 und 14 GG gestützte Ver
fassungsbeschwerde bessere Schutzvorkehrungen des Bundes gegen die zunehmende 
Umweltverschmutzung zu erzwingen. Die Annahme der Verfassungsbeschwerde zur 
Entscheidung wurde vom Vorprüfungsausschuß des Bundesverfassungsgerichts (Be
schluß vom 14.9.1983) abgelehnt. Für dieserart Probleme wurde auch die zivilrechtli
che Abwehrrechte einschränkende Grundrechtsdogmatik der »Schutznormtheorie« ver
antwortlich gemacht und auf »Symptome einer Vergreisung der Grundrechtsdogmatik« 
hingewiesen (Suhr, in Baumann 1986: 61). Zur Frage einer Staatshaftung zog Kloepfer 
(1989: 241 f.) angesichts der Rechtsprechung folgendes Fazit: »Nachdem das BVerfG 
(Vorprüfungsausschuß) dem Gesetzgeber bescheinigt hat, bisher alles Erforderliche ge
tan zu haben, um die Bürger vor gesundheitsgefährdender und eigentumsbeeinträchti
gender Luftverschmutzung zu schützen, und auch der BGH (Bundesgerichtshof) eine 
Staatshaftung ... ablehnt, erscheinen die rech tlichen  Durchsetzungschancen einer staat
lichen 'Garantiehaftung' jedoch gering. Der BGH hält die Waldschäden zwar 'dem 
Grunde nach für entschädigungswürdig und entschädigungsbedürftig', scheut jedoch 
eine richterrechtliche Lösung der politisch komplexen Waldschadensproblematik. Ge
fordert ist daher in erster Linie der Gesetzgeber, wenn es in diesem Bereich nicht bei 
dem überwiegend als unbefriedigend empfundenen Individuallastprinzip bzw. Geschä
digtenprinzip bleiben soll.«
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tenden Vorschriften zu Haftung und Schadensersatz bei Umweltschäden über
prüfen und gegebenenfalls Änderungsvorschläge machen sollte.21

Nach einer sehr kontroversen Diskussion und mit einiger Verspätung hin
sichtlich ursprünglicher Planungen22 ist dann am 1. Januar 1991 das »Gesetz 
über die Umwelthaftung« (UHG) in Kraft getreten. Laut der im Gesetzentwurf 
der Bundesregierung genannten Zielsetzung soll durch das hierdurch erhöhte 
Risiko, Schadensersatz leisten zu müssen, ein umsichtiges, Schadens vermei
dendes Verhalten veranlaßt werden; insoweit diene das UHG der Umweltvor
sorge.

Dies wird insbesondere von der Einführung der Gefährdungshaftung er
wartet. Als Verbesserungen im Vergleich zur vorherigen Situation, auch be
züglich der Gefährdungshaftungsregelung nach § 22 des Wasserhaushaltsgeset
zes, gelten vor allem die Ursachenvermutung und die Auskunftsansprüche (sie 
bringen Beweislasterleichterungen im Kausalitätsbereich), der erweiterte Auf
wendungsersatz bei Wiederherstellungsmaßnahmen, die Haftung auch für den 
Normalbetrieb, der medienübergreifende Ansatz (Einführung einer die Medien 
Boden, Luft und Wasser übergreifenden anlagenbezogenen Gefährdungshaf
tung) und die Pflicht zur Deckungsvorsorge für bestimmte, als besonders ge
fährlich eingestufte Anlagen.

Es wird aber auch auf weiterhin bestehende Defizite hingewiesen. So be
zieht sich das UHG nur auf bestimmte, im Gesetzesanhang genannte Anlagen 
von besonderer Umweltgefährlichkeit, eine handlungsbezogene Umweltgefähr
dungshaftung besteht nur in sehr eingeschränktem Maße; Beeinträchtigungen 
des Naturhaushaltes bleiben, soweit sie der Allgemeinheit und keinem indivi
duellen Eigentümer zugeordnet sind, ungeregelt -  der Bundesrat hatte demge
genüber »die Einführung eines allgemeinen Ersatzanspruchs bei Ökoschäden 
sowie eine entsprechende Restitutionsbefugnis der öffentlich-rechtlichen Kör
perschaften« gefordert (Feldmann 1991: 49). Schließlich sind auch sogenannte 
Summations- und Distanzschäden, die keinem individualisierbaren Verursa
cher zugerechnet werden können, vom UHG nicht erfaßt (vgl. zu den Mängeln 
auch SRU 1994: 219). Eine indirekte Wirkung des UHG zugunsten der »Be
troffenengemeinschaft« insgesamt wird durch die mit dem Gesetz verbundene 
Pflicht -  die allerdings begrenzt ist auf besonders gefährliche Anlagen -  zu

21 Vgl. Handelsblatt vom 374. April 1987 und Umwelt (hrsg. vom BMU), Nr. 2/1987: 
63. Zu den Initiativen der Bundesländer vgl. Handelsblatt vom 3. Juni 1987 und 374. 
April 1987 sowie Das Parlament vom 27. Juni 1987.

22 Vgl. Salzwedel 1989; Feldmann 1991: 4 5 f.; von Hippel in Die Zeit vom 19.10.1990: 
35; siehe auch den Beschluß pro Gefährdungshaftung des 56. Deutschen Juristentages 
1986 (Abteilung C, Ziffern 43-47).
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einer Deckungs vor sorge, vor allem durch eine Haftpflichtversicherung, erwar
tet (vgl. Endres 1991, 1994).23

Es besteht unter Experten weitgehend Konsens darüber, daß das UHG in 
einigen Teilbereichen zu einer erheblichen rechtlichen Besserstellung von Ge
schädigten führt, wieweit wird auch von der diesbezüglichen Rechtsprechung 
abhängig gemacht. Teilweise sind die Erwartungen bezüglich der »Vorsorgeef
fekte« jedoch nicht allzu hoch: »Die positiven Wirkungen des Gesetzes werden 
sich voraussichtlich in Grenzen halten. Der Umweltschutz muß maßgeblich 
durch das öffentliche Recht, insbesondere durch das Vorsorgeprinzip vorange
trieben werden« (Schmidt 1991: 883; vgl. auch Taupitz 1992: 118ff.). Und für 
die durch großflächige Waldschäden betroffenen Waldeigentümer bringt das 
Gesetz keine Entschädigungsmöglichkeit:

»Insbesondere die Opfer der Waldschäden bleiben weiterhin ohne Ersatz. Im Er
gebnis wird damit nach wie vor ein großer Teil der durch Umweltbelastung verur
sachten Kosten externalisiert und damit das Ziel, durch Internalisierung externer 
Kosten Anreize zur Schadensprävention zu schaffen, nur recht eingeschränkt er
reicht. Der Gesetzgeber bleibt aufgerufen, die bestehende Lücke durch alternative 
Entschädigungsmodelle, wie etwa Umweltfonds, zu schließen« (Hager 1991: 143).

1.2.23  Inflexibilität

Die schon in den siebziger Jahren aufgekommene Kritik an bürokratisch-infle
xiblen Elementen der bundesdeutschen Umweltpolitik (vgl. SRU 1974, 1978) 
hat sich seitdem noch verstärkt. Nicht nur von Ökonomen, Politologen und Ju
risten, auch von Ingenieuren und aus der umweltpolitischen Praxis wurde und 
wird bemängelt, daß der stark »polizeirechtlich« geprägte Ansatz der Umwelt
politik zu einem immer dichteren, undurchschaubareren Geflecht von Vor
schriften, Richtlinien, Ver- und Geboten geführt habe, wodurch die in markt
wirtschaftlichen Systemen prinzipiell vorhandenen Fähigkeiten zu kreativen, 
flexiblen und effizienten Aktivitäten zunehmend gelähmt worden seien. Damit 
ginge (so Bonus 1985) »allmählich die kostbarste Eigenschaft der Marktwirt
schaft verloren«, ohne die ein so komplexes Großsystem wie die moderne In-

23 Der Sachverständigenrat für Umweltfragen geht gleichfalls von solchen Wirkungen 
aus: »Haftungsregime in Verbindung mit Versicherungslösungen zum Nachweis ent
sprechender Deckungssummen können das Interesse der Unternehmen an der Auffin
dung bislang nicht entdeckter Extemalitäten in erheblichem Maße aktivieren, da auf 
diese Weise die Versicherungsprämien durch ein höheres Niveau bei den Schadensver- 
hütungsmaßnahmen gesenkt werden können ... Die Möglichkeiten für solche Lösungen 
sind bislang noch nicht ausgelotet« (SRU 1994: 78).
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dustriewirtschaft »unvermeidlich seine Vitalität verlieren muß: die Fähigkeit 
zur spontanen, dezentralen Selbstorganisation« (ebenda: 67). Statt dessen solle 
man »auf Kooperation setzen statt auf Konfrontation« (ebenda: 72).

Nach Hansmeyer und Schneider (1990) kann die »bisherige ordnungsrecht
liche Strategie der Umweltpolitik zweifellos auf Erfolge verweisen ... Gleich
wohl steht die Umweltpolitik unter Veränderungs- und Anpassungsdruck; das 
bisherige Vorgehen stößt immer stärker an Grenzen ...« (ebenda: 38f.). Der 
ordnungsrechtliche Ansatz, der seiner Herkunft und seinem Grundmuster ent
sprechend eindeutig auf Gefahrenabwehr ausgerichtet sei, eigne sich nur 
schlecht für eine langfristige Vorsorgepolitik: »Vorsorgepolitik muß flexibler 
sein; sie ist daher darauf angewiesen, preisgegebene Spielräume für politische 
Gestaltung und kostenorientierte Marktentscheidungen zurückzugewinnen« 
(ebenda: 40). Der Sachverständigenrat für Umweltfragen empfiehlt »der Bun
desregierung, bei der Realisierung ihrer Umweltpolitik künftig stärker als bis
her den Einsatz ökonomischer und flexibler Instrumente zu erwägen« (1988: 
18). Wicke fordert den »Einsatz von effizienteren und flexibleren umweltpoli
tischen Lösungen ... Hierbei ist vor allem an solche Lösungen zu denken, die 
entsprechend den US-amerikanischen und japanischen Ansätzen den Aufsichts
behörden und Unternehmen(sverbänden) mehr Spielraum für kostengünstigere 
Lösungen (bei besseren Umweltergebnissen) belassen« (1989: 571). Die Liste 
der Experten, die Kritik an der bürokratisch-regulativen Grundstruktur der 
Umweltpolitik üben und für eine größere Flexibilität in der Programmierung 
sowie im Vollzug plädieren, könnte um ein Vielfaches verlängert werden, das 
braucht hier aber meines Erachtens nicht zu geschehen, da diese Art Kritik in
zwischen nahezu Gemeingut geworden ist.24

Neben ökonomischen Instrumenten gelten vor allem Umweltschutzverein
barungen bzw. Verhandlungslösungen im weiten Sinne als geeignete Instru
mente zur Flexibilisierung von Umweltpolitik. Die -  hier nicht weiter disku
tierten -  ökonomischen Instrumente fristen in der bundesdeutschen Umweltpo
litik eher ein Schattendasein (vgl. für viele SRU 1988, 1994; Hansmeyer/ 
Schneider 1990). Umweltschutz durch (öffentlich-rechtliche oder privatrechtli
che) Verträge und (im Rechtssinne) unverbindliche Absprachen (Vereinbarun
gen, Abkommen, Selbstverpflichtungen) wird dagegen auch in der Bundesre
publik Deutschland in recht weitgehendem Umfang praktiziert.25

24 Vgl. die Zusammenstellung der Kritik (auch ausländischer Experten) zum deutschen 
»Umweltpolitikstil« in Weidner (1995a).

25 Vgl. Bohne (1981); BDI (1987); Wicke (1989: 233ff.); Hill (1990); Hoffmann-Riem/ 
Schmidt-Aßmann (1990); Lautenbach/Steger/Weihrauch (1992). Die folgenden Bei
spiele sind von E. Rehbinder erarbeitet worden.
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Wenig Erfahrungen gibt es dagegen mit Verträgen und Absprachen, die 
nach japanischem Muster eine Verschärfung der gesetzlichen Anforderungen 
für einzelne Anlagen oder Betreiber vorsehen.26 Immerhin sind derartige Ver
einbarungen nicht unbekannt. Solche Vereinbarungen wurden beispielsweise 
zur Bekämpfung des Waldsterbens abgeschlossen. Im Jahr 1982 wurde zwi
schen dem zuständigen Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke AG (RWE) eine Vereinbarung ge
schlossen, die eine Minderung der SC^-Emissionen aus Altanlagen im Braun
kohlebereich durch Nachrüstung mit Entschwefelungsanlagen unter Einsatz 
des von RWE entwickelten Trocken-Additiv-Verfahrens, zum Teil auch durch 
Stillegung, nach einem bestimmten Zeitplan vorsah. Die Vereinbarung wurde 
allerdings von Kritikern als umweltpolitisch recht unbefriedigend bezeichnet, 
weil der Umfang der Emissionsminderung durch Rauchgasentschwefelung nur 
gering war, ein erheblicher Teil der Braunkohlekraftwerkskapazität ausgespart 
wurde und der Nettoeffekt der Stillegungsaktion infolge des Hinzutretens von 
Emissionen aus neu errichteten Anlagen minimal war (vgl. Mez 1984).

Einige andere Landesregierungen (etwa Bayern, Baden-Württemberg und 
Hessen) haben nach Inkrafttreten der Großfeuerungsanlagen-Verordnung mit 
den Betreibern von konventionellen Kraftwerken und Heizkraftwerken eben
falls Vereinbarungen getroffen, die eine weitergehende oder frühere Vermin
derung der Emissionen von SO2 vorsehen, als dies nach der Großfeuerungsan
lagen-Ver Ordnung an sich geboten war. Diese Vereinbarungen scheinen effek
tiver gestaltet worden zu sein als die Nordrhein-Westfalens (vgl. Frankfurter 
Rundschau vom 11.7.1985: 17, Staatsministerium Baden-Württemberg 1984). 
Auch im Fall des Kohlekraftwerks Buschhaus, das aufgrund einer vor Inkraft
treten der Großfeuerungsanlagen-Verordnung erteilten Genehmigung ohne 
Entschwefelungsanlage betrieben werden durfte, hatte die Landesregierung

26 Aus rechtlicher Sicht ist noch ungeklärt, inwieweit die institutioneilen Funktionsvor
aussetzungen für einen stärkeren Einsatz von Umweltschutzverträgen oder unverbindli
chen Absprachen, die die gesetzlichen Umweltschutzanforderungen verschärfen, nach 
der geltenden Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland gegeben sind. Wie dar
gelegt, war und ist es zwar auch in Japan durchaus nicht zweifelsfrei, wieweit Kom
munen befugt sind, Umweltschutzvereinbarungen zu schließen, und welche Rechtswir
kungen diese Vereinbarungen erzeugen. Die stärkere Ausprägung des Rechtsstaatsprin
zips im deutschen Verwaltungsrecht könnte in der Bundesrepublik Deutschland dazu 
fuhren, daß rechtliche Schranken sich als ein stärkeres Hemmnis für die Durchsetzbar- 
keit von Umweltschutzverträgen oder -abreden gegenüber den Unternehmen erweisen, 
als dies in Japan der Fall ist. Die Diskussion hierzu ist vor kurzem in der Bundesrepu
blik sehr intensiv geworden; sie ist derzeit noch nicht abgeschlossen (vgl. für viele 
Breuer 1990: 241 ff.; Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann 1990; Hill 1990; Kloepfer 
1989a, b).
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von Niedersachsen im Wege der Vereinbarung eine Verbesserung des Um
weltschutzes erreicht, die allerdings primär auf Maßnahmen bei bestehenden 
Kraftwerksblöcken beruht und die Neugenehmigung -  abgesehen vom Einsatz 
schwefelärmerer Kohle -  im wesentlichen bis zum Ablauf der Nachrüstungs
fristen der Verordnung intakt ließ.27

Besonders strittig, nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern ganz all
gemein in Verbindung mit Verhandlungslösungen und Umweltabsprachen -  
und zwar in rechtlicher, politischer und moralischer Hinsicht ist die Frage, 
ob und wieweit Kompensationsregelungen (Entschädigungs-, Ausgleichszah
lungen, sonstige materielle Leistungen etc.) zulässig sind.28 So gibt es in der 
Bundesrepublik offensichtlich nur wenige Fälle, wo ftpanzielle und materielle 
Kompensationen und Anreize (wie in Japan etwa bei Standortentscheidungen, 
Schadensfällen etc.) gezielt und in erheblicher Größenordnung eingesetzt wer
den.

Im Ergebnis ist festzustellen, daß in der Bundesrepublik die rechtlichen 
Möglichkeiten für Umweltabsprachen und zum Abschluß von Umweltschutz
verträgen im Vergleich zum japanischen Recht stärker begrenzt sind. Auch die 
sozialen Voraussetzungen sind schwächer, da der Einsatz von Druckmöglich
keiten und Anreizen in der gegebenen Situation nicht in gleichem Maße in Be
tracht kommt wie in Japan. Der faktische Spielraum für Vereinbarungen und 
Verträge und deren Durchsetzbarkeit gegenüber den Betrieben ist damit gerin
ger. Schließlich stellt die politische Kultur Japans eine günstigere Grundlage 
für konsensuale Verhandlungslösungen von Umweltkonflikten (»versöhnliche 
Streitbeilegung«).

Gleichwohl ist es evident, daß sich in den letzten Jahren das Klima für 
Umweltabsprachen und Verhandlungslösungen erheblich verbessert hat. Einer
seits hat in der wissenschaftlichen Literatur die Skepsis gegenüber Umweltab
sprachen und Verhandlungslösungen abgenommen, zumindest ist das Interesse

27 Siehe zu diesem hochumstrittenen Fall Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
27.7.1984: 1, 2; vom 31.7.1984: 1, 2 und die Entscheidung des Oberverwaltungsge
richts Lüneburg in Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (1985: 357ff.). Zum ausge
handelten Vergleich zwischen dem Land Hessen, der Firma Hoechst und Einwendem 
siehe Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20.5.1986. Für weitere Beispiele siehe 
Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (1990).

28 Vgl. Suhr (1990); Wahl (1990). Die überwiegend ablehnende oder zumindest von ho
hem Mißtrauen geprägte Einstellung einer Vielzahl von Akteuren aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Kontexten gegenüber Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang 
mit umweltpolitischen Konfliktregelungen ergab eine (nicht-repräsentative) Erhebung 
durch das Mediationsprojekt des WZB in 1990 (unveröffentlichtes Ms.) für Deutsch
land; aber auch in anderen Ländern ist der Einsatz von Kompensationen teilweise hoch 
tabuisiert. Vgl. Fietkau/Weidner (1996, i.E .).
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daran in jüngster Zeit stark angewachsen. Das gilt in ganz besonderem Maße 
für die juristische Disziplin. Andererseits zeigt dies der starke Anstieg von 
»Umweltschutzabkommen« zwischen Regierung und Unternehmen(sverbän
den), aber auch auf der Länder- und Kommunalebene wächst das Interesse in 
den zuständigen Verwaltungen an Verhandlungslösungen. Im Unternehmens
und Umweltbewegungsbereich ist ebenfalls in jüngster Zeit die Bereitschaft 
gestiegen, sich auf Verhandlungen einzulassen. Das gilt selbst für besonders 
konfliktträchtige Fälle, wie sie insbesondere im Abfallbereich auftreten.29

Auf dem Kooperationsprinzip beruhende Umweltschutzmaßnahmen haben, 
so wird festgestellt, »in der Umweltpolitik in den vergangenen Jahren beträcht
lich an Bedeutung gewonnen« (Kloepfer 1989b: 199); auch wenn noch erhebli
che rechtliche Bedenken entgegenstünden, gebe es in

»Anbetracht bestehender und auf absehbare Zeit kaum abbaubarer ... Durchset
zungsschwächen von Staat und Verwaltung ... zu einer konsensualen Lösung der
zeit vielfach keine realistische Alternative. Gegenüber (rein) direkten Lenkungs
mitteln haben derartige Absprachen zudem den Vorzug der Flexibilität, der Ver
waltungsvereinfachung wie auch des schnellen Wirksamwerdens« (ebenda).

Gegenüber förmlich-regulativen Maßnahmen werden für Branchenabkommen 
und Verbandslösungen unter anderem als Vorteile genannt, daß kostengünsti
gere Lösungen gefunden werden könnten, eine außerordentlich hohe Flexibili
tät für eine problemadäquate Lösung gewährt werde und rasche Reaktionen 
auf Problemlagen ermöglicht würden (Wicke 1989: 236f.). Mit Blick auf die 
japanischen Umweltschutzvereinbarungen wird hervorgehoben, daß »solche 
Vereinbarungen den Einzelfall wesentlich besser berücksichtigen (können). 
Hierfür im deutschen Recht bessere Voraussetzungen zu schaffen, erscheint 
von großer ökologischer wie ökonomischer Bedeutung« (ebenda: 260). Der 
Rat von Sachverständigen für Umweltfragen schließlich weist zwar auf Nach
teile von Umweltabsprachen hin, hält diese aber für prinzipiell überwindbar; 
dementsprechend kommt er zu einer insgesamt positiven Beurteilung: »Sie be
sitzen den Vorteil, daß sie flexibel und ohne größeren Verwaltungsaufwand 
durchführbar sind und daß eine weitgehende Abstimmung zwischen Behörde 
und betroffener Wirtschaft möglich ist« (SRU 1988: 70). Hinsichtlich der auf
grund erweiterter Partizipation und konsensorientierter Kooperationen mögli
chen Nachteile (etwa erhöhter Zeit- und Kostenaufwand) stellt er nahezu apo-

29 So gibt es etwa Mediationsverfahren zur undichten Sondermülldeponie Münchehagen 
(Niedersachsen) und zur Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzepts des Kreises Neuss 
(Nordrhein-Westfalen). Für einen Überblick zu alternativen Konfliktregelungsverfah
ren in Deutschland und anderen Ländern vgl. Claus/Wiedemann (1994); Fietkau/Weid- 
ner (1996, i.E .).
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diktisch fest: »Umweltschutz kann sich nicht in rein bürokratischen Verfah
rensweisen erschöpfen, sondern muß mit den Betroffenen erfolgen, mag auch 
in Konfliktsituationen ein Konsens vielfach nicht zu finden sein« (SRU 1994: 
143).

Obwohl die politisch-kulturellen und sonstigen Funktionsvoraussetzungen 
für Umweltabsprachen und andere alternative Konfliktregelungsverfahren in 
Japan teilweise verschieden von denen in der Bundesrepublik sind, zeigen die 
neueren Entwicklungen im umweltpolitischen Kontext der Bundesrepublik, 
daß einige der in Japan seit vielen Jahren erprobten und bewährten Formen 
von Verhandlungslösungen -  insbesondere Umweltschutzvereinbarungen und 
Mediationsverfahren -  auch hierzulande zur Steigerung der Flexibilität und 
Erhöhung des Konsenses in der Umweltpolitik in wesentlich stärkerem Maße 
anwendbar wären, als es bislang geschieht.

7.2.3 Fazit und Ausblick

Seit einigen Jahren zeichnen sich in der deutschen Umweltpolitik Tendenzen 
eines Übergangs von überwiegend reaktiv-kurativen Maßnahmen und regula
tiv-bürokratischen Instrumenten zu ursachenorientierten, flexiblen, ressourcen- 
und umweltschonenden Ansätzen ab. Die Neugestaltung des Umwelthaftungs
rechts, nach jahrelanger Diskussion im September 1990 vom Bundestag verab
schiedet, weist in diese Richtung. Die Einführung einer anlagenbezogenen 
(verschuldensunabhängigen) Gefährdungshaftung, die Erleichterung des Kau
salitätsnachweises und die Ausweitung der Haftungspflicht auch auf den ord
nungsgemäßen Normalbetrieb von Anlagen ist mehr als nur eine Nachbesse
rung des Umweltrechts in konventionellen Bahnen. Das 1990 vorgelegte Kon
zept zur Verminderung der CC^-Emissionen enthält im internationalen Ver
gleich sehr fortschrittliche Zielsetzungen, die eine ökologische Neuorientie
rung, vor allem in den Feldern der Energie- und Verkehrspolitik, einleiten 
könnten. Die VerpackungsVerordnung von 1991 wie auch das 1994 verab
schiedete Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz öffnen neue Wege in Rich
tung Abfall Vermeidung, Recycling und ökologische Produktgestaltung.

Das alles sind vielversprechende Ansätze, ihre Bewährungsprobe im Voll
zug steht jedoch noch weitgehend aus. Weitere Chancen, das bestehende 
Grundmuster des Umweltpolitiksystems zugunsten ökologischer Belange zu 
ändern, wie sie beispielsweise mit dem Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprü
fung und Regelungen zum öffentlichen Zugang zu Umweltdaten realisierbar 
gewesen wären, wurden wenig genutzt. Für Regelungen, die partizipationsför
dernd wirken oder die rechtliche Stellung von Gruppen verbessern, die Um-
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weltschutzinteressen vertreten -  beispielsweise durch ein Verbandsklagerecht 
waren in der jetzigen Regierung keine Mehrheiten zu finden. Bislang ist es 

auch nicht gelungen, in besonders problematischen Politikbereichen, wie 
Landwirtschaft und Verkehr, umweltschonende Mechanismen strukturell zu 
verankern.

Insgesamt, so das Fazit einer auch die Analysen ausländischer Umweltpoli
tikexperten einbeziehenden Studie (Weidner 1995c), dominiert immer noch ein 
Politikkonzept, das reaktive und kurative Maßnahmen sowie den Einsatz (pro
blemverschiebender) Entsorgungstechniken systematisch begünstigt und unpro
duktive Konflikte im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen wie auch administrati
ven Bereich erzeugt. In einer solchen Betrachtungsweise stellt sich die Um
weltpolitik der achtziger und neunziger Jahre weitgehend als eine effektivere 
Variante der Umweltpolitik der siebziger Jahre dar: Die konservativ-liberale 
Bundesregierung hat auf den gestiegenen umweltpolitischen Handlungsdruck 
vor allem mit einer Effektivierung des ordnungsrechtlichen Instrumentariums 
reagiert. Im Verlauf ihrer Amtszeit hat die Bundesregierung sogar den Ver- 
rechtlichungs- und Detaillierungsgrad des Instrumentariums in, wie es der 
Sachverständigenrat für Umweltfragen in seinem Gutachten von 1994 charak
terisierte, »nahezu hektischen Gesetzgebungsaktivitäten der letzten Jahre« 
(SRU 1994: 67) noch erhöht.

Das steht nicht nur im Gegensatz zu den Empfehlungen von Praxisexper
ten, sondern auch zu Ergebnissen neuerer umweltpolitologischer und staats
theoretischer Erkenntnisse und Überlegungen (siehe Kapitel 2). Mittlerweile 
ist durch die Regierung eine systematische Überprüfung der instrumenteilen 
und prozeduralen Elemente des bestehenden Umweltpolitikansatzes sowie eine 
Prüfung alternativer Instrumente und Verfahren auf ihre Brauchbarkeit einge
leitet worden (vgl. Weidner 1995a: 67ff.). Die bisher daraus gezogenen Kon
sequenzen sind aber nicht gerade vielversprechend: Einerseits scheint die hef
tige Kritik aus dem Wirtschaftsbereich an zu aufwendigen Umweltschutzmaß
nahmen die Leitschnur für eingeleitete Änderungen abzugeben, wozu auch die 
Kappung von Bürgerpartizipation (etwa durch Gesetze zur Planungs- und Ge
nehmigungsbeschleunigung) gehört; andererseits werden empfohlene Alternati
ven eher zurückhaltend diskutiert und überwiegend kosmetische Änderungen 
am bestehenden Instrumentarium vorgeschlagen.

Insgesamt zeichnet sich deshalb die Umweltpolitik der Regierung gegen
wärtig durch eine eigentümliche Widersprüchlichkeit aus. Sie greift gleichzei
tig auf veraltete und moderne, wegweisende Umweltpolitikkonzepte zurück, 
sie stimuliert und bremst abwechselnd das inzwischen erheblich angewachsene 
ökologische Modernisierungspotential in Wirtschaft und Gesellschaft. Das 
kann in relevantem Maße mit Besonderheiten des politischen Systems erklärt
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werden, die einen raschen und radikalen Umweltpolitikwandel erschweren, 
obwohl in der Gesellschaft und ihren Institutionen wie auch im politisch-admi
nistrativen System und in wichtigen Wirtschaftsbereichen bereits günstige Vor
aussetzungen für einen umweltpolitischen Modernisierungsprozeß vorhanden 
sind: etwa weit verbreitetes ökologisches Know-how, vielfältige Kooperations
formen zwischen umweltpolitischen Innovateuren aller Gesellschaftsbereiche, 
ein großes Ausmaß technischer und informationeller Ressourcen, gut organi
sierte Netzwerke von Umweltinteressen und nicht zuletzt ein relativ stabiler 
und breiter Konsens über die Notwendigkeit einer »ökologischen Modernisie
rung« (Martin Jänicke) der Industriegesellschaft.

Die Langsamkeit des Umweltpolitikwandels steht im Einklang mit der all
gemeinen These, daß die institutionellen Bedingungen der deutschen Politik 
fundamentale Strategiewechsel zu einem langwierigen Prozeß machen. Große 
Änderungen bedürfen in aller Regel eines sehr breiten politisch-gesellschaftli
chen Konsenses, der typischerweise in einem komplizierten und zeitraubenden 
Abstimmungs- und Entscheidungsprozeß ausgehandelt wird. Die Ursachen 
hierfür liegen im neokorporatistischen Problemlösungsmuster und, damit ver
bunden, im institutionellen Gefüge, beispielsweise in der spezifischen Form -  
»Politikverflechtung« (Fritz W. Scharpf) -  des deutschen Föderalismus, im 
Rechtsstaatsgebot und der darauf gründenden verfassungsgerichtlichen Über
prüfungsmöglichkeit politischer Grundsatzentscheidungen sowie im Verhält
niswahlrecht, das eher selten zu eindeutigen (partei-)politischen Mehrheiten 
führt.

Die allgemeinen Staatstätigkeitsmerkmale in Deutschland werden auch des
halb als eine »Politik des mittleren Weges« beschrieben (Schmidt 1990). Sie 
zeichne sich durch zwei stark kontrastierende Merkmale aus: Einerseits sei sie 
nahezu unfähig zu schnellen, großen Kurswechseln, andererseits habe sie eine 
beachtliche Fähigkeit zum langfristigen, allmählich voranschreitenden »stillen 
Politikwandel« und auf dieser Basis auch eine beträchtliche Fähigkeit zur Be
rücksichtigung neuer Forderungen, Themen und Lösungsmöglichkeiten. Vor 
diesem Erklärungshintergrund erscheint es plausibel, die in den letzten Jahren 
neu eingeführten, hier als potentiell strukturverändernd charakterisierten Um
weltpolitikinstrumente sowie die zunehmende Integration der organisierten 
Teile der Umweltbewegung ins politische System als Ausdruck eines solchen 
»stillen Politikwandels« anzusehen. Aus diesen Gründen ist auch zu vermuten, 
daß auf Kompromiß oder Konsens ausgerichtete Verfahren nicht nur notwen
dige, sondern zunehmend günstigere Rahmenbedingungen für eine Realisie
rung vor finden werden.
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7.3 Die Basiselemente im Lichte der Steuemngs- 
diskussion

Der allgemeine industriegesellschaftliche Entwicklungsprozeß hat besonders in 
modernen Gesellschaften zu neuen Konstellationen und Aufgaben im Verhält
nis von Bürgern und politischen Institutionen sowie zu einem Wandel im 
Staatsverständnis und, damit verbunden, zu einer intensiven Diskussion über 
Aufgaben, Grenzen und Formen staatlicher Steuerung geführt. Es ist hier nicht 
der Ort, um auf die teilweise vehemente Kritik an historisch gewachsenen 
Staats vor Stellungen und die inzwischen außerordentlich große Vielfalt an theo
retischen Überlegungen zu staatlichen Aufgaben, Kapazitäten sowie einem ge
eigneten Steuerungsinstrumentarium einzugehen.30 Anhand einiger namhafter 
Politik- und Verwaltungswissenschaftler, Rechtspolitologen, Soziologen und 
Juristen sind die wesentlichen Argumentationslinien in Kapitel 2 nachgezeich
net worden. Dabei konnte gezeigt werden, daß von den Vertretern unter
schiedlicher Ansätze im allgemeinen (und speziell im Zusammenhang mit öko
logischen Problementwicklungen) ein quantitativer und qualitativer Anstieg der 
Anforderungen und Erwartungen an den Staat bei gleichzeitig zunehmenden 
Vorbehalten hinsichtlich dessen Leistungsfähigkeit und der Eignung seiner 
Steuerungsinstrumente konstatiert wird. Weitgehende Übereinstimmung be
steht insbesondere darüber, daß Umweltschutzaufgaben (»die umweltpolitische 
Herausforderung«) nicht in adäquater Weise mit überwiegend konventionellen 
(imperativen) Mitteln staatlicher Steuerung (etwa Befehl und Zwang) bewältigt 
werden können. Infolgedessen habe sich der Staat zur Bewältigung der Aufga
ben, für die er immer noch als maßgeblich zuständiges Organ gesehen wird, 
vermehrt non-imperativer, indirekt wirkender Steuerungsmittel zu bedienen, 
um Ressourcen zu mobilisieren, über die er nicht autoritativ verfügen könne 
und wo er insofern in starkem Maße auf freiwillige Folge- und Kooperations
bereitschaft angewiesen sei.31

30 Vgl. für viele weitere Hartwich (1987); Dryzek (1990); Grimm (1990); von Beyme 
(1991); Scharpf (1991); Czada/Schmidt (1993) sowie die Literaturbesprechung in 
Schmalz-Bruns (1990). Zum Wandel von Staats Vorstellungen Ellwein (1991).

31 Vgl. für viele Ritter (1979, 1990) sowie die Diskussion diesbezüglicher Konzepte in 
der breitangelegten Studie von Decker (1994). Nach Ellwein (1991: 13) geht es für 
den Staat des ausgehenden 20. Jahrhunderts in der Hauptsache darum, »neue Formen 
der Zusammenarbeit von Bürger und öffentlicher Hand zu legitimieren, wo es sie 
schon gibt, oder zu entwickeln, wo sie noch fehlen. Damit wird die grundlegende Ab
kehr vom Staatsmodell des 19. Jahrhunderts erfolgen. Sie vollzieht sich seit geraumer 
Zeit. Wir haben nur Mühe, es zu bemerken. Unsere Begriffe oder Modelle stehen uns 
im Wege.«
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Unter den neuen gesellschaftlichen Problemkonstellationen gelten als be
sonders vielversprechend, und das gilt vor allem für die Lösung von Umwelt
problemen, folgende vier, sich teilweise überschneidende oder miteinander 
verknüpfte Steuerungsformen, deren steigende Anwendung in der gesellschaft
lichen Praxis etlicher Industrieländer zudem beobachtet werden kann: (1) in
formationelle Steuerung, (2) Kontextsteuerung, (3) prozedurale Steuerung und
(4) konsens- und diskursbezogene Arrangements.

Von den oben dargestellten Basiselementen entspricht Transparenz dem in 
einem weiten Sinne verstandenen Typ »informationeller Steuerung«, sofern 
mehr darunter verstanden wird als eine bloße staatliche Informationspolitik, 
die durch mehr oder minder stark selektierte Informationen spezifische, vorab 
bestimmte Zielsetzungen realisieren will. Besonders in der politik-, teils auch 
in der wirtschaftswissenschaftlichen Steuerungsdiskussion wird informationelle 
Steuerung inzwischen eher im weiten Sinne definiert als eine Aufgabe des 
Staates, eine allen Akteuren verfügbare Informations- und Kommunikations
infrastruktur zu gewährleisten, die sowohl dem umweltpolitischen Willensbil- 
dungs- und Zielsetzungsprozeß als auch der zielbezogenen Steuerung mittels 
Informationen dienen soll. Dementsprechend sind etwa staatliche Umweltbe
richte oder Produktinformationen, Pflichten von Anlagenbetreibern zur Abga
be von (öffentlich zugänglichen) Emissionserklärungen und allgemeine Akten
einsichtsrechte nur Unterfälle dieses Steuerungstyps.

Die in der theoretischen Diskussion ersichtlichen Präferenzen für die 
Schaffung einer breiten Informationsinfrastruktur (und letztlich von handlungs
relevanter »Wissenskapazität«) haben offensichtlich ihre Wurzeln in der öko
nomischen und soziologischen sowie der politikwissenschaftlichen Analyse der 
informationellen Grenzen des Staates in komplexen Gesellschaften. So wird 
beispielsweise von der neoklassischen Ökonomie das systematische Informa
tionsdefizit des Staates hervorgehoben, der aus diesem Grunde weder über 
eine ausreichende Diagnose- noch Prognosekapazität verfugen könne, um 
ftmktionsadäquate marktsteuernde Signale aussenden (oder deren Effekte kon
trollieren) zu können. Auch in der Neuen Politischen Ökonomie, die den 
Marktmechanismus durch außermarktmäßige Steuerungsmechanismen ergän
zen will, spielen Informationen eine zentrale Rolle, wobei sich vor allem die 
Theorie der »Property Rights« mit den von der neoklassischen Ökonomie ver
nachlässigten Tatbeständen wie informationelle Unsicherheit, externe Effekte 
und Transaktionskosten intensiv beschäftigt (vgl. Richter 1990).

In der politikwissenschaftlichen Diskussion wurden »schon immer« struktu
relle Informationsdefizite des politisch-administrativen Systems thematisiert 
(vgl. Keck 1993). Mit dem Terraingewinn autopoietischer Theorieansätze in 
der staatstheoretischen Diskussion, was den Blick der Theoretiker der Politik

559



für das staatliche Steuerungsdilemma und das »Eigenleben« (nur lose vernetz
ter) gesellschaftlicher Subsysteme schärfte, avancierten Informationen (allge
meiner: Kommunikation) zu einer theoretischen und analytischen Schlüsselka
tegorie. Schließlich macht Bohret (1990: 196) darauf aufmerksam, daß »politi- 
cal will and skill« (A. Shonfield) nur in Verbindung mit einer adäquaten Wis
sensbasis zur grundlegenden Voraussetzung erfolgreicher politischer Steue
rung werden; er spricht dabei vom »handlungstheoretischen Dreiklang von 
Wollen, Wissen und Können«. Die in dieser Arbeit erfolgte Wahl von Trans
parenz zu einem umweltpolitischen Basiselement steht, so kann aufgrund der 
Literatursichtung gesagt werden, weitgehend im Einklang mit den Ergebnissen 
der neueren staatstheoretischen Diskussion.

Das Basiselement Partizipation läßt sich nicht ausschließlich einer der 
oben genannten Steuerungsformen zuordnen. Es fällt, bezogen auf die Funk
tionsvoraussetzungen der in Verbindung mit diesem Basiselement genannten 
umweltpolitischen Instrumente, unter die nach »informationeller Steuerung« 
verbleibenden drei Steuerungsformen (2) bis (4): Sowohl (2) Kontext als auch 
(3) prozedurale Steuerung sind auf ein erhebliches Maß an Bereitschaft zu frei
williger Teilnahme bei den Adressaten angewiesen; für (4) konsens- und dis
kursbezogene Arrangements ist eine breite und intensive Partizipation grundle
gend. Das gilt insbesondere dann, wenn das Partizipationsprinzip nicht über
wiegend -  wie etwa bei der Umsetzung des umweltpolitischen »Kooperations
prinzips« in der Bundesrepublik über einen langen Zeitraum der Fall -  in einer 
aus demokratietheoretischer Sicht reduzierten Form (althergebrachter) korpo- 
ratistischer Verhandlungssysteme realisiert werden soll, in einer Konstellation 
also, in der nur die traditionellen korporativen Akteure beteiligt sind.32

Diese genannten drei Steuerungsformen operieren in erheblichem Maße 
(jedoch nicht ausschließlich, denn es gibt gleichfalls zwingende Teilnahmever
pflichtungen für bestimmte Adressatengruppen etwa im Rahmen prozeduraler 
Steuerung) mit Mitteln des partizipationsstimulierenden »Angebots« im Sinne 
beispielsweise einer organisatorischen oder rechtlichen Ermöglichung von

32 Nachträgliche Zweifel an der langfristigen Stabilität von traditionellen korporatisti- 
schen Konsensbildungsverfahren in der allgemeinen Politik äußerte auch der ehemalige 
Bundeskanzler Helmut Schmidt: »Als Margaret Thatcher 1979 ins Amt kam, hat sie 
mich gefragt: Wie macht ihr das eigentlich, daß ihr so wenige Streiks habt? Ich habe 
ihr von unserem sozialen Netz berichtet, von unserer Betriebsverfassung, vor allem 
auch von den reg e lm äß igen  gem ein sam en  G esprächsrunden  der Unternehmer, Banken, 
Gewerkschaften, Kabinettsmitglieder und Bundesbank -  am Abendbrottisch des Bun
deskanzlers. Ich habe den Willen zur Verständigung und zum sozialökonomischen 
Kompromiß gelobt. Maggie blieb äußerst skeptisch. Heute wär ich es auch« (Die Zeit, 
Nr. 22/22. Mai 1992, S. 1).

560



Verfahren, seien es nun freiwillige Umweltschutzvereinbarungen, Schieds- 
und Mediationsverfahren oder Politikdialoge. In einem übergreifenden Sinne 
könnten all die genannten Steuerungsreformen, sofern sie auf freiwillige Parti
zipation abstellen, unter den Begriff Kontextsteuerung subsumiert werden, 
weil es um eine Stimulierung der Interaktionsbeziehungen zwischen den Ak
teuren von Teilsystemen (Gesellschaft, Wirtschaft, politisch-administratives 
System, Wissenschaftssystem) zugunsten einer stärkeren Aufmerksamkeit für 
Umweltschutzinteressen geht. Das kann etwa durch die Bereitstellung öffentli
cher Mittel für bestimmte Aufgaben wahrnehmende Umweltorganisationen ge
schehen: Der Rückgriff auf sie erfolgt freiwillig, aber mit einer recht hohen 
Wahrscheinlichkeit; die je spezifische Wirkung ist relativ offen und vom »Zu
wendungsgeber« kaum zu programmieren. Es können damit aber begründete 
Erwartungen verbunden werden, daß hierdurch »Umweltstimmen« für andere 
Systeme vernehmbarer werden. In der Sprache der funktionalen Systemtheorie 
handelt es sich bei der Mittelbereitstellung um einen Steuerungsimpuls in 
Form einer »Konditionalisierung der Randbedingungen« der Inter-System-Be- 
ziehungen; es ist ein steuerungsorientierter Akt des politisch-administrativen 
Systems bezogen auf die Stimulierung einer »dezentralen Verständigung der 
Teile ohne hierarchischen Primat eines von ihnen« (Willke 1991: 47). Auf
grund dessen handelt es sich um eine dezentrale Kontextsteuerung durch das 
politisch-administrative System, das in diesem Zusammenhang allerdings eine 
zentrale Funktion hat. Es soll durch diese recht umständlich wirkende Explika
tion verdeutlicht werden -  in Diskussionen treten verschiedentlich diesbezüg
lich Mißverständnisse auf - ,  daß mit dezentraler Kontextsteuerung nicht die 
Steuerung durch je beliebige dezentrale Systeme gemeint ist, sondern dem po
litisch-administrativen System hierbei eine herausragende Rolle auch von 
»autopoietischen« Systemtheoretikern (insbesondere Willke und Teubner) zu
gedacht wird. Die Besonderheit dezentraler Kontextsteuerung liegt nach Will
ke (1991: 47) darin,

»daß die Geschlossenheit und Undurchdringlichkeit gesellschaftlicher Teilsysteme 
tatsächlich ernst genommen wird. Sie werden deshalb als 'black box' behandelt.
Was dagegen als verstehbar und beeinflußbar erscheint, sind die Interaktionsbezie
hungen zwischen den Teilen. Auf diese allein richtet sich nun der steuernde Zu
griff etwa in Form von Relationierungsprogrammen in Verhandlungssystemen zwi
schen verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen ... Es genügt einerseits ein 
Verständnis der Interaktionsmatrix der als black boxes verstandenen Teile bei 
einem nur sehr geringen Verstehen der black boxes selbst.«

Für eine insgesamt »bescheidene« Einschätzung politischer Steuerungskapazi
täten und -fähigkeiten plädieren nicht nur Vertreter der (autopoietischen) Sy
stemtheorie. Quer durch verschiedene theoretische Schulen und Ansätze -
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seien es »kritische Normativisten« (Habermas, Offe), »Marxisten« (Ronge, De- 
mirovic), »Handlungs- und Institutionstheoretiker« (Mayntz, Scharpf, Bohret) 
oder »Komparatisten« und »umweltpolitische Empiriker«33 (M.G. Schmidt, Jä- 
nicke, Knoepfel), um nur einige zu nennen -  werden die Möglichkeiten des 
politisch-administrativen Systems, in hochkomplexen Gesellschaften gesamtge
sellschaftlich bindende Entscheidungen herzustellen, mit normativer Kraft zu 
versehen und ihre zieladäquate Umsetzung zu bewerkstelligen, als eng be
grenzt gesehen, wenn auch zumeist nicht in so engen Grenzen, wie sie von 
»autopoietischen« Systemtheoretikern postuliert werden. Auch teilen sie nicht 
in gleicher Radikalität die Staatskonzeption der letztgenannten (insbesondere 
die von Luhmann), wonach der Staat ein gesellschaftliches Teilsystem ohne 
besonderen Steuerungsprimat oder hierarchische Sonderstellung ist, eine Kon
zeption, die nach von Beyme (1991b: 24ff.) in der Auseinandersetzung mit 
einer miß interpretierten Handlungstheorie entwickelt worden sei. Gleichwohl 
kann mit von Beyme allgemein festgehalten werden, daß Politik und politische 
Theorie »in einer differenzierten und pluralistischen Gesellschaft gelernt haben 
zu akzeptieren, daß die Politik nur ein Teilbereich ist« (ebenda: 20).

Die immer noch bestehenden, offensichtlich aber immer geringer werden
den Differenzen auf metatheoretischer und makrotheoretischer Ebene -  von 
Beyme (ebenda: 28) hält es angesichts gegenseitiger Lernprozesse nicht für 
ausgeschlossen, daß es zu einer »Versöhnung der Theorie der Selbstorganisa
tion mit handlungstheoretischen Ansätzen« kommt -  nehmen noch weiter ab, 
wenn die Mesoebene kollektiver Akteure betrachtet wird, wo von den Vertre
tern verschiedener theoretischer Ansätze eine »Vielfalt von staatlichen Steue
rungshilfen zur gesellschaftlichen Selbststeuerung wiederentdeckt« wird (eben
da: 28; Hervorhebung H.W.).

Die in der neuen staatstheoretischen Diskussion (vgl. die Auflistung bei 
von Beyme, ebenda: 28f.) und auch von Umweltpolitologen (vgl. Jänicke
1991) bevorzugten Steuerungsinstrumente lassen sich weitgehend unter die 
oben genannten drei Gruppen von Steuerungsformen subsumieren, so vor al
lem die Schaffung parastaatlicher Einrichtungen, lose Konzertierung, staatli
ches Handeln nach dem Subsidiaritätsprinzip und Delegationen von Staatsauf
gaben an gesellschaftliche Gruppen. Es ist offensichtlich, daß für sie freiwilli
ge Teilnahme (Partizipation) eine wichtigere Erfolgsvoraussetzung ist, als das 
bei konventionell-autoritativen Steuerungsinstrumenten der Fall ist.

33 Jänicke (1991: 1) etwa beantwortet die Frage, warum die Umweltproblematik so stark 
an der Entzauberung des Staates beteiligt ist, damit, daß der Hauptgrund »die den Staat 
überfordernde Umweltproblematik selbst [ist]«. Er sieht zugleich in der Verlagerung 
und Verteilung des Interventionspensums in den sozietalen Bereich, in viele weitere 
nichtstaatliche Instanzen, eine Chance (ebenda: 2).

562



Das letzte hier zu behandelnde Basiselement einer erfolgreichen Umwelt
politik ist die rechtliche Waffengleichheit. Es geht aus von der Situation, daß 
in umweltpolitischen Problem- und Konfliktfällen eine Asymmetrie in der für 
Umweltfragen einschlägigen Rechtsstruktur zuungunsten der Personen und 
Gruppen besteht, die eigene oder allgemeine, insbesondere zukunftsgerichtete 
Umweltinteressen zur Geltung bringen wollen. Als eine vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen in Japan (aber auch in anderen Ländern) erfolgversprechende 
Möglichkeit, diese Asymmetrie abzubauen, wird hier die Schaffung von recht
licher Waffengleichheit gesehen. Die in diesem Zusammenhang benannten In
strumente, die zu diesem Basiselement einen engeren -  Beweislasterleichterun
gen für »Umweltinteressen«, Gefährdungshaftung, gesamtschuldnerische Haf
tungsregeln für »Verursacherkollektive«, monetäre Entschädigungspflichten 
etc. -  oder weiteren Bezug -  Umwelthaftpflichtversicherung, Kompensations
systeme, Informationszugangsrechte, Partizipationsausweitung bei Programm
und Entscheidungsverfahren -  haben, sind überwiegend den Steuerungsformen 
(2) und (3), Kontext- und prozedurale Steuerung, zuzuordnen. Diese, im Hin
blick auf die anvisierten Probleme, indirekten Steuerungsformen erscheinen 
als eine rationale Wahl unter pragmatischen wie auch theoretischen Gesichts
punkten vor dem Hintergrund erheblicher, in die epistemologischen Grundla
gen moderner Naturwissenschaft reichender Unsicherheiten und Wissenslük- 
ken bezüglich der Kausalitäten und sonstigen Relationen von Mensch -  Natur 
-  Gesellschaft sowie angesichts immer noch bestehender Unsicherheiten über 
umweltpolitische Steuerungswirkungen im natur-gesellschaftlichen Gesamtkon
text.

Wo es weder die hochkomplexen Natursysteme noch die ebenso komple
xen gesellschaftlich-politischen Zusammenhänge erlauben, mit ausreichender 
Sicherheit Wirkungen (inklusive »Nebenwirkungen«!) direkter politischer 
Steuerung zu prognostizieren (was in demokratischen Gesellschaftsordnungen 
aus Legitimations- und rechtlichen Gründen in hohem Maße zwingend ist), wo 
sowohl Grundlagen etablierter naturwissenschaftlicher Theoriegebäude und 
der Gesellschaftstheorie erschüttert sind, da erscheint es als sinnvoll, politi
sche Interventionen nicht in die »black box« hinein, auf das weitgehend unbe
kannte »Innenleben«, die innere Steuerungsstruktur der Systeme, zu richten, 
sondern auf ihre beobachtbaren Umweltkontakte unter Berücksichtigung von 
Kenntnissen über ihre Grundmuster der Informationsverarbeitung. Denn, so 
Willke (1991: 38), Systeme organisierter Komplexität reagieren »stark auf 
einige wenige Parameter oder Strukturveränderungen. Jedes System hat Stel
len oder Druckpunkte ..., auf die es sehr sensibel reagiert.« Die Kunst des Re- 
gierens als Kunst systemischer Interventionen besteht dann »in einem ersten 
Schritt darin, mittels geeigneter Instrumente die empfindlichen und kritischen
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Parameter und Prozesse eines Systems ausfindig zu machen« (ebenda: 40). 
Das intervenierte System, darauf weist Willke ausdrücklich hin, »spielt nur 
seine eigene Melodie und kann nur seine eigene Musik hören« (ebenda).34

Nicht nur für »autopoietische« Systemtheoretiker, auch für Vertreter ande
rer sozialwissenschaftlicher Theorieansätze ist der Hinweis auf die Schlüssel
funktion von teilsystemtypischen Organisationsgrundprinzipien für politischen 
Steuerungserfolg eher trivial, wenn das auch nicht mit der Radikalität der 
autopoietischen Systemtheorie formuliert und des öfteren bei der Entwicklung 
politischer Steuerungsvorschläge »vergessen« wird. Im übrigen begründen 
zahlreiche Vertreter der Umweltökonomie mit analogen Argumenten die Über
legenheit ökonomischer Instrumente gegenüber regulativen Instrumenten (mit 
direkt kontrollierenden Verhaltens vor Schriften) in marktwirtschaftlich organi
sierten Systemen. Mit ihnen »soll der Eigennutz, d.h. das Streben nach mög
lichst hohem Gewinn oder Konsumentennutzen von Arbeitnehmern, Konsu
menten und Unternehmen für den Umweltschutz mobilisiert werden« (Wicke 
1989: 383; Hervorhebungen im Original). Das heißt, »Umweltschutz soll sich 
bezahlt machen« (ebenda: 390).35

Die unter das Basiselement »rechtliche Waffengleichheit« fallenden Instru
mente können meines Erachtens als nahezu prototypisch für die hier berück
sichtigten sozial wissenschaftlichen und ökonomischen Steuerungsformvor
schläge (Kontext- und prozedurale Steuerung) betrachtet werden, denn die 
Umverteilung von Rechtspositionen und Beweislasten in Umweltkonfliktfällen 
trifft offensichtlich kritische Kernpunkte in marktwirtschaftlich organisierten, 
auf wirtschaftliches Wachstum setzende Industriesysteme, in denen für die ex
ternen Effekte höchst unzureichende Internalisierungsmechanismen angelegt 
sind. Darauf verweist nachdrücklich Beck, der als eines der wichtigsten »Ge-

34 Diese Formulierung ruft Erinnerungen wach an ein in den sechziger und siebziger Jah
ren häufiger in politikökonomischen Analysen kapitalistischer Systeme verwendetes 
Marx-Zitat, wonach den versteinerten Verhältnissen ihre eigene Melodie vorgespielt 
werden müsse, um sie zum Tanzen zu bringen.

35 Regulative Politik wird weiterhin für notwendig gehalten. Es finden sich in der Litera
tur kaum noch radikalökonomische Positionen, in denen dem Staat ausschließlich 
»Nachtwächterfunktionen« im Umweltpolitikfeld zugestanden werden. Ein weiteres Zi
tat von Wicke gibt wohl die gegenwärtige »Mehrheitsposition« unter Umweltökonomen 
wieder; es zeigt zugleich, daß auch unter Ökonomen staatliche Kontextsteuerung einen 
großen Stellenwert hat: »Das heißt andererseits selbstverständlich nicht, daß der Staat 
sich aus der umweltpolitischen Verantwortung zurückziehen soll. Es müssen im Ge
genteil klare umweltpolitische Ziele als 'Sozialer Rahmen' vorgegeben werden; diese 
können und sollen aber auf kostengünstige Weise durch flexible marktwirtschaftliche 
und das Eigeninteresse stimulierende Instrumente durchgesetzt werden« (Wicke 1989: 
394; im Original zahlreiche Hervorhebungen).
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gengifte« zur Bewältigung der »organisierten Unverantwortlichkeit«, zur struk
turellen Änderung der »Verteilungsdynamik von Risikogewinnern und Risiko
verlierern« die »Zurechnungsfrage« primär durch Änderung der »Defmitions- 
regeln der Gefahr« lösen will und sich hiervon einen für die Umweltschutzsa
che positiven »politischen Systemwandel« erhofft:

»Nicht also nur ein neuer Schachzug, eine neue Strategie im vertrauten Spiel, ein 
anderes S p ie lrege lsys tem :  die Umverteilung der Beweislasten, andere Normen und 
Prinzipien der wissenschaftlichen und rechtlichen Be- und Verurteilung von Gefah
ren, also Eingriffe in die Grundlagen der Industrieproduktion, der Wissenschaft, 
des Rechts, der Politik sind notwendig, damit möglich wird, was ist: Rationalität, 
Verantwortung, Entscheidung, Mitbestimmung, Demokratie« (Beck 1988: 275).

Für diese Annahme sprechen auch die überaus empfindlichen Reaktionen im 
Wirtschaftssystem auf solche Steuerungsintentionen, nämlich der schon heftig 
zu nennende Widerstand sowohl gegen die Einführung ökonomischer Instru
mente in die Umweltpolitik als auch gegen nicht direkt in Betriebsabläufe und 
unternehmerische Planungen intervenierende Rechtsprinzipien, die für ein grö
ßeres Maß an Fairneß im »risk sharing« sorgen wollen.

Die Diskussion der Basiselemente im Lichte der staatstheoretischen Steue
rungsdiskussion sollte zeigen, daß die aus der Analyse und Evaluation der In
strumente der japanischen Umweltpolitik »gefilterten« generellen Elemente, 
von denen postuliert wurde, sie ermöglichten eine erfolgreiche Umweltpolitik, 
weitgehend im Einklang mit dem Erkenntnisstand der umweltpolitologischen 
und staatstheoretischen Diskussion bezüglich erfolgversprechender Steue
rungsinstrumente für demokratie- und gemeinwohlorientierte Entwicklungen in 
komplexen modernen Gesellschaften stehen. Sie liegen offensichtlich auf der 
Ebene eines neueren, stark funktional bestimmten Staatsverständnisses, das 
von einer großen Autonomie und weitgehenden »Geschlossenheit« der gesell
schaftlichen Subsysteme ausgeht, die Restriktionen direkter hoheitlich-impera
tiver Steuerungsformen in komplexen, pluralistischen Industriegesellschaften 
hoch ansetzt und die Handlungsressourcen eines gleichwohl für möglich (wie 
auch für notwendig) gehaltenen strategiefähigen politisch-administrativen Sy
stems in großem Maße in staatlichen Steuerungsleistungen sieht, die den Kon
text beeinflussen sowie Verhandlungslösungen strukturieren und absichern.36

36 Nach Bohret etwa (1991) sollte der Staat seine Rolle neu definieren, denn der traditio
nelle Staat als »besonderes Wesen«, als »Gebilde eigener Souveränität und als hierar
chischer Koordinator« (ebenda: 3) sterbe ab; als funktional konzipiertem Staat wüchsen 
ihm hingegen, »auch aus dem extrasozialen Bereich«, neue Aufgaben zu, »die seine 
Handlungsfähigkeit zumindest temporär erweitern dürften« (ebenda). Als extrasozialer 
(und »nachweltorientierter«) Bereich wird dabei die Natur im weiteren Sinne verstan
den (ebenda: 7). Die neue Rolle des Staates bestünde dann darin, sich der Natur als
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Die hier entwickelten Basiselemente schließen nicht aus, daß konventionel
le Mittel staatlicher Steuerung ebenfalls notwendig sind und erfolgreich sein 
können; diese werden auch nicht zu prinzipiell nachgeordneten (»unter ferner 
liefen«) Instrumenten degradiert, jedoch in ihrem (wie die Implementationsfor- 
schung gerade im Umweltbereich gezeigt hat: fiktionären) Prioritätsanspruch 
begrenzt. Die Untersuchung der japanischen (und der deutschen) Umweltpoli
tik konnte auch für konventionelle Steuerungsformen erhebliche Steuerungser
folge nachweisen.37 Je nach Problemlage, Rahmenbedingungen und Zielen 
wird die »Kunst des Regierens« in der geeigneten Auswahl und Kombination 
verschiedener Steuerungsformen liegen. Am Beispiel der japanischen Umwelt
politik läßt sich demonstrieren, daß staatliche Steuerungsinstanzen dem Ziel 
einer erfolgreichen Umweltpolitik näher kommen durch Vergrößerung des 
Formenreichtums des Steuerungsinstrumentariums, womit sie der Heterogeni
tät, der relativ großen Autonomie und -  damit verbunden -  dem erheblichen 
Flexibilitätspotential der Adressatengruppen Rechnung tragen. Es muß, so 
zeigt das japanische Beispiel weiterhin, kein (chaosstiftender) Nachteil sein, 
wenn die Instrumente untereinander in Wettbewerb treten können, sofern die 
staatliche »Ordnungspolitik« (strategische Zielsetzung) hierfür geeignete Rah
menbedingungen schafft. Die staatliche Aufgabe der Entwicklung einer moder
nen Umweltpolitik läge dementsprechend primär darin, unter Kenntnisnahme 
erkannter staatlicher Steuerungsgrenzen derartige Rahmenbedingungen zu 
schaffen, statt einen immer größer werdenden Teil der Steuerungskapazitäten 
in Ausbau und Vollzugskontrolle strukturell erfolgslimitierter Instrumente zu 
investieren. Anderenfalls müßte im Zusammenhang mit Umweltproblemen 
statt von »Vollzugsdefiziten« von einem »Systemversagen« gesprochen werden, 
wie es Herder-Dorneich (1986) für den Bereich Gesundheitspolitik festgestellt 
hat. Insgesamt gesehen, ist wohl ein »strategiefähiges«, zu struktureller institu
tioneller Reorganisation (auch seiner Binnenorganisation) fähiges politisches 
System die wichtigste Voraussetzung einer erfolgreichen Umweltpolitik.38

»viertem Partner« anzunehmen, dessen Interesse im etablierten gesellschaftlichen Ver
handlungssystem noch weitgehend ausgeblendet sei, sowie als Sachwalter oder Mana
ger ein positives gesellschaftliches Gesamtinteresse offensiv ins Spiel zu bringen und 
für einen fairen Interessenausgleich zu sorgen (ebenda: 6f.). In der Ökologiefrage soll
te er sogar ein »prozessuales Monopol« beanspruchen (S. 10).

37 Zu einem weitgehend identischen Ergebnis kommt eine international vergleichende 
Untersuchung von 24 umweltpolitischen Erfolgsfällen (Jänicke/Weidner 1995a).

38 Damit wird zugleich auf die Relevanz von Variablen der »politischen Kultur« verwie
sen, deren Einfluß auf umweltpolitische Leistungen seit kürzerem (besonders in der 
komparatistischen Literatur) intensiv diskutiert wird (vgl. Jänicke 1990 mit weiteren 
Nachweisen), eine generalisierungsfähige Theorie auf empirischer Basis ist hierzu erst 
noch im Entstehen.
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8 . Resümee

Die Untersuchung des Instrumentariums der japanischen Umweltpolitik hat er
geben, daß einige der Instrumente, gemessen an den Standard-Evaluationskri
terien der Umweltpolitikanalyse, sich als besonders wirksam erwiesen haben, 
den umweltpolitischen Entwicklungsprozeß zu dynamisieren, die institutionelle 
Infrastruktur der Umweltpolitik zu verbreitern und eine Verbesserung der Um
weltqualität herbeizuführen. Im Ergebnis führte das zu einer Wende in der na
tionalen Umweltpolitik: Die ehedem überwiegend ignorant-repressiven und 
symbolischen Reaktionen der zentralen Akteure im politisch-administrativen 
und Industriesystem auf teils massive Umweltprobleme wichen einem aktiv
technokratischen Management bestehender Problemlagen, das -  weitgehend 
mit Erfolg -  auf den raschen Abbau bestehender Problemlagen und eine sozia
le Befriedung ausgerichtet war. Überdies war damit nicht nur die Modernisie
rung der Wirtschaftsstruktur verbunden, auch eine Modernisierung des politi
schen Systems wurde hierdurch mit in Gang gesetzt. Die mit der neuen Um
weltpolitik verbundenen Maßnahmen und Ergebnisse brachten Japan im Aus
land zeitweilig den Ruf eines umweltpolitischen Schrittmacherlandes ein. Die 
zentralen generellen Wirkungsmechanismen der verschiedenen als effektiv er
mittelten Instrumente bestanden darin, daß sie partizipationsfördernd (und in 
dem Zusammenhang auch integrationsfördernd) waren, eine erhebliche Trans
parenz umweltrelevanter Aktivitäten (oder Untätigkeiten) und deren Ergebnis
se herstellten und die Rechtsposition von Betroffenen der Umweltverschmut
zung verbesserten, zugleich umweltbelastende Aktivitäten rechtlich und poli
tisch angreifbarer machten.

Dementsprechend wurden Partizipation, Transparenz und rechtliche Waf
fengleichheit als Basiselemente einer erfolgreichen Umweltpolitik bezeichnet, 
wobei umweltpolitische Basiselemente definiert wurden als Arrangements von 
organisatorischen, institutioneilen und rechtlichen Regelungen, die die Konsti
tution und Durchsetzungsfähigkeit von ökologischen Belangen in struktureller 
Weise begünstigen. Im Rahmen der neueren politologischen Forschung zu 
»umweltpolitischen Erfolgsbedingungen« lassen sich die Basiselemente auch 
interpretieren als Faktoren der Steigerung von »umweltpolitischer Handlungs
kapazität«, die bestimmt ist »durch die spezifischen Ressourcen der Protagoni
sten von Umweltschutzinteressen ... und durch ihre systemischen Handlungs
chancen« (Jänicke et al. 1995: 3).
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Die Diskussion der Basiselemente (und der sie konkretisierenden Umwelt
politikinstrumente) »im Licht der staatstheoretischen Steuerungsdiskussion« er
gab zudem, daß die aus der Analyse und Evaluation der Instrumente »gefilter
ten« generellen Wirkungsmechanismen zugunsten einer erfolgreichen Umwelt
politik weitgehend im Einklang mit dem Erkenntnisstand dieser Diskussion be
züglich erfolgversprechender Steuerungsinstrumente in modernen Industriege
sellschaften stehen. Hierbei handelt es sich um »weiche«, die Rahmenbedin
gungen von Entscheidungsprozessen beeinflussende (informationelle und de
zentrale Kontextsteuerung) oder die Entscheidungsverfahren strukturierende 
(prozedurale Steuerung, diskurs- und kooperationsorientierte Arrangements) 
Steuerungsformen. Im Unterschied allerdings zur weitverbreiteten Kritik an 
konventionellen Handlungsformen des Staates haben sich in Japan auch For
men regulativer Politik (etwa staatliche Interventionen mittels »command-and- 
control«-Instrumenten) als wirksam erwiesen. Dabei ist jedoch ihr enger Zu
sammenhang mit den Basiselementen und den sie konkretisierenden Instrumen
ten zu berücksichtigen. Gäbe es diese nicht als »Umrahmung«, würden die 
konventionellen Instrumente mit hoher Wahrscheinlichkeit erheblich weniger 
wirksam sein können. So ist beispielsweise die recht hohe Transparenz von 
umweltbelastenden Aktivitäten von Industriebetrieben aufgrund der fortschritt
lichen -  überwiegend auf der Grundlage von Vereinbarungen installierten -  
Umweltinformationssysteme in vielen Fällen eine wesentliche Voraussetzung 
für erfolgreiche interventionistisch-regulative Politik: Den staatlichen Institu
tionen ist damit die notwendige Informationsgrundlage für Problemerkennung 
und gezielte Gegenmaßnahmen gegeben, deren Effekte sie dann aus denselben 
Gründen gut prüfen können -  und das »Drohpotential« etwaiger Sanktionen ist 
hierdurch ebenfalls recht hoch. Schließlich muß noch beachtet werden, daß die 
regulativen Interventionsinstrumente in aller Regel Ergebnis eines vorgängi
gen, oft zeitintensiven Konsens- und Kooperationsprozesses mit nichtstaatli
chen Interessenorganisationen sind (vgl. Badaracco 1985; Upham 1987; Vogel 
1993).

Gleichwohl weist das Beispiel darauf hin, die Bedeutung der Basiselemente 
als solche für den umweltpolitischen Gesamtzusammenhang nicht zu über
schätzen, vor allem nicht zu statisch oder isoliert zu betrachten. Ihr jeweiliger 
Stellenwert wird wohl nur empirisch ermittelbar sein, wobei die allgemein für 
Umweltpolitikverläufe relevanten Kontextbedingungen zu berücksichtigen 
sind. Der umweltpolitische Kontext, d.h. die für eine aktive und langzeitsta
bile Verbesserung der Umweltsituation relevanten (restriktiven und ermögli
chenden) Variablen und strukturellen gesellschaftlichen, politischen, ökonomi
schen und ökologischen Faktoren, kann in erheblichem Maße die Wirkungs
kraft der Basiselemente in einem je aktuellen umweltpolitischen Entschei-
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dungs- und Umsetzungsprozeß beeinflussen. Eine weitgehende Einräumung 
von Partizipationsrechten etwa wird in Systemen, in denen die organisatori
sche Formierung von gesellschaftlichen Umweltinteressen (aus exogenen wie 
auch aus endogenen Gründen) schwierig ist, wo die informationellen Grundla
gen nur schwach entwickelt sind, eine desolate Wirtschafts- und Beschäfti
gungssituation besteht oder die politisch-institutionellen Kapazitäten für eine 
integrative Bearbeitung der Partizipationsinputs und ihre anschließende Trans
formation in handlungsleitende Outputs weitgehend fehlen, kaum in der Lage 
sein, in systematischer Weise umweltpolitische Erfolge zu bewirken. Aber 
ohne das Vorhandensein dieser zunächst formalen Partizipationsmöglichkeiten 
wäre die Situation nicht besser; sie erhöhen zumindest die Chance, verändern
den Einfluß auf einige restriktive Rahmenbedingungen zu nehmen -  und sie 
sind sozusagen parat, wenn sich die Rahmenbedingungen verbessern sollten. 
Insofern gilt allgemein für die hier ermittelten Basiselemente, daß sie sowohl 
das Potential zur Realisierung einer umweltschutzfördernden Interaktionsdyna
mik auch unter ungünstigen Rahmenbedingungen bilden, wie sie auch notwen
dige Voraussetzungen für die permanente Weiterentwicklung fortschrittlicher 
Umweltpolitiken sind. Und schließlich stellen sie wirksame Bremsen gegen 
umweltpolitische Rückentwicklungsabsichten dar. Ihre je systemspezifische 
Relevanzausprägung läßt sich dagegen nur im Rahmen einer empirischen Kon
textanalyse bestimmen.1

Im Falle Japans trugen die Basiselemente in ihrer hier erreichten Ausprä
gung -  ihr Potential ist längst nicht ausgeschöpft worden, wie Beispiele aus 
der Umweltpolitik anderer Länder zeigen (vgl. Jänicke/Weidner 1995a) -  zu
mindest soweit zu einer Veränderung der Kontextbedingungen bei, daß ein 
Wandel von einem ehedem ökologisch weitgehend ignoranten und umweltpoli
tisch repressiven System hin zu einer »technokratisch-aktiven« Umweltpolitik 
stattfand, mit bemerkenswerten Resultaten im Vergleich mit den Ergebnissen

1 Nach dem gegenwärtigen Stand der vergleichenden Umweltpolitikforschung sind hierbei
»zumindest die folgenden fünf Ebenen zu analysieren:
-  die Problemstruktur: bestimmt einerseits durch die Dringlichkeit des Problems, ande

rerseits durch Einfluß und verfügbare Optionen der Verursacher;
-  umweltpolitische Protagonisten: charakterisiert durch spezifische Handlungsressour

cen (Anzahl, Organisationsgrad, Kompetenz, Bündnispartner etc.) sowie deren sub
jektive Motivationen und Fähigkeiten;

-  Strategien: verstanden als Zweck-Mittel-Struktur planmäßigen Handelns dieser Akteu
re in strukturellen wie situativen Kontexten;

-  strukturelle Handlungsbedingungen: verstanden als relativ stabile, systemische Chan
cen umweltpolitischer Protagonisten;

-  situative Handlungsbedingungen: verstanden als ... kurzfristig variable Chancen [um
weltpolitischer Protagonisten]« (Jänicke et al. 1995: 3; vgl. auch 193ff.).
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umweltpolitisch fortschrittlicher Länder. Die ungünstigen Rahmenbedingungen 
waren aber noch zu stark, die Basiselemente dagegen zu schwach ausgeprägt, 
als daß ausreichende umweltpolitische Kapazitäten gebildet werden konnten, 
die eine kontinuierliche Weiterentwicklung in Richtung struktureller ökologi
scher Modernisierung sicherstellen konnten. Erste Schritte in diese Richtung 
(in einigen Industriebranchen und im Energiesektor) sind gleichwohl unter
nommen worden (vgl. Jänicke et al. 1992: 105ff.; Foljanty-Jost 1995). Inwie
weit mit den neueren rechtlichen und institutionellen Aktivitäten, die im Ver
lauf der seit Ende der achtziger Jahre eingesetzten Redynamisierung der Um
weltpolitik stattfinden -  in der staatlichen Programmatik werden nunmehr star
ke Akzente auf ein weitgefaßtes Ökologiekonzept, Dezentralisierung und die 
Förderung von Partizipation gesetzt (vgl. Kapitel 4) - ,  der umweltpolitische 
Kapazitätsbildungsprozeß ausreichend unterstützt wird, um in eine neue Um
weltpolitikphase zu führen, muß von zukünftiger Forschung zur japanischen 
Umweltpolitik beantwortet werden.

In der vorliegenden Untersuchung sind eher am Rande einige Themen be
handelt worden, die jedoch in der umweltpolitologischen Diskussion einen ho
hen Stellenwert haben. Auf zwei dieser Diskussionspunkte, die sich sozusagen 
als Dauerbrenner erwiesen haben, komme ich abschließend zurück. Es handelt 
sich um die immer noch strittigen Fragen, welche Bedeutung (1) »umweltpoli
tischer Handlungsdruck« in der Entwicklung der Umweltpolitik und (2) das 
Ende der sechziger Jahre entwickelte »ökologische Krisentheorem« vor dem 
Entwicklungsstand von nunmehr über zwanzig Jahren systematischer Umwelt
politik in einer großen Zahl von Ländern haben. Beide Fragen werden vor 
dem Hintergrund diesbezüglicher Erkenntnisse aus dieser Arbeit diskutiert in 
der Absicht, weitere umweltpolitologische Forschungen zu diesen Bereichen 
anzuregen. 1

1. Den in der Literatur genannten Voraussetzungen einer erfolgreichen Um
weltpolitik liegt häufig die Annahme zugrunde, daß umweltpolitischer Hand
lungsdruck eine notwendige Bedingung für kontinuierliche umweltpolitische 
Fortschritte ist. Damit wird Umweltschutzgruppen (umfassender: der Umwelt
bewegung) eine zentrale strategische Stellung eingeräumt. Das trifft auch für 
diese Arbeit zu, doch gelten sie hier nicht als alleinige und auch nicht in allen 
Entwicklungsetappen der Umweltpolitik als jeweils wichtigste gesellschaftliche 
Kraft in der Umweltarena. Die genannten Basiselemente können Umwelt
schutzmaßnahmen ebenfalls durch die Mobilisierung und Stärkung anderer 
Akteursgruppen stimulieren und im Zeitablauf stabilisieren, etwa indem die 
Vollzugs Verwaltung nunmehr transparenzsteigernde Maßnahmen durchsetzen 
kann, die den Vollzugsadressaten Anreize zu größeren Umweltschutzanstren-
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gungen geben, oder indem umweltbelastende Unternehmen im Rahmen von 
Verhandlungslösungen vor Ort, die durch partizipationsfördernde Strukturen 
ermöglicht und auch nachgefragt werden, eine flexiblere betriebliche Umwelt
politik betreiben kömien, die für sie auch effizienter und, im Vergleich zu im
perativen Steuerungsinstrumenten, allgemein umwelteffektiver ist.

Gleichwohl setzt die Entstehung von umweltpolitischem Handlungsdruck 
grundsätzlich die Existenz von Akteursgruppen voraus, die in einem Maße or
ganisationsfähig sind, daß sie die »offizielle Umweltpolitik« und Belastungs
verursacher unter Entscheidungs- oder allgemeiner: Reaktionsdruck setzen 
können. Für zahlreiche Autoren ist denn auch die Umweltbewegung die zen
trale Erklärungsvariable für umweltpolitischen Fortschritt.2 Galtung (1992: 
154f.) beispielsweise weist darauf hin,

»daß die gesamte Umweltdebatte und -bewegung von der bürgerlichen Gesellschaft 
ausging, nicht vom Staat und vom Markt. Die Bürgerbewegungen waren unent
behrlich für die ökologische Bewußtseinsbildung und haben Regierungen und Wirt
schaftsbetriebe zum Handeln gezwungen ... Das grundlegende Instrument der Ge
sellschaft für ein Umsteuern besteht darin, ökologisch schädliche Kreisläufe nicht 
zu fördern,, sich zu weigern, sie als Konsumenten zu finanzieren, oder als Bürger 
Einfluß auf die Ausgaben des Staates zu nehmen.«

Dem entspricht, daß gemeinhin die Rolle von »grünen Parteien«, die ja nur 
einen Ausschnitt aus der vielfältigen Umweltbewegung repräsentieren (die 
wiederum nur eine von mehreren Faktoren der Generierung von umweltpoliti
schem Handlungsdruck ist), begrenzter gesehen wird:

»Despite some quite remarkable successes, the role of green parties should not be 
overestimated. Green parties have never been involved in national government. 
Green parties may have raised new issues, but other more tangible changes are 
harder to achieve« (Rüdig 1991: 7).

Die grünen Parteien gelten als indirekt einflußreich im politischen System, 
weil sie zum »Ergrünen« der etablierten Parteien durch erfolgreiche Konkur
renz um Wähler und Parlamentssitze kräftig beigetragen haben -  was freilich 
als umweltpolitischer Handlungsdruck definiert werden kann.

2 Vgl. für viele Milbrath (1984); Nicholson (1987) mit zahlreichen Beispielen für den po
sitiven Einfluß der Umweltbewegung in entwicklungsgeschichtlicher Sicht (für die aktu
ellere Situation vgl. insbesondere S. 177ff.); Beispiele für den Einfluß von »Konsumen
tenmacht« auf Industrie und Regierungen sowie Belege für die These, daß umweltpoliti
scher Handlungsdruck über die Partizipation von Umweltorganisationen entscheidenden 
Einfluß auf die Fortschritte in den internationalen Ozonschutzschicht-Verhandlungen hat
te, bei Benedick (1991: 203 f., 205 f.). Und im Falle Japans sowie Deutschlands ist es 
mehrheitliche Meinung, daß eine breite Bewegung von Umweltschutzgruppen notwendi
ge Voraussetzung für umweltpolitische Änderungen ist.
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Die Gründe dafür, daß grüne Parteien erfolgreich sind, können sehr viel
fältig und im internationalen Vergleich recht unterschiedlich sein. Rüdig etwa 
nennt in einem Überblicksartikel (1991) unter anderem Wahl- und Parteienfi
nanzierungssysteme, »Lernfähigkeit« der etablierten Parteien, Problemdruck 
(d.h. schlechte Umweltsituation, Umweltkatastrophen) und ökonomischen 
Wohlstand. Die sogenannte »Problemdruck-These« -  in der reinen Form wird 
sie selten vertreten, möglicherweise wird sie manchmal fälschlicherweise der 
These vom umweltpolitischen Handlungsdruck gleichgesetzt - ,  die Unterschie
de zwischen den neuen sozialen Bewegungen im internationalen Vergleich er
klären soll, wird mit überzeugenden Gründen von Koopmans (1991: 77ff.; 
vgl. auch Jänicke et al. 1995: 157ff.) kritisiert. Von größerer Bedeutung als 
die Varianz von Umweltbelastungen sei, daß Probleme oft erst dadurch über
haupt gesellschaftlich in Erscheinung treten, daß sie durch eine Bewegung an
geprangert werden, woraus sich ergebe, daß »Unterschiede in den objektiven 
Problemlagen nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung von 
Bewegungen stehen ... So kann nicht davon ausgegangen werden, daß die 
Franzosen seit 1981 in einem 'ökologischen Paradies' leben und deswegen der 
Ökologiebewegung den Rücken zugekehrt haben« (Koopmans 1991: 79). Rea^ 
ler Problemdruck sei aber notwendig, um soziale Bewegungen überhaupt aus
zulösen (ebenda, Fußnote 28).3

Wenn in dieser Arbeit im Zusammenhang mit der umweltpolitischen Ent
wicklungsgeschichte Japans und Deutschlands »umweltpolitischer Handlungs
druck« als ausschlaggebende Variable zur Erklärung der umweltpolitischen 
Neuorientierung vorgeschlagen wird, dann unter der stillschweigenden Annah
me, daß beide Länder (wie auch weitere, zu den entwickelten Industrieländern 
zählende) prinzipiell die ökonomischen und technischen Kapazitäten für eine 
effektive Umweltpolitik haben. Als universale, für alle Länder gleichermaßen 
geltende These war die Aussage nicht gemeint, für arme Länder, wie etwa 
Mosambik, Äthiopien oder Somalia, wo es für einen großen Teil der Bevölke

3 Die Variable »ökonomischer Wohlstand« wird von manchen Autoren zur Erklärung um
weltpolitischen Fortschritts gegenüber anderen bevorzugt: Die ökonomische und techni
sche Kapazität eines Landes korreliere in aller Regel positiv mit den umweltpolitischen 
Zielen und Maßnahmen (vgl. etwa von Prittwitz 1990: 107ff.; differenzierter: Jänicke et 
al. 1995: 117f f . , 145ff.). Ökonomische Untersuchungen stützen in gewisser Weise die 
»Kapazitätsthese«; so wurde beispielsweise gezeigt, daß die Bereitschaft, für Umwelt
zwecke zu zahlen, signifikant positiv mit der Ausbildung und vor allem mit dem erziel
ten Einkommen korreliert, was sich ökonomisch so ausdrücken lasse, »daß die Nachfra
ge nach Umwelterhaltung und Umweltqualität mit dem Einkommen ansteigt . .. ,  daß die 
Wahrnehmungsfähigkeit, die Sensibilität für Umweltprobleme in dem Maße wächst, in 
dem drängende Notlagen bei der Befriedigung von ökonomischen und sozialen Grundbe
dürfnissen beseitigt sind« (Ryll/Zimmermann 1989: 55f.).
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rung um das nackte Überleben geht, wird es, wenn überhaupt, umweltpoliti
schen Handlungsdruck wohl nur in einem direkten Zusammenhang mit diesen 
Überlebensfragen geben. Daraus folgt für die Generalisierungsfähigkeit der 
Ergebnisse dieser Arbeit auch, daß die hier ermittelten Basiselemente in sol
chen Ländern keine auch nur annähernd vergleichbare (Umweltpolitik stimu
lierende) Rolle wie in fortgeschrittenen Industrieländern spielen können.

Aber auch die Beschränkung der Analyse der Umweltpolitikentwicklung 
auf fortgeschrittene Industrieländer kann zu einigen Irritationen im Zusammen
hang mit der These vom umweltpolitischen Handlungsdruck führen. Am Bei
spiel von Japan und Deutschland läßt sich das gut zeigen: War es in Japan 
ganz offensichtlich massiver umweltpolitischer Handlungsdruck aus dem ge
sellschaftlichen Bereich -  erzeugt primär von Umweltopfer-Initiativen, Um
weltorganisationen, engagierten (»progressiven«) Wissenschaftlern und Ge
werkschaftlern, Rechtsanwälten, Richtern und Journalisten - ,  der das etablier
te Machtkartell zu einer umweltpolitischen Neuorientierung gezwungen hatte, 
wurde in der Bundesrepublik Deutschland das Umweltthema von der Bundes
regierung selbst Anfang der siebziger Jahre zu einem öffentlichen Thema ge
macht und danach in das politisch-administrative Entscheidungssystem recht
lich und organisatorisch eingebaut, ohne daß es hierzu »zwingenden« umwelt
politischen Druck sozialer Akteursgruppen gegeben hätte. Eine nähere Be
trachtung der Unterschiede in den beiden Ländern zeigt allerdings, daß es im 
Gegensatz zu Japan in der Bundesrepublik Deutschland, kurz bevor das Um
weltthema auf die politische Arena gehoben wurde, den ersten ideologisch be
deutenden Regierungswechsel auf Bundesebene in der Nachkriegsgeschichte 
gegeben hatte, der zu einer sozial-liberalen Regierungskoalition führte. Der 
Regierungswechsel fand in einem allgemeinen gesellschaftspolitischen Klima 
statt, das -  stark geprägt von der sogenannten »außerparlamentarischen Oppo
sition« und der »anti-autoritären Bewegung« der sechziger Jahre -  vergleichs
weise reform-, partizipations- und planungsfreudig war.

Insofern entwickelte sich das Umweltthema in beiden Ländern unter we
sentlich unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. In der Bun
desrepublik Deutschland hatte bereits vor der allgemeinen Politisierung des 
Umweltthemas eine demokratische Reform (mit vor allem weitgehenden so
zial- und bildungspolitischen Konsequenzen) im politisch-administrativen Sy
stem stattgefunden; in Japan hatte es in den sechziger Jahren zwar auch eine 
breite gesellschaftspolitische Politisierung, verursacht durch die Konflikte um 
die Revision des Sicherheitsvertrages zwischen Japan und den USA4, gegeben,

4 Vgl. die Beiträge von MacDougall, Kraus/Simcock und von McKean in Steiner et al. 
(1980).
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doch war es der Bürgerbewegung nicht gelungen, das Machtkartell (konserva
tive Partei, Ministerialbürokratie, Unternehmens verbände) zu grundlegenden 
demokratischen Reformen zu zwingen. Mit Hilfe der Politisierung des Um
weltthemas wurde sozusagen von der »progressiven Bewegung« in einem 
zweiten Anlauf versucht, solche Reformen doch noch herbeizuführen.

Diese Unterschiede zwischen Japan und der Bundesrepublik Deutschland 
in den allgemeinen politischen Rahmenbedingungen, in der allgemeinen poli
tisch-strategischen Funktion des Umweltthemas für oppositionelle Gruppen so
wie hinsichtlich des Grades der Umweltbelastung erklären weitgehend, wes
halb die Umweltkonflikte in Japan wesentlich heftiger waren als in der Bun
desrepublik. Diese Unterschiede erklären vielleicht auch, warum die in Japan 
eingeleitete Umweltpolitik zunächst weitaus effektiver als die in der Bundesre
publik war: Es könnte sein, daß das japanische Machtkartell durch weitgehen
de umweltpolitische Maßnahmen (und schnelle Erfolge) die etablierten Herr
schaftsstrukturen vor grundlegenden Änderungen bewahren, d.h. eine Auswei
tung des umweltpolitischen Konflikts zu einem allgemeinen gesellschaftlichen 
Konflikt über die »Grundverfassung« der Gesellschaft verhindern wollte.

Politiktheoretisch ist im weiteren interessant, ob die Entstehungsgeschichte 
der Umweltpolitik in der Bundesrepublik Deutschland die These bestätigt, daß 
in kapitalistischen Industriegesellschaften ohne umweltpolitischen Handlungs
druck Lern- und Organisationsprozesse möglich sind, die zu umweltpolitischen 
Maßnahmen führen, die gegen mächtige ökonomische Interessengruppen (und 
ihre Unterstützer im politisch-administrativen System) durchgesetzt werden 
können. Auf den ersten Blick scheint die bundesdeutsche Entwicklung die 
These zu bestätigen. Ich schlage vor, vor einer Beantwortung dieser Frage zu
nächst den Topos »Umweltpolitik« empirisch zu präzisieren. Hierbei greife ich 
auf die oben in der Analyse der japanischen Umweltentwicklungsgeschichte 
(Kapitel 4) verwendete und dort näher beschriebene Typologie verschiedener 
umweltpolitischer Entwicklungsphasen zurück: die Phasen der ökologischen 
Ignoranz, der symbolischen Umweltpolitik, der technokratischen Umweltpoli
tik etc.

Auf der Basis einer solchen empirisch-analytischen Typologie verschiede
ner Formen der Umweltpolitik erhält die Erklärungsvariable »umweltpoliti
scher Handlungsdruck« eine neue Bedeutung. Es wird dann nämlich deutlich, 
daß das politisch-administrative System in der Bundesrepublik in einem endo
genen Lernprozeß (d.h. ohne umweltpolitischen Handlungsdruck) nur in der 
Lage war, eine weitgehend symbolische Umweltpolitik zu kreieren; die Eta
blierung einer effektvollen Umweltpolitik, die in der Phase der technokrati
schen Umweltpolitik begann, fand erst unter starkem umweltpolitischen Hand
lungsdruck statt, der von der Umweltbewegung und ihren politischen Organi
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sationen aus ging. Wird also als Bezugspunkt des Vergleichs von Japan und der 
Bundesrepublik Deutschland eine Form der Umweltpolitik gewählt, die spür
bare Umweltqualitätsverbesserungen auf breiter Ebene durchsetzt, dann sind 
die Voraussetzungen für den umweltpolitischen Wandel in beiden Ländern in 
hohem Maße identisch: zum einen ein massiver ökologischer Problemdruck 
aufgrund landesweit auftretender Umweltschäden und Gesundheitsgefahren, 
zum anderen eine starke gesellschaftliche Oppositionsbewegung gegen eine 
ökologisch verantwortungslose Wachstumspolitik. Beides zusammen konstitu
iert umweltpolitischen Handlungsdruck.

Soweit ich die umweltpolitische Entwicklung in anderen westlichen Län
dern -  insbesondere in den USA, den Niederlanden, Italien, Großbritannien 
und Österreich -  überblicke, war es auch dort umweltpolitischer Handlungs
druck, der einen (teils noch nicht abgeschlossenen) Wechsel von der symboli
schen zur technokratisch-effektiven Umweltpolitik bewirkte. Das zeigte sich 
besonders deutlich in Großbritannien, wo vor allem der ansteigende politische 
Organisationsgrad der relativ rasch anwachsenden Umweltbewegung die Re
gierung zur Einleitung effektiver Umweltschutzmaßnahmen in einer Reihe von 
Umweltbereichen zwang.5 Hiervon zu unterscheiden sind jedoch geographisch 
eng begrenzte oder nur auf einzelne Schadstoffe bezogene »punktuelle Um
weltschutzmaßnahmen«, die in Reaktion auf katastrophenartige Situationen, et
wa langanhaltender Smog, Gewässer- und Trinkwasserverseuchungen durch 
toxische Substanzen etc., erfolgen. Solche Situationen hat es in nahezu allen 
Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten gegeben, ohne daß es hierdurch zur 
Etablierung einer systematischen Umweltpolitik kam (vgl. von Prittwitz 1990).

Die Ergebnisse umweltpolitischer Forschung haben gezeigt, daß für die 
Qualität der Umweltpolitik eines Landes eine Vielzahl von Erklärungsfaktoren 
heranzuziehen ist. Dazu gehören konventionelle politische Faktoren wie Wahl
systeme, Parteienkonkurrenz, Parteienfinanzierungssysteme und Regierungs
systeme, allgemeine Systembedingungen und -ressourcen sozio-ökonomischer, 
sozio-kultureller, politisch-institutioneller und technischer Art wie beispiels
weise Wirtschaftsstruktur, Industrialisierungsgrad, Infrastruktur, Wohlstands
niveau, Partizipations- und Konfliktregelungsverfahren wie auch situative Va
riablen (vgl. Jänicke 1990; Jänicke et al. 1995). Von Prittwitz (1990: 107ff., 
169ff.) modifiziert diese Faktoren im Rahmen seiner »Kapazitätsthese« teilwei
se und hebt speziell zur Frage der Internationalisierung von Umweltpolitik zu

5 In Großbritannien hatten »The Greens« bei den Europa-Wahlen im Juni 1989 15,1 Pro
zent der Wählerstimmen erhalten. Grüne Parteien erzielten auch in anderen EG-Mit- 
gliedsländem Wahlerfolge bei den Europa-Wahlen. Einen umfassenden Überblick zur 
weltweiten Entwicklung gibt Rüdig (1991); speziell zu Großbritannien vgl. Boehmer- 
Christiansen/Weidner (1995: 82ff.).
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sätzlich die spezifische Interessenlage und die jeweiligen Einflußmittel der 
Einzelstaaten als relevant hervor: so etwa die jeweils dominierende Konstella
tion von Verursacher-, Betroffenen- und sogenannten Helferinteressen sowie 
die verfügbaren Druck- und positiven Anreizmittel gegenüber anderen interna
tionalen Akteuren (ebenda: 225ff.).

Betrachtet man jedoch erfolgreiche Umweltschutzmaßnahmen von einem 
erheblichen Umfang sowie »umweltpolitische Paradigmenwechsel« (im Sinne 
der Veränderung vorherrschender politischer Probleminterpretationen und 
Problemregelungsansätze), dann zeigt sich häufig die zentrale Rolle von situa
tiven Veränderungen und damit verbundenen Aktivitäten von Vertretern von 
Umweltinteressen, die umweltpolitischen Handlungsdruck erzeugen.6 Es dürf
te daher eine theoretisch gewinnbringende Aufgabe zukünftiger umweltpolito- 
logischer Forschung sein, anhand der bislang ermittelten Erfolgsbedingungen 
international vergleichend zu untersuchen, unter welchen strukturellen und si
tuativen Konstellationen, durch welche Akteure und mit welchen Instrumenten 
ausreichender umweltpolitischer Handlungsdruck erzeugt und dann auch ver- 
stetigt werden kann, um in allen umweltrelevanten Bereichen eine permanente 
Dynamik zur Verbesserung der Umweltsituation in Gang zu setzen. Dies wäre 
ein geeignetes Kooperationsfeld für die bislang weitgehend isoliert voneinan
der operierende Umweltbewegungs- und Umweltpolitikforschung. In gewisser 
Weise ginge es dabei auch um die Klärung der gegenwärtig stark punktuell 
diskutierten Frage, wie eine umweltpolitisch optimale Kombination aus kon- 
flikt- und konsensorientierten Strategien aussehen könnte.

2. In der Einleitung dieser Arbeit wurde das Ende der sechziger Jahre auf
kommende »ökologische Krisentheorem« vorgestellt, das seitdem staatstheore
tische Überlegungen beschäftigt und beeinflußt hat: So erscheint nahezu kein 
Beitrag zu Fragen der Steuerungskapazitäten und -fähigkeiten des Staates 
mehr, in dem nicht Umweltprobleme und Umweltpolitik(en) eine prominente 
Rolle spielten, gleich welche wissenschaftstheoretische Positionen zugrunde 
liegen (vgl. etwa die neueren Publikationen von Altvater, von Beyme, Bohret, 
Grimm, Hartwich, Luhmann, Offe, Scharpf, Schuppert, Willke). Insofern 
kann von einem erheblichen Einfluß umweltpolitischer Arbeiten, besonders 
von Politikfeldanalysen und internationalen Vergleichsstudien, auf die Ent
wicklung der modernen Staatstheorie gesprochen werden.

6 So ergab die Analyse von 24 umweltpolitischen Einzelfällen, daß in nahezu allen Fällen 
öffentliche Problemthematisierungen oder Druck auf zuständige Institutionen und Verur
sacher eine relevante Rolle gespielt hatten (vgl. Jänicke/Weidner 1995a).
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An der nunmehr seit über zwanzig Jahren stattfindenden, an Intensität zu
nehmenden staatstheoretischen Diskussion über die Beziehung von Umweltkri
se und politischer Krise fällt auf, daß trotz einer mindestens ebenso langen Pe
riode institutionalisierter staatlicher Umweltpolitik eine ökologische Katastro
phe mit heftigen oder gar zerstörerischen Erschütterungen der politischen Fun
damente entwickelter Industriegesellschaften von Vertretern verschiedener 
theoretischer Positionen (und politischer Anschauungen) weiterhin grundsätz
lich für möglich gehalten wird. Dabei kann auf empirische Untersuchungen, 
wie auch diese hier, verwiesen werden, die zeigen, daß Umweltprobleme im
mer noch in großem Maße mit Hilfe von »Problemverschiebungen« zeitweilig 
entschärft, aber nicht endgültig gelöst werden. Insofern hat die in Kapitel 2 re
ferierte Krisenprognose Ronges, die schon Anfang der siebziger Jahre formu
liert wurde, bis heute Bestand, nämlich daß unter kapitalistischen Systembe
dingungen die Krisenursachen zwar strukturell unaufhebbar seien, eine ökolo
gisch vermittelte politische Systemkrise aufgrund staatlicher Regulierungen je
doch nicht zu erwarten sei, mithin die politische Krise »in die Latenz« abge
schoben werde.

Eine Sichtung der staatstheoretischen Literatur hatte gezeigt, daß zahlrei
che Politiktheoretiker unterschiedlicher Schulen die These Ronges teilen, daß 
es eine latente ökologische Krise gebe, die sich unter sehr ungünstigen Ent
wicklungstrends zu einer politischen/gesellschaftlichen Krise aus weiten könn
te. Das ist teilweise in drastischer Deutlichkeit formuliert worden, ähnlich wie 
es kürzlich Galtung (1992: 150) tat, der von einer »selbstmörderischen Wachs
tumspolitik« sprach, »die ihren Schmutz stromabwärts und mit dem Wind 
transportieren läßt, ohne die Folgen für die Zukunft zu beachten«. Gleichwohl 
ist feststellbar, daß in der Diskussion über die Möglichkeiten des »Gegensteu- 
erns« die pessimistischen Stimmen abklingen. Im Gegenteil, es nehmen die 
Stimmen zu, die auch komplexe gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgaben 
prinzipiell für bewältigbar halten, sofern das Projekt der Modernisierung des 
Staates in Angriff genommen werde, bei dem für die Gesamtgesellschaft rele
vante Aufgaben und Kompetenzen zwischen den Teilsystemen umzuverteilen 
und neue Steuerungsformen zu entwickeln seien. Auf der Grundlage solch 
eines strukturell-institutionellen Revirements -  auch als »Modernisierung der 
Demokratie« (Zilleßen et al. 1993), »ökologische Modernisierung« (Jänicke 
1988), »Unternehmen Umwelt« (Huber 1991), »kooperativer Staat« (Ritter 
1979), »integratives Verwaltungshandeln« (Hill 1993) thematisiert -  sollen 
dem politisch-administrativen System Aufgabenbereiche zugeteilt werden, für 
die es keine geeigneteren anderen Institutionen gebe: Hierzu gehören insbeson
dere der Umweltschutz und die »Nachweltsicherung« (Bohret).
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Der in der Theoriedebatte an Boden gewinnende Konsens, daß Design und 
Koordinierung von Strategien und Instrumenten zur Bewältigung von Umwelt
problemen Staatsaufgaben sein sollten, wird offensichtlich durch Ergebnisse 
der Politikfeldforschung (policy analysis) gestützt. Diese haben gezeigt, daß 
»die Fähigkeit des modernen Staates, seine institutionellen Grundlagen zu vari
ieren, um veränderten Problemstellungen und auftretenden Krisenerscheinun
gen zu begegnen«, unterschätzt worden ist (Hesse/Benz 1990: l l ) .7

Nicht nur die Anpassungspotentiale des Staates zur Entwicklung einer 
neuen Steuerungspraxis, sondern auch die Wirkung konventioneller Steue
rungsinstrumente sind offensichtlich unterschätzt worden. Die Umweltpolitik
forschung konnte beispielsweise zeigen, daß solche Instrumente durchaus er
folgreich sein können. Für die Bundesrepublik Deutschland gilt das unter an
derem für das Benzin-Blei-Gesetz, für die Regelung des Schwefelgehalts im 
Heizöl, die Großfeuerungsanlagen-Verordnung und einige Verbotsmaßnah
men, in Japan ebenfalls für eine Vielzahl der hier evaluierten Instrumente, ins
besondere aufgrund ihrer effektsteigernden Verknüpfung. Bei deren kritischen 
Bewertung werden häufig die hierbei immer auch auftretenden Defizite über
bewertet, ihr (relativer) Erfolg dagegen unterbewertet. Unbeachtet bleibt auch 
oftmals, daß sie aufgrund von Lernprozessen verbesserungsfähig sind.

Die vorliegende Arbeit zeigt am Beispiel der Umweltpolitik Japans (mit 
Verweisen auf die Umweltpolitik der Bundesrepublik Deutschland), daß der 
Staat auch in ökologisch und politisch brisanten Situationen, die er passiv und 
aktiv mitverursacht hat, bei entsprechendem umweltpolitischen Handlungs
druck ausreichende Steuerungskapazitäten und -fähigkeiten entwickeln kann, 
um eine ökologische und durch sie vermittelte tiefgreifende politische Krise zu 
verhindern, ohne sie jedoch strukturell ausgeschlossen zu haben: Denn ob die 
bislang in konfliktreichen und zeitintensiven Prozessen aufgebauten Kapazitä
ten, die zur Bewältigung eher konventioneller Umweltprobleme im national
staatlichen Rahmen im großen und ganzen ausgereicht haben, auch für die im
mer drängenderen »globalen Herausforderungen« der Umweltpolitik eine ge
eignete Basis abgeben können, wird von vielen Experten -  und nicht nur sol
chen, die schon immer öko-apokalyptische Visionen hatten -  bezweifelt. Diese 
Untersuchung bestätigt aber auch für ihren begrenzten Bereich staatstheoreti-

7 Empirisch orientierte »Modernisierungstheoretiker« kommen überdies für die Bundesre
publik (basierend auf einem historischen Binnen- und dem internationalen Vergleich) zu 
dem Befund, daß es eine innenpolitische Systemgefährdung bislang nicht gegeben habe: 
»Die in der linken Theorie der frühen 1970er Jahre postulierte 'Legitimationskrise' des 
(bundesrepublikanischen) Spätkapitalismus läßt sich empirisch ebenso wenig nachweisen 
wie die eher von konservativer Seite in den späten 1970er Jahren behauptete 'Unregier- 
barkeit' bzw. 'Regierungsüberlastung'« (Zapf 1991: 134).
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sehe und umweltpolitologische Überlegungen, die in der Einführung neuer 
Steuerungsformen und in gezielter staatlicher Förderung des Aufbaus von 
»partizipativen, integrativen und informationell-kognitiven Kapazitäten« (Jä- 
nicke et al. 1995: 206) die einzige realistische Chance für Industriegesellschaf
ten sehen, irreversible Problementwicklungen im Umweltbereich zu stoppen 
und den Entwicklungsprozeß in Richtung einer strukturellen ökologischen 
Modernisierung, ausgerichtet am Leitbild der »nachhaltigen Entwicklung«, zu 
lenken.
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Abbildung A. 4: Kompetenzen bei der Festlegung von Umweltstandards

Pollutant N ational G overn
m ent (N .G .)

L ocal G overnm ent 
(L .G .)

I. E nvironm ental 
quality standard

A ir N ation -w ide uniform  
standard

-

W ater (tox ic  matter) N ation -w ide uniform  
standard _

W ater (others) N .G . decides stan
dard according to the 
category o f  water 
usage

L .G . decides the 
category for each  
w ater b od y

N o ise N .G . decides stan
dard according to the 
category o f  land usage

L .G . decid es the 
category for each  
area

II. E m ission  
standard

sox N .G . decides stan
dard for each area. 
V alues are sam e for  
all facilities

L .G . cannot 
strengthen the 
national standard

N O x

Particulate

N . G. m akes national 
m inim um  standard 
for each facility

L .G . can strengthen  
the national standard

W ater N .G . m akes national 
m inim um  standard

L .G . can strengthen  
the standard

N o ise N .G . decides the 
range o f  the standard 
for four kinds o f  area

L. G. decid es the 
kinds o f  area and 
sets the standard  
w ith in  the range

III. Total quantity  
standard

sox N .G . g ives the gu id e
lines for calculation  
m ethod o f  atm osphe
ric d iffu sion  sim ula
tion  and designates  
area

L .G . perform s the 
calcu lation  and de
cides the m axim um  
perm issib le  quantity  
o f  each pollutant 
for each factory

IV. A greem ent for  
pollu tion  
preven tion

for all pollutants L .G . can regu late the 
quantity or con cen 
tration o f  any p o llu 
tant from  a factory, 
but w ithout lega l 
punishm ent

Q u e lle :  H a s h im o to  (1 9 8 4 ) .
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Abbildung A.5: Wichtige nationale Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Richtli
nien und Bekanntmachungen nach Regelungsbereichen

A llg em ein e  G ese tze

Basic Law for Environmental Pollution Control (Law No. 132 von 1967; zuletzt ergänzt 
durch Law No. 78 von 1973); ersetzt durch Basic Environment Law (Law No. 91 von 
1993; in Kraft getreten am 19. November 1993)
Law for the Punishment of Crimes Relating to the Environmental Pollution which Ad
versely Affects the Health of Persons (Law No. 142 von 1970)

L uftversch m u tzu n g  u nd G eru ch sbelästigu n g

Air Pollution Control Law (Law No. 97 von 1968; zuletzt ergänzt durch Law No. 65 
von 1974)
Cabinet Order for Implementation of the Air Pollution Control Law (Law No. 329 von 
1968; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 162 von 1985)
Enforcement Regulation of the Air Pollution Control Law (Ministry of Health and Wel
fare and Ministry of International Trade and Industry Ordinance No. 1 vom 22. Juni 
1971; zuletzt ergänzt durch Prime Minister's Office Ordinance No. 53 von 1987) 
Offensive Odor Control Law (Law No. 91 von 1971)
Cabinet Order and Ordinance of the Prime Minister's Office for the Offensive Odor 
Control Law (Cabinet Order No. 207 von 1972; ergänzt durch Ordinance of Prime 
Minister's Office No. 49 von 1976)
Environmental Quality Standards Regarding Air Pollution (Environment Agency Notifi
cation No. 25, 8. Mai 1973; ergänzt durch Notification No. 47 von 1981)
Environmental Quality Standard of Nitrogen Dioxide (Environment Agency Notification 
No. 38, 1978)

L ärm  u nd E rsch ü tterun gen

Regulatory Standards for Noise Emitted from Specified Factories (Notification No. 1 
vom 27. November 1968, from the Ministry of Health and Welfare, Ministry of Agri
culture, Forestry and Fisheries, Ministry of International Trade and Industry, and Minis
try of Transport; ergänzt durch Environment Agency Notification No. 11 von 1986) 
Standards for Noise from Special Construction Works (Ministry of Health and Welfare, 
and Ministry of Construction Notification No. 1 vom 27. November 1968; ergänzt 
durch Environment Agency Notification No. 12 von 1987)
Environmental Quality Standards for Noise (Cabinet Decision vom 25. Mai 1981) 
Environmental Quality Standards for Shinkansen Superexpress Railway Noise (Environ
ment Agency Notification No. 46 vom 29. Juli 1975)
Environmental Quality Standards for Aircraft Noise (Environment Agency Notification 
No. 154 vom 27. Dezember 1973)
Noise Regulation Law (Law No. 98 von 1968; zuletzt ergänzt durch Law No. 88 von 
1971)
Cabinet Order for Implementation of the Noise Regulation Law (Cabinet Order No. 324 
von 1968; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 22 von 1986)
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Vibration Regulation Law (Law No. 64 von 1976)
Cabinet Order for the Implementation of the Vibration Regulation Law (Cabinet Order 
No. 280 von 1976; ergänzt durch Cabinet Order No. 22 von 1986)
Regulatory Standards for Vibration Emitted from Specified Factories (Environment 
Agency Notification No. 90 vom 10. November 1976; ergänzt durch Environment 
Agency Notification No. 13 von 1986)
Standards for Vibration Emitted from Specified Construction Works (Ministry of Health 
and Welfare, and Ministry of Construction Notification No. 1 vom 27. November 1968; 
ergänzt durch Environment Agency Notification No. 1 von 1986)

(Lärm und Erschütterungen)

G ew ässerversch m u tzu n g

Water Pollution Control Law (Law No. 138 von 1970; zuletzt ergänzt durch Law 
No. 90 von 1985)
Cabinet Order for Implementation of the Water Pollution Control Law (Cabinet Order 
No. 188 von 1971; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 89 von 1987)
Water Pollution Control Law Enforcement Regulations (Order No. 2 vom 19 Juni 1971 
of the Prime Minister's Office, and the Ministry of International Trade and Industry; 
zuletzt ergänzt durch Prime Minister's Office Order No. 67 von 1986)
Law Concerning Special Measures for the Preservation of Lake Water Quality (Law 
No. 61 von 1984; ergänzt durch Law No. 69 von 1986)
Enforcement Order of the Law Concerning Special Measures for the Preservation of 
Lake Water Quality (Cabinet Order No. 37 vom 20. März 1985; zuletzt ergänzt durch 
Cabinet Order No. 314 von 1987)
Enactment Regulations of the Law Concerning Special Measures for the Preservation of 
Lake Water Quality (Prime Minister's Office Order No. 7 vom 20. März 1985; ergänzt 
durch Prime Minister's Office Order No. 44 of 1985)
Law Concerning Special Measures for Conservation of the Environment of the Seto In
land Sea (Law No. 110 vom 2. Oktober 1973; zuletzt ergänzt durch Law No. 68 vom 
13. Juni 1978)

B o d en kon tam in a tion  u nd A groch em ika lien

Agricultural Land Soil Pollution Prevention Law (Law No. 139 von 1970; zuletzt er
gänzt durch Law No. 87 von 1978)
Cabinet Order for Implementation of the Agricultural Land Soil Pollution Prevention 
Law (Cabinet Order No. 204 von 1971; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 103 
von 1975)
Agricultural Chemicals Regulation Law (Law No. 82 von 1948; zuletzt ergänzt durch 
Law No. 23 von 1984)
Cabinet Order for Implementation of the Agricultural Chemicals Regulation Law (Cabi
net Order No. 56 von 1971; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 60 von 1987)
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Law Concerning the Regulation of Pumping-Up of Underground Water for Use in 
Buildings (Law No. 100 von 1962; zuletzt ergänzt durch Law No. 88 von 1971)
Cabinet Order for the Implementation of the Law Concerning the Regulation of Pump
ing-Up of Underground Water for Use in Buildings (Cabinet Order No. 335 von 1962; 
zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 242 von 1974)
Industrial Water Law (Law No. 146 von 1956; zuletzt ergänzt durch Law No. 88 von 
1972)
Cabinet Order for the Implementation of the Industrial Water Law (Cabinet Order 
No. 142 von 1957; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 54 von 1987)

Bodenabsenkung

A b fä lle  und M eeresversch m u tzu n g

Waste Disposal and Refuse Collection Law (Law No. 137 von 1970; ergänzt durch Law 
No. 87 von 1987 sowie von 1991)
Cabinet Order for Implementation of Waste Disposal and Refuse Collection Law (Cabi
net Order No. 300 vom 23. September 1971; ergänzt durch Cabinet Order No. 292 von 
1987 sowie von 1991)
Law Relating to the Prevention of Marine Pollution and Maritime Disaster (Law 
No. 136 von 1970; zuletzt ergänzt durch Law No. 40 von 1987)
Cabinet Order for Implementation of the Law Relating to the Prevention of Marine Pol
lution and Maritime Disaster (Cabinet Order No. 201 vom 22. Juni 1971; zuletzt ergänzt 
durch Cabinet Order No. 115 von 1987)
Recource Recovery and Recycling Promotion Law 1991

C h em ische Stoffe

Law Concerning the Screening and Regulation of the Manufacture of Chemical Sub
stances (Law No. 117 vom 16. Oktober 1973; zuletzt ergänzt durch Law No. 44 von 
1986)
Cabinet Order for the Implementation of the Law Concerning the Screening and Regula
tion of the Manufacture of Chemical Substances (Cabinet Order No. 202 vom 7. Juni 
1973; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 49 von 1987)
Food Sanitation Law (Law No. 233 vom 24. Dezember 1947; zuletzt ergänzt durch Law 
No. 108 von 1972)

S ch aden sau sg le ich  u nd S treitregelu n g

Pollution-Related Health Damage Compensation Law (Law No. 111 vom 5. Oktober 
1973; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 368 vom 4. November 1987) 
Enforcement Order of the Pollution-Related Health Damage Compensation Law (Cabinet 
Order No. 295 vom 20. August 1974; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order No. 368 von 
1987)
Pollution Disputes Settlement Law (Law No. 108 vom 1. Juni 1970; zuletzt ergänzt 
durch Law No. 90 von 1985)
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U m w eltau fw en du n gen  u n d  K o sten u m lage

Pollution Control Public Works Cost Allocation Law (Law No. 133 vom 25. Dezember 
1970; ergänzt durch Law No. 43 von 1987)
Cabinet Order for Implementation of the Pollution Control Public Works Cost Alloca
tion Law (Cabinet Order No. 146 vom 8. Mai 1971; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order 
No. 214 von 1986)

N atu rsch u tz

Nature Conservation Law (Law No. 85 von 1972; zuletzt ergänzt durch Law No. 58 von 
1987); ersetzt durch Basic Environment Law No. 91 von 1993
Natural Parks Law (Law No. 161 von 1967; zuletzt ergänzt durch Law No. 87 von 
1978)
Wildlife Protection and Hunting Law (Law No. 32 vom 4. April 1918; zuletzt ergänzt 
durch Law No. 83 von 1983)
Cabinet Order for the Implementation of the Wildlife Protection and Hunting Law 
(Cabinet Order No. 254 vom 31. August 1953; zuletzt ergänzt durch Cabinet Order 
No. 106 vom 14. April 1979)
Enforcement Regulation for the Wildlife Protection and Hunting Law (Ordinance of the 
Ministry of Agriculture and Forestry No. 108 vom 30. September 1950; zuletzt ergänzt 
durch Ordinance of the Prime Minister's Office No. 45 von 1983)
Law Relating to the Regulation of Transfer of Special Birds (Law No. 49 von 1972; er
gänzt durch Law No. 85 von 1972)
Order for the Implementation of the Law Relating to the Regulation of Transfer of Spe
cial Birds (Law No. 49 von 1972; ergänzt durch Law No. 85 von 1972)
Implementation Ordinance for Law Relating to the Regulation of Transfer of Special 
Birds (Ordinance of Prime Minister's Office No. 71 vom 27. November 1972; zuletzt 
ergänzt durch Ordinance of the Prime Minister's Office No. 42 von 1985)
Law for the Regulation, etc., of the Transfer of Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (Law No. 58 vom 2. Juni 1987)
Implementation Ordinance for the Law for the Regulation, etc., of the Transfer of En
dangered Species of Wild Fauna and Flora (Cabinet Order No. 375 vom 6. November 
1987)
Enforcement Regulations for the Law for the Regulation, etc., of the Transfer of Endan
gered Species of Wild Fauna and Flora (Ordinance of the Prime Minister's Office 
No. 55 vom 1. Dezember 1987)
Basic Policy on Conservation of the Natural Environment (Prime Minister's Office Noti
fication No. 30 vom 6. November 1973)

R au m ordnu n g u n d  S tad tp lan u n g

Urban Planning Law (Law No. 100 vom 15. Juni 1968; zuletzt ergänzt durch Law 
No. 66 von 1987)
Public Waters Landfill Law (Law No. 57 von 1921; zuletzt ergänzt durch Law No. 5 
von 1979)
Harbor Law (Law No. 218 vom 31. Mai 1950; zuletzt ergänzt durch Law No. 87 von 
1987)
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Anmerkung:
Seit Beginn der neunziger Jahre, insbesondere im Gefolge des Umweltbasisgesetzes von 
1993, sind zahlreiche Gesetzesveränderungen erfolgt und Verordnungen, Verwaltungs
anleitungen, Richtlinien etc. erlassen worden. Sie konnten in diese Übersicht -  die pri
mär die rechtlichen Grundlagen für die untersuchten umweltpolitischen Instrumente wie
dergeben soll -  nicht aufgenommen werden. Auf die wichtigsten neueren Regelungen ist 
in Abbildung 4.4 (»Gesetze, Regelungen, Maßnahmen, Ereignisse«) hingewiesen 
worden.

Quelle: nach The Bureau of National Affairs, Inc., International Environment Reporter 
(1989) sowie eigene Erhebungen.
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Abbildung A. 9: Regelungen zur Umweltverträglichkeitsprüfung in vier Kom
munen

Major points Tokyo Metroplis Kanagawa
Prefecture Hokkaido Kawasaki City

1. Types of 
regulated 
projects

26 types plus those 
under package clause

24 types plus those 
under package clause

8 types plus those 
under package clause

10 types

2. Handling of 
applicable 
national and 
other projects

Through consultation Through consultation Through consultation Through consultation

3. Items for pre
liminary survey 
and assessment

Air pollution, water 
contamination, soil 
pollution, noise, 
vibration, ground 
subsidence, offen
sive odors, in
fringement of right 
to sunshine, jamming 
and other forms of 
environmental pollu
tion, fauna and 
flora and other 
natural environment, 
historic relics, 
cultural properties, 
and other historical 
environment, 
landscape

Pollution control

generally deemed 
necessary to be 
surveyed and assesred 
from the viewpoint 
of environmental 
protection, protec
tion of natural 
environment, and 
preservation of 
historical and 
cultural heritage

Air pollution, water 
contamination, noise, 
vibration, offensive 
odors, soil pollu
tion, ground sub
sidence, natural 
enviornment

Natural environment
- ecosystem, geopraphi- 

cal and geological 
features, hydrocli
mate, weather 
conditions;

Regional living 
environment
- land use, air quality, 
water quality, noise, 
vibration, geological 
transformation, 
offensive odors, 
waste, safety, land
scape, sunshine,

Sociocultural envion- 
ment - regional 

population, 
community facilities, 
historical culture

I 
4.
 R

es
id
en
ts
' 

pa
rt

ic
ip
at
io
n interested

Citizens of Tokyo 
(including corpora-
organizations)

Residents of the 
area ( including 
commuters and

Residents of the 
area concerned

Residents of the area 
concerned

Means of getting 
residnets' 
opisions 
reflected in 
the process

Public announcement 
and inspection

Public announcement 
and inspection

Public announcment 
and inspection

Public announcement 
and inspection

Explanatory meetings Explanatory meeting Explanatory meeting Explanatory meeting
Public hearing Public hearing Public hearing Public hearing
Submission of 
statement of views

Submission of 
statement of views

Submission of 
statement of views

Submission of 
statement of views

5. Disclosure of 
materials

Required Not required Not required Not requried

6. Deliberative Council comprising 
less than 20 men of 
learning and 
experience

Council comprising 
less than 20 men of 
learning and 
experience

Council comprising 
less than 20 men of 
learning and 
experience

Council comprising 
less than 25 
citizens, men of 
learning and experience, 
and city officials

7. Post survey During and after 
construction work

After project or 
after commencement 
of service

No post survey Post survey to be 
conducted for limited 
projects

8. Guarantee for 
performance sidération in 

licensing, permit
ting, and etc.

•Measures against 
deviation from the 
procedure (public 
announcement)
•Restrictions on the 
commencement of 
project

•Request for con
sideration in 
licensing, permit
ting, and etc. 

•Recommendation 
against, and public 
announcement of, 
deviation from the 
procedure 

•Restrictions on 
the commencement of 
project

•Request for con
sideration in 
licnesing, permits 
ting, and etc.

•Recommendation against 
failure to comply with 
environmental impact 
statement

•Public announcement, 
and penalty on, 
deviation from the 
procedure

9. Miscellaneous Coordination with 
adjoining prefec
tures, etc. and with 
the City Planning 
Law

Coordination with 
adjoining prefec
tures, etc.

Environmental impact 
assessment for 
specified areas

Consultation with 
neighboring local 
public entities

Quelle: Kanazawa et al. (1984).
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Abbildung A. 10: Regionalpläne zur Kontrolle der Umweltverschmutzung, 
1971 bis 1995

Program Term
72 73 74 75 76 77 78 79 80 8182 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Area

x : ><: X!
Sapporo, Aktita, Matsumotö, 
Suwa, Gifu-Ogaki, Higashi- 
Mikawa, Anan, Hyugà- 
Nobeoka

Formulated 
Areas 

(FY 1991)

<: ><:
<: x

:x
x

:x :x
xx : >

Yokkaichi

Aichi
[7 Areas]

X

X

X

X x: >

< X
<

><
XI

X ii>
X l >

<: x: :x: > o

Tokyo, Kanagawa, Osaka, 
Saitama, Kyoto, Nara, 
Kagoshima, East-Hyogo

Kita-Kyushu, Oita

South-Harima 

Chiba, Kabe 

Wakayama

Revised 
Areas 

(FY 1992)

[14 Areas]

<: >
:>■

Okayama-Kurashiki 

Fuji, Iwakuni, Omuta

Revised 
Areas 

(FY 1993)

[4 Areas]

< X :x x Sendai-Bay, Iwaki, Toyama- 
Takaoka, Bingo, Shunan

[5 Areas]

Revised 
Areas 

(FY 1994)

Hachinohe, Niigata, Shizuoka- 
Shimizu, Hiroshima-Kure, 
Shimonoseki-Ube

[6 Areas]

Revised 
Areas 

(FY 1995)

Total 36
Remarks: 1. ^  Old Program Present Program

2. This table is a tabulation of the present programs
3. 1st Area: Okayama-Kurashiki, Yokkaichi

2nd Area: Tokyo, Kanagawa, Osaka, Saitama, Kyoto, Nara 
3rd Area: Kasima, Aichi, East-Hyogo, Kitakyusyu, Oita 
4th Area: Fuji, Iwakuni, Omuta, South-Harima
5th Area: Sendai Bay, Iwaki, Toyama-Takaoka, Bingo, Syunan, Chiba, Kobe 
6th Area: Hachinohe, Niigata, Shizuoka-Shimizu, Wakayama, Hiroshima-Kure, 

Shimonoseki-Ube, Kagawa
7th Area: Sapporo, Akita, Matsumoto-Suwa, Gifu-Oogaki, Hyuga-Nobeoka

Quelle: Environment Agency, Quality ... (1992).
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